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LG Kaiserslautern Urteil vom 01.07.2013 – 3 Ds 3 Ns 6110 Js 1842/11 – 121
LG Leipzig Beschluss vom 23.09.2014 – 1 Qs 329/14 – 358
LG Oldenburg Urteil vom 18.07.2013 – 12 Ns 291/13 – 124
LG Saarbrücken Beschluss vom 27.05.2013 – 6 Qs 61/13 – 28
LG Stuttgart Beschluss vom 20.10.2014 – 7 Qs 52/14 – 357
LG Wuppertal Urteil vom 29.04.2014 – 27 Ns 8/14,

– 27 Ns-922 Js 227/13-8/14 – 286
LG Wuppertal Beschluss vom 25.08.2014 – 26 Qs 42/14 – 360

III. Amtsgericht
AG Dresden Beschluss vom 11.08.2014 – 215 Cs 701 Js 18067/14 – 361
AG Elmshorn Beschluss vom 04.10.2013 – 52 II 12/13 – 184
AG Frankfurt am Main Urteil vom 23.10.2013 – 902 Ds 332 Js 19448/13 – 232
AG Herne-Wanne Urteil vom 09.08.2013 – 11 OWi 54 Js 393/12-121/

– 12, 11 OWi 121/12 – 185
AG Kehl Beschluss  vom 21.03.2014 – 2 Cs 206 Js 15342/13 – 182
AG Landstuhl Beschluss vom 01.10.2014 – 1 Gs 1043/14 – 361
AG Lüdinghausen Urteil vom 13.10.2014 – 19 OWi-89 

– Js 1350/14-125/14 – 360
AG Ludwigshafen Urteil vom 10.10.2013 – 2c C 491/12 – 255
AG Schwerte Urteil vom 05.06.2014 – 10 Owi 573 Js 42/13 – 362
AG Verden Beschluss vom 04.12.2013 – 9a Gs 924 Js 43392/13 

– (3757/13) – 29

Verwaltungsgerichte

I. Verwaltungsgerichtshof/Oberverwaltungsgericht
OVG Hamburg Beschluss vom 16.05.2014 – 4 Bs 26/14 – 246
OVG Niedersachsen Beschluss vom 04.11.2013 – 12 ME 175/13 – 41
OVG Niedersachsen Beschluss vom 12.11.2013 – 12 ME 188/13 – 188
OVG Niedersachsen Beschluss vom 29.11.2013 – 12 ME 187/13 – 190
OVG Niedersachsen Beschluss vom 06.12.2013 – 12 La 287/12 – 40
OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 22.10.2013 – 16 B 839/13 – 37
OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 14.11.2013 – 16 B 1146/13 – 35
OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 27.11.2013 – 16 B 1031/13 – 127
OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 03.01.2014 – 16 A 2296/13 – 198
OVG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 17.01.2014 – 16 A 1292/10 – 367
OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 01.04.2014 – 16 B 144/13 – 297
OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 07.04.2014 – 16 B 89/14 – 196
OVG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 06.05.2014 – 16 A 255/10 – 241
OVG Sachsen Beschluss vom 06.12.2013 – 3 B 442/13 – 39
OVG Schleswig-Holstein Urteil vom 03.04.2014 – 2 LB 1/13 – 294
VGH Baden-Württemberg Beschluss vom 15.01.2014 – 10 S 1748/13 – 131
VGH Baden-Württemberg Beschluss vom 07.04.2014 – 10 S 404/14 – 191
VGH Baden-Württemberg Beschluss vom 03.06.2014 – 10 S 744/14 – 244
VGH Baden-Württemberg Beschluss vom 07.07.2014 – 10 S 242/14 – 287
VGH Baden-Württemberg Beschluss vom 11.09.2014 – 10 S 817/14 – 365
VGH Baden-Württemberg Beschluss vom 02.10.2014 – 10 S 1586/14 – 362
VGH Bayern Beschluss vom 17.02.2014 – 11 ZB 13.2532 – 194
VGH Bayern Beschluss vom 24.03.2014 – 11 CE 14.11 – 292
VGH Bayern Beschluss vom 29.04.2014 – 11 CS 14.287 – 291
VGH Hessen Beschluss vom 09.10.2013 – 2 B 1917/13 – 127
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II. Verwaltungsgericht
VG Meiningen Urteil vom 19.08.2014 – 2 K 106/14 Me – 369
VG Münster Urteil vom 16.05.2014 – 10 K 841/14 – 299
VG Neustadt (a. d. Weinstraße) Beschluss vom 03.07.2013 – 3 L 437/13.NW – 199
VG Schwerin Beschluss vom 12.05.2014 – 3 B 115/14 – 249

Sonstige

Landesarbeitsgericht 
Rheinland-Pfalz Urteil vom 08.01.2014 – 7 Sa 84/13 – 301
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Breath- and Blood-alcohol measurements in practice –
a one-year study from the middle hessian police district in

Germany

1. Einleitung
die messung der atemalkoholkonzentration (aak) ist in deutschland im ordnungs-

widrigkeitsverfahren mit einem geeichten Gerät („dräger alcotest 7110 evidential“) nach
dIn Vde 0405 seit der novellierung des § 24a stVG 1998 als gerichtsfestes Beweismit-
tel zugelassen. schon länger wird eine Zulassung der aak-messung für das strafverfah-
ren unter bestimmten Bedingungen gefordert bzw. diskutiert. hierbei wird teilweise auf
den seit Jahren etablierten einsatz der aak-messung im strafverfahren im europäischen
und außereuropäischen ausland verwiesen [5,13]. dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
dass die in deutschland praktizierte unterscheidung zwischen ordnungswidrigkeit (oWi)
und straftatbestand international keine anwendung findet.

auf dem 47. deutschen Verkehrsgerichtstag 2009 in Goslar kam der arbeitskreis III
(„atem- und Blutalkoholmessung auf dem prüfstand“) in seiner empfehlung zu dem
schluss, dass die atemalkoholanalyse die Blutalkoholanalyse bei der strafrechtlichen
ahndung von trunkenheitsfahrten nicht ersetzen kann, und die Blutalkoholanalyse unver-
zichtbar bleibt. hier wurde argumentiert, dass bei alleiniger aak-messung ein ärztlicher
untersuchungsbericht fehle, eine dna-typisierung nicht möglich sei, keine Rückrech-
nung erlaubt sei, nachtrunkbehauptungen nicht überprüft werden können, eine nachprü-
fung auf Rauschmittel nicht möglich sei, durch die vorgeschriebene Wartezeit eine nicht-
Verwertbarkeit drohe, eine konvertierbarkeit der beiden Werte nicht möglich sei, und eine
unterschiedliche korrelation abhängig von der anflutungs- bzw. abbauphase bestehe [4].
dagegen hielten die Befürworter der einführung der aak-messung im strafverfahren mit
einem verkürzten freiheitsentzug für Beschuldigte, reduzierten Verfahrenskosten, der so-
fortigen Verfügbarkeit des ergebnisses, der erhaltenen körperlichen unversehrtheit des
Beschuldigten und dem allgemein geringeren Verfahrensaufwand für die polizei [4,7].
hans betonte, dass keineswegs eine völlige abschaffung der Blutentnahme beabsichtigt
sei, sondern eine alleinige aak-messung nur in „völlig eindeutigen und einfachen fällen“
[7]. Zur definition der „einfachen fälle“ nannte er folgende kriterien, welche auf einer
fachkonferenz des polizeitechnischen Instituts münster am 05. 09. 2002 zusammen mit
Vertretern der Innenministerien der länder aufgestellt wurden [2]: 

1. trunkenheitsfahrt sowie feststellung des fahrers müssen in direktem zeitlichen Zu-
sammenhang stehen, und der fahrer muss bis zur atemalkoholanalyse lückenlos beobach-
tet werden, um die Behauptung eines nachtrunks ausschließen zu können.
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2. es darf kein Verdacht auf die einnahme sonstiger berauschender mittel oder arznei-
mittel bestehen.

3. es ist ein zusätzlicher feststellungsbogen mit den Beobachtungen der polizeibeamten
anzufertigen (als ausgleich für den fehlenden ärztlichen untersuchungsbericht).

diese empfehlungen sind Vorschläge, die nicht auf ergebnissen konkreter studien ba-
sieren [1,15]. so fehlten bislang untersuchungen in realen strafverfahren im hinblick auf
die frage, welchen möglichen einfluss die messung der aak im Vergleich zur Bak-Be-
stimmung auf das Verfahren und seinen ausgang haben könnte. Von RoIu et al. wurden
erstmals praxisnah im strafverfahren beide methoden verglichen, wobei die Bestimmung
der Bak durch ein akkreditiertes labor und die aak-messung mit einem beweissicheren
atemalkoholmessgerät erfolgten [15]. eine weitere Besonderheit war, dass beide metho-
den individuell fallbezogen jeweils zu dem im Verfahrensablauf frühest möglichen Zeit-
punkt zum einsatz kamen. In einer anschlussstudie sollten die ermittlungs- bzw. Ge-
richtsakten angefordert werden zur Registrierung des Verfahrensausgangs und fest-
stellung, ob bei eigentlich „einfachen fällen“ [2] nicht doch „komplikationen“ im Verfah-
ren auftraten. umgekehrt wäre zu untersuchen, ob es fälle gibt, bei denen man von vorn-
herein erkennen kann, dass eine Blutentnahme im Vergleich zur aak-messung keine wei-
teren erkenntnisse bzgl. des Grads der alkoholisierung zum tatzeitpunkt oder der
schuldfähigkeit des Beschuldigten bringt.

des Weiteren ist auf die problematik des sogenannten Grenzbereichs hinzuweisen, also
der Bereich, in dem die gemessene Blutalkoholkonzentration (Bak) und aak auf unter-
schiedlichen seiten der straftat-oWi-Grenze liegen können [1,15,16,19]. so könnte ein
weiteres kriterium für einen „einfachen fall“ und somit für eine alleinige aak-messung
eine gemessene aak im „eindeutigen“ straftatbereich sein. dabei ist zu überlegen, wel-
cher aak-Grenzwert zur absoluten fahruntüchtigkeit und demzufolge zu einer straftat
führen würde. Betrachtet man die zum Bak/aak-Quotienten durchgeführten studien
[8,12,16], lässt sich feststellen, dass bei einer aak ≥ 0,6 mg/l jede der in engem zeitlichen
Zusammenhang dazu (Zeitunterschied ≤ 15 minuten) entnommenen Blutproben eine Bak
von > 1,1 ‰ enthielten.

2. Fragestellungen
In ergänzung zu der bereits vorliegenden studie [15] sollten nach auswertung der er-

mittlungs- bzw. Gerichtsakten folgende fragen beantwortet werden: 
• Wie viele fälle sind sog. „völlig eindeutige und einfache fälle“, welche die kriterien

von hans [6,7] erfüllen?
• Wie viele der „eindeutigen und einfachen fälle“ liegen im eindeutigen straftatbereich

(aak ≥ 0,6 mg/l), wenn es sich um eine trunkenheitsfahrt handelte?
• Gibt es außer den trunkenheitsfahrten weitere straftatbestände, welche durch alleini-

ge aak-messung verfolgt werden können?
• In wie vielen fällen stellen sich innerhalb des Verfahrens nachträglich veränderte

sachlagen heraus (z. B. im hinblick auf drogen etc.), die durch eine alleinige atem-
probe nicht mehr nachvollziehbar wären?

• In wie vielen fällen wurden das ergebnis der aak-messung oder die Identität des pro-
banden angezweifelt?

• In wie vielen fällen wurde in irgendeiner Weise das rechtsmedizinische Gutachten an-
gezweifelt und mit welcher Begründung?
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• Wie groß wäre die tatsächliche Zeitersparnis für die polizei, wenn eine alleinige atem-
alkoholprobe erfolgen würde? 

3. Material und Methoden
am Institut für Rechtsmedizin der Justus-liebig-universität Gießen wurde in Zu-

sammenarbeit mit dem polizeipräsidium mittelhessen eine prospektive studie durchge-
führt. die acht dienststellen dieses polizeipräsidiums, die mit einem „dräger alcotest
7110 evidential“-Gerät ausgestattet waren, nahmen an der studie teil und wurden vor stu-
dienbeginn intensiv in das studiendesign und die hintergründe eingewiesen.

für den Zeitraum eines Jahres (01.03. 2010 bis 28. 02. 2011) wurde alkoholisierten Be-
schuldigten, bei denen im Rahmen eines strafverfahrens eine Blutentnahme (Be) zur
Bak-messung angeordnet war, eine zusätzliche freiwillige aak-messung mit dem „drä-
ger alcotest 7110 evidential“ angeboten. die aak-messung sollte zum frühest möglichen
Zeitpunkt erfolgen, jedoch nicht zu einer Verzögerung der Be führen. die ergebnisse der
aak-messung wurden in einer separaten liste auf den jeweiligen dienststellen doku-
mentiert. die original-ausdrucke des Gerätes sowie die einverständniserklärungen der
probanden gelangten in die ermittlungsakte. fälle, bei denen die probanden die teilnah-
me ablehnten oder nicht in der lage waren, eine atemprobe abzugeben, wurden ebenfalls
dokumentiert. In diese studie konnten 92 fälle aufgenommen werden [15]. 

In 61 der fälle aus der studie wurde ein strafverfahren eröffnet. für diese fälle wurde
bei den zuständigen staatsanwaltschaften akteneinsicht nach abschluss des Verfahrens
beantragt. die letzten akten konnten ende 2012 ausgewertet werden. eine staatsanwalt-
schaft lehnte es ab, sich an der studie zu beteiligen.

neben dem ausgang des Verfahrens wurde untersucht, wie in dem jeweiligen strafpro-
zess die Bak- und die aak-Werte als Beweismittel eingesetzt wurden. darüber hinaus
wurde fallbezogen geschlussfolgert, wie die Beweislage in einem strafprozess ohne die
Bak gewesen wäre. 

aus der akte wurden zudem die Vorfallszeit sowie die Zeiten der Be und der aak-mes-
sung entnommen. Zusätzlich lag neben den aak-messgeräten bei den jeweiligen polizei-
stationen eine mappe aus, in der das studiendesign in kurzform noch einmal dargestellt
war. In diese mappe konnten die polizeibeamten das ergebnis und den Zeitpunkt der
aak-messung eintragen oder eine kopie des ausdrucks aus dem Gerät einkleben. diese
Zeiten wurden ggf. mit dem akteninhalt verglichen. danach wurden die Zeitdifferenzen
zur frage der „Zeitersparnis“ durch die aak-messung berechnet.

4. Ergebnisse
Von den angeforderten 61 konnten 43 akten ausgewertet werden.
In diesen 43 fällen wurde nach folgenden paragraphen angeklagt:
1x §§ 113, 185 stGB
1x § 142 stGB
1x §§ 142, 315 stGB
2x §§ 142, 316 stGB
1x § 176 stGB
2x § 69 stGB, § 21 stVG
1x §§ 223, 226 stGB
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1x § 224 stGB
1x §§ 252, 255 stGB
5x § 315c stGB
24x § 316 stGB
1x §§ 316, 240 stGB
1x §§ 316, 69 stGB
1x §§ 316, 69, 69a stGB

In vier fällen kam es zur einstellung des Verfahrens nach § 153, § 153a stpo bzw. § 42
JGG. In vierzehn fällen wurde eine hauptverhandlung durchgeführt, freisprüche gab es
hier keine, in 24 fällen wurde ein strafbefehl ausgestellt. In dem fall mit anklage nach 
§§ 223, 226 stGB wurde ein täter-opfer-ausgleich angestrengt.

die o. g. kriterien für den „einfachen und völlig eindeutigen fall“ waren in 24 fällen er-
füllt (57,1 %). Betrachtet man nur die fälle, in denen nach § 316 stGB angeklagt wurde,
erfüllten 21 von 27 (77,8 %) die genannten kriterien. Von diesen 21 wurde bei 9 fällen
eine aak von < 0,6 mg/l festgestellt. eine person konnte, wahrscheinlich aufgrund der er-
heblichen alkoholisierung (Bak = 2,38 ‰) keine aak-messung durchführen. In keinem
fall wurden das rechtsmedizinische Gutachten oder die Bak-messung angezweifelt. ein
Verdacht auf nachtrunk oder drogenkonsum hat sich für keinen der „einfachen und völlig
eindeutigen fälle“ ergeben.

In sieben fällen war von vornherein eine einnahme von drogen oder medikamenten
vermutet worden. daher erfüllten diese nicht die kriterien für den „einfachen fall“.

In 55 fällen war eine Berechnung der Zeitersparnis möglich. In 18 von 55 fällen 
(32,7 %) wurde die aak-messung nach der Be durchgeführt. In den übrigen fällen ran-
gierte die Zeitersparnis zwischen 3 minuten und 70 minuten mit einem mittelwert von 
28 minuten (abb. 1). 

Roiu/Birngruber/Spencer/Wollersen/Dettmeyer/Verhoff
Atem- und Blutalkoholmessung in der Praxis – Eine einjährige Studie aus dem Einzugsbereich 

des Polizeipräsidiums Mittelhessen

abb. 1: Zeitdifferenz zwischen aak-messung und Be, wenn letztere zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt ist.



Blutalkohol Vol. 51/2014

5

5. Diskussion
In der vorliegenden studie konnten im Raum mittelhessen 43 fälle bis zu ihrem juristi-

schen abschluss ausgewertet werden, bei denen in der praxis zum für die methode jeweils
frühesten Zeitpunkt eine aak-Bestimmung und eine Bak-messung erfolgten. trotz er-
heblichen logistischen aufwands dieser prospektiven studie konnte keine größere fallzahl
erreicht werden. die eingangs gestellten fragen können vor diesem hintergrund nur mit
der notwendigen Zurückhaltung beantwortet werden. eine Überprüfung der ergebnisse
und schlussfolgerungen in einer größer angelegten studie ist als notwendig anzusehen.
dennoch liefern die ergebnisse wichtige erkenntnisse zu der frage, ob eine atemalkohol-
messung im strafverfahren die Blutalkoholbestimmung ersetzen kann.

demnach erscheint grundsätzlich im Rahmen einer strafverfolgung die alleinige aak-
messung bei allen straftaten denkbar, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: die
Identität des tatverdächtigen ist zweifelsfrei; er wird zeitnah zum Vorfall festgenommen;
ein nachträglicher konsum von alkohol oder drogen kann ausgeschlossen werden.

hinsichtlich der Identitätssicherung ergäbe sich beispielsweise die möglichkeit, den
ausdruck des aak-messgeräts vom Beschuldigten unterschreiben zu lassen. ergänzend
könnten ein fingerabdruck oder ein Wangenschleimhautabstrich („speichelprobe“) für
eine forensische dna-analyse entnommen oder ein foto angefertigt werden.

ein nachträglicher konsum kann nur in fällen sicher ausgeschlossen werden, in denen
für den Beschuldigten praktisch keine möglichkeit mehr bestand, er also z. B. mit dem
fahrzeug angehalten wurde und danach ununterbrochen bis zur Be unter polizeilicher
aufsicht stand.

die kriterien für den „einfachen und völlig eindeutigen fall“ waren in 24 von 43 fällen
erfüllt (57,1 %). Von den 27 fällen, in denen nach § 316 stGB angeklagt wurde, erfüllten
21 (77,8 %) die kriterien. In keinem der 24 bzw. 21 fälle ergaben sich im nachhinein pro-
bleme, die bei alleiniger aak-messung nicht zu bewältigen gewesen wären. um eine
aussagekraft diesbezüglich zu erreichen, wären jedoch wenigstens 100 wenn nicht sogar
1000 „einfache und völlig eindeutige fälle“ wünschenswert, um so die komplikationsra-
ten im prozent- oder promillebereich angeben zu können. dann wäre die frage, wie viel
unsicherheit sich der Rechtsstaat leisten kann und will.

die besten Voraussetzungen für eine strafverfolgung mit alleiniger aak-messung bie-
ten nach den vorliegenden ergebnissen offenbar fälle, in denen eine fahrlässige oder vor-
sätzliche trunkenheit im straßenverkehr (§ 316 stGB) bei einer Verkehrskontrolle durch
polizeibeamte festgestellt wird. hier ist ein nachtrunk nicht möglich. drogenkonsum wird
oftmals von vornherein eingestanden, was dann eine Be unumgänglich macht. andernfalls
könnten ein herkömmlicher „Wischtest“ (z. B. mit dem drugwipe der securetec aG) oder
ein schnelltest an einer urinprobe (z. B. mit einem dräger drugcheck 1200 utk test-
streifen) weitere hinweise bringen, dass zumindest für die gängigen drogen kein konsum
vorausging.

das rechtsmedizinische Blutalkoholgutachten wird erfahrungsgemäß selten angezwei-
felt. sollte die Identität infrage stehen, kann die Blutprobe forensisch-molekularbiologisch
überprüft werden. Was die vorgestellte studie nicht leisten kann, ist die Überprüfung der
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hypothese, ob bei alleiniger aak-messung vermehrt Zweifel an der Identität geäußert
würden. Bei alleiniger aak-messung müsste versucht werden, die Identität des tatver-
dächtigen einfach und zweifelsfrei vor ort zu klären (einsichtnahme in die ausweispapie-
re, persönliche Bekanntheit von probanden durch polizeibeamte). Bei zusätzlich vorlie-
gender urinprobe ist eine Individualtypisierung an derselben – wie sie beispielsweise in
antidopingverfahren bereits durchgeführt wurde – möglich. die urinprobe ist zumindest
für die qualitative Überprüfung einer nachträglichen angabe von drogeneinfluss zum tat-
zeitpunkt in einem strafverfahren verwendbar [3,10,17]. 

denkbar wäre auf der anderen seite, dass der ausdruck des aak-messgerätes als wich-
tigste Befunddokumentation angezweifelt wird. hier könnten die Vorwürfe der Verwechs-
lung oder sogar der manipulation erhoben werden. Wichtigste maßnahmen sind die regel-
mäßige kontrolle der geräteinternen uhr (inklusive datum) sowie eine zusätzliche
handschriftliche eintragung der messung mit allen notwendigen daten in ein bei dem
Gerät befindlichen Buch. eine andere möglichkeit wäre, dass der proband den ausdruck
unterschreibt. allerdings wäre er wohl kaum zu dieser mitarbeit verpflichtet.

einen möglichen algorithmus unter einsatz der aak-messung und einer fakultativen
urinprobe stellt abbildung 2 dar: 

abb. 2: möglicher algorithmus zur feststellung des Grades der alkoholisierung bei trunkenheitsfahrten.
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so hätte man einen Wert, der zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ermittelt wurde und
einen zweiten Wert bzw. eine probe als sicherheit. eine freiwillige Be bei überschrittenem
aak-Grenzwert ist bereits in anderen ländern, z. B. in neuseeland, üblich [18].

das vermeintlich wichtigste und am häufigsten genannte argument für eine alleinige
aak-messung anstelle der Be mit Bak-Bestimmung ist die unterstellte Zeitersparnis im
Verfahrensablauf. angeblich soll dadurch die Zeit der Beamten effektiver genutzt werden
und der freiheitsentzug für den Beschuldigten verkürzt werden können [11,16]. Bei gut
einem drittel der diesbezüglich analysierbaren 55 fälle war die Blutentnahme vor der
aak-messung erfolgt. Im studiendesign war festgelegt, dass die aak-messung die Be
nicht verzögern darf, so dass bei unmittelbar möglicher Be dieser priorität vor der aak-
messung eingeräumt wurde. ein Grund für die unmittelbare Verfügbarkeit der Be war,
dass der blutentnehmende arzt bereits bei eintreffen des probanden auf der polizeistation
anwesend war. dies gelang durch gut eingespielte Verfahrensabläufe mit rechtzeitiger In-
formation des arztes. In einigen fällen war der arzt aufgrund eines anderen falles noch
auf der polizeistation und wartete dort bereits auf den weiteren probanden. es bleibt fest-
zustellen, dass eine Zeitersparnis in diesem drittel der fälle durch eine alleinige aak-
messung nicht zu erreichen gewesen wäre. In den zwei dritteln der fälle, in denen die Be
nach der aak-messung stattfand, lag die messbare Zeitersparnis bei durchschnittlich we-
niger als 30 minuten.

Bislang zu dieser frage publizierte studien [5,9,18] kamen auf eine Zeitersparnis von
durchschnittlich 0,73 h (zwischen 30 und 45 minuten). allerdings wurde hier die Be erst
nach der abgeschlossenen aak-messung angeordnet – entsprechend dem o. g. Recht des
Beschuldigten auf eine freiwillige Be – was zu einer Verzerrung der Zeitabläufe und feh-
lender Vergleichbarkeit führt. 

Bei weiteren Überlegungen hinsichtlich der möglichen Zeitersparnis der aak-messung
muss der ablauf der messung selbst mit der Blutentnahme verglichen werden: die Be
durch einen approbierten arzt ist i. d. R. ein sehr kurzer akt. Bei einem erfahrenen Be-
arzt dauert die zusätzliche untersuchung zur dokumentation der trunkenheitssymptome
lediglich etwa 5 minuten. demgegenüber gelingt die aak-messung oftmals aus ver-
schiedenen Gründen nicht beim ersten Versuch. hinzu kommt, was u. a. dÜnZeR in seinem
Vortrag beim Verkehrsgerichtstag 2009 anmerkte, dass ohnehin bei aak-messungen eine
Wartezeit von mindestens 20 minuten nach trinkende eingehalten werden müsse, was in
einigen fällen ebenfalls zu einer Reduzierung der Zeitersparnis führen kann (olG karls-
ruhe, Beschl. v. 05. 05. 2006 – 1 ss 32/06 –, nJW 2006 s. 1988; olG dresden, Beschl. v.
10.12. 2003, [4]). daher stellt sich die frage, woran polizeibeamte hinreichend sicher er-
kennen können, welches Verfahren am schnellsten zum Ziel eines rechtsgültigen mess-
wertes führt. Ist ein arzt, aus welchen Gründen auch immer, bereits bei eintreffen des Be-
schuldigten auf der polizeidienststelle anwesend, so wäre die Be in jedem falle zu
favorisieren, selbst wenn die kriterien für einen „einfachen fall“ erfüllt sind. andernfalls
ist mit einer Zeitersparnis durch die aak-messung von etwa einer halben stunde zu rech-
nen (laut vorliegender ergebnisse im mittel 28 minuten), was deutlich geringer ausfällt als
gemeinhin vermutet.

die hier vorgestellten studienergebnisse können weitere hilfestellungen geben für die
künftige politische entscheidung, ob und in welchem umfang die alleinige aak-messung
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für strafverfahren zugelassen wird. die Zeitersparnis im Verfahren dürfte kaum als pro-
argument geeignet sein. die eingesparten kosten durch Verzicht auf Be und Bak-unter-
suchung (kosten für den Be-arzt und die probenanalyse) können in einem Verfahren
durch nachträglich aufkommende nachtrunkbehauptungen, drogenkonsum oder Zweifel
an der Identität um ein Vielfaches übertroffen werden. Bei zusätzlichem einsatz einer
urinprobe (abb. 2) würden weitere kosten für schnelltests anfallen und die arbeitsbelas-
tung der polizei zunehmen. Bereits die geforderte feststellung der alkoholbedingten aus-
fallerscheinungen durch die polizeibeamten im Rahmen der alleinigen aak-messung [2]
würde zu einer zusätzlichen Belastung der Beamten führen.

Ist bereits eine Be angeordnet und es sind Wartezeiten abzusehen, könnte die aak-
messung bei eintreffen auf der dienststelle vorangestellt werden. so kann der frühest-
mögliche messzeitpunkt nach dem Vorfall realisiert werden [14,15]. die nachfolgende
Blutentnahme kann die bekannten schwächen der aak-messung ausgleichen. so wäre
eine optimierung der strafverfolgung insbesondere von trunkenheitsfahrten durch die
kombination beider methoden denkbar.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Bisherige studien zur Vergleichbarkeit von atemalkoholkonzentration (aak) und Blutalkoholkonzentration

(Bak) waren auf die frage der messgenauigkeit von aak-messgeräten und auf die konvertierbarkeit beider
Werte fokussiert. die vorliegende studie aus dem Gebiet des polizeipräsidiums mittelhessen (deutschland) soll-
te vor dem hintergrund der diskussion eines möglichen einsatzes der aak-messung im strafverfahren erstmals
beide methoden im praxiseinsatz unter realen Bedingungen vergleichen und die jeweiligen fälle bis zu ihrem ju-
ristischen abschluss verfolgen.

für den Zeitraum eines Jahres wurde Beschuldigten, bei denen im Rahmen eines strafverfahrens eine Blut-
entnahme (Be) zur Bak-messung angeordnet war, eine zusätzliche freiwillige aak-messung auf dem „dräger
evidential 7110“ angeboten. die aak-messung sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen, jedoch nicht zu
einer Verzögerung der Be führen. Im nachgang wurden von allen strafverfahren die ermittlungs- bzw. Ge-
richtsakten angefordert, um den Verlauf des Verfahrens zu analysieren.

92 fälle konnten in die studie einbezogen werden. In 61 fällen wurde ein strafverfahren eröffnet. davon
konnten in 43 fällen die akten ausgewertet werden. 24 fälle erfüllten a priori die kriterien eines „einfachen und
völlig eindeutigen falls“ und wären im nachhinein mit einer alleinigen aak-messung ausgekommen. In 55 fäl-
len konnten die Zeitdifferenzen zwischen aak-messung und Be berechnet werden. In 18 fällen wurde die Be
vor der aak-messung durchgeführt. die verbliebenen 37 erbrachten eine Zeitersparnis zwischen 3 minuten und
70 minuten mit einem mittelwert von 28 minuten zu Gunsten der aak-messung.

In keinem der fälle, die vorher unter Zugrundelegung gängiger kriterien für eine alleinige aak-messung im
strafverfahren geeignet erschienen, ergaben sich im nachhinein folgebehauptungen oder fragestellungen, die
eine Blutprobe hätten notwendig werden lassen. allerdings ist die diesbezüglich bewertbare fallzahl von 24 viel
zu gering, um verlässliche aussagen treffen zu können. der erhoffte und häufig als argument für eine aak-mes-
sung anstelle der Be vorgebrachte erhebliche Zeitgewinn ließ sich in der studie nicht verifizieren.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
atemalkoholkonzentration – Blutalkoholkonzentration – strafverfahren – ordnungswidrigkeit

s u m m a r y
to date, studies investigating the comparability of breath alcohol concentration (BraC) and blood alcohol con-

centration (BaC) measurements have focused on the accuracy of BraC testing instruments and on the conver-
sion factor for both values. Because the admission of the sole use of BraC measurements as court-proof eviden-
ce in criminal procedures is being discussed under German legislation, the present study was undertaken with
cases from the middle hessian police district to, for the first time, directly compare the results for both methods
under real-life conditions and to follow up on the legal outcome for the individual cases. 
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during a one-year period, suspects who had been ordered to give a blood sample for a BaC measurement in
drunk-driving criminal cases were offered an additional, voluntary BraC test with a “dräger evidential 7110”
test instrument. the idea was to administer the BraC test as soon as possible, without delaying the blood sam-
pling procedure. In a follow-up procedure, the court files for all criminal procedures or criminal investigations
were reviewed for their legal outcome. 

ninety-two cases could be included in our study. In 61 of these cases, criminal proceedings were opened; files
from 43 of these cases could be evaluated in the follow-up review. twenty-four cases a priori fulfilled the crite-
ria for being “clear-cut and evident,” and, in retrospect, in these cases, a sole BraC measurement would have suf-
ficed as evidence. for 55 cases, the time difference between BraC measurement and blood sampling could be
calculated. In 18 cases, blood sampling was conducted prior to the BraC test. for the remaining 37 cases, there
was a time gain of 3 to 70 minutes, with a mean value of 28 minutes, for the BraC test.

In the cases that initially appeared suitable for the sole evidentiary use of BraC results on the basis of current
criteria in criminal procedure, no issues later arose that would have made blood sampling appear essential. ho-
wever, the case number of 24 in our study is far too small to support conclusive statements in this respect. the
hoped-for significant gain in time that is frequently brought forth as an argument for BraC testing instead of
blood sampling and BaC testing could not be verified in our study
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fRank musshof

3. auflage „urteilsbildung in der fahreignungsbegutachtung –
Beurteilungskriterien“*

Wichtige Änderungen in Bezug auf die chemisch-toxikologische
Untersuchung (CTU)

In die dritte auflage von „Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung – Beur-
teilungskriterien“ sind eine Vielzahl von anregungen aus den Reihen der Wissenschaft,
der ärztlichen und psychologischen Gutachter, der therapeuten und toxikologen sowie
von Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und stadtentwicklung
(BmVBs), der länderministerien, der anerkennungs- und aufsichtsbehörden sowie der
Bundesanstalt für straßenwesen (Bast) eingeflossen. die Beurteilungskriterien sollen in
deutschland als Grundlage zur Vorgehensweisen bei untersuchungen im Rahmen der fahr-
eignungsdiagnostik nach dem aktuellen stand der Wissenschaft dienen und voraussicht-
lich zum 01.05.2014 in kraft treten.

Besonders das kapitel zur Chemisch-toxikologischen untersuchung (Ctu) hat einige
modifikationen und konkretisierungen erfahren. auf vielfachen Wunsch sollen die wich-
tigsten aspekte dazu mit freundlicher Genehmigung des kirschbaums Verlages Bonn, dort
sind die Beurteilungskriterien [urteilsbildung in der fahreignungsbegutachtung – Beur-
teilungskriterien] erschienen, kurz dargestellt werden. 

es folgt eine Übersicht über die Ctu-kriterien 1-4. die wichtigsten dinge sind kursiv
gedruckt. die nummerierung ist nicht durchgängig, sondern entspricht den Indikatoren
(Ziffern ohne klammern) zu den jeweiligen Ctu-kriterien. Zu einigen Indikatoren gibt es
kontraindikatoren (deren unterpunkte sind in Ziffern mit klammern gelistet). Zu erwäh-
nen wäre noch, dass aufgenommen worden ist, dass auch eine mögliche alkoholgefähr-
dung über eine ethylglucuronid-Bestimmung im haar (> 30 pg/mg) überprüft werden
kann. In solchen fällen kann zur Bestätigung eines Befundes zusätzlich eine analyse auf
fettsäureethylester hilfreich sein.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Zusammenfassung nicht das
Studium der gesamten Beurteilungskriterien ersetzen, sondern lediglich einen ersten
Eindruck geben kann.

*) 3. auflage 2013, 364 seiten, Buch, 17 x 24 cm, hardcover, IsBn 978-3-7812-1894-9, kirschbaum Verlag
Bonn, 149,00 €, herausgegeben von der deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie (dGVp) und der
deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin (dGVm) - Wolfgang schubert, Volker dittmann, Jürgen Bren-
ner-hartmann.

Seiten 11–20
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CTU 1 [Programmgestaltung]
1. … Bei einer Verlängerung des ursprünglich vereinbarten Programms reduziert sich

die Kontrolldichte nicht auf eine Frequenz von weniger als 3 Kontrollen pro Halbjahr.
3. In der Regel wird für einen Zeitraum von 6 Monaten die Beibringung von mindestens

4 unauffälligen Urinproben, für einen Zeitraum von 12 Monaten von mindestens 6 unauf-
fälligen Urinproben vorgesehen. Alternativ können drogenfreie (Teil-) Zeiträume mit dem
Mittel der Haaranalyse belegt werden.

4. Bei einer Analyse auf Ethylglucuronid (EtG) in Haaren wird jeweils nur ein proxi-
males Segment von maximal 3 cm Länge untersucht. Bei Haaranalysen auf weitere berau-
schende Mittel ist ein proximaler Abschnitt mit einer maximalen Länge von 6 cm heranzu-
ziehen. Werden nach 3 bzw. 6 Monaten erneut proximale Haarsegmente gewonnen, sind
diese zur Vermeidung eines Verdünnungseffekts getrennt zu den davor gewonnenen Proben
zu analysieren.

Kontraindikatoren Einbestellung (zu 6.)
(1) die einbestellung erfolgt in relativ regelmäßigen abständen, z. B. immer am sel-

ben tag im monat, alle 2 monate oder jeweils am ende eines Quartals.
(2) die einbestellung erfolgt mehr als einen tag vor der urinabgabe.
(3) die einbestellung erfolgt stets zum gleichen Wochentag.
(4) die terminierung erfolgt in absprache und nach den Wünschen des untersuchten.
(5) die terminierung der urinkontrollen erfolgt gekoppelt mit oder in abhängigkeit

von anderen, im Zeitraum eher vorhersehbaren terminen (z.B. Verabreichung
von substitutionsmitteln).

(6) die durchführende stelle selbst ist im relevanten kontrollzeitraum nicht ausrei-
chend besetzt oder hat längere dem klienten bekannte schließungsphasen, so dass
Zeiträume absehbar sind, an denen keine kontrollen durchgeführt werden können.

(7)  die einbestellung erfolgt jeweils auf Initiative des klienten oder nur zu einzel-
terminen.

7. Bei einem kreatininwert < 20 mg/dl kann … eine erneute kurzfristige einbestellung
zu einem weiteren unvorhersehbaren termin erfolgen. sind wiederholt urinproben mit er-
niedrigtem kreatininwert nachvollziehbar durch ärztlich bestätigte physiologische bzw.
medizinische ursachen … bedingt, kann das programm in der Regel trotzdem durchge-
führt werden.

8. Im Verlauf der durchführung des programms sind keine umstände aufgetreten, die
Zweifel an der aufrechterhaltung der abstinenz rechtfertigen oder auf eine fehlende ko-
operationsbereitschaft hinweisen. andernfalls wird das programm abgebrochen.

Kontraindikatoren
(1) es erfolgt nachweislich ein manipulationsversuch (z. B. abgabe von fremdurin,

Zugabe von substanzen, falsche Identität).
(2) die abgegebene urinprobe wies zweimal in folge einen kreatininwert unterhalb

von 20 mg/dl auf, ohne dass dafür eine akzeptable erklärung vorlag, die von
einem sachverständigen arzt oder toxikologen überprüft und im abschlussbe-
richt angeführt wurde.

(3) Bei positivem Befund erfolgt (trotz vorheriger aufklärung) die einlassung einer
unwissentlichen oder passiven aufnahme berauschender mittel (vgl. Indikator
13 und 14).
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(4) der klient steht bei der probenentnahme erkennbar unter einfluss einer der zu
untersuchenden psychoaktiven substanzen oder räumt deren konsum ein. das
programm wird in diesem fall abgebrochen und der Vorfall ist in den unterlagen
zu dokumentieren.

9. Beweissichere positive Befunde unterhalb der Mindestanforderungsgrenzen werden
vom Labor mitgeteilt und sind als Konsumnachweise verwertbar (außer bei EtG-Nach-
weis). Das Programm wird abgebrochen.

10. Bei nachweis einer nicht in tab. 4 aufgelisteten substanz der in Ctu 3 Indikatoren
7-9 beschriebenen stoffgruppen, ist durch das untersuchungslabor explizit darauf hinzu-
weisen. nach aufklärung des klienten durch die durchführende stelle wird abhängig vom
einzelfall ggf. ein abbruch des programms empfohlen. der nachweis wird in die endbe-
scheinigung aufgenommen.

11. nach einem programmabbruch kann jederzeit ein neues programm (neuer startzeit-
punkt und beginnend mit einer ersten probe) gestartet werden.

13. es gibt keine Zeiten längerer oder unentschuldigter Nichtverfügbarkeit. Bei vorher-
sehbar längerer abwesenheit/Verhinderung kann eine ergänzende Haaranalyse zur Über-
brückung durchgeführt werden. der zeitliche ablauf von urinkontrollzeiträumen und er-
gänzender haaranalyse wird dann im abschlussbericht nachvollziehbar dokumentiert und
lässt eine lückenlose Kontrolle erkennen.

Kontraindikatoren
(1) In den ersten 2 Wochen eines programms wird bereits eine längere abwesenheit

angemeldet.
(2) die Verfügbarkeit ist, unabhängig von der ursache hierfür, für mehr als 6 Wo-

chen oder mehr am stück unterbrochen.
(3) Bei einem programm über 12 monate wird in der summe eine abwesenheit von

mehr als 8 Wochen erreicht (bei 6 monaten programm 4 Wochen).
(4) abwesenheit wird mit einer gewissen Regelmäßigkeit angemeldet, so dass die

terminvergabe durch den klienten deutlich beeinflusst werden kann.
(5) eine abwesenheit aufgrund von geplantem urlaub/auslandsaufenthalt etc. wird

weniger als 3 tage im Voraus angemeldet.
(6) entschuldigungsgründe für ein nichterscheinen (akute erkrankung, auswärtige

berufliche tätigkeit etc.) werden nicht glaubhaft attestiert. Bei einer erkrankung
wird aus dem attest nicht ersichtlich, dass auch ein erscheinen zu einer proben-
abgabe unmöglich oder erheblich erschwert war; bei arbeitsbedingter Verhinde-
rung wird nicht nachvollziehbar dargelegt, dass ein erscheinen vor oder nach der
tätigkeit nicht doch möglich war.

CTU 2 [Durchführung von Kontrollprogrammen und Probennahme]
1. die durchführung des programms bzw. die probennahme erfolgt verantwortlich

durch einen Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Rechtsmedizin“, einen Arzt in einer Begut-
achtungsstelle für Fahreignung, einen Arzt/Toxikologen in einem für forensische Zwecke
akkreditierten Labor oder einen Arzt des Gesundheitsamtes oder anderen Arzt der öffent-
lichen Verwaltung, der die hierfür erforderliche Qualifikation besitzt. 

2. das programm wird zwar von keinem der o. g. Ärzte, jedoch von einem anderen in 
§ 11 (2) FeV genannten Arzt verantwortlich durchgeführt, der seine spezifische Qualifika-
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tion für forensische abstinenzkontrollen durch einschlägige Weiterbildung, ein dokumentier-
tes und regelmäßig überprüftes system zur Qualitätssicherung sowie entsprechenden fortbil-
dungen bzgl. probennahme und drogenanalytik für forensische Zwecke darlegen kann. 

3. für die stelle, die eine urin- oder haarprobe abnimmt, besteht kein Interessenskon-
flikt bei nachweis von alkohol- bzw. suchtstoffkonsum.

Kontraindikatoren
(1) Die Durchführung des Programms erfolgt durch einen persönlichen Rechtsvertreter.
(2) Die Durchführung des Programms bzw. die Abnahme erfolgt durch den behan-

delnden Arzt (z. B. Hausarzt), eine (suchttherapeutische) Beratungsstelle, einen
Therapeuten, einen Berater des Klienten oder vertraglich mit diesen verbundene
Personen oder Stellen.

5. die urinabgabe erfolgt unter ärztlicher aufsicht, die eine Gewinnung per vias natu-
rales sicherstellt. In Institutionen mit ausgewiesenem Qualitätsmanagementsystem (Qms)
kann nach erstkontakt mit einem arzt oder toxikologen (Befragung und aufklärung) ent-
sprechend eingewiesenes und autorisiertes personal mit geeigneter fachausbildung (z.B.
technischer mitarbeiter/artzhelfer) in die probennahme (urin oder haare) einbezogen
werden. Die Qualifikationsvoraussetzungen und ggf. Unterbeauftragungen sind im jewei-
ligen QM-System zu regeln.

9. stehen nur colorierte (gefärbte/getönte) Haare für eine retrospektive abstinenzkon-
trolle zur Verfügung, wird diese zur Bestätigung der Abstinenz durch ein Urinkontrollpro-
gramm über ein halbes Jahr im Zeitraum vor der Begutachtung ergänzt (alternativ 6 Mo-
nate Abstinenzüberprüfung über unbehandelte Haare), so dass in der Zusammenschau von
haaranalyse und urinkontrolle der Zeitraum von einem Jahr als hinreichend belegt ange-
sehen werden kann. Bei einem EtG-Programm sind colorierte Haare grundsätzlich nicht
als Abstinenzbeleg zu akzeptieren! Wird eine haarbehandlung durch den klienten nicht
bekannt gemacht bzw. bei der haarabnahme nicht bemerkt, sondern erst beim analysen-
gang festgestellt, ist ein negativer Befund nicht als abstinenzbeleg zu werten.

13. ein Versand an ein qualifiziertes labor … 
Kontraindikatoren
(2) die probe wird über Zwischenstationen weitergeleitet, was nicht nachvollziehbar

dokumentiert ist und der entnehmenden stelle nicht mitgeteilt wird.
(3) Der Dokumentation ist nicht zu entnehmen, wer eine Einbestellung wann veran-

lasst hat, durch wen die Probennahme wann vorgenommen wurde und welchen
Weg die Probe bis zum Eingang ins Labor genommen hat.

CTU 3 [Anforderungen an das Labor und die Untersuchungen]
1. das beauftragte labor verfügt über forensisch-toxikologische erfahrung … durch

eine anerkennung als „forensicher toxikologe, GtfCh“ oder ggf. „forensischer Chemi-
ker, GtfCh“ gelten diese anforderungen als nachgewiesen. … andernfalls ist eine gleich-
artige Weiter- und fortbildung in anlehnung an die Gegenstandskataloge der GtfCh zu
belegen. die Qualifikation der leitung wird im Rahmen der akkreditierung überprüft.

3. dem auftraggeber wird durch das labor die kompetenz durch Vorlage der akkredi-
tierungsurkunde inkl. der anlagen bestätigt. In der anlage müssen alle untersuchungsme-
thoden als akkreditiert ersichtlich sein, die im Rahmen der Beauftragung Verwendung fin-
den. alternativ sind bei einer bereits vorliegenden flexiblen akkreditierung im Bereich der
forensischen toxikologie Übergangszeiten zu akzeptieren. …

Aus der Forschung
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7. dient die analyse … grundsätzlich polytoxikologisch angelegt. … Bei den zum einsatz
kommenden methoden muss im Rahmen einer Validierung belegt worden sein, dass sie die
in tab. 1 aufgelisteten Bestimmungsgrenzen für die jeweiligen targetanalyten erreichen.

Aus der Forschung

substanzklasse urin haare
bzw. targetanalyt [ng/ml] [ng/mg]

Cannabinoide
thC-Cooh 10

(nach hydrolyse)
thC 0,02

Opiate
morphin (Codein, dihydrocodein und 25 0,1
in haaren 6-monoacetylmorphin) (nach hydrolyse)

Cocain
Benzoylecgonin 30
Cocain 0,1

Amphetamine
amphetamin, methamphetamin,
mdma, mdea, mda 50 0,1

Methadon
eddp 50
methadon (50)** 0,1

Benzodiazepine***

diazepam (50) 0,05
nordiazepam 50 0,05
oxazepam 50 0,05
alprazolam 0,05
hydroxy-alprazolam 50
Bromazepam (50) 0,05
hydroxy-Bromazepam 50
flunitrazepam 0,05
7-aminoflunitrazepam 50 0,05
lorazepam 50 0,05

Bei hinweis auf früheren opiat-/opioidkonsum erfolgt eine erweiterung der analysen zumindest auf 
folgende opioide (incl. metaboliten)
Opioide (incl. Metabolite)
Buprenorphin 1 0,05
norbuprenorphin 1 0,05
tilidin (50) 0,05
nortilidin 50 0,05
oxycodon 50 0,05
tramadol 50 0,05
o-desmethyltramadol 50 0,05
fentanyl 10 0,05
norfentanyl 10

ethylglucuronid 100 0,007 (entspricht 7 pg/mg)

tab. 1:  targetanalyten und mindestanforderungen an die Bestimmungsgrenzen* für chromatographische, iden-
tifizierende Verfahren (urin und haare) im Rahmen der fahreignungsbegutachtung.

*** die Bestimmungsgrenze ist die niedrigste konzentration eines analyten in der probenmatrix, die mit einer
akzeptablen präzision bestimmt werden kann und wird im Rahmen einer methodenvalidierung gem. Richt-
linien der GtfCh ermittelt.

*** Bestimmungsgrenzen sind in klammern gesetzt, wenn bei diesem Wirkstoff üblicherweise der metabolit be-
stimmt wird.

*** hier handelt es sich um eine auswahl der zurzeit am weitesten verbreiteten analyten. auch andere Benzo-
diazepine sowie die sog. Z-drogen (Zolpidem, Zopiclon, Zaleplon) können von Bedeutung sein und in eine
analyse mit einbezogen werden.
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8. die in tabelle … angeführten Benzodiazepine stellen … mindestanforderung dar.
sofern in einem hinweisgebenden Verfahren die einnahme von Benzodiazepinen positiv
angezeigt wird und/oder in einem chromatographischen suchprogramm andere, nicht in
tabelle 4 angeführte substanzen dieser stoffgruppe detektiert werden …, sind diese eben-
falls mitzuteilen und als positiver nachweis zu werten.

10. Bei Verdacht auf Umgang mit synthetischen Cannabinoiden (Spice-Produkte) bzw.
Designer-Amphetamine einschließlich Cathinon- und Piperazin-Derivaten (sog. Bade-
salz-Drogen) oder Missbrauch von psychoaktiven Medikamenten bzw. Suchtverlagerung
können diese Drogenklassen oder weitere Medikamentengruppen (z.B. Antidepressiva,
Neuroleptika, Barbiturate, Hypnotika, Sedativa) von Relevanz sein und eine anlassbezo-
gene Beauftragung des Labors erfordern.

12. … die aufbewahrungsfrist beträgt bei allen proben mindestens 18 monate.

CTU 4 [Befunde]
1. … folgende angaben enthalten:
– Bezeichnung der veranlassenden stelle sowie von dort angegebenes datum und ort

der  probennahme gemäß der beiliegenden dokumentation
– Beschreibung des untersuchungsmaterials (insbesondere haare)
– untersuchungsumfang mit angaben zur methodik und verwendeter entscheidungs-

/ Bestimmungsgrenzen
– bei urinkontrollen wird jeweils der ermittelte kreatininwert mit angegeben 
– eindeutige ergebnismitteilung ggf. mit Interpretation
– bei haaranalysen erfolgt eine einschätzung des überblickten Zeitintervalls im jewei-

ligen einzelfall durch einen forensisch-toxikologischen experten; es wäre ggf. zu
berücksichtigen, dass ein negativer Befund zwar nicht gegen einen der haarlänge
entsprechenden abstinenzzeitraum (ca. 1 monat pro cm haarlänge) spricht, ein po-
sitiver Befund jedoch auch durch einen konsum aus einem weiter zurückliegenden
Zeitraum erklärbar sein kann (telogenes Resthaar).

– angabe zur akkreditierung
– Unterschrift des verantwortlichen Laborleiters mit angaben zur Qualifikation
2. Gibt ein labor …, das die untersuchungen grundsätzlich nicht selbst durchführt,

proben an ein geeignetes, akkreditiertes labor weiter, handelt es sich um eine Weiterlei-
tung und nicht um einen Unterauftrag. In solchen Fällen muss dann auch der Originalbe-
fund des akkreditierten Labors weitergeleitet werden.

7. Jeder abschließende Befundbericht enthält folgende punkte:
– angaben zum Zeitraum des kontrollprogramms und anzahl der vereinbarten und

aller durchgeführten untersuchungen (incl. nicht verwertbarer proben)
– Benennung der wesentlichen forensischen Rahmenbedingungen (einladungsfrist,

sichtkontrolle, Identitätskontrolle mit ausweisnummer, beauftragter untersu-
chungsumfang) und der verantwortlichen stellen für terminierung, probennahme
und analytik

– angaben zu untersuchungsmethoden mit Bennennung der jeweiligen analyten incl.
verwendeter Cut-off-Werte bzw. entscheidungsgrenzen. sicher positive Befunde
unterhalb der mindestens geforderten Bestimmungsgrenzen werden mitgeteilt mit
angabe der Bestimmungs-/ nachweisgrenzen des verwendeten Verfahrens. Bei

Aus der Forschung
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nachweis einer nicht aufgelisteten substanz (vgl. tab.… [siehe oben]) ist explizit
darauf hinzuweisen.

– angaben zur Verwertbarkeit aufgrund des kreatiningehaltes (bei urinkontrollen)
– Bestätigung der akkreditierung des beauftragten labors
– angaben zu nichterscheinen bzw. abwesenheits- und Verhinderungszeiträumen
– dokumentation möglicher auffälligkeiten oder Besonderheiten (z.B. nachweis

eines indizierten und verschriebenen medikamentes, begründete Wiederholung
eines untersuchungstermins etc.)

– Gesamtbewertung der Befunde hinsichtlich der angestrebten Überprüfung der absti-
nenzangaben durch den verantwortlichen arzt/toxikologen.

– abschließende Bewertung mit angaben zur Verlässlichkeit der feststellungen
– Datum/Unterschrift des verantwortlichen Arztes / Toxikologen mit Namenszug und

Hinweis auf Qualifikation
9. der abschlussbericht der durchführenden stelle ist bei der Begutachtung der fah-

reignung im original (inkl. handschriftlicher Unterzeichnung) vorzulegen. Eine Kopie des
handschriftlich unterzeichneten Originalbefundes oder ein zweites unterzeichnetes Origi-
nal werden zwecks evtl. notwendiger späterer abgleiche bei der durchführenden stelle ar-
chiviert.

Zu der nach Veröffentlichung der Beurteilungskriterien immer wieder erörterten frage,
wer künftig überhaupt ein abstinenzprogramm und/oder eine probennahme für ein absti-
nenzprogramm durchführen darf, ist folgendes auszuführen: Gemäß Ctu 2 punkt 1 wird
bei der verantwortlichen durchführung sowohl eines abstinenzprogramms als auch der
probennahme bei einem facharzt für Rechtsmedizin, einem arzt einer Begutachtungsstel-
le für fahreignung oder einem arzt/toxikologen in einem für forensische Zwecke akkre-
ditierten labor die kompetenz ohnehin als gegeben erachtet, wenn sie in Institutionen ein-
gebunden sind, die über Qualitätsmanagement(Qm)-systeme bzw. einschlägige
kompetenz verfügen. Bei einem arzt eines Gesundheitsamtes oder anderem arzt der öf-
fentlichen Verwaltung wird eine spezielle Qualifikation gefordert (s. u.). Gemäß Ctu 2
punkt 2 können auch andere Ärzte als die in punkt 1 genannten ein programm und eine
probennahme durchführen (programmdurchführung impliziert immer auch probennah-
me), sofern sie in § 11 (2) feV aufgeführt sind. auch diese Ärzte müssen ihre Qualifika-
tion nachweisen. In Ctu 2 punkt 3 wird zudem gefordert, dass die entnehmende stelle
dem klienten gegenüber neutral ist und nicht in einen Interessenskonflikt kommt, wenn
sich positive Befunde oder unregelmäßigkeiten bei der durchführung ergeben. deshalb
sollen behandelnde Ärzte, Berater und therapeuten sowie Rechtsvertreter ausgeschlossen
werden.

Ctu 2 punkt 5 betrifft nicht die programmdurchführung, sondern nur die probennahme.
so kann zwar nicht der erstkontakt, aber die probennahme (urin- / haarabnahme) auch
durch nachgeordnetes personal mit geeigneter fachausbildung durchgeführt werden. d. h.
neben einem arzt oder toxikologen können z. B. arzthelfer oder technische mitarbeiter
(z.B. mta/Cta/Bta) eingesetzt werden, sofern sie eingewiesen und autorisiert sind.
dazu bedarf es selbstverständlich eines Qualitätsmanagement-systems, in dem die ord-
nungsgemäße einarbeitung (Qualitätsvoraussetzungen sind zu definieren) und autorisa-
tion dokumentiert sind. nicht akzeptabel ist die einbeziehung von Verwaltungspersonal
oder anderen personen ohne medizinische bzw. naturwissenschaftliche ausbildung.

Aus der Forschung
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für die probennahme (nicht die programmdurchführung) ist auch eine unterbeauftra-
gung möglich. eine solche kann gem. den allgemeinen Vorgaben wiederum nur in akkre-
ditierten laboren oder durch qualifizierte Ärzte erfolgen. diese müssen wiederum ihre
Qualifikation belegen. Zudem sind unterbeauftragungen im Qm-system zu regeln. das
heißt, dass zum einen die programmdurchführenden (z. B. Bff oder akkreditierte labore)
solche unterauftragnehmer in ihrem Qm-system aufgelistet haben und z. B. durch Vorla-
ge von Weiterbildungsbescheinigungen deren Qualität überprüft haben müssen (aufnah-
me in das Verzeichnis der unterauftragnehmer). Zum anderen müssen mögliche unterauf-
tragnehmer ebenfalls in ihrem Qm-system Regelungen bzgl. der Weiterleitung an
geeignete Institutionen inkl. Benennung der stellen, mit denen man zusammenarbeitet,
treffen.

die deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin (dGVm) hat auf vielfachen Wunsch ein
Curriculum für eine ärztliche fort-/Weiterbildung erarbeitet und empfiehlt dieses zur er-
füllung der forderungen gem. Ctu 2 (siehe homepage http://www.dgvm-verkehrsmedi-
zin.de und anhang 1). auch die landesärztekammern wurden diesbezüglich informiert.

Über geplante Veranstaltungen wird ebenfalls regelmäßig auf der homepage der dGVm
informiert (siehe anhang 2).

neben dem Curriculum und den Veranstaltungshinweisen wurde auf der homepage der
dGVm auch eine seite eingerichtet, auf der die fachgesellschaft sich zu immer wieder-
kehrenden fragen zur 3. auflage der Beurteilungskriterien äußert, und man zu den wich-
tigsten punkten entsprechend auch mit dem ständigen arbeitskreis (staB) abgestimmte
antworten finden kann.

abschließend bleibt festzuhalten, dass selbst ein so ausführliches manual wie die Beur-
teilungskriterien nie erschöpfend alle möglichen fallkonstellationen auffangen kann und
dass ein individueller ermessensspielraum bei der fachlichen einordnung der Gesamtbe-
fundlage dem zuständigen sachverständigen immer verbleiben muss.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
prof. dr. frank mußhoff
forensisch toxikologisches Centrum (ftC) münchen
Bayerstr. 53
80335 münchen
email: f.musshoff@ftc-muenchen.de
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Anhang 1

Curriculum der deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin

Gemäß Ctu 2 zur 3. auflage „urteilsbildung in der fahreignungs-
begutachtung – Beurteilungskriterien“ (2013)*

Alkohol / Rauschmittel
Nachweis von Konsum, Konsumhäufigkeit und Konsumkontrolle

Anforderungen an Probennahme und Drogenanalytik für forensische Zwecke

8 unterrichtsstunden à 45 min

Einführung
– Ziele verlässlicher probennahmen, nachweise und Beurteilungen
– folgen von abweichungen für Betroffene, anbieter von kontrollprogrammen und anbieter von laborlei-

stungen

Block I:
Einführung in die Problematik von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr
1. alkohol und alkoholmarker

– kurze einführung alkohol und forensik
– Rechtliche Grundlagen
– Verkehrsmedizinisch relevante Wirkungsweisen
– alkoholberechnungen
– Indirekte und direkte alkoholmarker
– ethylglucuronid und fettsäureethylester

2. kleine drogenkunde (Cannabisprodukte, heroin/opioide, Cocain, amphetamin, methamphetamin und ec-
stasy)

– darstellung und konsumformen
– Wirkungsweisen unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrsmedizin
– Rechtliche Grundlagen
– metabolismus und nachweisfenster
– Weitere besondere mittel (spice, Badesalz-drogen, GhB)
– Verkehrsmedizinisch relevante arzneimittel

Block II:
CTU-Kriterien, Chemisch-toxikologische Analytik im akkreditierten Labor, Probennahme
3. allgemeine anforderungen an forensisch-toxikologische laboratorien und analysen (45 min)

– Qualifikation
– Richtlinien
– analysemethoden und geeignete martices

4. Ctu-kriterien 3. auflage (45 min)
– durchführungsbestimmungen (Ctu 1)
– anforderungen bei probennahme und Versand (Ctu 2)
– anforderungen an labor und analytik (Ctu 3)
– anforderungen an Befundung (Ctu 4)

5. probennahme für verschiedene fragestellungen unter besonderer Berücksichtigung der Ctu-kriterien 
(45 min)

– anforderungen an probennehmer
– Informations- und dokumentationspflichten
– probennahme bei strafrechtlichen fragestellungen

(urin, Blut, haare)
– probennahme für analysen im Rahmen der fahreignungsdiagnostik

(urin, Blut, haare)
6. diskussion von fallbeispielen und fehlermöglichkeiten; allgemeine diskussion (45 min)

Aus der Forschung

*) herausgegeben von der deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie (dGVp) und der deutschen Gesell-
schaft für Verkehrsmedizin (dGVm).
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die deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin empfiehlt die durchführung durch einen entsprechend quali-
fizierten facharzt für Rechtsmedizin oder qualifizierten arzt einer Begutachtungsstelle zusammen mit einem fo-
rensischen toxikologen oder forensischen Chemiker GtfCh. die fortbildungsveranstaltung muss durch die zu-
ständige Ärztekammer anerkannt sein. Reine interne fortbildungen können keine anerkennung finden.

Anhang 2

ankündigungen

Fortbildungsangebot zur Fahreignungsbegutachtung nach dem 
Curriculum gemäß CTU 2 in München

das Institut für Rechtsmedizin der ludwig-maximilians-universität münchen bietet die fortbildung "urteils-
bildung in der fahreignungsbegutachtung – Beurteilungskritierien" an, entsprechend der Vorgabe der deutschen
Gesellschaft für Verkehrsmedizin (dGVm).

Die 8 Unterrichtsstunden beinhalten die Themen
• alkohol/Rauschmittel
• nachweis von konsum, konsumhäufigkeit und konsumkontrolle
• anforderungen an die probennahme und drogenanalytik für forensische Zwecke

Bitte melden sie sich per mail (dgvm.rm@med.uni-muenchen.de) für folgende termine an:

Kurs A: 12. 03. 2014 und 19. 03. 2014 (zweitägig) je 16.00 – 19.30 Uhr
Kurs B: 14. 03. 2014 (eintägig) 09.00 – 16.00 Uhr

Weitere details entnehmen sie bitte dem programm unter
http://www.rechtsmedizin.med.uni-muenchen.de/aktuelles/news/fortbildungsangebot/index.html.

Fortbildungsangebot zur Fahreignungsbegutachtung nach dem 
Curriculum gemäß CTU 2 in Bonn

das Institut für Rechtsmedizin des universitätsklinikums Bonn bietet die fortbildung "urteilsbildung in der
fahreignungsbegutachtung – Beurteilungskritierien" an, entsprechend der Vorgabe der deutschen Gesellschaft
für Verkehrsmedizin (dGVm).

Die 8 Unterrichtsstunden beinhalten die Themen
• alkohol/Rauschmittel
• nachweis von konsum, konsumhäufigkeit und konsumkontrolle
• anforderungen an die probennahme und drogenanalytik für forensische Zwecke

Bitte melden sie sich per mail (martina.pitsch@ukb.uni-bonn.de) für folgenden termin an:

Samstag, 15. 03. 2014 (eintägig) 09.30 – 16.30 Uhr

Weitere details entnehmen sie bitte dem programm unter 
http://www.rechtsmedizin.uni-bonn.de/veranstaltungen/alkohol-rauschmittel.

Aus der Forschung
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polen: debatte um alkohol am steuer

nach heftigen unfällen mit betrunkenen fahrern diskutiert polen über alkohol am steu-
er. premierminister donald tusk will nun für jedes auto verbindlich die anschaffung
eines atemalkohol-messgerätes vorschreiben. Bevor der Zündschlüssel gedreht wird, soll
damit der alkoholwert im atem überprüft werden. „Wer am vorigen tage getrunken hat,
kann dann am morgen schauen, ob er schon fahren darf“, meinte tusk auf einer außeror-
dentlich einberufenen pressekonferenz in Warschau. Zudem verkündete der politiker der
konservativ-liberalen Bürgerplattform (po) umfassende strafverschärfungen. 

die neue Gesetzesinitiative will nun die bisherige praxis der Bewährungsstrafen been-
den. Wer mit alkohol über 0,5 promille am steuer ertappt wird, muss mit einem führer-
scheinentzug von drei bis 15 Jahren rechnen. Zudem wird eine strafe fällig, die bis zu um-
gerechnet 25.000 euro betragen kann. Wer ohne fahrererlaubnis in polen auto fährt,
begeht ab 2015 eine straftat.

(aus einer mitteilung der neuen osnabrücker Zeitung, noZ, vom 08. Januar 2014)

Seiten 21–23
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koalitionsvertrag: aufwertung des fahrverbotes zur haupt-
strafe und Verzicht auf körperliche eingriffe zum Zweck der

Blutalkoholbestimmung

am 16. dezember 2013 haben Vertreter von Cdu, Csu und spd in Berlin den koali-
tionsvertrag „deutschlands Zukunft gestalten“ unterzeichnet. In dem 185-seitigen papier ist
zum thema alkohol und drogen im straßenverkehr folgender kurzer passus enthalten:

„um eine alternative zur freiheitsstrafe und eine sanktion bei personen zu schaffen,
für die eine Geldstrafe kein fühlbares Übel darstellt, werden wir das fahrverbot als ei-
genständige sanktion im erwachsenen- und Jugendstrafrecht einführen. Bei Verkehrs-
delikten streben wir an, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration auf körperliche
eingriffe zugunsten moderner messmethoden zu verzichten. eine Blutentnahme wird
durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt.“*)

der deutsche Richterbund (dRB), vertreten durch seinen Vorsitzenden ChRIstoph

fRank, hat sich dazu in einer pressemitteilung**) wie folgt geäußert:

„die gesetzlichen Vorgaben zu Blutentnahmen bei Verkehrsdelikten wollen union und
spd ebenfalls einer neuregelung zuführen. In diesem Zusammenhang gilt es, Richtervor-
behalte insgesamt auf den prüfstand zu stellen. sie seien dort zu stärken, wo sie wegen
schwerwiegender Grundrechtseingriffe rechtsstaatlich unverzichtbar sind.“

die Gewerkschaft der polizei (Gdp) erklärte in einer pressemitteilung***) zustimmend:

„fahrverbote müssen nach auffassung der Gewerkschaft der polizei (Gdp) eine zusätzli-
che sanktionsmöglichkeit bei straftätern darstellen. die Gdp unterstützt damit die absicht
von union und spd in den koalitionsverhandlungen, eine alternative zum freiheitsentzug
und eine vor allem für junge menschen als hart empfundene strafe zu schaffen, eine Geld-
strafe hielten die unterhändler der arbeitsgruppe Inneres und Justiz, wie aus dem der Ge-
werkschaft vorliegenden arbeitspapier hervorgeht, für kein ,fühlbares Übel‘.

Gdp-Bundesvorsitzender olIVeR malChoW: ,Wir begrüßen die Initiative der politik,
das fahrverbot als eigenständige sanktion im erwachsenen- und Jugendstrafrecht ein-
zuführen. die ausweitung von fahrverboten auf delikte, die nicht in direktem Bezug
zum straßenverkehr stehen, bedeuten eine wirksame abschreckung insbesondere für
junge mehrfachtäter. das auto stellt vor allem für junge menschen ein wichtiges sta-
tussymbol mit großem spaßfaktor dar. dürfen junge täter ihr auto nicht mehr benutzen,
so hätte dies sicherlich die von den Richtern gewünschte nachhaltige Wirkung.‘ Zudem
erleichtere, so der Gdp-Chef, die erweiterung des strafenkatalogs, die lebensumstände
der täter bei der strafverhängung noch stärker berücksichtigen zu können.“

***) auszug aus „deutschlands Zukunft gestalten“ – koalitionsvertrag zwischen Cdu, Csu und spd – 18. le-
gislaturperiode, s. 146.

***) aus der pressemitteilung nr. 10/13 des deutschen Richterbundes, dRB, vom 27. november 2013.
***) aus der pressemitteilung der Gewerkschaft der polizei (Gdp) vom 21. november 2013.
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Verkehrs- und Justizministerkonferenz: Vorerst keine 
Änderung der promillegrenze für Radfahrer

Beschluss der Verkehrsministerkonferenz*):
Punkt 6.3 der Tagesordnung:
Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern (Senkung der Promillegrenze)

1. die Verkehrsministerkonferenz nimmt das von der ständigen konferenz der Innen-
minister und -senatoren der länder (Imk) mit schreiben vom 30. mai 2013 über-
sandte Verkehrslagebild „Radfahrer im straßenverkehr unter alkoholeinfluss“**) zur
kenntnis.

2. die Verkehrsministerkonferenz teilt die einschätzung der Imk, dass die bestehende
Rechtslage vor diesem hintergrund überprüft werden sollte. die Verkehrsunfallent-
wicklung bei Radfahrern zeigt handlungsbedarf auf. Vor diesem hintergrund bedarf
der bestehende Grenzwert der absoluten fahruntüchtigkeit von derzeit 1,6 ‰ der
Überprüfung.

3. die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
stadtentwicklung (BmVBs), durch den Bund-länder-fachausschuss straßenver-
kehrs-ordnung/ordnungswidrigkeiten (Blfa-stVo/oWi) die Rechtslage hinsicht-
lich der fahruntüchtigkeit bei Radfahrern im Bereich des straßenverkehrsgesetzes
überprüfen zu lassen. der Blfa-stVo/oWi sollte gebeten werden, sich insoweit mit
den relevanten Gremien der Jmk – Überprüfung der Rechtslage im Bereich des straf-
gesetzbuches – abzustimmen.
die prüfung sollte sich auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher untersuchungen zur
alkoholbedingten fahruntüchtigkeit bei Radfahrern mit der notwendigkeit eines ord-
nungswidrigkeitentatbestandes für das fahrradfahren unter alkoholeinfluss befassen.

4. das BmVBs wird gebeten, der Verkehrsministerkonferenz einen Bericht über das er-
gebnis der prüfung mit lösungsvorschlag spätestens zur herbstsitzung 2014 vorzulegen.

Beschluss der Justizministerkonferenz***):
TOP II.1: Fahruntüchtigkeit bei Fahrradfahrern

1. die Justizministerinnen und Justizminister haben das ihnen seitens der ständigen
konferenz der Innenminister und -senatoren der länder (Imk) übermittelte Ver-
kehrslagebild „Radfahrer im straßenverkehr unter alkoholeinfluss“ zur kenntnis ge-
nommen.

2. die Justizministerinnen und Justizminister weisen auf die zurzeit am Institut für
Rechtsmedizin der universität düsseldorf durchgeführte untersuchung über „Grenz-
werte für die absolute fahruntüchtigkeit bei Radfahrern“ hin, die im Jahr 2014 abge-
schlossen sein soll. die Justizministerinnen und Justizminister halten es für sinnvoll,
vor einer weiteren erörterung die ergebnisse abzuwarten.

***) auszug aus der Beschluss-sammlung der Verkehrsministerkonferenz vom 06./07. november 2013 in suhl.
***) auf nachfrage der schriftleitung nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
***) Beschluss der 84. konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 2013 (herbstkonferenz) am 14. no-

vember 2013 in Berlin.
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01. Ein Berufskraftfahrer weiß um die besonde-
ren Gefahren einer Alkoholaufnahme vor Fahrtan-
tritt und nimmt deshalb in der Regel seine Fahr-
untauglichkeit in Kauf, wenn er trotz Alkohol-
konsums eine Fahrt antritt. 

oberlandesgericht Celle,
Beschluss vom 25. oktober 2013 – 32 ss 169/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
das amtsgericht hat die angeklagte wegen vorsätz-

licher trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von
30 tagessätzen verurteilt, ihr die fahrerlaubnis entzo-
gen, den führerschein eingezogen und eine sperre von
sechs monaten für die Wiedererteilung der fahrerlaub-
nis festgesetzt. es hat festgestellt, die angeklagte sei
als taxifahrerin tätig und hatte am tatabend fahrbe-
reitschaft. kurz vor mitternacht habe sie mit dem taxi
öffentliche straßen befahren und fahrgäste befördert,
obwohl sie alkohol in einer menge zu sich genommen
hatte, die zu einer Blutalkoholkonzentration von 
2,14 ‰ führte. die angeklagte räumt den tatvorwurf
ein, wendet sich allerdings gegen die Verurteilung
wegen vorsätzlichen Verhaltens. damit dringt sie nicht
durch.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
soweit der senat bereits zur annahme eines erfah-

rungssatzes dahin neigt, dass ein kraftfahrer, der nach
hohem alkoholkonsum eine fahrt mit einem kraft-
fahrzeug antritt, seine fahruntauglichkeit jedenfalls in
kauf nimmt und vorsätzlich handelt (zum stand der
Rspr. vgl. nur leipziger kommentar, stGB, 12. aufl.,
§ 316, Rz. 192 ff. und fischer, stGB, 60. aufl., § 316,
Rz. 44 ff.), kommt es darauf hier nicht an. die ange-
klagte hat, ohne dass die genaue menge feststellbar ge-
wesen wäre, während einer fahrbereitschaft als taxi-
fahrerin alkohol zu sich genommen, obwohl sie als
Berufskraftfahrerin um die besonderen Gefahren eines
solchen Verhaltens wusste. dies allein begründet nach
allgemeiner auffassung schon die annahme eines je-
denfalls bedingt vorsätzlichen Verhaltens (vgl. olG
saarbrücken nJW 2008, 1396; olG köln daR 1997,
499, daR 1999, 88; olG  Celle, 1.  strafsenat nZV
1996, 205; fischer, a. a. o., Rz. 45).

(mitgeteilt vom 2. strafsenat des oberlandes-
gerichts Celle)

02. Das Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3
StGB gilt im Ordnungswidrigkeitenrecht auch bei
der Entscheidung [hier: wegen Verstoß gegen § 24a

Abs. 1 StVG], ob von einem Regelsatz der BKatV
abzuweichen ist; deshalb hindert eine Voreintra-
gung, die nach BKatV eine erhöhte Dauer des Re-
gelfahrverbots begründet, dessen Abkürzung
wegen Existenzgefährdung nicht.

oberlandesgericht stuttgart,
Beschluss vom 21. oktober 2013 – 5 ss 337/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
das amtsgericht heilbronn hat den Betroffenen mit

urteil vom 21. februar 2013 wegen einer fahrlässigen
ordnungswidrigkeit des führens eines kraftfahrzeugs
mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 promille
oder mehr, nämlich 0,56 promille, bei eintragung von
bereits einer entscheidung nach § 24a stVG im Ver-
kehrszentralregister in tateinheit mit abkommen von
der fahrbahn und Verursachung eines schadens zu der
Geldbuße von 500,00 €, zahlbar in monatlichen Raten
zu je 50,00 € verurteilt. es hat ihm für die dauer von
drei monaten verboten, kraftfahrzeuge jeder art im
straßenverkehr zu führen, und ihm die kosten des Ver-
fahrens auferlegt. mit seiner Rechtsbeschwerde erhebt
der Betroffene die sachrüge. er hat sein Rechtsmittel
auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkt und bean-
tragt, das fahrverbot auf einen monat herabzusetzen.
die zulässige Rechtsbeschwerde hat erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. die Beschränkung des Rechtsmittels auf den

Rechtsfolgenausspruch ist nach § 79 abs. 3 satz 1
oWiG i.V. m. § 318 stpo wirksam.

2. die Bemessung der dauer des fahrverbots mit
drei monaten durch das amtsgericht hält der recht-
lichen Überprüfung nicht stand.

freilich geht das amtsgericht zu Recht davon aus,
dass nach § 25 abs. 1 satz 2 stVG ein Regelfall für
die Verhängung eines fahrverbots gegeben ist. ebenso
zutreffend ist seine annahme, dass die Voraussetzun-
gen der Regelfallempfehlung in nummer 241.1 des
Bußgeldkatalogs gegeben sind, weil im Verkehrszen-
tralregisterauszug des Betroffenen bereits eine ent-
scheidung nach § 24a stVG eingetragen ist. Gegen
den Betroffenen war nämlich durch seit 14. Juni 2011
rechtskräftigen Bußgeldbescheid der zuständigen 
Behörde vom 30. november 2010 wegen führens
eines kraftfahrzeugs unter Cannabiseinfluss, nämlich
8,6 ng/ml an thC, eine Geldbuße in höhe von 500
euro und ein fahrverbot von einem monat festgesetzt
worden. dabei ist für die anwendung der nummer
241.1 des Bußgeldkatalogs nach dem Wortlaut der
Vorschrift unschädlich, dass die Voreintragung wegen
Cannabis- und nicht wegen alkoholkonsums ergangen
ist. somit ist nach der Vorschrift i.V. m. § 4 abs. 3

Seiten 24–44

Rechtsprechung
die mit einem *) bezeichneten leitsätze sind von der schriftleitung formuliert worden.
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BkatV in der Regel ein dreimonatiges fahrverbot an-
zuordnen.

Weiter hat das amtsgericht aufgrund der Verneh-
mung eines Bediensteten der arbeitgeberin des Be-
troffenen festgestellt, dass ein dreimonatiges im
Gegensatz zu einem einmonatigen fahrverbot dazu
führen wird, dass die arbeitgeberin das arbeitsverhält-
nis kündigt, so dass dem Regelfahrverbot der Ge-
sichtspunkt der wirtschaftlichen existenzgefährdung
des Betroffenen entgegenstehen kann. das tatgericht
hat aber aufgrund der Voreintragungen des Betroffe-
nen im Verkehrszentralregister gleichwohl ein dreimo-
natiges fahrverbot für erforderlich gehalten.

es trifft im ausgangspunkt zu, dass erhebliche Vor-
eintragungen des Betroffenen im Verkehrszentralregi-
ster die anordnung eines Regelfahrverbots trotz einer
gegebenen existenzgefährdung beim Betroffenen
rechtfertigen können (olG hamm, VRs 112, 216 ff.
m. w. n.). Bei dieser prüfung hat das amtsgericht je-
doch zu unrecht die Voreintragung des Betroffenen
wegen Cannabiskonsums im straßenverkehr mit her-
angezogen. darüber hinaus enthält der Verkehrszen-
tralregisterauszug des als Berufskraftfahrer bei einer
spedition mit einer jährlichen fahrleistung von ca.
80.000 km tätigen Betroffenen nämlich lediglich einen
Bußgeldbescheid der stadt tübingen vom 03. dezem-
ber 2010, mit dem gegen ihn wegen der missachtung
des Rotlichts einer lichtzeichenanlage eine Geldbuße
in höhe von 90,00 € festgesetzt worden war. allein
jene eintragung trägt die vom amtsgericht vorgenom-
mene Bewertung, dass die Verhängung des dreimona-
tigen fahrverbots zwingend erforderlich ist, nicht.
Gleiches gilt für den vom amtsgericht angeführten
Gesichtspunkt, dass der Betroffene sich auch das
wegen des Cannabiskonsums im straßenverkehr ange-
ordnete fahrverbot von einem monat nicht hat zur
Warnung dienen lassen.

Bei der Vorschrift in nummer 241.1 Bkat handelt
es sich um eine Rechtsnorm über die Zumessung der
Rechtsfolgen einer begangenen ordnungswidrigkeit.
Würde die den tatbestand der Zumessungsvorschrift
erfüllende Voreintragung bei der prüfung, ob im kon-
kreten fall ein abweichen von der Regel geboten ist,
mitberücksichtigt, so würde dasselbe argument dop-
pelt verwertet. dies ist aber nach dem sog. doppelver-
wertungsverbot in § 46 abs. 3 stGB unzulässig. nach
herrschender auffassung ist § 46 abs. 3 stGB im ord-
nungswidrigkeitenrecht entsprechend anzuwenden
(olG düsseldorf wistra 1993, 119 f.; Gürtler in Göh-
ler, oWiG, 16. auflage, § 17, Rdnr. 17). denn Grund-
lage des strafrechtlichen doppelverwertungsverbots
ist die Überlegung, dass dann bei der zweiten Verwen-
dung ein argument ohne sachlichen Gehalt benutzt
würde, weil der sachliche Gehalt bereits Verwendung
gefunden hat. dies ist auch im ordnungswidrigkeiten-
recht unzulässig. für Zumessungsvorschriften wie nr.
241.1 Bkat folgt daraus, dass umstände, die die Re-
gelfolge begründen, bei der prüfung, ob ein Regelfahr-
verbot ausnahmsweise (teilweise) entfallen kann,
nicht nochmals als Grund für dessen Beibehaltung be-
rücksichtigt werden dürfen (vgl. zu Regelbeispielen

nach dem stGB auch BGh nstZ-RR 2004, 262 zu 
§ 177 abs. 2 stGB). Berücksichtigungsfähig sind
allerdings besondere, erschwerende umstände der
Vortat, die über die tatbestandsverwirklichung des 
nr. 241.1 BkatV hinausgehen. solche sind hier aber
nicht gegeben. dagegen liegen die weiteren Vorausset-
zungen für eine ermäßigung des fahrverbots unter
dem Gesichtspunkt der existenzgefährdung vor, ins-
besondere kann der Betroffene es nicht während einer
urlaubszeit verbüßen. damit kann die Bemessung der
dauer des fahrverbots durch das amtsgericht keinen
Bestand haben.

3. der senat entscheidet nach § 79 abs. 6, 1. alter-
native oWiG in der sache selbst, weil es keiner ergän-
zenden tatsachenfeststellungen bei der Zumessung
der Rechtsfolgen mehr bedarf.

Im falle eigener sachentscheidung des senats über
die Rechtsfolgen sind die tilgungsfristen für eintra-
gungen im Verkehrszentralregister auf den Zeitpunkt
der Beschwerdeentscheidung zu beziehen und nicht –
wie bei der bloßen rechtlichen Überprüfung der ent-
scheidung des tatrichters – auf den Zeitpunkt der letz-
ten tatsachenverhandlung (vgl. olG Celle nZV
1994, 332). die tilgungsfristen für die beiden eintra-
gungen des Betroffenen im Verkehrszentralregister be-
tragen nach § 29 abs. 1 nr. 1 stVG zwei Jahre begin-
nend mit dem tag der Rechtskraft der letzten
eintragung (§ 29 abs. 4 nr. 3, abs. 6 satz 1 stVG).
somit ist die tilgungsfrist für die Voreintragungen des
Betroffenen am 13. Juni 2013 abgelaufen. entspre-
chend § 29 abs. 8 satz 1 stVG (vgl. dauer in hent-
schel/könig/dauer, straßenverkehrsrecht, 41. aufla-
ge, § 29 stVG, Rdnr. 12) dürfen die eintragungen dem
Betroffenen bei der entscheidung des senats über die
Rechtsfolgen also nicht mehr vorgehalten werden. die
noch laufende Überliegefrist nach § 29 abs. 7 stVG
ändert daran nach satz 2 der Vorschrift nichts (vgl.
olG hamm nZV 2007, 156). Vielmehr muss der
senat davon ausgehen, dass der Verkehrszentralregi-
sterauszug für den Betroffenen keine eintragungen
mehr enthält.

In diesem fall sieht nr. 241 Bkat eine Regelgeld-
buße von 500,00 € und ein Regelfahrverbot von
einem monat vor. der senat setzt die Geldbuße von
500,00 € gegen den Betroffenen fest. Zwar ist zu sei-
nen Gunsten zu berücksichtigen, dass er mit Restalko-
hol, also nach einer schlafphase nach dem letzten al-
koholkonsum, von 0,56 promille, und damit in der
nähe der untergrenze nach § 24a abs. 1 stVG, am
straßenverkehr teilgenommen hat. andererseits hat er
dabei aber einen unfall mit fremdsachschaden an
autobahnleitplanken verursacht. die abwägung der
beiden gegenläufigen argumente lässt die Regelgeld-
buße als tat- und schuldangemessen erscheinen. die
vom amtsgericht gemäß § 18 oWiG gewährte Raten-
zahlungsvergünstigung behält der senat bei.

Weiter ordnet der senat ein fahrverbot von einem
monat dauer gegen den Betroffenen an.

umstände, die seiner Verhängung entgegenstehen
und es rechtfertigen würden, davon abzusehen, sind
nach den feststellungen des amtsgerichts nicht gege-
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ben. Insbesondere droht dem Betroffenen bei dem ein-
monatigen fahrverbot nicht der Verlust seines arbeits-
platzes, sodass eine wirtschaftliche existenzgefähr-
dung insoweit nicht gegeben ist.

nach § 25 abs. 2a stVG ist dem Betroffenen die
Vergünstigung zu gewähren, den Beginn des fahrver-
bots innerhalb einer frist von vier monaten selbst zu
bestimmen, weil der senat mangels verwertbarer ein-
tragungen des Betroffenen im Verkehrszentralregister
davon auszugehen hat, dass gegen ihn in den zwei Jah-
ren vor der ordnungswidrigkeit ein fahrverbot nicht
verhängt worden ist.

03. *) 1. Die Urteilsgründe im Bußgeldverfahren
müssen, falls der Betroffene verurteilt wird, die er-
wiesenen Tatsachen angeben, in denen die gesetz-
lichen Merkmale der angenommenen Ordnungs-
widrigkeit (hier: § 24a Abs. 2 StVG) gefunden
werden. Sie müssen so beschaffen sein, dass das
Rechtsbeschwerdegericht ihnen zur Nachprüfung
einer richtigen Rechtsanwendung entnehmen
kann, welche Feststellungen der Tatrichter zu den
objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkma-
len getroffen hat und welche tatrichterlichen Erwä-
gungen der Bemessung der Geldbuße und der An-
ordnung oder dem Absehen von Nebenfolgen
zugrunde liegen.

2. Der Vorwurf des schuldhaften Führens eines
Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr unter der Wir-
kung eines berauschenden Mittels bezieht sich
nicht primär auf den Konsumvorgang, sondern
vielmehr auf die Wirkung des Rauschmittels zur
Tatzeit. Danach handelt fahrlässig, wer in zeitlicher
Nähe zum Fahrtantritt Cannabis konsumiert hat
und dennoch ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr
führt, ohne sich bewusst zu machen, dass das
Rauschmittel noch nicht vollständig unter den ana-
lytischen Grenzwert von 1 ng/ml abgebaut ist.

oberlandesgericht Bremen,
Beschluss vom 02. september 2013 – 2 ss Bs 60/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
mit urteil vom 07. 02. 2013 verurteilte das amtsge-

richt Bremen den Betroffenen wegen fahrlässigen
führens eines kraftfahrzeuges unter Wirkung des be-
rauschenden mittels Cannabis zu einer Geldbuße von
500,00 euro. Weiter wurde ein fahrverbot von einem
monat verhängt.

nach den urteilsfeststellungen befuhr der Betroffe-
ne, der beruflich als anlagenfahrer im schichtdienst
tätig ist, am 08. 06. 2012 (freitag) um 21.50 uhr die
fürther straße in Bremen. am Vorabend, also am
07. 06. 2012 (donnerstag), hat der Betroffene nach den
getroffenen feststellungen vor 22.00 uhr durch das
Rauchen eines Joints Cannabis konsumiert. Im Zeit-
punkt der Blutentnahme am 08. 06. 2013 um 23.00 uhr
betrug der thC-Gehalt im Blut 1,4 ng/ml.

Gegen diese entscheidung richtet sich die Rechts-
beschwerde des Betroffenen vom 14. 02. 2013, mit der
die Verletzung materiellen Rechts gerügt wird. die
Rechtsbeschwerde des Betroffenen ist zulässig und er-
weist sich auch als begründet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die entscheidung hält in sachlich-rechtlicher hin-

sicht der rechtlichen nachprüfung nicht stand.
Wie in der stellungnahme der Generalstaatsanwalt-

schaft vom 18. 03. 2011 zutreffend ausgeführt, gilt für
den Inhalt der urteilsgründe im Bußgeldverfahren
grundsätzlich nichts anderes als im strafverfahren.
nach § 267 abs. 1 stpo, dessen anwendbarkeit auch
im Bußgeldverfahren außer Zweifel steht, müssen die
urteilsgründe, falls der Betroffene verurteilt wird, die
erwiesenen tatsachen angeben, in denen die gesetz-
lichen merkmale der angenommenen ordnungswid-
rigkeit gefunden werden. Zwar unterliegen die Gründe
des urteils keinen hohen anforderungen. sie müssen
aber so beschaffen sein, dass das Rechtsbeschwerde-
gericht ihnen zur nachprüfung einer richtigen Rechts-
anwendung entnehmen kann, welche feststellungen
der tatrichter zu den objektiven und subjektiven tat-
bestandsmerkmalen getroffen hat und welche tatrich-
terlichen erwägungen der Bemessung der Geldbuße
und der anordnung oder dem absehen von nebenfol-
gen zugrunde liegen (hans. olG Bremen, nZV 2010,
42, 43).

die getroffenen feststellungen tragen eine Verurtei-
lung wegen einer fahrlässig begangenen ordnungs-
widrigkeit nach § 24a abs. 2 und 3 stVG nicht.

die Generalstaatsanwaltschaft hat dazu in ihrer
stellungnahme vom 05. 08. 2013 folgendes ausge-
führt:

„hinsichtlich des tatbestands des § 24a abs. 2
und 3 stVG muss dem Betroffenen … nachgewie-
sen werden, dass er die möglichkeit fortlaufender
Wirkung des Cannabiskonsums entweder erkannt
hat oder zumindest hätte erkennen können und müs-
sen. der Vorwurf des schuldhaften führens eines
kraftfahrzeugs im straßenverkehr unter der Wir-
kung eines berauschenden mittels bezieht sich näm-
lich nicht primär auf den konsumvorgang, sondern
vielmehr auf die Wirkung des Rauschmittels zur
tatzeit (kG nZV 2009, 572; VRs 118, 205 ff.;
olG Celle nZV 2009, 89, 90; olG frankfurt
nstZ-RR 2007, 249; nZV 2010, 530 f.; olG
hamm nJW 2005, 3298 f.). danach handelt fahr-
lässig, wer in zeitlicher nähe zum fahrtantritt Can-
nabis konsumiert hat und dennoch ein kraftfahr-
zeug im straßenverkehr führt, ohne sich bewusst zu
machen, dass das Rauschmittel noch nicht vollstän-
dig unter den analytischen Grenzwert von 1 ng/ml
(BVerfG nJW 2002, 2378, 2379; stV 2005, 383,
385) abgebaut ist. es ist hierzu nicht erforderlich,
dass sich der Betroffene einen spürbaren oder auch
nur messbaren Wirkstoffeffekt vorgestellt hat oder
zu einer entsprechenden genauen physiologischen
oder biochemischen einordnung in der lage war,
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zumal da ein kraftfahrer die unberechenbarkeit
von Rauschmitteln stets in Rechnung zu stellen hat
(kG, olG Celle, olG frankfurt, olG hamm
a. a. o.; hans. olG Bremen nZV 2006, 277; 
hentschel/könig/dauer, 42. auflage, § 24a stVG
Rn. 25b).

an der erkennbarkeit der Wirkung des Rausch-
mittels kann es jedoch dann ausnahmsweise fehlen,
wenn zwischen dem Zeitpunkt des drogenkonsums
und der fahrt längere Zeit vergangen ist (kG, olG
Celle, olG frankfurt, olG hamm a. a. o.; hans.
olG Bremen nZV 2006, 276; olG stuttgart daR
2011, 218 ff.). denn mit zunehmendem Zeitablauf
schwindet das Bewusstsein dafür, dass der zurück-
liegende Rauschmittelkonsum noch auswirkungen
bis in die Gegenwart haben könnte. das tatgericht
hat daher in denjenigen fällen, in denen ein zeitna-
her Rauschmittelkonsum vor der tatzeit nicht fest-
gestellt werden kann, zu prüfen, ob weitere anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass dem Betroffenen die
möglichkeit einer im tatzeitpunkt noch andauern-
den Beeinflussung durch das Rauschmittel bewusst
gewesen ist bzw. hätte bewusst sein müssen.

diesen anforderungen genügen die getroffenen
feststellungen nicht.

das tatgericht geht davon aus, dass der Betroffe-
ne, der nach seinen eigenen angaben zuvor noch nie
Cannabis konsumiert hatte, 24 bis 28 stunden vor
der tatzeit am 08. 06. 2012 um 21.50 uhr, also am
späten nachmittag bzw. abend des 07. 06. 2012,
Cannabis konsumiert hat und schließt allein aus der
Überschreitung des Grenzwerts, dass der Betroffene
nicht in einer nur ganz geringfügigen menge Can-
nabis zu sich genommen hat, sei es durch wieder-
holten konsum am Vorabend oder aufgrund eines
besonders hohen Wirkstoffgehalts. diese feststel-
lungen reichen nicht aus, um ein fahrlässiges han-
deln zu tragen.“
diesen ausführungen schließt sich der senat nach

eigener prüfung vollumfänglich an.
die sache ist zur erneuten Verhandlung und ent-

scheidung, auch über die kosten der Rechtsbeschwer-
de, an das amtsgericht Bremen zurückzuverweisen,
wobei kein anlass besteht, eine Zurückverweisung an
einen anderen Richter des amtsgerichts Bremen aus-
zusprechen (§ 79 abs. 6 oWiG).

In einer neuen hauptverhandlung werden die kon-
trollierenden polizeibeamten m und k, evtl. auch die
polizeibeamtin k als Zeugen zu vernehmen sein, um
erkenntnisse darüber zu erlangen, welche konkreten
Beobachtungen sie insbesondere zu ausfallerschei-
nungen gemacht haben. ob die einholung eines sach-
verständigengutachtens zur weiteren sachaufklärung
geboten ist, wird das tatgericht danach zu entscheiden
haben.

04. *) Fahrräder mit einem elektrischen Hilfsan-
trieb, der sich bei Erreichen einer Geschwindigkeit
von 25 km/h abschaltet, sind, unabhängig von einer

etwaigen Anfahrhilfe, nach Auffassung des Senats
nicht als Kraftfahrzeuge i. S. d. § 24a StVG einzu-
stufen.

oberlandesgericht hamm,
Beschluss vom 28. februar 2013 
– III-4 RBs 47/13, 4 RBs 47/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
das amtsgericht hat gegen den Betroffenen wegen

fahrlässigen führens eines kraftfahrzeuges im stra-
ßenverkehr mit einer Blutalkoholkonzentration von
mehr als 0,5 promille eine Geldbuße in höhe von
750,– euR sowie ein dreimonatiges fahrverbot fest-
gesetzt. hiergegen wendet sich der Betroffene mit sei-
ner Rechtsbeschwerde. das Rechtsmittel ist zulässig
und begründet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Gemäß § 24a abs. 1 stVG handelt ordnungswidrig,

wer im straßenverkehr ein kraftfahrzeug führt, ob-
wohl er 0,25 mg/l oder mehr alkohol in der atemluft
oder 0,5 promille oder mehr alkohol im Blut oder eine
alkoholmenge im körper hat, die zu einer solchen
atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.

nach den vom amtsgericht getroffenen feststellun-
gen bleibt unklar, ob der Betroffene zur tatzeit tat-
sächlich ein kraftfahrzeug geführt hat. das amtsge-
richt hat dazu ausgeführt:

„das e-Bike des angeklagten funktioniert in der
Weise, dass der angeklagte zur Beschleunigung
desselben den rechten Griff des lenkrades drehen
kann. durch die drehung des Griffes wird das e-
Bike durch den eingebauten elektromotor angetrie-
ben. hierdurch kann durch die Geschwindigkeit er-
höht werden, ohne die pedale zu treten. allerdings
ist das treten der pedale erforderlich, um das e-
Bike überhaupt in Betrieb zu setzen.“
Weiter heißt es:

„das verfahrensgegenständliche e-Bike erfüllt
die anforderungen an ein kraftfahrzeug nach § 1
abs. 2 stVG. als kraftfahrzeuge im sinne dieses
Gesetzes gelten landfahrzeuge, die durch maschi-
nenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise ge-
bunden zu sein. hinsichtlich der art der maschinen-
kraft, welche das landfahrzeug fortbewegt, ist es
unerheblich, ob es sich bei dieser kraft um elektri-
sche kraft oder beispielsweise um aus einem Ver-
brennungsmotor produzierte kraft handelt. aus-
reichend ist, dass – wie im vorliegenden falle elek-
trische – energie zum antrieb des fahrzeugs führt.
darüber hinaus ist anerkannt, dass ‚e-Bikes‘ im
Gegensatz zu bestimmten arten von sogenannten
‚pedelecs‘ als kraftfahrzeuge fahrerlaubnispflichti-
ger oder nicht fahrerlaubnispflichtiger art gelten.“
diese feststellungen reichen für die Überprüfung,

ob es sich bei dem von dem Betroffenen geführten
fahrzeug tatsächlich um ein kraftfahrzeug – und nicht
lediglich um ein fahrrad – gehandelt hat, nicht aus.

die rechtliche einordnung sogenannter e-Bikes
bzw. pedelecs ist, jedenfalls teilweise, noch ungeklärt.
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obergerichtliche Rechtsprechung liegt, soweit er-
sichtlich, dazu noch nicht vor.

dass § 24a stVG eine ahndung nur für den fall des
führens eines kraftfahrzeugs vorsieht, ist nach auf-
fassung des senats darin begründet, dass von einem
kraftfahrzeug, insbesondere wegen der erzielbaren
Geschwindigkeit, zum einen eine höhere Gefährlich-
keit ausgeht als von einem bloß pedalbetriebenen
fahrrad, zum anderen das führen von kraftfahrzeugen
aber auch höhere leistungsanforderungen an den fah-
rer stellt. ausgehend davon sieht der senat kein erfor-
dernis, das führen eines relativ langsamen und einfach
zu bedienenden fahrzeugs – wenn nicht die Vorausset-
zungen des § 316 stGB vorliegen – als ordnungswid-
rigkeit zu sanktionieren. fahrräder mit einem elektri-
schen hilfsantrieb, der sich bei erreichen einer
Geschwindigkeit von 25 km/h abschaltet, sind, unab-
hängig von einer etwaigen anfahrhilfe, nach auffas-
sung des senats nicht als kraftfahrzeuge einzustufen
(so auch Jaeger, Zfsch 2011, 663 – 668).

Wie danach das fahrzeug des Betroffenen einzu-
ordnen ist, lässt sich den insoweit unklaren urteils-
gründen nicht entnehmen.

das angefochtene urteil ist daher mit den feststel-
lungen aufzuheben und die sache zur neuen Verhand-
lung und entscheidung an das amtsgericht paderborn
zurückzuverweisen.

05. 1. Eine Belehrungspflicht nach §§ 136 Abs. 1,
163a Abs. 4 StPO setzt voraus, dass von einem An-
fangsverdacht gegen den Befragten auszugehen ist.
Hierbei wird man den Ermittlungspersonen einen
gewissen Ermessensspielraum einräumen müssen,
wobei dieser vor dem Hintergrund der Bedeutung
des Schweigerechts im Strafverfahren nicht im
Lichte ermittlungstaktischer Interessen zu sehen
ist.

2. Eine Belehrungspflicht über das Schweige-
recht besteht bereits bei der Feststellung der Hal-
tereigenschaft und bevor die Beamten die Alkoholi-
sierung des Beschuldigten wahrnehmen können,
denn auch im Ordnungswidrigkeitsverfahren muss
sich niemand selbst belasten.

landgericht saarbrücken,
Beschluss vom 27. mai 2013 – 6 Qs 61/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
dem Beschuldigten wird seitens der staatsanwalt-

schaft saarbrücken zur last gelegt, er habe im Zustand
alkoholbedingter absoluter fahruntüchtigkeit ein
kraftfahrzeug im straßenverkehr geführt, indem er am
05. 04. 2013 gegen 5.45 uhr mit dem pkw unter ande-
rem die a.straße in st. I. befuhr. der Blutalkoholgehalt
wurde mit 1,98 promille festgestellt. dieser sachver-
halt beruht auf dem ermittlungsbericht der polizeiin-
spektion st. I., sachbearbeiter pk … und dem Blutal-
koholgutachten des Instituts für Rechtsmedizin der
universität des s. vom 10. 04. 2013.

mit antrag vom 22. 04. 2013 beantragt die staatsan-
waltschaft beim ermittlungsrichter des amtsgerichts
saarbrücken, dem Beschuldigten gem. § 111a stpo
vorläufig die fahrerlaubnis zu entziehen und den füh-
rerschein zu beschlagnahmen. die staatsanwaltschaft
vertrat dabei die auffassung, den ermittelnden polizei-
beamten habe ein ermessen dahingehend zugestan-
den, ab wann der tatverdacht der trunkenheitsfahrt
sich so verdichtet habe, dass eine Belehrung über das
aussageverweigerungsrecht erforderlich war. die po-
lizeibeamten hätten ihr ermessen nicht überschritten,
so dass die aussage des Beschuldigten im Rahmen der
informellen Befragung verwertbar sei. mit Beschluss
vom 24. 04. 2013 entsprach der ermittlungsrichter
dem antrag der staatsanwaltschaft, ohne auf die frage
der Verwertbarkeit der angaben des Beschuldigten
einzugehen.

Gegen den Beschluss wendet sich der Beschuldigte
mit seiner Beschwerde. der ermittlungsrichter des
amtsgerichts saarbrücken half der Beschwerde nicht
ab. die Beschwerde gegen den Beschluss des amtsge-
richts saarbrücken vom 24. 04. 2013, mit dem dem Be-
schuldigten die fahrerlaubnis vorläufig entzogen und
sein führerschein beschlagnahmt wurde, ist zulässig
[und] hat in der sache erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die Voraussetzungen des § 111a stpo liegen derzeit

nicht vor. es sind nicht hinreichend dringende Gründe
für die annahme vorhanden, dass der angeklagten
nach § 69 stGB die fahrerlaubnis entzogen werden
wird.

ein dringender tatverdacht einer trunkenheitsfahrt
(§ 316 stGB) und damit einer anlasstat nach § 69 
abs. 2 nr. 2 stGB liegen derzeit nicht vor. Beim
gegenwärtigen ermittlungsstand ist nicht davon aus-
zugehen, dass das Gericht im erkenntnisverfahren
dem Beschuldigten mit hoher Wahrscheinlichkeit die
fahrerlaubnis entziehen und den führerschein einzie-
hen wird.

nach dem derzeitigen ermittlungsstand, ist nicht
nachzuweisen, dass es der Beschuldigte war, der das
fahrzeug im fahruntüchtigen Zustand zur tatzeit im
öffentlichen straßenverkehr nämlich im Bereich der
alleenstraße in st. I. geführt hat.

der Beschuldigte hat dies gegenüber den polizeibe-
amten pk ... und pkin ... zwar eingeräumt. diese an-
gabe ist wegen eines Verstoßes gegen die aus den 
§§ 136 abs. 1, 163a abs. 4 stpo folgende Beleh-
rungsverpflichtung der ermittlungspersonen u. a. über
das schweigerecht des Beschuldigten unverwertbar. In
der folge wäre auch eine Vernehmung der ermitt-
lungsbeamten zu dem Inhalt der gemachten angaben
unverwertbar.

nach § 136 stpo, der über § 163a abs. 4 stpo auch
für polizeibeamte im ermittlungsverfahren gilt, ist
einem Beschuldigten bei Beginn der ersten Verneh-
mung zu eröffnen, welche tat ihm zur last gelegt wird
und dass es ihm frei stehe, sich zu der Beschuldigung
zu äußern oder nicht auszusagen. nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshof seit dem Be-
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schluss vom 27. 02.1992, az. 5 stR 190/91 = nZV
1992, 242 führt der Verstoß gegen § 136 abs. 1 ggf. in
Verbindung mit § 163a abs. 4 stpo zu einem Beweis-
verwertungsverbot.

Im einzelfall ist die frage der „Belehrungsschwel-
le“, also der situation, in der eine Belehrung spätestens
erforderlich wird, nicht immer einfach zu beantworten.
Im Zweifel wird einer frühzeitigen Belehrung der Vor-
zug zu geben sein. nach einer veröffentlichten 
entscheidung des aG Bayreuth (Beschluss vom
17.10. 2002, az. 3 Cs 5 Js 8510/02 = nZV 2003, 202)
ist bei der suche nach einem zuvor unbekannten fah-
rer, dem ein delikt als führer eines kraftfahrzeuges
zur last fällt, eine Belehrung des halters nach § 136
abs. 1 stpo „zwingend, weil aufgrund der halterei-
genschaft die fahrzeugführereigenschaft nahe liegt
und sich daher der Beschuldigtenkreis derart verdich-
tet, dass der halter zum Zeitpunkt der Befragung be-
reits als potentieller täter in Betracht kommt“.

das olG Zweibrücken führt im Beschluss vom
16. 08. 2010, az. 1 ssBs 2/10, aus, dass nicht jeder un-
bestimmte tatverdacht bereits die Beschuldigtenei-
genschaft begründet. es komme auf die stärke des
Verdachts an, also darauf, ob die strafverfolgungsbe-
hörde nach pflichtgemäßer Beurteilung von einer
ernstlichen täter- oder Beteiligteneigenschaft des Be-
fragten ausgehen konnten. Vor einer solchen Ver-
dachtsverdichtung sei eine sog. informelle Befragung
zulässig und ihre ergebnisse verwertbar.

Zu beachten ist von Grundsatz her, dass eine Beleh-
rungspflicht voraussetzt, dass von einem anfangsver-
dacht gegen den Befragten auszugehen ist. hierbei
wird man den ermittlungspersonen einen gewissen er-
messensspielraum einräumen müssen, wobei dieser
vor dem hintergrund der Bedeutung des schweige-
recht im strafverfahren, nicht im lichte ermittlungs-
taktischer Interessen zu sehen ist.

Vorliegend fuhren die Beamten nach einer meldung
durch die bisher nicht vernommene Zeugin ... die per
ZeVIs-halterauskunft ermittelte anschrift des hal-
ters des fahrzeugs mit dem amtlichen kennzeichen ...
an. dieses kennzeichen war durch die Zeugin ...
durchgegeben worden. die Zeugin hatte auch von Ver-
kehrsverstößen berichtet, u. a. einem Rotlichtverstoß
sowie dem fahren von „schlangenlinien“. die polizei-
beamten fanden das fahrzeug an der halteranschrift
mit dem von der Zeugin durchgegebenen kennzeichen
vor. an der motorhaube und dem auspuff war keine
Wärme feststellbar, wobei die außentemperatur –1 °C
betrug. nach zweimaligem klopfen an der anschrift
öffnete der Beschuldigte und wurde ohne weiteren
hinweis auf den anlass der Befragung befragt, ob er
der halter des fahrzeuges … sei, was er bejahte. dann
wurde er weiter befragt, ob er gerade mit dem fahr-
zeug unterwegs gewesen sei. auch diese frage bejahte
der Beschuldigte. erst nachdem die Beamten in die
Wohnung eingelassen wurden und sodann äußere hin-
weise auf eine alkoholisierung des Beschuldigten
wahrnehmen, wurde er gem. § 136 stpo belehrt.

In diesem fall hätte ermessensfehlerfrei eine Beleh-
rung erfolgen müssen, nachdem der Beschuldigte be-

stätigte, der halter des fahrzeugs … zu sein. Zum
Zeitpunkt der Befragung stand für die Beamten auf-
grund der ihnen bekannten schilderungen der Zeugin
... fest, dass zumindest ein anfangsverdacht einer ord-
nungswidrigkeit wegen des in s. durch den fahrer des
fahrzeugs begangenen Rotlichtverstoßes vorliegt.
Über § 46 abs. 1 oWiG kommt bereits der § 136 
abs. 1 stpo zur anwendung. eine Belehrungspflicht
über das schweigerecht bestand daher bereits bevor
die Beamten die alkoholisierung des Beschuldigten
wahrnehmen konnten, denn auch im ordnungswidrig-
keitsverfahren muss sich niemand selbst belasten.

Wäre bei dem anfangsverdacht einer stVo-ord-
nungswidrigkeit die frage danach, ob der in örtlicher
und zeitlicher nähe zum verursachenden fahrzeug an-
getroffene halter das fahrzeug gefahren hat, ohne Be-
lehrung über das schweigerecht zulässig, liefe der
durch die §§ 46 abs. 1 oWiG, 136 abs. 1, 163a abs. 4
stpo gewollte schutzzweck leer, denn der Beschul-
digte lieferte dann ohne Belehrung regelmäßig den
einzigen zu seiner Überführung fehlenden sachver-
haltsbaustein, ohne über seine Rechte belehrt zu sein.

es ist der ermittlungsakte auch nicht zu entnehmen,
dass der Beschuldigte sein schweigerecht kannte, als
er angaben zu seiner fahrereigenschaft machte. hier-
für könnten zwar die aus dem Verkehrszentralregister
ersichtlichen eintragungen vom 21.12. 2005 und vom
20.12. 2006 sprechen. diese eintragungen liegen je-
doch bereits geraume Zeit zurück. Im Bundeszentral-
register ist die eintragung – Verurteilung wegen fahr-
lässiger straßenverkehrsgefährdung – ausweislich des
Registerauszuges vom 19. 04. 2013 bereits gelöscht.
Im Zweifel ist dem Beschuldigten die kenntnis nach-
zuweisen, was angesichts des bisherigen ermittlungs-
ergebnisses nicht der fall ist.

06. *) Von der vorläufigen Entziehung der Fahr-
erlaubnis (hier: wegen § 316 StGB) ist abzusehen,
wenn aufgrund von mitgeführter Decken anzuneh-
men ist, dass der Beschuldigte in seinem Fahrzeug
übernachten wollte und es hierzu nur wenige Meter
auf dem Parkplatzgelände bewegt hat.

amtsgericht Verden,
Beschluss vom 04. dezember 2013 

– 9a Gs 924 Js 43392/13 (3757/13) –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die staatsanwaltschaft Verden hat beantragt, dem

Beschuldigten gemäß § 111a stpo die fahrerlaubnis
vorläufig zu entziehen.

der antrag der staatsanwaltschaft war zurückzu-
weisen, da die endgültige klärung des sachverhalts
der hauptverhandlung vorbehalten bleiben muss.

Zwar liegt nach dem derzeitigen stand der ermitt-
lungen ein Verstoß gegen § 316 abs. 1 stGB vor, da es
sich bei dem parkplatz einer diskothek um öffent-
lichen Verkehrsraum handelt. Zugunsten des Beschul-
digten ist jedoch anzunehmen, dass er gerade nicht am
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straßenverkehr teilnehmen, sondern – was mitgeführ-
te decken belegen – in seinem fahrzeug übernachten
wollte und es dazu nur wenige meter auf dem park-
platzgelände bewegt hat.

es ist somit nicht fernliegend, dass in der hauptver-
handlung eine ausnahme von der Regelwirkung des 
§ 69 abs. 2 nr. 2 stGB anzunehmen sein wird.

07. Die Regelbewertung der Nr. 9.2.2 der Anlage
4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung, dass der gele-
gentliche Cannabiskonsum mit zusätzlichem Ge-
brauch von Alkohol zum Verlust der Fahreignung
führt, verletzt nicht den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. Voraussetzung ist allerdings ein Misch-
konsum, der eine kombinierte Rauschwirkung zur
Folge haben kann.

Bundesverwaltungsgericht,
urteil vom 14. november 2013 – 3 C 32.12 – 

Z u m  s a c h v e r h a l t :
der kläger wendet sich gegen die entziehung sei-

ner fahrerlaubnis der klassen B, l und m.
der im Jahre 1982 geborene kläger erhielt im Jahre

2000 erstmals eine fahrerlaubnis. Im april 2002 ver-
zichtete er auf diese erlaubnis, nachdem gegen ihn ein
Verfahren auf deren entziehung wegen fahrens unter
Wirkung eines berauschenden mittels eingeleitet wor-
den war. eine neue fahrerlaubnis wurde ihm nach me-
dizinisch-psychologischer Begutachtung im novem-
ber 2002 erteilt. Im Jahre 2008 wurden in seiner Woh-
nung bei einer richterlich angeordneten durchsuchung
verschiedene Betäubungsmittelutensilien und ha-
schisch gefunden. das ermittlungsverfahren wegen
des Besitzes und erwerbs von amphetamin stellte die
staatsanwaltschaft nach § 170 abs. 2 stpo ein; hin-
sichtlich des Besitzes von haschisch wurde gemäß 
§ 31a abs. 1 BtmG von der Verfolgung abgesehen.

am 21. august 2008 wurde der kläger wegen fahr-
lässiger Gefährdung des straßenverkehrs sowie des
unerlaubten entfernens vom unfallort in tateinheit
mit vorsätzlicher trunkenheit im Verkehr zu einer Ge-
samtgeldstrafe von 75 tagessätzen verurteilt. Gleich-
zeitig wurde ihm für die dauer von drei monaten ver-
boten, kraftfahrzeuge aller art zu führen.

auf aufforderung des landratsamts, das Zweifel an
seiner fahreignung wegen drogenkonsums hatte,
unterzog sich der kläger am 14. Januar 2009 einer
ärztlichen untersuchung. das Gutachten vom 3. märz
2009 kam im Wesentlichen zu dem ergebnis, dass der
kläger bis november 2008 gelegentlich Cannabis
konsumiert habe, keine abhängigkeit bestehe oder be-
standen habe und hinweise auf mischkonsum mit al-
kohol vorlägen. diese hinweise ergaben sich daraus,
dass der kläger gegenüber der Ärztin im explorations-
gespräch eingeräumt hatte, auf partys illegale drogen
und alkohol kombiniert zu haben.

aufgrund dieses Gutachtens war das landratsamt
der auffassung, dass der kläger wegen des mischkon-

sums von Cannabis und alkohol nach der Regelbeur-
teilung der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-
Verordnung – feV – seine fahreignung verloren habe,
weil anhaltspunkte, die eine ausnahme im sinne der
Vorbemerkung 3 der anlage rechtfertigen würden,
nicht ersichtlich seien. da jedoch möglich sei, dass er
inzwischen seine fahreignung wiedererlangt habe,
ordnete das amt die Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens zur klärung der frage an,
ob er trotz des die fahreignung ausschließenden frühe-
ren drogenmissbrauchs in form eines gelegentlichen
Cannabiskonsums mit Beigebrauch von alkohol be-
reits wieder ein kraftfahrzeug der Gruppe 1 sicher
führen könne, ob insbesondere nicht zu erwarten sei,
dass er ein kraftfahrzeug unter dem einfluss von Be-
täubungsmitteln und/oder anderen psychoaktiven
stoffen oder deren nachwirkungen führen werde 
(fähigkeit zum trennen von konsum und Verkehrs-
teilnahme).

da der kläger der aufforderung zur Vorlage des
Gutachtens nicht nachkam, entzog ihm das landrats-
amt gestützt auf § 11 abs. 8 feV die fahrerlaubnis und
ordnete unter androhung eines Zwangsgeldes an, dass
er den führerschein abzuliefern habe.

die dagegen erhobene klage hat das Verwaltungs-
gericht abgewiesen. 

auf die Berufung des klägers hat der Verwaltungs-
gerichtshof das urteil des Verwaltungsgerichts und
den angegriffenen Bescheid mit ausnahme der
Zwangsgeldandrohung aufgehoben, die sich wegen
der ablieferung des führerscheins bereits vor klageer-
hebung erledigt gehabt habe, so dass die klage inso-
weit von anfang an unzulässig gewesen sei. Zur Be-
gründung des stattgebenden teils seiner entscheidung
hat er im Wesentlichen ausgeführt: die fahrerlaubnis-
entziehung sei rechtswidrig und verletze den kläger in
seinen Rechten. Zwar habe er zugegeben, bei partys
gelegentlich gleichzeitig oder in engem Zusammen-
hang mit Cannabis auch alkohol konsumiert zu haben;
deswegen sei er jedoch nicht nach § 11 abs. 7 feV als
fahrungeeignet anzusehen, obwohl nr. 9.2.2 der anla-
ge 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung bei wörtlicher
auslegung erfüllt sei, weil dort neben der gelegent-
lichen einnahme von Cannabis lediglich auf den zu-
sätzlichen Gebrauch von alkohol abgestellt werde.
diese Vorschrift müsse vor dem hintergrund eines in
einem anderen Verfahren eingeholten Gutachtens des
Instituts für Rechtsmedizin der universität m. vom 
09. Januar 2012 jedoch einschränkend ausgelegt wer-
den. der Verwaltungsgerichtshof habe aus jenem Gut-
achten in seinem urteil vom 12. märz 2012 (11 B
10.955) gefolgert, dass es keinen erfahrungssatz gebe,
demzufolge personen, die einen mischkonsum von
Cannabis und alkohol betrieben, früher oder später
mit sicherheit in diesem Zustand ein fahrzeug im
straßenverkehr führen würden, eine trennungsbereit-
schaft also aufgäben. für den anwendungsbereich der
genannten nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-
Verordnung komme es demnach darauf an, ob in der
person des Betroffenen Besonderheiten bestünden, die
befürchten ließen, dass gerade bei ihm im falle sol-
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chen mischkonsums ein fehlendes trennungsvermö-
gen zu besorgen sei. solche Besonderheiten seien
beim kläger nicht erkennbar. ein nicht in Zusammen-
hang mit dem führen von fahrzeugen im straßenver-
kehr stehender mischkonsum sei auch kein umstand,
der die anforderung eines fahreignungsgutachtens
rechtfertige, um die trennungsbereitschaft des Betrof-
fenen zu eruieren. Zwar bildeten die in nr. 9.2.2 der
anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung aufgeführten
umstände den „kernbestand“ der tatsachen, die im
sinne von § 14 abs. 1 satz 3 feV Zweifel an der fah-
reignung begründen könnten. die forderung nach Bei-
bringung eines solchen Gutachtens sei vor dem hinter-
grund der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts jedoch nur dann rechtmäßig, wenn die Gefahr
eines Verstoßes gegen das trennungsgebot als „nahe-
liegend“ erscheine. ein entsprechender nachweis
lasse sich indes nicht führen. ausweislich des genann-
ten Gutachtens habe eine – im einzelnen bezeichnete –
studie bezüglich der fahrbereitschaft keine relevanten
unterschiede zwischen der Beeinflussung nur durch
thC und einer durch thC sowie zusätzlich durch al-
kohol gezeigt. deshalb spreche nichts dafür, dass per-
sonen, die unter der einwirkung beider substanzen
stünden, in größerer häufigkeit fahrzeuge im straßen-
verkehr führen würden, als dies nach einem aus-
schließlichen konsum von Cannabis geschehe. Wenn
somit weder die fahrungeeignetheit des klägers fest-
gestanden habe, noch anhaltspunkte für seine fehlen-
de fahreignung bestanden hätten, die zu weiteren auf-
klärungsmaßnahmen berechtigten, habe der Beklagte
ihn auch nicht zur Beibringung eines fahreignungs-
gutachtens auffordern dürfen. aus der nichtbeibrin-
gung des Gutachtens könne daher nicht auf eine feh-
lende fahreignung geschlossen werden. die auf-
forderung zur Beibringung eines fahreignungsgutach-
tens sei aber auch unabhängig davon deswegen rechts-
widrig, weil sie zu unrecht einen fahrerlaubnisrele-
vanten mischkonsum beim kläger voraussetze. das
wäre nur dann der fall, wenn er die substanzen unter
zeitlichem und mengenmäßigem Blickwinkel in einer
Weise eingenommen hätte, die zu einer kombinierten
Rauschwirkung hätte führen können. dies sei jedoch
durch das ärztliche Gutachten vom 03. märz 2009
nicht erwiesen. hierzu reiche die vage angabe des
klägers, auf partys auch alkohol und illegale drogen
kombiniert zu haben, gerade im Zusammenhang mit
der von ihm gemachten einschränkung, „Bier schme-
cke nach dem Ziehen an einem Joint nicht mehr“, nicht
aus. Vielmehr rechtfertige diese einlassung allenfalls
die aufforderung zur Beibringung eines Gutachtens
zur klärung der frage, ob tatsächlich ein mischkon-
sum im fahrerlaubnisrechtlich beachtlichen sinne vor-
liege. da jedoch die Beibringungsaufforderung unter-
stelle, dass der kläger seine fahreignung bereits
verloren habe, wäre ein vom ihm unter dieser prämis-
se tatsächlich beigebrachtes fahreignungsgutachten
weder geeignet gewesen, die frage des Verlusts der
fahreignung noch die frage ihrer Wiedererlangung
aufzuklären. somit stehe weder fest, dass der kläger
seine fahreignung tatsächlich verloren gehabt habe,

noch lägen die Voraussetzungen des § 11 abs. 8 feV
vor.

mit seiner durch den Verwaltungsgerichtshof zuge-
lassenen Revision gegen dieses urteil [erstrebt der Be-
klagte] die Zurückweisung der Berufung.

der Vertreter des Bundesinteresses ist wie der Be-
klagte der auffassung, dass die einschränkende ausle-
gung der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-
Verordnung das Regel-ausnahme-Verhältnis dieser
Bestimmung verkenne. die entscheidung des Verord-
nungsgebers sei wegen der nur geringen datenlage
hinsichtlich der Wirkungen von drogen und misch-
konsum unter dem aspekt der Verkehrssicherheit ge-
rechtfertigt. das vom Berufungsgericht herangezoge-
ne Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin sei von
den fachleuten der Grenzwertkommission geprüft
worden mit dem ergebnis, dass es dem stand von Wis-
senschaft und technik entspreche, allerdings als ein-
zelnes Gutachten diesen stand nur bezogen auf eine
konkrete fragestellung darstelle. Vor diesem hinter-
grund habe dem kläger nicht ohne weitere sachver-
haltsaufklärung die fahrerlaubnis entzogen werden
müssen. Wegen des mischkonsums hätten Zweifel 
an seiner fahreignung bestanden, die medizinisch-
psychologisch zu klären gewesen seien; denn nach
dem Gutachten sei die Wahrscheinlichkeit eines kon-
trollverlustes hinsichtlich des trennungsvermögens
zwischen einem mischkonsum und dem führen von
kraftfahrzeugen nicht bezifferbar; zudem sei eine an-
wendung allgemeiner Beobachtungen auf einen ein-
zelfall bei hohen individuellen unterschieden bezüg-
lich verschiedener faktoren nicht vertretbar.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die Revision ist begründet. der Verwaltungsge-

richtshof hätte bei richtiger anwendung von Bundes-
recht die Berufung des klägers gegen das urteil des
Verwaltungsgerichts in vollem umfang zurückweisen
müssen; denn weder die nach auffassung des Beru-
fungsgerichts gebotene einschränkende auslegung der
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung
noch die das Berufungsurteil gleichermaßen tragenden
ausführungen dazu, dass die fahrerlaubnisbehörde
auf unzureichender tatsachengrundlage vom Verlust
der fahreignung des klägers ausgegangen sei, halten
einer revisionsgerichtlichen prüfung stand. das Beru-
fungsurteil muss daher nach § 144 abs. 3 satz 1 nr. 1
VwGo aufgehoben und die Berufung zurückgewiesen
werden.

1. die angegriffene entziehung der fahrerlaubnis
setzt nach § 3 abs. 1 satz 1 des straßenverkehrsgeset-
zes – stVG – und § 46 abs. 1 satz 1 feV voraus, dass
sich der kläger als ungeeignet zum führen von kraft-
fahrzeugen erwiesen hat. dies ist nach § 46 abs. 1
satz 2 feV insbesondere unter anderem dann anzu-
nehmen, wenn erkrankungen oder mängel nach anla-
ge 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung vorliegen und da-
durch die eignung zum führen von kraftfahrzeugen
ausgeschlossen ist. nach der hier maßgeblichen num-
mer 9.2.2 dieser anlage ist bei der – beim kläger fest-
gestellten – gelegentlichen einnahme von Cannabis
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eine fahreignung oder bedingte fahreignung für die
betroffenen fahrzeugklassen nur bei trennung von
konsum und fahren anzunehmen und wenn unter an-
derem kein zusätzlicher Gebrauch von alkohol vor-
liegt. diese Bewertung gilt ausweislich der Vorbemer-
kung nr. 3 der anlage 4 für den Regelfall. Grundlage
der eignungsbeurteilung ist nach der Vorbemerkung
nr. 2 in der Regel ein ärztliches Gutachten. Insoweit
verweist die Vorbemerkung auf § 11 abs. 2 satz 3
feV. für besondere fälle verweist die Vorbemerkung
unter anderem auf § 11 abs. 3 feV und die dort vorge-
sehene einholung eines medizinisch-psychologischen
Gutachtens.

der senat teilt nicht die auffassung des Verwal-
tungsgerichtshofs, der dem kläger angelastete kon-
sum von Cannabis und alkohol könne schon des-
wegen weder die annahme mangelnder fahreignung
noch die anforderung eines fahreignungsgutachtens
rechtfertigen, weil ein solcher – nicht in Zusammen-
hang mit dem straßenverkehr stehender mischkonsum
allein – entgegen dem Wortlaut der nr. 9.2.2 der anla-
ge 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung nicht zum Verlust
der fahreignung führe, ja nicht einmal einen durch-
greifenden anhaltspunkt zur klärung der fahreignung
biete, sondern dazu weitere Besonderheiten in der per-
son des Betroffenen hinzutreten müssten.

eine solche einschränkende und damit der sache
nach korrigierende auslegung der untergesetzlichen
norm wäre nur dann notwendig, wenn ihr wörtliches
Verständnis gegen höherrangiges Recht verstieße,
unter anderem also dann, wenn ein solches Verständnis
– wie das Berufungsgericht meint – nicht mit dem mit
Verfassungsrang ausgestatteten Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit vereinbar wäre. diesen Verfassungsver-
stoß folgert das Berufungsgericht aus dem von ihm in
einem früheren Verfahren eingeholten Gutachten des
Instituts für Rechtsmedizin der universität m. vom 
09. Januar 2012, wonach es keinen erfahrungssatz des
Inhalts gebe, demzufolge personen, die einen misch-
konsum von Cannabis und alkohol betrieben, früher
oder später mit sicherheit in diesem Zustand ein fahr-
zeug im straßenverkehr führen würden, eine tren-
nungsbereitschaft also aufgäben. der daraus gezogene
schluss des Gerichts, es müssten daher für die anwen-
dung der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-Ver-
ordnung in der person des mischkonsumenten Be-
sonderheiten bestehen, die befürchten ließen, dass
gerade bei ihm ein fehlendes trennungsvermögen
zwischen konsum und straßenverkehr zu besorgen
sei, wird von Verfassungs wegen nicht gefordert.

der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet nicht,
nur dann die fahreignung eines mischkonsumenten zu
verneinen, wenn mit sicherheit zu erwarten ist, dass
der Betroffene früher oder später unter einwirkung
von Rauschmitteln ein fahrzeug führen, also die tren-
nungsbereitschaft aufgeben wird. schon der umstand,
dass ein solcher mischkonsum die aufgabe der tren-
nungsbereitschaft möglich erscheinen lässt, mag die
Wahrscheinlichkeit des eintritts eines solchen kon-
trollverlustes auch nicht – wie das vom Verwaltungs-
gerichtshof herangezogene Gutachten ausführt – be-

zifferbar sein, rechtfertigt vor dem hintergrund der
staatlichen pflicht, die sicherheit des straßenverkehrs
zu gewährleisten, grundsätzlich die annahme man-
gelnder fahreignung (zu den ausnahmen siehe Vorbe-
merkung 3 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verord-
nung). die Interessen des Rauschmittelkonsumenten
dürfen insoweit hintangestellt werden, wie es in 
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung
geschehen ist. notwendig ist allerdings unter dem
Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit eine hinreichen-
de Wahrscheinlichkeit einer teilnahme am straßen-
verkehr unter der Wirkung der Rauschmittel und dar-
aus folgender schäden.

Zu unrecht meint der Verwaltungsgerichtshof, aus
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zur fahrerlaubnisrelevanz gelegentlichen Cannabis-
konsums in der Zusammenschau mit dem erwähnten
Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin folgern zu
müssen, dass der mischkonsum allein aus verfas-
sungsrechtlicher sicht keine in diesem sinne hinrei-
chende Gefahrenwahrscheinlichkeit hervorruft. Zwar
trifft es zu, dass nach dieser Rechtsprechung (grundle-
gend; BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR
689/92 – BVerfGe 89, 69 <mit anmerkung von fran-
ßen in dVBl 1993, 998>; kammerbeschluss vom 
20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 – nJW 2002, 2378),
der sich der erkennende senat angeschlossen hat (ur-
teil vom 05. Juli 2001 – BVerwG 3 C 13.01 – Buchholz
442.16 § 15b stVZo nr. 29), der einmalige oder gele-
gentliche Cannabiskonsum für sich gesehen nicht den
für die anforderung eines fahreignungsgutachtens
hinreichenden Verdacht eines fahreignungsmangels
begründet; denn dafür genügt nicht jeder umstand, der
auf die entfernt liegende möglichkeit eines solchen
mangels hindeutet. Regelmäßig ist daher auch nach
der Rechtsprechung des senats erforderlich, dass der
gelegentliche Cannabiskonsum mit der teilnahme am
straßenverkehr verknüpft ist, um einen „anfangsver-
dacht“ zu rechtfertigen. erst recht ist daher die annah-
me fehlender fahreignung allein wegen gelegent-
lichen Cannabiskonsums unverhältnismäßig.

dasselbe muss jedoch – auch unter Berücksichti-
gung des Gutachtens vom 09. Januar 2012 – nicht für
einen gelegentlichen Cannabiskonsum gelten, der mit
dem Genuss von alkohol einhergeht. der vom Verwal-
tungsgerichtshof herangezogene hinweis des Gutach-
tens darauf, eine studie von Ronen u. a. (the effect of
alcohol, thC and their combination on perceived ef-
fects, willingness to drive and performance of driving
and non-driving tasks, accident analysis and preven-
tion, 42 <2010>, s. 1855 – 1865) habe ergeben, dass
die fahrbereitschaft von probanden sich nicht unter-
schieden habe, gleichgültig, ob sie unter einfluss von
thC, alkohol oder beider substanzen gestanden hät-
ten, so dass nichts dafür spreche, dass mischkonsu-
menten in größerer häufigkeit fahrzeuge im straßen-
verkehr führen würden, als dies nach dem
ausschließlichen konsum von Cannabis geschehe,
verfängt aus zwei Gründen nicht:

Zum einen verkennt der Verwaltungsgerichtshof –
worauf der sache nach auch der Vertreter des Bundes-
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interesses hinweist –, dass die anlage 4 zur fahrer-
laubnis-Verordnung maßgeblich auf den Begutach-
tungs-leitlinien zur kraftfahrereignung des Gemein-
samen Beirats für Verkehrsmedizin bei dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
und beim Bundesministerium für Gesundheit (Berich-
te der Bundesanstalt für straßenwesen, mensch und
sicherheit, heft m 115) beruht, denen ein entspre-
chendes verkehrsmedizinisches erfahrungswissen zu-
grunde liegt und die den aktuellen stand der wissen-
schaftlichen erkenntnis auf diesem Gebiet
wiedergeben (vgl. oVG magdeburg, Beschluss vom
14. Juni 2013 – 3 m 68/13 – nJW 2013, 3113 <3114>).
die anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung fasst – an-
ders ausgedrückt - die erkenntnisse zusammen, die in
den Begutachtungs-leitlinien unter Beteiligung der
entsprechenden fachkreise ihren niederschlag gefun-
den haben (vgl. dazu schubert/schneider/eisenmenger/
stephan, Begutachtungs-leitlinien zur kraftfahrereig-
nung, 2. aufl., kommentar zu kapitel 2.4, s. 35). ein
solcher auf breiter Basis entwickelter erkenntnisstand
lässt sich nicht ohne weiteres durch wissenschaftliche
einzelmeinungen oder einzelne studien widerlegen.
erforderlich ist vielmehr die darlegung, dass der wis-
senschaftliche erkenntnisstand zur Überzeugung der
dafür maßgeblichen kreise inzwischen entsprechend
fortgeschritten ist oder zumindest infolge der neuen
erkenntnisse nachhaltig in frage gestellt wird. dazu,
ob die im Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin
wiedergegebene studie geeignet ist, die in den Begut-
achtungs-leitlinien niedergelegte Überzeugung der
fachkreise, die Grundlage der einschätzung des norm-
gebers geworden ist, in diesem sinne zu erschüttern,
hat der Verwaltungsgerichtshof sich nicht geäußert. er
hat sich damit begnügt, die ergebnisse dieser studie
mit dem Wortlaut der die Begutachtungs-leitlinien
(dort abschnitt 3.12.1 abs. 3) umsetzenden norm 
(nr. 9.2.2 der anlage 4) abzugleichen, und gemeint,
auf dieser Grundlage die norm in ihrem wortgetreuen
Verständnis verwerfen zu können. notwendig wäre
dafür zumindest die feststellung gewesen, dass der
stand der Wissenschaft sich inzwischen im sinne der
studie weiterentwickelt hat.

es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die aus-
führungen der studie zum trennungsvermögen und
zur trennungsbereitschaft von gelegentlichen Canna-
biskonsumenten ohne und mit Beigebrauch von alko-
hol tatsächlich dem derzeit anerkannten stand wissen-
schaftlicher erkenntnis entspricht. dies bedarf aber
keiner weiteren sachaufklärung, die nur von den tat-
sacheninstanzen geleistet werden könnte, weil selbst
dann, wenn sich der erkenntnisstand in diesem sinne
weiterentwickelt hätte, ein wortgetreues Verständnis
der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-Ver-
ordnung verfassungsrechtlich nicht in frage gestellt
würde.

maßgeblich für die Gefahreneinschätzung, die die-
ser nummer zugrunde liegt, ist nicht nur der Grad der
Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Verlust des tren-
nungsvermögens oder der trennungsbereitschaft zwi-

schen der teilnahme am straßenverkehr und dem dro-
genkonsum kommt, sondern auch der Grad der Wahr-
scheinlichkeit, dass es infolge fehlender trennung zu
schäden kommt, mit anderen Worten, die Wahrschein-
lichkeit, dass der fahrende drogenkonsument unfälle
verursacht. selbst wenn man als richtig unterstellt,
dass der mischkonsument sich nicht häufiger ans steu-
er setzt als derjenige, der es beim Cannabiskonsum be-
lässt, bleibt die erhöhung des unfallrisikos durch die
kombinierte Rauschwirkung (vgl. schubert u. a.,
a. a. o., kommentar zu kapitel 3.12.1, anmerkung 1.1
d, s. 171 f.). auf den anstieg der Beeinträchtigung der
fahrtüchtigkeit wegen der additiven, möglicherweise
sogar synergistischen Wirkungen des mischkonsums,
die in mehreren studien beschrieben wurden, wird
selbst in abschnitt 3 des Gutachtens aufmerksam ge-
macht, auf das der Verwaltungsgerichtshof sich hin-
sichtlich des gleichbleibenden trennungsvermögens
beruft, dabei aber diesen, die unfallhäufigkeit betref-
fenden umstand ausblendet. es ist allgemeingut, dass
im Recht der Gefahrenabwehr, zu dem auch das fah-
rerlaubnisrecht zählt, für ein einschreiten der Behörde
in dem maße geringere anforderungen an die Wahr-
scheinlichkeit eines schadenseintritts gestellt werden
dürfen, in dem das ausmaß des zu erwartenden scha-
dens ansteigt. In vergleichbarer Weise dürfen an die
Wahrscheinlichkeit einer fehlenden trennung von
fahren und konsum geringere anforderungen gestellt
werden, wenn eine solche fahrt aufgrund der art und
kombination der konsumierten stoffe und der damit
einhergehenden stärkeren Beeinträchtigung der fahr-
tüchtigkeit regelmäßig zu größeren unfallrisiken
führt. Vor diesem hintergrund ist es nicht geboten, nr.
9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit einschränkend aus-
zulegen, soweit dort bei gelegentlicher einnahme von
Cannabis die fahreignung verneint wird, wenn ein zu-
sätzlicher Gebrauch von alkohol vorliegt. Vorausset-
zung ist allerdings – dies wird bereits vom Zweck der
norm vorausgesetzt –, dass ein mischkonsum vor-
liegt, der in zeitlicher und mengenmäßiger hinsicht zu
einer kombinierten Rauschwirkung führen kann (dazu
im folgenden unter 2.).

2. das angegriffene urteil erweist sich auch nicht
deswegen im ergebnis als richtig, weil es unabhängig
von der vermeintlich gebotenen einschränkenden aus-
legung der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-
Verordnung und damit eigenständig tragend auch dar-
auf gestützt ist, dass die fahrerlaubnisbehörde nicht
hinreichend geklärt habe, ob dem kläger überhaupt ein
fahrerlaubnisrelevanter mischkonsum mit der folge
mangelnder fahreignung vorgeworfen werden konnte.
die fahrerlaubnisbehörde durfte auf der Grundlage
des ärztlichen Gutachtens vom 03. märz 2009 unter
Berücksichtigung der Vorgeschichte ohne weitere sach-
aufklärung davon ausgehen, dass der kläger seinerzeit
seine fahreignung – jedenfalls zunächst – verloren
hatte.

die Behörde hat diesen eignungsmangel daraus ge-
schlossen, dass der kläger bis november 2008 unstrei-
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tig gelegentlicher Cannabiskonsument war und dass er
ausweislich des genannten Gutachtens gegenüber der
Ärztin angegeben hatte, auf partys auch illegale dro-
gen und alkohol kombiniert zu haben und diese hin-
weise auf mischkonsum von Cannabis und alkohol
festgestellt hatte. der Verwaltungsgerichtshof hat die
angaben des klägers zur kombination illegaler dro-
gen und alkohol nicht für ausreichend für die annah-
me einer fahrerlaubnisrelevanten kombinierten Rau-
schwirkung gerade im hinblick darauf gehalten, dass
der kläger seine Äußerung vor der Gutachterin mit der
einschränkung versehen hatte, dass ein Bier nach dem
Ziehen an einem Joint nicht mehr schmecke.

soweit es sich dabei um eine einer revisionsgericht-
lichen kontrolle grundsätzlich entzogene tatsachen-
würdigung handelt, hat der Beklagte dies mit der Rüge
angegriffen, dass sie gegen die denkgesetze verstoße,
weil es sich um einen logisch unmöglichen schluss
handele.

diese Rüge greift im ergebnis nicht durch, da der
vom Verwaltungsgerichtshof gezogene schluss lo-
gisch nicht ausgeschlossen ist. allerdings hat die Rüge
eine gewisse Berechtigung, soweit der Verwaltungsge-
richtshof die kausalität zwischen dem eingestandenen
mischkonsum und einer daraus folgenden Rauschwir-
kung im hinblick auf die genannte einschränkende
Äußerung des klägers bezweifelt. der umstand, dass
ihm das Bier nach einem Joint nicht mehr schmeckte,
schließt nicht nur nicht aus, dass er den alkohol auf
den partys vor dem Rauschgift zu sich genommen hat;
im Zusammenhang mit dem eingeständnis, offenbar
mehrfach beides kombiniert zu haben, kann im Gegen-
teil nur gefolgert werden, dass er immer diese kon-
sumreihenfolge gewählt hat, nachdem er festgestellt
hatte, dass die gegenteilige Reihenfolge ihm nicht
schmeckte. Gegen die möglichkeit einer fahrerlaub-
nisrelevanten kombinierten Rauschwirkung spricht
eine solche konsumreihenfolge jedenfalls nicht.

Zu berücksichtigen ist im Übrigen, dass der Verwal-
tungsgerichtshof unabhängig davon auch auf die Vag-
heit der einlassung des klägers hingewiesen und dar-
auf aufmerksam gemacht hat, dass beide substanzen
auch unter zeitlichem und mengenmäßigem Blickwin-
kel in einer Weise eingenommen worden sein müssten,
die zu einer kombinierten Rauschwirkung habe führen
können; insoweit verweist er auf seinen Beschluss
vom 15. september 2009 – 11 Cs 09.1166 – (juris), in
dem er sich zu Recht – wie auch weitere Instanzge-
richte (VGh mannheim, Beschlüsse vom 10. februar
2006 – 10 s 133/06 – dÖV 2006, 483, und vom 
19. august 2013 – 10 s 206/13 – juris; VG hamburg,
Beschluss vom 10. september 2009 – 15 e 1544/09 –
juris; VG osnabrück, Beschluss vom 15. februar 2011
– 6 B 95/10 – juris) auf den standpunkt gestellt hat,
dass es im hinblick auf die Gefahren des mischkon-
sums, deren Vermeidung die nr. 9.2.2 der anlage 4 zur
fahrerlaubnis-Verordnung dient, allein auf die kombi-
nierte Rauschwirkung ankommt. entscheidend ist –
wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem
urteil vom 12. märz 2012 – 11 B 10.955 – (juris 

Rn. 54) zutreffend ausführt – keine „handlungsbezo-
gene“, sondern eine „wirkungsbezogene“ Betrach-
tungsweise; nötig ist keine gleichzeitige einnahme der
substanzen, sondern unter zeitlichem Blickwinkel
eine einnahme, die eine kombinierte Rauschwirkung
zur folge haben kann. ein fahrerlaubnisrelevanter
mischkonsum von Cannabis und alkohol setzt dem-
nach in zeitlicher hinsicht eine einnahme der substan-
zen voraus, die zu einer Wirkungskumulation führen
kann (VGh mannheim, Beschluss vom 19. august
2013, a. a. o. Rn. 6; so auch pießkalla, nVZ 2008, 542
<545 f.>). hier stand ein solcher zeitlicher Zu-
sammenhang indes nicht in frage. anders als in den
fällen, in denen diese problematik erörtert worden ist,
musste hier nach den Äußerungen des klägers über
sein konsumverhalten nicht von einer zeitlichen
streuung, sondern von einer einnahme der substanzen
im sinne eines einheitlichen lebensvorganges ausge-
gangen werden. die frage, ob eine überlappende Wir-
kung beider substanzen ausgeschlossen war, stellte
sich daher von vornherein nicht.

problematischer ist die Betrachtung aus dem – vom
Verwaltungsgerichtshof im angegriffenen urteil so be-
zeichneten – mengenmäßigen Blickwinkel. Insoweit
kann jedenfalls denkgesetzlich nicht ausgeschlossen
werden, dass der kläger die in Rede stehenden sub-
stanzen in derart geringen mengen konsumiert hat,
dass eine im fahrerlaubnisrechtlichen sinne beachtli-
che kombinierte Rauschwirkung nicht eintreten konn-
te. Jedenfalls aus diesem Grund liegt – anders als der
Revisionsführer meint – kein schlechthin unmöglicher
schluss des Verwaltungsgerichtshofs vor, wenn er 
das seinerzeitige Vorliegen der Voraussetzungen der
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung
als nicht erwiesen betrachtet und eine weitere sachauf-
klärung hinsichtlich des eingetretenen Verlusts der
fahreignung für erforderlich hält.

ungeachtet dessen steht diese einschätzung des
Verwaltungsgerichtshofs jedoch deshalb nicht im ein-
klang mit Bundesrecht, weil sie überzogene anforde-
rungen an die behördliche pflicht zur sachaufklärung
stellt. die einlassung des klägers gegenüber der Ärz-
tin der Begutachtungsstelle, er habe auf partys auch il-
legale drogen und alkohol kombiniert, konnte gerade
im hinblick darauf, dass sie aus anlass einer untersu-
chung seiner fahreignung gemacht wurde, die zudem
angeordnet worden war, weil

– bei ihm Betäubungsmittelutensilien gefunden
worden waren,

– er bereits früher ein kfz unter einfluss von Betäu-
bungsmitteln geführt hatte und

– er im Jahre 2007 wegen vorsätzlicher trunkenheit
im Verkehr auffällig geworden war,

bei der gebotenen lebensnahen Betrachtungsweise
nur dahin verstanden werden, dass dieses konsumver-
halten für ihn jedenfalls nicht ungewöhnlich war. Im
hinblick auf seine in demselben Zusammenhang ge-
machten angaben zur höhe seines Bierkonsums
(jeden zweiten tag bis zu zwei halbe, bei dem letzten
Rausch vor einem halben Jahr fünf bis sechs halbe



Blutalkohol Vol. 51/2014

35Rechtsprechung

Bier) und die Vorgeschichte, die anlass für die ärztli-
che untersuchung war, lag die annahme, bei dem ein-
geräumten mehrmaligen kombinierten konsum von
Cannabis und alkohol könne die menge der einge-
nommenen substanzen jedes mal so gering gewesen
sein, dass es zu einer kombinierten Rauschwirkung
nicht habe kommen können, mehr als fern. nach der
Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs (Beschluss vom 15. september 2009 
– 11 Cs 09.1166 – juris Rn. 32 ff.), der sich insoweit
auf einen kammerbeschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 21. dezember 2004 – 1 BvR 2652/03 –
(nJW 2005, 349 ff.) und auf die Begründung des
Bundesrates zu § 24a abs. 1 stVG in der seinerzeiti-
gen fassung (Btdrucks 13/1439 s. 4) beruft, liegen
die schwellen für eine cannabisbedingte Beeinträchti-
gung der fahrtüchtigkeit bei einer thC-konzentration
von 1 ng/ml und für eine alkoholbedingt verminderte
fahrtüchtigkeit bei einer Blutalkoholkonzentration
von 0,3 bis 0,4 promille, wobei nicht ausgeschlossen
werden könne, dass bei aufnahme beider substanzen
Werte, die jeweils unter diesen schwellen lägen, in
ihrer summation einfluss auf die fahreignung haben
könnten; dies könne allerdings nicht als feststehend im
sinne des § 11 abs. 7 feV betrachtet werden. selbst
wenn man diesen schwellenwert für thC in Zweifel
zöge (dies ist Gegenstand einer anhängigen Revision –
BVerwG 3 C 3.13 – gegen ein urteil des VGh Baden-
Württemberg vom 22. november 2012 – 10 s 3174/11 –),
lägen diese schwellen dennoch so niedrig, dass die
Behörde auch bei ausblendung etwaiger summations-
wirkungen nicht ernstlich davon ausgehen musste,
dass die kombination beider stoffe in jedem der ein-
gestandenen fälle keine fahrerlaubnisrelevante kom-
binierte Rauschwirkung hätte herbeiführen können,
zumal der konsum auf partys typischerweise den
Zweck verfolgt, in die entsprechende „partystim-
mung“ zu kommen. dies gilt umso mehr, als der klä-
ger auch nach kenntnis des ergebnisses der Begutach-
tung keine anstalten unternommen hat, die sich
ergebenden hinweise auf einen relevanten mischkon-
sum durch eigene konkrete angaben zur menge dieses
konsums in Zweifel zu ziehen. eine solche substanti-
ierte darlegung der in seiner sphäre angesiedelten
sachverhaltselemente hätte ihm aber oblegen, hätte er
den sich der Behörde bei lebensnaher Betrachtung auf-
drängenden sachverhalt mit der pflicht zur weiteren
sachaufklärung in frage stellen wollen (vgl. VGh
mannheim, Beschluss vom 19. august 2013 a. a. o.
Rn. 10). solche angaben hat der kläger nicht nur im
Verwaltungsverfahren unterlassen, sondern auch im
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht. erst im Beru-
fungsverfahren ist er überhaupt auf diese problematik
eingegangen, hat sich aber darauf beschränkt, die Be-
denken zu wiederholen, die der Berichterstatter gegen-
über der Behörde gegen deren ansicht einer damaligen
fahrungeeignetheit wegen mischkonsums geäußert
hat, ohne sich selbst konkreter zu seinen konsumge-
wohnheiten einzulassen.

durfte die fahrerlaubnisbehörde somit ohne weite-
re sachaufklärung annehmen, dass der kläger infolge
seines mischkonsums die fahreignung verloren hatte,
war es ihr auch nicht verwehrt, den kläger zur Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen Gutach-
tens zur klärung der frage aufzufordern, ob er inzwi-
schen seine fahreignung wiedererlangt habe. eine
solche Begutachtung wäre nach § 11 abs. 7 feV nur
dann rechtlich ausgeschlossen gewesen, wenn keine
umstände vorgelegen hätten, welche die Wiedererlan-
gung der fahreignung möglich erscheinen ließen.
nachdem der kläger gegenüber der Ärztin angegeben
hatte, seit november 2008 den Cannabiskonsum ein-
gestellt zu haben, die Beibringungsaufforderung aber
nur fünf monate später erging, könnte fraglich sein, ob
der bis dahin verstrichene abstinenzzeitraum für eine
Wiedererlangung der fahreignung ausreichend war.
da die annahme mangelnder fahreignung des klägers
an seinem gelegentlichen mischkonsum auf partys an-
knüpfte, dieser aber eine längere Zeit vor der vollstän-
digen einstellung des Cannabiskonsums letztmalig
stattgefunden haben konnte, durfte die Behörde jedoch
durchaus Zweifel daran haben, ob der eignungsman-
gel des klägers fortdauerte, so dass sie gehalten war,
diese eignungszweifel gemäß § 14 abs. 1 satz 3 feV
medizinisch-psychologisch abklären zu lassen. selbst
wenn man aber den Zeitraum der abstinenz nicht für
ausreichend hielte, würde das am erfolg der Revision
nichts ändern; denn in diesem fall wäre angesichts
feststehender eignungsmängel ohnehin nur eine ent-
ziehung der fahrerlaubnis in Betracht gekommen.

da der kläger der demnach berechtigten aufforde-
rung der Behörde, ein medizinisch-psychologisches
Gutachten beizubringen, nicht nachgekommen ist,
durfte die fahrerlaubnisbehörde nach § 11 abs. 8 feV
auf seine mangelnde fahreignung schließen. dies gilt
ungeachtet des im Berufungsverfahren aufrechterhal-
tenen einwands des klägers, ihm sei die Wahrneh-
mung des Gutachtertermins nicht zumutbar gewesen,
weil die Begutachtungsstelle ihm erklärt habe, die
durchführung der medizinisch-psychologischen unter-
suchung sei wegen unzureichender abstinenz nicht
aussichtsreich. das Berufungsgericht ist diesem ein-
wand nicht nachgegangen, weil er aus seiner sicht
nicht entscheidungserheblich war. dennoch ist inso-
weit eine Zurückverweisung der sache zur weiteren
sachverhaltsklärung nicht geboten; denn selbst wenn
der tatsachenvortrag des klägers zu dem Verhalten
der Begutachtungsstelle zutreffend wäre, hätte das
sein schlichtes fernbleiben von der untersuchung
nicht gerechtfertigt.

08. Nicht (unmittelbar) straßenverkehrsbezoge-
ne Alkoholauffälligkeiten begründen einen die An-
ordnung eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens erfordernden Verdacht auf Alkoholmiss-
brauch, wenn weitere tatsächliche Umstände hin-
zukommen, die in der Gesamtschau mit einer ver-
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muteten Alkoholproblematik bei realistischer Be-
trachtung die Annahme rechtfertigen, dass das
Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit
beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinrei-
chend sicher getrennt werden können.

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 14. november 2013 – 16 B 1146/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
nachdem im strafverfahren ungeklärt geblieben

war, ob der antragsteller unter alkoholeinfluss (Blut-
alkoholkonzentration 2,56 promille) ein kraftfahrzeug
geführt hatte, forderte der antragsgegner ihn gestützt
auf § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 feV zur Vorlage
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens auf.
als der antragsteller das Gutachten nicht vorlegte,
entzog ihm der antragsgegner unter anordnung der
sofortigen Vollziehung die fahrerlaubnis. der dagegen
gerichtete antrag auf Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes hatte in zweiter Instanz erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die angefochtene entziehungsverfügung findet in 

§ 3 abs. 1 satz 1 stVG und § 46 abs. 1 satz 1, abs. 3
i.V.m. § 11 abs. 8 satz 1 feV höchstwahrscheinlich
keine Rechtsgrundlage. danach darf die fahrerlaub-
nisbehörde auf die nichteignung des kraftfahrers zum
führen von kraftfahrzeugen schließen, wenn dieser
sich weigert, sich untersuchen zu lassen, oder das von
der fahrerlaubnisbehörde geforderte Gutachten nicht
fristgerecht beibringt. der schluss auf die nichteig-
nung ist aber nur dann zulässig, wenn die anordnung
des Gutachtens formell und materiell rechtmäßig, ins-
besondere anlassbezogen und verhältnismäßig sowie
hinreichend bestimmt ist (vgl. BVerwG, urteil vom
09. 06. 2005 – 3 C 25.04 –, juris, Rdnr. 19 = nJW 2005,
3081; zu § 15b abs. 2 stVZo  a. f. siehe BVerwG, 
urteil vom 05. 07.2001 – 3 C 13.01 –, juris, Rdnr. 20 
= nJW 2002, 78; dauer, in: hentschel/könig/dauer,
straßenverkehrsrecht, 42. aufl. 2013, § 11 feV Rdnr.
55). 

die Beibringungsanordnung vom 10. 06. 2013 er-
füllt voraussichtlich jedenfalls die materiellen Recht-
mäßigkeitsanforderungen nicht. In dieser hinsicht
müssen der anordnung tatsächliche umstände zugrun-
de gelegt werden, die einen eignungsmangel als nahe
liegend erscheinen lassen. das ist nicht der fall. der
antragsgegner hat seine anordnung, ein medizinisch-
psychologisches Gutachten beizubringen, auf § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 feV gestützt und zur Be-
gründung auf die beim antragsteller festgestellte Blut-
alkoholkonzentration von 2,56 promille verwiesen,
die ausdruck einer langfristigen und hohen alkohol-
gewöhnung sei und deshalb den schluss auf einen al-
koholmissbrauch erlaube. letzteres trifft jedoch nicht
zu. nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a feV ist die Bei-
bringung eines medizinisch-psycholo gischen Gutach-
tens anzuordnen, wenn nach dem ärztlichen Gutachten
(§ 11 abs. 2 satz 3 feV) zwar keine alkoholabhängig-
keit, jedoch anzeichen für alkoholmissbrauch vorlie-

gen (1. alternative) oder sonst tatsachen die annahme
von alkoholmissbrauch begründen (2. alternative).
alkoholmissbrauch in diesem sinne meint nicht – wie
sonst umgangssprachlich  – den übermäßigen Ge-
brauch von alkohol, sondern liegt nach nr. 8.1 der an-
lage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung (nur dann) vor,
wenn das führen von fahrzeugen und ein die fahr-
sicherheit beeinträchtigender alkoholkonsum nicht
hinreichend sicher getrennt werden können (vgl.
BVerwG, urteil vom 21. 05. 2008 – 3 C 32.07 –, juris,
Rdnr. 13 = nJW 2008, 2601; dauer, a. a. o., § 2 stVG
Rdnr. 46).

In der Rechtsprechung der obergerichte ist umstrit-
ten, ob § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 feV auch die
Berücksichtigung nicht (unmittelbar) straßenverkehrs-
bezogener alkoholauffälligkeiten gestattet. dies ist
angesichts der der Vorschrift zukommenden auffang-
funktion mit der ganz überwiegenden auffassung zu
bejahen. allerdings reicht allein die feststellung, dass
bei einem fahrerlaubnisinhaber (oder -bewerber) in
der Vergangenheit – wie hier – einmal eine alkohol-
konzentration festgestellt wurde, die auf ein deutlich
normabweichendes trinkverhalten und eine weit über-
durchschnittliche alkoholgewöhnung schließen lässt,
nicht aus, um den Verdacht zu begründen, dass der Be-
troffene zukünftig ein fahrzeug führen könnte, ob-
wohl er hierzu aufgrund alkoholbedingter Beeinträch-
tigungen nicht mehr uneingeschränkt in der lage ist.
denn hohe alkoholgewöhnung sagt für sich genom-
men noch nichts hinreichendes über die Gefahr zu-
künftiger trunkenheitsfahrten aus. Vielmehr müssen
weitere tatsächliche umstände hinzukommen, die in
der Gesamtschau mit der vermuteten alkoholproble-
matik bei realistischer Betrachtung die annahme
rechtfertigen, dass das führen von fahrzeugen und ein
die fahrsicherheit beeinträchtigender alkoholkonsum
nicht hinreichend sicher getrennt werden können (vgl.
oVG  nRW, Beschlüsse vom 08. 04. 2013 –  16  a
2704/12  – und vom 08. 09. 2008 –  16  B 749/08  –;
VGh Bad.-Württ., Beschluss vom 19. 08. 2013 – 10 s
1266/13  –, juris, Rdnr.  7; oVG Bremen, Beschluss
vom 19.10. 2011 –  2  B 148/11  –, juris, Rdnr. 16 ff. 
= nJW 2012, 473; oVG lsa, Beschluss vom
12.11.2008 – 3 m 503/08 –, juris, Rdnr. 6 f. = nJW
2009, 1829; oVG Rh.-pf., urteil vom 05. 06. 2007
– 10 a 10062/07 –, juris, Rdnr. 35 = Zfsch 2007, 656;
VG minden, Beschluss vom 08. 09. 2011 –  9  l
352/11 –, juris, Rdnr. 15 ff., 19 = daR 2011, 720; VG
augsburg, Beschluss vom 09. 03. 2005 –  au  3  s
05.167 –, juris, Rdnr. 18 ff. = daR 2005, 711; dauer,
a. a. o., § 13 feV Rdnr. 21).

ob sich solche umstände vorliegend daraus herlei-
ten ließen, dass dem antragsteller eine trunkenheits-
fahrt zwar nicht nachgewiesen werden konnte, er in
der hauptverhandlung vor dem aG dortmund aber
schließlich eingeräumt hat, es könne sein, dass er doch
gefahren sei, und damit möglicherweise selbst Zweifel
an seinem trennungsvermögen geäußert hat, bedarf
keiner entscheidung. dies liegt zwar durchaus nahe,
kann vom senat jedoch nicht berücksichtigt werden,
weil die Begutachtungsanordnung hierauf nicht ge-
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stützt ist. Wenngleich die fragliche einlassung des an-
tragstellers dort eingangs ausdrücklich erwähnt wird,
hat der antragsgegner sich nachfolgend zur Begrün-
dung des von ihm angenommenen alkoholmiss-
brauchs allein auf den vom antragsteller erreichten
Blutalkoholwert bzw. die durch diesen indizierte alko-
holproblematik bezogen. an die Begründung der Be-
gutachtungsanordnung gemäß § 11 abs. 6 satz 2 feV
sind strenge anforderungen zu stellen. die anordnung
ist als reine Verfahrenshandlung nicht isoliert anfecht-
bar, sondern kann nur im Rahmen eines Rechtsbe-
helfsverfahrens gegen eine daran anknüpfende fahrer-
laubnisentziehung oder eine sonstige in Rechte des
Betroffenen eingreifende maßnahme der fahrerlaub-
nisbehörde inzident auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft
werden. Ihr adressat hat daher eigenständig zu prüfen,
ob sie rechtmäßig und deswegen zu befolgen ist. die
Gutachtenanordnung muss dementsprechend aus sich
heraus verständlich sein. der Betroffene muss ihr ent-
nehmen können, was konkret ihr anlass ist und ob die
in ihr verlautbarten Gründe die behördlichen Zweifel
an der fahreignung zu rechtfertigen vermögen. nur
auf der Grundlage dieser Information kann er nämlich
sachgerecht einschätzen, ob er sich trotz der mit einer
untersuchung verbundenen Beeinträchtigung seines
persönlichkeitsrechts und der kostenbelastung der Be-
gutachtung stellen will oder die mit der Verweigerung
der Begutachtung verbundenen Risiken eingeht. des-
wegen ist es den Gerichten verwehrt, eine unzuläng-
lich begründete Gut achtenanordnung ihrerseits nach-
zubessern. auch geht es nicht an, unzureichenden oder
fehlenden behördlichen ausführungen mit der Überle-
gung zu begegnen, der Betroffene werde schon wis-
sen, worum es gehe. selbst dem Betroffenen bekannte
umstände müssen in der anordnung zumindest so um-
schrieben sein, dass für ihn ohne weiteres erkennbar
ist, was im einzelnen zur Begründung der aufforde-
rung herangezogen wird (vgl. BVerwG, urteil vom
05. 07. 2001 – 3 C 13.01 –, a. a. o., Rdnr. 25 f. = nJW
2002, 78; zur dienstrechtlichen untersuchungsanord-
nung siehe BVerwG, urteil vom 26. 04. 2012 –  2 C
17.10  –, juris, Rdnr. 20 =  nVwZ 2012, 1483; oVG
nRW, Beschlüsse vom 07. 02. 2013 – 16 e 1257/12 –,
juris, Rdnr. 4 =  sVR 2013, 314, vom 13. 04. 2012
–  16  B 326/12  –, juris, Rdnr. 5 ff., und vom
10.11.2009 – 16 B 1181/09 –).

schließlich kann die anordnung zur Beibringung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens entge-
gen der ansicht des VG nicht deshalb für rechtmäßig
gehalten werden, weil aufgrund der festgestellten
Blutalkoholkonzentration von 2,56  promille und der
damit anzunehmenden ausgeprägten alkoholproble-
matik ausreichende anhaltspunkte dafür bestünden,
dass der antragsteller krank im sinne einer alkoholab-
hängigkeit sei. denn abgesehen davon, dass diese um-
stände für sich allein nicht genügen dürften, um die
annahme einer möglichen alkoholabhängigkeit zu
rechtfertigen, und die Begutachtungsanordnung auf
eine etwaige abhängigkeit auch gar nicht rekurriert,
hätte insoweit nur die Beibringung eines ärztlichen
Gutachtens nach § 13 satz 1 nr. 1 feV verlangt wer-

den dürfen (zur sachlichen Rechtfertigung dieser nor-
mativen Vorgabe siehe BayVGh, Beschluss vom
24. 08. 2010 – 11 Cs 10.1139 –, juris, Rdnr. 46 = sVR
2011, 275).

(mitgeteilt von Veröffentlichungskommission der
Richter des oberverwaltungsgerichts für das land

nordrhein-Westfalen)

09. *) Der einmalige oder nur gelegentliche Can-
nabiskonsum ohne Bezug zum Straßenverkehr ist
nicht als hinreichendes Verdachtselement dafür zu
bewerten, dass der Betroffene den Konsum von
Cannabis und die aktive Teilnahme am Straßen-
verkehr nicht zuverlässig trennt. Vielmehr bedarf
es hierfür konkreter Anhaltspunkte oder Hinweise
darauf, dass durch den Konsum ständig fahreig-
nungsrelevante Leistungsdefizite vorhanden sind. 

2. Die mangelnde Trennung zwischen dem (ge-
legentlichen) Cannabiskonsum und dem Führen 
von Kraftfahrzeugen ist bei einem THC-Wert ab
1,0 ng/ml im Blutserum gegeben.

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 22. oktober 2013 – 16 B 839/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
der antragsgegner untersagte dem antragsteller im

Juni 2013 die führung von fahrerlaubnispflichtigten
kraftfahrzeugen im öffentlichen straßenverkehr und
entzog ihm die fahrerlaubnis aller ihm erteilten klas-
sen: der antragsteller habe einen pkW im öffent-
lichen straßenverkehr geführt, obwohl er Betäubungs-
mittel konsumiert habe. Bei der anschließend durch-
geführten chemisch-toxikologischen untersuchung sei
eine thC-Carbonsäurekon zentration von 3,9 µg/l, mit-
hin der konsum von Cannabisprodukten nachgewie-
sen worden. der kläger erhob beim Verwaltungsge-
richt klage. hinsichtlich der angeordneten sofortigen
Vollziehung der ordnungsverfügung stellte er einen
aussetzungsantrag, den das VG ablehnte. seine Be-
schwerde hatte vor dem oberverwaltungsgericht er-
folg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
entgegen der ansicht des Verwaltungsgerichts hat

die entziehung der fahrerlaubnis des antragstellers in
§ 3 abs. 1 satz 1 des straßenverkehrsgesetzes (stVG)
i.V.m. § 46 abs. 1 satz 1 der fahrerlaubnis-Verord-
nung (feV) keine Rechtsgrundlage. danach entzieht
die fahrerlaubnisbehörde die fahrerlaubnis, wenn
sich deren Inhaber als ungeeignet oder nicht befähigt
zum führen von kraftfahrzeugen erweist. Im vorlie-
genden fall durfte der antragsgegner nicht gemäß 
§ 46 abs. 3 i.V.m. § 11 abs. 8 satz 1 feV auf die nicht-
eignung des antragstellers schließen und deshalb ihm
die fahrerlaubnis entziehen. der antragsgegner hat zu
unrecht von dem antragsteller die Überprüfung seiner
eignung zum führen von kraftfahrzeugen im Wege
eines drogenscreenings (Blut- und urinprobe) einge-
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fordert. Zwar weist das Verwaltungsgericht zutreffend
darauf hin, dass der schluss auf die nichteignung zum
führen von kraftfahrzeugen i.s.v. § 11 abs. 8 feV
nur zulässig ist, wenn der Betroffene sich weigert, sich
untersuchen zu lassen, oder das von ihm geforderte
Gutachten nicht fristgerecht beibringt. das setzt aller-
dings voraus, dass die Begutachtungsanordnung ihm
gegenüber wirksam geworden ist und zudem in for-
meller und materieller hinsicht rechtmäßig, nament-
lich anlassbezogen und verhältnismäßig war (vgl.
BVerwG, urteil vom 09. 06. 2005 – 3 C 25.04 –, nJW
2005, 3081 = juris, Rn. 19; oVG nRW, Beschluss
vom 16. 05. 2012 – 16 a 1782/11 –, juris, Rn. 1). 

diese Voraussetzungen waren vorliegend nicht
sämtlich erfüllt.

nach § 14 abs. 1 satz 1 nr. 2 feV ordnet die fah-
rerlaubnisbehörde an, dass ein ärztliches Gutachten
beizubringen ist, wenn tatsachen die annahme be-
gründen, dass die einnahme von Betäubungsmitteln
im sinne des Betäubungsmittelgesetzes vorliegt. nach
dem Wortlaut dieser Vorschrift genügt schon die ein-
malige einnahme eines Betäubungsmittels. Im hin-
blick auf Cannabis ist jedoch eine einschränkende
auslegung der norm geboten, weil nr. 9.2 der anlage 4 
zur fahrerlaubnis-Verord nung zwischen regelmäßi-
gem und gelegentlichem Cannabiskonsum unterschei-
det. der regelmäßige konsum von Cannabis lässt die
fahreignung in jedem fall entfallen (nr. 9.2.1 der an-
lage 4 zur fahrerlaubnis-Verord nung). Bei gelegent-
licher einnahme von Cannabis entfällt die fahreig-
nung nicht, wenn der fahrerlaubnisinhaber zwischen
konsum und fahren trennt und kein zusätzlicher Ge-
brauch von alkohol oder anderen psychoaktiv wirken-
den stoffen, keine störung der persönlichkeit und kein
kontrollverlust vorliegen (nr. 9.2.2 der anlage 4 zur
fahrerlaubnis-Verord nung).

hintergrund ist, dass in aller Regel kein anlass zu
der Befürchtung besteht, dass der einmalige oder gele-
gentliche konsum von haschisch bei den Betroffenen
zu einer permanenten fahreignungsrelevanten absen-
kung ihrer körperlich-geistigen leistungsfähigkeit
führt. es ist dabei auch nicht überwiegend wahrschein-
lich, dass der Betroffene außer stande ist, eine drogen-
konsumbedingte zeitweilige fahruntüchtigkeit recht-
zeitig als solche zu erkennen oder trotz einer solchen
erkenntnis von der aktiven teilnahme am straßenver-
kehr abzusehen. hieraus folgen besondere anforde-
rungen an die anordnung, ein ärztliches Gutachten
beizubringen. anderenfalls wäre dem ver fassungs -
 rechtlichen Grundsatz der angemessenheit nicht hin-
reichend Rechnung getragen. der einmalige oder nur
gelegentliche Cannabiskonsum ohne Bezug zum stra-
ßenverkehr ist daher nicht als hinreichendes Verdachts-
element zu bewerten (vgl. BVerfG, Beschluss vom
20. 06. 2002 – 1 BvR 2062/96 –, juris, Rn. 45 und 54).

dementsprechend müssen, worauf das Verwal-
tungsgericht hingewiesen hat, konkrete anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass der Betroffene den konsum von
Cannabis und die aktive teilnahme am straßenverkehr
nicht zuverlässig trennt oder dass durch den konsum
ständig fahreignungsrelevante leistungsdefizite vor-

handen sind (vgl. auch dauer, in: hentschel/könig/
dauer, straßenverkehrsrecht, 41. auflage 2011, § 14
Rn. 13 f., m. w. n.).

unter Berücksichtigung dieser maßgaben durften
die durch das Wissenschaftliche Gutachten festgestell-
te thC-Carbonsäurekonzentration von 3,9 µg/l, der
beim antragsteller durchgeführte drogenvortest und
die Weigerung der teilnahme am drogenscreening
nicht als Grundlage der entziehung der fahrerlaubnis
genommen werden. nach dem ergebnis des Wissen-
schaftlichen Gutachtens zur Chemisch-toxi ko log-
ischen untersuchung der uniklinik k. war nicht davon
auszugehen, dass bei dem antragsteller zum Vorfalls-
zeitpunkt eine relevante Cannabiswirkung vorgelegen
hat; die Wirksubstanz tetrahydrocannabinol (thC)
war im Blut des antragstellers nicht nachweisbar.
Zwar komme sowohl ein gelegentlicher bzw. einmali-
ger, unter umständen auch mehrere tage zurücklie-
gender konsum, als auch ein mehrere Wochen zurück-
liegender chronischer konsum in Betracht. angesichts
der als sehr niedrig zu bezeichnenden konzentration
sei andererseits eine passive aufnahme nicht auszu-
schließen. konkrete anhaltspunkte dafür, dass der an-
tragsteller am Vorfallstag nicht hinreichend zwischen
konsum und führen eines kraftfahrzeugs getrennt
hatte, liegen daher nicht vor. die mangelnde trennung
zwischen dem (gelegentlichen) Cannabiskonsum und
dem führen von kraftfahrzeugen ist nämlich bei
einem thC-Wert ab 1,0 ng/ml im Blutserum ge-
geben (vgl. oVG nRW, urteil vom 21. 03. 2013 
– 16 a 2006/12 –, nJW 2013, 2841 = juris, Rn. 34).

ebenfalls bestehen keine verlässlichen anhalts-
punkte für einen länger zurückliegenden, aber regel-
mäßigen Cannabiskonsum. auch das positive ergeb-
nis des vor ort durchgeführten drogenvortests hat
hinreichende Verdachtsmomente für eine straßenver-
kehrsrechtliche Gefahr nicht entstehen lassen. Viel-
mehr lässt sich die positive anzeige mit dem ergebnis
des Wissenschaftlichen Gutachtens insoweit in ein-
klang bringen, als eine thC-Carbonsäurekon zen-
tration bei dem antragsteller vorlag. schließlich be-
gründet die summe der einzelnen momente keine ver-
lässliche Grundlage für eine weitergehende ermitt-
lung. es lassen sich lediglich hinweise auf einen
Cannabiskonsum feststellen, aber keine konkreten an-
haltspunkte für eine fehlende trennungsbereitschaft
oder für einen regelmäßigen Cannabiskonsum. soweit
der antragsteller bei der polizeilichen kontrolle sehr
nervös gewirkt hat und ein „finger-nase-test“ auffäl-
lig verlaufen war, wird dieser eindruck dadurch ent-
kräftet, dass nach einschätzung des blutentnehmenden
arztes der antragsteller äußerlich nicht merkbar unter
drogeneinfluss gestanden hat.

der antragsteller konnte die Beibringung des Gut-
achtens daher verweigern, ohne dass der antragsgeg-
ner nach § 46 abs. 3 i.V. m. § 11 abs. 8 satz 1 feV be-
rechtigt gewesen wäre, auf dessen fehlende kraft-
fahreignung zu schließen. 

(mitgeteilt von der Veröffentlichungskommission
der Richter des oberverwaltungsgerichts 

für das land nordrhein-Westfalen)
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10. *) 1. Für die gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
FeV erforderliche Annahme, dass Betäubungsmit-
tel i. S. d. Betäubungsmittelgesetzes eingenommen
worden sind, genügt es, wenn bei einer Bestäti-
gungsanalyse im Blutserum des Betroffenen Ben-
zoylecgonin, ein Abbauprodukt von Cocain, vorge-
funden wird. Der allein theoretische Hinweis des
Betroffenen darauf, dass sich dieses Abbauprodukt
auch in Ecgonin, einer in der Coca-Pflanze vor-
kommenden Substanz, finde, vermag diese Annah-
me nicht in Zweifel zu ziehen. 

2. Auf mangelhaften Deutschkenntnissen des Be-
troffenen beruhende „Missverständnisse“ sind
nicht geeignet, die Versäumung einer von der Fah-
rerlaubnisbehörde gesetzten Frist zur Beibringung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens aus-
reichend zu entschuldigen.

oberverwaltungsgericht sachsen,
Beschluss vom 06. dezember 2013 – 3 B 442/13 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die Beschwerde hat keinen erfolg. 
das Verwaltungsgericht hat die auf § 3 abs. 2 satz 1

stVG, § 46 abs. 5, § 14 abs. 1 satz 2, § 11 abs. 8 feV
gestützte fahrerlaubnisentziehung für rechtmäßig er-
achtet, weil die antragsgegnerin aus der nichtbeibrin-
gung des zu Recht angeforderten ärztlichen Gutach-
tens auf die fehlende fahreignung des antragstellers
habe schließen dürfen. die Berechtigung und Ver-
pflichtung, die Beibringung eines derartigen Gutach-
tens anzuordnen, habe sich aus § 46 abs. 3, § 11 abs. 2 
feV analog ergeben. es seien hier tatsachen bekannt
geworden, die auf einen mangel nach anlage 4 (zu 
den §§ 11, 13 und 14 feV) hinwiesen. die einschät-
zung der antragsgegnerin, auf Grund des Vorfalls am
19. mai 2012, bei dem ausweislich des rechtsmedizini-
schen Gutachtens der tu d. vom 25. Juni 2012 im
Blutserum des antragstellers das abbauprodukt von
Cocain, Benzoylecgonin, festgestellt wurde, an dessen
fahreignung zu zweifeln, sei nicht zu beanstanden.
für die kammer bestehe kein hinreichender anlass zu
Zweifeln daran, dass das in seinem Blutserum festge-
stellte abbauprodukt von Cocain auf einen Cocain-
konsum schließen lasse. 

mit der hiergegen erhobenen Beschwerde rügt der
antragsteller, dass die von ihm beabsichtigte erstel-
lung des Gutachtens wegen eines missverständnisses
nicht stattgefunden habe; auch habe er eine erneute
Begutachtung in auftrag gegeben, die aber wegen des
dafür erforderlichen drogenscreenings drei monate
dauere. 

mit diesem Vorbringen kann er die Richtigkeit des
von ihm angegriffenen Beschlusses nicht in frage stel-
len.

1. das Verwaltungsgericht dresden hat zutreffend
festgestellt, dass die anordnung zur Gutachtenbeibrin-
gung rechtmäßig war. unabhängig davon, ob die an-
ordnung auf § 14 abs. 1 satz 1 nr. 2, abs. 1 satz 2
oder abs. 2 feV gestützt werden kann, ergeben sich
aus dem dieser anforderung zu Grunde liegenden

rechtsmedizinischen Gutachten der tu d. vom 25.
Juni 2012 hinreichende tatsachen, die die annahme
der einnahme von Betäubungsmitteln i. s. d. Betäu-
bungsmittelgesetzes begründen. das Verwaltungsge-
richt hat hierzu zutreffend auf die Befundfeststellun-
gen sowie darauf verwiesen, dass das bei der
Bestätigungsanalyse im Blutserum vorgefundene Ben-
zoylecgonin ein abbauprodukt von Cocain ist. der al-
lein theoretische hinweis des antragstellers darauf,
dass sich dieses abbauprodukt auch in ecgonin, einer
in der Coca-pflanze vorkommenden substanz, finde,
gibt noch keinen hinweis darauf, wie der antragsteller
ohne den konsum von Cocain das bei ihm festgestell-
te abbauprodukt aufgenommen habe könnte. mit dem
von ihm im Rahmen des strafrechtlichen ermittlungs-
verfahrens eingeräumten nächtlichen konsum von
Cannabis kann das analyseergebnis nicht erklärt wer-
den. eine andere nachvollziehbare erklärung ist vom
antragsteller nicht abgegeben worden. darüber hinaus
weist nicht nur der der Blutentnahme vorangegangene
sogenannte drugwipe-test die einnahme von Cocain
nach, sondern auch die immunochemisch im Blutse-
rum vorgenommene Voruntersuchung der tu d. eine
solche tatsachenlage reicht jedenfalls für die gemäß 
§ 14 abs. 1 satz 1 nr. 2 feV erforderliche annahme
aus, dass vom antragsteller Betäubungsmittel i. s. d.
Betäubungsmittelgesetzes eingenommen worden sind.

2. der antragsteller hat die ihm von der antrags-
gegnerin gesetzte frist zur Beibringung des angeord-
neten Gutachtens nicht eingehalten; mit dem Verwal-
tungsgericht ist daher davon auszugehen, dass die
antragsgegnerin hieraus gemäß § 11 abs. 8 satz 1
feV auf seine nichteignung schließen durfte. die von
dem antragsteller vorgetragenen, insbesondere auf
seinen mangelhaften deutschkenntnissen beruhenden
„missverständnisse“ sind nicht geeignet, die fristver-
säumung ausreichend zu entschuldigen (vgl. hierzu
dauer, in: hentschel/könig/dauer, straßenverkehrs-
recht, 42. aufl. 2013, § 11 feV Rn. 51 m. w. n.). so
dürfte es schon naheliegen, dass die Begutachtung
daran gescheitert ist, dass der antragsteller – wie sich
aus dem musterschreiben der ... Gmbh vom 14. okt-
ober 2013 ergibt – die in aller Regel für die Vornahme
der Blut- bzw. haaranalysen erforderliche Vorauszah-
lung der untersuchungskosten nicht geleistet hat.
auch wenn zu Gunsten des antragstellers aber unter-
stellt werden könnte, dass er ausnahmsweise keine
unterlagen von der ... Gmbh erhalten hatte, hätte es
ihm oblegen, bei ausbleiben einer aufforderung, sich
zur untersuchung einzustellen, bei der ... Gmbh nach-
zufragen oder aber um eine fristverlängerung für die
Vorlage des Gutachtens bei der antragsgegnerin vor-
stellig zu werden. Wie dem antragsteller aus mehreren
fristverlängerungsbegehren zur einreichung einer
teilnahmebestätigung an einem besonderen aufbau-
seminar bekannt war, wäre es ohne weiteres möglich
gewesen, mit einer entsprechenden Begründung auch
nach ablauf der behördlichen frist gemäß § 31 abs. 7
VwVfG eine fristverlängerung zu erwirken. dass bei
nicht fristgerechter Beibringung des Gutachtens die
entziehung der fahrerlaubnis drohte, war dem antrag-
steller infolge des ihm am 24. Januar 2013 zugestellten
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schreibens der antragsgegnerin vom 22. Januar 2013
bekannt. aus diesem Grund hatte er am 7. februar
2013 auch die dem vorbezeichneten schreiben beige-
fügte einverständniserklärung ausgefüllt und persön-
lich bei der fahrerlaubnisbehörde der antragsgegnerin
abgegeben. es wäre daher seine pflicht gewesen, auch
dann, wenn die von ihm ausgewählte ... Gmbh ihm
eine telefonische Benachrichtigung zugesichert hätte,
bei ausbleiben einer solchen Benachrichtigung die
notwendigen schritte gegebenenfalls unter Beizie-
hung eines deutsch sprechenden Beistands vorzuneh-
men. der alleinige hinweis in seiner eidesstattlichen
erklärung, er habe gewartet, weil er angenommen
habe, dass die ... Gmbh sich mit der Behörde abstim-
me, reicht hierfür nicht aus. Insbesondere ist auch
seine hierin geäußerte Verwunderung nicht nachvoll-
ziehbar, da das dort angesprochene „ausreichende Gut-
achten“ bis heute nicht vorliegt.

3. an diesem ergebnis ändern auch die vom an-
tragsteller nunmehr vorgelegten untersuchungsbe-
richte sowie die teilnahmebescheinigung des tÜV
nichts. Zwar wäre ein vom antragsteller im Wider-
spruchsverfahren vorgelegtes Gutachten bei der ent-
scheidung über seinen Widerspruch – und damit auch
im vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes bis dahin – noch zu berücksichtigen gewesen
(BayVGh, urt. v. 30. november 1998 – 11 B 96.2648 –,
juris Rn. 29; oVG nRW, Beschl. v. 10. Juli 2002 
– 19 e 808/01 –, juris Rn. 8 m. w. n.). die nunmehr
vorgelegte teilnahmebescheinigung des tÜV reicht
aber hierfür schon deshalb nicht aus, weil die mit dem
Gutachten zu beantwortende frage danach, ob der an-
tragsteller Betäubungsmittel i. s. d. Betäubungsmittel-
gesetzes oder andere psychoaktiv wirkende stoffe ein-
nehme, die seine fahreignung nach anlage 4 nr. 9
feV in frage stellten, nicht beantwortet worden ist.
statt an dem drogen-kontroll-programm des tÜV
teilzunehmen, hätte der antragsteller die Begutach-
tung bei der ... Gmbh rechtzeitig nachholen müssen;
dies wäre auch ohne weiteres möglich gewesen, denn
der ... Gmbh lag das schreiben der antragsgegnerin
vom 07. februar 2013 vor, in dem ihr die zu beantwor-
tende frage mitgeteilt worden war. auch hätte der an-
tragsteller die Widerspruchsbehörde darauf hinweisen
können, dass er sich derzeit einer Begutachtung unter-
ziehe und dass aus diesem Grund der erlass des Wider-
spruchsbescheids bis zur Vorlage des Gutachtens zu-
rückgestellt werden solle. es dürfte daher für den
antragsteller, gegebenenfalls mit unterstützung sei-
nes prozessbevollmächtigten, möglich gewesen sein,
sich mit der ... Gmbh auf eine zeitnahe Begutachtung
zu verständigen und die Widerspruchsbehörde hierü-
ber zu informieren. nachdem dies aber nicht gesche-
hen und das behördliche Verfahren mit erlass des
Widerspruchsbescheids abgeschlossen worden ist,
könnte auch eine Beibringung des Gutachtens im kla-
geverfahren keinen einfluss mehr auf die Rechtmäßig-
keit der vom antragsteller angegriffenen Verfügung
haben (dauer a. a. o. Rn. 54 m. w. n.). Vielmehr wäre
es nur für das Verfahren auf Wiedererteilung der fahr-
erlaubnis von Bedeutung.

nachdem der antragsteller schließlich die verwal-
tungsgerichtliche Interessenabwägung nach § 80 
abs. 5 VwGo nicht mehr angegriffen hat, kann die
Beschwerde nach alledem keinen erfolg haben.

11. Die im Erlass des Niedersächsischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 
04. August 2008 allgemein vorgesehene Praxis, Ju-
gendliche zwischen dem vollendeten 14. und 18. Le-
bensjahr zum Deliktszeitpunkt bei gelegentlichem
Cannabiskonsum ohne Bezug zum Straßenverkehr
zur Beibringung eines ärztlichen Gutachtens zur
Überprüfung der Kraftfahreignung aufzufordern,
ist in dieser Pauschalität nicht von § 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 FeV gedeckt.

oberverwaltungsgericht niedersachsen,
Beschluss vom 06. dezember 2013 – 12 la 287/12 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
der am 15. Juni 1993 geborene kläger gab in seiner

Beschuldigtenvernehmung vom 3. februar 2012
wegen des Vorwurfs, unerlaubt marihuana veräußert
zu haben, an, seit anfang 2011 bis vor drei bis vier
monaten „an Wochenenden mal ab und zu marihuana
mitkonsumiert“ zu haben. der Beklagte forderte ihn
unter dem 24. april 2012 auf, binnen 28 tagen ein
ärztliches Gutachten einer Begutachtungsstelle für
fahreignung beizubringen, um zu klären, ob auch
noch heute anhaltspunkte für einen gelegentlichen
oder sogar regelmäßigen oder gewohnheitsmäßigen
konsum von Cannabisprodukten vorliegen. der klä-
ger ließ hierzu durch anwaltlichen schriftsatz vom 
30. mai 2012 vortragen, er habe eingeräumt, bis ok-
tober 2011 zwei- oder dreimal auf partys Cannabis
konsumiert zu haben. der letzte Cannabiskonsum
liege somit weit vor erteilung der fahrerlaubnis im Ja-
nuar 2012. anhaltspunkte für fehlendes trennungsver-
mögen gebe es nicht. dieses könne auch nicht unter-
stellt werden.

mit dem angefochtenen Bescheid vom 08. Juni 2012
entzog der Beklagte dem kläger unter anordnung der
sofortigen Vollziehung die fahrerlaubnis aller klas-
sen, weil der kläger das geforderte ärztliche Gutachten
nicht beigebracht hatte. er führte zur Begründung u.a.
aus, nach Ziff. 1.5 des erlasses des niedersächsischen
ministeriums für Wirtschaft, arbeit und Verkehr vom
04. august 2008 führe einmaliger oder gelegentlicher
konsum von Cannabis ohne Bezug zum straßenver-
kehr in der Regel zu keiner Überprüfungsmaßnahme.
anderes gelte jedoch für zum deliktszeitpunkt Ju-
gendliche zwischen dem vollendeten 14. und 18. le-
bensjahr. Bei diesen rechtfertige auch der Besitz oder
der konsum kleinerer mengen Cannabis die anord-
nung eines ärztlichen Gutachtens, um zu klären, ob
weiterhin konsumiert werde. nach eigenen angaben
habe der kläger im alter von 17 mit dem Cannabis-
konsum begonnen.
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auf die dagegen erhobene klage des klägers hat
das Verwaltungsgericht den angefochtenen fahrer-
laubnisentziehungsbescheid aufgehoben. 

der antrag des Beklagten, die Berufung gegen das
urteil des Verwaltungsgerichts zuzulassen, hat keinen
erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
In der Rechtsprechung des senats (Beschl. v.

27. 06. 2012 – 12 me 65/12 –, v. 03. 06. 2010 – 12 pa
41/10 –, sVR 2010, 434, und v. 16. 06. 2011 – 12 me
94/11 –; ferner Bay. VGh, Beschl. v. 22. 09. 2010 – 11
ZB 10.184 –, juris; oVG nRW, Beschl. v. 15. 05. 2009
– 16 B 114/09 –, Blutalkohol 46, 292) sind die Voraus-
setzungen für die Rechtmäßigkeit einer anordnung
eines ärztlichen Gutachtens nach § 14 abs. 1 satz 1
nr. 2 feV im falle eines in Rede stehenden Cannabis-
konsums (nicht, wie der Beklagte meint, eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens) im sinne der aus-
führungen des Verwaltungsgerichts geklärt. erforder-
lich ist danach, dass entweder hinreichend konkrete
anknüpfungspunkte für einen regelmäßigen Canna-
biskonsum oder neben der einnahme von Cannabis
weitere tatsachen vorliegen, die die eignung zum
führen von kraftfahrzeugen in Zweifel ziehen, wie
etwa das fehlende trennungsvermögen zwischen dem
konsum von Cannabis und dem führen von kraftfahr-
zeugen. derartige weitere, die eignung zum führen
von kraftfahrzeugen in Zweifel ziehende tatsachen
hat das Verwaltungsgericht hier verneint. umstände,
die zu Bedenken gegen die Richtigkeit dieser feststel-
lung führen, legt der Beklagte nicht dar.

sie ergeben sich nicht aus Ziff. 1.5 des – die Ver-
waltungsgerichte nicht bindenden – erlasses des
niedersächsischen ministeriums für Wirtschaft, arbeit
und Verkehr vom 04. august 2008. das Verwaltungs-
gericht merkt zutreffend an, dass der erlass Gründe
dafür, warum die anforderung eines ärztlichen Gut-
achtens zur Überprüfung der kraftfahreignung bei ge-
legentlichem konsum von Cannabis ohne Bezug zum
straßenverkehr bei Jugendlichen zwischen dem voll-
endeten 14. und 18. lebensjahr zum deliktszeitpunkt
gerechtfertigt sein soll, nicht benennt. auch der Be-
klagte legt entsprechende, eine abweichende Behand-
lung dieser Gruppe von Jugendlichen rechtfertigende
Gründe nicht dar. sie sind dem senat auch in dieser
pauschalität nicht ersichtlich. der senat verkennt
dabei nicht, dass es in der Vergangenheit fälle gegeben
hat, in denen er bei (gelegentlichem) Cannabiskonsum
und der „Zusatztatsache“ des jugendlichen alters des
drogenkonsumenten eine aufforderung zur Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
für gerechtfertigt gehalten hat (Beschl. v. 30. 03. 2004
– 12 me 90/04 –, Blutalkohol 41, 563, juris, u. v.
15.11.2002 – 12 me 700/02 –, Blutalkohol 40, 171,
juris; vgl. dazu andererseits auch Bay. VGh, Beschl. v.
13. 05. 2005 – 11 Cs 05.77 –, juris; VG oldenburg,
Beschl. v. 05. 08. 2008 – 7 B 2074/08 –, Zfsch 2008,
597, juris; s. auch VG augsburg, urt. v. 06.10. 2005 –
au 3 s 05.949 –, juris; Zwerger, daR 2005, 431, 436;
Berr/krause/sachs, drogen im straßenverkehr, 2007,

Rdn. 1105; dauer, in: hentschel/könig/dauer, stra-
ßenverkehrsrecht, 42. aufl., § 14 feV Rdn. 18). er hat
dies auf die in dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 20. Juni 2002 (– 1 BvR 2062/96 –, nJW
2002, 2378, juris Rdn. 44) berichtete erkenntnis ge-
stützt, dass bei besonders gefährdeten personengrup-
pen, wie etwa bei Jugendlichen in der entwicklungs-
phase, der konsum von Cannabis möglicherweise zu
chronischen Beeinträchtigungen der leistungsfähig-
keit führt. unter welchen Voraussetzungen derartige
Beeinträchtigungen zu besorgen sind (dazu etwa Bay.
VGh, Beschl. v. 13. 05. 2005 – 11 Cs 05.77 –, juris
Rdn. 25), ist – soweit im vorliegenden Berufungszu-
lassungsverfahren erkennbar, in dem, wie bereits aus-
geführt, eine Zulassung rechtfertigende darlegungen
dieser art nicht gemacht worden sind – nach dem
stand vorliegender erkenntnisse nicht geklärt. der
senat hält es vor diesem hintergrund nach wie vor für
denkbar, dass es ausnahmefälle geben kann, in denen
etwa bei länger andauerndem und intensiverem Can-
nabiskonsum im jugendlichen alter des drogenkonsu-
menten eine auf die Vorschrift des § 14 abs. 1 satz 3
feV gestützte aufforderung zur Beibringung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens zur abklä-
rung etwaiger dauerhafter Beeinträchtigungen der lei-
stungsfähigkeit des Betreffenden in Betracht kommen
kann. Gleichermaßen ist es denkbar, dass im Vorfeld
einer aufforderung zur Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens anlass besteht, das
Vorliegen derjenigen konsumgewohnheiten, die zu
einer chronischen Beeinträchtigung der leistungsfä-
higkeit führen können, durch die anforderung eines
ärztlichen Gutachtens abzuklären, sofern tatsachen
bekannt werden, die insoweit Bedenken begründen.
hier erging die aufforderung des Beklagten vom 24.
april 2012 zur Vorlage eines ärztlichen Gutachtens,
um zu klären, ob noch anhaltspunkte für einen gele-
gentlichen oder sogar regelmäßigen oder gewohn-
heitsmäßigen konsum von Cannabisprodukten vorlä-
gen. Indes waren weder anknüpfungspunkte für einen
regelmäßigen Cannabiskonsum gegeben, noch zielte
die anordnung auf die feststellung von die fahreig-
nung in Zweifel ziehenden mängeln oder gar von
chronischen Beeinträchtigungen der leistungsfähig-
keit. unter diesen umständen hält sie einer rechtlichen
Überprüfung nicht stand.

12. Die Wiederherstellung der Fahreignung
durch Teilnahme an einem Kurs nach § 11 Abs. 10
FeV nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens
kann einer Entziehungsverfügung im gerichtlichen
Verfahren nicht mehr entgegengehalten werden.

oberverwaltungsgericht niedersachsen,
Beschuss vom 04. november 2013 – 12 me 175/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
der antragsteller führte am 09. dezember 2012 ein

fahrrad im öffentlichen straßenverkehr mit einem
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Blutalkoholgehalt von 1,77 ‰ (Befund der universi-
tätsmedizin G. vom 11.12. 2012). die antragsgegne-
rin forderte ihn auf, ein eignungsgutachten einer amt-
lich anerkannten Begutachtungsstelle für fahreignung
vorzulegen. die Gutachter des tÜV h. kamen in
ihrem Gutachten zu folgendem ergebnis:

„es ist zu erwarten, dass die untersuchte person in
Zukunft ein kfz unter alkoholeinfluss führen wird.

die Verhaltensprognose kann jedoch durch die teil-
nahme an einem kurs zur Wiederherstellung der
kraftfahreignung für alkoholauffällige kraftfahrer
nach § 70 der fahrerlaubnisverordnung (feV) günstig
beeinflusst werden.“

In einem Begleitschreiben wies die Begutachtungs-
stelle den antragsteller darauf hin, dass er nach erfolg-
reicher teilnahme an einem amtlich anerkannten
nachschulungskurs die fahrerlaubnis wieder bekom-
men könne. dies bedeute zwar eine kleine zeitliche
Verzögerung von ca. 6–8 Wochen. es helfe ihm jedoch
seine fahrerlaubnis auf dauer zu behalten.

mit Bescheid vom 10. Juni 2013 entzog die an-
tragsgegnerin dem antragsteller (ohne vorherige an-
hörung) die erlaubnis zum führen von kraftfahrzeu-
gen unter anordnung der sofortigen Vollziehung.

das Verwaltungsgericht hat den antrag auf Gewäh-
rung vorläufigen Rechtsschutzes abgelehnt. die gegen
den Beschluss des Verwaltungsgerichts erhobene Be-
schwerde des antragstellers hat keinen erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
der antragsteller hat im gerichtlichen Verfahren

eine ergänzende stellungnahme des tÜV h. vom 
19. Juli 2013 vorgelegt, in der einer der Gutachter die
zitierte kursempfehlung wie folgt erläutert:

„sicherlich kann diese formulierung im hinblick
auf das gewählte Conditionalis missverständlich auf-
gefasst werden.

Wir wollten jedoch zum ausdruck bringen, dass
durch die teilnahme an einem kurs zur Wiederherstel-
lung der fahreignung herr d. die begründeten Beden-
ken an seiner fahreignung ausräumen kann, mithin
nach erfolgreicher kursteilnahme die fahreignungs-
voraussetzungen wiederhergestellt sind.“

der antragsteller hat zudem eine Bestätigung über
die – von der antragsgegnerin zuvor genehmigte –
teilnahme an einem kurs zur Wiederherstellung der
kraftfahreignung für alkoholauffällige kraftfahrer
vom 01. august 2013 vorgelegt.

er macht zur Begründung seiner Beschwerde unter
Bezugnahme auf diese unterlagen geltend: das
schreiben des tÜV h. vom 19. Juli 2013 stelle klar,
dass zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung eben
keine durchgreifenden Bedenken gegen seine fahreig-
nung bestanden hätten. die antragsgegnerin hätte al-
lenfalls die Wiedererteilung der fahrerlaubnis davon
abhängig machen müssen, dass ein entsprechender
kurs belegt werde. er habe zwischenzeitlich den kurs
erfolgreich abgeschlossen.

die dargelegten Gründe, auf deren prüfung der
senat gemäß § 146 abs. 4 satz 6 VwGo beschränkt
ist, geben keinen anlass, die erstinstanzliche entschei-
dung zu ändern.

nach § 3 abs. 1 stVG i.V. m. § 46 abs. 3 feV ist
die fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich deren Inha-
ber als ungeeignet zum führen von kraftfahrzeugen
erweist. maßgeblicher Zeitpunkt für die frage, ob je-
mand zum führen von fahrzeugen geeignet ist, ist der
Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung (st. Rspr.
d. sen, z. B. Beschl. v. 21.03. 2013 – 12 me 42/13 –;
Beschl. v. 26. 04. 2013 – 12 me 11/13 –). Zu dem da-
nach maßgeblichen Zeitpunkt der entziehung der fah-
rerlaubnis ist die antragsgegnerin auf der Grundlage
des Gutachtens des tÜV h. zu Recht von der unge-
eignetheit des antragstellers ausgegangen. die Gut-
achter kommen zu dem ergebnis, dass – im Zeitpunkt
der Begutachtung – zu erwarten sei, dass der antrag-
steller (auch) in Zukunft ein kraftfahrzeug unter alko-
holeinfluss führen werde. die Gutachter führen zwar
weiter aus, dass diese Verhaltensprognose durch die
teilnahme an einem kurs für alkoholauffällige kraft-
fahrer günstig beeinflusst werden könne. In der erläu-
ternden stellungnahme vom 19. Juli 2013 spricht einer
der Gutachter zudem von bloßen „Bedenken“ an der
fahreignung. für den senat ist aber nicht zweifelhaft,
dass die Gutachter des tÜV h. im ergebnis nicht al-
lein „eignungsbedenken“ bzw. „eignungszweifel“
festgestellt haben, die zunächst noch aufzuklären ge-
wesen wären, sondern dem antragsteller einen die
entziehung der fahrerlaubnis rechtfertigenden „eig-
nungsmangel“ attestiert haben. die Gutachter bezie-
hen sich mit ihrer kursempfehlung ersichtlich auf die
möglichkeit der Wiederherstellung der fahreignung
nach § 11 abs. 10 feV. eine „Wiederherstellung der
eignung“ kommt nach dieser Vorschrift aber nur bei
festgestellten „eignungsmängeln“ in Betracht. ein
solcher kurs dient dagegen nicht der klärung von blo-
ßen eignungsbedenken. der entziehung seiner fah-
rerlaubnis kann der antragsteller auch nicht mit erfolg
entgegenhalten, dass er zwischenzeitlich einen nach §
70 feV anerkannten kurs für alkoholauffällige kraft-
fahrer besucht hat. für die Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit der entziehungsverfügung ist hier – wie gese-
hen – auf den Zeitpunkt der entziehungsverfügung
abzustellen. Zu diesem Zeitpunkt konnte und musste
die antragsgegnerin aber noch von der ungeeignetheit
des antragstellers ausgehen. die teilnahme an einem
kurs zur Wiederherstellung der fahreignung lässt
einen eignungsmangel auch nicht rückwirkend entfal-
len. Zu berücksichtigen ist zwar, dass Inhaber einer
fahrerlaubnis in niedersachsen – anders als in anderen
Bundesländern – nicht die möglichkeit haben, ihre
fahreignung durch die teilnahme an einem entspre-
chenden kurs nach § 11 abs. 10 feV jedenfalls bis
zum abschluss eines Widerspruchsverfahrens durch
Widerspruchsbescheid (als letzte Behördenhandlung)
wiederherzustellen (dazu etwa VG Weimar, Beschl. v.
07.05.2012 – 1 e 332/12 We –, nJW-spezial 2012,
747, juris). In niedersachsen findet ein Widerspruchs-
verfahren gegen entscheidungen der fahrerlaubnisbe-
hörde nicht statt (§ 8a nds. aG VwGo). dass eine
fahrerlaubnisbehörde in niedersachsen gleichwohl
verpflichtet wäre, einem fahrerlaubnisinhaber die
möglichkeit einzuräumen, einen solchen kurs zur
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Wiederherstellung seiner fahreignung vor abschluss
des Verwaltungsverfahrens zu besuchen, vermag der
senat – im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes –
nicht zu erkennen. die einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen eröffnen der fahrerlaubnisbehörde im
Grundsatz keinen spielraum für entsprechende (Bil-
ligkeits-)erwägungen. erweist sich ein fahrerlaubni-
sinhaber als ungeeignet, so hat die fahrerlaubnisbe-
hörde nach § 3 abs. 1 satz 1 stVG, § 46 abs. 1 satz 1
feV die fahrerlaubnis zwingend zu entziehen. es ist
dem antragsteller in der gegebenen konstellation
auch zumutbar, die neuerteilung der fahrerlaubnis zu
beantragen. der senat versteht das eignungsgutachten
des tÜV h. unter Berücksichtigung der ergänzenden
stellungnahme vom 19. Juli 2013 dahingehend, dass
nach erfolgreicher teilnahme an einem anerkannten
kurs zur Wiederherstellung der kraftfahreignung im
sinne des § 70 feV aus medizinisch-psychologischer
sicht nicht mehr zu erwarten ist, dass er künftig ein
kraftfahrzeug unter alkoholeinfluss führen wird.
nachdem die antragsgegnerin einer kursteilnahme
zugestimmt und der antragsteller eine teilnahmebe-
scheinigung über den durchgeführten kurs vorgelegt
hat, dürfte die kraftfahreignung des antragstellers
hinsichtlich der alkoholfahrt, welche anlass für die
Begutachtung war, wiederhergestellt worden sein.
einer erneuten Begutachtung bedarf es insoweit nicht
(so zu § 11 abs. 10 feV: Beschl. d. sen. v. 27.10. 2011
– 12 la 109/11 –).

13. 1. Bei einem Unfall zwischen einem Fußgän-
ger und einem Kraftfahrzeug darf bei der Abwä-
gung der Verursachungsanteile im Rahmen des 
§ 254 Abs. 1 BGB nur schuldhaftes Verhalten des
Fußgängers verwertet werden, von dem feststeht,
dass es zu dem Schaden oder zu dem Schadensum-
fang beigetragen hat.

2. Die Beweislast für den unfallursächlichen Mit-
verschuldensanteil des Fußgängers trägt regelmä-
ßig der Halter des Kraftfahrzeugs.

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 24. september 2013 – VI ZR 255/12 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
die klägerin begehrt von den Beklagten wegen der

folgen eines Verkehrsunfalls schmerzensgeld und
feststellung der Verpflichtung zur Zahlung zukünfti-
ger schäden vorbehaltlich des anspruchsübergangs
auf dritte, wobei sie eine mithaftung von 75 % hin-
nimmt.

die klägerin wurde am 06. februar 2009 gegen
20.11 uhr als fußgängerin beim Überqueren einer
innerörtlichen straße von dem bei der Beklagten zu 2
haftpflichtversicherten pkW erfasst, dessen halterin
und fahrerin die Beklagte zu 1 war. dabei wurde die
klägerin schwer verletzt. Bei der ihr entnommenen
Blutprobe wurde eine Bak von 1,75 promille festge-
stellt.

das landgericht hat die klage abgewiesen. das
oberlandesgericht hat die Berufung der klägerin zu-
rückgewiesen. das Berufungsgericht verneint einen
schmerzensgeldanspruch der klägerin gegen die Be-
klagten gemäß § 7 abs. 1, § 11 satz 2 stVG, § 115
abs. 1 VVG. Zwar habe sich der unfall beim Betrieb
des fahrzeugs der Beklagten zu 1 ereignet, doch habe
die klägerin ein Verschulden der Beklagten zu 1 am
Zustandekommen des unfalls nicht bewiesen. das von
der klägerin angebotene unfallanalytische sachver-
ständigengutachten scheide als Beweismittel aus, weil
die notwendigen ausreichend konkreten anknüp-
fungstatsachen, insbesondere entfernungen, abstän-
de, endlagen und Geschwindigkeiten für die erstel-
lung eines unfallanalytischen Gutachtens nicht
gegeben seien. Zwar könnten die Beklagten auch nicht
den unabwendbarkeitsbeweis führen, doch treffe die
klägerin ein überwiegendes mitverschulden am Zu-
standekommen des unfalls. sie habe in erheblich al-
koholisiertem Zustand unter Verstoß gegen § 25 abs. 3 
stVo die straße überquert, ohne auf den fahrzeugver-
kehr zu achten. das Verschulden der klägerin über-
wiege dermaßen, dass die Betriebsgefahr dahinter zu-
rücktrete.

mit der vom erkennenden senat zugelassenen Revi-
sion verfolgt die klägerin ihre klageanträge weiter.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
das Berufungsurteil hält der revisionsrechtlichen

Überprüfung nicht stand.
1. Im ansatz geht das Berufungsgericht allerdings

zutreffend davon aus, dass die Beklagten auch ohne
den Beweis eines Verschuldens der Beklagten zu 1
grundsätzlich aufgrund der Betriebsgefahr des fahr-
zeuges für den unfallbedingten schaden gemäß § 7
abs. 1, § 11 satz 2 stVG, § 115 abs. 1 VVG einzuste-
hen haben, weil sie nicht den Beweis der Verursachung
durch höhere Gewalt gemäß § 7 abs. 2 stVG führen
können.

2. das Berufungsurteil kann jedoch keinen Bestand
haben, soweit es die haftung der Beklagten wegen des
überwiegenden Verschuldens der klägerin verneint.
da die klägerin weder halterin noch führerin eines
beteiligten fahrzeuges war, kommt eine anspruchs-
kürzung nach den §§ 17, 18 stVG nicht in Betracht.
die Beklagten zu 1 und 2 haften der klägerin grund-
sätzlich als Gesamtschuldner in vollem umfang. die
Gefährdungshaftung kann allerdings im Rahmen der
abwägung nach § 9 stVG, § 254 abs. 1 BGB entfal-
len, wenn die im Vordergrund stehende schadensursa-
che ein grob verkehrswidriges Verhalten des Geschä-
digten darstellt (st. Rspr., vgl. senatsurteile vom 
21. dezember 1955 – VI ZR 63/55, VersR 1956, 238 f.;
vom 12. oktober 1965 – VI ZR 81/64, VersR 1966, 
39 f.; vom 18. märz 1969 – VI ZR 242/67, VersR 1969,
571, 572 und vom 13. februar 1990 – VI ZR 128/89,
VersR 1990, 535, 536). die abwägung nach § 9 stVG,
§ 254 abs. 1 BGB setzt jedoch stets die feststellung
eines haftungsbegründenden tatbestandes auf der
seite des Geschädigten voraus. die für die abwägung
maßgebenden umstände müssen feststehen, d.h. un-



Blutalkohol Vol. 51/2014

44 Rechtsprechung

streitig, zugestanden oder nach § 286 Zpo bewiesen
und für die entstehung des schadens ursächlich ge-
worden sein (vgl. senatsurteile vom 15. november
1960 – VI ZR 30/60, VersR 1961, 249, 250; vom 
08. Januar 1963 – VI ZR 35/62, VersR 1963, 285, 286;
vom 29. november 1977 – VI ZR 51/76, VersR 1978,
183, 185; vom 10. Januar 1995 - VI ZR 247/94, VersR
1995, 357, 358 und vom 21. november 2006 – VI ZR
115/05, VersR 2007, 263 Rn. 15 ff.; BGh, urteil vom
20. februar 2013 – VIII ZR 339/11, nJW 2013, 2018
Rn. 34). nur vermutete tatbeiträge oder die bloße
möglichkeit einer schadensverursachung aufgrund
geschaffener Gefährdungslage haben außer Betracht
zu bleiben (vgl. senatsurteil vom 20. märz 2012 – VI
ZR 3/11, VersR 2012, 865 Rn. 12). für die abwägung
der Verursachungsanteile im Rahmen des § 254 abs. 1
BGB ist mithin nur das Verhalten der klägerin maßge-
bend, das sich erwiesenermaßen als Gefahrenmoment
in dem unfall ursächlich niedergeschlagen hat (vgl. se-
natsurteil vom 10. Januar 1995 – VI ZR 247/94 a. a. o).

nach diesen Grundsätzen durfte das Berufungsge-
richt auf der Grundlage der getroffenen feststellungen
nicht annehmen, das Verschulden der klägerin über-
wiege gegenüber der nicht ausgeräumten Betriebsge-
fahr des fahrzeugs der Beklagten dermaßen, dass die
Betriebsgefahr hinter dem Verschulden der klägerin
zurücktrete. mangels ausreichender feststellungen
zum unfallhergang ergibt sich ein derart überwiegen-
des mitverschulden der klägerin am Zustandekom-

men des unfalls nicht bereits daraus, dass diese in er-
heblich alkoholisiertem Zustand unter Verstoß gegen 
§ 25 abs. 3 stVo die straße überquerte, ohne auf den
fahrzeugverkehr zu achten. Insoweit erweist sich das
Berufungsurteil als widersprüchlich zu der Begrün-
dung, mit der das Berufungsgericht die einholung
eines unfallanalytischen sachverständigengutachtens
abgelehnt hat. dazu heißt es in dem angefochtenen ur-
teil, dass sich weder aus der ermittlungsakte noch aus
der aussage des Zeugen m. oder der anhörung der
parteien konkrete anknüpfungstatsachen, insbesonde-
re entfernungen, abstände, endlagen und Geschwin-
digkeiten entnehmen ließen, die ausreichten, um einen
sachverständigen mit der erstellung eines unfallanaly-
tischen Gutachtens über den hergang des unfalls zu
beauftragen. mithin stand für das Berufungsgericht
weder fest, welche Wegstrecke die klägerin auf der
fahrbahn bis zum erreichen des kollisionsorts zurück-
gelegt hat, noch dass sie für die Beklagte zu 1 nicht er-
kennbar gewesen ist und der unfall durch eine soforti-
ge Reaktion der Beklagten zu 1 nicht hätte vermieden
werden können.

das Berufungsgericht hat außerdem verkannt, dass
bei einer nichtbeweisbarkeit des unfallhergangs die
Beweislast für den unfallursächlichen mitverschul-
densanteil der klägerin nach allgemeinen Beweis-
grundsätzen (vgl. Baumgärtel/helling, handbuch der
Beweislast 3. aufl. § 254 Rn. 6 f.) die Beklagten tra-
gen und nicht die klägerin.
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Aus dem Labor Krone*)
Abteilung Forensische und Klinische Toxikologie

ThOMAS NADULSKI, hANS-GERhARD KAhL, RONALD AGIUS, DIDEM hANIM MERIç, 
BERTIN DUFAUx

Ergebnisse chemisch-toxikologischer Untersuchungen (CTU)
von Urin- und haarproben im Rahmen der Fahreignungs-

diagnostik (MPU) vor und nach Anwendung der 2. Auflage der
Beurteilungskriterien

Results of a forensic-toxicological screening program of urine
and hair samples in context of driving license regranting before

and after the introduction of  new cutoff values

Einleitung
Mit der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten der erweiterten und überarbeiteten 

2. Auflage der Kriterien für die „Urteilsbildung in der Medizinisch-Psychologischen Fahr-
eignungsdiagnostik“ (MPU) [1] sind seit dem 1. Juli 2009 erstmals auch einheitliche und
verbindliche Richtlinien und Vorgaben für die im Rahmen der Begutachtung vorzuneh-
menden chemisch-toxikologischen Untersuchungen (CTU) festgelegt worden. Wurde die
MPU verwaltungsrechtlich wegen eines zurückliegenden Verkehrsdeliktes im Zusammen-
hang mit nachgewiesenem Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkonsum bzw. Miss-
brauch angeordnet, ist ein anschließender Wirkstoffverzicht durch geeignete forensisch-
toxikologische Laboruntersuchungen zu belegen (Abstinenzkontrollen). Neben Leitsätzen
für die Befunderstellung und die gutachterliche Bewertung der Messergebnisse der che-
misch-toxikologischen Untersuchungen sind in diesem Zusammenhang mit dem Ziel der
Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit von Laborergebnissen auch eindeutige Zielanaly-
te für die Drogenwirkstoffgruppen bzw. Alkoholmarker und diesen zugeordnete definierte
Grenzwerte (Cutoff-Werte) für die Untersuchung von Urin- und haarproben aufgeführt
worden, welche im Zuge der Alkohol- bzw. Drogenabstinenzkontrollen berücksichtigt
werden müssen. In der Vergangenheit wurden für Untersuchungen zur Abstinenzkontrolle
im Rahmen der MPU oftmals laborinterne, individuelle und uneinheitliche Grenzwerte
verwendet, wie sie von den untersuchenden Laboratorien auch bei Drogentests für andere
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*) Das Labor Krone GbR ist eine überörtliche Gemeinschaftspraxis mit einem breitgefächerten Untersuchungs-
spektrum in allen Bereichen der klinischen Laboratoriumsmedizin. Ein Schwerpunkt des Labors ist seit mehr
als 50 Jahren die Durchführung forensisch-toxikologischer Untersuchungen für Polizeidiensstellen, Gerichte,
Staatsanwaltschaften und Medizinisch-Psychologische Institutionen. Neben der Akkreditierung im medizini-
schen Laborbereich gemäß DIN EN ISO 15189:2007 ist das Labor Krone GbR seit 2009 zusätzlich gemäß
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für forensiche Zwecke akkreditiert. Die forensisch-toxikologischen Untersu-
chungen und Sachverständigen-Gutachten erstrecken sich auf straf-, verwaltungs-, arbeits- und familienrecht-
liche Fragestellungen wie zum Beispiel: Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr, Medizinisch-
psychologische Untersuchungen (MPU), Drogen am Arbeitsplatz (Workplace Drug Testing).
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Fragestellungen (z. B. für Drogenentzugs- und Therapiezentren oder im Rahmen der Ver-
laufskontrolle bei Substitutionspatienten) angewandt wurden.

In dieser Publikation sollen die Ergebnisse von Drogen- und Alkoholabstinenz-Untersu-
chungen in Urin- und haarproben in einem Zeitraum von fünf Jahren (2008-2012), welche
bei Probanden im Rahmen der MPU durchgeführt wurden, statistisch ausgewertet und ver-
gleichend gegenübergestellt werden. Innerhalb dieses Zeitraumes fand auch in unserem
Labor die Anpassung der CTU-Untersuchungen an die Richtlinien der neuen Beurtei-
lungskriterien vom 1. Juli 2009 statt. Es  werden die Untersuchungsergebnisse des Zeit-
raums 2008 und 1. halbjahr 2009 (n = 7062 haarproben und 13075 Urinproben) unter 
Anwendung der damaligen laboreigenen Grenzwerte und des Zeitraums 2. halbjahr 2009
und 2010 bis 2012 (n = 17651 haarproben und 76658 Urinproben) unter Anwendung der
Grenzwerte bzw. Cutoff-Werte der neu etablierten Beurteilungskriterien [1] gegenüber ge-
stellt und diese miteinander verglichen. Feststellbare Veränderungen in den Untersu-
chungsbefunden in Folge der Grenzwertanpassungen bzw. auf Grund des erweiterten
Untersuchungsspektrums sowie ein Vergleich der Ergebnisse zwischen den im Rahmen
der MPU untersuchten haarproben und Urinproben sollen vorgestellt und diskutiert wer-
den. Die in dieser Publikation statistisch ausgewertete homogene Probandengruppe stellt
hierbei eine repräsentative Teilmenge der Gesamtzahl aller in unserem Labor im genann-
ten Zeitraum untersuchten MPU-Probanden dar.

Untersuchungsmaterial und Kontrollzeiträume
Die überwiegend und vorrangig in der Fahreignungsdiagnostik zur Abstinenzkontrolle

verwendeten Untersuchungsmaterialien sind Spontanurin oder Kopfhaare. Lediglich für
die Überprüfung von klinischen Laborparametern oder der Drogenfreiheit am Untersu-
chungstag kann ggf. zusätzlich die Untersuchung einer Blutprobe vorgenommen werden
(z. B. für CDT oder Transaminasen). Je nach Delikt, festgestellten Auffälligkeiten bzw.
vorliegender Fragestellung (z. B. Konsummuster, Suchtverhalten) ist der Proband im Vor-
feld der MPU verpflichtet, seine Alkohol- bzw. Drogenabstinenz für einen abgeschlosse-
nen Zeitraum von 6 oder 12 Monaten nachzuweisen (CTU-Kriterium 1 Punkt 2, [1]).
Gemäß Vorgaben der neu erstellten Richtlinien erfolgt die Abstinenzüberprüfung mittels
Urintest durch die Untersuchung von mindestens 4 Einzelproben in 6 Monaten bzw. min-
destens 6 Einzelanalysen innerhalb von 12 Monaten. Zur Urinabgabe wird der Proband
spontan und überraschend zum zuvor unbekannten Termin aufgefordert, innerhalb von 24
Stunden nach Einbestellung die Urinprobe unter Sichtkontrolle abzugeben. Alternativ
können Teilzeiträume oder der gesamte Zeitraum der Abstinenzüberprüfung auch durch
die Untersuchung von haarproben abgedeckt werden. Die untersuchte haarlänge spiegelt
hierbei den zurückliegenden Zeitraum zur Abstinenzüberprüfung wider. Bei einem ange-
nommenen mittleren haarwachstum von 1 cm (0,8-1,2 cm) pro Monat für Kopfhaare 
werden typischer Weise 3 oder 6 cm lange haarproben zum Abstinenznachweis für die
vergangenen 3 bzw. 6 Monate verwendet [2, 3]. Nach den Empfehlungen der neuen Beur-
teilungskriterien von 2009 (Kapitel 7.1.3) werden für den Nachweis von Ethylglucuronid
(EtG) ausschließlich maximal 3 cm lange haarproben untersucht, um eine eventuelle De-
gradation des Ethylglucuronids (EtG) aus der haarmatrix durch Auswascheffekte [4] bei
der Untersuchung der haarproben und der Interpretation des Messergebnisses sicher aus-
schließen zu können. Nach aktuell gültigem Consensus der Society of hair Testing [5-7]
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wäre dagegen eine Untersuchung von 0-6 cm langen haarproben für die Bewertung des
Alkoholkonsumverhaltens zulässig. Für die haaranalyse auf Drogenwirkstoffe gibt es in
den neuen Beurteilungskriterien keine Beschränkung der maximal zu untersuchenden
haarlänge. Somit wurden in seltenen Fällen neben den üblichen haarsegmenten (3 bzw. 6
cm) durchaus gelegentlich 12 cm lange haarproben  untersucht, um eine Abstinenz des
Probanden für den Gesamtzeitraum der zurückliegenden 12 Monate zu belegen. 

Untersuchungsparameter vor Inkrafttreten der neuen Beurteilungskriterien
Die Untersuchung der Urinproben im Rahmen der MPU erstreckte sich vor der Veröf-

fentlichung und der Umsetzung der neuen Beurteilungskriterien in unserem Labor bis zum
2. halbjahr 2009 regelmäßig auf die Wirkstoffgruppen der Amphetamine (Amphetamin,
Methamphetamin, Methylendioxymethamphetamin (MDMA), Methylendioxyampheta-
min (MDA) und Methylendioxyethylamphetamin (MDEA), Cutoff 500 ng/mL), auf Co-
cain (bzw. dessen Metabolit Benzoylecgonin, Cutoff 300 ng/mL), auf die Opiate (Mor-
phin, 6-Monoacetylmorphin, Codein und Dihydrocodein, Cutoff 300 ng/mL), auf
Cannabinoide (ThC-Carbonsäure, Cutoff 50 ng/mL) sowie auf Benzodiazepine (Diaze-
pam, Nordiazepam, Oxazepam, Alprazolam, hydroxy-Alprazolam, Bromazepam, Fluni-
trazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Lorazepam u. a., Cutoff 300 ng/mL). Die haarproben
wurden einer Untersuchung auf die Wirkstoffgruppen der Amphetamine (Amphetamin,
Methamphetamin, MDMA, MDA und MDEA, Cutoff 0,1 ng/mg), des Cocains (und die
Metabolite Benzoylecgonin und Cocaethylen, Cutoff 0,1 ng/mg), der Opiate (Morphin, 
6-Monoacetylmorphin, Codein und Dihydrocodein, Cutoff 0,1 ng/mg) sowie der Cannabi-
noide (ThC, Cutoff 0,02 ng/mg) unterzogen. Für den Alkoholabstinenznachweis werden
bei zwischenzeitlich veränderten (gesenkten) Grenzwerten bereits seit 2007 Urin- und
haarproben auf Ethylglucuronid (EtG) untersucht. Der Cutoff für EtG im Urin wurde mitt-
lerweile von 500 ng/mL auf 100 ng/mL abgesenkt. Der Grenzwert für EtG im haar liegt
unverändert bei 7 pg/mg haar.

Untersuchungsparameter nach Inkrafttreten der neuen Beurteilungskriterien
Mit der 2. Auflage der Beurteilungskriterien wurde das o. a. Untersuchungsspektrum für

die Urin- und haarproben um das Substitutionsmittel Methadon bzw. dessen Metabolit
EDDP (Cutoff Urin: 50 ng/mL, haar: 0,1 ng/mg) erweitert.

Zusätzlich wird für ehemals Opiatabhängige eine gezielte Untersuchung der Urin- bzw.
haarproben auf die Opioide Buprenorphin, Tramadol und Tilidin bzw. deren entsprechen-
de primären Desmethyl-Metabolite gefordert (Cutoff Urin: 50 ng/mL für Tramadol und 
Tilidin, 1 ng/mL für Buprenorphin; im haar für alle Cutoff 0,01 ng/mg). Die Gruppe der
Benzodiazepine wurde durch Auflistung der zu untersuchenden Wirkstoffe im Urin Dia-
zepam bzw. Desmethyldiazepam, Oxazepam, Alprazolam bzw. hydroxy-Alprazolam,
Bromazepam, Lorazepam und Flunitrazepam bzw. 7-Aminoflunitrazepam exakt definiert
und auf haarproben erweitert  (CTU-Kriterium 3 Punkt 6 und 7, Cutoff Urin: 50 ng/mL,
haare: Cutoff 0,05 ng/mg). Die Alkoholabstinenz wird weiterhin durch den fehlenden
Nachweis von Ethylglucuronid im Urin bzw. im haar belegt.

Bei entsprechender Vorgeschichte oder bei Verdachtsmomenten soll zusätzlich eine
Untersuchung der Urinprobe auf verschiedene Medikamenten-Wirkstoffgruppen (Arznei-
mittel-Screening) vorgenommen werden (CTU-Kriterium 3 Punkt 8). Die neu festgelegten
Cutoff-Werte für den Abstinenznachweis im Urin wurden in die adaptierten Messverfah-
ren implementiert. Die vormals verwendeten und aktuell anzuwendenden Entscheidungs-
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grenzwerte (Cutoff-Werte) für die aufgeführten Wirkstoffgruppen sind zusammengefasst
bei den statistischen Auswertungen der Untersuchungsergebnisse (siehe Tabelle 1 und
Abb. 1 u. 2) vermerkt.

Materialien, Reagenzien und analytische Methoden
Sämtliche immunchemischen (ELISA, CEDIA) und chromatographischen (GC-MS,

LC-MS) Analysenverfahren für den qualitativen und quantitativen Nachweis der genann-
ten Untersuchungsparameter wurden entsprechend den Richtlinien der GTFCh für die fo-
rensisch-toxikologische Diagnostik validiert [8, 9] und sind seit 2009 bei der DAkks nach
DIN ISO 17025 für forensische Zwecke akkreditiert.

Analytische Vorgehensweise vor Inkrafttreten der neuen Beurteilungskriterien
Bis zur Umsetzung der Vorgaben aus den Beurteilungskriterien vom 1. Juli 2009 wurden

im Sinne einer Vereinheitlichung der analytischen Vorgehensweise die im Rahmen der
Fahreignungsdiagnostik wie auch die für weitere medizinisch-diagnostische Fragestellun-
gen untersuchten Urinproben mit hilfe eines immunologischen EMIT®-Verfahrens (vor-
konfektionierte Reagenzien-Kits, Immuno-Assay) an einem Dimension x-Pand® (Sie-
mens healthcare, Erlangen, Germany) Laborautomaten analysiert. Die Entschei-
dungsgrenzen sind in den Abbildungen 1 und 2 der Untersuchungsergebnisse aufgeführt.
Benzodiazepine und Methadon wurden im Bedarfsfall mit einem REMEDI® (Bio-Rad La-
boratories Gmbh, München, Germany) hPLC-System nachgewiesen [10]. haaranalysen
auf Betäubungsmittel und EtG wurden bereits seit 2007 mittels GC-MS Systemen QP
2010 plus (Shimadzu, Duisburg, Germany) [11] bzw. mit einem GC-MS-MS System Vari-
an 320 MS (Bruker Daltonik, Bremen, Germany) [12] nach einschlägigen Richtlinien der
GTFCh und der SohT untersucht [4, 8, 9]. Der immunologische Vortest der haarproben auf
die genannten Wirkstoffgruppen erfolgte an einem CODA®-System Laborautomaten mit den
entsprechenden Pyxis-ELISA-Tests (Bio-Rad Laboratories Gmbh, München, Germany).

Analytische Vorgehensweise nach Einführung der neuen Beurteilungskriterien
Für den immunologischen Vortest der zuvor mit PBS-Puffer (phosphate buffered saline,

ph 7.4) verdünnten Urinproben bzw. mittels flüssig-flüssig-Extraktion (Phosphatpuffer
ph 6.0) oder alkalischer hydrolyse vorbereiteten haarproben wurden die Amphetamine-,
Methamphetamine-, ThC-, Cocain/Benzoylecgonin-, Opiate-, Methadone-, und Benzodi-
azepines-Direct ELISA-Reagenzienkits der Firma Immunalysis (Immunalysis Corp., Po-
mona, California, USA) verwendet [13-15]. Die Anpassung der ELISA-Testverfahren an
die jeweilige Untersuchungsmatrix (Urin, haare) und die gültigen Cutoff-Werte erfolgte
durch Untersuchung von authentischen Drogen-positiven haarproben im Bereich der Ent-
scheidungsgrenzen mittels ROC-Analyse [16]. Die Untersuchungen der ELISA-Tests er-
folgten voll automatisiert an BEP 2000 Advance® Laborautomaten (Siemens healthcare,
Erlangen, Germany). Positive immunologische Testergebnisse wurden wie oben bereits
beschrieben mittels GC-MS bzw. LC-MS-Techniken quantitativ bestätigt. Die Messung
der Ethylglucuronid-Konzentration im Urin erfolgte im Screening-Test mittels immunche-
mischem Verfahren (DRI-EtG EIA, Microgenics, Thermo Fisher Scientific, Passau, Ger-
many) auf einem Olympus AU 5400 Laborautomaten (Beckman Coulter Gmbh, Krefeld,
Germany). Der analytische Nachweis von Ethylglucuronid im haar erfolgte mittels LC-
Tandem-MS-Technik auf einem AB Sciex 5500 QTrap Messgerät (AB Sciex Germany

Nadulski/Kahl/Agius/Meriç/Dufaux,
Ergebnisse chemisch-toxikologischer Untersuchungen (CTU) von Urin- und Haarproben im Rahmen der 

Fahreignungsdiagnostik (MPU) vor und nach Anwendung der 2. Auflage der Beurteilungskriterien



BLUTALKOhOL VOL. 51/2014

49

Gmbh, Darmstadt, Germany). Benzodiazepine und Opioide (Urin- und haarproben) sowie
Ethylglucuronid (Urinproben) wurden quantitativ auf Waters ACQUITY UPLC-MS-MS
bzw. xEVO TQS LC/MS-Systemen (Waters Gmbh, Eschborn, Germany) nachgewiesen.

Forensische Substanz-Standards und zertifizierte Kontrollmaterialien sowie isotopen-
markierte interne Standards wurden von der LGC Standards Gmbh (Wesel, Germany), der
Medichem Diagnistika Gmbh (Steinenbronn, Germany) bzw. der ACQ Science Gmbh
(Rottenburg-hailfingen, Germany) bezogen.

Ergebnisse
Drogen im Urin
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Abb. 1: Zahl positiv getesteter Urinproben (2008-2012, n = 89733) im Rahmen der MPU-Abstinenz-Kontrollen
bei Anwendung der alten (2008-I/2009) und neuen (II/2009-2012) Cutoff-Werte für die Analysenverfahren.
Unterteilung in die verschiedenen Wirkstoff-Gruppen. Der Cutoff-Wert der neuen Beurteilungskriterien 2009 [1]
und der laboreigenen LOQ-Werte (bei mehreren Analyten in einer Gruppe, z. B. Benzodiazepine, höchster 

LOQ-Wert) des Messverfahrens sind für jede Wirkstoff-Gruppe linksseitig angegeben.

Urin positiv in%, Urin positiv in %, χ
2-Wert Prüfwert statistisch signifikant, [α = 0,05]

[alter Grenzwert] [neuer Cutoff]

Amphetamine 0,27 % [500 ng/mL] 1,41 % [50 ng/mL] 89,8 3,84 statistisch signifikant

Cannabinoide 3,35 % [50 ng/mL] 3,75 % [10 ng/mL] 3,56 3,84 nicht statistisch signifikant

Cocain 0,24 % [300 ng/mL] 0,95 % [30 ng/mL] 46,2 3,84 statistisch signifikant

Opiate 0,47 % [300 ng/mL] 0,71 % [25 ng/mL] 7,11 3,84 statistisch signifikant

Ethylglucuronid 1,22 % [500 ng/mL] 2,08 % [100 ng/mL] 10,36 3,84 statistisch signifikant

Summe pos. 5,55 % 8,90 %

Tab. 1: Vergleich positiver Urin-Untersuchungen im Rahmen der MPU mit alten (2008 bis II/2009) und
neuen Cutoff-Werten (ab III/2009-2012).
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In Tabelle 1 sind die Untersuchungsergebnisse der Abstinenzkontrollen im Urin im Rah-
men der Fahreignungsdiagnostik mit den alten und neuen Grenzwerten aufgeführt. Der er-
mittelte χ²-Wert (Signifikanz-Niveau α = 0,05) zeigt einen statistisch signifikanten Unter-
schied für den Anteil positiv getesteter Proben zwischen beiden verglichenen
Probanden-Kollektiven an.

Für die Untersuchungen der Urinproben im Rahmen der MPU konnte für die Wirkstoff-
gruppe der Amphetamine und Designer-Amphetamine durch die Absenkung des Grenz-
wertes von 500 ng/mL auf 50 ng/mL Urin eine statistisch signifikante Erhöhung der posi-
tiv getesteten Probanden von 0,27 Prozent auf 1,41 Prozent festgestellt werden. hierbei
entfallen für die Jahre 2010, 2011 und 2012 93, 94 bzw. 80 Prozent der positiven Untersu-
chungsergebnisse auf den positiven Nachweis von Amphetamin. Die übrigen Probanden
konnten positiv auf Methamphetamin, MDMA, MDA oder MDE getestet werden. 

Für die Zahl der positiv auf den Cocain-Metaboliten Benzoylecgonin getesteten Urin-
proben wurde durch die Absenkung des Grenzwertes von 300 ng/mL auf 30 ng/mL Urin
ein statistisch signifikanter Anstieg von 0,24 Prozent auf 0,95 Prozent beobachtet. 

Die Zahl der positiv auf Benzodiazepine getesteten Probanden liegt im Mittel auch nach
der Umstellung der Untersuchungsmethode vom REMEDI®-Test auf den ELISA-Test bei
im Mittel 0,31 Prozent. Dabei konnten in den Jahren 2010-2012 folgende Benzodiazepine
bzw. dessen Metaboliten im Urin nachgewiesen werden: Oxazepam (63 %), Nordiazepam
(27 %), Amino-Flunitrazepam (4 %), Lorazepam (4 %) und Bromazepam (2 %).

Für die Cannabinoide konnte nach der Absenkung des Grenzwertes für ThC-Carbon-
säure im Urin keine statistisch signifikante Veränderung der Zahl an positiv getesteten Pro-
banden festgestellt werden. Die positive Testungsrate betrug vor der Grenzwertfestlegung
in den neuen Beurteilungskriterien bei Anwendung eines Grenzwertes von 50 ng/mL 
3,35 Prozent, nach Absenkung des Cutoff-Wertes auf 10 ng/mL ThC-COOh im Urin 
3,75 Prozent.

Die Absenkung des Grenzwertes für Opiate im Urin von 300 ng/mL auf 25 ng/mL er-
brachte eine signifikante Erhöhung der Zahl der positiv getesteten Urinproben. Sie betrug
im Mittel zuvor 0,47 Prozent, nach Cutoff-Änderung 0,71 Prozent. Der Anteil an nachge-
wiesenen Opiaten verteilt sich in den Jahren 2010-2012 dabei wie folgt: Morphin (73 %),
6-MAM (3 %), Codein (23 %) und Dihydrocodein (1 %). 

Mit der Neuregelung der chemisch-toxikologischen Untersuchung im Rahmen der MPU
wurde das Substitutionsmittel Methadon bzw. dessen Metabolit EDDP als neuer Parame-
ter mit einem Grenzwert von 50 ng/mL Urin in das Drogen-Screening zur Fahreignungs-
diagnostik implementiert. Von allen im Untersuchungszeitraum getesteten Urinproben 
(n = 76658) konnten im Mittel 0,37 Prozent positiv auf Methadon bzw. EDDP getestet
werden.

Die Urinproben ehemals Opiat-Abhängiger Patienten werden gemäß Neuregelung nun
zusätzlich auf ausgewählte Opioide (Buprenorphin, Tramadol, Tilidin) getestet (CTU-Kri-
terium 3, Punkt 7).

Seit der zweiten Jahreshälfte 2009 wurden von der Gesamtzahl der Urinproben 90
(2009; 1,6 %), 483 (2010; 4,1 %), 577 (2011; 5,4 Prozent) und 563 (2012; 4,8 %) zusätz-
lich dem Opioid-Nachweis unterzogen. Diese Gruppe ehemals heroinabhängiger Patien-
ten, welche häufig mit Methadon oder Buprenorphin substituiert werden, stellt dabei mit
4,1 % aller MPU-Kandidaten eine kleine Gruppe dar. Von diesen Probanden, welche sich
dem Opioid-Nachweis unterziehen mussten, wurden 6,9 Prozent der auf die genannten
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Opioide untersuchten Proben positiv auf Buprenorphin und Norbuprenorphin getestet. Je-
weils 2 Urinproben konnten positiv auf Tramadol bzw. Tilidin und deren Metaboliten ge-
testet werden. Dies entspricht 0,7 Prozent aller auf Opioide untersuchten Urinproben bzw.
0,02 Prozent aller Urinproben der MPU-Probanden im untersuchten Kollektiv.

Drogen im Haar

Für die Untersuchung der haarproben, welche im Rahmen der MPU-Begutachtung in
unserem Labor getestet wurden, können die Untersuchungsergebnisse lediglich darstel-
lend beschrieben werden, da bereits vor Inkrafttreten der Neuauflage der Beurteilungskri-
terien [1] in unserem Labor die gleichen Grenzwerte bzw. Cutoff-Werte angewandt wur-
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Abb. 2: Zahl positiv getesteter haarproben (2008-2012, n = 24713) im Rahmen der MPU-Abstinenz-Kontrollen
unterteilt in die verschiedenen Wirkstoff-Gruppen. Cutoff-Werte und LOQ-Werte (bei mehreren Para-

mater höchster LOQ-Wert) des Messverfahrens sind für jede Wirkstoff-Gruppe links angegeben.

Substanzgruppe Urin positiv [%] Haare positiv [%] χ
2-Wert Prüfwert statistisch signifikant, [α = 0.05]

Amphetamine 1,41 % 1,47 % 0,22 3,84 nicht statistisch signifikant

Benzodiazepine 0,31 % 0,12 % 11,24 3,84 statistisch signifikant

Cannabinoide 3,75 % 3,34 % 5,16 3,84 statistisch signifikant

Cocain 0,95 % 4,09 % 590,6 3,84 statistisch signifikant

Methadon 0,37 % 0,57 % 7,22 3,84 statistisch signifikant

Opiate 0,71 % 0,62 % 1,21 3,84 nicht statistisch signifikant

Ethylglucuronid 2,08 % 8,03 % 860,5 3,84 statistisch signifikant

Summe pos. 9,58 % 18,24 %

Tab. 2: Vergleich positiver Urin- und haar-Untersuchungen im Rahmen der MPU (2008-2012).
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den, wie sie auch später verbindlich festgelegt wurden. Die Ergebnisse und Grenzwerte
sind in Tabelle 2 und Abb. 2 bei den entsprechenden Drogenwirkstoffen vermerkt.

Von den 14 909 in den Jahren 2008-2012 insgesamt auf Betäubungsmittel untersuchten
haarproben der MPU-Probanden wurden im Mittel 1,47 % positiv auf Amphetamine oder
Designeramphetamine (Cutoff 0,10 ng/mg) getestet. Davon entfallen 75 % auf nachge-
wiesenes Amphetamin im haar und 25 % auf im haar nachgewiesenes Methamphetamin
bzw. Designer-Amphetamine.

Die seit 2009 neu in die Beurteilungskriterien aufgenommenen Benzodiazepine (Cutoff
0,05 ng/mg) konnten in 0,12 %, genauer in 12 von 10 371 der untersuchten haarproben
nachgewiesen werden.

Der Cannabis-Wirkstoff ThC konnte im Untersuchungszeitraum 2008-2012 im Mittel
in 3,34 % der getesteten haarproben nachgewiesen werden (Cutoff 0,02 ng/mg).

Cocain und/oder seine Metabolite Benzoylecgonin und Cocaethylen wurden im Mittel
in 4,09 % der untersuchten haarproben (Cutoff 0,10 ng/mg) nachgewiesen.

Das seit 2009 in allen haarproben zu untersuchende Substitutionsmittel Methadon bzw.
sein Metabolit EDDP konnte bei 0,57 % aller Probanden nachgewiesen werden. 

335 haarproben aller MPU-Kandidaten (n = 10 370) wurden von 2009-2012 zusätzlich
auf Opioide getestet (Cutoff-Wert 0,01 ng/mg haar). In 22 Fällen (6,55 %) konnten Bu-
prenorphin, Tilidin, Tramadol bzw. deren Metaboliten nachgewiesen werden.

Mindestens eines der Opiate Morphin, 6-MAM, Codein oder Dihydrocodein war in 
0,62 % aller untersuchten haarproben nachweisbar.

Ethylglucuronid in Urin- und Haarproben
Die Absenkung des Grenzwertes für den Ethanol-Metaboliten Ethylglucuronid (EtG) im

Urin von 500 ng/mL auf 100 ng/mL führte gemäß statistischer Auswertung der Untersu-
chungsergebnisse zu einer Erhöhung der positiven Testrate von zuvor 1,22 Prozent auf
nunmehr 2,08 Prozent für die im Rahmen der MPU untersuchten Urinproben (s. Tabelle 1).

Bei der Untersuchung der haarproben auf Ethylglucuronid konnte innerhalb des Zeit-
raumes 2008 bis 2012 zunächst eine Abnahme der positiv getesteten haarproben festge-
stellt werden, obwohl der in unserem Labor angewandte Grenzwert für einen positiven
Ethylglucuronid-Wert im haar seither unverändert bei 7 pg/mg haar liegt. Der Wert sank
von 24,1 Prozent über 18,2 Prozent auf 6,6 Prozent und beträgt gemittelt über alle unter-
suchten haarproben (n = 9 804) für die Probanden, welche im Rahmen der MPU ihre Al-
koholabstinenz über den Nachweis von Ethylglucuronid im haar erbringen, 8,03 Prozent
(s. Abb. 2). Von den positiv auf EtG getesteten Probanden verteilen sich die Messergeb-
nisse auf die Gruppe der „Normaltrinker“ (61,4 %) mit Messwerten zwischen 7-29 pg/mg
und die Gruppe der exzessiven Alkoholkonsumenten (38,6 %) mit Messwerten > 29 pg/mg 
EtG im haar auf. 

Diskussion und Zusammenfassung der vorliegenden Ergebnisse
Mit der Neuregelung der Richtlinien für die chemisch-toxikologischen Untersuchung

(CTU) von Proben im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik (MPU) erfolgte unter anderem
eine Absenkung der Entscheidungsgrenzen für den Betäubungsmittelnachweis bzw. Alko-
hol-Abstinenznachweis in Urin- und haarproben. Zu den Untersuchungsergebnissen vor
(2008 und 1. halbjahr 2009) und nach (2. halbjahr 2009 und 2010-2012) Anwendung die-
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ser neuen Richtlinien der Beurteilungskriterien für die Fahreignungsdiagnostik [1] seit Juli
2009 können folgende Aussagen getroffen werden:

Bei den Urin-Untersuchungen wurde eine statistisch signifikante Zunahme der positiv
getesteten Urinproben (Tabelle 1) für alle Wirkstoffgruppen außer den Cannabinoiden
(ThC-COOh) festgestellt. Möglicherweise ist dies u.a. mit Unterschieden in der Pharma-
kokinetik (vgl. Eliminationshalbwertszeiten) der Drogenwirkstoffe bzw. deren Metaboli-
ten zu begründen. Der signifikante Anstieg positiv auf Amphetamin und Designer-Am-
phetamine getesteter Urinproben ist insbesondere mit dem Wechsel des immunologischen
Testverfahrens von EMIT auf zwei ELISA-Teste (Amphetamin- und Methamphetamin-
Test) und der daraus resultierenden, verbesserten Kreuzreaktivität zu begründen. Insge-
samt ist die Zahl der positiv auf Cannabinoide getesteten Urinproben im Vergleich zu an-
deren Drogenwirkstoffen, entsprechend der Konsumhäufigkeit illegaler Drogen in
Deutschland, am höchsten. Insgesamt 8,90 % aller im Rahmen der Fahreignungsdiagnos-
tik untersuchten Urinproben waren positiv für eine der aufgeführten Wirkstoffgruppen,
dabei fallen allein 3,75 % auf ThC-COOh (s. Tabelle 1).

Nach genauer Definition der zu untersuchenden Benzodiazepine bzw. deren Abbaupro-
dukte im Urin mit der Festlegung einer Entscheidungsgrenze von 50 ng/mL im Urin konn-
te im Vergleich mit der zuvor angewandten hPLC-Untersuchungsmethode (REMEDI®)
[10] eine Zahl von 0,31 % aller Urinproben auf eines der nachzuweisenden Benzodiaze-
pin-Derivate positiv getestet werden (s. Tabelle 2). Ein Vergleich zu Vorwerten ist nicht
möglich, da die REMEDI®-Untersuchung auf Benzodiazepine im Urin nur im Verdachts-
fall vorgenommen wurde.

Die positiv auf Methadon bzw. EDDP sowie auf Buprenorphin und Norbuprenorphin ge-
testeten Urinproben stammten ausschließlich von (ehemaligen) Substitutionspatienten,
welche sich im MPU-Programm befanden. Für Methadon und die weiteren Opioide sind
keine Vorergebnisse verfügbar. In einzelnen Fällen konnten die Opioide Tilidin oder Tra-
madol bzw. deren Metaboliten im Urin (Cutoff-Wert 1 ng/mL) nachgewiesen werden, was
bei allen Probanden ausnahmslos auf eine ärztlich verordnete Einnahme dieser rezept-
pflichtigen Opioide zurückzuführen war.

Betrachtet man die Untersuchungsergebnisse für die Wirkstoffgruppen der Benzodiaze-
pine und Opioide einschließlich Methadon und Buprenorphin, gibt es keine statistisch sig-
nifikanten Anhaltspunkte für eine auffällige oder vermehrte Suchtverlagerung ehemals
Opiat-Abhängiger zu Ersatzstoffen dieser Wirkstoffgruppen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass seit der Umsetzung der neuen Beur-
teilungs- bzw. CTU-Kriterien im Zeitraum 2009-2012 der Gesamtanteil positiv auf Am-
phetamine, Cannabinoide, Cocain, Opiate und Ethylglucuronid getesteter Urinproben von
MPU-Kandidaten von 5,55 Prozent auf 9,58 Prozent deutlich angestiegen ist. Gut die hälf-
te der positiven Untersuchungsergebnisse fällt dabei auf den Metaboliten des Ethanols, das
Ethylglucuronid, und die ThC-Carbonsäure. Dies entspricht der erwarteten hohen Miss-
brauchshäufigkeit für Alkohol bzw. Cannabis-Produkte in Deutschland.

Für den Alkoholmarker Ethylglucuronid (EtG) ist die vergleichende Betrachtung der
Untersuchungsergebnisse vor und nach Einführung der Grenzwert-Änderung sehr deut-
lich. Die Absenkung des Grenzwertes für EtG im Urin von 500 ng/mL auf 100 ng/mL be-
wirkte vor dem hintergrund des sehr kurzen analytischen Zeitfensters für den EtG-Nach-
weis im Urin [17] eine statistisch signifikante Erhöhung der Zahl positiv getesteter
Urinproben (Tabelle 1) von 1,22 % auf 2,08 %. Trotz allem scheint die Zahl positiv auf
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EtG getesteter Urinproben besonders vor dem hintergrund der Zahl der wegen Alkohol-
missbrauch angeordneter MPUs sehr gering. Dies kann auf die kurze zeitliche Nachweis-
barkeit von EtG im Urin zurückgeführt werden.

Für die zum Urintest alternative Untersuchung von haarproben im Rahmen der MPU
gab es in unserem Labor auf Grund der bereits zuvor angewandten Grenzwerte für den
Wirkstoff-Nachweis im haar keine generell signifikante Änderung der Anzahl positiv ge-
testeter haarproben (Tabelle 2). Für den Opiat-Nachweis im haar kann seit 2008 ein kon-
tinuierlicher Anstieg der positiven haaranalysen verzeichnet werden (s. Abbildung 2). Für
den EtG-Nachweis im haar kam es zwischen 2008-2012 zunächst zu einem Absinken der
Zahl EtG-positiver haarproben. Dies kann mit der Neuregelung der maximal möglichen
zu untersuchenden haarlänge auf höchstens 3 cm Kopfhaar zum Nachweis der Alkohol-
abstinenz zusammenhängen. Bevor im Sommer 2009 durch die neuen Beurteilungskrite-
rien [1] und die Society of hair Testing ein Konsens für die EtG-Bestimmung in Kopf-
haaren verabschiedet bzw. geregelt wurde [4], wurden unterschiedlich lange haar-
segmente mit teilweise 6-8 cm langen haarsträhnen für die EtG-Bestimmung verwendet.
Dies kann u. U. zum Nachweis von EtG aus Zeiträumen vor dem eigentlichen Abstinenz-
beginn geführt haben, welches im Anteil der telogenen haare gespeichert war. Eine ver-
stärke Aufklärung der Probanden über mögliche positive Testergebnisse auf Grund teloge-
ner haaranteile und eine Empfehlung, für den Alkohol-Abstinenznachweis via EtG im
haar bei 3 cm langen Untersuchungssegmenten trotzdem mindestens 4-6 Monate, idealer-
weise 9 Monate, Abstinenz vor der ersten haaranalyse auf EtG einzuhalten, können die
zwischen 2008-2012 sinkende Zahl positiver EtG-Werte in haarproben erklären. Aus-
wasch-Effekte von EtG aus der haarmatrix, wie sie TSANACLIS et al. [5] beobachtet haben,
können nicht ausgeschlossen werden. Dennoch gelingt bei anderen forensisch-toxikologi-
schen Fragestellungen regelmäßig auch in 4-12 cm langen haarproben der Nachweis von
erhöhten EtG-Werten im haar. Eine segmentweise Untersuchung längerer haarsträhnen
ist dennoch zu empfehlen.

Zukünftig sollte eine auch einheitliche Regelung des maximal zu untersuchenden haar-
segmentes für den Nachweis von Betäubungsmitteln im haar festgelegt werden. Ein ver-
wertbares, repräsentatives und sinnvoll interpretierbares haaranalysenergebnis ist sicher-
lich nur aus maximal 4-6 cm langen haarsegmenten abzuleiten, da Verdünnungseffekte
bei haarproben größer als 6 cm mit hoher Wahrscheinlichkeit zu häufig negativen haar-
befunden führen können. Dies ist für die nachfolgende 3. Auflage der Beurteilungskrite-
rien, welche in diesem Jahr 2013 erschienen ist, berücksichtigt worden [18].

Neben den sehr deutlichen Auswirkungen der Grenzwertabsenkung für die Drogenwirk-
stoffe im Urin soll auf einen Vergleich der Untersuchungsergebnisse von haar- und Urin-
proben im Rahmen der CTU nicht verzichtet werden.

Im Vergleich zur Zahl positiv getesteter Urinproben kann insbesondere für die Analyten
Cocain und Ethylglucuronid eine signifikant höhere Positivtestrate in haarproben festge-
stellt werden (s. Tabelle 2). Insgesamt zeigen die Untersuchungsergebnisse der Jahre
2008-2012, dass (für Amphetamine, Cannabinoide, Cocain, Opiate, Methadon, Benzodia-
zepine und Ethylglucuronid) ein mittlerer Gesamtanteil von 9,58 % positiver Urin-Proben
einem nahezu doppelt so hohen Anteil 18,24 % positiver haarproben gegenüber steht. 
Sicherlich sind hier Einflüsse durch eingelagerte Drogenwirkstoffe in telogenen haaren
bzw. haarproben mit Belastungen durch äußerliche Kontamination oder passiven Drogen-
konsum zu berücksichtigen. Von allen untersuchten haarproben beträgt der Anteil kosme-
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tisch behandelter haare durch Bleichen, Färben oder Tönen ca. 10 Prozent. Ein signifi-
kanter Unterschied zwischen unbehandelten bzw. kosmetisch behandelten haarproben in
der Zahl positiver Untersuchungsergebnisse von Wirkstoffen im haar konnte bislang nicht
festgestellt werden [19, 20].

Auch MIECZKOWSKI [21] und KRONSTRAND et al. [22] konnten in ihren Studien mit ver-
gleichenden Untersuchungen von Urin- und haarproben bei Gleichheit der Probanden-
Kollektive eine deutlich höhere Zahl positiver Testergebnisse für haarproben im Vergleich
zu untersuchten Urinproben dokumentieren. In ihren Studien lagen die angewandten
Grenzwerte für die Betäubungsmittel-Gruppen im Urin höher, als die hier gemäß neuer
Beurteilungskriterien verwendeten Cutoff-Werte, sodass der Unterschied in den Tester-
gebnissen von haar- und Urinproben noch deutlicher ausfiel.

Für Cocain und seine Abbauprodukte sowie für EtG bleibt der Unterschied in den Unter-
suchungsergebnissen zwischen Urin- und haarproben auch nach Absenkung der Entschei-
dungsgrenzen für Urinproben sehr deutlich und statistisch signifikant (s. Tabelle 2).

Für die anderen Wirkstoffgruppen (Amphetamine, Benzodiazepine, Methadon und Opi-
ate) konnte durch die Absenkung der Grenzwerte für Urinproben bereits eine Angleichung
der matrixabhängigen Untersuchungsergebnisse (haarproben vs. Urinproben) festgestellt
werden (vgl. Tabelle 1 u. 2).

Generell sollte eine Annäherung der Zahl positiver Testergebnisse für Urinproben an die
Werte der positiven haaruntersuchungen eher durch eine Erhöhung der Testfrequenz des
bislang sehr weitmaschigen Untersuchungsmusters für Urinproben im Rahmen der MPU
(4 Urintests in 6 Monaten bzw. 6 Urinuntersuchungen in 12 Monaten) anstelle einer wei-
tern Absenkung der Cutoff-Werte für Betäubungsmittel im Urin diskutiert werden.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Seit dem 01. Juli 2009 sind mit der 2. Auflage der Beurteilungskriterien für die Fahreignungsdiagnostik auch

neue und einheitliche Richtlinien für die chemischtoxikologischen Untersuchungen (CTU) im Rahmen der Ab-
stinenzkontrollen in Kraft getreten. Neben dem Untersuchungsspektrum wurden auch einheitliche Grenzwerte
(Cutoff-Werte) für die zu untersuchenden Wirkstoffgruppen (Amphetamine, Benzodiazepine, Cannabinoide, Co-
cain, Opiate, Opioide und Ethylglucuronid) in Urin- und haarproben festgelegt. In der vorliegenden Arbeit wur-
den die Zahlen positiver Untersuchungsergebnisse von Urinproben vor und nach Inkrafttreten der neuen Beur-
teilungskriterien 2009 sowie die Zahlen positiver Untersuchungsergebnisse von Urinproben und haarproben
miteinander verglichen.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
MPU – Fahreignungsdiagnostik – Drogenabstinenz – CTU – haaranalyse – Beurteilungskriterien – Fahreig-

nungsbegutachtung – Drogen-Screening

S u m m a r y
On july 1st 2009 new guidelines for the medical psychological assessment (MPA) of drivers who lost their dri-

ving license came into force in Germany. According to these guidelines subjects who want to regain their dri-
ver’s license have to prove abstinence from illicit drugs or alcohol over a period of 6 or 12 months. The new 
cutoff values introduced in 2009 for drug screening in urine or hair samples have been lowered significantly. In
this work the number of urine and hair samples tested positive for alcohol metabolites (ethyl glucuronide EtG),
illicit drugs (cannabinoids, cocaine, opiates, amphetamines and methamphetamines, methadone or benzodiaze-
pines) before and after introduction of the new cutoff values are compared statistically. The advantages and di-
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sadvantages analyzing hair samples instead of urine samples to prove alcohol or drug abstinence and frequency
of testing urine or hair samples are discussed from a toxicological point of view. Especially for cocaine (benzoy-
lecgonine) and ethyl glucuronide higher rates of positive results were observed in hair samples in comparison
with urine samples.

K e y w o r d s
driver’s license regranting – hair analysis – drug abstinence – medical psychological assessment (MPA) –

drugs of abuse – ethyl glucuronide
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58 Zur Diskussion

JÜRGEN KONRAD

Plädoyer für einen beschränkten Verzicht auf den Richter-
vorbehalt bzgl. der Entscheidung, ob eine Blutentnahme 

gemäß § 81a StPO erfolgen darf

– Auszug aus dem Grußwort anlässlich der Verleihung der „Senator-
Lothar-Danner-Medaille in Gold“ an Bundeverkehrsminister a. D.

Kurt Bodewig*) –

Der Bitte, ein auch fachlich geprägtes Grußwort zu halten, bin ich gerne nachgekom-
men, liegt doch auch mir die erfolgreiche Bekämpfung von Alkohol und Drogen im 
Straßenverkehr sehr am herzen. Man braucht sich nur die alljährlichen Statistiken über
Verkehrstote und Verletzte im Straßenverkehr anzuschauen sowie einen kritischen Blick
auf deren Ursachen zu werfen. Dann wird man sich sehr schnell bewusst, wie wichtig und
notwendig gerade in diesem Bereich eine erfolgreiche Präventionsarbeit ist. Sowohl der
B.A.D. S. e.V. als Ausrichter des heutigen Festaktes als auch die Deutsche Verkehrs-
wacht, für die stellvertretend ihr Präsident, herr Bundesminister a. D. Kurt Bodewig, heute
die Senator-Lothar-Danner-Medaille entgegennehmen wird, sind schon seit Jahren sehr
verdienstvoll auf diesem Gebiet tätig.

Alkohol ist eine der häufigsten Ursachen für schwere Unfälle! Ich sage bewusst „Alko-
hol“ und nicht nur „zu viel Alkohol“. Jede Menge Alkohol an sich hat unterschiedliche
Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit des Verkehrsteilnehmers, je nach konkreter Gefah-
rensituation. Nur, man weiß vorher nicht, in welche Gefahrensituation man kommt, und
der individuelle Grenzwert für die Beherrschbarkeit gerade dieser Situation kann dann
aber schon überschritten sein.

Aus diesem Grund ist es vollkommen richtig, dass schon das Fahren an sich unter Ein-
fluss berauschender Mittel ab bestimmten Grenzwerten pönalisiert oder zumindest mit
einem Bußgeld bewehrt wird, ohne dass sich beispielsweise der Alkohol konkret auf das
Verkehrsgeschehen ausgewirkt haben muss.

Die höhe der Blutalkoholkonzentration wird von einem Sachverständigen nach Stan-
dardmethoden festgestellt; das für diese Untersuchung notwendige Blut wird dem ver-
dächtigen Verkehrsteilnehmer von einem Arzt ebenfalls standardisiert entnommen. Zu
Recht; denn es handelt sich um Standardfälle.

Diskussion

*) Die Verleihung der „Senator-Lothar-Danner-Medaille in Gold“ an Bundesverkehrsminister a. D. Kurt Bode-
wig erfolgte am 04. Oktober 2013 im Rahmen eines Festaktes des B.A.D. S e.V. in Magdeburg (siehe hierzu
auch die Laudatio vom Präsidenten des B.A.D. S e.V. Dr. Peter Gerhardt in BA 2013, 289).
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Brauchen wir in der Ermittlungspraxis aber wirklich noch die vorherige Einschaltung
eines Richters, um dieses Standardverfahren überhaupt in Gang setzen zu können, wenn
einzige Beurteilungsgrundlage für den Richter in der Mehrzahl der Fälle ohnehin nur die
ihm meist nur telefonisch übermittelte persönliche Einschätzung gerade des kontrollieren-
den Polizeibeamten vor Ort sein wird?

Setzen wir hier nicht mit der vorherigen Einholung einer richterlichen Entscheidung
sogar ein zeitkritisches Verfahren in Gang, das in Extremfällen schon wegen der Flüchtig-
keit des Alkohols das Ziel einer gerichtsfesten Tatsachenfeststellung mitunter konterkarie-
ren kann?

Gemäß § 81a StPO steht grundsätzlich dem Richter die Entscheidung zu, ob eine Blut-
entnahme erfolgen darf, bei Gefährdung des Untersuchungserfolges indes auch der Staats-
anwaltschaft und der Polizei, wobei nicht nur nach meiner Lesart der Gesetzgeber hier ge-
rade keinen abgestuften Vorrang der Staatsanwaltschaft vor der Polizei festschreiben
wollte, falls ein Richter nicht rechtzeitig erreichbar ist.

Was heißt aber „Gefährdung des Untersuchungserfolges“ in § 81a StPO? – Man könnte
durchaus gut vertretbar argumentieren, dass jedenfalls bei reinen Verkehrsdelikten schon
allein wegen des fortschreitenden Alkoholabbaus und der hohen Flüchtigkeit von Alkohol
der angestrebte Untersuchungserfolg durch die vorherige Einholung einer richterlichen
Anordnung grundsätzlich gefährdet sei. Wegen des Abbaus des Blutalkoholgehalts könnte
jede zeitliche Verzögerung bei der Blutentnahme zumindest zu größeren Ungenauigkeiten
oder in bestimmten Fällen sogar zu einer Unmöglichkeit der Rückrechnung bei der Fest-
stellung des Blutalkoholgehalts im Tatzeitpunkt führen. Bei geringen Alkoholisierungs-
graden etwa um 0,3 ‰ könnte ein überlanges Zuwarten mit der Blutentnahme sogar dazu
führen, dass eine im Tatzeitpunkt gegebene Alkoholisierung mitunter gar nicht mehr nach-
weisbar wäre. 

Ich neige – nach meiner persönlichen Meinung gefragt – durchaus dieser Argumentation
zu, habe mich im dienstlichen Verkehr aber an der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu
orientieren.

Das Bundesverfassungsgericht und mehrere Oberlandesgerichte sind dieser Argumenta-
tionsweise nämlich nicht gefolgt und haben geurteilt, dass – zumindest de lege lata auf-
grund des gegenwärtigen Wortlauts von § 81a StPO – die Strafverfolgungsbehörden re-
gelmäßig versuchen müssen, zunächst eine Anordnung des zuständigen Richters zu
erlangen, bevor sie selbst eine Blutentnahme anordnen dürfen. 

Um hier und heute auch keinen falschen Eindruck zu erwecken: Der Richtervorbehalt
des deutschen Strafprozessrechts ist meines Erachtens eine grundsätzlich unverzichtbare
Institution zur Wahrung der Rechte des Betroffenen gerade bei Eingriffen in besonders
schützenswerte persönliche Rechtsgüter wie z.B. die körperliche Unversehrtheit. 

höhlen wir aber die hohe Bedeutung und den Sinn eines gesetzlichen Richtervorbehalts
letztlich nicht sogar aus, wenn dem Richter – wie zur Blutalkoholkonzentrations-Feststel-
lung bei Verkehrsdelikten – vom Gesetzgeber zwar eine materielle Prüfungskompetenz
auferlegt wird, er diese aber meist gar nicht sachgerecht ausüben kann, weil er sich fak-
tisch auf den ihm geschilderten persönlichen Eindruck des kontrollierenden Polizeibeam-
ten vor Ort verlassen muss?

Stellt dies nicht in Wahrheit nur eine „Pseudoprüfung“ dar, die dem Wesen und vor
allem dem Rang eines Richtervorbehalts in derartigen Fällen überhaupt nicht mehr ge-
recht wird?

Zur Diskussion
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hier ist meines Erachtens der im letzten Monat neu gewählte Bundesgesetzgeber gefor-
dert, erneut zu überlegen und auch zu entscheiden, ob es vor der Blutentnahme zur Be-
stimmung der Blutalkoholkonzentration jedenfalls bei Trunkenheitsfahrten überhaupt
noch eines Richtervorbehalts bedarf. 

Der entsprechende Vorschlag des Bundesrates von Ende 2010 in der Bundestagsdruck-
sache 17/4232 enthält alle erforderlichen Weichenstellungen und Formulierungsvorschlä-
ge, ist aber bedauerlicherweise über die dem Bundestag zugesagte Prüfphase der Bundes-
regierung in der letzten Legislaturperiode nicht hinausgekommen. Das Anliegen des
Bundesrates sollte daher erneut aufgegriffen werden und nicht auf Dauer der Diskontinu-
ität anheimgefallen bleiben.

Meines Erachtens würde ein auf Verkehrsdelikte beschränkter Verzicht auf den Richter-
vorbehalt sogar zu dessen Aufwertung gerade in den Fällen führen, für die er eigentlich ge-
dacht sein sollte und vom Gesetzgeber auch gedacht war.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad
Generalstaatsanwaltschaft Naumburg
Theaterplatz 6
06618 Naumburg
Email: Juergen.Konrad@Justiz.sachsen-anhalt.de

Zur Diskussion
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hANS-GÜNTER KOLLRA

Birgit Kollbach: Evaluation in der verkehrspsychologischen
Intervention*)

Kirschbaum-Verlag Bonn 2013, 271 Seiten, 39,- Euro, ISBN 978 -3-7812-1886-4

Verkehrspsychologische Interventionen müssen sich – wie alle anderen Interventionen
auch – bewähren, um weiter eingesetzt werden zu können. Dies gilt umso mehr, wenn der
Gesetz- und Verordnungsgeber diese bei bestimmten auffälligen Personenkreisen ver-
pflichtend einführt bzw. wenn an eine erfolgreiche Teilnahme Rechtsfolgen geknüpft sind.
Die jeweiligen Anbieter sind entsprechend aufgefordert, die Wirksamkeit zu untersuchen.

Die Autorin des vorliegenden Bandes ist Dipl. Psychologin, leitet bei der DEKRA-Aka-
demie den Medizinisch-Psychologischen Dienst, und arbeitet auch als Leiterin von Kursen
zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung. Sie scheint deshalb auch besonders qualifi-
ziert für das Thema ihrer Dissertation „Differentielle Wirksamkeitsanalysen verkehrspsy-
chologischer Interventionen am Beispiel des IFT-Kurses“, ein Titel, der den Inhalt besser
trifft als der vom Verlag zur Veröffentlichung nunmehr gewählte Titel.  

Ziel der Arbeit war, verschiedene Ebenen und Ansätze der Wirksamkeitsanalysen zu be-
schreiben und zu vergleichen, um Vorschläge für die Entwicklung evidenzbasierter Inter-
ventionen in der Verkehrspsychologie machen zu können. Die Dissertation besteht aus
zwei Teilen, einem theoretischen und einem empirischen Teil. 

Im Theorieteil befasst sich die Autorin mit der Entwicklung verkehrspsychologischer
Interventionen in Deutschland und Europa sowie deren bisherige Evaluationen, und be-
schreibt das IFT-Programm in der Version der DEKRA-Akademie, ein Kursprogramm für
alkoholauffällige Kraftfahrer gem. § 70 FeV, welches die Einstellung und das Verhalten
der Kursteilnehmer so nachhaltig beeinflussen soll, dass die Fahrerlaubnis ohne eine er-
neute medizinisch-psychologische Untersuchung wieder erteilt werden kann. 

Im Praxis-Teil werden drei verschiedene Evaluationsstudien vorgestellt. In der ersten
Studie wird der Kurserfolg von IFT-Kursen aufgrund der Rückfallquote der Kursteilneh-
mer nach drei Jahren ermittelt, einem „harten“ Kriterium. Verglichen wurde diese Rük-
kfallquote mit dem aktuellen Referenzwert des BASt-Leitfadens bei § 70-Kursen für al-
koholauffällige Kraftfahrer von 18,8 %. Die vom KBA ermittelte Rückfallquote lag mit
6,7 % weit unter diesem Referenzwert.  

Besonders interessant sind die beiden anderen Studien. In der 2. Studie wurden der Wis-
senszuwachs und Einstellungs- und Verhaltensänderungen mittels eines selbst konzipier-
ten Fragebogens durch einen Prä-/Post-Vergleich (zu Beginn und zum Ende der Kurse) er-
mittelt. 

*) Dissertation, vorgelegt an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie der Universität
Leipzig (Schriftenreihe: Fahreignung).

Literatur

Seiten 61 – 65



BLUTALKOhOL VOL. 51/2014

62

Die Erwartungen hinsichtlich eines Wissenszuwachses durch die Kurse wurden erfüllt:
Es wurden signifikant mehr Fragen im 2. Test richtig beantwortet als im 1. Test. Allerdings
gab es bei Fragen zu Promille-Berechnungen, die eigenständige Rechenleistungen erfor-
derten, in der 2. Testung öfter weniger richtige Antworten als in der Testung zu Beginn der
Kurse. Inzwischen wurden deshalb von der DEKRA-Akademie spezielle Übungsaufgaben
zur Promille-Berechnung entwickelt.

Bei der Ermittlung der Einstellungsänderungen  ergaben sich bei etlichen Items keine
signifikanten Verbesserungen, da – wie die Autorin meint – die Kursteilnehmer schon bei
der MPU ein gewisses Maß an Einsicht in ihr Fehlverhalten gezeigt haben müssen, um
überhaupt eine Kursempfehlung zu erhalten.  

Bei den Items zur Verhaltensänderung zeigte sich bei den meisten Items eine signifikan-
te Veränderung. Dabei geht es im Fragebogen um Verhaltensweisen, durch die der Alko-
holkonsum kontrolliert oder verringert werden kann, wie z. B.: „Ich meide Orte, an denen
ich in Versuchung komme, Alkohol zu trinken“. Nach Darstellung der Autorin sollen in
diesem Fragebogen auch Items vorkommen mit Verhaltensweisen, durch die Alkoholkon-
sum und Verkehrsteilnahme zuverlässig getrennt werden können, ein für Kurse mit alko-
holauffälligen Kraftfahrern besonders wichtiges Thema. Aber merkwürdigerweise findet
sich unter den 17 Items dieses Fragebogens, der im Anhang abgedruckt ist, kein einziges
diesbezügliches Item.   

In der 3. Studie wurden neue Evaluationskriterien getestet: Erstens wurden mit dem
„AVEM-Fragebogen“ – ebenfalls durch einen Prä-/Post-Vergleich – Veränderungen von
Verhaltens-, Erlebens- und Denkmustern ermittelt, wobei vor allem das Verhalten in Be-
lastungssituationen untersucht werden sollte. Zweitens sollte mit dem „Inkongruenz-Fra-
gebogen“ von KLAUS GRAWE das Ausmaß der Bedürfnisbefriedigung der Kursteilnehmer
erfasst werden („Inkongruenz“ bedeutet bei GRAWE die Nichtübereinstimmung der realen
Erfahrung mit den motivationalen Bedürfnissen einer Person, so kann z.B. der Fahr-
/Trinkkonflikt zu einer Inkongruenz führen, weil hier Wünsche vorliegen, die nicht ge-
meinsam ohne Gesetzesübertretung realisiert werden können: der Wunsch, eine größere
Menge Alkohol zu trinken und der Wunsch, Auto zu fahren). Schließlich sollten drittens
die Kursteilnehmer in einem „Zuversichtsfragebogen“ einschätzen, wie groß ihre Zuver-
sicht wäre, in einer bestimmten Situation keinen oder nur wenig Alkohol zu trinken, wenn
sie sich das vorgenommen haben.

Interessanterweise entsprach das Ergebnis des AVEM-Fragebogens nicht den Erwartun-
gen. So gaben die Kursteilnehmer z. B. ein höheres Maß an psychischer Gesundheit an als
der Durchschnitt der Bevölkerung, und das sogar am Beginn der Kurse. Die im Verlagstext
auf der Rückseite des Buches geäußerte Vermutung , dies sei ein hinweis darauf, dass ver-
kehrspsychologische Interventionen über die hebung der Verkehrssicherheit hinaus auch
allgemein einen Beitrag zur Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit leisten kön-
nen, erscheint dem Rezensenten etwas weit hergeholt. Zu diskutieren ist wohl eher  bei den
Kursteilnehmern eine Antworttendenz in Richtung sozialer Erwünschtheit bzw. in Rich-
tung einer möglichst positiven Selbstdarstellung. Es zeigte sich dann auch, dass nur weni-
ge Teilnehmer sich im AVEM veränderten, außerdem gingen die Veränderungen teils in
eine positive erwünschte Richtung, teils gab es aber auch Veränderungen zu einem eher ri-
sikobehaftetem Verhalten. Auch die Ergebnisse des „Inkongruenz“-Fragebogens entspra-
chen nicht den Erwartungen, da die Kursteilnehmer nicht die erwartete höhere Inkon-
gruenz zeigten. Signifikante Veränderungen durch den Kurs gab es nur bei wenigen Items.

Literatur
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Die Autorin analysiert mögliche Gründe für dieses Ergebnis und führt anders als beim
AVEM-Fragebogen hier als eine mögliche Ursache die Tendenz sozial erwünscht zu ant-
worten an. Auch reiche die Kurszeit möglicherweise nicht aus, signifikante Änderungen zu
bewirken. Die Autorin schlägt vor, eine modifizierte Form des Inkongruenz-Fragebogens
zu entwickeln, deren Items sich mehr auf die konkrete Situation der Autofahrer beziehen.

Ein Problem bei den beiden letzten Studien ist auch die fehlende Kontrollgruppe. Die
Ergebnisse basieren lediglich auf Fragebogenergebnissen, und die Antworten sind mögli-
cherweise nicht immer ehrlich. Zu empfehlen wäre daher die Verwendung einer Offen-
heitsskala oder auch eine Kombination von Elementen der drei Studien mit Einbeziehung
eines Referenzwertes wie in der ersten Studie. Man könnte dann feststellen, ob die gefun-
denen positiven Veränderungen in den Fragebogendaten zu der konkreten Situation im
Straßenverkehr passen.  

Gelegentlich ist die Darstellung nicht leicht verständlich (z. B. werden die Fragebögen
der 2. Teilstudie im Anhang hintereinander abgedruckt, ohne A- und B-Form zu kenn-
zeichnen) oder es werden Angaben für eine Tabelle angekündigt, die erst in der nächsten
Tabelle erscheinen oder eine Tabelle hat eine falsche Überschrift. Im Großen und Ganzen
aber ist der Autorin mit diesem Buch eine eindrucksvolle, gründliche und auch gut lesbare
Darstellung, ergänzt durch zahlreiche Abbildungen und Tabellen, gelungen.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
hans-Günter Kollra
Institut für Schulungsmaßnahmen Gmbh
Baumeisterstr. 11
20099 hamburg
Email: sekretariat@ifs-seminare.de
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PAUL BRIELER

Peter Dauer, Peter Glowalla, Jürgen Brauckmann: 
handbuch des Fahrerlaubnisrechts

Kirschbaum Verlag, Bonn, 2013 (4. Aufl., Stand: April 2013), 303 Seiten, € 38,80,
ISBN: 978-3-7812-1849-9

Mit der aktuellen Ausgabe liegt das handbuch des Fahrerlaubnisrechts nunmehr in einer
vierten, überarbeiteten Auflage vor. Es wendet sich an all diejenigen, die sich rund um die
Fahrerlaubnis engagieren, vor allem wohl an Fahrlehrer. Die Autoren, ausgewiesene Ex-
perten auf ihren jeweiligen Fachgebieten, sind bis auf den Autor des juristischen Parts, die-
selben geblieben. 

Das Buch beginnt einführend mit einem Überblick ‚Führerschein und Fahrerlaubnisprü-
fung‘ sowie ‚Offene Fragen der Verkehrssicherheit‘ aus Sicht eines Prüfunternehmens. Im
Weiteren haben die Autoren die bewährte Struktur beibehalten: der erste Teil ‚Grundlagen
des Fahrerlaubnisrechts‘ umfasst die Kapitel ‚Gesetzliche Grundlagen des Fahrerlaubnis-
rechts‘ (inkl. Fahrlehrerrecht, Berufskraftfahrer-Qualifizierung inkl. Lenk- und Ruhezei-
ten und EU-Recht), ‚Fahrerlaubnispflicht‘ und ‚Ausnahmegenehmigungen‘. Im zweiten
Teil ‚Erteilung der Fahrerlaubnis‘ werden in eigenständigen Kapiteln die ‚Einteilung der
Fahrerlaubnisklassen‘, das ‚Fahrerlaubnisverfahren‘ (Antragsverfahren, Ausstellung des
Führerscheins, Befristung und Umtausch), die ‚Erteilung einer Fahrerlaubnis (inkl. Fahr-
schulausbildung und Fahrerlaubnisprüfung), die Regelungen zur ‚Fahrerlaubnis auf
Probe‘ (mit den verschiedenen Fort- und Ausbildungsmodellen) sowie die Thematik ‚Aus-
ländische Fahrerlaubnisse‘ ausführlich behandelt. Der 3. Teil befasst sich mit dem ‚Entzug
der Fahrerlaubnis‘ (durch die Verwaltungsbehörden bzw. durch die Strafgerichte) und der
‚Neuerteilung nach Entzug‘.

Berücksichtigt haben die Autoren alle Änderungen der Gesetzgebung (Straßenverkehrs-
gesetz und Fahrerlaubnis-Verordnung) sowie der Rechtsprechung bis April 2013, die be-
sonders durch die Umsetzung der 3. EU-Führerschein-Richtlinie in deutsches Recht sowie
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur Anerkennung ausländischer Fah-
rerlaubnisse gekennzeichnet waren. Aber auch abgeschlossene Reformvorhaben wie die
endgültige Übernahme des Begleitenden Fahrens ab 17 Jahren sowie die „fragwürdige
Schaffung des Feuerwehrführerscheins“ werden genannt. 

Und die Autoren haben bereits die zum 01.05. 2014 in Kraft getretene Reform des § 4
StVG Punktesystem für mehrfach auffällige Kraftfahrer und des Verkehrszentralregisters
zum Fahreignungs-Bewertungssystem und zum Fahreignungsregister eingearbeitet, so-
weit diese bei Redaktionsschluss bekannt waren; die bis Ende April 2014 gültigen Rege-
lungen sind weiterhin aufgeführt, was sehr sinnvoll ist, da Entscheidungen nach dem bis-
herigen Recht, die auch nach dem neuen Recht weiterhin gespeichert werden, für die
Dauer von fünf Jahren auch nach bisherigem Recht getilgt und gelöscht werden. 

Besonders positiv ins Gewicht fallen die vierfarbig gestalteten Abbildungen und Tabel-
len, die dem Leser das Verständnis der im Text beschriebenen Sachverhalte auf einen Blick
erleichtern. Das Stichwortverzeichnis erleichtert bei Bedarf das schnelle Auffinden ge-
suchter Begriffe. 
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Die vorliegende Auflage des handbuches ist in Gesamtkonzeption und Ausführung für
den genannten Adressatenkreis, aber auch für Verkehrspsychologen und Verkehrsmedizi-
ner durchaus empfehlenswert, um sich in konzentrierter (fast 80 Seiten schlanker ist diese
Auflage geraten!), dennoch gut verständlicher Form über das Fahrlehrerrecht, das Fahrer-
laubnisrecht in der EU, Innovationen in der Fahrzeugtechnik u.a.m. umfassend zu infor-
mieren. Wohltuend macht sich der Wechsel des juristischen Autors bemerkbar: die Verant-
wortung liegt jetzt in den händen eines ausgewiesenen Experten des Fahrerlaubnisrechts.
Wurden in der 3. Auflage noch Ausführungen zur Beratung, Rehabilitation und Begutach-
tung auffälliger Kraftfahrer gemacht, die als fachlich zweifelhaft, sachlich unzutreffend
bzw. als rein private Meinungsäußerung kritisch angemerkt werden mussten, wird der
Leser jetzt auf Basis der rechtlichen Regelungen sowie der Rechtsprechung zutreffend und
präzise informiert. Dies ist vor dem hintergrund der weiten Verbreitung, die dem Buch
aufgrund seiner unzweifelhaft gegebenen Qualitäten grundsätzlich zu wünschen ist, zu be-
grüßen und wird sicherlich die Beurteilung von Sachverhalten in der Praxis vor Ort er-
leichtern. 

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Dr. Paul Brieler
Institut für Schulungsmaßnahmen Gmbh
Baumeisterstr. 11
20099 hamburg
Email: IfSGmbh-hamburg@t-online.de
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52. Verkehrsgerichtstag vom 29. bis 31. Januar 2014 in Goslar

Bericht über die Eröffnungsveranstaltung und Arbeitskreise

Schon bei der Ankunft in Goslar konnte man sie förmlich spüren – die Erleichterung und
Freude darüber, auch im Jahr 2014 die Teilnehmer des Deutschen Verkehrsgerichtstages
(VGT) begrüßen zu dürfen. Denn angesichts der zunehmenden Kritik an der Stadt, sie
könne ihrer Funktion als Tagungsort nicht mehr gerecht werden, sahen bereits „Konkur-
renten aus Nah und Fern ihre Chance gekommen, dem Deutschen Verkehrsgerichtstag
kurzfristig Asyl zu gewähren“. Doch der Präsident des VGT und Generalbundesanwalt
a. D. KAY NEhM merkte in seiner Eröffnungsansprache ebenso an, dass „eine abrupte Ab-
kehr vom angestammten Tagungsort … nicht dem Stil entsprochen [hätte], der in vielen
Jahren guten Einvernehmens zwischen Veranstalter und Stadt geprägt wurde.“ Und in der
Tat ist die Stadt dem Stimmungswandel durch drei neue Tagungsräume in der Innenstadt
mit 450, 260 und 210 Plätzen wirkungsvoll begegnet. Die vom langjährigen VGT-Präsi-
denten Dr. Dr. RIChARD SPIEGEL immer wieder betonte ursprüngliche Zielsetzung der In-
itiatoren des VGT – in der Kürze der Zeit effektiv zu arbeiten, sich kennenzulernen und
untereinander auszutauschen – scheint also vorerst in Goslar gewahrt zu bleiben. 

Bevor NEhM den 52. VGT in Goslar für eröffnet erklärte, widmete er sich dem Koali-
tionsvertrag der neuen Bundesregierung. Zwar würden die darin enthaltenen 21 der „Mo-
dernen Justiz“ gewidmeten Zeilen geradezu bescheiden ausfallen, sie seien dennoch sorg-
sam zu lesen. Denn wie „aus heiterem himmel geht es beispielsweise im Abschnitt
,Kriminalität und Terrorismus‘ renitenten Straftätern an den Führerschein! Eingeführt –
nicht etwa nur geprüft – wird das Fahrverbot als eigenständige Sanktion im Erwachsenen-
und Jugendstrafrecht. Die vermisste Prüfung hat bereits der 39. Deutsche Verkehrsge-
richtstag 2001 vorweg genommen – allerdings mit negativem Resultat: Eine Kriminalstra-
fe nach der Devise, wo treffe ich den Straftäter am empfindlichsten, widerspricht den Prin-
zipien des Schuldstrafrechts. Fehlt jeglicher Bezug zwischen Tat und schuldangemessener
Sanktion, straft ein allgemeines gesetzliches Fahrverbot die Verurteilten auf unterschiedli-
che Weise.“ (Siehe zu dieser Thematik ausführlich hALECKER, Der „Denkzettel“ Fahrver-
bot, 2009, S. 151 ff; 196 ff.) Als gleichsam bedenklich stufte NEhM „die Ankündigung
[ein], bei Verkehrsstraftaten künftig auf körperliche Eingriffe zur Bestimmung der Blutal-
koholkonzentration zu verzichten und sich mit der im Bußgeldverfahren bewährten Atem-
alkoholmessung zu begnügen. [Siehe hierzu den Informationsbeitrag „Koalitionsvertrag:
Aufwertung des Fahrverbotes zur hauptstrafe und Verzicht auf Körperliche Eingriffe zum
Zweck der Blutalkoholbestimmung“ in BA 2014, 22.] Das heißt, ein naturwissenschaft-
lich und rechtlich bewährtes Verfahren soll preisgegeben werden, nur weil es am rechts-
politischen Mut fehlt, den überfälligen Verzicht auf den Richtervorbehalt bei Anordnung
einer Blutprobe im Verkehrsstrafrecht gesetzlich zu regeln.“ Die Zweifel der Protagonisten
am eigenen Vorhaben zeige „bereits der Umstand, dass dem Betroffenen ein Wahlrecht
zwischen Atemalkoholmessung und Blutentnahme eingeräumt werden soll.“ Der Ver-
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kehrssicherheit dienlich seien diese Ambitionen keinesfalls. Vielmehr müsse endlich dar-
über nachgedacht werden, „wie das unausgewogene Nebeneinander unterschiedlicher ge-
setzlicher und richterlicher Alkoholgrenzwerte für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer
harmonisiert werden kann“, betont NEhM. Abschließend gab er seiner hoffnung Ausdruck,
dass dem „Struckschen Gesetz“ folgend kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es ein-
gebracht wurde. 

Ebenso kritisch wie NEhM äußerte sich die Niedersächsische Justizministerin ANTJE

NIEWISCh-LENNARTZ in ihrem Grußwort in Bezug auf die geplante Ausdehnung des Fahr-
verbotes auf Straftaten ohne Verkehrsbezug. Sie begründete ihre ablehnende haltung
durch eine Illustration der unterschiedlich schwerwiegenden Auswirkungen, die ein Fahr-
verbot derselben Dauer für verschiedene Personen haben kann, z. B. würden „Vielfahrer
… in ihrem Lebenszuschnitt durch ein Fahrverbot ungleich härter getroffen als diejenigen,
die ihr Auto kaum oder wenig nutzen“. Auch hätten nicht alle Angeklagten einen Führer-
schein, sodass bei einem ähnlich gelagerten Sachverhalt für den einen ein Fahrverbot, für
den anderen eine Geldstrafe oder gar eine Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung ver-
hängt werden könne. Insoweit werfe das Fahrverbot als vom Verkehrsdelikt losgelöste
hauptstrafe im hinblick auf den verfassungsrechtlich verbürgten Gleichheitsgrundsatz
Fragen auf. Auch sei zu erwarten, „dass Strafverfahren länger und aufwändiger werden,
wenn ein Fahrverbot als Kriminalsanktion für ein beliebiges Delikt im Raum steht.“

Im anschließenden Plenarvortrag thematisierte hELMUT MATSChI, Mitglied des Vor-
stands der Continental AG, Leitung der Division Interior, Regensburg, unter dem Titel
„Was ist eine Chauffeur-Taste – Sicherheit und Komfort auf Knopfdruck?“ die Entwick-
lung von Produkten und Systemen für automatisiertes Fahren. Entscheidende Basis für die
Nutzung immer höher entwickelter automatisierter Fahrfunktionen sei das Vertrauen des
Fahrers in die Elektronik. Selbiges aufzubauen stelle eine der wichtigen Aufgaben bei der
Integration von Fahrerassistenzsystemen in neuen Fahrzeugmodellen dar. Der in diesem
Zusammenhang oftmals heraufbeschworenen Entmündigung des Fahrers entgegnete MAT-
SChI, dass ähnlich wie bei den Piloten das vernetzte und auf Wunsch automatisiert fahren-
de Auto den Fahrer noch freier bei der Nutzung individueller Mobilität mache. Im Er-
gebnis gehe es also nicht um Entmündigung, sondern um die Entscheidung des Fahrers,
selbst zu fahren oder fahren zu lassen. Ein weiterer Vorteil bestehe auch in der Möglich-
keit, auf der Grundlage eines breiten Echtzeitdatenteppichs das Energiemanagement und
die Fahrweise des Fahrzeugs zu optimieren mit der Folge eines noch energieeffizienteren
Fahrens. 

Arbeitskreis I (AK I)
Sodann diskutierten die Teilnehmer im AK I unter der Leitung von Prof. Dr. iur. MIChEL

BRENNER, Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht,
Friedrich-Schiller-Universität Jena, die „Grenzüberschreitende Vollstreckung von Sank-
tionen in der EU“. Im Vordergrund stand dabei der Rahmenbeschluss 2005/214/JI des
Rates vom 24. 02. 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung von Geldstrafen und Geldbußen (ABl. L 76 vom 22. 03. 2005, S. 16 ff.; beachte hier
die Ergänzung in Art. 3 des Änderungsrahmenbeschlusses 2009/299/JI vom 26. 02. 2009,
ABl. L 81 vom 27. 03. 2009, S. 24, 28 ff.). Dessen Umsetzung in nationales Recht erfolg-
te durch das sog. Geldsanktionsgesetz*), das u. a. die Aufnahme neuer Bestimmungen 
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(§§ 86-87p) in das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) bein-
haltete (siehe hierzu RIEDMEYER, NZV 2014, 18 ff.). Bezug genommen wurde auch auf die
Richtlinie 2011/82/EU zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austausches von In-
formationen über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte vom
25.10. 2011 (ABl. L 288 vom 05.11.2011, S. 1 ff.), die insbesondere die EU-Mitglied-
staaten zum gegenseitigen Austausch von Kfz-halterdaten verpflichtet**). Das mit diesen
beiden EU-Instrumenten verfolgte Ziel, die Verkehrssicherheit auf den Straßen der Euro-
päischen Union zu erhöhen, stieß im AK I durchweg auf positive Resonanz. Es war jedoch
auch zu konstatieren, dass die Möglichkeit eines Vollstreckungshilfeersuchens an
Deutschland von den anderen EU-Mitgliedstaaten – die Niederlande ausgenommen –
kaum genutzt werde. Deutschland richte hingegen seine Vollstreckungsersuchen an alle
Mitgliedstaaten, die den Rahmenbeschluss umgesetzt haben, vor allem an Polen, die
Niederlande und Rumänien. Als kritisch wurde dabei angesehen, dass die Umsetzung der
EU-Instrumente europaweit immer noch nicht der Fall sei. Sie wurde vom AK I entspre-
chend angemahnt mit dem hinweis, dass dies auch eine europaweite Anwendung des auto-
matisierten halterdatenaustausches (EUCARIS) mit einschließe. Im hinblick auf den
deutsch-österreichischen Vollstreckungshilfevertrag von 1988 regte der AK I zudem aus
Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit eine Überprüfung des Verhältnisses zwischen
bilateraler Übereinkommen und EU-Instrumenten zur Vollstreckung an.  

Im hinblick auf die in einigen EU-Mitgliedstaaten zulässige, in Deutschland aber wegen
des Widerspruchs zum Schuldprinzip als verfassungswidrig angesehene halterhaftung be-
kräftigte der AK I insoweit die Empfehlungen des 48. VGT. Diese hatten dem Vorhaben
der Einführung einer halterhaftung in Deutschland eine klare Absage erteilt (siehe hierzu
im Einzelnen BENJAMIN, BA 2010, 89, 90). Der AK I regte zugleich an, die Problematik der
halterhaftung auf der Grundlage neuer Forschungsergebnisse erneut zu erörtern. In der
Diskussionsrunde kam aber zum Ausdruck, dass sich die in diesem Zusammenhang vom
deutschen Gesetzgeber im § 87b Abs. 3 Nr. 9 IRG geschaffene Möglichkeit des Einwan-
des der mangelnden Verantwortlichkeit insoweit bewährt habe. Gleichwohl sollte hier
nicht übersehen werden, dass sich der Betroffene selbst im Vollstreckungsverfahren auf
diesen Einwand berufen muss und entsprechend nachweispflichtig ist. Macht er von dieser
Möglichkeit im Rahmen des rechtlichen Gehörs vor Erlass des Bewilligungsbescheides
keinen Gebrauch, steht ihm der Einwand im Rechtsbehelfsverfahren nicht mehr zur Ver-
fügung (vgl. RIEDMEYER, NZV 2014, 18, 21). 

Im Weiteren votierte der AK I dafür, dass bei in den EU-Mitgliedstaaten begangenen
Verkehrsverstößen neben dem halter auch der Fahrer ermittelt werde. Für Letzteres emp-
fehle sich eine Standardisierung der automatischen Kontrollgeräte. 
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Arbeitskreis II (AK II)
Im AK II „Problemfeld Schmerzensgeld“ beschäftigten sich die Teilnehmer unter der

Leitung von WOLFGANG WELLNER, Richter am Bundesgerichtshof (VI. Zivilsenat), Karls-
ruhe, mit der europaweit in den letzten Jahren zunehmend diskutierten Problematik einer
richtigen Bemessung immaterieller Schäden des Verletzten. Im Mittelpunkt stand dabei
die Frage nach einer Neuausrichtung des bisherigen deutschen Bemessungssystems nach
dem Vorbild anderer europäischer Modelle, bei denen das Schmerzensgeld bspw. nach Ta-
gessätzen (Österreich, Dänemark) oder durch die Zuordnung von Verletzungstypen in Ta-
bellenwerken (in Anlehnung an das englische oder italienische Recht) oder nach einem
Punktesystem (wie in Spanien) ermittelt wird. Dem Vorwurf einer sich oftmals jahrelang
hinziehenden schleppenden Regulierung von Personenschäden wurde mit dem hinweis
begegnet, dass ein Schmerzensgeld bzw. ein Vorschuss erst dann fällig sei, wenn der haf-
tungsgrund eindeutig geklärt ist. Insofern könne dem haftpflichtversicherer kein zögerli-
ches Regulierungsverhalten vorgeworfen werden, wenn er bestehenden Unklarheiten zur
haftungsfrage nachgeht und diese aufzuklären versucht. Auf der Grundlage der Feststel-
lung, dass sich „Schmerzen und menschliches Leid … nicht formalisieren“ lassen, sprach
sich der AK II schließlich in seinen Empfehlungen dafür aus, am bisherigen System der
Bemessung des Schmerzensgeldes im Einzelfall unter Orientierung an vergleichbaren Fäl-
len festzuhalten. Eine zukünftige Entwicklung zu höheren Schmerzensgeldern sei dadurch
nicht ausgeschlossen. 

Unabhängig davon darf man gespannt sein, ob und wenn ja, wie sich Deutschland künf-
tig auch zu der Frage einer immateriellen Entschädigung für Angehörige positionieren
wird. Denn zwischenzeitlich ist ein entsprechender Entschädigungsanspruch in den mei-
sten EU-Mitgliedstaaten gesetzlich oder durch höchstrichterliche Entscheidungen einge-
führt worden (vgl. hierzu hÖKE, NVZ 2014, 1 ff.). Die ersten leisen Mahnungen wie „Ver-
passt Deutschland den Anschluss?“ (JANSSEN, ZRP 2003, 156 ff.) oder „… Deutschland als
der letzte Mohikaner in Europa“ (hUBER, NZV 2012, 5 ff.) legen nahe, auch diese Proble-
matik ins Blickfeld einer konstruktiven Debatte zu stellen ... 

Arbeitskreis III (AK III)
VERA VON PENTZ, Richterin am Bundesgerichtshof (VI. Zivilsenat), Karlsruhe, leitete

den AK III zu der Thematik „Gesetzlich unfallversichert – Fluch oder Segen?“ Schwer-
punkt der Diskussion bildeten die haftungsausschlüsse der §§ 104 ff. SGB VII und die
damit verbundene Frage, ob sich das hinter diesen Vorschriften stehende Prinzip der haf-
tungsablösung durch die Gewährung eines sozialversicherungsrechtlichen Entschädi-
gungsanspruchs für den Geschädigten als Nachteil erweist. Denn auf Anhieb sei kaum
nachvollziehbar, warum bspw. dem Geschädigten nach einem Verkehrsunfall auf dem Be-
triebsweg (§ 8 Abs. 1 SGB VII) – anders als bei einem Wegeunfall i. S. d. § 8 Abs. 2 SGB
II – ein Schadensersatzanspruch gegenüber dem schädigenden Arbeitskollegen bzw. der
Kfz-haftpflichtversicherung verwehrt bleibt. Die Teilnehmer des Arbeitskreises waren
sich jedoch durchweg darin einig, dass sich das System der gesetzlichen Unfallversiche-
rung auch bei zunehmender Globalisierung im Arbeitsleben bewährt habe und das Prinzip
„haftungsersetzung durch Unfallversicherung“ in der Gesamtbetrachtung zu ausgewoge-
nen Ergebnissen führe. Keinesfalls sollte dieses Gefüge für einzelne Schadensersatzan-
sprüche aufgeweicht werden (in diesem Sinne auch BURMANN/JAhNKE, NZV 2014, 5 ff.).
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Und so sprach sich der AK III für die haftungsausschlüsse nach den §§ 104 ff. SGB VII
zur Wahrung des Betriebsfriedens auch für den Fall aus, in dem der Schaden durch ein
haftpflichtversichertes Kraftfahrzeug verursacht wurde. Der haftungsausschluss nach 
§ 105 Abs. 1 SGB VII bei Unfällen auf Betriebswegen wurde mit dem besonderen be-
trieblichen Bezug des Betriebsweges begründet. Es verblieben jedoch kritische Stimmen,
wonach sich nicht von der hand weisen lasse, dass der Geschädigte gegenüber seinem haf-
tungsprivilegierten Schädiger seinen Schmerzensgeldanspruch als kompensatorisches
Element des Schadensersatzanspruchs verliere. In der Unfallversicherung gäbe es hierfür
kein entsprechendes Äquivalent. Wenn aber nunmehr auf Seiten des Schädigers eine
Pflichtversicherung bestehe, die genau der Befriedigung dieses Anspruchs diene (z. B. die
Kfz-haftpflichtversicherung), so sei kaum nachvollziehbar, warum diese dann auch nicht
in Anspruch genommen werden dürfe. 

Konsequent votierte der AK III schließlich dafür, dass Schädigungen zwischen Stamm-
arbeitnehmern und in dem Stammunternehmen tätigen Leiharbeitnehmern vom haftungs-
ausschluss gemäß § 105 Abs. 1 SGB VII zu erfassen sind, unabhängig davon, ob der Lei-
harbeitnehmer Schädiger oder Geschädigter ist. 

Arbeitskreis IV (AK IV)
Unter der Leitung von Rechtsanwalt Dr. iur. KURT REINKING, Bergisch Gladbach, erör-

terten die Teilnehmer des AK IV praxisrelevante Aspekte der „Sachmängelhaftung und
Garantie beim Autokauf“. Dazu zählte die Frage, wer im Falle der Nacherfüllung beim
Autokauf die Transport- und Prüfkosten zu tragen habe, wenn sich der Defekt im Ergebnis
nicht als Sachmangel darstellt, sondern z. B. auf Verschleiß oder einen Marderbiss zurück-
zuführen ist. Nach kontroverser Debatte sprach sich der AK IV mit knapper Mehrheit dafür
aus, dass in diesem Falle – unabhängig davon, wer den Transport veranlasst hat – grund-
sätzlich den Käufer die Kostentragungspflicht treffe. Gleichwohl sei in diesem Zu-
sammenhang eine vertragliche Abrede angemessen, die angesichts der bestehenden Ko-
stenrisiken beider Vertragspartner eine Teilung der Prüf- und Transportkosten vorsehe.
Auch müsse der Käufer nach Ansicht des AK IV das Kfz dann nicht zur Mängelbeseiti-
gung zum Verkäufer bringen (lassen), wenn dies für ihn mit erheblichen Unannehmlich-
keiten verbunden sei. Insoweit favorisierte der AK IV bei der Bestimmung des Nacherfül-
lungsortes nach § 269 BGB, der nach der BGh-Rechtsprechung im Zweifel beim
Verkäufer anzusiedeln ist, die europäische Sichtweise mit hohem Verbraucherschutznive-
au. Er empfahl zudem, den Begriff „erhebliche Unannehmlichkeit“ im Lichte der EuGh-
Rechtsprechung zu Fluggastrechten zu konkretisieren. 

Eine weitere Rolle spielte die Überprüfbarkeit von Kfz-Garantien, die regelmäßig War-
tungsverpflichtungen, Leistungsausschlüsse und Obliegenheiten hinsichtlich der Geltend-
machung von Ansprüchen vorsehen. Der BGh hatte hierzu mehrfach entschieden, dass nur
vom Fahrzeugkäufer gegen ein Entgelt erworbene Klauseln über eine Gebrauchtwagenga-
rantie der AGB-Kontrolle unterliegen würden. Vor diesem hintergrund gelangte der AK
IV zu der Auffassung, dass Kfz-Garantien in der Regel entgeltlich seien, weshalb darin
enthaltende leistungseinschränkende Regelungen auch grundsätzlich einer AGB-Kontrol-
le ausgesetzt sind. 

Vor dem hintergrund der Entscheidung des EuGh zu Ein- und Ausbaukosten (NJW
2011, 2269) wurden sodann Widersprüchlichkeiten zwischen § 439 Abs. 1, 3 BGB und der
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Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie***) debattiert. Der EuGh hatte entschieden, dass der Ver-
käufer im Rahmen der Ersatzlieferung für eine mangelhafte Kaufsache, die der Verbrau-
cher/Käufer in eine andere Sache eingebaut hat, auch deren Ausbau und den Einbau der Er-
satzsache schuldet. Der Verkäufer darf zudem die Ersatzlieferung nicht wegen
unverhältnismäßiger Kosten verweigern, wenn sie die einzig mögliche Art der Nacherfül-
lung ist. Der AK IV forderte insoweit eine entsprechende Anpassung sowohl des Kauf- als
auch des Werkvertragsrechts. Diese beinhalte seiner Ansicht nach insbesondere die Schaf-
fung einer Rückgriffsmöglichkeit des Werkunternehmers gegen seine Vorlieferanten ent-
sprechend § 478 BGB. Darüber hinaus sollte dem Verbraucher als Auftraggeber eines
Werkvertrages in Bezug auf die Mangelhaftigkeit eingebauter Teile die Berufung auf die
Beweislastumkehr (§ 476 BGB) ermöglicht werden. 

Arbeitskreis V (AK V)
Bei der im AK V zur Diskussion anstehenden Thematik „Fahreignung und MPU“ dürf-

te sich für den einen oder anderen die Frage nach dem „Warum erneut?“ gestellt haben,
stand dieser Themenkomplex doch bereits mehrfach, zuletzt im Jahr 2010, auf der Agenda
des VGT. Die Antwort darauf ergibt sich aus dem Umstand, dass das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) damit
beauftragt hat, mittels einer unabhängigen Projektgruppe ein Konzept für eine Reform der
Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) zu entwickeln. Die Projektgruppe
„MPU-Reform“, bestehend aus Experten aller relevanten Fachgruppen, ist zwischenzeit-
lich im Referat „Verkehrspsychologie und Verkehrsmedizin“ der BASt angesiedelt worden
und beschäftigt sich in verschiedenen Unterarbeitsgruppen mit der Entwicklung eines ein-
heitlichen Fragenkatalogs, der Transparenz des Verfahrens und mit Überlegungen zur Ein-
richtung unabhängiger Beschwerdestellen. Als wesentlichen Baustein der Reform hat sie
bereits „eine bessere Information des Betroffenen“ herausgearbeitet und hierzu unter
http://www.bast.de/mpu ein online-Portal freigeschaltet (siehe hierzu den Informations-
beitrag „Neues Informationsportal zur MPU“ in BA 2013, 241; GEhRMANN, NZV 2014, 11
ff.). Der Abschlussbericht der Projektgruppe ist für Ende diesen Jahres vorgesehen. Inso-
fern bot sich für den 52. VGT die Gelegenheit, im Rahmen eines AK die Zwischenergeb-
nisse der Projektgruppe zu diskutieren und weitere Impulse der Fachleute in die Projektar-
beit mit einfließen zu lassen. 

Unter der Leitung von Prof. hARALD GEIGER, honorarprofessor der Technischen Uni-
versität München und Präsident des Verwaltungsgerichts München, referierten zur MPU-
Reform Dr. med. MARTINA ALBREChT, Prof. Dr. phil. WOLFGANG FASTENMEIER, Rechtsan-
walt FRANK-ROLAND hILLMANN III und Dr. med. hANNELORE hOFFMANN-BORN. Die
Vorträge aller Referenten sind nachfolgend in diesem heft publiziert. Die Diskussion
zeichnete sich trotz der hohen Teilnehmeranzahl durch eine angenehm sachlich und strin-
gent geführte Debatte aus. Durch vorformulierte mögliche Empfehlungstexte wurde der
Focus auf die wesentlichen Aspekte der Thematik gelenkt und ein in der Sache nicht dien-
liches Abgleiten in berufsspezifische Interessenkonflikte vermieden. 

Dokumentation

***) Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 05.1999 zu bestimmten Aspek-
ten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, ABl. EG L 171 vom 07. 07.1999, 
S. 12 ff., deren Umsetzung in nationales Recht durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom
26.11.2001 (BGBl. I, 3138 ff.) erfolgte mit Geltung ab dem 01.01.2002.



BLUTALKOhOL VOL. 51/2014

72

Im Ergebnis der Diskussion war überraschend, dass sich der AK V entgegen der Ansicht
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE 34, 228 ff.) für die Anfechtbarkeit einer MPU-
Anordnung aussprach, war dieser Aspekt doch bislang zwischen Verkehrspsychologen
und Juristen höchst strittig debattiert worden. Nunmehr ist „der Stein geworfen“ und man
darf gespannt sein, ob er auch „Wellen schlägt“. In diesem Zusammenhang sei nochmals
darauf hingewiesen, dass mit der Anfechtbarkeit an sich noch nicht viel gewonnen ist. Sie
muss vielmehr, soweit ihr keine aufschiebende Wirkung zukommt, zusammen mit der ge-
richtlichen Entscheidung im Einklang mit der Frist zur Vorlage des MPU-Gutachtens ste-
hen (siehe hierzu bereits hALECKER/NAThOW, BA 2006, 93, 95). Denn erfolgt die gericht-
liche Entscheidung erst nach Ablauf der Vorlagefrist für das Gutachten, so kann die
Fahrerlaubnisbehörde zwischenzeitlich gemäß § 11 Abs. 8 FeV auf die Nichteignung des
Betroffenen schließen und die Fahrerlaubnis entziehen. Ein weiteres Abwarten bis zu der
gerichtlichen Entscheidung ließe sich wohl kaum mit dem öffentlichen Interesse der Ver-
kehrssicherheit vereinbaren. Auch erscheint es wenig sinnvoll, wenn die gerichtliche Ent-
scheidung noch innerhalb der Frist für die Gutachtenanordnung ergeht, dem Betroffenen
im Falle der Rechtmäßigkeit der Anordnung jedoch keine Zeit mehr verbleibt, das Gut-
achten fristgemäß vorzulegen. 

Im Einzelnen fasste der AK V abschließend folgende Empfehlungen: 
1. Die MPU ist ein bewährtes Instrument, das nachhaltig zur Verkehrssicherheit bei-
trägt. Die von der Projektgruppe „MPU-Reform“ bereits erarbeiteten Maßnahmen – 
z. B. die Bereitstellung des Infoportals auf der homepage der BASt und die Informa-
tionsblätter – werden begrüßt.
2. Eine frühzeitige und umfassende Information der Betroffenen ist erforderlich. Über
Voraussetzungen, Abläufe und Rechtsfolgen der MPU haben bereits die Ermittlungs-
behörden frühestmöglich zu informieren.
3. Die Qualifikation von Personen, die zur Vorbereitung auf die MPU tätig sind, bedarf
einer gesetzlichen Regelung. So wird es den Betroffenen erleichtert, seriöse Anbieter
zu finden.
4. Tonaufzeichnungen der ärztlichen und psychologischen Untersuchungsgespräche
können die Transparenz der Fahreignungsbegutachtung erhöhen. Ob sie gesetzlich
vorgeschrieben werden sollen, hängt von der Klärung wissenschaftlicher und recht-
licher Fragen ab. Damit soll die Projektgruppe „MPU-Reform“ befasst werden.
5. Zur Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis ist ein bundesweit geltender Fragenka-
talog für die wesentlichen Untersuchungsanlässe zu erarbeiten.
6. Obergutachtenstellen sind bundesweit erforderlich, weil dort strittige Fälle geklärt
werden können. Für die Stellen sind Qualitätsstandards festzulegen.
7. Die fachlichen Standards der MPU sind auf den Bereich der ärztlichen und fachärzt-
lichen Begutachtungen zu übertragen. Zu fordern sind eine vertiefte verkehrsmedizini-
sche Aus- und Fortbildung und die Sicherung der Gutachtenqualität. Die Fragestellun-
gen und Ergebnisse sind statistisch zu erfassen.
8. Bereits die Anordnung, ein Fahreignungsgutachten beizubringen, ist einer unmittel-
baren verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zu unterwerfen.
9. Qualität hat ihren Preis. Die Durchführung einer MPU muss angemessen vergütet
werden. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind zu überprüfen.
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Arbeitskreis VI (AK VI)
Auf die Spuren „Rätselhafte[r] Verkehrsunfälle und strafprozessuale[r] Aufklärungs-

pflicht“ begaben sich die Teilnehmer des AK VI unter der Leitung von JÜRGEN CIERNIAK,
Richter am Bundesgerichtshof (4. Strafsenat), Karlsruhe. Eine entscheidende Rolle spiel-
ten dabei „körperliche und geistige Mängel“ des Fahrzeugführers, auch wenn sie im Ver-
gleich zu anderen Unfallursachen wie bspw. überhöhte Geschwindigkeit oder Fahren unter
Einfluss von Alkohol/Drogen nur eine verschwindend kleine Rolle zu spielen scheinen.
Denn Ursachen „rätselhafter“ Verkehrsunfälle können nach Ansicht des AK VI insbeson-
dere Anfallsleiden, Schlafapnoe, Stoffwechselstörungen, herz-/Kreislauferkrankungen
sein, die zu akuten Versagenszuständen führen. Die Ärzteschaft wurde deshalb dazu auf-
gefordert, „verkehrsmedizinische Aspekte bei der Patientenaufklärung sorgfältig zu be-
achten.“ Dies gelte gleichsam auch für die Wirkungen verordneter Medikamente ein-
schließlich ihrer Neben- und Wechselwirkungen. Insoweit sprach sich der AK VI dafür
aus, die Fahrsicherheit beeinträchtigende Medikamente farblich bzw. symbolisch zu kenn-
zeichnen. 

Da die Aufklärung körperlicher und geistiger Mängel als Unfallursache im hinblick auf
die ärztliche Schweigepflicht oftmals auf erhebliche Schwierigkeiten stößt, war ein weite-
rer Schwerpunkt der Debatte eine verbesserte Beweismittelsicherung. hier forderte der
AK VI die Polizei und Staatsanwaltschaft dazu auf, unter besonderer Einbeziehung tech-
nischen und medizinischen Sachverstandes Kataloge geeigneter Ermittlungsmaßnahmen
aufzustellen bzw. fortzuentwickeln. Ferner seien die „bereits vorhandenen innerdienst-
lichen Weisungen zur körperlichen Untersuchung und Asservierung (z. B. Blutprobe) …
auf das Vorliegen körperlicher oder geistiger Mängel auszudehnen und konsequent anzu-
wenden. Insbesondere darf in derartigen Fällen der Untersuchungsumfang nicht auf Alko-
hol oder die in der Anlage zu § 24a StVG bezeichneten Drogen beschränkt werden.“ Teil-
weise wird in diesem Zusammenhang auch in Erwägung gezogen, eine Wohnungs-
durchsuchung beim Unfallverursacher zu veranlassen, um ärztliche Unterlagen, Rezepte
und Medikamente zu sichern (in diesem Sinne EISENMENGER, NZV 2014, 15, 18; er spricht
sich mit Verweis auf die Schweiz auch dafür aus, die Möglichkeit der Einführung einer
ärztlichen Meldepflicht zu überprüfen, NZV 2014, 15, 16 ff.). 

Soweit fahreignungsrelevante geistige und körperliche Mängel feststehen, sind nach
Ansicht des AK VI entsprechende Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die Betroffenen
nicht ohne regelmäßige, verpflichtende Kontrolluntersuchungen am motorisierten Stra-
ßenverkehr teilnehmen – Möglichkeiten medizinischer Rehabilitation und technischer Op-
timierung des Kraftfahrzeuges seien dabei auszuschöpfen. 

[Zu der Thematik des AK VI wird voraussichtlich in der nächsten Blutalkohol-Ausgabe
noch ein weiterer Beitrag erfolgen]

Arbeitskreise VII (AK VII) und VIII (AK VIII)
Die Thematik des AK VII lässt sich nahtlos an den Plenarvortrag von MATSChI anknüp-

fen, denn eng verbunden mit der zunehmenden Integration von Fahrerassistenzsystemen
in neuen Fahrzeugmodellen ist die Frage: „Wem gehören die Fahrzeugdaten?“ Unter der
Leitung von Dr. WALTER EIChENDORF, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates,
Bonn, diskutierten die Teilnehmer des AK VII unter diesem Gesichtspunkt die Notwen-
digkeit eines rechtlichen Schutzes von Fahrerdaten einerseits sowie zur Sicherheit der
Fahrzeugdaten andererseits, um ihren Missbrauch verhindern und ihrer Manipulation
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wirksam begegnen zu können. Ziel müsse sein, Rechts- und Planungssicherheit für alle
wirtschaftlichen Akteure zu schaffen, also nicht nur für den Fahrer oder halter des Fahr-
zeugs, sondern daneben auch für die Fahrzeughersteller, Werkstätten, Pannenhelfer, Versi-
cherer, Strafverfolgungsbehörden usw. Durchweg einig waren sich die Teilnehmer des AK
VII darin, dass der „Austausch von Daten und Informationen aus dem Fahrzeug Regeln
unterworfen werden [muss], die das informationelle Selbstbestimmungsrecht durch Trans-
parenz und Wahlfreiheit der Betroffenen (z. B. Fahrzeughalter und Fahrer) sichern.“ Beim
Kauf eines Fahrzeuges müsse zudem in dokumentierter Form umfassend und verständlich
darüber informiert werden, „welche Daten generiert und verarbeitet werden sowie welche
Daten auf welchen Wegen und zu welchen Zwecken übermittelt werden.“ Schließlich vo-
tierte der AK VII dafür, dass Zugriffsrechte von Strafverfolgungsbehörden/Gerichte unter
konsequenter Beachtung grundrechtlicher und strafprozessualer Schutzziele spezifisch zu
regeln sind. 

Als mittlerweile „liebgewordene Gewohnheit“ bezeichnete NEhM auf der Pressekonfe-
renz den Umstand, dass im AK VIII stets aktuelle Themen rund um den Bereich der See-
schifffahrt zum Dialog gestellt werden. Unter der bewährten Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c.
PETER EhLERS, honorarprofessor und Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und
hydrographie a. D., hamburg, erfolgte diesmal unter den Teilnehmern des AK VIII ein
Gedankenaustausch zu Fragen der „Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften
auf See“. hierzu hat der AK VIII klargestellt, dass primär der Reeder für die Erfüllung der
geltenden Anforderungen einzustehen hat. Demgegenüber habe die Flaggenstaatverwal-
tung die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren. Von der vorrangigen Verantwortung
dürfe die hafenstaatkontrolle die Flaggenstaaten nicht entbinden, auch wenn sie erheblich
zur Erhöhung der Schiffssicherheit und zum Meeresumweltschutz beigetragen habe. Dar-
über hinaus befürwortete der AK VII in seinen Empfehlungen „das Ziel der Bundesregie-
rung, die Flaggenstaatverwaltung und das Schifffahrtsrecht weiter zu modernisieren.“ Als
Kriterien stellte er dabei in den Vordergrund: klare und gebündelte Zuständigkeiten, Ver-
einfachung der Verwaltungsabläufe, Erreichbarkeit entsprechend den Erfordernissen der
Schifffahrtspraxis und schnellere Reaktionszeiten. 

Die in diesem Beitrag nur auszugsweise wiedergegebenen Empfehlungen der einzelnen
AK sind vollständig einsehbar unter 

http://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/pdf/empfehlungen_52_vgt.pdf.
Seinen Abschluss fand der 52. VGT durch das traditionelle Streitgespräch, diesmal zu

der Frage: „Blitzmarathon und … Sicherheitsgewinn, Disziplinierung oder doch nur Ab-
zocke?“ 

Dr. iur. Dela-Madeleine halecker, Frankfurt (Oder)
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Arbeitskreis V: Fahreignung und MPU

MARTINA ALBREChT

Die Projektgruppe „MPU-Reform“

I. Einführung
Auch wenn die Zahl der Betroffenen relativ klein ist (unter 0,2 % der Fahrerlaubnisin-

haber müssen sich im Jahr einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung <MPU>
unterziehen), ist die MPU in der medialen Wahrnehmung von erheblicher Bedeutung. Vie-
len ist nicht klar, dass einer MPU erhebliche Zuwiderhandlungen, oftmals Straftaten, vor-
ausgehen. So entsteht der Eindruck es könne „jedem passieren“, dass die Fahrerlaubnis
entzogen und eine MPU für die Wiedererteilung erforderlich wird. Kenntnisse über die tat-
sächlichen Abläufe zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis nach einem Entzug sind selten
vorhanden. Da die Fahrerlaubnis für die meisten Menschen unentbehrlich und oftmals für
die berufliche Existenz erforderlich ist, hat sich auch ein Markt von unseriösen Angeboten
entwickelt. Es ist daher notwendig, dass die mit der Entziehung und Wiedererteilung ver-
bundenen Abläufe für Betroffene transparent und nachvollziehbar sind, um unnötige Zeit-
und Geldverluste zu vermeiden. 

Der Arbeitskreis VI des 48. Verkehrsgerichtstags hat im Jahr 2010 konkrete Empfehlun-
gen für die Weiterentwicklung der MPU ausgesprochen. Basierend auf diesen Empfehlun-
gen beauftragte das damalige Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit der Einrichtung einer Projekt-
gruppe zur wissenschaftlich-fachlichen Weiterentwicklung und Sicherstellung der Trans-
parenz der MPU.

Die interdisziplinäre Projektgruppe „MPU-Reform“ wird von der BASt (herrn Dr.
SChULZE, Abteilungsleiter „Verhalten und Sicherheit im Verkehr“) geleitet und setzt sich
aus Experten aller relevanten Fachrichtungen und beteiligten Institutionen zusammen.
Vertreter der einschlägigen medizinischen und psychologischen Fachgesellschaften, der
Obergutachter, der zuständigen Behörden (Anerkennungs- und Fahrerlaubnisbehörden)
und  der Länder sowie der Träger der Begutachtungsstellen für Fahreignung (BfF) und von
Kursen zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung  bringen ihre Expertise ein. Das erste
Treffen der Gruppe fand im November 2012 statt, in 2013 haben weitere vier Treffen statt-
gefunden.

Aufgabe der Projektgruppe ist die Identifikation von Aspekten der MPU, in denen eine
wissenschaftlich-fachliche Weiterentwicklung sinnvoll erscheint, die Benennung fach-
licher Aspekte, deren wissenschaftliche Klärung oder optimierte Umsetzung in der Begut-
achtungspraxis eine Weiterentwicklung der MPU erbringen könnte sowie die Benennung
struktureller und organisatorischer Voraussetzungen einer Weiterentwicklung der betref-
fenden Aspekte. Es soll ein „Katalog“ von handlungsempfehlungen zur wissenschaftlich-
fachlichen Weiterentwicklung einschließlich einer Priorisierung der handlungsfelder erar-
beitet werden. 

In den bisherigen Sitzungen der Projektgruppe wurden Aspekte identifiziert und priori-
siert, die in Unter arbeits gruppen vertieft ausgearbeitet wurden, um dann in der Projekt-
gruppe abschließend diskutiert und abgestimmt zu werden. Dieses Vorgehen hat sich als
äußerst effektiv erwiesen.
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II. Bessere Informationsmöglichkeiten für Betroffene
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass mehr als drei Viertel der verkehrsauf-

fälligen Kraftfahrer, die sich vor Neuerteilung der Fahrerlaubnis einer MPU unterziehen
müssen, nicht rechtzeitig über die Bedingungen, die sie zum Erhalt eines positiven Gut-
achtens erfüllen müssen, informiert sind.1) Fast die hälfte aller Befragten beurteilt die In-
formationslage als eher schlecht. Dabei hat die frühzeitige Information einen erheblichen
Einfluss auf das Begutachtungsergebnis. Fahrer, die rechtzeitig nach dem Führerschein-
entzug die entscheidenden Informationen erhalten, bekommen zu über 60 % bereits beim
ersten Anlauf ein positives Fahreignungsgutachten.

Seitens Politik und Öffentlichkeit wird häufig eine mangelnde Transparenz der MPU be-
anstandet. hintergrund für diese Beschwerden ist dabei weniger eine tatsächlich mangelnde
Transparenz der MPU an sich, denn diese ist durch einheitliche fachliche Vorgaben, Quali-
tätssicherungsmaßnahmen und Überwachung sehr transparent. Vielmehr ist es für Betroffe-
ne schwierig, aus der Fülle der Angebote seriöse und kompetente Informationen herauszu-
filtern und schon früh die richtigen Schritte auf dem Weg zur Neuerteilung einzuleiten.

Für die Akzeptanz des Gesamtsystems ist es deshalb unbedingt erforderlich, die Infor-
mationsangebote für Betroffene zu verbessern.

Eine Expertengruppe hat daher unter der Leitung der BASt Inhalte für ein Internetportal
erarbeitet und zusammengestellt, die nach Abstimmung  mit dem zuständigen Bundesmi-
nisterium und den Bundesländern seit Sommer 2013 auf der Website der BASt zur Verfü-
gung gestellt werden.2) Die Informationen wurden so allgemeinverständlich wie möglich
formuliert, um möglichst vielen Betroffenen die Information auf diesem Wege zu ermög-
lichen. Von einer Startseite gelangt man auf weitere Seiten, die zur Fahrerlaubnis, der
MPU, den Möglichkeiten der Beratung und Vorbereitung, aber auch speziell zu den
Schwerpunktthemen Alkohol, Drogen und Punkte informieren. Viele der Informationen
wurden als Antworten auf häufig gestellte Fragen formuliert, was das Verständnis erleich-
tert. Es ist vorgesehen, die Informationen auch in weitere Sprachen, z. B Russisch oder
Türkisch, zu übersetzen.

Die Resonanz auf das Portal ist sehr positiv, viele Behörden und Institutionen verweisen
schon darauf. Bereits im November 2013 wurden rund 1200 Aufrufe der Website regi-
striert. Es wurden zudem Informationsbroschüren entwickelt, die Betroffenen so früh wie
möglich ausgehändigt werden sollten.

III. Qualität in MPU-Beratung und -vorbereitung
Erheblicher handlungsbedarf zeigt sich bei der Qualitätssicherung der Beratung und Vor-

bereitung. Die Orientierung ist für Betroffene angesichts der Fülle von Angeboten im Vorfeld
einer MPU sehr schwierig und die Seriosität und Qualität eines Angebots kaum prüfbar. 

Führt eine schlechte Beratung oder Vorbereitung zum Misserfolg bei der MPU, geht das
zu Lasten der Betroffenen, die erneut Zeit und Geld investieren müssen und weiter unter
den teilweise erheblichen beruflichen und sozialen Folgen des Führerscheinverlusts  lei-
den. Es ist daher unbedingt erforderlich, eine Liste seriöser und kompetenter Angebote
verfügbar zu machen.

hier sind verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung denkbar, von einem Gütesiegel
durch private Organisationen (z. B. Fachgesellschaften) über eine staatlich verwaltete Po-
sitivliste oder ein Gütesiegel durch eine beliehene Organisation bis hin zur amtlichen An-
erkennung nach einem „Verkehrspsychologengesetz“.  Die höchste Qualität wäre bei der
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amtlichen Anerkennung zu erwarten, da in diesem Fall die Definition der Qualitätsstan-
dards per Gesetz erfolgen würde,  eine geschützte Zusatzbezeichnung für seriöse und kom-
petente Berater zur Verfügung stünde und eine kontinuierliche Qualitätsüberwachung
möglich wäre.

Sollte eine Beratung im Vorfeld einer MPU verpflichtend eingeführt werden, wäre eine
Form der Anerkennung von Beratern unumgänglich. Dafür sprechen viele Argumente:
hinweise und Beratung zur MPU verbessern nachweislich die Erfolgsaussichten, so dass
vielen Betroffenen ein negatives Gutachten und der beschwerliche Weg zur erneuten Be-
gutachtung erspart bliebe. Auch könnten Beschwerden durch gezielte Beratung im Vorfeld
reduziert werden, was zu einer Entlastung der Behörden führen würde. Die Kompetenz der
Betroffenen würde erhöht, der „graue Markt“ minimiert.

IV. Verknüpfung der Weiterentwicklung der verschiedenen Regelwerke
Regelwerke verschiedener Ebenen sind bei der Beurteilung der Fahreignung zu beachten.

Das Straßenverkehrsgesetz (StVG) und die Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) setzen die
EU-Richtlinie in nationales Recht um. Die FeV füllt die im StVG geschaffenen Ermächti-
gungen aus. Sie regelt die Voraussetzungen für die Zulassung von Personen zum Straßen-
verkehr und somit auch die Eignungsvoraussetzungen für das Führen von Kraftfahrzeugen.

Die von der BASt herausgegebenen „Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung“3)
führen die Vorgaben der  FeV fachlich aus und dienen als hilfestellung für die Gutachter.
Sie stellen auch für die Fahrerlaubnisbehörden eine Entscheidungsgrundlage bei der For-
mulierung von Eignungszweifeln dar, und definieren die Eignungsvoraussetzungen für die
körperlich-geistige und charakterliche Eignung im Rahmen der FeV. Aufgrund ihres Stel-
lenwerts für das Behördenhandeln sind sie normativ verankert, was mit entsprechenden
Abstimmungsprozessen einhergeht. Kurzfristige Änderungen sind daher nicht möglich,
auch wenn sie fachlich manchmal wünschenswert erscheinen.

Die von den Fachgesellschaften für Verkehrspsychologie und Verkehrsmedizin herausge-
gebenen Beurteilungskriterien4) dienen in erster Linie der Überprüfung der Eignungsvor-
aussetzungen. Sie untersetzen fachwissenschaftlich die Ausführungen der Begutachtungs-
leitlinien. Sie definieren für unterschiedliche Anlassgruppen Anforderungsprofile, die von
allen Gutachtern im Rahmen der Untersuchung des Einzelfalls beachtet werden müssen und
sichern somit eine einheitliche Urteilsbildung. Als fachliches Grundlagenwerk können sie
relativ schnell wissenschaftlichen oder technischen Neuerungen angepasst werden.

In der Vergangenheit gab es Defizite in der Abstimmung bei der Weiterentwicklung der
Regelwerke. Die Begutachtungsleitlinien konnten nicht in der fachlich gewünschten Ak-
tualität veröffentlicht werden, weil die Abstimmungsprozesse mit Bund und Ländern nicht
geregelt waren. Änderungen der FeV benötigen einen Bezug auf entsprechende fachwis-
senschaftliche Grundlagen, die den Stand der Wissenschaft und Technik wiedergeben.
Dass die Begutachtungsleitlinien in älteren Kapiteln jedoch nicht mehr dem aktuellsten
Stand entsprechen, wird bei der Betrachtung der Beurteilungskriterien deutlich (z. B. bei
den Laborparametern zur Alkoholabstinenz).

Die Projektgruppe hat einen Entwurf für einen Abstimmungsprozess zwischen den be-
teiligten Akteuren vorgelegt, der von allen Seiten positiv aufgenommen wurde. Die BASt
wird bei fachlich notwendigen Änderungen der Begutachtungsleitlinien immer einen hin-
weis bezüglich eventueller Diskrepanzen zur FeV geben und ggf. einen Vorschlag für 
notwendige Änderungen unterbreiten. In einem einheitlichen jährlich wiederkehrenden
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Prozess sollen Änderungen der Begutachtungsleitlinien im Bund-Länder-Fachausschuss
„Fahrerlaubnis/Fahrlehrerrecht“ vorgestellt und abgestimmt werden. Ein fachlicher Aus-
tausch zwischen den herausgebern der Begutachtungsleitlinien und der Beurteilungskrite-
rien ist vorgesehen.

V. Entwicklung eines einheitlichen Katalogs für anlassbezogene Fragestellungen
Die derzeit existierenden Fragenkataloge, die die Fahrerlaubnisbehörden bei der Anord-

nung einer Begutachtung der Fahreignung verwenden, basieren auf Rechtsnormen (FeV),
Ländererlassen und verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung. Dies führt u.a. dazu, dass
in den Bundesländern, teilweise auch in verschiedenen Behörden eines Landes, für gleiche
Untersuchungsanlässe verschiedene Fragestellungen formuliert werden. Es liegt auf der
hand, dass ein bundeseinheitlicher Fragenkatalog wünschenswert wäre. Dieser wäre als
„Katalog von Vorschlägen“ für Fragestellungen zu gestalten, da die Zuständigkeit für das
Formulieren der Fragestellungen bei den einzelnen Behörden liegt.

Es ist nicht möglich und auch nicht zielführend, alle bestehenden Erlasse und Urteile als
„Rahmen“ für einen Katalog zu berücksichtigen. Vielmehr sollte ein Katalog auf der Basis
der normativen Grundlagen und der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse erarbeitet
werden, der dann als Grundlage für zukünftige Erlasse und Rechtsprechungen dienen
kann. Dabei ist zu beachten, dass sich die Fragestellungen (über den Untersuchungsanlass
und die Begründung) aus den Anknüpfungstatsachen ergeben. Diese müssen bei der Er-
stellung eines Katalogs mit berücksichtigt werden. 

hier ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, dass unklare Normen und unbestimmte
Rechtsbegriffe eine wesentliche Ursache für die Uneinheitlichkeit der Fragestellungen
darstellen. Als Voraussetzung für einheitliche Fragestellungen sollten daher zunächst die
rechtlichen Grundlagen in einigen Punkten präzisiert werden, dies gilt insbesondere für
den Bereich der Drogenfragestellungen (z. B. die Verwendung der Begriffe „regelmäßig“
und „gelegentlich“ bei Cannabiskonsumenten). Ein Beispiel: Ein Fahrerlaubnisinhaber ist
nach der FeV und den Beurteilungskriterien bei Führen eines Fahrzeugs nach Cannabis-
konsum nicht abstinenzpflichtig, dies wird aber oft gefordert, da das fehlende Trennver-
mögen als belegt gilt.

Im Rahmen der Projektgruppe werden exemplarische Fragestellungen mit Beispielen
für die Ableitung aus den Anknüpfungstatsachen entwickelt, die als Basis für die Erstel-
lung eines einheitlichen Katalogs für die wesentlichen Fragestellungen dienen könnten.
Auch sollten Vorgaben für die Auswahl der Arztgruppe nach § 11 FeV gemacht werden, da
in der Praxis oft erhebliche Unsicherheiten bestehen (wer zum Beispiel ist zuständig, wenn
der Anlass für die Begutachtung ein mehrfaches Beschädigen des nachbarlichen Garten-
tors ist – Neurologe, Psychiater, Orthopäde, Allgemeinmediziner, Gerontologe oder doch
lieber der Arzt in der BfF, denn möglicherweise wird eine Leistungsüberprüfung erforder-
lich werden?)

VI. Unabhängige Prüfung eingesetzter Verfahren und Maßnahmen
Die medizinisch-psychologische Begutachtung der Fahreignung und die Kurse zur

Wiederherstellung der Fahreignung nach § 70 FeV sind eine Entscheidungshilfe für die
Fahrerlaubnisbehörden und ziehen Rechtsfolgen nach sich. Daher muss der Nachweis der
Qualität und Eignung der Verfahren nach wissenschaftlich definierten Kriterien erbracht
werden. hierzu ist eine unabhängige Prüfung durch eine zugelassene neutrale Stelle erfor-
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derlich. Dies dient zum Einen der Qualitätssicherung der Maßnahmen nach § 70 FeV, zum
Anderen kann auf dieser Basis eine bundeseinheitliche Festlegung von Kriterien für die
Zulassung von Verfahren für den Bereich der Fahreignungsbegutachtung erfolgen.

Die Projektgruppe hat Vorschläge für die Aufgaben, Qualifikation und rechtliche Veran-
kerung einer unabhängigen Stelle zur fachlichen Prüfung von bei der MPU eingesetzten
psychologischen Verfahren sowie der wissenschaftlichen Grundlage und der Geeignetheit
von Kursen zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung (§ 70 FeV) erarbeitet. Die Vor-
schläge zu den Anforderungen an die Qualifikation und Unabhängigkeit wurden in den
Entwurf der 10. Änderungsverordnung der FeV übernommen.

Die Projektgruppe hat weiterhin Anregungen zu Übergangsfristen für derzeit angewen-
dete Verfahren sowie Fristen für die Gültigkeit einer Zulassung und Abstände für gefor-
derte Neunormierungen gegeben. Auch wird darauf hingewiesen, dass eine Zusammen-
arbeit mit den Anwendern unerlässlich ist, um insbesondere die Geeignetheit von Kurs-
modellen beurteilen zu können.

Die Projektgruppe regt eine Überarbeitung der in den Begutachtungsleitlinien bezüg-lich
der psychometrischen Testverfahren definierten Prozentränge und Konstrukte an – so sind
z. B. nicht alle Dimensionen der Aufmerksamkeit gleichermaßen sicherheitsrelevant.

VII. Überlegungen zur Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen
Nach einer MPU gibt es Betroffene, die mit Ablauf oder Ergebnis der MPU unzufrieden

sind und sich darüber beschweren möchten. Auch besteht manchmal der Wunsch nach
einer erneuten oder „höherwertigen“ Begutachtung. hieraus resultierte die Forderung
nach unabhängigen Stellen, an die Betroffenen sich wenden können.

Die Projektgruppe sieht zunächst die Notwendigkeit, Betroffene besser über bereits be-
stehende Beschwerdemöglichkeiten zu informieren, da diese oftmals nicht bekannt sind.
So haben alle Träger der Begutachtung ein Beschwerdemanagement, das bei Beschwerden
über die MPU bei diesem Träger tätig wird. Die Anerkennungsbehörden gehen ebenfalls
hinweisen nach, die auf Unregelmäßigkeiten bei Trägern oder Stellen hindeuten. Nieder-
gelassene Berater und Rechtsanwälte können unterstützen und auch die Führerscheinstel-
len können in diesen Fällen angesprochen werden.

Sollte ein Fall vor Gericht gehen, werden gegebenenfalls Zweitgutachten in Auftrag ge-
geben, in manchen Bundesländern sind Obergutachtenstellen eingerichtet.

Es wurde bisher noch keine Empfehlung der Projektgruppe ausgesprochen, ob und ggf.
welcher Bedarf noch über die bereits vorhandenen Möglichkeiten hinaus  besteht. Die Pro-
jektgruppe wird sich weiterhin mit dieser Frage befassen.

VIII. Tonaufzeichnungen
Die Forderung nach einer Tonaufzeichnung bei der MPU erwies sich in der Diskussion

als erheblich vielschichtiger und komplexer als zunächst angenommen. 
Offene Fragen betreffen die Persönlichkeitsrechte, den Datenschutz, aber auch das Ar-

beits- und Vertragsrecht (denn auch der Persönlichkeitsschutz der Gutachter ist tangiert). 
Zunächst ist zu klären, welche Aufzeichnungen und Übertragungen zu fertigen sind. Es

kann eine Aufzeichnung auf Wunsch des Begutachteten angeboten werden, denkbar wäre
aber auch eine obligatorische Aufzeichnung aller Gespräche. Darüber hinaus stellt sich die
Frage, ob nur die psychologische Exploration aufgezeichnet werden sollte oder auch die ärzt-
liche Anamnese (hier fallen ggf. Widersprüche in den Angaben z. B. zu Trinkmengen auf)
oder noch weitere Gespräche im Rahmen der Begutachtung (z. B. die Sachstandmitteilung).
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Es müssen Anforderungen definiert werden für die Qualität des Mitschnitts, die Sicher-
heit und Dauer der Aufbewahrung, die Zugriffsmöglichkeiten, Sicherstellen der Löschung
der Daten, Sicherung vor Missbrauch und nachträglicher Veränderung der Aufzeichnung.
Die damit verbundenen technischen bzw. rechtlichen Fragen sind sicherlich lösbar.

Wenn aufgezeichnet wird, sollte eine Transkription in die Schriftform erfolgen. Die Trans-
kription könnte auszugsweise oder vollständig im Gutachten wiedergegeben werden. Für die
Gutachter könnte diese Aufzeichnung eine hilfestellung bei der Gutachtenerstellung sein
und könnte ggf. von der Doppelaufgabe des Begutachtens und gleichzeitigen Dokumentie-
rens während des Gesprächs entlasten. Durch die Transkription entstehen jedoch Kosten, die
von den Betroffenen zu tragen sind. Bei der Überlegung  einer obligatorischen Aufzeichnung
ist zu bedenken, dass die große Mehrzahl der Begutachteten eine Aufzeichnung nicht benö-
tigt. Die Kosten müssten aber für eine geringe Zahl von Beschwerdeführenden von allen mit
getragen werden. Es stellt sich somit die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.

Noch unklar ist, wie sich eine Tonaufzeichnung auf die Qualität der Exploration auswir-
ken würde. Einerseits kann vermutet werden, dass das Wissen um die Aufzeichnung die
Qualität der Untersuchung weiter verbessern könnte. Andererseits können sowohl auf Sei-
ten des Gutachters als auch des Klienten möglicherweise hemmnisse bestehen, offen zu
sprechen bzw. außerhalb eines strikten Vorgehens nachzufragen. Diesen Fragen sollte aus
Sicht der Projektgruppe wissenschaftlich nachgegangen werden.

IX. Ausblick
Der Abschlussbericht der Projektgruppe ist für Ende 2014 vorgesehen.  Die Empfehlun-

gen des Arbeitskreises des Verkehrsgerichtstags 2014 werden daher wesentliche Impulse
für die weiteren Aktivitäten der PG MPU geben.

Die interdisziplinäre, kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit in der Projektgruppe
hat bereits jetzt nicht trotz, sondern aufgrund der oftmals sehr unterschiedlichen Sichtwei-
sen der Beteiligten zu allseits akzeptierten und wissenschaftlich fundierten Ergebnissen
und Vorschlägen geführt. Allen Beteiligten gebührt dafür Dank.
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WOLFGANG FASTENMEIER

Ist die MPU reformbedürftig?

1. Ausgangslage
Der Titel des AK lautet zwar „MPU und Fahreignung“, aber man musste kein Prophet

sein, um vorherzusagen, dass sich die Diskussion sehr schnell auf die Medizinisch-Psycho-
logische Untersuchung (MPU) verengen würde. Ein Blick zurück auf vergangene VGT er-
weist die MPU ohnehin als Dauerbrenner, was dann in 2010 in dem sinnigen AK-Titel:
[„Idiotentest“ auf dem Prüfstand] kulminierte. Den einen scheint die MPU geradezu Teu-
felswerk zu sein, es werden Begriffe wie „Schikane“, „Willkür“, „Lotterie“ und „Geld-
schneiderei“ zitiert und „den“ Psychologen „mummenschanzartiges Verhalten“ angelastet
[1]. Den anderen gilt die MPU als unverzichtbares Instrument der Verkehrssicherheit und
sogar als deutsches Modell, das vom übrigen Europa doch übernommen werden sollte. In
dem folgenden Beitrag soll der Versuch unternommen werden, aus gewissermaßen neutra-
ler psychologischer Perspektive eine Reihe von Gesichtspunkten zum Themenkreis „MPU
und Fahreignung“ herauszugreifen, den einen oder anderen Einwand gegen die MPU zu di-
skutieren und die Frage zu stellen, ob sich das AK-Thema tatsächlich auf die MPU reduzie-
ren lässt. Soviel schon vorweg: der Autor sieht im Wesentlichen andere handlungsbedarfe.
Als grundsätzliches Problem erscheint zudem der staatliche Beschluss, eine an sich staatli-
che hoheitsaufgabe („Verkehrssicherheit“) freizugeben und durch die Neuzulassung einer
Vielzahl von Trägern bzw. daraus resultierenden Begutachtungsstellen für Fahreignung
(BfF) einen enormen Konkurrenzdruck geschaffen zu haben bei gleichzeitiger Deckelung
durch unangemessen niedrige Gebührensätze. Auch dazu wird eine Reihe von Argumenten
folgen.

2. Qualität in der Fahreignungsbegutachtung
Die MPU als bewährtes Instrument der Verkehrssicherheit

Schubert [2] hat auf dem VGT 2010 in umfassender Weise die rechtlichen und wissen-
schaftlichen Grundlagen der MPU im Überblick beschrieben und bewertet, was eine Re-
plikation bekannter Fakten an dieser Stelle erübrigt. hervorzuheben und uneingeschränkt
zuzustimmen ist Schuberts Grundaussage: Die MPU ist als Instrument der Verkehrssi-
cherheit mit hohen normativen und wissenschaftlich unterlegten Qualitätsstandards eta-
bliert, bewährt und mit einer Fülle von Kontrollmechanismen auf verschiedenen Ebenen
versehen. Insofern erscheint es nicht gerechtfertigt, die MPU in den Mittelpunkt von Re-
formvorschlägen zu stellen, ein Änderungsbedarf betrifft lediglich Details. Zudem liegen
wie in kaum einem anderen Bereich die Begutachtungsgrundlagen (siehe Begutachtungs-
leitlinien) sowie die angewandten fachlichen Kriterien öffentlich zugänglich vor – siehe
etwa die neue 3. Auflage der Beurteilungskriterien [6]. Mehr Transparenz geht kaum.

Qualitätssicherung medizinischer Gutachten
Bei der Begutachtung der Fahreignung an den BfF spielen auch andere Formen der Be-

gutachtung eine wesentliche Rolle. Wie jüngst verschiedentlich ausgeführt wurde[3,4], er-
folgt in der öffentlichen Diskussion häufig eine unberechtigte Gleichsetzung des Begriffs
der Fahreignungsbegutachtung mit der MPU. Dabei bleibt nämlich unberücksichtigt,
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„dass zur Überprüfung von Eignungszweifeln nicht nur medizinisch-psychologische
Untersuchungen durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde angeordnet werden, sondern
auch ärztliche Gutachten nach § 11 FeV. Des Weiteren sind unter dem Begriff der Fahr-
eignungsbegutachtung auch medizinische und leistungspsychologische Untersuchungen
nach Anlage 5 FeV sowie Untersuchungen des Sehvermögens nach Anlage 6 FeV zu sub-
sumieren“ [3]. Im Gegensatz zur MPU fehlen aber bei der Begutachtung von Berufskraft-
fahrern, rein ärztlichen Gutachten bis hin zu betriebsmedizinischen Begutachtungen regel-
mäßige Überprüfungen geschweige denn etablierte Qualitätsstandards. Typische Pro-
bleme insbesondere hinsichtlich Anlage 15 zu § 11 FeV werden von Mattern und Schubert
folgendermaßen beschrieben [4]: z. B. mangelnde Einhaltung der eigenen Verfahrens- und
Arbeitsanweisungen, Regelverletzungen bei der Erhebung psychologischer, medizini-
scher und toxikologischer Befunde, fehlerhafte Interpretationen psychologischer Tester-
gebnisse durch Nicht-Psychologen (damit mangelnde Fachkunde, da nur die Psychologen
über eine ausreichende Ausbildung in Testtheorie und über entsprechende Kenntnisse der
einzelnen Verfahren verfügen, um die Aussagekraft der Ergebnisse beurteilen zu können.
Dies verhält sich analog beispielsweise zu medizinischen Diagnosemethoden: Nach ent-
sprechender Einarbeitung kann auch ein Laie Blutkörperchen auszählen oder Röntgenbil-
der anfertigen; nur der ausgebildete und in der Praxis erfahrene Arzt jedoch kann die Daten
sinnvoll interpretieren). Dazu kommen möglicherweise Fehlinterpretationen medizini-
scher Anamnesedaten, körperlicher Symptome sowie toxikologischer Analysen. Weitere
Einwände betreffen die Einbeziehung nicht verwertbarer aktenkundiger Vorfälle, Über-
schreitung des Gutachtenauftrags sowie die mangelnde Kenntnis von Gesetzen, Verord-
nungen, Leitlinien, Beurteilungskriterien und darüber hinaus überhaupt von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen.

Daher sollte der zukünftige Fokus zur Optimierung der Qualität auf diese genannten Be-
reiche der Fahreignungsbegutachtung gerichtet werden; hier besteht ein ungleich größerer
handlungsbedarf als bei der MPU. Ziel muß also ein der MPU vergleichbares Qualitäts-
managementsystem sein, insbesondere für ärztliche Gutachten innerhalb und außerhalb
von Begutachtungsstellen für Fahreignung (BfF). 

Die psychologische Untersuchung
Immer wieder kommt als Einwand gegen die MPU-Begutachtungspraxis, dass sich die

Psychologen regelmäßig weigern würden, mit der Begutachtung zu beginnen, solange
kein Vorgutachten vorliege. Der Grund dafür wäre die bloße Vermutung, dass ein Vorgut-
achten negativ war und man die Begutachtung eines anderen Kollegen nicht aufheben
möchte [1]. Solche Einwände erscheinen entweder als völlig abwegige Vorstellung oder
missverständliche Wahrnehmung psychologischer Diagnostik, da sie deren Prinzip ver-
kennen. Denn in den letzten Jahrzehnten hat sich die klassische Merkmalsdiagnostik mit
ihrem direkten Schluss auf körperliche und geistige Eignung hin zu einer verhaltensbezo-
genen Prozessdiagnostik entwickelt, um mögliche Verhaltensänderungen zu erfassen. Wie
Schubert darstellt, bezieht diese Form der Diagnostik in entlastungs- und ressourcenorien-
tierter Weise u. a. auch Lernprozesse, Einstellungen und alte und neue Gewohnheiten mit
ein [2]. Weiter ist zu bedenken: Ein Gutachten, das die Frage nach der Fahreignung beant-
worten soll, ist zunächst nicht per se falsch oder richtig, sondern relativ zu anderen Gut-
achten zu sehen, denn es gibt eine Prognose über das Verhalten einer Person zu einem an-
deren Zeitpunkt, also zu einem Verlauf, zu einer Entwicklung. Damit lässt sich auch der
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Inhalt einer früheren Prognoseentscheidung nicht von einer Beurteilung in einem aktuel-
len Gutachten an sich trennen. Die Frage nach der Eignung ist zwar immer „heute“ zu stel-
len, um Veränderungen, Entwicklungen und nicht zuletzt die Glaubwürdigkeit des Pro-
banden beurteilen zu können. Dazu ist es aber unabdingbar, als weitere wesentliche
Informationsquelle vorausgegangene Vorgutachten zu erhalten. In der Zusammenschau
früherer Gutachten und aktueller Begutachtung können Erkenntnisse darüber gewonnen
werden, wie sich ggfs. Leistungen, Einstellungen und Gewohnheiten des Probanden zwi-
schen Gutachten – also im Verlauf – verändert haben. Erst damit ist aus wissenschaftlicher
Sicht ein wirklich belastbares Ergebnis zu erzielen. 

hier kommt unmittelbar auch die psychologische Exploration ins Spiel und die immer
wieder gestellte Frage: Warum braucht es überhaupt eine Exploration, warum hat der me-
dizinische Teil nicht mehr Bedeutung, wo es doch so hilfreiche Befunderhebungen wie
z. B. Ethylglucuronid (EtG-Marker) gäbe? Die grundlegende Antwort dazu liefert zum
einen das „Praxishandbuch der Exploration“ [5]: Das „verbale Erfassen von Informationen
ist immer dann als Methode der Datenerhebung geeignet, wenn es darum geht, Informa-
tionen für längere Zeiträume zu erfassen, und wenn im interessierenden Zeitraum keine
weiteren Aufzeichnungen angefertigt wurden, z. B. weil noch nicht vorhersehbar war, dass
diese Informationen einmal benötigt werden. Darüber hinaus können Informationen über
Prozesse erhoben werden, die einer direkten Beobachtung nicht zugänglich sind, z. B. ge-
dankliche, intellektuelle Vorgänge und Emotionen“. Die psychologische Exploration be-
dient sich dabei verschiedener Befragungs- und Gesprächstechniken, die – im Unterschied
etwa zur klinischen Anamnese – einen ständigen Wechsel zwischen der Tatsachenebene
(was ist geschehen?) und der subjektiven Verarbeitungsebene (wie sieht und erklärt sich
der Klient die Zusammenhänge?) notwendig macht[6]. Weiter wird in den aktuellen Beur-
teilungskriterien6) ausgeführt: „Von dem Psychologischen Sachverständigen wird neben
der aktiven Lenkung des Untersuchungsgespräches eine Gesprächsbewertung auf drei
Ebenen abverlangt:

– es ist eine Beurteilung der Angaben vor dem hintergrund des theoriegeleiteten Erfah-
rungswissens (diagnostische Einordnung einer Problemausprägung) erforderlich,

– es muss eine Prüfung der Realitätsangemessenheit von Klientenaussagen (Bewertung
der Verwertbarkeit) vorgenommen werden und schließlich

– hinterfragt der Sachverständige, welche Ursachenattribution der Klient für sein Ver-
halten vornimmt (Beurteilung der Selbstreflexion)“.

Die Exploration gilt daher auch als „zentrale Methode bei der Fahreignungsuntersu-
chung“ [7] bzw. „Königsweg“ [2] verkehrspsychologischer Diagnostik zur Person und
ihren Verhaltensäußerungen. Das psychologische Explorationsgespräch ist also ein unver-
zichtbares diagnostisches Instrumentarium, mit dessen hilfe „Daten und Informationen er-
hoben werden, deren Kenntnis zur Erstellung des Gutachtens und zur Beantwortung der
behördlichen Fragestellung unmittelbar notwendig ist“ [5]. hier schließt sich wieder der
Kreis zum vorhergehenden Abschnitt, denn neben der Kenntnis und Abwägung etwaiger
Vorgutachten lässt sich die Frage nach dem künftigen Verhalten auffälliger Kraftfahrer nur
dann beantworten, wenn sich die Exploration nicht nur auf die aktuelle Situation richtet,
sondern wenn auch der Entwicklungsverlauf des Problemverhaltens klar geworden ist.
Somit sollte deutlich geworden sein: Weder EtG-Marker noch andere biochemische Indi-
katoren ersetzen die Prozesse psychologischer Art, wie sie in der Exploration herausgear-
beitet werden. 
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Anzumerken ist in diesem Zusammenhang weiter – und als Beispiel sei wiederum EtG
angeführt: Obwohl EtG sicherlich einen Fortschritt gegenüber früheren Markern darstellt,
bleibt dennoch die Frage nach der Reliabilität (wie zuverlässig und störungsfrei wird ge-
messen?) und Validität (in welchem Maße wird tatsächlich das gemessen, was gemessen
werden soll?). Das führt z. B. zu Problemen wie etwa, ob EtG nun eher als „Abstinenz-
nachweis“ taugt oder ob es dazu dienen kann, lediglich stärkeren Alkoholkonsum sicher
auszuschließen. Obwohl zu EtG umfangreiche Literatur vorliegt und in der öffentlichen
Wahrnehmung beinahe den Charakter einer „Wunderwaffe“ angenommen hat, erscheint
die klinische Anwendung im Rahmen der Alkoholproblematiken noch Gegenstand von 
Diskussionen, die u. a. in der Frage kulminieren, ob EtG-Messungen tatsächlich schon an-
wendungsreif seien (!) [8]. Andere Autoren diskutieren häufiges „falsch-positiv-Scree-
ning“ nach Aufnahme von Ethanol durch Nahrungsmittel, Kosmetika und Pharmaka sowie
die Inhalation ethanolhaltiger Desinfektionsmitteldämpfe [9]. Diese Liste ließe sich belie-
big fortsetzen und sie soll hier auch nicht vertieft werden, denn es geht um eine grundsätz-
liche Betrachtung. hilfreich ist in der Frage, wie gut ein Diagnoseinstrument funktioniert,
z.B. die Verwendung von Vierfeldertafeln (auch unter der Bezeichnung „Signalmatrix“ be-
kannt), mit deren hilfe bei Kenntnis der Rahmendaten die Testgüte sogar berechnet wer-
den könnte. An dieser Stelle soll dies in lediglich beschreibender Form am Beispiel „Al-
koholkonsum“ geschehen (vgl. Tabelle 1).

Wie Tabelle 1 ausweist, kann ein (EtG-)Test vier Ergebnisse haben: 1. Das Ergebnis ist
positiv, der Untersuchte konsumiert (exzessiv) Alkohol. 2. Der Test ist positiv, aber der
Untersuchte konsumiert keinen Alkohol. 3. Der Test ist negativ, aber der Untersuchte kon-
sumiert Alkohol. 4. Der Test ist negativ und der Untersuchte konsumiert keinen Alkohol.
Wie die schon erwähnte Diskussion in der Literatur zeigt, entsprechen Sensitivität und
Spezifität von EtG offenbar noch lange nicht zufriedenstellenden und prognostisch zuver-
lässigen Werten, sodass schon von EtG als einem „low sensitivity marker“ [10] gespro-
chen wird.

Grundsätzlich gilt ohnehin: Messergebnisse sind immer mit einer Messunsicherheit
(also einem Messfehler) behaftet. Das können technisch bedingte Fehlerquellen sein, Stör-
faktoren im Blut, zeitlich bedingter Abbau des Analyten, etc. Der „wahre“ Wert eines Mes-
sergebnisses liegt immer innerhalb eines Bereiches von „Messwert +/– Messunsicherheit“.
Zur Abschätzung des „wahren“ Wertes kann beispielsweise ein Konfidenzintervall (in der
Regel 95 %) festgestellt bzw. berechnet werden: ein Maß dafür, dass der Wert einer ge-
messenen Größe mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit im angegebenen Bereich liegt.
Das kann bedeuten, dass bei einer bestimmten gemessenen Alkoholkonzentration der tat-
sächliche Wert beträchtlich um diese Messung streuen kann. Ein Grenzwert wird aber als
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Testergebnis Alkoholkonsum

Ja Nein

Positiv Sensitivität: Falsch-positiv-Rate:
Entdeckte Trinker Fälschlicherweise als Trinker eingeordnet

Negativ Falsch-negativ-Rate: Spezifität:
Unentdeckte Trinker Korrekt als abstinent eingestuft

Tab. 1: Mögliche EtG-Testergebnisse.
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harter „Cut-off-Wert“ betrachtet, bezieht sich also auf einen absoluten Messwert ohne Be-
rücksichtigung einer Messunsicherheit. Ein Grenzwert eröffnet demnach prinzipiell ein
breites Feld sowohl falsch-negativer als auch falsch-positiver Einschätzungen. Je nach ge-
wähltem Grenzwert kann auch die Sensitivität und Spezifität der Testung verändert wer-
den: Wird ein geringer Grenzwert gewählt, erhöht sich die Sensitivität und nahezu jeder
auch nur geringfügige Alkoholkonsum wird entdeckt bei gleichzeitiger hoher falsch-posi-
tiv-Rate. Umgekehrtes gilt bei einem hohen Grenzwert. Selbst bei einer äußerst optimisti-
schen (und realiter unrealistischen) Einschätzung zugunsten der EtG-Messung (Sensiti-
vität > 90 %) läßt sich leicht abschätzen, wie enorm die Fehlerquote sein kann mit
bekannten Konsequenzen: Probanden werden als Trinker entlarvt, obwohl sie es nicht sind
oder umgekehrt als abstinent betrachtet und positiv beurteilt, obwohl sie die geforderte Ab-
stinenz durchbrochen haben. Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Damit
soll der Wert biochemischer Marker nicht in toto in Frage gestellt werden. Es ist vielmehr
der hinweis darauf, sich Grenzen der Messung bewusst zu machen und den Stellenwert
dieser Marker realistisch einzuordnen, nämlich ein Indikator unter anderen Indikatoren zu
sein.

Man sieht auch: Die Definition eines Grenzwertes beruht auf wissenschaftlichen Beob-
achtungen und Erhebungen und bildet einen gewissen wissenschaftlichen Konsens ab, auf
den sich eine Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft nach vereinbarten Kriterien
und Gesichtspunkten einigt. Ein Grenzwert ist also mit anderen Worten im Grunde nichts
anderes als eine wissenschaftliche und im weiteren Sinne auch gesellschaftliche Konven-
tion. Ein Grenzwert ist demnach auch solchen Konventionen unterworfen und kann ent-
sprechend solcher Konventionen einmal höher oder einmal niedriger liegen: es handelt
sich also nicht um einen objektiven Wert. Der Bogen zurück zum Ausgangspunkt ist hier
leicht zu schlagen und etwas salopp ließe sich Folgendes formulieren: Weder Naturwis-
senschaftler noch Richter vermögen es, in die Zukunft zu blicken. Andererseits erscheint
angesichts psychologischer Erkenntnisse nichts eine so zuverlässige Basis für die Voraus-
sage zukünftigen Verhaltens eines Menschen zu sein wie das Wissen um sein bisheriges
Verhalten.

Aufzeichnung der Exploration
Im Kontext der psychologischen Exploration darf auch die Diskussion um die immer

wieder aufgestellte Forderung nach Tonaufzeichnungen des Untersuchungsgesprächs
nicht fehlen. Dieses Thema ist unter verschiedenen Gesichtspunkten abzuwägen: Falsch
wäre es, sie auf Grundlage eines grundsätzlichen Misstrauens in die mängelfreie Arbeit
eines Gutachters zu fordern. Dies wäre unverhältnismäßig und verkennt wiederum das
praktizierte Vorgehen. Insofern ist Schuberts Ausführungen auf dem VGT 2010 [2] zu fol-
gen, der das psychologische Untersuchungsgespräch als äußeren Einflüssen gegenüber
hochsensibel beschreibt, weshalb dem Vier-Augen-Prinzip absoluter Vorrang zu geben sei.
Im Weiteren führt er eine Reihe fachlicher Gründe aus (z. B. Rolle der Vertragspartner zu-
einander) und leitet daraus ab, warum Tonmitschnitte nicht befürwortet werden. 

Nun existieren bekanntlich verschiedene Möglichkeiten, das Explorationsgespräch zu
dokumentieren. Dabei liegt es grundsätzlich im Ermessen des Gutachters, welche Metho-
de er vorzieht. Mittlerweile häufige Praxis ist der Einsatz eines Laptops, in den die Aussa-
gen des Probanden direkt vom explorierenden Psychologen eingegeben werden; diese di-
rekte Verfügbarkeit im Computer erscheint prima facie auch als größter Vorteil dieser
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Vorgehensweise. Laptopmitschriften bei gleichzeitiger Gesprächsführung können aller-
dings unpersönlich wirken (der hinter dem Bildschirm versteckte Gutachter) und ziehen si-
cherlich Aufmerksamkeit von der Gesprächsführung ab. Zudem erscheint es fraglich, ob
eine computergestützte Mitschrift tatsächlich eine Zeitersparnis darstellt, da der während
des Gesprächs eingegebene Text für die Übernahme in das Gutachten sorgfältig überarbei-
tet werden muss. KIEGELAND [5] weist auf einen weiteren beachtenswerten Aspekt hin:
Werden für die Exploration bereits abgespeicherte Frageschemata verwendet, besteht die
Gefahr, dass der Gutachter zu rigide agiert und nicht mit der gebotenen Sensibilität und
Flexibilität auf den Einzelfall eingeht. Daher wird häufig die altmodische Variante hand-
schriftlicher Aufzeichnungen als kundenfreundlicher betrachtet, da sie mehr Platz für 
persönlichen Kontakt lässt und eine flexible, individuelle Gestaltung der Exploration 
ermöglicht – allerdings ist auch hier ein gewisses Aufmerksamkeitsproblem nicht aus-
geschlossen.

Eine zu diskutierende Lösung wären sicherlich Tonaufzeichnungen, wie sie z. B. bei
Obergutachten standardmäßig zum Einsatz kommen. Damit kann der explorierende
Psychologe seine gesamte Aufmerksamkeit und Konzentration auf die Ausführungen des
Probanden richten; er wird sich dann vermutlich und sinnfälligerweise lediglich einzelne
Stichpunkte während des Gesprächs mit notieren. Er hat damit z. B. die Möglichkeit, die
Antworten des Probanden wörtlich transkribieren zu lassen, mit seinen eigenen Stich-
punkten zu vergleichen und dann erst das Gutachten zu erstellen. Zudem würde in mög-
lichen Streitfällen die Tonaufzeichnung als weiterer objektivierbarer Beleg dienen können.
Im Sinne einer Erhöhung der Transparenz von Gutachten erscheinen also Tonaufzeich-
nungen grundsätzlich als hilfreich und würden – spekuliert man weiter – vermutlich sogar
dazu beitragen, Gutachten häufig noch klarer negativ ausfallen zu lassen und die Zahl der
Beschwerden zu vermindern. Nun ist diese Einschätzung aus der Sicht einer früheren Tä-
tigkeit als Obergutachter beschrieben und es muß die Frage gestellt werden, ob das Ge-
sagte überhaupt auf die Situation in den BfF übertragbar ist. Bei Obergutachten beträgt die
für die Exploration zu veranschlagende Zeit in der Regel zwei oder drei Stunden und es er-
scheint unmittelbar einsichtig, dass die Tonaufzeichnung ein unverzichtbares (techni-
sches) hilfsmittel darstellt, ohne das diese Zeitspanne gar nicht bewältigt werden könnte.
Dieser Fall trifft aber für die Explorationen in den BfF nicht zu, da in wesentlich kürzerer
Zeit lediglich eine beschränkte Anzahl konkreter Fragen exploriert wird, die Komplexität
und die Freiheitsgrade der Gesprächsgestaltung deutlich geringer sind, sodass nur in we-
nigen Fällen ein unmittelbarer Nutzen einer Tonaufzeichnung einleuchtet und damit auch
die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Raum steht. 

Ein weiteres, im Sinne wissenschaftlichen Vorgehens schwerwiegendes Argument ist
zudem Folgendes: Es fehlen bis dato wissenschaftlich belegte Argumente für den Nutzen
von Tonaufzeichnungen [11]. Auch der standardmäßige Einsatz von Tonaufzeichnungen in
den Obergutachtenstellen beruht – unabhängig vom Zeitfaktor – lediglich auf geronnenem
Erfahrungswissen. Zudem fehlen m.W. Daten über die Anzahl von Beschwerden, die auf
mangelnder Qualität von Explorationsergebnissen beruhen und die den Wunsch nach stan-
dardmäßiger Tonaufzeichnung rechtfertigen würde. Vor der Forderung nach einer ver-
pflichtenden Einführung von Tonaufzeichnungen muss also zwingend eine wissenschaft-
liche Überprüfung stehen, denn trotz der möglichen Vorteile bleibt die „Annahme einer
Qualitätsverbesserung der Explorationsauswertungen ohne empirische Überprüfung zu-
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nächst spekulativ“ [11]. Zudem wären Durchführungs-, Wiedergabe- und Auswertungsre-
gelungen zu erarbeiten. Nicht zuletzt müsste auch die medizinische Anamnese einbezo-
gen, also ebenfalls aufgezeichnet werden! Und: Dies muss in den Gebührensätzen berük-
ksichtigt und eine Regelung über die zusätzlich anfallenden Kosten getroffen werden. Es
ist sicher zu kurz gedacht, die Kosten lediglich an der „billigen“ digitalen Aufnahme fest-
zumachen. Nicht nur die Transkription selbst erfordert Zeit, sondern sie erzeugt auch eine
relevante Änderung der Gutachtenerstellung, da die Würdigung der Transkription (die
z. B. bei Obergutachten wörtlich im Gutachten auftaucht) mit erhöhtem Zeitbedarf der
Gutachtenerstellung vorausgehen muss. Das Fazit aus dem Gesagten: Eine obligatorische
Tonaufzeichnung hat vielschichtige Konsequenzen, die in all ihren Vor- und Nachteilen
abgewogen werden müssen. Vorschnelle Forderungen nach einer obligatorischen Einfüh-
rung sind nicht zielführend. Ein optionaler Einsatz von Tonaufzeichnungen wird von den
BfF bereits angeboten, müsste allerdings ein Bestandteil der umfassenden Information der
Betroffenen sein. Es wird vordringlich eine wissenschaftliche Überprüfung unterschied-
licher Methoden der Explorationsaufzeichnung angeregt. Erst auf Basis belastbarer Ergeb-
nisse sollte dann ggfs. über Regelungen, Folgen für Gebühren etc. nachgedacht werden.

Allen darüber hinaus gehenden Forderungen nach einer Aufzeichnung des Explora-
tionsgesprächs, etwa mit Video, ist grundsätzlich eine klare Absage zu erteilen: Neben
grundrechtlichen Bedenken und der fehlenden wissenschaftlichen Grundlage würde hier
auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit grob verletzt werden.

3. Die Gebührenordnung
Es wird immer wieder die Forderung erhoben, die Qualität der Begutachtungspraxis in

den BfF müsse erhöht werden. Dies erscheint angesichts der Feststellung in 1. größtenteils
unangemessen und es ist nicht immer klar, ob hinter solchen Forderungen das Bestreben
einer weiteren fachlichen Aufwertung des Begutachtungsprozesses steht oder ob lediglich
weitergehende Kontrollmöglichkeiten eröffnet werden sollen, die einem grundsätzlichen –
aber de facto unbegründeten – Mißtrauen gegenüber den Gutachtern entspringt. Als
schwerwiegendes grundsätzliches Problem erscheint demgegenüber die derzeitige Ge-
BOSt, deren Rechtmäßigkeit ohnehin bezweifelt werden kann. Fest steht: Die festgelegten
niedrigen Gebührensätze für die verschiedenen Untersuchungsanlässe führen zu einer
Reihe negativer Konsequenzen:

– Damit ist für die Träger nicht wirtschaftlich zu arbeiten. Wie sollen bei Gebührensät-
zen zwischen ca. € 400,– (z. B. Alkohol) und € 760,– (z. B. Alkohol und Drogen) die
pro Begutachtungsstelle benötigten zwei bis drei Psychologen zuzüglich einem Medi-
ziner sowie Verwaltungs- und Assistenzpersonal und der notwendigen Infrastruktur
(Verwaltung, Testbatterien, Untersuchungszimmer etc.) finanziert werden? Dazu
kommen die nicht unerheblichen Kosten der (erstmaligen) Anerkennung als BfF sowie
die laufenden und ebenfalls nicht unerheblichen Folgekosten für die alle ein bis zwei
Jahre fälligen Überprüfungen durch die Anerkennungsstelle der BASt. Und dies bei
stark rückläufigen Zahlen an medizinisch-psychologischen Begutachtungen.

– Die eingesetzten Gutachter, die normativ und wissenschaftlich sehr hohe Anforderun-
gen zu erfüllen haben, werden – da die Träger wirtschaftlich denken (müssen) – des-
halb häufig nicht adäquat vergütet. Angesichts dessen ist die (von Ausnahmen abgese-
hen) insgesamt hohe Qualität der Gutachten ohnehin bemerkenswert.
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– Daraus resultiert ein bereits jetzt merklicher Nachwuchsmangel, da niemand mehr be-
reit ist, unter den gegebenen Bedingungen zu arbeiten. Zusätzlich erschwert wird diese
Situation durch die in Anlage 14 FeV formulierte hohe Anforderung – man könnte
auch sagen: hürde – einer einschlägigen zweijährigen Berufserfahrung ehe man als
Gutachter tätig werden kann. Grundsätzlich geeignete und interessierte Psychologen
und Mediziner wenden sich daher anderen Arbeitsgebieten zu und sind für die Begut-
achtung „verloren“. hier könnten definierte Ausbildungsstandards für die Durchfüh-
rung von Gutachten, Beratungs- und Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen universi-
tärer Ausbildung, die mit berufspraktischer Tätigkeit kombiniert ist, diese starren
ministeriellen Vorschriften ablösen. Aber auch und gerade hier müßten Änderungen
der Gebührenordnung greifen, um sowohl interessierten Psychologen und Medizinern
als auch den BfF diese berufspraktischen Phasen zu ermöglichen (siehe dazu auch Ab-
schnitt 5).

4. Zur Frage von Obergutachten
Obergutachterstellen (OGA) sollten wieder bundesweit installiert werden. Auch dies

darf und soll nicht unter dem Gesichtspunkt des Misstrauens in die mängelfreie Arbeit des
Gutachters verstanden werden. Aus einer Reihe von Gründen existiert aber ein Bedarf so-
wohl seitens der Betroffenen als auch seitens der Behörden. Der „klassische“ Ausgangs-
punkt für OGA-Stellen waren und sind Beschwerden von Betroffenen, die das aus ihrer
Sicht nicht zufriedenstellende Ergebnis einer MPU einer unabhängigen Instanz zur Über-
prüfung vorlegen möchten. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, welche Möglichkeiten
für Beschwerden bereits existieren: Manches ließe sich durch bessere (Vor-)-Information
der Betroffenen vermeiden, das Beschwerdemanagement der BfF könnte greifen, Fahrer-
laubnis- und Aufsichtsbehörden könnten angesprochen oder MPU-Berater aufgesucht
werden und letztlich verbleibt u. U. der (teure) Klageweg. Unmittelbar deutlich wird, dass
sich der Betroffene in den aufgezählten Möglichkeiten zumeist im „erstinstanzlichen“ Be-
reich bewegt. Daher erscheint es angemessen, wenn den Betroffenen – wie in anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen auch – eine unabhängige „Zweitinstanz“ zur Verfügung stünde,
die es ihnen ermöglichen würde, statt einer wiederholten, eingegrenzten Erstbegutachtung
ein umfassendes Obergutachten erstellen zu lassen. Es ist sowohl für die Betroffenen als
auch für die Behörden (die ja mitunter auch im Einzelfall Bedenken über ein Gutachtener-
gebnis haben) hilfreich, wenn eine autorisierte, qualifizierte und unabhängige Stelle ange-
sprochen werden kann: Betroffene, Behörden und Gerichte haben die Möglichkeit, zwei-
felhafte oder strittige Fälle durch sachverständige, unabhängige Obergutachter prüfen zu
lassen; deren Unabhängigkeit schafft Vertrauen für alle Beteiligten. Natürlich müssen be-
stimmte Kriterien und Anforderungen an Obergutachter gelten: Sie müssen beispielsweise
durch besondere Erfahrungen sowie durch eigene Forschungsarbeiten in Verkehrsmedizin
oder Verkehrspsychologie legitimiert sein. Neben ihrer besonderen Qualifikation sollten
Obergutachter über Untersuchungsverfahren verfügen, die denen der Vorgutachter überle-
gen sind. Ihre Gutachten sollen darüber hinaus auf einer gegenüber dem Vorgutachter um-
fassenderen und auch umfangreicheren Untersuchung basieren. Dies schließt selbstver-
ständlich mit ein, dass eine eigene, persönliche Untersuchung durchgeführt wird, damit
der Vorteil der institutionellen Rahmenbedingungen (überlegener zeitlicher Umfang, fach-
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wissenschaftliche Möglichkeiten) zum Tragen kommt. Nicht zuletzt ist hervorzuheben:
Die Psychologische Fahrverhaltensbeobachtung als zentrales Element und „Königsweg“
der Beurteilung der Fahrkompetenz muss zum Standardprogramm von Obergutachterstel-
len zählen.

Auch wenn der größte Teil der vorgenommenen Begutachtungen in den BfF beanstan-
dungsfrei ist – was selbst Kritiker der MPU konzedieren müssen [1] – also ein quantitativ
betrachtet geringes Auftragsaufkommen für OGA wahrscheinlich ist, gebietet es die Ein-
zelfallgerechtigkeit, im Sinne der (mangelnden) „Waffengleichheit“ [12] zwischen Bür-
ger/Betroffenem und der Verkehrsbehörde eine Zweitinstanz zu etablieren. Es empfiehlt
sich also die Einschaltung von Gutachterstellen, 

– die medizinisch-psychologisch praxisbewährt, 
– in Forschung und Lehre durch z.B. universitäre Anbindung besonders qualifiziert und 
– durch staatliche Anerkennung als solche ausgewiesen sind.
Welche Verlaufsformen dafür in Frage kommen, wäre noch zu diskutieren. Vermutlich

würden wenige zentrale Anlaufstellen genügen (z. B. OGA-Süd-Mitte-Nord).
Ein weiterer Gesichtspunkt, der für OGA-Stellen spricht, beruht auf einer Entwicklung

in den letzten Jahren und betrifft eine zunehmende Anzahl von Fällen, die man als Sonder-
gruppen bezeichnen könnte. Dies betrifft z. B. auffällig gewordene ältere Kraftfahrer, aber
auch Personengruppen mit seltenen Krankheiten oder Merkmalen (z. B. Autismus, Triso-
mie 21, Oligophrenien), die eine Fahrerlaubnis begehren und zu Fahreignungsuntersu-
chungen geschickt werden, die dann nicht immer zur Zufriedenheit der Betroffenen ablau-
fen. Dies liegt häufig darin begründet, dass die genannten Personengruppen aus dem
üblichen „Raster“ einer BfF (also z. B. Alkohol und Drogen) herausfallen, weil eben das
standardmäßige Vorgehen nicht ausreicht u./o. weil in den Begutachtungsleitlinien solche
Fälle gar nicht vorgesehen sind. Daher ist also den BfF gar kein böser Wille zu unterstel-
len, sondern in manchen dieser Fälle handelt es sich gewissermaßen um ein systembe-
dingtes handeln, das zu einer nicht-adäquaten Behandlung dieser Sondergruppen führen
kann (ein Katalog typischer Fälle wäre dafür noch zu entwickeln). hier besitzen OGA-
Stellen ungleich bessere Möglichkeiten: Sie können einen wesentlich größeren zeitlichen
Aufwand pro Fall bereitstellen sowie eine auf den Einzelfall zugeschnittene und meist er-
weiterte Diagnostik betreiben. Darüber hinaus fordern die Wahrung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts und weitere Grundrechte eine besonders eingehende und wissenschaft-
lich orientierte Fahreignungsbegutachtung in (solchen) problematischen Fällen. Kon-
sequent weitergedacht würde das allerdings Folgendes bedeuten: Macht man OGA-Stellen
zu „Anlaufstellen“ für diese besonderen Fälle, könnten und müssten Obergutachten in die-
sen Fällen auch Erstbegutachtungen sein! Solche evtl. Weiterungen müssten also noch im
Detail diskutiert werden.

Ein abschließender, nicht minder bedeutsamer Grund für OGA-Stellen liegt darin be-
gründet, dass Obergutachter wegen ihrer im Idealfall universitären Anbindung im Gegen-
satz zu BfF grundsätzlich die Möglichkeit haben, die wissenschaftlichen Grundlagen für
die Fahreignungsbeurteilung weiterzuentwickeln. Dies mag zunächst harmlos formuliert
klingen, hat aber enorme praktische Brisanz: Da bei den Trägern von BfF im Gegensatz zu
früher in erster Linie aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus kaum bzw. keine Forschung
mehr betrieben wird, verbleibt neben den wenigen verkehrspsychologischen Lehrstühlen
(die sich ohnehin selten mit Fahreignungsdiagnostik befassen) lediglich die Institution der
Obergutachterstellen, um die wissenschaftliche Fundierung der verkehrspsychologischen
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Begutachtung, Intervention und Prognoseerstellung weiterhin zu gewährleisten. Wenn
OGA-Stellen nicht mehr existieren oder den OGA die konkrete Erfahrung mit Gutachten-
fällen entzogen wird, muss – um STEPhANS [12] Formulierung zu bemühen – diese „zen-
trale Quelle der wissenschaftlichen Weiterentwicklung“ von Diagnostik, Beratung und Re-
habilitation im Verkehr „austrocknen“.

Forderungen nach sog. Unabhängigen Beschwerdestellen erscheinen demgegenüber
nicht zielführend, da dies bedeuten würde, ein Gutachten lediglich formal hinsichtlich der
Beschwerde des Betroffenen zu überprüfen und ihm ggf. weitere Möglichkeiten aufzuzei-
gen. Damit wäre aber kein Fortschritt gegenüber den heute schon existierenden Anlauf-
stellen für Betroffene ersichtlich.

5. Verankerung einheitlicher Qualitätsstandards in der Ausbildung
Einheitliche Qualitätsstandards einschließlich Qualifikationsanforderungen für die

Durchführung von Gutachten, Beratungs- und Rehabilitationsmaßnahmen in allen Berei-
chen der Fahreignungsbegutachtung sind weiter zu entwickeln. Dies schließt insbesonde-
re die Notwendigkeit der Integration einer dualen, berufsbegleitenden Ausbildung in be-
reits angebotenen Studiengängen (z. B. Psychologie des Verkehrswesens, Verkehrs-
psychologie) ein, um Theorie und Praxis in qualifizierter Weise miteinander zu verbinden.
Damit ließe sich ein einheitliches Berufsbild für Verkehrspsychologen, aber auch Ver-
kehrsmediziner, schaffen und es würde die schon genannten hohen Anforderungen der er-
forderlichen zweijährigen Berufspraxis an Gutachter durch Anerkennung von Praxisantei-
len des Studiums als Berufserfahrung zumindest abmildern. Analoges gilt für
verkehrspsychologische Berater bzw. für im Vorfeld einer MPU tätige Personen und Insti-
tutionen. Dies wäre im Rahmen der Berufsfreiheit zu regeln und in der Anlage 14 FeV an-
zupassen. 

6. Zusammenfassende Thesen
a) Grundsätzlich ist die MPU mit hohen normativen und wissenschaftlich unterlegten

Qualitätsstandards etabliert und bewährt – im Gegensatz etwa zur Begutachtungspraxis
bei Berufskraftfahrern oder rein ärztlichen Gutachten. Insofern erscheint es nicht gerecht-
fertigt, die MPU in den Mittelpunkt von Reformvorschlägen zu stellen. Demgegenüber
sollte der zukünftige Fokus zur Optimierung der Qualität auf die o. g. anderen Bereiche der
Fahreignungsbegutachtung gerichtet werden, da hier größerer handlungsbedarf besteht.
Ziel muß also ein der MPU vergleichbares Qualitätsmanagementsystem sein, insbesonde-
re für ärztliche Gutachten innerhalb und außerhalb von Begutachtungsstellen für Fahreig-
nung (BfF).

b) Es wird immer wieder die Forderung erhoben, die Qualität der Begutachtungspraxis
in den BfF müsse erhöht werden. Dies erscheint angesichts der Feststellung in 1. größten-
teils unangemessen. Als schwerwiegendes grundsätzliches Problem erscheint demgegen-
über die derzeitige GeBOSt. Die festgelegten niedrigen Gebührensätze für die verschiede-
nen Untersuchungsanlässe führen zu einer Reihe negativer Konsequenzen:

– Damit ist für die Träger nicht wirtschaftlich zu arbeiten.
– Die eingesetzten Gutachter, die normativ und wissenschaftlich sehr hohe Anforderun-

gen zu erfüllen haben, werden deshalb nicht adäquat vergütet.
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– Ein bereits jetzt merklicher Nachwuchsmangel, da niemand mehr bereit ist, unter den
gegebenen Bedingungen zu arbeiten.

c) Die immer wieder aufgestellte Forderung nach Tonaufzeichnungen der psychologi-
schen Explorationen ist unter verschiedenen Gesichtspunkten abzuwägen: Falsch wäre es,
sie auf Grundlage eines grundsätzlichen Misstrauens in die mängelfreie Arbeit eines Gut-
achters zu fordern. Tonaufzeichnungen sowohl der psychologischen Exploration als auch
der ärztlichen Anamnese könnten zu erhöhter Transparenz beitragen und u. U. sogar dazu
führen, dass Gutachten häufig noch klarer negativ ausfallen. Da aber bis dato wissen-
schaftlich belegte Argumente für den Nutzen von Tonaufzeichnungen fehlen, wird eine
wissenschaftliche Überprüfung unterschiedlicher Methoden der Explorationsaufzeich-
nung angeregt. Erst dann sollte über Regelungen, Folgen für Gebühren etc. nachgedacht
werden. 

d) Obergutachterstellen (OGA) sollten wieder installiert werden. Es existiert ein Bedarf
sowohl seitens der Betroffenen als auch seitens der Behörden:

– in schwierigen Fällen sowie für Sondergruppen, in denen das standardmäßige Vorge-
hen in BfF nicht ausreicht;

– Betroffene, Behörden und Gerichte haben die Möglichkeit, zweifelhafte oder strittige
Fälle durch sachverständige, unabhängige Obergutachter prüfen zu lassen;

– OGA haben die Möglichkeit (bzw. auch Notwendigkeit), einen wesentlich größeren
zeitlichen Aufwand pro Fall bereit zu stellen sowie eine auf den Einzelfall zugeschnit-
tene und meist erweiterte Diagnostik (z. B. Fahrverhaltensbeobachtungen) betreiben
zu können;

– da bei den Trägern der BfF kaum noch Forschung betrieben wird, verbleibt neben den
wenigen verkehrspsychologischen Lehrstühlen lediglich die Institution der Obergut-
achterstellen, um die wissenschaftliche Fundierung der verkehrspsychologischen Be-
gutachtung, Intervention und Prognoseerstellung weiterhin zu gewährleisten. 

e) Schaffung einheitlicher Qualitätsstandards einschließlich Qualifikationsanforderun-
gen für die Durchführung von Gutachten, Beratungs- und Rehabilitationsmaßnahmen in
allen Bereichen der Fahreignungsbegutachtung. Notwendigkeit der Integration einer dua-
len, berufsbegleitenden Ausbildung in angebotene Studiengänge (z. B. Psychologie des
Verkehrswesens, Verkehrspsychologie), um Theorie und Praxis in qualifizierter Weise mit-
einander zu verbinden. Dies ist im Rahmen der Berufsfreiheit zu regeln und in der Anlage
14 FeV anzupassen.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die MPU ist mit hohen normativen und wissenschaftlich unterlegten Qualitätsstandards etabliert und bewährt,

ein Änderungsbedarf betrifft lediglich Details. Demgegenüber besteht insbesondere für ärztliche Gutachten
innerhalb und außerhalb von Begutachtungsstellen für Fahreignung (BfF) handlungsbedarf: Ziel muss hier ein
der MPU vergleichbares Qualitätsmanagementsystem sein. Die psychologische Exploration ist die unverzichtbar
zentrale Methode bei der Fahreignungsuntersuchung in der verkehrspsychologischen Diagnostik zur Person und
ihren Verhaltensäußerungen. Denn neben der Kenntnis und Abwägung etwaiger Vorgutachten lässt sich die Frage
nach dem künftigen Verhalten auffälliger Kraftfahrer nur dann beantworten, wenn sich die Aufmerksamkeit nicht
nur auf die aktuelle Situation richtet, sondern wenn auch der Entwicklungsverlauf des Problemverhaltens klar ge-
worden ist. Weder EtG-Marker noch andere biochemische Indikatoren ersetzen diese Prozesse psychologischer
Art, wie sie in der Exploration herausgearbeitet werden. Die immer wieder aufgestellte Forderung nach Tonauf-
zeichnungen der psychologischen Explorationen ist unter verschiedenen Gesichtspunkten abzuwägen: Falsch
wäre es, sie auf Grundlage eines grundsätzlichen Misstrauens in die mängelfreie Arbeit eines Gutachters zu for-
dern. Da bis dato wissenschaftlich belegte Argumente für den Nutzen von Tonaufzeichnungen fehlen, wird eine
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wissenschaftliche Überprüfung unterschiedlicher Methoden der Explorationsaufzeichnung angeregt. Obergut-
achterstellen (OGA) sollten wieder installiert werden, um Behörden und Betroffenen unabhängige hilfestellung
in strittigen und besonderen Fällen geben zu können. Zudem wären sie die Institution, die die wissenschaftliche
Weiterentwicklung verkehrspsychologischer Begutachtung und Rehabilitation gewährleisten kann. Schließlich
sollten Praxisphasen in spezifischen Studiengängen, die definierte Qualifikationsanforderungen erfüllen, als Be-
rufserfahrung anerkannt werden.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Medizinisch-Psychologische Untersuchung – Fahreignung – Aufzeichnung der psychologischen Exploration

– Qualitätssicherung – Obergutachten – Berufsbegleitende Ausbildung

A b s t r a c t
The medical and psychological assessment of driver fitness is maintained with high quality and an approved

instrument of road traffic safety. This holds not true as far as medical certificates are concerned. Thus, a similar
quality management system should be introduced in this area. Psychological exploration is the most crucial me-
thod in driver’s fitness assessment regarding the diagnostics of personality and their characteristics. The postu-
lation of an obligatory phonogram of the exploration should not be based on distrust of the supervisors’ work,
but should take into account that up to now there is no scientific evidence for an advantage of recorded speech
over the conventional methods. Thus, the various methods of documentation should be object of a scientific sur-
vey. Medico-Psychological-Technical Superior Examination Centres should be re-installed in order to assist
both authorities and persons concerned in controversal and exceptional cases. Moreover, they could serve as the
ones to ensure the scientific progress in driver fitness assessment and rehabilitation. Finally, extra-occupational
formation in the course of studying traffic and transport psychology should be accepted as professional expe-
rience.

K e y w o r d s
medical and psychological assessment of driver fitness – documentation of explorations – quality management

– Medico-Psychological-Technical Superior Examination Centre – extra-occupational formation
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FRANK-ROLAND hILLMANN III

Reform der MPU*)
A) Intro:

1. Die MPU ist ein vollkommen wirksames und daher uneingeschränkt zu bejahendes,
bewährtes Instrument der Verkehrssicherheit in Deutschland1). Sie ist europaweit ein-
zigartig, die Wirksamkeit ist wissenschaftlich erwiesen2). Zu ihr gibt es keine denk-
bare Alternative. Nur sie ist in der Lage, die Frage der Eignung oder Nichteignung
zum Führen von Kraftfahrzeugen zutreffend zu beantworten3).

2. Alle mit Verkehrsrecht befassten Bürger wollen mit allen Kräften verhindern, dass
insbesondere charakterlich zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignete Menschen
auf unseren Straßen mit Fahrzeugen aller Art unterwegs sind.

3. Wir sind daher auch einhellig Gegner des Führerscheintourismus und werden alle Kräf-
te einsetzen, so schnell wie möglich durch entsprechende Gesetzesänderungen zu errei-
chen, dass die zwingend notwendige MPU nicht mehr weiter umgangen werden kann. 

4. ABER: Rund um die MPU ist Einiges in wesentlichen Punkten dringend reformbe-
dürftig! 

B) Hauptteil:
Welcher Reformbedarf ist aus der Sicht der Anwaltschaft unverändert gegeben?

1. Information des Betroffenen
Solange sich die Verkehrsgerichtstage in der Vergangenheit mit dem Thema „MPU“ be-

fasst haben, wurde stets deren unverändert schlechtes Image in der Bevölkerung beklagt4).
Grund für dieses Informationsdefizit ist eine verbreitete Unkenntnis der Betroffenen über
Voraussetzung, Inhalt und Ablauf einer MPU. Eine Aufklärung insbesondere über die Er-
forderlichkeit einer MPU erfolgt allenfalls dann, wenn der Proband – z. Zt. mehr oder min-
der zufällig – gezielt in Informationsveranstaltungen geleitet wird. Deshalb ist eine frühe,
umfassende und für den Betroffenen verständliche Information in folgender Weise drin-
gend erforderlich:

a. Informationserteilung durch die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft, den Strafrichter
und den Anwalt

b. Informationserteilung durch die Fahrerlaubnisbehörde – jeweils durch Merkblatt oder
Broschüre –

c. Informationsveranstaltungen durch die Begutachtungsstellen.
Auch diese Forderungen sind alt5), sind aber bislang nur höchst unvollkommen umge-

setzt worden. Zwar gibt es vermehrt Informationen seitens der Führerscheinstellen. Die
kommen aber regelmäßig viel zu spät. Von Seiten der Polizei, der Staatsanwaltschaften,
der Gerichte und leider auch der meisten Anwälte erfolgt aber mangels eigener Kenntnis
dieser Materie gar keine, zumindest aber unvollständige oder sogar falsche Information.
Wird z. B. ein Betroffener in einem Bußgeldverfahren betreffend einer Geschwindigkeits-
überschreitung von mehr als 25 km/h über die Gefahr eines im Wiederholungsfall zu ver-
hängenden Fahrverbotes schon im Bußgeldbescheid belehrt, fehlt es an einer Belehrung
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bei § 24a-StVG-Tätern im hinblick auf die dann fällig werdende MPU ausnahmslos.
Durch das Internet geistern darüber hinaus oftmals erschreckend falsche Informationen.
Die Informationsmöglichkeiten des Betroffenen sind also unverändert schlecht. Bis heute
weiß kaum ein Fahrerlaubnisinhaber, was auf ihn zukommt, wenn er z. B. mit mehr als 1,6
Promille Fahrrad fährt oder unter Cannabiseinfluss mit einem Kraftfahrzeug am Straßen-
verkehr teilnimmt.

In Betracht käme die Einrichtung staatlicher Informationsstellen, die bei den Führer-
scheinstellen angesiedelt werden könnten, ferner Pflichtschulungen der Polizeibeamten
über das Fahrerlaubnisrecht im Rahmen ihrer Ausbildung, Ähnliches dann für Richter und
Staatsanwälte. Für Anwälte bietet sich im Rahmen der FAO eine mindestens zwei bis drei
Stunden jährlich umfassende Pflichtfortbildung auf dem Gebiet des Fahrerlaubnisrechts
an.

2. Vorbereitung des Betroffenen
Es ist zu beklagen, dass die MPU-Aspiranten in den meisten Fällen gar nicht oder zu-

mindest schlecht vorbereitet in die MPU gehen, erwartungsgemäß dann oft mit negativem
Ausgang. Daher ist an die Einführung einer – vielleicht sogar gesetzlich kodifizierten
Pflicht- Vorbereitung auf die MPU durch dafür staatlich geprüfte und eingerichtete, stän-
dig qualitätssichernd überprüfte und lizenzierte (private) seriöse und professionelle Insti-
tute6) zu denken. Selbstredend müssen diese vollkommen unabhängig von den späteren
MPU-Begutachtungsstellen sein und es muss sich um erfahrene, examinierte und staatlich
anerkannte Verkehrs-Fachpsychologen oder zumindest examinierte Fachleute aus fachna-
hen Bereichen handeln. Die Teilnahme an dem Vorbereitungskurs ist bei der Vorstellung
zur MPU schriftlich nachzuweisen. Dazu bedarf es im Interesse der Wahrung der Seriosität
gesetzlicher Regelungen, z. B. in der FeV, die etwa die Lerninhalte, die Anzahl der Stun-
den und die Art etwaig erforderlicher Abstinenznachweise regeln.

Die gegenwärtige Situation bezüglich der sogenannten „Vorbereiter“ ist nicht nur höchst
unerfreulich, oft auch fragwürdig, sondern teilweise ganz einfach eine Katastrophe für die
Sache der Verkehrssicherheit. Es sollte nicht länger zugelassen werden, dass sich jeder, der
sich dazu berufen fühlt, uneingeschränkt MPU-Vorbereitungskurse anbieten darf, mag er
sich auch noch so verdient gemacht haben, auf entsprechende Erfolge verweisen können
und mag er auch noch so seriös tätig sein. Wer sich auf diesem Gebiet für befähigt fühlt,
muss zur Ausübung seiner Tätigkeit die staatliche Akkreditierung erreichen. Die Preisge-
staltung muss überschaubar und sozialverträglich sein. Es ist die Einführung einer einheit-
lichen Gebührenordnung zu fordern. 

Dem auf diesem Gebiet zu beobachtenden Wildwuchs, der Scharlatanerie, den sogar zu
beobachtenden kriminellen Machenschaften einiger „Vorbereiter“ muss mit aller Ent-
schiedenheit und sehr umgehend begegnet werden. 

Der Betroffene muss also seriös und professionell vorbereitet werden. Eine angenehme
Begleiterscheinung wäre es zudem, dass dadurch ganz sicher die Anzahl negativer MPU-
Ergebnisse deutlich sinken wird, was endlich wiederum zu einer Verbesserung des Images
der MPU führen wird.

3. Fragestellungskatalog
Die Behörde legt in ihrer MPU-Anordnung die Fragen fest, die im Rahmen der Begut-

achtung beantwortet werden sollen (§ 11 Abs. 6 Satz 1 FeV). Es ist zu beklagen, dass diese
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Fragestellungen oft ungenau, oft sogar schlicht falsch, oft auch ausforschend sind. Vor
allem ist zu beobachten, dass die Fragestellung gegenüber dem Gutachter oft nicht mit der-
jenigen identisch ist, die dem Betroffenen in der Anordnungsverfügung mitgeteilt wurde.
Es ist insbesondere unzulässig, wenn die Behörde eine Begutachtung fordert, um zu klä-
ren, ob der Betroffene etwa noch aus einem weiteren Grunde ungeeignet sein könnte7).

Deshalb wird immer wieder eine bundeseinheitliche Fragestellung in Form eines vor-
formulierten Fragenkatalogs, beispielsweise als weitere Anlage zur FeV, gefordert8). Sie
muss darüber hinaus so konkret sein, dass der Betroffene aus ihr ohne Weiteres entnehmen
kann, was die Behörde im hinblick auf die Fahreignung für klärungsbedürftig hält9). Ein
vorformulierter Fragenkatalog würde zu deutlich mehr Rechtssicherheit führen, verhindert
er doch einen Streit darüber, wie der Wortlaut der Frage aussehen muss. Das würde außer-
dem auch die Möglichkeiten einer privaten Inauftraggabe einer MPU vereinfachen, da die
Fragestellung dann textlich vorgegeben ist und die Fahrerlaubnisbehörde somit später
nicht einwenden kann, die Frage hätte aber anders formuliert sein müssen. 

Der Einwand, es sei schwierig, auch nur einen halbwegs vollständigen Fragenkatalog zu
erstellen10), greift nicht durch. Mit ein bisschen Mühe und durch anlassbezogene ständige
Ergänzungen lässt sich sicherlich innerhalb vertretbarer Zeit ein praktikabler Fragenkata-
log erstellen, selbst wenn dazu die entsprechende Anlage zur FeV durch den Verordnungs-
geber regelmäßig11) geändert werden müsste. 

4. Überprüfung der Gutachten
Seit dem AK III des 44. Verkehrsgerichtages 2006 stellt sich die Frage nach der Über-

prüfung der Ordnungsgemäßheit von MPU-Gutachten.
Dürfen die MPU-Prüfer tatsächlich die „letzte Instanz“ sein, deren Beurteilung ebenso

ungeprüft bleibt, wie bereits zuvor die Anordnung der Führerscheinstellen z. Zt. nicht ju-
stiziabel ist12)? Denn dann wäre der allseitigen Kritik an dem bisherigen Fahrerlaubnissy-
stem, machtlos der Willkür der Führerscheinstellen ausgeliefert zu sein, als ein weiterer
Kritikpunkt hinzuzufügen, dass die möglicherweise schon rechtswidrig angeordnete MPU
im weiteren Verfahrensablauf unüberprüfbar auch noch fachlich fehlerhaft ausgeführt
wurde. Es ist demnach erwägenswert, in Zweifelsfällen eine fachspezifische Überprü-
fungsmöglichkeit der MPU-Gutachten einzuführen.

a) Obergutachten

Eine Zertifizierung der Gutachter allein reicht ebenso wenig aus, wie das bloße Über-
prüfen der fertigen schriftlichen Gutachten durch die BASt. Auf dem VGT 2010 habe ich
dazu bereits gesagt: „Stets dort, wo Menschen etwas zu beurteilen haben, sind Fehler im-

manent. Frei von subjektiven Gefühlen und Einstellungen ist niemand. Deshalb wird in der

Technik jeder wichtige Baustein doppelt ausgelegt, ist ein Flugzeug mit zwei Piloten aus-

gestattet und der Mensch tut gut daran, nach dem bewährten „Vier-Augen-Prinzip“ zu

verfahren. Auch der Prüfer muss daher überprüft werden. Er kann und darf bei der Beur-

teilung einer so wichtigen Frage, wie der Fahreignung, nicht die einzige und zugleich letz-

te Instanz sein.“13)
Dieses „Vier-Augen-Prinzip“ könnte durch eine weitere Begutachtung gewährleistet

werden. Weder das StVG noch die FeV sehen bislang Ober- oder Zweitbegutachtungen
vor. Dieses Institut könnte aber bundesweit einheitlich (wieder) eingeführt werden14). Eine
solche weitere Begutachtungsmöglichkeit sollte im Interesse der Rechtsgleichheit und -si-
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cherheit wieder – wie früher – sowohl auf Wunsch der Verwaltungsbehörde, als auch des
Betroffenen möglich sein. Zwar gebietet es quasi der gegenwärtige Wortlaut des § 11 Abs.
3 Satz 1 FeV, nur solche Gutachten anzuerkennen, die von einer nach § 66 FeV anerkann-
ten Begutachtungsstelle für Fahreignung stammen, mit der Folge, dass Obergutachtenstel-
len mangels solcher Akkreditierung nicht zur Erstellung maßgeblicher Gutachten befähigt
sind15). Aber was hindert es den Gesetzgeber, dies zu ändern und Ober- oder Zweitbegut-
achtungsstellen einzuführen, die dann ebenfalls nach § 66 FeV eingerichtet sind und somit
dann auch an dem nach § 66 Abs. 2 FeV i.V. m. Anlage 14 vorgesehenen Erfahrungsaus-
tausch teilnehmen? Eine solche Zweitbegutachtung ist sicherlich ein sehr taugliches In-
strument zur Qualitätssicherung der Basisgutachten. Immerhin wurde zu der Zeit, als es
Obergutachtenstellen gab, ein beachtlicher Teil der MPU-Gutachten im Zuge der Oberbe-
gutachtung anders beurteilt. 

Die gegenwärtig einzig gegebene Möglichkeit, sich immer wieder aufs Neue aus-
schließlich von der gleichen Institution, nämlich einer Begutachtungsstelle für Fahreig-
nung prüfen zu lassen, nährt allenfalls den Vorwurf seitens der Betroffenen, es handele sich
doch bloß um „Abzockerei“. So wird die Akzeptanz der MPU-Gutachten nur reduziert.
Aus gutem Grund gibt es in unserem Justizsystem stets ein Rechtsmittel gegen erstins-
tanzliche Entscheidungen, über das ausschließlich durch ein übergeordnetes Gericht ent-
scheiden wird16).

b) Alternativen

Natürlich kann auch an eine Überprüfung durch die BASt oder an die Einrichtung von
Schieds- oder Ombudsstellen gedacht werden17). Das macht aber erst Sinn, wenn der nach-
folgenden Forderung nach pflichtmäßigen Tonmitschnitten der Explorationen gesetzlich
nachgekommen wurde. Denn ansonsten kann mangels vorhandener Anknüpfungstatsa-
chen weder die BASt noch ein Ombuds- oder Schiedsmann irgendetwas zu einer Lösung
des Problems beitragen. Dann wäre schon eher an die grundsätzliche Einführung einer
Zweitbegutachtungsmöglichkeit zu denken, wenngleich die vermutlich in der Regel nicht
zu einer abweichenden Einschätzung führen dürfte, werden die MPU-Gutachten innerhalb
der gleichen Ebene untereinander sicherlich keine von der Erstbegutachtung abweichende
Einschätzung abgeben. Und außerdem wäre dann ein neues Problem eröffnet: Welcher Be-
gutachtung wäre denn dann der Vorzug zu geben? Also doch wieder Obergutachten?

5. Tonaufzeichnungen der Exploration als gesetzlich geregelte Pflichtmaßnahme
Von allen Seiten wird seit vielen Jahren immer wieder mehr Transparenz der MPU-Be-

gutachtung gefordert18). Der Betroffene hat Anspruch auf ein faires und nachvollziehbares
Verfahren. So kann kein Verständnis erwartet werden, wenn es immer wieder mit nicht
nachvollziehbaren Argumenten abgelehnt wird, von jeder Exploration ausnahmslos Ton-
band- und/oder Videomitschnitte anzufertigen. Da werden Datenschutzgründe ins Feld ge-
führt, prüfungspsychologische Argumente bis hin zu Kostengründen. Das alles überzeugt
nicht einmal im Ansatz. Im Gegenteil: Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichtes19) bedeutet die MPU die „Erhebung höchstpersönlicher Befunde“, die unter den
Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts fallen. Dann hat der Betroffene auch das
Recht, dass ausschließlich objektiv zutreffende Befunde Verwendung finden, indem ihm
die Möglichkeit des Nachweises unkorrekter Datenerhebung eröffnet wird.
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Trotz festgelegter Standards bei medizinisch-psychologischen Untersuchungen ist der
Untersuchungsablauf nur mangelhaft bis gar nicht nachprüfbar, weil das Gespräch nicht
als Video- oder Tonbandprotokoll aufgezeichnet wird. Wenn jedoch solche Aufzeichnun-
gen ausnahmslos zur Verfügung stünden, könnten diese bei Bedarf dann als elektronisch
gesichertes Ablaufprotokoll herangezogen werden. Dadurch kann die Qualität der Gutach-
ten zweifelsfrei verbessert werden.

Soweit eingewandt wird, der Mitschnitt sei ja schon derzeit möglich, der Proband könne
zu Beginn der Exploration den Wunsch äußern, das Gespräch solle aufgezeichnet werden,
löst das aber das Problem nicht: Der Proband weiß zu Beginn der Untersuchung selbstver-
ständlich nicht deren Ergebnis. Erst im Falle eines negativen Begutachtungsergebnisses
stellt sich überhaupt nur die Notwendigkeit einer Überprüfung der Begutachtung. Denn
nur dann behauptet der Betroffene, die Prüfung habe „nur 5 Minuten gedauert“, die ganze
„Art der Befragung sei tendenziös gewesen“ und all das, was dort in dem Gutachten zitiert
sei, „habe er niemals gesagt“. Und außerdem hat jeder Proband natürlich Angst davor,
einen solchen Mitschnitt zu fordern, offenbart dies doch bereits ein gewisse Skepsis und
Zweifel an die Qualität der bevorstehenden Prüfung und die Integrität des Prüfers,  somit
daher die Sorge davor, von ihm dann von vorneherein als „negativ“ eingestuft zu werden.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit20) des Explorationsgespräches, aber vor allem auch
zum eigenen Schutz der Prüfer vor unberechtigten Vorwürfen der Probanden sollte daher
ohne jede Ausnahme ein Tonband und/oder Videomitschnitt erfolgen, übrigens eine regel-
mäßige Forderung von Referenten der Arbeitskreise derjenigen Verkehrsgerichtstage, die
sich mit dieser Problematik befasst haben: 199221), 199422), 199723) und 200324), bislang je-
doch ohne jede Realisierung in der Praxis. Technisch ist das im Zeitalter der Möglichkeit di-
gitaler Aufzeichnung überhaupt kein Problem, der Kostenaufwand ist minimal. Es wird le-
diglich ein Mikrofon und Speicherplatz benötigt (denn mit einem Laptop arbeitet ohnehin
jeder Gutachter) und die Speicherung als Digital-Datei erfordert nur wenige handgriffe.
Ansonsten bleibt es unverändert bei der gewohnten Art der Arbeit der MPU-Prüfer. Es wird
auch keine Abschrift benötigt. Der Betroffene soll ausschließlich in die Lage versetzt wer-
den, eine Kopie der Aufzeichnung per E-Mail oder auf CD oder Stick anfordern zu können.

Prüfungspsychologischen Argumenten kann dadurch begegnet werden, dass dem Pro-
banden ein Recht, dem Mitschnitt zu widersprechen, eingeräumt werden könnte. Ein sol-
cher Mitschnitt könnte einer Aufbewahrungsfrist von mindestens 6 bis 12 Monaten unter-
liegen. Die Kopie sollte – selbstverständlich auf Kosten des Betroffenen - innerhalb dieser
Frist jederzeit (ausschließlich) von ihm oder - bei Vorlage einer Schweigepflichtentbin-
dungsurkunde – auch von dem Anwalt angefordert werden können. Nach Ablauf der Frist
muss das Band vernichtet bzw. die Datei gelöscht werden. 

Derartige Gesprächsmitschnitte helfen dann sicher auch, überflüssige Prozesse zu ver-
meiden. Wenn der Betroffene seinem Anwalt erzählt, diese und jene Passage in dem Gut-
achten habe er gar nicht oder zumindest nicht so gesagt, kann diese Behauptung sogleich an-
hand des Mitschnitts überprüft und ggf. widerlegt werden. Das dient in erheblichem Maße
der Rechtsklarheit und -wahrheit. Und sie dient vor allem auch der Rehabilitierung der Prü-
fer, die sich so von jedem Zweifel an der Qualität ihrer Begutachtung befreien könnten. Es
ist unerklärlich, weshalb in dieser Frage bislang kein Konsens erreicht werden kann. Jeden-
falls hat dieses Thema nichts mit Begriffen wie „Überwachung“ oder „Kontrolle“ der be-
gutachtenden Psychologen zu tun, sondern lediglich mit „Nachvollziehbarkeit“ und „Trans-
parenz“ deren Gutachten. 
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6. Beurteilungskriterien
Die Stellung der „Beurteilungskriterien“ sollte vielleicht einmal einer kritischen Be-

trachtung unterzogen werden. Faktisch handelt es sich dabei um Bestimmungen, die den
MPU-Psychologen in einem einseitigen, quasi normschöpferischen Prozess von ein paar
Autoren gesetzt wurden. Sie werden in der jeweils neuesten Fassung als „verbindliches
Dokument im Rahmen der Fahreignungsbegutachtung bundesweit angewendet“25). 

Die 1. Auflage wurde in einem „Arbeitskreis Beurteilungskriterien“ erstellt und wurden
ausdrücklich zum „geistigen Eigentum“ des TÜV bzw. der DEKRA erklärt. Die 2., von
den Professoren Schubert und Mattern herausgegebene Auflage umfasste im Jahre 2009
noch 228 Seiten. Die nunmehrige 3. Auflage aus dem Jahre 2013 wird jetzt von der „Deut-
schen Gesellschaft für Verkehrspsychologie“ und der „Deutschen Gesellschaft für Ver-
kehrsmedizin“ herausgegeben, also berufsspezifischen Personenvereinigungen unbekann-
ter personeller Zusammensetzung, nicht etwa von der BASt oder einen anderen staatlichen
Institution. Die aktuelle Auflage umfasst nun schon stolze 364 Seiten. Statistisch betrach-
tet würde die nächste Auflage dann in vier Jahren also etwa 580 Seiten umfassen usw. 

Ausschließlich nach diesen selbst gesetzten Normen werden die MPU-Prüfungen durch-
geführt. D. h.: Wer diesen Normen nicht entspricht, kann die MPU nicht bestehen. Diese
Normen entbehren jedoch jeder gesetzlichen Legitimation. Sie existieren, ohne dass sie je
ein Gesetzgebungsorgan passiert hätten oder von einer vom Gesetz- oder Verordnungsge-
ber autorisierten Stelle überprüft wurden. Sie sind auch nicht justiziabel, nicht rechtsmit-
telfähig, unterliegen keiner verfassungsrechtlichen Überprüfung und sind daher – bei aller
zweifelsfrei gegebenen fachlichen Kompetenz – letztlich einseitig. In dem Geleitwort zur
2. Auflage heißt es lediglich, dass die Beurteilungskriterien „Eingang in die Anforderun-
gen der BASt an zu akkreditierende Träger von Begutachtungsstellen für Fahreignung“
finden. 

Rechtlich sind die Beurteilungskriterien jedoch nicht weiter als ein bloßes Nullum. Sie
sind lediglich eine bloße wissenschaftliche Äußerung im hinblick auf die Erstellung von
MPU-Gutachten. Da man aber niemandem (auch nicht den jeweils wechselnden Autoren)
verbieten kann, ein Buch zu veröffentlichen, wird man damit wohl leider so lange leben
müssen, wie sich nicht andere Autoren aufraffen, ein „Gegenwerk“ zu verfassen, das prak-
tisch besser zu handhaben ist. 

Andere Kriterien gibt es aber zur Zeit nicht, sie sind daher bis auf Weiteres für alle MPU-
Prüfer verbindlich. Die herausgeber haben mit diesem Werk eine unangefochtene Mono-
polstellung. Jedenfalls spielt sich die ganz MPU – ob man es nun will oder nicht – nach
diesen „Spielregeln“ ab. Der Betroffene findet sich in einem Labyrinth von einseitig ohne
gesetzlich verankerten Auftrag verordneten fachspezifischen Normen wieder, die allen-
falls ein Fachmann verstehen kann.

Es ist zu diskutieren, ob das weiter in dieser Form – quasi Gott gegeben – hingenommen
werden sollte, oder ob bei den zukünftigen Ausgaben nicht jedenfalls paritätisch qualifi-
zierte Juristen beteiligt werden sollten, z. B. aus dem Justiz- und Verkehrsministerium, der
Anwaltschaft, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und aus Verbänden wie z. B. dem ADAC.
Das würde zumindest einer breiteren Akzeptanz der Beurteilungskriterien dienlich sein.

7. Abstinenzzeiträume
In den Beurteilungskriterien und Begutachtungsleitlinien sowie in der Anlage 4 zur FeV

ist an verschiedenen Stellen die Rede davon, dass bei Drogen- oder Alkoholauffälligkeiten
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Abstinenz unterschiedlicher Dauer gefordert wird. Diese Abstinenzzeit muss dann in der
zwar dort, aber nirgendwo sonst – z. B. in einem Gesetz – beschriebenen Weise dokumen-
tiert werden. Das hat zur Folge, dass es zu Abstinenzforderungen kommt, deren Erforder-
lichkeit dem Betroffenen nicht erklärt werden können. Da wird bei „gelegentlichem Can-
nabiskonsum“ im Zusammenhang mit der Benutzung eines Kfz eine 6-monatige
Abstinenz gefordert, obwohl diese fahrerlaubnisrechtlich gar nicht gefordert ist, sondern
lediglich „ausreichendes Trennungsvermögen zwischen Konsum und Fahren“. Zudem
sind die jeweiligen Zeiträume offenbar rein willkürlich festgelegt worden – sie ändern sich
auch von Auflage zu Auflage – ohne Übergangsregelungen und Beachtung des Rückwir-
kungsverbots und ohne dass diese Frage jemals ein Gesetzgebungsgremium passiert hat.
Diese Zeiträume sind ferner ganz und gar starr und offensichtlich unveränderbar. So kann
faktisch niemand eine MPU bestehen, der diese Anforderungen nicht zeitgenau erfüllt. 

Bei der Frage, ob, wann und wie lange überhaupt Abstinenz zu fordern ist, ist vielmehr
eine individuelle Betrachtungsweise zu fordern26). Diese Prognose kann unmöglich ohne
umfassende Würdigung der Gesamtpersönlichkeit des Betroffenen und seiner individuel-
len Verhältnisse erstellt werden27). Eine statistische Rückfallwahrscheinlichkeit kann zwar
mit in die Beurteilung einfließen, reicht aber allein keinesfalls aus, die Fahreignung zu ver-
neinen. Die Fahrerlaubnis kann bekanntlich nur dann versagt oder entzogen werden, wenn
Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der Betroffene mit wesentlich
höherer Wahrscheinlichkeit als der normale Kraftfahrer unter Alkohol- oder Drogenein-
fluss am Straßenverkehr teilnehmen wird28). Und solche Tatsachen sind rein individueller
Natur. 

8. Praxisprobleme
Immer wieder gibt es Streit angesichts oft willkürlicher Fristsetzungen der Fahr-

erlaubnisbehörden bezüglich der Beibringung des Gutachtens. Mir ist bekannt, dass Füh-
rerscheinstellen teilweise bewusst Vorlagefristen setzen, die der Betroffene gar nicht ein-
halten kann (z. B. fünf Monate bei bekannter Mindestabstinenzzeit von sechs Monaten),
was offenbar sogar gewollt ist. Also ist auch hier der Gesetzgeber gefragt, die Vorlagefri-
sten in Abhängigkeit von den Abstinenzzeiten unter Berück-sichtigung der nötigen Zeit
zur Erstellung des Gutachtens und unter sicherheitsrechtlichen Aspekten so zu regeln, dass
unjustiziable Willkürentscheidungen nicht mehr möglich sind. Dabei hat selbstverständ-
lich der Betroffene seine Antragstellung seinem Abstinenzverhalten anzupassen29) und es
ist nicht Aufgabe der Behörde, auf die Einhaltung dieser Fristen Rücksicht zu nehmen.
Aber die dann zu setzende Vorlagefrist darf niemals geringer sein, als die zu fordernde Ab-
stinenzzeit plus gewöhnliche Zeit zur Erstellung des Gutachtens (ca. zwei Monate). 

Auch in dieser Frage besteht also erheblicher Reformbedarf. Zu fordern sind feste, ge-
setzlich fixierte Regeln für die jeweiligen konkreten Anlässe.

9. Anfechtbarkeit der Anordnung
Die Anfechtbarkeit der Anordnung der Führerscheinbehörde, ein Gutachten beizubrin-

gen, war schon mehrfach Gegenstand der Diskussion auf Verkehrsgerichtstagen30). In der
Literatur wird dazu wiederholt die Rechtsansicht vertreten, sie sei vom Rechtcharakter her
ein selbständig anfechtbarer Verwaltungsakt31). Die Rechtsprechung verneint eine selb-
ständige Anfechtbarkeit32), ohne sich allerdings jemals erneut diesem Problem gestellt zu
haben. Seit 1962 gilt: Es fehle an einem Regelungscharakter einer solchen Anordnung. Die
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Anordnung diene lediglich der Vorbereitung eines Verwaltungsaktes, indem der Betroffe-
ne an der Beantwortung der Eignungsfrage bzw. der Ausräumung von Einungszweifeln
mitwirken solle. 

Richtig ist allerdings wohl die Ansicht, dass jedenfalls eine verwaltungsgerichtliche
Überprüfung durch § 44a Satz 1 VwGO ausgeschlossen ist33). Danach können behördliche
Verfahrenshandlungen nur gemeinsam mit den gegen die Sachentscheidung zulässigen
Rechtsbehelfen angefochten werden. Eine Lösung könnte nun darin bestehen, einen Zusatz
im Gesetz dergestalt einzufügen, dass „Rechtsmittel gegen die Anforderung eines Gutach-

tens keine aufschiebende Wirkung“ haben. Damit wäre dann klargestellt, dass es sich um
eine vollstreckbare Anordnung handelt. Dann wäre der Weg zu einer isolierten verwal-
tungsrechtlichen Überprüfung eröffnet34).

Das Problem liegt darin, dass der Betroffene nach der gegenwärtigen Rechtslage keine
Möglichkeit hat, eine fehlerhafte oder gar rechtswidrige Anordnung gerichtlich überprüfen
zu lassen. Bringt er das Gutachten nicht bei, gilt er nach § 11 Abs. 8 Satz 1 FeV als unge-
eignet. Voraussetzung ist die Rechtmäßigkeit der Anordnung, die aber erst im Anschluss an
den weigerungsbedingten Entzug geprüft werden kann. Das dauert aber seine Zeit und
kann daher z. B. für einen Berufskraftfahrer schon die berufliche Existenz kosten. Kommt
er aber einer offenkundig rechtswidrigen Anordnung, ein MPU-Gutachten beizubringen,
nach und dieses ist dann negativ, stellt das bekanntlich eine „neue Tatsache“ dar, die dann
trotz der Rechtswidrigkeit der Anordnung schon allein aus diesem (neuen) Grunde zur Ent-
ziehung oder Nichterteilung der Fahrerlaubnis führt.

Da das ein ganz und gar untragbarer, unter Umständen ja sogar existenzvernichtender
Zustand ist, muss die Rechtslage so schnell wie möglich geändert werden, sei es dadurch,
dass man die Anordnung als Verwaltungsakt ansieht oder der zuvor erwähnte Zusatz ge-
setzlich hinzugefügt wird. Sicherlich handelt es sich nur um eine sehr geringe Zahl rechts-
widriger, weil nämlich nicht gesetzlich vorgeschriebener (z. B. bei 1,6 Promille, 18 Punk-
te, Drogenkonsum), sondern ermessensabhängiger Anordnungen. Aber es geht um das
Prinzip als solches und wenn auch nur ein einziger Bürger durch eine fehlerhafte Behör-
denentscheidung Rechtsnachteile erleiden muss, ist das System vom Grundsatz her man-
gelbehaftet und muss geändert werden.

10. Frage der mit dem Fahreignungsnachweis verbundenen Kosten
Dem in diesem Zusammenhang immer wieder geäußerten Einwand, dies alles sei von

manchem Betroffenen, z. B. hartz IV- Empfänger, nicht zu finanzieren, ist zu entgegnen,
dass es schon immer einheitliche Rechtsprechung war, wer ein Kfz fahre, müsse auch das
entsprechende Geld dafür haben35). Dies ist Folge der Beibringungslast, die § 2 Abs. 8
StVG, §§ 11, 13, 14 FeV dem Betroffenen auferlegen. Schließlich hat sich derjenige, der
ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehr führt, von vornherein den Pflichten und den Ko-
sten dieser Verkehrsart unterworfen. Zudem haben Individualinteressen hinter der Sicher-
heit der Bevölkerung unbestreitbar zurückzustehen. Somit ist es auch überhaupt kein
Thema, dass der Betroffene etwaige Mehrkosten, die durch die Pflicht-Tonaufzeichnung,
deren Konservierung und Versendung entstehen, die Kosten einer MPU-Vorbereitung und
die Kosten der MPU selbst nun einmal zu tragen hat.
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C) Fazit:
1. Die MPU ist stets dort einzusetzen, wo sie aus Gründen der Verkehrssicherheit uner-

setzlich ist. 
2. Mit einigen wenigen aber effizienten Änderungen der gegenwärtigen Gegebenheiten

im Umfeld der MPU lässt sich eine allseits befriedigende und im Sinne der Verkehrs-
sicherheit notwendige Reform des Fahrerlaubnisrechts und seiner speziellen Ausge-
staltungen in der Praxis erreichen. 

3. Der Bürger muss aber frühzeitig und umfassend über die Voraussetzungen und An-
forderungen der MPU informiert werden.

4. Der Bürger hat ferner einen Anspruch auf effizienten Rechtsschutz, auf Überprüfbar-
keit der Begutachtungen und somit auf größtmögliche Gerechtigkeit. 

5. Vor Willkür und Selbstherrlichkeit ist er zu schützen. 
6. Aber er darf sich auch nicht den Anfordernissen der Gesellschaft auf größtmögliche

Sicherheit im Straßenverkehr entziehen können. 
7. hintertüren müssen ihm daher ebenso verschlossen werden, wie ihm der Zugang zu

einem effektiven Rechtsweg eröffnet werden muss. 
8. Und es ist vollkommen unbeachtlich, ob sich der jeweilige Betroffene die Kosten für

die als notwendig erachteten Maßnahmen finanziell leisten kann. Wer sich auf unse-
ren Straßen ordentlich und gesetzeskonform verhält, ist nicht der Gefahr ausgesetzt,
dass seine Fahreignung infrage gestellt wird. Wer aber meint, sich an diese Grundsät-
ze nicht halten zu müssen, der hat auch uneingeschränkt die mit der 
Beseitigung von berechtigten Eignungszweifeln oder dem Nachweis seiner Fahr-
eignung verbundenen Unannehmlichkeiten einschließlich der damit verbundenen Ko-
sten zu tragen.

9. Wirtschaftliche Interessen haben hinter dem Gedanken an höchstmögliche Verkehrs-
sicherheit auf unseren Straßen vollkommen zurückzutreten.
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hANNELORE hOFFMANN-BORN

Optimierung der Fahreignungsbegutachtung – ärztliche Aspekte*)

I. Einführung
Die medizinisch-psychologische Fahreignungsbegutachtung hat sich seit ihren Anfän-

gen in den 60ziger Jahren zu einem effizienten Instrument zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit entwickelt, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen ist. Im Gegensatz zu
der breiten öffentlichen und fachlichen Aufmerksamkeit rund um die MPU finden bisher
die ärztlichen und fachärztlichen Fahreignungsbegutachten, die bei gesundheitlichen Pro-
blemen, Drogenkonsum oder Alkoholabhängigkeit angeordnet werden, wenn die Verwal-
tungsbehörden überprüft, ob die Fahreignung noch oder wieder gegeben ist, nur sehr
wenig allgemeines Interesse.

Wenngleich der Arbeitskreis III des 50. Verkehrsgerichtstags 2012 bereits Empfehlun-
gen zu ärztlichen Fahreignungsbegutachtung erarbeitet hat, sind sie bisher nicht umge-
setzt. Zudem findet diese Art der Begutachtung auch in der Ärzteschaft nur geringe Be-
achtung im hinblick auf Aspekte wie Qualität, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit.1)

Nach wie vor ergibt sich ein Optimierungsbedarf, der deutlich wird aus der Analyse von
Problemen der ärztlichen Fahreignungsbegutachtungen und hier besonders durch den Ver-
gleich mit der medizinisch- psychologischen Begutachtung 

II. Die Fahreignungsbegutachtungen – MPU
1.) Das 4-Augen-Prinzip der MPU

Das systemimmanente 4-Augen-Prinzip der medizinisch-psychologischen Begutach-
tung beinhaltet per se einen qualitätsrelevanten Aspekt. Die Integration der medizinischen
und psychologischen Befundlage bietet die Möglichkeit der ganzheitlichen Bewertung
durch das Zusammenführen aller medizinischen und psychologischen Daten und den fach-
übergreifenden Austausch mit dem Ziel der Diagnose- und Prognoseabsicherung. Darüber
hinaus bietet die Interdisziplinparität die Möglichkeit, Wechselwirkungen und Kompensa-
tionsmöglichkeiten fachübergreifend zu erfassen. Die Kombination aus unterschiedlichen
Datenquellen und unterschiedlichen Aussagebereichen der medizinischen und psychologi-
schen Experten erhöht die Sicherheit der gutachterlichen Prognose-Aussage. 

2.) Qualität und Transparenz durch Einhaltung der Regelwerke 
Zur Qualitätssicherung und Verbesserung der medizinisch-psychologischen Gutachten

haben in rechtliche Normen eingebettete komplexe Regelungen fachlicher und organisato-
rischer Art, die von den psychologischen und ärztlichen Gutachtern gleichermaßen beach-
tet werden müssen, einen erheblichen Anteil. Die Standardisierung der Anforderungen
einer medizinisch-psychologische Begutachtung trägt ebenso wie die einheitliche Beach-
tung der wissenschaftlichen Grundlagen wie sie z. B. in den Begutachtungs-Leitlinien zur
Kraftfahrereignung und den Beurteilungskriterien festgeschrieben sind zur Rechtssicher-
heit und -gleichheit für den Betroffenen bei.  
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Ein entscheidender Schritt zu Transparenz und Vergleichbarkeit der medizinisch-
psychologischen Gutachten ist die konsequente Anwendung der Beurteilungskriterien2)
im Begutachtungsprozess. Diese wurden seit ihrer ersten veröffentlichten Auflage im Jahr
2005 ständig aktualisiert und den Erkenntnissen der Wissenschaft angepasst. Diese von
der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM) und der Deutschen Gesellschaft
für Verkehrspsychologie (DGVP) herausgegebenen Beurteilungskriterien, die den Er-
kenntnisfortschritt im medizinischen, toxikologischen und psychologischen Bereich auf-
genommen haben, sind aktuell in der 3. Auflage erschienen. Eine Neuerung ist der Um-
stand, dass sich die aktuellen Beurteilungskriterien ausdrücklich auch auf die ärztliche
Begutachtung beziehen.  Die bundesweite verbindliche Anwendung durch die psychologi-
schen und die ärztlichen Gutachter stellt ein hohes Maß an Vereinheitlichung des Begut-
achtungsprozesses sicher. Im Kontext mit den von der Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) herausgegebenen Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung3) leistet die
praktische Anwendung der Beurteilungskriterien einen wesentlichen Beitrag zur Gleich-
behandlung, aber auch zur Einzelfallgerechtigkeit sowohl im Rahmen des Begutachtungs-
prozesses als auch für die Interpretation der Befundlage bei der  Gutachtenerstellung. 

3.) Qualitätsmanagementsysteme der Träger von Begutachtungsstellen für Fahreig-
nung und deren Überprüfung

Weiterhin zählen zu den qualitätssichernden Rahmenbedingungen der medizinisch-
psychologischen Begutachtungen die verpflichtende Implementierung von Qualitätsma-
nagementsystemen für Träger von Begutachtungsstellen für Fahreignung (BfF) sowie
deren externe, neutrale Überprüfungsmaßnahmen, so durch die Einführung der Akkredi-
tierungsprüfungen durch die BASt im Jahr  2000.

Das Verfahren der Qualitätsprüfungen der Träger der BfFs wurde 2010 wegen Verände-
rung der Akkreditierung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in ein Begutach-
tungsverfahren umgestellt, wobei die BASt in einem dort entwickelten Verfahren die Trä-
ger von Begutachtungsstellen für Fahreignung in regelmäßigen Abständen hinsichtlich der
Erfüllung relevanter Anforderungen überprüft und zwar sowohl durch Begutachtung vor
Ort als auch durch Überprüfung von Gutachten (im Sinne von Produktaudits). Diese Kon-
trollmaßnahmen tragen in hohem Maße zur Qualitätssicherung und -Optimierung des Be-
gutachtungsprozesses bei, da Abweichungen sanktioniert werden können und Verbesse-
rungsvorschläge umgesetzt werden.  

a) Regelungen zur Aus- und Fortbildung der Gutachter

Darüber hinaus sind unter den qualitätsrelevanten organisatorischen Bedingungen der
Begutachtungsstellen für Fahreignung auch die Vorgaben für die in der Begutachtung täti-
gen Gutachter zu nennen, die in Anlage 14 FeV festgelegt sind. Danach ist die Vorausset-
zung für eine eigenständige Gutachtertätigkeit der Ärzte und Psychologen erst nach einer
mindestens einjährigen Einarbeitungsphase mit mindestens 100 Gutachten unter Supervi-
sion in der Begutachtung der Eignung von Kraftfahrern gegeben. Weiterhin wird für beide
Berufsgruppen zum Erhalt der Qualifikation der Nachweis von mindestens 3 fachspezifi-
schen Fortbildungstagen pro Jahr gefordert. 

b) Auswertung der Ergebnisse der medizinisch-psychologischen Gutachten

Die jährliche Statistik zu Anlässen, Inhalten und Ergebnissen im Bereich der medizi-
nisch-psychologischen Begutachtung der Fahreignung, die verpflichtend jährlich bundes-
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weit durch die Bundesanstalt für Straßenwesen erfasst und fortgeschrieben wird, erlaubt
eine direkte Erfassung von Daten und deren Evaluation und damit einer geregelten fach-
lichen Überprüfung und gleichzeitig Qualitätsverbesserung.

Es bleibt festzustellen, dass vor dem hintergrund der kontinuierlichen Weiterentwick-
lung der hohen fachlichen Standards die interdisziplinäre Fahreignungsbegutachtung in
Deutschland ein international anerkanntes Niveau erreicht hat, das es zu erhalten und
weiterhin dem Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen gilt. 

III. Ärztliche Fahreignungsbegutachtungen – im Vergleich zur MPU
Die ärztliche Fahreignungsbegutachtung und besonderes deren Qualitätsaspekte spielen

in der Laiendiskussion eine völlig untergeordnete Rolle im Gegensatz zu der oft kritischen
und öffentlichen Auseinandersetzung mit Ergebnissen oder Erfahrungen einer medizi-
nisch-psychologischen Begutachtung. Das erklärt sich zum Teil aus dem im Vergleich zum
MPU-Klientel vermutlich kleineren Personenkreis, der sich einer ärztlichen Fahreig-
nungs-Begutachtung unterzieht (statistische Zahlen hierzu liegen nicht vor); es gibt zu-
mindest keine Lobby wie sie sich etwa in den MPU-Foren im Internet darstellt. Darüber
hinaus genießt die ärztliche Untersuchung und die Ärzteschaft offenkundig einen gewis-
sen Vertrauensvorschuss gegenüber der Institution MPU. Ob sie dies auch verdient, muss
zumindest kritisch diskutiert werden.

1.) Qualitätsvarianz
Bei den ärztlichen Fahreignungsbegutachtungen besteht im Vergleich zur medizinisch-

psychologischen Begutachtung eine hohe Qualitätsvarianz, wobei in Fachkreisen die häu-
fig unzureichende Qualität beklagt wird. Das erklärt sich aus den sehr inhomogenen fach-
lichen Standards der begutachtenden Mediziner und wird deutlich an den Rückmeldungen
der Mitarbeiter von Verwaltungsbehörden, die sich häufig genug mit problematischen und
nicht hinreichend nachvollziehbaren ärztlichen Gutachten allein gelassen fühlen.  

Zu Klagen der Verwaltungsbehörden über mangelnde Qualität ärztlicher Fahreignungs-
gutachten kommt es z. B. wegen Missachtung der fachlichen Anforderungen an die Gut-
achten, die in der Anlage 15 zur FeV definiert sind. Dies verdeutlicht die Problematik die-
ser Gutachten, besonders im hinblick auf deren Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und
Vollständigkeit. So werden Fachbegriffe wie Diagnosen, Befunde etc. in Medizinerspra-
che dargestellt und nicht „übersetzt“ und/oder Daten mit verkehrsmedizinischer Relevanz
nicht in das Gutachten übertragen und erläutert, woraus Probleme in der Nachvollziehbar-
keit resultieren. Solche Qualitätsmängel erhöhen den Aufwand für die Mitarbeiter der Ver-
kehrsbehörden durch Einholen von ergänzenden Stellungnahmen in hohem Maße.

Als Ursache für den häufig beklagten Qualitätsmangel ärztlicher Fahreignungsgutach-
ten ist die unzureichende Qualifikation der Fachärzte für diese Tätigkeit anzunehmen. 

Zurzeit wird ein 16-stündiger Kurs „Verkehrsmedizinische Begutachtung“ bei den Lan-
desärztekammern zur Erlangung einer Qualifikation der künftigen Gutachter als ausrei-
chend erachtet. Da sich das Kursangebot an verschieden ärztliche Fachrichtung gleicher-
maßen richtet, erhält der Facharzt wegen der Themenvielfalt neben Informationen zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen aus seinem Fachgebiet nur eine wenige Stunden umfas-
sende verkehrsmedizinische Information. Mit Blick auf die geforderte einjährige Ausbil-
dungszeit der Ärzte in den Begutachtungsstellen für Fahreignung sind Zweifel an einer
ausreichenden Erfahrung in der verkehrsmedizinischen Bewertung, besonders in komple-
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xen Fällen, erlaubt. Ein zusätzliches Qualitätsproblem kann aus der „Einzelkämpfer-Situ-
ation“ der Fachärzte resultieren; sie sind ohne Systemeinbindung, haben keine Verpflich-
tung zur Weiterbildung und  erlangen daher nicht sicher Kenntnisse von Regeländerungen
und haben zudem bei seltenen Gutachtenaufträgen keine Möglichkeit, genügend Erfah-
rung zu erlangen. Dieser Aspekt wirkt sich möglicherweise kritisch aus, weil keine Über-
prüfung ihrer Gutachtenqualität erfolgt, sieht man von den Rückmeldungen im Sinne er-
betener Stellungnahmen durch die Führerscheinstellen ab, was sich allerdings durch
verlängerte Zeitverläufe nachteilig für die Betroffenen auswirkt.  

Ein weiteres Problem stellt sich durch die Klienten-seitig nicht zu verantwortende Frist-
überschreitung. So kommt es – anders als im MPU-Bereich – vor, dass von der Behörde
gesetzte Fristen nicht zu wahren sind, weil Ärzte die Akten nicht annehmen oder unerle-
digt z. B. wegen Arbeitsüberlastung an die Führerscheinstellen zurückleiten, die dann an
weitere Anlaufstellen verschickt werden müssen. 

Komplikationen und Verwertungsprobleme resultieren zudem aus ärztlichen und fach-
ärztlichen Begutachtungen, wenn der Anlassbezug nicht gewahrt wird, sei es im anamne-
stischen Bereich durch die Erhebung von nicht durch die Fragestellung gedeckte Befunde
oder methodisch durch Anwendung (kostenträchtiger) nicht Anlass-bezogener Untersu-
chungsmethoden.  

Mitunter kommt es auch zur Durchführung von Leistungstest durch den begutachtenden
Arzt, ohne dass er für die Anwendung psychometrischer Verfahren die ausreichende Kom-
petenz in Durchführung und Interpretation besitzt.

Eine besondere Situation stellt sich bei der ärztlichen Begutachtung nach § 14 FeV (Klä-
rung von Eignungszweifeln im hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel). Da die
Erfahrung gemacht wird, dass häufig bei fachärztlichen Gutachten zur Klärung des Um-
gangs mit Betäubungsmitteln eine lege artis Anwendung und Bewertung von chemisch-to-
xikologischen Befunden, wie sie die Beurteilungskriterien vorschreiben, nicht sicherge-
stellt ist, sind die meisten Fahrerlaubnisbehörden dazu übergegangen, in diesen Fällen
Ärzte in den Begutachtungsstellen für Fahreignung zu beauftragen, die mit der Materie
vertraut sind und die die gültige Fassung der Beurteilungskriterien beachten und umsetzen.

2.) Fehlende Möglichkeit der statischen Auswertungen ärztlicher Gutachten
Wenngleich Auswirkungen für die Betroffenen und Anforderungen an ärztliche und me-

dizinisch-psychologische Fahreignungsbegutachtung nach Anlage 15 zu § 11 Abs. 5, § 66
FeV identisch sind, bleibt festzustellen, dass es bisher keine statistische Erfassung über
Anzahl, Anlässe und Ergebnisse von ärztlichen Gutachten gibt. 

Wegen fehlender Auswertungsmöglichkeit sind daher auch keine gesicherten Aussagen
dazu möglich. 

Auch findet – anders als im MPU-Bereich – keine fachliche (verkehrsmedizinische)
Überprüfung der Gutachtenqualität statt. Die Kontrolle liegt ausschließlich bei den Mitar-
beitern der Verkehrsbehörde, die i. d. R. erst bei deutlicher Unterschreitung der Mindest-
standards an Gutachten eine erläuternde Stellungnahme anfordern, welche jedoch auch
nicht immer die gewünschte Klärung bringt. Bei wiederholten schweren Mängeln in ärzt-
lichen Gutachten sind viele Behörden dazu übergegangen, die betroffenen Ärzte nicht
mehr mit Aufträgen zu betrauen; stattdessen beauftragen sie dann meist Ärzte in den Be-
gutachtungsstellen für Fahreignung.  
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3.) Sonderfall: Ärztliche Gutachten nach Anlage 5 Nr. 1 FeV
Die periodisch wiederkehrenden ärztlichen Begutachtungen zum Nachweis besonderer

Anforderungen der Berufskraftfahrer, die über deren berufliche Zukunft entscheiden kön-
nen, bilden zurzeit den Fahrsicherheitsgedanken nur unzureichend ab. 

Die Untersuchungen werden durch die untersuchenden Ärzte wegen fehlender Stan-
dards und Regularien in höchst unterschiedliche Weise im hinblick auf Anamnesedaten
und Untersuchungsmittel durchgeführt. Für einen Teil der Ärzte kann es selbstverständlich
sein, eine Blutentnahme zur Bestimmung der Leberwerte durchzuführen, weil sie z. B.
davon ausgehen, dass der Frage nach hinweisen auf Alkoholsucht, die auf dem vorge-
schriebenen Muster einer Bescheinigung nach Anlage 5 FeV gestellt ist, durch objektive
Parameter zu beantworten sei.  Der hinweis für den untersuchenden Arzt: „... hierfür reicht
in der Regel eine orientierende Untersuchung (sog. screening) der im Folgenden genannte
Bereiche aus; in Zweifelsfällen ist die Konsultation anderer Ärzte nicht ausgeschlossen“
ist mehrdeutig und provoziert Ungleichbehandlungen der Kraftfahrer. Weiterhin ist kri-
tisch anzumerken, dass die Untersuchung von jedem Arzt – auch dem behandelnden –
durchgeführt werden kann und dass sie beliebig oft wiederholbar ist. Das lässt die Mög-
lichkeit zu, verkehrsrelevante Probleme (Bsp. Insulinpflichtiger Diabetes mellitus) in
einer zweiten Untersuchung bei einem anderen Arzt nicht anzugeben mit ggf. kritischen
Folgen für die Verkehrssicherheit.

IV. Zusammenfassende Feststellungen
Vor dem hintergrund der Diskussion um eine MPU-Reform ist es geboten, Optimierun-

gen und Reformen auch im Bereich der ärztlichen Fahreignungsgutachten zu etablieren
und umzusetzen. So ist es im Sinne der Rechtsgleichheit und Verlässlichkeit geboten, fach-
liche Standards, die im MPU-Bereich gelten, weitgehend auch auf den Bereich der ärzt-
lichen und fachärztlichen Begutachtungen nach § 11 FeV zu übertragen. Sowohl im Sinne
der Verkehrssicherheit als auch im Sinne der Einzelfallgerechtigkeit ist generell die For-
derung nach bestmöglicher Gutachtenqualität entsprechend dem aktuellen Stand von Wis-
senschaft und Technik zu stellen.  

Regelungsbedarf ergibt sich in folgenden Bereichen:
• Verbesserung der Ausbildung der Fachärzte mit verkehrsmedizinischer Qualifikation

mit erweitertem Curriculum – z. B. Ausweitung auf 1 Woche und Implementierung in
Anlage 14 mit Zielvorstellung: Zusatztitel „Verkehrsmedizin“  

• Gleichstellung der fachärztlichen Gutachter mit den Ärzten der BfF hinsichtlich der
fachspezifischen verkehrsmedizinischen Fortbildungspflicht – Implementierung in
Anlage 14 FeV (= 3 Tage)

• Möglichkeit der Überprüfung ärztlicher Gutachten durch neutrale Stellen (in strittigen
Fällen)

• Zur Transparenzsteigerung und differenzierten Auswertung sollten die Träger von BfF
freiwillige statistische Angaben zu „ärztlichen Gutachten“ erstellen

• Schaffung der Möglichkeit frühzeitiger verkehrsmedizinischer Informations- und Be-
ratungsangebote zu Fahreignungsproblemen 

• Unter dem Verkehrssicherheitsgedanken sollten die Untersuchungen nach Anlage 5. 1
nur durch die in § 11 FeV genannten Berufsgruppen durchgeführt werden. Die Be-
scheinigung sollte den Zusatz erhalten, ob bereits eine solche Untersuchung durchge-
führt wurde. 
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• Notwendigkeit der Verbesserung verkehrsmedizinischer Kompetenz aller Ärzte u.a.
wegen der demographischen Entwicklung und wegen juristischer Formalismen (Auf-
klärungs- und Dokumentationspflicht <PatientenrechteG ab 01.01.2013>) durch ent-
sprechende Fortbildungs- und Informationsangebote z. B. durch die Landesärztekam-
mern

Für die wünschenswerte Gleichbehandlung beider Gutachtenformen müssen ausrei-
chende Angebote der verkehrsmedizinischen Aus- und Weiterbildung für Fachärzte mit
verkehrsmedizinischer Qualifikation geschaffen werden sowie neutrale Stellen zur Quali-
tätsüberwachung.

Die demographische Entwicklung erfordert verbesserte Informations- und Beratungsan-
gebote an Bürger zum Risiko durch bestimmte Erkrankungen bei der Verkehrsteilnahme,
zumal verpflichtende Untersuchungen zur Fahrsicherheit nicht vorgesehen sind. Diese
können die Motivation zu präventiven, freiwilligen Gesundheitschecks zur Stärkung der
Selbstverantwortung im Straßenverkehr fördern. 

In diesem Zusammenhang sollten die in Anlage 14 und 15 FeV getroffenen Regelungen
zu Beratungen durch Gutachter der Begutachtungsstelle für Fahreignung (BfF) für den
medizinischen Bereich überdacht werden. Erreichbarkeit, verkehrsmedizinische Kompe-
tenz und Neutralität der Ärzte in Begutachtungsstellen für Fahreignung sprechen dafür,
ihnen die Möglichkeit zur verkehrsmedizinischen Beratung zu öffnen.
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ETSC: Drink Driving Monitor*)
– Auszug –

New US study confirms drink driving unsafe at any level
Drivers who have drunk a small amount of alcohol are more often to blame for fatal car

crashes than the sober drivers they collide with, confirms a new study of US data publis-
hed in the British Medical Journal group’s Injury Prevention. The study examined 570,731
fatal collisions, from 1994 to 2011, and found that drivers with BAC 0.01 percent are 46
percent more likely to be officially and solely blamed by accident investigators than the
sober drivers they collide with. The authors also found no “threshold effect” – “no sudden
transition from blameless to blamed” at the legal limit for drink driving. Instead, blame in-
creases steadily and smoothly from BAC 0.01 to 0.24 percent.

Decline in drink driving in Ireland follows expansion of testing
Figures released in December by the Irish police show a steady decline in the number of

drivers testing positive for alcohol as the number of mandatory alcohol testing (MAT)
checkpoints has increased.

Sweden looks to expand alco-gates at ports
A pilot project run by a consortium including ETSC's Swedish member MhF success-

fully piloted an ‘alco gate’ at the port of Gothenburg over the summer. Drivers entering the
country from ferries were required to blow into a breathalyser linked to a gate before being
able to enter the country. Traffic flow was unaffected as the automated control process
takes only a few seconds for each driver. MhF says alco-gates should be installed in all
Swedish ports.

Zur Information

*) ETSC (European Transport Safety Council) Drink Driving Monitor 20 – February 2014.
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B.A.D.S.: Crystal Meth bedroht Sicherheit im Straßenverkehr

Neben den schweren gesundheitlichen Folgen für Konsumenten der Droge Crystal Meth
besteht auch extrem erhöhte Gefahr für Leib und Leben aller Teilnehmer am Straßenver-
kehr. Darauf hat der B.A.D. S. (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr) auf-
merksam gemacht. 

„Wer zur Steigerung seiner Leistungsfähigkeit beispielsweise im Berufsalltag zu Crystal
Meth greift und sich zur Fahrt in den Feierabend ans Steuer setzt, kann die Anforderungen
des Straßenverkehrs in keinem Fall erfüllen“, sagte der stellvertretende Präsident des
B.A.D. S., Prof. Dr. Dr. REINhARD URBAN, heute in Mainz. 

Als Begründung nannte URBAN, der das Institut für Rechtsmedizin an der dortigen 
Johannes Gutenberg-Universität leitet, die hohe Risikobereitschaft, die sich nach dem
Konsum einstelle. „Wie bei allen Amphetaminen handelt es sich bei Crystal Meth um ein
Derivat, das stark stimuliert. Der Konsument überschätzt sich und dies führt zu einer ge-
fährlichen Sorglosigkeit“, so URBAN. hervorgerufen werde dies unter anderem durch eine
subjektiv empfundene verbesserte Leistungsfähigkeit. „Wer Crystal Meth konsumiert, rea-
giert stark ich-bezogen. Kombiniert mit den anderen genannten Faktoren wird die Fähig-
keit zum Führen von Kraftfahrzeugen stark eingeschränkt“, sagte der Vizepräsident des
B.A.D. S. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sei daher bedroht.

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D. S. vom 12. März 2014)
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Symposium des B.A.D.S.: 
Strengere Regeln für alkoholisierte Radfahrer?

– Ankündigung –

Soll Alkohol am Fahrradlenker ähnlich geahndet werden wie zu viel Promille am Steu-
er eines Kraftfahrzeuges? In die Diskussion um diese in der Gesellschaft umstrittene Frage
setzt der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) auf eine diffe-
renzierte Betrachtungsweise.

In einem Symposium im Rahmen der Auto Mobil International (AMI) werden dazu
namhafte Experten die Problematik aus unterschiedlichen Gesichtspunkten referieren und
diskutieren. Grundlage werden unter anderem ein von dem Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft bei der heinrich-heine-Universität in Düsseldorf in Auftrag ge-
gebenes Gutachten und ein vom gerichtmedizinischen Institut der Universität in Mainz in-
itiiertes Forschungsvorhaben sein.

Termin: 02. Juni 2014, Beginn: 10 Uhr

Tagungsort: Leipziger Messe Gmbh
Congress Center Leipzig
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Moderation: MANFRED MÖLLER, Ehem. ARD-Rechtsexperte und Leiter der
ARD-Fernsehredaktion Recht und Justiz, Karlsruhe

Referenten: SIEGFRIED BROCKMANN, Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V., Unfallforschung der Versicherer,
Berlin 

ROLAND hUhN, Rechtsreferent des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs (ADFC), Bremen

KURT RÜDIGER MAATZ, Richter am BGh a.D., Karlsruhe 

PROF. DR. DR. REINhARD URBAN, Leiter des Instituts für Rechts-
medizin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Veranstalter: Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V.
Gemeinnützige Vereinigung
Arnold-heise-Straße 26
20249 hamburg
Tel.: 040- 44 07 16
Fax: 040- 410 76 16
Email: zentrale@bads.de

Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, sich beim Bund gegen Alkohol und
Drogen im Straßenverkehr unter der E-Mail-Adresse zu akkreditieren.
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14. *) 1. Für den hinreichenden Beleg einer kon-
kreten Gefahr für Leib und Leben anderer oder für
bedeutende Sachwerte nach § 315c Abs. 1 Nr. 1a
StGB genügt nicht bereits die Feststellung, dass
zwei Polizeibeamte mit ihrem Streifenwagen nach
rechts ausweichen mussten, um eine Kollision mit
dem Fahrzeug des Angeklagten zu vermeiden.
Auch wenn diese Verkehrssituation für einen sog.
„Beinahe-Unfall“ sprechen mag, müssen die Ur-
teilsgründe ergeben, dass die Handlung des Ange-
klagten über die ihr innewohnende latente Gefähr-
lichkeit hinaus im Hinblick auf einen konkreten
Vorgang zu einer kritischen Situation geführt hat.

2. Für die Verwirklichung des § 315c Abs. 1 
Nr. 1a StGB ist erforderlich, dass das Fahrverhal-
ten gerade auf einer rauschmittelbedingten Lei-
stungsminderung des Angeklagten beruht. Diesem
Erfordernis genügt nicht die Feststellung, der An-
geklagte setzte seine Flucht mit überhöhter Ge-
schwindigkeit fort, um sich einer polizeilichen Kon-
trolle und der dabei befürchteten Aufdeckung
seiner Rauschgiftgeschäfte zu entziehen. Denn in-
soweit ist nicht auszuschließen, dass nachfolgende
Fahrfehler des Angeklagten auf sein Bemühen zu-
rückzuführen sind, den verfolgenden Streifenwa-
gen zu entkommen.

3. Eine vor Antritt der Fahrt konsumierte erheb-
liche Drogenmenge und ein ungewöhnlich provo-
zierendes Verhaltens des Angeklagten während
einer Fluchtfahrt vor Polizeibeamten können die
Annahme rechtfertigen, der Angeklagte habe be-
dingt vorsätzlich im Sinne von § 316 Abs. 1 StGB
gehandelt.

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 24. September 2013 – 4 StR 324/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen vor-

sätzlicher Körperverletzung in drei Fällen, wegen Be-
leidigung in Tateinheit mit Bedrohung, wegen uner-
laubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen
unerlaubten handeltreibens mit Betäubungsmitteln in
nicht geringer Menge „unter Beiführung von sonstigen
Gegenständen, die ihrer Art nach zur Verletzung von
Personen geeignet und bestimmt sind“, in Tateinheit
mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs,
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und fahrläs-
siger Körperverletzung unter Einbeziehung der Geld-
strafe aus einer anderweitigen Verurteilung zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Mona-
ten verurteilt, eine Fahrerlaubnissperre angeordnet

und einen Geldbetrag in höhe von 8.636,31 € für ver-
fallen erklärt. Die hiergegen gerichtete, auf die Verlet-
zung sachlichen Rechts gestützte Revision des Ange-
klagten hat den aus der Beschlussformel ersichtlichen
Teilerfolg [anstelle von § 315c Abs. 1 Nr. 1a StGB
Verurteilung wegen vorsätzlicher Trunkenheitsfahrt
i. S. d. § 316 StGB]; im Übrigen ist das Rechtsmittel
unbegründet im Sinne des § 349 Absatz 2 StPO.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
[Die] Voraussetzungen der tateinheitlich erfolgten

vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs im
Sinne von § 315c Abs. 1 Nr. 1a, Abs. 3 StGB [sind]
nicht hinreichend belegt.

Nach den Feststellungen fuhr der Angeklagte am
Tattag mit einem Pkw, in dem er etwa 800 Gramm ha-
schisch und zuvor eingenommene Erlöse aus weiteren
BtM-Geschäften in höhe von 7.000 € mit sich führte,
im Bereich der Stadt S., obwohl er wegen des vorheri-
gen Konsums erheblicher Mengen von Amphetamin
und Cannabis nicht in der Lage war, das Fahrzeug si-
cher zu führen. Bedingt durch die eingenommenen
Rauschmittel fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit
und benutzte teilweise die Gegenfahrbahn, wodurch er
einem mit zwei Beamten besetzten Streifenwagen der
Polizei auffiel, der dem Angeklagten nach rechts aus-
weichen musste, um eine „möglicherweise folgen-
schwere“ Kollision mit dessen Pkw zu vermeiden. Der
Angeklagte missachtete die Anhaltezeichen der Poli-
zei, um eine Entdeckung seiner Drogengeschäfte zu
verhindern, überholte trotz Gegenverkehrs mehrere
Fahrzeuge und setzte seine Fahrt mit überhöhter Ge-
schwindigkeit auch noch fort, nachdem sich ein weite-
rer Streifenwagen in die Verfolgung eingeschaltet
hatte. Kurz darauf rammte der Angeklagte mit seinem
Pkw ein (weiteres) vor ihm fahrendes Polizeifahrzeug,
das mit dem Zeugen h. besetzt war, bei einem Fahr-
spurwechsel, wobei er einen Fremdschaden in höhe
von 7.500 € verursachte. Anschließend verlor er die
Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr verschiedene
Verkehrseinrichtungen und prallte schließlich gegen
einen Ampelmast. Durch umherfliegende Teile wur-
den ein jugendlicher Passant verletzt und weitere Fahr-
zeuge beschädigt.

hinsichtlich der ersten, für eine Strafbarkeit nach 
§ 315c Abs. 1 Nr. 1a StGB in Betracht kommenden
Verkehrssituation, in der die beiden Beamten mit
ihrem Streifenwagen nach rechts ausweichen mussten,
um eine Kollision mit dem Fahrzeug des Angeklagten
zu vermeiden, ist eine konkrete Gefahr für Leib und
Leben anderer oder für bedeutende Sachwerte nicht
hinreichend belegt. Mag diese Verkehrssituation auch

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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für einen sog. „Beinahe-Unfall“ sprechen, so ergeben
die Urteilsgründe jedoch nicht, dass die handlung des
Angeklagten über die ihr innewohnende latente Ge-
fährlichkeit hinaus im hinblick auf einen konkreten
Vorgang zu einer kritischen Situation geführt hat. Ob
in dieser Situation der Eintritt einer Rechtsgutsverlet-
zung nur noch vom Zufall abhing, kann der Senat
daher nicht beurteilen. Einzelheiten zur Art der kon-
kreten Begegnung beider Fahrzeuge sind nicht festge-
stellt, die vom Landgericht gebrauchte Formulierung,
das Ausweichen habe dem Zweck gedient, eine „mög-
licherweise folgenschwere“ Kollision zu vermeiden,
erweist sich daher als bloße Bewertung, die einer hin-
reichenden Tatsachengrundlage gerade entbehrt.

Was die nachfolgende Fahrt des Angeklagten im öf-
fentlichen Verkehrsraum der Stadt S., insbesondere
das Rammen des Dienstfahrzeugs des Zeugen h. be-
trifft, ergeben die Feststellungen nicht, dass, wie es für
den Tatbestand des § 315c Abs. 1 Nr. 1a StGB erfor-
derlich ist, das Fahrverhalten gerade auf einer rausch-
mittelbedingten Leistungsminderung des Angeklagten
beruht (st. Rspr.; vgl. schon BGh, Beschluss vom 30.
Juni 1955 – 4 StR 127/55, BGhSt 8, 28, 33). Nach den
Urteilsgründen setzte der Angeklagte, nachdem er an
dem ersten Streifenwagen vorbeigefahren war, seine
Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit fort, um sich
einer polizeilichen Kontrolle und der dabei befürchte-
ten Aufdeckung seiner Rauschgiftgeschäfte zu entzie-
hen. Es ist demnach nicht auszuschließen, dass die
nachfolgenden Fahrfehler sowie die Kollision mit dem
Fahrzeug des Zeugen h. auf das Bemühen des Ange-
klagten zurückzuführen sind, den verfolgenden Strei-
fenwagen zu entkommen.

Die Feststellungen des Landgerichts erlauben dem
Senat indes die Schuldspruchänderung. § 265 StPO
steht der Änderung des Schuldspruchs nicht entgegen,
da sich der Angeklagte nicht anders als geschehen
hätte verteidigen können. Angesichts der vor Antritt
der Fahrt konsumierten erheblichen Drogenmengen,
des festgestellten Zustandes des Angeklagten nach
Fahrtende sowie seines ungewöhnlich provozierenden
Verhaltens während der Fluchtfahrt ist die Annahme
gerechtfertigt, der Angeklagte habe bedingt vorsätz-
lich im Sinne von § 316 Abs. 1 StGB gehandelt.

Der Strafausspruch bleibt von der Schuldspruchän-
derung unberührt; das Landgericht hat die Strafe zu-
treffend dem anzuwendenden Strafrahmen des § § 30a
Abs. 3 BtMG entnommen. Der Senat schließt daher
aus, dass die Strafkammer bei tateinheitlicher Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr
eine geringere Strafe verhängt hätte. Auch die für die
Sperrfrist maßgebliche voraussichtliche Dauer der Un-
geeignetheit wird von der Schuldspruchänderung nicht
berührt.

15 *) Lässt sich nicht ausschließen, dass der 
alkoholisierte Angeklagte mit seinem PKW in Sui-
zidabsicht gezielt auf die Gegenfahrbahn fuhr, ist
mit Blick auf den Zweifelssatz für die Annahme

eines alkoholbedingten Fahrfehlers als eindeutige
Ursache für eine spätere Kollision kein Raum.

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 19. November 2013 – 4 StR 352/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen fahr-

lässiger Körperverletzung in drei rechtlich zusammen-
treffenden Fällen in Tateinheit mit vorsätzlicher Stra-
ßenverkehrsgefährdung zu der Freiheitsstrafe von
zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt und Maßre-
geln nach den §§ 69, 69a StGB angeordnet. hiergegen
richtet sich die Revision des Angeklagten mit der Rüge
der Verletzung materiellen Rechts. Das Rechtsmittel
hat Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Nach den Feststellungen fuhr der alkoholisierte An-

geklagte, der eine Blutalkoholkonzentration von min-
destens 2,27 ‰ aufwies, in M. mit seinem Pkw bei
Dunkelheit auf der vierspurigen Bundesstraße …,
deren zwei Fahrbahnen im dortigen Bereich von einem
mit Leitplanke versehenen Mittelstreifen getrennt wer-
den. An einer nicht näher festgestellten Stelle im Stra-
ßenverlauf – möglicherweise an einer der verschiede-
nen Kreuzungen oder bei einer 1,7 km vom späteren
Kollisionsort entfernt gelegenen Tankstelle – gelangte
der Angeklagte auf Grund eines alkoholbedingten
Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße.
Als er die Überholspur der Gegenfahrbahn entgegen
der Fahrtrichtung mit einer Geschwindigkeit von etwa
74 km/h mit eingeschaltetem Fernlicht befuhr, kam
ihm auf derselben Fahrspur der Geschädigte, der mit
seinem Pkw gerade ein anderes Fahrzeug überholt
hatte, mit einer Geschwindigkeit von 63 bis 71 km/h
entgegen. Beide von ihren Fahrern jeweils noch in
Richtung Fahrbahnmitte gelenkten Fahrzeuge stießen
ungebremst in der Fahrbahnmitte zusammen. Infolge
der Kollision trugen sowohl die drei Insassen des Pkws
des Geschädigten als auch der Angeklagte erhebliche
Verletzungen davon.

Die Verurteilung wegen vorsätzlicher Straßenver-
kehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Körper-
verletzung in drei tateinheitlichen Fällen hält einer re-
visionsrechtlichen Prüfung nicht stand, weil die
Annahme, der Angeklagte sei auf Grund eines alko-
holbedingten Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn ge-
langt, einer tragfähigen Begründung im Rahmen der
Beweiswürdigung entbehrt.

Ausführungen zu den die Annahme eines alkohol-
bedingten Fahrfehlers in tatsächlicher hinsicht tragen-
den Erwägungen des Landgerichts sind den Urteils-
gründen nicht zu entnehmen. Die Strafkammer hat die
Umstände, unter denen der Angeklagte auf die Gegen-
fahrbahn geriet, nicht näher aufklären können. Die
Möglichkeit, dass er sein Fahrzeug bewusst auf die
Gegenfahrbahn steuerte, um in Suizidabsicht einen
Zusammenstoß herbeizuführen, hat sie „nicht als
zweifelsfrei erwiesen“ angesehen, weil die für eine Su-
izidabsicht zum Tatzeitpunkt sprechenden Indizien für
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eine entsprechende Feststellung nicht ausgereicht hät-
ten. Damit hat die Strafkammer die Möglichkeit eines
Suizidversuchs des Angeklagten indes nicht sicher
ausgeschlossen. Lässt sich aber nicht ausschließen,
dass der Angeklagte gezielt auf die Gegenfahrbahn
fuhr, ist mit Blick auf den Zweifelssatz für die Annah-
me eines auf die alkoholische Beeinflussung zurück-
zuführenden Fahrfehlers als eindeutige Ursache für die
spätere Kollision kein Raum.

Die Sache bedarf daher einer neuen tatrichterlichen
Verhandlung und Entscheidung. Sofern in der neuen
hauptverhandlung der zur Kollision führende Gesche-
hensverlauf nicht eindeutig zu klären ist, wird eine
Verurteilung auf alternativer Tatsachengrundlage (vgl.
hierzu BGh, Beschluss vom 18. August 1983 – 4 StR
142/82, BGhSt 32, 48, 56 f. [= BA 1983, 522]; Urteil
vom 10. Februar 2011 – 4 StR 576/10, NStZ 2011,
460) zu prüfen sein.

16. 1. Ob die Anordnung der Entnahme einer
Blutprobe durch den zuständigen Ermittlungsrich-
ter nach mündlichem Sachvortrag – mithin „ohne
Akte“ – erfolgt, liegt im pflichtgemäßen Ermessen.
Das Strafverfahrensrecht steht einer mündlichen
Verfahrensweise in einfach gelagerten Fällen nicht
entgegen.

2. Lehnt der Ermittlungsrichter eine nähere
Sachprüfung „ohne Akte“ schon aus generellen Er-
wägungen ab, ist bei Gefahr des Beweismittelver-
lusts die Eilfallkompetenz der Ermittlungsbehör-
den gemäß § 81a Abs. 2 StPO eröffnet. Ebenso liegt
es, wenn wegen unterlassener Dokumentation nicht
aufklärbar ist, aus welchen Gründen des Einzel-
falls der Ermittlungsrichter eine Entscheidung
„ohne Akte“ abgelehnt hat.

Oberlandesgericht Schleswig,
Beschluss vom 13. März 2013 – 2 Ss 3/13 (5/13) –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht hat mit seinem Urteil den Ange-

klagten zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je
20,00 € wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr
verurteilt.

Nach den getroffenen Feststellungen führte der An-
geklagte am 25. Oktober 2011 gegen 09.10 Uhr als
Kapitän das Fährschiff „A.“ über den Nord-Ostsee-
Kanal an der Fährstelle B. Nachdem bereits gegen
09.00 Uhr der Angeklagte mit der Fähre zweimal im
Abstand von 15 Minuten etwas härter als gewöhnlich
angelegt hatte, rief ein namentlich nicht ermittelter
Zeuge die Polizei an und äußerte den Verdacht, dass
der Kapitän betrunken sei. Der um 09.20 Uhr an der
Fähre erschienene PhM C. stellte fest, dass eine der
beiden Fähren in Schlangenlinien fuhr und hart anleg-
te. Im Fahrstand dieser Fähre, zu dem der Zeuge C.
und der weitere Zeuge PK D. sich begeben hatten, tra-
fen diese Zeugen auf den Angeklagten. Im Fahrstand
roch es nach Alkohol. Eine Geruchsprobe an einem

Trinkbecher des Angeklagten führte den Zeugen C. zu
der Annahme, dass sich in dem Becher Rotwein be-
fand. Eine mit Einverständnis des Angeklagten durch-
geführte Atemalkoholprobe ergab Werte von 4.02 um
09.36 Uhr und von 3,28 um 09.41 Uhr. Eine später um
10.35 Uhr entnommene Blutprobe enthielt eine Blutal-
koholkonzentration von 3,28 ‰.

Diese Blutprobe war den weiteren Feststellungen
des Amtsgerichts zufolge allerdings nicht durch einen
Richter, sondern durch den OStA E., Staatsanwalt-
schaft G., angeordnet worden. Ausweislich der glaub-
haften Angaben des Zeugen C. sei zwar der Angeklag-
te mit der Entnahme einer Blutprobe einverstanden
gewesen. Man habe aber dieses Einverständnis auf-
grund der erheblichen Alkoholisierung nicht für wirk-
sam erachtet und sich um eine richterliche Anordnung
bemüht. Über die Leitstelle habe man versucht, den
Ermittlungsrichter des Amtsgerichts G. zu erreichen.
Dieser habe ausrichten lassen, dass eine Entscheidung
über den Antrag ohne Vorlage einer Akte nicht mög-
lich sei. Eine Akte sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht
angelegt gewesen. Das Anlegen einer solchen Akte
hätte einen nicht unerheblichen Zeitaufwand erfordert.
Man habe sich dann an die Staatsanwaltschaft beim
Landgericht G. gewandt. Der dortige Staatsanwalt
habe für den Fall, dass das Amtsgericht G. nur mit
Akte entscheiden wolle, die Blutprobenentnahme
selbst angeordnet. Ein Ende März 2012 erstellter und
in der hauptverhandlung verlesener Aktenvermerk des
Oberstaatsanwalts E. bestätigt diesen Ablauf.

Vor diesem hintergrund hat das Amtsgericht keine
willkürliche Verletzung des in § 81a Abs. 2 StPO ent-
haltenen Richtervorbehalts ersehen können. hierge-
gen wendet sich der Angeklagte im Wege der Sprun-
grevision sowohl mit der allgemein erhobenen
Sachrüge als auch der ausgeführten Verfahrensrüge,
die auf Antrag der Staatsanwaltschaft als unbegründet
im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO zu verwerfen [war].

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Sachlich-rechtliche Fehler lässt das Urteil nicht

erkennen. hierbei mag offen bleiben, ob nicht schon
aufgrund der festgestellten Atemalkoholwerte, der of-
fensichtlichen Alkoholisierung des Angeklagten und
den ersichtlich nicht mit Witterungseinflüssen (schwe-
rer Seegang u. ä.) in Verbindung zu bringenden Auffäl-
ligkeiten in der Schiffsführung – „hartes Anlegen“,
„Schlangenlinien“ – schon von hinreichend bewiese-
ner relativer Fahruntüchtigkeit im Sinne des § 316
StGB ausgegangen werden kann. Denn jedenfalls in
Ansehung des festgestellten hohen Blutalkoholwerts
ist das Amtsgericht trotz noch nicht hinreichend in 
der Rechtsprechung herausgebildeter Grenzwerte für
Schiffsführer ebenso zutreffend von absoluter Fahrun-
tüchtigkeit ausgegangen wie angesichts dieses Um-
stands und der Begleitumstände davon, dass der Ange-
klagte die Tat vorsätzlich begangen hatte.

2. Die Ergebnisse der Blutalkoholentnahme durfte
das Amtsgericht auch zweifelsfrei verwerten. Die hier-
gegen gerichtete Verfahrensrüge bleibt ohne Erfolg.
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Wiederum kann offen bleiben, ob nicht das bereits
nach den Feststellungen des Amtsgerichts vorliegende
Einverständnis des Angeklagten mit der Blutprobe
trotz dessen Alkoholisierung beachtlich im Sinne des 
§ 81a Abs. 1 Satz 2 StPO gewesen wäre; denn nach der
Schutzrichtung des Erfordernisses einer derartigen
Einwilligung muss der Beschuldigte weder geschäfts-
fähig sein noch die strafrechtlichen Folgen einer Blut-
alkoholmessung überblicken, sondern nur den mit der
Blutentnahme verbundenen körperlichen Eingriff und
dessen Risiken (vgl. Beschluss des OLG Jena vom 
06. Oktober 2011 – 1 Ss 82/11 –, bei Juris [= BA 2012,
44], Rn. 12: Im Falle eines Atemalkoholwerts von 4,02
Wirksamkeit der Einwilligung bejaht). In jedem Falle
konnte aber die Entnahme einer Blutprobe vorliegend
wirksam durch einen Staatsanwalt in Wahrnehmung
seiner Eilfallkompetenz gemäß § 81a Abs. 2 StPO an-
geordnet werden.

a) Die Annahme einer „Gefährdung des Untersu-
chungserfolges“ im Sinne des § 81a Abs. 2 StPO ist
vorliegend deshalb gerechtfertigt, weil – wie die
Staatsanwaltschaft beim Schleswig-holsteinischen
Oberlandesgericht in ihrer Zuschrift näher ausgeführt
hat – sich in der Rechtsprechung für den Schiffsver-
kehr in der Tat bisher keine festen Grenzwerte heraus-
gebildet haben, bei deren Vorliegen von einer absolu-
ten Fahruntüchtigkeit auszugehen ist. Das vorhandene
Meinungsspektrum legt es daher für die Ermittlungs-
behörden nahe, bei Verdacht einer Trunkenheitsfahrt
im Schiffsverkehr – insoweit unterscheidet sich die Si-
tuation von der im Straßenverkehr – die Blutalkohol-
konzentration möglichst tatzeitnah und präzise festzu-
stellen. Dass diese Erwägung weder zeitnah noch
später in den Akten dokumentiert worden ist, ist im
hier zu entscheidenden Fall unschädlich, weil die Situ-
ation evident ist. Ohnehin führt der vorliegend ersicht-
liche Verstoß gegen Dokumentationspflichten als sol-
cher noch nicht zur mangelnden Verwertbarkeit des
erlangten Beweismittels im späteren Strafverfahren
(vgl. BVerfG, Beschluss vom 28. Juni 2008 – 2 BvR
784/08 –, bei Juris, NJW 2008, 3053, 3054 [= BA
2008, 386]).

b) Dem steht nicht entgegen, dass nach den Feststel-
lungen des Amtsgerichts der Ermittlungsrichter des
gemäß § 162 Abs. 1 StPO zuständigen Amtsgerichts
G. eine Entscheidung ohne Akten abgelehnt hatte.

Zwar ist es mit der Schutzfunktion des Richtervor-
behalts nicht zu vereinbaren, wenn nach eigenverant-
wortlicher und ablehnender Prüfung durch den Richter
„anstelle“ dessen die Ermittlungsbehörden noch eine
Blutentnahme anordnen könnten (so bereits BGh, 
Urteil vom 28. Juni 2001 – 1 StR 198/01 –, NStZ 2001,
604, 606; BGh, Beschluss vom 11. August 2005 – 
5 StR 200/05 –, NStZ 2006, 114, 115). So liegt der Fall
indes nicht. Der Senat versteht vielmehr den vom
Amtsgericht festgestellten und im Wege des Freibe-
weises aus der Akte auch ersichtlichen Verfahrensgang
dahin, dass der Ermittlungsrichter eine Prüfung ohne
Akten bereits vor jeder näheren Beschäftigung mit
dem Sachverhalt abgelehnt hatte, mithin eine Sachprü-
fung gerade nicht durchgeführt hatte.

Bei einem derartigen Verfahrensgang war eine Ge-
fährdung des Untersuchungserfolgs in einer Weise zu
befürchten, die gemäß § 81a Abs. 2 StPO der Staatsan-
waltschaft selbst die Anordnung der Entnahme einer
Blutprobe erlaubte. Denn dem Strafverfahrensrecht
kann das Gebot einer lediglich auf Vorlage schrift-
licher Akten und in Form eines schriftlichen Beschlus-
ses ergehenden Anordnung grundrechtsbeeinträch-
tigender Ermittlungsmaßnahmen gerade nicht ent-
nommen werden (BGh, Beschluss vom 13. Januar
2005 – 1 StR 531/04 –, NJW 2005, 1060, 1061; BGh,
Beschluss vom 11. August 2005 – 5 StR 200/05 –,
NStZ 2006, 114 f; Senat, Beschluss vom 23. Dezem-
ber 2009 – 2 Ss OWi 153/09 –, bei Juris, StV 2010, 
618 f., bei Juris Rn. 16; jedenfalls für Ausnahmefälle
auch für zulässig gehalten in BVerfG, Beschluss vom
11. Juni 2010 – 2 BvR 1046/08 –, bei Juris [= BA 2010,
356], Rn. 30). Ob und inwieweit der Ermittlungsrich-
ter aufgrund fernmündlichen Vortrags eine fernmünd-
liche Entscheidung erlässt oder nicht, steht – hierauf
weist der Senat in aller Deutlichkeit hin – keinesfalls
im freien Belieben des Richters, sondern lediglich in
seinem pflichtgemäßen Ermessen. Dies schließt es
aber aus, auch in einfach gelagerten Lebenssachver-
halten – wie sie für den Vorwurf von Trunkenheits-
fahrten typisch sind – von vornherein eine Sachprü-
fung allein mit dem hinweis auf das Fehlen eines
schriftlichen Vorgangs abzulehnen. Unterschreitet in
einem derartigen Fall der Ermittlungsrichter damit
seine Kompetenz, so ist die Eilfallkompetenz der Er-
mittlungsbehörden gemäß § 81a Abs. 2 StPO grund-
sätzlich eröffnet (BGh, Beschluss vom 11. August
2005 – 5 StR 200/05 –, NStZ 2006, 114 f). Dass ange-
sichts der Relevanz der Verfahrensgestaltung für die
Rechtssphäre des Beschuldigten der Gang und die Er-
gebnisse des Verfahrens zu dokumentieren sind, ist an-
erkannt (vgl. nur Senat a. a. O. m. w. Nachw.). Der
Senat erweitert dieses Erfordernis nunmehr jedoch
auch auf den Fall der Ablehnung der näheren Sachprü-
fung „ohne Akte“.

Denn aus welchen Gründen welcher Ermittlungs-
richter vorliegend tatsächlich eine Sachprüfung abge-
lehnt hatte, konnte weder nach den Feststellungen des
Amtsgerichts noch nach Aktenlage aufgeklärt werden.
Dabei wäre die zeitnahe Anfertigung eines Telefonver-
merks sowohl für die Ermittlungsbehörden als gegebe-
nenfalls auch für den Ermittlungsrichter zweifelsohne
zumutbar gewesen. Unterbleibt eine derartige Doku-
mentation und verbleiben deshalb Zweifel über den
Verfahrensgang, besteht die Folge allerdings nicht in
der Unzuständigkeit der ansonsten zuständigen Er-
mittlungsbehörden. Bei Gefahr des Beweismittelver-
lusts versteht der Senat das Verhältnis der in § 81a
Abs. 2 StPO aufgeführten Anordnungsbefugnisse zu-
einander in Fortführung der erwähnten Rechtspre-
chung des BGh (a. a. O.) vielmehr dahin, dass die Eil-
kompetenz der Ermittlungsbehörden nicht nur bei
unterbliebener richterlicher Kompetenzausübung aus-
gelöst wird, sondern auch schon dann, wenn mangels
Dokumentation nicht sicher ist, ob die richterliche
Kompetenz in der Sache ausgeübt worden ist oder
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nicht. Dies gebietet das Ziel einer zwar rechtsstaatlich
geordneten, aber auch wirksamen Strafrechtspflege. In
eine verfassungsrechtlich fundierte Kompetenzzuwei-
sung wird hierbei schon deshalb nicht eingegriffen,
weil § 81a Abs. 1 und Abs. 2 StPO nicht Gebote des
Verfassungsrechts konkretisieren, sondern – nur – ein-
fachgesetzliche Qualität haben. Umgekehrt hätten 
die Ermittlungsbehörden es allerdings hinzunehmen,
wenn nach mündlichem Vortrag und sachlicher Prü-
fung der Erlass der begehrten Anordnung schriftlich
oder zunächst mündlich abgelehnt worden ist; hier
verbleibt allein das Rechtsmittel der Beschwerde.
Ähnlich vermag es nicht zu einer Kompetenzverschie-
bung zu führen, dass nach mündlichem Vortrag der Er-
mittlungsrichter noch für eine gewisse Zeit mit der
notwendigen Sachprüfung beschäftigt ist. Denn dass
bereits durch den gewöhnlichen Ablauf eines Verfah-
rens in gewissem Sinne Beweismittelverluste drohen,
ist die Konsequenz eines rechtsstaatlichen Verfahrens.

c) Ist damit aber für den hier zu beurteilenden Fall
von einer gemäß § 81a Abs. 2 StPO zulässigen Anord-
nung der Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft
auszugehen, kommt nur hinzu, dass der Senat vorlie-
gend selbst im Falle fehlerhafter Annahme einer Ge-
fahr im Verzuge keine Bedenken hätte, von der Ver-
wertbarkeit der gewonnenen Beweisergebnisse auszu-
gehen. Denn ein Beweisverwertungsverbot kommt
dann, aber auch nur dann in Betracht, wenn entweder
die Annahme der Gefährdung des Untersuchungserfol-
ges im Sinne des § 81a Abs. 2 StPO auf Willkür beru-
hen würde oder der Richtervorbehalt bewusst und ziel-
gerichtet umgangen worden wäre (Senat a. a. O.; OLG
Bamberg, Beschluss vom 22. März 2011 – 3 Ss 14/11 –, 
bei Juris, Rn. 63 [= BA 2011, 173]; BVerfG, Beschluss
vom 24. Februar 2011 – 2 BvR 1596/10, 2 BvR
2346/10 –, bei Juris, Rn. 10, jeweils m. w. N. [= BA
2011, 170]). Davon kann vorliegend keine Rede sein.

17. Jedenfalls dann, wenn die Dauer einer iso-
lierten Sperrfrist die gesetzliche Mindestsperrfrist
deutlich überschreitet (konkret: Sperrfristdauer
von 2 Jahren), bedarf die Länge der Sperrfrist
einer eingehenden Begründung. Die Dauer der
Sperrfrist richtet sich danach, wie lange die aus der
Anlasstat sich ergebende Ungeeignetheit des Täters
zum Führen von Kraftfahrzeugen voraussichtlich
andauern wird.

Oberlandesgericht hamm,
Beschluss vom 29. Juli 2013 

– III-1 RVs 52/13, 1 RVs 52/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht hamm hatte den Angeklagten

wegen unerlaubter Einfuhr in Tateinheit mit unerlaub-
tem handeltreiben mit Betäubungsmitteln jeweils in
nicht geringer Menge und wegen unerlaubten handel-
treibens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit uner-
laubter Einfuhr von Betäubungsmitteln und einem

Verstoß gegen § 52 Abs. 3 Nr. 1 WaffG sowie wegen
vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Mona-
ten verurteilt. Von einer Einbeziehung der Strafe aus
der Entscheidung des Amtsgerichts hamm vom
12. 04. 2012, bei der es sich um eine Verurteilung zu
einer „Geldstrafe von 70 Tagessätzen“ wegen uner-
laubten handeltreibens mit Betäubungsmitteln han-
delte, hat es abgesehen. Gleichzeitig hat es eine Sperr-
frist von zwei Jahren für die Erteilung einer
Fahrerlaubnis festgesetzt und den Verfall von Werter-
satz in höhe von 1.000 Euro angeordnet.

Auf die Berufung des Angeklagten, welche in der
Berufungshauptverhandlung mit Zustimmung der
Staatsanwaltschaft auf den Rechtsfolgenausspruch be-
schränkt worden ist, hat das Landgericht das ange-
fochtene Urteil dahingehend abgeändert, dass es die
Gesamtfreiheitsstrafe auf zwei Jahre und vier Monate
und die Sperrfrist auf noch ein Jahr und sieben Mona-
te reduzierte.

Mit der Revision rügt der Angeklagte die Verlet-
zung materiellen Rechts in allgemeiner Form. Die Ge-
neralstaatsanwaltschaft hamm hat beantragt, die Revi-
sion als offensichtlich unbegründet zu verwerfen. Die
Revision des Angeklagten hat teilweise Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Soweit gegen den Angeklagten eine Sperrfrist für

die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach § 69a StGB
von einem Jahr und sieben Monaten festgesetzt hat,
leidet das Urteil an einem durchgreifenden Rechtsfeh-
ler zu Lasten des Angeklagten. Die Begründung zu
Anordnung und Dauer der Sperre genügt weder den
Begründungsanforderungen des § 267 Abs. 6 StPO
noch materiell rechtlichen Begründungsanforderun-
gen. Dies ist auf die Sachrüge hin beachtlich (Meyer-
Goßner, StPO, 56. Aufl., § 267 Rdn. 37).

Zur Begründung der Anordnung und Dauer der
Sperrfrist führt das Landgericht lediglich aus, dass es
„unter Berücksichtigung der für und gegen den Ange-
klagten sprechenden Umstände und der seit dem amts-
gerichtlichen Urteil nun verstrichenen Zeit“ die Sperr-
frist mit noch einem Jahr und sieben Monaten
bemesse. Daraus ergeben sich keine hinreichenden
Gründe für Anordnung und Bemessung der Maßregel,
welche dem Revisionsgericht eine rechtliche Überprü-
fung ermöglichten.

Die Festsetzung einer selbständigen (isolierten)
Sperrfrist ist geboten, wenn die Voraussetzungen für
die Entziehung der Fahrerlaubnis gegeben sind, der
Täter jedoch keine solche besitzt (Geppert in LK-
StGB, 12. Aufl., § 69a Rdn. 2). Das bedeutet, dass der
Tatrichter darlegen muss, warum er dafürhält, dass
sich aus der Tat ergibt, dass der Angeklagte zu Führen
eines Kraftfahrzeuges ungeeignet ist (vgl. § 69 Abs. 1
S. 1 StGB). „Aus der Tat“ kann sich die charakterliche
Ungeeignetheit des Täters zum Führen von Kraftfahr-
zeugen für den Strafrichter nur dann ergeben, wenn die
Anlasstat selbst tragfähige Rückschlüsse darauf zu-
lässt, dass der Täter bereit ist, die Sicherheit des Stra-
ßenverkehrs seinen eigenen kriminellen Zielen unter-
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zuordnen (BGh NStZ 2005, 503, 504 [= BA 2005,
311]). Allerdings liegt ein solcher Rückschluss bei
einem Pflichtverstoß nach § 69 Abs. 1 S. 1 3. Alt.
StGB regelmäßig nahe (BGh a. a. O.). Ob es hier, an-
gesichts des zweimaligen Verstoßes des Angeklagten
gegen § 21 StVG, keiner weiteren Begründung bzgl.
des „Obs“ einer Sperrfrist bedurft hätte, kann der
Senat aber dahinstehen lassen. Jedenfalls die Begrün-
dung zur Dauer der Sperrfrist ist unzureichend. Nach §
69a Abs. 1 S. 1 StGB beträgt die Sperrfrist zwischen
sechs Monaten und fünf Jahren. Für eine erhöhte Min-
destsperrfrist i. S. v. § 69a Abs. 3 StGB geben die Ur-
teilsgründe keine Anhaltspunkte. Jedenfalls angesichts
der deutlichen Überschreitung der Mindestsperrfrist
hätte es hier einer eingehenderen Begründung bedurft.
Die Dauer der Sperrfrist richtet sich danach, wie lange
die aus der Anlasstat erwiesene Ungeeignetheit des
Täters zum Führen von Kraftfahrzeugen voraussicht-
lich andauern wird. Dabei müssen die Umstände des
Einzelfalls und die Persönlichkeit des Täters umfas-
send gewürdigt werden (Geppert a. a. O. § 69a Rdn.
16). Anlasstat war hier das vorsätzliche Fahren ohne
Fahrerlaubnis. Auch wenn es sich – ausweislich der
Urteilsgründe – insoweit um eine Wiederholungstat
handelte, versteht sich die Festsetzung einer Sperre in
dieser höhe nicht von selbst. Das Landgericht hat sich
z. B. nicht mit dem Umstand auseinandergesetzt, dass
der Angeklagte bei seinen Einfuhrfahrten – jedenfalls
auf deutschem Staatsgebiet – nicht selbst Fahrzeug-
führer gewesen ist und er damit möglicherweise zu er-
kennen gegeben hat, dass er seine Nichtberechtigung
zum Führen von Kraftfahrzeugen im Grundsatz aner-
kennt. Auch hat sich das Landgericht nicht damit aus-
einandergesetzt, dass die Gefährlichkeit der aus der
Anlasstat möglicherweise resultierenden Ungeeignet-
heit wegen bloßen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei
Personen, die grundsätzlich in der Lage sind, ein
Kraftfahrzeug zu führen, geringer einzustufen ist, als
bei Personen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie in
berauschtem Zustand ein Kraftfahrzeug führen.

Da die Möglichkeit besteht, dass der neue Tatrichter
eine Ungeeignetheit zum Führen eines Kraftfahrzeu-
ges überhaupt nicht mehr feststellen kann, war die
Sperrfristanordnung insgesamt aufzuheben und die
Sache insoweit an eine andere kleine Strafkammer des
Landgerichts Dortmund zurückzuverweisen (§§ 349
Abs. 4, 354 Abs. 2 StPO).

18. 1. Die im Rauschzustand begangene Tat ist
bei § 323a StGB eine objektive Bedingung der
Strafbarkeit, auf die sich Vorsatz oder Fahrlässig-
keit des Angeklagten nicht beziehen muss. 

2. Für eine Verurteilung nach § 323a StGB ist 
es erforderlich, alle objektiven und subjektiven
Merkmale der Rauschtat festzustellen, wobei nur
die Schuldunfähigkeit außer Betracht bleibt. 

Oberlandesgericht hamm,
Beschluss vom 14. November 2013 – 1 RVs 88/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Amtsgericht

den Angeklagten wegen fahrlässigen Vollrausches zu
einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro ver-
urteilt, ihm die Fahrerlaubnis entzogen, den Führer-
schein eingezogen und eine Sperrfrist für die Wieder-
erteilung der Fahrerlaubnis von 12 Monaten verhängt.
Nach den Feststellungen des Amtsgerichts hatte der
Angeklagte am Abend des 27. 01.2013 bis 19.30 Uhr
etwa eine 2/3-Flasche Wodka (0,7 l) getrunken und so-
dann eine Schlaftablette mit dem Wirkstoff Zoplicon
sowie zwei Tabletten eines Antidepressivums mit dem
Wirkstoff Citalopram eingenommen. Gegen 22.06 Uhr
befuhr er sodann in alkoholbedingt fahruntüchtigem
Zustand eine öffentliche Straße in D. und verursachte
einen Unfall. Bei der um 23.32 Uhr entnommenen
Blutprobe wurde ein BAK-Wert (zum Entnahmezeit-
punkt) von 1,53 Promille festgestellt.

Gegen das Urteil wendet sich der Angeklagte mit
der Revision, mit der er einen Freispruch anstrebt. Er
rügt die Verletzung materiellen Rechts und erhebt Ver-
fahrensrügen.

Die Revision des Angeklagten hat auf die Sachrüge
hin in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg
[Aufhebung des angefochtenen Urteil mit den zugrun-
de liegenden Feststellungen < mit Ausnahme derer
zum objektiven Tatbestand des § 323a StGB > und Zu-
rückverweisung an andere Abteilung des AG Dort-
munds].

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Das Urteil weist einen durchgreifenden Rechts-

fehler zum Nachteil des Angeklagten auf.
a) Die Feststellungen belegen zwar hinreichend das

Vorliegen des objektiven und subjektiven Tatbestands
des § 323a StGB. Der Angeklagte hat sich schon durch
die Einnahme von knapp einem halben Liter Wodka in
vergleichsweise kurzer Zeit am Abend des Tattages 
bis 19.30 Uhr in einen Rauschzustand versetzt. Ein
Rausch liegt vor, wenn der Zustand des Täters nach
seinem ganzen Erscheinungsbild als durch den Genuss
von Rauschmitteln hervorgerufen anzusehen ist. Dabei
muss der Alkohol oder das Rauschmittel nicht die ein-
zige Ursache für diesen Zustand sein, sondern es kön-
nen auch andere Ursachen mitwirken (BGhSt 26, 363,
364). Ein solcher Zustand war bei dem Angeklagten
bei der Fahrt mit dem Pkw gegeben. Zeugen haben ihn
als „deutlich alkoholisiert“ beschrieben. Seine Spra-
che sei verwaschen und lallend gewesen. Ob dieser
Zustand allein auf den genossenen Alkohol oder auch
auf die eingenommenen Medikamente zurückzufüh-
ren ist, ist unerheblich. Dass das Amtsgericht lediglich
einen fahrlässigen Vollrausch angenommen hat, ob-
wohl ein Vorsatz bzgl. des objektiven Tatbestands-
merkmals der herbeiführung eines Rauschzustandes
(nur hierauf kommt es insoweit an) bei Konsumierung
von rund 0,5 l Wodka in so kurzer Zeit nahe liegt, be-
schwert den Angeklagten nicht. Nicht zur Erfüllung
des Tatbestands des § 323a StGB erforderlich ist es 
– anders als die Revision meint –, dass der Angeklagte
im hinblick auf die Rauschtat vorsätzlich oder fahrläs-
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sig handelte. In der älteren obergerichtlichen und
höchstrichterlichen Rechtsprechung wurde dies zwar
vereinzelt vertreten (vgl. z. B. BGh NJW 1957, 996).
Schon damals wurde aber ausgeführt, dass jedenfalls
Fahrlässigkeit bzgl. der Rauschtat i. d. R. vorliegen
wird und keiner besonderen Urteilsfeststellungen be-
dürfe (BGh a. a. O.). In der neueren Rechtsprechung
wird hingegen Vorsatz oder Fahrlässigkeit bzgl. der
Rauschtat für die Erfüllung des Tatbestands des § 323a
StGB – da es sich bei der Rauschtat lediglich um eine
objektive Bedingung der Strafbarkeit handelt – zutref-
fenderweise nicht mehr verlangt (BGhSt 16, 124;
OLG hamm, Beschl. v. 30. 09. 2010 – III-3 RVs 46/10 – 
m. w. N.). Es kommt also nicht darauf an, dass der An-
geklagte sich nach dem Alkoholgenuss zu Bett bege-
ben hat und insoweit in gewisser Weise zunächst Vor-
kehrungen getroffen hat, um keine Straftaten im
Rauschzustand zu begehen (ebenso: OLG Celle NJW
1969, 1588, 1589; a. A. Sternberg-Lieben/hecker in:
Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl., § 323a Rdn. 10).

b) Allerdings belegen die Feststellungen des ange-
fochtenen Urteils nicht vollständig die Tatbestands-
merkmale der Rauschtat. Als solche kommt hier ein
Delikt nach § 316 StGB (so offenbar – nach der Liste
der angewendeten Vorschriften zu urteilen – das Amts-
gericht) oder nach § 315c Abs. 1 Nr. 1 (ggf. i.V. m. Ab-
satz 3) StGB in Betracht.

hier müssen die objektiven und subjektiven Merk-
male der Rauschtat festgestellt werden, wobei nur die
Schuldfähigkeit außer Betracht bleibt (BGh NJW
1953, 1442; Fischer, StGB, 60. Aufl., § 323a Rdn. 7).
Das Amtsgericht hat weder festgestellt, dass der Ange-
klagte vorsätzlich (im Sinne eines sog. „natürlichen
Vorsatzes“) im Rausch den Tatbestand des § 316 StGB
oder des § 315 Absatz 1 Nr. 1 StGB verwirklicht hat,
noch dass insoweit Fahrlässigkeit bzw. eine Vorsatz-
Fahrlässigkeitskombination vorliegt. Bei der Fahrläs-
sigkeit, die hier jedenfalls nicht fern liegt, kommt es
insoweit nicht auf die Sorgfaltsfähigkeit des Täters im
Rauschzustand an, sondern darauf, dass der Täter die
ihm im nüchternen Zustand mögliche Sorgfalt nicht
beachtet hat (Fischer a. a. O.; Sternberg-Lieben/hec-
ker a. a. O. Rdn. 16). Dies versteht sich vor dem
hintergrund, dass die von § 323a StGB zu schließende
Strafbarkeitslücke verbliebe, wollte man gerade auf
die Sorgfaltsfähigkeiten des Täters im Rauschzustand
abstellen, die regelmäßig aber eine subjektive Sorg-
faltspflichtverletzung gerade ausschlössen. Derartige
Feststellungen fehlen.

2. Das Urteil beruht auch auf dem aufgezeigten
Rechtsfehler. Der Senat vermag letztlich nicht auszu-
schließen, dass das Amtsgericht bei bewusster Einord-
nung der Rauschtat (nicht des § 323a StGB) als fahr-
lässig in dem o. g. Sinne begangen, auf eine noch
niedrigere Strafe erkannt hätte – zumal dann nicht 
der vom Amtsgericht angewandte Strafrahmen des 
§§ 323a Abs. 1 StGB, sondern der der §§ 316 bzw.
315c Abs. 3 StGB i.V.m. § 323a Abs. 2 StGB und ggf.
§§ 21, 49 StGB – anzuwenden gewesen wäre. Er ver-
mag auch – obwohl dies äußerst fern liegt – nicht mit
letzter Sicherheit auszuschließen, dass das Amtsge-

richt nicht überhaupt eine Rauschtat verneint hätte,
weil (etwa in Folge der zusätzlichen Tabletteneinnah-
me) kein willensgesteuertes, sondern nur noch ein re-
flexhaftes oder unsteuerbares Verhalten vorgelegen
haben könnte, was eine Strafbarkeit ebenfalls aus-
schließen würde (vgl. OLG hamm NJW 1975, 2252,
2253 [= BA 1975, 399]).

3. Ein Freispruch des Angeklagten durch das Revi-
sionsgericht kam nicht in Betracht, da weitere Feststel-
lungen möglich und erforderlich sind.

19. Wird dem Fahrerlaubnisinhaber im Inland
die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen, ihm je-
doch nach Ablauf der zugleich bestimmten Sperr-
frist in einem EU-Mitgliedsstaat eine neue Fahrer-
laubnis erteilt, so ist diese im Inland ohne
förmliches Anerkennungsverfahren grundsätzlich
anzuerkennen. Etwas anderes gilt nur, wenn der
Inhaber zum Zeitpunkt der Erteilung der ausländi-
schen Fahrerlaubnis ausweislich des Führerscheins
oder vom Ausstellungsmitgliedsstaat herrührender
unbestreitbarer Informationen seinen ordentlichen
Wohnsitz im Inland hatte.

Oberlandesgericht hamm,
Beschluss vom 10. September 2013 

– III-2 RVs 47/13, 2 RVs 47/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Plettenberg hat den Angeklagten,

den das Amtsgericht Plettenberg mit Urteil vom 23.
Oktober 2008, rechtskräftig seit dem 29. Januar 2009,
wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit
mit Nötigung, Nötigung im Straßenverkehr und Belei-
digung unter Einbeziehung einer früheren Verurtei-
lung zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je
10,00 Euro verurteilt und dem es gleichzeitig die Fah-
rerlaubnis unter Verhängung einer Sperrfrist bis zum
28. Oktober 2009 entzogen hatte, durch Urteil vom 
14. Mai 2013 wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fah-
rerlaubnis zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je
60,00 Euro verurteilt.

In den Urteilsgründen hat das Amtsgericht unter
Ziff. II u.a. Folgendes festgestellt:

„[ ... ] Am 16. 05. 2012 befuhr der Angeklagte
mit dem fahrerlaubnispflichtigen Personenkraft-
wagen … unter anderem den C-Weg in Q. Der An-
geklagte verfügt lediglich über eine tschechische
Fahrerlaubnis, welche am 01. 08. 2011 in N Q aus-
gestellt wurde. Einen Antrag auf Anerkennung der
tschechischen Fahrerlaubnis hatte der Angeklagte
zu den Tatzeiten noch nicht gestellt. Auch hat er
keine behördlichen Informationen dahingehend
eingeholt, ob er mit der tschechischen Fahrerlaub-
nis in Deutschland fahren darf. Der Angeklagte hat
einen Zweitwohnsitz in Tschechien, wo er auch ein
Geschäft betreibt. Ferner ist der Angeklagte seit
dem Jahr 1998 durchgängig in Plettenberg gemel-
det. Bereits am 16. 08. 2010 (unanfechtbar seit dem
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21.09. 2010) war dem Angeklagten nach Ablauf der
Sperrfrist aus der Verurteilung des Amtsgerichts
Plettenberg vom 23.10. 2008 die Fahrerlaubnis
durch die Fahrerlaubnisbehörde versagt worden.“

Zur Beweiswürdigung ist in dem angefochtenen Ur-
teil u. a. ausgeführt:

„Die Feststellungen beruhen auf dem glaubwür-
digen Geständnis des Angeklagten [ ... ]. Der An-
geklagte hat eingeräumt, die Fahrzeuge an den
fraglichen Tagen geführt zu haben. Auch sei ihm
bekannt gewesen, dass im hinblick auf die Fahrt
vom 20.10. 2011 ein Ermittlungsverfahren wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn läuft und es
Probleme mit seiner tschechischen Fahrerlaubnis
gibt. Er sei jedoch davon ausgegangen, dass er mit
der tschechischen Fahrerlaubnis in Deutschland
fahren dürfe. [ ... ]“

Zur rechtlichen Würdigung des festgestellten Sach-
verhalts hat das Amtsgericht ausgeführt, dass der An-
geklagte den tschechischen Führerschein zwar erst
nach Ablauf der Sperrfrist erworben habe, er aber den-
noch nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs in
Deutschland berechtigt sei, weil sich aus § 28 Abs. 5
i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV ergebe, dass für das
Gebrauchmachen von der tschechischen Fahrerlaubnis
die vorherigen Erteilung einer entsprechenden Geneh-
migung seitens deutscher Behörden erforderlich sei.

Der Angeklagte hat das fristgerecht und zunächst
unbestimmt eingelegte Rechtsmittel ebenfalls fristge-
recht zur (Sprung-)Revision bestimmt und mit der Ver-
letzung sachlichen Rechts begründet. hierzu hat er
insbesondere angeführt, dass nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs (EuGh) die Anerken-
nung einer in einem anderen EU-Mitgliedstaat erwor-
benen Fahrerlaubnis nicht von behördlichen Maßnah-
men im Inland abhängig gemacht werden dürfe.

Die Generalstaatsanwaltschaft hamm hat ebenfalls
beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und
den Angeklagten freizusprechen. Die zulässige
(Sprung-) Revision hat mit der Rüge der Verletzung
sachlichen Rechts einen zumindest vorläufigen Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Das Urteil ist in materiell-rechtlicher hinsicht feh-

lerhaft. Die vom Amtsgericht getroffenen Feststellun-
gen tragen eine Verurteilung wegen (fahrlässigen)
Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach § 21 Abs. 1 Nr. 1,
Abs. 2 Nr. 1 StVG nicht.

Die Anerkennung von Fahrerlaubnissen aus Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union in Deutschland
richtet sich nach § 28 FeV, nach dessen Abs. 1 eine in
einem Mitgliedstaat erworbene Fahrerlaubnis grund-
sätzlich ohne Weiteres zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs in Deutschland berechtigt. Abs. 4 der Vorschrift
bestimmt sodann Ausnahmen von diesem Grundsatz.

1. Zwar hat das Amtsgericht zutreffend angenom-
men, dass vorliegend der Ausnahmetatbestand des 
§ 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV nicht gegeben ist, da
diese Bestimmung europarechtskonform dahingehend
auszulegen ist, dass sie nur den Zeitraum bis zum Ab-
lauf einer inländischen Sperrfrist erfasst (vgl. die Dar-

stellung bei Dauer, in: hentschel/König/Dauer, Stra-
ßenverkehrsrecht, 42. Aufl., § 28 FeV, Rn. 40), und der
Angeklagte die tschechische Fahrerlaubnis nach Ab-
lauf dieser Sperrfrist erworben hat.

Rechtsirrig ist jedoch die Auffassung des Amtsge-
richts, die tschechische Fahrerlaubnis berechtige den
Angeklagten zum Führen eines Kraftfahrzeugs im In-
land erst nach Absolvierung eines Zuerkennungsver-
fahrens gemäß § 28 Abs. 5 FeV.

Allerdings sieht § 28 Abs. 5 i. V. m. 4 Satz 1 Nr. 3
FeV seinem Wortlaut nach in der Tat vor, dass eine im
EU-Ausland erteilte Fahrerlaubnis nicht ohne Weite-
res, sondern erst nach Zuerkennung auf Antrag zum
Führen eines Kraftfahrzeugs im Inland berechtigt,
wenn dem Inhaber zuvor im Inland die Fahrerlaubnis
entzogen worden war.

Bei einer solchen wortlautgetreuen Auslegung
widersprächen die vorgenannten Bestimmungen je-
doch vorrangigem EU-Recht, nämlich der Richtlinie
2006/126/EG vom 20. Dezember 2006 (sog. 3. Führer-
scheinrichtlinie), wie sie – insoweit allein maßgeblich – 
vom EuGh ausgelegt wird (vgl. ebenso zur 2. Führer-
scheinrichtlinie: BVerfG, Beschluss v. 22. 09. 2011, 
2 BvR 947/11, DAR 2012, 14, Rn. 40 [= BA 2012,
30]). Der EuGh hat entschieden, dass die Mitglied-
staaten verpflichtet sind, die Führerscheine anderer
Mitgliedstaaten ohne jede Formalität anzuerkennen
(EuGh, Urteil vom 19. 02. 2009, C-321/07, DAR
2009, 191, Rn. 75 [= BA 2009, 206]). Frühere Inhaber
einer Fahrerlaubnis, die in einem Mitgliedstaat entzo-
gen oder aufgehoben wurde, können nach dieser
Rechtsprechung insbesondere nicht verpflichtet wer-
den, bei den zuständigen Behörden dieses Mitglied-
staats zunächst die Erlaubnis zu beantragen, von einer
Fahrberechtigung Gebrauch zu machen, die sich aus
einem nach Ablauf der Sperrfrist in einem anderen
Mitgliedstaat ausgestellten Führerschein ergibt
(EuGh, Urteil vom 26. 06. 2008, C-334/06 bis 336/06,
DAR 2008, 459, Rn. 59 f.).

2. In Betracht kommt hier jedoch das Vorliegen des
Ausnahmetatbestandes des § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
FeV.

Nach § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV berechtigt eine
im EU-Ausland erteilte Fahrerlaubnis dann nicht zum
Führen von Kraftfahrzeugen im Inland, wenn der In-
haber zum Zeitpunkt der Erteilung der ausländischen
Fahrerlaubnis seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne
von § 7 Abs. 1 FeV im Inland hatte, wobei sich diese
Erkenntnis entweder aus dem Führerschein selbst oder
aus vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden un-
bestreitbaren – d. h. von einer Behörde des Ausstel-
lungsmitgliedstaates stammenden (Dauer, a. a. O., § 7
FeV, Rn. 29 m. Nachw.) – Informationen ergeben
muss. Diese Regelung ist europarechtskonform (vgl.
EuGh, Urteil v. 26. 04. 2012, C-419/10, NJW 2012,
1935, Rn. 90 [= BA 2012, 256]).

Ordentlicher Wohnsitz im Sinne von § 7 Abs. 1 FeV
ist in Übereinstimmung mit Art. 12 RL 2006/126/EG
(3. Führerscheinrichtlinie) entweder der Ort, an dem
der Betroffene an mindestens 185 Tagen im Kalender-
jahr wohnt, oder – bei örtlichem Auseinanderfallen
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von beruflichen und persönlichen Bindungen – der Ort
der persönlichen Bindungen.

Die hierzu vom Amtsgericht getroffenen Feststel-
lungen dürften zwar wohl so zu verstehen sein, dass
der Angeklagte auch im Zeitpunkt der Erteilung der
Fahrerlaubnis durch die tschechischen Behörden dort
nur einen "Zweitwohnsitz" im hinblick auf geschäftli-
che Beziehungen unterhielt, während sein „haupt-
wohnsitz“ seit 1998 durchgängig im Inland liegt. Je-
doch ist den Urteilsgründen weder etwas darüber zu
entnehmen, dass sich diese Feststellungen auf Anga-
ben in dem tschechischen Führerschein oder auf Infor-
mationen tschechischer Behörden stützen, noch ist er-
kennbar, ob das Amtsgericht bei diesen Erwägungen
einen zutreffenden Wohnsitzbegriff, also den sog. 
ordentlichen Wohnsitz im Sinne von § 7 Abs. 1 FeV, 
Art. 12 RL 2006/126/EG (3. Führerscheinrichtlinie)
zugrunde gelegt hat.

Sollten die Feststellungen vielmehr nur auf einer
entsprechenden Meldebestätigung einer deutschen Be-
hörde und/oder Aussagen des Angeklagten selbst be-
ruht haben, so genügt dies nicht, begründet allerdings
(anders als in dem vom OLG hamm mit Beschluss v.
26. 09. 2012, 3 RVs 46/12, NStZ-RR 2013, 113 [= BA
2013, 34], entschiedenen Fall) hinreichende Anhalts-
punkte für ein Vorliegen der Voraussetzungen des § 28
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV, so dass das Tatgericht bei der
Neuverhandlung der Sache gehalten sein wird, hierzu
Feststellungen zu treffen und – sofern nicht schon auf
dem tschechischen Führerschein ein deutscher Wohn-
sitz angegeben sein sollte – Nachforschungen bei den
tschechischen Behörden dazu anzustellen, wo der An-
geklagte im Zeitpunkt der Erteilung des tschechischen
Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz i. S. v. § 7
Abs. 1 FeV, Art. 12 RL 2006/126/EG (3. Führer-
scheinrichtlinie) hatte (näher: Dauer, a. a. O., § 28 FeV,
Rn. 29 f.). Sollte sich danach ergeben, dass der Ange-
klagte seinen ordentlichen Wohnsitz im Zeitpunkt der
Erteilung der Fahrerlaubnis in Deutschland hatte, so
weist der Senat vorsorglich darauf hin, dass die Einlas-
sung des Angeklagten, er habe angenommen, aufgrund
der ihm in der Tschechischen Republik erteilten 
Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs in
Deutschland berechtigt zu sein, zu einer Auseinander-
setzung mit dem Milderungsgrund des § 17 Satz 2
StGB Anlass geben dürfte (vgl. auch OLG Oldenburg,
NZV 2010, 305).

Danach war das angefochtene Urteil mit Ausnahme
der aufrechterhaltenen Feststellungen, die von der Ge-
setzesverletzung nicht betroffen sind, aufzuheben,
ohne dass jedoch die Voraussetzungen für eine eigene
Sachentscheidung des Revisionsgerichts nach § 354
Abs. 1 StPO vorliegen. Vielmehr war die Sache gemäß
Abs. 2 der Vorschrift zur Neuverhandlung zurückzu-
verweisen.

20. 1. Eine im EU-Ausland im Wege des Um-
tauschs erworbene Fahrerlaubnis besitzt jedenfalls
dann keine Gültigkeit im Inland, wenn der Inhaber

im Zeitpunkt des Umtauschs keinen Wohnsitz in
dem ausstellenden EU-Staat gehabt hat.

*) 2. Im Falle eines Umtausches an der erstmali-
ge Erteilung eines Führerscheins in einem anderen
EU-Land anzuknüpfen, erscheint zwar nach deut-
schem Fahrerlaubnisrecht, das zwischen dem Ver-
waltungsakt der Erteilung der Fahrerlaubnis und
der Ausstellung des Führerscheindokuments unter-
scheidet, nahe liegend, es ist jedoch im Hinblick auf
den Wortlaut der der FeV zu Grunde liegenden
Richtlinie 2006/126/EG (dritte Führerscheinrichtli-
nie), insbesondere den dort ausgeführten Regelun-
gen in Art. 1, 2, 7 und 11, die allein an den Vorgang
der Ausstellung des Führerscheindokuments an-
knüpfen, nicht europarechtskonform.

Landgericht Kaiserslautern,
Urteil vom 01. Juli 2013 – 3 Ds 3 Ns 6110 Js 1842/11 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten mit

Anklageschrift vom 25. März 2011, die durch Eröff-
nungsbeschluss vom 06. September 2011 unverändert
zur hauptverhandlung zugelassen worden war, Verge-
hen der Gefährdung des Straßenverkehr in Tateinheit
mit Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tatmehrheit mit un-
erlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit
Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fah-
rerlaubnis zur Last gelegt. Mit Anklageschrift vom 03.
Mai 2011 wurden dem Angeklagten fünf weitere Ver-
gehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Zeitraum
zwischen 13. Dezember und 29. Januar 2011 zur Last
gelegt. Diese Anklageschrift wurde mit dem vorge-
nannten Verfahren verbunden und mit Beschluss vom
06. September 2011 unverändert zur hauptverhand-
lung zugelassen.

Mit Urteil vom 19. September 2012 wurde der An-
geklagte von sämtlichen Tatvorwürfen freigesprochen.
hiergegen erhob die Staatsanwaltschaft mit Schrift-
satz vom 21. September 2012 Berufung, die zulässi-
gerweise auf die durch die Anklageschrift vom 03. Mai
2011 angeklagten Taten beschränkt wurde.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II. Die Kammer hat aufgrund der durchgeführten

hauptverhandlung folgende Feststellungen getroffen: 
2. Dem Angeklagten wurde zwischen 1992 und

1999 dreimal eine Fahrerlaubnis für Pkw durch die
Kreisverwaltung P. erteilt und jeweils anschließend
wieder durch Gerichtsentscheidungen entzogen.

Am 13. Januar 2005 stellte die Führerscheinbehörde
in M./Tschechische Republik auf den Angeklagten ein
EU-Führerscheindokument aus, wonach dieser ab dem
genannten Datum zum Führen von Pkw der Klasse B
berechtigt war. Das Führerscheindokument wies als
Wohnsitz des Angeklagten den Ort B. [Deutschland]
aus. Unter der Anschrift ... in B. war der Angeklagte im
Zeitraum vom 01. August 2002 bis zum 24. August
2010 ununterbrochen bei den deutschen Behörden ge-
meldet, bevor zum 24. August 2010 ein Ummeldung
unter die nunmehrige Adresse in S. erfolgte.
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In der Zeit vom 14. Januar 2009 bis zum 10. März
2009 war der Angeklagte auch in der Slowakischen
Republik unter der Anschrift ... in K. gemeldet. Unter
dem Datum 16. Januar 2009 stellte die Führerschein-
behörde in K. im Wege der Umschreibung ein slowa-
kisches Führerscheindokument auf den Angeklagten
aus, welches die Berechtigung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen der Klassen B, B1 und AM – Gültigkeits-
beginn 13. Januar 2005 – vorsah.

Mit Bescheid vom 02. August 2010 erließ die Kreis-
verwaltung D.kreis einen Bescheid, durch den festge-
stellt wurde, dass die am 22. Januar 2009 erteilte slo-
wakische Fahrerlaubnis der Klassen B nicht zum
Führen von Fahrzeugen auf dem Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland berechtigt und der Beklagte ver-
pflichtet wurde, das Führerscheindokument an die
Führerscheinbehörde zwecks Eintragung der Nichtbe-
rechtigung vorzulegen. hiergegen erhob der Ange-
klagte Widerspruch. Darüber hinaus stellte er im Wege
des einstweiligen Rechtsschutzes einen Antrag auf
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gegen
den von ihm im Wege des Widerspruches angefochte-
nen Bescheid der Kreisverwaltung D.kreis. Sein An-
trag wurde durch Beschluss des Verwaltungsgerichts
Neustadt vom 07. September 2010 negativ verbeschie-
den. Das hiergegen vorgebrachte Rechtsmittel wurde
durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Rhein-
land-Pfalz vom 26. Januar 2011 zurückgewiesen. In
beiden Gerichtsentscheidungen wird ausgeführt, dass
weder die tschechische noch die slowakische Fahrer-
laubnis dem Angeklagten die Berechtigung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen der Fahrzeugklasse B in der
Bundesrepublik Deutschland verleihen.

Bereits am 13. Dezember 2010 befuhr der Ange-
klagte gegen 15:40 Uhr mit einem Transportfahrzeug,
welches der Führerscheinklasse B unterfällt, öffentli-
che Straßen in S., zuletzt die Straße ... zu seinem An-
wesen unter der hausnummer ..., um dort einem Räu-
mungstermin des Gerichtsvollziehers als Gläubiger
beizuwohnen (Fall 1). Am gleichen Tag bestieg der
Angeklagte nach dem Termin das Fahrzeug und befuhr
die gleiche Straße, als er sich von seinem hausanwe-
sen wieder entfernte (Fall 2).

Am 19. Januar 2011 fuhr der Angeklagte mit dem
bereits beschriebenen Kraftfahrzeug ebenfalls auf öf-
fentlichen Straßen in S., um gegen 08:30 Uhr zu sei-
nem hausanwesen unter der oben genannten Anschrift
wegen eines weiteren Räumungstermins des Gerichts-
vollziehers zu gelangen (Fall 3).

Auch an diesem Tag setzte sich der Angeklagte nach
Durchführung des Termins wieder gegen 10:00 Uhr an
das Steuer seines Kraftfahrzeuges und fuhr unter ande-
rem auf der Straße ... in S. (Fall 4). Bei einer polizei-
lichen Verkehrskontrolle an diesem Tag zeigte der An-
geklagte sein slowakisches Führerscheindokument vor.

Um zu dem abschließenden Räumungstermin des
Gerichtsvollziehers am 29. Januar 2011 zu gelangen,
befuhr der Angeklagte an diesem Tag gegen 10:30 Uhr
nochmals die Straße ... in S. mit dem oben beschriebe-
nen Fahrzeug (Fall 5). Bei einer durchgeführten Ver-
kehrskontrolle zeigte der Angeklagte wiederum sein

slowakisches Führerscheindokument vor, das dann zu-
nächst durch die Polizeibeamten beschlagnahmt und
der Kreisverwaltung D.berg zugänglich gemacht
wurde.

In sämtlichen Fällen wusste der Angeklagte, dass er
nicht im Besitz der für das Führen von Kraftfahrzeu-
gen auf deutschen Straßen erforderlichen Fahrerlaub-
nis gewesen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sich
der Angeklagte für berechtigt hielt, aufgrund des in
seinem Besitz befindlichen slowakischen Führer-
scheindokuments, zum Führen von Kraftfahrzeugen
der Klasse B in der Bundesrepublik berechtigt zu sein.

4. Durch den unter II.2 festgestellten Sachverhalt
hat sich der Angeklagte wegen vorsätzlichen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis in insgesamt fünf tatmehrheit-
lichen Fällen (§ 54 StGB) gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1
StGB strafbar gemacht.

Bei den vom Angeklagten vorgenommenen Fahrten
am 13.12. 2010, 19. 01.2011 und 29. 01.2011 mit
einem der Führerscheinklasse B unterfallenden Kraft-
fahrzeug an den festgestellten Tattagen hat sich der
Angeklagte nicht im Besitz einer hierzu notwendigen
Fahrerlaubnis befunden.

Entgegen des seitens des Verteidigers und des Erst-
gerichts eingenommenen Rechtsstandpunktes ver-
mittelt das am 16. Januar 2009 erteilte slowakische
Führerscheindokument keine Berechtigung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen der genannten Fahrzeugklas-
se in Deutschland. Dies folgt aus § 28 der Verordnung
über die Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse
(FeV). Dies gilt sowohl hinsichtlich der bis zum 
31. Dezember 2010 gültigen, für die Fälle 1 und 2 ein-
schlägigen Bestimmungen als auch für die seit dem 
01. Januar 2011 geltende, für die Taten 3-5 einschlägi-
ge Verordnung. Fehl geht dabei das seitens des Vertei-
digers geäußerte Rechtsverständnis, dass die zitierte
Vorschrift wegen Unvereinbarkeit mit dem Europa-
recht unwirksam sei. Dabei verkennt der Verteidiger
offensichtlich, dass zur Aufhebung der vom deutschen
Gesetz- und Verordnungsgeber erlassenen Normen
ausschließlich dieser selbst sowie das Verfassungsge-
richt befugt sind und eine solche (Verwerfungs-)Kom-
petenz weder dem europäischen Richtliniengeber noch
dem europäischen Gerichtshof zukommt.

Nach § 28 Abs. 1 FeV dürfen die Inhaber einer gül-
tigen EU-Fahrerlaubnis, die ihren Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland haben, im Umfang ihrer
Berechtigung auch auf den hiesigen Straßen Kraftfahr-
zeuge führen. Als EU-Fahrerlaubnis im Sinne dieser
Verordnung gilt auch ein Führerscheindokument, wel-
ches im Wege eines so genannten Umtausches ausge-
stellt worden ist (Dauer in hentschel u. a., Straßenver-
kehrsrecht, 42. Auflage 2013, § 28 FeV, Rz. 23).

Unzutreffend ist in diesem Zusammenhang der sei-
tens der Staatsanwaltschaft im Berufungsverfahren
eingenommene Standpunkt, dass es allein auf die im
Wege des Umtausches fortgeschriebene tschechische
Fahrerlaubnis aus dem Jahr 2005 ankommen könne.
Ein solches Verständnis der Verordnungsvorschriften,
das darauf hinausliefe, im Falle eines Umtausches an
der erstmalige Erteilung eines Führerscheins in einem
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anderen EU-Land anzuknüpfen, erscheint zwar nach
deutschem Fahrerlaubnisrecht, das zwischen dem Ver-
waltungsakt der Erteilung der Fahrerlaubnis und der
Ausstellung des Führerscheindokuments unterschei-
det, nahe liegend, ist im hinblick auf den Wortlaut der
der FeV zu Grunde liegenden Richtlinie 2006/126/EG
(dritte Führerscheinrichtlinie), insbesondere den dort
ausgeführten Regelungen in Art. 1, 2, 7 und 11, die al-
lein an den Vorgang der Ausstellung des Führerschein-
dokuments anknüpfen, nicht europarechtskonform
(vergleiche hierzu BayVwGh, Urteil vom 28. Februar
2013, Aktenzeichen 11 B 11.2981, Rz. 30 m. w. N.
nach Juris).

Prüfungsgegenstand ist daher allein im vorliegen-
den Fall das dem Angeklagten im Januar 2009 erteilte
Führerscheindokument der slowakischen Behörden.

Abweichend von § 28 Abs. 1 FeV muss dieses Do-
kument im vorliegenden Fall nicht anerkannt werden,
mit der Folge, dass es hinsichtlich des Angeklagten
keine Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen
vermittelt. Dies folgt aus § 28 Abs. 4 Nr. 2 FeV. Nach
dieser Vorschrift gilt die Berechtigung zum Führen von
Kraftfahrzeugen nicht, wenn ausweislich des Führer-
scheins oder vom Ausstellungsmitgliedstaat herrühren-
der unbestreitbarer Informationen zum Zeitpunkt der
Erteilung (des Führerscheindokuments, Anm. des Ge-
richts) der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz im 
Inland (im Bundesgebiet, Anm. des Gerichts) gehabt
hat.

Dabei ist im vorliegenden Fall davon auszugehen,
dass aufgrund von aus dem Ausstellerstaat, hier der
Slowakischen Republik, herrührender Informationen
feststeht, dass das im Wege des Umtausches ausge-
stellte Führerscheindokument unter Verstoß gegen das
Wohnsitzerfordernis erteilt worden ist. Wann ein
Wohnsitz im Inland vorliegt wird in § 7 Abs. 1 FeV
unter anderem dadurch definiert, dass sich der Inhaber
der Fahrerlaubnis mindestens 185 Tage im Jahr dort
aufhalten muss. Ausweislich der in der hauptverhand-
lung verlesenen Auskunft der deutschen Botschaft in
B. [Tschechien] hat der Angeklagte lediglich im Zei-
traum vom 14. Januar bis zum 10. März 2009 ausweis-
lich des slowakischen Melderegisters eine Meldean-
schrift in der Slowakischen Republik gehabt. Für die
restliche Zeit ist er, wie sich aus der ebenfalls in der
hauptverhandlung verlesenen Auskunft aus dem Mel-
deregister EWOIS ergibt, ausschließlich an einer An-
schrift in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet
gewesen. Daraus ergibt sich ohne Weiteres, dass die
slowakischen Behörden dem Angeklagten ein Führer-
scheindokument ausgestellt haben, obwohl dieser dort
nie einen Wohnsitz begründet hat, er vielmehr durch-
gehend in der Bundesrepublik Deutschland gewohnt
hat (vergleiche für eine entsprechende Feststellung des
Wohnsitzes BayVwGh, a. a. O., Rz. 33).

Mit einer solchen Auslegung von § 28 Abs. 4 FeV
verstößt das erkennende Gericht auch nicht gegen 
europäisches Recht. Nach Art. 11 Abs. 1 der Dritten 
Führerscheinrichtlinie beschränkt sich die Befugnis
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union zum
Umtausch eines Führerscheins darauf, einem Inhaber

einer Fahrerlaubnis im Wege des Umtausches ein 
Führerscheindokument auszustellen, der seinen or-
dentlichen Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat hat. Was
darunter zu verstehen ist, ist in Art. 12 der Richtlinie
geregelt. Danach muss sich der Führerscheininhaber
wegen persönlicher und beruflicher Bindungen ge-
wöhnlich, d. h. mindestens während 185 Tagen im Ka-
lenderjahr im Ausstellerstaat aufhalten. Auch beim
Umtausch eines Führerscheins ist daher vom Ausstel-
lerstaat das Wohnsitzerfordernis ebenso zu prüfen, wie
das Vorliegen einer aktuell gültigen Sperrfrist. Dem
Aufnahmestaat, hier der Bundesrepublik Deutschland,
ist es trotz des Grundsatzes der unbeschränkten Aner-
kennung von EU-Führerscheinen nicht verwehrt, die
Anerkennung von Fahrerlaubnissen/Führerscheindo-
kumenten abzulehnen, die unter Verstoß gegen die
oben genannten Bestimmungen erteilt worden sind.
Daher sind die deutschen Gerichte im vorliegenden
Fall nicht gehindert, in Anlehnung an die Rechtspre-
chung des europäischen Gerichtshofs (EuGh NJW
2012, 1341, 1343 [= BA 2012, 154]) der vom Ange-
klagten mitgeführten slowakischen, im Jahr 2009
unter Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis erteilten
Fahrerlaubnis die (Inlands-)Gültigkeit auf Grundlage
der Bestimmungen der Fahrerlaubnisverordnung zu
versagen.

Bei Durchführung der fünf Fahrten (Fälle 1-5), hat
der Angeklagte ohne Zweifel vorsätzlich gehandelt. In
Anbetracht der ihm spätestens seit 06. August 2010 be-
kannten Verfügung der Kreisverwaltung D.kreis zur
Einziehung des slowakischen Führerscheindokuments
zwecks Anbringung eines Sperrvermerks für die
Bundesrepublik Deutschland ist ihm bekannt gewe-
sen, dass er sich nicht im Besitz einer zum Führen von
erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen berechtigenden
Fahrerlaubnis für das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland befindet. Indem er gleichwohl in der Zeit
zwischen dem 13. Dezember 2010 und 29. Januar
2011 Kraftfahrzeuge im Bundesgebiet geführt hat, hat
er ein tatbestandsmäßiges Verhalten im Sinne des § 21
Abs. 1 StVG zumindest für möglich gehalten und bil-
ligend in Kauf genommen.

Die Taten des Angeklagten sind rechtswidrig gewe-
sen. Schließlich hat er auch schuldhaft gehandelt.
Seine Schuld ist im vorliegenden Fall nicht gemäß 
§ 17 Satz 1 StGB ausgeschlossen. Zwar kann zu Gun-
sten des Angeklagten nicht ausgeschlossen werden,
dass er bei Durchführung der abzuurteilenden fünf
Taten in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass er sich
im Besitz eines Führerscheindokuments befindet, dass
ihn zum Führen von Kraftfahrzeugen auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland berechtigt. Ein sol-
cher Irrtum ist jedoch nicht unvermeidbar im Sinne des
§ 17 StGB. Vermeidbar ist ein Verbotsirrtum, wenn
dem Täter zum Zeitpunkt der Tathandlung sein Vorha-
ben unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten und
Kenntnisse hätte Anlass geben müssen, über dessen
mögliche Rechtswidrigkeit nachzudenken oder sich zu
erkundigen und er auf diesem Weg zu Unrechteinsicht
gekommen wäre (Fischer, Strafgesetzbuch, 60. Aufla-
ge 2013 § 17 StGB, Rz. 7). In Anbetracht der Tatsache
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dass der Angeklagte nicht nur durch die Verfügung 
der Kreisverwaltung D.kreis vom 06. August 2010,
sondern auch aufgrund der im einstweiligen Rechts-
schutzverfahren ergangenen Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Neustadt Weinstraße von 07. Sep-
tember 2010 schon vor dem 13. Dezember 2010 hin-
reichend darüber informiert gewesen ist, dass die in
seinem Besitz befindliche slowakische Fahrerlaubnis
ihn nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen der
Bundesrepublik Deutschland berechtigt, kann von
einer Unvermeidbarkeit keine Rede sein (vergleiche
zum Verbotsirrtum OLG Zweibrücken, Urteil vom 
24. August 2012, Az. 1 Ss 22/12, S. 5).

21. *) 1. Ein Mitgliedstaat ist, wenn er es auf der
Grundlage der Richtlinie 91/439 ablehnen kann,
die Gültigkeit eines von den Behörden eines ande-
ren Mitgliedstaates ausgestellten Führerscheins für
Fahrzeuge der Klasse B anzuerkennen, ebenfalls
berechtigt, die Gültigkeit eines Führerscheins für
die Fahrzeuge der Klasse D, der auf der Grundlage
des entsprechenden Führerscheins für die Fahrzeu-
ge der Klasse B ausgestellt wurde, nicht anzuerken-
nen.

2. Im Zusammenhang mit der Prüfung eines 
(un-)vermeidbaren Verbotsirrtums bei einem Ver-
stoß gegen § 21 Abs. 1 StVG besteht nach Auffas-
sung der Kammer grundsätzlich eine Verpflich-
tung des Inhabers einer ausländische (EU-)Fahr-
erlaubnis, diese zu bestimmten Anlässen überprü-
fen zu lassen. Jedoch ist dem betroffenen Fahr-
erlaubnisinhaber als juristischen Laien nicht abzu-
fordern, dass er die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes und die sich daraus ergebenen
Konsequenzen für seine Fahrerlaubnissituation
fortlaufend verfolgt und etwa verpflichtet werde,
periodisch bei deutschen Führerscheinbehörden
nachzufragen.

Landgericht Oldenburg,
Urteil vom 18. Juli 2013 – 12 Ns 291/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Oldenburg – Strafrichter – hat den

Angeklagten am 03. 04. 2013 wegen fahrlässigen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 25 Ta-
gessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Zudem wurde ihm
die Fahrerlaubnis für das Gebiet der Bundesrepublik
entzogen. Sein Führerschein wurde eingezogen. Die
Verwaltungsbehörde wurde angewiesen, dem Ange-
klagten vor Ablauf von noch drei Monaten keine neue
Fahrerlaubnis zu erteilen.

Gegen das Urteil hat der Angeklagte Berufung ein-
gelegt, mit der er einen Freispruch erstrebt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II. Die Kammer hat in der erneuten hauptverhand-

lung folgende Feststellungen getroffen:

1. Die deutsche Fahrerlaubnis des Angeklagten ist
ihm durch Verfügung der Stadt O. vom 13. 09.1996
entzogen worden. Durch eine Entscheidung des Amts-
gerichts Oldenburg ist gegen ihn wegen vorsätzlicher
Trunkenheit im Verkehr und vorsätzlichem Fahren
ohne Fahrerlaubnis eine selbstständige Sperrfrist von
12 Monaten bis zum 24. 04.2002 verhängt worden.
Danach hat der Angeklagte eine deutsche Fahrerlaub-
nis nicht mehr erlangt, sondern sich vielmehr in Tsche-
chien darum bemüht. Dort ist ihm von der Stadt L. am
22. 05. 2006 die Fahrerlaubnis der Klassen M, A1, A2,
A, B1 und B erteilt worden. Zudem wurde ein Führer-
schein mit der Nummer ... unter gleichem Datum aus-
gestellt. Im Führerschein ist unter Ziffer 8 als Wohn-
sitz O. [Deutschland] vermerkt.

Am 04. 07. 2006 wurde dem Angeklagten eine wei-
tere Fahrerlaubnis erteilt, und zwar mit den Klassen
C1, C und T. hinsichtlich dieser zweiten Fahrerlaubnis
wurde am 04.07.2006 vom Stadtamt L. [Tschechien]
ein Führerschein mit der Nummer ... ausgestellt, den
der Angeklagte aber erst im Jahre 2013 dort abgeholt
hat. Dieser Führerschein weist als Wohnsitz unter Zif-
fer 8 L. [Tschechien] aus.

2. Am 03. 07. 2010 und am 27. 07. 2010 befuhr der
Angeklagte mit einem PKW die E. Landstraße bzw.
die K.straße in O. An beiden Tagen wurde er im Rah-
men einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten,
kontrolliert und legte dabei jeweils den tschechischen
Führerschein vom 22. 05. 2006 (...) vor, der – wie
schon dargestellt – unter Ziffer 8 als Wohnort O.,
Bundesrepublik Deutschland auswies. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Oldenburg
am 16.10. 2010 gegen den Angeklagten ein Strafbe-
fehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis,
gegen den er rechtzeitig Einspruch eingelegt hat und
der bislang nicht rechtskräftig ist. Das Verfahren ist am
02. 07. 2013 gemäß § 154 Abs. 2 StPO vorläufig ein-
gestellt worden.

3. Am 15. 03. 2012 befuhr der Angeklagte gegen
10.08 Uhr mit dem Lkw unter anderem die E. Land-
straße und die Straße An der F. in O.

4. Mit Beschluss vom 20. 09. 2012 hat das Amtsge-
richt Oldenburg dem Angeklagten die Fahrerlaubnis
für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vor-
läufig entzogen und die Beschlagnahme des Führer-
scheins zur Eintragung eines entsprechenden Sperr-
vermerks angeordnet. Die Beschlagnahme des Führer-
scheins ... vom 22. 05. 2003 konnte nicht erfolgen, da
der Führerschein nicht mehr auffindbar war.

Der Führerschein vom 04. 07. 2006 (...) ist von dem
Angeklagten zur Akte gereicht und durch die Staatsan-
waltschaft am 10. 04. 2013 mit einem Sperrvermerk
für die Bundesrepublik Deutschland versehen worden.

IV. Die Berufung des Angeklagten hat in vollem
Umfange Erfolg. Er hat mit der Fahrt am 15. 03. 2012
zwar objektiv den Tatbestand des Fahrens ohne Fah-
rerlaubnis gemäß § 21 Abs. 1 StVG erfüllt, jedoch
nicht schuldhaft gehandelt, weil ein Verbotsirrtum
gemäß § 17 StGB vorlag, der für ihn auch unvermeid-
bar war.
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1. Die dem Angeklagten in der Tschechischen Re-
publik durch die Stadt L. erteilten Fahrerlaubnisse
vom 22. 05. 2006 und vom 04. 07. 2006 haben für den
Bereich der Bundesrepublik Deutschland keine Gel-
tung.

Zwar dürfen gemäß § 28 Abs. 1 der Verordnung
über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr
(Fahrerlaubnisverordnung, künftig FeV) Inhaber einer
gültigen EU-Fahrerlaubnis, die ihren ordentlichen
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben,
im Umfang ihrer Berechtigung grundsätzlich Kraft-
fahrzeuge in Deutschland führen.

Jedoch kann gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 2 FeV die Aner-
kennung eines ausländischen Führerscheins dann ver-
weigert werden, wenn der Inhaber einer EU-Fahrer-
laubnis ausweislich des Führerscheins oder vom
Ausstellungsmitgliedstaat hergehörender unbestreit-
barer Informationen zum Zeitpunkt der Erteilung sei-
nen ordentlichen Wohnsitz im Inland (Deutschland)
hatte.

Diese Ausnahme liegt hier vor.
a) Der tschechische Führerschein des Angeklagten

vom 22. 05. 2006 weist unter Ziff. 8 als Wohnsitz O.
aus. Nach der „Wiedemann“-Entscheidung des Ge-
richtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGh)
vom 26. 06. 2008 (Aktenzeichen C-329/06 [BA 2008,
255]) kann der Aufnahmemitgliedstaat – hier die
Bundesrepublik Deutschland –, es ablehnen, die Fahr-
berechtigung anzuerkennen, wenn sich auf der Grund-
lage von Angaben im Führerschein selbst feststellen
lässt, dass die in Artikel 7 Abs. 1 Buchstabe b der
Richtlinie 91/934 aufgestellte Wohnsitzvoraussetzung
zum Zeitpunkt der Ausstellung des Führerscheins
nicht erfüllt war (Ziffer 72 der vorgenannten Entschei-
dung des EuGh, zitiert nach Juris). Die Bundesrepu-
blik Deutschland, die 2009 mit § 28 FeV eine der
„Wiedemann“-Entscheidung des EuGh entsprechen-
de gesetzliche Regelung in Kraft gesetzt hat, ist mithin
berechtigt, der Fahrerlaubnis des Angeklagten vom
22. 05. 2006 die Anerkennung zu verweigern.

b) Der Umstand, dass der tschechische Führer-
schein des Angeklagten vom 04. 07. 2007 als Wohnsitz
nunmehr L. in Tschechien ausweist, führt nicht zu
einer anderen rechtlichen Beurteilung.

Zwar wäre die Fahrerlaubnis vom 04. 07. 2006
wegen des Eintrages des tschechischen Wohnsitzes auf
der Basis des „Wiedemann“-Urteils des Europäischen
Gerichtshofes aus dem Jahre 2008 (Aktenzeichen: 
C-329/06) für sich genommen in der Bundesrepublik
Deutschland anzuerkennen, da die Ausnahmegründe
des § 28 Abs. 4 Ziffer 2 FeV nicht gegeben sind.

Allerdings besteht hier ein rechtlicher und tatsäch-
licher Zusammenhang zwischen den beiden Fahrer-
laubnissen und den erstellten Führerscheinen. Gemäß
Artikel 5 (1) a) der EU-Richtlinie 439/1991 EU kann
ein Führerschein der Klasse C (der des Angeklagten
vom 04. 07. 2006) nur an Fahrzeugführer ausgestellt
werden, die bereits zum Führen von Fahrzeugen der
Klasse B berechtigt sind. Diese Berechtigung hat der
Angeklagte mit der Fahrerlaubnis/dem Führerschein
vom 22. 05. 2006 erhalten.

In dieser Fallgestaltung ist das heimatland zur Ver-
weigerung des Anerkenntnisses beider Fahrerlaub-
nisse/Führerscheine des Ausstellerlandes berechtigt,
wenn im zur Ausgangsfahrerlaubnis erteilten Führer-
schein ein nach § 28 Abs. 4 Ziff. 2 FeV relevanter 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis festgestellt
wird (EuGh, „Appelt“-Entscheidung vom 13.10. 2011,
Aktenzeichen: C-224/10 [BA 2012, 27]) Danach ist
ein Mitgliedstaat, wenn er es auf der Grundlage der
Richtlinie 91/439 ablehnen kann, die Gültigkeit eines
von den Behörden eines anderen Mitgliedsstaates aus-
gestellten Führerscheins für Fahrzeuge der Klasse B
anzuerkennen, ebenfalls berechtigt, die Gültigkeit
eines Führerscheins für die Fahrzeuge der Klasse D,
der auf der Grundlage des entsprechenden Führer-
scheins für die Fahrzeuge der Klasse B ausgestellt
wurde, nicht anzuerkennen (Eugh a. a. O, Ziff. 49, zi-
tiert nach Juris).

Mithin ist festzustellen, dass beide Fahrerlaubnisse
des Angeklagten, die ihm am 22. 05. und 04. 07. 2006
in Tschechien erteilt und ausgestellt worden sind,
gemäß § 28 Abs. 4 Ziffer 2 FeV nicht anerkennungs-
würdig sind. Der Angeklagte verfügt weder heute 
noch zum Zeitpunkt der hier fraglichen Fahrt am
15. 03. 2012 über eine für den Bereich der Bundesre-
publik Deutschland gültige Fahrerlaubnis.

V. Ein schuldhaftes Verhalten des Angeklagten hat
die Kammer nicht feststellen können.

1. Der Angeklagte hat behauptet, dass er zum Zeit-
punkt der Fahrt davon ausgegangen sei, im Besitz
einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sein. Nach den
Polizeikontrollen am 03. 07. 2010 und 22. 07. 2010
habe er sich bei der für ihn zuständigen Führerschein-
stelle in L./Tschechien erkundigt. Dort sei ihm die
Auskunft erteilt worden, seine Fahrerlaubnisse seien
in Deutschland gültig.

Zudem ist er der Auffassung, dass er nicht ver-
pflichtet sei, sich regelmäßig periodisch bei deutschen
Behörden über die Gültigkeit seiner Fahrerlaubnis zu
erkundigen. Von der Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes aus dem Jahre 2011 habe er keine
Kenntnis und deshalb auch keine Veranlassung gehabt,
die Gültigkeit seiner Fahrerlaubnis nochmals klären zu
lassen.

Mithin habe er sich zum Zeitpunkt der Fahrt im
Jahre 2012 in einem Verbotsirrtum befunden, der für
ihn auch unvermeidbar gewesen sei.

2. hinsichtlich der Fahrt des Angeklagten am
15. 03. 2012 liegen die Voraussetzungen eines unver-
meidbaren Verbotsirrtums gem. § 17 StGB vor. Dem
Angeklagten war nicht zu widerlegen, dass er keine
Kenntnis davon hatte, dass nach der sogenannten „Ap-
pelt“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes
seine beiden Fahrerlaubnisse unwirksam waren.

Vermeidbar ist ein Verbotsirrtum nur dann, wenn
dem Täter zum Zeitpunkt der Tathandlung sein Vorha-
ben unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten und
Kenntnis hätte Anlass geben müssen, über dessen
mögliche Rechtswidrigkeit nachzudenken oder sich zu
erkundigen und er auf diesem Wege zu Unrechtsein-
sicht gekommen wäre. Er irrt vermeidbar, wenn er sich
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nicht informiert oder sich am Recht überhaupt desinte-
ressiert zeigt, es sei denn, er habe für seine Unsorgfalt
nicht einzustehen (Fischer, StGB, 60. Auflage, § 17
Randnummer 7 mit weiteren Nachweisen).

Auch wenn nach der oben dargestellten Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes ausländische
Fahrerlaubnisse und Führerscheine von den heimat-
staaten nur in ganz begrenzten Ausnahmefällen nicht
anerkannt werden dürfen, besteht nach Auffassung der
Kammer dennoch grundsätzlich eine Verpflichtung
deutscher Staatsbürger, die eine ausländische Fahrer-
laubnis innehaben, diese zu bestimmten Anlässen
überprüfen zu lassen.

a. Ein erster Anlass war im vorliegenden Fall die 
Erteilung der tschechischen Fahrerlaubnisse am
22. 05. 2006 und 04. 07. 2006. Nach Erhalt des Führer-
scheins vom 22. 05. 2006 hätte sich der Angeklagte
unter vollständiger Offenlegung seiner aktuellen Fah-
rerlaubnis- und Führerscheinsituation bei einer Stra-
ßenverkehrsbehörde darüber erkundigen müssen, ob
die tschechische Fahrerlaubnis ihn auch tatsächlich
berechtigte, in der Bundesrepublik Deutschland Kraft-
fahrzeuge zu führen. Eine Erkundigung musste sich
schon deshalb aufdrängen, weil der Erwerb der tsche-
chischen Fahrerlaubnis der Umgehung der strengen
Voraussetzung für die Wiedererteilung der Fahrerlaub-
nis in der Bundesrepublik nach Ablauf der verhängten
Fahrerlaubnissperre dienen sollte. Unter diesen Um-
ständen ist eine Erkundigungspflicht unabweisbar
(OLG Koblenz, 2. Strafsenat, 2 Ss 222/10 vom
07. 02. 2011, Randnummer 15 – zitiert nach Juris).

Eine solche Information hat der Angeklagte – wie er
selbst eingeräumt hat – im Jahre 2006 und auch danach
bei deutschen Straßenverkehrsbehörden nicht einge-
holt.

Nach der vor der Kammer durchgeführten Beweis-
aufnahme ist allerdings zweifelhaft und deshalb nicht
feststellbar, ob dem Angeklagten bei Offenlegung der
seiner Fahrerlaubnissituation und Vorlage beider Füh-
rerscheine jedenfalls bis zur Veröffentlichung der „Ap-
pelt“-Entscheidung des EuGh im Jahr 2011 die ver-
bindliche Auskunft erteilt worden wäre, dass die
Fahrerlaubnisse in der Bundesrepublik Deutschland
ungültig sind.

Der Zeuge ..., Leiter der Führerscheinstelle beim
Landkreis C., hat bekundet, dass bei Vorlage des Füh-
rerscheins vom 22. 05. 2013, aber auch der Vorlage
beider Führerscheine der Angeklagte auf das Risiko
der Gültigkeit hingewiesen worden wäre, der Land-
kreis im Übrigen aber zunächst in eine Prüfung einge-
treten wäre. Dazu hätte man sich an das Ausstellerland
– in diesem Fall Tschechien – gewandt. Der Zeuge ... –
der schon jahrelang in der Führerscheinstelle des Krei-
ses C. tätig ist – hat zu solchen Prüfungsbemühungen
seiner Behörde ausgeführt, dass nicht in einem einzi-
gen Fall eine offizielle Erklärung einer tschechischen
Führerscheinstelle beim Landkreis C. eingegangen
wäre, auf deren Basis hin ein Nichtanerkenntnis einer
Fahrerlaubnis gemäß § 28 Abs. 4 Ziffer 3 FeV hätte
ausgesprochen werden können. Lediglich in Einzelfäl-
len sei es lediglich gelungen, Antragsunterlagen von

Führerscheinbewerbern zu erhalten, aus denen die
Wohnsitzangabe dann hätte entnommen werden kön-
nen. Der Zeuge hat erläutert, dass auch nach der soge-
nannten „Wiechmann“-Entscheidung des EuGh aus
dem Jahr 2008 seitens des Landkreises C. in gleicher
Weise verfahren worden wäre. Es wären Ermittlungen
angestellt worden, allerdings hätte der Landkreis C.
darauf hingewiesen, dass nach der „Wiechmann“-Ent-
scheidung auch mit der Führerscheinkonstellation des
Angeklagten dieser hätte in der Bundesrepublik nicht
fahren dürfen. Der Zeuge ... hat aber klargestellt, dass
dies die singuläre Auffassung des Landkreises in C.
gewesen sei, bereits im Nachbarlandkreis E. sei die
Praxis vollständig anders gewesen. Dort seien Führer-
scheine umgeschrieben worden, er – der Zeuge – gehe
davon aus, dass auch der Führerschein bzw. die Füh-
rerscheine des Angeklagten auf eine deutsche Fahrer-
laubnis umgeschrieben worden wären, wenn der An-
geklagte sich an den Landkreis E. gewandt hätte. Bis
zur „Appelt“- Entscheidung 2011 sei die Reaktion
einer Führerscheinbehörde ein „Lotteriespiel“ gewe-
sen, das von Bundesland zu Bundesland, aber auch in
einem Bundesland von Behörde zu Behörde zu ganz
unterschiedlichen Ergebnissen geführt hätte.

Der Zeuge ..., der seit 2011 die Führerscheinstelle
der Stadt O. leitet, hat dazu bekundet, dass seine Be-
hörde bei Vorlage beider Fahrerlaubnisse/Führerschei-
ne des Angeklagten bis 2008 die Auffassung vertreten
hätte, dass er nur einen Führerschein hätte haben dür-
fen, man wäre in eine Prüfung mit den Tschechen ein-
getreten.

2. Nach den zwei Verkehrskontrollen im Jahre 2010
war der Angeklagte erneut gehalten, sich wegen der
von der Polizei vertretenen Auffassung, seine Führer-
scheine seien nicht gültig, bei einer Führerscheinstelle
zu erkundigen, ob seine Fahrerlaubnisse weiterhin in
der Bundesrepublik Deutschland gültig und anerkannt
sind.

Dies hat er nicht getan, allein die Anfrage im Aus-
stellerland Tschechien reicht dafür nicht aus.

Es ist allerdings auch für den Zeitraum nach 2010
zweifelhaft und deshalb nicht feststellbar, ob dem An-
geklagten bei Offenlegung der seiner Fahrerlaubnissi-
tuation und Vorlage beider Führerscheine jedenfalls
bis zur Veröffentlichung der „Appelt“-Entscheidung
des EuGh im Jahr 2011 die verbindliche Auskunft er-
teilt worden wäre, dass die Fahrerlaubnisse in der
Bundesrepublik Deutschland ungültig sind. Auf die
Darstellung unter Ziff. V 2 wird verwiesen. Die Praxis
der Führersteinstellen hat sich nach 2008 und vor 2011
nicht wesentlich geändert.

3. Die Kammer vertritt die Auffassung, dass der An-
geklagte nicht verpflichtet war, sich in bestimmten pe-
riodischen Abständen anlass- und grundlos über die
Gültigkeit seiner Fahrerlaubnisse bei deutschen Be-
hörden zu informieren. Auch wenn ihm als Inhaber
einer ausländischen Fahrerlaubnis eine gegenüber Ver-
kehrsteilnehmern mit inländischem Führerschein ge-
steigerte Sorgfaltspflicht obliegt, bestand kein Anlass
für ihn, sich nach 2010 erneut um die Gültigkeit der
Fahrerlaubnisse zu kümmern.
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Zwar war durch die „Appelt“-Entscheidung des
EuGh im Jahr 2011 seine Fahrerlaubnis- und Führer-
scheinsituation eindeutig geklärt und bei einer Nach-
frage bei einer Führerscheinstelle nach 2011 wäre der
Angeklagte zweifelsfrei auf die Unwirksamkeit seiner
Fahrerlaubnisse hingewiesen worden. Jedoch war ihm
als juristischen Laien nicht abzufordern, dass er die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und
die sich daraus ergebenen Konsequenzen für seine
Fahrerlaubnissituation fortlaufend verfolgt und etwa
verpflichtet werde, periodisch bei deutschen Führer-
scheinbehörden nachzufragen.

22 *) 1. Der Umstand, dass das Arbeitsverhältnis
des Betroffenen innerhalb der Probezeit möglicher-
weise aufgrund der Fahrerlaubnisentziehung ge-
kündigt wird und er für andere von ihm dargelegte
Bewerbungen einen Führerschein braucht, stellt
von vornherein keinen Grund dar, der zur Rechts-
widrigkeit der Fahrerlaubnisentziehung führt.

2. Der Entziehung einer Fahrerlaubnis wegen
Drogenkonsums steht nicht entgegen, dass der Be-
troffene wegen zu kurzem Haupthaar das grund-
sätzlich geeignete Mittel der Abgabe einer Haar-
probe zur Ausräumung der Eignungszweifel nicht
vorlegen konnte.

Verwaltungsgerichtshof hessen,
Beschluss vom 09. Oktober 2013 – 2 B 1917/13 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Entgegen der Auffassung der Beschwerde stellt der

Umstand, dass das Arbeitsverhältnis des Antragstellers
innerhalb der Probezeit möglicherweise aufgrund der
Fahrerlaubnisentziehung gekündigt wurde und er für
andere von ihm dargelegte Bewerbungen einen Füh-
rerschein braucht, von vornherein keinen Grund dar,
der zur Rechtswidrigkeit der Fahrerlaubnisentziehung
führen könnte. Zutreffend hat das Verwaltungsgericht
hierzu unter Bezugnahme auf die ständige Rechtspre-
chung des Senats darauf abgestellt, dass bei Personen,
die derzeit als ungeeignet zum Führen von Kraftfahr-
zeugen anzusehen sind, das öffentliche Interesse an
der Vermeidung einer Gefährdung von anderen Ver-
kehrsteilnehmern das private Interesse am Erhalt eines
Arbeitsplatzes überwiegt.

Das Verwaltungsgericht hat auch seine Feststellung,
dass der Antragsteller derzeit als ungeeignet zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen anzusehen ist, auf einer zu-
treffenden tatsächlichen Grundlage getroffen und die
vom Antragsteller geltend gemachten Umstände hin-
reichend gewürdigt. Es hat hierzu ausgeführt, die Fest-
stellung der unzureichenden Stabilität des angege-
benen Drogenverzichts sei in dem Gutachten des Life-
Service des TÜV h. in sich schlüssig und nachvoll-
ziehbar begründet worden. Auch wenn sich der An-
tragsteller von der Gruppe um herrn W. gelöst haben
sollte, schließe dies nicht hinreichend sicher aus, dass
er bei einem erneuten Kontakt zu entsprechenden

Kreisen wieder Drogen konsumieren werde. Dies gelte
umso mehr, als er ausweislich des Gutachtens des
TÜV angegeben habe, dass ihm die bewusstseinser-
weiternde Wirkung des Amphetamins gefallen habe
und die angegebene Beendigung des Drogenkonsums
im Wesentlichen mit der polizeilichen hausdurchsu-
chung begründet habe.

Zur Bestätigung dieser Würdigung kann der Senat
ergänzend noch darauf hinweisen, dass die Angaben
des Antragstellers im Untersuchungsgespräch beim
TÜV h. in Widerspruch stehen zu seinen Angaben im
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, was die Annah-
me einer deutlichen Verharmlosungs- und Beschöni-
gungstendenz bestärkt. Während der Antragsteller im
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren noch eingestan-
den hat, Amphetamin in Dosen von 1 g konsumiert zu
haben, hat er beim TÜV verharmlosend angegeben,
die Konsummenge habe jeweils „unter einem halben
Gramm“ gelegen. Ferner hat er den bei der polizei-
lichen Vernehmung eingestandenen Konsumbeginn
nicht erst im Jahr 2011, sondern bereits im Sommer
2010 („seit letztem Jahr im Sommer“) beim Untersu-
chungsgespräch des TÜV in Abrede gestellt. Dieses
Aussageverhalten des Antragstellers bestätigt die Wer-
tung des TÜV, der angegebene Drogenverzicht könne
nicht als ausreichend stabil angesehen werden, da die
Drogenvorgeschichte nicht dem Problem angemessen
aufgearbeitet worden sei. hieraus ergibt sich wiede-
rum, dass entgegen der Auffassung der Beschwerde
die Gefahr eines erneuten Drogenkonsums und eine
damit einhergehende Gefährdung anderer Verkehrs-
teilnehmer weiterhin schlüssig belegt ist.

Das Vorbringen der Beschwerde kann auch nicht
zum Erfolg führen, soweit gerügt wird, die Unmög-
lichkeit, eine Probe vom haupthaar des Antragstellers
zu nehmen, dürfe nicht zu seinen Lasten gehen. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass das Fehlen einer positiven
Feststellung der Eignung für das Führen von Kraft-
fahrzeugen aus dem Drogenkonsum des Antragstellers
zumindest bis November 2011 hergeleitet wird und der
Antragsteller das grundsätzlich geeignete Mittel der
Abgabe einer haarprobe zur Ausräumung der Eig-
nungszweifel nicht vorlegen konnte. Dem Antragstel-
ler wird die Fahrerlaubnis also nicht entzogen, weil er
zu kurzes haupthaar hat, sondern weil er illegale Dro-
gen konsumiert hat und zuverlässige Drogenfreiheit
nicht nachweisen kann. Im Übrigen hat der Antragstel-
ler seine Ankündigung, er habe auf eigene Kosten
einen privaten Drogentest bei einem anerkannten In-
stitut durchführen lassen und werde die Ergebnisse in
Kürze mitteilen, bis zur Entscheidung des Senats nicht
wahr gemacht.

23. 1. Hat ein Verkehrsverstoß zu einer register-
pflichtigen Ahndung geführt, richtet sich dessen
Fahreignungsrelevanz in aller Regel ausschließlich
nach den für dieses Register geltenden Tilgungs-
und Verwertungsbestimmungen. Ist der anlassge-
bende Sachverhalt danach noch verwertbar, ist für
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eine zusätzliche einzelfallbezogene Prüfung, ob die
gegebenen Verdachtsmomente unter dem zeitlichen
Aspekt noch Anlass für eine weitere Aufklärung
bieten, grundsätzlich kein Raum mehr.

2. Die in § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG angeordnete Bin-
dungswirkung der Fahrerlaubnisbehörde gilt
nicht, wenn in den schriftlichen Urteilsgründen un-
klar bleibt, ob das Strafgericht die Fahreignung ei-
genständig beurteilt hat.

3. Die Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung der Klage kommt in den Fällen einer aller
Wahrscheinlichkeit nach rechtmäßigen Fahrer-
laubnisentziehung grundsätzlich nur unter der
Voraussetzung in Betracht, dass der betroffene
Fahrerlaubnisinhaber die Fahreignung zum Zeit-
punkt der gerichtlichen Eilentscheidung bereits
mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückerlangt hat.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 27. November 2013 – 16 B 1031/13 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragstellers hat keinen Er-

folg.
Das Verwaltungsgericht hat die Wiederherstellung

der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Ord-
nungsverfügung des Antragsgegners vom 14. Juni
2013 mit der Begründung abgelehnt, das öffentliche
Vollzugsinteresse überwiege das Suspensivinteresse
des Antragstellers. Die angefochtene Fahrerlaubnis-
entziehung sei offensichtlich rechtmäßig. Der Antrags-
gegner habe nach § 46 Abs. 3 i.V. m. § 11 Abs. 8 
Satz 1 FeV auf die Nichteignung des Antragstellers
zum Führen von Kraftfahrzeugen schließen dürfen, da
dieser das auf der Grundlage von § 13 Satz 1 Nr. 2
Buchst. c FeV zu Recht angeforderte medizinisch-
psychologische Gutachten nicht beigebracht habe. An-
gesichts der von ungeeigneten Kraftfahrern ausgehen-
den erheblichen Gefahren für den Straßenverkehr sei
es dringlich, den Antragsteller vorläufig von der weite-
ren Verkehrsteilnahme fernzuhalten.

Die Richtigkeit dieser Erwägungen wird durch das
für die Prüfung durch das Oberverwaltungsgericht
maßgebliche Beschwerdevorbringen (§ 146 Abs. 4
Satz 6 VwGO) nicht durchgreifend in Frage gestellt.

Der Antragsteller macht geltend, der Antragsgegner
habe aus der Nichtbeibringung des Gutachtens nicht
auf seine Ungeeignetheit schließen dürfen, da ein sol-
ches nicht zu verlangen gewesen sei. Dem ist nicht zu
folgen. Dass die Voraussetzungen, unter denen die
Fahrerlaubnisbehörde nach § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c
FeV die Beibringung eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens anzuordnen hat, für sich betrachtet
vorlagen, ist zwischen den Beteiligten unstreitig und
unterliegt auch im Übrigen keinen Zweifeln. Soweit
der Antragsteller hingegen meint, schon mit Blick auf
den Zeitablauf von drei Jahren seit der rechtskräftig
geahndeten Trunkenheitsfahrt vom Februar 2010
(BAK: 1,75 Promille) sei kein Raum mehr für eine Be-
gutachtungsanordnung gewesen, trifft dies nicht zu.
Bereits das Verwaltungsgericht hat zutreffend darauf

abgestellt, dass dann, wenn ein Verkehrsverstoß zu
einer registerpflichtigen Ahndung geführt hat, sich
dessen Fahreignungsrelevanz in aller Regel aus-
schließlich nach den für dieses Register geltenden Til-
gungs- und Verwertungsbestimmungen richtet. Ist der
anlassgebende Sachverhalt danach – wie hier – noch
verwertbar, ist für eine zusätzliche einzelfallbezogene
Prüfung, ob die gegebenen Verdachtsmomente unter
dem zeitlichen Aspekt noch Anlass für eine weitere
Aufklärung bieten, grundsätzlich kein Raum mehr.
Anderenfalls würden die vom Gesetzgeber selbst fest-
gelegten Fristen unterlaufen, innerhalb derer den alko-
hol- oder drogenbedingten Verkehrszuwiderhandlun-
gen typischerweise eigenen Wiederholungsgefahren
durch Anforderung eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens begegnet werden muss (vgl. OVG
NRW, Urteil vom 22. Februar 2012 – 16 A 1529/09 –,
juris, Rdnr. 20 f. = VRS 123 <2012>, 187, unter Bezu-
gnahme auf BVerwG, Urteil vom 09. Juni 2005 – 3 C
21.04 –, juris, Rdnr. 25 f. und 33 = NJW 2005, 3440 
[= BA 2006, 52]).

Anhaltspunkte dafür, dass dies vorliegend aus-
nahmsweise anders zu sehen sein könnte, sind weder
dargetan noch sonst erkennbar.

Unzutreffend ist ferner die Auffassung des Antrag-
stellers, die Begutachtungsanordnung sei willkürlich
und verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz,
da der Antragsgegner erst im Zusammenhang mit
einem eingestellten Ermittlungsverfahren wegen Be-
leidigung zufällig auf die Trunkenheitsfahrt vom Fe-
bruar 2010 aufmerksam geworden sei. Es versteht sich
von selbst, dass die Fahrerlaubnisbehörde nur tätig
werden kann, wenn sie von konkreten Umständen
Kenntnis erlangt hat, die Zweifel an der Eignung eines
Fahrerlaubnisinhabers begründen. Dass das behördli-
che Einschreiten insoweit von Zufälligkeiten abhän-
gen kann, ist unvermeidbar und hat mit Willkür nichts
zu tun. Einer erkannten Eignungsproblematik nachzu-
gehen, entspricht dem aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ab-
leitbaren staatlichen Auftrag zum Schutz von Leib und
Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Damit nicht zu
vereinbaren wäre es, wenn die Fahrerlaubnisbehörde
in den Fällen eines hinreichenden Gefahrenverdachts
sehenden Auges nur deshalb untätig bleiben müsste,
weil sie von dem verdachtsbegründenden Vorgang
gleichsam nebenbei erfahren hat.

Entgegen der Ansicht der Beschwerde entfaltet das
Strafurteil des Amtsgerichts Wesel vom 07. September
2010, mit dem der Antragsteller wegen fahrlässiger
Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt wurde,
auch keine eignungsbezogene Bindungswirkung nach
§ 3 Abs. 4 Satz 1 StVG.

Will die Fahrerlaubnisbehörde in einem Entzie-
hungsverfahren einen Sachverhalt berücksichtigen,
der Gegenstand der Urteilsfindung in einem Strafver-
fahren gegen den Inhaber der Fahrerlaubnis gewesen
ist, so kann sie gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG zu des-
sen Nachteil vom Inhalt des Urteils insoweit nicht ab-
weichen, als es sich auf die Feststellung des Sachver-
halts oder die Beurteilung u. a. der Eignung zum
Führen von Kraftfahrzeugen bezieht. Dabei gilt die in
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§ 3 Abs. 4 Satz 1 StVG angeordnete Bindungswirkung
nicht nur für die Maßnahme der Entziehung selbst,
sondern nach ihrem Sinn und Zweck für das gesamte
Entziehungsverfahren unter Einschluss der vorberei-
tenden Maßnahmen, sodass in derartigen Fällen die
Behörde schon die Beibringung eines Gutachtens
nicht anordnen darf. Mit dieser Vorschrift soll die so-
wohl dem Strafrichter (vgl. § 69 StGB) als auch der
Verwaltungsbehörde (vgl. § 3 Abs. 1 StVG) einge-
räumte Befugnis, bei fehlender Kraftfahreignung die
Fahrerlaubnis zu entziehen, so aufeinander abge-
stimmt werden, dass Doppelprüfungen unterbleiben
und die Gefahr widersprechender Entscheidungen aus-
geschaltet wird. Der Vorrang der strafrichterlichen vor
der behördlichen Entscheidung findet seine innere
Rechtfertigung darin, dass auch die Entziehung der
Fahrerlaubnis durch den Strafrichter als Maßregel der
Besserung und Sicherung keine Nebenstrafe, sondern
eine in die Zukunft gerichtete, aufgrund der Sachlage
zum Zeitpunkt der hauptverhandlung zu treffende
Entscheidung über die Gefährlichkeit des Kraftfahrers
für den öffentlichen Straßenverkehr ist. Insofern deckt
sich die dem Strafrichter übertragene Befugnis mit der
Ordnungsaufgabe der Fahrerlaubnisbehörde. Aller-
dings ist die Verwaltungsbehörde an die strafrichterli-
che Eignungsbeurteilung nur dann gebunden, wenn
diese auf ausdrücklich in den schriftlichen Urteils-
gründen getroffenen Feststellungen beruht und wenn
die Behörde von demselben und nicht von einem an-
deren, umfassenderen Sachverhalt als der Strafrichter
auszugehen hat. Die Bindungswirkung lässt sich nur
rechtfertigen, wenn die Verwaltungsbehörde den
schriftlichen Urteilsgründen sicher entnehmen kann,
dass überhaupt und mit welchem Ergebnis das Strafge-
richt die Fahreignung beurteilt hat. Deshalb entfällt die
Bindungswirkung, wenn das Strafurteil überhaupt
keine Ausführungen zur Kraftfahreignung enthält oder
wenn jedenfalls in den schriftlichen Urteilsgründen
unklar bleibt, ob das Strafgericht die Fahreignung ei-
genständig beurteilt hat (vgl. zum Ganzen BVerwG,
Urteil vom 15. Juli 1988 – 7 C 46.87 –, juris, Rdnr. 10
bis 15 = BVerwGE 80, 43, sowie Beschluss vom 
20. Dezember 1988 – 7 B 199.88 –, juris Rdnr. 5 
= NJW 1989, 1622; OVG NRW, Beschluss vom 
25. Juni 2012 – 16 B 711/12 –, juris, Rdnr. 3 = Blutal-
kohol 50 <2013>, 40; VGh Bad.-Württ., Beschluss
vom 03. Mai 2010 – 10 S  256/10 –, juris, Rdnr. 3 
= DAR 2010, 412 [= BA 2010, 310]).

Ausgehend von diesen Grundsätzen stand hier der
Anordnung, ein Gutachten beizubringen, die Bin-
dungswirkung des § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG nicht entge-
gen. Das Strafurteil vom 07. September 2010 enthält
keine die Verwaltungsbehörde bindende Eignungsfest-
stellung. Auf Seite 2 des nach § 267 Abs. 4 Satz 1
halbsatz 2 StPO abgekürzten Urteils heißt es:

„Im hinblick auf den persönlichen Eindruck des
Angeklagten erschien der Entzug der Fahrerlaubnis
mit Sperrfrist gem. §§ 69, 69a StGB nicht angezeigt
und statt dessen ein Fahrverbot gem. § 44 StGB aus-
reichend.“

Insoweit hat das Strafgericht zwar ausdrücklich von
einer Entziehung der Fahrerlaubnis abgesehen. Die ge-
wählte Begründung gibt jedoch nicht hinreichend zu
erkennen, ob dem eine eigenständige Eignungsbeur-
teilung in dem von § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG vorausge-
setzten Sinn zugrunde lag. Die Formulierung, dass der
Entzug der Fahrerlaubnis mit Sperrfristsetzung „nicht
angezeigt“ und dafür ein Fahrverbot „ausreichend er-
schien“, lässt im Ergebnis offen, ob das Strafgericht
den Antragsteller (noch oder wieder) für geeignet ge-
halten hat, oder ob es von der weiteren Entziehung der
Fahrerlaubnis und der Verhängung einer Sperrfrist aus
anderen Erwägungen Abstand genommen hat. Eine
explizite Feststellung der Eignung bzw. Verneinung
der Ungeeignetheit fehlt. Dass der Strafrichter die
Kraftfahreignung eigenständig geprüft und – positiv –
bewertet hat, ist auch der Bezugnahme auf den persön-
lichen Eindruck des Angeklagten nicht zu entnehmen.
Das Verwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang
zutreffend darauf hingewiesen, dass in den Urteils-
gründen nicht näher erläutert ist, wodurch sich der per-
sönliche Eindruck des Antragstellers in der damaligen
hauptverhandlung aus Sicht des Strafrichters ausge-
zeichnet hat. Dementsprechend bleibt unklar und kann
allenfalls Gegenstand von Mutmaßungen sein, inwie-
fern damit auf fahreignungsrelevante Umstände rekur-
riert wird.

Anders als die Beschwerde meint, folgt aus dem
Umstand, dass Entziehung der Fahrerlaubnis und
Fahrverbot sich grundsätzlich ausschließen, weil § 44
StGB voraussetzt, dass der Täter sich nicht als unge-
eignet im Sinn von § 69 StGB erwiesen hat, nichts Ab-
weichendes. Allein hieraus kann nicht geschlossen
werden, dass das Strafgericht in allen Fällen, in denen
es von einer Fahrerlaubnisentziehung absieht und nur
ein Fahrverbot ausspricht, zuvor auch tatsächlich in
der gebotenen Weise die Eignungsfrage geprüft und
bejaht hat. Dies ist vielmehr nur dann anzunehmen,
wenn das Strafurteil selbst in der erforderlichen Klar-
heit und Deutlichkeit (vgl. § 267 Abs. 6 Satz 2 StPO)
ausweist, dass bei dem Angeklagten zum maßgeb-
lichen Urteilszeitpunkt ein Eignungsmangel nicht
(mehr) bestand.

Ist nach alledem weiterhin von der Rechtmäßigkeit
der angegriffenen Entziehungsverfügung auszugehen,
ist schließlich auch die vom Verwaltungsgericht auf
dieser Grundlage getroffene Interessenabwägung nicht
zu beanstanden. In aller Regel trägt allein die voraus-
sichtliche Rechtmäßigkeit einer auf den Verlust der
Kraftfahreignung gestützten Ordnungsverfügung die
Aufrechterhaltung der Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung. Zwar kann die Fahrerlaubnisentziehung die
persönliche Lebensführung und damit die Wahrneh-
mung grundrechtlicher Freiheiten des Erlaubnisinha-
bers und seiner Familie gravierend beeinflussen. Der-
artige Folgen muss der Betroffene jedoch wegen des
von fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmern ausgehen-
den besonderen Risikos für die Sicherheit des öffent-
lichen Straßenverkehrs hinnehmen (vgl. BVerfG, Be-
schluss vom 25. September 2000 – 2 BvQ 30/00 –,
juris, Rdnr. 4 = NJW 2001, 357 [= BA 2001, 122], zur
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vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111a
StPO).

Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
kommt daher in Fällen einer aller Wahrscheinlichkeit
nach rechtmäßigen Entziehungsverfügung grundsätz-
lich nur unter der Voraussetzung in Betracht, dass der
betroffene Fahrerlaubnisinhaber die Fahreignung zum
Zeitpunkt der gerichtlichen Eilentscheidung bereits
mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückerlangt hat. Denn
nur dann würde es an dem erforderlichen, über die
Rechtmäßigkeit der in der hauptsache angegriffenen
Verfügung hinausgehenden besonderen öffentlichen
Vollzugsinteresse fehlen. Das ist vorliegend aber nicht
feststellbar, weil es hierzu nach dem Willen des Ver-
ordnungsgebers zwingend einer vorherigen medizi-
nisch-psychologischen Begutachtung bedürfte, der
sich der Antragsteller gerade nicht unterzogen hat.

24. *) 1. Personen, die bei einer Trunkenheits-
fahrt einen BAK-Wert von 2,33 Promille aufwei-
sen, gehören zu denjenigen, für die das Bundesver-
waltungsgericht und der beschließende Senat auf
der Grundlage entsprechender wissenschaftlicher
Erkenntnisse und in Übereinstimmung mit der
Wertung des Verordnungsgebers (vgl. § 13 Satz 1
Nr. 2 Buchst. c FeV) deutlich normabweichende
Trinkgewohnheiten und eine ungewöhnliche Gift-
festigkeit annehmen. Werden diese Personen in
einer solchen Lage im Straßenverkehr angetroffen,
ist regelmäßig ernsthaft zu besorgen, dass sie zu-
künftig im alkoholisierten Zustand nicht stets die
nötige Selbstkontrolle aufbringen, vom Führen
eines Kraftfahrzeugs abzusehen, weshalb die bei
offenen Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfah-
rens vorzunehmende Interessenabwägung zu
ihrem Nachteil ausfällt.

2. Zur Anordnung einer MPU ohne vorherige
Einholung eines ärztlichen Gutachtens (§ 13 S. 1
Nr. 1 FeV) zur Abklärung des Verdachts der Alko-
holabhängigkeit.

Oberverwaltungsgericht Niedersachsen,
Beschluss vom 29. November 2013 – 12 ME 187/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsteller wendet sich gegen die mit der An-

ordnung der sofortigen Vollziehung versehene Entzie-
hung seiner Fahrerlaubnis u.a. der Klasse CE.

Im Rahmen präventiver behördlicher Zusammenar-
beit wies die Polizeiinspektion D. den Antragsgegner
unter dem 10. Juli 2009 auf eine zurückliegende Alko-
holabhängigkeit des Antragstellers hin. Am 18. Mai
2012 teilte die Polizeiinspektion D. dem Antragsgeg-
ner mit, nach vorliegenden Erkenntnissen bestehe der
Verdacht, dass der – bei der Polizei verbeamtete – An-
tragsteller nach zurückliegender Alkoholabhängigkeit
rückfällig geworden sei. Er habe sich 2006 und 2009
einer stationären Entwöhnungstherapie unterzogen,
vom 15. März bis 11. April 2012 habe eine präventive

klinische Behandlung stattgefunden. Am 24. April 2012
sei der Antragsteller vom Dienststellenleiter der Poli-
zeistation und einem Suchtberater aufgesucht worden,
er habe augenscheinlich sehr stark unter dem Einfluss
alkoholischer Getränke gestanden. Vom 30. April bis
10. Mai 2012 habe sich der Antragsteller zur Entgif-
tung in einer Klinik aufgehalten. Am 16. Mai 2012 sei
er stark alkoholisiert in eine weitere Klinik eingeliefert
und in der Nacht zum 17. Mai 2012 ebenfalls stark al-
koholisiert in E. angetroffen worden. Mit Schreiben
vom 19. Oktober 2012 forderte der Antragsgegner den
Antragsteller zur Vorlage eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens auf. Das am 05. Februar 2013
beim Antragsgegner eingegangene Gutachten des
TÜV N. vom 28. Januar 2013 gelangt zu der Einschät-
zung, es sei zu erwarten, dass der Antragsteller zu-
künftig ein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss füh-
ren werde. Ihm wurde geraten, den von ihm bereits
praktizierten Alkoholverzicht fortzusetzen und zu sta-
bilisieren.

Nach Anhörung entzog der Antragsgegner dem An-
tragsteller mit Bescheid vom 11. Juli 2013 unter An-
ordnung der sofortigen Vollziehung mit der Begrün-
dung die Fahrerlaubnis, die Eignungsbedenken seien
durch das Untersuchungsergebnis nicht ausgeräumt
worden. Den Antrag des Antragstellers, ihm vorläufi-
gen Rechtsschutz zu gewähren, hat das Verwaltungs-
gericht mit dem angegriffenen Beschluss abgelehnt.
Die dagegen gerichtete Beschwerde des Antragstellers
ist nicht begründet.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Nach der hier allein möglichen summarischen Prü-

fung spricht Überwiegendes dafür, dass der Antrags-
gegner und – ihm folgend – das Verwaltungsgericht zu
Recht vom Vorliegen einer Fahrungeeignetheit im
Sinne des § 3 Abs. 1 StVG, § 46 Abs. 1 FeV i.V. m. 
Nr. 8.3 der Anlage 4, also einer Alkoholabhängigkeit,
ausgegangen sind. Zwar ist dem Antragsteller zuzuge-
stehen, dass zur Abklärung einer Alkoholabhängigkeit
grundsätzlich ein ärztliches Gutachten nach § 13 Satz 1 
Nr. 1 FeV erforderlich und ein solches hier nicht ein-
geholt worden ist. Gleichwohl deuten hier nach Akten-
lage gewichtige Umstände darauf hin, dass beim 
Antragsteller tatsächlich eine Alkoholabhängigkeit
vorliegt. hierfür sprechen zunächst die Mitteilungen
der Polizeiinspektion D. vom 10. Juli 2009 und vom
18. Mai 2012. Die im letztgenannten Schreiben enthal-
tenen Angaben, er habe sich 2006 und 2009 einer sta-
tionären Entwöhnungstherapie und vom 15. März bis
11. April 2012 einer präventiven klinischen Behand-
lung unterzogen, am 24. April 2012 sei er vom Dienst-
stellenleiter der Polizeistation und einem Suchtberater
aufgesucht worden, er habe augenscheinlich sehr stark
unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden,
vom 30. April bis 10. Mai 2012 habe er sich zur Ent-
giftung in einer Klinik aufgehalten, hat der Antragstel-
ler im Rahmen der Untersuchung aus Anlass der Er-
stellung des medizinisch-psychologischen Gutachtens
des TÜV N. vom 28. Januar 2013 bestätigt und ergän-
zend mitgeteilt, er habe am 18. Mai 2012 unter Alko-
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holeinfluss einen Suizidversuch unternommen. Er sei
danach stationär aufgenommen und es seien u. a. die
Diagnosen einer psychischen und Verhaltensstörung
durch Alkohol/Abhängigkeitssyndrom erstellt wor-
den.

Der Senat verkennt nicht, dass sich eine gutachterli-
che Prüfung, ob beim Antragsteller mindestens drei
von sechs Kriterien einer Alkoholabhängigkeit gemäß
ICD (International Classification of Diseases = Inter-
nationale Klassifikation psychischer Störung: süchti-
ges Verlangen, Kontrollminderung, Entzugssympto-
matik, Toleranzbildung, Interesseneinengung, anhal-
tender Konsum trotz Folgeschäden; vgl. zu diesen Kri-
terien: Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereig-
nung, Komm., herausgegeben von Schubert/Schnei-
der/Eisenmenger/Stephan, Anm. 2.1 zu Kapitel 3.11.2)
vorliegen, nicht bei den Akten befindet. Im medi-
zinisch-psychologisch Gutachten des TÜV N. vom 
28. Januar 2013 werden jedoch die dort nachträglich
angeforderten Entlassungsberichte betreffend die sta-
tionären Krankenhausaufenthalte des Antragstellers
vom 16. bis 27. Mai 2006, 30. April bis 11. Mai 2012
sowie vom 23. Mai bis 15. Juni 2012 referiert. Danach
seien jeweils übereinstimmend die Diagnosen einer
psychischen und Verhaltensstörung durch Alkohol/
Abhängigkeitssyndrom erstellt worden. In dem Ent-
lassungsgericht betreffend den Zeitraum 30. April bis
11. Mai 2012 heißt es zusätzlich: Entzugssyndrom. Es
deutet Überwiegendes darauf hin, dass die Prüfung
einer Alkoholabhängigkeit gemäß ICD anhand der an-
geführten Kriterien jedenfalls im Rahmen der stationä-
ren Krankenhausaufenthalte des Antragstellers stattge-
funden hat und dort bejaht worden ist. Ist danach
jedenfalls nach summarischer Prüfung im Eilverfahren
von einer Alkoholabhängigkeit auszugehen, hat das
Verwaltungsgericht in Übereinstimmung mit Nr. 8.4
der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung zutreffend
den Nachweis einer einjährigen Alkoholabstinenz
nach Abschluss der Entwöhnungsbehandlung gefor-
dert. Vor dem hintergrund der Angaben des Antrag-
stellers im Rahmen der medizinisch-psychologischen
Untersuchung ist eine solche Abstinenz zu Recht ver-
neint worden. Wie aus den Mitteilungen der Polizei-
station F. vom 23. Oktober und 13. November 2013
betreffend eine Fahrt des Antragstellers mit einem
Fahrrad am 22. Oktober 2013 mit einer BAK von 2,33
Promille folgt, kann von einer Abstinenz auch derzeit
nicht ausgegangen werden.

Wollte man – ungeachtet der dargestellten, nach 
Aktenlage bestehenden gewichtigen, auf eine Alko-
holabhängigkeit des Antragstellers hindeutenden Um-
stände – von offenen Erfolgsaussichten des hauptsa-
cheverfahrens ausgehen, fiele vor dem dargestellten
hintergrund die im Rahmen des vorläufigen Rechts-
schutzverfahrens vorzunehmende Interessenabwä-
gung zum Nachteil des Antragstellers aus. Liegen –
wie hier – konkrete Anhaltspunkte vor, dass die Fah-
reignung nicht (mehr oder wieder) besteht, so dass die
Teilnahme des Fahrzeugführers am Straßenverkehr
eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sehr
wahrscheinlich macht, verdient das öffentliche Inter-

esse daran, dass der Fahrerlaubnisinhaber gehindert
wird, von seiner Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen,
Vorrang. Der Antragsteller gehört mit dem bei ihm bei
der Trunkenheitsfahrt vom 22. Oktober 2013 festge-
stellten Promille-Wert von 2,33 zu den Personen, für
die das Bundesverwaltungsgericht (s. etwa BVerwG,
Urteil vom 21.05. 2008 – 3 C 32.07 –, BVerwGE 131,
163, juris Rdn. 15 ff. m. w. N. [= BA 2008, 410]) und
der beschließende Senat (s. etwa Beschl. v. 26.10. 2011
– 12 ME 181/11 –, DAR 2011, 716, juris [= BA 2012,
120]) auf der Grundlage entsprechender wissenschaft-
licher Erkenntnisse und in Übereinstimmung mit der
Wertung des Verordnungsgebers (vgl. § 13 Satz 1 Nr.
2 Buchst. c FeV) deutlich normabweichende Trinkge-
wohnheiten und eine ungewöhnliche Giftfestigkeit an-
nehmen. Werden diese Personen in einer solchen Lage
im Straßenverkehr angetroffen, ist regelmäßig ernst-
haft zu besorgen, dass sie zukünftig im alkoholisierten
Zustand nicht stets die nötige Selbstkontrolle aufbrin-
gen, vom Führen eines Kraftfahrzeugs abzusehen.

25. 1. Eine partielle Vorwegnahme der Hauptsa-
che durch einstweilige Verpflichtung zur Erteilung
einer Fahrerlaubnis scheidet jedenfalls aus, wenn
zur Beurteilung der Fahreignung noch eine medizi-
nisch-psychologische Untersuchung geboten ist.
Dies gilt auch dann, wenn die von der Fahrerlaub-
nisbehörde erlassene Gutachtensanordnung rechts-
fehlerhaft ist und deshalb im Hauptsacheverfahren
ein Neubescheidungsausspruch in Betracht kommt.

2. Die strafgerichtliche Entziehung der Fahrer-
laubnis wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss
löst für ein Wiedererteilungsverfahren ohne weite-
res die Notwendigkeit der Anordnung einer medizi-
nisch-psychologischen Untersuchung aus (Fortfüh-
rung der Senatsrechtsprechung, vgl. Urteil vom
18. 06. 2012 – 10 S 452/10 –, VBlBW 2013,19).

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Beschluss vom 15. Januar 2014 – 10 S 1748/13 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, je-

doch nicht begründet.
Der geltend gemachte Anspruch auf (Wieder-)Ertei-

lung der Fahrerlaubnis setzt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3,
Abs. 4 Satz 1 StVG und § 11 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 20
Abs. 1 FeV die – im Zweifelsfall vom Antragsteller
nachzuweisende – Fahreignung voraus. Einen solchen
hier erforderlichen Nachweis hat der Antragsteller
nicht geführt, weil er ein notwendiges medizinisch-
psychologisches Gutachten mit entsprechendem posi-
tivem Ergebnis nicht beigebracht hat.

Allerdings zieht der Antragsteller wohl zu Recht in
Zweifel, dass der vom Antragsgegner und vom Ver-
waltungsgericht herangezogene § 2a Abs. 4 Satz 1 
2. halbsatz StVG eine taugliche Rechtsgrundlage für
die Gutachtensanordnung vom 17. 05. 2013 darstellt.
Diese Vorschrift dürfte nach Wortlaut und systemati-
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schem Zusammenhang insbesondere mit dem 1. halb-
satz sowie in Abgrenzung zu § 2a Abs. 5 StVG nur das
Entziehungsverfahren betreffen, nicht das (Wieder-)
Erteilungsverfahren. Diese Frage bedarf hier aber kei-
ner abschließenden Beantwortung. Denn die Notwen-
digkeit der Beibringung eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens folgt – ohne Ermessensspiel-
raum für die Fahrerlaubnisbehörde – ohne Weiteres
aus § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d FeV. Nach dieser Vor-
schrift ordnet die Fahrerlaubnisbehörde die Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
an, wenn die Fahrerlaubnis aus einem der unter den
Buchstaben a bis c genannten Gründe entzogen war.
Letzteres ist hier der Fall. Durch Strafbefehl des Amts-
gerichts Schopfheim vom 15. 05. 2012 wurde der An-
tragsteller wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 1,20
Promille nach § 316 StGB verurteilt und ihm die Fah-
rerlaubnis mit einer Sperrfrist für eine Neuerteilung
von sieben Monaten entzogen mit der Begründung, der
Antragsteller habe sich durch die Tat als ungeeignet
zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen.

Dass die Entziehung der Fahrerlaubnis durch das
Strafgericht von § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d FeV eben-
so erfasst wird wie eine behördliche Entziehung der
Fahrerlaubnis, ist in der Rechtsprechung des Senats
und des Bundesverwaltungsgerichts, auf die der An-
tragsteller hingewiesen worden ist, geklärt (vgl. Se-
natsurteil vom 18. 06. 2012 – 10 S 452/10 –, VBlBW
2013, 19; bestätigt durch Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 24. 06. 2013 – 3 B 71.12 –, NJW 2013,
3670 [= BA 2013, 252]). Dies zieht auch der Antrag-
steller nicht in Zweifel. 

Des Weiteren hat der Senat in dem Urteil vom
18. 06. 2012 dargelegt, das die tatbestandliche Voraus-
setzung einer vorläufigen Entziehung der Fahrerlaub-
nis „aus den Gründen der Buchstaben a bis c“ im Sinne
einer Tatbestandswirkung nur an die den genannten
Buchstaben zugrunde liegenden Sachgründe anknüpft,
ohne dass auch die Tatbestandsvoraussetzungen der je-
weiligen Bestimmungen für eine Gutachtensanord-
nung vorliegen und geprüft werden müssten. So ge-
nügt bei Anknüpfung an Buchstabe a insoweit die
Feststellung, dass die frühere (verwaltungsbehördliche
oder strafgerichtliche) Entziehung der Fahrerlaubnis
wegen Alkoholmissbrauchs erfolgt ist. Dass dieser
Fall hier vorliegt, ist entgegen der Auffassung des An-
tragstellers dem Strafbefehl des Amtsgerichts Schopf-
heim sehr wohl zu entnehmen. Der strafgerichtlichen
Entziehung der Fahrerlaubnis lag zugrunde, dass der
Antragsteller am 03. 03. 2012 mit dem Pkw fuhr, ob-
wohl er infolge des vorangegangenen Alkoholgenus-
ses fahruntüchtig war. Diese Tat belegt einen Alkohol-
missbrauch, da der Antragsteller erwiesenermaßen
nicht zwischen einem die Fahreignung ausschließen-
den Alkoholkonsum und dem Führen eines Kraftfahr-
zeugs getrennt hat (vgl. die Legaldefinition des Alko-
holmissbrauchs in Nr. 8.1 der Anlage 4 zur Fahr-
erlaubnis-Verordnung: „Das Führen von Fahrzeugen
und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkohol-
konsum kann nicht hinreichend sicher getrennt wer-
den“). Der Sache nach hat die strafrichterliche Ent-

ziehung der Fahrerlaubnis mit der gegebenen Begrün-
dung, dass der Antragsteller sich durch die Tat – das
Fahren im Zustand alkoholbedingter Fahruntüchtig-
keit – als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen
erwiesen habe, zugleich die Bedeutung einer Feststel-
lung, dass im Sinne der von § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a
Alt. 2 FeV erfassten Fallgruppe Tatsachen die Annah-
me von Alkoholmissbrauch begründen. Das strafge-
richtliche Erkenntnis ersetzt bzw. erübrigt insoweit
eine bei isolierter Anwendung der Vorschrift erforder-
liche originäre Prüfung.

hiernach war der Antragsgegner nicht nur berech-
tigt, sondern verpflichtet, die Wiedererteilung der Fah-
rerlaubnis von der Vorlage eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens abhängig zu machen, und der
Antragsteller kann nur auf diesem Wege den Nachweis
der Wiedererlangung der Fahreignung führen. Da er
ein solches Gutachten nicht beigebracht hat, scheidet
schon deshalb die Annahme eines Anordnungsan-
spruchs aus, ohne dass es im Einzelnen auf die Recht-
mäßigkeit der Gutachtensanordnung vom 17. 05. 2013
ankommt. Selbst bei Unterstellung ihrer Rechtswid-
rigkeit könnte der Antragsteller im hauptsacheverfah-
ren nur einen Anspruch auf Neubescheidung durchset-
zen (vgl. Senatsurteil vom 18. 06. 2012 – 10 S 452/10 –,
VBlBW 2013, 19, juris Rn. 66). Dieser Neubeschei-
dung hätte wiederum eine ordnungsgemäße, auf die
zutreffende Rechtsgrundlage gestützte Gutachtensan-
ordnung vorauszugehen. Da das Gutachtensergebnis
nicht prognostizierbar ist, könnte mithin auch bei
Unterstellung der Rechtswidrigkeit der Gutachtensan-
ordnung vom 17. 05. 2013 eine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit des Bestehens des geltend gemachten
Anordnungsanspruchs nicht festgestellt werden. hier-
nach kann im vorliegenden Fall auch auf sich beruhen,
ob bereits die Angabe einer unzutreffenden Rechts-
grundlage für eine Gutachtensanordnung zu deren
Rechtswidrigkeit führt, obwohl sie von einer anderen
Rechtsgrundlage gedeckt ist.

Bei dieser rechtlichen Ausgangslage, die durch das
Fehlen eines hinreichend wahrscheinlichen Anord-
nungsanspruchs gekennzeichnet ist, ist auch eine par-
tielle – zeitlich nur bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung in der hauptsache sich erstreckende – Vor-
wegnahme der hauptsache nicht gerechtfertigt. Solan-
ge die durch eine medizinisch-psychologische Unter-
suchung zu klärenden Zweifel an der Fahreignung des
Antragstellers nicht ausgeräumt sind, kommt eine
auch nur vorübergehende Erteilung der Fahrerlaubnis
nicht in Betracht. Im hinblick auf die großen Gefahren
für hochrangige Rechtsgüter wie Leben und Gesund-
heit anderer Verkehrsteilnehmer, die von einem unge-
eigneten Kraftfahrer ausgehen, sind die persönlichen
und beruflichen Nachteile hinzunehmen, die der An-
tragsteller erleidet, wenn die einstweilige Anordnung
nicht ergeht. Diese Nachteile halten sich, da die vom
Antragsteller befürchtete Kündigung seines Arbeits-
verhältnisses bislang nicht erfolgt ist, in Grenzen. 

(Mitgeteilt vom 10. Senat des Verwaltungsgerichts-
hofes Baden-Württemberg)
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Zur Problematik des resorptionsdefizits bei der Berechnung
der Blutalkoholkonzentration

Problems with the absorption Deficit in the Calculation of
Blood ethanol Concentration

1. Einführung
Bei der in der forensischen Praxis üblichen Berechnungsmethode der Blutalkoholkon-

zentration (BaK) zum tatzeitpunkt wird die Widmark-Formel verwendet [17]. Diese rück-
rechnung geht zunächst von zwei Voraussetzungen aus:

1. tatzeitpunkt und Zeitpunkt der Blutentnahme befinden sich in dem Bereich der Blut-
alkoholkurve, der einen linearen abfall aufweist. 

2. Die gesamte aufgenommene alkoholdosis wird ohne Zeitverzögerung resorbiert. 
Wie ein Vergleich zwischen oral und intravenös verabreichtem alkohol zeigt, wird der

oral aufgenommene alkohol aber nur unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn die al-
koholaufnahme auf leeren magen erfolgt, fast vollständig im Blut aufgenommen. Wird
hingegen während oder vor dem alkoholkonsum nahrung aufgenommen, liegt das beob-
achtete maximum der Blutalkoholkonzentration unter dem erwarteten, es entsteht offen-
bar ein Defizit ([25]; [17]).

Während man bei der Widmark-Formel seit langer Zeit Vorschläge zur individuellen
optimierung kennt, die sich im reduktionsfaktor r wiederfinden, bei dem Geschlecht,
Körpergewicht und -länge, ja sogar das lebensalter Berücksichtigung finden (z. B. [2];
[56]; [55]; [63]), fehlen bislang Vorschläge zur weiteren annäherung an das Phänomen des
resorptionsdefizits. Hier wird nur lapidar – oft mit Bezug auf zahlreiche untersuchungen,
die aber nicht genannt werden – festgestellt, dass dieses Defizit im allgemeinen 10 bis 
30 %, in einzelfällen aber auch 50 % oder gar 70 % betragen könne, bzw. maximal eine
bestimmte Größe annehme ([17], s. 559), wenn es überhaupt real vorhanden sei und nicht
bloß ein Problem des Widmarkschen modells abbilde, wie es GilG mit der Formulierung
‚so genanntes resorptionsdefizit‘ andeutet (ebd., s. 558). 

Wünschenswert erscheint eine genaue analyse aller Faktoren, die das resorptionsdefi-
zit verursachen und beeinflussen. Das review soll eine Bestandsaufnahme der vorliegen-
den Befunde und erkenntnisse liefern.   

2. Berechnung des Promillewerts zur Tatzeit aus der gemessenen Blutalkoholkon-
zentration
Die ursprüngliche Widmark-Formel erfuhr durch verschiedene autoren Korrekturen.

Zur Bestimmung des reduktionsfaktors r, der von Widmark selbst mit 0,68 für männer
und 0,55 für Frauen ermittelt wurde [64], gibt es verschiedene neuere ansätze.

Watson et al. [63] berechneten aus der Körperlänge und dem Körpergewicht, bei män-
nern zusätzlich noch aus dem lebensalter, den anteil des Körperwassers. aus diesem lässt
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sich dann über die Gleichung r = anteil des Körperwassers/anteil des Wassers im Blut ein
individueller Widmark-Faktor berechnen. Die Watson-Gleichungen lauten: 

Körperwasser (männer) = 2,447 – 0,09516 * alter + 0,1074 * Körperlänge 
+ 0,2262 * Gewicht,

Körperwasser (Frauen) = – 2,097 + 0,1069 * Körperlänge + 0,2466 * Gewicht.

Forrest [11] schlug 1986 vor, aus dem Body-mass-index der Probanden den prozentu-
alen Fettanteil am Körpergewicht zu schätzen. Zieht man diesen Fettanteil vom Körperge-
wicht ab, ergibt sich über einen Faktor der anteil des Körperwassers, woraus wieder der
Faktor r zu berechnen sei. 

BarBour [5] präsentiert tabellen, die nach der Forrest-methode errechnet wurden, und
aus denen man den r-Wert aus dem Body-mass-index direkt ablesen kann.

Die Forschungsgruppe um alt und seiDl ([2]; [55]; [56]) hat einen individuellen re-
duktionsfaktor r wie folgt ermittelt:

r für Frauen: r = 0,31223 – 0,0006446 * Gewicht + 0,004466 * Körperlänge,

r für männer: r = 0,31608 – 0,004821 * Gewicht + 0,004632 * Körperlänge.

ulriCH [61] ermittelte für männer:
r = 0,715 – 0,00462 * Gewicht + 0,0022 * Körperlänge.

alle diese Berechnungen gehen davon aus, dass der alkoholkonsum auf leeren magen
erfolgt.

Posey u. moZayani [44] verglichen die verschiedenen Berechnungsmethoden. sie stell-
ten fest, dass mittels der ursprünglichen Widmark-Formel die BaK überschätzt wird, die
neueren Berechnungsmethoden dagegen relativ dicht an der tatsächlichen BaK liegen. 

es ist zunächst bemerkenswert, dass diese durchaus evidenzbasiert gewonnenen Präzi-
sierungen der Widmark-Berechnungsmethode bislang nicht umfassenden eingang in die
Praxis der forensischen tatzeitwertberechnung gefunden bzw. sich als gerichtsfester stan-
dard etabliert haben. noch immer wird in der sachverständigenpraxis häufig mit dem pau-
schalen, von WiDmarK (1932) abgeleiteten ansatz r = 0,7 für männer und r = 0,6 für Frau-
en argumentiert.

Posey u. moZayani [44], aber auch GullBerG [18], weisen darauf hin, dass neben dem
Widmark-Faktor noch andere Variablen bei der Berechnung der Blutalkoholkurve eine
rolle spielen, wie die menge und art der nahrung, nahrungsaufnahme vor oder während
der alkoholaufnahme, der First-pass-metabolismus und die alkoholabbaurate.   

Zimmer u. a. [69] berichten von Computerprogrammen zur Berechnung der BaK, die
die magenfüllung berücksichtigen.

3. Das ‚so genannte‘ Resorptionsdefizit
Der Begriff ‚resorptionsdefizit‘ wird in zwei Bedeutungen verwendet. Zum einen be-

zeichnet man damit die Differenz zwischen der mit der Widmark-Formel errechneten und
der tatsächlich im Blut gemessenen ethanolkonzentration [17]. Die tatsächlich erreichten
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Blutalkoholkonzentrationen sollen etwa 10 bis 30 % niedriger als die nach der Widmark-
Formel berechneten sein ([17]; [31]; [68]); gefundene größere Differenzen werden eher als
ausnahmen hingestellt [17]. Zweitens ist damit die Differenz zwischen der BaK bei al-
koholkonsum auf nüchternen magen und alkoholkonsum nach einer mahlzeit gemeint
([7]; [9]; [64]). sinngemäß gehört dazu drittens auch die Differenz zwischen der BaK bei
intravenös und oral zugeführtem alkohol, die zwar in der neueren, meist englischsprachi-
gen literatur – die diesbezügliche Forschung findet hauptsächlich in den usa, aber auch
weltweit statt – nicht als ‚resorptionsdefizit‘ bezeichnet wird, sondern als ‚presystemic
elimination‘ oder als ‚first-pass-metabolism‘ ([3]; [4]). Die ursachen für das resorptions-
defizit in der ersten Bedeutung lassen sich einem unzureichenden mathematischen modell
zuordnen, eine solche Begründung kann die Differenz nach den anderen Bedeutungen je-
doch nicht erklären, wenn auch die exakte Berechnung des FPm umstritten ist.

Bereits WiDmarK war aufgefallen, das sich das gleichzeitige Verzehren von nahrung
und alkohol senkend auf den Blutalkoholgehalt auswirkt: „Wird der alkohol im Zu-
sammenhang mit einer mahlzeit eingenommen, so wird die Blutalkoholkonzentration in
erster linie durch die verlangsamte resorption beeinflusst (…) Während der Digestion
selbst macht sich indessen ein anderer einfluss geltend, der darin resultiert, dass ein ge-
wisses kleineres Quantum des konsumierten alkohols überhaupt nicht resorbiert wird“
([64], s. 68). er erklärt diesen umstand damit, dass bei der Verdauung aminosäuren frei-
gesetzt werden, die mit dem alkohol eine Bindung eingehen  würden ([65], s. 135 ff).
Ähnliche überlegungen finden sich bei aCHinGer u. mallaCH [1]. WiDmarK unterschied
bereits zwischen ‚resorptionsverzögerung‘ (oder ‚-verlangsamung‘) und ‚resorptionsde-
fizit’.

elBel u. sCHleyer [9] beschreiben 1956 unter Bezug auf arbeiten zahlreicher autoren
(wie miles, WiDmarK, GolDBerG) eine deutliche abflachung der Blutalkoholkurve nach
nahrungsaufnahme vor dem alkoholkonsum. sie berichten aber auch, dass selbst bei lee-
rem magen der alkohol nicht vollständig resorbiert werde, dass „schon im nüchternver-
such ein gewisser Verlust an alkohol eintritt, ein Defizit“ ([9], s. 18). 

Brettel spricht von einem resorptionsdefizit, wenn sich „ein teil des peroral aufge-
nommenen alkohols dem nachweis im organismus entzieht“ ([7], s. 217). Der resorp-
tionsverlust sei umso größer, je langsamer die resorption erfolge. Brettel räumt aber ein,
dass es eine zwingende, experimentell einwandfrei belegte erklärung für dieses Defizit
bisher nicht gebe.       

HeiFer u. WeHner [23] gaben in ihrem Gutachten für das vormalige Bayerische oberste
landesgericht mit der Fragestellung: „Gibt es wissenschaftlich gesicherte erkenntnisse
darüber, wie hoch das resorptionsdefizit der alkoholaufnahme höchstens sein kann? Be-
steht ein wissenschaftlich anerkannter erfahrungssatz des inhalts, dass ein resorptionsde-
fizit von 40 % überhaupt nicht oder nur unter ganz bestimmten (welchen?) Voraussetzun-
gen möglich ist?“ einen überblick über den damaligen Forschungsstand und befassen sich
mit 3 Hypothesen von aCHinGer u. mallaCH [1] zur erklärung des Defizits. Die autoren
kommen zu der Feststellung, dass zwar „die annahme eines resorptionsdefizits denkge-
setzlich möglich ist“, dass es aber „trotz zahlreicher qualitativer erklärungsversuche nicht
gelungen ist, die Hypothese eines resorptionsdefizits auf naturwissenschaftlicher Basis
exakt zu beweisen oder durch experimentelle messungen zu belegen“ ([23], s. 303). 
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4. Grundlegendes zur Alkoholresorption und -elimination
norBerG et al. [41] geben einen überblick über die alkoholforschung seit 1990. Bei der

resorption des alkohols handelt es sich nicht um eine aktive resorption, sondern sie ge-
schieht durch passive Diffusion. Bei oraler aufnahme diffundiert der größte teil des al-
kohols durch die Wände des Zwölffingerdarms und des Dünndarms (ca. 80 %), ein klei-
nerer teil durch die Wand des magens (ca. 20 %), auch durch die mund- und speise-
röhrenschleimhaut diffundiert ein geringer anteil. Der alkohol wird zunächst in der Pfort-
ader zur leber geführt. Die leerung des mageninhalts in den Zwölffingerdarm durch den
Pylorusmuskel scheint eine entscheidende rolle für die resorptionsrate des alkohols zu
spielen. inter- und intraindividuelle unterschiede der leerungsrate des magens haben
einen großen einfluss auf den resorptionsverlauf.  

ein wichtiger Faktor für die resorption ist, ob das Getränk auf einen leeren magen ge-
trunken wird oder ob es zusammen mit oder nach einer mahlzeit konsumiert wird ([13];
[49]). Faktoren, die die magenleerung beeinflussen, sind die menge und die Zusammen-
setzung der mahlzeit, die täglichen Wechsel in der Blutglukose-Konzentration, das rau-
chen von Zigaretten oder auch die einnahme von arzneimitteln [26]. Weiter spielen die
menge und Konzentration sowie die art des konsumierten alkohols, aber auch die trink-
geschwindigkeit eine rolle ([47]; [48]; [49]).   

Die elimination des alkohols findet primär durch abbau des alkohols statt. nur ein
kleiner teil des alkohols wird über die lunge (1 bis 5 %) und über andere Wege (1 bis 
5 %) wie urin, schweiß und tränenflüssigkeit ausgeschieden. Der weitaus größte anteil
des alkohols wird durch verschiedene enzyme zu Co2 und H2o oxidiert und auf diese
Weise aus dem Körper entfernt [25]. 

Die leber hat hierbei mit 92 bis 95 % den Hauptanteil durch die aDH (alkoholdehy-
drogenase), das meos (das mikrosomale ethanoloxidierende system) und durch die Ka-
talase (da Wasserstoffperoxid notwendig ist für die oxidation von alkohol, spielt die Ka-
talase in vivo keine relevante rolle). Der erste abbau in der leber, bevor der alkohol den
Körperkreislauf erreicht, wird als hepatischer First-pass-abbau bezeichnet. Die hepatische
aDH liegt in fünf Formen vor, die unterschiedliche Vmax und Km-Werte haben, darüber hin-
aus gibt es mindestens fünf weitere aDH-unterformen beim menschen. Diese Werte
wären für den abbau des alkohols nach der michaelis-menten-Gleichung zu berücksich-
tigen. ein teil des alkohols wird schon im magen ebenfalls von aDH-enzymen abgebaut
im sinne eines gastrischen First-pass-abbaus.

alkohol wird durch oxidation mittels der aDH zuerst zu acetaldehyd umgewandelt. als
Koenzym fungiert das naD+-system. Der acetaldehyd wird anschließend durch eine
alDH (aldehyddehydrogenase) zu acetat oxidiert. als endprodukte entstehen im Zitro-
nensäure-Zyklus aus acetat Kohlendioxid und Wasser. Bei höheren Blutalkoholkonzen-
trationen kann der alkohol auch durch das meos zu acetaldehyd oxidiert werden, kata-
lysiert durch das enzym Cytochrom-P-450 in den mikrosomen der leberzellen. seitZ et
al. ([57]; [58]) beschreiben als gastrointestinale Faktoren beim alkoholabbau die aktivität
der enzyme in der magen- und Darmschleimhaut sowie die Geschwindigkeit der magen-
leerung. Bei den enzymen finden sich genetische unterschiede wie eine atypische aDH-
Variante bei bis zu 90 % der ostasiaten. auch Geschlecht und lebensalter spielen hierbei
eine rolle. Die aDH-aktivität ist z. B. bei jungen Frauen geringer als bei jungen männern
[20], bei älteren männern nimmt sie ebenfalls ab [57]. Höhere alkoholkonzentrationen
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führen zu einem gesteigerten alkoholabbau. JelsKi et al. [27] beschreiben vier Klassen
von aDH-isoenzymen in der menschlichen magenschleimhaut.

Der alkoholabbau ist enzymabhängig und unterliegt bei bestimmten alkoholkonzentra-
tionen einer unterschiedlichen sättigungskinetik. Die arbeit der aDH unter sättigungsbe-
dingungen versteht man als eliminationskinetik 0. ordnung. Daraus entsteht ein Verlauf
der Blutalkoholkurve, die im absteigenden teil im Bereich forensisch bedeutsamer alko-
holkonzentrationen auch bei einer michaelis-menten-Kinetik einen quasilinearen Verlauf
aufweist. erst bei geringen alkoholkonzentrationen folgt der alkoholabbau einer elimina-
tionskinetik 1. ordnung und die Blutalkoholkonzentration nimmt exponentiell ab [70].     

5. Der First-pass-Metabolismus (FPM) 
Der FPm liefert eine durch wissenschaftliche experimente abgesicherte erklärung für

zumindest einen teil des sog. resorptionsdefizits. es wird in den gastrischen und den 
hepatischen FPm unterschieden, wobei der gastrische eher umstritten ist als der hepatische. 

Der Begriff wird bereits 1977 von Brettel [7] verwendet. er spricht vom First-pass-al-
kohol. Gemeint ist die erste leber-Passage des alkohols, da zum damaligen Zeitpunkt 
alkoholabbauende enzyme in der magenschleimhaut noch nicht bekannt waren.

Das ausmaß des First-pass-abbaus des alkohols wird von etlichen autoren (z. B. [3];
[42]) durch Vergleich der Blutalkoholkurve bei intravenöser Verabreichung  mit der Kurve
bei oraler aufnahme des alkohols bestimmt, indem die Fläche unter beiden Kurven be-
rechnet wird. Die Kurve bei der oralen alkoholaufnahme liegt oft deutlich unter der Kurve
der intravenösen Verabreichung von alkohol, und die Differenz der beiden Kurvenflächen
wird als maß für den First-pass-effekt genommen. Dieses Vorgehen wird allerdings von
leVitt u. leVitt [34] kritisiert. sie berechnen aufgrund ihres resorptionsmodells, das für
die leber und das Körperwasser unterschiedliche alkoholkonzentrationen vorsieht, eine
geringere alkohol-abbaurate in der leber und damit einen geringeren FPm.

Wo findet der FPm statt? ammon et al. [3] versuchten dies herauszufinden, indem ihre
testpersonen alkohol auf 3 verschiedene Weisen einnahmen (intravenöse infusion, orale
Gabe, infusion in das Duodenum). Die autoren konnten zeigen, dass ein größerer teil des
insgesamt geringen FPm durch den magen bewirkt wurde.    

auch lim et al. [35] vertreten die meinung, dass der FPm vorwiegend im magen statt-
findet. Desgleichen berichtet Baraona [4]: in Versuchen mit ratten wurde die Pfortader
blockiert, um den hepatischen FPm auszuschalten. es gab einen FPm, praktisch also nur
einen gastrischen. um dagegen den gastrischen FPm auszuschalten, wurde die gleiche al-
koholdosis direkt in den Dünndarm infundiert, was den FPm praktisch zum erliegen
brachte.

ebenso verweisen Gentry et al. [15] darauf, dass bei menschen, denen der magen ent-
fernt wurde, ein FPm fehlt. Die autoren erklären auch, warum der hepatische FPm trotz
der reicheren enzymausstattung geringer ausfällt als der gastrische: Die metabolische Ka-
pazität der leber werde bereits durch den im Körper vorhandenen alkohol (bei längerem
trinken) in anspruch genommen, deshalb fehlten in der leber die enzyme für den abbau
neu einströmenden alkohols. Der gastrische FPm sei von etlichen Faktoren abhängig, so
von der Füllung des magens mit nahrung oder der Konzentration des alkohols. Wenn ge-
fastet wird oder bei niedrigen alkoholkonzentrationen sei der FPm geringer, da eine
schnellere magenpassage den Kontakt der alkoholmoleküle mit den enzymen in der ma-
genschleimhaut verringere; ebenfalls werde dieser Kontakt verringert, wenn die alkohol-
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moleküle sich in einer stark verdünnten lösung befänden. nach seitZ u. PösCHel [58]
führen Verletzungen der schleimhäute wie bei einer Gastritis zu einer abnahme der aDH-
aktivität. eine langsamere magenentleerung, so nach einer mahlzeit, führe zu einem ge-
steigerten FPm. Dies berichteten auch oneta et al. [42].

ein geringer First-pass-effekt fand sich bei Personen, denen ein Bypass gelegt wurde
([3]; [15]; [35]). eine andere meinung vertreten lee et al. [32], die verschiedene enzyme
aus der aDH-Familie sowie ihre Verbreitung bei verschiedenen Völkern untersuchten. Da
die enzymkapazität der leber bedeutend größer sei als die des magens, sei auch der an-
teil der leber am FPm größer. Daran schließt sich GilG [17] an und begründet seine skep-
sis auch damit, dass sich bisherige untersuchungen sämtlich auf niedrige alkoholbelas-
tungen (0,15 bis 0,3 g alkohol/kg Körpergewicht) beziehen würden.

auch JulKunen et al. [29] legen dar, dass der gastrische FPm hauptsächlich bei gerin-
gen alkoholmengen auftritt.

leVitt u. leVitt [33] vertreten die ansicht, dass der gastrische FPm zu vernachlässigen
sei. sie begründen dies mit falschen schlüssen bei der Favorisierung des gastrischen FPm.
Hauptkritikpunkt dabei ist wiederum die fehlende Berücksichtigung der michaelis-men-
ten-Kinetik.   

einen weiteren Hinweis auf eine lokalisation des FPm in der leber lieferten ParlesaK

et al. [43], die die Wirkung von Fructose auf den alkoholabbau untersuchten. nach
sCHolZ et al. [54] stimuliert Fructose den alkoholabbau und damit den FPm durch eine
gesteigerte oxidation der reduzierten Form von naD+ in der leber. naD+ dient als Koen-
zym beim abbau des alkohols mittels der aDH. Beim menschen wirkt die Fructose aller-
dings nur, wenn sie intravenös verabreicht wird. Da Fructose im Wesentlichen aber nur in
der leber metabolisiert werde, sei dieser Befund ein Hinweis auf die lokalisation des
FPm in der leber.

erklärt der FPm das sog. resorptionsdefizit? nur zum teil. Der FPm betrifft nur kleine
alkoholmengen. leVitt u. leVitt [34] berichten von einem FPm von 50 bis 66 % bei
einer alkoholdosis von 0,15 g/kg, wenn beim alkoholkonsum gleichzeitig nahrung auf-
genommen wird; dieser anteil fällt aber auf 3 % bei alkoholkonsum ohne nahrungsauf-
nahme. mit steigender alkoholdosis und gleichzeitiger nahrungsaufnahme sinkt der an-
teil des FPm, und bei Dosen über 0,4 g/kg (ungefähr 2 Flaschen Bier á 0,33 l bei 70 kg
Körpergewicht) ist er vernachlässigbar. auch ammon et al. [4] beschreiben, dass der FPm
größer ist bei geringen alkoholmengen und bei gefülltem magen; sie geben allerdings für
maßvolle alkoholmengen (soziales trinken) von 0,3 g/kg nach einem essen lediglich
einen geringen FPm von 5 % bis 14 % an.

FreZZa et al. [14] dagegen fanden bei einer kleinen Gruppe von 12 männern einen durch-
schnittlichen FPm von 39,1 %, bei einer Gruppe von 15 Frauen dagegen einen bedeutend
geringeren durchschnittlichen FPm von nur 9,4 %. Die Versuchspersonen hatten 0,3 g al-
kohol/kg Körpergewicht nach einem umfangreichen Frühstück getrunken (die Prozentzah-
len wurden von uns nach angaben der autoren berechnet, die die Blutalkoholkurven bei
intravenöser und oraler alkoholzufuhr verglichen haben).

ethnische unterschiede beim FPm: DoHmen et al. [8] untersuchten an jeweils 10 män-
nern, ob die unterschiede in der enzymaktivität zwischen ostasiaten und europäern bzw.
amerikanern (Kaukasiern) den First-pass-metabolismus beeinflussen. Die menschliche
magenschleimhaut enthält 3 Klassen von aDH-isoenzymen mit einer unterschiedlichen
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affinität zu alkohol. in der leber und im magen kommen ähnliche aDH-isoenzyme vor.
eine spezielle aDH, die σ-aDH, kommt jedoch nur im Verdauungstrakt (der magen ein-
geschlossen) vor, nicht aber in der leber. sie hat jedoch eine wesentlich höhere aktivität
beim ethanolabbau als die hepatischen aDH-isoenzyme.  

Während alle kaukasischen Versuchspersonen einen deutlichen First-pass-metabo-
lismus zeigten, war dieser nur bei 2 von 10 Japanern, und bei diesen in einem geringeren
ausmaß als bei den Kaukasiern, festzustellen. Der alkohol wurde bei den Japanern in der
tendenz etwas langsamer als bei den Kaukasiern resorbiert. Bei einer intravenösen alko-
holzufuhr zeigten die Japaner dagegen einen schnelleren alkoholabbau als die Kaukasier,
was mit  dem häufigen Vorkommen des atypischen aDH-isoenzyms in der leber von ost-
asiaten begründet wurde. unter den leber-isoenzymen hat dieses enzym die höchste Vmax

und eine höhere Km als die enzym-Variante, die bei den meisten Kaukasiern vorkommt.
Die unterschiede zwischen Japanern und Kaukasiern entfallen allerdings, wenn das al-

koholische Getränk eine höhere Konzentration aufwies (40 %). Das legt den schluss nahe,
dass dann andere isoenzyme der aDH am alkoholabbau beteiligt sind, die bei beiden ras-
sen ähnlich sind.   

6. Einfluss der Nahrung auf die Alkoholresorption und -elimination
auswirkungen von mahlzeiten auf Blutalkoholkonzentrationen wurden bereits vor

WiDmarK beschrieben [9]. sCHmiDt u. oeHmiCHen ([51]; [52]) konnten zeigen, dass sich
bei nahrungszufuhr die eliminationsraten erhöhten. es kam auch zu einer Verminderung
der Blutalkoholkonzentration um 20 bis 25 %, wobei diese nur geringe unterschiede zwi-
schen eher kohlenhydrat- bzw. eiweiß-/fettreichen mahlzeiten feststellten. als mögliche
erklärung wird eine aktivierung der aDH durch die nahrung genannt, was dann zu einer
erhöhung der abbaurate führe. roGers et al. [46] fanden dagegen, dass Kohlenhydrate
einen bedeutenden anstieg der abbaurate bewirkten, hingegen Fett und Proteine keine
Wirkung zeigten. Der effekt der Kohlenhydrate war etwa 1 stunde nach der nahrungsauf-
nahme am größten. roGers erklärt den fehlenden einfluss der art der mahlzeit bei
sCHmiDt u. oeHmiCHen damit, dass deren protein- bzw. fettreiche mahlzeiten auch Koh-
lenhydrate enthalten hätten.

sCHmiDt et al. [53] berichten, dass Fasten die elimination von alkohol vermindere,
während sie durch nahrungszufuhr beschleunigt werde. es konnte sogar eine Beschleuni-
gung der elimination bei parenteraler alkoholzufuhr nachgewiesen werden. Die autoren
weisen auf zahlreiche Berichte über die Bedeutung der nahrungszusammensetzung für
den alkoholabbau hin. eiweißreiche nahrung und fettreiche nahrung führten zu höheren
alkohol-eliminationsraten, aber auch mischkost. Durch orale, aber auch durch parentera-
le Gaben von Glucose lasse sich die alkoholelimination beschleunigen – wenn auch nur
durch relativ große Glucosemengen.    

maGHeli [37] hat sich mit dem einfluss einer standardmahlzeit auf die resorption und
elimination von alkohol befasst. seine ‚standardmahlzeit‘ bestand aus roastbeef, mar-
garine, Kartoffeln, einer Zwiebel und Dosenspargel (insgesamt 996 Kcal). Die Versuchs-
personen tranken 0,8 g alkohol (40 Vol%)/kg Körpergewicht, eine Kontrollgruppe trank
diese menge auf nüchternen magen. im ergebnis war die maximalkonzentration beim
Blutalkohol deutlich geringer als bei der Kontrollgruppe, auch die gesamte Blutalkohol-
Verlaufskurve lag unter derjenigen der Kontrollgruppe. Das ‚resorptionsdefizit‘ lag zwi-
schen 13 und 17 %. als erklärung bietet maGHeli den gastrischen und den hepatischen
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First-pass-effekt an, bezweifelt dies aber auch wieder, weil ein erwarteter mehrverbrauch
von sauerstoff nicht nachweisbar gewesen sei. 

eine neuere arbeit von saDler u. Fox [50] untersucht den einfluss zweier mahlzeiten
auf die alkoholresorption: alternativ entweder ein Chicken-sandwich und eine große Por-
tion Pommes frites, oder eine sehr kleine mahlzeit in Form von 25 g Kartoffel-Chips; eine
dritte Gruppe hatte 6 stunden gefastet. Die größere mahlzeit führte mit 34 % bei Frauen
bzw. 29 % bei männern zu einem bedeutend höheren resorptionsverlust als bei den ande-
ren beiden Gruppen. als mögliche erklärung wird ein Zwei-Phasen-modell beschrieben,
nach dem zunächst nur ein teil des alkohols sofort resorbiert werde, der andere teil sei an
die nahrungspartikel gebunden und werde langsamer resorbiert. ein bedeutender teil des
alkoholabbaus wird auch hier dem First-pass-metabolismus zugeschrieben. Die nahrung
im magen verzögere die entleerung und verlängere den alkoholabbau in der magen-
schleimhaut. Dabei sei die Zusammensetzung der nahrung von geringerer Bedeutung.

auch nach Gentry [16], mCFarlane et al. [40] sowie siDery et al. [59] ist der wichtig-
ste einfluss der nahrung auf die resorption von alkohol dessen verlängerter aufenthalt
im magen, der besonders lang bei fetten speisen sei. nach einer mahlzeit werde auch der
FPm angeregt.

Hingegen führen Jones et al. [28] sowie ramCHanDani et al. [45] an, dass die einflüsse
verschiedener nahrungsbestandteile sich nicht signifikant unterscheiden. Getestet wurden
bei Jones et al. allerdings nur geringe alkoholmengen (0,3 g/kg Körpergewicht). Die
mahlzeiten (ein Frühstück von 700 kcal) wurden in 15 minuten gegessen und das alkoho-
lische Getränk (ein orangensaft-alkohol-Cocktail mit 20 Vol%) wurde einige minuten
später getrunken. mahlzeit und alkohol führten zu einer deutlich geringeren Blutalkohol-
konzentration als bei der Kontrollgruppe ohne mahlzeit. ramCHanDani et al. nehmen als
wahrscheinliche mechanismen eine Beschleunigung des hepatischen Blutflusses und eine
aktivitätssteigerung der alkohol abbauenden enzyme an.

Kalant [30] beschreibt effekte, die die nahrungsaufnahme auf den magen hat, wie 
z. B. auf die muskulatur des magens: essen verzögert die leerung des magens durch er-
zeugen einer anfänglichen ‚lag‘-Phase sowie durch Verzögerung der magenbewegungen,
speziell des antrums. Das erzeuge unterschiede zwischen den Geschlechtern: bei Frauen
werde diese region stärker beeinflusst.

HoroWitZ et al. [26] untersuchten die Geschwindigkeit der magenentleerung mit radio-
aktiven isotopen. Ähnlich wie Kalant [30] fanden sie das auftreten einer ‚lag-Phase‘
nach einer festen mahlzeit und dann eine leerungsphase, die ein lineares muster aufwies.
Wurde eine flüssige mahlzeit eingenommen, erfolgte die magenleerung schneller, die
leerungskurve verlief exponentiell. Den größten einfluss auf die alkoholkurve habe eine
magenfüllung, wenn der alkohol erst 90 minuten nach der mahlzeit konsumiert würde.     

HaHn et al. [22] konnten zeigen, dass nahrung den alkoholabbau sogar dann steigert,
wenn der alkohol intravenös zugeführt wird. 

urita [62] beschreibt, dass auch flüssige nahrung die BaK absenkt, sogar dann, wenn
diese einige minuten nach der alkoholaufnahme aufgenommen wird.

H.-G. Kollra/A. Heinemann/P. Brieler
Zur Problematik des Resorptionsdefizits bei der Berechnung 

der Blutalkoholkonzentration



BlutalKoHol Vol. 51/2014

141

7. Einfluss der Alkoholsorte / Wechselwirkung mit der Nahrung
Werden die Getränke auf nüchternen magen konsumiert, ist die resorptionsrate bei hoch-

prozentigen Getränken (ab 40 Vol%) wie Whiskey, Wodka oder Korn wesentlich höher als
bei Wein oder Bier ([38]; [66]; [48]).

mallaCH [38] verglich die Blutalkoholkurven von Bier und Wodka. Wie zu erwarten
stieg die Bierkurve verhaltener an, der Gipfelpunkt fiel niedriger aus und wurde später er-
reicht, auch die senkung des alkoholspiegels erfolgte zunächst verhaltener, dann aber ra-
scher als bei der Wodkakurve. Die Bierkurven zeigen eine geringere streuung als die des
Wodkaversuchs.

WoJaHn [66] verglich die Blutalkoholkurven von Bier, Wein und Korn. Die Kurve des
hochprozentigeren Getränks stieg am steilsten an, gefolgt von der Weinkurve und der Bier-
kurve, welche den flachsten anstieg zeigte. Die maxima waren ebenfalls unterschiedlich.
Korn erzielte das größte maximum, gefolgt von Wein und Bier. 

Diese Kurvenverläufe gelten nur für die alkoholaufnahme in nüchternem Zustand.
roine et al. [48] legen dar, dass sich nach einer mahlzeit die Verhältnisse umkehren. Bei
einer alkoholmenge von 0,3 g/kg Körpergewicht, die nach einer mahlzeit getrunken
wurde, waren die durchschnittliche Fläche unter der Blutalkoholkurve und der Gipfel der
Blutalkoholkonzentration bei einer konzentrierten alkoholischen lösung von 40 % signi-
fikant niedriger als bei einer lösung von 4 %. Ähnliche Verhältnisse wurden bei tierexpe-
rimenten gefunden. Diese ergebnisse konnten allerdings in einem experiment von Van

Haaren et al. [19] nicht bestätigt werden. 
FranKe et al. [12] legten dar, dass alkoholische Getränke die magenentleerung verzögern.

so führten Bier und rotwein zu einer Hemmung der magenentleerung, wobei der inhibito-
rische effekt des rotweins stärker ausfiel als der einer vergleichbar hohen alkoholischen
lösung anderer Provenienz. Für diese stärkere Wirkung seien spezifische Begleitstoffe des
rotweins verantwortlich. auch Whiskey verzögerte die magenentleerung. 

8. Einfluss großer Trinkmengen auf die Alkoholabsorption und -elimination / SIAM

(‚swift increase in alcohol metabolism‘)
ZinK u. reinHarDt [71] beschrieben trinkversuche mit größeren trinkmengen 

(3 bis 5,7 g alkohol/kg Körpergewicht). Die alkoholaufnahme erfolgte unter ‚lebensna-
hen‘ umständen am abend mit Fernsehen, radiomusik, Kartenspiel sowie anwesenden
Partnerinnen. Die Probanden, die alkoholnüchtern zum Versuch erscheinen mussten,
waren in besonderem maße alkoholgewöhnt. Die gemessene alkoholkonzentration lag
unterhalb der nach WiDmarK zu erwartenden. Die autoren sind aber der ansicht, dass ein
resorptionsdefizit diese Differenz nicht erkläre, sondern sie ziehen eine zeitlich begrenz-
te steigerung des ethanolstoffwechsels in Betracht. Diese steigerung wird auch als ‚swift
increase in alcohol metabolism‘ (siam) bezeichnet. sie setzt bei Versuchen an ratten we-
nige stunden nach der ethanolgabe ein und dauert einige stunden an. in dieser Zeit scheint
der ethanolumsatz zwei- bis dreimal schneller als sonst.      

tHurman et al. [60], BraDForD u. rusyn [6] sowie yuKi u. tHurman [67] haben die-
sen mechanismus genauer untersucht (u. a. an lebergewebe von ratten). sie fanden her-
aus, dass es bei einer größeren Dosis alkohol einen erhöhten sauerstoffbedarf der leber-
zellen gab und dass der alkoholabbau nahezu verdoppelt war. Beteiligt sind die
mitochondrien der leberzellen, die einen Co-Faktor der aDH zur Verfügung stellen:
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naDH wird reoxidiert und nimmt den Wasserstoff des alkohols auf, der zu acetaldehyd
oxidiert wird.  

Forman et al. [10] beschreiben, dass bestimmte glykogenolytische Hormone an diesem
‚swift increase‘ beteiligt seien, die unter dem einfluss des alkohols freigesetzt und ihrer-
seits die alkoholabbaurate steigern würden.  

9. Inter- und intraindividuelle Variablität bei der Alkoholresorption und -elimination
Fraser et al. [13] haben sich mit den unterschieden der alkoholkonzentrationskurven

bei verschiedenen Versuchspersonen (interindividuelle Variabilität) und den unterschied-
lichen messwerten zu verschiedenen Zeitpunkten bei ein- und derselben Versuchsperson
(intraindivuelle Variabilität) befasst. 

Die intraindividuelle Variabilität ist wahrscheinlich bestimmt durch die tageszeitlichen
Änderungen der gastrointestinalen Funktion, die unterschiedlichen Zeiten bei der magen-
und Darmpassage und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Blutflusses zur leber.
schon kleine Variationen in der Komposition der mahlzeit können interindividuell zu be-
deutenden effekten bei der alkoholresorption führen, auch bei der magenentleerung gibt
es große unterschiede, bei gefülltem magen waren die unterschiede zwischen den Perso-
nen größer als bei leerem magen, wenn auch nicht statistisch signifikant. 

über auswirkungen der tageszeit berichten auch lotterle et al. [36].
mit dem einfluss des lebensalters befassten sich Hein u. VoCK [24]. sie berichten von

trinkversuchen mit männer, die älter als 60 Jahre waren, fanden aber bei der gleichen
trinkmenge weder bei der maximalen BaK noch bei den abbauraten unterschiede im
Vergleich mit jüngeren männern. 

seitZ et al. [57] untersuchten die effekte von Geschlecht und lebensalter bei der gastri-
schen aDH-aktivität. Diese waren geringer bei jüngeren Frauen und bei älteren männern.

FreZZa et al. [14] fanden wie schon beschrieben deutliche unterschiede zwischen män-
nern und Frauen bei der Größe des FPm. Frauen hatten einen deutlich kleineren FPm. als
ursache wurde die geringere aDH-aktivität in der magenschleimhaut genannt. andere
autoren ([42]; [3]) fanden dagegen keine signifikanten unterschiede beim FPm zwischen
den Geschlechtern.

neben den unterschieden bei der alkoholresorption gibt es auch interindividuelle
unterschiede beim abbau des alkohols. Dazu gehören unterschiedliche enzymausstattun-
gen bei verschiedenen Völkern (z. B. die unterschiede zwischen europäern und ostasia-
ten, s. o.), aber auch verschiedene eliminationsraten. so sind die abbauraten bei men-
schen mit häufig hohem alkoholkonsum höher als bei menschen, die weniger und seltener
alkohol konsumieren ([20]; [21]); das liegt an der enzyminduktion im meos-system.    

10. Fazit: Zusammenfassung der Erklärungsansätze zum Resorptionsdefizit 
1. ein sog. resorptionsdefizit als Differenz zwischen oral aufgenommener und im orga-

nismus verteilter alkoholmenge ist regelmäßig und ausnahmslos festzustellen; dies wird
überwiegend auf 10 bis 30 % geschätzt. eine verlängerte magenverweildauer von alkohol-
nahrungs-mischungen geht immer mit einem höheren sog. resorptionsdefizit einher. 

Der First-pass-effekt ist die gängige erklärung für das Phänomen. es wird von einem
auch gastrisch bedingten First-pass-effekt ausgegangen, vor allem bei gefülltem magen,
verlangsamter magenpassage und bei geringen alkoholmengen. 
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2. auch der schon länger beschriebene hepatische First-pass-effekt ist vor allem bei ge-
ringeren alkholmengen und bei gefülltem magen wirksam, da es zu einer Verlangsamung
der alkoholresorption und Vergrößerung der abbaurate durch mahlzeiten vor oder wäh-
rend der alkoholaufnahme komme. 

3. eine steigerung der alkoholdehydrogenase-aktivität und der aktivität des meos-
systems nach mahlzeiten vor trinkbeginn oder bei größeren alkoholmengen mit erhö-
hung der eliminationsrate wird vor allem bei Probanden mit größerer trinkerfahrung be-
obachtet. Bei den trinkgewohnten Probanden kann man von ‚enzyminduktion‘ sprechen,
d. h. aktivitätssteigerung und/oder Konzentrationserhöhung der enzyme. 

4. Daneben gibt es die zeitlich begrenzte aktivitätssteigerung von enzymen, der ‚swift
increase in alcohol metabolism‘, der insbesondere bei größeren alkoholmengen ausgelöst
wird.      

5. Zudem ist möglicherweise von einer resorptionsverzögerung durch Bindung der al-
koholmoleküle an nahrungspartikel auszugehen.

6. Verschiedene alkoholsorten führen zu unterschiedlichen resorptionsdefiziten. Bei
leerem magen führen hochprozentige zu geringeren Defiziten als niedrigprozentige, bei
gefülltem magen kehrt sich dies jedoch um.

7. Während der First-Pass-effekt resorptionsdefizite bei geringen alkoholmengen z. t.
erklären kann und das meos-system und der siam-mechanismus den schnelleren
abbau größerer trinkmengen, fehlt eine schlüssige erklärung für Defizite bei mittleren
alkoholmengen (ab 0,4 g/kg Körpergewicht) mit ausnahme der Hypothese einer Bindung
der alkoholmoleküle an nahrungspartikel. 

11. Offene Fragen
in den einschlägigen Handbüchern zu alkoholverstoffwechselung bzw. alkoholwirkung

findet sich der Begriff ‚resorptionsdefizit’, wenn auch teilweise relativierend von einem
‚so genannten resorptionsdefizit’ die rede ist. in den originalpublikationen der letzten 
20 Jahre erscheint der Begriff nicht mehr, sondern wird durch die mittlerweile weit vertre-
tene biochemische erklärung des First-pass-metabolismus ersetzt.   

Dass es sich bei dem Phänomen nur um einen Berechnungsfehler handeln könnte, da an-
gesichts einer Kinetik höheren Grades doch zumeist nur quasilinear zurückgerechnet
werde, bleibt weiter spekulation.

Die interessante Frage lautet: Wäre mit einer durchdachten Planung von groß angeleg-
ten trinktests beim menschen unter besonderer Berücksichtigung von art, mischungsver-
hältnis, menge, alkoholanteil und Dauer der magenfüllung sowie der individuellen en-
zymausstattung eine weitere annäherung an das Phänomen des ‚sog. resorptionsdefizits’
möglich, die individuellere Berechnungen als die derzeitigen schätzungen von 10 bis 
30 % ermöglichen würde?

es gibt hierzu derzeit keine konkrete Perspektive. es fehlt eine standardisierung von
trinkexperimenten, auch in Zukunft können Versuche mit höherer alkoholbelastung
schon aus ethischen Gründen immer nur eine ausnahme mit wenigen Probanden sein.
Dennoch wäre zu fordern, dass der thematik wieder vermehrte aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, da ganz offensichtlich seit Jahrzehnten kaum noch ergebnisse von trinktests
publiziert werden. es sollte einen Versuch wert sein, unter standardisierten Bedingungen
multizentrisch definierte alltagstypische rahmenbedingungen zu schaffen, die bei be-
stimmten klar definierten alkohol-mahlzeiten-Kombinationen streubreiten von First-
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pass-Defiziten ermitteln könnten, um die Wahrscheinlichkeit für eine schätzung des Fak-
tors bei der Berechnung von tatzeitwerten aus trinkangaben zumindest erhöhen zu kön-
nen – wobei von vornherein klargestellt sein muss, dass solchen studien letztlich nicht zu-
gängliche intraindividuelle unterschiede (allein die aktuelle Durchblutungssituation der
gastrointestinalen schleimhäute!) und individuelle einzelfaktoren wie erkrankungen des
Gastrointestinaltraktes und pharmakologische eigenschaften bestimmter medikationen,
extremformen der alkoholaufnahme und das stets in trinktests kaum abbildbare protra-
hierte trinken weiterhin eine gewisse spannbreite möglicher Verluste des alkohols auf
seinem Weg in den Körperkreislauf aufzeigen werden. Das resorptionsdefizit als weitge-
hend spekulative Variable wird von daher auch weiterhin in foro etwa bei der Frage der
schuldfähigkeit nur durch wahrscheinlich teils extreme Zugunstenbetrachtungen zu ope-
rationalisieren sein.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Bei der Berechnung der Blutalkoholkonzentration nach Widmark ist der errechnete Wert im allgemeinen grö-

ßer als der tatsächlich gemessene. Die Differenz wird als ‚resorptionsdefizit’ bezeichnet. nicht nur der Begriff
ist umstritten, seine Größe wird auch meistens nur geschätzt und nicht berechnet. Das review gibt eine Darstel-
lung der Grundlagen der alkoholresorption und des alkoholabbaus sowie möglicher erklärungsansätze zum sog.
resorptionsdefizit. Diskutiert werden zum einen der First-pass-metabolismus, zum anderen der einfluss der ma-
genfüllung, der alkoholsorte und deren Wechselwirkung mit der nahrung sowie der einfluss großer trinkmen-
gen, die zum siam (‚swift increase in alcohol metabolism’) führen können. Weiter befasst sich der artikel mit
der inter- und intraindividuellen Variabilität der alkoholresorption. Die notwendigkeit weiterer Forschung ist
evident.   

s c h l ü s s e l w ö r t e r
alkoholresorption – resorptionsdefizit – First-Pass-metabolismus – Widmark-Formel 

s u m m a r y
When blood ethanol concentration is calculated after Widmark, the calculated data is generally higher than the

one measured. the difference is called ‘absorption deficit’.  not only is the word disputed; also, its measure is
mostly estimated, not calculated. the review presents the basic facts of ethanol absorption and of ethanol disso-
lution, and it offers ways to explain the absorption deficit. First-pass-metabolism is explained as well as the im-
pact of stomach contents, sort of alcoholic beverage, its interference with food, and the impact of large amounts
of alcohol, which can lead to siam (swift increase of alcohol metabolism). Further, the article refers to the va-
riability of ethanol absorption within individuals or between different individuals, respectively. evidently, further
research is necessary.
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Staatsanwaltschaft Hamburg1), Institut für Rechtsmedizin2)

maria FoCKen
1), Klaus PüsCHel

2)

Konsequenzen aus dem arbeitskreis Vi – „,rätselhafte‘ 
Verkehrsunfälle und strafprozessuale aufklärungspflicht“ beim

52. Verkehrsgerichtstag in Goslar

über den 52. Verkehrsgerichtstag in Goslar wurde in dieser Zeitschrift bereits ausführ-
lich referiert (HaleCKer in Heft 51/21). Vergleichsweise weniger aufmerksamkeit in der
allgemeinen öffentlichkeit fand der arbeitskreis Vi „,rätselhafte‘ Verkehrsunfälle und
strafprozessuale aufklärungspflicht“, der allerdings durchaus richtungsweisende empfeh-
lungen für Polizei, Justiz und Ärzteschaft verabschiedete.

Einleitung
Jährlich werden in Deutschland im straßenverkehr derzeit etwa 300 000 menschen ver-

letzt. im Hinblick auf die unfallursachen stehen dabei nicht angepasste Geschwindigkeit,
ungenügender sicherheitsabstand sowie auch alkohol und andere berauschende mittel im
Vordergrund. „sonstige körperliche und geistige mängel“ werden (nur) in etwa 1 % der
Fälle aufgeführt.2) Bei derartigen, durch erkrankung oder Behinderung bedingten unfall-
ursachen scheint es sich also eher um einzelne ereignisse zu handeln, die allerdings zum
teil besonders gravierende Folgen haben.

so wie der großes aufsehen erregende schwere Verkehrsunfall von Hamburg-eppendorf,
bei dem am 12. 03. 2011 vier menschen, die am straßenrand auf einem Gehweg im Bereich
einer Fußgängerampel standen, getötet wurden. schnell nach Beginn der ermittlungen
stellte sich heraus, dass unfallursache, nicht wie zunächst vermutet, Fahruntauglichkeit
aufgrund Cannabiskonsums war, sondern ein epileptischer anfall des unfallfahrers.

nicht immer ist die unfallursache so eindeutig. Werden vorschnelle schlüsse gezogen
und scheinbar offensichtliche erklärungen zum unfallhergang nicht in Frage gestellt, fin-
den sich in den abverfügungen der Polizei häufig Formulierungen, wie: „aus unerklär-
lichen Gründen kam das Fahrzeug auf gerader strecke von der Fahrbahn ab.“ oder:
„Warum der Wagen ungebremst in den Gegenverkehr raste, konnte nicht geklärt werden.“

Derartige Verfahren werden dann, wenn keine weitere straftat, wie z. B. unfallflucht,
Fahren ohne Fahrerlaubnis oder fahrlässige Körperverletzung (infolge außerachtlassung
der im Verkehr erforderlichen sorgfalt) in Betracht kommt, allenfalls an die Bußgeldstel-
len zur Verfolgung einer möglichen ordnungswidrigkeit abverfügt.

Wie wichtig ist eine umfassende aufklärung des unfallgeschehens? Welche Bedeutung
hat dabei das strafverfolgungsinteresse? strafverfolgung um jeden Preis? Welchen Preis?

Welche anderen interessen, außer dem aufklärungsinteresse von Hinterbliebenen oder
zivilrechtliche/versicherungsrechtliche aspekte, können dabei eine rolle spielen?

Wie steht es mit Datenschutz und schweigepflicht im Hinblick auf schützenswerte inte-
ressen (betr. körperliche und geistige mängel, die sich auch auf berufliche und persönliche
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Bereiche des lebens negativ auswirken)? Wo enden freie entfaltung und mobilität des
einzelnen im Hinblick auf die sicherheit der allgemeinheit bzw. anderer Verkehrsteilneh-
mer? Welches risiko (statistische unfallwahrscheinlichkeit?) ist (noch) akzeptabel – auch
in relation mit anderen (häufigen) unfallursachen. – ist eine überzeugende Prävention
durch das Verbot der teilnahme am motorisierten straßenverkehr zu erreichen?

Strafrechtliche Aspekte
Wer aufgrund eines geistigen und/oder körperlichen mangels ein Fahrzeug führt, kann

sich wegen Gefährdung des straßenverkehrs nach § 315c abs. 1 nr. 1 b strafgesetzbuch
(stGB) strafbar machen.

eine strafbarkeit nach dieser Vorschrift kommt bei Fahrzeugführern in Betracht, die
trotz dieser geistigen bzw. körperlichen mängel ein Fahrzeug führen und aufgrund dessen
einen schweren unfall (mit Personenschaden und/oder sachschaden von derzeit min. 
750 € 3) oder einen sog. „Beinaheunfall“ verursachen. letzteres ist dann der Fall, wenn es
zwar zu keinem unfall mit schaden kommt, aber das Fahrverhalten des Beschuldigten den
schluss zulässt, dass ein schadenseintritt wahrscheinlicher ist als dessen ausbleiben4).

in Betracht kommen solche mängel körperlicher oder geistiger art, die die Fahrsicher-
heit aufzuheben vermögen. Hierzu zählen dauerhafte, aber auch nur vorübergehende män-
gel (z. B. anfallsleiden, altersbedingte psychofunktionale leistungsdefizite, aber auch
übermüdung).5)

Bei schweren mängeln tritt generelle Fahrunsicherheit ein. Z. B. im Falle der erblin-
dung.

Für (generelle) Fahrunsicherheit genügt es, dass eine erkrankung mit der Gefahr plötz-
lich eintretender Fahrunsicherheit verbunden ist, wie z. B. epilepsie oder schwerer Diabe-
tes mellitus mit nicht ausschließbarer unterzuckerung. ansonsten muss nach den Grund-
sätzen der „relativen“ Fahrunsicherheit jeweils geprüft werden, ob sich der mangel im
sinne der Fahrunsicherheit ausgewirkt hat. als Beispiele werden genannt: Fahren trotz
fehlender Brille, trotz hohen Fiebers, starker schmerzen und bei starkem Heuschnupfen,
unter einwirkung fahrleistungsbeeinträchtigender medikamente, trotz hohen alters. Hier-
zu zählt auch, wenn trotz übermüdung ein Fahrzeug geführt wird.6)

Werden bei einem solchen unfall andere Verkehrsteilnehmer verletzt oder gar getötet,
kommen zudem die Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung bzw. fahrlässigen tötung
hinzu.7)

Voraussetzung dafür ist aber, dass dies für den Beschuldigten vorhersehbar war. Dies ist
z. B. der Fall, wenn es in der Vergangenheit – trotz entsprechender medikation – zu
Krampfanfällen gekommen ist. anders verhält es sich, wenn der unfall auf einem erstan-
fall beruht. es handelt sich dann um die realisierung eines allgemeinen lebensrisikos.
Dies ist als „sozialadäquat“ hinzunehmen.8)

aufgabe der ermittlungsbehörden ist es zweifellos, gezielt aufzuklären, ob ein entspre-
chender mangel vorliegt, ob dieser unfallursächlich war und ob es sich tatsächlich um ein
erstmaliges auftreten einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung handelt, die zur
Fahruntauglichkeit führt. ebenso ist die Frage zu klären, ob es in der Vergangenheit bereits
Hinweise auf eine einschränkung der Fahrtauglichkeit gab, die vom Beschuldigten – auch
vorwerfbar – als solche wahrgenommen werden konnte.
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Falldarstellungen
Beispiel 1: (Demenz)

ein zum tatzeitpunkt 68jähriger Pkw-Führer, ein praktizierender arzt, kollidierte nachts
beim Befahren einer innerstädtischen straße mit 12 (!) am linken Fahrbahnrand geparkten
Pkw und verließ die unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.
Das Fahrzeug wurde wenige hundert meter entfernt unverschlossen aufgefunden. im
Fahrzeug befanden sich unter anderem ein arztkoffer mit diversen notfallmedikamenten,
spritzen, ärztlichen Vordrucken.

in der mittagszeit des folgenden tages meldete sich der unfallfahrer bei der Polizei. Da
der mann am telefon eine verwaschene aussprache hatte, wurde er zur Wache gebeten,
wo ein atemalkoholtest mit negativem ergebnis durchgeführt wurde.

im auftrag der staatsanwaltschaft wurden weitere ermittlungen, u. a. – nach erfolgter
entbindung von der schweigepflicht und erklärtem einverständnis des Beschuldigten –
eine körperliche untersuchung gem. § 81a stPo durchgeführt, da der Verdacht einer er-
krankung des Beschuldigten vorlag. Die von Patienten des Beschuldigten abgegebenen
Bewertungen auf einschlägigen internetportalen für Ärzte untermauerten diesen Verdacht.
Die untersuchung durch einen rechtsmediziner und einen neurologen bestätigten die an-
nahme eines Diabetes sowie einer demenziellen erkrankung (aufgrund von Durchblu-
tungsstörungen) mit neurologischen ausfallerscheinungen. 

im nachfolgenden Hauptverhandlungstermin wurde der Beschuldigte wegen nicht aus-
schließbarer schuldunfähigkeit9), aufgrund der diagnostizierten Demenzerkrankung vom
Vorwurf der Gefährdung des straßenverkehrs freigesprochen und wegen des weiteren Ver-
gehens des unerlaubten entfernens vom unfallort zu einer Geldstrafe verurteilt. Darüber
hinaus wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen und eine sperrfrist von insgesamt fünf Jah-
ren verhängt.

Beispiel 2: (Parkinson-Erkrankung)

67jähriger rentner, der außerdem noch als Handelsvertreter tätig war, geriet beim Be-
fahren einer vierspurigen straße innerhalb der geschlossenen ortschaft mehrfach in den
Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten und nur knapp
einen unfall verhindern konnten. Die ermittelnden Polizeibeamten stellten körperliche und
geistige auffälligkeiten fest. Die ehefrau berichtete von einer Parkinsonerkrankung. Ver-
urteilung zu einer Geldstrafe und Verhängung einer lebenslangen Führerscheinsperrfrist.

Beispiel 3: (Gehirntumor)

77jähriger Beschuldigter geriet auf einer innerstädtischen straße in den Gegenverkehr
und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. es entstand sachschaden in Höhe
von insgesamt ca. 4.500 € . Der Beschuldigte entfernte sich unerlaubt von der unfallstel-
le. im laufe des ermittlungsverfahrens stellte sich heraus, dass ursache für das unfallge-
schehen neben dem geringen Konsum von alkohol ein nicht erkannter Gehirntumor war.
Das Verfahren wurde wegen dauernder Verhandlungsunfähigkeit des Beschuldigten ein-
gestellt; die Fahrerlaubnisbehörde wurde informiert.

Beispiel 4: (Epilepsie)

63jähriger mann, rentner. schwerer Verkehrsunfall als Fahrer eines PKW: Fuhr bei
rotlicht in einen Kreuzungsbereich ein, kollidierte hier mit einem anderen PKW und fuhr
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danach gegen eine ampelanlage. sachschaden insgesamt etwa 16.000 € . nachweis einer
manifesten epilepsie durch sicherung entsprechender ärztlicher untersuchungsbefunde
und medikamente im rahmen einer Hausdurchsuchung. – urteil: Vorsätzliche Gefähr-
dung des straßenverkehrs in tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Geldstrafe von
90 tagessätzen. Führerscheinsperre von 5 Jahren.

Beispiel 5: (Epilepsie)

47jähriger angeklagter. Vorangehende Verurteilung wegen fahrlässiger tötung und vor-
sätzlicher straßenverkehrsgefährdung (infolge Krampfanfall). Jetzt erneut epileptischer
anfall im straßenverkehr, nachdem der mann eigenständig seine medikation reduziert
hatte, um mögliche nebenwirkungen auf libido und Potenz auszuschließen. nachweis
eines deutlich erniedrigten (nicht therapeutisch wirksamen) medikamentenspiegels im
Blut. Verurteilung wegen vorsätzlicher Gefährdung des straßenverkehrs zu einer Frei-
heitsstrafe von 4 monaten (auf Bewährung) und einer Führerscheinsperre von 4 Jahren
und 11 monaten.

Beispiel 6: (Epilepsie)

Der unfallfahrer fuhr innerorts auf einem knapp 3 m breiten kombinierten Fuß- und
Fahrradweg mit seinem PKW über eine strecke von fast 700 m mit einer Geschwindigkeit
von 60-80 km/h, erfasste dabei einen Fahrradfahrer (der tödlich verletzt wurde) und ein
Kind (leicht verletzt). Gutachterlich nachweisbar und durch spätere Zeugenaussagen aus
der persönlichen umgebung des mannes belegt war ein epileptisches Krampfleiden, ei-
nerseits mit typischen generalisierten Krampfanfällen, andererseits mit komplex-fokalem
anfallsgeschehen („kleine“ Krampfanfälle bei nachgewiesenem Hirnschaden im Bereich
des schläfenlappens). – Das sehr bizarre unfallbild wurde gutachterlich als komplex-fo-
kales anfallsgeschehen eingeschätzt. Zur überzeugung des Gerichts war dem unfallfah-
rer die besondere Gefahr beim Führen seines KFZ durchaus bewusst („tickende Zeitbom-
be“). es erfolgte eine Verurteilung wegen fahrlässiger tötung (1 Jahr 6 monate), und es
wurde eine Führerscheinsperre für 4 Jahre ausgesprochen.

Ursachenforschung und Beweisprobleme
im arbeitskreis Vi des 52. Verkehrsgerichtstages in Goslar (vergl. zusammenfassende

Darstellung von HaleCKer) wurde versucht, im Hinblick auf ursachenforschung nach sach-
beweisen bezüglich der schuldfrage zu suchen, um darauf basierend, einen maßnahmenka-
talog für die Zukunft zu entwickeln, der präventive aspekte in den Vordergrund stellt.

Besondere Bedeutung bei der ursachenforschung kommt der polizeilichen ermittlungs-
arbeit im rahmen der unfallaufnahme zu. 

als Zeugen kommen, als tatnächste Beweismittel, die weiteren unfallbeteiligten und
unbeteiligte Personen, wie z. B. Passanten, in Betracht. Diese können zwar angaben zum
unfallhergang aus ihrer sicht machen; Kenntnisse über mögliche geistige und/oder kör-
perliche mängel fehlen diesen allerdings in aller regel.

anders ist dies bei den nahestehenden Personen des unfallverursachers (wie z. B. ehe-
partner, Kinder etc.). Hier ist aber zu berücksichtigen, dass diesen ein Zeugnisverweige-
rungsrecht gemäß § 52 stPo zusteht. Davon wird im lauf der ermittlungen, spätestens im
gerichtlichen Verfahren, meist Gebrauch gemacht. Dies hat zur Folge, dass auch aussagen
im rahmen früherer Vernehmungen nicht verwertet werden dürfen.10)
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andere Personen aus dem näheren umfeld, die kein Zeugnisverweigerungsrecht haben,
z. B. arbeitskollegen, sportkameraden, nachbarn oder Freunde der Familie, die evtl.
zudem noch Fahrzeuginsassen zum unfallzeitpunkt waren und die von einer Grunder-
krankung des Beschuldigten wissen könnten, tun sich schwer damit, eine belastende aus-
sage zu machen und geraten in Gewissenkonflikte.

Wichtig ist es deshalb, möglichst schnell und möglichst umfassend objektive Beweise
zu sichern.

Hier kommen die nachfolgenden ermittlungsansätze in Betracht:

1.Feststellungen am Unfallort 
Hierzu gehört in erster linie die umfassende Dokumentation der unfallspuren, aber
auch äußerliche auffälligkeiten bei den Beteiligten. Warum ist das Fahrzeug von der
straße abgekommen? Was ist beim Fahrzeugführer zu beobachten? macht er einen ver-
wirrten eindruck? Hinweise auf einen epileptischen anfall können beispielsweise
Zungenbiss (Blutspuren am mund) und/oder einnässen sein (beides allerdings eher
seltene Beobachtungen).

2.Hinzuziehung eines technischen und/oder medizinischen Sachverständigen
in der Praxis bewährt hat sich die Hinzuziehung eines technischen sachverständigen zu
einem möglichst frühen Zeitpunkt. Besteht der Verdacht, dass beim unfallverursacher
physische/psychische mängel vorliegen, werden medizinische sachverständige meist
erst im  laufe des weiteren Verfahrens von staatsanwaltschaft oder Gericht beauftragt.
steht der Verdacht einer erkrankung als unfallursache im raum, kann es sinnvoll sein,
einen medizinischen sachverständigen baldmöglichst (ggf. bereits am unfallort) hinzu-
ziehen, um biologische spuren am Fahrzeug zu sichern und um den Fahrer/die Fahrerin
noch am Geschehensort oder zeitnah im Krankenhaus zu untersuchen.

3.Blutentnahme/Haarprobe/Urinprobe zum nachweis einer aktuellen substanzbeein-
flussung bzw. eines früheren Konsums und einer  Gewöhnung, evtl. auch zum nach-
weis einer nichteinnahme oder reduzierung verordneter notwendiger medikamente
(z. B. antiepileptika), eventuell auch zum nachweis einer unterzuckerung.
es gibt in allen Bundesländern bereits entsprechende allgemeine behördliche Verfü-
gungen zur Feststellung von substanzbeeinflussung bei Verkehrsunfällen mit unklarer
Verdachtslage. Diese werden offensichtlich nicht immer konsequent angewendet.
Wenn in diesem Zusammenhang z. B. der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zitiert wird,
erscheint dies angesichts von Körperverletzung, tod und hohen sachschäden mehr als
fragwürdig.

4. „Zufallsfunde“ bei Unfallsicherungsmaßnahmen
auch wenn eine gezielte suche nach „Zufallsfunden“ in den vom unfallverursacher
mitgeführten sachen (z. B. Brieftasche, Kleidung und dergl.) oder auch in dessen Pkw
nicht zulässig ist11), bedeutet dies aber nicht, dass die eingesetzten Polizeibeamten die
augen verschließen müssen, sollten dort entsprechende Hinweise, wie z. B. medika-
mente, ärztliche Verordnungen, Patientenausweise etc., zu finden sein.
Denkbar ist, dass die Polizeibeamten in der Kleidung nach persönlichen Papieren su-
chen müssen, um die identität des unfallfahrers festzustellen oder sich in das Fahr-
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zeuginnere begeben müssen, um Wertgegenstände zu sichern, bevor das Fahrzeug ab-
geschleppt wird. sollten sich dort die genannten Hinweise auf medikamente und/oder
erkrankungen ergeben, dürfen entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen (z. B.
anfertigen von lichtbildern, Dokumentation der unterlagen im unfallbericht) durch-
geführt werden.

5.Anfertigen von Lichtbildern (Verletzungen, herumliegende medikamente etc.)

6.Beschuldigten-/Zeugenvernehmungen
Bei der Vernehmung der Zeugen muss darauf geachtet werden, dass diese nicht nur ge-
naue angaben zum unfallhergang, sondern auch zum Zustand des Fahrzeugführers
(auch nach dem unfall) machen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei
den Fahrzeuginsassen um angehörige handeln könnte, denen ein Zeugnisverweige-
rungsrecht zusteht und die darüber belehrt werden müssen. selbst wenn diese Personen
vor der Polizei zunächst angaben machen, können sie dann in einem gerichtlichen Ver-
fahren nicht verwertet werden, wenn die angehörigen sich im Gerichtstermin auf ihr
Zeugnisverweigerungsrecht berufen. lediglich sog. „spontanäußerungen“ der Zeugen
bleiben davon unberührt und können in einem späteren Prozess durch Vernehmung der
Polizeibeamten in die Hauptverhandlung eingeführt werden.
ebenso verhält es sich, wenn der Beschuldigte sich äußert, ohne dass es den Polizeibe-
amten möglich war, diesen auf sein aussageverweigerungsrecht hin zu belehren.

7.Frühzeitige Schweigepflichtsentbindung von behandelnden Ärzten
möglichst bald sollte der unfallverursacher danach befragt werden, ob er die ihn be-
handelnden Ärzte von der schweigepflicht entbindet. erfahrungsgemäß ist damit in
einem späteren stadium des ermittlungsverfahrens eher nicht zu rechnen, sodass hier
ein sehr rasches Handeln geboten ist. mit dieser schweigepflichtsentbindung können
die entsprechenden ärztlichen unterlagen zur akte genommen werden. Widerruft der
Beschuldigte zu einem späteren Zeitpunkt die erteilte schweigepflichtsentbindung
bleiben alle bis dahin gewonnenen erkenntnisse/unterlagen verwertbar.12)

8.Durchsuchung der Wohnung (§ 102 StPO)
Ziel dieser ermittlungsmaßnahme dürfte in erster linie das auffinden von arztbriefen,
medikamenten, eigenen aufzeichnungen des Fahrers/der Fahrerin über symptome,
laborwerte, ärztlichen anweisungen und dergl. sein, die eine Grunderkrankung nach-
weisen.
eine Beschlagnahme dieser ärztlichen unterlagen ist, trotz bestehender ärztlicher
schweigepflicht und fehlender entbindung von dieser, aufgrund § 97 abs. 2 s. 1 stPo
zulässig, wenn sich die unterlagen nicht im Besitz des zur Verweigerung des Zeugnis-
ses berechtigten arztes befinden, sondern z. B. in der Wohnung des Beschuldigten.
ein Beweiserhebungs- bzw. Verwertungsverbot nach § 160a stPo besteht nicht, da der
Gesetzgeber in § 160a abs. 5 stPo ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass § 97
stPo von den in § 160a stPo genannten einschränkungen nicht berührt wird.
§ 97 stPo geht damit § 160a stPo vor.
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9. auch Ermittlungen im persönlichen Lebensbereich, z. B. Befragen von arbeitskol-
legen, können zu Hinweisen auf Vorerkrankungen führen.
Gab es in der Vergangenheit anfälle am arbeitsplatz? Hat der Beschuldigte mit Vorge-
setzten oder Kollegen über seine erkrankung gesprochen? Wurde vom arbeitgeber für
gefahrgeneigte tätigkeiten (z. B. arbeiten an maschinen oder in großer Höhe) eine
einschränkung oder sogar ein „Fahrverbot“ für Dienstwagen auferlegt?
Was wissen nachbarn oder sportkameraden von einer gesundheitlichen einschrän-
kung?

10. im Gegensatz zum rettungspersonal unterliegen Feuerwehrleute keiner schweige-
pflicht, sodass auch über die am Unfallort eingesetzten Feuerwehrleute informatio-
nen zum Zustand oder Äußerungen des Beschuldigten am unfallort gewonnen werden
können. Gab es schon häufiger einsätze, die in der Feuerwehreinsatzzentrale registriert
sind? unter umständen lässt sich hier auf bereits seit längerer Zeit bestehende erkran-
kungen schluss folgern.

11. Nachfrage bei Versicherung/Bußgeldstelle
nachfragen bei Versicherungen und/oder Bußgeldstellen können zu wertvollen Hin-
weisen auf weitere unfälle (in der Vergangenheit) führen. in der Gesamtschau lassen
sich dann ggf. rückschlüsse auf vorliegende erkrankungen, physischer oder psychi-
scher art, ziehen.

12.Sicherstellung der Datenblätter von Fahrtenschreibern zur rekonstruktion des un-
fallherganges.

13.Körperliche Untersuchung gem. § 81a StPO zur Feststellung eventueller ausfaller-
scheinungen, einer eventuellen Behinderung – weiterhin auch zur Dokumentation des
Verletzungsmusters – wichtig z. B. zur unfallrekonstruktion. Dokumentiert werden
sollte auch die Frage der Bewusstseinslage, eventuell Bewusstlosigkeit/Handlungsun-
fähigkeit. Festzuhalten wären eventuelle indirekte Hinweise auf anfallsleiden (z. B.
Zungenbiss, einnässen).
Ggf. kann diese auch im weiteren Verlauf des ermittlungsverfahrens angeordnet wer-
den, wenn dies primär nicht möglich war, um dabei erkenntnisse bezüglich der grund-
sätzlichen Verkehrseignung und das Vorliegen einer Krankheit zu gewinnen.

14.Bei Todesfällen:
Postmortale bildgebende untersuchung (z. B. Computertomographie, magnetreso-
nanztomographie, angiographie) zur Dokumentation und dreidimensionalen rekon-
struktion des spurenbildes und Verletzungsmusters beim leichnam. Bei tödlichem
ausgang sollte regelhaft eine gerichtliche sektion gemäß § 87a stPo zur rekonstruk-
tion des unfallgeschehens und zur Beantwortung eventueller Fragen zum Kausalzu-
sammenhang durchgeführt werden. Die sektion dient dann auch zur Gewinnung von
asservaten für chemisch-toxikologische untersuchungen und zur objektivierung vor-
bestehender körperlicher mängel und erkrankungen.
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ein teil dieser ermittlungsmaßnahmen unterliegt dem richtervorbehalt bzw. darf nur
bei Gefahr im Verzug durch Polizei oder staatsanwaltschaft angeordnet werden.

Hier gilt es, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, abzuwä-
gen, ob diese maßnahme grundsätzlich in Betracht kommt und ob ein Beweismittelverlust
droht, falls die entscheidung des zuständigen richters abgewartet wird.

Die maßnahme muss in einem angemessenen Verhältnis zur schwere der straftat und
zur stärke des tatverdachts stehen.13)

insbesondere bei der Frage des nachweises von medikamenten darf aber nicht verkannt
werden, dass, anders als beim nachweis von Blutalkohol, kein rückrechenbarer abbau er-
folgt und deshalb rasches Handeln geboten ist.

Strafprozessuale Aufklärungspflicht
Grundsätzlich umfasst die tatrichterliche aufklärungspflicht alle erkennbaren und sinn-

vollen möglichkeiten zur aufklärung des sachverhalts. abzuwägen ist dabei aber die Wich-
tigkeit der Beweiserhebung für die Wahrheitsfindung mit dem Beschleunigungsgebot.

Zentrales anliegen des strafprozesses ist die ermittlung des wahren sachverhalts. Die
Beweisaufnahme muss sich auf alle tatsachen und alle tauglichen und erlaubten Beweis-
mittel erstrecken, die für die entscheidung von Bedeutung sind.

Die Wichtigkeit der Beweiserhebung für die Wahrheitsfindung ist mit dem Beschleuni-
gungsgebot abzuwägen. Je weniger gesichert ein Beweisergebnis erscheint, desto größer
ist der anlass, weitere Beweismöglichkeiten zu nutzen.

eine überschießende aufklärung überschreitet grundsätzlich den Zweck eines strafver-
fahrens, d. h., dass der richter zu „ausufernder aufklärung“ nicht verpflichtet ist.14)

Was bedeuten diese Grundsätze für die aufklärung von „unerklärlichen Verkehrsunfäl-
len“? Wo sind hier die Grenzen der aufklärungspflicht?

ob der Katalog der möglichen maßnahmen ausgeschöpft werden kann bzw. muss, hängt
von verschiedenen aspekten, wie z. B. von der schwere des unfalls, der möglichen Ge-
fahr, die vom Beschuldigten ausgeht und der drohenden sanktion ab.

Kurz gesagt: nicht jede schramme beim einparken erfordert akribische ermittlungsar-
beit, insbesondere, wenn als tatbestand “lediglich” ein unerlaubtes entfernen vom unfall-
ort (§ 142 stGB) mit geringem sachschaden in Betracht kommt.

Verkannt werden sollte aber nicht, dass die Feststellungspflicht des § 142 stGB sich
nicht nur auf die Person des unfallbeteiligten bezieht, es kommt auch auf seinen körper-
lichen Zustand und das Zustandekommen des unfalls an.15)

Wie wichtig eine Klärung des unfallherganges auch bei einem augenscheinlich “norma-
len” Verkehrsunfall sein kann, hat der tragische Fall eppendorf gezeigt. es war nicht der
erste unfall des angeklagten. Bereits in der Vergangenheit gab es drei unfallereignisse,
deren eigentliche ursache im laufe der damals eingeleiteten ermittlungsverfahren nicht
aufgeklärt wurde. erst im rahmen der ermittlungen wegen der todesfahrt von Hamburg-
eppendorf wurde deutlich, dass diese drei Verkehrsunfälle ebenfalls auf ein epileptisches
anfallsgeschehen zurückzuführen waren.

Repressions- und Präventionsaspekte
neben der strafe (Geld- oder Freiheitsstrafe) kommt den zu verhängenden führer-

scheinrechtlichen maßnahmen eine besondere Bedeutung zu. als nebenstrafe kann ein
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Fahrverbot (1-3 monate) zu verhängen sein.16) Dieses lässt die Fahrerlaubnis unberührt
und stellt lediglich einen “Denkzettel” dar.

Wenn sich herausstellen sollte, dass der Beschuldigte ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ist, wird die Fahrerlaubnis entzogen und der Führerschein eingezogen. es wird
eine sperrfrist für die Wiedererteilung von mind. 6 monate bis zu 5 Jahre verhängt.

es handelt sich dabei um eine maßregel der Besserung und sicherung, die präventiven
Charakter hat.17)

ob bzw. unter welchen umständen nach ablauf der Frist wieder eine Fahrerlaubnis er-
teilt werden kann, entscheidet die Fahrerlaubnisbehörde unter Berücksichtigung der gel-
tenden Beurteilungsrichtlinien.

neben der strafrechtlichen aufarbeitung der rätselhaften Verkehrsunfälle haben aufklä-
rung und eigenverantwortung der betroffenen Verkehrsteilnehmer eine zentrale Bedeu-
tung.

in diesem Zusammenhang wird besonders auf die studien von reDelmeier et al. aus to-
ronto (reDelmeier et al. 2012)18) hingewiesen. Die Kanadier konnten nachweisen, dass
das relative unfallrisiko (bezogen auf 1000 Patienten pro Jahr) nach gezielter aufklä-
rung/Warnung durch den behandelnden arzt im Hinblick auf medizinische Defizite
immerhin um nahezu 50 % zurückging. Dies bedeutet, dass medizinische Warnungen an
potenziell unfitte autofahrer zur Verkehrsunfallvermeidung relevant beitragen können. –
eine sehr überzeugende ärztliche maßnahme, um Gesundheit und leben der eigenen Pa-
tienten und der allgemeinheit bzw. der anderen Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Daneben gibt es in zahlreichen ländern verpflichtende Gesundheits-Checks für auto-
fahrer.

Die richtlinie 2006/126/eG des europäischen Parlaments und des rates vom 20. De-
zember 2006 über den Führerschein, die sog. 3. eG-Führerscheinrichtlinie hat den län-
dern die möglichkeit dazu eingeräumt. Die Bundesrepublik Deutschland hat davon keinen
Gebrauch gemacht. Die Verlängerung der künftig nur befristet ausgestellten Führerschei-
ne hat lediglich einen formellen Charakter, ähnlich der Verlängerung eines reisepasses.

Die Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages
Die im anschluss an die Diskussion von den 250 teilnehmern im arbeitskreis Vi beim

diesjährigen 52. Verkehrsgerichtstag verabschiedeten empfehlungen lauten wie folgt:

Arbeitskreis VI
„Rätselhafte“ Verkehrsunfälle und strafprozessuale Aufklärungspflicht
i. Hinter einer relevanten anzahl „rätselhafter“ Verkehrsunfälle verbirgt sich großes

menschliches leid und der Verlust hoher sachwerte. Die Verhinderung solcher ereignisse
erfordert präventive maßnahmen sowie – unter Beachtung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit, der Beschuldigtenrechte sowie der opferinteressen – intensive strafprozes-
suale aufklärung. Weiterhin mü̈ssen Fahrlehrer, Ärzte sowie angehörige der ermittlungs-
behörden und Fahrerlaubnisbehörden fü̈r diese Problematik sensibilisiert und deren aus-
bzw. Fortbildung optimiert werden.

ii. ursachen „rätselhafter“ Verkehrsunfälle können z. B. anfallsleiden, schlafapnoe,
stoffwechselstörungen, Herz-/Kreislauferkrankungen sowie nerven- und Geisteskrank-
heiten sein, die zu akuten Versagenszuständen fü̈hren. Der arbeitskreis fordert die Ärzte-
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schaft auf, verkehrsmedizinische aspekte bei der Patientenaufklärung sorgfältig zu beach-
ten. Dies gilt auch für die Wirkungen und nebenwirkungen verordneter medikamente
sowie deren Wechselwirkungen. Der arbeitskreis empfiehlt, die Fahrsicherheit beein-
trächtigende medikamente farblich/symbolisch zu kennzeichnen.

iii. Zur sachgerechten aufklärung sind von der Polizei und der staatsanwaltschaft Kata-
loge geeigneter ermittlungsmaßnahmen aufzustellen bzw. fortzuentwickeln. technischer
und medizinischer sachverstand sind hierbei in besonderem maße einzubeziehen. Die be-
reits vorhandenen innerdienstlichen Weisungen zur körperlichen untersuchung und as-
servierung (z. B. Blutprobe) sind auf das Vorliegen körperlicher oder geistiger mängel aus-
zudehnen und konsequent anzuwenden. insbesondere darf in derartigen Fällen der
untersuchungsumfang nicht auf alkohol oder die in der anlage zu § 24 a stVG bezeich-
neten Drogen beschränkt werden.

iV. Zum schutze Dritter sowie des Betroffenen selbst sind Vorkehrungen dahingehend
erforderlich, dass menschen mit fahreignungsrelevanten geistigen oder körperlichen män-
geln nicht ohne regelmäßige, verpflichtende Kontrolluntersuchung am motorisierten stra-
ßenverkehr teilnehmen. Hierbei sind die möglichkeiten medizinischer rehabilitation und
technischer optimierung des Kraftfahrzeuges auszuschöpfen.

Z u s a m m e n f a s s u n g
„rätselhafte Verkehrsunfälle“, bei denen ein geistiger und/oder körperlicher mangel als unfallursache in Be-

tracht kommt, bedürfen einerseits sehr sorgfältiger ermittlungsarbeit durch Polizei und staatsanwaltschaft; an-
dererseits gilt es, die Grenzen strafprozessualer aufklärungspflicht, insbesondere unter Berücksichtigung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, zu beachten.

im Vordergrund des arbeitskreises Vi standen beim 52. Deutschen Verkehrsgerichtstag deshalb neben repres-
siven aspekten in erster linie Fragen der Prävention. Die verabschiedeten empfehlungen beinhalten einen inter-
disziplinären maßnahmenkatalog, der gleichermaßen an Polizei und Justiz sowie auch Fahrlehrer und vor allem
die Ärzteschaft adressiert ist.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
unfallursache – aufklärungspflicht, strafprozessual – Beweisprobleme – Beweissicherung –empfehlungen

beim Verkehrsgerichtstag

s u m m a r y
„mysterious traffic accidents“ with the suspicion of being caused by an unfit driver (with mental and/or phy-

sical insufficiency) on the one hand needs careful investigations by police and prosecutors. on the other hand
there are limits of criminal proceedings, particularly with regard to the principle of proportionality, to be consi-
dered.

Because of that there has been a discussion at the 52. German traffic Court Conference about repressive
aspects beside questions of prevention. therefore the agreed recommendations are including a comprehensive
interdisciplinary measure catalogue (for police, justice, driving instructors, and physicians).

K e y w o r d s
Cause of accident – obligation to clarification – problems of evidence – preservation of evidence –recommen-

dations, juridical and medical
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tHomas KrüGer

repräsentative umfrage „einstellung zur mPu“
V1.3 – 11.11.13

Methode
im auftrag des VdtüV hat uzbonn zwischen dem 13. 09. und dem 01.10. 2013 501 Per-

sonen ü̈ber 18 Jahre telefonisch zum thema „Verkehrssicherheit“ befragt. Voraussetzung
fü̈r die teilnahme waren lediglich hinreichende deutsche sprachkenntnis. Die Befragung
dauerte im Durchschnitt 6:50 minuten (median: 6:21 minuten); die längsten interviews
hatten eine Dauer von 17 minuten.

mit der umfrage sollten vier Forschungsfragen behandelt werden:
1. Wie ist die einstellung der Bevölkerung zum entzug der Fahrerlaubnis bei Fahren

unter alkoholeinfluss?
2. alternativen zur mPu: Welches Vorgehen zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

hält die Bevölkerung fü̈r sinnvoll?
3. Wie ist das image der mPu in der Bevölkerung? Wird die mPu als Beitrag zu erhö-

hung der Verkehrssicherheit wahrgenommen?
4. Bei welchen anlässen sollte nach meinung der Bevölkerung eine untersuchung der

Fahreignung angeordnet werden?
Die auswahl der Befragten erfolgte in einer zweistufigen Zufallsauswahl: Zunächst

wurden nach dem random-last-Digit-Verfahren Zufallsnummern (Festnetz) generiert.
Bei diesem Verfahren werden bei zufällig aus öffentlichen Verzeichnissen gezogenen
nummern die letzten Ziffern durch Zufallsziffern ersetzt. auf diese Weise können auch
Haushalte erreicht werden, die nicht im telefonbuch eingetragen sind. Die so generierten
Festnetznummern werden bis zu sieben mal, zu unterschiedlichen Zeiten angerufen, um
auch Personen zu erreichen, die selten zu Hause sind. Dabei wurde typischerweise werk-
tags zwischen 17.00 uhr und 21.00 uhr und samstags zwischen 11.00 uhr und 19.00 uhr
angerufen. Wurde ein Haushalt erreicht, erfolge die information darüber, dass aktuell eine
kurze umfrage zum thema „Verkehrssicherheit“ im auftrag des „Verbands der tüV“
durchgefü̈hrt wird. als Zielperson wurde in einem nächsten schritt die Person im Haushalt
ü̈ber 18 Jahren identifiziert, die zuletzt Geburtstag hatte (last-Birthday-Verfahren). mit
ausschließlich dieser Person war das interview zu fü̈hren. auf diese Weise kann gewähr-
leistet werden, dass alle Personen ü̈ber 18 Jahre eines Haushaltes dieselbe Wahrschein-
lichkeit haben, befragt zu werden.

Der Fragebogen umfasste Fragen zur thematik entzug und Wiedererteilung der Fahrer-
laubnis nach Fahren unter alkoholeinfluss. Kenntnis und image der mPu wurden zudem
untersucht sowie danach gefragt, unter welchen Voraussetzungen die Befragten eine
„untersuchung auf Fahreignung“ vor Wiedererteilung der Fahrerlaubnis fü̈r nötig halten.
Zum schluss wurden noch sozio-demographische Fragen gestellt. Der komplette Fragebo-
gen ist als anhang beigefü̈gt.

Aus der Forschung
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Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 50,3 Jahre (median: 50 Jahre); die älteste
befragte Person war 88 Jahre, die jü̈ngsten Befragten 18 Jahre alt. Der anteil an männern
betrug in der (ungewichteten) stichprobe 51,5 %1). 88,0 % gaben an, eine Fahrerlaubnis
der Klasse B zu besitzen. Bei den Befragten ohne Fahrerlaubnis handelte es sich größten-
teils um Personen unter 20 Jahren und Frauen ü̈ber 70 Jahre.

Die erhobenen Daten wurden vor der weiteren analyse entsprechend der alters- und Ge-
schlechtsverteilung der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren gewichtet. Vorausgehend
fand eine Design-Gewichtung, basierend auf der anzahl an Festnetznummern und der Per-
sonen ü̈ber 18 Jahren der jeweiligen Haushalte, statt. Die dargestellte stichprobenziehung
zusammen mit der Gewichtung erlauben, repräsentative aussagen ü̈ber die deutsche Ge-
samtbevölkerung treffen zu können.

Ergebnisse
Die ergebnisse werden entsprechend des Fragebogenablaufs unter der übergeordneten

Forschungsfrage dargestellt.

Einstellung zum Entzug der Fahrerlaubnis bei Fahren unter Alkoholeinfluss
im interview wurde zunächst gefragt (F01), ob jemandem, bei dem festgestellt wird,

dass er alkoholisiert auto fährt, die Fahrerlaubnis entzogen werden sollte. Die Befragten
konnten dies uneingeschränkt bejahen und verneinen, oder angeben, dass dabei die um-
stände zu berücksichtigen sind. Die antwortalternativen wurden – wie bei den allermei-
sten Fragen – zunächst vom interviewer vorgelesen. in abbildung 1 sind die antworthäu-
figkeiten dargestellt; für die Gesamtgruppe sowie getrennt für männer und Frauen und
nach altersgruppen.

insgesamt geben 62,0 % der Befragten an, dass jemandem, der alkoholisiert auto fährt,
„auf jeden Fall“ die Fahrerlaubnis entzogen werden sollte. 36,3 % sind der ansicht, dass

1) Das Durchschnittsalter nach der Gewichtung liegt bei 49,4 Jahren und der anteil männer bei 48,3 %.

abb. 1: Frage F01: „sollte ihrer meinung nach jemandem, bei dem festgestellt wird,
dass er alkoholisiert auto fährt, die Fahrerlaubnis entzogen werden?“

Basis Gesamt: n = 501
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die umstände zu berücksichtigen sind. nur ein marginaler anteil von 1,7 % lehnt den ent-
zug vollständig ab. männer befürworten etwas weniger als Frauen den unbedingten ent-
zug der Fahrerlaubnis (58,7 % vs. 65,1 %). Größer ist der unterschied nach alter: in der
Gruppe der 18-29-Jährigen befürworten „nur“ 43,2 % den unbedingten entzug, in der
Gruppen der 30-59-Jährigen 62,9 % und in der Gruppe 60 + sogar 70,9 %. in allen Grup-
pen liegt aber der anteil derer, die zumindest unter Berücksichtigung der umstände einem
entzug der Fahrerlaubnis zustimmen, bei deutlich über 95 %.

Falls ein Befragter bei Frage F01 angegeben hat, dass es von den umständen abhänge,
wurden fünf umstände, wie z. B. dass „die Person schon mehrmals mit alkohol am steu-
er erwischt wurde“, vorgelesen (F01a). Für jede dieser situationen sollte der Befragte dann
auf einer vierstufigen skala angeben, ob er einem entzug der Fahrerlaubnis zustimme oder
nicht. in abbildung 2 ist die Zustimmung zu den fünf Bedingungen dargestellt.

Zur Gesamtbewertung der einstellung zum entzug der Fahrerlaubnis unter den ver-
schiedenen Voraussetzungen muss die antwort auf Frage F01 mit berücksichtigt werden.
Die abbildung 3 zeigt den anteil an Befragten, die entweder bei Frage F01 einen entzug
„in jedem Fall“ oder bei Frage F01a bei dem jeweiligen umstand einem entzug „voll und
ganz“ oder „eher“ zugestimmt haben.

abb. 2: Frage F01a: „Jemandem, der alkoholisiert auto gefahren ist, sollte die Fahrerlaubnis entzogen werden,
wenn er…“. Die Prozent-angabe ist die summe vom „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“.

Basis: nur wer bei Frage F01 mit „es hängt von den umständen ab“ geantwortet hat. n = 182
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insgesamt ergeben sich bei mitberücksichtigung der antwort auf Frage F01 für alle fünf
situationen Zustimmungen von weit über 90 % zu einem entzug der Fahrerlaubnis. Die
geringste Zustimmung erhält ein entzug der Fahrerlaubnis unter der Bedingung, dass der-
Fahrer „mit alkohol gefährlich gefahren ist, z. B. zu schnell“. Hier ist besonders bei män-
nern und bei Personen unter 30 Jahren die Zustimmung etwas geringer – aber immerhin
auch noch etwa 90 %. Vermutlich wird hier eine überhöhte Geschwindigkeit vereinzelt als
ein „Kavaliersdelikt“ angesehen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in der Bevölkerung ein sehr hoher
Konsens darüber besteht, dass Fahren unter alkoholeinfluss grundsätzlich mit dem entzug
der Fahrerlaubs bestraft werden sollte. Bei einer hohen Blutalkoholmenge, wiederholtem
alkoholisierten Fahren, nach einem unfall unter alkoholeinfluss oder bei zusätzlichem
Drogenkonsum stimmen sogar jeweils über 95 % „voll und ganz“ oder „eher“ für den ent-
zug der Fahrerlaubnis.

Mögliche Alternativen zur MPU
mit der Frage F02 wurde abgefragt, ob und unter welchen Bedingungen jemand, bei

dem Verdacht auf ein alkoholproblem besteht, die Fahrerlaubnis wiedererteilt bekommen
sollte. Die vier Bedingungen reichen von der möglichkeit, dass ohne eine weitere über-
prüfung die Fahrerlaubnis wiederteilt werden sollte bis dahin, dass die Fahrerlaubnis nie
wieder erteilt werden sollte. als weitere möglichkeiten wurden bewertet, dass jemand vor-
her noch die „normale“ Führerscheinprüfung bestehen müsste und dass untersucht werden
sollte, ob die Person wirklich ihr Verhalten und ihre einstellungen geändert hat. letzteres
stellt die idee der mPu dar, ohne dass diese in der Frage explizit erwähnt wird. Für jede
dieser möglichkeiten sollte der Befragte angeben, ob er ihr „voll und ganz“, „eher“, „eher
nicht“ oder „gar nicht“ zustimme.

abb. 3: aus F01 und F01a kombinierte Zustimmung zu einem entzug der Fahrerlaubnis. achtung: skalierung
nur von 80 % bis 100 %. Basis: Gesamt n = 501
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Die Verteilung der antworten auf Frage F02 ist in abbildung 4 dargestellt. Der mög-
lichkeit dass jemand, dem wegen des Verdachts auf ein alkoholproblem die Fahrerlaubnis
entzogen wurde, diese ohne weitere überprüfung zurück erhält, stimmen nur 12,1 % „voll
und ganz“ oder „eher“ zu. über 60 % der Befragten stimmen dieser Bedingung „gar nicht
zu“. Dem anderen extrem, dass die Fahrerlaubnis nie wieder vergeben wird, stimmen mit
21,7 % etwas mehr der Befragten „voll und ganz“ oder „eher“ zu. auf deutlich höhere Zu-
stimmung (58,3 %) stößt die möglichkeit, dass zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis
nochmals die „normale“ Führerscheinprüfung bestanden werden sollte. mit abstand am
besten wird aber bewertet, dass die Person vor Wiedererteilung daraufhin untersucht wird,
ob sie tatsächlich ihr Verhalten und ihre einstellung geändert hat. Dem stimmen 67,7 %
„voll und ganz“ und 21,1 % „eher zu“, zusammen also 88,8 %.

abb. 4: Frage F02: „Wenn bei einer Person z.B. wegen wiederholten Fahrens unter alkoholeinfluss der Verdacht
auf ein alkoholproblem besteht, unter welchen Bedingungen soll diese Person dann – nach einer sperrfrist – die
Fahrerlaubnis wiedererteilt bekommen? Bitte geben sie an, welchen der folgenden maßnahmen sie voll und
ganz, eher, eher nicht oder gar nicht zustimmen.“ Die Prozent-angabe ist die summe vom „stimme

voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“. Basis: Gesamt n = 501

abb. 5: Frage F02: „Wenn bei einer Person z.B. wegen wiederholten Fahrens unter alkoholeinfluss der Verdacht
auf ein alkoholproblem besteht, unter welchen Bedingungen soll diese Person dann – nach einer sperrfrist – die
Fahrerlaubnis wiedererteilt bekommen? Bitte geben sie an, welchen der folgenden maßnahmen sie voll und
ganz, eher, eher nicht oder gar nicht zustimmen.“ Die Prozent-angabe ist die summe vom „stimme voll und 

ganz zu“ und „stimme eher zu“. Basis: Gesamt n = 501
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in abbildung 5 sind die Zustimmungen für die verschiedenen Bedingungen getrennt
nach Geschlecht und altersgruppen dargestellt. auffällig ist, dass die akzeptanz für die
überprüfung der Verhaltens- und einstellungsänderung bei der Gruppe der Personen unter
30 Jahren mit 94 % am höchsten und bei der Gruppe 60 + mit 80 % am niedrigsten ist.

umgekehrt stimmen 33 % der Gruppe 60 + einem „lebenslangen“ entzug der Fahrer-
laubnis zu, aber nur 11 % der Befragten unter 30 Jahren. anscheinend schwindet mit dem
alter der Glaube an die möglichkeit einer Verhaltensänderung.

im Vergleich zu anderen möglichen Vorgehensweisen zur Wiedererlangung der Fahrer-
laubnis, findet ein Verfahren, welches vor Wiedererteilung der Fahrerlaubnis Verhaltens-
und einstellungsänderungen untersucht, in der Bevölkerung mit abstand die größte Zu-
stimmung. eine lebenslange sperre findet nur bei einem kleinen teil (21,7 %) Zustim-
mung. Die einfache Wiedererteilung nach einer sperrfrist ohne weitere überprüfung, er-
hält von den allerwenigsten (12,1 %) Zustimmung. Die idee der mPu, jemandem, der sein
Verhalten und seine einstellung nachweislich geändert hat, auch nach einem entzug der
Fahrerlaubnis eine „zweite Chance“ zu geben, entspricht also den Wünschen des aller-
größten teils der Bevölkerung.

Image der MPU
um sinnvoll das image der mPu zu erfassen, wurde mit Frage F03 zunächst die Be-

kanntheit der mPu abgefragt. nur diejenigen, denen die mPu zumindest ein Begriff ist,
sollten die mPu anhand von drei statements bewerten.

abb. 6: Frage F03: „ist ihnen die mPu, die medizinisch-psychologische untersuchung, zu der Verkehrsteilneh-
mer müssen, um die Fahrerlaubnis wiederzuerlangen, ein Begriff? Die mPu wird umgangssprachlich auch 

als „idiotentest“ bezeichnet.“ Basis: Gesamt n = 501
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in abbildung 6 ist die Kenntnis und erfahrung mit der mPu dargestellt. insgesamt
geben 6,9 % der Befragten an, dass sie bisher noch nichts von der mPu gehört haben.
unter den Befragten, die eine Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen sind dies nur 5,1 %; hier
haben 94,9 % zumindest von der mPu –vielleicht auch nur unter der abfälligen Bezeich-
nung „idiotentest“– gehört. 35,9 % der Befragten kennen jemanden, der schon mal zur
mPu musste und weitere 2,1 % der Befragten (n = 11; ausschließlich männer) gaben an,
selber schon mal zur mPu gemusst zu haben. Davon haben neun schließlich die Fahrer-
laubnis wiedererlangt und zwei nicht (Fragen F03a).

Den 467 Personen, denen die mPu bekannt ist, wurden drei aussagen zur mPu vorge-
lesen. Bei jeder dieser aussagen sollte der Befragte angeben, ob er dieser „voll und ganz“,
„eher“, „eher nicht“ oder „gar nicht“ zustimmt. in abbildung 7 sind die Zustimmungsra-
ten dargestellt.

79,2 % der Befragten stimmen der aussage „Die mPu ist grundsätzlich sinnvoll“ „voll
und ganz“ oder „eher zu“. nur 3,8 % stimmen dieser aussage „gar nicht zu“. Der aussage
„Die mPu dient der Verkehrssicherheit“ stimmen insgesamt 73,3 % zu; 8,5 % „gar nicht“.
Der aussage „Die mPu kann helfen, dass der Fahrer sein Verhalten ändert“ stimmen mit
64,6 % etwas weniger der Befragten „voll und ganz“ oder „eher zu“, aber noch deutlich
mehr als die Hälfte der Befragten. 8,6 % stimmen „gar nicht zu“.

in abbildung 8 ist der anteil der Zustimmung („voll und ganz“ und „eher“) getrennt
nach Geschlecht, altersgruppen und Kenntnis der mPu (Frage F03) dargestellt. Die be-
fragten Frauen stimmen allen drei aussagen etwas stärker zu. über die altersstufen hin-
weg gibt es keinen klaren effekt. Personen, die niemanden kennen, der schon mal zur
mPu musste, beurteilen die mPu etwas besser als Personen, die mPu-teilnehmer ken-
nen. Jedoch erhalten auch in letztgenannter Gruppe alle aussagen eine Zustimmung zwi-
schen 59 % und 74 %. auch die (kleine) Gruppe der Befragten, die selber schon zur mPu
mussten, sind eher positiv zur mPu eingestellt. aufgrund der geringen Fallzahl kann die-
ser Befund aber nicht verallgemeinert werden.

abb. 7: Frage F04: „ich lesen ihnen nun einige aussagen zur mPu vor. Bitte sagen sie mir jeweils, ob sie der
aussage voll und ganz, eher, eher nicht oder gar nicht zustimmen.“. Die Prozent-angabe ist die summe vom 
„stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“. Basis: nur wer bei F03 angegeben hat, zumindest schon von

der mPu gehört zu haben. n = 467.
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In welchen Fällen sollte die MPU angeordnet werden?
Bei der Frage F05 wurden sieben mögliche anlässe für eine mPu vorgelesen, wie z. B.

dass eine Person mehrfach als autofahrer alkoholisiert aufgefallen ist. Die Befragten soll-
ten dabei jeweils angeben, ob sie unter dieser Bedingung einer untersuchung der Fahreig-
nung „voll und ganz“, „eher“, „eher nicht“ oder „gar nicht“ zustimmen. Den Personen, die
bei Frage F03 angegeben haben, dass sie noch nichts von der mPu gehört hatten, wurde
vorher kurz erläutert, dass bei der mPu mediziner und Psychologen die Fahreignung einer
Person untersuchen, etwa weil der Verdacht auf ein alkohol- oder ein Drogenproblem be-
steht oder die Person zum Beispiel durch häufiges zu schnelles Fahren aufgefallen ist.

abb. 8: Frage F04: „ich lesen ihnen nun einige aussagen zur mPu vor. Bitte sagen sie mir jeweils, ob sie der
aussage voll und ganz, eher, eher nicht oder gar nicht zustimmen.“. Die Prozent-angabe ist die summe vom 
„stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“. Basis: nur wer bei F03 angegeben hat, zumindest schon von
der mPu gehört zu haben. Gesamt n = 467. Die Gruppe derer, die selber schon mal zur mPu mussten, umfasst

nur 11 Personen!
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in abbildung 9 ist angegeben, wie viel Prozent der Befragten bei den verschiedenen an-
lässen zustimmen, dass eine untersuchung auf Fahreignung erfolgen sollte. Bei einer ein-
maligen alkoholisierten Fahrt stimmen 40,5 % für eine untersuchung der Fahreignung;
„voll und ganz“ 13,6 %. Dies sind mit abstand die geringsten Zustimmungswerte.

75,5 % befürworten eine untersuchung, wenn jemand sehr viele Punkte in Flensburg ge-
sammelt hat. Bei tätern, die aggressive straftaten begangen haben, stimmen 79,7 % für
eine untersuchung der Fahreignung; 58,5 % „voll und ganz“. mit 80,0 % stimmen insge-
samt etwa genauso viele Personen für eine untersuchung, wenn jemand einen besonders
schwerwiegenden Verkehrsverstoß begangen hat; aber etwas weniger (48,4 %) stimmen
hier „voll und ganz zu“. Der untersuchung von jemandem, der stark alkoholisiert als auto-
fahrer aufgefallen ist, stimmen 92,2 % zu; 70,8 % „voll und ganz“. Dass bei Drogenkon-
sumenten die Fahreignung untersucht werden sollte, stimmen insgesamt 95,1 % der Be-
fragten zu; „voll und ganz“ 82,8 %. Ähnlich hoch ist die Zustimmung zur untersuchung
von autofahrern, die mehrfach alkoholisiert aufgefallen sind. Hier stimmen 97,0 % für
eine untersuchung; 81,2 % „voll und ganz“.

Bemerkenswerterweise finden sich kaum unterschiede in den Zustimmungsraten zwi-
schen altersgruppen, Geschlecht oder erfahrung mit mPu. Die Bewertungen sind in allen
Gruppen sehr ähnlich.

insgesamt finden also die anlässe, aus denen heraus eine mPu tatsächlich angeordnet
wird, eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung. es wird nicht gefordert, die mPu grund-
sätzlich schon nach einer einmaligen Fahrt unter alkoholeinfluss anzuordnen, solange
nicht weitere tatbestände hinzu kommen. Die anordnung der mPu allein aufgrund vieler
Punkte beim Verkehrszentralregister oder aufgrund eines einzelnen schwerwiegenden Ver-
kehrsverstoßes ist genauso wie der anordnung aufgrund einer aggressiven straftat etwas
weniger akzeptiert als die sonstigen anlässe – aber auch bei jenen werden mit 75 % bis 
80 % Zustimmung von einem Großteil der Bevölkerung untersuchungen gewünscht.

abb. 9: Frage F05: „ich lese ihnen nun verschiedene anlässe vor, wegen denen die Fahrerlaubnis entzogen wer-
den kann. Bitte sagen sie mir, ob sie dann vor Wiedererteilung der Fahrerlaubnis einer untersuchung auf Fah-
reignung voll und ganz, eher, eher nicht oder gar nicht zustimmen. Die Fahreignung sollte untersucht werden,
wenn jemand…“. Die Prozent-angabe ist die summe vom „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“.

Basis: Gesamt n = 501
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Z u s a m m e n f a s s u n g
im rahmen einer repräsentativen telefonumfrage im auftrag des VdtüV wurden 501 Personen ü̈ber 18 Jah-

ren im september 2013 von uzbonn zu ihren einstellungen a) zum entzug der Fahrerlaubnis bei Fahren unter al-
koholeinfluss, b) zu möglichen Verfahren zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis, c) zu Bekanntheit und image
der mPu und d) zu anlässen zur Begutachtung der Fahreignung befragt.

in der Bevölkerung besteht ein sehr hoher Konsens darüber, dass Fahren unter alkoholeinfluss grundsätzlich
mit dem entzug der Fahrerlaubnis bestraft werden sollte. Bei einer hohen Blutalkoholmenge, wiederholtem al-
koholisierten Fahren, nach einem unfall unter alkoholeinfluss oder bei zusätzlichem Drogenkonsum stimmen
jeweils ü̈ber 95 % der Befragten fü̈r den entzug der Fahrerlaubnis.

im Vergleich zu anderen möglichen Vorgehensweisen zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis, findet ein Ver-
fahren, welches vor der Wiedererteilung Verhaltens- und einstellungsänderungen untersucht, in der Bevölkerung
mit abstand die größte Zustimmung. eine lebenslange sperre findet nur bei einem kleinen teil (21,7 %) Zustim-
mung. eine einfache Wiedererteilung nach einer sperrfrist ohne weitere überprüfung, erhält von den allerwe-
nigsten Personen (12,1 %) Zustimmung. Die idee der mPu, jemandem der sein Verhalten und seine einstellung
nachweislich geändert hat, auch nach einem entzug der Fahrerlaubnis eine „zweite Chance“ zu geben, entspricht
also den Wü̈nschen des allergrößten teils der Bevölkerung.

Die mPu – teilweise eher unter der Bezeichnung „idiotentest“ bekannt – ist den allermeisten Personen in
Deutschland ein Begriff. Von diesen stimmen jeweils etwa drei Viertel den aussagen zu, dass die mPu grund-
sätzlich sinnvoll sei und dass die mPu der Verkehrssicherheit diene. Knapp zwei Drittel derer, denen die mPu
ein Begriff ist, glauben auch, dass die mPu einem dabei helfen kann, sein Verhalten zu ändern. selbst von den
Personen, die sich einer mPu schon einmal haben unterziehen mü̈ssen, sind 67 % der meinung, dass die mPu
der Verkehrssicherheit diene.

insgesamt findet die auswahl der anlässe, aus denen heraus eine mPu angeordnet wird, eine hohe Zustim-
mung in der Bevölkerung. Falls ein autofahrer stark alkoholisiert aufgefallen ist, befü̈rworten 92 % die anord-
nung. Die anordnung einer mPu allein aufgrund vieler Punkte beim Verkehrszentralregister oder aufgrund eines
einzelnen schwerwiegenden Verkehrsverstoßes ist genauso wie die anordnung aufgrund einer aggressiven straf-
tat etwas weniger akzeptiert als die sonstigen anlässe – aber auch bei jenen werden mit 75 % bis 80 % Zustim-
mung von einem Großteil der Bevölkerung untersuchungen gewü̈nscht.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Dr. thomas Krüger
uzbonn – Gesellschaft für empirische
sozialforschung und evaluation
schloßstr. 2
53115 Bonn
email: krueger@uzbonn.de

Aus der Forschung
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Paul Brieler

Dieter müller: Fahreignung. Praxisleitfaden für Polizeibeamte 

Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 2013, 153 Seiten, 19,80 €, 
ISBN: 978-3-415-04914-7

Der Verkehrsgerichtstag 2014 hat in zwei arbeitskreisen deutlich gemacht, dass auch
und gerade Polizeibeamten eine wichtige rolle zukommt, wenn es darum geht, fahrgeeig-
nete von fahrungeeigneten Personen am steuer/lenker zu erkennen. im arbeitskreis Vi
„,rätselhafte‘ Verkehrsunfälle und strafprozessuale aufklärungspflicht“ wurde empfoh-
len, dass zur sachgerechten aufklärung von unfällen Polizei und staatsanwaltschaft Kata-
loge geeigneter ermittlungsmaßnahmen aufstellen bzw. fortentwickeln sollten. in einer
empfehlung des arbeitskreis V „Fahreignung und mPu“ wurde eine informationspflicht
der ermittlungsbehörden bzgl. der mPu gefordert, was bedeutet, dass die Polizeibeamten
auch über die verwaltungsrechtlich zu äußernden Zweifel an der Fahreignung informiert
sein müssen. Polizeibeamte sollen gem. § 2 abs. 12 stVG bereits seit längerem den Fahr-
erlaubnisbehörden bekannt gewordene informationen über tatsachen übermitteln, die 
die einleitung von maßnahmen bzgl. einer eignungs- bzw. Befähigungsüberprüfung zur
Folge haben.

Wie werden Polizeibeamte denn mit den anforderungen, die sich aus diesen an sie ge-
richteten erwartungen bzw. aufgabenstellungen ergeben, vertraut gemacht? am besten 
sicherlich im rahmen ihrer ausbildung. im Bundesland sachsen, so wissen wir nach der
lektüre des Buches „Fahreignung. Praxisleitfaden für Polizeibeamte“, geschieht dies im
studium der Beamten des gehobenen Polizeidienstes allemal, und sogar, wenn die inhalte
so praxisnah wie geschrieben vermittelt werden, auf hohem niveau. Der autor ist Fachbe-
reichsleiter des Fachbereichs Verkehrswissenschaften an der Hochschule der sächsischen
Polizei, studierter Jurist und Psychologe.

im rahmen der einleitung betont müller die Bedeutung der Polizeibeamten, die regel-
mäßig dort tätig seien, wo Probleme der Fahreignung zuerst auffällig werden: polizeiliche
unfallaufnahme, überwachung des fließenden Verkehrs, anhaltekontrollen sowie Beob-
achtung fahreignungsrelevanter Verhaltensweisen auch außerhalb des straßenverkehrs.

Was wird im Buch vermittelt? Das erste Kapitel behandelt die rechtlichen aspekte der
Fahreignung: Der autor führt in die Gesetzessystematik ein, wobei auch andere Fahr-,
steuer- und Beförderungstätigkeiten mit in den Fokus geraten, behandelt die hier relevan-
ten Verkehrsverordnungen und fachlichen Grundlagen, und befasst sich dann mit den auf-
gaben und Verantwortlichkeiten der beteiligten institutionen bzw. Berufsgruppen, z. B.
auch der Fahrlehrer. Dabei fiel auf: Wenn die Fahrerlaubnisbehörden im regelfall bei Be-
werbern der Fahrerlaubnis der Klassen B und a vom Vorliegen der Fahreignung ausgehen,
und dann Fahrlehrer im rahmen ihrer ausbildungstätigkeit Hinweise auf körperliche, gei-
stige oder auch charakterliche Defizite bei ihren Fahrschülern feststellen, wäre zumindest
darüber nachzudenken, ob den Fahrlehrern nicht auch eine Verpflichtung auferlegt werden
könnte, entsprechende Kenntnisse an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde zu melden.

Literatur

Seiten 169 – 170
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im zweiten Kapitel behandelt müller die formalen und materiellen aspekte der Fah-
reignung, erläutert die Begrifflichkeit und die wichtigsten Problemkonstellationen, und
führt dann über immerhin zehn seiten in die meldepflichten nach Verkehrsunfällen, Ver-
kehrsauffälligkeiten und anlasstaten ein. auch über die Folgen der polizeilichen meldun-
gen, die Fahreignungsbegutachtung, die entziehung der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot
wird der leser kurz und prägnant informiert.

im dritten Kapitel werden spezielle aspekte der Fahreignung behandelt, die zum einen
von der erhaltung der Kraftfahrmobilität handeln, wie z. B. Kurse zur Wiederherstellung
der Kraftfahreignung oder die gerade mit dem Punktsystem abgeschaffte Verkehrspsycho-
logische Beratung. im Folgenden weist müller auf notwendige Verbesserungen in der
Fahrschulausbildung hin, und geht dann kritisch mit der derzeitigen situation der aus- und
Fortbildung von Polizeibeamten ins Gericht: er konstatiert deutliche rechts- und anwen-
dungsdefizite in der kommunalen und polizeilichen arbeit, die aus Defiziten in der aus-
und Fortbildung der Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes resultierten. und er
beklagt, dass die aufgaben der Verkehrsüberwachung und -unfallaufnahme „peu a peu in
das zweite oder gar dritte Glied ihres aufgabenkatalogs zurücktreten“ (s. 117) müssten,
weil dringlichere einsatzaufgaben zu erledigen seien bzw. die Kommunen nicht zuvor-
derst Verkehrssicherheitsaspekte, sondern den Zuwachs der Kommunalfinanzen im Blick
hätten. 

im abschließenden vierten Kapitel kann sich der leser einen gerafften überblick über
die einschlägige rechtsprechung in leitsätzen verschaffen.

ein abkürzungsverzeichnis, ein index und ein umfangreiches literaturverzeichnis ma-
chen das Buch zu einem sehr gut handhabbaren Werk nicht nur für den primären adressa-
tenkreis.

Zum teil sind einige informationen aufgrund der gesetzgeberischen aktivitäten in jüng-
ster Zeit bereits jetzt schon wieder veraltet, was jedoch das anliegen und die Gültigkeit der
grundlegenden aussagen nicht beeinträchtigt. im rahmen einer neuauflage, die diesem
Buch auf jeden Fall zu wünschen ist, wären dann z. B. auch die aufgeführten Beweisan-
zeichen bei Betäubungsmittelkonsum (s. 84) zu überarbeiten: Fremdwörter wären besser
so weit als möglich einzudeutschen, wie sollen Polizeibeamte mydriasis, exstrasystolie
oder somnolenz im alltag erkennen?

insgesamt allerdings ein gelungenes Werk, welches bundesweit zum standard in der po-
lizeilichen aus- und Fortbildung gehören muss.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Dr. Paul Brieler
institut für schulungsmaßnahmen GmbH
Baumeisterstr. 11
20099 Hamburg
email: brieler@ifs-seminare.de
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Großbritannien kündigt Drogengrenzwerte im 
straßenverkehr an*)

noch im laufenden Jahr 2014 soll in Großbritannien eine regelung in Kraft treten, die
das Fahren auch unter geringen mengen illegaler Betäubungsmittel verbietet. es ist vor-
gesehen, unterschiedliche Grenzwerte auf mikrogramm pro liter-Basis (μg/l) für insge-
samt 16 verschiedene Drogen einzuführen. aus sicht des transportministers roBert

GooDWill wird das Gesetz allen Kraftfahrern deutlich machen, dass sich der Konsum il-
legaler Drogen und autofahren ausschließen. 

Vorgesehen sind auf Vorschlag von medizinischen experten u a. folgende Grenzwerte: 
– lsD – 1 μg/l
– Delta-9-tHC (Cannabis) – 2 μg/l
– 6-monoacetylmophin (6-mam, Heroin und morphin) – 5 μg/l
– methamphetamin – 10 μg/l 
– mDma (ecstasy) – 10 μg/l
– Kokain – 10 μg/l
– Ketamine – 20 μg/l. 
– Benzoylecgonin – 50 μg/l
Der Grenzwert für amphetamin soll nach weiteren Beratungen festgelegt werden, um

aDHs-Patienten, denen amphetamin ärztlich verordnet worden ist, nicht zu treffen.
Damit wird der tatsache rechnung getragen, dass die Bürger Großbritanniens illegale

Betäubungsmittel konsumieren, ohne allerdings damit stillschweigend Zustimmung zu
signalisieren. ein Grenzwert null verbiete sich, da beim abbau von verschreibungspflich-
tigen medikamenten durchaus abbauprodukte entstehen können, die dann entdeckt und
als Hinweis auf den Konsum illegaler Betäubungsmittel bemaßnahmt werden würden.

mit dieser Gesetzesinitiative sollen in Großbritannien auch Grenzwerte für verschrei-
bungspflichtige medikamente eingeführt werden, gerade auch um im Falle von medika-
mentenmissbrauch handeln zu können, und damit die Verkehrssicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer zu erhöhen. 

Vorgesehen sind u. a. folgende Grenzwerte:
– Clonazepam – 50 μg/l
– morphin – 80 μg/l
– lorazepam – 100 μg/l
– Flunitrazepam – 300 μg/l
– methadon – 300 μg/l
– oxazepam – 300 μg/l
– Diazepam – 550 μg/l
– temazepam – 1.000 μg/l.

Zur Information

*) published 27.03.2014: www.gov.uk/government/news/

Seiten 171 – 175
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„Die neuen Grenzwerte werden unsere straßen für alle sicherer machen, da die Polizei
es künftig leichter haben wird, diejenigen anzugreifen, die unter dem einfluss illegaler Be-
täubungsmittel fahren. aber auch für die nutzer verschreibungspflichtiger medikamente
werden die Grenzwerte künftig klarer sein“, so minister GooDWill. entsprechend werden
bereits zum jetzigen Zeitpunkt Ärzte und Patienten über die neuen Grenzwerte informiert,
später sollen alle Bürger im rahmen einer breit angelegten informationskampagne er-
reicht werden. 

Die neuen Grenzwerte müssen noch durch das Parlament verabschiedet werden.

(mitgeteilt von Dr. Paul Brieler, Hamburg)

österreich: 0,1-Promille-Grenze für schülertransporte

Für schülertransporte, die mit Pkws oder Kleinbussen durchgeführt werden, soll zu-
künftig in österreich – wie schon jetzt bei Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerinnen – die
0,1-Promille-Grenze gelten. „alkohol hat am steuer nichts zu suchen, insbesondere wenn
man Kinder und Jugendliche sicher an ihr Ziel bringen soll“, so Verkehrsministerin Doris

Bures.
Bislang gelten beim schülertransport für die lenker/lenkerinnen von Kleinbussen oder

Personenkraftwagen (Pkw) weniger strenge Vorgaben im Bereich alkohol am steuer als
für einen omnibuslenker. Durch die novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes soll das
geändert werden; statt 0,5 Promille gelten in Zukunft die 0,1 Promille. unterstützt wird die
initiative „sicher in die schule“ auch von den österreichischen Bundesbahnen (öBB).
auf eigene Kosten wird die öBB-Postbus GmbH 30 Postbusse, die im schülertransport
eingesetzt werden, mit alkolocks ausstatten. Das alkohol interlock system – kurz alko-
lock – stellt sicher, dass die lenker/lenkerinnen nur dann ein Fahrzeug in Betrieb nehmen
können, wenn zuvor bei der abgabe einer atemluftprobe der eingestellte Grenzwert nicht
überschritten wird.

auch die ausbildungsvorschriften für schülertransporte nach dem Gelegenheitsver-
kehrsgesetz (im Pkw bzw. Kleinbus) werden überarbeitet. Zusätzlich zu den schon beste-
henden Zugangsvoraussetzungen wird es eine maßgeschneiderte ausbildung geben, bei
der vor allem auf die besonderen risikosituationen im schülertransport und den umgang
mit Kindern eingegangen wird. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und dem Kurato-
rium für Verkehrssicherheit (KfV) soll der ausbildungsinhalt im Detail ausgearbeitet wer-
den.

(aus einer Presseaussendung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, KfV,
vom 14. april 2014)
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Bundesverkehrsminister Dobrindt befürwortet einführung von
alkoholwegfahrsperren

technische unterstützung soll künftig dabei helfen, autofahrer von der Fahrt mit zu viel
alkohol abzuhalten. Bundesverkehrsminister alexanDer DoBrinDt (Csu) erwägt, er-
tappten alkohol-Fahrern den einbau einer Zündsperre mit atemtester vorzuschreiben:
„Wir wollen einen echten lerneffekt erreichen und überlegen, in bestimmten Fällen soge-
nannte ,alcolocks‘ einzusetzen“. Wer durch alkohol am steuer den Führerschein verloren
habe, erhalte ihn zunächsst nur zurück, wenn er vor jeder Fahrt mit Hilfe des Gerätes do-
kumentiere, „dass er mit null Promille am steuer sitzt“. Bereits am 08. Februar 2014 hatte
sich auch die verkehrspolitische sprecherin der sPD-Bundestagsfraktion, Kirsten lüH-
mann, für alkohol-testgeräte und -Wegfahrsperren, sogenannte alkohol-locks, ausge-
sprochen.

„alkohol-sünder sollen sich künftig entscheiden können, ob sie ihren Führerschein ab-
geben oder stattdessen ein alkohol-lock einbauen“, sagte lüHmann. Durch die sperrsy-
steme könnten die alkoholprobleme der Betroffenen wirksamer bekämpft werden als
durch Führerscheinentzug. „Da trinken die meisten einfach weiter, denn autofahren dür-
fen sie dann ja ohnehin nicht.“

Der CDu-Bundestagsabgeordnete WilFrieD lorenZ sprach sich ebenfalls für alkohol-
locks aus: „ich halte diese Geräte für eine gute maßnahme. Die rechtsverbindliche ein-
führung von alkohol-locks muss geprüft werden“, so lorenZ. sein Fraktionskollege 
PatriCK sCHnieDer plädierte für eine testphase von alkohol-locks bei Wieder-
holungstätern. „Gerade bei leuten, die schon öfter mit alkohol am steuer erwischt wur-
den, macht es sinn, die Geräte zu testen“, erklärte sCHnieDer.

(aus mitteilungen der süddeutschen Zeitung vom 01. mai 2014 und des Focus online
vom 08. Februar 2014)

Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr begrüßt Vorstoß
von Verkehrsminister Dobrindt

„Wegfahrsperren – sogenannte alcolocks – minimieren die Gefahren durch alkohol im
straßenverkehr“- darauf hat der Bund gegen alkohol und Drogen im straßenverkehr
(B.a.D.s.) erneut hingewiesen. Der B.a.D.s. reagierte damit auf aktuelle medienberich-
te, wonach Bundesverkehrsminister alexanDer DoBrinDt überlegungen anstelle, ent-
sprechende gesetzliche Grundlagen zu schaffen.

so wie der Verkehr durch die abgrenzung der Promillegrenzen und die einführung des
alkoholwertes in der atemluft sicherer geworden ist, machen auch die sogenannten Weg-
fahrsperren sinn, sagte am sonntag (04. mai) der Präsident des B.a.D.s., Dr. Peter Ger-
HarDt.

GerHarDt verwies insbesondere auf erfahrungen in den usa und in schweden. „Dort
registriert man seit der einführung von Wegfahrsperren eine niedrigere rückfallquote von
alkoholsündern als in Deutschland. es wird ein atemalkohol-messgerät mit dem anlas-
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serrelais des Fahrzeugs verbunden, das den start des motors erst freigibt, wenn der Fahrer
eine atemprobe abgegeben hat und der atemalkoholgehalt unterhalb des eingestellten
Grenzwertes liegt“, so der Präsident. Das Gerät sei gegen manipulationen besonders gesi-
chert und speichere alle ereignisse wie atemproben oder versuchte manipulationen in
einem Datenspeicher. Die sperre erinnere den Fahrer permanent daran, sich verantwor-
tungsbewusst zu verhalten, so GerHarDt weiter. Die Zweifel von experten, dass die sper-
re möglicher Weise dazu verführe, sich an die Promille-Grenze heranzutrinken, nehme
seine organisation durchaus ernst. „Wir meinen aber nicht, dass es dadurch im Bewusst-
sein der Gesellschaft dazu führen wird, alkohol am steuer grundsätzlich zu akzeptieren.“ 

Der B.a.D.s. knüpft die Zulassung von Wegfahrsperren allerdings an zwei Bedingun-
gen: messungsungenauigkeiten und manipulation müssten ausgeschlossen sein und eine
einheitliche eu-regelung müsse gefunden werden. „soweit die Wegfahrsperre auf eine
alkoholisierung von 0,3 Promille eingestellt wird, dem Wert, ab dem die relative Fahrun-
tüchtigkeit beginnt, ist die Gefahr aber sehr gering“, sagte Dr. GerHarDt weiter.

(aus einer Pressemitteilung des B.a.D.s. vom 04. mai 2014)

B.a.D.s.: null-Promille-Grenze ist gesellschaftliches muss

als verkehrspolitisch richtiges signal hat der B.a.D.s. die ankündigung der Grünen be-
wertet, einen Gesetzentwurf zur einführung der „null-Promille-Grenze“ vorzulegen.
Damit würde eine jahrelange Forderung des B.a.D.s. zu mehr Verkehrssicherheit umge-
setzt, sagte der Präsident der organisation, Dr. Peter GerHarDt. eine große Chance zum
absoluten Fahrverbot unter alkoholeinfluss im straßenverkehr sieht der B.a.D.s. auch in
der zustimmenden auffassung durch sPD und linke. 

„mit unserem slogan ‚Wer trinkt, fährt nicht‘ appellieren wir seit jeher, den alkoholge-
nuss zu ahnden, wenn unter seiner einwirkung motorisiert am straßenverkehr teilgenom-
men wird. mit dem Gesetzesvorstoß zu null-Promille würde darüber hinaus auch das 
gesetzliche Wirrwarr der zurzeit geltenden unterschiedlichen Bestimmungen über alko-
holgrenzen vermieden“, so GerHarDt weiter. es sei beispielsweise nicht nachvollziehbar,
warum die null-Promille-Grenze nur bei Fahranfängern gelte, dem langjährigen Fahrer
aber bis zu 0,3 Promille zugestanden würden.

auch die landläufig geltende auffassung, selbst ohne den Genuss von alkohol würde in
unserem Körper alkohol festgestellt werden können, lässt der B.a.D.s. als argument
nicht gelten. nach gemeinsamer auffassung mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat
und der Deutschen Verkehrswacht ist der § 24a stVG dahingehend abzuändern, dass die
teilnahme am motorisierten straßenverkehr unter der Wirkung von alkoholeinfluss ge-
ahndet wird. Damit wäre ausgeschlossen, dass ein minimaler alkoholgehalt im Blut durch
die aufnahme von nahrungsmitteln oder medikamenten erfasst wird.
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Der Präsident des B.a.D.s. drückte die Hoffnung aus, dass sich der Vorstoß zur einfüh-
rung einer null-Promille-Grenze auch in der gesamten regierungskoalition durchsetzt.

(aus einer Pressemitteilung des B.a.D.s. vom 27. märz 2014)

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g : Der Parteivorsitzende der Grünen Cem

öZDemir äußerte sich am 30. märz 2014 wie folgt: „es wird zu alkohol am steuer keinen
grünen Gesetzentwurf geben. uns geht es nicht um eine Festlegung auf 0,0-Promille. Das
wäre lebensfremd“.

Dem vorausgegangen waren lebhafte Debatten bei den Grünen und auch in anderen Par-
teien. Die initiative wurde sowohl von der sPD-Verkehrsexpertin Kirsten lüHmann als
auch ihrer linKen-Kollegin saBine leiDiG begrüßt.

Die Parteivorsitzende der Grünen simone Peter hatte den Vorstoß aus ihrer Partei zu-
nächst verteidigt: Häufig dominiere die Fehleinschätzung, „sich mit ein, zwei Gläsern
Wein noch ans steuer setzen zu können“. Die Kritik, die Grünen würden mit der Geset-
zesinitiative ihren ruf als Partei der reglementierung und überwachung festigen, wies sie
zurück. Zwischenzeitlich relativierte Peter ihre aussagen – offenbar auch mit Blick auf
die einwände von öZDemir: „nein, wir planen keine konkrete initiative. eine absenkung
auf 0,2 Promille wäre gut. Wichtig ist eine praktikable lösung für Hustensaft und Co.“

(Quelle: Der taGessPieGel online, 31.03.2014)
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26. *) Hat sich der Angeklagte mit seinem Fahr-
zeug im Tatzeitpunkt auf der Flucht vor der Polizei
befunden, so kann nicht ohne Weiteres davon aus-
gegangen werden, dass seine fehlerhafte Fahrweise
Folge der Betäubungsmittelintoxikation und nicht
etwa  der  fluchtbedingt  unangepassten  Geschwin-
digkeit war. 

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 11. Februar 2014 – 4 str 520/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das landgericht hat den angeklagten wegen vor-

sätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in tateinheit
mit vorsätzlichem Gebrauch eines Fahrzeugs ohne
Haftpflichtversicherungsvertrag, fahrlässiger Gefähr-
dung des straßenverkehrs und fahrlässiger trunken-
heit im Verkehr und wegen unerlaubten Besitzes von
Betäubungsmitteln unter Freispruch im übrigen unter
einbeziehung der strafe aus einer anderweitigen Ver-
urteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem
Jahr und sechs monaten verurteilt und eine sperrfrist
für die erteilung einer Fahrerlaubnis angeordnet. mit
seiner revision rügt der angeklagte die Verletzung
formellen und materiellen rechts.

a u s  d e n  G r ü n d e n :  
Der senat beschränkt die strafverfolgung mit Zu-

stimmung des Generalbundesanwalts mit der maßga-
be, dass der Vorwurf der fahrlässigen trunkenheit im
Verkehr (§ 316 stGB) davon ausgenommen wird. Da
sich der angeklagte nach den Feststellungen im tat-
zeitpunkt auf der Flucht vor der Polizei befand, kann
nicht ohne Weiteres – wie es die strafkammer getan
hat – davon ausgegangen werden, dass seine Fahr-
weise Folge der Betäubungsmittelintoxikation und
nicht etwa der fluchtbedingt unangepassten Geschwin-
digkeit war (vgl. dazu senatsbeschluss vom 07. april
1994 – 4 str 130/94 –, BGHr stGB § stGB § 316
abs. stGB § 316 absatz 1 Fahruntüchtigkeit, alko-
holbedingte 4). 

im übrigen hat die nachprüfung des urteils auf
Grund der revisionsrechtfertigung keinen rechtsfeh-
ler zum nachteil des angeklagten ergeben. 

Der strafausspruch hat Bestand. Der senat kann
ausschließen, dass das landgericht ohne den schuld-
spruch wegen tateinheitlich begangener fahrlässiger
trunkenheit im Verkehr auf eine geringere einsatz-
strafe und demzufolge auf eine niedrigere Gesamtstra-
fe und auf eine kürzere sperrfrist erkannt hätte.

27. Zur  Wirksamkeit  des  Bußgeldbescheides
wegen eines Verstoßes gegen § 24a StVG, wenn im

Bußgeldbescheid die konkrete Tetrahydrocannabi-
nol-Konzentration nicht angegeben ist.

oberlandesgericht Hamm,
Beschluss vom 07. märz 2014 – 3 rBs 49/14 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die rechtsbeschwerde wird als unbegründet ver-

worfen, da die nachprüfung des urteils aufgrund der
Beschwerderechtfertigung keinen rechtsfehler zum
nachteil der Betroffenen ergeben hat (§ 79 abs. 3 
satz 1 oWiG § 349 abs. 2 stPo).

Für eine einstellung des Verfahrens besteht – auch
mit Blick auf die in der Beschwerdebegründung zitier-
te entscheidung des senats (Beschluss vom 11. Febru-
ar 2010 – 3 ss owi 319/09 –, nZV 2010, 270 [= Ba
2010, 245]) – keine Veranlassung. Die entscheidung
betraf nicht die Wirksamkeit des Bußgeldbescheides
als Verfahrensvoraussetzung, sondern lediglich die
Frage, ob der inhalt des Bußgeldbescheides für eine
Beschränkung des einspruchs auf den rechtsfolgen-
ausspruch ausreicht. Wie sich aus dem Beschluss er-
gibt, sah der senat den Bußgeldbescheid auch ohne
angabe der konkreten tetrahydrocannabinol-Konzen-
tration als wirksame Voraussetzung für das Verfahren
wegen einer ordnungswidrigkeit nach § 24a abs. 2
satz 1 stVG an, da er das Verfahren nicht einstellte,
sondern die sache zu erneuter Verhandlung und ent-
scheidung zurückverwies. aus dem Bußgeldbescheid
ergibt sich auch ohne angabe der Konzentration des
berauschenden mittels zweifelsfrei der erfasste und
geahndete lebenssachverhalt (vgl. BGH, Beschluss
vom 08. oktober 1970 – 4 str 190/70 –, nJW 1970,
2222 f.).

28. Auch der Führer einer Pferdekutsche ist ab
einem Blutalkoholgehalt von 1,1 ‰ absolut fahrun-
tüchtig.

oberlandesgerichts oldenburg,
urteil vom 24. Februar 2014 – 1 ss 204/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Papenburg hat den angeklagten

am 12. märz 2013 wegen fahrlässiger trunkenheit im
Verkehr zu einer Geldstrafe von 30 tagessätzen zu je
20 € verurteilt. auf seine gegen dieses urteil einge-
legte Berufung hat das landgericht osnabrück am 
29. august 2013 das urteil des amtsgerichts Papen-
burg aufgehoben und den angeklagten freigesprochen.

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht
eingelegte revision der staatsanwaltschaft, die die
Verletzung materiellen rechts rügt und beantragt, das

Rechtsprechung
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angefochtene urteil aufzuheben. Das rechtsmittel hat
erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. nach den Feststellungen des landgerichts habe

der angeklagte am 05. august 2012 gegen 22.30 uhr
mit einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche die …
straße in … befahren und sei von zwei Polizeibeamten
kontrolliert worden. Die daraufhin angeordnete Blut-
probe habe für den entnahmezeitpunkt (06. august
2012 um 00.10 uhr) eine Blutalkoholkonzentration
von 1,98 ‰ ergeben.

a) Der Vorwurf der fahrlässigen trunkenheit im
Verkehr gemäß § 316 abs. 1 und 2 stGB sei nicht er-
wiesen. 

Die alkoholisierung des angeklagten mit 1,98 ‰
BaK rechtfertige nicht die annahme einer absoluten
Fahruntüchtigkeit, da die nach der rechtsprechung
geltenden Grenzwerte von 1,1 ‰ BaK für autofahrer
und 1,6 ‰ BaK für radfahrer auf einen Kutschführer
nicht übertragbar seien. eine Kutsche sei im Vergleich
zum PKW wesentlich langsamer. Dem bei einem rad-
fahrer für die Fahrtüchtigkeit entscheidenden Gleich-
gewichtssinn komme beim lenken von Pferdegespan-
nen eine geringere Bedeutung zu. Der Grenzwert für
die absolute Fahruntüchtigkeit von radfahrern sei bei
Versuchen in erster linie dadurch ermittelt worden,
dass auf die Fähigkeit der testpersonen zu sturzfreien
Kreis- und slalomfahrten abgestellt worden sei. Die
dabei erzielten erkenntnisse ließen sich auf Kutsch-
fahrer nicht übertragen. 

b) Die Kammer habe bei dem angeklagten ferner
keine relative Fahruntüchtigkeit feststellen können,
weil es nach dem ergebnis der Beweisaufnahme keine
anzeichen für einen alkoholbedingten Fahrfehler oder
alkoholbedingte auffälligkeiten in der anhaltsituation
gegeben habe.

2. Hiergegen wendet sich die revision mit recht.
a) Die Bejahung der eigenschaft der Pferdekutsche

als Fahrzeug im sinne von § 316 stGB, § 24 stVo
sowie die Verneinung des Vorliegens einer alkoholbe-
dingten relativen Fahruntüchtigkeit durch das landge-
richt begegnet auf Grundlage der insoweit nicht zu be-
anstandenden Feststellungen keinen Bedenken.

b) Das landgerichtliche urteil hält einer rechtlichen
nachprüfung indes insoweit nicht stand, als dass die
strafkammer die übertragbarkeit des Grenzwertes 
der alkoholbedingten absoluten Fahruntüchtigkeit für
Führer von Kraftfahrzeugen (1,1 ‰) auf den Führer
eines Pferdegespanns verneint hat.

Die von der obergerichtlichen rechtsprechung zur
Festlegung von Grenzwerten im straßenverkehr ent-
wickelten Grundsätze sprechen nach überzeugung des
senats für eine entsprechende übertragbarkeit.

aa) Der Bundesgerichtshof hat bereits in seiner ent-
scheidung vom 09. Dezember 1966 – 4 str 119/66 –
(BGHst 21, 157 [= Ba 1967, 41]) hervorgehoben,
dass ein Kraftfahrer (unter Berücksichtigung eines im
Hinblick auf etwaige ungenauigkeiten bei der Bestim-
mung des Blutalkoholgehaltes gebotenen sicherheits-

zuschlages von 0,2 ‰) bei einer alkoholkonzentration
von 1,3 ‰ nicht mehr in der lage sei, den anforde-
rungen schwieriger Verkehrslagen, wie sie jederzeit
eintreten könnten, zu genügen. seine psychophysische
leistungsfähigkeit sei dann so vermindert und seine
Gesamtpersönlichkeit so wesentlich verändert, dass er
den anforderungen des Verkehrs nicht mehr durch ra-
sches, angemessenes und zielbewusstes Handeln zu
genügen vermag. Die teilnahme eines solchen Kraft-
fahrers am straßenverkehr sei nicht mehr zu verant-
worten. er sei fahruntüchtig (vgl. BGHst 21, 157 <160
ff.>).

bb) nachdem der Bundesgerichtshof diesen Grenz-
wert mit seiner entscheidung vom 29. oktober 1981 –
4 str 262/81 – (BGHst 30, 251 [= Ba 1981, 88]) zu-
nächst auf mofafahrer übertragen hatte, setzte er am
17. Juli 1986 – 4 str 543/85 – (BGHst 34, 133 [= Ba
1986, 341]) den Grenzwert für radfahrer auf 1,7 ‰
BaK fest. 

Bei der Festlegung des Grenzwertes für radfahrer
sei von erheblicher Bedeutung, dass alkoholisierte
radfahrer wegen ihrer Gleichgewichtsbeeinträchti-
gung durch plötzliche, unkontrollierte lenkbewegun-
gen andere, erheblich schneller fahrende Verkehrsteil-
nehmer zu ausweichmanövern veranlassen könnten,
die nicht nur für die ausweichenden, sondern vor allem
auch für die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer
in hohem maße gefährlich seien.

cc) mit Beschluss vom 28. Juni 1990 – 4 str
297/90 – [Ba 1990, 370] hat der Bundesgerichtshof
den Grenzwert für Kraftfahrer – mit einem sicher-
heitszuschlag von 0,1 ‰ – auf 1,1 ‰ BaK herabge-
setzt. Dabei seien zur reduzierung die bei Fahrversu-
chen erzielten erkenntnisse berücksichtigt worden,
weil bei diesen das Fahrverhalten als komplexes Zu-
sammenspiel aller psycho-physischen leistungskom-
ponenten des Fahrzeugführers unter dem einfluss der
jeweiligen individuellen Besonderheiten analysiert
worden sei. Zudem hätten sich die Verkehrsverhält-
nisse seit 1966 so stark verändert, dass die leistungs-
anforderungen an den einzelnen Kraftfahrer wesent-
lich gestiegen seien, was sich besonders in der
Zunahme der Verkehrsdichte zeige. Je höher die an den
Kraftfahrer aufgrund des Verkehrsgeschehens allge-
mein gestellten leistungsanforderungen seien, umso
eher begründeten bei ihm auftretende alkoholbedingte
psycho-physische leistungseinbußen Gefahren für an-
dere Verkehrsteilnehmer, steigere sich also die Gefähr-
lichkeit des alkoholisierten Fahrzeugführers (vgl.
BGHst 37, 89).

dd) Hinsichtlich des für radfahrer geltenden Wertes
wird heute mit Blick auf die Genauigkeit verbesserter
messverfahren nur noch ein sicherheitszuschlag von
0,1 ‰ vorgenommen, weshalb der Grenzwert sich mit
1,6 ‰ BaK errechnet (vgl. Fischer, stGB, 61. aufl., 
§ 316, rn. 26 f.).

ee) in der rechtsprechung wird der für radfahrer
geltende Grenzwert teilweise auf Benutzer von elek-
trisch angetriebenen rollstühlen übertragen (Fischer,
a. a. o., rn. 27). Beim Führen von schienenfahrzeu-
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gen sind keine absoluten Grenzwerte festgelegt; die
wohl h. m. will jedoch den für radfahrer maßgeb-
lichen Wert anwenden (vgl. Fischer, a. a. o., rn. 28
m. w. n.).

c) Der Bundesgerichtshof orientiert sich demnach
für die Beurteilung, ab wann eine zur absoluten Fahr-
untüchtigkeit führende Beeinträchtigung der lei-
stungsfähigkeit des Fahrzeugführers gegeben ist, an
dem in rede stehenden Fahrzeug selbst und den im
straßenverkehr an die nutzung dieses Fahrzeugtyps
gestellten anforderungen. Je höher diese anforderun-
gen sind, desto niedriger fällt der Grenzwert aus. so
erfordert etwa das Führen eines PKW im fließenden
Verkehr mit Blick auf die Verkehrsdichte, den hierzu
erforderlichen technischen Bedienvorgängen des
Fahrzeugs und die erreichbare Geschwindigkeit eine
deutlich höhere leistungsfähigkeit, als das Führen
eines Fahrrades.

Gemessen daran hält der senat bei einem Gespann-
fahrer die anwendung des für Kraftfahrer geltenden
Grenzwertes für geboten.

soweit das landgericht zu einem abweichenden er-
gebnis gekommen ist, hat es im rahmen der vorge-
nommenen abwägung nicht alle wesentlichen um-
stände ausreichend in den Blick genommen.

aa) Der strafkammer ist zuzugestehen, dass die für
radfahrer durchgeführten empirischen untersuchun-
gen so ausgestaltet waren, dass der alkoholbedingten
Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinns – im Gegen-
satz zum Führen eines Fahrzeuges mit mehr als zwei
rädern – eine besondere rolle zukam. Die Probanden
sollten Kreis- und slalomfahrten sowie tordurchfahr-
ten fehlerfrei durchführen, wobei die strecken durch
Kegel – beziehungsweise im Falle der Kreisdurchfahrt
durch Kreidestriche – markiert waren. als Fehler wur-
den dabei stürze, umstoßen und Berühren oder aus-
lassen von Kegeln, das überfahren der linien sowie
Bodenberührungen mit dem Fuß gewertet.

bb) Das landgericht hat jedoch nicht ausreichend
gewürdigt, dass ein Gespannwagenfahrer im Vergleich
zu einem radfahrer ungleich höhere anforderungen
zu erfüllen hat. Der senat hat in der revisionsverhand-
lung zum umfang der anforderungen, die an einen im
straßenverkehr fahrenden Kutschführer zu stellen
sind, den sachverständigen … angehört. 

Der senat hat angesichts dessen jahrzehntelanger 
tätigkeit als Pferdezüchter und als turnierrichter für
Gespannwagen sowie des umstandes, dass er selbst
alle arten von Pferdegespannen fährt, keine Bedenken
an der sachkunde des sachverständigen; solche sind
ebenso nicht von den anderen Beteiligten geäußert
worden.

nach den überzeugenden und nachvollziehbaren
ausführungen des sachverständigen müsse ein
Kutschführer im straßenverkehr vielfältige anforde-
rungen erfüllen, weshalb er – der sachverständige –
sogar eine Fahrausbildung für unerlässlich halte. Fahr-
fehler des Kutschers – wie Verlust des Gleichgewichts,
zu locker geführte leinen oder Fehleinschätzungen
einer Verkehrssituation – könnten sich gefährlich aus-
wirken, weil das Pferd – mit ausnahme des immer die-

selbe strecke zurücklegenden tieres – zu keiner ange-
messenen eigenreaktion fähig sei, sondern sich auf
seine Führung durch den Fahrer verlasse. im Hinblick
auf den umstand, dass das Pferd ein Fluchttier sei und
jederzeit etwas unverhofftes passieren könne, komme
der reaktionsfähigkeit des Kutschers daher besondere
Bedeutung zu. Das maß der notwendigen reaktionsfä-
higkeit sei grundsätzlich von der rasse und dem tem-
perament der Pferde abhängig; je höher das Pferd „im
Blut stehe“, desto sensibler reagiere das tier, was die
Gefahr eines „ausbrechens“ erhöhe. Der Fahrer sei
gehalten, die Pferde – insbesondere ihre ohren – wäh-
rend der normalfahrt, bei der eine Geschwindigkeit
von circa 8 km/h erreicht werde, und erst recht bei
einer im Vergleich dazu schnelleren trabfahrt ständig
zu beobachten und ihr Verhalten zu reflektieren. sollte
ein tier ausbrechen, könne die Kutsche im vollen Ga-
lopp eine Geschwindigkeit von mehr als 40 km/h er-
reichen. es sei in einer solchen situation aufgrund des
Fluchtinstinktes schwierig, die Pferde und die Kutsche
zum stehen zu bekommen; im regelfall ließen sich die
tiere erst durch Hindernisse aufhalten. Der Gespann-
führer müsse somit – anders als ein radfahrer – jeder-
zeit in der lage sein, innerhalb kürzester Zeit reagie-
ren und seine für die Führung der Pferde wichtige
stimme sowie die leinen einsetzen zu können. 

Zur überzeugung des senats hat ein Gespannfahrer
demnach eine weitaus schwierigere aufgabe als der
radfahrer zu bewältigen, da er jederzeit in der lage
sein muss, auf das die Kutsche ziehende Pferd lenkend
einzuwirken. erschwerend kommt hinzu, dass sich das
lebende tier keinesfalls als so berechenbar erweist,
wie dies – abgesehen von plötzlich auftretenden tech-
nischen Defekten – bei einem auto oder einem Fahr-
rad der Fall ist. 

Diese erhöhte aufmerksamkeit und einwirkungsfä-
higkeit ist nicht etwa erst bei einem „durchgehenden“
Pferd gefordert, sondern mit Blick auf die schreckhaf-
tigkeit von Pferden, die im straßenverkehr nach den
überzeugenden ausführungen des sachverständigen
… etwa durch die Betriebsgeräusche von Kraftfahr-
zeugen oder zu dichtes Heranfahren noch deutlich er-
höht sei, jederzeit erforderlich, um besonders heikle
Verkehrssituationen rechtzeitig zu erkennen und dar-
auf das gefährliche „Durchgehen“ des tieres von
vornherein zu vermeiden. Das steuernde einwirken
auf ein Pferd setzt demnach ständig die volle Konzen-
tration des Kutschers voraus. 

es ist daher nicht erkennbar, dass die typischen al-
koholbedingten einbußen in der leistungsfähigkeit,
wie etwa die Verringerung der aufmerksamkeit des
reaktionsvermögens, die erhöhung der risikobereit-
schaft bei gleichzeitiger reduzierung des risikobeur-
teilungsvermögens oder die einengung des sichtfeldes
(„tunnelblick“), bei einem Kutscher für die Beein-
trächtigung der Fähigkeit zum sicheren Führen des
Gespanns in geringerem ausmaß zum tragen kämen,
als bei anderen Fahrzeugführern.

Vor diesem Hintergrund sind die an einen Kutscher
im straßenverkehr für ein sicheres Führen seines Fahr-
zeugs zu stellenden anforderungen nach überzeugung
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des senats jedenfalls nicht geringer zu bewerten, als
diejenigen, die ein Kraftfahrer zu erfüllen hat.

cc) Das landgericht hat bei seiner entscheidung
weiter nicht zureichend berücksichtigt, dass nach der
rechtsprechung des Bundesgerichtshofes für die Fest-
legung des Grenzwertes neben der alkoholbedingten
Änderung der leistungsfähigkeit und Beeinträchti-
gung der Gesamtpersönlichkeit des Fahrzeugführers
besondere Bedeutung der Fahrzeugtypizität und dem
durch sie bedingten Potential zur Gefährdung anderer
Verkehrsteilnehmer zukommt (BGH, Beschl. v. 17.
Juli 1986, – 4 str 543/85 – rn. 8 bei juris = BGHst 34,
133-137). 

nimmt man eine solche Betrachtung vor, stellt sich
das von einer Kutsche im straßenverkehr ausgehende
Potential zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer
als dem von einem PKW ausgehenden risiko durch-
aus vergleichbar und deutlich höher dar, als die von
einem Fahrrad ausgehende mögliche Fremdgefahr.

so folgt bei Fahrrädern die Gefährdung weniger aus
dem denkbaren anfahren anderer Verkehrsteilnehmer
oder sachen als unmittelbarem risiko, sondern vor
allem daraus, dass erheblich schneller fahrende Ver-
kehrsteilnehmer durch plötzliche, unkontrollierte
lenkbewegungen zum ausweichen veranlasst werden
und so nicht nur den ausweichenden Verkehrsteilneh-
mer selbst, sondern auch den Gegenverkehr gefährden
(siehe auch BGH, a. a. o., rn. 10).

Demgegenüber ist eine Kutsche zwar nicht in ihrer
Geschwindigkeit, wohl aber mit Blick auf Fahrzeug-
größe und -gewicht sowie Wendigkeit einem PKW
vergleichbar. Die grundsätzlich gefahrsenkende, ge-
ringere Geschwindigkeit der Kutsche wird durch die
gefahrerhöhende besondere unberechenbarkeit des zu
lenkenden Pferdes wieder aufgewogen. im übrigen
spricht eine im Vergleich zum PKW geringere Ge-
schwindigkeit nicht ohne Weiteres gegen eine anwen-
dung des für Kraftfahrer geltenden Grenzwertes, weil
dieser auch bisher schon für Fahrzeuge mit geringerer
Höchstgeschwindigkeit gilt (vgl. BGHst 30, 251; be-
treffend mofafahrer; olG nürnberg, Beschluss vom
13. Dezember 2010 – 2 st olG ss 230/10 –, juris 
[= Ba 2011, 238]; bejaht für den Führer eines elektro-
betriebenen Krankenfahrstuhls mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 15 km/h).

Zur überzeugung des senats kommt dem Pferdege-
spann letztlich ein dem PKW vergleichbares unmittel-
bares Potential zur Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer zu, das sich auch nicht – wie etwa bei einem
alkoholisierten Fahrradfahrer – vor allem mittelbar in
ausweichmanövern Dritter manifestiert.

Dem Kutscher fällt schon in nüchternem Zustand
die – wie oben gezeigt – im Vergleich zum Führer
eines Kraftfahrzeuges weitaus schwerere aufgabe zu,
Kutsche und tier zu beherrschen. Weil ein Pferd auf-
grund des Fluchtinstinktes nahezu unbeherrschbar
wird, ist die davon ausgehende Gefahr nur im Vorfeld
durch eine eigenveranlasste einwirkung auf das tier
einzudämmen, was einem alkoholisierten Kutscher
nicht in gleicher Weise möglich ist. 

d) Der senat hält daher insgesamt den Grenzwert
von 1,1 ‰ BaK für die alkoholbedingte absolute Fahr-

untüchtigkeit von Kraftfahrern auf den Führer einer
Pferdekutsche für übertragbar. Dieser Wert ist mit dem
alkoholisierungsgrad des angeklagten von 1,98 ‰
BaK deutlich überschritten.

3. Der Freispruch, der sich auf die Verneinung so-
wohl der relativen, als auch der absoluten Fahruntüch-
tigkeit stützt, kann deshalb keinen Bestand haben.

(mitgeteilt von Vorsitzender richter am oberlandes-
gericht Dr. Dietrich Janßen, oldenburg)

29. Die Sache wird dem Bundesgerichtshof nach
§ 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG, § 121 Abs. 2 Nr. 1 GVG
zur folgender Rechtsfrage vorgelegt:

Ist  ein  Fahrlehrer,  der  als  Beifahrer  während
einer Ausbildungsfahrt  neben  einem  Fahrschüler
sitzt, dessen fortgeschrittener Ausbildungsstand zu
einem Eingreifen in der konkreten Situation keinen
Anlass gibt, Führer des Kraftfahrzeuges im Sinne
des § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO?

oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 20. Februar 2014

– 3 ssrs 607/13, 3 ssrs 607/13-aK 220/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :  
am 10. 09. 2013 hat das amtsgericht den Betroffe-

nen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit der vor-
sätzlichen verbotswidrigen Benutzung eines mobil-
telefons „als Fahrzeugführer“ zu der Geldbuße von 
40 euro verurteilt. Gegen dieses urteil hat der Betrof-
fene form- und fristgerecht antrag auf Zulassung der
rechtsbeschwerde eingelegt. mit Beschluss des ein-
zelrichters vom 13. 02. 2014 wurde die rechtsbe-
schwerde zur Fortbildung des rechts zugelassen und
das Verfahren dem senat in der Besetzung mit drei
richtern übertragen.

Das amtsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt,
dass der Betroffene sich am 21. 03. 2013 als Fahrlehrer
und Beifahrer auf einer ausbildungsfahrt mit einer im
rahmen von mindestens sechs absolvierten Fahrstun-
den schon erfahrenen und in der ausbildung fortge-
schrittenen, am steuer sitzenden Fahrschülerin seines
Fahrschulfahrzeuges (Pkw) befand. Während der
Fahrt – beim einbiegen in eine straße nach rechts – te-
lefonierte er über sein an das rechte ohr gehaltenes
mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung, wobei kein
anlass bestand, auf die bereits im Fahren geübte Fahr-
schülerin besondere aufmerksamkeit zu verwenden
oder gar damit rechnen zu müssen, in deren Fahrver-
halten eingreifen zu müssen. Das amtsgericht sieht
hierin einen vorsätzlichen Verstoß gegen § 23 abs. 1a
satz 1 stVo, der nach § 24 abs. 1 stVG, § 49 abs. 1
nr. 22 stVo als ordnungswidrigkeit zu ahnden ist,
weil der Betroffene nach § 2 abs. 15 satz 2 stVG Füh-
rer des Kraftfahrzeuges im sinne dieses Gesetzes ge-
wesen sei.

Der senat kann über die rechtsbeschwerde des Be-
troffenen nicht entscheiden, ohne entweder von der
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entscheidung des oberlandesgerichts Düsseldorf vom
04. 07. 2013 oder von der entscheidung des oberlan-
desgerichts Bamberg vom 24. 03. 2009 abzuweichen.
Die rechtsfrage ist auch entscheidungserheblich, weil
über das rechtsmittel nicht unabhängig von der Beant-
wortung der rechtsfrage entschieden werden kann.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der senat sieht sich an der Verwerfung der rechts-

beschwerde durch die entscheidung des oberlandes-
gerichts Düsseldorf vom 04. 07. 2013 (Dar 2014, 40)
gehindert, weil dort die tragende rechtsauffassung
vertreten wird, dass der Fahrlehrer, der neben einer
fortgeschrittenen Fahrschülerin sitzt und in der kon-
kreten situation nicht in das Fahrgeschehen eingreifen
muss, nicht Führer des Kraftfahrzeuges im sinne des 
§ 23 abs. 1a satz 1 stVo sei (so auch aG Herne, Vrr
2012, 272). Der senat kann aber auch nicht der
rechtsbeschwerde stattgeben und den Betroffenen aus
rechtlichen Gründen freisprechen, weil er dann von
der entscheidung des oberlandesgerichts Bamberg
vom 24. 03. 2009 (nJW 2009, 2393 = Dar 2009, 402
= nZV 2009, 517; nachfolgend nichtannahmebe-
schluss des BVerfG, 2. Kammer des Zweiten senats,
B. v. 02.06. 2009 – 2 Bvr 901/09) abweichen müsste,
in der die tragende rechtsauffassung vertreten wird,
dass der für die Verkehrsbeobachtung verantwortliche
Fahrlehrer wegen seiner Pflicht, den Fahrschüler stän-
dig zu beobachten, um notfalls sofort eingreifen zu
können, Führer des Kraftfahrzeuges im sinne des § 23
abs. 1a satz 1 stVo sei.

Der senat neigt dazu, sich der auffassung des ober-
landesgerichts Bamberg und nicht der auffassung des
oberlandesgerichts Düsseldorf, das seinerseits eine
Vorlagepflicht nach § 121 abs. 2 GVG wegen abwei-
chens von der entscheidung des oberlandesgerichts
Bamberg unter Berufung auf die eine andere Frage be-
treffende entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
28. 07.1998 (BGHst 44, 144) zu unrecht verneint hat,
anzuschließen (vgl. auch zu der ähnlichen Problematik
bei § 24a stVG bzw. § 316 stGB: olG Dresden, nJW
2006, 1013 [= Ba 2006, 314] [keine Kfz-Führereigen-
schaft des Fahrlehrers]; a. a. aG Cottbus, Dar 2003,
476 [= Ba 2003, 161]). Für die Beschränkung des an-
wendungsbereiches von § 2 abs. 15 satz 2 stVG
„nur“ (olG Dresden, a. a. o.) bzw. „vor allem“
(König, Dar 2003, 448, 449) auf die zivilrechtliche
Gefährdungshaftung (§ 18 stVG) bzw. auf die straf-
norm des § 21 stVG gibt es – soweit ersichtlich –
keine greifbaren anhaltspunkte. im übrigen steht der
auffassung, der Fahrzeuglehrer könne erst dann als
Kraftfahrzeugführer angesehen werden, wenn er kon-
kret in das Verkehrsgeschehen eingreife (beispiels-
weise durch Bremsen oder steuern mittels des lenk-
rads) die erwägung entgegen, dass der (infolge
Haltens eines mobiltelefons) eingeschränkt eingriffs-
bereite Fahrlehrer oder der (etwa infolge Kon-
sums alkoholischer Getränke) in seiner Wahr-
nehmungs- und reaktionsfähigkeit beeinträchtigte
Fahrlehrer die situation, in der ein eingreifen in das

Verkehrsgeschehen geboten ist, möglicherweise nicht
erkennt bzw. nicht auf sie reagiert und damit nicht
Führer des Kraftfahrzeuges wird. Die rechtsprechung
zum Führer und zum Führen eines Kraftfahrzeuges im
sinne der §§ 315c, 316 stGB steht zu der auffassung
des oberlandesgerichts Bamberg nicht zwingend in
Widerspruch, weil § 2 abs. 15 satz 2 stVG für das
straßenverkehrsgesetz eine sonderregelung trifft, die
den tatbestand des § 24 abs. 1 stVG i.V. mit § 49
abs. 1 nr. 22, § 23 abs. 1a satz 1 stVo miterfasst.
auch vermag das argument nicht zu überzeugen, dass
die Bejahung der Vorlegungsfrage zu dem untragbaren
ergebnis führe, dass der Fahrschüler, der eigenhändig
(unter Verstoß gegen das Verbot des § 23 abs. 1a satz 1
stVo) mobil telefoniert, nicht wegen einer ordnungs-
widrigkeit nach § 24 abs. 1 stVG, § 49 abs. 1 nr. 22
stVo verfolgt werden könnte, weil „ausschließlich“
der Fahrlehrer aufgrund gesetzlicher Fiktion als Füh-
rer des Kraftfahrzeugs anzusehen wäre (so olG Dres-
den, a. a. o., zu § 24a stVG). einerseits könnte es als
sachgerecht angesehen werden, den Fahrschüler über-
haupt nicht als Führer eines Kraftfahrzeuges im sinne
des strafverkehrsgesetzes (und damit auch der stra-
ßenverkehrsordnung) zu behandeln; diese ansicht be-
fände sich in übereinstimmung mit der auslegung der
Kraftfahrzeugführereigenschaft zu der strafnorm des
§ 21 stVG, weshalb eine entsprechende auslegung im
rahmen der Bußgeldvorschriften (§ 24 stVG i.V. m.
der stVo, § 24a stVG) an sich folgerichtig wäre. es
läge nach auffassung des senats andererseits aber
auch nicht fern, – unbeschadet der Beschränkung der
zivilrechtlichen Haftung auf den Fahrlehrer – sowohl
den Fahrschüler als auch den Fahrlehrer während der
ausbildungsfahrt zumindest ordnungswidrigkeits-
rechtlich im sinne des stVG i.V. m. der stVo als
Kraftfahrzeugführer zu qualifizieren.

eine abschließende stellungnahme des senats ist
jedoch vorliegend nicht erforderlich, weil der senat
sich bei Bejahung der Vorlegungsfrage zu der rechts-
auffassung des oberlandesgerichts Düsseldorf, im
Falle der Verneinung der Vorlegungsfrage zu der des
oberlandesgerichts Bamberg in Widerspruch setzen
würde (BGHst 26, 384, 385).

30. Das  tatrichterliche  Urteil,  durch  das  der 
Angeklagte wegen einer Trunkenheitsfahrt verur-
teilt wird, muss Feststellungen  enthalten,  die  den
Schluss  auf  den  vom  Tatgericht  angenommenen
rauschbedingten  Fahrfehler  zulassen.  Allein  ein
mit  0,65  Promille  angegebener  Blutalkoholwert 
des Angeklagten zur Tatzeit erlaubt einen solchen
Rückschluss nicht.

oberlandesgericht schleswig,
Beschluss vom 14. Januar 2014 – 1 ss 152/13 (8/14) –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die mit der rüge der Verletzung materiellen rechts

begründete revision des angeklagten hat – vorläufig –
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erfolg. Die Gründe des angefochtenen urteils sind
lückenhaft und tragen die Verurteilung des angeklag-
ten wegen fahrlässiger (erst recht nicht, wie es im ru-
brum heißt, wegen vorsätzlicher) trunkenheit im Ver-
kehr nicht.

Die staatsanwaltschaft hat hierzu u. a. ausgeführt:
„mit der sachrüge ist das rechtsmittel ordnungsge-

mäß ausgeführt. in der sache hat es vorläufigen er-
folg. Das urteil leidet an einem Darstellungs- und 
Begründungsmangel. Das urteil enthält keine Fest-
stellungen, die den schluss auf den vom tatgericht an-
genommenen rauschbedingten Fahrfehler zulassen.
allein der mit 0,65 Promille angegebene Blutalkohol-
wert des angeklagten zur tatzeit (wobei der Zeitpunkt
des trinkendes im urteil nicht angegeben wird) er-
laubt einen solchen rückschluss nicht, zumal der an-
geklagte weder von dem die Blutprobe entnehmenden
arzt noch den zum unfallort herbeigerufenen Polizei-
beamten als merklich alkoholisiert beschrieben wurde.
insoweit ist nicht auszuschließen, dass das zum unfall
führende verkehrswidrige Fahrverhalten des ange-
klagten auf anderen ursachen als einer alkoholbeding-
ten Berauschung fußte.

es ist aber nicht auszuschließen, dass in einer neuer-
lichen Hauptverhandlung Feststellungen zur ursache
des Fahrfehlers getroffen werden können. Diesbezüg-
lich wäre insbesondere an ein sachverständigengutach-
ten zu denken, das unter Berücksichtigung der physio-
logischen Besonderheiten des angeklagten auskunft
über dessen alkoholverträglichkeit geben könnte.“

31. *) Gibt  das  Amtsgericht  mit  seinem  Be-
schluss  zur  vorläufigen  Entziehung  der  Fahrer-
laubnis gemäß § 111a StPO zu erkennen, dass es –
abweichend vom Antrag der Staatsanwaltschaft –
auch die Voraussetzungen für eine Entziehung der
Fahrerlaubnis  als  gegeben  ansieht,  so  stellt  die 
Verkündung  einer  solchen  Entscheidung  einen
Wiedereintritt in die Verhandlung dar, der der vor-
ausgegangenen Schlusserklärung des Angeklagten
die Bedeutung des letzten Wortes nimmt und des-
sen erneute Gewährung erforderlich macht. 

oberlandesgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 07. oktober 2013
– iii-1 rVs 51/13, 1 rVs 51/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht hat den angeklagten wegen „fahr-

lässiger straßenverkehrsgefährdung“ zu einer Geld-
strafe von 70 tagessätzen zu je 50,00  € verurteilt,
ihm die Fahrerlaubnis entzogen, seinen Führerschein
eingezogen und die Verwaltungsbehörde angewiesen,
ihm vor ablauf von neun monaten keine neue Fahrer-
laubnis zu erteilen. Hiergegen richtet sich die (sprung-
)revision des angeklagten, mit der er die Verletzung
formellen und materiellen rechts rügt.

Das rechtsmittel hat mit der zulässig ausgeführten
Verfahrensrüge (vorläufig) erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
ii. 1. a) Der rüge liegt ausweislich der sitzungsnie-

derschrift folgender Verfahrensablauf zugrunde: 
in der Hauptverhandlung vom 06. mai 2013 hielten

die Vertreterin der staatsanwaltschaft und der Verteidi-
ger ihre schlussvorträge. Die staatsanwaltschaft bean-
tragte die Verhängung einer Geldstrafe und die anord-
nung eines dreimonatigen Fahrverbots, der Verteidiger
beantragte, den angeklagten freizusprechen und stell-
te die Verhängung einer Geldbuße (wegen einer etwa
begangenen ordnungswidrigkeit) in das ermessen des
Gerichts. Der angeklagte hatte das letzte Wort und er-
klärte auf Befragen, ob er selbst noch etwas zu seiner
Verteidigung anzuführen habe, dass „alles gesagt“ sei.
nach zwanzigminütiger unterbrechung der Hauptver-
handlung und erneutem aufruf der sache verkündete
das amtsgericht einen Beschluss, durch den dem an-
geklagten die erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen gemäß § 111a stPo vorläufig entzogen wurde.
Zur Begründung wurde hierin unter Darstellung des
dem angeklagten zur last gelegten sachverhaltes aus-
geführt, der angeklagte sei aufgrund der bisherigen
ergebnisse der ermittlungen dringend verdächtig, sich
einer zumindest fahrlässig begangenen straftat nach 
§ 315c abs. 1 nr. 2b stGB schuldig gemacht zu
haben, weshalb dringende Gründe für die annahme
gegeben seien, dass ihm die Fahrerlaubnis nach § 69
stGB entzogen werde. Der Beschluss wurde dem an-
geklagten und seinem Verteidiger ausgehändigt, wor-
aufhin der angeklagte seinen Führerschein zu den
akten reichte. unmittelbar im anschluss hieran wurde
das urteil verkündet.

b) mit dieser Verfahrensweise hat das amtsgericht
das recht des angeklagten auf erteilung des letzten
Wortes (§ 258 abs. 2, 2. Hs, abs. 3 stPo) verletzt.

Das amtsgericht hatte mit seinem Beschluss zur
vorläufigen entziehung der Fahrerlaubnis zu erkennen
gegeben, dass es zum einen den angeklagten der ihm
vorgeworfenen straftat für dringend verdächtig hielt
und zum anderen – abweichend vom antrag der
staatsanwaltschaft – auch die Voraussetzungen für
eine entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 abs. 2
nr. 1 stGB als gegeben ansah. Die Verkündung einer
solchen entscheidung, die in unmittelbarem Bezug zu
der zu treffenden sachentscheidung steht, weil sich in
ihr die Bewertung urteilsrelevanter Fragen durch das
Gericht wiederspiegelt, stellt einen Wiedereintritt in
die Verhandlung dar, der der vorausgegangenen
schlusserklärung des angeklagten die Bedeutung des
letzten Wortes nimmt und dessen erneute Gewährung
erforderlich macht (vgl. BGH nstZ-rr 2001, 372;
BGH bei Becker nstZ-rr 2002, 65, 71; BGH Be-
schluss vom 24. märz 1993 [5 str 164/93] <juris>;
lr-stuckenberg, stPo, 26. auflage [2012], § 258
rdnr. 6 ff.; meyer-Goßner, stPo, 56. auflage [2013],
§ 258 rdnr. 28 ff.). Das amtsgericht hat jedoch nach
der Verkündung des Beschlusses unmittelbar das ur-
teil verkündet, ohne dem angeklagten zuvor nochmals
Gelegenheit zum schlusswort zu geben.

Bei der hier gewählten Verfahrensweise war die
Verkündung des Beschlusses zur vorläufigen entzie-
hung der Fahrerlaubnis auch nicht etwa teil der ab-



BlutalKoHol Vol. 51/2014

182 Rechtsprechung

schließenden entscheidung (vgl. hierzu BGH nJW
2001, 2109); dass das amtsgericht Beschluss und ur-
teil auch in umgekehrter reihenfolge hätte verkünden
können, ist insoweit ohne Belang (ebenso BGH nstZ-
rr 2001, 372).

c) Die aufgezeigte Gesetzesverletzung erfordert die
aufhebung des angefochtenen urteils. Zwar begrün-
det die nichterteilung des letzten Wortes nicht zwin-
gend die revision, jedoch kann nach einhelliger an-
sicht das Beruhen des urteils auf Verstößen gegen 
§ 258 stPo wegen der besonderen Bedeutung der Vor-
schrift für die Verteidigung des angeklagten nur in be-
sonders gelagerten ausnahmefällen ausgeschlossen
werden – etwa wenn der angeklagte geständig ist und
das letzte Wort keinen einfluss auf den schuld- oder
strafausspruch haben kann (meyer-Goßner, a. a. o., 
§ 258 rdnr. 34 m. w. n.).

ein solcher ausnahmefall liegt hier nicht vor. Der
angeklagte war im Verfahren vor dem amtsgericht
nicht geständig. Dass er die ausführungen des Ge-
richts zu § 111a stPo vor urteilserlass noch inhaltlich
kommentieren konnte und hiervon aus eigenem an-
trieb auch tatsächlich Gebrauch gemacht hat, ist den
dienstlichen stellungnahmen des tatrichters und der
staatsanwaltlichen sitzungsvertreterin zum Verhand-
lungsablauf nicht zu entnehmen. Vor diesem Hinter-
grund vermag der senat nicht auszuschließen, dass das
unterbleiben der förmlichen Wiedererteilung des letz-
ten Wortes eine potentiell entscheidungserhebliche
schlusserklärung des angeklagten verhindert hat.

2. Da bereits der genannte Verfahrensverstoß nach 
§ 353, 354 abs. 2 stPo zur aufhebung des urteils mit
den zugrunde liegenden Feststellungen sowie zur Zu-
rückverweisung der sache führt, bedarf es eines ein-
gehens auf die vom angeklagten zugleich erhobene
sachrüge nicht. 

iii. Der senat hat – in analoger anwendung des 
§ 126 abs. 3 stPo – geprüft, ob die vorläufige entzie-
hung der Fahrerlaubnis aufzuheben ist. Die diesbezüg-
lichen Voraussetzungen des § 111a abs. 2 stPo liegen
indes nicht vor. insbesondere bietet der bloße Zeitab-
lauf infolge rechtsmitteleinlegung – auch unter Be-
rücksichtigung des vorläufigen erfolgs der revision –
für sich allein noch keinen anlass zur aufhebung 
der maßnahme (vgl. hierzu meyer-Goßner, a. a. o., 
§ 111a rdnr. 11-12).

32. *) 1. Für die vorzeitige Aufhebung der Sperr-
frist nach § 69a Abs. 7 StGB bedarf es keiner zwei-
felsfreien Feststellung, dass die Ungeeignetheit ent-
fallen ist. Vielmehr genügt eine auf neue Tatsachen
(hier:  Teilnahme  am  Aufbauseminar  „DEKRA-
Mobil; Unbedenklichkeitsbescheinigung der Fahr-
erlaubnisbehörde)  gestützte  hinreichende  Wahr-
scheinlichkeit,  dass  sich  der  Verurteilte  im
Straßenverkehr nicht mehr als gefährlich erweisen
wird. 

2. Da es sich bei der Entziehung der Fahrerlaub-
nis verbunden mit einer Sperrfrist für die Wieder-
erteilung  um  eine Maßnahme der  Sicherung  und

Besserung  handelt,  können  allein  täterbezogene
Umstände  in  die  Gefährlichkeitsprognose  einge-
stellt  werden. Dagegen  verbieten  sich  – wie  auch
schon bei der Bemessung der Sperrfrist – jegliche
allgemeine  strafpolitische  Erwägungen  oder  gar
Verweise  auf  eine  Gleichbehandlung  zwischen
Straftätern,  insbesondere auch die Gründung der
Entscheidung auf  verwaltungsinterne Richtlinien,
wie  sie  die  Staatsanwaltschaft  für  Ersttäter  mit
einer Alkoholisierung von unter 2 Promille hat.

3. Stellt  das  Gericht  eine  hinreichende Wahr-
scheinlichkeit fest, dass der Täter nicht mehr un-
geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, hat
es die Sperre mit sofortiger Wirkung aufzuheben.
Das Wort "kann" bringt lediglich die Möglichkeit
zum Ausdruck,  eine bereits  rechtskräftig  gewor-
dene Entscheidung nachträglich zu ändern. Des-
halb ist es mit § 69a Abs. 7 StGB nicht zu verein-
baren, die Sperrfrist – ausgehend vom Zeitpunkt
ihres Ablaufs – um eine bestimmte Zeit zu verkür-
zen.

amtsgericht Kehl,
Beschluss vom 21. märz 2014 – 2 Cs 206 Js 15342/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :  
mit strafbefehl wurde dem Verurteilten wegen fahr-

lässiger Gefährdung des straßenverkehrs die Fahrer-
laubnis entzogen, sein Führerschein eingezogen und
eine sperrfrist für die Wiedererteilung der Fahrerlaub-
nis von zehn monaten festgesetzt. Der strafbefehl ist
rechtskräftig seit dem 18.12. 2013. Bereits am tattag,
dem 24.10. 2013, wurde der Führerschein des Verur-
teilten sichergestellt. Die sicherstellung dauerte bis
zur rechtskraft des strafbefehls fort.

am 25. 02. 2014 beantragte der Verurteilte die ange-
ordnete sperre vorzeitig aufzuheben. Zur Begründung
seines antrags legt er eine Bestätigung über die teil-
nahme an einem besonderen aufbauseminar nach dem
modell „DeKra-mobil“ vom 18. 02. 2014 vor. Dar-
über hinaus hat ihm die Führerscheinbehörde des
landratsamts o. am 11.02. 2014 eine sogenannte un-
bedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt.

Die staatsanwaltschaft hat beantragt, den antrag
auf vorzeitige aufhebung der sperrfrist als derzeit un-
begründet zurückzuweisen. es komme allenfalls eine
sperrfristverkürzung um drei monate in Betracht, weil
besondere Gründe für eine darüber hinausgehende
Fristabkürzung nicht ersichtlich seien. insofern fehle
es derzeit an der entscheidungsreife. Die weitere ent-
wicklung bis anfang Juni 2014 sei abzuwarten.
a u s  d e n  G r ü n d e n :

Die sperre für die Wiedererteilung einer Fahrer-
laubnis ist gemäß § 69a abs. 7 stGB mit sofortiger
Wirkung aufzuheben.

1. nach § 69a abs. 7 stGB kann das Gericht die
sperrfrist vorzeitig aufheben, wenn sich Grund zu der
annahme ergibt, dass der Verurteilte nicht mehr unge-
eignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, und die
sperre mindestens drei monate bzw. im Fall des §§ 69
abs. 3 stGB ein Jahr gedauert hat.
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Dazu bedarf es keiner zweifelsfreien Feststellung,
dass die ungeeignetheit entfallen ist. Vielmehr genügt
eine auf neue tatsachen gestützte hinreichende Wahr-
scheinlichkeit, dass sich der Verurteilte im straßenver-
kehr nicht mehr als gefährlich erweisen wird (leipzi-
ger Kommentar zum stGB, 12. auflage 2007, § 69a,
rn. 82).

Die Beurteilung, ob eine hinreichende Wahrschein-
lichkeit besteht, darf nicht schematisch erfolgen. Viel-
mehr sind sämtliche umstände des einzelfalls zu be-
rücksichtigen. Da es sich bei der entziehung der
Fahrerlaubnis verbunden mit einer sperrfrist für die
Wiedererteilung nicht um eine strafe, sondern um eine
maßnahme der sicherung und Besserung handelt,
können allein täterbezogene umstände in die Gefähr-
lichkeitsprognose eingestellt werden (vgl. allgemein
dazu schönke-schröder, strafgesetzbuch, 28. auflage
2010, Vorbemerkungen zu den §§ 61 ff.). Deshalb ver-
bieten sich – wie auch schon bei der Bemessung der
sperrfrist – jegliche allgemeine strafpolitische erwä-
gungen oder gar Verweise auf eine Gleichbehandlung
zwischen straftätern, insbesondere auch die Gründung
der entscheidung auf verwaltungsinterne richtlinien,
wie sie die staatsanwaltschaft für ersttäter mit einer
alkoholisierung von unter 2 Promille hat (vgl. zu den
allgemeinen Grundsätzen der Bemessung der sperr-
frist Fischer, strafgesetzbuch, 60. auflage, § 69a 
rn. 15). Dem erfordernis der einzelfallbeurteilung
widerspricht es allerdings nicht, wenn aus der erfol-
greichen teilnahme an standardisierten Kursen für
täter alkoholbedingter Verkehrsstraftaten, im allge-
meinen geschlossen wird, dass durch die Kursteilnah-
me eine nachhaltige Verbesserung des täters im um-
gang mit alkohol im straßenverkehr eingetreten ist.
eine erfolgreiche Kursteilnahme ist aber nur ein indiz
für den Fortfall des eignungsmangels, weshalb insbe-
sondere bei einer hohen Blutalkoholkonzentration bei
der tat noch weitere umstände hinzutreten müssen
(vgl. schönke-schröder, strafgesetzbuch, 28. auflage
2010, § 69a, rn. 20 mit weiteren nachweisen).

Die Dauer der angeordneten sperrfrist ist für die
Beurteilung, ob der Verurteilte nunmehr wieder geeig-
net zum Führen von Kraftfahrzeugen im straßenver-
kehr ist, kein taugliches Kriterium. Die Bemessung der
sperrfrist beruht auf einer Prognoseentscheidung. es
liegt in der natur der sache, dass nicht sicher gesagt
werden kann, ob mit ablauf der sperrfrist die Geeig-
netheit zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder gege-
ben sein wird, oder ob sie nicht vielleicht auch schon
früher wieder vorliegt. Das Gesetz trägt dem mit der
eingeräumten möglichkeit der vorzeitigen aufhebung
der sperre nach § 69a abs. 7 stGB rechnung. § 69a
abs. 7 stGB ermöglicht sogar die aufhebung einer le-
benslang angeordneten sperre (olG Karlsruhe nstZ-
rr 2002, 54). Deshalb ist es mit § 69a abs. 7 stGB
nicht zu vereinbaren, die sperrfrist – ausgehend vom
Zeitpunkt ihres ablaufs – um eine bestimmte Zeit zu
verkürzen, wie es die richtlinien der staatsanwalt-
schaft offenbar vorsehen.

stellt das Gericht schließlich eine hinreichende
Wahrscheinlichkeit fest, dass der täter nicht mehr un-

geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, hat es
kein ermessen, ob es die sperre vorzeitig aufhebt. Das
„kann“ bringt lediglich die möglichkeit zum aus-
druck, eine bereits rechtskräftig gewordene entschei-
dung nachträglich zu ändern (leipziger Kommentar
zum stGB, 12. auflage 2007, § 69a, rn. 81; a. a. of-
fenbar ohne weitere Begründung lG Hildesheim Dar
2004, 110 [= Ba 2004, 81]).

2. nach dieser maßgabe ist im vorliegenden Fall
festzustellen, dass die formellen (2.a) und materiellen
(2.b) Voraussetzungen der aufhebung der sperre für
die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis gegeben sind,
weshalb das Gericht die sperre mit sofortiger Wirkung
aufzuheben hat.

2.a Die mit dem strafbefehl verhängte sperre be-
steht seit über drei monaten. ein Fall des § 69a abs. 3
stGB liegt nicht vor.

2.b es liegen neue tatsachen vor, die eine hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit begründen, dass der Verur-
teilte bezogen auf die teilnahme im straßenverkehr
nicht mehr für die allgemeinheit gefährlich ist.

Der angeklagte hat ausweislich der Bestätigung der
DeKra vom 18. 02. 2014 nachgewiesen, dass er er-
folgreich an einem besonderen aufbauseminar nach
dem modell „DeKra-mobil“ teilgenommen hat. es
wird ihm bescheinigt, dass er einen deutlichen infor-
mations- und erkenntniszuwachs erfahren und seine
Fähigkeiten der selbstwahrnehmung und selbstkritik
verbessert sowie selbstverantwortlich die eigenen Ver-
haltensweisen im straßenverkehr reflektiert und per-
sönliche strategien zu rückfallvermeidung gearbeitet
hat. Da es sich bei dem modell „DeKra-mobil“ um
einen anerkannten standardisierten Kurs für alkohol-
auffällige Verkehrsteilnehmer handelt, hat das Gericht
keine Zweifel daran, dass die bescheinigten positiven
entwicklungen beim Verurteilten tatsächlich gegeben
sind.

Die relativ geringe alkoholisierung des Verurteilten
bei der tat mit 1,21 Promille lässt keinen schluss auf
eine alkoholsucht oder einen allgemeinen regelmäßi-
gen oder unkontrollierten übermäßigen alkoholkon-
sum zu. maßnahmen zur suchtbehandlung scheinen
deshalb nicht erforderlich zu sein, um den Verurteilten
davon abzuhalten, erneut alkoholbedingte straftaten
oder ordnungswidrigkeiten im straßenverkehr zu be-
gehen.

unter Berücksichtigung der sicherstellung des Füh-
rerscheins des Verurteilten ab dem 24.10. 2013 ist es
dem Verurteilten bereits seit fast fünf monaten ver-
wehrt, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge im stra-
ßenverkehr zu führen. Damit ist davon auszugehen,
dass der Verurteilte, dem die Fahrerlaubnis das erste
mal entzogen wurde, bereits eindrucksvoll gespürt
hat, welche persönlichen einschränkungen er hat,
wenn er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt.

es liegen keine erkenntnisse vor, dass der Verurteil-
te seit der entziehung der Fahrerlaubnis erneut im Zu-
sammenhang mit der teilnahme am straßenverkehr
wegen alkoholkonsums aufgefallen ist.

schließlich hat das landratsamt o. am 11.02. 2014
erklärt, dass keine Bedenken gegen die Wiederertei-
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lung einer Fahrerlaubnis nach ablauf der verkürzten
sperrfrist bestünden.

es liegen keine erkenntnisse vor, dass der Verurteil-
te seit der entziehung der Fahrerlaubnis erneut im Zu-
sammenhang mit der teilnahme am straßenverkehr
wegen alkoholkonsums aufgefallen ist.

Dies alles lässt nur die begründete annahme zu,
dass der Verurteilte zukünftig verantwortungsvoll mit
alkohol im straßenverkehr umgehen wird.

33. 1. Die Tendenz, dass die Polizei bei allgemei-
nen  und  bei  anlassbezogenen  Verkehrskontrollen
Führerscheine  zunehmend  überprüft,  lässt  das
staatliche  Interesse  an  der Abgabe  eines  Führer-
scheins nach Entzug der Fahrerlaubnis sinken und
kann eine Wohnungsdurchsuchung zur Auffindung
eines  Führerscheins  unverhältnismäßig  werden
lassen.

2. Eine Wohnungsdurchsuchung zur Auffindung
des  Führerscheins  ist  dann  unzulässig,  wenn  die
Behörde  zuvor  als  einzige  Konsequenz  aus  der
Nichtabgabe des Führerscheins ein Zwangsgeld an-
gedroht hat, eine Zwangsgeldfestsetzung aber bis-
her unterblieben ist.

amtsgericht elmshorn,
Beschluss vom 04. oktober 2013 – 52 ii 12/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
mit ordnungsverfügung vom 19. 07. 2013, die seit

dem 21.08. 2013 bestandskräftig ist, hat der antrag-
steller dem Betroffenen die Fahrerlaubnis zum Führen
von Kraftfahrzeugen im öffentlichen straßenverkehr
mit sofortiger Wirkung auf der Basis von § 3 stVG in
Verbindung mit §§ 14, 46 FeV und § 163 ff lvWG
sowie gem. § 80 abs. 2 Ziff. 4 VwGo entzogen.
Gleichzeitig hat der antragsteller verfügt, dass der Be-
troffene sämtliche auf seinen namen ausgestellte Füh-
rerscheindokumente per einschreiben oder persönlich
innerhalb von 3 tagen nach Zustellung dieser Verfü-
gung auszuhändigen hat. schließlich wurde angeord-
net: „sollte das Führerscheindokument nicht fristge-
recht vorgelegt werden, drohe ich ihnen hiermit gem.
§§ 235 ff lvWG die Festsetzung eines Zwangsgeldes
in Höhe von 250,– € an“.

Hintergrund der Verfügung des antragstellers war,
dass der Betroffene am 27. 05. 2013 anlässlich einer
Fahrzeugkontrolle positiv auf amphetamine, Kokain
und Cannabis getestet worden war. Der insgesamt
vierseitige Bescheid setzt sich ausführlich mit den
schädlichen Wirkungen von Drogen im straßenver-
kehr auseinander und begründet hieraus den Fahrer-
laubnisentzug.

nachdem der Betroffene zunächst angegeben habe,
er habe seinen Führerschein als Pfand bei einem Fit-
nessstudio hinterlassen, hat er, nachdem sein Führer-
schein bei dem von ihm benannten Fitnessstudio nicht
aufgetaucht ist, schließlich geltend gemacht, seinen
Führerschein verloren zu haben. Hierauf forderte die

straßenverkehrsbehörde den Betroffenen gem. § 5
stVG auf, über den Verlust eine eidesstattliche Versi-
cherung abzugeben. Die Versicherung an eides statt
könne entweder bei dem antragsteller oder vor einem
notar abgegeben werden. Die Gebühren beliefen sich
auf 30,70 €.

schließlich befindet sich in der vorgelegten behörd-
lichen akte ein aktenvermerk, dass der Betroffene
ohne Personalausweis und auch ohne Geld für die Ge-
bühren bei der Behörde zur abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung über den Verlust des Führer-
scheins erschien. Die eidesstattliche Versicherung
konnte aber wegen des fehlenden ausweises und der
fehlenden Gebühren nicht abgenommen werden. 

Der antragsteller hat den antrag gestellt, die öff-
nung und Durchsuchung der Wohnung des Betroffe-
nen anzuordnen, gleichzeitig auch die Durchsuchung
der sonstigen sachen und der Person des Betroffenen
anzuordnen, da zu vermuten sei, dass die Durchsu-
chung zur auffindung seines Führerscheins führen
wird. Gleichzeitig hat der antragsteller beantragt,

die Durchsuchung auf andere Personen sowie deren
räume und sachen zu erstrecken, wenn sich anhalts-
punkte dafür ergeben, dass sich der Führerschein dort
befinden könnte. einen evtl. bei der Durchsuchung
aufgefundenen Führerschein, bittet der antragsteller,
in Verwahrung zu nehmen oder in sonstiger Weise si-
cherzustellen. er beantragt, mit der Durchsuchung die
Polizei zu beauftragen. Der antrag war wegen fehlen-
der Verhältnismäßigkeit abzulehnen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Der antrag ist zulässig. Der antragsteller hat ein

rechtsschutzbedürfnis an der erwirkung einer richter-
lichen Durchsuchungsanordnung. Zwar hat der an-
tragsgegner das Betreten seiner Wohnung zum Zwecke 
der Durchsuchung und der sicherstellung seines Füh-
rerscheins bisher nicht verweigert. es kann dem an-
tragsteller jedoch nicht verwehrt werden, bereits im
Vorfeld eines Versuchs, die ablieferung des Führer-
scheins zwangsweise durchzusetzen, eine richterliche
anordnung zu erwirken (vgl. VG augsburg vom
01.03. 2012, au 7 V 12.271, rnr. 27).

2. in der sache hat der antrag (zumindest derzeit)
keinen erfolg. 

Die Durchsuchung von Wohnräumen ist gem. § 208
Ziff. 2 lVwG dann zulässig, wenn tatsachen dafür
sprechen, dass sich darin oder darauf sachen befinden,
die nach § 210 abs. 1 nr. 1 lVwG sichergestellt wer-
den dürfen. Diese Voraussetzungen liegen vor. es han-
delt sich um den Führerschein des Betroffenen, den der
Betroffene zumindest lange in seinem Besitz gehabt
hat. angaben über den Verbleib haben sich als unrich-
tig herausgestellt. Deshalb besteht eine erhebliche
Wahrscheinlichkeit, dass sich der Führerschein noch
im Besitz des Betroffenen, wahrscheinlich in der Woh-
nung, befindet.

Gleichwohl scheitert die Durchsuchung an fehlen-
der Verhältnismäßigkeit.

Gemäß artikel 13 abs. 1 ist die Wohnung unver-
letzlich. Dies bedeutet, dass eingriffe nicht nur einer
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gesetzlichen Grundlage bedürfen, sondern dass auch
bei anwendung der Gesetze, die die Durchsuchung
rechtfertigen, wie bei jedem Grundrechtseingriff der
rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
gilt.

Die abwägung der schwere der Verletzungen der
rechtsordnung durch den Betroffenen und der schwe-
re des eingriffs in die rechte des Betroffenen durch
die Behörde führt zu dem ergebnis, dass das Grund-
recht auf unverletzlichkeit der Wohnung schwerer
wiegt. Dies ergibt sich aus der folgenden überlegung:

Der Betroffene ist zwar verpflichtet, seinen Führer-
schein abzugeben als Folge des bestandskräftigen ent-
zugs der Fahrerlaubnis. Dass er dieser Verpflichtung
nicht nachkommt und auch die eidesstattliche Versi-
cherung über den Verlust des Führerscheins mangels
mitführung von Geld und Personaldokument nicht ab-
geben konnte, mag die Verletzung einer Verpflichtung
gegenüber den staatlichen Behörden, namentlich dem
antragsteller sein.

Diese Verletzung wiegt aber nicht schwer. Denn in
Zeiten moderner Kommunikationstechnik ist der
schaden, den die nichtabgabe des vielleicht noch vor-
handenen Führerscheins für die öffentliche sicherheit,
insbesondere des straßenverkehrs, anrichten kann, ge-
ring. Bei einer allgemeinen oder auch anlassbezoge-
nen Verkehrskontrolle wird heute in der weit überwie-
genden Zahl der Fälle von der Polizei ein ausge-
händigter Führerschein überprüft und die Personalien
des Fahrzeugführers abgeglichen. Bei einer solchen
überprüfung würde der entzug der Fahrerlaubnis fest-
gestellt werden. Die Gefahr, dass in einer konkreten
situation einmal ausnahmsweise keine überprüfung
erfolgt und der Betroffene dann unberechtigterweise
weiterfahren darf, ist vergleichsweise gering. auch die
Gefahr, dass die subjektive Hemmschwelle, ein auto
ohne Fahrerlaubnis zu fahren, sinkt, wenn der Betrof-
fene den Führerschein behält, hält das Gericht für ver-
nachlässigbar gering. im ergebnis bedeutet dies, dass
der Verbleib des Führerscheins bei dem Betroffenen
faktisch kaum schaden anrichtet. Das interesse, wel-
ches eine funktionierende rechtsordnung an der tat-
sächlichen abgabe des Führerscheins hat, ist folglich
objektiv eher gering.

Dagegen ist eine Wohnungsdurchsuchung ein solch
einschneidender und massiver eingriff in das Woh-
nungsgrundrecht und in den unmittelbaren Bereich der
engsten Privatsphäre, dass eine Durchsuchung weit
über das hinaus ginge, was durch den bloßen Verbleib
des Führerscheins des Betroffenen beim Betroffenen
gerechtfertigt wäre.

Die Gegenauffassung (zuletzt Beschluss des VG
augsburg vom 01.03. 2012, au 7 V 12.271) kann nicht
überzeugen. Diese entscheidung geht nämlich wie
selbstverständlich, und ohne dies weiter zu begründen,
davon aus, dass der Betroffene, wenn er seinen Führer-
schein behält, weiterhin „ungehindert am straßenver-
kehr teilnimmt“ (a. a. o., rnr. 28). Dies ist aber heut-
zutage – wie dargelegt – angesichts der überprüfungs-
möglichkeiten und der überprüfungspraxis der Polizei
bei Führerscheinkontrollen nicht mehr richtig.

Zudem hat die Verwaltung dem Betroffenen für den
Fall der nichtabgabe des Führerscheins eine Konse-
quenz angedroht, nämlich die Festsetzung eines
Zwangsgeldes. Hiermit hat sich die Verwaltung selbst
gebunden. Dies hat zur Folge, dass schwerwiegendere
eingriffe, also insbesondere weitergehende Grund-
rechtseingriffe noch vor der Verhängung eines
Zwangsgeldes nicht möglich sind.

Die Durchsuchung von räumen Dritter, wie von
dem antragsteller beantragt, kommt erst recht nicht in
Betracht (vgl. auch mitsch in: Karlsruher Kommentar
zum oWiG § 91 rnr. 31 unten).

Der antrag musste deshalb zum gegenwärtigen
Zeitpunkt abgelehnt werden.

34. *) 1. Der Vorwurf eines  fahrlässigen Versto-
ßes  gegen  § 24a Abs. 2  StVG  setzt  weder  voraus,
dass der Betroffene  tatsächlich bemerkt hat, dass
er  das  Fahrzeug  unter  dem  Einfluss  von  Drogen
fuhr, noch dass er die Wirkung des Rauschmittels
zur  Tatzeit  hätte  spüren  können.  Es  genügt  viel-
mehr,  wenn  der  Betroffene  die  Möglichkeit  der
fortdauernden,  wenn  auch  womöglich  subjektiv
nicht  spürbaren  Rauschwirkung  hätte  erkennen
können und müssen. 

2. Ein Betroffener, der kein gewohnheitsmäßiger
Konsument  ist, muss nach Ablauf von drei Tagen
nach der von ihm eingeräumten Drogeneinnahme
in der Regel nicht mehr damit rechnen, dass  sein
Drogenkonsum  seine  Fahrsicherheit  noch  beein-
trächtigen könnte, so dass es an einem fahrlässigen
Handeln des Betroffenen fehlt.

amtsgericht Herne-Wanne,
urteil vom 09. august 2013 

– 11 oWi 54 Js 393/12-121/12, 11 oWi 121/12 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Durch Bußgeldbescheid vom 27. 02. 2012 wurde

dem Betroffenen zur last gelegt, am 02. 09. 2011
gegen 22.35 uhr unter Verstoß gegen § 24a abs. 2,
abs. 3 stVG mit einem Kraftfahrzeug gefahren zu
sein. Dem Betroffenen wurde darin vorgeworfen, zur
tatzeit ein Kraftfahrzeug unter der Wirkung des berau-
schenden mittels Cannabis geführt zu haben. Dem 
Betroffenen wurde mit dessen einwilligung am
02. 09. 2011 gegen 23.22 uhr eine Blutprobe ent-
nommen. Das durchgeführte Forensisch-toxikologi-
sche Gutachten des universitätsklinikum e. vom
28. 09. 2011 ergab einen positiven Befund auf Canna-
binoide. Folgende Werte wurden dabei festgestellt:
tHC: 1,7 ng/ml, tHC-metabolit (tHC-11-oH): ca.
0,3 ng/ml, tHC-metabolit (tHC-CooH, tHC-Car-
bonsäure): 43 ng/ml. 

Der Betroffene war aus tatsächlichen Gründen frei-
zusprechen, weil sich ein fahrlässiges Handeln des Be-
troffenen nicht mit der für eine Verurteilung erforder-
lichen sicherheit feststellen ließ.
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a u s  d e n  G r ü n d e n :
Fahrlässiges Handeln im sinne des § 10 oWiG liegt

vor, wenn der Betroffene die sorgfalt, zu der er nach
den umständen und seinen persönlichen Fähigkeiten
verpflichtet und im stande ist, außer acht lässt und
deshalb entweder die tatbestandsverwirklichung nicht
erkennt bzw. nicht voraussieht – unbewusste Fahrläs-
sigkeit – oder die möglichkeit einer tatbestandsver-
wirklichung zwar erkennt, aber mit ihr nicht einver-
standen ist und ernsthaft darauf vertraut, diese werde
nicht eintreten – bewusste Fahrlässigkeit – (vgl. Göh-
ler, 16. auflage, § 10 rn. 6). Bezogen auf den tatbe-
stand des § 24a abs. 2 stVG bedeutet dies, dass dem
Betroffenen nachzuweisen ist, dass er die möglichkeit
einer fortdauernden Wirkung seines Cannabiskonsums
entweder erkannt hat oder zumindest hätte erkennen
können und müssen (olG Hamm, nJW 2005, 3298 
[= Ba 2006, 232]). Der Vorwurf schuldhafter tatbege-
hung, sei es vorsätzlich oder fahrlässig, bezieht sich
nicht allein auf den Konsumvorgang, sondern auch auf
die Wirkungen des rauschmittels zum tatzeitpunkt
(vgl. olG Hamm, a. a. o.). Der Vorwurf fahrlässigen
Handels im sinne des § 10 oWiG setzt aber weder
voraus, dass der Betroffene tatsächlich bemerkt hat,
dass er das Fahrzeug unter dem einfluss von Drogen
fuhr – wobei bei bemerken vorsätzliches Handeln ge-
geben wäre –, noch dass er die Wirkung des rausch-
mittels zur tatzeit hätte spüren können, die tHC Kon-
zentration für ihn also subjektiv wahrnehmbar war
(olG Brandenburg, Ba 45, 135-138). es genügt,
wenn der Betroffene die möglichkeit der fortdauern-
den, wenn auch womöglich subjektiv nicht spürbaren
rauschwirkung hätte erkennen können und müssen
(olG Hamm, Beschluss vom 05.11. 2011, iii-3 rVs
19/11 [Ba 2011, 288]). an dieser erkennbarkeit im
tatzeitpunkt kann es ausnahmsweise fehlen, wenn
zwischen einnahme des rauschmittels und Begehung
der tat längere Zeit vergangen ist (olG Hamm, nJW
2005, 3298). ein Betroffener, der kein gewohnheits-
mäßiger Konsument ist, muss nach ablauf von drei
tagen nach der von ihm eingeräumten Drogeneinnah-
me in der regel nicht mehr damit rechnen, dass sein
Drogenkonsum seine Fahrsicherheit noch beeinträch-
tigen könnte, so dass es an einem fahrlässigen Handeln
des Betroffenen fehlt (olG Hamm, Beschluss vom
21.12. 2012, aktenzeichen: iii-2 rBs 83/12 [Ba
2013, 189]). 

Der Betroffene hat sich nicht zur sache eingelassen.
aus der polizeilichen anzeige vom 02. 09. 2011, wel-
che durch Bekanntgabe ihres wesentlichen inhaltes
und Kenntnisnahme hiervon am 09. 08. 2013 zum
Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht wurde,
geht hervor, dass der Betroffene damals gegenüber den
Polizisten angegeben habe, letztmalig vor drei tagen
Cannabis konsumiert zu haben. aus der oWiG-an-
zeige geht ferner hervor, dass der Betroffene gegen
19.00 uhr letztmalig insulin gespritzt habe.

Die angehörten Zeugen x und y vermochten sich
nicht mehr an den konkreten Vorfall zu erinnern. Die
Zeugin y konnte anhand der oWiG-anzeige lediglich
rekonstruieren, dass sie seinerzeit einen Pupillentest

vorgenommen habe. an den konkreten test bei dem
Betroffenen hatte die Zeugin y allerdings auch keine
erinnerung mehr.

Das Gericht hat durch den sachverständigen … ein
mündliches sachverständigengutachten eingeholt zu
der Frage, ob angesichts der bei dem Betroffenen 
festgestellten, noch über den Grenzwert von 1 ng/ml
liegenden tHC-Konzentration von 1,7 ng/ml, dessen
letzter Cannabiskonsum bereits drei tage vor dem hier
in rede stehenden Vorfall erfolgt sein kann, sowie ob
es bei ihm aufgrund regelmäßiger Verabreichung von
insulin zu einem verzögernden abbau des von ihm
konsumierten Cannabis gekommen sein kann.

Der sachverständige – Gerichtsmediziner und
Facharzt für rechtsmedizin am universitätsklinikum
e. – führte in seinem mündlich erstatteten Gutachten
im Wesentlichen Folgendes aus: 

im allgemeinen führe Cannabis-Konsum zu einer
eingeschränkten Konzentrationsfähigkeit. Problema-
tisch bei Cannabis – ähnlich wie auch bei medikamen-
ten – sei die Bestimmung des Wertes und des abbau-
verlaufes, da sich diese nicht so sicher berechnen
lassen würden wie beispielsweise bei alkohol. nach
den ausführungen des sachverständigen sei tHC nor-
malerweise innerhalb von sechs stunden abgebaut.
andere studien würden jedoch zeigen, dass auch län-
gere abbauzeiten von 12, 24, bis zu 46 stunden oder
länger möglich seien. Das hänge auch davon ab, wie
gewöhnt der Konsument sei. Der durch die Grenzwert-
kommission gesetzte Grenzwert von 1,0 ng/ml für
tHC basiere letztlich auf empirischen studien, bei
denen man den angaben der Probanden zu ihrem Kon-
sumverhalten Glauben schenkt. Der angesetzte Grenz-
wert für die tHC-Carbonsäure (tHC-metabolit) liege
in der literatur zwischen 150 und 75 ng/ml. ein dau-
ernder oder gewohnheitsmäßiger Konsum von Canna-
bisprodukten könne nach ansicht des sachverständi-
gen ggf. ab einer tHC-Carbonsäure-Konzentration
von 150 ng/ml angenommen werden. sowohl der
tHC-Grenzwert wie auch der tHC-Carbonsäure-
Grenzwert ließen sich nach den ausführungen des
sachverständigen jedoch nicht als absolut sicher be-
zeichnen. nach dem sachverständigen sei schon nicht
ohne weiteres definierbar, was gewohnheitsmäßiger
Konsum bedeute. auch der tHC-Carbonsäure-Grenz-
wert sei keine absolut sichere richtschnur. ein Wert
unterhalb dieses Grenzwertes bedeute nicht automa-
tisch, dass der Betroffene kein regelmäßiger Konsu-
ment sei und umgekehrt. Der sachverständige führte
weiter aus, dass die einnahme von insulin wahrschein-
lich keine relevanz auf den abbau des tHC habe. stu-
dien hierzu seien dem sachverständigen nach entspre-
chender recherche jedenfalls nicht bekannt. Der
sachverständige hat weiter ausgeführt, dass insulin
grundsätzlich ein Hormon sei, das vom Körper im
normalfall produziert und für die Verwertung von
Zucker erforderlich sei. Das Vorliegen von insulin im
Körper sei daher der normalfall. Problematisch sei es
eher, wenn kein insulin im Körper vorhanden wäre.
Die Zugabe von insulin zum Körper hat jedoch nach
den ausführungen des sachverständigen jedenfalls
keinen einfluss auf den tHC-abbau.
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Der sachverständige führte ferner aus, dass der hier
festgestellte Wert von 1,7 ng/ml grundsätzlich auch
nach drei tagen nach letztmaligem Cannabiskonsum
möglich wäre. auch für einen Gelegenheitskonsumen-
ten sei dies nach den ausführungen des sachverständi-
gen nicht auszuschließen. Cannabis könne im Fettge-
webe gespeichert werden und dann nach und nach von
dort weiterhin abgegeben werden. aufgrund der Be-
funde der Blutuntersuchung und aufgrund der eher un-
sicheren Grenzwerte könne der sachverständige nicht
sagen, ob der Betroffene Gelegenheits- oder Dauer-
konsument ist. Der sachverständige führte jedenfalls
aus, dass es aufgrund der Befundkonstellation keinen
Beweis für einen Dauerkonsum des Betroffenen gebe.
nach dem sachverständigen liege eine hohe Wahr-
scheinlichkeit dafür vor, dass der Konsum des Betrof-
fenen hier weniger als drei tage zurückgelegt habe.
Hierbei sprach der sachverständige allerdings davon,
dass es sich lediglich um eine tendenz seinerseits han-
dele. Jedoch könne ein bis zu drei tage zurückliegen-
der Konsum auch nicht ausgeschlossen werden. Der
sachverständige habe zwar die tendenz, dass vorlie-
gend der Cannabiskonsum weniger als drei tage zu-
rückgelegen habe, wann der Konsum dann jedoch
stattdessen erfolgt sein könnte, könne seitens des
sachverständigen aber nicht gesagt werden. Ferner
führte der sachverständige aus, dass es durchaus sein
könnte, dass der Betroffene keine körperlichen aus-
wirkungen zum tatzeitpunkt gespürt habe. subjektiv
könne sich der Betroffene bei den festgestellten Wer-
ten völlig fit gefühlt haben. ausfallerscheinungen
seien dem sachverständigen nicht bekannt. Der ärztli-
che Bericht sei praktisch nichtssagend. Der sachver-
ständige führte aus, er habe solche Berichte selbst län-
gere Zeit gemacht und wissen aus erfahrung, dass man
als arzt immer etwas finden könne, wenn man weiß,
dass es um Drogen gehe. 

Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen konnte
das Gericht den Fahrlässigkeitsvorwurf nicht hinrei-
chend und sicher feststellen. Zwar erfüllen die tatum-
stände und die festgestellten Blutwerte den objektiven
tatbestand des § 24a abs. 2 stVG durch den Betroffe-
nen. nach dem Grundsatz in dubio pro reo konnte je-
doch der Fahrlässigkeitsvorwurf des Betroffenen nicht
festgestellt werden. Wie schon das olG Hamm in sei-
nem Beschluss vom 21.12. 2012 (iii-2 rBs 83/12)
dargelegt hat, hätte der Betroffene nach ablauf von
drei tagen nicht mehr damit rechnen müssen, dass sein
Drogenkonsum seine Fahrsicherheit noch beeinträch-
tigen konnte, so dass sich ein fahrlässiges Handeln
nicht feststellen lasse. Vorliegend konnte nicht zwei-
felsfrei widerlegt werden, dass der Konsum des Be-
troffenen bereits drei tage zurücklag. Jedenfalls 
konnte nicht positiv festgestellt werden, dass der Can-
nabiskonsum so zeitig vor dem Fahrtantritt erfolgte,
dass der Betroffene die auswirkungen auf seine Fahr-
tüchtigkeit hätte erkennen müssen. Der sachverständi-
ge konnte einen letztmaligen Konsum 3 tage vor
Fahrtantritt nicht mit absoluter Gewissheit ausschlie-
ßen. auch wenn nach den ausführungen des sachver-
ständigen die Wahrscheinlichkeit höher war, dass der

Konsum zeitlich vorher erfolgte, konnte der sachver-
ständige keine aussage dazu machen, wann denn sonst
der Cannabiskonsum erfolgt sein könnte. ausfaller-
scheinungen, die den Betroffenen ein sicheres anzei-
chen für eine Fahruntüchtigkeit geliefert hätten, ließen
sich ebenfalls nicht feststellen. Der sachverständige
betonte auch, dass die – zwar überwiegende – Wahr-
scheinlichkeit eines zeitlich näher vor Fahrtantritt ge-
lagerten Konsums auch nur auf einer tendenz seiner-
seits beruhe. ohne sichere tatsachengrundlage im
Hinblick auf einen zeitlich späteren Konsumzeitpunkt
und lediglich mit einer tendenz des sachverständigen
zu einem späteren Konsumzeitpunkt, vermochte das
Gericht nicht mit hinreichender, einen schuldspruch
tragender Gewissheit den Fahrlässigkeitsvorwurf nach
den ausführungen des oberlandesgerichts im Be-
schluss vom 21.12. 2012 festzustellen. Zu Gunsten des
Betroffenen war daher hier davon auszugehen, dass
der Cannabiskonsum tatsächlich drei tage vor Fahrt-
antritt erfolgte, so dass dem Betroffenen vorliegend
hier kein Fahrlässigkeitsvorwurf mehr gemacht wer-
den konnte.

35. *) Im Rahmen der Klärung  eines Verstoßes
gegen  das  Erfordernis  eines  ordentlichen Wohn-
sitzes  (§ 28 Abs. 4  Satz 1  Nr. 2  FeV)  erfüllt  auch
eine  Auskunft  des  Gemeinsamen  Zentrums  der
deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammen-
arbeit das Kriterium einer aus dem Ausstellermit-
gliedstaat  herrührenden  Information,  wenn  die
vom  Gemeinsamen  Zentrum  an  deutsche  Stellen
weitergegebenen Erkenntnisse ihrerseits auf Infor-
mationen beruhen, die von Behörden des Ausstel-
lermitgliedstaates stammen. 

Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 15. august 2013 – 3 B 38/13 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde hat keinen erfolg. Der geltend ge-

machte revisionszulassungsgrund der grundsätz-
lichen Bedeutung der rechtssache (§ 132 abs. 2 nr. 1
VwGo) wird nicht in der gemäß § 133 abs. 3 satz 3
VwGo erforderlichen Weise dargelegt oder er liegt –
soweit dem substanziierungserfordernis genügt wurde
– jedenfalls nicht vor.

Die Parteien streiten um die Berechtigung des Klä-
gers, von einer in der tschechischen republik erwor-
benen Fahrerlaubnis der Klasse B in Deutschland Ge-
brauch zu machen. Die auf die Feststellung dieser
Berechtigung gerichtete Klage hat das Verwaltungsge-
richt abgewiesen; die Berufung hiergegen hat der Ver-
waltungsgerichtshof zurückgewiesen. Das Fehlen der
Fahrberechtigung des Klägers folge aus § 28 abs. 4
satz 1 nr. 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Der
Verstoß gegen das erfordernis eines ordentlichen
Wohnsitzes im ausstellermitgliedstaat zum Zeitpunkt
der Fahrerlaubniserteilung ergebe sich zwar nicht 
unmittelbar aus dem Führerschein selbst, in dem ein
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tschechischer Wohnsitz eingetragen sei, jedoch aus
mitteilungen des Gemeinsamen Zentrums der
deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenar-
beit.

Der rechtssache kommt nach auffassung des Klä-
gers deshalb grundsätzliche Bedeutung zu, weil sich
das Berufungsgericht hinsichtlich des „Wohnsitzver-
stoßes“ auf eine mitteilung des Gemeinsamen Zen-
trums beschränkt habe. es sei bislang noch nicht ent-
schieden, ob es sich bei dieser einrichtung – wie nach
der rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes
für eine abweichung vom anerkennungsgrundsatz er-
forderlich – um eine Behörde des ausstellermitglied-
staates handele; das müsse nachhaltig bezweifelt wer-
den. Damit ist eine noch offene Frage grundsätzlicher
Bedeutung im sinne von § 132 abs. 2 nr. 1 VwGo
nicht dargetan. in der rechtsprechung des senats ist
geklärt, dass auch eine auskunft des Gemeinsamen
Zentrums der deutsch-tschechischen Polizei- und Zoll-
zusammenarbeit das Kriterium einer aus dem ausstel-
lermitgliedstaat herrührenden information erfüllt,
wenn die vom Gemeinsamen Zentrum an deutsche
stellen weitergegebenen erkenntnisse ihrerseits auf
informationen beruhen, die von Behörden des ausstel-
lermitgliedstaates stammen (urteil vom 25. august
2011 – BVerwG 3 C 9.11 – juris [= Ba 2012, 53] 
rn. 18 unter Bezugnahme auf euGH, Beschluss vom
09. Juli 2009 – rs. C-445/08, Wierer – nJW 2010, 217
[= Ba 2009, 408] rn. 61; s. dazu nun auch euGH, ur-
teil vom 01. märz 2012 – rs. C-467/10, akyüz – nJW
2012, 1341 [= Ba 2012, 154] rn. 71 f.). Das ist hier
nach den tatsächlichen Feststellungen des Berufungs-
gerichts, die der Kläger nicht mit Verfahrensrügen an-
greift, der Fall. Weiteren grundsätzlichen Klärungsbe-
darf zeigt die Beschwerde nicht auf.

auch soweit der Kläger darauf hinweist, der aner-
kennungsgrundsatz sei vom deutschen Verordnungs-
geber in § 28 FeV nicht in unionsrechtskonformer
Weise umgesetzt worden, ist eine revisionszulassung
auf der Grundlage von § 132 abs. 2 nr. 1 VwGo nicht
gerechtfertigt. abgesehen davon, dass sich der Be-
schwerde hierzu entgegen den Darlegungserfordernis-
sen des § 133 abs. 3 satz 3 VwGo keine konkrete aus
sicht des Klägers noch zu klärende Frage von grund-
sätzlicher Bedeutung entnehmen lässt, geht die Be-
schwerde mit der Bezugnahme auf das urteil des eu-
ropäischen Gerichtshofes vom 26. april 2012 – rs. C-
419/10, Hofmann – (nJW 2012, 1935 [= Ba 2012,
256]) auch daran vorbei, dass dort über die Frage zu
entscheiden war, inwieweit die anerkennung einer
ausländischen eu-Fahrerlaubnis auch dann abgelehnt
werden darf, wenn die Voraussetzung eines ordent-
lichen Wohnsitzes im ausstellermitgliedstaat einge-
halten wurde (euGH, urteil vom 26. april 2012 a. a.
o. rn. 29); damit ging es dort der sache nach insbe-
sondere um die unionsrechtskonformität von § 28
abs. 4 satz 1 nr. 3 FeV. Dagegen hat das Berufungs-
gericht die nichtberechtigung des Klägers im vorlie-
genden Fall aus § 28 abs. 4 satz 1 nr. 2 FeV hergelei-
tet, da nach seinen Feststellungen hier ein solcher
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis gerade vorlag.

36. 1. Auch bei Eintragung eines ausländischen
Wohnsitzes  im  Führerschein  sind  die  nationalen
Behörden und Gerichte  befugt  zu prüfen,  ob der
Inhaber  einer  im  EU-Ausland  erteilten  Fahrer-
laubnis  zur Zeit des Erwerbs  seinen ordentlichen
Wohnsitz im Ausstellermitgliedstaat hatte, und be-
rechtigt, im Ausstellermitgliedstaat Informationen
zu dieser Frage einzuholen.

2. Nach summarischer Prüfung steht § 28 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 FeV, der für das Bestehen eines ordent-
lichen Wohnsitzes auf den Zeitpunkt der Erteilung
der  Fahrerlaubnis  und  nicht  der Ausstellung  des
Führerscheins abstellt, mit der EU Führerschein-
richtlinie im Einklang.

oberverwaltungsgericht niedersachsen,
Beschluss vom 12. november 2013 – 12 me 188/13 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der antragsteller wendet sich gegen die unter an-

ordnung der sofortigen Vollziehung ergangene Fest-
stellung des antragsgegners, dass ihm die Berechti-
gung fehle, mit seiner tschechischen Fahrerlaubnis der
Klasse B Kraftfahrzeuge innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland zu führen.

unter dem 08. Februar 2012 hatte der antragsgeg-
ner einen antrag auf erteilung einer Fahrerlaubnis ab-
gelehnt, weil der antragsteller das von ihm geforderte
medizinisch-psychologische Gutachten nicht beige-
bracht hatte.

im Folgenden wurde der antragsteller am 22. april
2013 im rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten
und überprüft. Die ihm entnommene Blutprobe er-
brachte einen tHC-CooH-Wert von 9,3 ng/ml im
serum. ein von ihm vorgelegter tschechischer Führer-
schein, der am 26. november 2012 ausgestellt worden
war und eine am 13. Juli 2012 erworbene Fahrerlaub-
nis der Klasse B auswies, wurde sichergestellt. mit Be-
scheid vom 11. Juni 2013 stellte der antragsgegner
fest, dass dem antragsteller die Berechtigung fehle,
aufgrund der ihm erteilten tschechischen Fahrerlaub-
nis der Klasse B im Bundesgebiet ein Kraftfahrzeug zu
führen. Zur Begründung wurde ausgeführt, der an-
tragsteller habe im Zeitpunkt der erteilung der tsche-
chischen Fahrerlaubnis seinen ordentlichen Wohnsitz
nicht seit 185 tagen in tschechien gehabt.

Den dagegen gestellten antrag auf Gewährung
einstweiligen rechtsschutzes hat das Verwaltungsge-
richt abgelehnt. Die Beschwerde des antragstellers
gegen diesen Beschluss hat keinen erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der antragsteller macht geltend, nach der recht-

sprechung des europäischen Gerichtshofs (euGH)
gelte bei eu-Führerscheinen der anerkennungsgrund-
satz. Der antragsgegner und ihm folgend das Verwal-
tungsgericht wollten entgegen dieser Wertung quasi
„durch die Hintertür“ eine Prüfungsbefugnis wieder
einführen. ein Wohnsitzverstoß, der es rechtfertigen
könne, die anerkennung eines eu-Führerscheins ab-
zulehnen, liege nicht vor. in seinem Führerschein sei
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ein tschechischer Wohnsitz eingetragen. auch die aus
dem ausstellerstaat herrührenden informationen 
deuteten eher darauf hin, dass seinerzeit das Wohnsitz-
erfordernis geprüft und beachtet worden sei. Der Füh-
rerschein trage nämlich das ausstellungsdatum
„26.11.2012“. Zu diesem Zeitpunkt seien seit seiner
anmeldung in tschechien (04. april 2012) mehr als
185 tage verstrichen. Der antragsgegner und das Ver-
waltungsgericht stützten sich praktisch allein auf das
auf der rückseite des Führerscheins angegebene
Datum „13. 07. 2012“. Dass er seine Fahrerlaubnis
aber faktisch erst mit der ausstellung des Führer-
scheins am 26. november 2012 erhalten habe, werde
völlig ignoriert. Zudem sei der entscheidung des
euGH nicht zu entnehmen, dass der Betroffene zum
Zeitpunkt der erteilung seinen Wohnsitz bereits seit
185 tagen im ausstellermitgliedstaat gehabt haben
müsse. es reiche vielmehr aus, dass er an 185 tagen im
Kalenderjahr seinen ordentlichen Wohnsitz in dem be-
treffenden staat habe.

Diese einwände überzeugen nicht. in der recht-
sprechung des euGH ist geklärt, dass die eu-Führer-
scheinrichtlinie es der Bundesrepublik erlaubt, die an-
erkennung einer Fahrerlaubnis abzulehnen, wenn sich
aus dem Führerschein selbst oder aus anderen von dem
ausstellerstaat herrührenden unbestreitbaren informa-
tionen ein Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis des
art. 7 abs. 1 Buchst. e) der Führerscheinrichtlinie er-
gibt (vgl. euGH, urt. v. 26. 06. 2008 – C-329/06 –
Wiedemann und Funk, nJW 2008, 2403 [= Ba 2008,
255]; Beschl. v. 09. 07. 2009 – C-445/08 – Wierer,
nJW 2010, 217 [= Ba 2009, 408]; urt. v. 01.03. 2012
– C-467/10 – akyüz, nJW 2012, 1341 [= Ba 2012,
154], jeweils m. w. n.). anders als der antragsteller of-
fenbar meint, hat der euGH nicht etwa entschieden,
dass durch die eintragung eines im Gebiet des aus-
stellermitgliedstaats liegenden ortes im Führerschein
die erfüllung des tatbestandsmerkmals des art. 12 der
richtlinie 2006/126/eG (3. Führerscheinrichtlinie)
positiv bewiesen wird und sie daher von den Behörden
anderer mitgliedstaaten als unbestreitbare tatsache
hinzunehmen ist. er geht vielmehr auch in diesen Fäl-
len von einer Verpflichtung der Gerichte aus zu prüfen,
ob der inhaber einer im eu-ausland erteilten Fahrer-
laubnis zur Zeit des erwerbs seines Führerscheins sei-
nen ordentlichen Wohnsitz im ausstellermitgliedstaat
hatte (Beschl. v. 26. 04. 2012 – C-49/10 – Hofmann,
nJW 2012, 1935 [= Ba 2012, 256]). Dabei ist der auf-
nahmemitgliedstaat in diesem Zusammenhang nicht
auf jene informationen beschränkt, die der aussteller-
mitgliedstaat in den Führerschein aufnimmt, sondern
berechtigt, von sich aus informationen von einem an-
deren mitgliedstaat einzuholen (vgl. euGH, Beschl. v.
09. 07. 2009 – C-445/08 – Wierer, nJW 2010,
217/219). es obliegt dann den nationalen Gerichten zu
bewerten, ob die so gewonnenen informationen der
Behörden des ausstellermitgliedstaates „unbestreit-
bar“ sind und ob sie belegen, dass der antragsteller
zum Zeitpunkt der erteilung der Fahrerlaubnis seinen
ordentlichen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet des
ausstellermitgliedstaates hatte (vgl. euGH, urt. v.
01.03. 2012 – C-467/10 – akyüz, nJW 2012, 1341).

es begegnet auch keinen Bedenken, dass das Ver-
waltungsgericht für die Frage, ob der antragsteller sei-
nen Wohnsitz in tschechien hatte, den Zeitpunkt der
erteilung der Fahrerlaubnis und nicht der ausstellung
des Führerscheins für maßgeblich erachtet hat. in der
hier einschlägigen nationalen norm des § 28 abs. 4
satz 1 nr. 2 FeV heißt es „Die Berechtigung nach 
abs. 1“ gilt nicht wenn der Betreffende … „zum Zeit-
punkt der erteilung“ seinen Wohnsitz im inland hatte.
Die „erteilung“ bezieht sich erkennbar auf die Fahrbe-
rechtigung nach § 28 abs. 1 FeV, d. h. das unter nr. 10
vermerkte Datum der Fahrerlaubniserteilung (vgl. an-
hang i nr. 3 Buchst. d) der richtlinie 2006/126/eG)
und nicht etwa auf das gemäß nr. 4a) einzutragende
ausstellungsdatum des Führerscheindokuments. nach
der in diesem Verfahren nur möglichen summarischen
Prüfung ist auch nicht davon auszugehen, dass dies im
Widerspruch zu europäischem recht steht. Derartige
Bedenken hat auch der Verordnungsgeber bei der an-
passung des § 28 abs. 4 satz 1 nr. 2 FeV – wie 
seiner Begründung zur Änderungsverordnung vom 
07. Januar 2009, VkBl 2009, 126; abgedruckt bei
Hentschel/König/Dauer, straßenverkehrsrecht, 42. aufl.,
§ 28 FeV rn. 7, entnommen werden kann – zu recht
nicht gehabt. Die eu-Führerscheinrichtlinie unter-
scheidet nicht in der Weise zwischen einer „Fahrer-
laubnis“ und einem „Führerschein“, wie dies im deut-
schen Fahrerlaubnisrecht der Fall ist. in der richtlinie
wird in aller regel derselbe Begriff verwendet, unab-
hängig davon, dass es sich nach dem jeweiligen sach-
zusammenhang zum teil um die materielle Berechti-
gung (vgl. etwa art. 2 sowie der hier einschlägige art.
7) und an anderer stelle um das ausweispapier handelt
(etwa art. 1, art. 3) (vgl. BVerwG, urt. v. 26.11.2012
– 3 C 34.11 –, nJW 2013, 487 [= Ba 2013, 102]). Da-
nach kann – je nach sachzusammenhang – unter der
terminologie „ausstellen des Führerscheins“ im
sinne der Führerscheinrichtlinie auch die „erteilung
der Fahrerlaubnis“ im sinne von § 28 abs. 1, abs. 4
satz 1 nr. 2 FeV zu verstehen sein (zu allem:
BayVGH, urt. v. 25. 03. 2013 – 11 B 12.1068 –, juris).
Der hier maßgebliche art. 7 abs. 1 der 3. Führer-
scheinrichtlinie normiert erkennbar die Voraussetzun-
gen für die erteilung der materiellen Berechtigung, d.
h. für die erteilung der Fahrerlaubnis und nicht etwa
die ausstellung des Führerscheindokuments. ange-
sichts dessen spricht vieles dafür, dass das dort unter
Buchst. e) vorgesehene Wohnsitzerfordernis nach der
richtlinie (jedenfalls auch schon) im Zeitpunkt der er-
teilung der erlaubnis gegeben sein muss. in diesem
Zeitpunkt waren seit dem Beginn des erlaubten auf-
enthalts des antragstellers in tschechien (04. april
2012) unstreitig noch keine 185 tage verstrichen. Dass
der antragsteller über solche persönlichen (sowie ggf.
beruflichen) Bindungen nach tschechien verfügt(e),
die es schon bei der erteilung der erlaubnis als gesi-
chert erscheinen ließen, dass er dort während des Ka-
lenderjahres 185 tage wohnen werde (vgl. dazu:
BayVGH, urt. v. 25. 03. 2013 – 11 B 12.1068 –, juris),
hat er weder substantiiert geltend gemacht, noch ist es
anderweitig ersichtlich.
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37. *) 1. Die im vorläufigen Rechtsschutzverfah-
ren  (wegen  Fahrerlaubnisentziehung)  bei  offenen
Erfolgsaussichten  des  Hauptsachverfahrens  not-
wendige  Interessenabwägung  fällt  zu  Lasten  des
Antragstellers aus, wenn ernsthaft zu besorgen ist,
dass der Antragsteller zukünftig im alkoholisierten
Zustand nicht stets die nötige Selbstkontrolle auf-
bringen  wird,  vom  Führen  eines  Kraftfahrzeugs
abzusehen.  Davon  ist  auszugehen,  wenn  der An-
tragsteller  als  Fahrradfahrer mit  einer  BAK  von
2,33 Promille im Straßenverkehr angetroffen wor-
den ist.

2. Zur  Entziehung  einer  Fahrerlaubnis  wegen
Alkoholabhängigkeit i. S. d. Nr. 8.3 der Anlage 4 zur
FeV  ohne  vorherige  Einholung  eines  ärztliches
Gutachtens  zur Abklärung  einer  bestehenden Al-
koholabhängigkeit.

oberverwaltungsgericht niedersachsen,
Beschluss vom 29. november 2013 – 12 me 187/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :  
im rahmen präventiver behördlicher Zusammenar-

beit wies die Polizeiinspektion D. den antragsgegner
unter dem 10. Juli 2009 auf eine zurückliegende alko-
holabhängigkeit des antragstellers hin. am 18. mai
2012 teilte die Polizeiinspektion D. dem antragsgeg-
ner mit, nach vorliegenden erkenntnissen bestehe der
Verdacht, dass der – bei der Polizei verbeamtete – an-
tragsteller nach zurückliegender alkoholabhängigkeit
rückfällig geworden sei. er habe sich 2006 und 2009
einer stationären entwöhnungstherapie unterzogen,
vom 15. märz bis 11. april 2012 habe eine präventive
klinische Behandlung stattgefunden. am 24. april
2012 sei der antragsteller vom Dienststellenleiter der
Polizeistation und einem suchtberater aufgesucht wor-
den, er habe augenscheinlich sehr stark unter dem ein-
fluss alkoholischer Getränke gestanden. Vom 30. april
bis 10. mai 2012 habe sich der antragsteller zur ent-
giftung in einer Klinik aufgehalten. am 16. mai 2012
sei er stark alkoholisiert in eine weitere Klinik einge-
liefert und in der nacht zum 17. mai 2012 ebenfalls
stark alkoholisiert in e. angetroffen worden. mit
schreiben vom 19. oktober 2012 forderte der antrags-
gegner den antragsteller zur Vorlage eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens auf. Das am 5. Fe-
bruar 2013 beim antragsgegner eingegangene Gut-
achten des tüV nord vom 28. Januar 2013 gelangt zu
der einschätzung, es sei zu erwarten, dass der antrag-
steller zukünftig ein Kraftfahrzeug unter alkoholein-
fluss führen werde. ihm wurde geraten, den von ihm
bereits praktizierten alkoholverzicht fortzusetzen und
zu stabilisieren.

nach anhörung entzog der antragsgegner dem an-
tragsteller mit Bescheid vom 11. Juli 2013 unter an-
ordnung der sofortigen Vollziehung mit der Begrün-
dung die Fahrerlaubnis, die eignungsbedenken seien
durch das untersuchungsergebnis nicht ausgeräumt
worden. Den antrag des antragstellers, ihm vorläufi-
gen rechtsschutz zu gewähren, hat das Verwaltungs-
gericht mit dem angegriffenen Beschluss abgelehnt.

Die dagegen gerichtete Beschwerde des antragstellers
ist nicht begründet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
nach der hier allein möglichen summarischen Prü-

fung spricht überwiegendes dafür, dass der antrags-
gegner und – ihm folgend – das Verwaltungsgericht zu
recht vom Vorliegen einer Fahrungeeignetheit im
sinne des § 3 abs. 1 stVG, § 46 abs. 1 FeV i.V. m. 
nr. 8.3 der anlage 4, also einer alkoholabhängigkeit,
ausgegangen sind. Zwar ist dem antragsteller zuzuge-
stehen, dass zur abklärung einer alkoholabhängigkeit
grundsätzlich ein ärztliches Gutachten nach § 13 
satz 1 nr. 1 FeV erforderlich und ein solches hier nicht
eingeholt worden ist. Gleichwohl deuten hier nach 
aktenlage gewichtige umstände darauf hin, dass beim
antragsteller tatsächlich eine alkoholabhängigkeit
vorliegt. Hierfür sprechen zunächst die mitteilungen
der Polizeiinspektion D. vom 10. Juli 2009 und vom
18. mai 2012. Die im letztgenannten schreiben enthal-
tenen angaben, er habe sich 2006 und 2009 einer sta-
tionären entwöhnungstherapie und vom 15. märz bis
11. april 2012 einer präventiven klinischen Behand-
lung unterzogen, am 24. april 2012 sei er vom Dienst-
stellenleiter der Polizeistation und einem suchtberater
aufgesucht worden, er habe augenscheinlich sehr stark
unter dem einfluss alkoholischer Getränke gestanden,
vom 30. april bis 10. mai 2012 habe er sich zur ent-
giftung in einer Klinik aufgehalten, hat der antragstel-
ler im rahmen der untersuchung aus anlass der er-
stellung des medizinisch-psychologischen Gutachtens
des tüV nord vom 28. Januar 2013 bestätigt und er-
gänzend mitgeteilt, er habe am 18. mai 2012 unter 
alkoholeinfluss einen suizidversuch unternommen.
er sei danach stationär aufgenommen und es seien u.a.
die Diagnosen einer psychischen und Verhaltensstö-
rung durch alkohol/abhängigkeitssyndrom erstellt
worden.

Der senat verkennt nicht, dass sich eine gutachterli-
che Prüfung, ob beim antragsteller mindestens drei
von sechs Kriterien einer alkoholabhängigkeit gemäß
iCD (international Classification of Diseases = inter-
nationale Klassifikation psychischer störung: süchti-
ges Verlangen, Kontrollminderung, entzugssympto-
matik, toleranzbildung, interesseneinengung, anhal-
tender Konsum trotz Folgeschäden; vgl. zu diesen Kri-
terien: Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereig-
nung, Komm., herausgegeben von schubert/schnei-
der/eisenmenger/stephan, anm. 2.1 zu Kapitel 3.11.2)
vorliegen, nicht bei den akten befindet. im medizi-
nisch-psychologisch Gutachten des tüV nord vom
28. Januar 2013 werden jedoch die dort nachträglich
angeforderten entlassungsberichte betreffend die sta-
tionären Krankenhausaufenthalte des antragstellers
vom 16. bis 27. mai 2006, 30. april bis 11. mai 2012
sowie vom 23. mai bis 15. Juni 2012 referiert. Danach
seien jeweils übereinstimmend die Diagnosen einer
psychischen und Verhaltensstörung durch alkohol/
abhängigkeitssyndrom erstellt worden. in dem ent-
lassungsgericht betreffend den Zeitraum 30. april bis
11. mai 2012 heiße es zusätzlich: entzugssyndrom. es
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deutet überwiegendes darauf hin, dass die Prüfung
einer alkoholabhängigkeit gemäß iCD anhand der an-
geführten Kriterien jedenfalls im rahmen der stationä-
ren Krankenhausaufenthalte des antragstellers stattge-
funden hat und dort bejaht worden ist. ist danach
jedenfalls nach summarischer Prüfung im eilverfahren
von einer alkoholabhängigkeit auszugehen, hat das
Verwaltungsgericht in übereinstimmung mit nr. 8.4
der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung zutreffend
den nachweis einer einjährigen alkoholabstinenz
nach abschluss der entwöhnungsbehandlung gefor-
dert. Vor dem Hintergrund der angaben des antrag-
stellers im rahmen der medizinisch-psychologischen
untersuchung ist eine solche abstinenz zu recht ver-
neint worden. Wie aus den mitteilungen der Polizei-
station F. vom 23. oktober und 13. november 2013
betreffend eine Fahrt des antragstellers mit einem
Fahrrad am 22. oktober 2013 mit einer BaK von 2,33
Promille folgt, kann von einer abstinenz auch derzeit
nicht ausgegangen werden.

Wollte man – ungeachtet der dargestellten, nach ak-
tenlage bestehenden gewichtigen, auf eine alkoholab-
hängigkeit des antragstellers hindeutenden umstände
– von offenen erfolgsaussichten des Hauptsachever-
fahrens ausgehen, fiele vor dem dargestellten Hinter-
grund die im rahmen des vorläufigen rechtsschutz-
verfahrens vorzunehmende interessenabwägung zum
nachteil des antragstellers aus. liegen – wie hier –
konkrete anhaltspunkte vor, dass die Fahreignung
nicht (mehr oder wieder) besteht, so dass die teilnah-
me des Fahrzeugführers am straßenverkehr eine Ge-
fährdung anderer Verkehrsteilnehmer sehr wahr-
scheinlich macht, verdient das öffentliche interesse
daran, dass der Fahrerlaubnisinhaber gehindert wird,
von seiner Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, Vor-
rang. Der antragsteller gehört mit dem bei ihm bei der
trunkenheitsfahrt vom 22. oktober 2013 festgestell-
ten Promille-Wert von 2,33 zu den Personen, für die
das Bundesverwaltungsgericht (s. etwa BVerwG, 
urteil vom 21.05. 2008 – 3 C 32.07 –, BVerwGe 131,
163, juris rdn. 15 ff. m. w. n. [= Ba 2008, 410]) 
und der beschließende senat (s. etwa Beschl. v.
26.10. 2011 – 12 me 181/11 –, Dar 2011, 716, juris)
auf der Grundlage entsprechender wissenschaftlicher
erkenntnisse und in übereinstimmung mit der Wer-
tung des Verordnungsgebers (vgl. § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. c FeV) deutlich normabweichende trinkge-
wohnheiten und eine ungewöhnliche Giftfestigkeit an-
nehmen. Werden diese Personen in einer solchen lage
im straßenverkehr angetroffen, ist regelmäßig ernst-
haft zu besorgen, dass sie zukünftig im alkoholisierten
Zustand nicht stets die nötige selbstkontrolle aufbrin-
gen, vom Führen eines Kraftfahrzeugs abzusehen.

38. 1. Der Konsum von sogenannten harten Dro-
gen  (d. h.  von  Betäubungsmitteln  mit  Ausnahme
von  Cannabis)  führt  nach  der  Regelannahme
gemäß Nr. 9.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung zum Verlust der Kraftfahreignung, ohne
dass es darauf ankommt, ob eine regelmäßige Ein-
nahme  von  Betäubungsmitteln  vorliegt  oder  ein

Kraftfahrzeug  unter  dem  Einfluss  von  Betäu-
bungsmitteln geführt worden  ist  (Bestätigung der
ständigen  Senatsrechtsprechung,  vgl.  etwa  Be-
schluss vom 25.11.2010 – 10 S 2162/10 – NJW 2011,
1303 [= BA 2011, 47]).

2. Jedenfalls bei der im Verfahren des einstweili-
gen Rechtsschutzes allein gebotenen summarischen
Sachverhaltsprüfung  können  die  gegenüber  einer
staatlichen  Stelle  erfolgten  eigenen  Bekundungen
des Betroffenen, er habe Betäubungsmittel konsu-
miert, einen hinreichenden Grund für die Annah-
me der Einnahme eines anderen Betäubungsmittels
im Sinne der Nr. 9.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaub-
nis-Verordnung darstellen.

3. Ist  die  Kraftfahreignung  wegen  Drogenkon-
sums nach Nr. 9.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung verloren gegangen, entfällt nicht allein
durch  die  Behauptung  einer  nachfolgenden  Dro-
genabstinenz  und  den  Ablauf  eines  Jahres  seit 
Beginn  der  behaupteten  Abstinenz  die  Befugnis 
der Fahrerlaubnisbehörde, wegen fortbestehender
Fahrungeeignetheit  die  Fahrerlaubnis  zu  entzie-
hen, wenn der materielle Nachweis der Wiederer-
langung  der  Fahreignung  von  dem  Betroffenen
nicht erbracht worden ist. Vielmehr  ist ohne Bin-
dung an starre zeitliche Grenzen und unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beur-
teilen, ob sich der Betroffene trotz des Ablaufs einer
längeren Zeitspanne weiterhin  als  fahrungeeignet
erweist  (entgegen  BayVGH,  Beschluss  vom
09. 05. 2005 – 11 CS 04.2526 – BayVBl. 2006, 18).

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Beschluss vom 07. april 2014 – 10 s 404/14 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des antragstellers ist zulässig 

(§§ 146, 147 VwGo), aber nicht begründet.
Wie bereits das Verwaltungsgericht ausführlich und

mit zutreffender Begründung dargestellt hat, hat die
Fahrerlaubnisbehörde gemäß § 3 abs. 1 satz 1 stVG
und § 46 abs. 1 satz 1 FeV die Fahrerlaubnis zu ent-
ziehen, wenn sich deren inhaber als ungeeignet zum
Führen von Kraftfahrzeugen erweist. nach § 46 abs. 1
satz 2 FeV gilt dies insbesondere dann, wenn erkran-
kungen oder mängel nach den anlagen 4, 5 oder 6 zur
Fahrerlaubnis-Verordnung vorliegen. Danach war hier
die entziehung der Fahrerlaubnis nach § 46 abs. 1
satz 2 1. alt. FeV i.V. m. nr. 9.1 der anlage 4 zur Fah-
rerlaubnis-Verordnung zwingend geboten, ohne dass
der Behörde ein ermessensspielraum eröffnet wäre.

1. nach der ständigen rechtsprechung des senats
schließt bereits der einmalige Konsum sogenannter
harter Drogen – wie von amphetamin, vgl. anlage iii
zu § 1 abs. 1 BtmG – im regelfall die eignung zum
Führen von Kraftfahrzeugen aus, ohne dass es darauf
ankommt, ob eine regelmäßige einnahme von Betäu-
bungsmitteln vorliegt oder ein Kraftfahrzeug unter
dem einfluss von Betäubungsmitteln geführt worden
ist (vgl. senatsbeschlüsse vom 24. 05. 2002 – 10 s
835/02 – VBlBW 2003, 23 [= Ba 2002, 379], vom
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19. 02. 2007 – 10 s 3032/06 – VBlBW 2007, 314
sowie vom 25.11.2010 – 10 s 2162/10 – nJW 2011,
1303 [= Ba 2011, 47]). in der rechtsprechung der an-
deren oberverwaltungsgerichte wird diese auffassung
inzwischen einhellig geteilt (vgl. m.w.n. etwa oVG
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 15. 02. 2008 – 1 s
186.07 – Vrr 2008, 203; oVG Hamburg, Beschluss
vom 24. 01. 2007 – 3 Bs 300/06 – Vrs 112, 308; oVG
niedersachsen, Beschluss vom 11.08. 2009 – 12 me
195/09 – juris; HessVGH, Beschluss vom 21.03. 2012
– 2 B 1570/11 – nJW 2012, 2294 entgegen der früher
vertretenen auffassung im Beschluss vom 14. 01.2002
– 2 tG 3008/01 – esVGH 52, 130 [= Ba 2003, 70]).

Der senat schließt sich der auffassung der Be-
schwerde, dass ein einmaliger Betäubungsmittelkon-
sum ohne Verkehrsbezug allenfalls Bedenken gegen
die Fahreignung begründe, nicht an. Der Verordnungs-
geber stellt in nr. 9.1 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung im Hinblick auf „harte“ Drogen allein auf
die einnahme als solche und nicht auf die Häufigkeit
bzw. auch nicht auf fehlendes trennungsvermögen
zwischen Konsum und Führen eines Kraftfahrzeugs
ab. Die hierin zum ausdruck kommende strenge ist in
der aufnahme des jeweiligen Betäubungsmittels in
den Katalog des Betäubungsmittelgesetzes begründet,
welche die besondere Gefährlichkeit im Falle des
Konsums berücksichtigt. Dem unterschiedlichen Ge-
fährdungspotenzial hat der Verordnungsgeber in zuläs-
siger Weise durch die differenzierte regelung allein
beim Konsum von Cannabis hinreichend rechnung
getragen. Die anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung
beruht maßgeblich auf den Begutachtungs-leitlinien
zur Kraftfahrereignung des Gemeinsamen Bereits für
Verkehrsmedizin bei dem Bundesministerium für Ver-
kehr und Gesundheit, denen ein entsprechendes ver-
kehrsmedizinisches erfahrungswissen zugrunde liegt
und die den stand der wissenschaftlichen erkenntnis
wiedergeben. auch die Begutachtungs-leitlinien zur
Kraftfahrereignung sehen jegliche einnahme von Dro-
gen (außer Cannabis) als ausschlusskriterium für die
Fahreignung an (vgl. nr. 3.12.1). Dieser umfassende
eignungsausschluss beruht insbesondere auf der Ge-
fährlichkeit dieser substanzen und der fehlenden sub-
jektiven Wirkungskontrolle (vgl. dazu im einzelnen
schubert/schneider/eisenmenger/ stephan, Kommen-
tar zu den Begutachtungs-leitlinien zur Kraftfahrer-
eignung, 2. aufl. 2005, Kapitel 3.12.1, s. 169 ff.; oVG 
lüneburg, Beschluss vom 11. 08. 2009 – 12 me
159/09 – a. a. o.).

Gemessen hieran ist der antragsteller als nicht zum
Führen von Kraftfahrzeugen geeignet anzusehen, da
der regelfall der nr. 9.1 der anlage 4 zur Fahrerlaub-
nis-Verordnung verwirklicht ist, ohne dass anhalts-
punkte für einen ausnahmefall begründende besonde-
re umstände erkennbar sind. auch bei Berück-
sichtigung des Beschwerdevorbringens ist von einem 
vorausgegangenen amphetaminkonsum des antrag-
stellers auszugehen. Dies ergibt sich aus den eigenen
einlassungen des antragstellers anlässlich seiner kri-
minalpolizeilichen Beschuldigtenvernehmung am
03.06.2013. so ließ sich der antragsteller ausweislich

des in der Behördenakten befindlichen, von ihm selbst
unterschriebenen Vernehmungsprotokolls nach ent-
sprechender Belehrung durch die Vernehmungsbeam-
ten dahingehend ein, er habe zwei Gramm speed ge-
kauft und selbst konsumiert. unerheblich ist in diesem
Zusammenhang der einwand der Beschwerde, der an-
tragsteller habe im weiteren Verlauf der polizeilichen
Vernehmung auf die Frage, ob er Drogen konsumiere,
mit „nein“ geantwortet. Bereits nach ihrem Zu-
sammenhang war diese abschließende Frage des Ver-
nehmungsbeamten dahingehend zu verstehen, ob der
antragsteller auch aktuell – über den zuvor einge-
räumten Drogenkonsum hinaus – Betäubungsmittel
einnehme; in diesem sinne hat der antragsteller die
Frage auch verstanden und beantwortet. Zutreffend hat
das Verwaltungsgericht im einzelnen näher dargelegt,
dass die im Verfahren zur entziehung der Fahrerlaub-
nis aufgestellte Behauptung des antragstellers, er habe
niemals amphetamin konsumiert, als schutzbehaup-
tung einzustufen ist. Der antragsteller versucht seine
eindeutigen angaben anlässlich der polizeilichen Ver-
nehmung nachträglich mit dem Hinweis in Zweifel zu
ziehen, er habe sich ausweislich des von der Polizei
protokollierten Chat-Verlaufs bei seinem Verkäufer
darüber beschwert, abredewidrig lediglich 0,5 g speed
erhalten zu haben. aus dieser unstimmigkeit der an-
gaben hinsichtlich der erworbenen menge müsse ge-
schlossen werden, dass die einlassungen gegenüber
den Vernehmungsbeamten insgesamt nicht der Wahr-
heit entsprochen hätten. Dieser schluss ist indes nicht
zwingend, sondern beruht auf bloßen mutmaßungen
der Beschwerde. Wie das Verwaltungsgericht zu recht
betont hat, ist es nach allgemeiner lebenserfahrung
nur schwer nachvollziehbar, dass der antragsteller die
umstände im Zusammenhang mit dem erwerb und der
angeblichen Vernichtung der Betäubungsmittel nicht
bereits gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten,
sondern erst im Verwaltungsverfahren hinsichtlich der
entziehung der Fahrerlaubnis vorbringt. es bestehen
daher keine Bedenken, den antragsteller an seinen an-
lässlich der Beschuldigtenvernehmung vom 03. 06. 2013
getätigten einlassungen festzuhalten. Jedenfalls bei
der im Verfahren des einstweiligen rechtsschutzes al-
lein möglichen summarischen sachverhaltsprüfung
können die gegenüber einer staatlichen stelle erfolg-
ten eigenen Bekundungen des Betroffenen, er habe
Betäubungsmittel konsumiert, einen hinreichenden
Grund für die annahme der einnahme eines anderen
Betäubungsmittels im sinne der nr. 9.1 der an-
lage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung darstellen (vgl.
BayVGH, Beschluss vom 19. 09. 2011 – 11 Cs
11.2097 – juris; ebenso senatsbeschluss vom
15. 01.2013 – 10 s 2398/12 –).

2. Der entziehungsbescheid vom 19. 09. 2013 ist
auch nicht wegen unterbliebener sachverhaltsaufklä-
rung rechtswidrig. entgegen der auffassung der Be-
schwerde war hier die entziehung der Fahrerlaubnis
nach § 46 abs. 1 satz 2 1. alt. FeV i.V. m. nr. 9.1 der
anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung zwingend ge-
boten, ohne dass es der vorherigen anordnung zur Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen Gutach-
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tens oder der vom antragsteller vorgeschlagenen Vor-
lage von Drogenscreenings bedurfte. Denn § 46 abs. 3
i.V. m. § 11 abs. 7 FeV bestimmt ausdrücklich, dass
die anordnung zur Beibringung eines Gutachtens
unterbleibt, wenn die nichteignung des Betroffenen
zur überzeugung der Fahrerlaubnisbehörde feststeht.
Durch diese Bestimmung hat der Verordnungsgeber zu
erkennen gegeben, dass eine Begutachtung nur bei
eignungszweifeln in Betracht kommt, nicht jedoch,
wenn – wie hier – die mangelnde eignung bereits fest-
steht und ohne Hinzuziehung eines Gutachters über sie
entschieden werden kann (vgl. hierzu senatsurteil vom
13.12. 2007 – 10 s 1272/07 – esVGH 58, 156 [= Ba
2008, 210]).

Der senat vermag der von der Beschwerde herange-
zogenen rechtsprechung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs, wonach die in nr. 9.5 der anlage 4
zur Fahrerlaubnis-Verordnung genannte („materiell-
rechtliche“) Zeitspanne für die zur Wiedererlangung
der Fahreignung nachzuweisende Betäubungsmittel-
abstinenz auch eine verfahrensrechtliche Bedeutung
dergestalt habe, dass ein Jahr nach dem tag, den der
Betroffene als Beginn der abstinenz genannt hat, nicht
mehr von einer weiterhin bestehenden Fahrungeeig-
netheit ausgegangen werden dürfe, nicht zu folgen.
nach der ständigen rechtsprechung des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs (vgl. grundlegend Beschluss
vom 09. 05. 2005 – 11 Cs 04.2526 – BayVBl. 2006, 18
sowie Beschlüsse vom 04. 02. 2009 – 11 Cs 08.2591 –
juris; vom 17. 06. 2010 – 11 Cs 10.991 – juris) sowie
nunmehr auch des oberverwaltungsgerichts des lan-
des sachsen-anhalt (Beschluss vom 14. 06. 2013 – 3
m 68/13 – nJW 2013, 3113 [= Ba 2013, 257]) steht
ein Jahr nach dem tag, den der Betroffene als Beginn
der Betäubungsmittelabstinenz genannt hat oder von
dem an unabhängig von einem solchen Vorbringen an-
haltspunkte für eine dahingehende entwicklung vor-
liegen, nicht mehr im sinne des § 11 abs. 7 FeV fest,
dass der Betroffene noch fahrungeeignet ist. Der
Frage, ob die Fahreignung wiedererlangt wurde,
müsse aber nur nachgegangen werden, wenn der Be-
troffene entweder einen einschlägigen Verhaltenswan-
del behaupte oder unabhängig hiervon hinreichend ge-
wichtige anhaltspunkte dafür vorlägen. andernfalls
dürfe die Behörde sogar nach dem ablauf der „verfah-
rensrechtlichen“ einjahresfrist weiterhin davon ausge-
hen, dass sich an der mangelnden Fahreignung des Be-
troffenen nichts geändert hat. lediglich nach dem
Verstreichen einer noch größeren Zeitspanne wandele
sich auch bei fehlender Behauptung einer Verhaltens-
änderung ein zunächst im sinne von § 11 abs. 7 FeV
feststehender sachverhalt in eine Fallgestaltung, bei
der ein entzug der Fahrerlaubnis die einholung eines
Gutachtens voraussetze (vgl. näher BayVGH, Be-
schluss vom 04. 02. 2009, a. a. o.).

Der senat hält an seiner bisherigen ständigen recht-
sprechung (vgl. senatsurteil vom 30. 09. 2003 – 10 s
1917/02 – VBlBW 2004, 151 [= Ba 2004, 288] sowie
senatsbeschluss vom 01.04. 2010 – 10 s 514/10 –;
ebenso oVG nordrhein-Westfalen, Beschluss vom
03. 09. 2010 – 16 B 382/10 – juris) fest, nach der im

rahmen eines Fahrerlaubnisentziehungsverfahrens
ohne Beachtung einer „verfahrensrechtlichen“ Jahres-
frist bzw. sonstiger starrer zeitlicher Vorgaben grund-
sätzlich vom Fortbestand einer zuvor festgestellten
oder feststellbaren Fahrun-geeignetheit auszugehen
ist, solange der materielle nachweis der Wiedererlan-
gung der Fahreignung nicht erbracht worden ist. Dem
Grundsatz, dass die umstände des einzelfalls und
nicht eine starre Jahresfrist den ausschlag geben, steht
insbesondere nicht der vom Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof herangezogene Wortlaut der einschlägigen
Bestimmungen entgegen. soweit § 3 abs. 1 satz 1
stVG sowie § 46 abs. 1 satz 1 FeV die entziehung
der Fahrerlaubnis an die Voraussetzung knüpfen, dass
sich der Betroffene als ungeeignet oder nicht befähigt
zum Führen von Kraftfahrzeugen „erweist“ – und
nicht in der Vergangenheit „erwiesen hat“ –, beantwor-
tet das nicht die Frage, ob bzw. unter welchen umstän-
den ein hervorgetretener Fahreignungsmangel fort-
wirkt; denn wenn und soweit dieser mangel nicht
beweiskräftig überwunden ist, „erweist“ sich nach wie
vor die ungeeignetheit des jeweiligen Fahrerlaubnis-
inhabers. erst recht kann den genannten Vorschriften –
und auch den sonstigen regelungen des Fahrerlaub-
nisrechts – nichts für die auffassung des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs entnommen werden, dass
sich bis zum ablauf eines bestimmten Zeitintervalls
nach einer bloßen Behauptung der abstinenz die Fah-
rungeeignetheit weiterhin „erweist“, danach aber nur
noch „erwiesen hat“. Vielmehr spricht bereits der
Wortlaut von nr. 9.5 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung dafür, die (Wieder-)erlangung der Fah-
reignung nach deren Verlust aufgrund der einnahme
einer harten Droge an ein (materielles) nachweiserfor-
dernis und nicht lediglich an den ablauf der Jahresfrist
zu knüpfen.

auch der rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts lässt sich nicht entnehmen, dass aufgetretene
eignungsmängel oder eignungszweifel jenseits eng
gezogener zeitlicher Grenzen bedeutungslos werden.
so hat das Bundesverwaltungsgericht (urteil vom
09. 06. 2005 – 3 C 25.04 – nJW 2005, 3081) im Zu-
sammenhang mit der Frage, unter welchen umständen
weiterhin ein Gefahrenverdacht besteht, der untersu-
chungsanordnungen der Fahrerlaubnisbehörde recht-
fertigt, jedem schematismus eine absage erteilt. Viel-
mehr ist nach der rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts die anordnung, zur Klärung der eig-
nung eines Fahrerlaubnisinhabers zum Führen eines
Kraft-fahrzeugs auf der Grundlage von § 14 abs. 2 
nr. 2 FeV i.V. m. § 46 FeV wegen nachgewiesenen
Drogenkonsums ein medizinisch-psychologisches Gut-
achten beizubringen, nicht an die einhaltung einer
festen Frist nach dem letzten erwiesenen Betäubungs-
mittelmissbrauch gebunden. entscheidend ist, ob unter
Berücksichtigung aller umstände, insbesondere nach
art, umfang und Dauer des Drogenkonsums, noch
hinreichende anhaltspunkte zur Begründung eines
Gefahrenverdachts bestehen. Diese auf die Gesamt-
umstände des einzelfalls abstellende sichtweise bean-
sprucht auch dann Geltung, wenn es wie vorliegend
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um die Frage geht, ob – bei fehlendem oder unzurei-
chendem positivem nachweis der Wiedererlangung
der Fahreignung – die nichteignung des Betroffenen
nach wie vor fortbesteht und die Fahrerlaubnisbehörde
nach § 11 abs. 7 FeV verfahren darf (ebenso oVG
nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 03. 09. 2010 –
16 B 382/10 – a. a. o.).

Dies gilt umso mehr, als in Fällen der vorliegenden
art auch eine Begutachtung mit dem Ziel einer zeitna-
hen Klärung der (wiedererlangten) Fahreignung auf
schwierigkeiten stößt. Denn eine medizinisch-psycho-
logische untersuchung könnte mit aussicht auf erfolg
erst nach dem hier fehlenden nachweis einer regelmä-
ßig einjährigen Betäubungsmittelabstinenz angeordnet
werden. Konsequenterweise geht der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof (vgl. ausdrücklich Beschluss vom
04. 02. 2009 – 11 Cs 08.2591 – a. a. o.) in der hier vor-
liegenden Fallkonstellation davon aus, dass die Frist-
setzung bei der Gutachtensanordnung dem nachwei-
serfordernis rechnung tragen muss und so zu
bemessen ist, dass der erforderliche abstinenznach-
weis für die Dauer eines Jahres bis zur Begutachtung
erbracht werden kann. indes kann es aus Gründen der
Verkehrssicherheit nicht hingenommen werden, zur
ermöglichung des abstinenznachweises mit anschlie-
ßender medizinisch-psychologischer untersuchung
einen möglicherweise ungeeigneten Betroffenen für
die beträchtliche Zwischenzeit im Besitz der Fahrer-
laubnis zu belassen. Die Gutachtensanordnung gehört
als Gefahrerforschungseingriff zu den Gefahrenab-
wehrmaßnahmen, die von der Fahrerlaubnisbehörde
zum schutz der anderen Verkehrsteilnehmer vor unge-
eigneten bzw. mangelnder eignung verdächtigen Fah-
rerlaubnisinhabern zu ergreifen sind. Dieser schutz-
auftrag ist im Hinblick auf die gegenwärtige
potentielle Gefährdung der Verkehrssicherheit durch
einen möglicherweise ungeeigneten Kraftfahrer mit
der gebotenen Beschleunigung zu erfüllen und duldet
keinen aufschub bis zu einem entfernten Zeitpunkt in
der Zukunft, zu dem ein solcher Fahrer die erforderli-
che abstinenz für die Dauer eines Jahres nachgewie-
sen und dadurch seine Fahreignung wiedererlangt
haben mag. Die Frist nach § 11 abs. 6 satz 2 FeV
dient daher nicht dazu, dem Fahrerlaubnisinhaber die
möglichkeit einzuräumen, den erforderlichen absti-
nenznachweis zu führen, bevor die Fahrerlaubnisbe-
hörde maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergreifen
kann (vgl. hierzu senatsbeschlüsse vom 24. 01.2012 –
10 s 3175/11 – nJW 2012, 3321 [= Ba 2012, 174]
sowie vom 24.11.2011 – 10 s 2405/11 –).

Die Befugnis der Fahrerlaubnisbehörde, auch in
Fällen der überschreitung der „verfahrensrechtlichen“
Jahresfrist bei gleichzeitiger abstinenzbehauptung
von einer fortbestehenden Fahrungeeignetheit des Be-
troffenen auszugehen und nach § 11 abs. 7 FeV zu
verfahren, beeinträchtigt auch nicht in unzumutbarer
Weise rechte des betroffenen Fahrerlaubnisinhabers.
Denn diesem steht die möglichkeit offen, unmittelbar
nach dem abstinenzentschluss entsprechende nach-
weise zu erbringen, d. h. sich in unregelmäßigen ab-
ständen unter forensisch anerkannten Bedingungen la-

bormedizinisch untersuchen zu lassen. lediglich wenn
zum maßgeblichen Zeitpunkt des erlasses des Wider-
spruchsbescheids oder der gerichtlichen entscheidung
im Verfahren des einstweiligen rechtsschutzes die Be-
täubungsmittelabstinenz für die Dauer eines Jahres
unter forensisch gesicherten Bedingungen nachgewie-
sen ist, kommt nach der unter 3. dargestellten ständi-
gen rechtsprechung des senats eine auch im entzie-
hungsverfahren beachtliche Wiedererlangung der
Fahreignung in Betracht.

3. Jedenfalls bei der gebotenen summarischen Prü-
fung muss davon ausgegangen werden, dass der nach
dem oben ausgeführten eingetretene Fahreignungs-
mangel auch bis zum maßgeblichen Zeitpunkt der
Widerspruchsentscheidung fortbestand. allerdings
geht der senat in ständiger rechtsprechung (vgl. se-
natsurteil vom 30. 09. 2003 – 10 s 1917/02 – a. a. o.
sowie Beschluss vom 08.10. 2003 – 10 s 842/03 –)
davon aus, dass die Frage, ob der betreffende Fahrer-
laubnisinhaber zwischenzeitlich die Fahreignung
wiedererlangt hat, auch für die rechtmäßigkeit einer
entziehungsverfügung von Bedeutung ist. Der für die
Wiedererlangung der Fahreignung erforderliche stabi-
le einstellungswandel kann grundsätzlich auch da-
durch belegt werden, dass die Drogenabstinenz über
einen ausreichend langen Zeitraum nachgewiesen
wird. Der nachweis der nicht mehr gegeben Gefähr-
dung des öffentlichen straßenverkehrs durch die teil-
nahme eines zu einem früheren Zeitpunkt wegen 
Drogenkonsums ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabers
kann aber nur dann als erbracht angesehen werden,
wenn sich der nachweis der Drogenabstinenz auf
einen Zeitraum erstreckt, der den schluss rechtfertigt,
der Drogenverzicht sei nicht lediglich im Hinblick auf
das anhängige entziehungsverfahren erfolgt und damit
vorgeschoben, sondern beruhe auf einem tatsächlichen
einstellungswandel des Betroffenen. Der nachweis
der Wiedererlangung der Fahreignung erfordert daher
grundsätzlich den lückenlosen nachweis der Betäu-
bungsmittelabstinenz für die Dauer eines Jahres (vgl.
senatsbeschluss vom 01.04. 2010 – 10 s 514/10 –).
ob daneben noch eine medizinisch-psychologische
Begutachtung erforderlich ist, bedarf hier keiner ent-
scheidung. Vorliegend hat der antragsteller jedenfalls
einen einjährigen durchgängigen abstinenznachweis
bis zum maßgeblichen Zeitpunkt der Widerspruchs-
entscheidung des regierungspräsidiums K. vom
29.11.2013 nicht erbracht, sondern lediglich die nega-
tiven Befundberichte zweier Drogenscreenings vom
11.12. 2013 bzw. 04. 02. 2014 vorgelegt. Damit
kommt eine Wiedererlangung der Fahreignung bereits
aus zeitlichen Gründen nicht in Betracht. 

(mitgeteilt vom 10. senat des Verwaltungsgerichts-
hofes Baden-Württemberg)

39. *) 1. Die  Entziehung  der  Fahrerlaubnis
wegen des einmaligen Konsums sog. harter Drogen
(hier:  Metamphetamin)  unterliegt  nicht  der  Bin-
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dungswirkung nach § 3 Abs. 3 StVG, wenn gegen
die  Betroffene  wegen  einer  anderweitigen  Fahrt
unter  Cannabiseinfluss  ein  Ermittlungsverfahren
eingeleitet wird.

2. Eine  bestehende  Schwangerschaft  kann  für
eine besondere Verhaltensumstellung im Sinne der
Vorbemerkung 3 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung  sprechen  und  damit  ein  Abweichen
vom Regelfall rechtfertigen. Davon ist jedoch nicht
auszugehen,  wenn  bei  der  Betroffenen  trotz
Schwangerschaft  ein  fortgesetzter Drogenkonsum
festzustellen ist.  

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 17. Februar 2014 – 11 ZB 13.2532 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Die Klägerin wendet sich gegen die entziehung

ihrer Fahrerlaubnis der Klassen B, l, m und s mit Be-
scheid der Beklagten vom 18. september 2013.

am 21. april 2013 geriet die Klägerin in eine Ver-
kehrskontrolle und fiel dabei wegen mutmaßlichen
Drogenkonsums auf. Die toxikologische analyse der
ihr entnommenen Blutprobe ergab, dass sie unter an-
derem 27 ng/ml metamphetamin im Blut hatte. Das
deshalb eingeleitete ordnungswidrigkeitenverfahren
wurde eingestellt. im rahmen der anhörung zur Fah-
rerlaubnisentziehung teilte der Klägerbevollmächtigte
der Beklagten mit schreiben vom 30. august 2013 mit,
dass die Klägerin schwanger sei, legte ein entspre-
chendes ärztliches attest vom 25. Juli 2013 vor und
berief sich auf einen ausnahmefall im sinn der Vorbe-
merkung 3 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verord-
nung. Die Beklagte antwortete mit schreiben vom 
04. september 2013, dass sie nicht hiervon ausgehe,
zumal eine neue polizeiliche anzeige gegen die Kläge-
rin vom 01. september 2013 wegen einer straßenver-
kehrsteilnahme unter dem einfluss berauschender
mittel vorliege. Wegen der straßenverkehrsteilnahme
der Klägerin unter dem einfluss von Cannabis am 
31. august 2013 wurde gegen sie ein ermittlungsver-
fahren wegen einer tat im sinn des § 316 stGB einge-
leitet.

Das Verwaltungsgericht regensburg wies die Klage
der Klägerin gegen den auf nr. 9.1 der anlage 4 zur
Fahrerlaubnis-Verordnung gestützten Bescheid vom
18. september 2013 mit urteil vom 25. oktober 2013
ebenso ab wie zuvor mit Beschluss vom 18. oktober
2013 schon den antrag nach § 80 absatz 5 VwGo. 

mit ihrem antrag auf Zulassung der Berufung gegen
das urteil vom 25. oktober 2013 macht die Klägerin
geltend, die vom Verwaltungsgericht zu § 3 absatz 3
stVG vertretene auffassung sei unzutreffend. Der
sachverhalt, der Gegenstand eines strafverfahrens sei,
dürfe im gesamten entziehungsverfahren nicht berück-
sichtigt werden. Das Verwaltungsgericht habe nicht
ausreichend berücksichtigt, dass angesichts ihrer
schwangerschaft ein ausnahmetatbestand vorliege.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen

erfolg.

Das Vorliegen der Voraussetzungen von § 3 absatz 3
stVG wurde zu recht verneint. Der Bescheid vom 
18. september 2013, mit dem der Klägerin die Fahrer-
laubnis entzogen wurde, knüpft ausdrücklich und un-
missverständlich nur an den Konsum von metamphe-
tamin am 21. april 2013 an, der gemäß der regel-
vermutung in nr. 9.1 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung die Fahrungeeignetheit zur Folge hat. in
Bezug hierauf wurde kein strafverfahren gegen die
Klägerin eingeleitet, so dass es am tatbestand von § 3
absatz 3 stVG fehlt. aus dem umstand, dass wegen
einer Fahrt unter dem einfluss von Cannabis am 
31. august 2013 ein strafrechtliches ermittlungsver-
fahren gegen die Klägerin eingeleitet wurde und die
Beklagte in ihrem schreiben vom 04. september 2013
u. a. die polizeiliche anzeige wegen dieser Cannabis-
fahrt erwähnt hat, kann nicht konstruiert werden, die
Fahrerlaubnisbehörde stütze die Fahrerlaubnisentzie-
hung auch auf die tat vom 31. august 2013, so dass
die Fahrerlaubnisentziehung gemäß § 3 absatz 3
stVG rechtswidrig sei.

Das urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
15. Juli 1987 (7 C 46.87 – BVerwGe 80, 43 ff.) führt
zu keiner anderen Beurteilung der rechtslage zugun-
sten der Klägerin. Diese entscheidung erging nicht zu
der dem heutigen § 3 absatz 3 stVG entsprechenden
Vorschrift des § 4 absatz 2 stVG in der Fassung vom
02. märz 1974 (BGBl i s. 469), sondern zu § 4 absatz
3 stVG in der Fassung vom 02. märz 1974 und betraf
eine ganz andere Frage, nämlich, ob die Verwaltungs-
behörde in dem entziehungsverfahren zum nachteil
des Fahrerlaubnisinhabers von den Feststellungen
eines bereits ergangenen strafgerichtlichen urteils ab-
weichen darf. Bezogen hierauf hat das Bundesverwal-
tungsgericht befunden, dass die Bindungswirkung des
strafgerichtlichen urteils gemäß § 4 absatz 3 satz 1
stVG in der Fassung vom 02. märz 1974 nicht nur für
die Fahrerlaubnisentziehung selbst, sondern für das
gesamte entziehungsverfahren unter einschluss der
vorbereitenden maßnahmen gilt. Dies ist nicht auf den
zu entscheidenden Fall übertragbar.

Das Vorbringen der Klägerin, das Verwaltungsge-
richt habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass ihre
schwangerschaft auch nach auffassung der Beklagten
ein abweichen von der regelvermutung in nr. 9.1 der
anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung rechtfertige,
verhilft dem Zulassungsantrag ebenfalls nicht zum 
erfolg. Die Beklagte hat in ihrem schreiben vom 
04. september 2013 zwar ausgeführt, die schwanger-
schaft stelle „mit sicherheit eine besondere Verhal-
tensumstellung“ dar. aus dem nächsten satz wird aber
ersichtlich, dass sie im Fall der Klägerin hiervon
wegen des fortgesetzten Drogenkonsums gerade nicht
ausging. aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass
trotz der etwas verkürzten und daher missverständ-
lichen Formulierung das richtige gemeint ist, näm-
lich: mit einer schwangerschaft wird in vielen Fällen
aus Verantwortungsgefühl für das ungeborene Kind
eine besondere Verhaltensumstellung im sinn der Vor-
bemerkung 3 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verord-
nung einhergehen. Wie die umstände des einzelfalls
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zeigen, war dies bei der Klägerin aber nicht der Fall.
Dass sie nach dem Vorfall vom 21. april 2013 trotz der
laut attest vom 25. Juli 2013 bestehenden schwanger-
schaft ende august 2013 noch einmal Drogen genom-
men hat, zeigt, dass sie ihr Verhalten nicht umgestellt
hat. Bei der Frage, ob bezogen auf den metampheta-
minkonsum am 21. april 2013 ein Fall von Vorbemer-
kung 3 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung
vorliegt, durfte das ohne Verstoß gegen § 3 absatz 3
stVG berücksichtigt werden.

Dass ausweislich des laborbefundes des mVZ W.
vom 26. september 2013 in der urinprobe der Kläge-
rin vom 23. september 2013 keine Betäubungsmittel
feststellbar waren, führt zu keinem anderen ergebnis,
zumal Betäubungsmittel im urin nur über einen kur-
zen Zeitraum nach einnahme nachweisbar bleiben. im
urin kann der nachweis gegenüber dem Blut zwar län-
ger geführt werden. Bei gelegentlichem Konsum von
Cannabis ist aber bereits nach zwei- bis viertägigem
Verzicht auf diese Droge mit einem negativen Befund
rechnen (vgl. schubert/schneider/eisenmenger/ste-
phan, Begutachtungs-leitlinien zur Kraftfahrereig-
nung, 2. aufl. 2005, s. 179, tabelle 2). andere Drogen
als Cannabis sind im urin generell nur während einer
Zeitspanne nachweisbar, die sich zwischen einem und
vier tagen nach der einnahme bewegt (schubert/
schneider/eisenmenger/stephan, ebenda).

40. *) 1. Bereits die einmalige Einnahme von Be-
täubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelge-
setzes  (ausgenommen Cannabis)  –  zu denen auch
Kokain  zählt  –  schließt  im Regelfall  die  Fahreig-
nung  aus,  und  zwar unabhängig davon,  ob unter
dem Einfluss der Betäubungsmittel ein Kraftfahr-
zeug geführt wurde.

2. Ein  laufendes  Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren entfaltet in Bezug auf das Tätigwerden der Fahr-
erlaubnisbehörde  keine  Sperrwirkung,  weil  dort
anders als im Strafverfahren keine Entziehung der
Fahrerlaubnis nach § 69 StGB in Betracht kommt. 

3. Die erfolgreiche Behauptung einer unbewuss-
ten Drogenaufnahme setzt voraus, dass der Betrof-
fene  nachvollziehbar  und  in  sich  schlüssig  einen
Sachverhalt darlegt, der ein derartiges Geschehen
ernsthaft möglich erscheinen lässt.

4. Die  Frage,  wann  ein  in  der  Vergangenheit 
liegender  und  für  sich  genommen  kraftfahreig-
nungsrelevanter Drogenkonsum die Annahme der
Kraftfahrungeeignetheit  nicht  mehr  rechtfertigt,
sondern nur noch Anlass zu Zweifeln bietet, denen
etwa durch eine Begutachtungsanordnung gemäß
§§ 46  Abs. 3,  14  Abs. 2  Nr. 2  FeV  nachzugehen
wäre,  kann  nicht  unter  Zugrundelegung  schema-
tisch  fester  Zeiten  beantwortet werden. Vielmehr
sind insoweit alle Umstände des Einzelfalls zu be-
rücksichtigen. 

5. Im Falle des Konsums sog. harter Drogen ge-
nügt zur Begründung des Sofortvollzugs einer Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis der Bezug  auf die  all-

gemein  bekannten  Auswirkungen  des  Drogen-
konsums auf die Fahrtauglichkeit, ohne dabei aus-
drücklich  eine  Verbindung  speziell  zum  Fall  des
Betroffenen herzustellen.

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 07. april 2014 – 16 B 89/14 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des antragstellers ist unbegründet. 
Die anordnung der sofortigen Vollziehung in der

ordnungsverfügung des antragsgegners genügt entge-
gen der auffassung des antragstellers den anforde-
rungen des § 80 abs. 3 satz 1 VwGo. Die drohende
weitere Verkehrsteilnahme von Konsumenten sog.
harter Drogen beinhaltet eine Gefahrenlage, in der sich
die Begründung für die ordnungsverfügung selbst und
diejenige für die sofortige Vollziehung typischerweise
weitgehend decken. Daher reicht es aus, wenn sich die
Behörde – wie hier – zur rechtfertigung des sofort-
vollzugs auf die allgemein bekannten auswirkungen
des Drogenkonsums auf die Fahrtauglichkeit bezieht,
ohne dabei ausdrücklich eine Verbindung speziell zum
Fall des Betroffenen herzustellen.

auch in der sache ist die ordnungsverfügung des
antragsgegners aller Voraussicht nach nicht zu bean-
standen. Dass das eingeleitete ordnungswidrigkeiten-
verfahren noch nicht abgeschlossen sein mag, ist kein
Grund, von der entziehung der Fahrerlaubnis abzuse-
hen. ein laufendes ordnungswidrigkeitenverfahren
entfaltet in Bezug auf das tätigwerden der Fahrerlaub-
nisbehörde keine sperrwirkung, weil dort anders als
im strafverfahren keine entziehung der Fahrerlaubnis
nach § 69 stGB in Betracht kommt (vgl. § 3 abs. 3
satz 1 stVG). Darüber hinaus ist es unerheblich, ob
der antragsteller sich mit der Fahrt am 07. april 2012
ordnungswidrig verhalten hat, indem er noch unter der
Wirkung zuvor eingenommenen Kokains stand.
nach – soweit ersichtlich – einhelliger obergericht-
licher rechtsprechung schließt im regelfall bereits die
einmalige einnahme von Betäubungsmitteln im sinne
des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenommen Canna-
bis) – zu denen auch Kokain zählt – die Fahreignung
aus, und zwar unabhängig davon, ob unter dem ein-
fluss der Betäubungsmittel ein Kraftfahrzeug geführt
wurde (§ 3 abs. 1 satz 1 stVG, § 46 abs. 1 FeV 
i.V. m. nr. 9.1 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verord-
nung), vgl. etwa oVG nrW, Beschluss vom 30. april
2013 – 16 B 354/13 – mit weiteren nachweisen.

entscheidend ist daher allein, ob feststeht, dass der
antragsteller damals Kokain zu sich genommen hat.
Das aber ist angesichts des vorliegenden rechtsmedizi-
nischen Gutachtens des universitätsklinikums e. vom
14. mai 2012 nicht zweifelhaft. Die einnahme des
rauschmittels wird danach bereits durch den nach-
weis des Kokainmetaboliten Benzoylecgonin in der
Blutprobe des antragstellers belegt, sodass es nicht
darauf ankommt, dass Kokain selbst nur noch in spu-
ren und damit nicht mehr sicher („wahrscheinlich“)
nachzuweisen war (vgl. Gutachten seite 3: „Durch die
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hier vorgenommenen untersuchungen an der Blutpro-
be konnte nachgewiesen werden, dass Herr s. Cocain
konsumiert hat.“ und weiter „Cocain war in der Blut-
probe nicht mehr sicher nachweisbar, das aufgefunde-
ne Benzoylecgonin belegt aber den vorangegangenen
Cocainkonsum.“).

Das Verwaltungsgericht ist im Weiteren zu recht
von einem bewussten Kokainkonsum des antragstel-
lers ausgegangen. soweit der antragsteller einen sol-
chen bestreitet und darauf verweist, er sei möglicher-
weise entweder anlässlich eines Junggesellenab-
schieds oder während eines Bordellbesuchs unwis-
sentlich mit dem Kokain in Kontakt gekommen, ist
dem nicht zu folgen. Die erfolgreiche Behauptung
einer unbewussten Drogenaufnahme setzt voraus, dass
der Betroffene nachvollziehbar und in sich schlüssig
einen sachverhalt darlegt, der ein derartiges Gesche-
hen ernsthaft möglich erscheinen lässt, vgl. oVG
nrW, Beschluss vom 06. märz 2013 – 16 B 1378/12 –,
juris, rdnr. 4 f., mit weiteren nachweisen.

Daran fehlt es hier nach wie vor. Das diesbezügliche
Vorbringen des antragstellers ist in jeder Hinsicht völ-
lig substanzlos und erschöpft sich in bloßen spekula-
tionen, sodass alles für eine schutzbehauptung spricht.
[wird ausgeführt] 

anders als der antragsteller meint, bedurfte es vor
dem entzug der Fahrerlaubnis nicht der aufforderung
zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen
Gutachtens. Die Frage, wann ein in der Vergangenheit
liegender und für sich genommen kraftfahreignungsre-
levanter Drogenkonsum die annahme der Kraftfah-
rungeeignetheit nicht mehr rechtfertigt, sondern nur
noch anlass zu Zweifeln bietet, denen etwa durch eine
Begutachtungsanordnung gemäß §§ 46 abs. 3, 14
abs. 2 nr. 2 FeV nachzugehen wäre, kann nicht unter
Zugrundelegung schematisch fester Zeiten beantwor-
tet werden. Vielmehr sind insoweit alle umstände des
einzelfalls zu berücksichtigen (vgl. oVG nrW, Be-
schlüsse vom 17. oktober 2011 – 16 B 995/11 – und
vom 30. märz 2012 – 16 B 341/12 –; zu der ähnlichen
Frage, unter welchen umständen ein Drogenkonsum
auch eine Gutachtenaufforderung nach § 14 abs. 2 
nr. 2 FeV nicht mehr rechtfertigt, siehe BVerwG, ur-
teil vom 09. Juni 2005 – 3 C 25.04 –, juris, rdnr. 23 =
nJW 2005, 3081).

ausgehend davon steht der umstand, dass der (letz-
te) nachgewiesene Drogenkonsum des antragstellers
zum maßgeblichen Zeitpunkt des erlasses der streiti-
gen ordnungsverfügung etwa eineinhalb Jahre zurück-
lag, der annahme einer fortdauernden Kraftfahrunge-
eignetheit nicht entgegen. Dieser Zeitraum ist nicht
schon für sich genommen so erheblich, dass der an-
tragsgegner bereits allein deshalb daran gehindert ge-
wesen wäre, unmittelbar auf die nichteignung des an-
tragstellers zum Führen von Kraftfahrzeugen zu
schließen(vgl. § 11 abs. 7 FeV). Zwar bietet eine der-
artige Zeitspanne grundsätzlich genügend raum für
eine stabile Verhaltensänderung und – daraus resultie-
rend – die nachfolgende Wiedererlangung der Kraft-
fahreignung. Dafür spricht im Fall des antragstellers
allerdings nichts. Da der antragsteller weder irgend-

welche abstinenznachweise vorgelegt noch überhaupt
glaubhafte angaben zu seinem (früheren) Drogenkon-
sumverhalten gemacht hat, mangelt es an jeglichem
konkreten anhalt für die annahme, dass er seine Fah-
reignung zwischenzeitlich wiedererlangt haben könn-
te. ein solcher ergibt sich auch nicht daraus, dass er
nach dem Vorfall vom april 2012 nicht nochmals ein-
schlägig im straßenverkehr in erscheinung getreten
ist. selbst eine längerfristig unauffällige Verkehrsteil-
nahme entfaltet keine hinreichende aussagekraft im
Hinblick auf eine mögliche dauerhafte Verhaltensän-
derung. Zum einen kann das ausbleiben weiterer spe-
zifischer auffälligkeiten ebenso gut auf einer lediglich
zeitweiligen situationsbedingten anpassung oder auf
bloßem Zufall beruhen. Zum anderen bringt es schon
die relativ geringe Kontrolldichte im straßenverkehr
mit sich, dass häufig trotz fortbestehender Drogenpro-
blematik über einen langen Zeitraum keine Zuwider-
handlungen aktenkundig werden. nachweislich falsch
dürfte im übrigen – ohne dass es darauf vorliegend
entscheidend ankäme – die Behauptung des antrag-
stellers sein, sich nicht nur von allen Betäubungsmit-
teln, sondern inzwischen auch von jeglichem, ohnehin
immer nur in kleinen mengen erfolgtem alkoholkon-
sum fernzuhalten. Denn ausweislich einer vom an-
tragsgegner zu den akten gereichten Verkehrsunfall-
anzeige des Polizeipräsidiums e. war der antragsteller
am 23. Januar 2014 in einen Verkehrsunfall verwi-
ckelt, wobei ihm eine Blutprobe entnommen wurde,
die immerhin eine Blutalkoholkonzentration von 0,70
Promille aufwies.

Vor diesem Hintergrund erweist sich schließlich
auch die vom Verwaltungsgericht getroffene interes-
senabwägung als zutreffend. trotz der ihn vor allem
beruflich empfindlich treffenden Folgen der mobili-
tätseinbuße stellt sich das öffentliche interesse am so-
fortigen ausschluss des antragstellers von der weite-
ren teilnahme am motorisierten straßenverkehr
seinen interessen gegenüber als übergeordnet dar. in
aller regel trägt allein die voraussichtliche rechtmä-
ßigkeit einer auf den Verlust der Kraftfahreignung ge-
stützten ordnungsverfügung die aufrechterhaltung
der anordnung der sofortigen Vollziehung. Damit ver-
bundene, für ihn nachteilige Folgen, die im einzelfall
bis zur Vernichtung der wirtschaftlichen existenz-
grundlage reichen können, muss der Betroffene ange-
sichts des von fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmern
ausgehenden besonderen risikos für die sicherheit
des öffentlichen straßenverkehrs und des aus art. 2
abs. 2 satz 1 GG ableitbaren auftrags zum schutz vor
erheblichen Gefahren für leib und leben hinnehmen.
Dies ist vorliegend nicht deswegen anders zu bewer-
ten, weil die Fahrerlaubnisentziehung nicht in einem
engen zeitlichen Zusammenhang mit dem die maß-
nahme rechtfertigenden Vorfall steht. Die Dringlich-
keit ordnungsrechtlicher maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr bestimmt sich nach einem objektiven maßstab.
Zeitablauf allein macht es aber nicht weniger dring-
lich, einen ungeeigneten Fahrerlaubnisinhaber von der
weiteren Verkehrsteilnahme auszuschließen.
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41. *) Die Systemgerechtigkeit und Angemessen-
heit der noch geltenden Tilgungsbestimmungen (§
29 StVG)  ist auch nicht deshalb  in Frage gestellt,
weil es nach den ab dem 01. Mai 2014 geltenden Be-
stimmungen  keine  wechselseitige  Beeinflussung
von  Eintragungen  hinsichtlich  der  Tilgungs-
fristen mehr geben wird (§ 29 StVG n. F.). 

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 03. Januar 2014 – 16 a 2296/13 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Zulassungsantrag des Klägers bleibt ohne er-

folg, weil keiner der genannten Zulassungsgründe hin-
reichend dargelegt worden ist bzw. in der sache ein-
greift.

Der Kläger hält es für unverhältnismäßig und für
mit sonstigen verfassungsrechtlichen Wertungen un-
vereinbar, dass ihm, dem Wortlaut der tilgungsbestim-
mungen des § 29 stVG folgend, noch beide geahnde-
ten trunkenheitsfahrten aus den Jahren 2001 und 2007
entgegengehalten werden können und daher die
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis wegen wiederhol-
ter Zuwiderhandlungen im straßenverkehr unter alko-
holeinfluss von der vorherigen Beibringung eines die
Fahreignung bejahenden medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens abhängig gemacht wird (§ 13 satz 1
nr. 2b FeV). soweit nach § 29 abs. 6 satz 1 stVG die
tilgungsreife der am 02. Februar 2001 begangenen
und seit dem 20. oktober 2001 rechtskräftig nach 
§ 315c abs. 1 nr. 1a und abs. 3 nr. 2 stGB geahnde-
ten ersten trunkenheitsfahrt wegen der mit ordnungs-
verfügung vom 10. Januar 2011 ausgesprochenen be-
standskräftigen entziehung der Fahrerlaubnis ge-
hemmt ist, wirkten sich die zurückliegenden Zuwider-
handlungen doppelt aus, was gegen den auch im Ver-
waltungsrecht geltenden Grundsatz „ne bis in idem“
verstoße. Denn die entziehung der Fahrerlaubnis im
Jahr 2011 beruhe allein auf den beiden früheren trun-
kenheitsfahrten, für die bereits § 29 abs. 1 stVG lange
tilgungsfristen vorsehe. ein neues Fehlverhalten, das
zugleich in die entscheidung über die entziehung der
Fahrerlaubnis eingeflossen sei, liege nicht vor. infolge
dieser mehrfachen Berücksichtigung geahndeter Ver-
kehrsverstöße werde der Gedanke der Bewährung im
straßenverkehr, der die Bestimmungen über das Ver-
kehrszentralregister und speziell die tilgungsbestim-
mungen beherrsche, missachtet. Da ihn dies in grund-
rechtlich geschützten Freiheitsrechten verletze, müsse
§ 29 abs. 6 satz 1 stVG in der Weise verfassungskon-
form ausgelegt werden, dass eine Hemmung von til-
gungsfristen zu unterbleiben habe, wenn der die Hem-
mung auslösende neue umstand keinen erkennbaren
Zusammenhang mit dem Gedanken der Bewährung im
straßenverkehr aufweise, also kein neuerliches Fehl-
verhalten zugrunde liege.

Dieses Vorbringen wirft ernstliche Zweifel an der
richtigkeit des angefochtenen urteils nicht auf. es
trifft bereits im gedanklichen ausgangspunkt nicht zu,
dass der die tilgungshemmung auslösende sachver-
halt der Fahrerlaubnisentziehung ausschließlich auf

den beiden Zuwiderhandlungen des Klägers unter 
alkoholeinfluss beruht. Die entziehung der Fahrer-
laubnis rechtfertigt sich nicht allein aus den beiden
Verkehrsverstößen des Klägers, sondern aus der zu-
sammenfassenden Bewertung, dass der Kläger nicht
(mehr) fahrgeeignet ist. neben den beiden alkoholbe-
dingten Zuwiderhandlungen im straßenverkehr, die
im zeitlichen Vorfeld der Fahrerlaubnisentziehung für
sich genommen lediglich Zweifel an der aktuellen
Fahreignung des Klägers begründet und anlass zu der
Begutachtungsanordnung vom 01. Juli 2010 gegeben
hatten, trat als zusätzlich und letztlich entscheidendes
element noch dessen Weigerung, den ihm auferlegten
nachweis der unbegründetheit der aufgetretenen Fahr-
eignungszweifel zu führen. erst aus dieser Weigerung
folgte die Befugnis des Beklagten, auch noch im Jahr
2011 von der fortdauernden Fahrungeeignetheit des
Klägers auszugehen (§ 11 abs. 8 satz 1 FeV).

Die tilgungshemmende Wirkung der Fahrerlaubnis-
entziehung widerspricht auch nicht dem Gedanken der
Bewährung im straßenverkehr. Zum einen bedeutet
die entziehung der Fahrerlaubnis im einzelfall, dass
die im erlasszeitpunkt in der regel schon einige Zeit
zurückliegenden Verkehrsverstöße oder sonstigen eig-
nungsrelevanten Vorkommnisse noch immer die Fah-
reignung ausschließen, also bislang noch keine Be-
währung stattgefunden hat; so gesehen stellt der erlass
einer solchen ordnungsverfügung gewissermaßen
eine aktualisierung der Fahreignungseinschätzung
dar, die eigenständig zum anlass genommen werden
darf, die zeitlichen Voraussetzungen der tilgung vor-
angegangener eignungserheblicher tatsachen zu mo-
difizieren. speziell in dem hier vorliegenden Fall der
Verweigerung einer angeordneten Fahreignungsbegut-
achtung ist zwanglos die einschätzung gerechtfertigt,
dass – eben bezogen auf die Fahreignung – eine hin-
reichende Bewährung noch nicht stattgefunden hat,
sondern weitere Zeit beanspruchen wird. Zum anderen
erweist sich die tilgungshemmung von eintragungen
über Zuwiderhandlungen im straßenverkehr durch die
eintragung einer ordnungsbehördlichen Fahrerlaub-
nisentziehung auch insoweit als mit dem Gedanken
der Bewährung vereinbar, als nach einer entziehung
der Fahrerlaubnis bis zu deren Wiedererteilung eine
Bewährung jedenfalls im motorisierten straßenver-
kehr nicht stattfinden kann, weil der Betroffene wäh-
rend dieser Zeit keine Kraftfahrzeuge führen darf.

schließlich ist es auch nicht aus sonstigen Gründen
systemwidrig bzw., wie der Kläger anzunehmen
scheint, nur mit einem gesetzgeberischen Versehen er-
klärbar, wenn auch die ordnungsbehördliche entzie-
hung der Fahrerlaubnis zur Hemmung der tilgung
sonstiger eintragungen führt. Der Bestimmung des 
§ 29 abs. 6 satz 1 stVG liegt eine differenzierende
Betrachtungsweise zugrunde, was daran erkennbar
wird, dass nicht alle nach § 28 abs. 3 stVG eintra-
gungspflichtigen entscheidungen zur tilgungshem-
mung führen, sondern nur ein teil davon, nämlich die
in § 28 abs. 3 nr. 1 bis 9 stVG genannten (vgl. VG
augsburg, Beschluss vom 24. Juni 2008 – au 3 K
07.924 –, juris, rn. 48).
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Die systemgerechtigkeit und angemessenheit der
noch geltenden tilgungsbestimmungen ist auch nicht
deshalb in Frage gestellt, weil es nach den ab dem 
01. mai 2014 geltenden Bestimmungen keine wech-
selseitige Beeinflussung von eintragungen hinsicht-
lich der tilgungsfristen mehr geben wird (vgl. § 29
stVG in der Fassung des Fünften Gesetzes zur Ände-
rung des straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze
vom 28. august 2013 – BGBl. i. s. 3313). Diese Ge-
setzesänderung verdeutlicht, dass dem ausgleich zwi-
schen den erfordernissen der sicherheit des straßen-
verkehrs einerseits und dem individuellen rehabili-
tierungsinteresse anderseits in unterschiedlicher Weise
rechnung getragen werden kann. Der umstand, dass
nach dem neuen recht jede eintragung für sich til-
gungsreif wird, kann nicht dahin gedeutet werden,
dass die bislang geltende regelung unter verfassungs-
rechtlichem Blickwinkel Bedenken ausgelöst hat. ins-
besondere haben derartige Bedenken im Gesetz-
gebungsverfahren, das zu der genannten Änderung ge-
führt hat, keinen ausdruck gefunden. Ziel der neure-
gelungen war es, die als kompliziert, unübersichtlich
und wenig transparent angesehenen regelungen zum
Punktsystem und zum Verkehrszentralregister durch
einfachere und transparentere regelungen zu ersetzen
(vgl. zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Bt-
Drucksache 17/12636, s. 1, 17 und 46 f.).

soweit es in dem Gesetzentwurf (a. a. o., s. 17)
heißt, einzelne Bestimmungen im Zusammenhang mit
dem bisherigen Punktsystem hätten sich im Hinblick
auf die Verhältnismäßigkeit als problematisch erwie-
sen, wird kein Zusammenhang speziell mit der hier in
rede stehenden hemmenden Wirkung einer eintra-
gung über eine verwaltungsbehördliche Fahrerlaub-
nisentziehung ersichtlich. Die weiteren ausführungen
lassen vielmehr erkennen, dass der Gesetzgeber viel-
mehr ganz allgemein schwierigkeiten bei der Handha-
bung des Gesetzes beseitigen und die Vorhersehbarkeit
der Konsequenzen für den Bürger erleichtern wollte.

angesichts der eindeutigen aktuellen Gesetzeslage
und des Fehlens greifbarer anhaltspunkte für eine Ver-
fassungswidrigkeit dieser Gesetzeslage können auch
nicht besondere tatsächliche oder rechtliche schwie-
rigkeiten der rechtssache i. s. v. § 124 abs. 2 nr. 2
VwGo festgestellt werden. eine grundsätzliche Be-
deutung der rechtssache i. s. v. § 124 abs. 2 nr. 3
VwGo ist gleichfalls nicht dargelegt. soweit der Klä-
ger einen Klärungsbedarf hinsichtlich der Frage sieht,
ob der dem strafprozessrecht entstammende Grund-
satz „ne bis in idem“ auch bei der auslegung des § 29
abs. 6 stVG in der aktuell noch geltenden Fassung zu
beachten ist, stellt sich diese Frage aus dem oben ge-
nannten Grund im hier zu entscheidenden einzelfall
nicht; vielmehr ist daran zu erinnern, dass die zur ent-
ziehung der Fahrerlaubnis führende einschätzung
mangelnder Fahreignung nicht allein auf den beiden
trunkenheitsfahrten des Klägers beruhte, sondern
letztlich entscheidend auf seiner Weigerung, seine
trotz dieser Vorkommnisse nicht von vornherein aus-
zuschließende Fahreignung gutachterlich nachzuwei-
sen. inwieweit auch die auslegung der Bestimmung

des § 13 FeV (Klärung von eignungszweifeln bei al-
koholproblematik) für sich betrachtet – das heißt über
die in § 29 abs. 6 stVG geregelte tilgungshemmungs-
problematik hinausgehend – einen grundsätzlichen
Klärungsbedarf mit sich bringt, wird aus den Darle-
gungen des Klägers nicht deutlich.

42. *) Wird  die  positive Prognose  eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens wegen der Vor-
lage  wahrheitswidrig  ausgestellter  Therapiebe-
scheinigungen nicht mehr aufrechterhalten,  so  ist
die  Fahrerlaubnisbehörde  gemäß  § 3  Abs. 1  S. 1
StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 FeV berechtigt, die auf der
Grundlage des Gutachtens (wieder)erteilte Fahrer-
laubnis erneut zu entziehen.

Verwaltungsgericht neustadt (a. d. Weinstraße),
Beschluss vom 03. Juli 2013 – 3 l 437/13.nW –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der antrag, die aufschiebende Wirkung des Wider-

spruchs gegen die für sofort vollziehbar erklärte ent-
ziehung der am 18. april 2012 erteilten Fahrerlaubnis
der Klasse B durch Verfügung des antragsgegners
vom 19. märz 2013 wiederherzustellen, kann keinen
erfolg haben.

Die Voraussetzungen zur entziehung der Fahrer-
laubnis nach § 3 abs. 1 satz 1 straßenverkehrsgesetz
– stVG – i.V. m. § 46 abs. 1 Fahrerlaubnis-Verord-
nung – FeV – sind hier erfüllt.

Da der antragsteller sich durch den Konsum von
amphetamin als ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen erwiesen und die damals zuständig gewe-
sene Fahrerlaubnisbehörde ihm mit Bescheid vom 30.
Juli 2010 die Fahrerlaubnis der Klasse B nebst ein-
schlussklassen entzogen hatte, muss er für den erwerb
einer neuen Fahrerlaubnis nach § 14 abs. 2 nr. 1 FeV
zum nachweis seiner Fahreignung ein positives medi-
zinisch-psychologisches Gutachten beibringen. aus
dieser regelung folgt m. a. W., dass ein Fahrerlaubni-
sinhaber, dem die Fahrerlaubnis wie hier wegen des
Konsums eines Betäubungsmittels nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz entzogen wurde, als ungeeignet
zum Führen von Kraftfahrzeugen gilt, solange er die
Wiedererlangung der Kraftfahreignung nicht durch ein
in den gesetzlichen regelungen hierfür vorgeschriebe-
nes medizinisch-psychologisches Gutachten nachge-
wiesen hat.

Dem antragsteller war mit Bescheid vom 30. Juli
2010 die Fahrerlaubnis entzogen worden. Dem lag ein
für den antragsteller negatives medizinisch-psycholo-
gisches Gutachten der aBV, H., zugrunde, welches
eingeholt worden war, nachdem der antragsteller am
12. Januar 2010 nach dem Konsum von amphetamin
(Wert: 189 ng/ml) als Kraftfahrer am straßenverkehr
teilgenommen hatte. Das Gutachten enthielt die emp-
fehlung an den antragsteller, an einer Beratungsmaß-
nahme bei einer Drogenberatungsstelle oder einem
niedergelassenen therapeuten teilzunehmen. Ziel sei
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hierbei eine nachvollziehbare Bilanzierung des frühe-
ren Drogenkonsums, ein stabiler Verzicht auf einen
weiteren Drogenkonsum und ein allenfalls mäßiger
alkoholkonsum. Des Weiteren müssten die psychi-
schen Hintergründe, die den suchtmittelkonsum be-
günstigten, aufgearbeitet oder kompensiert werden. in
Vorbereitung auf eine weitere medizinisch-psycholo-
gische untersuchung seien Drogenabstinenznachweise
zu führen. auf Grund dieser empfehlungen war dem
antragsteller bekannt, wie er die ihm obliegende
Pflicht, seine Fahreignung nachzuweisen, zu führen hat.

Der antragsteller hat zwar scheinbar diesen eig-
nungsnachweis durch Vorlage des Gutachtens der …
GmbH vom 12. april 2012 geführt. Die Gutachterstel-
le hat aber ihre für den antragsteller positive Progno-
se, wonach es nicht zu erwarten sei, dass dieser ein
Kraftfahrzeug unter dem einfluss von Betäubungsmit-
teln oder deren nachwirkungen führen werde, mit
schreiben vom 03. august 2012 nicht mehr aufrecht-
erhalten. Diese rücknahme der positiven Prognose
wurde damit begründet, dass die therapiebescheini-
gungen, welche der antragsteller im rahmen seiner
Fahreignungsbegutachtung vorgelegt habe, nach gesi-
cherten erkenntnissen der Kriminalpolizei wahrheits-
widrig ausgestellt worden seien und weder eine
psychotherapeutische Behandlung noch eine teilnah-
me an einer Hauskreisgruppe („nüchterner Weg“)
stattgefunden habe. Die positive Gutachtenprognose
könne daher nicht aufrechterhalten werden. Zwar
seien von dem Probanden beigebrachte therapiebe-
scheinigungen oder sonstige externe Befunde (z. B.
abstinenznachweise) nicht die alleinigen Befunde, auf
die sich die gutachterliche Prognose stütze, gefälschte
Befunde erschütterten jedoch unzweifelhaft die
Glaubwürdigkeit des zu Begutachtenden. in Folge
seien die im explorationsgespräch gewonnenen Be-
funde nicht mehr verwertbar, so dass das erstellte Gut-
achten die Frage nach der Fahreignung nicht mehr klä-
ren könne.

Dieser Widerruf der Prognose der Gutachterstelle
ist nachvollziehbar. Denn im Falle des antragstellers
setzt eine positive Prognose unter anderem eine stabi-
le Drogenabstinenz voraus. eine stabile Drogenabsti-
nenz erfordert wiederum, dass die dem Drogenkonsum
zugrundeliegenden ursachen tiefgreifend aufgearbei-
tet wurden und eine nachvollziehbare einstellungs-
und Verhaltensänderung auf Dauer stattgefunden hat.
Diese bei dem antragsteller erforderliche Verhaltens-
änderung und seine diesbezüglichen Vorsätze (Fortset-
zung der Drogenabstinenz und teilnahme an stabili-

sierenden maßnahmen) leiteten sich für die Gutachter
aus der "geleisteten" auseinandersetzung mit der be-
stehenden Drogenproblematik ab, die der antragstel-
ler durch die vorgelegten Bescheinigungen vom 
29. april 2011 und 17. märz 2012 nachweisen wollte.
Der positiven Prognose der Gutachter wird durch die
tatsache, dass den von dem antragsteller vorgelegten
Bescheinigungen nicht die attestierten therapeutischen
maßnahmen zugrunde lagen, aber eine wesentliche
Grundlage entzogen.

Damit hat der antragsteller, da kein positives medi-
zinisch-psychologisches Gutachten über ihn vorliegt,
nicht den nachweis geführt, dass er zum Führen von
Kraftfahrzeugen geeignet ist. er gilt weiterhin als un-
geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen.

er kann sich demgegenüber nicht mit erfolg auf die
seit erteilung der Fahrerlaubnis am 18. april 2012 ver-
strichene Zeit und/oder die vorgelegten negativen 
Drogenscreenings berufen. Der nachweis über die
Wiedererlangung der Fahreignung ist nach dem in 
§ 14 abs. 2 nr. 1 FeV manifestierten Willen des Ge-
setzgebers, der auf wissenschaftlichen erkenntnissen
beruht, allein durch Vorlage eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens zu führen. ein solches
liegt für den antragsteller nicht vor.

steht somit die ungeeignetheit des antragstellers
zum Führen von Kraftfahrzeugen fest, so muss der an-
tragsgegner die dem antragsteller zwischenzeitlich
fehlerhafterweise erteilte Fahrerlaubnis wieder entzie-
hen, da §§ 3 abs. 1 stVG und 46 abs. 1 FeV ihm kei-
nen ermessensspielraum einräumen.

selbst wenn man eine rücknahme der Fahrerlaub-
nis nach maßgabe des § 48VwVfG für zulässig hielte,
wäre sie rechtmäßig. Denn die tatbestandlichen Vor-
aussetzungen für eine rücknahme nach § 48 abs. 1,
abs. 2 satz 3 und abs. 4 VwVfG lägen hier aller Vor-
aussicht nach vor und das nach dieser Vorschrift
grundsätzlich bestehende ermessen ist in Fällen der
vorliegenden art grundsätzlich auf null reduziert.

nach den vorliegenden erkenntnissen ist nämlich
davon auszugehen, dass die von dem antragsteller
vorgelegten Bescheinigungen über seine teilnahme an
Gruppen- und einzelsitzungen unter psychotherapeu-
tischer anleitung allesamt (objektiv) gefälscht sind
und die Darstellung des sachverhalts, mit dem der an-
tragsteller seinen einstellungswandel im umgang mit
Drogen begründet hat, von dritter seite erfunden
wurde. Dieser sachverhalt war dem antragsteller im
Zeitpunkt der ausstellung der besagten Bescheinigun-
gen bekannt.
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Speaking out against the decriminalization of drugs*)

I. Einleitung
„Gebt das Hanf frei! – Und zwar sofort“ – dieser ausruf des Grünen-Politikers hans-

Christian Ströbele anlässlich der hanfparade 20021) ist nicht nur zum festen Bestandteil
der deutschen Comedy-Pop-Szene geworden. er avancierte zeitweilig zum leitspruch der
Bewegung zur Freigabe von Drogen überhaupt2) und findet zuweilen auch heute noch im
Zusammenhang mit der Forderung nach einem liberaleren Drogenstrafrecht Verwen-
dung.3)

Gegenwärtig ist eine resolution von mehr als 100 Strafrechtsprofessoren an die abge-
ordneten des Deutschen Bundestages in aller Munde, in der die „Geeignetheit, erforder-
lichkeit und normative angemessenheit des Betäubungsmittelstrafrechts“4) in Zweifel ge-
zogen und der Gesetzgeber auf die „unbeabsichtigten schädlichen Nebenwirkungen und
Folgen der kriminalisierung bestimmter Drogen“5) hingewiesen werden soll. Mit insge-
samt 5 thesen – auf einzelne von ihnen wird im rahmen dieser Untersuchung schlag-
lichtartig einzugehen sein – wird auf das angebliche Scheitern der Drogenprohibition und
ihre vermeintliche Sozialschädlichkeit hingewiesen.6)

Dabei mutet die Verwendung des eingangs-Zitats „Gebt das Hanf frei!“ im kontext der
aktuellen Freigabedebatte7) regelrecht anachronistisch an. Die entwicklung des Drogen-
Marktes in den letzten Jahren hat legalisierungsforderungen aus dem Jahre 2002 längst
überholt. Mehr noch: erwägungen von einst liefern kaum antworten auf die Drogen-Pro-
bleme der Gegenwart.

„Gebt das Hanf frei!“ war gestern. in den Sprachgebrauch des Jahres 2014 übersetzt
müsste man eher formulieren „Crystal Meth für alle!“.

II. Jede Zeit hat ihre Drogen – aktuelle Entwicklungen am Drogen-
Markt

Die Gleichstellung von Cannabisprodukten mit Methamphetamin (ugs. Crystal oder
Crystal Meth) mag auf den ersten Blick überraschen und als ausdruck eines ausgeprägten
Prohibitions-Populismus erscheinen. Sie beruht freilich auf erkenntnissen aus dem all-
tagsgeschäft eines in Sachsen-anhalt tätigen Strafverfolgers und lässt sich zudem auf ob-
jektiviertes Zahlenmaterial gründen. Sie speist sich aus einer ganz einfachen erkenntnis:
Jede Droge hat ihre Zeit.

*) Vortrag anlässlich des 38. Strafverteidigertages vom 21. – 23. März 2014 in Dresden.
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War hanf bis etwa 1968 nahezu ausschließlich als Nutz- und arzneipflanze bekannt, än-
derte sich der Umgang mit Cannabis spätestens mit dem ausbruch der 1968er-kulturrevo-
lution8). Drogen- und insbesondere Cannabiskonsum waren fortan teil eines subkulturel-
len lebensgefühls.9) einschlägige statistische erhebungen10) – insbesondere solche zum
Umfang von Cannabis-Beschlagnahmen11) – weisen ab 1968/69 einen rapiden anstieg der
Drogenproblematik aus.12) Bewusstseinserweiterung und Substanzkonsum als Mittel der
politischen abgrenzung13) prägten die Zeit.

Zwar ist Cannabis auch heute noch die am häufigsten konsumierte illegale Droge über-
haupt. Sicherlich nicht zuletzt vor diesem hintergrund wird die Diskussion um legalisie-
rung und entkriminalisierung des Umgangs mit Drogen regelmäßig allein am Beispiel von
Cannabis geführt. richtigerweise lässt sich die Problematik allerdings nicht auf diesen
Phänomenbereich begrenzen.

es ist gewiss ein Zufall, dass die Frage der entkriminalisierung des Umgangs mit Be-
täubungsmitteln gerade auf dem 38. Strafverteidigertag in Dresden thematisiert wird. ins-
besondere aus dem ort der Veranstaltung dürfte sich freilich geradezu die Verpflichtung
ableiten, die besondere Situation der Drogen-Szene in Sachsen und den angrenzenden
Bundesländern Sachsen-anhalt, Brandenburg, thüringen und Bayern in den Blick zu neh-
men.

Mittlerweile sind hier Substanzen auf dem Vormarsch, die durchaus das Potential haben,
dem beruhigend, bisweilen euphorisierend oder halluzinogen wirkenden kräutlein seinen
rang streitig zu machen und die zwischenzeitlich gleichermaßen eingang in die Jugend-
kultur gefunden haben.

Gerade die Modedroge Crystal hat ihr Potential, den Cannabis-konsum zu überflügeln,
längst unter Beweis gestellt. Während die Zahl der klienten mit hilfebedarf in der sächsi-
schen Suchtberatung im kontext des Problembereichs Cannabiskonsum seit etwa 2005
fast stetig rückläufig ist14), stieg der Beratungsbedarf im Zusammenhang mit dem konsum
von Crystal im gleichen Zeitraum dramatisch an. allein im Zeitraum von 2009 bis 2012
hat sich die Zahl der hilfebedürftigen Personen von 1.494 auf insgesamt 3.501 mehr als
verdoppelt15) und damit die Cannabis-Zahlen um den Faktor 2,5 überflügelt. knapp die
hälfte der in Sachsen registrierten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen
mittlerweile im Zusammenhang mit dem Umgang mit amphetamin oder Crystal.16)

Vor allem die Bundesländer Sachsen und Bayern haben derzeit mit ganz besonderen Fol-
gen einer liberalisierung zu kämpfen, die sich mit antworten von vorgestern sicherlich
nicht bewältigen lassen. Die angesprochene liberalisierung geht dabei nicht von sächsi-
schem oder bayerischem Boden aus. Sie findet ihren Ursprung vielmehr im Nachbarland
tschechien. Die „neue Freiheit“ im tschechischen Nachbarland begann mit der einführung
veränderter höchstmengen für den Besitz von Drogen ab dem Jahr 2010. So braucht seit
2010 nicht mehr mit kriminalstrafe zu rechnen, wer bis zu 15 Gramm Marihuana, zwei
Gramm amphetamin oder Methamphetamin oder ein Gramm kokain besitzt.17) Unabhän-
gig davon, dass herstellung, handel und Schmuggel von Drogen auch in tschechien
weiterhin unter zum teil sehr strenger Strafe stehen, hat sich in der Folge der liberalisie-
rung ein regelrechter ameisenhandel mit Methamphetamin über die deutsch-tschechische
Grenze entwickelt. heerscharen junger Deutscher pilgern in privaten Pkw oder mit der
Bahn ins tschechische Nachbarland, um dort insbesondere Methamphetamin zum Vor-
zugspreis einzukaufen. teilweise dient ein solcher erwerb dem eigenkonsum; regelmäßig
werden die kosten einer entsprechenden Drogen-Fahrt aber über den Weiterverkauf min-

M. Volkmer
Crystal Meth für alle? – Ein Plädoyer wider die Entkriminalisierung

des Umgangs mit Drogen



BlUtalkohol Vol. 51/2014

203

destens von teilmengen refinanziert. Diese idee ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten nicht von der hand zu weisen. Denn einkaufspreise von 20 bis 35 eUr18) stehen Ver-
kaufspreisen von bis zu 200 eUr19) je Gramm gegenüber.20)

Mindestens im zeitlichen Zusammenhang21) mit der liberalisierung der tschechischen
Drogengesetzgebung haben sich jenseits der Grenze Drogenlabors, illegale Märkte und
feste Vertriebsstrukturen etabliert, die den stetig wachsenden Bedarf an Methamphetamin
zu bedienen suchen. hunderte von Drogenküchen werden jährlich in tschechien ausgeho-
ben. Der kampf gegen Crystal diesseits der Grenzlinie wird vor allem dadurch erschwert,
dass die herstellung von Methamphetamin weder vertiefte chemische kenntnisse voraus-
setzt noch teure laborutensilien erfordert. ein Cocktail aus pseudoephedrinhaltigem Grip-
pemittel und ein paar leicht erhältlichen Chemikalien genügt. insbesondere der absatz von
Crystal scheint mittlerweile fest in der hand vietnamesischer tätergruppierungen zu
sein.22) hauptumschlagplatz sind vor allem die grenznahen Floh- und Wochenmärkte in
der tschechischen republik.23)

So leicht herzustellen und preiswert erhältlich Crystal ist, so schwerwiegend sind die
Folgen des konsums. einen unbedenklichen konsum gibt es faktisch nicht. Crystal macht
sehr rasch schwer psychisch abhängig. Methamphetamin passiert die Blut-hirn-Schranke
besonders gut; je nach konsumform tritt die Wirkung wenige Sekunden bis einige Minu-
ten nach der einnahme ein. es kommt zur vermehrten ausschüttung von adrenalin, Nor-
adrenalin und Dopamin im Gehirn. Crystal macht wach und aufmerksam. hunger und
Durst werden ebenso ausgeblendet wie Schmerzempfinden oder Müdigkeit. Crystal wird
nur sehr langsam abgebaut. Die Plasmahalbwertzeit wird mit durchschnittlich 10 Stunden
angegeben.24) Der langzeitkonsum von Crystal geht mit Schäden am herz-kreislauf- und
Nervensystem einher. Zahnschäden und eine erhöhte anfälligkeit für hautinfektionen
werden beschrieben.25)

Den typischen Methamphetamin-konsumenten gibt es nicht. Neben dem „Freizeitkon-
sumenten“ finden regelmäßig vor allem junge Mütter, experimentierfreudige und solche
Personen erwähnung, die mit dem Substanzkonsum bestimmte Ziele in Bezug auf ihre
körperliche und geistige leistungsfähigkeit – vor allem in Schule oder Beruf –, ihr Schlaf-
bedürfnis und Durchhaltevermögen oder im hinblick auf essverhalten und Übergewicht
verfolgen.26)

Fest steht: Crystal trifft den Nerv der Zeit. es bedient den Wunsch, gesellschaftlichen
anforderungen nach Schlankheit, Wachheit und jederzeitiger leistungsfähigkeit umfäng-
lich gerecht zu werden. eine offen und ehrlich geführte Debatte um die entkriminalisie-
rung des Umgangs mit Drogen kommt deshalb ohne ernsthaftes Statement zu Stimulantien
wie Crystal nicht aus. Die Beschränkung des Blicks auf den verantwortlich handelnden,
aufgeklärten und mündigen Cannabis-konsumenten greift in diesem kontext deutlich zu
kurz.

III. Internationale Abstimmung als wichtigste Basis des WAR ON
DRUGS

BeSorGt um die Gesundheit und das Wohl der Menschheit,
iN Der erkeNNtNiS, dass die medizinische Verwendung von Suchtstoffen zur lin-

derung von Schmerzen und leiden weiterhin unerlässlich ist und dass hinreichend Vorsor-
ge getroffen werden muss, damit Suchtstoffe für diesen Zweck zur Verfügung stehen,
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iN Der erkeNNtNiS, dass die rauschgiftsucht für den einzelnen voller Übel und für
die Menschheit sozial und wirtschaftlich gefährlich ist,

eiNGeDeNk ihrer Pflicht, dieses Übel zu verhüten und zu bekämpfen,
iN Der erWÄGUNG, dass Maßnahmen gegen den Missbrauch von Suchtstoffen nur

wirksam sein können, wenn sie koordiniert werden und weltweit sind,
und ÜBerZeUGt, dass für weltweite Maßnahmen eine internationale Zusammenarbeit

erforderlich ist, die auf gleichen Grundsätzen beruht und gemeinsame Ziele anstrebt,
haben die Vertragsparteien 1961 das einheits-Übereinkommen über Suchtstoffe unter-

zeichnet.
Vor dem hintergrund des vorstehend angemahnten Perspektivwechsels erscheinen diese

grundsätzlichen erwägungen zum einheits-Übereinkommen von 1961 zutreffender und
überzeugender denn je.

Die entwicklung im Zusammenhang mit den dargestellten liberalisierungsbestrebun-
gen in tschechien und die hierauf basierenden auswirkungen insbesondere für die süd-
lichen Bundesländer unserer republik sind ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die For-
mulierung und Verfolgung gemeinsamer Ziele und ein koordiniertes handeln auf
internationaler ebene grundlegendes element eines erfolgreichen War oN DrUGS sind.
Die austrocknung eines illegalen Marktsegments, in dem bisweilen Gewinnmargen von
mehreren 100 % erzielt werden, kann nur durch konzertiertes handeln sämtlicher kom-
battanten gelingen. Gut gemeinte liberalisierungsbestrebungen einzelner Verbündeter er-
weitern den handlungsspielraum krimineller Banden. Neue Grenzen werden ausgelotet;
sich ergebende Nischen werden darwinistischen Mechanismen entsprechend offensiv und
rücksichtslos besetzt.

Damit soll freilich nicht einer allgemeinen Verschärfung des War oN DrUGS oder gar
des Betäubungsmittelstrafrechts das Wort geredet werden. Strafrechtliche Verfolgung und
ahndung von rechtsverstößen im kontext des Umgangs mit psychotropen Substanzen
kann – der ultima-ratio-Funktion des Strafrechts entsprechend – stets nur ein aspekt er-
folgreicher Drogenpolitik sein. es bleibt indessen festzuhalten, dass alleingänge einzelner
Staaten schnell auf andere zurückfallen und oft ungewollt und mittelbar die Problemlage
verschärfen. Solche effekte sind nicht ausdruck eines gescheiterten War oN DrUGS,
sondern vielmehr lediglich ein Beleg für unzureichende multilaterale abstimmungspro-
zesse.

IV. Betäubungsmittelgesetz 1972 und Entkriminalisierungsdebatte
Das geltende Betäubungsmittelgesetz ist unter historischen Gesichtspunkten die erste

maßgebliche staatliche antwort auf die jugendliche Drogensubkultur.27) Vor dem hinter-
grund der Zunahme des rauschgifthandels in der Bundesrepublik der späten 1960er Jahre
wurden zunächst Stimmen laut, die die Strafdrohungen des opiumgesetzes, das für ein-
schlägige rechtsverstöße zunächst Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren vorsah, als zu nie-
drig empfanden.28) Bereits im damaligen Gesetzgebungsprozess war freilich erwogen
worden, in strafrechtlicher hinsicht zwischen Drogenhändlern einerseits und bloßen kon-
sumenten andererseits zu differenzieren oder gar eine vollständige entkriminalisierung
von konsumenten vorzusehen.29)

Dabei war jedenfalls die strafrechtliche Verfolgung insbesondere gewerbs- oder berufs-
mäßig agierender Drogenhändler konsensfähig, wenn und soweit der täter jenseits staat-
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lich eingeräumter Befugnisse tätig wird. Derartiges Verhalten wurde ganz zu recht als 
sozialschädlich und prinzipiell strafwürdig eingestuft. Soweit kritik an einzelnen Straf-
rahmen geäußert wurde, basierte diese eher auf gerechtigkeits- oder präventionsbezogenen
erwägungen und offenbarte damit jedenfalls keine prinzipielle ablehnung einer Sanktio-
nierung derartiger rechtsverstöße.

Demgegenüber war das Meinungsspektrum im hinblick auf die strafrechtliche Verfol-
gung von Drogenkonsumenten seit jeher weit gefächert. Vertreter einer eher generalprä-
ventiv geprägten anschauung hielten jede Form der entkriminalisierung für unangemes-
sen. im Sinne der „Dammbruch“-argumentation warnten sie von anbeginn der
Novellierung des opiumgesetzes vor jeglicher Form von toleranz gegenüber dem kon-
sum psychoaktiver Substanzen. eine solche haltung leiste dem Drogenkonsum zwangs-
läufig Vorschub. Jede Differenzierung in dieser richtung sei schon deshalb grundsätzlich
das falsche Signal.

Die Befürworter der entkriminalisierungslösung sahen den guten leumund einer ge-
samten Generation in Gefahr. So führte etwa die Bundeszentrale für gesundheitliche auf-
klärung (Bzga) in ihrer Stellungnahme zur Novellierung des opiumgesetzes vom
04. 08.1970 wie folgt aus: „angesichts der Verbreitung des konsums von Cannabis-Pro-
dukten (insbesondere haschisch) in der Bundesrepublik Deutschland ist es zu begrüßen,
dass bei erwerb kleinerer Mengen zum eigenkonsum von Strafe künftig abgesehen wer-
den kann. anderenfalls würde man bei einer konsequenten Strafverfolgung die Jugend-
lichen und heranwachsenden zu einer Generation von Vorbestraften machen und die
Wahrscheinlichkeit der kriminalisierung dieser Generation erhöhen.“30)

teilweise waren ausnahmen für bestimmte psychoaktive Stoffe und Zubereitungen (na-
mentlich für Cannabis) ernsthaft diskutiert worden. So fand sich etwa im Gesetzentwurf
des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit der damaligen Ministerin
käte Strobel zur Novellierung des opiumgesetzes aus dem Januar 1970 nach erörterungen
im Bundesgesundheitsamt die folgende Formulierung, die offenbar auf die initiative des
Bundesgesundheitsamtes zurückgeht31): „Ferner kann von Strafe abgesehen werden, wenn
sich die tat auf Stoffe nach § 1 abs. 1 Nr. 1 Buchst. d, auf Zubereitungen nach § 1 abs. 3
Nr. 2, auf das aus dem indischen hanfe gewonnene harz oder auf Zubereitungen daraus
bezieht, es sei denn, dass der täter gewerbsmäßig handelt.“32)

Gesetz geworden ist eine solche stoffbezogene ausnahmevorschrift allerdings aus guten
Gründen nicht. hierauf wird später zurückzukommen sein.

V. Zur Legitimität von staatlichen Interventionen auf der 
Konsumentenebene

Drogenhandel funktioniert – blendet man zunächst einmal die staatlichen interventionen
aus – letztlich nach den Mechanismen des freien Marktes. Der Markt bestimmt, was pro-
duziert und konsumiert wird, der Markt bestimmt, welche Mengen vorgehalten werden
müssen und zu welchem Preis die Waren von hand zu hand gehen.

Staatliche Marktregulierung hat damit stets zwei anknüpfungsebenen für etwaige inter-
ventionen in den Blick zu nehmen: die angebots- und die Nachfrageseite. Während inter-
ventionen auf der anbieterseite nur selten politische Gegenwehr provozieren, sehen sich
staatliche Maßnahmen auf der Nachfragerseite regelmäßig erheblicher kritik ausgesetzt.
eingriffe des Staates werden hier schnell als Bevormundung des freien und aufgeklärten

M. Volkmer
Crystal Meth für alle? – Ein Plädoyer wider die Entkriminalisierung

des Umgangs mit Drogen



BlUtalkohol Vol. 51/2014

206

konsumenten oder wenigstens als ausdruck eines ausgeprägten Paternalismus verun-
glimpft, die einer verfassungsrechtlichen Überprüfung unter erforderlichkeits- oder ange-
messenheitsgesichtspunkten nur durch den rückgriff auf das ohnehin fragwürdige überin-
dividuelle rechtsgut der „Volksgesundheit“33) standhalten könnten.

Beanstandung finden dabei nicht so sehr die eher niedrigschwelligen aufklärungs-, Prä-
ventions- oder Fürsorgemaßnahmen, weil man sich ihnen ohne großen aufwand entziehen
kann. im Gegenteil: Diese Maßnahmen werden häufig erst dann in die Diskussion einge-
bracht, wenn es darum geht, Strafverfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Dro-
gendelikten als zu kostspielig und sozial schädlich zu diskreditieren.

kritik wird freilich jedenfalls dann laut, wenn es um strafrechtliche Sanktionen des Um-
gangs mit psychoaktiven Substanzen auf der Nachfragerseite geht. Der hinweis darauf,
dass das Bundesverfassungsgericht im Cannabis-Beschluss vom 09. März 1994 die Ver-
fassungsmäßigkeit betäubungsmittelstrafrechtlicher Normen bestätigt und ausführlich be-
gründet hat34), mag hier als grundsätzlicher Beleg für die legitimität von Strafverfolgung
in diesem Bereich ausreichen. einzugehen bleibt an dieser Stelle freilich auf einige straf-
rechtsdogmatische Fragen, die gegen die Vorschriften der §§ 29 ff. BtMG häufig ins Feld
geführt werden.

Die Bestrafung von konsumenten illegaler Drogen erscheint gemeinhin vor allem unter
zwei aspekten kritikwürdig. argumentativ werden dabei zwei verschiedene typen von
konsumenten psychoaktiver Substanzen in den Blick genommen. Subjekte solcher erwä-
gungen sind einerseits der verantwortliche, aufgeklärte und mündige Gelegenheitskonsu-
ment, der allein aus Gründen des „Genusses“ konsumiert, der seinen Substanzgebrauch im
Griff hat, und der nicht einzusehen vermag, aus welchen Gründen sich staatliche instanzen
mit seinem konsumverhalten beschäftigen sollten, warum er angeklagt und möglicher-
weise sogar strafrechtlich belangt wird. andererseits wird kritik am typus des abhängigen
konsumenten aufgehängt.

1. Der mündige, aufgeklärte „Genuss-Konsument“
Soweit der mündige, aufgeklärte „Genuss-konsument“ in Frage steht, scheint es auf den

ersten Blick tatsächlich fragwürdig zu sein, dass der Gesetzgeber primär selbstschädigen-
des Verhalten mit einem strafbewehrten sozialethischen Unwerturteil belegt. Unabhängig
davon, dass das Bundesverfassungsgericht die Zulässigkeit einer strafrechtlichen Sanktio-
nierung selbstgefährdenden Verhaltens bereits an anderer Stelle –  namentlich etwa in
Bezug auf die Bußgeldandrohung bei Verstößen gegen die helmpflicht für kraftradfah-
rer35) – ausdrücklich bestätigt hatte, greift die Sichtweise, die im erwerb und Besitz von
Betäubungsmitteln durch den vorstehend beschriebenen tätertyp ein ausschließlich
selbstgefährdendes Verhalten erkennt, deutlich zu kurz. Denn neben dem Schutz der Ge-
sundheit des einzelnen ist es erklärtes Ziel des geltenden Betäubungsmittelstrafrechts, ins-
besondere eine Weitergabe gefährlicher Substanzen an Dritte und damit eine ausweitung
der mit dem konsum psychoaktiver Substanzen verbundenen Probleme zu verhindern.36)
Deutlich wird dies etwa in den randzonen des anwendungsbereichs der Vorschrift des §
31a BtMG: Weil Besitz und erwerb von Drogen stets mit der Gefahr ihrer Weitergabe ver-
bunden sind, kommt ein absehen von Strafverfolgung nur dann in Betracht, wenn staatli-
che repression in anbetracht der vom täter erworbenen oder besessenen Mengen an Be-
täubungsmitteln und angesichts des beabsichtigten und aufgrund des äußeren
erscheinungsbildes seines tuns manifesten eigenbedarfs unverhältnismäßig wäre. anders
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gewendet könnte man formulieren: Wenn absehbar ist, dass der täter geringe Mengen der
als gefährlich eingestuften Substanzen durch ihren eigenverbrauch alsbald und lediglich
unter Beeinträchtigung eigener interessen einer Vernichtung37) zuführt, mag von seiner
Bestrafung abgesehen werden, weil die dem Besitz von Drogen immanente Gefahr eines
Zugriffs durch Dritte unter diesen Umständen jedenfalls beherrschbar erscheint.

Damit wird deutlich, dass den tatbeständen des strafbewehrten erwerbs- und Besitzver-
botes nicht lediglich der Verdacht einer Fremdgefährdung38) zugrunde liegt. Nicht erst die
Weitergabe von Drogen ist das zu verhindernde rechtsgutsgefährdende anknüpfungsele-
ment der tatbestandlichen erfassung von Besitz und erwerb.39) Sondern bereits der er-
laubnislose Umgang mit diesen grundsätzlich gefährlichen Gegenständen begründet die
verhinderungswürdige Gefahr.

hierbei handelt es sich um eine Sichtweise, die etwa in waffen- oder sprengstoffrecht-
lichen Zusammenhängen niemanden ernsthaft zur kritik herauszufordern vermag: Nicht
erst die Gefährlichkeit des aufgrund eines neuerlichen deliktischen tatentschlusses abge-
gebenen Schusses des Waffenbesitzers auf das vor die Mündung seiner Waffe geratene
opfer ist anknüpfungspunkt der waffenrechtlichen Straftatbestände. Sozialethische Miss-
billigung verdient bereits der Umgang mit der Waffe durch eine gänzlich ungeeignete oder
hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit nicht hinreichend überprüfte Person oder ein waffen-
bezogenes Verhalten unter solchen Umständen, unter denen eine Gefährdung hochrangi-
ger rechtsgüter Dritter jedenfalls regelmäßig unbeherrschbar erscheint.

im regelungsgefüge eines so verstandenen abstrakten Gefährdungsdelikts40) des Besit-
zes oder erwerbs von Betäubungsmitteln nimmt die regelung des § 31a BtMG damit auf
strafprozessualer ebene diejenige Funktion ein, die angesichts der durch das verfassungs-
rechtliche Übermaßverbot41) vorgezeichneten Grenzen staatlicher interventionsbefug-
nis42) materiell-rechtlich durch einführung von Privilegierungen bestimmter Verhaltens-
weisen gewährleistet werden könnte.43)

Wer dagegen mit verfassungsrechtlichen erwägungen die Besitzstrafbarkeit von Betäu-
bungsmitteln bereits im ansatz in Zweifel zieht, mag seine einstellung zum freien Besitz
von Schusswaffen überdenken. rechtsdogmatische Unterschiede sind insoweit jedenfalls
nicht ersichtlich.

2. Der abhängige Konsument
Soweit sich kritik an dem tätertyp eines abhängigen konsumenten entzündet, wird re-

gelmäßig angeführt, die Bestrafung eines drogenkranken täters sei wenig hilfreich und
deshalb abzulehnen. hierbei wird freilich übersehen, dass eine abhängigkeitsbedingte Ver-
minderung der hemmungsfähigkeit – wie in allen sonstigen Fällen strafrechtlich relevan-
ten Verhaltens – über die §§ 20, 21 StGB angemessen berücksichtigt werden kann. Bedeu-
tung erlangt das Strafverfahren freilich insoweit, als dem täter über die anordnung der
Unterbringung in einer entziehungsanstalt nach § 64 StGB wegen der von ihm begange-
nen rechtsverstöße hilfe zuteil wird. Dass diese Verfahrensweise teilweise unter dem
Stichwort „Zwangsbehandlung“44) abgetan und die erfolgsaussichten derartiger therapeu-
tischer Maßnahmen in Frage gestellt werden, ist nicht neu. aktuelle erkenntnisse zu den
einschlägigen therapieerfolgen sprechen freilich eine andere Sprache.45) „internationale
Studien machen [...] deutlich, dass Freiwilligkeit im weiteren Sinne nicht Voraussetzung
für eine erfolgreiche Behandlung ist.“46)
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VI. Zu Legalisierung und (Teil-)Entkriminalisierung
1. Zur Legalisierung des Umgangs mit Betäubungsmitteln

Die legalisierung47) des Umgangs mit Betäubungsmitteln, d. h. eine teilweise oder voll-
ständige aufhebung der Prohibition stößt zu recht auf ganz erhebliche Widerstände.
Dabei soll vorliegend allein auf die konzepte einer generellen legalisierung, d. h. der
Freigabe des Umgangs mit sämtlichen psychoaktiven Substanzen und das konzept einer
lediglich teilweisen – namentlich: stoffbezogenen – legalisierung eingegangen werden.

Das letztgenannte konzept einer substanzbezogenen Generalerlaubnis zum Umgang 
mit (bestimmten) Drogen mag zunächst deshalb vorzugswürdig erscheinen, weil es einst
sogar eingang in den Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Jugend, Frauen und Ge-
sundheit unter Ministerin Strobel gefunden hatte.48) Dieser Umstand allein darf freilich
noch nicht im Sinne einer grundsätzlichen richtigkeitsvermutung missverstanden werden.
er gibt für sich genommen in der Sache nichts her. Ganz im Gegenteil: Gerechtigkeits-
aspekte und insbesondere solche erwägungen, deren materieller Gehalt sich aus dem ver-
fassungsrechtlichen Gleichheitssatz des art. 3 abs. 1 GG speist, liefern gewichtige argu-
mente gegen eine derartige regelung. eine auf Cannabis-Produkte beschränkte regelung
würde verfassungsrechtlichen Vorgaben gewiss nicht standhalten. Dies wird deutlich,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Gleichheitssatz neben dem Verbot, wesentlich
Ungleiches gleich zu behandeln, das Gebot enthält, wesentlich gleiche Sachverhalte ihrer
eigenart entsprechend gleich zu behandeln. Nun könnte man formulieren, dass gerade
Cannabis-Produkte unter den Betäubungsmitteln der anlagen i bis iii des BtMG eine
Sonderstellung einnehmen. Diese auf den ersten Blick einleuchtende und historisch si-
cherlich nachvollziehbare erkenntnis verliert indessen an Überzeugungskraft, nimmt man
einmal die zur Bestimmung der nicht geringen Menge im Sinne des § 29a BtMG herange-
zogenen Maßzahlen einzelner rauschdrogen in den Blick. Denn die Bestimmung der nicht
geringen Menge eines Betäubungsmittels erfolgt durch Festlegung einer ganz bestimmten
anzahl von konsumeinheiten und deren Multiplikation mit der Menge des zur rausch-
erzeugung erforderlichen.49) Die Maßzahl wiederum ist ihrerseits ausdruck einer gegen-
ständlich-konkreten Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung pharmakologischer, sozi-
aler sowie stoff- und umfeldbezogener Gefährlichkeitsaspekte.50) anders gewendet: we-
sentlich gleiche Maßzahlen sprechen – vereinfacht ausgedrückt – dafür, dass eine
Gleichbehandlung nach Maßgabe verfassungsrechtlicher Vorgaben notwendig erscheint.
ausgehend von einer Maßzahl von 500 konsumeinheiten für Cannabisprodukte51), einer
Maßzahl von 350 für JWh-018 und einer solchen von 200 für amphetamin und Fenetyllin
bliebe zu hinterfragen, ob die genannten Stoffe einer etwaigen ausnahme vom Umgangs-
verbot ebenfalls unterworfen werden müssten, zumal da die Maßzahl für Cannabis unter
hinzurechnung eines Sicherheitszuschlages von 200 konsumeinheiten ermittelt worden
ist.52) Die im Cannabis-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts angesprochenen insbe-
sondere kulturhistorischen Unterschiede zwischen alkohol und Nicotin einerseits und
Cannabis-Produkten andererseits könnten jedenfalls in Bezug auf die übrigen rauschdro-
gen nicht in gleicher Weise zur Begründung von Differenzierungen herangezogen werden.

eine auf einzelne Stoffe und Zubereitungen (etwa die Bestandteile von Pflanzen der
Gattung Cannabis) beschränkte generelle erlaubnis des Umgangs mit Betäubungsmitteln
im Sinne eines „Gebt das Hanf frei!“ ist daher mit guten Gründen aus dem Gesetzentwurf
zur Novellierung des opiumgesetzes gestrichen worden.
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hinzu kommt Folgendes: Jedes ernsthaft diskutable konzept einer teilweisen oder voll-
ständigen erlaubnis des Umgangs mit Betäubungsmitteln basiert auf einer strikten Be-
grenzung der Verfügbarkeit von Drogen zugunsten der im Sinne einschlägiger liberali-
sierungserwägungen argumentativ herangezogenen mündigen, freiverantwortlich
handelnden und aufgeklärten konsumentengruppen. regelmäßig werden altersvorbehal-
te an das erreichen bzw. Überschreiten der Volljährigkeitsgrenze von 18 Jahren geknüpft.
Dies ist einerseits hochgradig plausibel, weil hierdurch solche Gruppen von konsumenten
geschützt werden sollen, für die eigenverantwortung häufig noch nicht von vornherein
unterstellt werden kann und die deshalb von Verfassungs wegen auf den besonderen
Schutz des Staates angewiesen sind und hierauf vertrauen dürfen. andererseits legt dieser
Umstand den argumentativen Schwachpunkt sämtlicher legalisierungsbestrebungen
offen: Die Grenzlinie zur rechtlich belangvollen eigenverantwortung als anknüpfungs-
punkt eines verfassungsrechtlich determinierten altersvorbehaltes liegt stets oberhalb des
einstiegsalters für eine bestimmte Droge. einfacher ausgedrückt: ehe man für die Ge-
samtheit einer allein nach altersgrenzen bestimmten konsumentengruppe abstrakt be-
langvoll von einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung ausgehen kann, haben mehr
oder weniger große teile derselben Gruppe den einstieg in die Droge bereits gefunden.
Der hinweis auf das einstiegsalter für alkohol und Nicotin einerseits und die altersgren-
zen zur Markt-Verfügbarkeit dieser Substanzen unter jugendschutzrechtlichen aspekten
andererseits mag an dieser Stelle genügen.

Zudem wird häufig übersehen, dass das einstiegsalter junger Cannabis-konsumenten
von 1993 bis 2000 im Durchschnitt von 17,5 auf 16,7 Jahre gesunken ist.53) konzepte, die
eine legalisierung des Umgangs mit Cannabis und/oder anderen rauschmitteln unter Be-
rücksichtigung einer altersgrenze von 16 Jahren befürworten, dürften freilich insbesonde-
re angesichts der Wertungen der §§ 1, 3, 105 JGG gänzlich indiskutabel und in anbetracht
der Schutzpflichten des Staates kaum verfassungsrechtlich haltbar sein.

Die Folgen der legalisierung liegen damit gleichsam auf der hand. altersvorbehalte
verschieben das durch kriminelle akteure beherrschte Marktsegment in richtung der be-
sonders schutzwürdigen rechtssubjekte. es ist nicht davon auszugehen, dass sich die auf
Gewinnmaximierung eingestellten Drogenhändler allein vom alter ihrer handelspartner
abschrecken lassen und sich hieran anknüpfend fortan anderen legalen Betätigungen wid-
men werden. im Gegenteil: eine intensivierung ihrer Bemühungen im „offenen Marktseg-
ment“ mit dem Ziel der Generierung neuer abnehmerkreise dürfte die unweigerliche
Folge solcher reformansätze sein.

2. Zur Entkriminalisierung des Umgangs mit Betäubungsmitteln
eine vollständige entkriminalisierung54) des Umgangs mit sämtlichen psychoaktiven

Substanzen, d. h. ein materiellrechtlicher Verzicht auf strafrechtliche Sanktionen unter
Beibehaltung des geltenden Umgangsverbots wäre angesichts der eingangs dargestellten
Methamphetamin-Problematik sicherlich das völlig falsche Signal.

teilweise wird die entkriminalisierungs-idee auf zwei ineinander verschränkte Begrün-
dungsstränge gestützt. es wird zunächst behauptet, das Versagen des Strafrechts sei im
kontext des „War oN DrUGS“ an der erheblichen Zahl der trotz strafrechtlicher Verfol-
gung der täter festzustellenden Gesetzesübertretungen abzulesen. Das Strafrecht zeige
also überhaupt keine Wirkung. Strafverfolgung führe lediglich zu einer Verknappung des
handelsgutes, treibe damit den Preis der verbotenen Ware in die höhe und spiele so den
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akteuren der organisierten kriminalität in die hände. im Übrigen sei Strafverfolgung un-
verhältnismäßig teuer. Die nutzlos aufgewandten ressourcen könnten besser in präventi-
ve Projekte investiert werden.

Ungeachtet dessen, dass diese argumentation präventive Wirkmechanismen des Straf-
rechts von vornherein ignoriert und in abrede nimmt, basiert sie – möglicherweise vor dem
hintergrund ausgeprägter ressentiments gegen das Strafrecht überhaupt – auf nicht ausge-
wiesenen und deshalb methodisch kaum sinnvoll zu widerlegenden Grundannahmen. in der
gebotenen kürze deshalb nur soviel: Zugegeben, Strafverfolgung kostet Geld. auch „Bil-
dung“ kostet Geld. Für beide Politikbereiche gilt freilich gleichermaßen, dass ihr Wert nicht
abstrakt messbar ist, sondern erst deutlich wird, wenn investitionen unterbleiben.

Zugegeben, gesamtgesellschaftliche effekte strafverfolgender aktivitäten des Staates
sind nur selten deutlich erkennbar. es gibt sie gleichwohl. anders wäre es kaum zu erklä-
ren, dass ausweichbestrebungen am Drogenmarkt zwischenzeitlich bereits zum 26. Mal55)
anpassungen des BtMG und seiner anlagen erforderten. Die entwicklung der „legal-
high“-Szene56) und die Nachfrage nach synthetischen Cannabinoiden sind ohne Strafver-
folgungsmaßnahmen im kontext des Umgangs mit der wirkspezifisch imitierten Substanz
sicherlich nicht denkbar. 

Zugegeben, trotz Strafverfolgung werden alljährlich unzählige rechtsverstöße gegen
das Betäubungsmittelgesetz begangen. angeführt wird die polizeiliche kriminalstatistik
freilich nach wie vor von den eigentumsdelikten. Nach einer aktuellen Pressemitteilung
der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg57) ist die Zahl der Diebstähle in 2013 um 
4,6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen und liegt nunmehr bei 42,4 % aller Straftaten.
Dass damit fast zwangsläufig auch der illegale absatzmarkt für Diebesgut floriert, dürfte
nachvollziehbare Folge der entwicklung sein. trotz dieser alarmierenden Zahlen sind
ernst zu nehmende konzepte zur aufhebung der einschlägigen Straftatbestände des Dieb-
stahls und der hehlerei bislang nicht vorgetragen worden.

Jenseits solcher erwägungen zur Begründung rechtsgestaltender Maßnahmen wäre mit
einer entkriminalisierung freilich auch das Umgangsverbot als solches rechtspraktisch in
Gefahr. Denn ein betäubungsmittelrechtliches Umgangsverbot ohne jede kontrafaktische
absicherung würde dem Umstand der nur teilweise gesamtgesellschaftlich verankerten
richtigkeit des imperativs nicht gerecht. Die Zahlen der aktuellen kriminalstatistik und
nicht zuletzt bereits das Faktum der hier geführten Debatte um die entkriminalisierung des
Umgangs mit Betäubungsmitteln lassen vielmehr eine Vielzahl von rechtsverstößen
gegen eine derartige Verhaltensnorm erwarten, mit der Folge einer schleichenden Demon-
tage des verbotsspezifischen Normgeltungsvertrauens der allgemeinheit. Ge- oder Verbo-
te ohne strafrechtliche Unterfütterung mögen lebensbereichen vorbehalten bleiben, in
denen „Strafe zur einübung in rechtstreue“58) nicht erforderlich oder angesichts des eher
geringen Bedeutungsgehalts betroffener rechtsgüter übermäßig erscheint. im Betäu-
bungsmittelrecht und damit im einzugsbereich höchstrangiger individualrechtsgüter
(leben, körperliche Unversehrtheit usw.) könnten derartige regelungskonzepte daher al-
lenfalls mit dem reiz des exotischen punkten.

teilweise werden unter dem Gedanken einer „entkriminalisierung“ auch regelungs-
konzepte abgehandelt, die zwar ohne kriminalstrafe auskommen59), auf eine kontrafakti-
sche absicherung durch Bußgeldtatbestände jedoch nicht – oder zumindest nicht vollstän-
dig – verzichten wollen.60) So wird beispielsweise erwogen, insbesondere den bloßen
Besitz von Betäubungsmitteln statt mit Strafe lediglich mit einem Bußgeld zu bedrohen.
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Ungeachtet des Umstandes, dass eine Bußgeldbewehrung in anbetracht der abstrakten
Gefährlichkeit der in Frage stehenden handlungen und angesichts der betroffenen rechts-
güter kaum die adäquate antwort auf rechtsbrüchiges Verhalten sein dürfte, wäre die 
generalpräventive Wirkung zur effektiven Verhaltenssteuerung wohl kaum hinreichend.
Gerade das in der gegenwärtigen Diskussion häufig vorgebrachte argument der Unwirk-
samkeit strafrechtlicher Sanktionen im kontext des Betäubungsmittelrechts könnte – dann
möglicherweise zu recht und zudem in noch deutlich größerem Maße – auch gegen eine
derartige Bußgeldvorschrift ins Feld geführt werden. eine hieraus folgende „schleichende
legalisierung auf dem Umweg über die entkriminalisierung“ verdient indessen eine klare
absage. hier wie für den Umgang mit Suchtstoffen überhaupt dürfte vielmehr gelten:
„Wehret den anfängen!“

ein (lediglich) bußgeldbewehrtes Besitzverbot widerspräche darüber hinaus arzneimit-
telrechtlichen regelungen, insbesondere den strafrechtlichen Bestimmungen zum Besitz
von Dopingmitteln in nicht geringer Menge. Denn das strafbewehrte Dopingmittel-Besitz-
verbot leitet seine legitimation hinsichtlich der von ihm umfassten nicht geringen Mengen
an Doping-Substanzen nach der Dopingmittel-Mengen-Verordnung (DmMV) gerade von
der Strafbarkeit des Besitzes überwiegend ebenso gefährlicher Betäubungsmittel ab.

Soweit darüber hinausgehend gar der Handel mit Betäubungsmitteln von der strafrecht-
lichen Sanktionierbarkeit ausgenommen und (lediglich) einer Verfolgung nach den Grund-
sätzen des ordnungswidrigkeitenrechts unterworfen würde, ergäben sich zudem Friktio-
nen im hinblick auf das strafbewehrte Verbot des inverkehrbringens bedenklicher
arzneimittel nach § 95 abs. 1 Nr. 1 i.V. m. § 5 abs. 1 aMG: Nach den zuletzt genannten
Bestimmungen wird das inverkehrbringen von bedenklichen arzneimitteln mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Vorgang des inverkehrbringens
ist dabei umschrieben als das Vorrätighalten zum Verkauf oder zu sonstiger abgabe, das
Feilhalten, das Feilbieten und die abgabe an andere (§ 4 abs. 17 aMG) und umfasst damit
solche handlungen, die im regelungsgefüge des § 29 abs. 1 BtMG dem Begriff des han-
desltreibens unterfallen. Bedenklich sind arzneimittel nach § 5 abs. 2 aMG, bei denen
nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen erkenntnisse der begründete Verdacht
besteht, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen haben, die
über ein nach den erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hin-
ausgehen, die also ein ungünstiges Nutzen-risiko-Verhältnis61) aufweisen. insbesondere
die nicht verkehrsfähigen sowie die verkehrs-, aber nicht verschreibungsfähigen Betäu-
bungsmittel der anlagen i und ii BtMG entsprechen ihrem Gefährdungspotential nach
dem typus eines bedenklichen arzneimittels nach § 5 aMG. ausgehend hiervon müsste
offen bleiben, weshalb die abgabe grundsätzlich nützlicher, allein aufgrund ihrer Neben-
wirkungen nicht verkehrsfähiger arzneimittel unter Strafe gestellt, die abgabe mindestens
ebenso gefährlicher Substanzen zum Zwecke der rauscherzeugung indessen lediglich mit
Bußgeld bedroht werden soll. Die erosion ganzer kataloge feingliedrig aufeinander abge-
stimmter Straftatbestände wäre die zweifelhafte Folge. Plausible erklärungen, warum man
solches zulassen sollte, bleiben die Strafrechtsskeptiker freilich regelmäßig schuldig.

VII. Fazit
Strafverfolgung im kontext betäubungsmittelrechtlicher rechtsverstöße ist verfas-

sungsrechtlich legitim, hochgradig sinnvoll und sozialethisch unverzichtbar. liberalisie-
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rung in teilbereichen geht mit einer Verschiebung von Grenzlinien zwischen erlaubtem
und Verbotenem einher, die sich in ihrer unmittelbaren und mittelbaren Wirkung nicht auf
das eigene Staatsterritorium beschränken lässt und deshalb stets ein abgestimmtes han-
deln sämtlicher – mindestens jedoch benachbarter – Völkerrechtssubjekte voraussetzt. al-
leingänge sind wegen der mit ihnen verbundenen schädlichen Nebenwirkungen im regel-
fall zu vermeiden.62)

Die legalisierung des Umgangs mit Drogen nach Maßgabe strikter altersvorbehalte
führt unweigerlich zu einer Verlagerung der aktivitäten krimineller Marktteilnehmer zum
Nachteil besonders schutzbedürftiger konsumentengruppen. Sie ist deshalb mit Blick auf
die von ihr ausgehenden mittelbaren Folgen in besonderem Maße sozialschädlich und vor
diesem hintergrund strikt abzulehnen. rechtstechnisch unverzichtbare ausgestaltungsbe-
stimmungen mit primär jugendschützender Zielvorgabe werden dabei rechtspraktisch zum
Bumerang.

resignation vor dem Schwarzmarkt, den erscheinungsformen des modernen Geldver-
kehrs63) oder den unter dem Begriff Drogenmafia zusammengefassten heterogenen er-
scheinungsformen der organisierten und unstrukturierten kriminalität ist keine lösung.

Zum ende der 1960er Jahre ist der konsum psychoaktiver Substanzen exotischer Pro-
venienz in teilen der Gesellschaft hoffähig geworden. ob der Flächenbrand noch zu lö-
schen ist, mag füglich bezweifelt werden. ein Verzicht auf strafrechtliche Sanktionen und
damit im übertragenen Sinne die „abschaffung der Feuerwehr“ scheint jedenfalls kontra-
produktiv.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Drogenpolitische reformansätze haben international hochkonjunktur. in ihrem Windschatten greift freilich

nicht nur hierzulande die redeweise vom Scheitern des War oN DrUGS um sich. kritik entzündet sich dabei
insbesondere an der Frage nach der strafrechtlichen reaktion auf betäubungsmittelrechtlich fragwürdige Verhal-
tensweisen der rechtsgenossen. Die Folgen veränderter drogenpolitischer Maßstäbe in tschechien seit dem Jahr
2010 belegen indessen, dass eine auf Cannabis fixierte „Freigabe-argumentation“ kaum in der lage ist, antwor-
ten auf aktuelle Probleme des Umgang mit psychotropen Substanzen zu liefern. es zeigt sich vielmehr, dass vor
allem die Modedroge Crystal (Methamphetamin) anderen rauschmitteln erhebliche Marktanteile abzuringen in
der lage ist. Vor diesem hintergrund sind legalisierung und/oder entkriminalisierung des Umgangs mit Drogen
schon für sich genommen kaum zielführend. rechtspolitisch indiskutabel werden derartige liberalisierungsbe-
strebungen, wenn sie multilateral unzureichend abgestimmt sind.

S u m m a r y
Propositions on drug policy reforms are at an international peek. in their shadow, the claim that the War oN

DrUGS has been lost in offered a an argument, not only in Germany, but in nearly ubiquitous. Criticism of drug
prohibition includes the question of whether anti-drug laws can be an appropriate response to the conduct and ac-
tivities involved in the use and distributions of drugs. the effects of the changes in drug policy made in the Czech
republic in 2010 show that any cannabisfocused “liberalization argument” is hardly able to provide answers to the
currentl problems with psychotropic substances. What can be seen however is that especially the currently quite
fashionable crystal (methamphetamine) has managed to capture shares of the market hitherto held by more tradi-
tional drugs. Given this background, legalization and/or decreminalization of the conduct and activities related to
drugs seems in itself to be hardly beneficial. attempts on liberalization become in terms of governance highly
questionalbe if they are multilaterally insufficiently harmonized.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Cannabis – Crystal Meth – Methamphetamin – Freigabe – legalisierung – entkriminalisierung
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Maria FoCkeN

Norbert Faulhaber: Verkehrsunfallaufnahme. 
Grundlagenwissen polizeilicher ermittlungen –

recht – taktik – Psychologie

Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 2012, 222 Seiten, 22,80 €,
ISBN 978-3-415-04844-7

an die polizeiliche Unfallaufnahme sind ganz besondere anforderungen geknüpft. Die
Geltendmachung von zivilrechtlichen ansprüchen und die aufklärung von Straftaten im
Zusammenhang mit Unfallereignissen hängen ganz entscheidend von der sorgfältigen und
umfassenden ermittlungsarbeit der Polizeibeamten vor ort ab.

Der Verfasser des hier vorzustellenden Werkes ist Polizeihauptkommissar und Fachleh-
rer an der Polizeischule der Bereitschaftspolizeidirektion in lahr.

Das Buch trägt die handschrift eines erfahrenen Praktikers, der in seinem Vorwort als
Ziel des Buches anführt, die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme aus verschiedenen Blick-
winkeln des Strafrechts, ordnungswidrigkeitenrechts, Verkehrsrechts, Strafprozessrechts,
der Polizeitaktik und kriminalistik sowie der Psychologie vertiefen zu wollen. Diesem
anspruch kann das Buch zwar nicht gerecht werden, es bietet für den Praktiker aber wert-
volle hinweise für ein strukturiertes Vorgehen an der Unfallstelle. Das Werk erschien 2012
in erster auflage und richtet sich, wie dem titel bereits zu entnehmen ist, an Beamte des
Polizeidienstes, die mit der Verkehrsunfallaufnahme befasst sind.

Dieser als Praxisleitfaden konzipierte ratgeber gibt in leicht verständlicher Form einen
umfassenden Überblick über polizeilich gebotene Maßnahmen im Zusammenhang mit der
aufnahme von Verkehrsunfällen. ergänzt wird dieser Maßnahmenkatalog durch ausfüh-
rungen zur Verkehrsunfallstatistik und -entwicklung sowie opferhilfe, zu opferschutz und
Unfallprävention.

Das inhaltsverzeichnis ist ausführlich, aber auch übersichtlich gegliedert und erleichtert
dadurch die gezielte Suche. ergänzend dazu findet sich im anhang ein gut sortiertes Stich-
wortverzeichnis. auch deshalb ist es als Nachschlagewerk für Praktiker gut geeignet.

einleitend stellt der Verfasser die Verkehrsunfallentwicklung in Deutschland und der
europäischen Union vor und befasst sich im anschließenden kapitel zunächst allgemein
mit Verkehrsunfällen und deren Ursachen. Die Vorstellung der risiko-altersgruppen (Ju-
gendliche, junge erwachsene und Senioren) beschränkt sich im Wesentlichen auf deren
zahlenmäßige Beteiligung an Verkehrsunfällen als Getötete oder Verletzte. Was fehlt, ist
eine auseinandersetzung mit der Frage, was diese Personen zur risikogruppe macht und
inwieweit diese in die Zahlen als Unfallverursacher einfließen.

Der ratgeber stellt anschließend chronologisch die polizeilichen aufgaben am Unfall-
ort, beginnend mit der anfahrt (kapitel 6) und den ersten Maßnahmen, die dort zu treffen
sind, wie z. B. der Umgang mit Gefahrenquellen (auslaufende Flüssigkeiten, Fahrzeug-

Literatur

Seiten 216 – 217
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brand etc.), absicherung der Unfallstelle und rettungsmaßnahmen für Verletzte (kapitel
7), vor.

Unter den Überschriften „ermittlungen“ (kapitel 9) und „Spurensicherung“ (kapitel
10) setzt sich der autor sehr intensiv mit technischen aspekten des Unfallgeschehens aus-
einander. So werden auf mehreren Seiten zahlreiche Unfallarten und Unfalltypen – auch
bildlich – vorgestellt.

Vor dem hintergrund spektakulärer Unfälle, die von älteren und/oder erkrankten kraft-
fahrzeugführern verursacht wurden, und im hinblick auf eine immer älter, aber auch mo-
biler werdende Gesellschaft, kommen die ausführungen zu geistigen bzw. körperlichen
Mängeln als Unfallursache zu kurz. Gerade hier ist aber eine sorgfältige und zügige er-
mittlungstätigkeit von Polizeibeamten bereits bei der Unfallaufnahme gefragt, um einem
drohenden Beweismittelverlust vorzubeugen.

rechtliche Fragestellungen werden zwar an verschiedenen sich bietenden Stellen er-
wähnt, für eine abschließende rechtliche Beurteilung sind diese aber nicht fundiert genug.
So wird zum Beispiel auf eine der Maßregeln der Besserung und Sicherung, nämlich die
entziehung der Fahrerlaubnis gem. §§ 69, 69a StGB hingewiesen, mit keinem Wort wird
aber erwähnt, unter welchen Voraussetzungen dies in Betracht kommt. Dies hat vor allem
Bedeutung im hinblick auf die Frage, ob der Führerschein sicherzustellen bzw. zu be-
schlagnahmen ist und ob der Vorgang eilig an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden
muss, damit die vorläufige entziehung der Fahrerlaubnis gem. § 111a StPo beim zustän-
digen richter beantragt werden kann. Dass auch die Verhängung eines Fahrverbotes gem.
§ 44 StGB bzw. § 25 StVG in Betracht kommen kann, ist an keiner Stelle erwähnt.

Bedauerlich ist, dass den strafrechtlichen Folgen kein eigenes kapitel gewidmet wur-
den. Der autor beschränkt sich darauf, in kapitel 11 die Verkehrsunfallflucht gesondert
anzusprechen. Weitere relevante Straftatbestände, wie z. B. trunkenheit im Verkehr 
(§ 316 StGB), Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), fahrlässige körperverlet-
zung (§ 229 StGB) werden nicht oder nur beiläufig im Zusammenhang mit ermittlungs-
maßnahmen zur Verkehrstüchtigkeit (kapitel 9) erwähnt.

Darüber hinaus fehlen die erfahrungssätze in Bezug auf den weiteren Verlauf des er-
mittlungsverfahrens bei Staatsanwaltschaft und Gerichten.

alles in allem ist das handbuch sicherlich ein empfehlenswertes Begleitwerk für in aus-
bildung befindliche Polizeibeamte und Nachschlagewerk für Praktiker.

ein juristischer oder verkehrsmedizinischer ratgeber ist es ganz sicher nicht. Dafür steht
aber ohnehin ausreichend Fachliteratur zur Verfügung.

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
amtsanwältin Maria Focken
Staatsanwaltschaft hamburg
kaiser-Wilhelm-Straße 100
20355 hamburg
email: Maria.Focken@sta.justiz.hamburg.de

Literatur
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europäischer Drogenbericht*)

Drogenbedingte todesfälle bei sehr jungen konsumenten geben anlass zu erheblicher
Sorge, allerdings entfallen nur 10 % der gemeldeten todesfälle durch Überdosierung in
europa auf die altersgruppe unter 25 Jahren. Die opfer der tödlichen Überdosierungen
sind in der regel Mitte dreißig oder älter, wobei das durchschnittliche todesalter weiter
steigt; dies lässt auf eine alternde kohorte problematischer opioidkonsumenten schließen.
Die meisten gemeldeten todesfälle durch Überdosierungen (78 %) betreffen Männer.

Für 2012 wird die durchschnittliche Mortalitätsrate im Zusammenhang mit Überdosie-
rungen in europa auf 17 todesfälle je 1 Million einwohner im alter zwischen 15 und 64
Jahren geschätzt. Die nationalen Mortalitätsraten variieren erheblich und werden durch
Faktoren wie die Drogenkonsummuster, insbesondere injizierenden Drogenkonsum, die
Merkmale der drogenkonsumierenden Bevölkerungsgruppen sowie die Meldepraxis be-
einflusst. Sechs länder verzeichneten raten von über 40 todesfällen je 1 Million ein-
wohner, darunter an vorderster Stelle Norwegen (76 je 1 Million einwohner) und estland
(191 je 1 Million einwohner). Die Zahl der todesfälle durch Überdosierung ist in estland
besonders deutlich gestiegen und unterstreicht, wie sehr sich unterschiedliche Drogenkon-
summuster auf die nationalen Zahlen auswirken können: in estland stehen die todesfälle
durch Überdosierung meistens im Zusammenhang mit dem konsum von Fentanylen, also
ausgesprochen starken synthetischen opioiden.

Die meisten länder vermeldeten von 2003 bis 2008/2009 einen anstieg der anzahl der
durch Überdosierung verursachten todesfälle. Nach einer darauf folgenden Stabilisierung
der Gesamtzahlen setzte eine rückläufige tendenz ein. insgesamt wurden 2012 rund 6100
todesfälle aufgrund von Überdosierung vermeldet. Dies entspricht etwa der Zahl von
2011 und bedeutet einen rückgang gegenüber den 7100 Fällen des Jahres 2009. aller-
dings stellt sich die Situation in den einzelnen ländern recht unterschiedlich dar; einige
länder melden noch immer steigende Zahlen.

*) auszug aus dem europäischen Drogenbericht 2014 – trends und entwicklungen, herausgegeben von der 
europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (eMCDDa).

Zur Information

Seiten 218 – 227
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rauschgiftlage 2013 in Deutschland

Zahl der Drogentoten
im Jahr 2013 stieg die Zahl der drogenbedingten todesfälle erstmals wieder seit 2009

auf 1002 leicht an (plus 6 Prozent gegenüber 2012 mit 944). 83 Prozent der rauschgiftto-
ten waren Männer. Der altersdurchschnitt aller Drogentoten lag mit knapp unter 38 Jahren
nur unwesentlich über dem des Vorjahres. in den vergangenen 15 Jahren stieg der alters-
durchschnitt stetig, im Mittel um circa 6 Monate pro Berichtsjahr.

Erstauffällige Konsumenten harter Drogen
2013 wurden 19210 erstauffällige konsumenten harter Drogen registriert (knapp 2 Pro-

zent weniger gegenüber 2012 mit 19559). Die Zahl erstauffälliger konsumenten von am-
phetamin bzw. Methamphetamin blieb nahezu konstant, allerdings stieg die Zahl bei den
erstauffälligen konsumenten von kristallinem Methamphetamin („Crystal“) um rund 
7 Prozent auf 2746 (Vorjahr: 2556). Die Zahl erstauffälliger heroinkonsumenten sank um
rund 14 Prozent von 2090 auf 1789. Die Zahl der erstauffälligen ecstasy-konsumenten
stieg um knapp 18 Prozent von 1257 im Jahr 2012 auf 1480. Der stärkste rückgang um
rund 34 Prozent von 369 im Jahr 2012 auf 242 im Jahr 2013 wurde bei Crack verzeichnet,
dies ist sowohl in einer geänderten statistischen erfassung (anhebung der erfassungs-
grenze aufgrund sinkender Wirkstoffgehalte bei Crack) als auch in einem tatsächlichen
rückgang der Fallzahlen und Sicherstellungsmengen begründet.

Drogeninduzierte todesfälle.
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(aus dem informationsblatt für Medienvertreter zur Pressekonferenz der Drogen-
beauftragten der Bundesregierung und des Präsidenten des Bundeskriminalamtes 

vom 17. april 2014)
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Dänemark: Verschärfung der Strafen für alkoholisierte 
autofahrer

Dänemark geht ab dem 01. Juli mit drastischen Strafen gegen betrunkene autofahrer
vor. alkoholisierte Fahrer mit zwei Promille oder mehr, müssen dann ihr auto abgeben.
Die Strafe gilt auch, wenn ein autofahrer mit mehr als 1,2 Promille fährt, aber innerhalb
der vergangenen drei Jahre bereits mit über 0,5 Promille alkoholisiert gefahren ist. Die
Fahrzeuge sollen konfisziert und anschließend versteigert werden. Der erlös der auktio-
nen fließt in die Staatskasse. Das auto wird außerdem dann beschlagnahmt, wenn man
zweimal innerhalb von drei Jahren mit Drogen im Blut geschnappt wurde oder einmal mit
alkohol und einmal mit Drogen. Geleaste oder geliehene Wagen oder die von ehegatten
oder lebenspartnern können nicht beschlagnahmt werden. Das Gesetz gilt jedoch auch für
touristen.

„Wir mussten in letzter Zeit mit ansehen, dass Unschuldige bei Unfällen schwer verletzt
oder getötet wurden, weil rücksichtslose autofahrer berauscht unterwegs waren“, sagte
Dänemarks Justizministerin kareN hækkerUP. „Deshalb setzen wir alles daran, solche
leute aus dem Verkehr zu ziehen.“ Jeden vierten Unfall mit tödlichem ausgang führt das
Ministerium darauf zurück, dass der Fahrer zu viel alkohol, Drogen oder Medikamente im
Blut hatte. Dänemark will die Zahl der Verkehrstoten drastisch reduzieren.

Das Gesetz, das ende april vom dänischen Parlament verabschiedet wurde, haben alle
Parteien bis auf die einheitsliste und die liberale allianz gebilligt. Der rat für Verkehrs-
sicherheit unterstützt das Vorgehen, fordert aber mehr einsatz für Behandlungsurteile. es
reiche nicht, den Wagen wegzunehmen. Die Menschen, die mit so viel alkohol im Blut
auffällig werden, müssten auch hilfe bekommen, so der rat.

heNNiNG hylleSteD, verkehrspolitischer Sprecher der einheitsliste, ist gegen die Ver-
schärfung, weil mit der Beschlagnahme unter Umständen die ganze Familie getroffen
werde. Wenn es sich um den Familienwagen handelt, mit dem die Frau die kinder zu Schu-
le oder zum Sport fährt, bekommt ein solches Urteil eine „soziale Schlagseite“, wie er es
nennt. Denn während reiche Familien sich einen weiteren Wagen kaufen können, stehen
die ärmeren dann ohne da.

(aus Mitteilungen der Welt online vom 17. Mai 2014 und 
des Spiegel online vom 29. Mai 2014)
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BaSt: Neue Begutachtungsleitlinien zur kraftfahreignung

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt) hat eine aktualisierte Fassung der Begut-
achtungsleitlinien zur kraftfahreignung herausgegeben. Die leitlinien sind am 01. Mai
2014 in kraft getreten. Sie sind für Gutachter die Grundlage für die Begutachtung und Be-
urteilung, ob ein kraftfahrzeug geführt werden kann.

Das Bundesverkehrsministerium gibt seit 1973 die Begutachtungsleitlinien zur kraft-
fahreignung (früher: Begutachtungs-leitlinien zur kraftfahrereignung) heraus, die eine
hilfe bei der fachlichen und einheitlichen Beurteilung der kraftfahrereignung darstellen.
Die 6. auflage von 2000 basiert unter anderem auf der am 01.01.1999 in Deutschland in
kraft getretenen Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), welche die 2. eU-richtlinie über den
Führerschein von 1991 in nationales recht umsetzt.

Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der eignungsbegutachtung, Fortschritte im kennt-
nisstand über das Unfallrisiko von bestimmten krankheiten und moderne therapiemög-
lichkeiten machen eine Neubearbeitung notwendig. Das Bundesministerium für Verkehr
und digitale infrastruktur (BMVi) hat daher die Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt)
beauftragt, die Begutachtungsleitlinien zur kraftfahreignung neu zu überarbeiten. ent-
sprechend der europaweiten legislativen Maßgaben soll ein konsens in Form von harmo-
nisierten leitlinien entwickelt werden, der auf nationaler und europäischer ebene akzep-
tanz findet. insgesamt ist eine stärkere orientierung der Begutachtungsleitlinien an
verkehrssicherheitsrelevanten Funktionsausfällen und damit eine symptomorientierte Be-
urteilung beabsichtigt. Somit wird die vormals bestandene klasseneinteilung von erkran-
kungen durch eine leistungsbeurteilung ergänzt, um eine Beschreibung von Symptomen
und eine präzisere Beurteilung der Fahreignung zu ermöglichen. Mit Stand Mai 2014 sind
neu beziehungsweise komplett überarbeitet die einleitenden kapitel sowie die kapitel Di-
abetes, hörvermögen, Störungen des Gleichgewichtssinnes und tagesschläfrigkeit.

Durch die Verankerung der Begutachtungsleitlinien zur kraftfahreignung in der Fahr-
erlaubnisverordnung (FeV, anlage 4a) und durch die Veröffentlichung im Verkehrsblatt
vom Februar 2014 erhalten die leitlinien normativen Charakter. Der Bundesrat hat am
11.04. 2014 der entsprechenden Änderung der FeV zugestimmt, damit treten die neuen
Begutachtungsleitlinien zum 01.05. 2014 in kraft. [siehe hierzu nachfolgenden auszug
aus der 10. FeVÄndVo]

Die leitlinien (Stand Mai 2014) sind somit ab dem 01.05. 2014 verbindlich anzuwen-
den, die alte Version des jeweiligen kapitels verliert mit gleichem Datum ihre Gültigkeit.
Die Begutachtungsleitlinien stellen den aktuellen Stand von Wissenschaft und technik
dar. Werden sie angewandt, bedarf es keiner expliziten Begründung. Wird von den leitli-
nien abgewichen, zum Beispiel weil Untersuchungen zu Zeiten der vorherigen Begutach-
tungsleitlinien begonnen haben und nach diesen fortgesetzt werden sollen oder ein einzel-
fall fachlich anders zu würdigen ist, ist dies möglich, bedarf aber in der regel einer
detaillierten Begründung.

(aus Veröffentlichungen und der Pressemitteilung Nr. 13 der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen, BaSt, vom 06. Mai 2014)
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Zehnte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung
und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften – Auszug –*)

16. § 44 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Nach abschluss des Fahreignungsseminars ist vom Seminarleiter der abschließen-

den teilmaßnahme eine Bescheinigung nach dem Muster der anlage 18 zur Vorlage bei
der nach landesrecht zuständigen Behörde auszustellen. Die Bescheinigung ist von den
Seminarleitern beider teilmaßnahmen und vom Seminarteilnehmer unter angabe des aus-
stellungsdatums zu unterschreiben.“

29. Nach Anlage 4 wird folgende Anlage 4a eingefügt:
„Anlage 4a (zu § 11 Absatz 5) Grundsätze für die Durchführung der Untersuchungen

und die Erstellung der Gutachten 

Grundlage für die Beurteilung der eignung zum Führen von kraftfahrzeugen sind die
Begutachtungs-leitlinien für kraftfahreignung vom 27. Januar 2014 (VkBl. S. 110 ff.) 

1. Die Untersuchung ist unter Beachtung folgender Grundsätze durchzuführen: 
a) Die Untersuchung ist anlassbezogen und unter Verwendung der von der Fahr-

erlaubnisbehörde zugesandten Unterlagen über den Betroffenen vorzunehmen.
Der Gutachter hat sich an die durch die Fahrerlaubnisbehörde vorgegebene Frage-
stellung zu halten.

b) Gegenstand der Untersuchung sind nicht die gesamte Persönlichkeit des Betroffe-
nen, sondern nur solche eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die für
die kraftfahreignung von Bedeutung sind (relevanz zur kraftfahreignung). 

c) Die Untersuchung darf nur nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen vor-
genommen werden. 

d) Vor der Untersuchung hat der Gutachter den Betroffenen über Gegenstand und
Zweck der Untersuchung aufzuklären. 

e) Über die Untersuchung sind aufzeichnungen anzufertigen. 
f) in den Fällen der §§ 13 und 14 ist Gegenstand der Untersuchung auch das voraus-

sichtliche künftige Verhalten des Betroffenen, insbesondere ob zu erwarten ist,
dass er nicht oder nicht mehr ein kraftfahrzeug unter einfluss von alkohol oder
Betäubungsmitteln oder arzneimitteln führen wird. hat abhängigkeit von alkohol
oder Betäubungsmitteln oder arzneimitteln vorgelegen, muss sich die Untersu-
chung darauf erstrecken, dass eine stabile abstinenz besteht. Bei alkoholmiss-
brauch, ohne dass abhängigkeit vorhanden war oder ist, muss sich die Untersu-
chung darauf erstrecken, ob der Betroffene den konsum von alkohol einerseits
und das Führen von kraftfahrzeugen im Straßenverkehr andererseits zuverlässig
voneinander trennen kann. Dem Betroffenen kann die Fahrerlaubnis nur dann er-
teilt werden, wenn sich bei ihm ein grundlegender Wandel in seiner einstellung
zum Führen von kraftfahrzeugen unter einfluss von alkohol oder Betäubungs-
mitteln oder arzneimitteln vollzogen hat. es müssen zum Zeitpunkt der erteilung
der Fahrerlaubnis Bedingungen vorhanden sein, die einen rückfall als unwahr-

*) Bundesrats-Drucksache 78/14 vom 26. Februar 2014. Diese Verordnung dient der Umsetzung der richtlinie
2006/126/eG des europäischen Parlaments und des rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein
(aBl. l 403 vom 30.12.2006, S. 18 ) und der richtlinie 2013/47/eG der kommission vom 2. oktober 2013 zur
Änderung der richtlinie 2006/126/eG des  europäischen Parlaments und des rates über den Führerschein
(aBl. l 261/ vom 3.10.2013, S. 29)
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scheinlich erscheinen lassen. Das Gutachten kann auch geeignete kurse zur
Wiederherstellung der kraftfahreignung empfehlen. 

g) in den Fällen des § 2a absatz 4 Satz 1 und absatz 5 Satz 5 oder des § 4 absatz 10
Satz 4 des Straßenverkehrsgesetzes oder des § 11 absatz 3 Nummer 4 bis 9 dieser
Verordnung ist Gegenstand der Untersuchung auch die erwartung an das voraus-
sichtliche künftige Verhalten des Betroffenen, dass er nicht mehr erheblich oder
wiederholt gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen oder gegen Strafgesetze ver-
stoßen wird. es sind die Bestimmungen von Buchstabe f Satz 4 bis 6 entsprechend
anzuwenden. 

2. Das Gutachten ist unter Beachtung folgender Grundsätze zu erstellen: 
a) Das Gutachten muss in allgemeinverständlicher Sprache abgefasst sowie nach-

vollziehbar und nachprüfbar sein. Die Nachvollziehbarkeit betrifft die logische
ordnung (Schlüssigkeit) des Gutachtens. Sie erfordert die Wiedergabe aller we-
sentlichen Befunde und die Darstellung der zur Beurteilung führenden Schlussfol-
gerungen. Die Nachprüfbarkeit betrifft die Wissenschaftlichkeit der Begutach-
tung. Sie erfordert, dass die Untersuchungsverfahren, die zu den Befunden geführt
haben, angegeben und, soweit die Schlussfolgerungen auf Forschungsergebnisse
gestützt sind, die Quellen genannt werden. Das Gutachten braucht aber nicht im
einzelnen die wissenschaftlichen Grundlagen für die erhebung und interpretation
der Befunde wiederzugeben.

b) Das Gutachten muss in allen wesentlichen Punkten insbesondere im hinblick auf
die gestellten Fragen (§ 11 absatz 6) vollständig sein. Der Umfang eines Gutach-
tens richtet sich nach der Befundlage. Bei eindeutiger Befundlage wird das Gut-
achten knapper, bei komplizierter Befundlage ausführlicher erstattet. 

c) im Gutachten muss dargestellt und unterschieden werden zwischen der Vorge-
schichte und dem gegenwärtigen Befund. 

3. Bei abgabe einer Urinabgabe können als alternative zur Sichtkontrolle auch dem
Stand der Wissenschaft und technik entsprechende Verfahren zur eindeutigen Zuord-
nung des Urins zu der zu untersuchenden Person verwendet werden. 

4. Die medizinisch-psychologische Untersuchung kann unter hinzuziehung eines beei-
digten oder öffentlich bestellten und vereidigten Dolmetschers oder Übersetzers, der
von der Begutachtungsstelle für Fahreignung bestellt wird, durchgeführt werden. Die
kosten trägt die zu untersuchende Person. 

5. Wer 
a) mit Unternehmen oder sonstigen institutionen vertraglich verbunden ist, die

aa) Personen hinsichtlich der typischen Fragestellungen in der Begutachtung von
Begutachtungsstellen für Fahreignung im Sinne des § 66 zur klärung von
Zweifeln an der kraftfahreignung in Gruppen oder einzeln beraten, behandeln,
betreuen oder auf die Begutachtung vorbereiten oder 

bb) kurse zur Wiederherstellung der kraftfahreignung anbieten, 
oder 
b) solche Maßnahmen in eigener Person anbietet, darf keine Personen zur klärung

von Zweifeln an der kraftfahreignung in Begutachtungsstellen für Fahreignung
untersuchen oder begutachten. 

6. Befunde, die bei der Fahreignungsbegutachtung berücksichtigt werden, müssen fol-
gende anforderungen erfüllen: 
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a) beigestellte Befunde müssen im original vorliegen und vom aussteller unter-
zeichnet sein;

b) soweit für die Feststellung der eignung die Vorlage von abstinenzbelegen erfor-
derlich ist, dürfen hierfür ausschließlich Belege von Stellen anerkannt werden, in
denen die nach Stand der Wissenschaft und technik erforderlichen rahmenbedin-
gungen der abstinenzkontrolle wie terminvergabe, identitätskontrolle und Pro-
benentnahme gewährleistet sind; dies kann angenommen werden, wenn die Be-
funderhebung und Befundauswertung verantwortlich von 
aa) einem Facharzt mit verkehrsmedizinischer Qualifikation, der nicht zugleich

der den Betroffenen behandelnde arzt sein darf, 
bb) einem arzt des Gesundheitsamtes oder anderen arzt der öffentlichen Verwal-

tung, 
cc) einem arzt mit der Gebietsbezeichnung „Facharzt für rechtsmedizin“, 
dd) einem arzt mit der Gebietsbezeichnung „arbeitsmedizin“ oder der Zusatzbe-

zeichnung „Betriebsmedizin“, 
ee) einem arzt in einer Begutachtungsstelle für Fahreignung, 
ff) einem arzt/toxikologen in einem für forensisch-toxikologische Zwecke akkre-

ditierten labor durchgeführt wurde.“

Begründung:
Zu Nummer 16 (§ 44 Abs. 1)

Mit dieser Verordnung wird ein verbindliches Musters für die teilnahmebescheinigung eingefügt.
Zu Nummer 29 (Anlage 4a)

Die neue anlage 4a ersetzt die bisherige anlage 15 und wurde aufgrund der arbeitsergebnisse der MPU-re-
form angepasst. So soll klargestellt werden, dass Untersuchungen und Gutachten auf Basis der Begutachtungs-
leitlinien zur kraftfahreignung zu erfolgen haben. Diese werden unter Federführung der BaSt unter Beteiligung
der jeweiligen Fachgesellschaften erarbeitet. Sie werden im Verkehrsblatt bekannt gemacht, treten jedoch jeweils
erst dann in kraft, wenn in der Fahrerlaubnis-Verordnung nach Zustimmung des Bundesrates ein entsprechender
statischer Verweis aufgenommen wurde. Die abgabe einer Urinprobe unter direkter Sichtkontrolle wird von vie-
len Menschen als sehr unangenehm empfunden. es ist daher wünschenswert, dass neben der Uringewinnung
unter Sicht eine alternative Methode angeboten werden kann. eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, den
Urin durch vom kunden einzunehmende Substanzen zu markieren und damit dieser Person eindeutig zuzuord-
nen. Die Unbedenklichkeit dieser Markierungssubstanzen muss gegeben sein. es sollten dafür nur Stoffe einge-
setzt werden, die in Deutschland dem arzneimittel- oder Medizinproduktegesetz unterliegen und deren Vorhan-
densein und Nachweis die forensisch-toxikologische analyse auf alkohol, Drogen und Medikamente sowie
deren jeweilige abbauprodukte nicht stört. Mit den neuen Nummern 3 und 6 in Ziffer 2 soll dem Umstand rech-
nung getragen werden, dass seit einführung der 2. auflage der Beurteilungskriterien eine steigende Zahl von (be-
wiesenen) Fälschungen und Manipulationen von abstinenzbefunden und/oder abstinenznachweisen zu ver-
zeichnen ist. Dies kann sowohl durch die träger von Begutachtungsstellen als auch durch die BaSt bestätigt
werden. Durch die Benennung dieser einrichtungen für die einbestellung und Probenentnahme wird gewährlei-
stet, dass die Drogen- und alkoholkontrollen für das Fahrerlaubniswesen durch neutrale und qualitätsgesicherte
Stellen erfolgen. Die erstellung solcher abstinenznachweise im „freien“ Markt birgt zu sehr die Gefahr, dass es
zu unwirksamen einbestellungs- und abnahmeverfahren kommt. Grundlage für die Begutachtung sind die Be-
gutachtungsleitlinien für kraftfahreignung. Diese werden im Verkehrsblatt bekannt gemacht, treten jedoch je-
weils erst dann in kraft, wenn in der Fahrerlaubnis-Verordnung nach Zustimmung des Bundesrates ein entspre-
chender statischer Verweis aufgenommen wurde.
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– Vorderseite –

Teilnahmebescheinigung gemäß § 44 FeV

Vorname Familienname Geburtsdatum Anschrift des Seminarteilnehmers / der Seminarteilnehmerin

Verkehrspädagogische Teilmaßnahme

Fahrschulinhaber / Fahrschulinhaberin

Name und Anschrift der Fahrschule oder verantwortlicher Name des Seminarleiters / der Seminarleiterin

Leiter / verantwortliche Leiterin

Anlage 18 (zu § 44 Absatz 1)

Format: DIN A5

1. Modul

am von ....... bis ....... Uhr Bausteine nach § 42 Abs. 3 FeV  ......................
(bitte Nummer der durchgeführten Bausteine eintragen)

2. Modul

am von ....... bis ....... Uhr Bausteine nach § 42 Abs. 4 FeV  ......................
(bitte Nummer der durchgeführten Bausteine eintragen)

Ort, Datum Unterschrift Seminarteilnehmer / Unterschrift Seminarleiter Verkehrspädagogik /

Seminarteilnehmerin Seminarleiterin Verkehrspädagogik

Behörde, die die

Seminarerlaubnis erteilt hat:

– Rückseite –

Verkehrspsychologische Teilmaßnahme

Name und Anschrift der verkehrspsychologischen Stelle Name des Seminarleiters / der Seminarleiterin

1. Sitzung

am von ....... bis ....... Uhr Bausteine nach § 42 Abs. 7 FeV  ......................
(bitte Nummer der durchgeführten Bausteine eintragen)

2. Sitzung

am von ....... bis ....... Uhr Bausteine nach § 42 Abs. 8 FeV  ......................
(bitte Nummer der durchgeführten Bausteine eintragen)

Ort, Datum Unterschrift Seminarteilnehmer / Unterschrift Seminarleiter Verkehrspsychologie /

Seminarteilnehmerin Seminarleiterin Verkehrspsychologie

Behörde, die die

Seminarerlaubnis erteilt hat:

“
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B.a.D.S.: Drogen und arzneien – eine große Gefahr für die 
Sicherheit im Straßenverkehr

auch wenn der konsum von alkohol nach wie vor eine große Gefahr für die Sicherheit
im Straßenverkehr darstellt, Drogen holen in bedrohlicher Weise auf. Das wurde auf einer
Fachtagung der landessektion Niedersachsen des B.a.D.S. (Bund gegen alkohol und
Drogen im Straßenverkehr) am 18. Juni 2014 in hildesheim deutlich. Dazu waren etwa 70
teilnehmerinnen und teilnehmer aus den Gruppen der richter, Staatsanwälte und Polizei
erschienen.

Unter dem titel „Neueres im Bereich der rauschmitteldetektion: Unfallursache unbe-
kannt!?“ verwies der leiter der autobahnpolizei hildesheim und Fachkoordinator für
Drogen, erster hauptkommissar JÜrGeN kaNNGieSSer, auf die nach seiner erfahrung zu-
nehmende große Gefahr durch Drogen und arzneien hin. So werde der Markt mit Drogen
nahezu überschwemmt. „es kommen wöchentlich etwa zwei neue Drogen beispielsweise
als psychoaktive Substanzen (NSP) hinzu. Sie werden überwiegend auf kräuter gesprüht,
um sie harmlos wirken zu lassen und gegenüber den Strafverfolgungsbehörden zu ver-
schleiern. Das größte Problem dabei: Die Polizei hat große Schwierigkeiten, viele dieser
Drogen zu identifizieren“, sagte kaNNGieSSer. Dies erhöhe die Gefahr im Straßenverkehr,
weil dadurch die wahren Unfallursachen nicht ermittelt werden könnten.

Der Vorsitzende der B.a.D.S.-landessektion, leitender oberstaatsanwalt i. r., hel-
MUt treNtMaNN, appellierte in diesem Zusammenhang an den Gesetzgeber und die Ver-
antwortlichen der Polizei, geeignete Verfahren anzustoßen, die der Polizei die Möglich-
keiten eröffnen, die neuen Drogen schnell und sicher zu erkennen. „es muss uns gelingen,
der neuen Gefahr durch die bedrohliche Zunahme der Drogen, von denen es bis jetzt etwa
1500 unterschiedliche gibt, wirkungsvoll entgegen zu wirken“, sagte treNtMaNN. es
könne nicht hingenommen werden, dass die Polizei bei kontrollen Drogen nicht oder nur
schwer identifizieren könne. auch der B.a.D.S. müsse alle kräfte mobilisieren, um durch
Prävention wie beispielsweise in Schulen, aber auch in allen anderen gesellschaftlichen
kreisen auf die neuen Gefahren hinzuweisen.

(aus einer Pressemitteilung des B.a.D.S. vom 19. Juni 2014)
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43. Eine Zeugenaussage zum Wohnsitz des Ange-
klagten, die im Wege der Rechtshilfe von einem Ge-
richt des Ausstellungsmitgliedstaats protokolliert
ist, stellt eine vom Ausstellungsmitgliedstaat her-
rührende Information im Sinn von § 28 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 FeV dar. Ob diese Information „unbe-
streitbar“ im Sinn von § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV
ist, hat das nationale Tatgericht unter umfassender
Würdigung der weiteren Umstände zu würdigen.

oberlandesgericht Stuttgart,
Urteil vom 28. März 2014 – 2 Ss 799/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Das amtsgericht – Strafrichter – ludwigsburg hatte

den angeklagten am 10. april 2013 wegen vorsätz-
lichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu der Geldstrafe
von 30 tagessätzen zu je 30,00 euro verurteilt.

auf die vom angeklagten hiergegen eingelegte Be-
rufung hob das landgericht Stuttgart mit Urteil vom 
08. oktober 2013 das Urteil des amtsgerichts auf und
sprach den angeklagten aus rechtlichen Gründen frei.

Nach den Feststellungen des landgerichts fuhr der
angeklagte am 05. September 2011 mit einem Pkw in
F. auf öffentlichen Straßen, wobei er (nur) im Besitz
eines ihm am 10. august 2011 erteilten polnischen
Führerscheins war. in dem Führerschein war als
Wohnanschrift „B.“ in „S.“ (Polen) eingetragen. Der
angeklagte wohnte seit dem 02. Juli 2008 ununterbro-
chen in k. am 17. Februar 2010 hatte er gegenüber der
Führerscheinbehörde auf seine Fahrerlaubnis verzich-
tet, um einer kostenpflichtigen entziehung seiner Fah-
rerlaubnis zu entgehen.

Zur Begründung des Freispruchs führt das landge-
richt aus, der angeklagte sei auf Grund der polnischen
erlaubnis fahrberechtigt gewesen. eine ausnahme
von der Verpflichtung zur anerkennung der eU-Fah-
rerlaubnis nach § 28 abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV liege nicht
vor. Die im rechtshilfeweg aus Polen eingeholten
auskünfte zum Wohnsitz des angeklagten seien keine
vom ausstellungsmitgliedstaat herrührenden unbe-
streitbaren informationen im Sinne dieser Vorschrift:

Das Schreiben des Präsidenten der Stadt S. vom 
09. oktober 2012 teile nur mit, dass der angeklagte im
Zeitraum vom 24. Juni 2011 bis 31. Dezember 2011 in
S. in der Wohnung in der U. gemeldet gewesen sei und
eine Frau G. dies mit eigenhändiger Unterschrift be-
stätigt habe. Das beinhalte die gegenteilige erklärung,
dass der angeklagte zum Zeitpunkt der ausstellung
des polnischen Führerscheins in Polen wohnhaft ge-
wesen sei.

Das Protokoll des amtsgerichts S. über die am 
20. Dezember 2012 erfolgte richterliche Vernehmung
der Zeugin G., dessen inhalt nicht mitgeteilt wird,

beinhalte nur angaben der Vermieterin als Privatper-
son.

Die Mitteilung des Polizeireviers S. vom 23. No-
vember 2012 besage lediglich, dass aktuell an der an-
gegebenen adresse nur Frau G. wohne und zwei Zeu-
ginnen der Umgebung mitgeteilt hätten, dort nie einen
jungen Mann deutscher Nationalität gesehen zu haben.

anders sei der Fall nach auffassung des landge-
richts allenfalls dann zu beurteilen, wenn eine polni-
sche Behörde auf der Grundlage eigener ermittlungen
die Feststellung getroffen hätte, dass der angeklagte
zum Zeitpunkt der erteilung der Fahrerlaubnis über
keinen Wohnsitz in Polen verfügt habe.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart mit ihrer rechtzeitig eingelegten und
begründeten revision. Sie rügt die Verletzung formel-
len und materiellen rechts. 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige revision der Staatsanwaltschaft hat

mit der Sachrüge erfolg, weil die Würdigung der von
Polen herrührenden hinweise auf einen Wohnsitz des
angeklagten in Deutschland lückenhaft ist. Dies führt
gemäß § 354 abs. 2 Satz 1 alt. 1 StPo zur aufhebung
der angefochtenen entscheidung und zur Zurückver-
weisung an eine andere Berufungskammer des land-
gerichts Stuttgart.

Nach § 28 abs. 1 Satz 1 FeV dürfen inhaber einer
gültigen eU-Fahrerlaubnis, die ihren ordentlichen
Wohnsitz im Sinne des § 7 abs. 1 oder 2 FeV im
Bundesgebiet haben, im Umfang ihrer Berechtigung
kraftfahrzeuge im inland führen. Nach § 28 abs. 4
Satz 1 Nr. 2 FeV gilt diese Berechtigung nicht für in-
haber einer eU-Fahrerlaubnis, die ausweislich des
Führerscheins oder vom ausstellungsmitgliedstaat
herrührender unbestreitbarer informationen zum Zeit-
punkt der erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im in-
land hatten.

1. Diese ausnahme von der Pflicht, in anderen Mit-
gliedstaaten erteilte Fahrerlaubnisse ohne Formalitä-
ten anzuerkennen, darf nicht weit verstanden werden,
da sonst der aus art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126
(3. Führerschein-richtlinie der eU) folgende Grund-
satz der gegenseitigen anerkennung ausgehöhlt würde
(euGh, NJW 2012, 1341, 1344, rn. 65 <akyüz>
[= Ba 2012, 154]). Neben den angaben im Führer-
schein selbst sind vom ausstellungsstaat herrührende
unbestreitbare informationen die einzigen erkenntnis-
quellen, auf die sich der aufnahmestaat stützen kann,
um die anerkennung eines in einem anderen Mitglied-
staat ausgestellten Führerscheins zu verweigern
(euGh <akyüz>, a. a. o. rn. 66; NJW 2010, 217,
219, rn. 53 <Wierer> [= Ba 2009, 408]). hiervon
geht das landgericht zu recht aus.

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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a. Die informationen müssen von einer Behörde des
ausstellungsstaates herrühren (euGh <akyüz>, a. a.
o. rn. 67). So können informationen der einwohner-
meldebehörden des ausstellungsstaates als vom aus-
stellungsstaat herrührende information angesehen
werden (euGh <akyüz>, a. a. o. rn. 69). ermittlun-
gen der Polizei des ausstellungsstaates können eben-
falls vom ausstellungsstaat herrührende informatio-
nen darstellen (BayVGh, Urteil vom 25. 02. 2013,
Beck rS 2013, 49009, rn. 11, zitiert nach beck-onli-
ne). Bei Privatpersonen wie z. B. Vermietern eingehol-
te informationen sind hingegen keine vom ausstel-
lungsstaat herrührende informationen (euGh
<Wierer>, a. a. o. rn. 61).

b. Nach der Prüfung, ob die erlangten informatio-
nen als vom ausstellungsstaat herrührende informa-
tion eingestuft werden können, sind die informationen
dahin zu bewerten und zu beurteilen, ob es sich um
„unbestreitbare informationen“ handelt, die belegen,
dass der inhaber des Führerscheins zu dem Zeitpunkt,
als er diesen erhielt, seinen ordentlichen Wohnsitz
nicht im ausstellungsstaat hatte (euGh <akyüz>, a. a.
o. rn. 74).

Die Würdigung, ob und inwieweit die aus dem aus-
stellungsstaat herrührenden informationen in diesem
Sinn unbestreitbar sind, ist von dem nationalen tatsa-
chengericht vorzunehmen (euGh <Wierer>, a. a. o.
rn. 60; <akyüz>, a. a. o. rn. 74). Dabei hat das tat-
sachengericht insbesondere die aussagekraft und die
Verlässlichkeit der informationen zu bewerten, was
die erfüllung des Wohnsitzerfordernisses angeht
(BVerwG, Urteil vom 30. 05. 2013, Beck rS 2013,
12178, rn. 26, zitiert nach beck-online [= Ba 2013,
312]). entgegen der auffassung des landgerichts ist
eine solche Bewertung des nationalen Gerichts auch
dann möglich, wenn es an einer entsprechenden Be-
wertung einer Behörde des ausstellungsstaates fehlt.

Maßgebend ist nicht, ob jede einzelne information
für sich genommen „unbestreitbar“ ist, sondern ob die
informationen des ausstellungsstaates in einer Ge-
samtschau auch unter Berücksichtigung der festge-
stellten inländischen tatsachen als unbestreitbare in-
formationen über den Wohnsitz zu bewerten sind.

im rahmen seiner Beurteilung der ihm vorliegen-
den, vom ausstellungsstaat herrührenden informatio-
nen hat das Gericht alle weiteren Umstände und Be-
weisergebnisse des bei ihm anhängigen inländischen
Verfahrens zu berücksichtigen (olG Jena, Beschluss
vom 28. 05. 2013, 1 Ss 18/13, bei juris rn. 11, zitiert
nach juris). es kann auch den Umstand würdigen, dass
die vom ausstellungsstaat herrührenden informatio-
nen darauf hinweisen, dass sich der inhaber des Füh-
rerscheins im Gebiet des Staates nur für ganz kurze
Zeit aufgehalten und dort einen rein fiktiven Wohnsitz
allein zu dem Zweck errichtet hat, der anwendung der
strengeren Bedingungen für die ausstellung eines
Führerscheins im Mitgliedsstaat seines tatsächlichen
Wohnsitzes zu entgehen (euGh <akyüz>, a. a. o. 
rn. 75). Dabei können im rahmen der Würdigung
auch eintragungen in ein (Melde-)register in Frage
gestellt werden (vgl. zum Führerscheinregister

BayVGh, Urteil vom 25. 02. 2013, BeckrS 2013,
49009, rn. 13, zitiert nach beck-online).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Mitteilung des
Präsidenten der Stadt S. aus dem Melderegister vom 
09. oktober 2012 als eine information einer Behörde
des ausstellungsstaates Polen zu werten. inhaltlich be-
sagt sie, dass der angeklagte zeitweise, nämlich vom
24. Juni 2011 bis 31. Dezember 2011 in der Stadt S.
gemeldet war. Zugleich besagt die Mitteilung, dass
dies vorher und nachher nicht der Fall war.

Die im Wege der rechtshilfe vom polnischen Ge-
richt erhobene und richterlich protokollierte Verneh-
mung der Zeugin G. vom 20. Dezember 2012, deren
inhalt das Urteil nicht mitteilt, ist entgegen der auffas-
sung des landgerichts ebenfalls als vom ausstellungs-
staat herrührende information anzusehen.

Die Mitteilung der richterlichen Vernehmung einer
Zeugin im Wege der rechtshilfe ist nicht mit der ein-
fachen einholung von informationen bei Privatperso-
nen gleichzustellen. Vielmehr handelt es sich um eine
staatliche Mitteilung über einen gerichtlich protokol-
lierten Vorgang und insbesondere darüber, dass die
Zeugin vor Gericht unter Wahrheitspflicht die proto-
kollierten angaben gemacht hat. Das Protokoll, in
welches über die angaben der Zeugin hinaus auch Ge-
schehensabläufe und andere äußere Umstände aufge-
nommen werden können, hat damit eine eigene Funk-
tion. Die in ihm enthaltenen informationen rühren von
der Justiz des ausstellungsstaates Polen her. es ist kein
Grund ersichtlich, ein richterliches Vernehmungspro-
tokoll, das sich als ergebnis eines im Wege der rechts-
hilfe erfolgten ermittlungsvorganges darstellt, anders
zu behandeln als auskünfte der Meldebehörden aus
den registern oder aufgrund von ermittlungen erteilte
auskünfte der Polizei darüber, ob jemand an- oder ab-
gemeldet worden ist.

auch die Mitteilung des Polizeireviers S. vom 
23. November 2012 ist eine information des ausstel-
lungsstaates, die über Beobachtungen von Polizeibe-
amten berichtet.

3. ob diese auskünfte des ausstellungsstaates
Polen als unbestreitbare informationen nach den oben
genannten auslegungsmaßstäben anzusehen sind, ist
durch das tatgericht zu würdigen. Die Würdigung des
landgerichts erweist sich aber als lückenhaft.

Die Beweiswürdigung ist Sache des tatrichters,
dem es obliegt, das ergebnis der hauptverhandlung
festzustellen und zu würdigen (BGhSt 21, 149, 151).
Die Überzeugungsbildung des tatrichters ist für das
revisionsgericht grundsätzlich bindend (BGh NJW
1979, 2318). Die revisionsgerichtliche Prüfung be-
schränkt sich darauf, ob dem tatrichter rechtsfehler
unterlaufen sind. rechtsfehlerhaft ist eine Beweiswür-
digung unter anderem dann, wenn sie von einem recht-
lich unzutreffenden ansatz ausgeht, wenn sie lücken-
haft ist und die Beweise nicht erschöpfend würdigt
(BGh NJW 1979, 2318, 2319).

hier ist die erforderliche umfassende Würdigung
unterblieben. insbesondere fehlt die Würdigung der
gerichtlichen aussage der Zeugin G. als der angeb-
lichen Vermieterin des angeklagten, deren inhalt dem
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Urteil des landgerichts nicht zu entnehmen ist, weil
das landgericht unzutreffend annahm, dass es sich bei
der Vernehmung nicht um eine vom ausstellungsstaat
herrührende information handele. in die Würdigung
einzubeziehen war u.a. auch, dass die Meldung des
angeklagten in der Stadt S. nur zeitlich begrenzt war
und dass der angeklagte, wie das Urteil feststellt, seit
02. Juli 2008 ununterbrochen in k. „wohnte“. Nicht
zuletzt fehlt die erforderliche abwägung aller Umstän-
de im rahmen einer Gesamtschau.

44. *) 1. Mit dem Antrag auf Erlass eines Straf-
befehls geht die gerichtliche Zuständigkeit vom Er-
mittlungsrichter – auch im Falle einer getroffenen
Entscheidung nach § 111a StPO – auf den Straf-
richter über. 

2. Von einer relativen Fahruntauglichkeit ist
mangels einer beweiskräftigen Blutprobe auch
dann auszugehen, wenn sich diese auf Grund einer
Gesamtwürdigung aller sonstigen objektiven und
subjektiven Umstände ergibt. Dabei sind an die
einzelnen Beweiszeichen und die Gesamtwürdi-
gung strenge Anforderungen zu stellen. Dies bedeu-
tet, den zugrunde liegenden Indizien und ihrer Ge-
samtwürdigung muss eine außergewöhnliche,
überdurchschnittliche Überzeugungskraft zukom-
men.

landgericht Berlin,
Beschluss vom 28. Mai 2014 – 506 Qs 58/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Nach dem ergebnis der ermittlungen soll der ange-

klagte am 26. November 2013 gegen 19:00 Uhr in
stark alkoholisiertem Zustand als Fahrzeugführer mit
dem lkW … u. a. die hauptstraße, aus richtung
S.allee kommend, in richtung B.weg in B. befahren
haben. 

in höhe des Grundstücks h.straße 45 sei der ange-
klagte von der Fahrbahn nach links abgekommen und
habe das Schutzgitter einer Straßenbahnhaltestelle auf
33 Metern beschädigt sowie 11 Glasscheiben zerstört.
es entstand ein Fremdschaden in höhe von etwa
1.000,00 euro.

obwohl der angeklagte den Unfall bemerkt habe,
soll er sich vom Unfallort entfernt haben. er sei in
Schlangenlinien mindestens 1 km bis zur einmündung
k. Chaussee/Z. a. F. gefahren.

eine Messung des atemalkohols um 19:20 Uhr 
mit einem Dräger alcotest 6810 habe einen Wert von
2,0 ‰ ergeben.

aufgrund einer Verletzung am linken Bein ist der
angeklagte in das SaNa-klinikum l. gebracht wor-
den. Um die Blutalkoholkonzentration zur Vorberei-
tung der Behandlung zu bestimmen, hat Dr. J. gegen
20:00 Uhr beim angeklagten eine Blutprobe entnom-
men. Zur reinigung habe er ein Desinfektionsmittel
mit alkohol genutzt. Nach Übergabe einer schrift-
lichen Schweigepflichtentbindungserklärung an Dr. l.

habe dieser angegeben, dass die Blutalkoholkonzen-
tration 1,96 ‰ betrug.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 14. März
2014 hat das amtsgericht tiergarten die vorläufige
entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Die Beschwerde ist zulässig.
Mit dem antrag auf erlass des Strafbefehls geht die

gerichtliche Zuständigkeit vom ermittlungsrichter auf
den Strafrichter über. Das bedeutet, in Fällen, in denen
der ermittlungsrichter eine entscheidung nach § 111a
StPo getroffen hat, geht auch die Zuständigkeit über
die entscheidung einer hiergegen gerichteten Be-
schwerde auf den Strafrichter über. Der Strafrichter hat
die Beschwerde gegen den Beschluss des ermittlungs-
richters als antrag auf aufhebung des angefochtenen 
§ 111a-Beschlusses zu behandeln und über diesen an-
trag zu entscheiden hat (kG Berlin, Beschl. v.
24. 06. 2009 – 3 ars 9/09 [= Ba 2009, 341]; olG
Celle v. 10. 05. 2000 – 3 ars 9.00 in StraFo 2001, 
S. 134). Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

Die Strafrichterin hat am 25. Februar 2014 einen
Strafbefehl gegen den angeklagten erlassen, gegen
den er rechtzeitig einspruch eingelegt hat. Bereits
durch die Beantragung des Strafbefehls ging die Zu-
ständigkeit in vollem Umfang auf die Strafrichterin
über. Die Strafrichterin hat danach am 14. März 2014
über die vorläufige entziehung des Führerscheins in
ihrer Zuständigkeit entschieden. hiergegen richtet sich
die Beschwerde vom 01. april 2014, welche nicht,
wie im Schriftsatz vom 08. april 2014 behauptet, als
antrag auf aufhebung des angefochtenen § 111a-Be-
schlusses zu behandeln ist, sondern als zulässige Be-
schwerde.

2. Die Beschwerde ist unbegründet.
Gemäß § 111a abs. 1 StPo sind dringende Gründe

für die annahme vorhanden, dass dem angeklagten
die erlaubnis zum Führen von kraftfahrzeugen wegen
Ungeeignetheit demnächst durch Urteil entzogen wer-
den wird (§ 69 StGB), weshalb die vorläufige entzie-
hung geboten ist.

a) Nach summarischer Prüfung ist eine Verurteilung
wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs
gemäß § 315c abs. 1 Nr. 1 a, abs. 3 StGB weit über-
wiegend wahrscheinlich. Danach wird bestraft, wer im
Straßenverkehr fahrlässig ein Fahrzeug führt, obwohl
er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht
in der lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, und da-
durch leib oder leben eines anderen Menschen oder
fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.

Die Fahruntauglichkeit liegt dann vor, wenn die Ge-
samtleistungsfähigkeit des Fahrzeugführers so weit
herabgesetzt ist, dass er sein Fahrzeug eine längere
Strecke, und zwar auch bei plötzlichem auftreten
schwieriger Verkehrslagen, nicht mehr sicher zu steu-
ern vermag (BGhSt 13, 83) oder auch, wenn Funk-
tionsstörungen eintreten, die der Fahrer durch Willens-
anspannung nicht mehr ausgleichen kann (BGhSt 21,
160 [= Ba 1967, 41]). Dies wird bei einer Blutalko-



BlUtalkohol Vol. 51/2014

231Rechtsprechung

holkonzentration ab 1,1 ‰ unwiderleglich vermutet.
Bei einer Blutalkoholkonzentration unter 1,1 ‰ aber
über 0,3 ‰ bedarf die Feststellung der Fahruntüchtig-
keit genauerer Untersuchung. Zur Feststellung dieser
relativen Fahruntüchtigkeit sind alle Umstände heran-
zuziehen, die beweisen können, dass zur tatzeit Fakto-
ren vorgelegen haben, die in ihrer Gesamtheit die an-
nahme einer Fahruntüchtigkeit rechtfertigen (Joecks,
StGB, 3. aufl., § 316 rn. 13). hierfür sind u. a. so ge-
nannte ausfallerscheinungen heranzuziehen. Beispie-
le hierfür sind eine sorglose und leichtsinnige Fahr-
weise, Fahren in Schlangenlinien, Fahrfehler, Unfall,
Schwanken oder Stolpern des Fahrers (Joecks, StGB,
3. aufl., § 316 rn. 13).

aa) eine Blutprobe, mit welcher allein der Beweis
der Fahruntauglichkeit geführt werden kann, liegt
nicht vor. Dem angeklagten ist im krankenhaus Blut
entnommen worden. einer Verwertung der Blutprobe
steht nicht entgegen, dass der angeklagte eine Schwei-
gepflichtentbindungserklärung im krankenhaus nach
der Verabreichung von Schmerzmitteln unterschrieben
hat. anknüpfungspunkte dafür, dass beim angeklag-
ten zu diesem Zeitpunkt Willensmängel aufgrund der
Medikation bestanden, liegen nicht vor. Zur Desinfek-
tion wurde jedoch ein alkoholhaltiges Desinfektions-
mittel verwendet. es kann daher nicht ausgeschlossen
werden, dass das entnommene Blut mit Spuren des
Desinfektionsmittels verunreinigt wurde. Weiterhin
sind der akte keine angaben zu entnehmen, durch
welches analyseverfahren der Blutalkoholwert be-
stimmt wurde. 

bb) Das Fehlen einer beweiskräftigen Blutprobe
steht der annahme einer relativen Fahruntauglichkeit
jedoch nicht zwangsläufig entgegen. Von einer relati-
ven Fahruntauglichkeit ist auch dann auszugehen,
wenn sich diese auf Grund einer Gesamtwürdigung
aller sonstigen objektiven und subjektiven Umstände
ergibt (olG Düsseldorf, NZV 1992, 81 [= Ba 1992,
125]; olG Saarbrücken, NStZ-rr 2000, 12f. [= Ba
2000, 115]). Dabei sind an die einzelnen Beweiszei-
chen und die Gesamtwürdigung strenge anforderun-
gen zu stellen. Dies bedeutet, den zugrunde liegenden
indizien und ihrer Gesamtwürdigung muss eine außer-
gewöhnliche, überdurchschnittliche Überzeugungskraft
zukommen (vgl. olG koblenz, VrS 50, 288, 290). 

Nach auffassung der kammer liegt ein solcher aus-
nahmefall hier vor. Die einzelnen Beweiszeichen und
indizien führen in ihrer Gesamtschau zu einer außer-
gewöhnlichen, überdurchschnittlichen Überzeugungs-
kraft und verdichten sich in ihrer Gesamtwürdigung
dahingehend, dass der angeklagte zumindest relativ
fahruntauglich war.

Der angeklagte lässt sich ein, zumindest zwei Bier
getrunken und mithin alkohol konsumiert zu haben.
Die Polizeibeamten Pok’in B., PoM S., Pk’in M.
und PoM r. haben beim angeklagten im rahmen der
Unfallaufnahme einen starken alkoholgeruch wahrge-
nommen. eine atemalkoholkontrolle ergab mit 2,0 ‰
einen überaus hohen Wert. Die kammer verkennt
nicht, dass es sich bei einem Drägertestgerät um einen
so genannten Vortest handelt. Dieser kann im Strafver-

fahren zwar keinen hinreichenden tatverdacht begrün-
den, wohl aber einen anfangsverdacht. Der Verdacht,
dass der angeklagte zumindest im Zustand der relati-
ven Fahruntauglichkeit ein kraftfahrzeug gesteuert
hat, wird durch ein weiteres indiz, nämlich die ent-
nommene Blutprobe, welche eine Blutalkoholkonzen-
tration von 1,96 ‰ (etwa eine Stunde nach dem Un-
fall) ergab, unterstrichen. hinzu tritt, dass der ange-
klagte, nach angaben des Zeugen S., nach dem Unfall
langsam in Schlangenlinien gefahren sei.

Zu dem Unfall kam es nach auffassung der kam-
mer, weil der angeklagte aufgrund seiner alkoholisie-
rung nicht mehr in der lage war, sein Fahrzeug sicher
zu steuern. auf einer länge von 33 Metern soll er das
Schutzgitter einer Straßenbahnhaltestelle sowie 11
Glasscheiben beschädigt bzw. zerstört haben. ein fahr-
tauglicher Fahrer hätte unmittelbar nach einem anstoß
sein Fahrzeug aus dem Schutzgitter gelenkt. Dies wäre
auch erfolgreich gewesen, wenn wie behauptet, ein
Gegenlenken bereits bei Überfahren des Bordsteins er-
folgt wäre. es ist demnach nicht nachvollziehbar, wes-
halb der angeklagte erst nach 33 Metern sein Fahrzeug
aus dem Schutzgitter steuern konnte.

Bei überschlägiger Prüfung sind keine anhalts-
punkte dafür erkennbar, dass die genannten Zeugen
unzutreffende angaben gemacht oder den angeklag-
ten zu Unrecht belastet haben könnten. Unter Berück-
sichtigung dieser aussagen besteht weiterhin dringen-
der tatverdacht nach § 315c StGB (Gefährdung des
Straßenverkehrs) gegen den angeklagten.

Die einlassung des angeklagten, dass ein silberner
Geländewagen schräg rechts vor ihm die hauptstraße
befuhr und unter gleichzeitigem Blinken auf seine
Fahrspur eingelenkt habe, wodurch er zum auswei-
chen gezwungen war und es zum Bremsen zu spät ge-
wesen sei, ist eine Schutzbehauptung. es ist nicht zu
erkennen, weshalb es zum Bremsen zu spät gewesen
sein soll, wenn sich das heck des unbekannten silber-
nen Geländewagens nur noch teilweise neben der
Front des vom angeklagten gesteuerten lkW befand.
es ist auch nicht verständlich, weshalb der angeklagte
nicht wenigstens auch gebremst, sondern sich nur auf
ein gefährliches ausweichen verlassen hat.

b) eine Verurteilung wegen unerlaubten entfernens
vom Unfallort (§ 142 abs. 1 Nr. 1 StGB) in tateinheit
mit einer vorsätzlichen trunkenheit im Verkehr (§ 316
abs. 1 StGB) ist ebenfalls weit überwiegend wahr-
scheinlich.

obwohl der angeklagte den Unfall bemerkt hatte,
hat er den lkW noch bis zur einmündung k. Chaus-
see/Z. a. F. gefahren und am rechten Fahrstreifen ab-
gestellt. 

er lässt sich dahingehend ein, dass er sein Fahrzeug
trotz seiner behaupteten Besonnenheit nicht stoppen
konnte, weil die Funktion des kupplungspedals nach
dem Unfall außer kraft gesetzt gewesen sei. es ist
indes nicht nachvollziehbar, weshalb der angeklagte
sein Fahrzeug nicht dennoch zum Stillstand bringen
konnte. es hätte näher gelegen, den Fuß vom Gaspedal
zu nehmen, um die kraftstoffversorgung des Motors
zu drosseln und gleichzeitig zu bremsen. Der Wagen
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hätte seine Geschwindigkeit schlagartig verlangsamt,
um letztlich zum Stillstand zu kommen.

Dass es sich bei der schriftlichen einlassung des
angeklagten um Schutzbehauptungen handelt, unter-
streicht die spontane einlassung des angeklagten
gegenüber Pk’in M. auf die Frage, ob er den Unfall an
der Straßenbahnhaltestelle verursacht habe. Der ange-
klagte äußerte sinngemäß: „Ja, ich weiß, ich habe Mist
gebaut...“.

im Übrigen gestand der angeklagte ein, zwei Bier
getrunken zu haben. Nach dem Unfall hat er zumindest
billigend in kauf genommen, dass ein gefährliches
ausweichmanöver ohne gleichzeitiges Bremsen bzw.
eine verzögerte reaktion beim Gegenlenken auf ein-
schränkungen aufgrund des alkoholkonsums zurück-
zuführen war. Die Fortsetzung der Fahrt nach dem Un-
fall ist demnach als vorsätzliche trunkenheitsfahrt zu
bewerten. 

c) aufgrund der außergewöhnlichen und überdurch-
schnittlichen Überzeugungskraft der einzelnen tatsa-
chen und nach erfolgter Gesamtwürdigung ist es nach
auffassung der kammer weit überwiegend wahrschein-
lich, dass dem angeklagten die Berechtigung zum Füh-
ren von kraftfahrzeugen entzogen werden wird.

Das Führen eines kfz im Zustand alkoholbedingter
Fahruntüchtigkeit lässt in der regel eine bedenkliche
Charakterschwäche erkennen, die den Schluss auf die
Gefahr weiterer Verkehrsstraftaten rechtfertigt (vgl.
lG Potsdam NZV 2001, 360 [= Ba 2002, 53]). Beson-
dere Umstände, die sich von den tatumständen eines
Durchschnittsfalles grundlegend abheben, sind vorlie-
gend letztlich nicht erkennbar. 

eine abschließende Würdigung der Beweismittel
und klärung der Schuldfrage kann jedoch nicht in dem
hiesigen, nur vorläufigen Verfahren nach § 111a StPo
erfolgen, sondern muss einer späteren hauptverhand-
lung vorbehalten bleiben.

(Mitgeteilt vom richter am landgericht Martin
Mrosk, Berlin)

a n m e r k u n g :
Die Strafkammer des landgerichts Berlin hatte

über eine Beschwerde gegen einen Beschluss nach 
§ 111a abs. 1 StPo des amtsgerichts tiergarten in
Berlin zu entscheiden. Das amtsgericht tiergarten
hatte dem Beschuldigten die erlaubnis zum Führen
von kraftfahrzeugen vorläufig entzogen, obwohl
keine verwertbare Blutprobe, sondern nur eine aak-
Messung von 2,0 ‰ neben weiteren indiztatsachen
vorlagen, welche den Schluss auf alkoholbedingte
ausfallerscheinungen nahelegten. Der Nachweis der
Fahruntüchtigkeit konnte nicht, wie üblich, aufgrund
einer Blutprobe geführt werden. es bestand die Mög-
lichkeit, dass die Blutprobe – welche eine Bak von
1,96 ‰ enthielt – wegen der vorangegangenen Desin-
fektion der einstichstelle mit einem alkoholischen
Mittel verunreinigt wurde. allein daraus durfte auf
eine relative bzw. absolute Fahruntüchtigkeit nicht ge-
schlossen werden.

Die Beschwerde wurde dennoch verworfen. Das
landgericht Berlin hat es für überaus wahrscheinlich

erachtet, dass der Beschuldigte aufgrund des Genusses
alkoholischer Getränke nicht mehr in der lage war,
sein Fahrzeug sicher zu steuern. Die kammer hat hier-
bei die rechtsprechung der oberlandesgerichte Düs-
seldorf, Saarbrücken und koblenz sowie die über-
wiegend vertretene ansicht im Schrifttum zusammen-
geführt.

Die Feststellung der Fahruntüchtigkeit muss näm-
lich nicht zwangsläufig auf dem ergebnis der Untersu-
chung einer Blutprobe oder einer rückrechnung beru-
hen. Der richter ist nicht daran gehindert, in freier
Beweiswürdigung anhand anderer festgestellter zuver-
lässiger Beweiszeichen zu der Feststellung zu gelan-
gen, dass der Beschuldigte zur tatzeit alkoholbedingt
fahruntüchtig gewesen ist.1) eine solche Schlussfolge-
rung aus Beweiszeichen auf alkoholbedingte Fahrun-
tüchtigkeit ohne Feststellung einer bestimmten Bak
ist jedoch nur in ausnahmefällen möglich.2) Für derar-
tige ausnahmefälle kann nur dann raum sein, wenn
den zugrunde liegenden indizien und ihrer Gesamtwür-
digung eine außergewöhnliche, überdurchschnittliche
Überzeugungskraft zukommt.3) Dies hat das landge-
richt Berlin nach einer Gesamtwürdigung folgender in-
dizien bejaht: aak von 2,0 ‰,4) Bak von 1,96 ‰,5)
Fahren in Schlangenlinien und dem hineinlenken des
Fahrzeugs in eine Straßenbahnhaltestelle mit Beschädi-
gung von 11 Glasscheiben und deren Schutzgittern
über 33 Meter hinweg, bis das Fahrzeug aus dem Be-
reich der haltestelle gelenkt werden konnte.

richter am landgericht Martin Mrosk, Berlin

1) olG Düsseldorf, NZV 1992, 81, 82; Fischer, StGB,
61. aufl. 2014, § 316 rn. 38.

2) olG Düsseldorf, NZV 1990, 198, 199;
hecker/Sternberg-lieben, in: S/S, StGB, 29. aufl.
2014, § 316 rn. 18.

3) olG Saarbrücken, NStZ-rr 2000, 12, 13; olG
Düsseldorf, NZV 1990, 198, 199; olG koblenz,
VrS 50, 288, 290.

4) eine aak-Messung ist geeignet, den anfangsver-
dacht einer trunkenheitsfahrt hervorzurufen.

5) Die Blutprobe darf wegen einer möglichen Verun-
reinigung mit alkohol nicht als Beweismittel heran-
gezogen werden. ihr kommt jedoch eine indizwir-
kung bei.

45. *) Zum Absehen von der Fahrerlaubnisent-
ziehung trotz Vorliegen eines Regelfalls nach § 69
Abs. 2 Nr. 1 StGB.  

amtsgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 23. oktober 2013
– 902 Ds 332 Js 19448/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der angeklagte fuhr am 19. Februar 2013 mit dem

von ihm geführten Sattelschlepper auf den Parkplatz
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des „aldi“ – Marktes in der h.-Straße in k., um dort in
dem von ihm geführten Sattelschlepper zu übernach-
ten. er parkte seinen lkW und begann, alkoholische
Getränke in Form von Bier und Schnaps (obstwasser)
zu konsumieren. kurz vor Schließung des „aldi-
Markts“ bat ein Mitarbeiter den angeklagten, seinen
Sattelschlepper umzuparken. Der angeklagte kam
dem nach und fuhr gegen 19:45 Uhr wenige Meter auf
dem „aldi“ – Parkplatz bei einer Blutalkoholkonzen-
tration von mindestens 2,33 Promille. er war infolge
des alkoholgenusses nicht mehr in der lage, das Fahr-
zeug mit der im Straßenverkehr erforderlichen Sicher-
heit zu führen und stieß gegen den auf dem Parkplatz
geparkten PkW des e., wodurch ein Fremdschaden in
höhe von geschätzt 1.480 € entstand. Der angeklagte
war eigenen angaben zufolge benebelt, bekam nicht
mehr vollständig mit, was passierte, und hat nur eine
vage erinnerung an die Geschehnisse.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Nach den getroffenen Feststellungen hat sich der

angeklagte wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefähr-
dung gemäß §§ 315c abs. 1, abs. 3 Nr. 2 StGB strafbar
gemacht, wobei zu Gunsten des angeklagten aufgrund
dessen hoher alkoholisierung von verminderter
Schuldfähigkeit gemäß § 21 StGB auszugehen ist.

Der Strafrahmen für fahrlässige Straßenverkehrsge-
fährdung gemäß §§ 315c abs. 1, abs. 3 Nr. 2 StGB
beträgt Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe,
diese Strafe kann vorstehend gemäß §§ 21, 49 StGB
gemildert werden.

im rahmen der Strafzumessung ist zu Gunsten des
angeklagten zu berücksichtigen, dass sich dieser im
hauptverhandlungstermin glaubhaft geständig einge-
lassen hat und bisher trotz vierzigjähriger tätigkeit als
Berufskraftfahrer weder strafrechtlich noch verkehrs-
ordnungswidrigkeitenrechtlich in erscheinung getre-
ten ist. erheblich zu Gunsten des angeklagten ist fer-
ner zu berücksichtigen, dass sich dieser sehr aktiv mit
der tat und seinen möglichen Folgen auseinanderge-
setzt hat, seit mehreren Monaten an einer therapie für
alkoholauffällige kraftfahrer teilnimmt und sich eben-
falls seit einigen Monaten unangekündigten absti-
nenzkontrollen unterzieht.

Nachteilig wirkt sich der massive alkoholisierungs-
grad aus.

Unter Berücksichtigung aller für und gegen den an-
geklagten sprechenden Umstände war dieser zu einer
Geldstrafe von 35 tagessätzen zu jeweils 40 € als tat-
und schuldangemessene Sanktion zu verurteilen,
wobei die festgesetzte tagessatzhöhe den dargelegten
wirtschaftlichen Verhältnissen des angeklagten rech-
nung trägt.

Der angeklagte hat sich durch die tat an und für
sich als zum Führen von kraftfahrzeugen ungeeignet
erwiesen, weswegen ihm eigentlich gemäß §§ 69, 69a
StGB die Fahrerlaubnis zu entziehen und eine Sperre
anzuordnen wäre, innerhalb derer dem angeklagten
keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden darf. Vorste-
hend liegen allerdings gleich mehrere entscheidende
Umstände vor, welchen den angeklagten nicht als

grundsätzlich ungeeignet zum Führen von kraftfahr-
zeugen erscheinen lassen. Zunächst beabsichtigte der
angeklagte an dem abend nicht mehr zu fahren, son-
dern in der Zugmaschine seines Sattelschleppers zu
übernachten. Die tat hat sich auf ein Bewegen seines
lkW‘s um wenige Meter auf einem Parkplatz be-
schränkt. Zum anderen ist der angeklagte trotz vier-
zigjähriger tätigkeit als Berufskraftfahrer bisher in
keiner Weise wegen Verkehrsverstößen in erschei-
nung getreten, obwohl er als Berufskraftfahrer natur-
gemäß täglich große Strecken mit fahrerlaubnispflich-
tigen kraftfahrzeugen zurücklegt und hierdurch ein
weitaus größeres risiko hat, wegen einem Verkehrs-
verstoß „erwischt“ zu werden denn ein kraftfahrer mit
durchschnittlichen Fahrzeiten. Schließlich hat der an-
geklagte das Unrecht seiner tat nicht nur eingesehen,
sondern sich auch aus freien Stücken aktiv mit seiner
tat auseinandergesetzt. er besucht seit mehreren Mo-
naten eine Gesprächstherapie und unterzieht sich frei-
willigen abstinenzkontrollen. Seit der tat trinkt er ei-
genen angaben zufolge keinen alkohol mehr, was
durch die zur Gerichtsakte gereichten kontrollnach-
weise bestätigt wird.

aufgrund dessen geht das Gericht davon aus, dass
der angeklagte gegenwärtig nicht als zum Führen von
kraftfahrzeugen ungeeignet anzusehen ist und es sich
um eine in jeder hinsicht einmalige Verfehlung des
angeklagten handelt.

es konnte daher ausnahmsweise von der entzie-
hung der Fahrerlaubnis nebst Sperranordnung gemäß
§§ 69, 69a StGB abgesehen werden. Nachdem der
Führerschein des angeklagten nunmehr seit ca. 8 Mo-
naten beschlagnahmt ist, war stattdessen gemäß § 44
StGB die Verhängung eines Fahrverbots von 3 Mona-
ten, beginnend ab Urteilsrechtskraft, ausreichend, um
angemessen auf den angeklagten einzuwirken. Nach
ablauf dieses Fahrverbots kann dem angeklagten der
beschlagnahmte Führerschein daher wieder ausgehän-
digt werden.

46. Der Inhaber einer ausländischen EU-Fahrer-
laubnis, gegen den nach deren Erteilung wegen in
Deutschland begangener Verkehrsstraftaten und
dadurch gezeigter fehlender Fahreignung eine iso-
lierte Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis
gemäß § 69a Abs. 1 Satz 3 StGB verhängt wurde,
ist mit seiner EU-Fahrerlaubnis erst dann wieder
zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland
berechtigt, wenn er den Nachweis erbringt, dass er
seine Fahreignung wiedergewonnen hat. 

Bundesverwaltungsgericht,
Urteil vom 13. Februar 2014 – 3 C 1/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Der kläger begehrt die Feststellung, dass er berech-

tigt sei, von seiner in der tschechischen republik er-
worbenen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu
machen.
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Dem kläger wurde mit rechtskräftigem Strafurteil
vom 01. august 1990 wegen vorsätzlicher Gefährdung
des Straßenverkehrs (Bak von 1,75 Promille) in ta-
teinheit mit Nötigung zum wiederholten Male seine
deutsche Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperre für
deren Wiedererteilung bis zum 31. Juli 1992 angeord-
net.

am 21. März 1996 erwarb der kläger in der tsche-
chischen republik eine Fahrerlaubnis der klassen a
und B; im Führerschein wird als Wohnort die Bundes-
republik Deutschland angegeben.

Mit rechtskräftigen Urteilen vom 12. Juni 1996, 
12. März 1997, 26. april 2000, 02. Februar 2005 und
08. Januar 2007 wurde der kläger vom amtsgericht
erneut wegen nach der erteilung dieser Fahrerlaubnis
in Deutschland begangener trunkenheitsfahrten ver-
urteilt; da er sich damit als charakterlich ungeeignet
zum Führen von kraftfahrzeugen erwiesen habe (§ 69
des Strafgesetzbuches – StGB), ordnete das Gericht je-
weils eine isolierte Sperre für die erteilung einer Fah-
rerlaubnis gemäß § 69a abs. 1 Satz 3 StGB an; die zu-
letzt festgesetzte Sperrfrist lief am 14. Februar 2009
ab.

Bei einer Verkehrskontrolle im oktober 2010 wies
der kläger seinen tschechischen Führerschein vor. in
dem gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren wurde er
wegen Verbotsirrtums vom Vorwurf des Fahrens ohne
Fahrerlaubnis freigesprochen.

Daraufhin bat der kläger die Fahrerlaubnisbehörde
um Überprüfung, ob er berechtigt sei, mit seiner tsche-
chischen Fahrerlaubnis kraftfahrzeuge in Deutschland
zu führen. Das verneinte die Fahrerlaubnisbehörde mit
Schreiben vom 16. august 2011. es gebe keinen auto-
matismus, dass eine aberkannte Fahrerlaubnis nach
ablauf der Sperrfrist wieder auflebe. Wegen der trun-
kenheitsfahrten des klägers sei zuvor eine medizi-
nisch-psychologische Begutachtung erforderlich.

am 07. September 2011 erhielt der kläger in der
tschechischen republik einen Scheckkartenführer-
schein über die Fahrerlaubnis der klassen a und B. in
diesem Führerschein ist als Wohnsitz ein ort in der
tschechischen republik eingetragen; als Datum der
Fahrerlaubniserteilung wird der 21. März 1996 ange-
geben.

Seine klage auf Feststellung, dass er berechtigt sei,
mit seiner tschechischen Fahrerlaubnis kraftfahrzeuge
in der Bundesrepublik Deutschland zu führen, hat das
Verwaltungsgericht abgewiesen

Die Berufung des klägers hat der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof zurückgewiesen. 

Zur Begründung seiner revision macht der kläger
geltend: er habe, nachdem der Beklagte ihm dieses
recht nicht aberkannt, sondern nach ablauf der Sperr-
frist nichts unternommen habe, darauf vertrauen dür-
fen, dass er von seiner tschechischen Fahrerlaubnis in
Deutschland wieder Gebrauch machen dürfe. § 28
abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV sei nicht mit der von Verfas-
sungs wegen für einen akt der eingriffsverwaltung ge-
botenen eindeutigkeit zu entnehmen, dass die Nicht-
geltung der ausländischen Fahrerlaubnis bis zur
tilgungsreife der isolierten Sperre andauere. Nach

dem Wortlaut dieser regelung lebe das recht, von der
ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen,
nach dem ablauf der Sperrfrist wieder auf. Für einen
rückgriff auf § 28 abs. 4 Satz 3 FeV bleibe danach
kein raum, zumal es die Fahrerlaubnisbehörde wäh-
rend des laufes der Sperrfrist in der hand habe, den
Sachverhalt zu prüfen und gegebenenfalls weiter ge-
hende Maßnahmen zu ergreifen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die revision des klägers ist unbegründet. er ist

nicht berechtigt, mit seiner im Jahr 1996 in der tsche-
chischen republik erworbenen Fahrerlaubnis kraft-
fahrzeuge in Deutschland zu führen. Nachdem gegen
ihn in Deutschland wegen nach der erteilung dieser
Fahrerlaubnis begangener Verkehrsstraftaten und da-
durch gezeigter fehlender Fahreignung mehrfach
Sperren für die erteilung einer Fahrerlaubnis gemäß 
§ 69a abs. 1 Satz 3 StGB verhängt wurden, muss der
kläger gemäß § 28 abs. 5 FeV für eine inlandsfahrbe-
rechtigung zuvor den Nachweis erbringen, dass er wie-
der zum Führen von kraftfahrzeugen geeignet ist. Die-
sen Nachweis hat er nicht geführt.

1. Maßgeblich für die Begründetheit seines Fest-
stellungsbegehrens, das der kläger mit der revision
weiter verfolgt, ist die Sach- und rechtslage zum Zeit-
punkt der gerichtlichen entscheidung; für das revi-
sionsverfahren ist von der rechtslage auszugehen, die
auch das tatsachengericht zugrunde zu legen hätte,
wenn es zu diesem Zeitpunkt entschiede (strspr; vgl.
u. a. Urteile vom 29. Januar 2009 – BVerwG 3 C 31.07
– NJW 2009, 1687 <1688> – juris rn. 14 und vom 
18. Juni 2008 – BVerwG 3 C 5.08 – NJW 2008, 3589
<3590> – juris rn. 12 f.; Beschluss vom 16. März
2006 – BVerwG 3 C 16.05 – Buchholz 418.72 WeinG
Nr. 29 rn. 11 f. m. w. N.).

anwendbar ist danach, was das innerstaatliche
recht betrifft, die Verordnung über die Zulassung von
Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verord-
nung – FeV) vom 13. Dezember 2010 (BGBl i S.
1980), zum maßgeblichen Zeitpunkt zuletzt geändert
durch art. 1 der Neunten Verordnung zur Änderung
der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften vom 05. November 2013
(BGBl i S. 3920). in unionsrechtlicher hinsicht dürfte
nach der rechtsprechung des europäischen Gerichts-
hofs für das auf den entscheidungszeitpunkt bezogene
Feststellungsbegehren des klägers die richtlinie
2006/126/eG des europäischen Parlaments und des
rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein
(aBl Nr. l 403 S. 18 – „3. Führerscheinrichtlinie“) zu-
grunde zu legen sein (vgl. Urteil vom 01. März 2012 –
rs. C-467/10, akyüz – NJW 2012, 1341 rn. 32 f. [=
Ba 2012, 154]). Demgegenüber hält das Berufungsge-
richt, das auf den vor dem 19. Januar 2009 liegenden
Zeitpunkt der erteilung der tschechischen Fahrerlaub-
nis abstellt (in diesem Sinne auch Urteil vom 25. au-
gust 2011 – BVerwG 3 C 25.10 – BVerwGe 140, 256
rn. 12 [= Ba 2012, 53]), noch die richtlinie
91/439/eWG des rates vom 29. Juli 1991 über den
Führerschein (aBl Nr. l 237 S. 1 – „2. Führerschein-
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richtlinie“) für anwendbar. Daraus ergibt sich jedoch,
was die reichweite des unionsrechtlichen anerken-
nungsgrundsatzes betrifft, kein Unterschied. Denn der
europäische Gerichtshof hat mittlerweile wiederholt
entschieden, dass seine rechtsprechung zum anerken-
nungsgrundsatz nach der 2. Führerscheinrichtlinie
auch für die 3. Führerscheinrichtlinie Geltung bean-
sprucht (vgl. u. a. Urteile vom 26. april 2012 – rs. C-
419/10, hofmann – NJW 2012, 1935 rn. 43 und 47 [=
Ba 2012, 256] und vom 01. März 2012 a. a. o. rn. 40
und 64).

2. Nach § 28 abs. 1 Satz 1 FeV dürfen inhaber
einer gültigen eU- oder eWr-Fahrerlaubnis, die ihren
Wohnsitz im Sinne des § 7 absatz 1 oder 2 in der
Bundesrepublik Deutschland haben, – vorbehaltlich
der einschränkungen nach den absätzen 2 bis 4 – im
Umfang ihrer Berechtigung kraftfahrzeuge im inland
führen.

Mit eU-Fahrerlaubnissen sind, wie der amtlichen
Überschrift von § 28 FeV zu entnehmen ist, Fahrer-
laubnisse aus Mitgliedstaaten der europäischen Union
gemeint. hierunter fällt auch die vom kläger erworbe-
ne tschechische Fahrerlaubnis, obwohl sie ihm am 
21. März 1996 und damit sowohl vor dem Beitritt der
tschechischen republik zur europäischen Union am
01. Mai 2004 als auch vor dem inkrafttreten der 2. und
der 3. Führerscheinrichtlinie erteilt wurde, aus denen
sich der Grundsatz der gegenseitigen anerkennung
von eU-Fahrerlaubnissen ergibt. Der unionsrechtliche
anerkennungsgrundsatz, dessen Umsetzung § 28 
abs. 1 FeV dient (vgl. BrDrucks 443/98 S. 1),
schließt auch vor der anwendbarkeit dieses Grundsat-
zes in einem der jetzigen Mitgliedstaaten erworbene
ausländische Fahrerlaubnisse ein. Das ist zum einen
art. 13 abs. 1 Ua 1 der richtlinie 2006/126/eG
sowie dem dieser regelung sinngemäß entsprechen-
den art. 10 der richtlinie 91/439/eWG zu entnehmen;
danach legen die Mitgliedstaaten nach Zustimmung
der kommission die Äquivalenzen zwischen den vor
dem Zeitpunkt der Umsetzung dieser richtlinie erwor-
benen Führerscheinen und den in den richtlinien defi-
nierten klassen fest. Deutlich wird die zeitliche reich-
weite des anerkennungsgrundsatzes zum anderen in
der zu art. 10 der richtlinie 91/439/eWG ergangenen
entscheidung der kommission vom 25. august 2008
über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen
(aBl Nr. l 270 S. 31). Dort heißt es im ersten erwä-
gungsgrund, dass gemäß der richtlinie 91/439/eWG
alle von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führer-
scheine, einschließlich der vor der anwendung des
Grundsatzes der gegenseitigen anerkennung ausge-
stellten Führerscheine gegenseitig anerkannt werden
sollten. im anhang i zu dieser entscheidung werden
im abschnitt Modell tschechische republik (CZ4) die
in der tschechischen republik in der Zeit vom 1. Juli
1993 bis zum 30. Juni 1996 ausgestellten Führerschei-
ne und die entsprechenden Äquivalenzen zu den Fah-
rerlaubnisklassen nach dem Unionsrecht aufgeführt.
Schließlich ist auch der europäische Gerichtshof in
einer die richtlinie 91/439/eWG betreffenden ent-
scheidung davon ausgegangen, dass vor dem Zeit-

punkt der Umsetzung der richtlinie erworbene, in der
Äquivalenztabelle aufgeführte Führerscheine unter
den Grundsatz der gegenseitigen anerkennung fallen
(vgl. Urteil vom 19. Februar 2009 – rs. C-321/07,
Schwarz – Slg. 2009 i-1113, rn. 74 und 78 [= Ba
2009, 206]).

ebenfalls erfüllt ist die weitere Voraussetzung des 
§ 28 abs. 1 FeV für eine inlandsfahrberechtigung, das
der inhaber dieser Fahrerlaubnis seinen ordentlichen
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Das
ist beim kläger nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts der Fall.

3. offen bleiben kann, ob der inlandsfahrberechti-
gung des klägers bereits der ausschlussgrund des § 28
abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV entgegensteht; danach gilt die
Berechtigung nach absatz 1 nicht für inhaber einer
eU-Fahrerlaubnis, die ausweislich des Führerscheins
oder vom ausstellungsmitgliedstaat herrührender un-
bestreitbarer informationen zum Zeitpunkt der ertei-
lung ihren ordentlichen Wohnsitz im inland hatten.

in dem am 21. März 1996 ausgestellten tschechi-
schen Führerschein des klägers ist als Wohnort die
Bundesrepublik Deutschland eingetragen. Nach der
rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs kann
es ein Mitgliedstaat ablehnen, die sich aus einem von
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führer-
schein ergebende Fahrberechtigung in seinem ho-
heitsgebiet anzuerkennen, wenn auf der Grundlage
von angaben in diesem Führerschein oder anderen
vom ausstellermitgliedstaat herrührenden unbestreit-
baren informationen feststeht, dass zum Zeitpunkt der
ausstellung dieses Führerscheins sein inhaber seinen
Wohnsitz nicht im hoheitsgebiet des ausstellermit-
gliedstaates hatte (strspr; vgl. u. a. Urteile vom 
26. Juni 2008 – rs. C-329/06 und C-343/06, Wiede-
mann u. a. – Slg. 2008 i-4635 rn. 72 f. [= Ba 2008,
255] und vom 19. Mai 2011 – rs. C-184/10, Grasser –
Slg. 2011 i-4057 rn. 22 f. [= Ba 2011, 236]). aller-
dings liegt bislang noch keine entscheidung des euro-
päischen Gerichtshofs zu der Frage vor, ob der aufent-
haltsmitgliedstaat zur Nichtanerkennung einer
ausländischen eU-Fahrerlaubnis auch dann berechtigt
ist, wenn der Betroffene zum erteilungszeitpunkt
weder nach dem Unionsrecht noch nach dem Fahrer-
laubnisrecht des ausstellermitgliedstaates seinen or-
dentlichen Wohnsitz im ausstellermitgliedstaat haben
musste. Für eine solche erstreckung auf „alt-Führer-
scheine“ könnte zwar durchaus der in der rechtspre-
chung des europäischen Gerichtshofs hervorgehobene
Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit sprechen. an-
derseits fehlt es an einer normativen Verankerung des
Wohnsitzerfordernisses für den ausstellermitglied-
staat, die sich in den bisher vom europäischen Ge-
richtshof entschiedenen Fällen selbst bei fehlender
Umsetzung dieses erfordernisses in das innerstaatli-
che recht jedenfalls aus dem Unionsrecht ergab.

indes bedarf es hierzu im vorliegenden Fall keiner
abschließenden entscheidung. Die aufgeworfene
Frage ist nicht entscheidungserheblich, da sich die
Nichtberechtigung des klägers zum Führen von kraft-
fahrzeugen in Deutschland zwar nicht – wie das Ver-
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waltungsgericht meint – aus einer entsprechenden an-
wendung des § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV, aber jeden-
falls aus § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 4 i. V. m. abs. 5 FeV er-
gibt.

4. Nach § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV gilt die Be-
rechtigung nach absatz 1 nicht für inhaber einer eU-
Fahrerlaubnis, denen die Fahrerlaubnis im inland vor-
läufig oder rechtskräftig von einem Gericht oder sofort
vollziehbar oder bestandskräftig von einer Verwal-
tungsbehörde entzogen worden ist, denen die Fahrer-
laubnis bestandskräftig versagt worden ist oder denen
die Fahrerlaubnis nur deshalb nicht entzogen worden
ist, weil sie zwischenzeitlich auf die Fahrerlaubnis ver-
zichtet haben.

a) Zwar wurde dem kläger durch Strafurteil vom 
01. august 1990 seine damalige deutsche Fahrerlaub-
nis rechtskräftig entzogen. Zugleich hat das Strafge-
richt der Verwaltungsbehörde für die Dauer von zwei
Jahren untersagt, ihm eine neue Fahrerlaubnis zu ertei-
len. Danach wäre der tatbestand des § 28 abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 FeV („Fahrerlaubnis im inland“ ...
„rechtskräftig von einem Gericht“ ... „entzogen“) dem
Wortlaut nach erfüllt. Doch wäre es unionsrechtswid-
rig, daraus die Nichtgeltung der dem kläger am 
21. März 1996 und damit nach ablauf dieser Sperrfrist
erteilten tschechischen Fahrerlaubnis in Deutschland
abzuleiten. in der rechtsprechung des europäischen
Gerichtshofs ist geklärt, dass die anerkennung einer
ausländischen eU-Fahrerlaubnis nicht abgelehnt wer-
den darf, wenn im anschluss an eine vorangegangene
entziehung der Fahrerlaubnis im inland durch einen
anderen Mitgliedstaat ein eU-Führerschein ausgestellt
wird und zu diesem Zeitpunkt die zusammen mit der
entziehung angeordnete Sperrfrist für die Neuertei-
lung der Fahrerlaubnis abgelaufen war. Die Mitglied-
staaten können sich demgemäß nicht auf ihre Befug-
nisse nach art. 8 abs. 2 und abs. 4 der richtlinie
91/439/eWG berufen, um einer nach ablauf der Sperr-
frist in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Fah-
rerlaubnis die anerkennung mit der Begründung zu
versagen, der Betroffene erfülle nicht die Bedingun-
gen des nationalen rechts für die Neuerteilung einer
Fahrerlaubnis nach ihrer entziehung (vgl. u. a. Urteil
vom 29. april 2004 – rs. C-476/01, kapper – Slg.
2004 i-5205 rn. 78 [= Ba 2004, 450] und Beschluss
vom 06. april 2006 – rs. C-227/05, halbritter – Slg.
2006 i-49 rn. 1 [= Ba 2006, 307]). ebenso hat der eu-
ropäische Gerichtshof mittlerweile mehrfach entschie-
den, dass der Unterschied im Wortlaut von art. 8 abs.
4 der richtlinie 91/439/eWG und art. 11 abs. 4 der
richtlinie 2006/126/eG nicht geeignet ist, die in der
rechtsprechung des Gerichtshofs aufgestellten Vor-
aussetzungen in Frage zu stellen, unter denen die an-
erkennung eines Führerscheins aufgrund der Bestim-
mungen der richtlinie 91/439/eWG abgelehnt werden
konnte und nunmehr aufgrund der Bestimmungen der
richtlinie 2006/126/eG abgelehnt werden muss (vgl.
u. a. Urteil vom 26. april 2012 a. a. o. rn. 65 ff.).

b) § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV lässt die Geltung
der tschechischen Fahrerlaubnis des klägers in
Deutschland auch nicht aufgrund der rechtskräftigen

Urteile des amtsgerichts vom 12. Juni 1996, 12. März
1997, 26. april 2000, 02. Februar 2005 und 08. Januar
2007 entfallen. in jenen entscheidungen hatte das
Strafgericht zwar jeweils eine isolierte Sperre gemäß 
§  69a abs. 1 Satz 3 StGB für die erteilung einer Fah-
rerlaubnis angeordnet, jedoch keine der in § 28 abs. 4
Satz 1 Nr. 3 FeV aufgeführten Maßnahmen verhängt.
Für eine analoge anwendung dieser Bestimmung fehlt
es, worauf das Berufungsgericht zu recht hinweist, an
einer planwidrigen regelungslücke.

Der Verordnungsgeber hat die isolierte Sperre nach
§ 69a abs. 1 Satz 3 StGB mit der Verordnung zur Än-
derung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 07. au-
gust 2002 (BGBl i S. 3267) als gesonderten Nichtaner-
kennungsgrund in einer neuen Nummer 4 in den kata-
log des absatzes 4 aufgenommen, weil auch der
inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis von seinem
Fahrerlaubnisrecht im rahmen von § 28 FeV keinen
Gebrauch machen dürfen solle, wenn gegen ihn eine
solche Sperre verhängt sei (BrDrucks 497/02 S. 67 f.).
Der Normgeber hat diese Form der Feststellung der
Nichteignung zum Führen von kraftfahrzeugen dem-
nach nicht etwa übersehen, sondern ausdrücklich in
den Blick genommen und hierfür eine gesonderte re-
gelung außerhalb der Nummer 3 getroffen.

ebenso wenig kann von einer planwidrigen rege-
lungslücke in zeitlicher hinsicht, nämlich für den Zei-
traum zwischen dem ende der Sperrfrist und der til-
gung der entsprechenden eintragung im Verkehrs-
zentralregister, ausgegangen werden. auch hinsicht-
lich dieses Zeitraumes hat der Verordnungsgeber mit 
§ 28 abs. 4 Satz 3 und abs. 5 FeV eine regelung ge-
troffen.

5. Doch folgt aus § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 4 i. V. m.
abs. 5 FeV, dass eine inlandsfahrberechtigung des
klägers ohne vorherigen Nachweis der Wiedererlan-
gung seiner Fahreignung nicht besteht. inwieweit § 28
abs. 4 Satz 3 FeV, der die Nichtgeltung der ausländi-
schen Fahrerlaubnis im inland von der eintragung der
in den Nummern 3 und 4 genannten Maßnahmen im
Verkehrszentralregister abhängig macht und auf den
das Berufungsgericht ergänzend zu § 28 abs. 4 Satz 1
Nr. 4 FeV abstellt, mit dem unionsrechtlichen aner-
kennungsgrundsatz vereinbar ist, kann daher im vor-
liegenden Fall dahinstehen.

a) Nach § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV gilt die Be-
rechtigung nach absatz 1 nicht für inhaber einer eU-
oder eWr-Fahrerlaubnis, denen auf Grund einer
rechtskräftigen entscheidung keine Fahrerlaubnis er-
teilt werden darf. Die annahme des Berufungsge-
richts, § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV erfasse nicht nur
die Fälle, in denen die ausländische eU-Fahrerlaubnis
zeitlich nach der Verhängung einer isolierten Sperre
im inland erteilt worden sei, sondern beanspruche
auch dann Geltung, wenn die erteilung der ausländi-
schen eU-Fahrerlaubnis zeitlich vor der Maßnahme
nach § 69a abs. 1 Satz 3 StGB liege, ist revisions-
rechtlich nicht zu beanstanden. Der Wortlaut der rege-
lung deckt beide Fallvarianten ab; das gilt ebenso für
die Normbegründung. auch nach Sinn und Zweck der
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Vorschrift ist eine unterschiedliche Behandlung der
beiden Fallgruppen nicht geboten. Voraussetzung für
die anordnung einer isolierten Sperre ist nach § 69
StGB i. V. m. § 69a abs. 1 Satz 3 StGB, dass das Straf-
gericht den Betroffenen für ungeeignet hält, kraftfahr-
zeuge im Straßenverkehr zu führen. Das wird – wenn
der Betroffene nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist,
die dann gemäß § 69 StGB zu entziehen wäre – vom
Strafgericht gemäß § 69a abs. 1 Satz 3 StGB durch
die anordnung einer isolierten Sperre förmlich zum
ausdruck gebracht; die erteilung oder Wiederertei-
lung einer Fahrerlaubnis wird für die Zeit, in der von
fortdauernder Nichteignung des Betroffenen ausge-
gangen werden muss, ausgeschlossen (vgl. etwa Fi-
scher, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 61. aufl.
2014, § 69a StGB rn. 15 m. w. N.). hierfür ist die zeit-
liche reihenfolge von Fahrerlaubniserteilung und iso-
lierter Sperre ohne Belang. insofern kommt es nicht
darauf an, dass bei Vorliegen einer Fahrerlaubnis nach
§ 69 abs. 1 i.V. m. § 69b abs. 1 StGB an sich die aber-
kennung durch das Strafgericht geboten gewesen wäre.

b) in der rechtsprechung des Senats ist geklärt,
dass die ausländische eU-Fahrerlaubnis bei Vorliegen
der Voraussetzungen von § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV
nicht zum Führen von kraftfahrzeugen im inland be-
rechtigt, ohne dass es zusätzlich noch eines Verwal-
tungsakts der Fahrerlaubnisbehörde bedarf, der diese
rechtsfolge konstitutiv ausspricht (vgl. Urteil vom 
25. august 2011 – BVerwG 3 C 28.10 – Buchholz
442.10 § 3 StVG Nr. 9 rn. 12 [= Ba 2012, 58]; eben-
so zu § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV: Urteil vom 25. au-
gust 2011 – BVerwG 3 C 25.10 – a. a. o.). Das ergibt
sich, wie in den genannten entscheidungen näher aus-
geführt wird (Urteile vom 25. august 2011 a. a. o. rn.
13 f., 16 ff.), bereits aus dem Wortlaut der regelung,
darüber hinaus aus dem systematischen Zusammen-
hang des ersten und des vierten absatzes von § 28 FeV,
überdies aus § 28 abs. 4 Satz 2 FeV, der eine „kann-
Vorschrift“ darstellt und außerdem nur einen feststel-
lenden Verwaltungsakt vorsieht. ebenso wenig ist –
wie in den genannten Urteilen erläutert wird – das er-
fordernis einer konstitutiven einzelfallentscheidung
aus dem Gesichtspunkt der rechtssicherheit oder aus
dem Unionsrecht herleitbar. infolge dessen geht das
revisionsvorbringen des klägers ins leere, der sich,
gestützt darauf, dass die Fahrerlaubnisbehörde keine
förmliche aberkennungsentscheidung erlassen habe,
auf Vertrauensschutz und Verwirkung beruft. ebenso
wenig trifft der einwand des klägers zu, die Norm als
solche sei nicht hinreichend eindeutig. Die Dauer der
Nichtanerkennung lässt sich mit der gebotenen klar-
heit aus § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 4 i.V. m. abs. 4 Satz 3
und abs. 5 FeV entnehmen, die nach der Systematik
der Norm zusammen in den Blick zu nehmen sind.

c) Der unionsrechtliche anerkennungsgrundsatz
steht der in § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV angeordneten
Nichtanerkennung der ausländischen eU-Fahrerlaub-
nis bei einer isolierten Sperre gemäß § 69a abs. 1 
Satz 3 StGB nicht entgegen. auch insoweit ist ein Ver-
stoß des Berufungsurteils gegen Bundesrecht (§ 137
abs. 1 VwGo) nicht zu erkennen.

Bei der Verhängung einer isolierten Sperre nach 
§ 69a abs. 1 Satz 3 StGB handelt es sich um eine
Maßnahme, die den in art. 11 abs. 2 und abs. 4 Ua 2
der richtlinie 2006/126/eG sowie den in art. 8 abs. 2
und 4 der richtlinie 91/439/eWG aufgeführten und
damit auch mit Blick auf den in diesen richtlinien 
verankerten anerkennungsgrundsatz für zulässig er-
klärten Maßnahmen des aufenthaltsmitgliedstaates
gleichsteht. all diesen Maßnahmen ist gemeinsam,
dass sie – abgesehen von den Fällen eines qualifizier-
ten Verstoßes gegen das Wohnsitzerfordernis – die
Feststellung der fehlenden kraftfahreignung des Be-
troffenen voraussetzen; wegen dieses eignungsman-
gels soll er im interesse der Verkehrssicherheit vom
Führen von kraftfahrzeugen ausgeschlossen werden.
Nachdem aber die genannten aufzählungen auch
„einschränkungen“ der Fahrerlaubnis enthalten, ist
kein Grund dafür ersichtlich, weshalb eine isolierte
Sperre nach § 69a abs. 1 Satz 3 StGB nicht erfasst
sein soll. Sie führt in Verbindung mit § 28 abs. 4 Satz
1 Nr. 4 FeV zur zeitweiligen Ungültigkeit der auslän-
dischen eU-Fahrerlaubnis in Deutschland und bewirkt
somit eine auf den aufnahmemitgliedstaat bezogene
einschränkung dieser Fahrerlaubnis.

d) Zu Unrecht macht der kläger geltend, die Be-
rechtigung, mit seiner tschechischen Fahrerlaubnis in
Deutschland kraftfahrzeuge zu führen, lebe mit dem
ende der vom Strafgericht zuletzt angeordneten Sperr-
frist automatisch wieder auf.

Das Berufungsgericht hält dem entgegen, dass
gemäß § 28 abs. 4 Satz 3 FeV die Nichtanerkennung
der Fahrerlaubnis bis zum eintritt der tilgung der ent-
sprechenden eintragung im Verkehrszentralregister
andauere. tatsächlich hat der Normgeber eine solche
regelungsabsicht verfolgt. § 28 abs. 4 Satz 3 FeV,
wonach Satz 1 Nummer 3 und 4 nur anzuwenden ist,
wenn die dort genannten Maßnahmen im Verkehrszen-
tralregister eingetragen und nicht nach § 29 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes getilgt sind, geht auf die Dritte
Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verord-
nung vom 07. Januar 2009 (BGBl i S. 29) zurück. Mit
der Vorschrift sollte, wie der Verordnungsbegründung
zu entnehmen ist, der rechtsprechung des europäi-
schen Gerichtshofs zum anerkennungsgrundsatz
rechnung getragen werden. Dieser sei in seinen ent-
scheidungen vom 26. Juni 2008 davon ausgegangen,
dass es dem Grundsatz der gegenseitigen anerken-
nung der Führerscheine widerspreche, wenn ein Mit-
gliedstaat einer Person, auf die eine Maßnahme des
entzugs oder der aufhebung einer von diesem Mit-
gliedstaat erteilten Fahrerlaubnis angewendet worden
sei, auf unbestimmte Zeit die anerkennung eines Füh-
rerscheins versage, der ihr möglicherweise später
durch einen anderen Mitgliedstaat ausgestellt werde.
Durch einen Verweis auf die tilgungsvorschriften
werde deutlich gemacht, dass nach eintritt der tilgung
die bisher im Verkehrszentralregister eingetragenen
Gründe der anerkennung einer eU-/eWr-Fahrerlaub-
nis nicht mehr entgegenstünden (vgl. BrDrucks
851/08 S. 11 f.). Dies erlaubt den Gegenschluss, dass
es aus der Sicht des Verordnungsgebers jedenfalls bis
zur tilgung bei der Nichtanerkennung bleiben soll.
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insofern stellt sich mit Blick auf das Unionsrecht
die Frage, ob eine so erhebliche zeitliche ausdehnung
der Ungültigkeit der ausländischen Fahrerlaubnis (vgl.
§ 29 abs. 1 Satz 2 Nr. 3, abs. 5 Satz 1 StVG) einer
Nichtanerkennung auf unbestimmte Zeit zumindest
nahe kommt, die der europäische Gerichtshof in seiner
rechtsprechung zum unionsrechtlichen anerken-
nungsgrundsatz wiederholt für unzulässig gehalten hat
(vgl. etwa Urteil vom 29. april 2004 a. a. o. rn. 76 f.).
Zudem gibt der europäische Gerichtshof für beide
Führerscheinrichtlinien gleichermaßen vor, dass aus-
nahmen vom allgemeinen Grundsatz der gegenseiti-
gen anerkennung von Führerscheinen eng auszule-
gen seien; diese für art. 8 abs. 4 der richtlinie
91/439/eWG getroffene Feststellung bleibe auch für
art. 11 abs. 4 der richtlinie 2006/126/eG gültig (Ur-
teil vom 26. april 2012 a. a. o. rn. 71). es ist daher
fragwürdig, die von ihrer Funktion mit einer Sperrfrist
nicht vergleichbare tilgungsfrist zur Grundlage der
Nichtanerkennung einer ausländischen eU- oder
eWr-Fahrerlaubnis zu machen (vgl. BVerfG, kam-
merbeschluss vom 22. September 2011 – 2 Bvr
947/11 – Dar 2012, 14 = BVerfGk 19, 74 [= Ba
2012, 30]).

e) Diese Bedenken lassen sich aber mit Blick auf 
§ 28 abs. 5 FeV ausräumen. Danach wird das recht,
von einer eU- oder eWr-Fahrerlaubnis nach einer der
in absatz 4 Nummer 3 und 4 genannten entscheidun-
gen im inland Gebrauch zu machen, auf antrag erteilt,
wenn die Gründe für die entziehung oder Sperre nicht
mehr bestehen. Der Betroffene ist also keineswegs
darauf verwiesen, bis zum ablauf der tilgungsfrist zu
warten, um die Fahrberechtigung zu erlangen.

Die unionsrechtlichen Bedenken, die das Bundes-
verfassungsgericht in der oben zitierten kammerent-
scheidung (a. a. o.) gegen diese Vorschrift erhebt,
greifen nicht durch. Sie gehen auf die unzutreffende
anwendung des § 28 abs. 4 Satz 3 und in dessen Ge-
folge auch des § 28 abs. 5 FeV in der strafgericht-
lichen entscheidung zurück, gegen die sich die Verfas-
sungsbeschwerde seinerzeit richtete. Die in jenem
Beschluss (olG Nürnberg vom 30. März 2011 – 1 St
olG Ss 42/11) geäußerte auffassung, eine nach ab-
lauf der Sperrfrist erworbene, also neue ausländische
eU- oder eWr-Fahrerlaubnis berechtige nicht zum
Fahren im inland, solange die tilgungsfrist nicht abge-
laufen sei, widerspricht offensichtlich Unionsrecht,
wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Fahr-
erlaubnisse anderer eU-Mitgliedstaaten ohne jede
Formalität anzuerkennen. Demgemäß darf in solchen
Fällen auch kein antrag nach § 28 abs. 5 FeV verlangt
werden, um die Fahrberechtigung im inland zu erlan-
gen, mit anderen Worten: der anwendungsvorrang des
Unionsrechts führt dazu, dass § 28 abs. 4 Satz 3 und
abs. 5 FeV der anerkennung von eU- oder eWr-
Fahrerlaubnissen nicht entgegenstehen, die nach ab-
lauf einer Sperrfrist neu erteilt werden.

anders fällt die Beurteilung jedoch aus, wenn die
zeitliche reihenfolge – wie hier – umgekehrt ist, also
die Verstöße, die Grund für die verhängten Maßnah-
men sind, nach erteilung der ausländischen Fahrer-

laubnis begangen worden sind. in solchen Fällen darf
der aufnahmemitgliedstaat – wie der europäische Ge-
richtshof anerkennt – im interesse der Verkehrssicher-
heit überprüfen, ob der Betroffene, dessen mangelnde
Fahreignung wegen nach der Fahrerlaubniserteilung
begangenen Verkehrsstraftaten festgestellt wurde,
seine Fahreignung wiedererlangt hat. auch ein an-
tragsverfahren, mit dem der Betroffene nach ablauf
der Sperrfrist eine solche Überprüfung herbeiführen
kann, ist unionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Mit den genannten Maßgaben zur anwendung von
§ 28 abs. 4 Satz 3 und abs. 5 FeV ist zugleich der in
der kammerentscheidung des Bundesverfassungsge-
richts genannte Verstoß gegen das unionsrechtliche
Diskriminierungsverbot ausgeräumt. ebenso wie nach
ablauf der Sperrfrist bei gegebener Fahreignung auf
antrag eine deutsche Fahrerlaubnis wieder zu erteilen
ist, ist eine nach ablauf der Sperrfrist neu erteilte eU-
oder eWr-Fahrerlaubnis anzuerkennen. Mit dem in 
§ 28 abs. 5 FeV gesondert geregelten antragsverfah-
ren wird lediglich dem Umstand rechnung getragen,
dass die ausländische Fahrerlaubnis durch eine in
Deutschland erfolgte aberkennung der aus ihr folgen-
den Befugnis zum Führen von kraftfahrzeugen im in-
land nicht vollständig entfallen ist; denn wegen der
Begrenzung der reichweite dieser Maßnahmen durch
das territorialitätsprinzip durfte der Betroffene außer-
halb Deutschlands weiterhin fahren (vgl. für Maßnah-
men der Fahrerlaubnisbehörden § 3 abs. 1 Satz 2
StVG und § 46 abs. 6 Satz 2 FeV sowie § 69b abs. 1
StGB für strafgerichtliche entscheidungen). Somit ist
in diesen Fällen – anders als beim erlöschen einer
deutschen Fahrerlaubnis – keine vollständige Neuer-
teilung der Fahrerlaubnis erforderlich, sondern nur
eine (Wieder-)anerkennung der Fahrberechtigung für
Deutschland. Genau auf diesen Unterschied stellt auch
die Verordnungsbegründung für die einfügung von 
§ 28 abs. 5 FeV durch die Verordnung zur Änderung
der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßen-
verkehrsrechtlicher Vorschriften – FeVÄndV – vom 
07. august 2002 ab (vgl. BrDrucks 497/02 S. 68).
auch diese (Wieder-)anerkennung kann freilich – wie
gezeigt – aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht
ohne eine Überprüfung der aktuellen Fahreignung er-
folgen. Der Überprüfungsmaßstab wiederum unter-
scheidet nicht danach, ob es um die (Wieder-)aner-
kennung einer ausländischen oder um die Neu-
erteilung einer inländischen Fahrerlaubnis geht; das
folgt aus der in § 28 abs. 5 Satz 2 FeV enthaltenen
Verweisung auf § 20 abs. 1 und 3 FeV.

einer Vorlage an den europäischen Gerichtshof be-
darf es nicht. Denn dass in Fällen wie dem hier zu be-
urteilenden der Betroffene auch nach ablauf einer im
aufnahmemitgliedstaat angeordneten Sperrfrist von
seiner ausländischen Fahrerlaubnis erst dann wieder
Gebrauch machen darf, wenn er den Nachweis der
Wiedererlangung seiner Fahreignung geführt hat, steht
im einklang mit dem unionsrechtlichen anerken-
nungsgrundsatz. Das lässt sich der rechtsprechung
des europäischen Gerichtshofs mit der gebotenen
Zweifelsfreiheit entnehmen, insbesondere dem Urteil
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vom 19. Februar 2009 a. a. o. Der europäische Ge-
richtshof hat dort die Nichtanerkennung einer auslän-
dischen Fahrerlaubnis für gerechtfertigt gehalten, weil
der Betroffene – anders als in den rechtssachen halb-
ritter und kremer – nach der entziehung seiner deut-
schen Fahrerlaubnis keiner von den Behörden eines
anderen Mitgliedstaats angeordneten Überprüfung sei-
ner eignung zum Führen von kraftfahrzeugen unter-
zogen worden sei. Folglich sei kein Beweis erbracht
worden, dass der Betroffene entsprechend den an-
forderungen an die eignung aus der richtlinie
91/439/eWG zum Führen von kraftfahrzeugen und
zur teilnahme am Straßenverkehr geeignet sei (a. a. o.
rn. 95). könnte – so der europäische Gerichtshof wei-
ter – eine nationale Maßnahme des entzugs dadurch
umgangen werden, dass man von einem Führerschein
Gebrauch machen könnte, der vor erteilung der wegen
Nichteignung zum Führen von kraftfahrzeugen entzo-
genen Fahrerlaubnis ausgestellt wurde, ohne dass der
Beweis erbracht wird, dass derjenige, der diesen alten
Führerschein vorlegt, zu dem Zeitpunkt, zu dem er 
von ihm Gebrauch macht, gemäß der richtlinie
91/439/eWG zum Führen von kraftfahrzeugen geeig-
net ist, würde dies die Sicherheit im Straßenverkehr
gefährden (a. a. o. rn. 96). Diese erwägungen des
Gerichtshofs, die eine Fahrerlaubnisentziehung mit
gleichzeitiger Verhängung einer Sperrfrist betrafen,
gelten für den hier zu beurteilenden Fall der Verhän-
gung einer isolierten Sperre nach § 69a abs. 1 Satz 3
StGB gleichermaßen.

6. Gegenüber der ihn treffenden Nachweispflicht
für eine (Wieder-)erlangung seiner kraftfahreignung
kann sich der kläger nicht darauf berufen, dass er in
der tschechischen republik am 07. September 2001
ein neues Führerscheindokument in Form eines so ge-
nannten Scheckkartenführerscheins erhalten hat.
Damit wurde dem kläger, wie das Berufungsgericht
zu recht der eintragung des Datums „21.03. 96“ in
Spalte 10 dieses Führerscheins entnommen hat, nicht
eine neue Fahrerlaubnis erteilt, sondern nur das die
(bisherige) Fahrerlaubnis ausweisende Dokument er-
setzt (vgl. art. 8 abs. 5 der richtlinie 91/439/eWG
und art. 11 abs. 5 der richtlinie 2006/126/eG). Wie
das Berufungsgericht für das revisionsgerichtliche
Verfahren in tatsächlicher hinsicht bindend festge-
stellt hat, ist der aushändigung dieses neuen Führer-
scheindokuments keine erneute eignungsüberprüfung
durch die tschechischen Behörden vorausgegangen.
aus der ausstellung nur eines neuen Führerscheindo-
kuments ergibt sich indes keine Verpflichtung zur an-
erkennung einer inlandsfahrberechtigung in Deutsch-
land (so bereits Urteil des Senats vom 29. Januar 2009
a. a. o. rn. 20 f.).

Der europäische Gerichtshof muss auch in dieser
Frage nicht zu einer Vorabentscheidung gemäß art.
267 abs. 3 aeUV angerufen werden. es ist nicht
ernstlich zu bezweifeln, dass sich die unionsrechtliche
anerkennungspflicht der Mitgliedstaaten nur auf eine
nach ablauf der Sperrfrist erworbene Fahrerlaubnis
bezieht und nicht auf einen – nach art eines ersatz-

führerscheins für ein abhanden gekommenes Doku-
ment ausgestellten – ausweis über eine alte Fahrer-
laubnis (vgl. euGh, Urteil vom 19. Februar 2009 
a. a. o. rn. 95 ff. sowie BVerwG, Urteil vom 29. Ja-
nuar 2009 a. a. o. rn. 21).

a n m e r k u n g :
einige wesentliche kernaussagen dieser entschei-

dung seien noch einmal in den Fokus einer kritischen
Betrachtung gestellt:  

1. Die vom Europäischen Gerichtshof unter Gel-
tung der Zweiten Führerscheinrichtlinie (Richtlinie
91/439/EWG v. 29. 07.1991, ABl. Nr. L 273, S. 1) ent-
wickelten Grundsätze zur gegenseitigen Anerkennung
der von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führer-
scheine finden auch unter der Dritten Führerschein-
richtlinie (Richtlinie 2006/126/EG v. 20.12. 2006, ABl.
L 403, S. 18) uneingeschränkt Anwendung. 

insofern sah der Senat vor dem hintergrund der
vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Zweiten
Führerscheinrichtlinie keine Notwendigkeit, auf die
Frage näher einzugehen, ob für die anwendbarkeit der
Dritten Führerscheinrichtlinie auf den Zeitpunkt der
von der Fahrerlaubnisbehörde ergriffenen Maßnah-
men (so euGh NJW 2012, 1935) oder auf den Zeit-
punkt der erteilung der ausländischen Fahrerlaubnis
(in diesem Sinne BVerwG Ba 2013, 312; 2012, 53)
abzustellen ist. Führt man sich indes noch einmal das
ausstellungsdatum der tschechischen Fahrerlaubnis –
21. März 1996 – vor augen, so hätte durchaus anlass
bestanden, diese Frage zu klären. Denn die Zweite
Führerscheinrichtlinie wurde erst zum 01. Juli 1996
für die Mitgliedstaaten rechtsverbindlich (vgl. art. 12
abs. 1 der Zweiten Führerscheinrichtlinie) und ersetz-
te in der Folge die bis dahin geltende erste eG-Führer-
scheinrichtlinie (80/1263/eWG v. 04.12.1980, aBl. l
375, S. 1; vgl. art. 13 der Zweiten Führerscheinrichtli-
nie). Der Senat bestätigt diesen aspekt mit der Fest-
stellung, dass die streitgegenständliche Fahrerlaubnis
„vor dem inkrafttreten der 2. und der 3. Führerschein-
richtlinie erteilt wurde“. Würde folglich auf den Zeit-
punkt der erteilung der hier in rede stehenden Fahr-
erlaubnis abgestellt werden, so dürften die Dritte und
sogar die Zweite Führerscheinrichtlinie für diese Fahr-
erlaubnis keine Geltung beanspruchen. Die damit
zwangsläufig verbundene Problematik der reichweite
des unionsrechtlichen anerkennungsgrundsatzes löst
der Senat sodann unter dem aspekt „eU-Fahrerlaub-
nis i. S. d. § 28 FeV“ wie folgt: 

2. Der unionsrechtliche Anerkennungsgrundsatz
schließt auch vor der Anwendbarkeit dieses Grundsat-
zes in einem der jetzigen Mitgliedstaaten (hier: Tsche-
chien) erworbene ausländische Fahrerlaubnisse ein. 

Mithin sind also vor dem Beitritt zur eU ausgestell-
te Fahrerlaubnisse wie eine eU-Fahrerlaubnis zu be-
handelt und die betroffenen Fahrerlaubnisinhaber –
mit den Worten des Verwaltungsgerichts –  „dem inha-
ber einer Fahrerlaubnis eines ‚alten‘ eU-Mitgliedstaa-
tes gleichzustellen“. ob damit die vom euGh unter
Geltung der Zweiten Führerscheinrichtlinie entwickel-
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ten anerkennungsgrundsätze uneingeschränkt anwen-
dung finden, ist jedoch zu bezweifeln. Dies zeigt sich
bereits exemplarisch an der vom Senat offen gelasse-
nen Frage, ob aufgrund des offensichtlich erkennbaren
Verstoßes gegen das unionsrechtlich vorgegebene
Wohnsitzerfordernis die anerkennung der tschechi-
schen Fahrerlaubnis im inland nach § 28 abs. 4 S. 1
Nr. 2 FeV verweigert werden darf. Denn zum Zeit-
punkt der ausstellung der Fahrerlaubnis fehlte es noch
an einer entsprechenden normativen Verankerung des
Wohnsitzerfordernisses. Zwar enthält auch die erste
eG-Führerscheinrichtlinie in art. 6 abs. 1 b) den Pas-
sus: „(1) Die ausstellung des Führerscheins hängt fer-
ner ab von … b) dem Vorhandensein eines ordent-
lichen Wohnsitzes in dem hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt, wenn
dies in den rechtsvorschriften des betreffenden Mit-
gliedstaats vorgesehen ist.“ letzteres war jedoch für
das tschechische Fahrerlaubnisrecht nicht anzuneh-
men und auch in Deutschland bis zum 30. 06.1996
noch nicht der Fall. erst mit der Verordnung zur Um-
setzung der richtlinie 91/439/eWG des rates vom 
29. Juli 1991 und zur Änderung straßenverkehrsrecht-
licher Vorschriften (v. 19. 06.1996, BGBl. i, S. 885;
vgl. auch Br-Drs 326/96 v. 02. 05.1996) wurde das
Wohnsitzerfordernis zum 01. Juli 1996 als Voraus-
setzung für die erteilung einer Fahrerlaubnis in § 8
abs. 4 S. 1 StVZo (a. F.) festgeschrieben. in der Folge
dürfte einer anerkennung sog. „alt-Fahrerlaubnis-
sen“, die vor Geltung der Zweiten Führerscheinrichtli-
nie von einem jetzigen eU-Mitgliedstaat ausgestellt
worden sind, der Versagungsgrund des § 28 abs. 4 
Nr. 2 FeV wohl nicht entgegenstehen. Damit würde je-
doch den betroffenen Fahrerlaubnisinhabern eine
weitergehende Fahrberechtigung zuteilwerden als
denjenigen, für deren Fahrerlaubnis zum Zeitpunkt der
erteilung die einhaltung des Wohnsitzerfordernisses
zumindest unionsrechtlich vorausgesetzt wurde. Die
Bedenken gegen eine derartige unangemessene Bevor-
zugung werden durch den Umstand verstärkt, dass die
streitgegenständliche Fahrerlaubnis bis zum Beitritt
tschechiens zur eU im Jahre 2004 von vornherein
nicht zum Führen von kraftfahrzeugen im inland be-
rechtigt hätte. Denn zum Zeitpunkt ihrer ausstellung
hatte der inhaber seinen ständigen aufenthalt im in-
land (vgl. § 4 abs. 2 a intkfzVo a. F., § 29 abs. 3 
Nr. 2 FeV a. F.; vgl. auch Br-Drs 326/96, S. 18). inso-
fern darf man gespannt sein, ob und wenn ja, wie sich
der euGh zu diesen „alt-Fällen“ positionieren wird. 

3. Der Inhaber einer ausländischen EU-Fahrer-
laubnis, gegen den nach deren Erteilung wegen in
Deutschland begangener Verkehrsstraftaten und da-
durch gezeigter fehlender Fahreignung eine isolierte
Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis gemäß 
§ 69a Abs. 1 Satz 3 StGB verhängt wurde, ist mit sei-
ner EU-Fahrerlaubnis erst dann wieder zum Führen
von Kraftfahrzeugen in Deutschland berechtigt, wenn
er den Nachweis erbringt, dass er seine Fahreignung
wiedergewonnen hat.

Dieser, als amtlicher leitsatz herausgegebenen
kernaussage ist insoweit zuzustimmen, als dass die

gerichtliche Verhängung einer isolierten Sperrfrist 
(§ 69a abs. 1 S. 3 StGB) im inland n a c h erteilung
einer ausländischen eU-Fahrerlaubnis grundsätzlich
die annahme einer mangelnden Fahreignung des Be-
troffenen zu rechtfertigen vermag. Mit der konse-
quenz, dass die inländische Fahrerlaubnisbehörde be-
rechtigt ist, die anerkennung der eU-Fahrerlaubnis
gemäß § 28 abs. 4 S. 1 Nr. 4 FeV im inland so lange
zu verweigern, bis der Betroffene die Wiedererlan-
gung der Fahreignung nachgewiesen hat. insofern be-
stätigt der Senat mit seiner entscheidung einen zuvor
auch vom euGh bereits eingeschlagenen Weg, wo-
nach sich nach der erteilung der ausländischen Fahrer-
laubnis Umstände ergeben können, die nunmehr zur
Fahrungeeignetheit führen oder anlass für eine neue
eignungsüberprüfung im inland sind (vgl. euGh NJW
2011, 587; Ba 2007, 238; BVerwG Dar 2012, 595;
NJW 2010, 3318; 2009, 1689; vgl. auch VGh Bayern
Ba 2010, 308; olG hamm Vrr 2009, 111). 

ebenso stellt der Senat zu recht die isolierte Sperr-
frist einer Maßnahme gleich, die  unionsrechtlich als
entziehung oder einschränkung der Fahrerlaubnis
vorgegeben ist. ob man nun dabei auf die Folgewir-
kung des § 69a abs. 1 S. 3 StGB abstellt, die sich in
einer Nichtanerkennung und damit einschränkung der
ausländischen Fahrerlaubnis nach § 28 abs. 4 S. 1 
Nr. 4 FeV  manifestiert (so der Senat in vorstehender
entscheidung) oder die isolierte Sperrfrist als entzugs-
ähnliche Maßnahme ansieht (vgl. heNtSChel/köNiG/
DaUer, StVr, § 28 FeV, rn. 45 m. w. Nw.), weil ihre
Festsetzung stets das Vorliegen der Voraussetzungen
für eine entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB) er-
fordert (vgl. BGh NStZ 2004, 617), soll hier dahinge-
stellt bleiben. im Geltungsbereich der Dritten Führer-
scheinrichtlinie erscheint das abstellen auf die
Folgewirkung einer isolierten Sperrfrist jedoch eher
zweifelhaft, weil art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richt-
linie explizit Maßnahmen in Bezug auf den inländi-
schen Führerschein fordert: „ein Mitgliedstaat lehnt
die anerkennung der Gültigkeit eines Führerscheins
ab, der von einem anderen Mitgliedstaat einer Person
ausgestellt wurde, deren Führerschein im Hoheitsge-
biet des erstgenannten Mitgliedstaats eingeschränkt,
ausgesetzt oder entzogen worden ist.“ (hervorhebung
von hier) 

4. Unionsrechtliche Bedenken gegen die Nichtaner-
kennung der EU-Fahrerlaubnis wegen der Verhängung
einer isolierten Sperrfrist (§ 69a Abs. 1 S. 3 StGB) bis
zum Eintritt der Tilgung der entsprechenden Eintra-
gung im Verkehrszentralregister (ab 01. 05. 2014 Fahr-
eignungsregister) nach § 28 Abs. 4 S. 3 FeV lassen sich
mit Blick auf § 28 Abs. 5 FeV ausräumen.

Bzgl. des hintergrunds der unionsrechtlichen Be-
denken sei zunächst auf die zutreffenden ausführun-
gen des Senats in der vorstehenden entscheidung ver-
wiesen. Gleichwohl lassen sich diese Bedenken
entgegen der ansicht des Senats nicht mit einem Ver-
weis auf § 28 abs. 5 FeV entkräften. Zwar ist seinen
ausführungen darin zuzustimmen, dass die ausländi-
sche Fahrerlaubnis wegen der Begrenzung der reich-
weite gerichtlicher und behördlicher entscheidungen
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durch das territorialitätsprinzip nicht vollständig ent-
fallen ist und es folglich nur einer (Wieder-)anerken-
nung der Fahrberechtigung in Deutschland bedarf. in-
soweit hat der Gesetzgeber beim Verweis in § 28 
abs. 5 S. 2 FeV auf § 20 FeV bewusst dessen abs. 2
ausgelassen, der die ablegung einer erneuten Fahr-
prüfung regelt (vgl. koehl in Nk-GVr, § 28 FeV, 
rn. 49). 

Gleichwohl enthält § 28 abs. 5 S. 2 FeV auch einen
Verweis auf § 28 abs. 4 S. 3 FeV und postuliert damit
als Voraussetzung für einen Wegfall der Gründe für die
Verhängung einer isolierten Sperrfrist, dass ihre ein-
tragung im Verkehrszentralregister getilgt ist (in die-
sem Sinne heNtSChel/köNiG/DaUer, StVr, § 28 FeV,
rn. 61; koehl, Nk-GVr § 28 FeV, rn. 48). Mit der
Möglichkeit einer antragstellung vor ablauf der til-
gungsfrist ist also noch nichts gewonnen. Denn  die
Fahrerlaubnisbehörde ist weiterhin berechtigt, mit
Verweis auf die mangelnde tilgung der eintragung im
Verkehrszentralregister die anerkennung nach § 28
abs. 4 S. 1 Nr. 4, S. 3, abs. 5 S. 2 FeV zu verweigern.
Mithin passt die argumentation des Senats eher zu 
§ 29 abs. 4 FeV, der im Gegensatz zu § 28 abs. 5 S. 2
FeV einen entsprechenden Verweis auf § 29 abs. 3 
S. 3 FeV nicht enthält und in der Folge inhaber auslän-
discher (eU-/eWr-) Fahrerlaubnisse ohne Wohnsitz
in Deutschland im Vergleich zu eU-/eWr-Fahrer-
laubnisinhabern mit inländischen Wohnsitz besser
stellt. Nebenbei bemerkt ließe sich ein antragserfor-
dernis für die (Wieder-)anerkennung einer ausländi-
schen Fahrerlaubnis nach Verhängung einer isolierten
Sperrfrist nach § 29 abs. 4 FeV auch gänzlich in 
Frage stellen, bezieht sich dieses doch nur auf die Gel-
tendmachung des Wegfalls der Gründe für die entzie-
hung der Fahrerlaubnis. im ergebnis bleiben also uni-
onsrechtliche Bedenken gegen § 28 abs. 4 S. 1 Nr. 4,
S. 3 FeV dahingehend bestehen, dass im Falle der Ver-
hängung einer isolierten Sperrfrist (§ 69a abs. 1 S. 3
StGB) eine Verweigerung der anerkennung der eU-
Fahrerlaubnis bis zum ablauf von 10 Jahren möglich
ist (vgl. § 29 abs. 1 Nr. 3 StVG a. F./ § 29 abs. 1 S. 2
Nr. 3 a StVG n. F.) 

Dr. iur. Dela-Madeleine halecker, 
Frankfurt (oder)

47. *) Beharrt der Fahrerlaubnisinhaber trotz
der das Gegenteil ausweisenden Bescheinigung des
Ausstellermitgliedstaats darauf, das unionsrechtli-
che Wohnsitzerfordernis eingehalten zu haben, ob-
liegt es ihm, substanziierte und verifizierbare An-
gaben zu Beginn und Ende seines Aufenthalts im
Ausstellermitgliedstaat im Zusammenhang mit der
Fahrerlaubniserteilung sowie zu den persönlichen
und beruflichen Bindungen zu machen, die im
maßgeblichen Zeitraum zu dem im Führerschein
angegebenen Wohnort bestanden. Denn in einem
solchen Fall kann allein damit, dass der Betroffene
einen Führerschein unter Eintragung eines Wohn-

sitzes im Ausstellermitgliedstaat erhalten hat, nicht
mehr der Nachweis geführt werden, dass das
Wohnsitzerfordernis erfüllt war.

oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 16. Mai 2014 – 16 a 2255/10 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der kläger erwarb im Jahr 1995 eine Fahrerlaubnis

der früheren klasse 3, die ihm durch Strafbefehl des
amtsgerichts Minden vom 26. September 2006 wegen
Gefährdung des Straßenverkehrs durch eine trunken-
heitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von 2,58
Promille in tateinheit mit fahrlässiger körperverlet-
zung entzogen wurde. in dem Strafbefehl wurde die
Verwaltungsbehörde angewiesen, dem kläger vor dem
ablauf von 13 Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu
erteilen. 

im Jahr 2009 wurde im rahmen eines staatsanwalt-
schaftlichen ermittlungsverfahrens wegen des Ver-
dachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bekannt, dass
der kläger im Besitz einer unter dem Datum des 
31. März 2009 erteilten tschechischen Fahrerlaubnis
der Fahrerlaubnisklasse B ist; als Wohnsitz ist im Füh-
rerschein die Stadt M. /tschechische republik ange-
geben. Nachfolgend legte der kläger in deutscher
Übersetzung den „antrag auf den Führerschein“, den
„eintrag über die Prüfungen der fachlichen tauglich-
keit“, die „Begutachtung der gesundheitlichen Fahr-
tauglichkeit“ sowie das „Protokoll des testes Nr.
2008-07-99509-00491Z- 06418 zur ersten Prüfung“
vor. aus diesen Bescheinigungen geht u. a. hervor,
dass der kläger am 03. Juli 2008 ärztlich als „gesund-
heitlich tauglich“ eingestuft worden ist, ohne dass
dabei speziell die Überprüfung der Fahreignung unter
dem Blickwinkel eines möglichen alkoholmiss-
brauchs erwähnt wurde; die erfolgreiche Fahrprüfung
hat demnach am 21. Juli 2008 stattgefunden.

Mit ordnungsverfügung vom 11. Februar 2010
stellte der Beklagte fest, dass der kläger keine Berech-
tigung habe, mit seiner tschechischen Fahrerlaubnis in
der Bundesrepublik Deutschland ein kraftfahrzeug zu
führen.

Die daraufhin erhobene klage hat das Verwaltungs-
gericht abgewiesen. Gegen diese entscheidung wen-
det sich der kläger mit der vom Senat zugelassenen
Berufung. 

Unter dem 20. März 2013 hat das Gemeinsame
Zentrum der deutsch- tschechischen Polizei- und Zoll-
zusammenarbeit Q.-t. auf anfrage des Senats mitge-
teilt, dass der kläger für die tschechische republik
eine befristete aufenthaltserlaubnis vom 19. Juni 2008
bis zum 05. oktober 2008 besessen habe. im selben
Zeitraum sei er unter der adresse 435 42 M.- k., Q1.
110, gemeldet gewesen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Berufung des klägers ist zulässig, aber unbe-

gründet. 
Die Feststellung, dass die dem kläger unter dem

Datum vom 31. März 2009 erteilte tschechische Fahr-
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erlaubnis der klasse B in der Bundesrepublik Deutsch-
land keine Gültigkeit besitzt, kann allerdings nicht –
wie in der ordnungsverfügung angenommen – auf §
28 abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV gestützt werden. Diese Vor-
schrift ist nach der rechtsprechung des europäischen
Gerichtshofs auch unter Geltung der vorliegend maß-
geblichen richtlinie 2006/126/eG nur in Fällen an-
wendbar, in denen die eU- oder eWr-Fahrerlaubnis –
anders als hier – während einer noch laufenden Sperr-
frist erteilt worden ist, und verstößt ansonsten gegen
den unionsrechtlichen anerkennungsgrundsatz (vgl.
euGh, Urteil vom 26. april 2012 – C-419/10 hof-
mann –, NJW 2012, 1935 = juris, rn. 50 f., 65 und 85
[= Ba 2012, 256].

Nichts anderes galt auch schon unter Geltung der
richtlinie 91/439/eWG, so dass offengelassen werden
kann, ob der antragsteller mit rücksicht auf die von
ihm behauptete Verzögerung der Fahrerlaubnisertei-
lung trotz der aus dem Führerschein hervorgehenden
ausstellung erst am 31. März 2009 – und damit nach
dem inkrafttreten der richtlinie 2006/126/eG – bean-
spruchen kann, so behandelt zu werden, als sei ihm die
Fahrerlaubnis schon im Jahr 2008 – vor dem inkraft-
treten der richtlinie 2006/126/eG – erteilt worden
(vgl. zur rechtslage nach der richtlinie 91/439/eWG:
euGh, Urteile vom 26. Juni 2008 – C-329/06 und C-
343/06 Wiedemann u. a. –, NJW 2008, 2403 = Blutal-
kohol 2008, 225 = DöV 2008, 723 = NZV 2008, 641 =
juris, rn. 49 ff., und – C- 334/06 bis C-336/06 Zerche
u. a. –, Dar 2008, 459 = juris, rn. 46 ff.; Beschluss
vom 09. Juli 2009 – C-445/08 (Wierer) –, NJW 2010,
217 = Dar 2009, 637 = Blutalkohol 2009, 408).

Die ordnungsverfügung des Beklagten findet ihre
rechtsgrundlage jedoch in § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 2,
Satz 2 FeV in der hier maßgeblichen Fassung durch
die Dritte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaub-
nis-Verordnung vom 07. Januar 2009 (BGBl. i S. 29).
Nach § 28 abs. 1 Satz 1 FeV dürfen inhaber einer gül-
tigen eU- oder eWr-Fahrerlaubnis, die ihren ordent-
lichen Wohnsitz im Sinne des § 7 abs. 1 oder 2 FeV in
der Bundesrepublik Deutschland haben, grundsätzlich
im Umfang ihrer Berechtigung kraftfahrzeuge im in-
land führen. Gemäß § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV gilt
dies aber nicht für solche inhaber einer eU- oder
eWr- Fahrerlaubnis, die ausweislich des Führer-
scheins oder vom ausstellungsmitgliedstaat herrüh-
render unbestreitbarer informationen zum Zeitpunkt
der erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im inland
hatten, es sei denn, sie hätten als Studierende oder
Schüler im Sinne des § 7 abs. 2 FeV die Fahrerlaubnis
während eines mindestens sechsmonatigen aufent-
halts erworben, was indessen für den kläger nicht zu-
trifft. in den Fällen des § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3
FeV kann die Behörde nach § 28 abs. 4 Satz 2 FeV
einen feststellenden Verwaltungsakt über die fehlende
Berechtigung erlassen. Der erlass des feststellenden
Verwaltungsakts liegt im ermessen der Behörde, das
allerdings regelmäßig im Sinne des tätigwerdens aus-
zuüben ist, wenn ein Feststellungsinteresse vorliegt,
weil etwa – wie hier – Zweifel am Vorliegen der tat-
bestandsmerkmale des § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 2

und/oder 3 FeV bestehen. insoweit bedarf ein feststel-
lender Verwaltungsakt keiner ermessensbegründung.
Zudem kann die Begründung für das Fehlen einer
Fahrberechtigung in Deutschland ausgewechselt wer-
den (vgl. oVG NrW, Urteil vom 17. Januar 2014 – 16
a 1292/10 –, juris, rn. 16; BayVGh, Urteil vom 
11. November 2013 – 11 B 12.1326 –, juris, rn. 19;
Dauer, in: hentschel/könig/Dauer, Straßenverkehrs-
recht, kommentar, 42. aufl. 2013, § 28 FeV rn. 56).

§ 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV ist mit Unionsrecht
vereinbar. Nach art. 2 abs. 1 der richtlinie
2006/126/eG werden die von den Mitgliedstaaten aus-
gestellten Führerscheine (Fahrerlaubnisse) gegenseitig
anerkannt. Dabei regelt das Unionsrecht selbst die
Mindestvoraussetzungen, die für die ausstellung eines
Führerscheins bzw. die erteilung einer Fahrerlaubnis
erfüllt sein müssen. insoweit muss nach art. 7 abs. 1
Buchst. a der richtlinie 2006/126/eG die Fahreignung
durch das Bestehen einer Prüfung nachgewiesen wer-
den; darüber hinaus hängt die ausstellung des Führer-
scheins vom Vorhandensein eines ordentlichen Wohn-
sitzes oder dem Nachweis eines mindestens sechs-
monatigen Studienaufenthalts im ausstellermitglied-
staat ab (vgl. art. 7 abs. 1 Buchst. e). als ordentlicher
Wohnsitz im Sinne der richtlinie gilt nach art. 12 der
ort, an dem ein Führerscheininhaber wegen persön-
licher und beruflicher Bindungen oder – im Falle eines
Führerscheininhabers ohne berufliche Bindungen –
wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen
zwischen dem Führerscheininhaber und dem Wohnort
erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt während min-
destens 185 tagen im kalenderjahr, wohnt. entspre-
chendes ergab sich auch schon aus art. 1 abs. 2, art. 7
abs. 1 und art. 9 der richtlinie 91/439/eWG.

in der vom europäischen Gerichtshof zunächst für
die richtlinie 91/439/eWG entwickelten und später
auf die richtlinie 2006/126/eG übertragenen ausle-
gung des unionsrechtlichen anerkennungsgrundsatzes
sehen sowohl art. 1 abs. 2 der richtlinie 91/439/eWG
als auch art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126/eG die
gegenseitige anerkennung der von den Mitgliedstaa-
ten ausgestellten Führerscheine ohne jede Formalität
vor. es ist (allein) aufgabe des ausstellermitglied-
staats zu prüfen, ob die im Unionsrecht aufgestellten
Mindestvoraussetzungen, namentlich diejenigen hin-
sichtlich des Wohnsitzes und der Fahreignung, erfüllt
sind. haben die Behörden eines Mitgliedstaats einen
Führerschein ausgestellt, sind die anderen Mitglied-
staaten nicht befugt, die Beachtung der unionsrecht-
lichen ausstellungsvoraussetzungen in eigener kom-
petenz nachzuprüfen. Der Besitz eines von einem
Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins ist als Be-
weis dafür anzusehen, dass sein inhaber am tag der
ausstellung die dafür maßgeblichen Voraussetzungen
erfüllt hat. Umgekehrt ist es einem Mitgliedstaat durch
art. 1 abs. 2 der richtlinie 91/439/eWG bzw. art. 2
abs. 1 der richtlinie 2006/126/eG allerdings nicht
verwehrt, in seinem hoheitsgebiet die anerkennung
eines in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten
Führerscheins abzulehnen, wenn aufgrund von anga-
ben im Führerschein selbst oder aufgrund anderer vom
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ausstellermitgliedstaat herrührender unbestreitbarer
informationen feststeht, dass der inhaber zum Zeit-
punkt der ausstellung seinen ordentlichen Wohnsitz
nicht im hoheitsgebiet des ausstellermitgliedstaats
hatte (std. rspr., vgl. euGh, Urteil vom 26. april
2012 – C-419/10 hofmann –, a. a. o., rn. 43 bis 51, 65
und 85, mit weiteren Nachweisen betreffend die richt-
linie 91/439/eWG).

Die danach gegebenenfalls erforderliche Prüfung,
ob bestimmte informationen als aus dem aussteller-
mitgliedstaat herrührend eingestuft werden können, ist
nach der rechtsprechung des europäischen Gerichts-
hofs Sache der nationalen Gerichte. Diese müssen die
ihnen vorliegenden informationen bei Bedarf auch
dahin bewerten und beurteilen, ob es sich um unbe-
streitbare informationen handelt, die beweisen, dass
der inhaber des Führerscheins zu dem Zeitpunkt, als er
ihn erhielt, seinen ordentlichen Wohnsitz nicht im ho-
heitsgebiet des ausstellermitgliedstaats hatte. im rah-
men dieser Beurteilung können die nationalen Gerich-
te alle Umstände des bei ihnen anhängigen Verfahrens
berücksichtigen. Sie können insbesondere informatio-
nen berücksichtigen, die darauf hinweisen, dass sich
der inhaber des Führerscheins im Gebiet des ausstel-
lermitgliedstaats nur für ganz kurze Zeit aufgehalten
und dort einen rein fiktiven Wohnsitz allein zu dem
Zweck errichtet hat, der anwendung der strengeren
Bedingungen für die ausstellung eines Führerscheins
im Mitgliedstaat seines tatsächlichen Wohnsitzes zu
entgehen (vgl. euGh, Urteil vom 01. März 2012 – C-
467/10 akyüz –, NJW 2012, 1341 = juris, rn. 73 ff. [=
Ba 2012, 154]).

Darüber hinaus ist geklärt, dass unionsrechtlich al-
lein eine nach den vorstehend beschriebenen Grund-
sätzen feststehende Verletzung des Wohnsitzerfor-
dernisses genügt, um die Befugnis des sog. aufnahme-
mitgliedstaats zur Nichtanerkennung der eU-/eWr-
Fahrerlaubnis auszulösen (vgl. euGh, Urteile vom 
19. Mai 2011 – C-184/10 Grasser –, NJW 2011, 3635
= juris, rn. 24 und 32 [= Ba 2011, 236], vom 01. März
2012 – C-467/10 akyüz –, a. a. o., rn. 62 ff., und vom
26. april 2012 – C- 419/10 hofmann –, a. a. o., rn.
48, 65 und 85; BVerwG, Urteil vom 27. September
2012 – 3 C 34.11 –, BVerwGe 144, 220 = juris, 
rn. 12 [= Ba 2013, 102]).

Davon ausgehend bleibt der tschechischen Fahrer-
laubnis des klägers die anerkennung in der Bundesre-
publik Deutschland nach § 28 abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV
versagt, weil nunmehr eine Verlautbarung des ausstel-
lerstaates vorliegt, nach der sich der kläger im zeit-
lichen Zusammenhang mit der erlangung der Fahrer-
laubnis nicht mindestens 185 tage in der
tschechischen republik aufgehalten hat. aufgrund
der vom Senat eingeholten auskunft des Gemeinsa-
men Zentrums der deutsch-tschechischen Polizei- und
Zollzusammenarbeit vom 20. März 2013, die sich ih-
rerseits auf erkenntnisse der tschechischen Polizei
stützt und als vom ausstellermitgliedstaat herrührende
unbestreitbare information anzusehen ist (vgl. oVG
NrW, Beschluss vom 16. Juni 2011 – 16 B 352/11 –;
VGh Bad.-Württ., Beschluss vom 27. oktober 2009 –

10 S 2024/09 –, Dar 2010, 38 = VrS 118, 57 = Blut-
alkohol 2010, 41 = juris, rn. 7 f.; oVG rh.-Pf., Urteil
vom 18. Juni 2010 – 10 a 10411/10 –, Blutalkohol
2010, 366 = juris, rn. 28 ff.), liegen erkenntnisse vor,
die zur Überzeugung des Senats die Nichteinhaltung
des Wohnsitzerfordernisses zum Zeitpunkt der ertei-
lung der Fahrerlaubnis am 31. März 2009 – und auch
zur Zeit der Fahrprüfung im Juli 2008 – belegen.

Danach war der kläger in M.-k. aufgrund einer ent-
sprechend befristeten aufenthaltserlaubnis nur vom
19. Juni 2008 bis zum 05. oktober 2008 gemeldet.
Unabhängig von der Frage, ob der aufenthalt des klä-
gers auf dem Gebiet der tschechischen republik, der
anfang oktober 2008 endete, noch einen Bezug zu der
erst ende März 2009 erfolgten Fahrerlaubniserteilung
haben konnte oder ob nicht zur Zeit der Fahrerlaubnis-
erteilung bereits wieder die ausschließliche Zuständig-
keit einer deutschen Fahrerlaubnisbehörde für die er-
teilung einer Fahrerlaubnis begründet war, reicht
entgegen der im Führerschein vorgenommenen eintra-
gung des tschechischen Wohnsitzes die nunmehr do-
kumentierte aufenthaltsdauer von lediglich etwa vie-
reinhalb Monaten – genau: von 109 tagen – für die
annahme eines ordentlichen Wohnsitzes im ausstel-
lerstaat nicht aus. konkrete anhaltspunkte dafür, dass
sich der kläger, ohne gemeldet gewesen zu sein, im
zeitlichen Zusammenhang mit der Fahrerlaubnisertei-
lung deutlich länger als 109 tage in tschechien aufge-
halten hat, sind weder dargetan noch sonst ersichtlich.
allein die theoretische Möglichkeit eines weiteren,
trotz bestehender Meldepflicht nicht angemeldeten
aufenthalts in tschechien genügt nicht, um die von
der Meldebescheinigung ausgehende Beweiswirkung
in Bezug auf die aufenthaltsdauer in Zweifel zu zie-
hen. Denn es muss grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass der betreffende Fahrerlaubnisinhaber sei-
nen melderechtlichen Verpflichtungen, soweit solche –
wie hier – im ausstellermitgliedstaat bestehen, nach-
kommt und dass insofern eine von den Behörden des
ausstellermitgliedstaates auf dieser Grundlage erteilte
Meldebescheinigung seinen aufenthaltsstatus zutref-
fend wiedergibt (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. Mai
2013 – 3 C 18.12 –, ZfSch 2013, 534 = juris [= Ba
2013, 312], rn. 28 f. unter hinweis auf euGh, Be-
schluss vom 09. Juli 2009 – C-445/08 Wierer –, NJW
2010, 217, rn. 61 [= Ba 2009, 408]; in diesem 
Sinne auch bereits oVG NrW, Urteile vom 
22. Februar 2012 – 16 a 2527/07 –, VrS 113 , 247 =
juris, rn. 47, und – 16 a 1456/08 –, VrS 113 , 123 =
juris, rn. 58).

Beharrt der Fahrerlaubnisinhaber trotz der das
Gegenteil ausweisenden Bescheinigung des ausstel-
lermitgliedstaats darauf, das unionsrechtliche Wohn-
sitzerfordernis eingehalten zu haben, obliegt es ihm,
substanziierte und verifizierbare angaben zu Beginn
und ende seines aufenthalts im ausstellermitglied-
staat im Zusammenhang mit der Fahrerlaubnisertei-
lung sowie zu den persönlichen und beruflichen Bin-
dungen zu machen, die im maßgeblichen Zeitraum zu
dem im Führerschein angegebenen Wohnort bestan-
den. Denn in einem solchen Fall kann allein damit,
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dass der Betroffene einen Führerschein unter eintra-
gung eines Wohnsitzes im ausstellermitgliedstaat er-
halten hat, nicht mehr der Nachweis geführt wer-
den, dass das Wohnsitzerfordernis erfüllt war (vgl.
BVerwG, Urteil vom 30. Mai 2013 – 3 C 18.12 –, 
a. a. o., rn. 30; Bay. VGh, Urteil vom 11. November
2013 – 11 B 12.1326 –, a. a. o., rn. 25, und Beschluss
vom 03. Juni 2013 – 11 Ce 13.738 –, juris, rn. 10 und
12 f.).

Der kläger hat indes weder im Verwaltungsverfah-
ren noch im gerichtlichen Verfahren weitergehende
angaben zu seinem aufenthalt in tschechien in den
Jahren 2008 und 2009 gemacht, so dass in ansehung
der Mitteilung des Gemeinsames Zentrums der
deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenar-
beit davon ausgegangen werden kann und muss, dass
die Wohnsitzvoraussetzung im Zeitpunkt der erteilung
der tschechischen Fahrerlaubnis nicht eingehalten war.

Dass die auskunft des Gemeinsamen Zentrums erst
im Berufungsverfahren vom Senat eingeholt worden
ist, hindert nicht ihre Verwertung. Sowohl unions-
rechtlich als auch nach innerstaatlichem recht sind
Nachforschungen der Fahrerlaubnisbehörden oder der
Verwaltungsgerichte zum ordentlichen Wohnsitz des
Betroffenen zum Zeitpunkt der Fahrerlaubniserteilung
bei den Behörden des ausstellermitgliedstaats zuläs-
sig, sofern ernstliche Zweifel daran bestehen, dass der
erwerber der Fahrerlaubnis bei deren erteilung seinen
ordentlichen Wohnsitz im ausstellermitgliedstaat
hatte (vgl. euGh, Beschluss vom 09. Juli 2009 – C-
445/08 Wierer –, a. a. o., rn. 58; BVerwG, Urteil vom
25. Februar 2010 – 3 C 15.09 –, BVerwGe 136, 149 =
juris, rn. 19 ff. [= Ba 2010, 251]).

Derartige ernstliche Zweifel waren vorliegend
schon deshalb gegeben, weil der kläger zunächst nur
vage angaben zu einem tschechienaufenthalt im Jahr
2008 gemacht hatte, was im hinblick auf das ausstel-
lungsdatum seiner tschechischen Fahrerlaubnis nicht
als sicherer anhaltspunkt für die richtigkeit des in
dem Führerschein verlautbarten Wohnsitzes angese-
hen werden konnte. Weitere Zweifel gründeten sich
darauf, dass der kläger keine erklärung dafür hat,
warum sich die ausstellung der Fahrerlaubnis seit dem
Bestehen der Fahrprüfung um rund ein Dreivierteljahr
verzögert hat; hätte er sich länger in tschechien aufge-
halten, müsste es ihm etwa durch Vorsprache bei der
dortigen Fahrerlaubnisbehörde ohne weiteres möglich
gewesen sein, den Grund für die Verzögerung zu er-
fahren oder eine zügigere Bearbeitung seines Fahrer-
laubniserteilungsantrages zu erreichen.

48. 1. Nach dem Fahreignungsbewertungs-Sy-
stem gilt der Fahrerlaubnisinhaber unwiderleglich
als ungeeignet, wenn er trotz Durchlaufens der 
ersten und zweiten Maßnahmenstufen nach § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 StVG in der ab
01. 05. 2014 geltenden Fassung so viele fahreig-
nungsrelevante Straftaten oder verkehrssicher-
heitsbeeinträchtigende Ordnungswidrigkeiten be-

gangen hat, dass er acht und mehr Punkte erreicht.
Die gesetzliche Neuregelung des Punktsystems hat
nichts daran geändert, dass die Fahrerlaubnis auf
der dritten Maßnahmestufe zwingend zu entziehen
ist, ohne dass der Fahrerlaubnisbehörde ein Er-
messen eingeräumt ist (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 StVG
neuer Fassung).

2. Zur Anwendung der Übergangsregelungen
des § 65 Abs. 3 StVG in der ab 01.05. 2014 gelten-
den Fassung.

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Beschluss vom 03. Juni 2014 – 10 S 744/14 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des antragstellers ist zulässig 

(§§ 146, 147 VwGo), aber nicht begründet.
Wie das Verwaltungsgericht im einzelnen zutref-

fend dargelegt hat, begegnet die auf § 4 abs. 3 Satz 1
Nr. 3 StVG in der bis 30. 04. 2014 geltenden Fassung
(im Folgenden: a. F.) gestützte entziehungsverfügung
voraussichtlich keinen rechtlichen Bedenken, weil der
antragsteller 18 Punkte im Verkehrszentralregister er-
reicht hat (dazu 1.). auch die ab dem 01.05. 2014 gel-
tende Neuregelung über das Fahreignungs-Bewer-
tungssystem wirkt sich nicht zu Gunsten des
antragstellers aus (dazu 2.).

1. Nach § 4 abs. 3 Satz 1 Nr. 3 StVG a. F. hat die
Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen,
wenn sich 18 oder mehr Punkte im Verkehrszentralre-
gister ergeben.

Zu Unrecht geht die Beschwerde davon aus, im
Zeitpunkt der entziehungsverfügung habe nur noch
ein Punktestand von drei Punkten bestanden, weil im
Zeitpunkt der entscheidung des amtsgerichts rottweil
vom 13. 09. 2013, die eine mit drei Punkten geahndete
ordnungswidrigkeit betraf, alle Voreintragungen til-
gungsreif gewesen seien. Der antragsteller verkennt
zum einen, dass die in § 4 abs. 3 Satz 1 Nr. 3 StVG 
a. F. normierte unwiderlegliche Vermutung der Fahr-
ungeeignetheit bereits durch die Begehung einer zum
erreichen von 18 Punkten führenden weiteren Zu-
widerhandlung und nicht erst mit dem eintritt der
rechtskraft der die Zuwiderhandlung ahndenden ent-
scheidung ausgelöst wird; einem Fahrerlaubnisinha-
ber, der einen Stand von 18 oder mehr Punkten erreicht
hat, kommen nachfolgende tilgungen – unabhängig
davon, ob sie vor oder nach dem erlass der entzie-
hungsverfügung eintreten – bei der anwendung von 
§ 4 abs. 3 Satz 1 Nr. 3 StVG a. F. nicht zu Gute (sog.
tattagprinzip; vgl. ausführlich Beschluss des Senats
vom 07.12. 2010 – 10 S 2053/10 – VBlBW 2011,194,
im anschluss an BVerwG, Urteil vom 25. 09. 2008 – 3
C 3.07 – BVerwGe 132, 48). Die Geltung des in der
rechtsprechung entwickelten tattagprinzips ist nun-
mehr im Gesetz ausdrücklich verankert (§ 4 abs. 5
Satz 5 bis 7 StVG in der ab dem 01.05. 2014 geltenden
Fassung, im Folgenden: n. F.; vgl. auch Begründung
der Bundesregierung zum entwurf eines Vierten Ge-
setzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und
anderer Gesetze vom 06. 03. 2013, Bt-Drs. 17/12636
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S. 41 f.). Maßgeblich ist daher, dass die dem Urteil des
amtsgerichts rottweil zugrundeliegende tat, mit der
der antragsteller den Stand von 18 Punkten erreicht
hat, am 17.10. 2012, mithin vor der tilgung der letzten
ordnungswidrigkeit vom 16. 02. 2011, begangen wur-
de. Spätere tilgungen wären daher auch dann unbe-
achtlich, wenn insoweit tilgungsreife eingetreten
wäre.

Zum anderen verkennt der antragsteller aber auch,
dass bezüglich der früheren ordnungswidrigkeiten un-
abhängig vom tattagprinzip noch keine tilgungsreife
eingetreten war. ordnungswidrigkeiten unterliegen
nach § 29 abs. 1 Satz 2 Nr. 1 StVG a. F. zwar grund-
sätzlich einer tilgungsfrist von zwei Jahren; vor ende
dieser Frist ist aber nach § 29 abs. 6 Satz 2 StVG a. F.
eine ablaufhemmung eingetreten. Wie bereits das Ver-
waltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, ist eine til-
gung nicht zulässig, wenn vor dem ablauf der til-
gungsfrist nach § 29 abs. 1 StVG a. F. eine neue tat
begangen wurde und diese bis zum ablauf der Über-
liegefrist (§ 29 abs. 7 Satz 1 StVG a. F.) zu einer wei-
teren eintragung führt. Vorliegend hat der antragstel-
ler am 17.10. 2012, also vor dem ablauf der
zweijährigen tilgungsfrist für die ordnungswidrigkeit
vom 16. 02. 2011, einen weiteren Geschwindigkeits-
verstoß begangen, der am 10. 01.2014, mithin noch
während der Überliegefrist von einem Jahr, in das Ver-
kehrszentralregister eingetragen wurde.

entgegen der auffassung der Beschwerde kommt
eine Punktereduzierung auch nicht im hinblick auf die
teilnahme des antragstellers an einem allgemeinen
aufbauseminar gemäß § 4 abs. 3 Satz 1 Nr. 2 StVG 
a. F. in Betracht. Vielmehr hat die Fahrerlaubnisbehör-
de nach dieser Bestimmung bei dem erreichen von 14,
aber nicht mehr als 17 Punkten, zwingend die teilnah-
me an einem aufbauseminar nach § 4 abs. 8 StVG 
a. F. anzuordnen; bei Nichtteilnahme an einem voll-
ziehbar angeordneten allgemeinen aufbauseminar hat
die Fahrerlaubnisbehörde gemäß § 4 abs. 7 Satz 1
StVG a. F. die Fahrerlaubnis zu entziehen. Mit der
teilnahme an dem allgemeinen aufbauseminar ist der
antragsteller mithin lediglich einer Verpflichtung
nachgekommen, deren Nichterfüllung zur entziehung
der Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit geführt
hätte. eine Punktereduzierung wäre in diesem Zu-
sammenhang lediglich bei der freiwilligen teilnahme
an einer verkehrspsychologischen Beratung nach § 4
abs. 9 StVG a. F. in Betracht gekommen, die der an-
tragsteller jedoch trotz entsprechenden hinweises der
Fahrerlaubnisbehörde nicht in anspruch genommen
hat.

entgegen dem Vorbringen der Beschwerde ist die
entziehung der Fahrerlaubnis auch nicht ohne ankün-
digung erfolgt. Der antragsteller wurde vielmehr mit
Schreiben vom 29. 06. 2011 ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass bei erreichen von 18 Punkten die Fah-
rerlaubnis entzogen wird.

2. Die in Bezug auf das Fahreignungs-Bewertungs-
systems getroffenen Neuregelungen des Straßenver-
kehrsgesetzes und der Fahrerlaubnis-Verordnung füh-
ren nicht zu einer anderen Bewertung der rechtslage.

allerdings nimmt der Senat bei der an den erfolgsaus-
sichten der hauptsache ausgerichteten interessenab-
wägung regelmäßig auch die weitere Verfahrensent-
wicklung in Blick, zumindest wenn – wie hier – das
Widerspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.
auch der Umstand, dass die Widerspruchsbehörde die
neue rechtslage zu berücksichtigen haben wird, dürf-
te aber nichts an der rechtmäßigkeit der entziehungs-
verfügung ändern.

Nach § 4 abs. 5 Satz 1 Nr. 3 StVG in der ab dem
01.05. 2014 geltenden Fassung gilt der inhaber einer
Fahrerlaubnis als ungeeignet und die Fahrerlaubnis ist
zu entziehen, wenn sich ein Punktestand von acht oder
mehr Punkten ergibt.

Nach § 65 abs. 3 Nr. 4 StVG n.F. werden Personen,
zu denen bis zum ablauf des 30. 04. 2014 entschei-
dungen nach § 28 abs. 3 Nr. 1 bis 3 StVG a. F. im Ver-
kehrszentralregister eingetragen sind, in das Fahreig-
nungs-Bewertungssystem nach der dort genannten
tabelle eingeordnet. alle eintragungen des antrag-
stellers in das Verkehrszentralregister betrafen Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten im Sinne des § 24 StVG
und wurden mit Geldbußen von mindestens 40,– eUr
geahndet; sie waren daher nach § 28 abs. 3 Nr. 3
StVG a. F. im Verkehrszentralregister einzutragen.
Nach der genannten Umrechnungstabelle wird ein vor
dem 01. 05. 2014 erreichter Punktestand von 18 Punk-
ten und mehr nunmehr mit 8 Punkten bewertet, was
nach neuer rechtslage die entziehung der Fahrerlaub-
nis zur Folge hat (§ 4 abs. 5 Satz 1 Nr. 3 StVG n. F.).
hinzu kommt, dass für den antragsteller mittlerweile
ein weiterer Punkt (nach neuer Bewertung) wegen
einer weiteren Geschwindigkeitsübertretung im Fahr-
eignungsregister gespeichert wurde, so dass er nach
Mitteilung des kraftfahrbundesamts vom 16. 05. 2014
nunmehr einen Punktestand von 9 Punkten erreicht
hat.

auch eine löschung oder tilgung der eintragungen
dürfte aufgrund der neuen rechtslage nicht erfolgen.
Die regelung des § 65 abs. 3 Nr. 1 Satz 1 StVG n. F.
kommt dem antragsteller nicht zugute, weil die nach
altem recht eingetragenen entscheidungen auch nach
neuer rechtslage im Fahreignungsregister zu spei-
chern sind. Nach § 28 abs. 3 Nr. 3 StVG n. F. werden
rechtskräftige entscheidungen wegen einer ordnungs-
widrigkeit nach § 24 StVG gespeichert, soweit sie in
der rechtsverordnung nach § 6 abs. 1 Nr. 1 Buchst. s
StVG bezeichnet sind und gegen den Betroffenen eine
regelgeldbuße von mindestens 60,– eUr festgesetzt
worden ist. Die zahlreichen seit dem Jahr 2009 einge-
tragenen ordnungswidrigkeiten des antragstellers be-
trafen – mit ausnahme einer Zuwiderhandlung gegen
das Gebot der einhaltung des erforderlichen Sicher-
heitsabstands – sämtlich Überschreitungen der zulässi-
gen höchstgeschwindigkeit; die taten wurden mit
Geldbußen zwischen 80 und 320,– euro geahndet. in
der auf § 6 abs. 1 Nr. 1 Buchst. s StVG gestützten re-
gelung des § 40 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV n. F.)
in Verbindung mit anlage 13 n. F. werden Überschrei-
tungen der zulässigen höchstgeschwindigkeit als spei-
cherungspflichtig bezeichnet und mit zwei Punkten
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bewertet (vgl. Nr. 2.2.3 der anlage 13). entsprechen-
des gilt nach Nr. 2.2.4 der anlage 13 n. F. für die
Unterschreitung des erforderlichen abstands zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug.

im Übrigen richtet sich die tilgung und löschung
der bis 30. 04. 2014 erfolgten eintragungen aufgrund
der Übergangsvorschrift des § 65 abs. 3 Nr. 2 Satz 1
StVG n. F. noch bis zum 30. 04. 2019 nach altem
recht. Für eine Übergangszeit von fünf Jahren be-
stimmt sich die tilgung und löschung der bis zum in-
krafttreten der Neuregelung erfolgten eintragungs-
pflichtigen entscheidungen nach § 29 StVG in der bis
30. 04. 2014 geltenden Fassung; dabei gelten insbe-
sondere auch die regelungen zur tilgungshemmung
fort (vgl. Bt-Drs. 17/12636 S. 49). Die Sonderbestim-
mungen des § 65 abs. 3 Nr. 2 Satz 2 StVG n. F. zur
ablaufhemmung sind im vorliegenden Fall nicht ein-
schlägig, weil die ablaufhemmung nicht erst durch die
am 16. 05. 2014 gespeicherte ordnungswidrigkeit,
sondern schon durch die bis zum 30. 04. 2014 began-
genen vorherigen Zuwiderhandlungen eingetreten ist.
Bis zur Widerspruchsentscheidung wird daher noch 
§ 29 StVG alter Fassung anzuwenden sein.

3. Nach alldem hat die Fahrerlaubnisbehörde die
Fahrerlaubnis nach § 4 abs. 3 Satz 1 Nr. 3 StVG a. F.
zwingend ohne ermessensbetätigung zu entziehen.
Das im Zeitpunkt der entziehungsverfügung geltende
Fahrerlaubnisrecht beurteilt einen mehrfach auffällig
gewordenen Fahrerlaubnisinhaber kraft Gesetzes als
eine nicht mehr hinnehmbare Gefahr für den Straßen-
verkehr und damit unwiderleglich als ungeeignet zum
Führen von kraftfahrzeugen, wenn er trotz der vorge-
schalteten Maßnahmen nach § 4 abs. 3 Satz 1 Nr. 1
und Nr. 2 StVG a. F. Verkehrszuwiderhandlungen be-
gangen hat, die im Verkehrszentralregister mit 18 oder
mehr Punkten zu erfassen sind. Diese unwiderlegliche
gesetzliche Ungeeignetheitsvermutung mit der zwin-
genden Folge der entziehung der Fahrerlaubnis bei
dem genannten Punktestand wird damit begründet,
dass die weitere teilnahme von solchen kraftfahrern
am Straßenverkehr, die trotz hilfestellung durch auf-
bauseminare und gegebenenfalls durch vorausge-
gangene verkehrspsychologische Beratung sowie 
trotz Bonus-Gutschriften und der Möglichkeit von
zwischenzeitlichen tilgungen im Verkehrszentralregi-
ster 18 oder mehr Punkte erreichen, für die übrigen
Verkehrsteilnehmer eine Gefahr darstellen. Dabei fällt
insbesondere ins Gewicht, dass es sich um kraftfahrer
handelt, die eine ganz erhebliche anzahl von noch
nicht getilgten Verkehrsverstößen, die im Verkehr-
szentralregister erfasst sind bzw. nach dem Fahreig-
nungs-Bewertungssystem zu speichern sind, begangen
haben (vgl. hierzu die Begründung der Bundesregie-
rung zum entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze 
vom 07. 02.1997, Bt-Drs. 13/6914, S. 50; zu diesem
Normzweck auch Beschluss des Senats vom
07.12. 2010 – 10 S 2053/10 – VBlBW 2011, 194
m. w. N.).

an dieser gesetzgeberischen Wertung hat sich auch
durch die einführung des Fahreignungs-Bewertungs-

systems, das neben der Vereinfachung des Punktsy-
stems auch der erhöhung der Verkehrssicherheit die-
nen soll (vgl. Bt-Drs. 17/12636 S. 17), nichts geän-
dert. auch nach der gesetzlichen Neuregelung ist auf
der dritten Maßnahmestufe die Fahrerlaubnis zwin-
gend zu entziehen, ohne dass der Fahrerlaubnisbehör-
de ein ermessen eingeräumt ist (§ 4 abs. 5 
Satz 1 Nr. 3 StVG n. F.). Der Fahrerlaubnisinhaber gilt
unwiderleglich als ungeeignet, wenn er trotz Durch-
laufens der ersten und zweiten Maßnahmenstufen
nach § 4 abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 StVG n. F. – wie
etwa ermahnung und Verwarnung – und trotz der
Möglichkeit der tilgung so viele fahreignungsrelevan-
te Straftaten oder verkehrssicherheitsbeeinträchtigen-
de ordnungswidrigkeiten begangen hat, dass er acht
und mehr Punkte erreicht (vgl. zum Ganzen Bt-Drs.
17/12636 S. 17, S. 41).

(Mitgeteilt vom 10. Senat des Verwaltungsgerichts-
hofes Baden-Württemberg)

49. 1. Der ein- bzw. erstmalige Cannabiskonsum
kann mit einem gelegentlichen Cannabiskonsum
i. S. v. Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV
nicht gleichgesetzt werden (Änderung der Recht-
sprechung).

2. Die in einem Fall festgestellte Verkehrsteilnah-
me unter dem Einfluss von Cannabis rechtfertigt es
nicht bereits, auf eine mehr als einmalige Canna-
bisaufnahme zu schließen, auch wenn es der Be-
troffene unterlässt, sich ausdrücklich auf einen
Erstkonsum zu berufen und die Einzelheiten der
fraglichen Drogeneinnahme glaubhaft zu erklären.

hamburgisches oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 16. Mai 2014 – 4 Bs 26/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Der antragsteller begehrt vorläufigen rechtsschutz

gegen die entziehung seiner Fahrerlaubnis.
Der antragsteller ist inhaber einer Fahrerlaubnis.

Unter dem 21. November 2012 fertigte die Polizeiin-
spektion a.eine Mitteilung wegen eines Verkehrsde-
likts. Danach sei der antragsteller am 20. oktober
2012 gegen 13.00 Uhr einer Verkehrskontrolle unter-
zogen worden. hierbei seien deutliche anzeichen
eines vorangegangenen Drogenkonsums festgestellt
worden. Zudem habe der antragsteller widersprüchli-
che angaben zu seinem konsumverhalten gemacht.
Dieses sei von mehreren Jahren bis hin zu ein paar Wo-
chen gegangen. Mit einem freiwilligen Drogenurintest
sei der antragsteller nicht einverstanden gewesen.
Deshalb sei eine Blutentnahme durchgeführt worden.
Diese habe ausweislich eines eingeholten rechtsmedi-
zinischen Gutachtens vom 15. November 2012 erge-
ben, dass der antragsteller Cannabisprodukte konsu-
miert habe. es seien ein thC-Wert von 2,8 ng/ml und
ein thC-Cooh-Wert von 11,0 ng/ml ermittelt wor-
den. Mit Bescheid vom 08. Mai 2013 entzog die an-
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tragsgegnerin die Fahrerlaubnis des antragstellers und
ordnete die sofortige Vollziehung an: Der antragsteller
sei ungeeignet zum Führen von kraftfahrzeugen, da er
ein kraftfahrzeug unter dem einfluss von Cannabis im
öffentlichen Straßenverkehr geführt habe. Die gele-
gentliche einnahme von Cannabis schließe die Fah-
reignung aus, wenn keine trennung von konsum und
Fahren erfolge.

Mit seinem hiergegen erhobenen Widerspruch
machte der antragsteller geltend, er habe am 20. okt-
ober 2012 erstmals Cannabis konsumiert. es habe sich
um ein Probierverhalten und nicht um gelegentlichen
konsum gehandelt. Überdies werde gerügt, dass die
antragsgegnerin ihn vor erlass des Bescheides vom
08. Mai 2013 nicht angehört habe.

Den eilantrag hat das Verwaltungsgericht mit Be-
schluss vom 02. Januar 2014 abgelehnt.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache erfolg.
Die antragsgegnerin hat die entziehung der Fahrer-

laubnis in dem angefochtenen Bescheid auf § 3 
abs. 1 StVG, § 46 abs. 1 Satz 1 FeV gestützt. Danach
hat die Fahrerlaubnisbehörde demjenigen die Fahrer-
laubnis zu entziehen, der sich als ungeeignet zum Füh-
ren von kraftfahrzeugen erweist. Dies gilt gemäß § 46
abs. 1 Satz 2 FeV auch und insbesondere, wenn er-
krankungen oder Mängel nach anlage 4 zu §§ 11, 13
und 14 FeV vorliegen und dadurch die eignung zum
Führen von kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist.

Gemäß Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14
FeV ist derjenige, der gelegentlich Cannabis ein-
nimmt, zum Führen eines kraftfahrzeugs geeignet,
wenn konsum und Fahren getrennt werden. hieraus
folgt, wie das Verwaltungsgericht in der angefochte-
nen entscheidung zu recht angenommen hat, im Um-
kehrschluss, dass ein Fahrzeugführer, der gelegentlich
Cannabis konsumiert, dann nicht zum Führen eines
kraftfahrzeugs geeignet ist, wenn er zwischen dem
konsum von Cannabis und dem Führen eines kraft-
fahrzeugs nicht trennen kann. Zu Unrecht hat das Ver-
waltungsgericht allerdings angenommen, der antrag-
steller konsumiere gelegentlich Cannabis. Diese
annahme ist nicht schon deshalb richtig, weil der an-
tragsteller – wie er selbst einräumt – jedenfalls einmal,
nämlich nach seinen angaben wenige Stunden vor der
Verkehrskontrolle am 20. oktober 2012, Cannabis
konsumiert hat. Vielmehr geht der beschließende
Senat abweichend von der rechtsprechung des ehe-
dem für das Verkehrsrecht zuständig gewesenen drit-
ten Senats des hamburgischen oberverwaltungsge-
richts davon aus, dass der ein- bzw. erstmalige
Cannabiskonsum mit einem gelegentlichen Cannabis-
konsum i. S. v. Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und
14 FeV nicht gleichgesetzt werden kann (hierzu 1.). im
rahmen der vorliegend vorzunehmenden summari-
schen Prüfung ist ferner auf der Grundlage des bislang
bekannten Sachverhalts nicht mit hinreichender Si-
cherheit festzustellen, dass der antragsteller mehr als
nur einmal Cannabis konsumiert hat (hierzu 2.).

1. Der beschließende Senat geht abweichend von

der rechtsprechung des ehedem für das Verkehrsrecht
zuständig gewesenen dritten Senats des hamburgi-
schen oberverwaltungsgerichts (vgl. oVG hamburg,
Beschl. v. 03. 05. 2010, 3 Bs 205/09; Beschl. v.
15.12. 2005, NJW 2006, 1367 [= Ba 2006, 427], juris
rn. 14 ff.; Beschl. v. 23. 06. 2005, VrS 2005, 214 [=
Ba 2006, 165], juris rn. 17 ff.) davon aus, dass ein
einmaliger Cannabiskonsum nicht mit einem gelegent-
lichen Cannabiskonsum i. S. v. Nr. 9.2.2 der anlage 4
zu §§ 11, 13 und 14 FeV gleichgesetzt werden kann.
Vielmehr setzt der Begriff der gelegentlichen einnah-
me i. S. v. Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14
FeV einen mehrmaligen, d. h. mindestens zweimali-
gen Cannabiskonsum voraus (so die ganz überwiegen-
de rechtsprechung, vgl. grundlegend: VGh München,
Beschl. v. 25. 01.2006, VrS 110, 469 [= Ba 2006,
422], juris rn. 19 ff.; vgl. ferner: oVG Münster,
Beschl. v. 20. 03. 2014, 16 e 1074/13, juris rn. 3;
oVG lüneburg, Beschl. v. 07. 06. 2012, SVr 2012,
437, juris rn. 6; oVG koblenz, Beschl. v.
02. 03. 2011, NJW 2011, 1985 [= Ba 2011, 186], juris
rn. 5 f.; oVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v.
03. 02. 2010, oVG 1 S 234.09, juris rn. 5; oVG
Schleswig, Urt. v. 17. 02. 2009, 4 lB 6/08, juris 
rn. 33; VGh kassel, Beschl. v. 24. 09. 2008, NJW
2009, 1523, juris rn. 3; VGh Mannheim, Urt. v.
21. 02. 2007, VrS 112, 373 [= Ba 2007, 190], juris
rn. 15; oVG Greifswald, Beschl. v. 19.12. 2006, 1 M
142/06, juris rn. 20; oVG Magdeburg, Beschl. v.
18. 07. 2006, 1 M 64/06, juris rn. 5 [= Ba 2007, 386]).

hierfür spricht insbesondere der Wortsinn, denn im
allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff „gele-
gentlich“ im Sinne von „manchmal“, „häufiger, aber
nicht regelmäßig“, „öfters“, hin und wieder“ oder „ab
und zu“ verstanden und dient damit der Beschreibung
eines mehr als ein Mal eingetretenen ereignisses (vgl.
oVG Magdeburg, Beschl. v. 18. 07. 2006, 1 M 64/06,
juris rn. 5, m. w. N.). Dem steht nicht entgegen, dass
der Begriff „gelegentlich“ auch die Bedeutung von
„bei Gelegenheit“ haben kann (vgl. oVG hamburg,
Beschl. v. 03. 05. 2010, 3 Bs 205/09). auch diese Wen-
dung kann bei unbefangenem Verständnis auf mehrere
und nicht nur auf ein einmaliges ereignis(se) bezogen
werden.

es gibt zudem keine anhaltspunkte dafür, dass der
Verordnungsgeber den Begriff „gelegentlich“ im
Sinne von „bei Gelegenheit“ habe verwenden wollen.
Dass der Verordnungsgeber in Nr. 9.2.1 und Nr. 9.2.2
der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV nur zwei kateg-
orien gebildet hat, nämlich die regelmäßige und die
gelegentliche einnahme von Cannabis, und es zur an-
nahme eines die Fahreignung ausschließenden eig-
nungsmangels im Falle gelegentlicher einnahme wei-
terer Umstände bedarf (vgl. oVG hamburg, Beschl. v.
03. 05. 2010, a. a. o.), rechtfertigt es ebenfalls nicht,
den einmaligen mit dem gelegentlichen Cannabiskon-
sum gleichzusetzen. Denn (mit-) entscheidend für die
die annahme der (möglichen) Nichteignung rechtferti-
gende Prognose, der inhaber einer Fahrerlaubnis
werde künftig (erneut) unter Cannabiseinfluss ein
Fahrzeug lenken, dürften sein bisheriges konsumver-
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halten und die daraus abzuleitenden rückschlüsse für
sein zu erwartendes konsumverhalten in der Zukunft
sein. Diese Prognose fällt ohne Weiteres zu Ungunsten
desjenigen inhabers einer Fahrerlaubnis aus, der regel-
mäßig Cannabis einnimmt. Diesen Fall regelt Nr. 9.2.1
der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV. Dass die Pro-
gnose, wenn die weiteren in Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu
§§ 11, 13 und 14 FeV genannten Umstände hinzutre-
ten, ebenfalls unterschiedslos zu Ungunsten desjeni-
gen inhabers einer Fahrerlaubnis ausfällt, der Canna-
bis unregelmäßig konsumiert hat, ohne dass es hierbei
darauf ankäme, ob dieser konsum erstmalig oder
wiederholt erfolgt ist, erscheint demgegenüber nicht
naheliegend. Vielmehr dürfte es für das voraussichtli-
che zukünftige konsumverhalten einen Unterschied
machen, ob jemand erstmalig Cannabis konsumiert
bzw. (aus-) probiert hat oder ohnehin in dem hier ver-
standenen Sinne gelegentlicher Cannabiskonsument
ist und dies mutmaßlich auch in der Zukunft sein wird. 

Dem trägt das vorstehende Verständnis einer „gele-
gentlichen einnahme“ i. S.v. Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu
§§ 11, 13 und 14 FeV rechnung, ohne dass damit be-
reits geklärt wäre, ob bei Feststehen eines „gelegent-
lichen“ Cannabiskonsums und hinzutreten weiterer
Umstände i. S. v. Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13
und 14 FeV die Nichteignung bereits feststeht oder le-
diglich anlass besteht, diese mittels Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens gemäß 
§§ 46 abs. 3, 14 abs. 1 Satz 3 FeV zu klären.

Vor dem hintergrund der vorstehenden ausführun-
gen spricht die in der Fahrerlaubnis-Verordnung ge-
troffene Unterscheidung zwischen „gelegentlicher“
und „regelmäßiger“ Cannabis-einnahme dafür, dass
der einmalige Cannabiskonsum nicht vom anwen-
dungsbereich der Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13
und 14 FeV erfasst werden sollte. Das von der Fahrer-
laubnis-Verordnung verfolgte Ziel der Sicherheit des
Straßenverkehrs gebietet keine hiervon abweichende
auslegung. auch bei Nachweis eines einen Bezug
zum Straßenverkehr aufweisenden einmaligen Canna-
biskonsums haben die Fahrerlaubnisbehörden die
Möglichkeit, gemäß § 14 abs. 1 Satz 1 Nr. 2 FeV die
Beibringung eines ärztlichen Gutachtens zu verlangen,
mit dem die konsumhäufigkeit aufgeklärt werden
kann (vgl. VGh München, Beschl. v. 25. 01. 2006,
VrS 110, 469, juris rn. 29 ff.; oVG Magdeburg,
Beschl. v. 18. 07. 2006, 1 M 64/06, juris rn. 5). 

2. im rahmen der vorliegend vorzunehmenden
summarischen Prüfung lässt sich nicht mit hinreichen-
der Sicherheit feststellen, dass der antragsteller mehr
als nur einmal Cannabis konsumiert hat. eine solche
Feststellung kann weder auf den inhalt des Polizeibe-
richts vom 21. November 2012 oder das erklärungs-
verhalten des antragstellers, noch auf sonstige Um-
stände, insbesondere nicht auf die ergebnisse des
rechtsmedizinischen Gutachtens des Universitätsklini-
kums Bonn vom 15. November 2012, gestützt werden.
im einzelnen:

aus dem inhalt des Polizeiberichts vom 21. No-
vember 2012 kann nicht mit hinreichender Sicherheit
geschlossen werden, der antragsteller, der einen ein-

maligen Cannabiskonsum wenige Stunden vor der
Verkehrskontrolle am 20. oktober 2012 eingeräumt
hat, habe auch bei mindestens einer weiteren Gele-
genheit Cannabis konsumiert. in dem Bericht heißt es,
der antragsteller habe anlässlich der Verkehrskontrol-
le widersprüchliche angaben zu seinem konsumver-
halten gemacht. Diese seien „von mehreren Jahren bis
hin zu ein paar Wochen“ gegangen. Dem ist der an-
tragsteller im Widerspruchsverfahren und im gericht-
lichen eil- und Beschwerdeverfahren entgegenge-
treten, indem er geltend macht, er habe bei der Ver-
kehrskontrolle überhaupt keine angaben zur Sache
gemacht. 

Dass dieses Vorbringen zutreffend ist, erscheint
zwar nicht sonderlich naheliegend. allerdings berück-
sichtigt der Senat, dass der Polizeibericht mehr als
einen Monat nach der Verkehrskontrolle erstellt wor-
den und deshalb nicht auszuschließen ist, dass es hier-
bei zu Verwechselungen oder erinnerungslücken bei
den mit der Sache befassten Polizisten gekommen sein
könnte. Diesbezüglich müsste ggf. im hauptsachever-
fahren der Sachverhalt weiter aufgeklärt werden. Für
das eilverfahren ist die Frage, ob und ggf. welche an-
gaben der antragsteller anlässlich der Verkehrskon-
trolle am 20. oktober 2012 gemacht hat, damit einst-
weilen als offen anzusehen. Dessen ungeachtet
verweist der antragsteller zu recht darauf, dass die
ausweislich des Polizeiberichts von ihm angeblich ge-
tätigten Äußerungen nicht zwingend darauf schließen
lassen, er habe die gelegentliche einnahme von Can-
nabis eingeräumt. insbesondere lässt sich den anga-
ben in dem Polizeibericht nicht eindeutig entnehmen,
er habe den konsum von Cannabis – und nicht von an-
deren Drogen bzw. Wirkstoffen – eingeräumt.

Die annahme, der antragsteller habe entgegen sei-
nen angaben mehr als nur einmal Cannabis konsu-
miert, ist auch nicht aufgrund seines erklärungsverhal-
tens gerechtfertigt. allerdings geht ein teil der
rechtsprechung davon aus, dass die in einem Fall fest-
gestellte Verkehrsteilnahme unter dem einfluss von
Cannabis es grundsätzlich rechtfertige, auf eine mehr
als einmalige Cannabisaufnahme zu schließen, wenn
der auffällig gewordene Fahrerlaubnisinhaber einen
solchen Vorgang zwar geltend mache, die Umstände
des behaupteten erstkonsums aber nicht konkret und
glaubhaft darlege.

Diese auffassung beruht auf der erwägung, es sei
unwahrscheinlich, dass ein mit den Wirkungen der
Droge noch unerfahrener erstkonsument zum einen
bereits wenige Stunden nach dem konsum wieder ein
kraftfahrzeug führe und er zum anderen dann auch
noch trotz der geringen Dichte der polizeilichen Ver-
kehrsüberwachung in eine Verkehrskontrolle gerate.
Dies wiederum berechtige zu der erwartung, dass er
sich ausdrücklich auf einen – für ihn günstigen – erst-
konsum berufe und sich zu den einzelheiten der frag-
lichen Drogeneinnahme glaubhaft erkläre. Unterlasse
er dies, sei es zulässig, hieraus für ihn nachteilige
Schlüsse zu ziehen (vgl. oVG Münster, Beschl. v.
22.05.2012, 16 B 536/12, juris rn. 17 ff., m. w. N.;
VGh München, Beschl. v. 26. 09. 2011, 11 CS
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11.1427, juris rn. 15; oVG koblenz, Beschl. v.
02. 03. 2011, NJW 2011, 1985, juris rn. 9 ff.).

Ungeachtet der Frage, ob sich der antragsteller vor-
liegend zumindest im gerichtlichen Verfahren hinrei-
chend glaubhaft im Sinne der o. g. rechtsprechung zu
den einzelheiten seines Cannabiskonsums geäußert
hat, teilt der Senat die vorstehend dargestellte auffas-
sung nicht. hiergegen spricht, dass sie der Sache nach
zu einer Umkehr der Beweislast führt und auf Speku-
lationen beruht. es spricht zwar nichts dagegen, das
erklärungsverhalten des Fahrerlaubnisinhabers bei der
klärung der Frage, ob ein gelegentlicher – also mehr
als nur einmaliger (s. o.) – Cannabiskonsum i. S. v. 
Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV vor-
liegt, zu berücksichtigen. es gibt aber keine anhalts-
punkte für einen erfahrungssatz nach art einer gesetz-
lichen tatsachenvermutung (vgl. § 292 ZPo), wonach
derjenige, der einmal mit Cannabis verkehrsauffällig
wird, nicht zum ersten Mal Cannabis konsumiert hat.
Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit des Straßen-
verkehrs lässt sich dieser ansatz schon deshalb nicht
rechtfertigen, da die Möglichkeit besteht, nähere er-
kenntnisse über das konsumverhalten eines einmal
auffällig gewordenen Fahrerlaubnisinhabers durch die
anforderung eines ärztlichen Gutachtens gemäß § 14
abs. 1 Satz 1 Nr. 2 FeV zu erlangen. Vor diesem
hintergrund kommt dem erklärungsverhalten des
Fahrerlaubnisinhabers nur insofern Bedeutung zu, als
von einem gelegentlichen Cannabiskonsum ausgegan-
gen werden kann, wenn ein solches Verhalten einge-
räumt wird. ist das nicht der Fall, darf eine Fahrerlaub-
nis ohne weitere Sachverhaltsaufklärung nur entzogen
werden, wenn die Behörde die „Gelegentlichkeit“ des
konsums zweifelsfrei nachweisen kann (so auch oVG
lüneburg, Beschl. v. 07. 06. 2012, SVr 2012, 437,
juris rn. 8; VGh kassel, Beschl. v. 24. 09. 2008, NJW
2009, 1523, juris rn. 4; oVG Greifswald, Beschl. v.
19.12. 2006, 1 M 142/06, juris rn. 21; eingehende Be-
gründung bei VG Düsseldorf, Urt. v. 24. 03. 2011, 6 k
1156/11, juris rn. 38 ff.). an einem derartigen Nach-
weis fehlt es bislang.

Schließlich rechtfertigen auch die ergebnisse des
rechtsmedizinischen Gutachtens des Universitätsklini-
kums B. vom 15. November 2012 nicht die annahme,
der antragsteller habe bei mindestens einer weiteren
Gelegenheit Cannabis konsumiert. Dies gilt nament-
lich mit Blick darauf, dass der bei ihm ermittelte thC-
Cooh-Wert 11,0 ng/ml betragen hat. Ungeachtet der
Frage, ob und – wenn ja – ab welchem thC-Cooh-
Wert auf die zumindest gelegentliche einnahme von
Cannabis geschlossen werden kann, ist ein solch zwin-
gender rückschluss jedenfalls bei dem hier ermittelten
thC-Carbonsäure-Spiegel noch nicht gerechtfertigt
(vgl. oVG Münster, Beschl. v. 11.12. 2013, 16 B
1344/13, juris rn. 3 f.; VGh kassel, Beschl. v.
24. 09. 2008, NJW 2009, 1523, juris rn. 6 ff.; oVG
Greifswald, Beschl. v. 19.12. 2006, 1 M 142/06, juris
rn. 23 ff.; VGh München, Beschl. v. 16. 08. 2006, 11
CS 05.3394, juris rn. 29 ff.; oVG hamburg, Beschl.
v. 23. 06. 2005, VrS 2005, 214, juris rn. 19).

ist es nach alledem als zumindest offen anzusehen,
ob der antragsteller am 20. oktober 2012 erstmalig
Cannabis konsumiert hat, so erweist sich der ange-
fochtene Bescheid der antragsgegnerin vom 08. Mai
2013 nach dem gegenwärtigen Stand als rechtswidrig
und führt dies zu einem Überwiegen des aufschubin-
teresses des antragstellers gegenüber dem öffent-
lichen Vollzugsinteresse. Denn die Gelegentlichkeit
des Cannabiskonsums i. S. v. Nr. 9.2.2 der anlage 4 zu
§§ 11, 13 und 14 FeV ist ein tatbestandsmerkmal, für
das die antragsgegnerin die materielle Beweislast
trägt. Dies hat zur Folge, dass eine etwaige Nichter-
weislichkeit zu ihren lasten geht (vgl. oVG Münster,
Beschl. v. 22. 05. 2012, 16 B 536/12, juris rn. 15,
m. w. N.). Dem trägt der Senat im rahmen der vorlie-
gend vorzunehmenden interessenabwägung rech-
nung. 

(Mitgeteilt von der Veröffentlichungskommission
des hamburgischen oberverwaltungsgericht)

50. 1. § 13 Satz 1 Nr. 2 e) FeV verlangt, dass 
beim Fahrerlaubnisinhaber Alkoholmissbrauch
oder -abhängigkeit bereits festgestellt worden ist.
Die Bestimmung setzt nicht voraus, dass die Alko-
holabhängigkeit des Fahrerlaubnisinhabers im Zu-
sammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeu-
ges (erneut) aufgefallen ist.

2. Allein das Ergebnis von Haaranalysen kann
bestehende Zweifel an der Fahreignung wegen
einer bestehenden Alkoholabhängigkeit auf Grund
eines Rückfalls nicht in ausreichendem Maße besei-
tigen.

Verwaltungsgericht Schwerin,
Beschluss vom 12. Mai 2014 – 3 B 115/14 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
i. Der antrag auf Bewilligung von Prozesskosten-

hilfe ist zulässig, aber unbegründet. Wie nachfolgend
unter ii. dargestellt wird, hat der antrag der antrag-
stellerin auf Gewährung vorläufigen rechtsschutzes
keine hinreichende aussicht auf erfolg (vgl. § 166
abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGo – in
Verbindung mit § 114 Satz 1 der Zivilprozessordnung
– ZPo –).

ii. Der antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung ist zulässig, aber unbegründet. Die
anordnung der sofortigen Vollziehung durch die an-
tragsgegnerin ist sowohl formell (im Folgenden: 1.) als
auch materiell (2.) rechtmäßig.

1. Die Fahrerlaubnisbehörde hat das besondere öf-
fentliche interesse an der sofortigen Vollziehung der
Verfügung schriftlich ausreichend begründet. [wird
ausgeführt]

2. Bei der in Verfahren des vorläufigen rechts-
schutzes lediglich erforderlichen summarischen Wer-
tung ist die entziehung der Fahrerlaubnis der antrag-
stellerin mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtmäßig
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(vgl. § 113 abs. 1 Satz 1 VwGo). in seiner Verfügung
vom 04. März 2014 hatte der Berichterstatter bereits
auf Folgendes hingewiesen:

„Der antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung dürfte nach vorläufiger Wertung
keinen erfolg haben.

Dabei kann offen bleiben, ob die antragstellerin
tatsächlich unter alkoholeinfluss ein kraftfahrzeug
im Straßenverkehr gelenkt hat. Sie hat selbst einge-
räumt, am 27. april 2013 drei Flaschen Portwein
gekauft und im Verlauf des Vormittags zunächst
zwei Flaschen getrunken und nach der ausein-
andersetzung mit dem hausmeister nach 13.30 Uhr
die dritte Flasche zum teil getrunken zu haben. Die
entnommene Blutprobe der antragstellerin enthielt
laut Gutachten des instituts der rechtsmedizin 
der Universität r. vom 08. Mai 2013 2,73 Promille
Blutalkoholkonzentration.

Danach dürfte für die antragsgegnerin ausrei-
chend anlass bestanden haben, ein medizinisch-
psychologisches Gutachten nach Maßgabe des § 13
abs. 1 Nr. 2e) der Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
anzuordnen, da zu klären war, ob bei der antragstel-
lerin alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit be-
steht. Die antragstellerin ist nach aktenlage alko-
holabhängig … und ist zuvor schon zweimal
diesbezüglich einschlägig strafrechtlich in erschei-
nung getreten (Strafbefehl des aG … vom 29. Juni
2006 …: Fahrt mit einer Blutalkoholkonzentration
von 2,43 Promille; Urteil des aG … vom 09. De-
zember 2009 …: Fahrt mit einer Blutalkoholkon-
zentration von 2,91 bzw. 2,81 Promille).

Nach Nr. 8 der anlage 4 FeV ist in den Fällen
von alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit die Fah-
reignung zu verneinen. Dies kann nur dann anders
gesehen werden, wenn die Änderung des trinkver-
haltens sich geändert hat bzw. wenn abhängigkeit
nicht mehr besteht und in der regel ein Jahr absti-
nenz nachgewiesen ist. Dies lässt sich grundsätzlich
nur durch ein MPU-Gutachten nachweisen. …

Nach vorläufiger Wertung dürfte nach allem die
anordnung des Gutachtens vom 07. November
2013 durch die antragsgegnerin zu recht erfolgt
sein. Da dies Gutachten nicht beigebracht worden
ist, dürfte auch die entziehung der Fahrerlaubnis
rechtmäßig sein, da die antragsgegnerin nach § 11
abs. 8 FeV von der Nichteignung der antragstelle-
rin ausgehen durfte.“
Dem schließt sich die kammer aus folgenden erwä-

gungen an:
a) Gemäß § 3 abs. 1 Satz 1 des Straßenverkehrsge-

setzes (StVG) hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fah-
rerlaubnis zwingend zu entziehen, wenn sich jemand
als ungeeignet zum Führen eines kraftfahrzeuges er-
weist (vgl. auch § 46 abs. 1 der Fahrerlaubnisverord-
nung <FeV>). Werden tatsachen bekannt, die Beden-
ken gegen die eignung oder Befähigung des
Fahrerlaubnisinhabers begründen, kann die Fahrer-
laubnisbehörde nach § 3 abs. 3 Satz 3 in Verbindung
mit § 2 abs. 8 StVG unter anderem die Beibringung
eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutach-

tungsstelle für Fahreignung durch den Fahrerlaubnis-
inhaber innerhalb angemessener Frist anordnen.

Diese Voraussetzungen der entziehung der Fahrer-
laubnis sind bei summarischer Wertung im Fall der
antragstellerin gegeben. Nach § 46 abs. 1 FeV ist je-
mand insbesondere unter anderem dann zum Führen
von kraftfahrzeugen ungeeignet, wenn erkrankungen
oder Mängel nach anlage 4 der FeV vorliegen. Die
antragstellerin hat ein von der antragsgegnerin zu
recht angeordnetes medizinisch-psychologisches
Gutachten nicht vorgelegt (nachfolgend a)). Daraus
durfte die antragsgegnerin den Schluss ziehen, dass
die antragstellerin zum Führen von kraftfahrzeugen
ungeeignet ist (b).

aa) Die Beibringung eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens bis zum 20. Dezember 2013 hat die
antragsgegnerin unter dem 07. November 2013 zu
recht angeordnet. Nach Nr. 8.3 der anlage 4 zur Füh-
rerscheinverordnung ist bei alkoholabhängigkeit die
Fahreignung zu verneinen. Sie ist zu bejahen, wenn die
abhängigkeit nicht mehr besteht und in der regel ein
Jahr abstinenz nachgewiesen ist. Nach § 46 abs. 3
FeV finden die §§ 11 bis 14 FeV entsprechende an-
wendung, wenn tatsachen bekannt werden, die Be-
denken begründen, dass der inhaber einer Fahrerlaub-
nis zum Führen eines kraftfahrzeugs ungeeignet oder
nur bedingt geeignet ist. Nach §§ 46 abs. 3, 13 Satz 1
Nr. 2 e) FeV ordnet die Fahrerlaubnisbehörde die Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen Gutach-
tens an, wenn sonst zu klären ist, ob alkoholmiss-
brauch oder alkoholabhängigkeit nicht mehr besteht.
Dies setzt voraus, dass bei dem Fahrerlaubnisinhaber
alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit bereits festge-
stellt worden ist (so auch oberverwaltungsgericht des
Saarlandes, Beschluss vom 18. September 2000 – 9 W
5/00 –, juris rn. 11; Dauer, in: hentschel/könig/
Dauer, Straßenverkehrsrecht 42. aufl. 2013, § 13 FeV
rn. 27 m. w. N.).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor:
(1) Nach dem Gutachten des tÜV Nord vom 

28. Februar 2007 (S. 14) sei „davon auszugehen, dass
Frau … ein kontrollierter alkoholkonsum mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit nicht möglich“ sei. im
letzten Gutachten vom 04. Mai 2011 war damals bei
der antragstellerin von einer alkoholabhängigkeit
auszugehen. hinzukommt, dass die antragstellerin be-
reits zwei Mal durch Führen von kraftfahrzeugen im
öffentlichen Straßenverkehr unter alkoholeinfluss
aufgefallen ist. So verurteilte sie das amtsgericht …
durch Strafbefehl vom 29. Juni 2006 … wegen vor-
sätzlicher trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 des
Strafgesetzbuches <StGB>) zu einer Geldstrafe von
35 tagessätzen, weil sie am 09. Februar 2006 durch
vorherigen alkoholgenuss im verkehrsuntüchtigen
Zustand mit einen Pkw auf einer landstraße gefahren
war (festgestellte Blutalkoholkonzentration 2,43 Pro-
mille). Nach Wiedererteilung der Fahrerlaubnis ende
März 2007 verurteilte das gleiche Gericht die antrag-
stellerin erneut wegen vorsätzlicher trunkenheit im
Straßenverkehr durch Urteil vom 09. Dezember 2009
… zu einer Geldstrafe von 70 tagessätzen (festgestell-
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te Bak: 2,91 Promille bzw. 2,81 Promille). Der an-
tragstellerin war die Fahrerlaubnis im Mai 2011
wiedererteilt worden.

(2) auf Grund der nachfolgend dargestellten ereig-
nisse am 27. april 2013 bestanden (und bestehen auch
noch heute) durchgreifende anhaltspunkte dafür, dass
die antragstellerin erneut rückfällig und wieder alko-
holabhängig geworden ist. allein die tatsache, dass
die antragstellerin, wie sie selbst eingeräumt hat, im
laufe des Vormittages des 27. april 2013 bis zum ein-
treffen der Polizei (ca. 14:25 Uhr) zwei Flaschen und
einen teil einer weiteren Flasche Portwein getrunken
hat, spricht bereits dafür, dass sie zum damaligen Zeit-
punkt nicht abstinent gelebt hat. Sie hat selbst vor-
getragen, an diesem tag von der Polizei an ihrer 
Wohnungstür in „stark alkoholisiertem Zustand“ ange-
troffen worden zu sein. Für den alkoholkonsum der
antragstellerin spricht neben der festgestellten Blutal-
koholkonzentration von 2,73 Promille im Übrigen
auch, dass sie nach einer in der beigezogenen Strafak-
te der Staatsanwaltschaft Schwerin … in der polizei-
lichen Strafanzeige wiedergegebenen Zeugenaussage
einer Nachbarin, die diese später bestätigt hat „regel-
mäßig betrunken“ gewesen sei.

hinzukommt, dass die antragstellerin ausweislich
der beiden bisher erstellten medizinisch-psychologi-
schen Gutachten des tÜV … vom 28. Februar 2007
und 04. Mai 2011 eine Problem-trinkerin ist. Sie fängt
an, regelmäßig alkohol in größeren Mengen und un-
kontrolliert zu sich zu nehmen, wenn sie krisen durch-
lebt bzw. sich schweren konflikten gegenüber sieht.

(3) § 13 Satz 1 Nr. 2 e) FeV verlangt nicht, dass die
alkoholabhängigkeit im Zusammenhang mit dem
Führen eines kraftfahrzeuges aufgefallen sein muss.
Dafür spricht bereits der Wortlaut dieser Bestimmung,
wonach die Frage, ob alkoholmissbrauch oder -abhän-
gigkeit noch besteht „sonst zu klären ist“, während 
§ 13 Satz 1 Nr. 2 b) und c) FeV ausdrücklich auf alko-
holbedingte handlungen im Straßenverkehr abstellen.
auch der Sinn und Zweck der Bestimmung spricht für
eine solche auslegung. Nach § 2 abs. 2 Nr. 3 StVG
dürfen nur Personen, die zum Führen von kraftfahr-
zeugen geeignet sind, eine Fahrerlaubnis haben. § 13
Satz 1 Nr. 2e) FeV soll deshalb sicherstellen, dass je-
mand der alkoholabhängig ist oder alkoholmissbrauch
betreibt, kein kraftfahrzeug im Straßenverkehr führt.

(4) Die entscheidung, die Vorlage eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen, ver-
stößt entgegen der auffassung der antragstellerin auch
nicht gegen das Übermaßverbot. Das Gutachten ist ge-
eignet, den durch die beschriebenen Vorkommnisse
am 27. april 2013 bestehenden Verdacht der neuer-
lichen alkoholabhängigkeit der antragstellerin zu klä-
ren; ein milderes – gleich geeignetes – Mittel als die
Vorlage eines solchen Gutachtens sieht das Gesetz in 
§ 13 Satz 1 Nr. 2 FeV nicht vor und ist auch sonst nicht
ersichtlich, weil nur mit einem solchen Gutachten die
alkoholproblematik bei früherer alkoholabhängigkeit
ausreichend geklärt werden kann. Wegen der erheb-
lichen Gefahren für die antragstellerin und andere
Verkehrsteilnehmer, die durch Fahren unter alkohol-

einfluss verursacht werden können, ist die anordnung
auch unter Berücksichtigung der interessen der an-
tragstellerin verhältnismäßig im engeren Sinn gewe-
sen.

Die Frist von ca. sechs Wochen zur Vorlage des Gut-
achtens ist ebenfalls angemessen gewesen.

bb) Weil das verlangte Gutachten von der antrag-
stellerin nicht vorgelegt worden ist, durfte (und mus-
ste) die antragsgegnerin nach §§ 46 abs. 3, 11 abs. 8
FeV auf die Nichteignung der antragstellerin schlie-
ßen. ein ermessen ist der Fahrerlaubnisbehörde trotz
des Wortlauts des § 11 abs. 8 FeV („darf“) nicht ein-
geräumt; vielmehr stellt die Bestimmung einen Grund-
satz der Beweiswürdigung dar (so auch Dauer, in:
hentschel/könig/Dauer, Straßenverkehrsrecht, § 11
FeV rn. 51 m. w. N.).

cc) Das ergebnis der von der antragstellerin einge-
reichten haaranalyse ändert hieran nichts. es ist be-
reits insofern nicht verwertbar, weil keine angaben zur
identitätsprüfung des Probanden und der Probanden-
abgabe unter Sichtkontrolle dokumentiert ist, wie sich
aus dem genannten Schreiben ausdrücklich ergibt.

Soweit die antragstellerin darauf verweist, dass
nach einer weiteren haaranalyse alkoholabstinenz für
einen Zeitraum, das der haarlänge entspreche, anzu-
nehmen sei, wirkt sich dies nicht auf die rechtmäßig-
keit der erfolgten Fahrerlaubnisentziehung aus. Maß-
gebender Zeitpunkt der Sach- und rechtslage ist bei
anfechtungsklagen nach § 42 abs. 1 VwGo regelmä-
ßig der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung,
hier also der erlass des Widerspruchsbescheides vom
24. april 2014 des landesamtes für Straßenbau und
Verkehr Mecklenburg-Vorpommern. Das ergebnis der
haaranalyse hätte im Widerspruchsbescheid zum
einen nur berücksichtigt werden müssen, wenn die an-
tragstellerin die haaranalyse im rahmen des Wider-
spruchsverfahrens der Widerspruchsbehörde zur Ver-
fügung gestellt hätte. ausweislich des sehr aus-
führlichen tatbestandes des Widerspruchsbescheides
ist dies aber nicht geschehen. Zum anderen begegnet
es Bedenken, wenn allein die Vorlage einer haaranaly-
se nach ablauf der Frist für die Vorlage eines MPU-
Gutachtens die Fahrerlaubnisbehörde veranlassen
müsste, die entziehungsverfügung aufzuheben.

allein das ergebnis der haaranalysen kann die be-
stehenden Zweifel an der Fahreignung wegen der be-
stehenden alkoholabhängigkeit der antragstellerin
auf Grund des rückfalls nicht in ausreichendem Maße
beseitigen. Nach Nr. 8.3 der anlage 4 zur FeV ist
neben der mindestens einjährigen abstinenz Voraus-
setzung, dass keine alkoholabhängigkeit mehr be-
steht. Die haaranalyse sagt indessen nichts über die
Fahrtauglichkeit der antragstellerin aus. Sie ist ledig-
lich ein indiz dafür, dass die antragstellerin nunmehr
(wieder) abstinent lebt und möglicherweise ihre alko-
holabhängigkeit überwunden hat. Nach auffassung
der kammer ist zur abschließenden klärung der Frage
der alkoholabhängigkeit bei der vorliegenden Sachla-
ge allein die einholung des in der Fahrerlaubnisver-
ordnung vorgeschriebenen medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens angezeigt.
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dd) Der von der antragstellerin herangezogene Be-
schluss des Verwaltungsgerichts oldenburg vom 26.
august 2009 – 7 B 2212/09 – (juris) vermag schon
deshalb keine abweichende entscheidung im vorlie-
genden Fall zu rechtfertigen, weil – anders als bei der
antragstellerin – trotz erheblichem alkoholkonsums
des antragstellers jenes Verfahrens eine alkoholab-
hängigkeit oder ein alkoholmissbrauch nicht fest-
stand. Zudem hat der dort entschiedene Fall weitere
Besonderheiten, die hier nicht vorliegen.

51. Verursachte die Versicherungsnehmerin
einer Kaskoversicherung den Verkehrsunfall da-
durch, dass sie mit einer Blutalkoholkonzentration
von 1,09 ‰ im Baustellenbereich von der Fahr-
bahn abkommt, ist der Versicherer zu einer Lei-
stungskürzung von 75 % berechtigt.

oberlandesgericht karlsruhe, 
Urteil vom 15. april 2014 – 9 U 135/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die klägerin macht nach einem Verkehrsunfall an-

sprüche gegen die Beklagte aus einer kaskoversiche-
rung geltend. Die Beklagte hält einen anspruch für
nicht gegeben, da die klägerin den Unfall alkoholbe-
dingt grob fahrlässig verursacht habe. 

am 12. 10. 2012 befuhr die klägerin mit ihrem Pkw
die Bundesstraße B 33 von G. in richtung o. Bei einer
Baustelle gab es zu der angegebenen Zeit nach der ab-
fahrt Z. eine Fahrbahnverschwenkung nach rechts. Die
Baustelle und die Fahrbahnverschwenkung waren
durch entsprechende Verkehrszeichen angekündigt. es
gab einen sogenannten Geschwindigkeitstrichter (he-
rabsetzung der zulässigen höchstgeschwindigkeit
durch Verkehrsschilder zunächst auf 70 km/h und
dann auf 50 km/h). Der Fahrbahnverlauf im Baustel-
lenbereich war durch rot-weiß gestreifte Warnbaken
markiert, wobei mindestens eine dieser Warnbaken ein
gelbes Blinklicht trug, welches von weitem erkennbar
war. Der Verlauf der Fahrbahn im Bereich der Ver-
schwenkung nach rechts war durch nicht unterbroche-
ne gelbe linien (links und rechts der Fahrbahn sowie
in der Fahrbahnmitte) markiert. Die klägerin bemerk-
te die Baustelle zu spät, so dass sie im Bereich der
Fahrbahnverschwenkung nicht der baustellenbeding-
ten Straßenführung nach rechts folgte, sondern nahezu
geradeaus weiterfuhr. Das Fahrzeug geriet auf die
Gegenfahrbahn, und prallte dort gegen eine Betonbe-
grenzung. am Pkw der klägerin entstand totalscha-
den. 

Die klägerin hatte vor Fahrtantritt bei einer Freun-
din mehrere Gläser rotwein getrunken. auf Grund
einer nachträglich entnommenen Blutprobe steht
außer Streit, dass die Blutalkoholkonzentration zum
Zeitpunkt des Unfalls mindestens 1,09 Promille be-
trug. 

auf Grund der bei der Beklagten bestehenden kas-
koversicherung hat die klägerin einen anspruch in

höhe von 7.120,00 € nebst Zinsen geltend gemacht.
Zwar sei sie auf Grund eines Fahrfehlers selbst für den
Unfall verantwortlich. Der Unfall sei jedoch nicht
durch alkohol verursacht worden. Zum Zeitpunkt des
Unfalls sei die Scheibe im linken Bereich noch etwas
beschlagen gewesen. Bei dem Versuch, die Scheibe
frei zu wischen, habe sie nicht genügend auf die Fahr-
bahn geachtet. 

Das landgericht hat die klage abgewiesen. Gegen
diese entscheidung richtet sich die Berufung der klä-
gerin. 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Berufung der klägerin ist teilweise

begründet. Sie hat nach dem Unfall vom 12.10. 2012
aus der bei der Beklagten bestehenden kaskoversiche-
rung einen Zahlungsanspruch in höhe von 1.780,00 €
nebst Zinsen. 

1. Der anspruch der klägerin ergibt sich aus dem
Versicherungsvertrag mit der Beklagten, der durch den
Versicherungsschein vom 04.12. 2011 dokumentiert
ist. Die Fahrzeugversicherung für den Pkw umfasste
neben der haftpflichtversicherung auch eine Vollkas-
koversicherung mit einer Selbstbeteiligung von
300,00 €. Die Parteien hatten die Geltung der akB
2011 vereinbart. es ist ein Versicherungsfall im Sinne
von Nr. a.2.1.3 b der akB 2011 (Unfall) eingetreten.
Die abrechnung der klägerin, die zu einem Betrag
von 7.120,00 € kommt (7.850,00 € Wiederbeschaf-
fungswert ./. 430,00 € restwert ./. 300,00 € Selbstbe-
teiligung) ist unstreitig, und entspricht den vertrag-
lichen Vereinbarungen. 

2. Die Versicherungsleistung ist jedoch gemäß § 81
abs. 2 VVG zu kürzen, da die klägerin den Versiche-
rungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat. 

a) Die Parteien haben die gesetzliche regelung in 
§ 81 abs. 2 VVG – soweit im vorliegenden Fall maß-
geblich – nicht abbedungen. Zwar ist in Nr. a.2.8.1 der
maßgeblichen akB 2011 geregelt, dass die Beklagte
in der kaskoversicherung auf den einwand der groben
Fahrlässigkeit gemäß § 81 abs. 2 VVG verzichten
sollte. Dieser Verzicht gilt jedoch gemäß a.2.8.1 
abs. 3 akB 2001 ausdrücklich nicht bei der herbei-
führung des Versicherungsfalles in Folge des Genusses
alkoholischer Getränke. Daher bleibt § 81 abs. 2 VVG
vorliegend anwendbar. 

b) Die klägerin hat den Unfall vom 12.10. 2012
durch einen Fahrfehler verursacht. Sie hat dem Verlauf
der Fahrbahn in der Baustelle nicht die erforderliche
aufmerksamkeit gewidmet. Dieser Fehler führte dazu,
dass ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und
dort gegen die Betonbegrenzung prallte. es ist davon
auszugehen, dass die klägerin in ihrer aufmerksam-
keit in der Zeit unmittelbar vor dem Unfall abgelenkt
war, da sie sich bemühte, die im linken Bereich teil-
weise beschlagene Frontscheibe ihres Fahrzeugs frei
zu wischen. Die Scheibe war jedoch überwiegend
nicht beschlagen, so dass sie bei genügender aufmerk-
samkeit den Fahrbahnverlauf ohne Schwierigkeiten
hätte erkennen können. Sie hat die durchgezogenen
gelben linien, durch welche die Fahrbahnverschwen-
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kung im Baustellenbereich markiert wurden, nicht be-
achtet. Die klägerin hat die Warnbaken rechts und
links der Fahrbahn nicht beachtet. auch das von wei-
tem erkennbare gelbe Blinklicht auf einer der Warn-
baken führte nicht zu einer reaktion. Zudem hätten die
Geschwindigkeitsbeschränkungen vor der Baustelle
(sogenannter Geschwindigkeitstrichter) die klägerin
rechtzeitig auf die Baustelle aufmerksam machen
müssen. Die klägerin war ortskundig, so dass sie von
der Baustelle in dem betreffenden Bereich auf der B33
wusste. 

Der Unfallablauf und die dargestellten Umstände
des Fahrfehlers der klägerin sind im Wesentlichen un-
streitig. Streitig ist lediglich die Frage der beschlage-
nen Frontscheibe und des Wischversuchs der klägerin.
in diesem Punkt folgt der Senat nach der durchgeführ-
ten Beweisaufnahme – anders als das erstinstanzliche
Gericht – der Darstellung der klägerin. Der für die
maßgeblichen Umstände im rahmen von § 81 abs. 2
VVG beweispflichtigen Beklagten ist der Nachweis
nicht gelungen, dass die teilweise beschlagene Scheibe
in der Ursachenkette, die zum Unfall führte, keine
rolle gespielt hat. 

c) Die klägerin war zum Zeitpunkt des Unfalls al-
koholbedingt fahruntauglich. 

aa) Bei einer Blutalkoholkonzentration, die unter
dem Grenzwert für die absolute Fahruntüchtigkeit
(heute: 1,1 ‰) liegt, kommt es auf die Umstände des
einzelfalls an, ob eine alkoholbedingte Fahruntaug-
lichkeit festgestellt werden kann. Dabei sind insbeson-
dere mögliche ausfallerscheinungen zu berücksichti-
gen. Vor allem kann ein Fahrfehler, der typischerweise
auf alkohol zurück zu führen ist, ein wesentliches
indiz bei der Beweiswürdigung sein (vgl. zur Feststel-
lung der alkoholbedingten Fahruntauglichkeit im Zi-
vilrecht BGh, NJW 1988, 1846). 

bb) Nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr.
r. steht eine alkoholbedingte Fahruntauglichkeit der
klägerin zur Überzeugung des Senats fest. Die Blutal-
koholkonzentration zum Zeitpunkt des Unfalls be-
trug – unstreitig – mindestens 1,09 ‰. Dies ist sehr
nahe am – heute anerkannten – Wert der absoluten
Fahruntauglichkeit von 1,1 ‰. Zwar wurden weder
vom Polizeibeamten noch von dem für die Blutentnah-
me zuständigen arzt alkoholbedingte ausfallerschei-
nungen bei der klägerin festgestellt. Nach dem Gut-
achten des Sachverständigen steht jedoch fest, dass der
klägerin ein Fahrfehler unterlaufen ist, der typischer-
weise durch alkohol bedingt ist. im Zusammenhang
mit der hohen Blutalkoholkonzentration reicht dies zur
Feststellung der relativen Fahruntüchtigkeit aus. 

kennzeichnend für den alkoholbedingten Fahrfeh-
ler ist nach dem Gutachten des Sachverständigen vor
allem, dass bei der klägerin die sogenannte Mehrfach-
leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben war. Schon eine
geringe ablenkung (Wischen der beschlagenen Schei-
be) führte dazu, dass die klägerin – anders als ein
nüchterner autofahrer – auf eine Vielzahl von Warn-
hinweisen nicht reagierte. Die klägerin kannte die ört-
lichkeit und die Baustelle. es gab einen sogenannten
Geschwindigkeitstrichter, es gab Warnbaken, ein gel-

bes Blinklicht auf einer Warnbake war von weitem er-
kennbar, und die gelben linien auf der Fahrbahn mar-
kierten die Fahrbahnverschwenkung. Das Sichtfeld
der klägerin durch die Frontscheibe war auch nach
ihren eigenen angaben nur in geringem Umfang durch
die beschlagene Scheibe beeinträchtigt. Normale Be-
dienungsvorgänge im Fahrzeug wie ein kurzes Wi-
schen an der Scheibe, eine Überprüfung des Gebläses
oder ein herunterdrehen der Seitenscheibe werden von
einer erfahrenen autofahrerin, wie der klägerin, nor-
malerweise so beherrscht, dass eine geringe ablen-
kung durch die Fahrzeugbedienung, die aufmerksam-
keit und reaktion im Straßenverkehr nicht soweit
herabsetzen kann, wie dies der klägerin im vorliegen-
den Fall unterlaufen ist. Dies ist nach dem Gutachten
des Sachverständigen entscheidend für die Feststel-
lung eines typischen alkoholbedingten Fahrfehlers. 

d) es steht fest, dass der Unfall durch den alkohol-
genuss der klägerin verursacht wurde. aus der alko-
holbedingten Fahruntauglichkeit im Zusammenhang
mit einem Fahrfehler, der typischerweise auf alkohol-
genuss beruht, ist im Wege des anscheinsbeweises auf
einen kausalzusammenhang zwischen dem alkohol-
genuss und dem Unfallereignis zu schließen (vgl. zum
anscheinsbeweis in derartigen Fällen BGh, NJW
1988, 1846). Umstände, die den anscheinsbeweis ent-
kräften könnten, liegen nicht vor. außer dem alkohol-
bedingten Fahrfehler kommt keine andere Ursache für
das Unfallgeschehen in Betracht. 

e) Die klägerin hat grob fahrlässig gehandelt. Bei
alkoholbedingter Fahruntauglichkeit ist in der regel
von grober Fahrlässigkeit des betreffenden Fahrzeug-
führers auszugehen. in objektiver hinsicht handelt es
sich um einen besonders gefährlichen Verstoß im Stra-
ßenverkehr. in subjektiver hinsicht ist davon auszuge-
hen, dass jeder kraftfahrer die Gefährlichkeit von al-
koholgenuss kennt. Von diesen Gesichtspunkten ist
auch im vorliegenden Fall auszugehen. Um eine Bak
von mindestens 1,09 ‰ im Unfallzeitpunkt zu errei-
chen, muss die klägerin erhebliche Mengen rotwein
getrunken haben. auch wenn die klägerin glaubte, sie
sei fahrtüchtig, liegt auch in subjektiver hinsicht ein
erheblich gesteigertes Verschulden vor, da die kläge-
rin wusste, dass sie vor Fahrtantritt nicht unerhebliche
Mengen alkohol getrunken hatte (vgl. zur groben
Fahrlässigkeit bei relativer Fahruntauglichkeit olG
köln, olGr 1998, 404). 

3. Der Umstand, dass die klägerin den Versiche-
rungsfall alkoholbedingt grob fahrlässig herbeigeführt
hat, führt nicht dazu, dass ihr anspruch gegen die Be-
klagte vollständig entfällt. Unter Berücksichtigung der
Schwere des Verschuldens (§ 81 abs. 2 VVG) ist viel-
mehr eine kürzung auf 25 % vorzunehmen. Daraus er-
gibt sich der anspruch in höhe von 1.780,00 €. 

a) Bei der kürzung der Versicherungsleistung
gemäß § 81 abs. 2 VVG sind sämtliche Umstände des
einzelfalls abzuwägen. Dies gilt grundsätzlich auch
bei alkoholbedingter Fahruntauglichkeit (vgl. BGh,
NJW 2011, 3299 [= Ba 2012, 227]). in der Praxis
spielt dabei allerdings die jeweilige Blutalkoholkon-
zentration eine erhebliche rolle, da bei einem höheren
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Bak-Wert in der regel von einem entsprechend höhe-
ren Verschulden auszugehen ist. in der gerichtlichen
Praxis wird bei einem Bak-Wert oberhalb der Grenze
der absoluten Fahruntauglichkeit von 1,1 ‰ im rah-
men von § 81 abs. 2 VVG vielfach eine kürzung der
leistung auf Null vorgenommen, während Bak-
Werte unterhalb von 1,1 ‰ zumeist nicht zu einem
gänzlichen entfallen der leistung führen (vgl. hierzu
die rechtsprechungsbeispiele bei Böhm/Nugel, MDr
2013, 1328). 

b) im vorliegenden Fall hält der Senat eine kürzung
auf ¼ für angemessen. Dabei ist berücksichtigt, dass
der Bak-Wert zum Unfallzeitpunkt nahe an der abso-
luten Grenze von 1,1 ‰ lag, diesen Wert jedoch nicht
ganz erreichte. ausfallerscheinungen, welche die klä-
gerin zusätzlich vor Fahrtantritt hätten vom Fahren ab-
halten müssen, waren nicht erkennbar. Die klägerin
hat erstinstanzlich vor dem landgericht einerseits ein-
geräumt, sie habe ein „schlechtes Gewissen“ wegen
des alkohols gehabt, als sie sich zur Fahrt entschloss.
andererseits kann der Senat unter den gegebenen Um-
ständen jedoch nicht feststellen, dass sich das Ver-
schulden der klägerin im Grenzbereich zu einem
eventualvorsatz befunden hätte (vgl. zu diesem Ge-
sichtspunkt Böhm/Nugel a. a. o.).

52. 1. In der Fremdversicherung (der Ehefrau)
wird die grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalls durch den Leasingnehmer (Ehe-
mann) des kaskoversicherten Fahrzeugs dem Ver-
sicherungsnehmer gemäß § 47 VVG zugerechnet.

2. In der Kaskoversicherung berechtigt eine Be-
schädigung des versicherten Fahrzeugs im Zustand
absoluter Fahruntüchtigkeit (hier mit 2,07 ‰) den
Versicherer in der Regel zu einer Leistungskürzung
auf Null.

landgericht Dortmund,
Urteil vom 27. Februar 2014 – 2 o 370/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die klägerin hat bei der Beklagten eine Fahrzeug-

vollversicherung mit einer Selbstbeteiligung vom
300,00 eUr für einen geschlossenen kastenwagen
abgeschlossen. Dieses Fahrzeug steht im eigentum der
C-Bank, die das versicherte Fahrzeug an den ehemann
der klägerin verleast hat.

am ... 2013 gegen 2.17 Uhr verunfallte der ehe-
mann der klägerin mit dem versicherten Fahrzeug.
ausweislich der ermittlungsakten kam der ehemann
der klägerin auf trockener und beleuchteter Fahrbahn
auf der B ... in e von der Fahrbahn ab und prallte gegen
einen Straßenbaum. Beim eintreffen der Polizei
schwankte er leicht und schien unter alkoholeinfluss
zu stehen. eine alkoholprobe der atemluft ergab einen
Wert von 1,39 ‰, die daraufhin veranlasste Blutalko-
holprobe einen Mittelwert von 2,07 ‰. Mit diesen 
erkenntnissen lehnte die Beklagte das Begehren der

klägerin auf Versicherungsleistung wegen der unfall-
bedingten Schäden am versicherten Fahrzeug ab.

Die klägerin meint, die Beklagte sei zur bedin-
gungsgemäßen entschädigung verpflichtet, weil ihr
ehemann nicht ihr repräsentant sei. ob ein leasing-
nehmer repräsentant des leasinggebers sei, könne da-
hinstehen, da sie – die klägerin – das Fahrzeug nicht
verleast habe.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die klage ist unbegründet.
i. Die klägerin kann von der Beklagten aus dem be-

stehenden Fahrzeugvollversicherungsvertrag keine
leistungen für die bei dem durch ihren ehemann ver-
ursachten Verkehrsunfall vom 14. 02. 2013 entstande-
nen Schäden am versicherten Fahrzeug verlangen, da
ihr ehemann den Versicherungsfall grob fahrlässig
herbeigeführt hat, ihr – der klägerin – das Verhalten
ihres ehemannes gemäß § 47 VVG zuzurechnen ist
und die Schwere des Verschuldens des ehemannes der
klägerin die Beklagte zu einer leistungskürzung auf
Null berechtigt.

1. allerdings scheitert die klage nicht an einer von
der Beklagten gerügten aktivlegitimation der kläge-
rin. Denn auch in der Fremdversicherung steht gemäß
§ 45 VVG sowie nach den üblicherweise vereinbarten
akB z. B. F.2 akB 2008 – die Parteien haben zu den
konkret vereinbarten akB nichts vorgetragen – die
ausübung der rechte nur dem Versicherungsnehmer
mithin der klägerin zu. Daran vermag die im leasing-
vertrag vereinbarte abtretung der ansprüche des ehe-
mannes der klägerin an die leasinggeberin nichts zu
ändern.

2. Die Beklagte ist gemäß § 81 abs. 2 VVG aller-
dings nicht zur leistung verpflichtet, da der ehemann
der klägerin den Versicherungsfall grob fahrlässig
herbeigeführt hat. Denn der ehemann der klägerin ist
nach dem unstreitigen Sachverhalt mit dem versicher-
ten Fahrzeug im betrunkenem Zustand mit einer Blut-
alkoholkonzentration von mehr als 2,00 ‰ auf trocke-
ner und beleuchteter Fahrbahn von dieser abge-
kommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Das
Führen eines kraftfahrzeugs in alkoholbedingt fahrun-
tüchtigem Zustand ist grundsätzlich objektiv wie sub-
jektiv als grob fahrlässig anzusehen. auch im Versi-
cherungsvertragsrecht gilt, dass ein kraftfahrer mit
einem Blutalkoholgehalt von 1,1 ‰ und höher absolut
fahruntüchtig ist, so dass die alkoholfahrt des ehe-
mannes der klägerin – was diese auch nicht in Zweifel
zieht – als grob fahrlässig anzusehen ist. Die kausa-
lität zum stattgefundenen Schaden am versicherten
Fahrzeug verursachenden Unfall wird vermutet (an-
scheinsbeweis).

entgegen der auffassung der klägerin ist ihr die
grob fahrlässige herbeiführung des Versicherungsfal-
les zuzurechnen. Zwar kann eine repräsentantenstel-
lung ihres ehemannes nicht festgestellt werden. Da die
klägerin kein Sachinteresse an dem für sie fremden
Fahrzeug hat, käme ohnehin nur eine repräsentanten-
stellung ihres ehemannes im rahmen der Vertragsver-
waltung des Versicherungsvertrages in Betracht, für
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die zum einen keinerlei anhaltspunkte bestehen und
die zum anderen für den Versicherungsfall ohne jede
Bedeutung wäre.

Die Zurechnung der grob fahrlässigen herbeifüh-
rung des Versicherungsfalles durch ihren ehemann auf
die klägerin erfolgt über § 47 abs. 1 VVG. Danach ist
bei einer Versicherung für fremde rechnung auch das
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen, wenn
das Verhalten des Versicherungsnehmers von recht-
licher Bedeutung ist. Diese regelung hat zur Folge,
dass eine den Versicherungsnehmer belastende Zu-
rechnung des vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Verhaltens des Mitversicherten erfolgt (olG karlsru-
he, Versr 2013, 1123; olG hamm r + s 1996, 129;
Maier in Stiefel/Maier, kraftfahrtversicherung, 18.
aufl., akB, F rn. 18).

Bei der vorliegenden kraftfahrtvollversicherung
handele es sich um eine Fremdversicherung, in die
auch der ehemann der klägerin als leasingnehmer
und mitversicherte Person einbezogen war. Denn die
kaskoversicherung, aus der die klägerin ihre ansprü-
che ableitet, deckt nicht nur das Sacherhaltungsinte-
resse des eigentümers (interesse am erhalt des Sub-
stanzwertes der versicherten Sache), sondern auch das
Sachersatzinteresse desjenigen, der dem eigentümer
bei Beschädigung der versicherten Sache zum ersatz
verpflichtet sind (vgl. klimke in Prölss/Martin, Versi-
cherungsvertragsgesetz, 28. aufl., § 43 rn. 14 und
15). Daraus folgt, dass bei einer als Fremdversiche-
rung genommenen kaskoversicherung für ein gelea-
stes Fahrzeug nicht nur das Sacherhaltungsinteresse
des leasinggebers, sondern auch das Sachersatzinte-
resse des leasingnehmers mitversichert ist (klimke in
Prölss/Martin a. a. o., rn. 45; rixecker in römer/
langheid, Versicherungsvertragsgesetz, 4. aufl., § 43
rn. 12; Maier in Stiefel/Maier, a. a. o.). Da der ehe-
mann der klägerin als leasingnehmer nach den von
der Beklagten überreichten leasingbedingungen – wie
in leasingverträgen üblich – für die Beschädigung des
geleasten Fahrzeugs durch den Gebrauch desselben
einzustehen hatte, war auch er als versicherte Person in
den zwischen den Parteien bestehenden kaskoversi-
cherungsvertrag einbezogen, so dass die grob fahrläs-
sige herbeiführung des Versicherungsfalles gemäß 
§ 47 der klägerin als Versicherungsnehmerin zuzu-
rechnen ist.

3. Die der klägerin zuzurechnende trunkenheits-
fahrt ihres ehemannes führt zur leistungsfreiheit der
Beklagten gemäß § 81 abs. 2 VVG. Danach ist der
Versicherer berechtigt, seine leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis
zu kürzen, wenn der Versicherungsfall grob fahrlässig
herbeigeführt worden ist. Diese leistungskürzungsbe-
fugnis kann in ausnahmefällen zu einer vollständigen
Versagung der Versicherungsleistung führen (BGh
Versr 2011, 1037). eine solche leistungskürzung auf
Null kommt insbesondere bei einer Schadensverursa-
chung infolge absoluter Fahruntüchtigkeit in Betracht,
wenn die abwägung aller Umstände des einzelfalles
die trunkenheitsfahrt als ebenso schwerwiegend er-
scheinen lassen, wie die vorsätzliche herbeiführung

des Versicherungsfalles, die gemäß § 81 abs. 1 VVG
mit leistungsfreiheit des Versicherers sanktioniert
wird. in der rechtsprechung ist anerkannt, dass das
Führen eines kfz in alkoholbedingt fahruntüchtigem
Zustand zu den schwersten Verkehrsverstößen über-
haupt gehört, die im regelfall die Berechtigung des
Versicherers nach sich zieht, die leistung auf Null zu
kürzen (BGh a. a. o.; olG Stuttgart NJW-rr 2011,
185 [= Ba 2011, 191]; olG hamm Versr 2011, 206;
olG Dresden Versr 2011, 205 [= Ba 2011, 189]; lG
Münster Versr 2011, 1037; landgericht tübingen
ZFS 2010, 394). Die vom Gericht zu berücksichtigen-
den Umstände des einzelfalles lassen auch vorliegend
eine leistungskürzung auf Null zu. Denn der Blutal-
koholgehalt des ehemannes der klägerin lag mit 2,07
‰ mehr als deutlich über der Grenze zur absoluten
Fahruntüchtigkeit von 1,1 ‰. irgendwelche Umstän-
de, die ihren ehemann entlasten könnten, hat auch die
klägerin nicht vorgebracht und sind aus dem vom Ge-
richt zu berücksichtigendem Sachverhalt nicht ersicht-
lich.

ii. Somit ist die Beklagte nicht verpflichtet, der klä-
gerin aus dem bestehenden kaskoversicherungsver-
trag eine entschädigung für die unfallbedingte Be-
schädigung des versicherten Fahrzeugs zu zahlen.

53. *) Die Regressmöglichkeit steht dem Versi-
cherer auch gegen den mitversicherten Fahrer des
Kraftfahrzeuges zu, wenn dieser gegen vertragliche
Obliegenheiten – hier: die Pflicht, das Fahrzeug
nicht zu fahren, wenn er alkoholbedingt fahrun-
tüchtig ist – verstoßen hat. 

amtsgericht ludwigshafen,
Urteil vom 10. oktober 2013 – 2c C 491/12 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die klägerin macht regressansprüche geltend

wegen leistungen, die sie als kraftfahrzeug-haft-
pflichtversicherer wegen eines Unfalls erbracht hat,
bei dem der Beklagte Fahrer war.

Die ehefrau des Beklagten ist Vertragspartnerin der
klägerin in einer kraftfahrzeug-haftpflichtversiche-
rung.

Mit dem versicherten Fahrzeug verursachte der Be-
klagte am 16.12.11 gegen 6.00 Uhr einen Verkehrsun-
fall an der kreuzung der Bundesstraße x mit der
Bundesstraße y. Der Unfall ereignete sich, weil der Be-
klagte das Fahrzeug unter alkoholeinwirkung führte.
Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten bemerkten
alkoholgeruch beim Beklagten und führten eine
atemalkoholmessung durch. Die daraufhin entnom-
mene Blutprobe wies eine Bak von 0,91 Promille aus.

aufgrund des Unfalls leistete die klägerin an den
geschädigten Unfallgegner insgesamt 5.135,36 €.

Die klägerin fordert unter Berufung auf die dem
kraftfahrzeug-haftpflichtversicherungsvertrag zu-
grunde gelegten allgemeinen Bedingungen für die
kraftfahrtversicherung (akB) den von ihr geleisteten
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Betrag bis zur Grenze ihrer leistungsfreiheit zurück. 
Der Beklagte trägt dazu vor, dass nach seiner an-

sicht ausschließlich seine ehefrau im Wege eines re-
gresses belangt werden könnte, wenn ihr gegenüber
die Voraussetzungen vorlägen. Nur sie sei Versiche-
rungsnehmerin, nicht er selbst, gegenüber dem ein
rückgriff ausgeschlossen sei.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die klage ist zulässig und begründet.
Der klägerin steht der geltend gemachte anspruch

aus § 116 abs. 1 VVG zu. Die klägerin hat wegen
des Unfalls vom 16. 12. 11 leistungen an den Ge-
schädigten erbracht, wozu sie als haftpflichtversi-
cherer verpflichtet war. Sie war indes von der lei-
stungspflicht wegen des obliegenheitsverstoßes des
Beklagten frei geworden und kann daher bei ihm
rückgriff nehmen.

Die klägerin hat wegen des Unfalls insgesamt
5.135,36 € an den Geschädigten geleistet. Sie hat die
Summe ins einzelne gehend aufgeschlüsselt und dazu
vorgetragen. Das pauschale Bestreiten des Beklagten
dazu ist unsubstantiiert und mithin unbeachtlich.

Die klägerin hat erklärt, in welcher reihenfolge sie
die teilforderungen ihrer regressforderung unterlegt,
so dass die einzelnen teilforderungen auch hinrei-
chend abgegrenzt sind, was ihre Berücksichtigung bei
dem rückgriff angeht.

Versicherungsnehmerin und Vertragspartnerin der
klägerin in der kraftfahrzeug-haftpflichtversicherung
ist die ehefrau des Beklagten. Der rückgriff steht dem
Versicherer aber auch gegen den mitversicherten Fah-
rer des kraftfahrzeuges zu, wenn dieser gegen die ver-
traglichen obliegenheiten verstoßen hat. Unter der
Geltung des § 3 PflVersG in seiner Fassung bis zum
31.12.7 war dies anerkannt (BGh, Urt. v. 24.10.7, iV
Zr 39/06, Urt. v. 14.9.5, iV Zr 216/04). Nach der
Neuregelung des Pflichtversicherungsrechts gilt nichts
anderes. Die interessenlage hat sich nicht geändert und
eine absicht des Gesetzgebers, die regressmöglich-
keit des Versicherers gegen den mitversicherten Fahrer
durch die Gesetzesänderung abzuschaffen, ist nicht er-
sichtlich. Der berechtigte Fahrer eines kraftfahrzeugs
ist in das, für dieses Fahrzeug durch einen anderen
Versicherungsnehmer bestehende, haftpflichtversi-
cherungsverhältnis einbezogen. er erwirbt einen eige-
nen Deckungsanspruch gegen den Versicherer und ist
somit als Mitversicherter in den Versicherungsvertrag
einbezogen. So treffen auch ihn obliegenheiten aus

dem Versicherungsvertrag. Demgemäß besteht die
leistungsfreiheit des Versicherers nach § 116 abs. 1
VVG nicht nur dem Versicherungsnehmer gegenüber.
Die Norm findet entsprechende anwendung auf das
Verhältnis zwischen dem Versicherer und dem mit-
versicherten Fahrer (olG Celle, Beschluss vom
26. 07.12, 8 W 39/12, zitiert nach juris).

Der Beklagte hat gegen seine obliegenheiten ver-
letzt. Diese ergeben sich auch gegenüber ihm aus den
akB, die dem Versicherungsvertrag zwischen seiner
ehefrau und der klägerin zugrunde liegen. eine der
wesentlichen obliegenheiten ist dort zu D.2.1 festge-
schrieben und lautet: „Das Fahrzeug darf nicht gefah-
ren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Ge-
tränke oder andere berauschende Mittel nicht in der
lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.“ Diese Pflicht
galt ausweislich F und F.1 der akB auch für den Be-
klagten, denn dort ist geregelt (F): „Für Mitversicherte
Personen(...) finden alle regelungen dieses Vertrages
entsprechende anwendung“ und konkret (F.1): „Mit-
versicherte Personen haben alle für sie als Versiche-
rungsnehmer geltenden Pflichten entsprechend zu be-
achten. Die dann folgenden, einzeln benannten
ausnahmen von dieser entsprechenden Geltung bezie-
hen sich auf ureigenste Pflichten des Versicherungs-
nehmers, so die Pflicht zur Beitragszahlung und die
Pflicht, keine unberechtigten, fahrerlaubnislosen oder
fahruntüchtigen Fahrer fahren zu lassen. Diese aus-
nahmen gelten mithin nicht für den Beklagten, erfas-
sen aber auch nicht sein ihm hier vorgehaltenes eige-
nes Verhalten.

Der Beklagte verstieß gegen die Pflicht, das Fahr-
zeug nicht zu fahren, wenn er alkoholbedingt fahrun-
tüchtig war. er führte das Fahrzeug mit einer Bak von
0,91 Promille, also schon im nahen Bereich zur straf-
rechtlichen absoluten Fahruntüchtigkeit. Zudem ver-
ursachte er den Verkehrsunfall aufgrund seiner alko-
holbedingten Fahruntüchtigkeit, was unstreitig ist.
Überdies besteht als indiz, das auf die alkoholbedingte
Fahruntüchtigkeit schließen lässt, dass die zur Unfall-
stelle gekommenen Polizisten atemalkoholgeruch
beim Beklagten wahrnahmen und deshalb sogleich die
Feststellung der alkoholisierung des Beklagten veran-
lassten.

Die klägerin kann sich auf die obliegenheitsverlet-
zung berufen und sich auf die daraus ergebende lei-
stungsfreiheit gegenüber dem Beklagten, was sich aus
F.3 der akB ergibt, denn die Umstände, die zur lei-
stungsfreiheit führen, lagen in der Person des Mitver-
sicherten, also des Beklagten vor.
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kUrt rÜDiGer MaatZ

absenkung der alkoholgrenzwerte für radfahrer (?)

Einleitung: Der Appell
einer Presseinformation vom März 20121) war unter der Überschrift „experten für Änderung der alkohol-

grenzwerte für Fahrradfahrer“ folgendes zu entnehmen:
„Unfälle mit alkoholisierten radfahrern nehmen dramatisch zu, der bisher geltende Grenzwert von

1,6 Promille Blutalkoholgehalt für die absolute Fahruntüchtigkeit darf daher keinen Bestand haben.
Dafür sprachen sich etwa 150 experten im rahmen der gemeinsam vom Deutschen Verkehrssicher-
heitsrat (DVr) und Unfallforschung der Versicherer (UDV) in dieser Woche in Berlin durchgeführten
konferenz ,Sicherer radverkehr‘ aus. Zudem sollte, wie für kraftfahrzeuge auch, ein ordnungswidrig-
keitentatbestand eingeführt werden. Wissenschaftliche Untersuchungen sollen jetzt die Grenzwerte klä-
ren, die nach Meinung der teilnehmer bei etwa 0,8 Promille für die ordnungswidrigkeit und 1,1 Pro-
mille für die absolute Fahruntüchtigekit liegen sollten. Was viele nicht wissen: im Fall eines Unfalls
können auch 0,3 Promille schon ein Straftatbestand sein.“

also: handlungsbedarf wegen der Verkehrsunfallentwicklung unter Beteiligung alkoholisierter radfahrer?
So sieht es ersichtlich auch das im auftrag der innenministerkonferenz 2013 erstellte „Verkehrslagebild ,rad-

fahrer im Straßenverkehr unter alkoholeinfluss‘“2), das die Verkehrsministerkonferenz und die Justizminister-
konferenz auf ihren tagungen im herbst 2013 zur kenntnis genommen haben. Die Verkehrsministerkonferenz
hat vor diesem hintergrund gemeint, „der bestehende Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit von derzeit 
1,6 ‰ (bedürfe) der Überprüfung“. Die Justizministerkonferenz ihrerseits hat auf „die zur Zeit am institut für
rechtsmedizin der Universität Düsseldorf durchgeführte Untersuchung über ,Grenzwerte für die absolute Fahr-
untüchtigkeit bei radfahrern‘ hin(gewiesen), die im Jahr 2014 abgeschlossen sein soll“, und es für sinnvoll er-
achtet, vor einer weiteren erörterung deren ergebnisse abzuwarten.3)

Das ist die ausgangslage. 
Vielleicht ist es bloßer Zufall, dass die seit zwei Jahren intensiv geführte Diskussion um die „absenkung der

Promillegrenze für radfahrer“ zusammenfällt mit einem mitunter fast schon kampagnenartigen anprangern
von – selbst von prominenter Seite so bezeichneten – „kampf- oder rüpelradfahrern“4). anhänger von Ver-
schwörungstheorien könnten darin den Versuch sehen, damit „die“ radfahrer zu treffen und dabei im ergebnis in
kauf zu nehmen, das Bekenntnis der Politik zur „Förderung des radverkehrs als gesamtgesellschaftliche aufga-
be“ mit dem erklärten Ziel, „den radverkehrsanteil in Deutschland von aktuell 10 auf 15 Prozent zu steigern“5),
zu konterkarieren.  

letzteres wird man den Verantwortlichen – erst recht den experten – ganz sicher nicht unterstellen wollen.
Vielmehr steht außer Frage, dass alkohol (nicht anders als sonstige zentralwirksame rauschmittel) grundsätzlich
die Fahrsicherheit beeinflusst und damit – auch bei radfahrern – die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann.
Die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, gehört aber zweifellos zu den Schutzpflichten des Staates. ebenso
zweifellos ist dem Gesetzgeber, will er Gefahren begegnen, die Grundrechtsträgern durch Verhalten Dritter dro-
hen, bei der Frage nach einem handlungsbedarf, also bei der entscheidung über das ob und Wie geeigneter Maß-
nahmen aber auch ein weiter Gefahreinschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum eröffnet.6)

Zum ausmaß der von alkoholisierten radfahrern ausgehenden Gefahr für die Verkehrssicherheit: ergibt sich
aus der Unfallstatistik des Statistischen Bundesamts7) für das Jahr 2011 im Überblick, dass von den insgesamt
an Verkehrsunfällen mit Personenschaden (VUP) 589.755 Beteiligten 16.046 = 2,7 % unter alkoholeinfluss stan-
den. Davon wiederum stellten mit 9.335 = 58,2 % die Pkw-Fahrer die größte Gruppe, gefolgt von der Gruppe der
Fahrradfahrer mit 3.723 = 23 %. Was die anteile alkoholisierter Beteiligter an allen Beteiligten der jeweiligen
Gruppe anlangt, lag hiernach der anteil der Pkw-Fahrer mit 2,5 % leicht unter dem o. g. Durchschnittswert von
2,7 %, der anteil der von der Statistik erfassten radfahrer hingegen mit 4,8 % deutlich darüber, während der an-
teil der Fußgänger exakt dem Durchschnittswert entsprach. 

Für das Jahr 2012 ergeben sich – allerdings mit leichter tendenz „nach unten“ – ganz ähnliche Zahlen.8) Diese
Daten sprechen auf den ersten Blick für einen vergleichsweise hohen anteil unter alkoholeinfluss stehender rad-
fahrer an allen Unfallbeteiligten9); sie lassen indes keinerlei aussage über die art der Unfallbeteiligung, der Ur-
sächlichkeit der alkoholisierung für das Unfallgeschehen und über das Maß der eigen- und Fremdschädigung
zu. Vor allem aber widerlegen diese Zahlen – auch im Vergleich zu Vorjahren – die von mancher Seite beschwo-
rene „dramatische“ Zunahme von radfahrer-alkoholunfällen, die einen handlungsbedarf begründen soll. Davon
abgesehen, erfassen die Zahlen ganz allgemein nicht die entwicklung der Verkehrsverhältnisse – hier speziell
zum radfahrerverkehrsanteil. 

indes lassen die Zahlen des Statistischen Bundesamts aber jedenfalls eine aussage über den Grad der alkoho-
lisierung zu10): Von den in diesem Jahr insgesamt 3.726 erfassten, unter alkoholeinfluss an VUP beteiligten 

Supplement



BlUtalkohol Vol. 51/2014

Sup 4

radfahrern (männlich: 3.306; weiblich: 415) wiesen 75 %, also der weitaus überwiegende teil, eine Bak von 
≥ 1,4 ‰ (bzw. ≥ 0,7 mg/l aak) auf. 

Damit – dies schon vorweg – dürfte jedenfalls die annahme widerlegt sein, die alkoholisierung von radfah-
rern wirke sich im Zusammenhang mit VUP vor allem im Bereich unterhalb der derzeit „geltenden“ Grenze von
1,6 ‰ aus. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn danach aber der ganz weit überwiegende teil der unter alkoholein-
fluss an VUP beteiligten radfahrer ohnehin schon nach jetziger rechtslage – selbst bei sog. „folgenloser“ trun-
kenheitsfahrt – sogar von der Strafvorschrift des § 316 StGB erfasst wird, hat dies verständlicherweise auch aus-
wirkungen auf die Frage nach einem gesetzgeberischen handlungsbedarf.

Die Rechtsprechung als Adressat des Appells
Worum geht es aber überhaupt bei der von der Verkehrsministerkonferenz angemahnten Überprüfung des „be-

stehenden Grenzwert(s) der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,6 ‰“ bzw. der von diversen Fachverbänden er-
hobenen Forderung nach einer „absenkung der Promillegrenze für radfahrer“? anders gefragt: Wer ist adressat
dieser Forderung? recht besehen kann dies wohl nicht die – unabhängige – rechtsprechung sein, sondern nur die
Politik. andererseits richtet sich die kritik gegen die für „viel zu hoch“ eingeschätzte „Grenze“ von 1,6 ‰, die
gerade nicht vom Gesetzgeber, sondern von der rechtsprechung „verantwortet“ ist11). 

Denn zwar hat der Gesetzgeber in dem sich über mehrere legislaturperioden erstreckenden Verfahren bis zur
einfügung von § 316 StGB im Jahr 1964 selbst durchaus erwogen, einen strafbegründenden „als Gefahren-
grenzwert verstandenen Blutalkoholwert“ gesetzlich festzulegen. Daraus ist nichts geworden.12)

Vor diesem hintergrund ist die bisherige Bestimmung der „Grenzwert“-Alkoholisierung durch den BGH
zu sehen, die – wie einzuräumen ist: ganz im interesse einer gleichen, für den tatrichter handhabbaren und für
den (potentiellen) täter vorhersehbaren rechtsanwendung – von der rechtsprechung (des BGh) im laufe von
Jahrzehnten entwickelt worden ist. Die „Grenzwert“-rechtsprechung bei alkoholfahrten beruht auf der – unter
Beachtung des Zweifelsgrundsatzes in dubio pro reo gewonnenen – Annahme, dass mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit13) ausnahmslos „jeder“ (!) entsprechend alkoholisierte kraftfahrer toxisch bedingte lei-
stungsminderungen und Persönlichkeitsveränderungen aufweist, die seiner sicheren teilnahme am Straßenver-
kehr entgegenstehen.14) Dass diese Prämisse – ungeachtet ihrer fachlichen Fundierung durch die Gutachten des
Bundesgesundheitsamts – schon in tatsächlicher hinsicht hinterfragt werden kann, bedarf nicht erst eines Ver-
weises auf die Problematik der Dunkelfeldforschung15). hier setzen auch die – rechtlichen – einwände ein, die
rechtsprechung habe mit der Festlegung der Grenzwerte alkoholbedingter „absoluter“ Fahrunsicherheit, die
jeden Gegenbeweis ausschließt, eine „quasi-gesetzesersetzende regelung“ getroffen und damit in den kompe-
tenzbereich des Gesetzgebers eingegriffen, einwände, mit denen sich immerhin auch das Bundesverfassungsge-
richt befassen musste16). Damit ziehe ich nicht in Zweifel, dass die Festlegung der für § 316 StGB maßgebenden
alkohol-Grenzwerte durch die rechtsprechung (des BGh) im Grundsatz als akt legitimer richterrechtlicher
rechtsfortbildung erscheint.17) ob dies allerdings auch weiterhin so gesehen wird, ist schon angesichts der per-
manenten Änderung in der Besetzung des zuständigen 4. Strafsenats des BGh keineswegs gesichert. hinzu
kommt, dass auch das BVerfG18) in seiner die Verfassungsbeschwerden gegen die Verurteilung wegen alkohol-
bedingt „absoluter“ Fahrunsicherheit verwerfenden rechtsprechung nur die kompetenz der Fachgerichte zur
Feststellung eines erfahrungssatzes, wie er der Grenzwertrechtsprechung des BGh zugrunde liegt, bestätigt, es
aber – wegen des verfassungsgerichtlich eingeschränkten Prüfungsmaßstabes konsequenterweise – ausdrücklich
über die richtigkeit des vom BGh angenommenen erfahrungssatzes als solche nicht befunden hat. Zweifel blei-
ben jedenfalls, wobei der einwand nicht von der hand zu weisen ist, „die dogmatische einordnung der Grenz-
wertbestimmung als Erfahrungssatz (sei) im Grunde eine begriffliche hilfskonstruktion zur aufstufung eines
Beweisanzeichens zum tatbestandsmerkmal“; denn „kennzeichen der Regelwirkung eines erfahrungssatzes
wäre auch seine Widerleglichkeit im einzelfall“19); gerade diese Möglichkeit schließt der BGh bei erreichen der
,absoluten‘ Grenze aber aus.20) Das gilt es zu bedenken, wenn es um die Festlegung neuer Grenzwerte – wie sie
jetzt für radfahrer diskutiert wird – geht. 

Die Entwicklung der Rechtsprechung
Grundlegend (und „geltend“) ist immer noch die entscheidung des BGh aus dem Jahr 1986 mit dem leitsatz:

ein radfahrer ist bei einem Blutalkoholgehalt von 1,7 ‰ absolut fahruntüchtig (aufgabe von BGhSt 19, 82)21).
Diesen Schluss rechtfertigte der Senat mit den ergebnissen der im institut für rechtsmedizin der Universität Gie-
ßen unter leitung von Prof. Dr. Schewe in den Jahren 1980 und 1984 mit insgesamt 150 testpersonen durchge-
führten Untersuchungen22), „bei denen Verkehrssituationen simuliert worden sind, mit denen radfahrer jederzeit
zu rechnen haben“; danach sei schon bei einer Bak von 1,5 ‰ jeder radfahrer unbedingt fahruntüchtig; zu die-
sem Wert sei jedoch ein Sicherheitszuschlag von – seinerzeit 0,2 ‰ – hinzurechnen. Das ergebe zusammenge-
nommen den „Grenzwert“ von 1,7 ‰. 

Zum Gefährdungsaspekt führte der Senat in der entscheidung aus.
„Die Bedeutung der Fahrsicherheit eines radfahrers bedeutet auch eine erhebliche Gefährdung ande-

rer Verkehrsteilnehmer. Daher ist nicht nur zu berücksichtigen, dass nicht fahrsichere radfahrer durch
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anfahren von Personen oder Sachen Schäden verursachen können. Von erheblich größerer Bedeutung
ist …, dass alkoholisierte radfahrer wegen ihrer Gleichgewichtsbeeinträchtigung durch plötzliche, un-
kontrollierte lenkbewegungen andere, erheblich schneller fahrende Verkehrsteilnehmer zu ausweich-
bewegungen veranlassen können, die nicht nur für die ausweichenden, sondern vor allem auch für die
entgegen kommenden Verkehrsteilnehmer in hohem Maße gefährlich sind.“

Noch 1963 hatte derselbe Senat entschieden, „nach den gegenwärtigen ärztlichen erkenntnissen (könne) kein
alkoholgehalt festgestellt werden, von dem ab ein radfahrer stets unfähig ist, im Verkehr sicher zu fahren. ob er
fahrtüchtig ist, häng(e) von allen einzelumständen ab.“23) in den Gründen führte der Senat seinerzeit aus:

„Der Verkehr stellt an die leistungsfähigkeit [des radfahrers] teilweise andere anforderungen als an
den kraftwagenführer und an den kraftradfahrer. So wirken Gleichgewichtsstörungen auf die Fahr-
weise des radfahrers meist verhältnismäßig frühzeitig ein. Mehr als der kraftradfahrer muss er beim
Fahren das Gleichgewicht halten. Seelisch-geistige ausfallerscheinungen, insbesondere mangelnde
aufmerksamkeit, zumal beim langsamen Fahren, mögen bei ihm wegen der leichten Bedienung des
Fahrrades häufig eher zu erwarten sein als beim kraftwagenführer und beim kraftradfahrer. anderer-
seits erfordert die technische Beherrschung schneller Motorfahrzeuge mit ihren weitaus größeren Ge-
fahren für andere größere Umsicht und erheblicheres Geschick.“24)

Zeitlich getrennt von dieser unmittelbar nur den radfahrverkehr betreffenden rechtsprechung lief die ent-
wicklung der rechtsprechung bei der Behandlung des in mancher hinsicht eng mit dem Fahrrad verbundenen
„Fahrrads mit hilfsmotor“, dem sog. Mofa 25, die ihrerseits wiederum aufschlussreich für die aufgeworfene
Frage nach der „Grenzalkoholisierung“ für radfahrer ist:

Noch 1974 vermochte der BGh „nach den gegenwärtigen erkenntnissen … für den Fahrer eines führer-
scheinfreien Fahrrads mit hilfsmotor (sog. Mofa 25) kein(en) allgemein(en) Grenzwert der alkoholbedingten
Fahruntüchtigkeit (zu) bestimmen“25). Damals führte der Senat in den Gründen aus:

„ob und wann eine Fahruntüchtigkeit i.S. des § 316 StGB gegeben ist, hängt einerseits ab vom aus-
maß der alkoholbedingten Änderungen der leistungsfähigkeit und der Beeinträchtigung der Gesamt-
persönlichkeit des Fahrzeugführers selbst, andererseits vom ausmaß der Gefährdung anderer Verkehrs-
teilnehmer durch ihn.“ 

Um sodann – für unsere heutige thematik bedeutsam –  auf den Vergleich von Mofa und Fahrrad  einzugehen:
„Die für [das Mofa 25] zugelassene höchstgeschwindigkeit von 25 km/h wird heute durch die Mehr-

gangschaltung auch vom radfahrer erreicht. hierbei geht vom radfahrer insoweit sogar eine größere
Gefahr aus, als durch das Pedaltreten das halten des Gleichgewichts im Unterschied zum Mofa er-
schwert ist. Jedenfalls ist die vom Mofa 25 ausgehende Betriebsgefahr nur geringfügig höher als die des
Fahrrads.“

Demgegenüber entschied der BGh 1981 unter „aufgabe von BGhSt 25, 360“, d. h. unter abkehr seiner ent-
scheidung von 1974, dass „auch der Fahrer eines führerscheinfreien Fahrrades mit hilfsmotor (sog. Mofa 25) bei
einem Blutalkoholgehalt von 1,3 ‰ absolut fahruntüchtig [ist]“, nachdem eine „großangelegte Untersuchung im
institut für rechtsmedizin der Universität Gießen (…) nunmehr ergeben [habe] (vgl. Ba 1980, 298 ff.), dass –
anders als beim radfahrer – der Mofafahrer bei einem Blutalkoholgehalt von 1,3 ‰ im allgemeinen so erhebli-
che Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit zeig(e), dass der Schluss auf sog. absolute Fahrunsicherheit gerecht-
fertigt“ sei.26)

auch in dieser unmittelbar nur das Mofa 25 betreffenden entscheidung äußerte sich der Senat wiederum – im
rahmen eines obiter dictum – zum Fahrrad und meinte, 

„die neueren Untersuchungsergebnisse leg(t)en es nahe, auch für radfahrer einen nach dem heutigen
erkenntnisstand zwischen 1,5 und 2,0 ‰ liegenden Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit zu bestimmen.
(…) Dies umso mehr, als die technische Vervollkommnung des Fahrrades … weiter voranschreitet und
seine Bedienung, aber auch die … zu erzielende Geschwindigkeit, höhere anforderungen an seine Be-
herrschung im weiter zunehmenden Straßenverkehr stellt.“27)

Bemerkenswert für unsere heutigen Überlegungen ist dabei insbesondere zweierlei:
• Zum einen nahm der Senat die technische ausstattung des jeweiligen Fahrzeugtyps auch und gerade unter

dem Gesichtspunkt der damit verbundenen Gefährlichkeit in den Blick und kam dabei zu einer immer weiter
voranschreitenden Vergleichbarkeit von Mofa 25 und Fahrrad 

• Zum anderen stellte der Senat auch auf die (entwicklung der) tatsächlichen Verkehrsverhältnisse ab.
Nimmt man allein zum einen den technischen Vergleich von Fahrrad und (damaligem, wenn auch heute kaum

noch relevantem) Mofa 25 und zum anderen die Veränderung der Verkehrsverhältnisse28), so benötigte man kaum
eine nähere Begründung dafür, auf der bislang in anspruch genommenen Datenbasis – ihre Stichhaltigkeit unter-
stellt – den Gefahrengrenzwert strafbegründender Fahrunsicherheit einheitlich für alle Fahrzeuge, damit auch für
radfahrer – wie für kraftfahrzeuge – auf 1,1 ‰ herab- bzw. festzusetzen. Denn dass die Fahrraddichte, d. h. die
anzahl der verfügbaren Fahrräder, und insbesondere auch der Umfang des Fahrradverkehrs – wie des Fahrzeug-
verkehrs allgemein –, seit der BGh-entscheidung von 1986 massiv zugenommen hat, ist schon ebenso allge-
meinkundig wie der Umstand, dass die auch von herkömmlichen „einfachen“ Fahrrädern infolge ständig verbes-
serter Übersetzung erreichte Geschwindigkeit die des Mofa 25 jedenfalls ohne weiteres erreicht, wenn nicht gar
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übersteigt. Danach wäre schwerlich zu begründen, weshalb die „Betriebsgefahr“ selbst des „einfachen“ Fahr-
rades auch heute noch geringer sein sollte als die des Mofa 25, was konsequenterweise der im raum stehenden
Forderung nach Festsetzung eines 1,1 ‰ Werts auch für radfahrer Nachdruck verleihen könnte. Das würde erst
recht gelten, wenn man – wie es wohl notwendig ist – auch noch unter den e-bikes die „einfachen“ pedelecs mit
maximal zulässig erreichbarer Geschwindigkeit von 25 km/h mit berücksichtigt, die, obwohl verkehrsrechtlich
noch den Fahrrädern zugeordnet29), in tatsächlicher hinsicht im Grenzbereich zwischen (muskelbetriebenem)
Fahrrad und (motorbetriebenem) Mofa, d. h. kraftfahrzeug rangieren.30) Doch erscheint schon zweifelhaft, ob
die auf die Fahrzeugtechnik, namentlich auf die zu erreichende Geschwindigkeit abstellende Betrachtung, mit der
der BGh das seinerzeitige Mofa 25 mit Blick auf § 316 StGB den sonstigen kraftfahrzeugen gleichgestellt hat,
überhaupt (noch) überzeugt. Jedenfalls lassen sich aus dem technischen Vergleich von Mofa 25 und Fahrrad um-
gekehrt keine legitimen Schlüsse auf erhöhte anforderungen an das sichere Führen von Fahrrädern unter alko-
holeinfluss ziehen, die schon für sich eine „absenkung der ,geltenden‘ Promillegrenze für radfahrer“ durch die
rechtsprechung gebieten würden. 

Ungeachtet dessen erweist sich die von der Verkehrsministerkonferenz angemahnte „Überprüfung des gelten-
den Grenzwerts der Fahruntüchtigkeit von 1,6 ‰“ und die gegenwärtige Diskussion jedenfalls insofern als hilf-
reich, als sie die rechtsprechung zwingt, zumindest die rechtstatsächlichen Grundlagen dieser von ihr verant-
worteten Festlegung neu zu bedenken. Denn die rechtsprechung muss ihre Beweisgrundlagen – und damit auch
sog. erfahrungssätze des täglichen lebens – anlassbezogen stets neuen wissenschaftlichen erkenntnissen, sofern
diese in den einschlägigen Fachkreisen allgemein und zweifelsfrei anerkannt sind, anpassen. 

ausgehend von den Parametern, wie sie jeher der Grenzwertrechtsprechung zugrunde liegen, müsste die
rechtsprechung, wenn sie den „geltenden“ Gefahrengrenzwert für radfahrer von 1,6 ‰ auf seine Stichhaltigkeit
überprüft, die aktuellen erkenntnisse zu den nachfolgenden aspekten berücksichtigen:

• Veränderung der Verkehrsverhältnisse im Vergleich kraft- und radfahrer31)
• Verkehrsunfallstatistische Daten getrennt nach eigen- und Fremdschädigungen32)
• ergebnisse der medizinisch-psychologischen alkoholforschung über Bak-abhängige leistungseinbußen
• Fahrversuche unter alkoholeinfluss.
Dabei hat der BGh neben den gleichrangig zu würdigenden ergebnissen sowohl der medizinischen und stati-

stischen alkoholforschung gerade den zuletzt genannten Fahrversuchen eine „besondere Bedeutung“ zugemes-
sen33). Dazu heißt es in der die radfahrer betreffenden entscheidung von 198634):

„Die ergebnisse der … Untersuchungen, bei denen (…) teststrecken für Geradeausfahrt, Slalom-
fahrt, toredurchfahren und kreisfahren nach sechs unbewerteten Übungsfahrten jeweils nüchtern und
unter alkoholeinfluss zu durchfahren waren, genügen den an eine wissenschaftliche Überzeugungsbil-
dung zu stellenden anforderungen (…).“ Und weiter: „Bei sämtlichen 150 Versuchspersonen ist es bei
alkoholwerten von 1,5 ‰ zu deutlichen leistungseinbußen gegenüber der Nüchternleistung und zu er-
heblichen Fahrfehlern gekommen. Die statistische Bedeutung dieses ergebnisses wird noch dadurch
verstärkt, dass (…) nur gesunde, ausgeruhte und verhältnismäßig junge Personen herangezogen worden
sind, die … besonders motiviert und keinerlei Überraschungen auf den ihnen bekannten Versuchsstrek-
ken beim Fahren … ausgesetzt waren.“

Der BGh hat damit – wie erwähnt – bei der Grenzwertfestsetzung ausschlaggebend auf die ergebnisse der
Gutachten von SCheWe et al. aus den Jahren 1980 und 198435) abgestellt. Daran und damit auch an der jenen Gut-
achten zugrunde liegenden Versuchsanordnung gilt es bei der „Überprüfung des geltenden Grenzwerts“ anzuset-
zen. Dabei liegen die methodischen Schwächen der seinerzeit von SCheWe et al. durchgeführten Untersuchungen
jedenfalls aus heutiger Sicht auf der hand. insbesondere fällt ins Gewicht, dass die Fahrversuche seinerzeit nur
bei tageslicht stattfanden und im interesse der Sicherheit der Probanden Brems- sowie reaktionsversuche nicht
vorgesehen waren. anknüpfend an die Definition des Begriffs der Fahrunsicherheit in der rechtsprechung des
BGh36), wonach entscheidend die [fehlende Fähigkeit zur] Bewältigung schwieriger plötzlich auftretender un-
vorhergesehener Verkehrssituationen ist, sind aber gerade solche reaktionstests unerlässlich.

Neuere Studien werden diese Schwächen der Gutachten SCheWe 1980 und 1984 berücksichtigen und ausglei-
chen müssen, um den real von radfahrern zu bewältigenden Verkehrssituationen näher und damit zu aussage-
kräftigerer Beurteilung zu kommen. Dabei kann sich durchaus offenbaren, dass sich der für die Grenzwert-recht-
sprechung in anspruch genommene Erfahrungssatz, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit37)
jedermann mit entsprechender Bak fahrunsicher ist, wissenschaftlich nicht halten lässt, der „Grenzwert“ – auch
das ist zu bedenken – möglichweise sogar zu niedrig (!) ist und ihn die rechtsprechung deshalb nach oben korri-
gieren müsste. 

Deshalb mögen die Staatsanwaltschaften oder auch die Verteidigung in geeignet erscheinenden Fällen revi-
sion einlegen mit dem Ziel, eine neue Grundsatzentscheidung des BGh zur „absoluten“ alkoholbedingten Fah-
runsicherheit allgemein und für radfahrer speziell herbeizuführen. Große aussicht auf einen „erfolg“ – „erfolg“
im Sinne des appells für eine „Absenkung (!) der Promillegrenze“ – vermag ich gegenwärtig allerdings nicht zu
sehen.

Wie, wo, durch wen – und mit welchem ergebnis – neben der eingangs erwähnten aktuellen „Düsseldorfer
Studie“38) auch immer mögliche weitere Fahrversuche sowie medizinische und unfallstatistische Untersuchun-
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gen durchgeführt werden, bleibt die dogmatische Fragwürdigkeit der Grenzwertfestsetzung durch die Recht-
sprechung (ein Problem), dies jedenfalls so lange, als nicht alle wesentlichen Stimmen der beteiligten Wissen-
schaften zu einem übereinstimmenden ergebnis gelangen. ich habe Zweifel, ob letzteres gelingt, und befürchte
eher, dass – wenn nicht der Gesetzgeber selbst tätig wird – der (die rechtsprechung betreffende) appell zur „ab-
senkung der Promillegrenze für radfahrer“ im ergebnis das Gebäude der Grenzwertrechtsprechung insgesamt
(d. h. auch die 1,1 ‰ Grenze für kraftfahrer) zum einsturz bringen könnte mit der sicherlich nicht gewollten, der
Bekämpfung des massenhaften Delikts der alkoholfahrten abträglichen Folge, dass forensisch über die
Fahr(un)sicherheit nach § 316, § 315c abs. 1 Nr. 1 Buchst. a StGB generell nur noch nach einzelfallprüfung mit
entsprechend großem Sachverständigenaufwand zu entscheiden wäre. 

Jedenfalls offenbart der von mehreren Seiten geäußerte bzw. unterstützte appell, den „Promillegrenzwert für
radfahrer zu senken“, ein mangelhaftes Verständnis der Grundlagen der Festsetzung des „geltenden“ Grenzwerts
„absoluter“ Fahrunsicherheit: Denn diese beruht – um es zu wiederholen – auf der annahme eines sie tragenden,
den tatrichter in der ansonsten freien Beweiswürdigung bindenden „erfahrungssatzes des täglichen lebens“.
Niemand außer der rechtsprechung selbst ist aber berufen, das Bestehen – oder Nichtbestehen – eines solchen
erfahrungssatzes für die forensische Praxis festzustellen. Denn der erfahrungssatz, demzufolge „bei 1,7 resp. 
1,6 ‰“ ausnahmslos jeder radfahrer – „absolut“ – fahrunsicher und deshalb der Straftatbestand erfüllt ist, be-
steht entweder (noch) oder er besteht eben nicht (mehr); er ist aber nicht Gegenstand rechts- oder verkehrspoliti-
scher erwägungen.

Der Gesetzgeber als Adressat des Appells
Unabhängig von dem ergebnis des o. g. „Düsseldorfer Fahrradprojekts“ sowie ggf. weiterer Untersuchungen

wäre der Gesetzgeber, wollte bzw. will er seiner Schutzpflicht im interesse einer erhöhung der Verkehrssicher-
heit gegen alkoholisierte radfahrer mit den Mitteln des Strafrechts nachkommen, im rahmen seiner Gefahren-
einschätzungsprärogative und seines insoweit weiten ermessensspielraums frei, einen solchen Grenzwert (von
1,6 ‰ oder auch darunter) als strafbegründendes tatbestandsmerkmal im Gesetz festzuschreiben39). Denn auch
wenn im einzelfall selbst bei einem solchen alkoholisierungsgrad eine konkrete Gefahrerhöhung für die Ver-
kehrssicherheit nicht nachweisbar ist, handelte der Gesetzgeber jedenfalls nicht willkürlich, wenn er wegen der
generell-abstrakten Gefährdung durch solchermaßen alkoholisierte radfahrer das Führen eines Fahrrades in
diesem Zustand als strafbares Unrecht qualifizierte. Dies ergibt schon der rückgriff auf die seinerzeit durch die
Gutachten SChewe et al. 1980 und 1884 ermittelten Daten zu den Bak-abhängigen leistungseinbußen. 

Der Gesetzgeber, wenn er sich denn zum tätigwerden entschlösse, bräuchte sich – anders als die rechtspre-
chung – nicht eng an einen (behaupteten) erfahrungssatz zu binden, wie er – wie aufgezeigt – der „Grenzwert-
rechtsprechung“ dogmatisch zugrunde liegt. Denn anders als die rechtsprechung bei der Beweiswürdigung, ist
der Gesetzgeber nicht an den Zweifelsgrundsatz gebunden, sondern hat er bei seiner entschließung allein das
Willkürverbot und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Nichts spricht nach meinem Dafürhalten da-
gegen, dass der Gesetzgeber – analog zum Bußgeldtatbestand des § 24a abs. 1 StVG – strafbegründende
Grenzwerte für Alkoholfahrten im rahmen des § 316 StGB festlegt, die die tatbestandsmäßigkeit vom indivi-
duellen Nachweis toxisch bedingter Fahrunsicherheit unabhängig begründen. 

eine solche von mir seit langem im rahmen des geltenden § 316 StGB für das Führen von Kraftfahrzeugen
befürwortete gesetzliche „Grenzwert-Regelung“40) – und zwar unter Beibehaltung des „offenen“ tatbestandes
des § 316 abs. 1 StGB mit seinem normativen tatbestandsmerkmal der Fahrunsicherheit41) – würde die bisheri-
ge Unterscheidung der rauschmittel-bedingten Fahrunsicherheit nach „absolut“ oder „relativ“ beseitigen. Denn
es bedürfte bei erreichen oder Überschreiten der Grenzwerte keines weiteren Nachweises der Fahrunsicherheit
mehr und gäbe es keinen anlass mehr für einen „absoluten“ „Beweis-Grenzwert“; vielmehr wären die gesetz-
lichen Grenzwerte (auch – nach meinem Vorschlag – der 1,1 Promille-Wert für die alkoholbelastung bei Kraft-
fahrzeugführern) als lex specialis neben dem bestehen bleibenden § 316 abs. 1 StGB Tatbestandsmerkmale.
Für die forensische Praxis ergäbe sich eine weitere wesentliche erleichterung, wie die entscheidung des BGh zur
forensischen Verwertbarkeit der Messergebnisse von Atemalkoholproben42) zeigt. Dort hat der BGh darauf ab-
gestellt, dass zwischen gesetzlich festgelegten Grenzwerten einerseits und von der rechtsprechung als „Beweis-
regeln“ definierten Grenzwerten andererseits zu unterscheiden sei; er hat letztlich in der Bindung der recht-
sprechung an das Gesetz (art. 20 abs. 3 halbs. 2 GG) die rechtfertigung gesehen, die aufgrund „gesetzeskon-
formen“ Verfahrens gewonnenen aak-Messwerte unmittelbar, d. h. ohne Vornahme von Sicherheitsabschlägen,
der rechtlichen Wertung nach § 24a abs. 1 StVG zugrundezulegen. Diese rechtsprechung wäre, würden hier-
nach strafbegründende BAK-Grenzwerte in § 316 StGB eingeführt, ohne weiteres auch auf die anforderun-
gen an die Feststellung einer solchen tatbestandlichen strafbegründenden BAK zu übertragen. Würde diese im
einzelfall nicht erreicht, bliebe es allerdings weiter bei der Beurteilung nach den bisher in der rechtsprechung
zur „relativen“ Fahrunsicherheit entwickelten Maßstäben. 

So könnte die Diskussion um die „Absenkung die Promillewerte für Radfahrer“ im Endeffekt zum An-
lass für eine solche grundlegende Reform des § 316 StGB werden43), mit der der Gesetzgeber – exakt 50 Jahre
nach Verabschiedung der Vorschrift – selbst die ihm obliegende Verantwortung für die Bestimmung der Grenzen
(Grenzwerte) strafbaren Verhaltens beim Führen von Fahrzeugen unter alkoholeinfluss übernähme. 
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Der Gesetzgeber als Adressat des Appells für eine Ordnungswidrigkeitenlösung
Wenn und solange der Gesetzgeber sich zu einer strafrechtlichen lösung nicht entschließt, stellt sich jeden-

falls die Frage, ob wenigstens das Führen eines Fahrrades in alkoholisiertem Zustand als Ordnungswidrig-
keit erfasst werden und demgemäß § 24a abs. 1 StVG etwa – wie unlängst der B.a.D.S. in einer Pressemittei-
lung vom 25. Mai 201344) verlauten ließ – anstelle der Beschränkung auf kraftfahrzeuge auf Fahrzeuge aller art
ausgedehnt werden sollte mit der Folge, dass auch radfahrer mit einer Bak von ≥ 0,5 ‰ (entspr. 0,25 ml/l aak)
erfasst würden.

Gegen eine 0,5-Promille-Grenze für radfahrer bestünden von vornherein mir gewichtig erscheinende Beden-
ken, jedenfalls, solange dieselbe Grenze auch noch für kraftfahrzeuge gilt. Ungeachtet der vom BaDS in Über-
einstimmung mit dem DVr und der DVW vertretenen Gründe für ein „absolutes alkoholverbot am Steuer“45)
sehe ich aber im politischen raum gegenwärtig für eine solche „radikale“ entschließung wenig Chancen einer
realisierung. Jedenfalls spricht – was die Sanktionierung alkoholbeeinflusster Verkehrsteilnahme anlangt – für
eine Differenzierung zwischen kraft- und sonstigen Fahrzeugen, dass

• alkoholisierte Kraftfahrer in erster linie Dritte, und zwar massivst, an leib, leben und Sachwerten gefähr-
den, während bei alkoholisierten radfahrern rechtstatsächlich die – eigenverantwortliche – Selbstgefähr-
dung im Vordergrund steht.46) Dies hätte der Gesetzgeber – aus Verfassungsgründen – auch bei der Sanktio-
nierung zu beachten; 

• konsequenterweise auch Fußgänger47) erfasst werden müssten, wollte man allgemein den Straßenverkehr vor
alkoholisierten oder sonst berauschten Verkehrsteilnehmern schützen (Fallbeispiele von vor Pkw torkelnde
oder gar volltrunken bei Dunkelheit auf der Straße liegende Personen gibt es genügend); und 

• letztlich ein einheitlicher Gefahrengrenzwert – von (bislang) 0,5 Promille – unter Gefährdungsgesichtspunk-
ten auch deshalb kontraproduktiv wirken könnte, weil dadurch der anreiz, nach alkoholgenuss seinen Pkw
stehen zu lassen und stattdessen das - weniger gefährliche - rad zu benutzen, verloren gehen könnte.

auch aus einem weiteren Grund erweist sich eine einheitlich alle Fahrzeuge erfassende Sanktionsnorm auf der
Grundlage der bisherigen Grenzwertfestsetzungen in § 24a StVG als nicht überzeugend:

Die bisherigen Grenzwertfestlegungen durch den Gesetzgeber in § 24a abs. 1 StVG beruhen – seit einführung
der 0,8-Promilllegrenze anfang der 70er Jahre – durchgängig auf dem Gutachten des BGa „alkohol und Ver-
kehrsstraftaten“ aus dem Jahr 1966. Dazu heißt es in der Gesetzesbegründung zum sog. 0,8-Promille-Gesetz:

„Nach dem o. g. Gutachten treten im Bereich einer Bak zwischen 0,6 und 0,7 Promille bei den mei-
sten kfzFührern leistungsminderungen auf, die das sichere Führen eines kfz in Frage stellen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein kfzFührer bei einer Bak von 0,5 Promille einen tödlichen Unfall verur-
sacht, ist … bereits 2,53mal größer als bei nüchternen Fahrzeugführern. Die Gefährlichkeit steigt auf das
4,42fache bei einer Bak von 0,8 Promille“.48)

Die gesetzlichen Grenzwertfestlegungen für den alkoholisierten Kraftfahrer in § 24a StVG beruhen mithin
auf den Maß der Steigerung des statistischen risikos eines – durch die alkoholisierung bedingten – tödlichen (!)
– Verkehrsunfalls. Dieser Gesichtspunkt blieb maßgeblich auch bei der späteren einführung des (zunächst 1998
zusätzlichen und sodann 2001 alleinigen) Grenze von 0,5 Promille, bei der sich der Gesetzgeber darauf berief,
dass „nach den erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft schon bei 0,3 bis 0,4 Promille nachweisbare aus-
fallerscheinungen auftreten, so dass bereits bei dieser alkoholisierung in vielen Verkehrssituationen von einer
Gefährdung des Straßenverkehrs auszugehen ist“.49) Der Gesichtspunkt des risikos, einen tödlichen Verkehrs-
unfall zu verursachen, der für das Führen von Kraftfahrzeugen maßgebend sein soll, lässt sich aber kaum oder
überhaupt nicht unmittelbar auf das Führen eines Fahrrades unter alkoholeinfluss übertragen. Denn schon aus
tatsächlichen Gründen stellt dort die (Bak-abhängige) Steigerung der Gefahr, einen unbeteiligten Dritten im
Verkehr zu Tode zu bringen, keine geeignete Bezugsgröße dar. im Gegenteil steht dort das eigenverletzungsrisi-
ko im Vordergrund50) und geht es dabei unter Verkehrssicherheitsaspekten im Wesentlichen um das (Bak-ab-
hängige) Maß der verkehrsrelevanten psychophysischen Beeinträchtigung der Gesamtleistungsfähigkeit.

Der Gesetzgeber, wenn er denn anlass zur einführung eines Bußgeldtatbestands gegen radfahren unter alko-
holeinfluss sähe, müsste „lediglich“ die verfassungsrechtlichen Grundlagen der gesetzlichen Festlegung eines –
wie gegenwärtig in § 24a abs. 1 StVG für das Führen von kraftfahrzeugen – (nur) bußgeldbegründenden alko-
holgrenzwerts beachten, wie sie das BVerfG quasi als leitlinien formuliert hat51):

• Jedes – auch in Form von Bak-Grenzwerten eingeschränkte – alkoholverbot greift – im Grundsatz nicht an-
ders als jede andere verkehrsregelnde Maßnahme – in das verfassungsrechtlich verbürgte recht auf freie ent-
faltung der Persönlichkeit (art. 2 abs. 1 GG) ein.

• Dieses Grundrecht wird indes nicht schrankenlos gewährleistet, sondern findet seine Schranken nach art. 2
abs. 1 2. halbs. GG – soweit hier von interesse – insbesondere in den rechten Dritter. 

• im Spannungsverhältnis zwischen den interessen des einzelnen und denen der Gemeinschaft hat – nach der
rechtsprechung des BVerfG52) – grundsätzlich das Gemeinschaftsinteresse Vorrang.

• Maßstab für die Zulässigkeit der Beschränkung der individuellen handlungsfreiheit ist der Grad der Schutz-
würdigkeit der dagegen abzuwägenden interessen betroffener Dritter: Soweit es um die Gefahren des moto-
risierten Verkehrs geht, sind dies nach der Grundentscheidung des GG v. a. das recht auf leben und körper-
liche Unversehrtheit (art. 2 abs. 2 Satz 1 GG) und das recht auf eigentum (art. 14 abs. 1 Satz 1 GG). Der
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„Schutz vor sich selbst“ oder – anders ausgedrückt – vor sorglosem handeln, d. h. der Schutz des einzelnen
vor ihn selbst aus von ihm frei verantwortetem handeln treffenden risiken53) gehört grundsätzlich nicht
dazu54).

• Die Beschränkung der individuellen handlungsfreiheit muss zur erreichung des damit verfolgten Ziels ge-
eignet sein und

• Die Maßnahme darf den einzelnen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht mehr als erforderlich
und unzumutbar belasten.55)

Bliebe als weiterer Gesichtspunkt für eine gesetzliche (ordnungswidrigkeiten-)lösung noch die europäische
harmonisierung. Doch kann von einer weithin einheitlichen regelung in den übrigen europäischen ländern56)
nicht die rede sein, auch wenn danach immerhin 9 der aufgeführten 19 länder, also knapp die hälfte, für rad-
fahrer eine 0,5-Promille-Grenze haben. ein – namentlich zwingender – gesetzgeberischer handlungsbedarf lässt
sich daraus sicher nicht ableiten.

Sollte indes an der Forderung nach einführung eines bußgeldbewehrten ordnungswidrigkeitentatbestandes
für alkoholisierte radfahrer festgehalten werden, müsste der (gesetzlich festzulegende) Grenzwert wohl am ehe-
sten zwischen ca. 0,8 und 1,1 Promille festgelegt werden57). Das würde den erkenntnissen aus den früheren Gut-
achten SCheWe et al. 1980 und 1984 über das Maß der Bak-abhängigen leistungsminderung rechnung tragen,
die in diesem Bereich bereits signifikant ist. Zugleich würde damit aber auch insbesondere der notwendige ab-
stand zu dem für kraftfahrer geltenden Grenzwert von 0,5 ‰ noch gewahrt, der sich aus dem Unterschied im
Grad der Gefährlichkeit von kraft- und sonstigem Fahrzeug (für Dritte) ergibt. 

Die einführung einer solchen Sanktionsnorm gegen das radfahren unter alkoholeinfluss ist indes weniger
eine rechtsfrage, sondern wegen des dem Gesetzgeber zustehenden weiten Gefahreinschätzungs- und ermes-
sensspielraums in erster linie eine verkehrs- und rechtspolitisch zu treffende entscheidung. Zu bedenken wäre
allerdings, dass das verwirrende Nebeneinander schon bestehender „Grenzwerte“ (0,0; 0,3; 0,5; 1,1; 1,6 Promil-
le) nochmal verschärft würde, ein Gesichtspunkt, der den Gesetzgeber im interesse von „Vereinfachung und
rechtsklarheit“ 2001 veranlasst hat, seinerzeit für das Führen von kraftfahrzeugen in § 24a abs. 1 StVG das
Nebeneinander von 0,8 und 0,5 ‰ zu beseitigen und allein 0,5 ‰ bestehen zu lassen58). außerdem können alle
Grenzwerte dazu verleiten, sich daran „heranzutrinken“59), statt – wie der BaDS es mit dem eintreten für das ab-
solute alkoholverbot beim Führen von kraftfahrzeugen gefordert hat – ganz und gar alkohol und Fahren zu tren-
nen.

Schlussbemerkung: Handlungsbedarf?
ein zwingender gesetzgeberischer handlungsbedarf (für die einführung eines Straftatbestandes des radfah-

rens unter alkoholeinfluss mit einer gesetzlich festgelegten unterhalb von 1,6-Promille liegenden Bak-Grenze,
ebenso aber auch für die einführung eines  ordnungswidrigkeitentatbestandes entsprechend § 24a abs. 1 StVG)
lässt sich aus den bisherigen erkenntnissen jedenfalls nicht ableiten. insbesondere kann von einer „dramatischen
Zunahme“ von alkoholunfällen von radfahrern keine rede sei; eher trifft das Gegenteil zu, wie sich auch etwa
beispielhaft anhand der Zahlen für karlsruhe – eine mittlere Großstadt mit hohem radfahreranteil – im Überblick
der Jahre 2009 bis 201360) belegen lässt. 

Dabei ist am Beispiel karlsruhe mehrerlei bemerkenswert:
– Die Gesamtzahl der von radfahrern verursachten Verkehrsunfälle (oN1) ist in dem 4-Jahreszeitraum mit

zwischen 298 und 339 im wesentlichen konstant geblieben;
– Gleiches gilt auch für die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit radfahrerbeteiligung, die im Durchschnitt bei

500 – 600 lag (im Jahr 2012: 565); die Verursachungsquote betrug somit ca. 60 %
– im Wesentlichen konstant geblieben ist mit zwischen 23 und 26 (2011 war mit 39 ersichtlich ein „ausrei-

ßer“) auch die Gesamtzahl der alkoholisierten radfahrer als Unfallverursacher (oN1) und deren anteil von
zw. 6 – 8 % an der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit radfahrerbeteiligung

– auffällig ist, dass unter den alkoholisierten radfahrern als Unfallverursachern die häufigkeitsziffer bei den
unteren Bak-Werten gering ist, sie erst  bei den hohen Bak-Werten von ≥ 1,6 ‰ deutlich zunimmt – und
auch dies konstant so geblieben ist

– Diese konstanz ist umso signifikanter, als der radverkehrsanteil in karlsruhe – auch als ergebnis einer be-
sonderen Förderung des radverkehrs durch die Verwaltung – im Zeitraum von 2005 bis 2012 von ursprüng-
lich 16 % auf 23 % angewachsen ist61)

Die Zahlen widerlegen – am Beispiel der „radfahrerstadt“ karlsruhe – somit nicht nur die behauptete Zunah-
me von Verkehrsunfällen durch radfahrer unter alkoholeinfluss, sondern könnten sogar für eine relative – näm-
lich im Verhältnis zur zunehmenden Verkehrsdichte und v. a. zum zunehmenden radfahreranteil stehende – ab-
nahme dieser Unfallgefahr sprechen.62)

Gegen ein bloßes Zufallsergebnis für den Bereich karlsruhe sprechen die Vergleichszahlen für den 5-Jahres-
Zeitraum 2009 bis 2013 in einem eher ländlichen raum, dem ortenaukreis und dem landkreis raststatt, sowie
in einer eher kleinen Stadt, Baden-Baden. in den kreisen lagen die Zahlen (0N1) – ebenfalls auf konstant niedri-
gem Niveau – bei (im ortenaukreis; mit abnehmender tendenz) zwischen 34 und 26 bzw. (im landkreis rastatt)
zwischen 8 und 11; in der Stadt Baden-Baden – besonders bemerkenswert – zwischen (2x) 0 (!) und 4. ebenfalls
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bestätigte sich auch dort, dass – wie in karlsruhe – der überwiegende teil der erfassten radfahrer Promillewerte
von ≥ 1,6 aufwiesen.63)

Vielleicht geht deshalb der appell „absenkung der Promillegrenze für radfahrer“ ins leere. Vielleicht – wenn
auch nicht wahrscheinlich – nimmt der Gesetzgeber die Diskussion zum anlass, die „geltende“ Grenzwert-
rechtsprechung abzulösen und die Strafvorschrift über die sog. „folgenlose trunkenheitsfahrt“ grundsätzlich neu
zu konzipieren. Vielleicht – wohl eher wahrscheinlich – nimmt der Gesetzgeber die Diskussion jedenfalls zum
anlass, § 24a StVG um einen ordnungswidrigkeitentatbestand gegen das radfahren unter alkoholeinfluss zu er-
gänzen. aber auch, wenn der Gesetzgeber „alles beim alten“ belässt, wird jedenfalls die Rechtsprechung neue
erkenntnisse aus der Diskussion, insbesondere etwa aus der aktuellen „Düsseldorfer Studie“, berücksichtigen
müssen, wenn sie über die Frage alkoholbedingter Fahrunsicherheit nach § 316 StGB von radfahrern, aber auch
generell anlassbezogen neu zu entscheiden hat. ob dann der „geltende Grenzwert“ wie überhaupt die Grenz-
wertrechtsprechung Bestand haben werden, bleibt die spannende Frage.

Wie auch immer der Gesetzgeber und die rechtsprechung auf die Forderung nach einer „absenkung der Pro-
millegrenzen für radfahrer“ reagieren, darf und soll die Gefahr alkohol – auch beim radfahren – nicht ver-
harmlost werden.
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Supplement



BlUtalkohol Vol. 51/2014

Sup 12

38) Dazu S. Brockmann im nachfolgenden referat.
39) Dass eine im einzelfall bei einem radfahrer festgestellte Bak von 1,6 ‰ nach § 3 abs. 2 FeV i.V. m. § 13 

Satz 1 Nr. 2 Buchst. c FeV auch die anordnung der MPU rechtfertigt, unabhängig davon ob der radfahrer eine
Fahrerlaubnis für das Führen von kraftfahrzeugen besitzt oder anstrebt (so BVerwG, Beschl. v. 20. Juni 2013
– 3 B 102.12 – Dar 2013, 594 f.), stünde m. e. der Festsetzung eines gleich hohen Bak-Werts als – neuem –
tatbestandlichen strafbegründenden Grenzwert nicht entgegen. Dass damit (für radfahrer) ein den Verdacht
auf alkoholmissbrauch begründender eignungszweifel mit der Strafbarkeit wegen „trunkenheitsfahrt“ zu-
sammenfiele, entspricht schon der heute „geltenden“ rechtslage und erweist sich auch nicht etwa als wider-
sprüchlich. letzteres umso weniger, wenn – meinem Vorschlag entsprechend – in einem neuen § 316 StGB
neben dem geltenden absatz 1 („… nicht in der lage, das Fahrzeug sicher zu führen …“) in einem neuen ab-
satz 2 die „entsprechende“ Strafbarkeit an Grenzwert-Baken geknüpft wäre, ohne dass es dazu (auch) der
Feststellung der Fahrunsicherheit bedürfte.

40) Maatz Ba 2002, 21 ff, 28 f und Suppl. S. 12 ff, 14.
41) So könnte die Neufassung von § 316 StGB lauten: (1) <unverändert: „nicht in der lage, das Fahrzeug sicher

zu führen“> (2) Nach Absatz 1 wird auch bestraft, wer im Straßenverkehr a) ein Kraftfahrzeug führt,
obwohl er 1,1 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder 0,55 mg/l Alkohol in der Atemluft oder mehr
oder b) ein sonstiges Fahrzeug führt, obwohl er 1,6 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder 0,8 mg/l
Alkohol in der Atemluft oder mehr oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Blut-
oder Atemalkoholkonzentration führt. (3) <Fahrlässigkeit>

42) Urt. vom 03. april 2001 – 4 Str 507/00 –, BGhSt 46, 358.
43) Vgl. dazu Christian Fahl, Zur Festsetzung einer Promillegrenze für radfahrer, NZV 1996, 307 – 309; Fahl

plädiert zwar – insoweit mit meinen Überlegungen übereinstimmend – dafür, analog zu § 24a abs. 1 StVG
einen für alle Kraftfahrer verbindlichen Grenzwert (als Tatbestandsmerkmal) gesetzlich in § 316 StGB zu
verankern, allerdings radfahrer von einer solchen regelung auszunehmen. Nur letzteres scheint mir inkon-
sequent.

44) B.a.D.S., Pressemitteilung vom 25. Mai 2013, „Promillegrenze für radfahrer noch deutlicher senken,
B.a.D.S. will rad- und kraftfahrer gleichstellen“.

45) ergebnisse des B.a.D.S.-Symposiums „0,0-Promille am Steuer“, leipzig, 08. Juni 2012,  Ba 2012, Suppl. 
S. 3 ff.

46) Christian Fahl a. a. o.; dies bestätigt etwa eine größer angelegte Studie aus Finnland, Seppo Olkkonen/Risto
Honkanen, the role of alcohol in Nonfatal Bicycle injuries, in accid. anal. & Prev., Vol 22, 1990, S. 89 ff.;
die autoren gelangen zu dem ergebnis: „alcohol increases the bicyclist’s risk of injury from falling more than
from collision. as an unprotected road user, an ebriated bicyclist greatly increases his own risk of injury but
seldom causes danger to other road users.”

47) Zum anteil der alkoholisierten Fußgänger an VUP s. Statistisches Bundesamt 2012, a. a. o., S. 11, 21 ff.
48) BtDrs 7/133 vom 05. Februar 1973, S. 5.
49) Begr. zum ÄndG vom 27. april 1998 BtDrs 13/1439; ebenso BtDrs 14/ 4304 vom 12. oktober 2000 S. 8.
50) S. o. Fußn. 46
51) Vgl. BVerfG (kammer), Beschluss vom 21. Dezember 2004 zum „absoluten Drogenverbot“ des § 24a abs. 2

StVG; zur legitimen Beschränkung der allgemeinen handlungsfreiheit durch den Gesetzgeber die einschlägi-
ge kommentierung zu art. 2 GG, u. a. Schmidt-Bleibtreu/klein 11. aufl. rdn. 3 f., 8, 11 f., 23; Jarass/Pieroth
a. a. o. rdn. 3 ff, 18 ff, 31 f.

52) BVerfGe 4, 7, 15 f.
53) Dazu s. o. Fußn. 46
54) Dass die Gurtanlegepflicht (§ 21 abs. 1 StVo) verfassungsgemäß ist (BVerfG – kammer – Beschl. v. 24. Juli

1986, NJW 1987, 180), besagt nichts anderes; der Gesetzgeber hat sich hierbei – auch aus Verkehrssicher-
heitsgründen – im rahmen seines handlungsspielraums bewegt, ohne dass damit etwas über seine
(Schutz)Pflicht zum handeln ausgesagt wäre.

55) BVerfGe 7, 198, 200; 17, 306, 317.
56) Vgl. dazu die Grafik des aDaC von 04/2011.
57) So könnte die Neufassung von § 24a abs. 1 StVG lauten: (1) ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr

a) ein kraftfahrzeug führt, obwohl er 0,25 mg/l alkohol in der atemluft oder mehr oder 0,5 Promille oder mehr
alkohol im Blut oder b) ein sonstiges Fahrzeug führt, obwohl er 0,4 <Alt.: 0,55> mg/l Alkohol in der
Atemluft oder mehr oder 0,8 <Alt.: 1,1> Promille oder mehr im Blut oder eine alkoholmenge im körper
hat, die zu einer solchen Blut- oder atemalkoholkonzentration führt.

58) Vgl. zur Begr. des regentw. BtDrs 14/4304 S. 9.
59) Dazu Maatz, Symposium des BaDS „0,00 Promille am Steuer“, Ba 2012, Suppl. S. 3 ff., 8.
60) Quelle: Polizeipräsidium karlsruhe.
61) Die entwicklung hat sich fortgesetzt. lt. Pressemitteilung der BNN vom 31.12. 2013 lag der (weitere) Zu-

wachs im radverkehr nach elektronischer erfassung auf der sog. Cityroute-Süd „zwischen 2012 und 2013
deutlich über zehn Prozent“.

Supplement



BlUtalkohol Vol. 51/2014

Sup 13

62) auch bei den zum Vergleich in dem fraglichen Zeitraum für den Pkw-Verkehr in karlsruhe-Stadt herangezo-
genen Daten zeigt sich eine bemerkenswerte konstanz der Verkehrsunfallzahlen, wobei der anteil der alkoho-
lisierten Pkw-Unfallverursacher (zwischen 79 und 95) an den von Pkw-Fahrern verursachten Pkw-Unfällen
(oN1; zwischen 2.177 und 2.263) durchschnittlich konstant bei zwischen 3 und 4 % lag. Dass gegenüber die-
sem Wert der entsprechende Durchschnittswert bei den alkoholisierten radfahrern doppelt so hoch lag 
(6–8 %), darf schon angesichts der dort extrem niedrigen Fallzahlen nicht überbewertet werden und signali-
siert insbesondere keine allgemein erhöhte Gefahr für die Verkehrssicherheit durch diese Verkehrsgruppe, die
einen regelungsbedarf begründen könnte.

63) Quelle Polizeipräsidium Baden-Baden über FiS, Stand 27. 03. 2014.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
kurt rüdiger Maatz
richter am Bundesgerichtshof a. D. 
Vorsitzender der B.a.D.S.-landessektion Nordbaden
Grenadierstraße 1
76133 karlsruhe
email: ruedigermaatz@t-online.de
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Die 1,1-Promille-Grenze für radfahrer – ein Vorschlag des aDFC

Bundesweit sind alkoholauffällige radfahrer in das Blickfeld der Presse und der Verkehrssicherheitsarbeit ge-
langt. Der SPieGel berichtete über behördliche radfahrverbote, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die Ver-
kehrswacht und die Gewerkschaft der Polizei fordern, die Promillegrenze für radfahrer deutlich zu senken. eine
prämiierte Bachelor-arbeit aus Nordrhein-Westfalen von Polizeikommissar Mirko roeßink („Brauchen wir eine
neue Promillegrenze für radfahrer?“) stellte von 2010 auf 2011 eine Zunahme von Fahrradunfällen unter alko-
holeinwirkung fest. Sie diente der innenministerkonferenz zusammen mit weiteren Untersuchungsergebnissen
als Grundlage eines bundesweiten Verkehrslagebilds, nach dem die Verkehrsunfallentwicklung unter Beteiligung
alkoholisierter radfahrer handlungsbedarf aufzeigt. 

ist alkohol ein wesentlicher und sogar zunehmender Faktor bei Fahrradunfällen? Und wie lauten die Gesetze,
deren Verschärfung verlangt wird?

kraftfahrer:
• 1,1 Promille: absolute Fahruntüchtigkeit (Straftat)
• 0,5 Promille: Gefahrengrenzwert (ordnungswidrigkeit)
• alkoholverbot: Fahranfänger; Fahrer von taxis, linienbussen und Gefahrguttransporten (ordnungs-

widrigkeit)
radfahrer:

• 1,6 Promille: absolute Fahruntüchtigkeit (Straftat)
• kein Gefahrengrenzwert

Für beide gilt: 
• ab 0,3 Promille und Fahrfehlern: relative Fahruntüchtigkeit (Straftat)
• 1,6 Promille mit kraftfahrzeug oder Fahrrad: Überprüfung der kraftfahr- oder radfahreignung (MPU)

Nach § 316 Strafgesetzbuch (StGB) wird bestraft, wer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder an-
derer berauschender Mittel nicht in der lage ist, ein Fahrzeug sicher im Verkehr zu führen. Das gilt nicht nur für
kraftfahrzeuge – auch das Fahrrad ist ein Fahrzeug. Der Gesetzgeber hat keinen Promillewert für die Fahrun-
tüchtigkeit festgelegt. Die Bewertung durch die rechtsprechung fällt für kraftfahrer und radfahrer unterschied-
lich aus. kraftfahrzeugführer gelten ab einer Blutalkoholkonzentration (Bak) von 1,1 Promille als „absolut“ fahr-
untauglich. Die Zahl setzt sich aus einem Grundwert von 1,0 Promille und einem Sicherheitszuschlag für Mes-
sungenauigkeiten zusammen. Grundwert und Sicherheitsmarge lagen bis 1990 etwas höher (1,3 Promille) und
wurden dann vom Bundesgerichtshof auf die heute gültige Schwelle herabgesetzt.

Für radfahrer hat der BGh die absolute Fahruntauglichkeit 1986 mit 1,7 Promille angenommen (Grundwert
1,5 und Sicherheitszuschlag 0,2 Promille). Da der Zuschlag wegen verfeinerter Messmethoden inzwischen auf
0,1 reduziert ist, gehen die Gerichte heute von einem Grenzwert von 1,6 Promille aus. Wer die unterschiedlichen
Grenzen für kraft- und radfahrer einfach egalisieren will, übersieht zwei Dinge: eine Änderung fällt nicht in die
Zuständigkeit des Gesetzgebers, und die rechtsprechung wäre auf neue medizinische erkenntnisse angewiesen,
die nahelegen, dass die sichere Beherrschung von kfz und Fahrrädern gleich hohe anforderungen an den Fahrer
stellt. Solche Forschungsergebnisse sind nicht in Sicht. Zwar fanden die verkehrsmedizinischen Versuche mit
radfahrern, die den 1,6 Promille zugrunde liegen, bereits in den frühen achtziger Jahren statt. Der Grenzwert für
kraftfahrer ist aber noch älter und wird trotz schnelleren und dichteren Straßenverkehrs nicht in Zweifel gezogen.

trotzdem ist die Frage berechtigt: Sind 1,6 Promille für radfahrer nicht „zu viel“? Die rechtsprechung benö-
tigt für die Bestrafung wegen Fahrunsicherheit einen Beweiswert, ab dem mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit niemand mehr sicher rad fahren kann. Gerade deshalb unternahm der Gießener rechtsmediziner
Prof. Günter Schewe vor 30 Jahren seine Fahrversuche mit „jungen, gesunden, trinkgewohnten Probanden“. Bei
diesen radfahrern stieg die Fehlerquote ausnahmslos und „im allgemeinen erheblich“ erst bei 1,5 Promille. Mit
dem Zuschlag für Messfehler ergibt das die heute gültigen 1,6 Promille. 

Umgekehrt ist radfahren bis zu diesem Wert aber nicht sicher, im Gegenteil: 1,6 Promille Bak sind ein sehr
hoher Wert. Wer nicht erheblich an alkohol gewöhnt ist, kann bei dieser alkoholisierung sein Fahrrad nicht
wiederfinden, aufschließen oder besteigen – vom Fahren ganz zu schweigen. eine angabe, wieviel man trinken
muss, um an die Grenze zu gelangen, wäre unseriös, weil die Berechnung von vielen Faktoren wie alkoholmen-
ge, körpergewicht, Geschlecht und trinkdauer abhängt. eindeutig lässt sich sagen: Mehr als 1 Promille gehen
über einen leichten rausch hinaus und werden bei geselligen anlässen nur selten erreicht.

Wer unterhalb des absoluten Grenzwerts als radfahrer alkoholisiert durch Fahrfehler auffällt, macht sich eben-
falls strafbar – jedenfalls theoretisch. als alkoholtypische Fahrfehler von autofahrern nennt der Freiburger Me-
diziner Prof. Michael Bohnert: „Beim anfahren wird vergessen, das licht einzuschalten. richtungsänderungen
werden nicht oder falsch angezeigt. es wird in Schlangenlinien oder verkehrt durch einbahnstraßen gefahren.“
Das alles kommt auch bei nüchternen radfahrern öfter vor und lässt keinen Schluss auf eine alkoholbedingte
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Fahrunsicherheit zu. Die Polizei hält die lage aus Gründen der Prävention für unbefriedigend. Sie kann einen
radfahrer unterhalb des absoluten Grenzwerts in der regel nicht aufhalten und hat außer gutem Zureden keine
handlungsoption. Denn ausfallerscheinungen unterhalb der absoluten Schwelle sind schwer nachzuweisen. in
der Praxis ist die relative Fahruntüchtigkeit von radfahrern bedeutungslos.

Weil das Führen eines Fahrzeugs mit zunehmenden alkoholwerten umso gefährlicher wird, je mehr man sich
der absoluten Grenze nähert, gibt es für kraftfahrer einen weiteren Grenzwert. Vor die absolute Grenze von 
1,1 Promille hat der Gesetzgeber einen Gefahrengrenzwert von 0,5 Promille gesetzt (bis 1998 waren es 0,8 Pro-
mille). Wenn der absolute Grenzwert aus rechtsgründen bei 1,6 Promille bleiben muss – kann man dann nicht
wenigstens auch für radfahrer eine zusätzliche Warnschwelle mit Bußgeldandrohung setzen? Dafür spricht eini-
ges. ein erhöhtes Unfallrisiko beim radfahren unter alkohol ist nicht von der hand zu weisen. Von 1995 bis 2005
war die Zahl der verunglückten radfahrer unter alkoholeinfluss auf fast 5.000 im Jahr gestiegen; seitdem sinkt
sie wieder. 2012 wurden noch 3.726 verletzt oder getötet, was einem anteil von 4,6 Prozent der Fahrradunfälle
mit Personenschaden entspricht. Bei den autofahrern war dieser anteil mit 2,4 Prozent nur halb hoch. Weitaus
stärker ist die Zahl verunglückter alkoholisierter autofahrer zurückgegangen.

Das wird auf die 1998 eingeführte 0,5-Promille-Grenze und auf das strikte alkoholverbot für Fahranfänger seit
2007 zurückgeführt. Deshalb steigt der relative anteil der radfahrer an allen alkoholunfällen. ein Grund dafür
dürften die Unfälle mit Personenschaden als Berechnungsgrundlage sein: Die Sicherheitstechnik moderner Pkw
schützt auch betrunkene Fahrer, die nicht in der Statistik erscheinen, wenn sie unverletzt aus dem Unfallauto stei-
gen. Das allein reicht als erklärung aber nicht aus, denn der rückgang der Verletztenzahlen ist bei den kfz-Un-
fällen mit alkohol noch stärker als bei den kfz-Unfällen insgesamt. Weniger stark ist der Unfallrückgang in ab-
soluten Zahlen bei den alkoholisierten radfahrern. Doch auch hier zeigt sich seit 2010 eine Verhaltensänderung.
Zwei aktuelle Statistiken stützen diese Folgerung: Von 2009 bis 2013 wurden 31 Prozent weniger radfahrer
wegen Fahrens unter alkohol oder Drogen verurteilt (rückgang von 11.782 auf 8.136 dieser Verkehrsstraftaten).
trotz des großen Dunkelfelds bei alkoholdelikten im Straßenverkehr spricht dies für einen tatsächlichen rück-
gang und nicht dafür, dass weniger kontrolliert wurde. eher scheint es so zu sein, dass die Polizei sich verstärkt
um angetrunkene radfahrer kümmert.
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Der anteil betrunkener radfahrer an alleinunfällen ging ebenfalls zurück. Nach einer Sonderauswertung des
Statistischen Bundesamts für den aDFC ist er drei- bis viermal so hoch wie an den übrigen Fahrradunfällen, sank
aber seit 2006 durchgängig von 20,8 auf 17,4 Prozent im Jahr 2010. eine Zunahme von Fahrradunfällen mit al-
koholbeteiligung ist nicht festzustellen. Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit kann es aber nicht sein, die Zahl der
Unfälle auf einem bestehenden Niveau zu halten, sondern gegen klar erkannte Unfallursachen anzugehen.auch
wenn im Durchschnitt weniger als einer von 20 verunglückten radfahrern unter alkoholeinwirkung stand, ist das
Unfallrisiko erhöht. Solche Unfälle haben auch schwerere Folgen. So sind Gesichtsverletzungen bei alkoholun-
fällen dreimal so häufig wie bei nüchternen radlern. Von einem Gefahrengrenzwert für radfahrer darf man ähn-
lich positive Wirkungen wie von der 0,5-Promille-Grenze für kraftfahrer erwarten: Weniger alkoholfahrten und
-unfälle, langfristig ein rückgang der durchschnittlichen alkoholpegel bei Verunglückten, weniger verletzte und
getötete radfahrer. Spricht das dafür, den Gefahrengrenzwert ebenfalls bei 0,5 Promille anzusetzen? 

ein einheitlicher Gefahrengrenzwert für alle Fahrzeugführer („gleiches recht für alle“) erscheint auf den er-
sten Blick plausibel und ist in manchen Staaten die regel. in Deutschland wird dieser ansatz aber selbst inner-
halb der kraftfahrer nicht angewandt. So wurde 2007 das alkoholverbot für Fahranfänger eingeführt, weil ihr
Unfallrisiko stark erhöht ist (§ 24c Straßenverkehrsgesetz). Schon länger bestehen weitere alkoholverbote für
das Betriebspersonal von Buslinien, für taxifahrer und für Fahrer von Gefahrguttransporten. Der Gesetzgeber be-
rücksichtigt damit die gesteigerte Gefahr für die Fahrgäste oder für die allgemeinheit. Beim Fahrrad ist das Ge-
fahrenpotenzial deutlich geringer als beim kraftfahrzeug. Verkehrsmedizin und rechtsprechung gehen außerdem
davon aus, dass ein Fahrrad weniger hohe anforderungen an seinen Fahrer stellt als ein kraftfahrzeug. Das Stra-
ßenverkehrsrecht bestätigt dies indirekt: es verlangt keine Fahrerlaubnis, und schon kinder dürfen ohne ein fest-
gesetztes Mindestalter rad fahren. eine Grenze von 0,5 Promille für radfahrer würde voraussichtlich von der
Bevölkerung nicht akzeptiert. Die gesellschaftliche akzeptanz – verstanden als Befolgung aus einsicht – ist aber
besonders wichtig bei einem Delikt, das schwer zu kontrollieren ist. Nur eine von 600 kfz-Fahrten unter alko-
holeinfluss wird entdeckt. 

0,5 Promille als Bußgeldtatbestand wären unnötig niedrig. Von den alkoholisierten radfahrern verunglücken
86 % mit 1,1 Promille oder mehr und nur 10 % mit einer Bak zwischen 0,5 und 1,1 Promille.
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Bei den alkoholisierten autofahrern verursacht dagegen schon diese geringere alkoholisierung mehr als 21
Prozent der Unfälle. Das spricht gegen eine völlige Gleichbehandlung. 

außerdem verunglücken auffällig viele der alkoholisierten radfahrer erst bei Bak-Werten ab 2,0 Promille,
fast ein Viertel von ihnen mit 2,0 bis 2,5 Promille. Man kann sich darüber empören, dass sie mit so viel alkohol
im Blut noch fahren konnten – zumindest bis zur Unfallstelle. Man kann aber auch einen Vergleich mit den Bak
verunglückter autofahrer anstellen. Bei den Pkw-Fahrern ist bereits in der Bak-Gruppe von 1,4 bis unter 1,7
Promille der höchste Unfallanteil erreicht. Wenn man die beiden Balkengrafiken übereinander legt, ergibt sich
recht genau eine Verschiebung der Bak-Werte um 0,6 Promille im Vergleich radfahrer zu Pkw-Fahrern. Die
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auswertung aller 15.304 polizeilich erfassten Fahrradunfällen mit Verunglückten von 2009 bis 2012 ist ein star-
kes indiz dafür, dass die unterschiedlichen Grenzwerte für die absolute Fahrunsicherheit von 1,1 und 1,6 Promil-
le auch in dieser Größenordnung berechtigt sind.

Dass eine niedrige Promillegrenze (wie 0,5 Promille für alle Fahrzeuglenker) den ordnungshütern die arbeit
erleichtern könnte, reicht angesichts des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit als argument nicht aus. Selbst die
Polizei teilt diese einschätzung nicht uneingeschränkt, wie ein Blick ins ausland zeigt. Die benachbarte Schweiz
führte für kfz-Führer und radfahrer Geldbußen ab einer Bak von 0,5 Promille ein. Zum Nachweis genügt eine
atemalkoholanalyse. ab 0,8 Promille ist zusätzlich eine Blutentnahme vorgeschrieben. Nach einigen Jahren
praktischer erfahrung schlug die Schweizer Polizei vor, radfahrern die aufwendige und teure Blutprobe erst bei
1,1 Promille abzunehmen. 2007 wurde diese regelung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eingeführt und bis
heute beibehalten. 

in Polen gilt dieselbe niedrige Promillegrenze für radfahrer wie für autofahrer. Bis zu 60.000 radfahrer im
Jahr standen deshalb wegen Fahrens unter alkohol vor Gericht, insgesamt mehr 10.000 von ihnen mussten in der
Vergangenheit haftstrafen verbüßen – obwohl auch in Polen betrunkene radfahrer in erster linie sich selbst ge-
fährden. erst ende 2013 hat der polnische Gesetzgeber radfahren mit mehr als den erlaubten 0,2 Promille zur
ordnungswidrigkeit herabgestuft, für die keine Gefängnisstrafe verhängt werden kann.

Die Polizei weist zu recht darauf hin, dass Vorschriften nur wirken können, wenn ihre einhaltung kontrolliert
wird. Sie beklagt aber auch ihre ungenügende Personalausstattung. Unter diesen Umständen dient es der Ver-
kehrssicherheit, die ressourcen im radverkehr auf die Überwachung der Verkehrsteilnehmer mit höheren Bak-
Werten zu konzentrieren, von denen die größte Gefahr für die Verkehrssicherheit ausgeht. Man kann diese auf-
gabe mit dem Fischen mit einem Schleppnetz vergleichen. Gegenwärtig hat dieses Netz eine Maschenweite von
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1,6 Promille. radfahrer mit weniger Promille schlüpfen hindurch. Wenn man die Maschen sehr klein wählt – 0,8
oder sogar 0,5-Promille –, dann gehen selbstverständlich sehr viel mehr alkoholisierte radfahrer ins Netz. Die
allermeisten von ihnen wären aber „kleine Fische“ oder, um wieder auf den radverkehr zu kommen, eher gering
alkoholisierte radfahrer, von denen nur eine relativ geringe Gefährdung ausgeht. auch diese Fälle müsste die Po-
lizei zeit- und personalaufwendig aufnehmen und bearbeiten. Schon die Feststellung der Personalien kann sich
schwierig gestalten, weil radfahrer keine Papiere bei sich führen müssen. Das alles kostet Zeit, die dann für die
„dicken Fische“ fehlt, nämlich für radfahrer mit einer Bak ab 1,1 und sogar 1,6 Promille.

Unterschiedliche Schwellenwerte für Fahrrad und kfz sind auch sinnvoll, um nicht die einstellung zu fördern,
bei gleicher Sanktion könne man angetrunken bequemer und „sicherer“ mit dem auto statt mit dem Fahrrad fah-
ren. 0,5 Promille wären als Gefahrengrenzwert unverhältnismäßig niedrig, 1,6 Promille dagegen sind bereits ein
indikator für alkoholmissbrauch. an diesen weiter gültigen Grenzen und an der geringeren Fremdgefährdung
durch radfahrer sollte sich der Gesetzgeber bei der Sanktion mit einem Bußgeld orientieren. Mehr 1 Promille
überschreiten die Grenzen des gesellschaftlich akzeptierten trinkens. ab diesem Grad der alkoholisierung lässt
die entscheidungsfähigkeit nach, das trinkverhalten zu steuern oder das Fahrrad stehen zu lassen. Das Unfallri-
siko vervielfacht sich; die Unfallfolgen sind schwerer, weil Schutzreflexe verzögert einsetzen. auch wenn die
rechtlichen Folgen jeweils unterschiedlich sind: 1,1 Promille wären ein klarer und eindeutiger Grenzwert, ab dem
man weder auto noch Fahrrad fahren darf.

auf der Grundlage dieser Überlegungen und nach dem Vorbild des § 24a des Straßenverkehrsgesetzes hat der
aDFC diesen Gesetzesvorschlag für einen neuen Bußgeldtatbestand formuliert:

§ 24d 1,1 Promille-Grenze für Radfahrer
(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Fahrrad führt, obwohl er 0,55 mg/l oder mehr Alko-

hol in der Atemluft oder 1,1 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu
einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten be-
rauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Fahrrad führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser An-
lage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird. Satz 1 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsge-
mäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer die Tat fahrlässig begeht.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausendfünfhundert Euro geahndet werden.
(5) § 24a Abs. 5 gilt entsprechend.

rechtsfolgen
Das vorgeschlagene höchstmaß der Geldbuße orientiert sich an § 24a abs. 4 StVG („bis zu dreitausend euro“)

und an § 3 abs. 6 BkatV, der einen um die hälfte ermäßigten regelsatz bei ordnungswidrigkeiten von nicht mo-
torisierten Verkehrsteilnehmern vorsieht. Bei Verstößen von kraftfahrern gegen § 24a StVG beträgt die Geldbu-
ße mindestens 500 euro. Der erstverstoß von radfahrern hätte entsprechend ein Bußgeld von 250 euro zur
Folge. Mit dieser ermäßigung wird die geringere Fremdgefährdung berücksichtigt, die von radfahrern ausgeht. 

ein befristetes Fahrverbot von mindestens einem Monat (§ 25 abs. 1 StVG) ist nur für Zuwiderhandlungen
beim Führen eines kraftfahrzeugs vorgesehen, nicht aber für radfahrer. § 13 FeV (klärung von eignungszwei-
feln bei alkoholproblematik) würde nach dem Vorschlag des aDFC auch radfahrer treffen, „wenn wiederholt
Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter alkoholeinfluss begangen wurden“. Die Folge ist eine Gutachten-
anordnung bei radfahrern, die eine Fahrerlaubnis haben und wiederholt mit 1,1 Promille oder mehr auf dem
Fahrrad aufgefallen sind. Das wäre nach einem erneuten Verstoß gegen einen eindeutigen gesetzlichen Grenzwert
nicht unverhältnismäßig. Bereits heute wird nach einer einzigen Fahrradfahrt mit 1,6 Promille eine medizinisch-
psychologische Untersuchung angeordnet.

ein Wort zum Schluss: Der Gesetzesvorschlag des aDFC hat nicht das Ziel, dass mehr radfahrer bestraft wer-
den. es geht darum, Verkehrsunfälle zu verhindern - auch solche, bei denen allein Fahrradfahrer zu Schaden kom-
men. Selbst die scheinbar harmlosen Stürze ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer haben 70 radfahrer
unter alkohol von 2006 bis 2010 das leben gekostet. Der aDFC strebt auch im radverkehr die Vision Zero an:
keine toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr. Die 1,1 Promille-Grenze als Bußgeldtatbestand soll rad-
fahrer nicht entmündigen, sondern ihre eigenverantwortung als Verkehrsteilnehmer fördern.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
roland huhn 
referent recht des 
allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs
aDFC-Bundesgeschäftsstelle
Friedrichstraße 200
10117 Berlin
email: roland.huhn@adfc.de

Supplement



BlUtalkohol Vol. 51/2014

Sup 20

SieGFrieD BroCkMaNN

Probandenversuche mit alkoholisierten radfahrern

im Jahr 2012 hat das Plenum des von Unfallforschung der Versicherer (UDV) und Deutschem Verkehrssi-
cherheitsrat (DVr) gemeinsam durchgeführten Symposiums Sicherer Radverkehr unter anderem beschlossen:
„Die Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit muss von jetzt 1,6 Promille abgesenkt werden. außerdem soll ein
ordnungswidrigkeitentatbestand eingeführt werden. Die Grenzwerte sollen durch wissenschaftliche Methoden
ermittelt werden. Vorgeschlagen sind 1,1 bzw. 0,8 Promille.“ 

in der Folge haben sich die innen-, Verkehrs- und Justizministerkonferenzen der länder mit der Frage der Sen-
kung des Blutalkohol-Grenzwerts für die absolute Fahruntüchtigkeit befasst, den die rechtsprechung bisher bei
1,6 Promille annimmt. Schon beim Beschluss des Symposiums, aber auch bei den Befassungen der Ministerkon-
ferenzen und den entsprechenden Beschlüssen wurde nicht immer deutlich, dass dieser Wert – jedenfalls solange
man nicht ein Gesetz schaffen will – nur geändert werden kann, wenn die rechtsprechung anhand aktueller Stu-
dien zu abweichenden erkenntnissen kommen würde. 

Die letzte Studie, auf der die rechtsprechung bis heute aufbaut, stammt von Schewe aus dem Jahr 1984. Sei-
nerzeit wurden 79 Probanden zwischen 18 und 44 Jahren (15 Frauen und 64 Männer) ausschließlich mit hohen
Zielkonzentrationen zwischen 1,5 und 1,7 Promille einem Fahrversuch unterzogen. 

auf diesem Design baut die aktuelle von der UDV in auftrag gegebene Studie der Universität Düsseldorf auf.
Gleichzeitig wurden die der damaligen Studie vorgeworfenen Mängel beseitigt, die darin bestanden, dass der al-
koholkonsum morgens (ca. 09:00 bis 11:00 Uhr) mit einer sehr kurzen resorptionszeit stattfand, es weder einen
Brems- noch einen reaktionstest gab und auch keine ärztliche Untersuchung vorgenommen wurde.

entstanden ist ein anspruchsvoller Parcours, der in Bezug auf ein mögliches Verletzungsrisiko der Probanden
an der Grenze des ethisch Vertretbaren lag. 

auf diesem Parcours mussten die Probanden tests unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen durchführen:  
• Geradeausfahrt auf einer konisch sich verjüngenden 45 m langen Strecke – konzentrationsfähigkeit; 
• tordurchfahrten durch 6 seitenversetzte tore – koordinationsfähigkeit;
• Slalomfahrt durch 10 in einer linie aufgestellte kegel mit zunehmend von 4 m auf 1,5 m verringertem ab-

stand – koordinationsfähigkeit; 
• Bremstest zur ermittlung der reaktionsgeschwindigkeit an einer ampelanlage und einer StoP-linie – kon-

zentrationsfähigkeit; 
• ablenkung durch einblendung eines Wortes an einem festmontierten leuchtdisplay – konzentrationsfähig-

keit; 
• Durchführung einer kreisfahrt dreimal im Uhrzeigersinn – konzentrations- und koordinationsfähigkeit; 
• Unvorhergesehenes ereignis, z. Bsp. in den Fahrweg rollender Ball, Blenden mit einer taschenlampe,

Zwischenrufe, diverse Barrikaden – reaktionsfähigkeit; 
• Vorbeifahren an hindernissen – reaktions- und koordinationsfähigkeit; abfrage eines während der Fahrt

eingespielten Wortes – konzentrationsfähigkeit.
Der alkoholkonsum der teilnehmer wurde genau dokumentiert. Zu Beginn konnten die Probanden sich durch

beliebig viele Fahrten mit den aufgaben vertraut machen, so dass die Messungen nicht durch Gewöhnung beein-
flusst werden konnten. Sodann wurde eine Fahrt mit 0,0 Promille absolviert und dann jeweils nach erreichen des
nächsten 0,3-Promille-Schritts.

Die Fahrten wurden per kamera aufgezeichnet und nach jeder Fahrt fand eine ärztliche und augenärztliche
Untersuchung (Messung der Fusionsbreite, Durchführung eines sog. Swinging-tests, Messung der Vorlesezeit)
statt.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Versuche wurden mit insgesamt 83 Probanden durchgeführt. Davon waren 38 Frauen und 45 Männer, alle

zwischen 18 und 53 Jahren. Der altersmedian betrug 25 Jahre (Männer: 26 Jahre, Frauen: 23 Jahre).
Sowohl die einzelnen ergebnisse der ärztlichen Untersuchungen als auch die Beobachtungen der Videoaus-

wertungen wurden nach einem Punktschlüssel codiert und mit statistischen Methoden zu einer Gesamtschau ag-
gregiert. 

Die erreichten maximalen Blutalkoholkonzentrationen lagen zwischen 0,07 Promille und 2,58 Promille.
Die auswertung der medizinischen Untersuchungen zeigt einen moderaten anstieg der ausfälle bis etwa 1,0

Promille. Danach nimmt die ausfallrate deutlich zu, um schließlich jenseits von 1,6 Promille nochmals steil an-
zusteigen. 

Die Videoauswertung wurde nach folgenden kriterien durchgeführt: koordinationsfehler, insbesondere moto-
rische Defizite; konzentrationsfehler, insbesondere kognitive Defizite; reaktionsfehler, insbesondere Defizite

Supplement



BlUtalkohol Vol. 51/2014

Sup 21

bei komplexen ereignissen. Sie zeigt ein ähnliches Bild wie die der medizinischen auswertung: Bei einer sehr
starken Streuung, vor allem im unteren Promillebereich, ist eine deutliche Stufe erstmals jenseits von 0,5 Pro-
mille erkennbar. auf diesem Niveau verharrt die leistungsfähigkeit dann, um erneut eine deutliche Stufe jenseits
von 1,1 Promille zu bilden. erstmals bei diesem Wert erreicht auch kein Proband mehr die leistungsfähigkeit
ohne alkohol. eine nächste deutliche Stufe ist dann ab 1,6 Promille erkennbar. hier liegen alle Werte deutlich
unter der leistungsfähigkeit in nüchternem Zustand. allerdings zeigt die abbildung 7 deutlich, dass die leis-
tungsfähigkeit einzelner Probanden über 1,6 Promille noch über den ergebnissen anderer Probanden im nüchter-
nen Zustand liegt.

Wertung der Ergebnisse
eine Änderung des in der rechtsprechung angenommen Grenzwerts für die Fahruntüchtigkeit von radfahrern

unter die bislang geltende Grenze von 1,6 Promille hätte erfordert, dass ausnahmslos alle Probanden nicht mehr
in der lage gewesen wären, das Fahrzeug oberhalb dieses Wertes sicher zu führen. Dies konnte aber nicht nach-
gewiesen werden. Für eine eventuelle Festsetzung von Grenzwerten im Gesetz gibt die Untersuchung jedoch aus-
reichend anhaltspunkte.

a n s c h r i f t  d e s  r e f e r e n t e n
Siegfried Brockmann
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
Unfallforschung der Versicherer
Wilhelmstraße 43 – 43G
10117 Berlin
email: unfallforschung@gdv.de
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katJa lUChMaNN, Dorothea hatZ, WolFGaNG i. SChöllhörN, reiNharD UrBaN

Strengere regeln für alkoholisierte radfahrer*)

Die zunehmenden anforderungen an die Mobilität von arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern, aber auch un-
mittelbare anforderungen an die Mobilität an arbeitsplätzen bedingen insbesondere im städtischen Umfeld und
vor allem innerorts eine fast explosionsartige Zunahme des individualverkehrs trotz aller anstrengungen der
Städte, Gemeinden und anderer öffentlicher Stellen zum ausbau und zu Förderung von öffentlichen transport-
möglichkeiten. Da damit gleichzeitig ein zunehmender Mangel an Parkmöglichkeiten einhergeht, wird auch für
die Fahrt von und zum arbeitsplatz immer häufiger auf das Fahrrad – insbesondere bei innerstädtischem, rand-
städtischem oder stadtnahem Wohnen – zurückgegriffen, so dass radfahrer nicht nur in typischen radfahrregio-
nen oder -städten, wie z. B. Münster, zunehmend das Bild auf den Straßen und Gehwegen prägen. Während es
sich hierbei um Personen mittleren alters handelt, kommen in Großstädten mit Universitäten vor allem Personen
jüngeren lebensalters hinzu.

Neben diesen Bevölkerungsgruppen, die mehr und mehr aus ökonomischen und zeitlich strategischen Grün-
den zum Fahrrad als Personentransportmittel greifen, nutzen Personen aller altersgruppen und vor allem auch äl-
tere Jahrgänge immer häufiger das Fahrrad vor allem aus Gesundheits- und insbesondere gesundheitspräventiven
Überlegungen.

Da mit diesem Boom der Fahrradnutzung das angebot an gesonderten Fahrradwegen nicht Schritt halten kann,
sind Fahrradfahrer auch bei konzentriertester Verkehrsteilnahme in der heutigen Verkehrsverdichtung naturge-
mäß durch das Fehlen von „knautschzonen“ besonderen Gefahren ausgesetzt. Sie stellen jedoch auch für andere
Verkehrsteilnehmer, z. B. Fußgänger auf Fußwegen, die mit oder ohne optische abtrennung auch von Fahrrad-
fahrern benutzt werden, oder auch für den motorisierten Straßenverkehr, durch z. B. krankheits- oder exogen be-
dingte unsichere Fahrweise, Gefahrenquellen, sowohl für die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer, als auch
durch Unfälle im rahmen von plötzlich erforderlichen ausweichmanövern von Pkw-Fahrern, Gefahrenquellen
für sächliche Werte dar. Fahrradfahrer sind dabei keine spezielle Bevölkerungsgruppe, sondern repräsentieren die
Gesamtbevölkerung. Zu den systemimmanenten Gefahren müssen auch die typischen Gefahren von alkohol-
oder anderweitiger zentraler Beeinflussung, entsprechend dem konsumverhalten in der Gesamtbevölkerung, den
Verkehrsunfalldaten und Feststellungen zu entsprechenden Beeinflussungen von motorisierten Verkehrsteilneh-
mern, zusätzlich gesetzgeberische, versicherungsrechtliche oder andere Überlegungen einbezogen werden.

Der Gesetzgeber und die rechtsprechung haben dabei auf der Basis ausgedehnter – vorwiegend im Bereich
der rechtsmedizin durchgeführter – Untersuchungen einen Grenzwert für eine aus juristischer und verkehrsme-
dizinischer Sicht noch hinreichend sicheren teilnahme am Straßenverkehr auf der Basis experimenteller Unter-
suchungen von SCheWe et al. aus den Jahren 1980 und 1984 entwickelt und festgelegt (1,6 ‰). Berücksichtigt
man dabei die inzwischen vervielfachte Verkehrsdichte sowohl des motorisierten, als auch des nicht motorisier-
ten Straßenverkehrs, so stellt sich die Frage, ob dieser Grenzwert für Fahrradfahrer nicht mehr oder weniger deut-
lich abgesenkt werden sollte. 

Simulation von speziellen Anforderungen für Radfahrer
hierzu wurden in kooperation mit dem institut für Sportmedizin, abteilung für trainings- und Bewegungs-

wissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Partnern in letland tests zur erfassung des koor-
dinationsvermögens, der kognitiven Flexibilität, der reaktionsschnelligkeit und allgemeinen Motorik, des 
Distanzgefühls und vor allem der konzentrations- und Multitaskingfähigkeit mit freiwilligen Probanden unter-
schiedlichen alters und unterschiedlicher alkoholtoleranz durchgeführt. hierbei wurden erkenntnisse aus sport-
wissenschaftlichen Untersuchungen, bei denen gezeigt werden konnte, dass bei nüchternen Personen durch ex-
tern hervorgerufene anforderungen, z. B. an den Gleichgewichtssinns und die Bewegungskoordination – wie
dies für radfahrer in besonderem Maße gilt –, bessere resultate in reaktions- und koordinationstests erzielt
werden, als ohne diese zusätzlichen Faktoren. es ist im nächsten Schritt zusätzlich ein test zur erkennung kom-
plexer Muster bei geringer reizdichte geplant. Die Mustererkennung bei geringer reizdichte ermöglicht die ein-
schätzung der Fehlerhäufigkeit trotz ausreichend bekannter Umgebung, wie es bei alkoholisierten Fahrradfahrern
in typischer Weise auf dem Weg  – z. B. von einer Gaststätte nach hause – der Fall ist.

Die Fahrversuche wurden dabei sowohl im rahmen von „tagfahrten“, als auch im rahmen von „Nachtfahr-
ten“ durchgeführt, per Video-aufzeichnung für jeden teilnehmer dokumentiert und nach Fehlern – speziell indi-
viduellen Fehlerpunkten, abhängig von aufgetretenen Unsicherheiten, kollisionen mit Begrenzungen oder gar
Stürzen – ausgewertet. Zusätzlich wurde, entsprechend den Untersuchungen von SCheWe et al., die jeweils ge-
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nutzte Zeit für den einzelversuch erfasst und bewertet. es wurden die Versuche sowohl im Nüchternzustand, als
auch im alkoholisierten Zustand bei 0,5 ‰, 1,0 ‰ und 1,5 ‰ durchgeführt

es konnten inzwischen insgesamt 72 Fahrversuche ausgewertet werden. Dabei zeigte sich zunächst, dass, na-
turgemäß abhängig von der individuellen alkoholtoleranz, „Nachtfahrten“ trotz der eingeschränkten lichtver-
hältnisse (Fahrlicht des Fahrrades, laternenbeleuchtung der Fahrstrecke) in den meisten Fällen besser, d. h. mit
geringerer Fehlerzahl absolviert wurden, als tagfahrten bei gleichem alkoholisierungsgrad. Gleichzeitig fiel auf,
dass zumeist bei 0,5 ‰ in 82 % der Versuche mehr oder weniger deutlich geringere Zeiten für die Durchführung
der Versuche benötigt wurden. Der Prozentsatz verringert sich bei einer alkoholisierung von 1,0 ‰ auf nur noch
37 %. Bei 1,5 ‰ waren 17 % der Probanden teils nach eigener einschätzung, teils nach einschätzung der Ver-
suchsleitung nicht mehr fahrfähig. Bei den noch fahrfähigen teilnehmern verlängerten sich durchgehend die
Fahrzeiten um bis zu 46 %.

Während, bezogen auf „tagfahrten“, die Probanden im Nüchternzustand eine Fehlerzahl von 0 bis 14 aufwie-
sen und es ihnen in der regel gelang, bei den letzten der geforderten mehrfachen teststreckendurchfahrten ihre
Fehlerzahl individuell zu minimieren, stieg die Fehlerzahl bei 0,5 ‰ auf 8 bis maximal 22. auch hier waren noch
93 % der Personen in der lage, ihre individuelle Fehlerzahl im rahmen der mehrfachen teststreckendurchfahr-
ten zu verbessern. Bei 1,0 ‰ stieg die Fehlerzahl auf 14 bis maximal 42, jetzt allerdings konnten nur noch 17 %
der Probanden ihre Fehlerzahl verbessern. Bei 1,5 ‰ ergaben sich, entsprechend den Untersuchungen von SChe-
We et al.,  signifikante Fehleranstiege um 27 % bis 162 % gegenüber dem Nüchternwert. Dennoch waren mit
einer individualfehlerzahl von bis zu 15 zwölf Versuchspersonen in der lage, nahezu den maximalen „Nüchtern-
Fehlerzahl-Wert“ zu erreichen.

Bei den koordinations- und leistungstests unter externer Belastung des Gleichgewichtssinns zeigten 87 % der
Probanden bessere ergebnisse als bei fehlender externer Belastung. Während bei einer alkoholisierung von 0,5
‰ eine Fehlerzunahme bis maximal 17 % des Nüchternwertes nachweisbar war, sprang die Fehlerzahl beim al-
koholisierungsgrad 1,0 ‰ auf 78 % bis maximal 87 % und stieg bei den noch für diesen Versuch fähigen Perso-
nen bei 1,5 ‰ auf 85 % bis 127 % gegenüber dem Nüchternwert. hier wurden inzwischen insgesamt 46 Versu-
che ausgewertet.

Die Fehlerzunahmen belegen einen signifikanten „Grenzbereich“ für die alkoholisierung zwischen 1,0 ‰ und
1,5 ‰ und sollten anlass geben, nach auswertung der geplanten 200 einzelprobanden auf der Basis fundiertem
Datenmaterials den bestehenden Fahrunsicherheits-Grenzwert von 1,6 ‰ zu diskutieren.

a n s c h r i f t  f ü r  d i e  Ve r f a s s e r
Professor Dr. Dr. reinhard Urban
leiter des instituts für rechtsmedizin an der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
am Pulverturm 3
55131 Mainz
email: rurban@uni-mainz.de
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einhaltung einer abstinenz bei Methadonsubstituierten

Eine retrospektive Studie in der Abteilung Verkehrsmedizin und 
Forensische Psychiatrie des Instituts für Rechtsmedizin 

der Universität Zürich

Maintaining abstinence during methadone substitution

A retrospective study in the Department of Traffic Medicine and 
Forensic Psychiatry, Institute of Legal and Forensic Medicine, 

University of Zurich

Einleitung
Das Ziel der vorliegenden retrospektiven untersuchung war es festzustellen, wie häufig

Personen, die in einer substitutionsbehandlung mit Methadon stehen und einen gültigen
Führerausweis haben, im rahmen der periodisch durchgeführten abstinenzkontrollen in
unserem Institut drogenrückfällig geworden sind und deren Fahreignung somit verneint
werden musste. Durch die aktuelle untersuchung sollte die bisherige Praxis der absti-
nenzkontrollen überprüft werden, insbesondere im hinblick auf die auflagendauer.

In der schweiz befinden sich gemäss den statistischen erhebungen des Bundesamts für
gesundheit ca. 18 000 Personen in einem substitutionsprogramm mit Methadon oder Bu-
prenorphin [1]. Dabei haben sich die Zahlen zwischen 2000 und 2010 nicht wesentlich
verändert.

Die gesetzliche grundlage zur Methadonbehandlung von opiatabhängigen Personen in
der schweiz besteht bereits seit 1975 [2]. Mithilfe der substitutionsbehandlung erhoffte
man sich eine entkriminalisierung der opiatabhängigen, die vermeidung von Infektionen
sowie eine reduktion der risiken einer opiatüberdosierung. Insgesamt dient eine solche
Behandlung nach wie vor zur reintegration von abhängigen.

Da es sich beim Methadon um ein synthetisches opioid mit vergleichbarer wirkungs-
weise zu opiaten handelt, wurden bereits in den 90iger Jahren untersuchungen durchge-
führt, die die auswirkungen dieser substanz auf die psychophysische leistungsfähigkeit
der substituierten untersuchten [3]. In diesen untersuchungen zeigte sich, dass methadon-
substituierte Personen, die keinen Beikonsum von psychoaktiv wirkenden substanzen be-
trieben, gegenüber der kontrollgruppe keine einschränkungen aufwiesen, Personen, die
einen Mischkonsum betrieben, zeigten jedoch hinweise auf eine einschränkung der lei-
stungsfähigkeit. weitere internationale studien belegten diese ergebnisse [4, 5, 6].

In der schweiz ist es seit Jahren die gängige Praxis, dass Personen, welche sich in einem
substitutionsprogramm befinden, bei bestehender Beikonsum-Freiheit als fahrgeeignet
beurteilt werden, wenn klar definierte voraussetzungen bestehen. so können diese Perso-
nen für das Fahren von Motorfahrzeugen der kategorie Pkw (medizinische gruppe 3) zu-
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gelassen werden, wenn (a) ein stabiles substitutionsprogramm mit guter Compliance vor-
liegt, und (b) der nachweis besteht, dass kein Beikonsum von anderen Drogen über min-
destens sechs Monate besteht, und (c) keine anderen verkehrsmedizinisch relevanten er-
krankungen vorliegen, die die Fahreignung ausschliessen. Früher wurde die einhaltung
der abstinenz bezüglich anderer psychotrop wirkender substanzen mittels 2-wöchentlich
durchzuführender urinproben kontrolliert. Mit der routinemässigen einführung der haar-
analytik wird der abstinenznachweis seit 2008 in unserem Institut über haaranalysen auf
Drogen erbracht, wobei in der regel vorgängig die Fahreignung im rahmen einer umfas-
senden verkehrsmedizinischen Begutachtung bejaht wird. Der hohe stellenwert der haar-
analytik ist seit Jahren bekannt, sodass auch bereits seit 2008 im rahmen der verkehrs-
medizinischen Begutachtungspraxis haaranalysen routinemässig an unserem Institut ein-
gesetzt wurden [10, 13]. an die Bejahung ist immer zwingend eine auflage gebunden,
wobei eine Drogenabstinenz (inklusive Cannabisnachweis mittels monatlichen urinpro-
ben) sowie eine alkoholfahrabstinenz nach gutachterlicher empfehlung behördlicherseits
verfügt werden. nach heutiger gängiger Praxis besteht diese auflage in der regel minde-
stens für die Zeit der substitutionsbehandlung, sowie nach absetzen der substitution über
einen Zeitraum von ca. 6 Monaten. wie bereits oben beschrieben, wird die einhaltung der
auflage in 6-monatlichen abständen mittels haaranalyse sowie einer kurzbegutachtung
von verkehrsmedizinischen Begutachtungsstellen kontrolliert.

Methodik
seit der einführung der routinemässigen abstinenzkontrolluntersuchung mittels haar-

analytik an unserem Institut im Jahr 2008 wurden bis und mit 2011 insgesamt 461 solcher
abstinenzkontrolluntersuchungen bei 177 Methadonbezügern durchgeführt. Diese Perso-
nen wurden mittels einer haaranalyse auf einen allfälligen Beikonsum von Drogen inner-
halb des vergangenen halben Jahres untersucht. Die verlaufskontrollen werden regelmäs-
sig in 6-monatlichen abständen mittels haaranalysen durchgeführt. Die haarasservierung
und die analytik wurde gemäss den richtlinien der schweizerischen gesellschaft für
rechtsmedizin [7, 8] durchgeführt. Die sichergestellten haare wurden routinemässig auf
die substanzen Morphin, Cocain, amphetamine und MDMa untersucht. Die cut-off werte
lagen für opiate und Cocain bei 500 pg/mg, für amphetamine und Codein bei 200 pg/mg.
es wurden, soweit verfügbar, ca. 5 cm lange haarsträhnen untersucht, um einen Zeitraum
von 6 Monaten zu überprüfen. Die analytik richtete sich nach den jeweils gültigen vorga-
ben der society of hair Testing (sohT). nicht berücksichtigt in der jetzigen untersuchung
wurden Medikamente wie Tramadol oder Benzodiazepine. ebenfalls wurde in den haar-
untersuchungen keine analytik auf Cannabis durchgeführt.

In der aktuellen studie wurden zusätzlich die verläufe derjenigen Personen detailliert in
einzelauswertungen betrachtet, bei denen ein Beikonsum nachgewiesen wurde.

Ergebnisse
Betrachtet man die altersverteilung der untersuchten 177 Personen, fällt auf, dass die

Mehrheit der Personen bereits zwischen 40 und 50 Jahren alt war (abb. 1). Dies entspricht
der Beobachtung, dass opiatkonsum und die ausbildung einer abhängigkeit zugunsten
anderer substanzen wie zum Beispiel Cocain zahlenmässig zurückgeht.
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auch in der literatur finden sich klare hinweise auf das steigende alter der Methadon-
substituierten bzw. die rückläufigkeit des heroinkonsums. so weist die analyse des Bas-
ler Methadon-registers zwischen den Jahren 1996 und 2003 einen deutlichen anstieg an
älteren Patienten und eine reduktion von unter 30-jährigen auf [9].

von den untersuchten Personen waren 26 (15 %) weiblich, 151 (85 %) männlichen ge-
schlechts (abb. 2).

Je nach eintritt in das abstinenzkontrollprogramm variiert bei den einzelnen exploran-
den die anzahl der untersuchungen bis maximal 7 abstinenzkontrollen. Im untersu-
chungszeitraum von vier Jahren wiesen 41 der untersuchten Personen einen Beikonsum
von psychoaktiv wirkenden substanzen auf, d. h. mindestens eine der abstinenzkontrollen
zeigte einen substanzmittelkonsum oberhalb des cut-off. Diesen Personen wurde in der
konsequenz dann auch die Fahreignung aus verkehrsmedizinischer sicht verneint. es han-
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delt sich dabei um 23 Prozent des untersuchten kollektivs (abb. 3). hierbei ist zu bemer-
ken, dass aufgrund des eingeschränkten untersuchungszeitraums nicht bei allen exploran-
den die gleiche Zahl von abstinenzkontrollen durchgeführt wurde. Demzufolge wird die
endgültige ablehnungsquote wohl noch höher ausfallen.

Im Folgenden wird die anzahl der abstinenzkontrollen mit positiver Beurteilung, d. h.
ohne Beikonsum, mit derjenigen der negativen Beurteilungen verglichen (abb. 4). 

Die Zahlen wurden wie folgt erhoben: wurde bei einer abstinenzkontrolle einer der
grenzwerte überschritten, so galt die darauf folgende untersuchung wiederum als erste
abstinenzkontrolle, da nach der nichteinhaltung der abstinenzauflage und entsprechen-
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der ablehnung der Fahreignung wieder eine umfassende neubeurteilung mit empfehlung
einer auflage erfolgt. Die erste spalte von abbildung 4 zeigt also die Zahl der Beikonsu-
menten gegenüber der Zahl der abstinenten Personen bei einer ersten abstinenzkontrolle.
Die zweite spalte zeigt entsprechend die Zahl der Personen, die gemäss erster kontrolle
abstinent waren und bei der zweiten einen Beikonsum aufwiesen, und dies gegenüber den
bei beiden kontrollen abstinenten Personen. Die dritte spalte zeigt also diejenigen, die le-
diglich bei der dritten abstinenzkontrolle einen erstmaligen Beikonsum betrieben gegenü-
ber denen, die bis dahin abstinent waren, usw. 

es zeigt sich, dass in der ersten abstinenzkontrolle bei 15.4 % der untersuchten Perso-
nen und in der zweiten abstinenzkontrolle bei 10 % der untersuchten Personen ein Bei-
konsum nachgewiesen wurde. wie aus der folgenden abbildung 5 ersichtlich wird, waren
in den darauffolgenden kontrollen die negativen ergebnisse geringer, sodass ein stabilerer
verlauf nach einer längeren Beobachtungszeit nicht auszuschliessen ist. Dabei muss kri-
tisch erwähnt werden, dass die zur verfügung stehenden Daten zahlenmässig noch gering
sind und zukünftig weiter verfolgt werden müssen. 

Im vergleich zu einer am Institut für rechtsmedizin Zürich 2012 erstellten Dissertation,
in der die ergebnisse der abstinenzkontrolluntersuchungen (bezüglich Drogen und /oder
alkohol) ausgewertet worden waren, ergab sich ein ähnliches Bild: Bei allen substanzen
war die Fahreignungs-ablehnungsrate infolge rückfälligkeit im ersten kontrolljahr am
höchsten [10].

In der untersuchung zeigte sich zudem, dass 5 Personen des gesamtkollektivs mehrfach
mit einem Beikonsum auffällig wurden. Diese geringe Zahl muss mit der nur kurzen Be-
obachtungsdauer der studie erklärt werden. es wird ein gewisser stabiler Zeitraum benö-
tigt, bis eine erneute Fahreignungsbeurteilung durchgeführt werden kann.

weiter interessierte, welche substanzen des untersuchten substanzspektrums  in der
haaranalytik nachgewiesen wurden. es zeigte sich, dass Morphin und Cocain am häufig-
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sten gefunden wurden, hingegen waren amphetamine und MDMa nur selten konsumiert
worden (abb. 6).

Im Folgenden wurden die krankengeschichten der Personen mit zusätzlichem Beikon-
sum genauer einzeln betrachtet und einem zahlenmässig vergleichbaren kollektiv gegen-
übergestellt. Dabei ist zu beachten, dass aus den vorhandenen krankenakten jeweils nicht
alle Daten erhoben werden konnten. von unserem untersuchten kollektiv der Personen mit
Beikonsum (positive kontrollen) war der gesamte verlauf der substitutionsbehandlung
bei lediglich 31 Personen bekannt. sie wurden mit einer zahlenmässig gleichen anzahl
von zufällig ausgewählten Personen ohne nachgewiesenen Beikonsum verglichen. Die
gruppe der rückfälligen Personen wies eine Behandlungsdauer zwischen mindestens 
1 und maximal 27 Jahren auf, der errechnete Durchschnitt belief sich auf 11,6 Behand-
lungsjahre. Die Behandlungsjahre der vergleichsgruppe lagen in einer vergleichbaren
grösse, nämlich zwischen 2 und maximal 28 Jahren mit einer durchschnittlichen Behand-
lungsdauer von 12,6 Jahren.

Bei der detaillierten Betrachtung der einzelnen krankengeschichten zeigte sich zudem,
dass die zahlenmässig grösste rückfall-rate bei Personen, die seit 6 bis 15 Jahren in einem
substitutionsprogramm standen, zu verzeichnen war. Dieses überraschende ergebnis dürf-
te eine Folge des geänderten kontrollverfahrens mittels beweiskräftiger haaranalytik sein,
da nun ein sehr viel zuverlässigeres Detektionsverfahren als die früher üblichen regelmäs-
sigen urinprobenkontrollen zur verfügung steht (abb. 7).
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Des weiteren wurde – soweit in den krankenakten erwähnt - untersucht, in welchen the-
rapeutischen einrichtungen sich die untersuchten Personen befinden. es wurde dabei 
zwischen Therapien bei Institutionen wie Psychiatrischen kliniken oder spezialisierten
Methadonabgabe-einrichtungen und solchen, die bei hausärzten in entsprechenden Pro-
grammen standen,  unterschieden.

In unserem kollektiv zeigte sich, dass insgesamt von 15 Personen mit nachgewiesenem
Beikonsum bekannt war, dass sie in einer Institution behandelt wurden, 21 Personen waren
in hausärztlicher Betreuung. Dies entspricht zahlenmässig der vergleichsgruppe ohne Bei-
konsum-nachweis (abb. 8).

Dies kann als hinweis dafür gesehen werden, dass der Behandlungserfolg einer substi-
tutionsbehandlung nicht davon abhängt, ob eine Person in einer Institution oder beim
hausarzt in Therapie ist.
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Zusätzlich stellte sich die Frage, inwieweit ein Beikonsum aus den Therapieberichten er-
sichtlich ist.  grundlage für die Beantwortung dieser Frage waren unter anderem urinpro-
ben, die in der Mehrheit der Fälle durchgeführt und dokumentiert wurden. es zeigte sich,
dass in nur einem Fall aus dem Therapiebericht ein rückfall zu entnehmen war. In einem
weiteren Fall wurde im Therapiebericht eine positive urinprobe auf Drogen erwähnt. Dies
zeigt, dass nur in den wenigsten Fällen ein Beikonsum zum substitutionsprogramm be-
kannt wird, wenn keine objektivierbaren untersuchungen durchgeführt werden.

um zu klären, ob bei den rückfälligen Methadonkonsumenten ein Zusammenhang zu
einer beschriebenen sozialen Instabilität hergestellt werden kann, wurden diese bezüglich
den entsprechenden angaben (fester wohnsitz, familiäre bzw. soziale verankerung, feste
arbeitsstelle) untersucht. es zeigte sich, dass eine überwiegende anzahl des kollektivs als
weitgehend sozial stabil bezeichnet werden kann, lediglich in sechs Fällen ergaben sich
aufgrund der angaben der exploranden bzw. der eingereichten Berichte hinweise auf eine
instabile lebenssituation, ebenfalls wiesen sechs Personen zum Zeitpunkt der rückfällig-
keit keine arbeitsstelle auf. In der vergleichsgruppe der Methadonbezügler ohne rückfäl-
ligkeit wurden fünf Personen als sozial instabil eingeschätzt, drei hatten keine feste ar-
beitsstelle. 

Die relativ geringe anzahl exploranden in einer instabilen sozialen situation lässt den
schluss zu, dass Methadonbezügler die sich um den (wieder-)erhalt des Führerausweises
bewerben bzw. aufgrund des Interesses an einer Fahrerlaubnis in verkehrsmedizinischer
kontrolle stehen, sich schon in einer weitgehend gefestigten lebenssituation befinden,
und dass diesbezügliche anamnestische angaben keinen rückschluss bezüglich einer
möglichen rückfälligkeit in den Drogenkonsum zulassen.

schlussendlich wurden die beiden vergleichsgruppen bezüglich der verschriebenen 
Methadondosierungen untersucht; auch hier bestanden keine wesentlichen unterschiede.
Die verschriebenen Dosierungen variierten innnerhalb beider gruppen stark und lagen
zwischen 1 mg und 170 mg pro Tag in der gruppe mit Beikonsum, in der vergleichsgrup-
pe wurden Dosierungen zwischen 2,5 mg und 110 mg pro Tag abgegeben.

Schlussfolgerungen
Die ergebnisse der untersuchung bestätigen, dass sich eine kontrolle der Drogenabsti-

nenz bei Methadonkonsumenten als sehr sinnvoll und notwendig erweist. Insbesondere er-
gibt die kontrolle mittels regelmässig durchzuführender haaranalyse im vergleich zu den
früher üblichen 2-wöchentlich kontrollierten urinproben einen verlässlicheren Überblick
über die tatsächliche einhaltung der Drogenabstinenz. Dies wurde schon im rahmen einer
Dissertation an unserem Institut beschrieben [10]: Dort ergaben die festgestellten Befun-
de, dass die untersuchungen der Fahrzeuglenker, welche vorgängig ihre abstinenz mittels
urin- und/oder laborparameterkontrollen nachgewiesen hatten, nicht nur mehr rückfälle
in den substanzkonsum, sondern auch höhere substanzkonzentrationen in den haaranaly-
sen aufwiesen. In unserem kollektiv wurde der überwiegende anteil an Beikonsum von
suchterzeugenden substanzen in den ersten beiden kontrollintervallen festgestellt. Dabei
handelte es sich in erster linie um einen Beikonsum von Morphin und Cocain. In der
Zwischenzeit wird das untersuchungsspektrum auf andere substanzgruppen kontinuier-
lich erweitert, damit auch mögliche ausweichdrogen erfasst werden. Dies ist ein notwen-
diger Prozess, da Patienten ansonsten auf ähnlich wirkende substanzen auszuweichen.
Dies gilt nicht nur für den konsum von opioiden, sondern selbstverständlich auch für wei-
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tere suchterzeugende substanzen wie zum Beispiel Benzodiazepine und Z-hypnotika, die
zunehmend als Problemsubstanzen identifiziert werden.

auffällig war, dass auch in der gruppe der rückfälligen die substitutionsbehandlung in
der regel schon längere Zeit bestand. In unserem kollektiv war die überwiegende anzahl
der rückfälligen seit 6 bis 15 Jahren in einer substitutionsbehandlung. Die Tatsache, dass
die in unserem kollektiv untersuchten Probanden vor 2008 mittels 2-wöchentlicher urin-
probenkontrollen bezüglich der einhaltung einer Drogenabstinenz kontrolliert wurden,
und bekanntermassen urinproben nur einen kurzen Zeitraum erfassen können, zeigt noch-
mals die notwendigkeit einer längerfristigen beweiskräftigen analysemethode zum nach-
weis der Drogenfreiheit von verkehrsteilnehmern in einer substitutionsbehandlung.

Im rahmen unserer untersuchung ergab sich zwischen den gruppen der rückfälligen
Methadonsubstituierten und der substituierten ohne rückfälle kein unterschied hinsicht-
lich der sozialen stabilität. Dies lässt den schluss zu, dass es sich bei unserem Patienten-
kollektiv in der grossen Mehrheit um exploranden handelt, die im rahmen der substitu-
tionsbehandlung schon eine weitgehende stabilisierung der lebenssituation und
insbesondere auch eine arbeitsstelle (für deren ausübung häufig ein Führerausweis not-
wendig ist) erzielen konnten.

Des weiteren kann festgehalten werden, dass eine objektive und beweiskräftige unter-
suchung durch eine unabhängige Institution sinnvoll erscheint, da Therapieberichte in der
regel unzureichende Informationen bezüglich der abstinenzeinhaltung lieferten, was
nicht zuletzt auf die Problematik einer tragfähigen therapeutischen Beziehung im gegen-
zug zu einer kontrollsituation zurückzuführen sein dürfte.

Die untersuchung zeigt auch, dass mit zunehmender anzahl der abstinenzkontrollen
die rückfälle in den konsum abnehmen, sodass angenommen werden kann, dass die
wahrscheinlichkeit eines späteren rückfalls mit zunehmender anzahl der kontrollinter-
valle abnimmt. Dabei ist anzumerken, dass mit einer gewissen wahrscheinlichkeit Perso-
nen, die mit einem Beikonsum detektiert werden und somit als nicht stabil zu bezeichnen
sind, sich nicht mehr im näheren Zeitraum um den Führerausweis bemühen und damit aus
dem Programm herausfallen. Da sie nicht mehr als verkehrsteilnehmer in erscheinung tre-
ten, müssen sie in der vorliegenden untersuchung auch nicht mehr berücksichtigt werden.

allerdings ist der Beobachtungszeitraum unserer untersuchung noch als recht gering zu
werten. es darf aber geschlossen werden, dass ein kontrollzeitraum von ca. 3 Jahren mit
halbjährlichen kontrollen, vergleichbar mit den auflagen für ehemalige Drogenkonsu-
menten, sicherlich sinnvoll ist. nach einem guten verlauf ohne rückfälle könnte dann die
auflagenpraxis angepasst werden, beispielsweise im sinne von längerfristigen untersu-
chungsintervallen. weiter sollte diskutiert werden, inwieweit eine kontrolle nach abset-
zen der substitutionsmedikation notwendig wird. Bisher lässt die auflagepraxis in der
schweiz diesbezüglich keine längerfristigen Zahlen erheben, da die exploranden 6 Mona-
te nach dem absetzten von Methadon aus der kontrolle entlassen werden.

Bezüglich der rückfälligkeit nach Beendigung des Methadonprogramms wurden meh-
rere internationale studien durchgeführt. In einer Metastudie [11] wurden 14 untersu-
chungen im Zusammenhang mit der rückfallrate nach Beenden eines substitutionspro-
grammes verglichen. Die untersuchungen stammen aus den Jahren 1973 bis 2003. Dabei
ergab sich eine durchschnittliche abstinenzrate von 33 % für wenigstens opiate über
einen Zeitraum von im Durchschnitt über 2 Jahre nach Beenden der substitution. Cush-
Man [12] stellte 1978 fest, dass die Chance abstinent zu bleiben grösser wird, je länger die
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abstinenz besteht, die meisten rückfälle erfolgten im ersten Jahr nach Beenden der Met-
hadonsubstitution.

natürlich müssen bei vergleichen mit bestehenden studien unterschiede bezüglich des
untersuchten kollektivs und der Methoden zur kontrolle der Drogenabstinenz-angabe be-
rücksichtigt werden. Dennoch besteht der verdacht, dass die aktuelle Praxis, eine letzte
kontrolle 6 Monate nach Beenden des Methadonprogrammes durchzuführen, zu kurzfri-
stig ist. unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich häufig im ersten Jahr nach Been-
den der substitution rückfälle ergeben, wäre es sinnvoll, das kontrollintervall nach ab-
setzen von Methadon auf ein Jahr auszuweiten.

Basierend auf der durchgeführten studie ergeben sich folgende empfehlungen bezüg-
lich abstinenzkontrollen bei Fahrzeuglenkern in einer substitutionsbehandlung:

• nach Befürwortung der Fahreignung: 3 Jahre kontrolle der abstinenz von (zusätzlich
zum substitutionsprogramm eingenommenen) psychotrop wirkenden substanzen
mittels halbjährlich durchzuführender haaranalyse und kurzuntersuchung.

• nach 3-jähriger kontrolle: ausweitung des Intervalls auf jährliche kontrollen.
• nach Beenden des substitutionsprogrammes: letzte abstinenzkontrolle 1 Jahr nach

bescheinigter Beendigung des substitutionsprogramms.

Z u s a m m e n f a s s u n g  
In der aktuellen studie an der abteilung verkehrsmedizin & Forensische Psychiatrie des Instituts für rechts-

medizin der universität Zürich wurden in den Jahren 2008 bis 2011 bei 177 methadonsubstituierten Personen –
bei denen die Fahreignung bedingt, d. h. unter der auflage einer Drogenabstinenzeinhaltung positiv beurteilt wor-
den war – insgesamt 461 sogenannte abstinenzkontrollen mittels verkehrsmedizinischer kurzbegutachtung in-
klusive haaranalyse durchgeführt. Diese kontrollen finden halbjährlich statt, sodass einige Personen mehrfach
kontrolliert wurden. Das untersuchte kollektiv wurde bezüglich einer Drogenrückfälligkeit beziehungsweise
eines Beikonsums von psychoaktiv wirkenden substanzen untersucht. Die sichergestellten haarproben wurden
dabei auf opiate, Cocain, amphetamine und MDMa untersucht. Das untersuchte kollektiv war grösstenteils
männlich, die meisten Personen waren im alter zwischen 40 und 49 Jahren. Bei 23 % der untersuchten Personen
wurde bei zumindest einer abstinenzkontrolle ein Beikonsum von psychoaktiv wirkenden substanzen im rah-
men des substitutionsprogramms festgestellt. Die überwiegende anzahl an rückfällen fand sich in den ersten
beiden abstinenzkontrollzyklen, d.h. innerhalb des ersten kontrolljahres. auffallend war, dass viele der rück-
fälligen schon mehrere Jahre vor der einführung der aktuellen abstinenzkontrollpraxis in einer substitutionsbe-
handlung standen. Dieses ergebnis interpretieren wir als resultat der verbesserten Detektion der abstinenzein-
haltung durch die haaranalytik im vergleich zu den früher üblichen kontrollen mittels urinscreening. es zeigt
sich ferner, dass beim untersuchten kollektiv im vergleich zur gruppe der nicht rückfällig gewordenen ver-
gleichsgruppe keine korrelation zu einer anamnestisch beschriebenen instabilen lebenssituation zu verzeichnen
war. auffällig war zudem der häufige Beikonsum von Cocain.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
Methadon – substitution – kontrolldauer – Fahreignungsbegutachtung – Drogenrückfall 

s u m m a r y
The  Department of Traffic Medicine and Forensic Psychiatry carried out this study on 177 persons undergo-

ing  methadone substitution therapy, whose fitness to drive was subject to restriction, i. e. who kept their driving
licences only on condition of drug abstinence. Between 2008 and 2011, 461 brief expert reviews, including hair
analysis, were carried out to confirm that the drivers remained abstinent. short examination were made every six
months, so that some people were reviewed several times. The study population was investigated for drug reci-
divism and concomitant consumption of psychoactive substances. hair samples were tested for opiates, cocaine,
amphetamines and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMa). Most of the subjects were men, aged bet-
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ween 40 and 49 years. Concomitant consumption of psychoactive substances during the substitution programme
was detected in 23 % of these drivers on at least one occasion. Most cases of additional drug consume were found
in the first two reviews, i. e. within the first year of monitoring. It was particularly noticeable that many of them
had been in a substitution programme for some years before the present abstinence checks were introduced. we
interpret this as the result of better detection of abstinence by hair analysis, compared with earlier routine urine
screening tests. Compared with the group who remained abstinent, there was no correlation between recidivism
and a social history of an unstable lifestyle. The frequent consumption of cocaine was also of note.

k e y w o r d s
methadone – substitution – duration of monitoring – expert review of fitness to drive – drug recidivism 
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Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2014, 2805 S., gebunden, 128,-€, 
ISBN 978-3-8329-5348-5

Der reizvolle gedanke, dem Praktiker ein werk zur hand zu reichen, das den umfang-
reichen Themenbereich des verkehrsrechts sozusagen „in einem guss“ erfasst, wird sich
in der vergangenheit mit sicherheit des einen oder anderen bereits bemächtigt haben.
Doch der einfall, so betonte einst der Ökonom und soziologe Max weBer, ersetzt nicht
die arbeit. schnell dürfte sich hier der reiz des vorhabens wieder verflüchtigen. Denn an-
gesichts der komplexität verkehrsrechtlicher Fragestellungen war vorhersehbar, dass
seine verwirklichung der umsetzung eines „Mammutprojektes“ gleichkommen würde.
umso bewundernswerter ist es anzusehen, dass die herausgeber haus, kruMM und
QuarCh sich nicht gescheut haben, dieses wagnis einzugehen. und um es gleich vorweg-
zunehmen – sie und alle mitwirkende autoren haben die damit verbundenen herausforde-
rungen in überzeugender weise gemeistert.

In erster linie richtet sich das werk „an alle mit dem verkehrsrecht beschäftigten Prak-
tiker“. es soll seine „nutzer schnell zu praxisorientierten lösungen führen“. als Mittel
zum Zweck wurde eine konzentrierte kommentierung gewählt, deren schwerpunkte sich
„an der häufigkeit [orientieren], mit der die einzelnen rechtsgebiete des verkehrsrechts
den Praxisalltag bestimmen“. als besonders leserfreundlich erweist sich dabei der um-
stand, dass der Fließtext frei von Quellenangaben ist und diese separat am ende der jewei-
ligen seite als Fußnoten aufgeführt worden sind. Dem nutzer wird dadurch ein ungehin-
derter lesefluss ermöglicht.

Das werk erfasst alle wesentlichen rechtsvorschriften unter folgende Themenbereiche:
I. verkehrsvorschriften, II. ordnungswidrigkeiten- und strafrecht, III. Zivilrecht, Iv. ver-
sicherungsrecht und v. europäisches verkehrsrecht. Innerhalb dieser Bereiche wird die
kommentierung der rechtsnormen oftmals durch anhänge ergänzt, die sich für den Prak-
tiker als wahrer Fundus erweisen. Denn hier werden relevante schwerpunkte nochmals
vertieft behandelt, explizit die Thematik „verkehrsregelungen-abschleppen-rechtschutz“
erörtert (anhang zur stvo, s. 766 ff.), kosten-/streitwerthinweise für verkehrsverwal-
tungsrechtsrelevante sachverhalte gegeben (anhang I zu den verkehrsvorschriften, s.
1401 ff.), Formulierungsvorschläge für klagen oder Beweisbeschlüsse im verkehrs-
zivilprozess unterbreitet (anhang II zum BgB, s. 2374 ff.) und sogar der verlauf des ver-
kehrsunfall-Mandats aus anwaltssicht nachgezeichnet (anhang I zum BgB, s. 2369 ff.). 

Zur veranschaulichung im ganzen zunächst kurz ein Blick auf § 24a stvg: Der leser
wird hier zielgerichtet durch die wesentlichen aspekte der vorschrift wie Führen eines
kraftfahrzeuges im öffentlichen straßenverkehr, Blut- und atemalkohol, Drogen und 
Medikamente, vorsatz und Fahrlässigkeit, konkurrenzen/Tatbegriff/rechtskraft, ver-
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jährungsfristen, ahndung/rechtsfolgen geführt. erfreulich erweist sich dabei, dass auch
die Problematik des vorliegens von Bak- und aak-werten bei derselben Tat selbständig
aufgegriffen wird, die insbesondere dann an relevanz gewinnt, wenn bspw. der gemesse-
ne aak-wert über und die ermittelte Bak unter dem gesetzlich normierten grenzwert
liegt oder beide werte erheblich voneinander abweichen. abgerundet wird die kommen-
tierung durch hinweise zu den erforderlichen Feststellungen im urteil im Falle einer ver-
urteilung nach § 24a stvg und Formulierungshilfen für die Tenorierung. Darüber hinaus
wird im anhang zu § 24a stvg (s. 253 ff.) ausführlich auf die Messung der aak mit dem
derzeit einzig zugelassenen atemalkoholmessgerät Dräger alcotest 7110 evidential, Typ
Mk III eingegangen. Dabei erfolgen neben einer Darstellung der Fehlergrenzen und der
erforderlichen Feststellungen im urteil zur Messung auch ausführungen zur Funktion des
Messgerätes und zum einfluss anderer substanzen auf das Messergebnis. 

ebenso werden im Bereich der geschwindigkeits- und abstandsmessungen neben der
kommentierung zu den §§ 3, 4 stvo die verschiedenen Möglichkeiten zur geschwindig-
keits-/abstandsmessung erörtert (anhang zu § 3 stvo, s. 398 ff. und zu § 4 stvo, 
s. 440 ff.). Dabei wird u. a. zwischen Messungen durch nachfahren/vorausfahren, ge-
ständnis als grundlage der ahndung, standardisierte Messverfahren (u. a. laser-, radar-,
Brücken-, „vaMa“, „vks“-Messungen, video-nachfahrsysteme, schaublattauswer-
tung/eg-kontrollgerät) differenziert und nicht versäumt, bei den einzelnen Messverfahren
auf einzelaspekte wie: „Ist der gefundene Messwert dem Fahrzeug des Betroffenen zuzu-
ordnen?“ oder „handelt es sich bei Poliscan speed tatsächlich um ein standardisiertes
Messverfahren?“ näher einzugehen. Der mit dieser Thematik eng verbundenen Frage nach
einer gültigen eichung des Messgerätes wird durch eine aufnahme aller wesentlichen vor-
schriften des eichgesetzes bzw. der eichordnung rechnung getragen, die zudem ergänzt
werden durch eine kommentierung praxisrelevanter Problemstellungen wie bspw. „vor-
zeitiges erlöschen“ der eichung durch einen reparatureingriff oder Beiziehung der le-
bensakte (eichgesetz- und eichordnung, s. 1745 ff.). 

Behutsam wird der leser auch durch schwer durchschaubare Bereiche des Fahrerlaub-
nisrechts geführt, sei es nun die Problematik der MPu-anordnung wegen Zweifel an der
Fahreignung nach den §§ 11, 13, 14 Fev oder der anerkennung einer eu-Fahrerlaubnis im
Inland nach § 28 Fev. hier wird der unterschied zwischen Fallgestaltungen, in denen es
(nur) eines ärztlichen Fahreignungsgutachtens oder einer medizinisch-psychologischen
untersuchung bedarf, ebenso gut herausgearbeitet wie die notwendige Differenzierung
zwischen einmaligem/gelegentlichem Cannabiskonsum oder vorhandenem/fehlendem
Trennungsvermögen i.s.d. der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur Fev. Besonderer erwähnung be-
darf in diesem Bereich, dass in die schwerpunktsetzung der kommentierung auch die for-
mellen voraussetzungen für eine Beibringungsanordnung eingeflossen sind, stehen diese
doch entgegen ihrer Praxisrelevanz viel zu selten im Fokus einer Betrachtung. weiterfüh-
rende Informationen zur anfechtbarkeit einer MPu-anordnung, zu den grundsätzen für
die Durchführung der untersuchung und erstellung des gutachtens, zum ablauf einer
MPu und zu bestehenden kostentragungspflichten finden sich im anhang zu § 2 stvg:
„Begutachtung zur Fahreignung“ (s. 53 ff.), sodass im ergebnis keine Fragen mehr offen
bleiben. schreckt der Praktiker vor § 28 Fev oftmals zurück, weil der gesetzgeber in ab-
satz 4 mittels acht verschiedener Tatbestandvarianten versucht hat, die eugh-rechtspre-
chung zur anerkennung von eu-Fahrerlaubnissen in nationales recht umzusetzen, so ver-
schafft ein Blick in die kommentierung beruhigende klarheit: Die ausführungen sind
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zielführend, nehmen den leser an die hand, erläutern ihm alle wichtigen streitstände und
weisen ihm im Falle eines notwendigen rechtsschutzes den weg. 

und so ließe sich der reigen von Beispielen einer gelungenen kommentierung unein-
geschränkt fortsetzen. es bedarf insofern keiner besonderen erwähnung, dass sich die zu-
treffende auswahl praxisrelevanter schwerpunkte auch in einer hinreichenden Berück-
sichtigung der reform des Punktesystems manifestiert. sie überzeugt aber auch durch
einen Blick über den Tellerrand hinaus – und dieser erfolgt zugleich in zweierlei hinsicht: 

Zum einen werden erstmals soziale aspekte des verkehrsrechts aufgegriffen, konkret
der Bereich von lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und ruhezeiten für kraftfahrer im
straßengüter-/straßenpersonenverkehr (lenk- und ruhezeiten, s. 1769 ff.). Darüber 
hinaus werden kursorisch die leistungen Dritter bei schadensfällen und ihr einfluss auf
den schadenersatzanspruch des geschädigten erläutert – namentlich leistungen des ar-
beitgebers im krankheitsfall, haftungsausschlüsse bei arbeits- und Dienstunfällen und
Übergang von schadensersatz-/Beitragsansprüchen auf sozialversicherungs- und sozial-
hilfeträger (anhang III zum BgB, s. 2378 ff.). Zum anderen sind die für eine voll-
streckung einer ausländischen geldsanktion aus einem Mitgliedstaat der eu wesentlichen
§§ 87-87p des gesetzes über die internationale rechtshilfe in strafsachen (IrP) Bestand-
teil der kommentierung (s. 2013 ff.). Zudem wird im abschnitt v. „europäisches ver-
kehrsrecht“ (s. 2588 ff.) auf die Thematik der regulierung von auslandsunfällen im rah-
men der eu-Mitgliedstaaten eingegangen (umsetzung 4. eu-kraftfahrzeughaftpflicht-
richtlinie, Direktklage am wohnsitzgerichtsstand des geschädigten) und dem leser durch
länderberichte die geltendmachung eines schadenersatzanspruches im ausland näher 
erläutert (haftungsgrundlagen, schadenspositionen, verjährung, gerichtliche Durchset-
zung). 

last but not least wurde unter www.nk-gvr.nomos.de ein servicebereich eingerichtet,
wo verschiedene Materialien wie bspw. der Bußgeldkatalog oder die Zweite/Dritte Füh-
rerscheinrichtlinie eingesehen werden können.

Fazit: ein gelungenes werk, das auf der ganzen linie überzeugt und hält, was es im vor-
wort verspricht – konzentriert, praxisnah, umfassend und aktuell werden alle Bereiche des
verkehrsrechts einschließlich ihres Zusammenspiels bedient. Mithin gehört es in die
hände eines jeden, der sich mit verkehrsrecht befasst. 

a n s c h r i f t  d e r  ve r f a s s e r i n
Dr. iur. Dela-Madeleine halecker
europa-universität viadrina
große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
email: halecker@europa-uni.de
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eTsC: Case study – alco gates in sweden*)

sweden has long been a forerunner in the fight against drink driving. In 1999 the coun-
try was one of the first eu member states to introduce alcohol interlocks as part of rehabi-
litation programmes for drink drivers. In 2013, sweden went a step further and ran a pilot
project to introduce a fast-moving automated ‘alco gate’ at the Port of gothenburg. This
briefing explores the background to the project and its results, which could have positive
future implications for drink driving policy in sweden and across europe.

The Alco Gate Trial
The alco gate pilot project was carried out between august and December 2013 in the

port of gothenburg. The trial involved five different stakeholders: the swedish abstaining
Motorists association (MhF), the Coast guard, the national Police Board, swedish Cu-
stoms5 and the swedish Transport administration. The alco gates exploit similar techno-
logy to alcohol interlocks in the installation of checkpoints for all trucks and buses ente-
ring sweden via ferry. The purpose was to enforce drink driving controls along the
maritime borders of the country and make sure that no driver coming to or from sweden
was under the influence of alcohol.

The alco gate appears to be an effective and direct measure to tackle drink driving among
professional drivers. In the context of limited resources for police enforcement, alco gates
offer a complementary tool to achieve a high level of drink driving enforcement at high
risk sites. Drivers entering the country via ferries are required to blow into a breathalyser
linked to a gate before being able to enter the country. The automated-control process takes
only a few seconds for each driver and checks have no impact on the traffic flow. The main
objective of the trial in the short term was to prevent all drivers coming from the port of
kiel in germany and leaving the ferry at the gothenburg port from driving under the in-
fluence of alcohol on swedish roads. The objective of the trial in the long run would be to
provide a test environment for the future roll out of permanent alco gates in all swedish
ports.

Conclusions
The alco gate trial in the port of gothenburg was considered as a success by the five sta-

keholders that carried out the pilot project. The final evaluation showed that this new tech-
nology could be an effective complementary measure for drink driving enforcement in
sweden. The benefits and positive outcomes can be summarised as follows: 

Zur Information

*) http://etsc.eu/wp-content/uploads/2014_06_smart_factsheet_alco_gate_sweden.pdf
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• Clear information was provided to drivers travelling on ferries on the alco gate instal-
lation in the port. They therefore avoided drinking in order to pass the alco gate checks.
In other words there was a deterrent effect.

• no negative impact on the traffic flow was recorded. It takes only seconds to carry out
the test detect the BaC level of the driver.

• The technology used for the trial (that does not require the driver to touch the device
with their mouth) is innovative and potentially expands the potential for interlock tech-
nology;

• according to the participating organisations, public opinion in sweden responded po-
sitively to the trial. a dramatic collision ten years ago at the port of gothenburg has also
stuck in the public consciousness: a hungarian lorry driver who was found with a BaC
limit of 1.7 g/l killed five people.

• at the end of august 2014 a 6-lane alco gate will be launched at the Port of stockholm
which will check all vehicles coming to sweden from russia and the Baltic states via
ferries

• Following the successful gothenburg trial, all the participating organisations have cal-
led on the government to introduce alco gates permanently in all swedish harbours,
there have also been supportive calls for this in the swedish parliament.

• The alco gate technology could also inspire other european countries to introduce
automated alcohol testing at their borders.

(aus einer Mitteilung des european Transport safety Council, eTsC, 
vom 15. Juli 2014 und auszügen der studie)
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eTsC: new eu studies back future role for alcohol interlocks*)

Two new reports are supportive of further measures to boost the use of alcohol interlocks
in passenger and goods vehicles in the eu but stop short of recommending measures that
would mandate mass adoption in the short term due mainly to cost concerns. eTsC says
this approach is short-sighted because mandatory use for some categories of drivers and
vehicles would drive innovation, bring down costs and save many more lives.

of the two studies, carried out by Italian consultancy TrT for the european Parliament
and by a Dutch research consortium for the european Commission, only the former goes
as far as recommending legislation. It says proposals to ensure the statutory use of alcohol
interlocks for convicted drink drivers should be put forward within the next five years and
could make a ‘relatively important contribution’ to the achievement of the eu’s target to
halve road deaths by 2020.

6.500 deaths could be prevented annually if drink driving was eliminated in europe. se-
veral studies have already shown that alcohol interlocks are very effective in cutting repe-
at drink driving offences. a Finnish report published last year, and based on four years of
data, showed a recidivism rate of 6 % when interlocks were used compared to the usual 
30 % rate in Finland.

The eP study paints a mixed picture of preventative use of the technology in commerci-
al vehicles, suggesting that mandatory use could offer a near-break-even cost-benefit ratio
when used on buses and lorries, but says the same is not true for vans.  The eC report, ho-
wever, says that compulsory installation in all new commercial vehicles does have a posi-
tive cost-benefit ratio, but warns of a wide sensitivity range in its analysis and lack of ‘sta-
keholder support’.

The issue of cost is a major theme of both reports, though the eC study points out that
innovation could be key to mass adoption of the technology. The report says that if in fu-
ture the devices would become less intrusive and costs came down due to economies of
scale in production or technological development the option of making an alcohol inter-
lock a compulsory device in all passenger cars could show a “robust net benefit to socie-
ty”.

Both reports agree on a number of other measures that could boost the potential for wider
use of the devices, recommending, for example, harmonisation of technical standards for
interlocks at the eu level. The eP report recommends legislation to harmonise Blood al-
cohol Concentration (BaC) limits, reporting procedures and the definition of drink driving
across the eu.  The authors of the eC study say the eu should support exchange of know-
ledge on alcohol interlock programmes and follow or stimulate the development of new
generation devices.

antonio avenoso, executive director of eTsC said:
“while we agree with many of the suggestions in these reports, both miss the big pictu-

re. The fact is that bold eu legislation would, in itself, drive innovation and cost reduction
in the market for these devices. If, for example, the eu made installation mandatory in all

*) http://www.europarl.europa.eu/regData/etudes/etudes/join/2014/513993/IPol-
Tran_eT%282014%29513993_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf
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commercial vehicles and required their use for all drink driving offenders, then we would
see a rush of innovation and new players entering the market to deliver reliable, unobtru-
sive devices at low cost. we know that alcohol interlock devices work because we have
evidence from several eu countries that show reduced re-offending rates. we hope the
new Commission and Parliament will take a bolder approach to the deadly, and complete-
ly avoidable, problem of drink driving.”

(aus einer Mitteilung des european Transport safety Council, eTsC,
vom 24. Juni 2014)
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Bast: Medizinisch-Psychologische untersuchungen im Jahr
2013

1. Überblick
Die Jahresstatistik vermittelt einen Überblick über die verteilung der verschiedenen an-

lassgruppen, die einer medizinisch-psychologischen untersuchung (MPu) zugewiesen
werden, sowie eine Zusammenfassung der ergebnisse der MPu-gutachten. In der längs-
schnittlichen Betrachtung der Jahresstatistiken können veränderungen der anzahl der an-
geordneten MPu-gutachten aufgezeigt werden, die für die verschiedenen anlassgruppen
ggf. aufsteigende oder absteigende Tendenzen erkennen lassen.

Im Jahr 2013 führten die 13 aktiven Träger der bundesdeutschen Begutachtungsstellen
für Fahreignung (BfF) insgesamt 94.819 medizinisch-psychologische untersuchungen
durch.

Mit insgesamt 52 % bilden die alkohol-Fragestellungen nach wie vor die stärkste an-
lassgruppe der MPu-gutachten, wobei der größte anteil der zu begutachtenden klienten
(28 %) erstmalig mit alkohol aufgefallen war (Bild 1). Die zusammengefassten drogenbe-

Bild 1: verteilung der untersuchungsanlässe im Jahr 20131).

1) In dem Tortendiagramm wurden folgende anlassgruppen zusammengefasst: 1.1 körperliche und geistige
Mängel und 1.2 neurologisch-psychiatrische Mängel zu „körperlichen Mängeln“; 2.1 verkehrsauffälligkeiten
und 5.3 allgemeine verkehrsauffälligkeit in kombination mit sonstigen strafrechtlichen auffälligkeiten zu
„verkehrsauffällige ohne alkohol“; 4. Betäubungsmittel- und Medikamentenauffällige, 5.2 alkohol in kom-
bination mit sonstigen Drogen & Medikamenten und 5.4 sonstige Drogen & Medikamente in kombination
mit allgemeinen verkehrsauffälligkeiten zu „Drogen & Medikamente“; 1.3 auffälligkeit bei der Fahrerlaub-
nisprüfung, 2.2 sonstige strafrechtlich auffälligkeiten, 5.5 sonstige Mehrfachfragestellungen, 6. vorzeitige
Fe-erteilung, 7. Fahrlehrerbewerber und 8. sonstige anlässe zu „sonstige anlässe“; abweichung von 100%
durch rundung.
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zogenen untersuchungsanlässe „Drogen und Medikamente“ bilden mit 22 % die zweit-
größte anlassgruppe, gefolgt von „verkehrsauffälligkeiten ohne alkohol“ (17 %). kör-
perliche und/oder geistige Mängel waren selten anlass für eine Begutachtung (< 1 % der
Fälle). sämtliche übrigen anlässe ergaben für das Jahr 2013 in der summe 11 % (Bild 1).

2. Ergebnis der MPU-Gutachten für die differenzierten Anlassgruppen
Das MPu-gutachten bietet der straßenverkehrsbehörde die psychologische und medi-

zinische grundlage für die entscheidung, ob dem klienten (je nach Prognose) die Fahrer-
laubnis zugesprochen wird oder nicht. wird die Fahrerlaubnis nicht zugesprochen, kann
der klient diese nach einem festgesetzten Zeitraum erneut beantragen. Bei spezifischen
anlassgruppen kann der klient aufgrund des MPu-gutachtens auch als nachschulungsfä-
hig eingestuft werden und nach der Teilnahme an entsprechenden kursen die Fahreignung
wiedererlangen. Tabelle 1 gibt aufschluss über die prozentuale verteilung der MPu-er-
gebnisse des Jahres 2013 differenziert nach anlassgruppen.

Tab. 1: anlassbezogene aufschlüsselung der MPu-ergebnisse in Prozent für das Jahr 2013.
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Im vergleich zu 2012 zeigt sich in der prozentualen gesamtverteilung der MPu-ergeb-
nisse gegenüber dem vorjahr keine relevante veränderung. von den 94.819 begutachteten
Personen waren 57,5 % „geeignet“ (2012: 55,8 %), 35,9 % ungeeignet (2012: 37,3 %),
und 6,7 % (2012: 6,9 %) wurden als „nachschulungsfähig“ eingestuft.

3. Veränderung der Begutachtungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren – 2010 bis
2013

Die gesamtzahl der Begutachtungen hat sich vom Jahr 2012 zum Jahr 2013 um 0,7 Pro-
zentpunkte erhöht. somit wurde der in den vorjahren zu verzeichnende rückläufige Trend
der Begutachtungszahlen nicht fortgeführt.

Der anstieg der Begutachtungszahlen insgesamt ergibt sich vor allem aus dem anstieg
der reinen „BtM-Begutachtungen“. Bei den alkohol-Fragestellungen zeichnet sich weiter-
hin wie in den vorjahren ein leichter abwärtstrend der Begutachtungsanlässe ab (Tab. 2).

(aus der Pressemitteilung nr. 19/2014 der Bundesanstalt für straßenwesen, Bast,
vom 30. Juli 2014)

Tab. 2: MPu-ergebnisse der Jahre 2010 bis 2013.
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B.a.D.s.: Für strikte anwendung der gesetzlichen regelung
bei alkohol und Drogen am steuer

Die Fahrerlaubnisverordnung in Deutschland ist eindeutig: wer kifft – auch gelegent-
lich – und alkohol trinkt, gefährdet die sicherheit im straßenverkehr und muss damit rech-
nen, den Führerschein zu verlieren. Diese gesetzliche regelung hat das Bundesverwal-
tungsgericht in einem urteil (Ba 2014, 30) gegen einen 31-jährigen autofahrer angewen-
det, obwohl dieser nicht berauscht am steuer erwischt wurde.

„ein urteil, das eindeutig auf mehr sicherheit im straßenverkehr zielt und deshalb vom
B.a.D.s. begrüßt wird“, sagte der Präsident der organisation, Dr. PeTer gerharDT. „Der
Mischkonsum von Cannabis und alkohol kann die selbsteinschätzung bei der Frage der
individuellen Fahrtüchtigkeit einschränken. nur hierauf hebt die Fahrerlaubnisverordnung
ab.“ Zwar habe das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2002 auf grund mehrerer gutach-
ten in solchen Fällen den automatischen entzug des Führerscheins für verfassungswidrig
erklärt, dennoch begrüße der B.a.D.s. den jetzigen spruch des Bundesverwaltungsge-
richtes. „gerade der vor einigen Tagen vorgelegte Drogenbericht der Bundesregierung hat
wieder gezeigt, wie besorgniserregend der Markt mit neuen Drogen überschwemmt wird.
Für die Polizei ist es dadurch immer schwieriger, diese bei kontrollen zu erkennen.“ Das
urteil des Bundesverwaltungsgerichts habe deshalb für den B.a.D.s. auch vorsorgenden
Charakter.

einem möglichen vorstoß, die Fahrerlaubnisverordnung zugunsten von Cannabiskonsu-
menten zu ändern, erteilte der Präsident des B.a.D.s. eine deutliche absage.

(aus einer Pressemitteilung des B.a.D.s. vom 15. Juli 2014)
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54. 1. Ein Konsument von Cannabis darf sich als
Kraftfahrer erst in den Straßenverkehr begeben,
wenn er sicherstellen kann, den analytischen
Grenzwert von 1,0 ng/ml THC im Blutserum nicht
mehr zu erreichen. Das erfordert ein ausreichendes
– gegebenenfalls mehrtägiges – Warten zwischen
letztem Cannabiskonsum und Fahrtantritt. 

2. Im Regelfall besteht für den Tatrichter kein
Anlass an der objektiven Sorgfaltspflichtverlet-
zung und dem subjektiven Sorgfaltsverstoß zu
zweifeln, wenn der analytische Grenzwert nach Be-
endigung der Fahrt erreicht ist. 

oberlandesgericht Bremen, 
Beschluss vom 18. Juni 2014 – 1 ssBs 51/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Bremen hat den Betroffenen mit

urteil vom 15. 02. 2013 wegen einer fahrlässigen ord-
nungswidrigkeit (Führen eines kraftfahrzeugs im
straßenverkehr unter der wirkung von Cannabis) zu
einer geldbuße von 500,00 € verurteilt und ein Fahr-
verbot von einem Monat angeordnet. 

gegen dieses urteil wendet sich der Betroffene mit
seiner rechtsbeschwerde. 

Der Bußgeldsenat – einzelrichter – hat die rechts-
beschwerde mit Beschluss vom 03. 06. 2014 gemäß 
§ 80a abs. 3 s. 1 owig auf den Bußgeldsenat in der
Besetzung mit drei richtern übertragen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
II. Die rechtsbeschwerde ist … im wesentlichen

unbegründet. sie hat keinen erfolg, soweit der Betrof-
fene die verletzung formellen rechts rügt (1.). auch
die Überprüfung des schuldspruchs aufgrund der er-
hobenen sachrüge hat keinen rechtsfehler zum nach-
teil des Betroffenen ergeben (2.). allein der rechtsfol-
genausspruch war dahingehend abzuändern, dass das
angeordnete Fahrverbot entfällt (3.).

1. Die vom Betroffenen vorgebrachten rügen, mit
denen er sich gegen die ablehnung von zwei Beweis-
anträgen und die verwertung eines vernehmungspro-
tokolls wendet, sind unzulässig. sie genügen nicht den
Formerfordernissen des § 344 absatz 2 satz 2 stPo.
[wird ausgeführt]

2. Die Überprüfung des schuldspruches hat auf-
grund der erhobenen sachrüge keinen rechtsfehler
zum nachteil des Betroffenen ergeben. 

Das amtsgericht hat unter anderem folgende Fest-
stellungen … zur sache getroffen: 

„II. … am 27.04.2012 gegen 13:50 uhr befuhr
der Betroffene als Führer des Personenkraftwa-

gens mit dem amtlichen kennzeichen […] den
autobahnzubringer Ü. in B. In seinem Blut, das
um 15:45 uhr entnommen wurde, konnten 1,0
ng/ml ThC nachgewiesen werden. Dieser wert ist
auf einen Cannabiskonsum des Betroffenen zu-
rückzuführen, der innerhalb von 24 stunden vor
der Blutentnahme stattgefunden hat. Bei aufwen-
dung der gebotenen sorgfalt hätte der Betroffene
erkennen können, dass er noch unter der wirkung
von Cannabinoiden steht.“

In der rechtlichen würdigung führt das amtsgericht
Folgendes aus:

„Der Betroffene führte das kraftfahrzeug zur
Tatzeit unter der wirkung eines in der anlage zu 
§ 24a abs. 2 stvg genannten berauschenden
Mittels, nämlich Cannabis. ausreichend für diese
Feststellung ist gemäß § 24a abs. 2 s. 2 stvg der
substanznachweis im Blut. nicht erforderlich ist
die Feststellung einer konkreten rauschmittelbe-
dingten Beeinträchtigung der für das Führen von
kraftfahrzeugen erforderlichen leistungsfähig-
keit. ausreichend ist stattdessen, wenn die betrof-
fene substanz in einer konzentration nachweisbar
ist, die eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit
zumindest als möglich erscheinen lässt, was bei
Cannabis der Fall ist, wenn eine ThC-konzen-
tration von 1 ng/ml nachgewiesen wird (Bverfg
nZv 2005, 270, 271 f.; Burhoff, in: Burhoff,
handbuch für das straßenverkehrsrechtliche owi-
verfahren, 3. auflage 2012, rn. 595 mit einer ta-
bellarischen Übersicht zur rechtsprechung der
oberlandesgerichte). […]

nach der vom gericht vertretenen auffassung
begründet bereits das erreichen des von der
grenzwertkommission für Cannabis festgelegten
grenzwertes mangels anhaltspunkten für das Be-
stehen einer ausnahmekonstellation den Fahrläs-
sigkeitsvorwurf. unabhängig davon wird auch
nach der überwiegend in der rechtsprechung ver-
tretenen auffassung der Fahrlässigkeitsvorwurf
zu bejahen sein. Der von der grenzwertkommis-
sion festgelegte grenzwert von 1,0 ng/ml ThC ist
zwar nur gerade eben erreicht. Die sachverständi-
ge Dr. B. legte sich jedoch darauf fest, dass der
konsum der Blutentnahme höchstens 24 stunden
vorangegangen ist. Die Blutentnahme fand knapp
zwei stunden nach dem Führen des kraftfahr-
zeugs im straßenverkehr statt. Der Cannabiskon-
sum liegt damit bezogen auf das Führen des 
kraftfahrzeugs im straßenverkehr längstens 22
stunden zurück. angesichts der langen wirkungs-
dauer von Cannabis ist somit noch nicht von
einem längere Zeit zurückliegenden konsum aus-

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten leitsätze sind von der schriftleitung formuliert worden.
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zugehen. Die lange wirkungsdauer von Cannabis
ist allgemein bekannt. Der Betroffene geht einer
qualifizierten beruflichen Tätigkeit nach und be-
wegt sich im rahmen seiner beruflichen Tätigkeit
im B. in einem gesellschaftlich und politisch inter-
essierten umfeld. es ist daher fern liegend, dass er
hinsichtlich der wirkungsdauer von Cannabis aus
unkenntnis einer Fehleinschätzung unterlag. Ihm
war stattdessen die Möglichkeit der fortdauernden
Cannabiswirkung bewusst. er wird zwar gehofft
haben, dass ein nachweis von ThC nicht mehr
möglich sein wird, war sich des risikos jedoch
bewusst.“

a) Die vom amtsgericht getroffenen Feststellungen
tragen den Fahrlässigkeitsvorwurf in Bezug auf die
Tathandlung. 

Zum objektiven handlungsunrecht des § 24a abs. 2
stvg gehört lediglich das Führen eines kraftfahr-
zeugs unter der wirkung eines in der anlage zu § 24a
abs. 2 stvg genannten berauschenden Mittels. eine
solche „wirkung“ liegt nach der legaldefinition des 
§ 24a abs. 2 satz 2 stvg vor, wenn eine der in der an-
lage genannten substanzen – hier ThC – im Blutserum
nachgewiesen wird (olg hamm, urteil vom
15. 06. 2012, 2 rBs 50/12, Beckrs 2012, 18138;
könig in hentschel/könig/Dauer, straßenverkehrs-
recht, 42. auflage 2013, § 24a stvg, rn. 21, 21a 
m. w. n.). Der gesetzgeber spricht mit § 24a abs. 2
stvg ein generelles verbot aus und hat einen gefähr-
dungstatbestand geschaffen. anders als § 24a abs. 1
stvg für alkohol knüpft die norm nicht an einen qua-
lifizierten grenzwert an. auch die entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 21. Dezember 2004
gebietet keine Feststellungen zur wirkung einer sub-
stanz im sinne einer konkreten Beeinträchtigung. es
sind lediglich qualifizierte anforderungen an den
nachweis der substanz zu stellen. Dieser nachweis
kann erst ab erreichen des analytischen grenzwerts als
geführt angesehen werden (Bverfg, urteil vom
21.12. 2004, 1 Bvr 2652/03, nJw 2005, 349 ff. 
[= Ba 2005, 156 mit anm. scheffler/halecker]). Die
betreffende substanz muss in einer konzentration
nachgewiesen werden, die eine Beeinträchtigung der
Fahrsicherheit zumindest als möglich erscheinen lässt
(vgl. Bverfg, a. a. o.). Dies ist dann der Fall, wenn der
analytische grenzwert erreicht ist (olg karlsruhe,
Beschluss vom 10. 05. 2013, 1 (3) ssBs 131/13, zit.
nach juris; vgl. könig, a. a. o., rn. 21a). ausschlagge-
bend für diesen analytischen grenzwert ist der Be-
schluss der „gemeinsamen arbeitsgruppe für grenz-
wertfragen und Qualitätskontrolle“ (sog. grenz-
wertkommission) vom 20. november 2002, aktuali-
siert durch weiteren Beschluss vom 22. Mai 2007
(Blutalkohol 44 (2007), 31). Danach liegt der grenz-
wert für die annahme einer ordnungswidrigkeit gem.
§ 24a abs. 2 stvg für ThC bei 1 ng/ml serum. eine
solche konzentration kann – einschließlich eines ent-
sprechenden sicherheitszuschlags – sicher nachgewie-
sen und quantitativ präzise bestimmt werden. Insbe-
sondere erscheint bei erreichen einer derartigen
konzentration eine einschränkung der Fahrtauglich-

keit möglich. Die Feststellung des sachverständig 
beratenen amtsgerichts Bremen zum objektiven Tat-
bestand, wonach im Blutserum des Betroffenen 
1,0 ng/ml ThC nachgewiesen werden konnten, trifft zu.

b) auch die Feststellungen des amtsgerichts Bre-
men zum objektiven sorgfaltspflichtverstoß genügen
den an seinen nachweis zu stellenden anforderungen. 

aa) Fahrlässiges handeln im sinne von § 10 owig,
§ 24a abs. 3 stvg liegt vor, wenn der Täter die sorg-
falt außer acht lässt, zu der er nach den umständen
und seinen persönlichen Fähigkeiten verpflichtet und
imstande ist und deshalb entweder die rechtswidrige
Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt oder voraus-
sieht (unbewusste Fahrlässigkeit) oder die Möglich-
keit der rechtswidrigen Tatbestandsverwirklichung
zwar erkennt, aber mit ihr nicht einverstanden gewe-
sen ist und ernsthaft – nicht nur vage – darauf vertraut,
diese werde nicht eintreten und damit bewusst fahrläs-
sig handelt (vgl. Bghst 49, 1, 5; hans. olg Bremen,
Beschlüsse vom 02. 09. 2013, 2 ssBs 60/13 [= Ba
2014, 26], und 20. 02. 2012, 2 ssBs 75/11, sowie Be-
schluss vom 17. 02. 2006, ss (B) 51/05, nZv 2006,
276 [= Ba 2007, 179]; olg hamm, urteil vom
15. 06. 2012, III-2 rBs 50/12, Beckrs 2012, 18138 [=
Ba 2012, 270]; kg, Beschluss vom 05. 06. 2009, 2 ss
131/09, nZv 2009, 572, 573 [= Ba 2009, 415[; olg
Celle, Beschluss vom 09.12. 2008, 322 ssBs 247/08,
nZv 2009, 89, 90 [= Ba 2009, 100]; göhler/gürtler,
owig, 16. auflage 2012, § 10 rn. 6; kk-owig/ren-
gier, 3. auflage 2006, § 10 rn. 15; zu allem: leipziger
kommentar/vogel, stgB, 12. auflage 2007, § 15 rn.
164 ff m. w. n.). 

hinsichtlich des Tatbestands des § 24a abs. 2 und 3
stvg muss feststehen, dass der Betroffene die Mög-
lichkeit fortlaufender wirkung des Cannabiskonsums
entweder erkannt hat oder zumindest hätte erkennen
können und müssen. Der vorwurf des schuldhaften
Führens eines kraftfahrzeugs im straßenverkehr unter
der wirkung eines berauschenden Mittels bezieht sich
nämlich nicht auf den konsumvorgang, sondern viel-
mehr auf die wirkung des rauschmittels zur Tatzeit
(vgl. hans. olg Bremen, Beschlüsse vom
30. 09. 2013, 2 ssBs 37/13, und 02. 09. 2013, 2 ssBs
60/13; olg hamm, urteil vom 15. 06. 2012, III-2 rBs
50/12, Beckrs 2012, 18138; olg Frankfurt a. M.,
Beschluss vom 20. 08. 2010, 2 ss-owi 166/10, nZv
2010, 530 f; kg, Beschluss vom 04. 01.2010, 3 ws
(B) 667/09, Beckrs 2010, 11789; Beschluss vom
05. 06. 2009, 2 ss 131/09, nZv 2009, 572, 573; olg
Celle, Beschluss vom 09.12. 2008, 322 ssBs 247/08,
nZv 2009, 89, 90; olg Frankfurt a. M., Beschluss
vom 25. 04. 2007, 3 ss 35/07, nstZ-rr 2007, 249 
[= Ba 2007, 318]). nach ständiger rechtsprechung
handelt fahrlässig, wer in zeitlicher nähe zum Fahrt-
antritt Cannabis konsumiert hat und dennoch ein
kraftfahrzeug im straßenverkehr führt, ohne sich be-
wusst zu machen, dass das rauschmittel noch nicht
vollständig unter den analytischen grenzwert von 1,0
ng/ml abgebaut ist. es ist hierzu nicht erforderlich,
dass sich der Betroffene einen spürbaren oder auch nur
messbaren wirkstoffeffekt vorgestellt hat oder zu einer
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entsprechenden genauen physiologischen oder bioche-
mischen einordnung in der lage war, zumal ein kraft-
fahrer die unberechenbarkeit von rauschmitteln stets
in rechnung zu stellen hat (hans. olg Bremen, kg,
olg Celle, olg Frankfurt a. M., olg hamm, je-
weils a. a. o.; vgl. auch Burhoff, handbuch für das
straßenverkehrsrechtliche owi-verfahren, 3. auflage
2012, rn. 599 f; könig, a. a. o., rn. 25b).

bb) an der erkennbarkeit der wirkung des rausch-
mittels für den Betroffenen kann es ausnahmsweise
dann fehlen, wenn zwischen dem Zeitpunkt des Dro-
genkonsums und der Fahrt längere Zeit vergangen ist
(hans. olg Bremen, Beschlüsse vom 30. 09. 2013, 
2 ss 37/13, und 02. 09. 2013, 2 ssBs 60/13, sowie vom
17. 02. 2006, ss (B) 51/05, olg hamm, urteil vom
15. 06. 2012, III – 2 rBs 50/12, Beckrs 2012, 18138;
olg stuttgart, Beschluss vom 10. 02. 2011, 1 ss
616/10, Dar 2011, 218 ff.; kg, Beschluss vom
04. 01. 2010, 2 ss 363/09, vrs 118, 205 ff; kg, Be-
schluss vom 05. 06. 2009, 2 ss 131/09, nZv 2009,
572; olg Celle, Beschluss vom 09.12. 2008, 322
ssBs 247/08, nZv 2009, 89, 90; olg Frankfurt 
a. M., Beschluss vom 20. 08. 2010, 2 ss-owi 166/10,
Beckrs 2010, 20608; Beschluss vom 25. 04. 2007, 
3 ss 35/07, nstZ-rr 2007, 249; Janker in Bur-
mann/heß/Jahnke/Janker, stvr, 22. auflage 2012, 
§ 24a stvg rn. 7a). Mit zunehmendem Zeitablauf
schwindet das Bewusstsein dafür, dass der zurücklie-
gende rauschmittelkonsum noch auswirkungen bis in
die gegenwart haben könnte. Das Tatgericht hat daher
in denjenigen Fällen, in denen ein zeitnaher rausch-
mittelkonsum vor der Tatzeit nicht festgestellt werden
kann, zu prüfen, ob weitere anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass dem Betroffenen die Möglichkeit einer im
Tatzeitpunkt noch andauernden Beeinflussung durch
das rauschmittel bewusst gewesen ist bzw. hätte be-
wusst sein müssen (hans. olg Bremen, kg, olg
Celle, olg Frankfurt a. M., jeweils a. a. o.).

von einem länger zurückliegenden konsum wird in
der rechtsprechung teilweise bereits ab einem Zei-
traum von 20 stunden zwischen Drogenkonsum und
Fahrtantritt ausgegangen (vgl. könig, nstZ 2009, 425,
427). einen genauen Zeitraum, bei dem von einem län-
ger zurückliegenden Drogenkonsum vor Fahrtantritt
auszugehen ist, hat die obergerichtliche rechtspre-
chung bislang indes nicht eindeutig festgelegt. eine
„längere Zeit“ ist etwa für einen Zeitraum von zwei bis
drei Tagen (hans. olg Bremen, Beschluss vom
17. 02. 2006, ss (B) 51/05, nZv 2006, 276), zwei
Tagen (olg karlsruhe, Beschluss vom 22. 09. 2010, 
3 (7) ssBs 541/10, Beckrs 2011, 21298), 24 stunden
(olg Braunschweig, Beschluss vom 27. 01.2010, ss
(owi) 219/09, Beckrs 2010, 28813 [= Ba 2010,
298]), mehr als 24 stunden (hans. olg Bremen, Be-
schluss vom 30. 09. 2013, 2 ssBs 37/13) und weniger
als 24 stunden (olg hamm, urteil vom 15. 06. 2012,
2 rBs 50/12, Beckrs 2012, 18138; olg Celle, Be-
schluss vom 09.12. 2008, 322 ssBs 247/08, Beckrs
2008, 26992; olg Frankfurt a. M., Beschluss vom
25. 04. 2007, 3 ss 35/07, Beckrs 2007, 09344) ange-
nommen worden. 

Die fehlende erkennbarkeit einer im Tatzeitpunkt
noch andauernden wirkung durch das rauschmittel
wird in der rechtsprechung nicht nur von dem Zeit-
punkt des letzten Drogenkonsums abhängig gemacht,
sondern zum Teil auch von der konzentration des
wirkstoffes ThC zum Zeitpunkt der Blutentnahme.
Bei einem knapp 23 stunden zurückliegenden Dro-
genkonsum und einer nur etwas mehr als zweifachen
Überschreitung des analytischen grenzwertes sei ohne
weitere Feststellungen die Fahrt unter wirkung von
Cannabis nicht vorwerfbar (so olg Frankfurt a. M.,
Beschluss vom 25. 04. 2007, 3 ss 35/07, Beckrs
2007, 09344). Jedenfalls bei einer ThC-konzentration
im Blutserum mit 1,4 ng/ml und einem mehr als 
zwei Tage zurückliegenden Cannabiskonsum sei von 
fehlender vorwerfbarkeit auszugehen (so olg Zwei-
brücken, Beschluss vom 06. 01.2009, 1 ss 178/08,
Beckrs 2009, 03276 [= Ba 2009, 99]). Bei einem
vage bleibenden Zeitraum zwischen ein und zwei
Tagen könne bei einer verhältnismäßig geringen Über-
schreitung des analytischen grenzwertes von 4,6
ng/mg ThC nicht auf eine fahrlässige Tatbestandsver-
wirklichung geschlossen werden (so olg Frankfurt
a. M., Beschluss vom 20. 08. 2010, 2 ss-owi 166/10,
Beckrs 2010, 20608). an diese rechtsprechung
knüpft auch die Begründung des antrages der gene-
ralstaatsanwaltschaft an.

cc) Dieser auffassung kann allerdings nicht mehr
uneingeschränkt gefolgt werden. 

(1) Das den vorwurf fahrlässigen handelns nach 
§ 10 owig begründende verhalten besteht in der ver-
letzung der im verkehr erforderlichen sorgfalt. es
handelt bereits fahrlässig, wer die sorgfalt außer acht
lässt, zu der er nach den umständen und nach seinen
persönlichen kenntnissen und Fähigkeiten verpflich-
tet und imstande ist und deshalb die Möglichkeit der
Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt, aber erken-
nen kann (unbewusste Fahrlässigkeit). genereller
Maßstab für die im verkehr erforderliche sorgfalt sind
die regeln eines besonnenen und gewissenhaften
Menschen in der sozialen situation, in der sich der Be-
troffene konkret befindet. Diese allgemeinen sorg-
faltsregeln können sich aus geschriebenen und un-
geschriebenen regeln (verkehrsgepflogenheiten) er-
geben. letztere leiten sich aus dem allgemeinen ver-
bot ab, andere zu schädigen. Je größer das risiko einer
gefährdung des geschützten rechtsgutes erscheint,
desto höher sind die sorgfaltsanforderungen zu be-
stimmen (vgl. Bgh, urteil vom 25. 09.1990, 5 str
187/90, nJw 1991, 501). 

(2) Im straßenverkehr können nachlässigkeiten
und Irrtümer sehr leicht zur erheblichen gefährdung
anderer und zu schweren unfällen führen. Deshalb ist
hier besonders sorgfältiges verhalten geboten (vgl.
Bgh, urteil vom 20.10.1987, vI Zr 280/86, zit. nach
juris; göhler/gürtler, a. a. o., rn. 10). Die sorgfalts-
anforderungen beschränken sich dabei nicht auf das
Führen des kraftfahrzeugs selbst. Die gefahren des
straßenverkehrs gebieten ein einsetzen von sorgfalts-
pflichten schon vor antritt der Fahrt. Insbesondere hat
sich der kraftfahrzeugführer vor Fahrtantritt stets zu
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vergewissern, ob er nach seinen körperlichen und gei-
stigen Fähigkeiten überhaupt (noch) imstande ist, 
den erfordernissen des straßenverkehrs zu genügen
(Bgh, a. a. o.). seine körperliche und geistige lei-
stungsfähigkeit muss er vor Fahrtantritt überprüfen
(vgl. § 2 absatz 1 satz 1 Fev). wer in kenntnis zum
Beispiel seiner epilepsie-erkrankung und unmittelbar
zurückliegender anfälle erneut ein Fahrzeug führt und
dann – im Zustand der steuerungsunfähigkeit gem. §
20 stgB – einen verkehrsunfall verursacht, macht sich
bereits durch den antritt der Fahrt zumindest wegen
fahrlässiger gefährdung des straßenverkehrs strafbar,
weil er wegen körperlicher Mängel nicht in der lage
ist, ein Fahrzeug sicher zu führen (lg Bonn, urteil
vom 12.12. 2012, 25 ns 100 Js 199/11, Beckrs 2013,
17333). ergeben sich aus einer bestimmten Tätigkeit –
wie beispielsweise als Fahrer eines kraftfahrzeuges –
bestimmte Pflichten, muss verlangt werden, dass sich
der adressat dieser Pflicht von ihr kenntnis verschafft
(göhler/gürtler, a. a. o.). so ist anerkannt, dass ein
kraftfahrer, der medizinisch veranlasst Medikamente
zu sich nimmt, verpflichtet ist, die gebrauchsanleitung
des Medikamentes zu beachten. hat er keine, muss er
sich erkundigen (olg hamm, Beschluss vom
05. 04. 2011, 3 rvs 19/11 m. w. n., Beckrs 2011,
19876 [= Ba 2011, 288]). ein kraftfahrer wird nach
vorangegangenem, bewussten genuss von alkohol
ohne weiteres damit rechnen müssen, dass er den noch
zulässigen grenzwert überschreitet. nach naturwis-
senschaftlicher erkenntnis kann niemand vor oder
nach dem Trinken genau voraussehen, welche Blut-
oder atemalkoholkonzentration er später haben wird.
Der vorwurf der Fahrlässigkeit im rahmen des § 24a
abs. 3 stvg ist in der regel schon aufgrund der Tat-
sache gerechtfertigt, dass der Betroffene trotz kennt-
nis vorausgegangenen alkoholgenusses das Fahrzeug
geführt hat (olg Jena, Beschluss vom 16. 01.2006, 
1 ss 80/05, zit. nach juris [= Ba 2007, 102]). von
einem alkohol konsumierenden kraftfahrer wird er-
wartet, dass er sich erst nach ausreichendem abbau der
Blutalkoholkonzentration wieder hinter das steuer
setzt. 

(3) es besteht kein anlass, einen ein kraftfahrzeug
führenden Drogenkonsumenten privilegiert zu behan-
deln. nach § § 29 absatz 1 nr. 1 BtMg kann bereits
der unerlaubte erwerb von Cannabisprodukten be-
straft werden. Dieser straftatbestand ist seiner natur
nach ein abstraktes gefährdungsdelikt. Der gesetzge-
ber geht davon aus, dass bereits der unbefugte erwerb
von Cannabis mit erheblichen gesundheitlichen ge-
fahren verbunden ist und daher einen angriff auf 
die geschützten rechtsgüter bedeutet (vgl. Bverfg, 
3. kammer des Zweiten senats, Beschluss vom
29. 06. 2004, 2 Bvl 8/02, Beckrs 2004, 23354; weber,
BtMg, 4. auflage 2013, vor § 29 BtMg, rn. 1 ff). 
In der Begründung zum Änderungsgesetz vom
28. 04.1998 (BT-Drucks 13/3764) wird zu § § 24a
abs. 2 stvg ausgeführt, dass – auf wissenschaftlichen
erkenntnissen beruhend – Cannabis bei typischem
rauschverlauf beispielsweise zu konzentrations-,
wahrnehmungs- und Denkstörungen, leichterer ab-

lenkbarkeit und zu leistungseinbußen in den für den
kraftfahrzeugführer wichtigen psychomotorischen
Funktionen führt. ein konsument von Cannabis muss
sich schon wegen der Pönalisierung des erwerbs und
der vom gesetzgeber bislang nicht anerkannten sozia-
len adäquanz seines konsums veranlasst sehen, alles
ihm Mögliche zu tun, damit er als objektiv unter wir-
kung von Drogen stehender keine für andere poten-
ziell gefährliche Fahrt antritt (vgl. auch olg Frankfurt
a. M., Beschluss vom 26.10. 2012, 2 ss-owi 672/12,
rn. 10, zit. nach juris; olg hamm, a. a. o.; könig,
nstZ 2009, 425, 427). einen kraftfahrer trifft deshalb
die Pflicht, sich vor oder nach erfolgtem Cannabiskon-
sum gewissheit von seiner Fahrtüchtigkeit und kennt-
nis darüber zu verschaffen, wie lange die wirkung der
von ihm eingenommenen Droge dauern kann, um das
erreichen des grenzwertes bei Fahrtantritt auszu-
schließen (vgl. olg hamm, a. a. o.; göhler/gürtler, 
a. a. o., § 11 rn. 26; vgl. auch gehrmann, nZv 2011,
6, 8 f). Diese Prüfungs- und erkundigungspflicht ist
ohne weiteres zumutbar. neben kostengünstigen seriö-
sen Informationsquellen im Internet kann und muss er
zur not einen fachkundigen apotheker oder Mediziner
befragen.

(4) Dieser normativ entwickelten erkundigungs-
pflicht steht nicht entgegen, dass der stand der wis-
senschaft auch zum jetzigen Zeitpunkt zu den nach-
weis- bzw. wirkungszeiten kein einheitliches Bild
liefert. eine hinreichend zuverlässige Methode der
rückrechnung konnte aufgrund einer vielzahl von
schwer bestimmbarer Faktoren – vor allem wegen der
kaum zu quantifizierenden Intensität vorangegange-
nen konsums – noch nicht entwickelt werden (vgl.
leipziger kommentar/könig, stgB, 12. auflage 2008, 
§ 316 rn. 152). In der Fachwelt werden für ThC di-
vergierende nachweis- bzw. wirkungszeiten genannt.
nach einer bereits im Jahr 2007 veröffentlichten stu-
die mit 20 teilnehmenden Probanden, die zuvor kein
ThC konsumiert hatten, war bei 16 Teilnehmern nach
dem rauchen eines Joints nach sechs stunden kein
ThC nachweisbar. Bei zwei Probanden wurde nach
dieser Zeit noch mehr als 1,0 ng/ml ThC im Blutse-
rum analysiert (kauert u. a., Journal of analytical To-
xicology 2007, 288 ff). Teilweise werden nachweis-
zeiten von bis zu 48 stunden bei chronischen konsu-
menten angegeben (eisenmenger, nZv 2006, 24 f). In
der Fachliteratur wird auch referiert, dass bei 13 von
18 intensiv Cannabis konsumierenden Probanden 
nach einer abstinenz von sieben Tagen noch mehr als
1,0 ng/ml ThC im Blutserum hatte festgestellt werden
können (karschner u. a., Journal of analytical Toxico-
logy 2009, 469 ff). 

(5) In der älteren rechtsprechung wird andererseits
gelegentlich davon ausgegangen, dass auch niedrige
werte zwischen 1 und 2 ng/ml ThC im Blutserum nur
zeitnah nach dem konsum nachzuweisen seien (vgl.
vgh München, Beschluss vom 03. 02. 2004, 11 Cs
04.157, Beckrs 2004, 14636; ovg weimar, Be-
schluss vom 11.05. 2004, 2 eo 190/04, Beckrs 2004,
23975 [= Ba 2005, 183]). Das könnte Betroffene zu
der schlussfolgerung verleiten, dass nach ablauf eines
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Tages eine Fortdauer der wirkung des rauschgiftes
ausgeschlossen ist (vgl. kg, Beschluss vom
04. 01.2010, 3 ws (B) 667/09, Beckrs 2010, 11789).
Bereits zum Tatzeitpunkt waren allerdings mehrere
obergerichtliche entscheidungen veröffentlicht, denen
zufolge trotz Überschreitens des analytischen grenz-
wertes von 1,0 ng/ml ThC im Blutserum nicht ausge-
schlossen werden konnte, dass der letzte Drogenkon-
sum vor Fahrtantritt mehrere Tage zurück lag (vgl. nur
olg hamm, Beschluss vom 05. 04. 2011, 3 rvs
19/11, zit. nach juris; olg Frankfurt a. M., Beschluss
vom 20. 08. 2010, 2 ss-owi 166/10, Beckrs 2010,
20608). Dieser unsichere Befund und die in der Fach-
welt diskutierte lange wirkungsdauer von mehreren
Tagen (und bei Intensivkonsumenten von einer
woche) gebieten jedem kraftfahrzeugführer, nach
vorangegangenem Drogenkonsum angesichts der von
ihm ausgehenden erheblichen gefährdung anderer
verkehrsteilnehmer bis zum erneuten Fahrtantritt aus-
reichend zu warten. nur der konsument selbst weiß,
welches Mittel er wie häufig in welcher Menge ge-
nommen hat. noch weniger als beim alkohol kann er
aber den wirkverlauf eines eingenommenen Betäu-
bungsmittels einschätzen. Die strafbewehrtheit des
Betäubungsmittelhandels bringt eine fehlende staatli-
che kontrolle von Qualität und wirkstoff feilgebote-
ner Cannabisprodukte mit sich. Ihr wirkstoffgehalt
dürfte daher stark variieren und auch vom konsumen-
ten selbst – anders als bei alkohol – nur schwer vor-
herzusehen oder gar zu bestimmen sein. Das gebietet
besondere vorsicht vor einer möglichen Fahrt nach
Drogenkonsum. nur sofern sich der konsument der
gefahrlosigkeit der Fahrt gewiss sein kann, darf er
sich in den straßenverkehr begeben. vertraut er auf un-
gewisser grundlage hingegen auf den abbau der
Droge und verwirklicht sich sein risiko fehlerhafter
einschätzung, handelt er objektiv und subjektiv fahr-
lässig (olg hamm, Beschluss vom 05. 04. 2011, III-3
rvs 19/03, zit. nach juris; könig, a. a. o., göhler/gürt-
ler, a. a. o., § 11 rn. 26). von einem besonnenen und
gewissenhaften kraftfahrer ist deshalb zu erwarten,
dass er eine Fahrt erst antritt, wenn er ein Überschrei-
ten des analytischen grenzwertes von ThC in seinem
Blutserum ausschließen kann.

(6) Der umstand, dass der zulässige grenzwert von
ThC im Blutserum nur geringfügig überschritten ist,
ändert an der voraussehbarkeit einer zum Tatzeitpunkt
objektiv noch andauernden wirkung durch das
rauschmittel nichts. eine besonders hohe konzentra-
tion zum Zeitpunkt der Blutentnahme mag unter um-
ständen den schluss auf bedingten vorsatz oder be-
wusste Fahrlässigkeit für das Tätigkeitsdelikt des 
§ 24a abs. absatz 2 stvg zum allein entscheidenden
Zeitpunkt der Drogenfahrt (§ 6 owig) nahe legen.
Dem vorwurf unbewusster Fahrlässigkeit wird hinge-
gen eine konzentration von ThC, die gerade einmal
den grenzwert erreicht, regelmäßig nicht entgegenste-
hen: nach ständiger zu § 24a abs. 2 stvg ergangener
rechtsprechung verwirklicht eine Drogenfahrt bereits
mit 1,0 ng/ml ThC das objektive handlungsunrecht.
ein kraftfahrer wird nach vorangegangenem, bewus-

sten genuss von Cannabisprodukten ohne weiteres
damit rechnen müssen, dass er den noch zulässigen
grenzwert überschreitet. von ihm ist zu erwarten, dass
er sich erst in den straßenverkehr begibt, wenn er bei
anwendung der gebotenen sorgfalt sicher sein kann,
den zulässigen grenzwert – und nicht einen unbe-
stimmbaren höheren – nicht zu erreichen. wer ein
kraftfahrzeug nach vorangegangenem, bewussten
konsum von Cannabisprodukten führt und sich über
eine mögliche wirkung überhaupt keine gedanken
macht, handelt allein deswegen zumindest unbewusst
fahrlässig. Bewusst fahrlässig handelt demgegenüber,
wer sich gedanken macht und pflichtwidrig darauf
vertraut, den grenzwert nicht zu erreichen.

(7) systematische erwägungen sprechen nicht da-
gegen, im regelfall davon auszugehen, dass der Be-
troffene ein kraftfahrzeug unter der wirkung von ThC
fahrlässig geführt hat. Das Tatbestandsmerkmal der
„wirkung“ verkümmert dadurch nicht etwa nur zu
einer objektiven Bedingung der verfolgbarkeit, auf die
sich der Fahrlässigkeits-schuldvorwurf nicht beziehen
müsste. ergibt sich beispielsweise bei einer durch In-
dizien gestützten einlassung des Betroffenen, dass er
zuverlässige erkundigungen eingeholt und sich an die
erteilten empfehlungen gehalten hat, ist der Tatrichter
gehalten, sich angesichts der entgegenstehenden Mess-
werte mit der Möglichkeit eines solchen Tatverlaufs
auseinanderzusetzen und – falls diesbezügliche reale
anhaltspunkte bestehen – nach dem Zweifelssatz ge-
gebenenfalls von fehlender Fahrlässigkeit auszugehen.
Fehlt es hingegen diesbezüglich an realen anhalts-
punkten, ist der Tatrichter nicht gehalten, einen sol-
chen sachverhalt zugunsten des Betroffenen zu unter-
stellen (Bgh, urteil vom 03. 06. 2008, 1 str 59/08,
stv 2009, 511; olg Frankfurt a. M., Beschluss vom
26.10. 2012, 2 ss owi 672/12, zit. nach juris; Meyer-
goßner, stPo, 57. auflage, § 261 rn. 26; vgl. auch
lr/hanack, stPo, 25. auflage, § 337 rn. 163). so
verhält es sich indessen im vorliegenden Fall: nach
den urteilsfeststellungen hat der Betroffene von sei-
nem recht gebrauch gemacht, zur sache nicht auszu-
sagen. es fehlen jedwede anhaltspunkte, dass sich der
Betroffene vor der Tatzeit zuverlässig erkundigt hatte
und der erteilten empfehlung entsprechend die Fahrt
antrat.

(8) es bedurfte auch keinerlei Feststellungen zur
art des konsums von Cannabis. hierzu konnten vom
Tatgericht in ermangelung einer einlassung des Be-
troffenen oder sonstiger anknüpfungspunkte keine er-
kenntnisse gewonnen werden. Dies zwingt nicht dazu,
die konzentration von ThC zum Blutentnahmezeit-
punkt auf andere ursachen als auf einen bewussten
Cannabiskonsum zurückzuführen. Der Zweifelssatz
bedeutet nicht, dass das gericht von der für den Be-
troffenen günstigsten Fallgestaltung auch dann ausge-
hen muss, wenn hierfür keine zureichenden anhalts-
punkte bestehen (Meyer-goßner, a. a. o.). er gebietet
nicht, ohne konkrete anhaltspunkte zugunsten des Be-
troffenen Tatvarianten zu unterstellen (Bgh, urteil
vom 11.01.2005, 1 str 478/04, rn. 14, zit. nach juris;
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Bgh, urteil vom 03. 06. 2008, 1 str 59/08, nstZ
2009, 264, zum strafbefreienden rücktritt). auch das
schweigen des Betroffenen zu konsum und Tather-
gang zwingt nicht dazu, alle denkbaren, aber ganz un-
wahrscheinlichen oder gar abwegigen Fallgestaltun-
gen nachzugehen (vgl. Bgh, Beschluss vom
29. 08. 1974, 4 str 171/74, zit. nach juris rn. 10). Die-
sen grundsätzen folgend bedurfte keiner erörterung,
ob die festgestellte konzentration von Cannabis auf
passives rauchen, unerkanntes verabreichen von
ThC, einen unbewussten konsum von Drogen oder
beispielsweise das rauchen eines Joints unmittelbar
vor Beendigung der Fahrt zurückzuführen sein könnte,
der ohne „wirkung“ auf den Zeitraum der Fahrt bliebe.

c) Der Betroffene handelte nach den zutreffenden
Feststellungen des amtsgerichts schuldhaft, weil ihm
der verstoß gegen § 24a abs. 2 stvg subjektiv vorzu-
werfen ist. Zur Feststellung individueller Tatschuld ist
es erforderlich, dass der Betroffene nach seinen per-
sönlichen kenntnissen und Fähigkeiten in der lage
war, die objektive sorgfaltspflichtverletzung zu ver-
meiden und die Tatbestandsverwirklichung vorauszu-
sehen (Beck-ok/valerius, owig stand 15. 04. 2013,
§ 10 rn. 39; kk-owig/rengier, a. a. o., § 10 rn. 40;
vgl. auch Bghst 40, 341, 348; Bgh, urteil vom
17.11.1994, 4 str 441/94, nJw 1995, 795, 796). Das
amtsgericht hat hierzu festgestellt, dass der Betroffe-
ne einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit nachgehe
und sich im rahmen seiner beruflichen Tätigkeit im
B.in einem gesellschaftlich und politisch interessierten
umfeld bewege. es sei daher fernliegend, dass er hin-
sichtlich der wirkungsdauer von Cannabis aus un-
kenntnis einer Fehleinschätzung unterlag. Diese Fol-
gerung erscheint nicht zulässig. es erschließt sich
nicht, dass dem Betroffenen seine Tätigkeit als schlos-
ser beim B. in einem besonderen Maße kenntnis über
eine lang anhaltende wirkungsdauer von Cannabis
vermittelt hat. es liegt ebenso nahe, dass er gerade auf-
grund seiner ausgeübten handwerklichen Tätigkeit
nicht über medizinisches sonderwissen verfügte und
die Fahrt in unkenntnis der langen wirkungsdauer von
ThC antrat. 

Dies steht einer verurteilung wegen fahrlässigen
verstoßes gegen § 24a abs. 2 stvg allerdings nicht
entgegen. Für einen schuldspruch ist nicht erforder-
lich, dass der Betroffene die Fahrt in kenntnis der lan-
gen wirkungsdauer von ThC antritt und so die Tatbe-
standsverwirklichung zwar für möglich hält, aber noch
darauf vertraut, dass sie nicht eintreten werde (bewuss-
te Fahrlässigkeit). ausreichend ist bereits, dass er nach
seinen persönlichen kenntnissen und Fähigkeiten die
Möglichkeit der Überschreitung des grenzwertes von
1,0 ng/ml erkennen kann (unbewusste Fahrlässigkeit).
so liegt es im vorliegenden Fall. Der Betroffene ist
kraftfahrzeugführer. nach seinen individuellen Fähig-
keiten ist er in der lage, sich vor oder nach bewusstem
konsum von Cannabis über dessen wirkungen zuver-
lässig zu informieren, so dass er ohne weiteres die
Möglichkeit der Überschreitung des zulässigen grenz-
wertes erkennen kann. 

d) Der Fahrlässigkeitsvorwurf wird nicht durch die
unzumutbarkeit normgemäßen verhaltens einge-
schränkt. als regulatives Prinzip erfüllt die unzumut-
barkeit auch bei Fahrlässigkeitsdelikten eine Funktion
(lenckner/sternberg-lieben in schönke/schröder,
stgB, 29. auflage 2014, vorbem. zu §§ 32 ff. rn. 126). 
Die unzumutbartkeit spielt in der sich bei diesen De-
likten ergebenden schuldbetrachtung insofern eine
rolle, als sie die persönlichkeitsbezogene Pflichtan-
forderung begrenzt. Im konkreten Fall besteht keiner-
lei anlass anzunehmen, dass dem Betroffenen die er-
füllung der an ihn gestellten sorgfaltspflicht in einem
solchen außergewöhnlichen Maße erschwert gewesen
ist, dass die unterlassung des sorgfaltswidrigen ver-
haltens die aufopferung eigener zu billigender Interes-
sen bedingt hätte. Der konsum von Cannabis ist zwar
durch die von art. gg artikel 2 abs. gg artikel 2 ab-
satz 1 gg geschützte allgemeine handlungsfreiheit
gedeckt. absolut geschützt – und damit der einwir-
kung der öffentlichen gewalt entzogen – ist allerdings
nur ein kernbereich privater lebensgestaltung. Dazu
kann der umgang mit Drogen, insbesondere das sich-
berauschen, aufgrund seiner vielfältigen sozialen aus-
und wechselwirkungen nicht gerechnet werden
(Bverfg, Beschluss vom 09. 03.1994, 2 Bvl 43/92,
nJw 1994, 1577). ein unter umständen viele Tage
währender verzicht auf Betäubungsmittelkonsum vor
Fahrtantritt, der zu einer konzentration von mehr als
1,0 ng/ml führt, kann deshalb jedem kraftfahrzeug-
führer zugemutet werden. 

e) Im ergebnis ist festzuhalten, dass ein konsument
von Cannabis alles in seiner Macht stehende tun muss,
damit er keine für andere potentiell gefährliche Fahrt
unter der wirkung von Drogen antritt. er darf sich als
kraftfahrer erst in den straßenverkehr begeben, wenn
er sicherstellen kann, den analytischen grenzwert von
1,0 ng/ml ThC im Blutserum nicht mehr zu erreichen.
Das erfordert ein ausreichendes – gegebenenfalls
mehrtägiges – warten zwischen letztem Cannabiskon-
sum und Fahrtantritt. Im regelfall besteht für den Tat-
richter kein anlass an der objektiven sorgfaltspflicht-
verletzung und dem subjektiven sorgfaltsverstoß zu
zweifeln, wenn der analytische grenzwert nach Been-
digung der Fahrt erreicht ist.

3. Der rechtsfolgenausspruch hält rechtlicher Über-
prüfung indessen nicht mehr stand.

a) Die Feststellungen des Tatgerichts reichten aus,
um die voraussetzungen für die verhängung eines
Fahrverbotes nach § 25 absatz 1 satz 2 stvg in ver-
bindung mit § 4 absatz 3 Bkatv rechtsfehlerfrei zu
bejahen. Das amtsgericht hat die in der Bußgeldkata-
logverordnung vorgesehene regelbuße von 500,00
eur für einen fahrlässigen verstoß gegen § 24a stvg
verhängt. es hat sich auch hinreichend mit den persön-
lichen und wirtschaftlichen verhältnissen des Betrof-
fenen befasst und festgestellt, dass der ledige und kin-
derlose Betroffene einer geregelten beruflichen
Tätigkeit als schlosser nachgeht und ein monatliches
nettoeinkommen von etwa 1.400,00 euro erzielt. an-
gesichts dessen bedurfte es keiner weiteren ausfüh-
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rungen zu den wirtschaftlichen verhältnissen des Be-
troffenen, um dem senat die Prüfung zu ermöglichen,
ob die verhängte geldbuße unter Berücksichtigung der
kriterien des § 17 absatz 3 owig noch als verhältnis-
mäßig anzusehen ist.

b) Indes war wegen Zeitablaufs der wegfall des
vom amtsgericht angeordneten Fahrverbotes anzuord-
nen. Das Fahrverbot nach § 25 absatz 1 satz 2 stvg
hat nach der gesetzgeberischen Intention in erster
linie eine erziehungsfunktion. es ist als Denkzettel-
und Besinnungsmaßnahme gedacht und ausgeformt
(vgl. Bverfg, Beschluss vom 16. 07.1969, 2 Bvl
11/69, Bverfge 27, 36, 42). Das Fahrverbot kann
daher seinen sinn verloren haben, wenn die zu ahn-
dende Tat lange zurückliegt, die für die lange verfah-
rensdauer maßgeblichen umstände außerhalb des ein-
flussbereichs des Betroffenen liegen und er sich in der
Zwischenzeit verkehrsgerecht verhalten hat (hans.
olg in Bremen, Beschluss vom 10. 03. 2014, 1 ssBs
41/13; kg, Beschlüsse vom 05. 09. 2007, 3 ws (B)
459/07, und 27.12. 2004, 3 ws (B) 508/04, zitiert nach
juris; olg hamm, Beschluss vom 02. 07. 2007, 3 ss
owi 360/07, zitiert nach juris; olg Dresden, Be-
schluss vom 08. 02. 2005, ss (owi) 32/05, zitiert nach
juris [= Ba 2006, 404]; olg köln, Beschluss vom
08. 06. 2004, ss 247/04 (B), zitiert nach juris; Bay-
oblg, Beschluss vom 09.10. 2003, 1 obowi 270/03,
Beckrs 2003, 09551). wann bei langer verfahrens-
dauer der Zeitablauf entweder allein oder zusammen
mit anderen umständen ein absehen vom Fahrverbot
rechtfertigen kann, ist eine Frage des einzelfalles, die
einen gewissen Beurteilungsspielraum eröffnet. Der
sinn eines Fahrverbots dürfte jedoch zumindest dann
fraglich sein, wenn die zu ahndende Tat mehr als zwei
Jahre zurückliegt (hans. olg Bremen, kg, olg
hamm, Bayoblg, olg Dresden, olg köln, jeweils
a. a. o.). Das urteil des amtsgerichts erging am
15. 02. 2013 und damit knapp 10 Monate nach der Tat.
auch die zwischen dem angefochtenen urteil und der
entscheidung des rechtsbeschwerdegerichts verstri-
chene Zeit ist bei der Prüfung der Frage, ob wegen
Zeitablaufs von der verhängung eines Fahrverbots ab-
zusehen ist, zu berücksichtigen (kg, a. a. o.). Die un-
gewöhnliche große Zeitspanne zwischen erstinstanzli-
chem urteil und der entscheidung des senats, die dem
einflussbereich des Betroffenen nicht zuzurechnen ist,
lässt den versuch einer erzieherischen einwirkung auf
den inzwischen schon 31-jährigen Betroffenen gut
zwei Jahre nach der Tat unter den gegebenen umstän-
den nicht mehr als geeignet erscheinen.

55. Die Anfechtung des Gesamtstrafenausspruchs 
kann auch unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung
einer auf Grund charakterlicher Mängel des Ange-
klagten erfolgten Anordnung der isolierten Sperr-
frist nach § 69a StGB erfolgen, wenn sich aus-
nahmsweise die Entscheidung über die Maßregel
unabhängig von den Gesamtstrafenerwägungen

beurteilen lässt, es z. B. ausschließlich um die recht-
liche Zulässigkeit der Gesamtstrafenbildung auf
dem Boden der getroffenen oder verwerteten Fest-
stellungen des angefochtenen Urteils geht.

oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 02. Juni 2014 – 3 ss 68/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht verurteilte den angeklagten am

27. 08. 2013 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter
einbeziehung der einzelstrafen aus dem urteil des
amtsgerichts kassel vom 13. 02. 2013 unter auflö-
sung der dort gebildeten gesamtfreiheitsstrafe zu einer
gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren. weiterhin verur-
teilte es ihn wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe
von 2 Monaten. Den sichergestellten, nach den Fest-
stellungen nicht dem angeklagten, sondern seiner le-
bensgefährtin gehörenden Pkw zog es ein und ordne-
te schließlich eine isolierte sperre für die wieder-
erteilung der Fahrerlaubnis von 2 Jahren an.

gegen dieses urteil hat die staatsanwaltschaft
rechtsmittel eingelegt und später erklärt, dass „die re-
vision dahingehend beschränkt wird, dass lediglich der
rechtsfolgenausspruch angegriffen wird“.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Das rechtsmittel, das die staatsanwaltschaft – in

zulässiger weise (vgl. nur Meyer-goßner, in: Meyer-
goßner/schmitt, stPo, 57. aufl., § 335 rn 2 und 9
m. w. n.) – innerhalb der revisionsbegründungsfrist
als revision bezeichnet hat, ist auf die anfechtung des
gesamtstrafenausspruchs beschränkt.

Durch die zunächst ohne einschränkung erfolgte
einlegung des rechtsmittels wurde die rechtskraft
zwar zunächst in vollem umfange gehemmt, durch die
innerhalb der Frist des § 345 I stPo abzugebende er-
klärung nach § 344 I stPo wurde jedoch der umfang
der anfechtung des bis dahin noch nicht rechtskräfti-
gen urteils auf die anfechtung des gesamtstrafenaus-
spruches konkretisiert (vgl. Bghst 38, 366 = juris 
rn 4). […]

Die Beschränkung des rechtsmittels auf den ge-
samtstrafenausspruch ist wirksam. [wird ausgeführt] 

Die anfechtung des gesamtstrafenausspruch konn-
te schließlich auch unter gleichzeitiger aufrechterhal-
tung der anordnung der isolierten sperrfrist nach 
§ 69a stgB erfolgen. auch eine derartige Beschrän-
kung ist immer dann möglich, wenn sich die entschei-
dung über die Maßregel unabhängig von den gesamt-
strafenerwägungen beurteilten lässt. Das wird von der
überwiegenden rechtsprechung allerdings grundsätz-
lich dann verneint, wenn – wie hier – die ungeeignet-
heit eines angeklagten zum Führen von kraftfahrzeu-
gen auf Charaktermängeln beruht, weil in einem
solchen Falle straf- und Maßregelausspruch in einem
solchem abhängigkeitsverhältnis stünden, dass sich
ein angriff gegen den strafausspruch notwendig auch
auf die Maßregel nach §§ 69, 69a stgB erstrecken
müsse (vgl. etwa kg, vrs 109, 278; olg Jena, vrs
118, 279 = juris rn 15 m. w. n. [= Ba 2010, 361];
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Meyer-goßner, § 318 rn 28 m. w. n.). Indes ergibt
sich vorliegend aus dem angefochtenen urteil weder,
dass die einzelstrafe für das Fahren ohne Fahrerlaub-
nis oder gar die gesamtfreiheitsstrafe wegen der ver-
hängung der sperrfrist geringer bemessen wurde, noch
stellt die revision doppelrelevante, also sowohl für die
(gesamt-)strafzumessung als auch für die sperrfrist-
bemessung maßgebliche Tatsachen in abrede, viel-
mehr hält sie die gesamtstrafenbildung allein aus
rechtsgründen – verkennung einer Zäsurwirkung –
für rechtsfehlerhaft. In einem solchen Falle geht es
aber ausschließlich um die rechtliche Zulässigkeit der
gesamtstrafenbildung auf dem Boden der getroffenen
oder verwerteten Feststellungen des angefochtenen
urteils und spielt die grundsätzliche enge verzahnung
von straf- und Maßregelbemessung keine rolle, so
dass hier die Beschränkung wirksam ist (vgl. olg
stuttgart [nZv 1997, 316]; olg Dresden, nstZ-rr
2005, 385 = juris rn 8 ff.).

56. Eine Beschwerde gegen die vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis ist nach Erhebung der
öffentlichen Klage von dem nunmehr zuständigen
Gericht als Antrag zu behandeln, im Sinne des Be-
schwerdevorbringens zu entscheiden. Erst die
dann ergehende Entscheidung ist beschwerdefähig.
(Anschluss LG Arnsberg, 2. große Strafkammer, 
2 Qs 87/09 [BA 2010, 35]). 

landgericht arnsberg,
Beschluss vom 24. Juli 2014 – 6 Qs 65/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Durch Beschluss des amtsgerichts – ermittlungs-

richter – arnsberg vom 03. 07. 2014 ist dem Beschul-
digten gemäß § 111a stPo vorläufig die Fahrerlaubnis
entzogen worden. gegen diesen Beschluss richtet sich
die am 15. 07. 2014 beim amtsgericht arnsberg einge-
gangene Beschwerde des Beschuldigten. auf antrag
der staatsanwaltschaft arnsberg hat das amtsgericht
soest ebenfalls am 15. 07. 2014 strafbefehl erlassen,
der am 21. 07. 2014 zugestellt worden ist.

Das amtsgericht – strafrichter – soest hat der Be-
schwerde nicht abgeholfen und die sache der kammer
vorgelegt.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die Beschwerde des Beschuldigten ist gegenstands-

los geworden, da sie als solche prozessual überholt ist.
Mit dem der erhebung der anklage gleichstehenden

antrag auf erlass eines strafbefehls wird für die zu
treffenden entscheidungen über die vorläufige entzie-
hung der Fahrerlaubnis das gericht zuständig, bei dem
diese antragsschrift eingereicht worden ist, hier das
amtsgericht soest. Zugleich entfällt die Zuständigkeit
des ermittlungsrichters bei dem amtsgericht, das die
vorläufige entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet
hat (vgl. Meyer-goßner, stPo, § 162, rdnr. 19; olg
Düsseldorf Dar 2001, 374).

eine Beschwerde gegen die entscheidung über die
vorläufige entziehung der Fahrerlaubnis ist bei einem
solchen Zuständigkeitswechsel von dem nunmehr zu-
ständigen gericht als antrag zu behandeln, im sinne
des Beschwerdebegehrens zu entscheiden. erst die
dann ergehende entscheidung des in der hauptsache
zuständigen richters ist beschwerdefähig (vgl. Meyer-
goßner, stPo, § 111a, rdnr. 19).

es kann dahingestellt bleiben, ob der „nichtabhilfe-
beschluss“ des strafrichters eine anfechtbare entschei-
dung in diesem sinne darstellt. Denn gegen den Be-
schluss vom 22. 07. 2014 liegt eine Beschwerde
jedenfalls nicht vor, so dass eine entscheidung der
kammer nicht veranlasst ist (so auch lg arnsberg,
nZv 2010, 367 [= Ba 2010, 35]).

57. *) Zum Absehen von der Entziehung der
Fahrerlaubnis trotz Verwirklichung der in § 69
Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 StGB benannten Regelbeispiele. 

landgericht wuppertal,
urteil vom 29. april 2014 

– 27 ns 8/14, 27 ns-922 Js 227/13- 8/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Durch strafbefehl des amtsgerichts Mettmann vom

23. 04. 2013 wurde gegen den angeklagten wegen
fahrlässiger straßenverkehrsgefährdung und wegen
unerlaubten entfernens vom unfallort in Tateinheit
mit vorsätzlicher Trunkenheit im verkehr eine ge-
samtgeldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 eur fest-
gesetzt, ihm die Fahrerlaubnis entzogen und sein Füh-
rerschein eingezogen sowie eine sperrfrist für die
neuerteilung einer Fahrerlaubnis von einem Jahr an-
geordnet. nach einspruch des angeklagten gegen die-
sen strafbefehl, den er in der erstinstanzlichen haupt-
verhandlung unter verzicht auf entschädigungs-
ansprüche gemäß streg auf den rechtsfolgenaus-
spruch beschränkte, hat das amtsgericht Mettmann
durch urteil vom 09.10. 2013 den genannten strafbe-
fehl abgeändert (nur) dahin, dass es unter wegfall der
entziehung der Fahrerlaubnis und anordnung einer
sperrfrist stattdessen ein Fahrverbot von drei Monaten
festsetzte. Dementsprechend hob es den Beschluss zur
vorläufigen entziehung der Fahrerlaubnis auf und gab
dem angeklagten, dem die Fahrerlaubnis zu diesem
Zeitpunkt seit rund neun Monaten vorläufig entzogen
gewesen war, seinen Führerschein zurück.

gegen dieses urteil hat die staatsanwaltschaft
form- und fristgerecht Berufung eingelegt mit dem
Ziel der entziehung der Fahrerlaubnis des angeklag-
ten und der anordnung einer sperrfrist.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Infolge der wirksamen Beschränkung bereits des

einspruchs gegen den strafbefehl sind dessen schuld-
spruch sowie die ihn tragenden tatsächlichen Feststel-
lungen in rechtskraft erwachsen und für die kammer
bindend. 
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gegenstand des amtsgerichtlichen urteils war da-
nach allein noch die strafzumessung, und nur hierge-
gen – letztlich auch nur gegen die anordnung nur eines
Fahrverbots – richtete sich die Berufung der staatsan-
waltschaft.

Deren rechtsmittel blieb der erfolg versagt. Bei der
strafzumessung kam die kammer zum selben ergeb-
nis wie bereits das amtsgericht. 

Die erwägungen des amtsgerichts werden durch
die weitere entwicklung des angeklagten bestätigt
und weiter gestützt, so dass die kammer – jedenfalls
zum Zeitpunkt der Berufungshauptverhandlung –
nicht mehr feststellen kann, dass der angeklagte zum
Führen von kraftfahrzeugen ungeeignet ist.

Zwar sprechen die verfahrensgegenständlichen Taten
des angeklagten deutlich für seine ungeeignetheit.
Denn hierdurch hat er drei der vier regelbeispiele des 
§ 69 abs. 2 stgB, nämlich nrn. 1., 2. und 3. erfüllt.

Trotz dieser regelvermutung geht die kammer aber
davon aus, dass – jedenfalls derzeit – der angeklagte
nicht (mehr) als zum Führen von kraftfahrzeugen un-
geeignet anzusehen ist.

Beruflich hat sich der angeklagte weiterentwickelt.
Zunächst, nach bestandener Meisterprüfung, hatte er
bei seinem arbeitgeber weitergearbeitet, der ihn auch
– was dessen hohe wertschätzung für den angeklagten
belegt – während der gesamten Zeit der vorläufigen
Fahrerlaubnisentziehung weiterbeschäftigt hat, d. h.
fast neun Monate lang, obwohl dies bedeutete, dass er
als heizungs- und sanitärinstallateur die kundenbesu-
che stets in Begleitung des lehrlings durchführen
musste, der ihn fuhr. nachdem in der amtsgericht-
lichen hauptverhandlung am 09.10. 2013 die vorläufi-
ge entziehung seiner Fahrerlaubnis aufgehoben und
dem angeklagten sein Führerschein wieder ausgehän-
digt worden war, konnte der angeklagte von seinem
arbeitgeber wieder unbeschränkt eingesetzt werden.
Der lehrling indessen sollte nach abschluss von des-
sen ausbildung mangels ausreichender arbeit nicht
übernommen werden. In dieser situation entschloss
sich der angeklagte, sein ohnehin seit längerem beste-
hendes vorhaben, sich selbständig zu machen, früher
umzusetzen und dafür seine alte Firma zu verlassen.
Dementsprechend ist, während der lehrling deshalb
dann doch übernommen wurde, der angeklagte seit
dem 02. 01. 2014 als anlagenmechaniker für hei-
zungsbau und umwelttechnik als einzelunternehmer
selbständig tätig und hat sich inzwischen bereits einen
kundenstamm aufgebaut.

auch persönlich hat der angeklagte eine positive
entwicklung durchlaufen. Durch die rund neunmona-
tige vorläufige entziehung seiner Fahrerlaubnis ist
ihm zum einen bewusst geworden, wie dringend er,
insbesondere aus beruflichen gründen, auf seinen
Führerschein angewiesen ist, und dass er durch eine
neuerliche Trunkenheitsfahrt seine bisherigen erfolge
ernsthaft gefährdet. Zum anderen hat er verstanden,
welche gefährdung von alkoholisierten verkehrsteil-
nehmern ausgeht und wie er selbst vermeiden kann
und muss, erneut alkoholisiert ein kraftfahrzeug zu
führen. Diese erkenntnis hat er auch bereits in verhal-

tensänderungen umgesetzt. so meidet er gezielt situa-
tionen und auch persönliche kontakte, von denen er
weiß oder erwartet, dass dort alkohol konsumiert wer-
den wird, etwa kneipenbesuche oder bestimmte alte
Bekannte. hierbei hat er aber auch freimütig einge-
räumt, dass er zu besonderen gelegenheiten – etwa an
seinem kürzlich gefeierten geburtstag – durchaus auch
alkohol konsumiert, dann aber dafür sorge trägt, dass
er anschließend kein Fahrzeug führt. Dabei hat er
durch kritische selbstbeobachtung auch erkannt, dass
er insbesondere hochprozentige getränke meiden
muss. um seine eigenen einsichten und verhaltensän-
derungen weiter zu stabilisieren, hat er sich zudem be-
reits um einen MPu-vorbereitungskurs bei J und g in
k. bemüht.

seit der amtsgerichtlichen verhandlung hat der an-
geklagte seit inzwischen gut sechseinhalb Monaten
wieder am straßenverkehr teilgenommen, ohne dass
neue regelverstöße – weder straftaten noch ord-
nungswidrigkeiten – bekannt geworden wären. auch
dies spricht dafür, dass der angeklagte derzeit nicht
(mehr) als ungeeignet zum Führen von kraftfahrzeu-
gen anzusehen ist.

58. 1. Die deutsche Fahrerlaubnis darf auch
nach Erteilung einer ausländischen EU-Fahrer-
laubnis wegen eines ausschließlich vor der Ertei-
lung liegenden Verhaltens des Fahrerlaubnisinha-
bers jedenfalls dann entzogen werden, wenn die
ausländische EU-Fahrerlaubnis wegen eines Wohn-
sitzverstoßes nicht anerkannt werden muss (wie
BVerwG, Urteil vom 30. 05. 2013 – 3 C 18/12 –). 

2. a) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Erfüllung
des Wohnsitzerfordernisses ist derjenige der Ertei-
lung der EU-Fahrerlaubnis. Es genügt nicht, dass
sich der Inhaber einer ausländischen EU-Fahrer-
laubnis zu irgendeinem Zeitpunkt 185 Tage im Aus-
stellerstaat aufgehalten hat. 

2. b) Die Anmeldung im Ausländerregister belegt
für sich genommen noch nicht die Einhaltung des
Wohnsitzerfordernisses. 

3. Die Angaben des Betroffenen sind für die Be-
urteilung der Unbestreitbarkeit der aus dem Aus-
stellermitgliedstaat herrührenden Informationen
verwertbar.

verwaltungsgerichtshof Baden-württemberg, 
Beschluss vom 07. Juli 2014 – 10 s 242/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :  
Die Beschwerde der antragstellerin ist zulässig,

aber nicht begründet.
1. Die entziehungsverfügung begegnet nach derzei-

tigem sach- und streitstand weder nach nationalem
recht (dazu unter 1.1) noch nach unionsrecht (dazu
1.2) rechtlichen Bedenken.

1.1 Die auf § 14 abs. 1 nr. 2 Fev i.v. m. § 11 abs. 2 
nr. 5 Fev gestützte anordnung vom 11. 06. 2013, ein
ärztliches gutachten eines arztes einer Begutach-
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tungsstelle für Fahreignung beizubringen zu der Frage,
ob die antragstellerin Betäubungsmittel oder andere
psychoaktiv wirkende stoffe einnimmt und welches
konsumverhalten sie im Falle von Cannabis-konsum
hat, begegnet keinen formell- oder materiell-recht-
lichen Bedenken. Die antragstellerin ist mit urteil des
amtsgerichts singen vom 05. 03. 2013 wegen uner-
laubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht ge-
ringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten
auf Bewährung verurteilt worden. Bei einer haus-
durchsuchung wurden u.a. haschisch, Marihuana, psi-
locinhaltiges Pilzmaterial und amphetamin aufgefun-
den. Die antragstellerin hat im strafverfahren zumin-
dest gelegentlichen eigenkonsum von Cannabis und
Probierkonsum von psychoaktiven Pilzen eingeräumt.
wie die Fahrerlaubnisbehörde in der verfügung vom
21.10. 2013 im einzelnen zutreffend dargelegt hat,
sind damit konkrete Bedenken hinsichtlich ihrer Fah-
reignung entstanden. Denn nach Ziffer 9.1 der anlage
4 zur Fahrerlaubnis-verordnung schließt die einnah-
me von Betäubungsmitteln (außer Cannabis) die Fah-
reignung aus. nach Ziffer 9.2 der anlage 4 liegt nicht-
eignung ferner bei regelmäßigem Cannabis-konsum
(Ziff. 9.2.1) oder bei gelegentlichem Cannabis-kon-
sum vor, wenn bestimmte Zusatztatsachen, u.a. fehlen-
des Trennungsvermögen zwischen konsum und Fah-
ren, gegeben sind (Ziff. 9.2.2).

Die anordnung vom 11.06. 2013 genügt auch den
formellen anforderungen des § 11 abs. 6 Fev. […]

Da die antragstellerin das rechtmäßig angeforderte
gutachten nicht beigebracht hat, durfte die Fahrer-
laubnisbehörde auf die nichteignung schließen (§ 11
abs. 8 satz 1 Fev). einem ungeeigneten Fahrerlaub-
nisinhaber ist die Fahrerlaubnis zwingend zu entzie-
hen, ohne dass der Behörde diesbezüglich ein ermes-
senspielraum eingeräumt ist (§ 3 abs. 1 satz 1 stvg,
§ 46 abs. 1 Fev).

1.2 Die gutachtensanforderung und die auf die
nichtbeibringung dieses gutachtens gestützte ent-
ziehungsverfügung bzw. aberkennungsentscheidung
dürfte darüber hinaus auch mit dem unionsrecht, na-
mentlich dem grundsatz der anerkennung ausländi-
scher eu-Fahrerlaubnisse, in einklang stehen. Zwar
knüpfen die eignungszweifel, die zur gutachtensan-
forderung und letztlich zu entziehung geführt haben,
ausschließlich an ein verhalten der antragstellerin an,
das zeitlich vor der erteilung ihrer tschechischen Fah-
rerlaubnis vom 25. 07. 2013 lag (zum erfordernis eines
zumindest partiellen Bezugs zu einem nach der Fahr-
erlaubniserteilung liegenden verhalten: eugh, Be-
schluss vom 02. Dezember 2010 – rs. C-334/09 –
scheffler – nJw 2011, 587 rn. 76). Das führt hier aber
deshalb nicht zur unionsrechtswidrigkeit der entzie-
hungs- und der daran anknüpfenden aberkennungs-
entscheidung, weil die tschechische Fahrerlaubnis der
antragstellerin voraussichtlich nicht anzuerkennen ist
(zu einer ähnlichen konstellation: Bverwg, urteil
vom 30. 05. 2013 – 3 C 18.12 – juris [= Ba 2013,
312]).

wie das verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt
hat, findet die nichtanerkennung der tschechischen

Fahrerlaubnis entgegen der auffassung des antrags-
gegners wohl keine rechtsgrundlage in § 28 abs. 4
satz 1 nr. 3 Fev, weil die deutsche Fahrerlaubnis im
Zeitpunkt der erteilung der tschechischen Fahrerlaub-
nis bzw. der ausstellung des tschechischen Führer-
scheins am 25. 07. 2013 noch nicht bestandskräftig
oder sofort vollziehbar entzogen worden war. Die ent-
ziehung erfolgte erst am 21.10. 2013 und somit nach
der erteilung der tschechischen Fahrerlaubnis. Im
Übrigen begegnet § 28 abs. 4 satz 1 nr. 3 Fev uni-
onsrechtlichen Bedenken insoweit, als die erfüllung
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 28 abs. 4 satz 1
nr. 3 Fev im aufnahmemitgliedstaat bereits isoliert –
also ohne zusätzlichen verstoß gegen das wohnsitzer-
fordernis nach art. 7 abs. 1 Buchst. e i.v. m. art. 12
der richtlinie 2006/126/eg (3. Führerscheinrichtlinie)
– die Fahrberechtigung im Inland entfallen lässt (vgl.
senatsbeschluss vom 21.06. 2012 – 10 s 968/12 –
vBlBw 2012, 419 [= Ba 2012, 274]). wie das ver-
waltungsgericht im einzelnen zutreffend ausgeführt
hat, ist weiterhin zweifelhaft, ob es sich um eine neu-
erteilung einer tschechischen Fahrerlaubnis oder le-
diglich um einen umtausch des Führerscheindoku-
ments nach art eines ersatzführerscheins handelt.

Die Inlandsungültigkeit der tschechischen Fahrer-
laubnis ergibt sich aber voraussichtlich aus § 28 
abs. 4 satz 1 nr. 2 Fev, so dass sich die verfügung
vom 21.10. 2013 in der Fassung vom 15.11.2013 je-
denfalls im ergebnis als rechtmäßig erweisen dürfte
(vgl. Bverwg, urteil vom 25. 02. 2010 – 3 C 15.09 –
juris rn. 24 [= Ba 2010, 251]). nach § 28 abs. 4 satz
1 nr. 2 Fev gilt die Berechtigung, kraftfahrzeuge im
Inland zu führen, nicht, wenn der Inhaber einer eu-
Fahrerlaubnis ausweislich des Führerscheins oder vom
ausstellungsmitgliedstaat herrührender unbestreitba-
rer Informationen zum Zeitpunkt der erteilung seinen
ordentlichen wohnsitz im Inland hatte, es sei denn,
dass er als studierender oder schüler im sinne des § 7
abs. 2 Fev die Fahrerlaubnis während eines minde-
stens sechsmonatigen aufenthalts erworben hat. ein
ordentlicher wohnsitz wird nach § 7 abs. 1 satz 2
Fev, der im wortlaut art. 12 der richtlinie
2006/126/eg (3. Führerscheinrichtlinie) entspricht,
angenommen, wenn der Bewerber wegen persönlicher
und beruflicher Bindungen oder – bei fehlenden beruf-
lichen Bindungen – wegen persönlicher Bindungen,
die enge Beziehungen zwischen ihm und dem wohnort
erkennen lassen, gewöhnlich, d.h. während minde-
stens 185 Tagen im Jahr, im ausstellerstaat wohnt.

Diese regelungen stehen mit unionsrecht in ein-
klang. In der rechtsprechung des gerichtshofs der 
europäischen union (europäischer gerichtshof) ist
geklärt, dass sowohl im anwendungsbereich der 
2. Führerscheinrichtlinie (rl 91/439/ewg) als auch
im anwendungsbereich der hier einschlägigen 3. Füh-
rerscheinrichtlinie (rl 2006/126/eg) ein aus dem
Führerschein oder aufgrund unbestreitbarer Informa-
tionen aus dem ausstellerstaat ersichtlicher verstoß
gegen das wohnsitzprinzip nach art. 7 abs. 1 Buchst. b
i.v.m. art. 9 der 2. Führerscheinrichtlinie bzw. art. 7
nr. 1 Buchst. e i.v. m. art. 12 der 3. Führerschein-
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richtlinie die Berechtigung des aufnahmemitglied-
staats auslöst, die ausländische Fahrerlaubnis nicht an-
zuerkennen (vgl. eugh, urteil vom 19. 05. 2011 – rs.
C-184/10 – grasser –, Dar 2011, 385 [= Ba 2011,
236]; urteil vom 13.10. 2011 – rs. C-224/10 – apelt –, 
Blutalkohol 2012, 27; urteil vom 01. 03. 2012 – rs. 
C-467/10 – akyüz –, juris rn. 61 ff [= Ba 2012, 154];
urteil vom 26. 04. 2012 – hofmann – [Ba 2012, 256]
rn. 90).

allerdings ist in dem am 25. 07. 2013 ausgestellten
tschechischen Führerschein der antragstellerin ein
tschechischer wohnsitz eingetragen. Diesem umstand
kommt aber keine durchgreifende rechtliche Bedeu-
tung zu, insbesondere wird mit der eintragung eines
wohnsitzes im ausstellerstaat keine unwiderlegliche
vermutung dafür begründet, dass das wohnsitzerfor-
dernis im sinne der 2. und 3. Führerscheinrichtlinie er-
füllt ist (vgl. senatsbeschluss vom 21.06. 2012 – 10 s
968/12 –, vBlBw 2012, 419 m. w. n.). auch nach der
rechtsprechung des europäischen gerichtshofs ist der
aufnahmemitgliedstaat bei der Prüfung der einhal-
tung des wohnsitzerfordernisses nicht auf Informatio-
nen beschränkt, die sich unmittelbar aus dem Führer-
schein ergeben oder vom ausstellerstaat von sich aus
zur verfügung gestellt werden. vielmehr hat der ge-
richtshof eine Prüfungspflicht des nationalen gerichts
betont, ob der Fahrerlaubnisinhaber seinen ordent-
lichen wohnsitz im Zeitpunkt des erwerbs im ausstel-
lerstaat hatte, und zwar in einer Fallkonstellation, in
der im Führerschein ein tschechischer wohnort einge-
tragen war (eugh, urteil vom 26. 04. 2012 – hof-
mann –, a. a. o. rn. 90). Dabei hat er es gebilligt, dass
der aufnahmestaat Informationen im ausstellerstaat
einholt (eugh, Beschluss vom 09. 07. 2009 – rs. C-44 –
wierer –, juris rn. 58 [= Ba 2009, 408]; urteil vom
01. 03. 2012 – akyüz – a. a. o. rn. 72; vgl. auch
Bverwg, urteil vom 25. 02. 2010 a. a. o. rn. 19). Dar-
über hinaus hat der europäische gerichtshof die Be-
fugnis und verpflichtung der nationalen gerichte aus-
gesprochen, die vorliegenden Informationen nicht nur
daraufhin zu prüfen, ob sie aus dem ausstellerstaat
stammen, sondern auch inhaltlich dahingehend zu be-
werten, ob sie unter Berücksichtigung der gesamten
umstände des Falles belegen, dass das wohnsitzerfor-
dernis tatsächlich erfüllt ist. Der gerichtshof führt
dazu aus, dass es sache des nationalen gerichts sei zu
prüfen, ob die verwendeten Informationen als aus dem
ausstellermitgliedstaat herrührende Informationen
eingestuft werden können. Das nationale gericht
müsse die genannten Informationen gegebenenfalls
auch bewerten und beurteilen, ob es sich um unbe-
streitbare Informationen handele, die bewiesen, dass
der Inhaber des Führerscheins zu dem Zeitpunkt, als er
ihn erhalten habe, seinen ordentlichen wohnsitz nicht
im hoheitsgebiet des ausstellermitgliedstaates gehabt
habe. Das nationale gericht könne im rahmen seiner
Beurteilung der ihm vorliegenden, vom ausstellermit-
gliedstaat herrührenden Informationen alle umstän-
de des bei ihm anhängigen verfahrens berücksich-
tigen. es könne insbesondere den umstand berück-
sichtigen, dass die Informationen des ausstellerstaats

darauf hinwiesen, dass sich der Inhaber der Fahrer-
laubnis in diesem staat nur für ganz kurze Zeit aufge-
halten und dort einen rein fiktiven wohnsitz allein zu
dem Zweck errichtet habe, der anwendung der stren-
geren Bedingungen für die ausstellung eines Führer-
scheins im Mitgliedstaat seines tatsächlichen wohnsit-
zes zu entgehen (eugh, urteil vom 01.03. 2012 –
akyüz –, a. a. o. rn. 75; Beschluss vom 09. 07. 2009 –
wierer –, a. a. o. rn. 60; vgl. auch Bverwg, urteil
vom 30. 05. 2013 – 3 C 18.12 – a. a. o.; Bverwg, Be-
schluss vom 12.11.2012 – 3 B 30/12 – juris [= Ba
2013, 106]).

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zu-
sammenhang regelmäßig den Mitteilungen des ge-
meinsamen Zentrums der deutsch-tschechischen 
Polizei- und Zollzusammenarbeit in Petrovice-
schwandorf zu. In der höchstrichterlichen rechtspre-
chung ist geklärt, dass auch eine auskunft des ge-
meinsamen Zentrums der deutsch-tschechischen Poli-
zei- und Zollzusammenarbeit das kriterium einer aus
dem ausstellermitgliedstaat herrührenden Information
erfüllt, wenn die vom gemeinsamen Zentrum an deut-
sche stellen weitergegebenen erkenntnisse ihrerseits
auf Informationen beruhen, die von Behörden des aus-
stellermitgliedstaates stammen (Bverwg, Beschluss
vom 15. 08. 2013 – 3 B 38/13 – juris [= Ba 2014, 187];
Bverwg, urteil vom 25. august 2011 – 3 C 9.11 –
juris rn. 18 [= Ba 2012, 53] unter Bezugnahme auf
eugh, Beschluss vom 09. Juli 2009 – rs. C-445/08,
wierer – nJw 2010, 217 rn. 61 und eugh, urteil
vom 1. März 2012 – rs. C-467/10 – akyüz – nJw
2012, 1341 rn. 71 f.; senatsbeschluss vom
27.10. 2009 – 10 s 2024/09 – vBlBw 2010, 122 [=
Ba 2010, 41]; senatsurteil vom 14. 01.2013 – 10 s
1021/12 –). als unbestreitbar ist eine vom aussteller-
mitgliedstaat herrührende Information über den wohn-
sitz bereits dann zu werten, wenn sie nach dem Maß-
stab praktischer vernunft und den regeln der
Beweiswürdigung als inhaltlich zutreffend zu beurtei-
len ist und keine erheblichen gegenteiligen anhalts-
punkte vorliegen, die ernstliche Zweifel an ihrer rich-
tigkeit begründen (vgl. senatsbeschluss vom
21.06. 2012 – 10 s 230/11 – Dar 2012, 657; senats-
beschluss vom 04. 04. 2013 – 10 s 133/13 –).

Bei der im vorliegenden verfahren gebotenen sum-
marischen Prüfung der sach- und rechtslage spricht
sehr vieles dafür, dass das wohnsitzerfordernis im
maßgeblichen Zeitpunkt der erteilung der tschechi-
schen Fahrerlaubnis nicht erfüllt war. Die über das ge-
meinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei-
und Zollzusammenarbeit in s. eingeholten auskünfte
der tschechischen Polizei vom 29.10. 2013 und vom
30. 05. 2014 (Polizeibezirksdirektion k. v.) haben er-
geben, dass im maßgeblichen Zeitraum des Jahres
2013 schon in zeitlicher hinsicht keine hinreichende –
mindestens 185 Tage bzw. 6 Monate währende – auf-
enthaltsdauer in der tschechischen republik vorgele-
gen haben dürfte. Danach war die antragstellerin im
Jahr 2013 nach den polizeilichen ermittlungen beim
angeblichen vermieter unter der im Führerscheinregi-
ster angegebenen adresse lediglich von 24. 06. 2013
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bis 24. 09. 2013 wohnhaft. Der vom vermieter angege-
bene aufenthalt der antragstellerin vom 20. 04. 2012
bis 20.10. 2012 ist insoweit unerheblich, weil das
wohnsitzerfordernis zum insoweit allein maßgeb-
lichen Zeitpunkt der erteilung der Fahrerlaubnis er-
füllt sein muss (vgl. Bverwg, Beschluss vom
16. 07. 2013 – 3 B 10/13 – juris rn. 7). Dies ergibt sich
nicht nur aus dem wortlaut von §§ 7 abs. 1 satz 1, 28
abs. 4 satz 1 nr. 4 Fev, sondern insbesondere auch
aus dem sinn und Zweck, die dieser erteilungsvoraus-
setzung nach der rechtsprechung des europäischen
gerichtshofs zukommt. Der gerichtshof verweist in-
soweit auf den Beitrag, den die wohnsitzvorausset-
zung zur Bekämpfung des Führerscheintourismus zu
leisten habe, nachdem eine vollständige harmonisie-
rung der mitgliedstaatlichen regelungen zu den vor-
aussetzungen für die Fahrerlaubniserteilung bislang
fehle. Zudem sei diese voraussetzung unerlässlich, um
die kraftfahreignung zu überprüfen. auch im hinblick
auf art. 7 abs. 5 der richtlinie 91/439/ewg (jetzt:
art. 7 abs. 5 Buchst. a der richtlinie 2006/126/eg),
wonach jede Person nur Inhaber eines einzigen von
einem Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins sein
kann, komme der wohnsitzvoraussetzung, nach der
sich der ausstellermitgliedstaat bestimme, eine beson-
dere Bedeutung im verhältnis zu den übrigen in der
richtlinie aufgestellten voraussetzungen zu (eugh,
st. rspr. seit den urteilen vom 26. Juni 2008 – rs. C-
329/06 und C-343/06, wiedemann u. a. – rn. 68 ff. 
[= Ba 2008, 255] sowie – rs. C-334/06 bis C-336/06,
Zerche u. a. – rn. 65 ff).

auch aus der Tatsache, dass die antragstellerin seit
dem 20. 08. 2012 im tschechischen ausländerregister
geführt wird, eine Bescheinigung über einen vorüber-
gehenden aufenthalt als eu-Bürgerin erhalten hat und
eine offizielle abmeldung noch nicht erfolgt ist, belegt
keinen ordentlichen wohnsitz in Tschechien im oben
genannten sinne. abgesehen davon, dass die anmel-
dung eines nur vorübergehenden aufenthalts die Be-
gründung eines ordentlichen wohnsitzes in Frage
stellt, erfolgt die anmeldung im ausländerregister zu
Beginn des aufenthalts und wird ohne Zutun des Be-
troffenen offensichtlich nicht mehr geändert. aus dem
Datum der anmeldung ergibt sich also nicht die tat-
sächliche aufenthaltsdauer (ebenso Bayvgh, urteil
vom 25. 02. 2013 – 11 Bv 12.1697 – juris rn. 30;
Bayvgh, Beschluss vom 13. 05. 2013 – 11 Cs 13.737
– juris). nach der o. g. auskunft des gemeinsamen
Zentrums vom 30. 05. 2014 werden lediglich die Per-
sonalien aus dem ausländerregister in das einwohner-
register gespiegelt; daher steht auch im einwohnerre-
gister kein Meldezeitraum zur verfügung.

soweit die antragstellerin trotz der anderslautenden
aussage ihres angeblichen vermieters gegenüber der
Polizei darauf beharrt, sie habe im maßgeblichen Zei-
traum einen ordentlichen wohnsitz in Tschechien ge-
habt, hätte es ihr oblegen, substantiierte und verifizier-
bare angaben zu Beginn und ende ihres aufenthalts im
ausstellermitgliedstaat im Zusammenhang mit der Fahr-
erlaubniserteilung sowie zu den persönlichen und beruf-
lichen Bindungen zu machen, die im maßgeblichen 

Zeitraum zu dem im Führerschein angegebenen wohn-
ort bestanden. Ihre angaben sind für die Beurteilung der
unbestreitbarkeit der aus dem ausstellermitgliedstaat
herrührenden Informationen auch verwertbar. Der eu-
ropäische gerichtshof geht – wie ausgeführt – in mitt-
lerweile gefestigter rechtsprechung davon aus, dass das
nationale gericht im rahmen der ihm obliegenden Be-
urteilung der aus dem ausstellermitgliedstaat herrüh-
renden Informationen alle umstände des bei ihm anhän-
gigen verfahrens berücksichtigen kann, also durchaus
auch den wahrheitsgehalt divergierender Informationen
aus dem ausstellermitgliedstaat ermitteln und würdigen
darf (vgl. Bverwg, urteil vom 30. 05. 2013 – 3 C 18.12
– a. a. o. rn. 30, Bverwg, Beschluss vom 12.11.2012
– 3 B 30.12 – juris).

Dafür, dass sich die antragstellerin entgegen der
auskunft ihres angeblichen vermieters auch im Jahr
2013 länger als nur drei Monate in Tschechien aufge-
halten hat, gibt es keinen anhaltspunkt. konkrete an-
gaben zu einem aufenthalt in Tschechien im maß-
geblichen Zeitraum des Jahres 2013 hat die antrag-
stellerin nicht gemacht. nach den Feststellungen des
strafgerichts im urteil vom 05. 03. 2013 arbeitete sie
vielmehr zu diesem Zeitpunkt in vollzeit bei der Firma
sch. in der deutschen gemeinde r. (Baden-württem-
berg) und hatte in r. eine gemeinsame wohnung mit
ihrem lebensgefährten, dem geschäftsführer dieser
Firma. Mit dem verwaltungsgericht geht der senat
daher davon aus, dass sie in r. ihren lebensmittel-
punkt hatte. Ihr vortrag, sie habe in Tschechien ge-
schäftliche kontakte aufgebaut, ist völlig vage und un-
substantiiert geblieben. selbst wenn sie, wie sie
nunmehr geltend macht, nach Beendigung ihrer lehre
im Jahre 2011 im auftrag ihrer Firma geschäftsbezie-
hungen in Tschechien gepflegt haben sollte, hätte es
ihr oblegen darzutun, dass dies auch im Zeitpunkt der
erteilung der tschechischen Fahrerlaubnis im Jahr
2013 zu einem mindestens 185tägigen aufenthalt in
Tschechien und zumindest zeitweise zu einer verle-
gung ihres lebensmittelpunkts geführt hat.

hinzu kommen weitere ungereimtheiten. Für einen
scheinwohnsitz spricht insbesondere der Charakter der
unterkunft; bei der im Führerschein angegebenen
adresse handelt es sich nach der o. g. auskunft des ge-
meinsamen Zentrums um eine unterkunftseinrichtung
für sozial schwache und Bürger ohne festes arbeitsver-
hältnis tschechischer nationalität. es erscheint nach
der allgemeinen lebenserfahrung unwahrscheinlich,
dass eine deutsche Bürgerin gewöhnlich, d.h. für min-
destens sechs Monate im Jahr, in einer derartigen ein-
richtung ihren lebensmittelpunkt hat. außerdem hat
die antragstellerin eine ärztliche Bescheinigung der
tschechischen Ärztin Dr. B vom 20. 08. 2012 vorgelegt,
in der eine angebliche verkehrspsychologische unter-
suchung bestätigt wird. es ist unerfindlich, warum die
antragstellerin schon zu diesem Zeitpunkt ihre gesund-
heitliche eignung zum Führen von kraftfahrzeugen
nachgewiesen haben will, obwohl die tschechische
Fahrerlaubnis erst am 25. 07. 2013 erteilt wurde, zumal
die entziehung ihrer deutschen Fahrerlaubnis im au-
gust 2012 noch nicht absehbar gewesen sein dürfte.
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Mit ihrem einwand, es sei unerheblich, in welchem
Zeitraum der 185tägige aufenthalt stattgefunden und
ob sich um einen Dauerwohnsitz oder einen vorüber-
gehenden wohnsitz gehandelt habe, verkennt die an-
tragstellerin die inhaltliche Qualität des Begriffs „or-
dentlicher wohnsitz“. Maßgeblich ist nicht, ob zu
irgendeinem Zeitpunkt die formalen voraussetzungen
eines 185tägigen aufenthalts vorliegen, sondern ob im
allein maßgeblichen Zeitpunkt der erteilung der aus-
ländischen Fahrerlaubnis eine tatsächliche wohnsitz-
nahme aufgrund beruflicher und persönlicher Bindun-
gen erfolgt ist, die eine enge Beziehung zum aus-
stellerstaat erkennen lassen, ob der Betroffene also zu-
mindest während der hälfte des Jahres seinen lebens-
mittelpunkt im ausstellerstaat hat.

nach den gesamten umständen des Falles dürfte
das wohnsitzerfordernis mithin nicht erfüllt sein. aus
den eingeholten Informationen des ausstellerstaats er-
gibt sich kein ordentlicher wohnsitz für die Dauer von
mindestens 185 Tagen zum Zeitpunkt der Fahrerlaub-
niserteilung. Diese Informationen sind im rechtssinne
unbestreitbar, zumal die antragstellerin ihnen nicht
substantiiert und glaubhaft entgegengetreten ist. es
liegen danach keine erheblichen gegenteiligen an-
haltspunkte vor, die ernstliche Zweifel an der richtig-
keit der Informationen des ausstellerstaats begründen.

2. nach alledem dürfte auch Ziffer 1a der angefoch-
tenen verfügung in der Fassung vom 15.11.2013 nicht
zu beanstanden sein, worin festgestellt wird, dass die
antragstellerin mit ihrer tschechischen Fahrerlaubnis
keine Fahrberechtigung im Bundesgebiet mehr besitzt.
nach § 3 abs. 1 satz 2 stvg, § 46 abs. 5 Fev hat die
entziehung bei einer ausländischen Fahrerlaubnis die
wirkung einer aberkennung des rechts, von der Fah-
rerlaubnis im Inland gebrauch zu machen. Im Übrigen
kann die Fahrerlaubnisbehörde nach § 28 abs. 4 satz 2
Fev in den Fällen des satz 1 nr. 2 und 3 einen feststel-
lenden verwaltungsakt über die fehlenden Fahrberech-
tigung erlassen. wie ausgeführt, liegt voraussichtlich
ein Fall des satz 1 nr. 2 vor.

3. Bei der gebotenen summarischen Prüfung muss
auch davon ausgegangen werden, dass der Fahreig-
nungsmangel bis zum maßgeblichen Zeitpunkt der ge-
richtlichen entscheidung fortbestand. allerdings geht
der senat in ständiger rechtsprechung (vgl. urteil
vom 30. 09. 2003 – 10 s 1917/02 – vBlBw 2004, 151
[= Ba 2004, 288]; sowie Beschluss vom 08.10. 2003 –
10 s 842/03 –; ähnlich Bayvgh, Beschluss vom
25. 05. 2010 – 11 Cs 10.227 – juris) davon aus, dass
die Frage, ob der betreffende Fahrerlaubnisinhaber
zwischenzeitlich die Fahreignung wiedererlangt hat,
auch für die rechtmäßigkeit einer entziehungsverfü-
gung von Bedeutung ist. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn – wie hier und in verfahren des vorläufigen
rechtsschutzes häufig – das verwaltungsverfahren
noch nicht durch den erlass eines widerspruchsbe-
scheids abgeschlossen ist. Der für die wiedererlan-
gung der Fahreignung erforderliche stabile einstel-
lungswandel kann grundsätzlich auch dadurch belegt
werden, dass die Drogenabstinenz über einen ausrei-
chend langen Zeitraum nachgewiesen wird. Der nach-
weis der nicht mehr gegebenen gefährdung des öffent-

lichen straßenverkehrs durch die Teilnahme eines zu
einem früheren Zeitpunkt wegen Drogenkonsums un-
geeigneten Fahrerlaubnisinhabers kann aber nur dann
als erbracht angesehen werden, wenn sich der nach-
weis der Drogenabstinenz auf einen Zeitraum erstrek-
kt, der den schluss rechtfertigt, der Drogenverzicht sei
nicht lediglich im hinblick auf das anhängige entzie-
hungsverfahren erfolgt und damit vorgeschoben, son-
dern beruhe auf einem tatsächlichen einstellungs-
wandel des Betroffenen. Der nachweis der wieder-
erlangung der Fahreignung erfordert daher den lücken-
losen nachweis der Betäubungsmittelabstinenz min-
destens für die Dauer eines Jahres (vgl. senatsbe-
schluss vom 01.04. 2010 – 10 s 514/10 –). ob daneben
noch eine medizinisch-psychologische Begutachtung
erforderlich ist, bedarf hier keiner entscheidung.

vorliegend hat die antragstellerin schon den einjäh-
rigen durchgängigen abstinenznachweis nicht er-
bracht. Die drei amtsärztlichen urinkontrollen vom
08. 04., 05. 07. und 07.11.2013 decken nur einen Zei-
traum von ca. 7 Monaten ab.

(Mitgeteilt vom 10. senat des verwaltungsgerichts-
hofes Baden-württemberg)

59. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV ist in Fällen, in
denen Drittstaatsfahrerlaubnisse gemäß Art. 11
Abs. 6 der Richtlinie 2006/126/EG in EU-Fahrer-
laubnisse umgetauscht wurden, anwendbar. Inso-
weit verstößt die Vorschrift nicht gegen EU-Recht.

Bayerischer verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 29. april 2014 – 11 Cs 14.287 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde, bei deren Prüfung der

verwaltungsgerichtshof gemäß § 146 abs. 4 satz 6
vwgo auf die form- und fristgerecht vorgetragenen
gründe beschränkt ist, hat in der sache keinen erfolg.

Dem antragsteller war zuletzt seine deutsche Fah-
rerlaubnis durch urteil des amtsgerichtes ulm vom
17. Juli 2006 wegen einer Trunkenheitsfahrt (2,19 Pro-
mille, § 316 abs. 1 stgB) mit einer sperrfrist bis 16.
oktober 2007 entzogen worden.

am 23. Januar 2009 hat er einen am 23. august
2008 ausgestellten ukrainischen Führerschein der
klasse B in einen polnischen Führerschein „umschrei-
ben“ lassen. Im polnischen Führerschein ist als 
erteilungsdatum „23. 08. 2008“ und im Feld 12
„70.wsw043614.ua“ eingetragen.

Der senat geht davon aus, dass es sich hier um einen
umtausch einer ukrainischen Fahrerlaubnis in eine
polnische Fahrerlaubnis im sinne des art. 11 abs. 6
der richtlinie 2006/126/eg handelt und keine erset-
zung im sinne des art. 11 abs. 5 der richtlinie vor-
liegt. hierfür spricht die eintragung des Codes „70“
im Feld 12 des Führerscheines (vgl. anhang I nr. 12
der richtlinie). Im Übrigen betrifft art. 11 abs. 5 der
richtlinie 2006/126/eg, in dem der Begriff „erset-
zung“ verwendet wird, nur die Berechtigung des auf-
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nahmemitgliedstaats zur ersetzung von Führerschei-
nen des ausstellermitgliedstaats.

Die Frage muss aber hier nicht entschieden werden.
Denn im Fall einer ersetzung wird eine Fahrerlaubnis,
die anzuerkennen wäre, ohnehin nicht erteilt, weil nur
die Führerscheinurkunde erneuert wird. es handelt
sich hier jedenfalls nicht um die neuerteilung einer
eu-Fahrerlaubnis, die unabhängig vom Bestehen
einer Drittstaatsfahrerlaubnis erteilt worden wäre. Das
ergibt sich abgesehen vom verwendeten Code „70“
mit angabe der ukrainischen Führerscheinnummer
„043614“ und dem kfz-kennzeichen für die ukraine
„ua“ auch daraus, dass im Feld 10 des polnischen
Führerscheins das ausstellungsdatum des ukraini-
schen Führerscheins vermerkt ist, wie in anlage I 
nr. 4 Buchst. a zur richtlinie vorgesehen (vgl.
Bverwg, u.v. 27. 09. 2012 – 3 C 34.11 – nJw 2013,
487 rn. 16 [= Ba 2013, 102]).

unabhängig davon, ob im Fall eines umtauschs
eines Drittstaatsführerscheins in einen eu-Führer-
schein nach art. 11 abs. 6 der richtlinie 2006/126/eg
die erteilung einer eu-Fahrerlaubnis liegt (vgl.
Bverwg, u.v. 27. 09. 2012 – 3 C 34.11 – nJw 2013,
487 rn. 18 f., Bayvgh, u. v. 28.10. 2011 – 11 Bv
10.987 – juris), gilt nach § 28 abs. 4 satz 1 nr. 3 Fev
die Berechtigung zum Führen von kraftfahrzeugen im
Inland nicht für den Inhaber einer eu-Fahrerlaubnis,
dem die Fahrerlaubnis im Inland vorläufig oder rechts-
kräftig entzogen worden ist. Das ist hier beim antrag-
steller der Fall. Die strafgerichtliche entziehung der
Fahrerlaubnis aus dem Jahr 2006 war im Zeitpunkt 
des erlasses des streitgegenständlichen Bescheids am 
15. november 2013 auch noch im verkehrszentralre-
gister eingetragen (§ 28 abs. 4 satz 3 Fev, § 29 abs. 1
satz 2 nr. 3 stvg).

nach inländischem (deutschen) recht ist der an-
tragsteller damit ungeachtet der weiteren Frage, ob 
§ 28 abs. 4 satz 1 nr. 7 Fev auch vor dem Inkrafttre-
ten der vorschrift am 01. Juli 2012 erteilte Drittstaats-
fahrerlaubnisse erfasst, nicht zum Führen von kraft-
fahrzeugen im Inland berechtigt.

Diesem ergebnis stehen auch keine unionsrecht-
lichen regelungen entgegen (vgl. Bayvgh, B. v.
14. 01.2013 – 11 ZB 12.2417 – juris). nach art. 11
abs. 6 unterabs. 2 satz 2 der richtlinie 2006/126/eg,
der art. 8 abs. 6 unterabs. 2 satz 2 der richtlinie
91/439/ewg entspricht, besteht keine verpflichtung
des aufnahmemitgliedstaats zur anerkennung einer
ausländischen eu-Fahrerlaubnis, die im wege des
umtauschs einer Fahrerlaubnis aus einem Drittstaat
erworben wurde, wenn – wie hier – der Inhaber der
Fahrerlaubnis seinen wohnsitz in den aufnahmemit-
gliedstaat verlegt hat. Der gegenseitige anerken-
nungsgrundsatz des art. 2 der richtlinie 2006/126/eg
greift in diesen Fällen gerade nicht ein.

60. *) Zwar darf allein aus der Verfahrensein-
stellung nach § 153a Abs. 2 StPO, die nur mit Zu-
stimmung des Angeklagten möglich ist, nicht auf

die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes
der angeklagten Straftaten geschlossen werden.
Das verbietet es jedoch nicht, in Verfahren mit an-
derer Zielsetzung Feststellungen über Tatsachen,
die einen Straftatbestand erfüllen, in dem für die
dortige Entscheidung erforderlichen Umfang als
Grundlage für die daran anknüpfenden außer-
strafrechtlichen Rechtsfolgen zu verwerten (hier:
MPU-Anforderung nach § 13 S. 1 Nr. 2 b, c FeV).

Bayerischer verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 24. März 2014 – 11 Ce 14.11 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Der antragsteller begehrt im einstweiligen recht-

schutzverfahren die erteilung einer Fahrerlaubnis.
Mit urteil des amtsgerichts h... vom 17. oktober

2012, rechtskräftig seit 04. März 2013, wurde der an-
tragsteller der fahrlässigen Trunkenheit im verkehr
(Tattag: 26. 04. 2012, Blutalkoholkonzentration 1,52
Promille) schuldig gesprochen und zu einer geldstrafe
verurteilt. Die Fahrerlaubnis wurde ihm entzogen und
eine sperre von 6 Monaten für die neuerteilung ange-
ordnet.

am 10. Januar 2013, um 23:55 uhr, wurde der an-
tragsteller als radfahrer eine verkehrskontrolle unter-
zogen. eine Blutentnahme am 11. Januar 2013 um
0:12 uhr ergab eine Blutalkoholkonzentration von
2,41 Promille. nach einspruch des antragstellers
gegen den ergangenen strafbefehl stellte das amtsge-
richt h... in der öffentlichen sitzung am 25. Juni 2013
das verfahren mit Zustimmung des antragstellers und
der staatsanwaltschaft gemäß § 153a abs. 2 stPo vor-
läufig ein. Dem antragsteller wurde zur auflage ge-
macht, 300 euro an ein Tierheim zu bezahlen.

Der antragsgegner forderte vom antragsteller die
Beibringung eines medizinisch- psychologischen gut-
achtens zuletzt mit schreiben vom 05. november 2013
wegen der Taten vom 26. april 2012 und vom 10. Ja-
nuar 2013 gemäß § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. b und c
Fev.

Der antragsteller legte kein gutachten vor. Da das
verfahren wegen des vorfalls am 10. Januar 2013 ein-
gestellt worden sei, liege kein nachweis vor, dass der
antragsteller das Fahrrad geführt habe. vielmehr habe
er es geschoben. Im verfahren gegen die untersagung
des Führens von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen trug
der antragsteller vor, die einstellung des strafverfah-
rens sei vor allem deshalb erfolgt, weil der Zeuge, Po-
lizeiobermeister l..., sich in der hauptverhandlung
nicht habe daran erinnern können, gesehen zu haben,
dass der antragsteller mit dem Fahrrad gefahren sei,
sondern lediglich den eindruck hiervon gehabt habe.
auf nachfrage habe er einräumen müssen, keinen Be-
wegungsvorgang des antragstellers auf dem Pedalen
des Fahrrads gesehen zu haben. er habe lediglich ge-
sehen, dass der antragsteller auf dem Fahrrad gesessen
sei. somit sei der Tatbestand des § 316 stgB mangels
eines Bewegungsvorgangs nicht verwirklicht.

nach einem aktenvermerk des antragsgegners er-
klärte Polizeiobermeister l... am 06. august 2013 tele-
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fonisch, der antragsteller sei kurz vor seiner wohn-
ortadresse auf dem Fahrrad sitzend und rollend beob-
achtet worden.

Mit Bescheid vom 29. november 2013 lehnte der
antragsgegner den antrag des antragstellers auf neu-
erteilung einer Fahrerlaubnis der klassen B, Be, C1,
C1e, aM, l und T ab.

Bereits vorher hatte der antragsteller untätigkeits-
klage zum verwaltungsgericht ansbach erheben las-
sen. Den zusätzlich gestellten antrag, dem antrags-
gegner im wege einer einstweiligen anordnung nach 
§ 123 vwgo aufzugeben, dem antragsteller eine Fah-
rerlaubnis der klassen B, Be, M, l, T/s zu erteilen,
lehnte das verwaltungsgericht mit Beschluss vom 04.
Dezember 2013 ab.

hiergegen richtet sich die Beschwerde des antrag-
stellers.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde, bei deren Prüfung der

verwaltungsgerichtshof gemäß § 146 abs. 4 satz 6
vwgo auf die form- und fristgerecht vorgetragenen
gründe beschränkt ist, hat in der sache keinen erfolg.

Der antragsteller macht in der Beschwerde erneut
geltend, er habe am 10. Januar 2013 das Fahrrad nicht
geführt. Der Zeuge habe im strafverfahren ausdrück-
lich angegeben, keinen Bewegungsvorgang gesehen
zu haben, sondern lediglich, dass der antragsteller auf
seinem Fahrrad gesessen sei. auch stehe nicht fest,
dass der Polizeibeamte ausgesagt habe, den antrag-
steller auf dem Fahrrad sitzend und rollend beobachtet
zu haben. In der hauptverhandlung habe der Zeuge
das nicht geäußert. Beim bloßen schieben eines Fahr-
rads bzw. beim sitzen auf einem Fahrrad ohne jeg-
lichen Bewegungsvorgang liege kein Führen im sinne
des § 316 stgB vor. gerade deswegen sei das straf-
verfahren gemäß § 153a abs. 2 stPo eingestellt wor-
den.

Dieses vorbringen rechtfertigt keine abänderung
des Beschlusses des verwaltungsgerichts. Dieses hat
zunächst zutreffend ausgeführt, dass ein anordnungs-
anspruch hinsichtlich der erteilung einer Fahrerlaub-
nis im einstweiligen rechtsschutzverfahren voraus-
setzt, dass zumindest eine deutlich überwiegende
wahrscheinlichkeit für das Bestehen der Fahreignung
vorliegen muss. nach der im einstweiligen rechts-
schutzverfahren gebotenen aber auch ausreichenden
summarischen Prüfung folgt der senat dem verwal-
tungsgericht auch darin, dass hier unabhängig von der
rechtmäßigkeit der gutachtensbeibringungsanord-
nung vom 05. november 2013 eignungszweifel vor-
liegen, die noch nicht geklärt sind, und die den an-
tragsgegner grundsätzlich berechtigen, vom antrag-
steller die vorlage eines medizinisch-psychologischen
gutachtens nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. b und c Fev
zu fordern.

streitig ist hier ohnehin nur, ob der antragsteller am
10. Januar 2013 das Fahrrad geführt hat.

entgegen der auffassung des antragstellers bedeu-
tet die einstellung eines strafverfahrens nach § 153a
abs. 2 stPo nicht, dass davon auszugehen ist, dass die

straftat nicht begangen wurde. Zwar trifft es zu, dass
die unschuldsvermutung des art. 6 abs. 2 eMrk bei
der einstellung des strafverfahrens nach § 153a stPo
nicht widerlegt wird. auch darf allein aus der verfah-
renseinstellung auf dieser rechtsgrundlage, die nur
mit Zustimmung des angeklagten möglich ist, nicht
auf die verwirklichung des objektiven Tatbestandes
der angeklagten straftaten geschlossen werden (vgl.
Bverfg, B. v. 16. 01.1991 – 1 Bvr 1326/90 – nvwZ
1991, 663). Das verbietet jedoch nicht, in verfahren
mit anderer Zielsetzung Feststellungen über Tatsa-
chen, die einen straftatbestand erfüllen, in dem für die
dortige entscheidung erforderlichen umfang als
grundlage für die daran anknüpfenden außerstraf-
rechtlichen rechtsfolgen zu verwerten (vgl. Bayvgh,
B. v. 05. 03. 2009 – 11 Cs 09.228 – Juris).

Die einstellung des verfahrens nach § 153a stPo
bringt keineswegs zum ausdruck, dass der Tatverdacht
gegen den Betroffenen ausgeräumt wäre. vielmehr
wird darauf abgestellt, ob von der strafverfolgung
unter auflagen und weisungen abgesehen werden
kann, weil die schwere der schuld nicht entgegensteht
(§ 153a abs. 1 satz 1 stPo). nach der kommentarli-
teratur zu § 153a stPo muss, ist zweifelhaft, ob über-
haupt ein straftatbestand erfüllt ist, die rechtsfrage
geklärt werden; die anwendung des § 153a stPo
gegenüber einem möglicherweise unschuldigen ist
untersagt (vgl. Meyer-gossner/schmitt, stPo, 56.
aufl. 2013, § 153a rn. 2 m. w. n.). es muss nach dem
verfahrensstand mit einer hohen wahrscheinlichkeit
von einer verurteilung ausgegangen werden können.
Denn nur dann kann dem angeklagten die Übernahme
besonderer Pflichten zugemutet werden (vgl. Pfeiffer,
stPo, 3. aufl. 2001, § 153a rn. 2).

Die verwaltungsbehörde kann sich dabei auf diesel-
ben Beweismittel stützen, wie das strafgericht und ist
an dessen Bewertung nicht gebunden. hier hat der den
vorgang am 10. Januar 2013 beobachtende Polizeibe-
amte eine anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt mit
dem Fahrrad erstattet, hat zum Beweis dieser die
Durchführung eines Blutalkoholtests veranlasst. auch
wurde ein strafverfahren gegen den antragsteller ein-
geleitet; warum das verfahren schließlich nach § 153a
stPo eingestellt wurde, ergibt sich aus dem Protokoll
über die hauptverhandlung nicht, ebenso wenig, was
der Zeuge zur sache ausgesagt hat. Daher hat der an-
tragsgegner beim Zeugen noch einmal nachgefragt
und eine klare aussage bekommen.

Dafür spricht auch der erste anschein. wäre es so,
wie der antragsteller vorträgt, dass der Polizeibeamte
in der hauptverhandlung eindeutig geäußert hätte, den
antragsteller nur sitzend auf dem Fahrrad und aus-
drücklich keinen Bewegungsvorgang gesehen zu
haben, so hätte es zu einem Freispruch des antragstel-
lers kommen müssen, da unzweifelhaft das bloße sit-
zen auf einem Fahrrad ohne Bewegungsvorgang nicht
den straftatbestand des § 316 stgB erfüllt, weil hier-
für ebenso wie bei kraftfahrzeugen erforderlich ist,
dass jemand ein Fahrzeug in Bewegung setzt oder es
unter handhabung seiner technischen vorrichtungen
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während der Fahrbewegung lenkt (vgl. Fischer, stgB,
61. aufl. 2014, § 315c stgB rn. 3a).

es gibt darüber hinaus ersichtlich keinen grund, an-
zunehmen, der antragsteller, der aussagte, von einer
gaststätte in h... zu kommen, habe sich kurz vor seiner
wohnortadresse auf sein Fahrrad gesetzt, ohne sich
fortzubewegen. ob der antragsteller zu diesem Zeit-
punkt die Pedale getreten hat, ist nicht erheblich.

61. Ist ein regelmäßiger Cannabiskonsument
gutachterlich nachgewiesen über ein Jahr lang ab-
stinent, liegt nur noch gelegentlicher Cannabiskon-
sum im Sinne der Nr. 9.2.2. der Anlage 4 zur Fah-
rerlaubnis Verordnung vor. Je länger der
letztmalige nachgewiesene regelmäßige Cannabis-
konsum zurückliegt, umso unwahrscheinlicher
wird die Möglichkeit einer Teilnahme am Straßen-
verkehr unter der Wirkung von Cannabis. Beste-
hen aber nach der Vorgeschichte insoweit immer
noch Eignungszweifel, kann die Behörde zwar die
Beibringung eines ärztlichen, nicht aber eines me-
dizinisch-psychologischen Gutachtens anordnen. 

oberverwaltungsgericht schleswig-holstein, 
urteil vom 03. april 2014 – 2 lB 1/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Die Beteiligten streiten um die ersterteilung einer

Fahrerlaubnis nach vormaligem Cannabiskonsum.
Die klägerin sagte im rahmen ihrer polizeilichen

Beschuldigtenvernehmung am 21. Mai 2008 aus, sie
habe über ein Jahr lang ca. drei- bis viermal die woche
Drogen gekauft. anfangs habe sie nur ab und zu mal
mitgeraucht, dann sei es etwas öfters geworden, „so
ein- bis zweimal werktags und dann noch am wochen-
ende“. seit Februar 2008 habe sie nicht mehr konsu-
miert. Das seinerzeit gegen die klägerin eingeleitete
strafverfahren wurde eingestellt.

Die klägerin begehrte erstmals im Juli 2008 die er-
teilung einer Fahrerlaubnis der klasse B einschließlich
der einschlussklassen. Der anordnung des Beklagten
vom 12. september 2008, ein ärztliches gutachten bei-
zubringen, kam die klägerin nicht nach, so dass der
Beklagte ihren antrag im März 2009 ablehnte. Im Juli
2010 beantragte die klägerin erneut die erteilung
einer Fahrerlaubnis. auf erneute anordnung legte die
klägerin ein medizinisch-psychologisches gutachten
des TÜv nord vom 25. oktober 2010 vor. Das gut-
achten kam zu dem ergebnis, dass die klägerin durch
haarprobe nachgewiesen ca. zwölf Monate lang dro-
genabstinent gewesen sei und sich auch in leistungs-
psychologischer hinsicht keine Befunde ergäben, die
ihre Fahreignung in Frage stellten. allerdings sei eine
wiederaufnahme alter verhaltensmuster nicht auszu-
schließen, da sie sich noch nicht selbstkritisch mit
ihrem früheren konsumverhalten auseinander gesetzt
habe und der Drogenverzicht von ihr primär mit äuße-
ren umständen begründet werde. es bestehe jedoch
die begründete aussicht, dass die klägerin diese Defi-

zite durch Teilnahme an einem anerkannten kurs zur
wiederherstellung der kraftfahreignung für drogen-
auffällige kraftfahrer beheben könne. Die klägerin
war nicht bereit, an einem solchen kurs teilzunehmen,
so dass der Beklagte die erteilung einer Fahrerlaubnis
erneut ablehnte.

Im april 2011 beantragte die klägerin abermals die
erteilung der Fahrerlaubnis. Der Beklagte forderte sie
auf, die im gutachten vom 25. oktober 2010 empfoh-
lene kursteilnahme zu belegen. Dies lehnte die kläge-
rin ab, weil nach ihrer auffassung die vorherigen ver-
fahren abgeschlossen seien und damit nicht mehr
herangezogen werden dürften. Die seinerzeitige an-
ordnung zur Beibringung eines gutachtens sei zudem
rechtswidrig gewesen. außerdem habe sie über zwei
Jahre kein Cannabis mehr konsumiert. Daraufhin kün-
digte der Beklagte an, dass er erneut die Beibringung
eines gutachtens anordnen wolle. nachdem die klä-
gerin dies ebenfalls ablehnte, versagte der Beklagte
mit dem streitgegenständlichen Bescheid vom 16. Juni
2011 abermals die erteilung einer Fahrerlaubnis. Den
hiergegen erhobenen widerspruch wies der Beklagte
mit widerspruchsbescheid vom 14. september 2011
zurück.

Die klage auf erteilung einer Fahrerlaubnis ist vor
dem verwaltungsgericht erfolglos geblieben. hierge-
gen richtet sich die vom senat zugelassene Berufung
der klägerin. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die Berufung der klägerin ist zulässig und teilweise

begründet. Der klägerin steht ein anspruch auf ermes-
sensfehlerfreie entscheidung über ihren antrag auf er-
teilung einer Fahrerlaubnis nach § 14 absatz 1 satz 2
Fev zu, so dass sich der Bescheid vom 16. Juni 2011
in gestalt des widerspruchbescheides vom 14. sep-
tember 2011 als rechtswidrig erweist und die klägerin
in ihren rechten verletzt (§ vwgo § 113 abs.
vwgo § 113 absatz 5 vwgo). Das urteil des ver-
waltungsgerichts ist insoweit abzuändern. allerdings
ist weder von einer kraftfahreignung der klägerin aus-
zugehen noch hätte sie, selbst wenn die kraftfahreig-
nung vorläge, einen anspruch auf erteilung einer 
Fahrerlaubnis, so dass insoweit die Berufung zurück-
zuweisen war.

Die klägerin konnte das ursprünglich mit der klage
verfolgte Ziel der erteilung einer Fahrerlaubnis von
vornherein nicht erreichen. Diese ist nach § 2 absatz 2
satz 1 stvg nur dann zu erteilen, wenn sämtliche der
dort enumerativ aufgezählten voraussetzungen vorlie-
gen. hierzu zählen neben der eignung (nr. 3), u. a. die
ausbildung in einer Fahrschule (nr. 4) und das able-
gen der Führerscheinprüfung (nr. 5). Fehlt bereits eine
der genannten voraussetzungen, ist die erteilung einer
Fahrerlaubnis abzulehnen. Die klägerin erfüllt insbe-
sondere die genannten voraussetzungen nach § 2 ab-
satz 2 satz 1 nr. 4 und nr. 5 stvg nicht. Dementspre-
chend hat sie ihren zunächst auch noch in der
Berufungsinstanz angekündigten antrag auf erteilung
der beantragten Fahrerlaubnis in der mündlichen ver-
handlung nicht weiter verfolgt. 
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gemäß § 2 absatz 2 satz 1 nr. 3 stvg müssen Fahr-
erlaubnisbewerber zum Führen von kraftfahrzeugen
geeignet sein. Dies ist nach § 2 absatz 4 satz 1 stvg,
§ 11 absatz 1 satz 1 Fev der Fall, wenn sie die kör-
perlichen und geistigen anforderungen erfüllen und
nicht erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtli-
che vorschriften oder strafgesetze verstoßen haben.
nach § 11 absatz 1 satz 2 Fev sind die anforderun-
gen insbesondere dann nicht erfüllt, wenn eine erkran-
kung oder ein Mangel nach anlage 4 oder 5 zur Fah-
rerlaubnis- verordnung vorliegt. gibt es hinreichende
anhaltspunkte dafür, dass ein solcher Mangel vorlie-
gen könnte, ist die Fahrerlaubnisbehörde nach Maßga-
be der §§ 11 bis 14 Fev dazu berechtigt oder sogar
verpflichtet, Maßnahmen zur aufklärung bestehender
Fahreignungszweifel zu ergreifen. 

geht es wie im Fall der klägerin um Cannabiskon-
sum und somit um anhaltspunkte für einen Mangel im
sinne von nummer 9 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
verordnung, richten sich die von der Fahrerlaubnisbe-
hörde zu treffenden Maßnahmen zur klärung von eig-
nungszweifeln wegen des Betäubungsmittelkonsums
des Fahrerlaubnisbewerbers in erster linie nach der
Bestimmung des § 14 Fev. Zwingt diese vorschrift zur
anordnung einer Begutachtung des Fahrerlaubnisbe-
werbers, so darf die Behörde die Fahrerlaubnis nur
dann erteilen, wenn ein positives gutachten zur aus-
räumung der eignungszweifel vorgelegt wurde (ovg
greifswald, Beschluss vom 22. Mai 2013 – 1 M
123/12 – juris rn. 5; vgl. zum ganzen auch vgh
Mannheim, urteil vom 15. Juni 2012 – 10 s 452/10 –,
vBlBw 2013, 19 – zitiert nach juris). solange aber
eignungszweifel vorliegen, aufgrund derer die anord-
nung zur Beibringung eines gutachtens gerechtfertigt
ist, besteht kein anspruch auf erteilung einer Fahrer-
laubnis (vgl. ovg greifswald a. a. o. rn. 6, vgh
Mannheim a. a. o.; vgh München, Beschluss vom 
23. Februar 2010 – 11 Ce 09.2812 –, juris). so verhält
es sich hier.

Da es sich um eine verpflichtungsklage handelt und
das materielle recht insoweit nichts abweichendes re-
gelt, ist auf den Zeitpunkt der mündlichen Berufungs-
verhandlung abzustellen. Trotz des mittlerweile ver-
strichenen Zeitraums bestehen weiterhin eignungs-
zweifel. Diese ergeben sich vor dem hintergrund der
vorgeschichte aus dem gutachten vom 25. oktober
2010, auf das entgegen der auffassung der klägerin
abgestellt werden kann, da seine Beibringung zu recht
angeordnet worden war. nach diesem gutachten ist
nicht auszuschließen ist, dass die klägerin wieder re-
gelmäßig Cannabis konsumiert. aufgrund dessen kann
die Behörde nach § 14 absatz 1 satz 2 Fev die Bei-
bringung eines ärztlichen – nicht aber eines medizi-
nisch-psychologischen – gutachtens anordnen. Die
hiernach erforderliche ermessensentscheidung hat der
Beklagte nicht getroffen, so dass er zu verpflichten
war, den antrag der klägerin auf erteilung einer Fah-
rerlaubnis unter Beachtung der rechtsauffassung des
gerichts erneut zu bescheiden.

nach § 14 absatz 1 satz 1 Fev ordnet die Fahrer-
laubnisbehörde zur vorbereitung ihrer entscheidung

über die erteilung der Fahrerlaubnis unter anderem
dann die Beibringung eines ärztlichen gutachtens
(nach § 11 absatz 2 satz 3 Fev) an, wenn Tatsachen
die annahme begründen, dass eine abhängigkeit von
Betäubungsmitteln im sinne des Betäubungsmittelge-
setzes (nr. 1) oder eine einnahme von Betäubungsmit-
teln im sinne des Betäubungsmittelgesetzes (nr. 2)
vorliegt. nach § 14 absatz 1 satz 2 Fev kann die Bei-
bringung eines ärztlichen gutachtens angeordnet wer-
den, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im sinne
des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt
oder besessen hat. Die Beibringung eines medizinisch-
psychologischen gutachtens kann angeordnet werden,
wenn gelegentliche einnahme von Cannabis vorliegt
und weitere Tatsachen Zweifel an der eignung begrün-
den (§ 14 absatz 1 satz 3 Fev). Zwingend vorgesehen
ist die anordnung der Beibringung eines medizinisch-
psychologischen gutachtens für die Zwecke nach § 14
absatz 1 Fev unter anderem dann, wenn zu klären ist,
ob der Betroffene noch abhängig ist oder – ohne ab-
hängig zu sein – weiterhin die in absatz 1 genannten
Mittel oder stoffe einnimmt (§ 14 absatz 2 satz 1 
nr. 2 Fev).

Danach unterscheidet die vorschrift aus gründen
der verhältnismäßigkeit zwischen dem geringeren
eingriff der anordnung der Beibringung eines ärzt-
lichen gutachtens einerseits und dem schwereren ein-
griff der anordnung der Beibringung eines medizi-
nisch psychologischen gutachtens andererseits. Die
anordnung der Beibringung der jeweiligen gutachten
ist zudem in bestimmten Fällen zwingend vorgesehen
und in anderen Fällen steht sie im ermessen der Be-
hörde. Insofern ist zum näheren verständnis der vor-
schrift die nummer 9 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
verordnung heranzuziehen. Danach fehlt es bei regel-
mäßigem Cannabiskonsum an der Fahreignung (nr.
9.2.1). Bei gelegentlichem Cannabiskonsum ist eine
kraftfahreignung nur dann gegeben, wenn zwischen
dem Fahren und dem konsum getrennt wird und kein
zusätzlicher gebrauch von alkohol oder anderen
psychoaktiv wirkenden stoffen hinzukommt sowie
keine störung der Persönlichkeit und kein kontroll-
verlust vorliegt (nr. 9.2.2).

eine legaldefinition des Begriffs „regelmäßig“ im
Zusammenhang mit der einnahme von Cannabis ent-
halten weder die Fahrerlaubnis-verordnung noch das
straßenverkehrsgesetz. anders als bei gelegentlichem
konsum nach nr. 9.2.2. der anlage 4 zur Fahrerlaub-
nis-verordnung müssen bei regelmäßiger einnahme
keine zusätzlichen Tatbestandselemente – wie etwa
fehlendes Trennungsvermögen – erfüllt sein. Daraus
folgt, dass unter regelmäßiger einnahme von Cannabis
im sinne von nr. 9.2.1 ein konsum zu verstehen ist,
der nach wissenschaftlichem erkenntnisstand als sol-
cher und ohne das hinzutreten weiterer umstände im
regelfall die Fahreignung ausschließt (Bverwg, ur-
teil vom 26. Februar 2009 – 3 C 1.08 – Bverwge 133,
186 ff., juris rn. 15 [= Ba 2009, 289]). eine regelmä-
ßige einnahme von Cannabis im sinne von nr. 9.2.1
der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-verordnung liegt je-
denfalls dann vor, wenn täglich oder nahezu täglich
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Cannabis konsumiert wird (Bverwg, urteil vom 26.
Februar 2009 a. a. o. juris rn. 14).

Danach musste der Beklagte bei der erstmaligen
anordnung der Beibringung eines (ärztlichen) gut-
achtens angesichts der aussagen der klägerin in der
Beschuldigtenvernehmung vom 21. Mai 2008 von
einem über einem Jahr dauernden regelmäßigen kon-
sum ausgehen. Die von der klägerin einerseits gegen-
über dem gutachter und andererseits im Berufungs-
verfahren vertretene Behauptung, sie habe lediglich
ein- bis zweimal unter der woche und am wochenende
konsumiert, ist bei der von ihr seinerseits gewählten
Formulierung („ein bis zweimal werktags und am wo-
chenende“) nicht nur fernliegend, sondern wider-
spricht auch dem sonstigen Inhalt der vernehmung,
wonach sich der konsum gesteigert habe und die klä-
gerin drei- bis viermal in der woche Drogen gekauft
habe. konnte die klägerin bei ihrem eigentlichen De-
aler nichts bekommen, ist sie zu einem anderen Dealer
gegangen. Dementsprechend ging auch das gutachten
von einem regelmäßigen Cannabiskonsum aus. 

weitere eignungszweifel ergaben sich aus dem ju-
gendlichen alter der klägerin zum Zeitpunkt des kon-
sums, da bei Jugendlichen in der entwicklungsphase
schon ein gelegentlicher Cannabiskonsum zu chroni-
schen leistungsbeeinträchtigungen führen kann (vgl.
hierzu Bverfg, Beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 Bvr
2062/96 – juris rn. 44 [= Ba 2002, 362]). entschei-
dend ist aber, dass die klägerin bei der Beschuldigten-
vernehmung außerdem angab, dass sie seit dem 13.
Februar 2008 nicht mehr konsumiere. nur vor diesem
hintergrund wird überhaupt die anordnung der Bei-
bringung eines gutachtens sinnvoll, denn anderenfalls
wäre zum Zeitpunkt des ersten antrags auf erteilung
einer Fahrerlaubnis im Juli 2008 von einem die kraft-
fahreignung ausschließenden regelmäßigen Cannabis-
konsum auszugehen gewesen und eine gutachtenan-
forderung entbehrlich gewesen (vgl. § 11 absatz 7
Fev).

Danach war vom Beklagten zwingend nach § 14
absatz 2 satz 1 nr. 2 Fev ein medizinisch-psycholo-
gisches gutachten anzufordern, aufgrund dessen
nichtvorlage er nach § 11 absatz 8 satz 1 Fev davon
ausgehen durfte, dass die klägerin einen ihr bekannten
eignungsmangel verbergen wollte. Dieser gilt zum
Zeitpunkt der gutachtenanordnung – hier also am 12.
september 2008 – als nachgewiesen. 

gleichwohl durfte der Beklagte die klägerin bei
deren erneutem antrag auf erteilung einer Fahrerlaub-
nis vom Juli 2010 abermals zur Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen gutachtens zur klärung
der Frage auffordern, ob sie inzwischen ihre Fahreig-
nung wiedererlangt habe. eine solche Begutachtung
wäre nach § 11 absatz 7 Fev nur dann rechtlich aus-
geschlossen gewesen, wenn keine umstände vorgele-
gen hätten, welche die wiedererlangung der Fahr-
eignung möglich erscheinen ließen. nachdem die klä-
gerin einerseits in der Beschuldigtenvernehmung an-
gegeben hatte, den Cannabiskonsum im Februar 2008
eingestellt zu haben und andererseits nach dem 12.
september 2008 keine neuen Tatsachen hinzukamen,

die auf einen eignungsmangel schließen ließen, durfte
der Beklagte jedoch durchaus Zweifel daran haben, ob
der eignungsmangel der klägerin fortdauerte oder in-
zwischen beseitigt war, sie also mittlerweile kein oder
allenfalls gelegentlich Cannabis konsumierte. er war
daher weiterhin gehalten, diese eignungszweifel
gemäß § 14 absatz 2 satz 1 nr. 2 Fev medizinisch-
psychologisch abklären zu lassen. selbst wenn man
aber diese umstände nicht für ausreichend hielte, wäre
angesichts feststehenden eignungsmangels ohnehin
nur die ablehnung der erteilung einer Fahrerlaubnis in
Betracht gekommen (vgl. zum ganzen die ähnliche
argumentation des Bverwg, urteil vom 14. novem-
ber 2013 – 3 C 32. 11 – juris rn. 35 [= Ba 2014, 30]).

Das gutachten vom 25. oktober 2010 kommt nicht
zu einem insgesamt positiven ergebnis, sondern geht
weiterhin von einem eignungsmangel aus. Danach hat
die klägerin zwar nachgewiesen ungefähr ein Jahr
lang kein Cannabis oder sonstige Drogen mehr konsu-
miert und auch in leistungspsychologischer hinsicht
ergaben sich keine Befunde, die ihre Fahreignung in
Frage stellten. allerdings sei – so das gutachten – eine
wiederaufnahme alter verhaltensmuster nicht auszu-
schließen, da der Drogenverzicht von der klägerin pri-
mär mit äußeren umständen begründet werde. Dies ist
nachvollziehbar, da die klägerin bei der Befragung
durch den gutachter angab, in den Cannabiskonsum
durch neue Bekannte „reingerutscht“ zu sein, aufgrund
des Freundeskreises über ein Jahr lang konsumiert zu
haben und den konsum letztlich auch nur deshalb auf-
gegeben zu haben, weil es sich im Freundeskreis so er-
geben habe, dass dort mit der Berufstätigkeit langsam
nichts mehr konsumiert worden sei.

Zwar hat sich aufgrund der durch dieses gutachtens
nachgewiesenen abstinenz von einem Jahr der frühe-
re, im sinne der nummer 9.2.1 der anlage 4 zur Fah-
rerlaubnis- verordnung regelmäßige, Cannabiskon-
sum in einen gelegentlichen konsum im sinne der
nummer 9.2.2 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-verord-
nung gewandelt. auch lag zwischen diesem gutachten
und dem angegriffenen Bescheid letztlich fast ein Jahr,
in dem keine weiteren Tatsachen hinzugekommen
sind, die Zweifel an der Fahreignung der klägerin
rechtfertigten. gleichwohl hat der Beklagte, nachdem
die klägerin sowohl die (erfolgreiche) Teilnahme an
einem anerkannten kurs zur wiederherstellung der
kraftfahreignung für drogenauffällige kraftfahrer als
auch die Beibringung eines weiteren medizinisch-
psychologischen gutachtens abgelehnt hatte, zu recht
den antrag auf erteilung einer Fahrerlaubnis abge-
lehnt.

Der verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet nicht,
nur dann die Fahreignung eines gelegentlichen konsu-
menten zu verneinen, wenn mit sicherheit zu erwarten
ist, dass der Betroffene früher oder später unter ein-
wirkung von rauschmitteln ein Fahrzeug führen wird.
schon der umstand, dass ein solcher gelegentlicher
konsum die aufgabe der Trennungsbereitschaft mög-
lich erscheinen lässt, mag die wahrscheinlichkeit des
eintritts eines solchen kontrollverlustes auch nicht be-
zifferbar sein, rechtfertigt vor dem hintergrund der
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staatlichen Pflicht, die sicherheit des straßenverkehrs
zu gewährleisten, grundsätzlich die annahme man-
gelnder Fahreignung. Die Interessen des rauschmit-
telkonsumenten dürfen insoweit hintangestellt wer-
den, wie es in nr. 9.2.2 der anlage 4 zur Fahrerlaub-
nis-verordnung geschehen ist. notwendig ist aller-
dings unter dem Blickwinkel der verhältnismäßigkeit
eine hinreichende wahrscheinlichkeit einer Teilnahme
am straßenverkehr unter der wirkung der rauschmit-
tel und daraus folgender schäden. nach der recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Fahrer-
laubnisrelevanz gelegentlichen Cannabiskonsums
(grundlegend; Bverfg, Beschluss vom 24. Juni 1993 –
1 Bvr 689/92 – Bverfge 89, 69 <mit anmerkung von
Franßen in DvBl 1993, 998> [= Ba 1993, 358]; kam-
merbeschluss vom 20. Juni 2002 – 1 Bvr 2062/96 –
nJw 2002, 2378, vgl. auch Bverwg, urteile vom 05.
Juli 2001 – C 13.01 – Buchholz 442.16 § 15b stvZo
nr. 29 [= Ba 2002,133] und vom 14. november 2013
– 3 C 32.12 – juris rn. 17) begründet der einmalige
oder gelegentliche Cannabiskonsum für sich gesehen
nicht den für die anforderung eines Fahreignungsgut-
achtens hinreichenden verdacht eines Fahreignungs-
mangels; denn dafür genügt nicht jeder umstand, der
auf die entfernt liegende Möglichkeit eines solchen
Mangels hindeutet. regelmäßig ist daher erforderlich,
dass der gelegentliche Cannabiskonsum mit der Teil-
nahme am straßenverkehr verknüpft ist, um einen
„anfangsverdacht“ zu rechtfertigen. erst recht ist
daher die annahme fehlender Fahreignung allein
wegen gelegentlichen Cannabiskonsums unverhältnis-
mäßig (vgl. zum ganzen Bverwg urteil vom 14. no-
vember 2013 – 3 C 32.12 – juris rn. 16 f. zum Misch-
konsum).

nach diesen grundsätzen durfte der Beklagte zwar
noch im september 2011 nach § 14 absatz 1 satz 3
Fev die Beibringung eines medizinisch-psychologi-
schen gutachtens anordnen, obwohl die klägerin zu
diesem Zeitpunkt nur noch als gelegentliche konsu-
mentin anzusehen war und keine weiteren Tatsachen
hinzugekommen waren. Denn zum einen war die klä-
gerin zuvor regelmäßige konsumentin gewesen und
zum anderen lag die Begutachtung, als deren ergebnis
nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die klägerin
erneut regelmäßig oder gelegentlich ohne Trennungs-
vermögen konsumieren könnte, noch nicht einmal ein
Jahr zurück.

Mittlerweile sind aber über drei Jahre seit der Be-
gutachtung verstrichen und – soweit bekannt – keine
weiteren Tatsachen hinzugekommen, die eignungs-
zweifel begründen, so dass der Beklagte aus gründen
der verhältnismäßigkeit nur noch nach § 14 absatz 1
satz 2 Fev die Beibringung eines ärztlichen gutach-
ten anordnen kann, um zu klären, ob die klägerin
weiterhin oder wieder Cannabis konsumiert. Die nach
§ 14 absatz 1 satz 2 Fev gebotene ermessensent-
scheidung wird der Beklagte nun nachzuholen haben.
abzuwägen sind einerseits die staatliche Pflicht, die
sicherheit des straßenverkehrs zu gewährleisten, und
andererseits die nach der höchstrichterlichen recht-
sprechung unter dem Blickwinkel der verhältnismä-

ßigkeit geforderte hinreichende wahrscheinlichkeit
einer Teilnahme am straßenverkehr unter der wirkung
der rauschmittel und daraus folgender schäden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass es aufgrund des
Zeitablaufs ohne weitere anhaltspunkte immer un-
wahrscheinlicher wird, dass die klägerin erneut Can-
nabis konsumiert oder konsumiert haben könnte.

Für das weitere verfahren weist der senat auf fol-
gendes hin. sollte der Beklagte die einholung eines
ärztlichen gutachtens anordnen und weist die kläge-
rin in dem gutachten abermals eine weitere Drogenab-
stinenz nach (nunmehr seit etwas über vier Jahren), ist,
sofern keine weiteren Tatsachen – etwa aufgrund einer
aktuellen auskunft aus dem Bundeszentralregister –
hinzukommen, von einer Fahreignung auszugehen.

62. Für Personen, die sich im sog. Methadon-
Programm befinden, ist ungeachtet des Umstandes,
dass Methadon zu den in der Anlage III zu § 1 des
Betäubungsmittelgesetzes genannten Substanzen
zählt, anerkannt, dass in Ausnahmefällen die Fah-
reignung gegeben sein kann.

oberverwaltungsgericht nordrhein-westfalen, 
Beschluss vom 01. april 2014 – 16 B 144/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das gericht hat den Beteiligten zur gütlichen Beile-

gung des beim senat anhängigen Beschwerdeverfahrens
und des beim verwaltungsgericht anhängigen klagever-
fahrens folgenden vergleich vorgeschlagen [auszug]:

1.1. Der antragsgegner verpflichtet sich, die ange-
fochtene ordnungsverfügung vom 17. april
2013 einschließlich der darin getroffenen ent-
scheidung über die gebühren und auslagen
und einschließlich der anordnung der soforti-
gen vollziehung aufzuheben, sobald der an-
tragsteller ihm durch vorlage eines auf anord-
nung des antragsgegners und auf kosten des
antragstellers beige-brachten medizinisch-
psychologischen gutachtens nachgewiesen
hat, dass er trotz regelmäßiger einnahme von
Methadon im rahmen einer Betäubungsmittel-
substitution und trotz einer anzunehmenden
Methadonabhängigkeit fahrgeeignet ist. 

1.2. Das gleiche gilt, wenn der antragsgegner nicht
innerhalb von sechs wochen seit dem eingehen
der zweiten erklärung über die Zustimmung
zum vergleich bei gericht den antragsteller
schriftlich zur Beibringung eines medizinisch-
psychologischen gutachtens auffordert.

1.2. wird beim antragsteller bis zum Zeitpunkt der
aufhebung der ordnungsverfügung vom 17.
april 2013 nach Ziff. 1.1. des vergleichs außer-
halb der durchzuführenden Begutachtung ein
sog. Beige brauch anderer Betäubungsmittel
oder von alkohol bekannt, treffen den antrags-
gegner die unter Ziff. 1.1. genannten verpflich-
tungen nicht.
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1.3. gelingt dem antragsteller der gutachterliche
nachweis der Fahreignung nicht oder tritt der Fall
nach Ziff. 1.2. des vergleiches ein, nimmt der 
antragsteller die klage vg Minden … zurück.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Der antragsgegner und das verwaltungsgericht

haben zutreffend angenommen, dass der antragsteller,
der vormals – nach seinen angaben zwischen 2000
und 2004 – heroinabhängig war und dessen Betäu-
bungsmittelkonsum seit 2006 mit der „ersatzdroge“
Methadon substituiert wird, unter die Bestimmungen
der nrn. 9.1 und 9.3 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
verordnung (Fev) fällt und daher gemäß § 46 abs. 1
Fev „an sich“ mit der Folge der Fahrerlaubnisentzie-
hung als fahrungeeignet anzusehen ist. allerdings be-
stimmt die vorbemerkung 3 der anlage 4 zur Fev, dass
die in dieser anlage vorgenommenen Bewertungen
nur für den regelfall gelten; kompensationen durch
besondere menschliche veranlagung, durch gewöh-
nung, durch besondere einstellung oder durch beson-
dere verhaltenssteuerungen und -umstellungen seien
möglich. ergäben sich im einzelfall in dieser hinsicht
Zweifel, könne eine medizinisch-psychologische Be-
gutachtung angezeigt sein. es unterliegt (auch) für den
senat keinem Zweifel, dass die einnahme von Betäu-
bungsmitteln – ausgenommen Cannabis, für das die
nrn. 9.2.1 und 9.2.2 der anlage 4 eine differenzieren-
de regelung treffen – dem o. g. regelfall unterfällt,
also ohne Begutachtung die entziehung der Fahrer-
laubnis rechtfertigt, solange nicht die voraussetzungen
der nr. 9.5 der anlage 4 nachgewiesen werden. ent-
sprechendes gilt für die abhängigkeit von Betäu-
bungsmitteln. Für Personen, die sich im sog. Metha-
don-Programm befinden, ist aber ungeachtet des
umstandes, dass Methadon zu den in der anlage III zu
§ 1 des Betäubungsmittelgesetzes genannten substan-
zen zählt, anerkannt, dass in ausnahmefällen die Fah-
reignung gegeben sein kann. so wird in den Begutach-
tungs-leitlinien zur kraftfahrereignung des
gemeinsamen Beirats für verkehrsmedizin beim – sei-
nerzeitigen – Bundesministerium für verkehr, Bau-
und wohnungswesen und beim Bundesministerium
für gesundheit (Berichte der Bundesanstalt für stra-
ßenwesen, Mensch und sicherheit, heft M 115) unter 
nr. 3.12.1 (vgl. schubert/schneider, eisenmenger/ste-
phan, Begutachtungs-leitlinien zur kraftfahrereig-
nung, kommentar, 2. aufl. 2005, s. 168) ausgeführt,
dass derjenige, der als heroinabhängiger mit Metha-
don substituiert werde, im hinblick auf eine hinrei-
chend beständige anpassungs- und leistungsfähigkeit
in der regel nicht geeignet sei, ein kraftfahrzeug zu
führen. In seltenen ausnahmefällen sei aber eine posi-
tive Beurteilung möglich, wenn besondere umstände
dies im einzelfall rechtfertigten. hierzu gehörten u. a.
eine mehr als einjährige Methadonsubstitution, eine
psychosoziale stabile Integration, die Freiheit von Bei-
gebrauch anderer psychoaktiver substanzen ein-
schließlich alkohol seit mindestens einem Jahr, nach-
gewiesen durch geeignete, regelmäßig stattfindende
und zufällige kontrollen (z. B. urin, haar) während
der Therapie, der nachweis für eigenverantwortung

und Therapie-Compliance sowie das Fehlen einer stö-
rung der gesamtpersönlichkeit, wobei nicht nur stö-
rungen aufgrund des substanzmissbrauchs von Bedeu-
tung seien. Ähnliche, im Detail aber auch variierende
kriterien werden in anderen wissenschaftlichen veröf-
fentlichungen (etwa Berghaus/Friedel, nZv 1994,
377, 380; Tretter, in: substitution und Fahrerlaubnis,
Tagungsbericht der Bayerischen akademie für sucht-
fragen, Juli 2001, s. 11, sowie kannheiser, a. a. 0., 
s. 18 f.) genannt, ohne dass die anerkennung der
Möglichkeit einer (ausnahmsweisen) Fahreignung von
substitutionspatienten grundsätzlich in Frage gestellt
wird (vgl. aus der rechtsprechung auch ovg nrw,
Beschlüsse vom 16. april 2003 – 19 B 736/03 – juris,
rn. 4 f., und vom 03. Juni 2009 – 16 B 561/09 –; ovg
Bremen, Beschluss vom 31. Januar 1994 – 1 B 178/93 –, 
nZv 1994, 206; Bayvgh, Beschlüsse vom 23. Mai
2005 – 11 C 04.2992 –, juris, rn. 20, und vom 05. Juli
2012 – 11 Cs 12.1321 –, juris, rn. 18 f.).

Im Fall des antragstellers kann ohne fachgutachter-
liche Feststellungen weder vom regelfall der Fahrun-
geeignetheit noch vom ausnahmefall der Fahreignung
gesichert ausgegangen werden. Dabei dürfte weder die
höhe der regelmäßigen, ärztlich veranlassten Metha-
doneinnahme noch die bisher erreichte Dauer der sub-
stitutionsbehandlung für sich genommen den ausnah-
mefall der Fahrgeeignetheit ausschließen; zumindest
fehlen dem senat greifbare anhaltspunkte für einen
solchen ausschluss. Dass die höhe der Methadondo-
sis – und in deren gefolge ein hoher Methadonspiegel
etwa im Blut des Betroffenen – kein sicheres aus-
schlusskriterium darstellt, folgt etwa aus den ausfüh-
rungen Tretters, a. a. o., s. 9, wonach sich eine Dosie-
rung von 30 mg Methadon „zum start“ als sinnvoll
herausgestellt habe. weiter heißt es dort, die Zeit, bis
der eine – häufig deutlich höher liegende – stabile Do-
sierung erreicht sei, stelle eine für die Patienten kriti-
sche Phase mit erheblichen risiken dar, während derer
sie auf keinen Fall auto fahren dürften. Daraus kann
vermutlich im umkehrschluss gefolgert werden, dass
nach dem erreichen einer stabilen, gegebenenfalls
deutlich höheren Dauermedikation die Fahreignung
wiedererlangt werden kann, wenn auch die sonstigen
kriterien hierfür erfüllt werden. Dem senat fehlen
weiter sachkundige kenntnisse dazu, dass die (aus-
nahmsweise) positive Bewertung der Fahreignung bei
substitution von der schon zurückgelegten Dauer die-
ser Behandlung bzw. allgemein davon abhängt, ob mit
der Behandlung in absehbarer Zeit – oder überhaupt –
eine substanzfreiheit erreicht werden kann. Für eine
(ausnahmsweise) positive einschätzung der Fahreig-
nung des antragstellers lässt sich anführen, dass es
bislang keinen anhaltspunkt für einen Beikonsum an-
derer rauschmittel gibt – unangekündigte kontrollen
auf einen solchen Beikonsum gehören zu dem vorge-
gebenen Therapiekonzept gl. § 3 abs. 4 nr. 8 der an-
lage I nr. 2 (substitutionsgestützte Behandlung opiat-
abhängiger) der richtlinie „Methoden vertragsärzt-
licher versorgung“ des gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den der vertragsärztlichen versorgung und können
mangels entgegenstehender anhaltspunkte auch vor-
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liegend unterstellt werden – und dass nach den glaub-
haften einlassungen des antragstellers einiges für eine
soziale bzw. familiäre Integration spricht.

63. Rechtmäßige Anordnung einer MPU nach
rechtskräftiger Verurteilung in Polen wegen Trun-
kenheitsfahrt mit 1,03 mg/l Alkohol in der ausgeat-
meten Atemluft.

verwaltungsgericht Münster,
urteil vom 16. Mai 2014 – 10 k 841/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Durch am 02. Mai 2013 rechtskräftig gewordenes

urteil der II. strafkammer des amtsgerichts swiebod-
zin vom 25. april 2013 wurde der kläger wegen einer
am 04. März 2013 begangenen Trunkenheitsfahrt mit
1,03 mg/l alkohol in der ausgeatmeten atemluft für
schuldig erklärt, eine straftat nach artikel 178a § 1 des
(polnischen) strafgesetzbuchs begangen zu haben, 
für die eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten verhängt
werde. Die vollstreckung der gegen den kläger ver-
hängten Freiheitsstrafe werde bedingt auf eine Probe-
zeit von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. gegen
den kläger werde ein Fahrverbot für die Dauer von
zwei Jahren verhängt.

Das kraftfahrbundesamt setzte die Beklagte hier-
von in kenntnis.

unter dem 04. Februar 2014 ordnete die Beklagte
gegenüber dem kläger die Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen gutachtens bis zum 05. april
2014 an. aufgrund seiner Trunkenheitsfahrt mit einer
alkoholkonzentration von 1,03 mg/l habe er ein medi-
zinisch-psychologisches gutachten beizubringen, mit
welchem die Frage geklärt werden solle, ob zu erwar-
ten sei, dass er auch zukünftig ein kraftfahrzeug unter
alkoholeinfluss führen werde.

Dagegen wandte sich der kläger durch seinen Be-
vollmächtigten unter anderem mit der Begründung,
das in Polen gewonnene Messergebnis sei in Deutsch-
land nicht verwertbar.

Der aufforderung zur Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen gutachtens kam der kläger
nicht nach. Mit ordnungsverfügung vom 09. april
2014 entzog die Beklagte dem kläger unter gleichzei-
tiger anordnung der sofortigen vollziehung die Fah-
rerlaubnis für alle erteilten klassen.

Mit seiner dagegen gerichteten klage vertieft der
kläger sein vorbringen aus dem verwaltungsverfahren.  

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige klage ist nicht begründet.
Die angegriffene ordnungsverfügung ist rechtmä-

ßig und verletzt den kläger nicht in seinen rechten, 
§ 113 abs. 1 satz 1 vwgo.

Die Beklagte hat zu recht gem. § 11 abs. 8 Fev auf
die nichteignung des klägers zum Führen eines kraft-
fahrzeugs geschlossen, weil er das ihm auferlegte me-
dizinisch-psychologische gutachten nicht vorgelegt

hat. Zur anordnung eines derartigen gutachtens war
die Beklagte auf der grundlage des § 13 satz 1 nr. 2 c)
Fev berechtigt, weil der kläger im straßenverkehr bei
einer atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder
mehr ein Fahrzeug geführt hat. Dies steht aufgrund des
urteils der II. strafkammer des amtsgerichts swie-
bodzin vom 25. april 2013, das am 02. Mai 2013
rechtskräftig wurde, unanfechtbar fest. hätte der klä-
ger dieser verurteilung entgehen wollen, so hätte er in
jenem strafverfahren seine erst nachträglich geäußer-
ten Bedenken gegen die verwertung des in Polen ge-
wonnen Messergebnisses vortragen müssen und auf
diese weise gegebenenfalls auf eine andere als die ge-
troffene entscheidung des amtsgerichts hinwirken
können. Dies ist aber nicht geschehen. Deshalb ist der
kläger nunmehr im verwaltungsverfahren und auch
im verwaltungsgerichtlichen verfahren mit seinen
einwänden gegen die angeblich unzutreffende gewin-
nung des Messergebnisses präkludiert, wobei etwa das
unsubstantiierte Bestreiten, dass es sich bei dem in
Polen verwanden Messgerät um ein atemalkoholtest-
gerät gehandelt habe, welches auch in der Bundesre-
publik Deutschland zugelassen sei, ohnehin nicht ge-
eignet ist, Zweifel an den in Polen getroffenen
Tatsachenfeststellungen zu begründen.

Die Beklagte ist, nachdem ihr das kraftfahrt-
Bundesamt die rechtskräftige verurteilung des klägers
in Polen mitgeteilt hat, auch nicht etwa verpflichtet ge-
wesen, von amts wegen und zudem in wahrnehmung
einer ihr obliegenden Beweislast das rechtskräftige
urteil des amts swiebodzin in Frage zu stellen und
beispielsweise zusätzliche ermittlungen in Polen bei
dem zuständigen amtsgericht anzustellen, ob das dor-
tige verfahren rechtens verlaufen sei und den in der
Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegten stan-
dards entspreche. eine derartige verpflichtung der
Fahrerlaubnisbehörden ist – zumal im Bereich der ge-
fahrenabwehr, die hier erst auf die untersuchung der
geeignetheit des Fahrerlaubnisinhabers zum Führen
eines kraftfahrzeugs gerichtet ist – dem gesetz nicht
zu entnehmen.

Im ergebnis schließt sich daher das gericht der vom
verwaltungsgericht ansbach in dessen Beschluss vom
27. Februar 2012 – an 10 s 12.00140 – juris, vertrete-
nen rechtsauffassung an.

64. *) Im Rahmen der Genugtuungsfunktion des
Schmerzensgeldes ist auch die Trunkenheit des Un-
fallverursachers, dessen BAK von 1,56 ‰ sich auf
den Unfallverlauf (hier: Übersehen eines von links
kommenden Pkws) ausgewirkt hat, miteinzustel-
len. 

oberlandesgericht München, 
urteil vom 21. März 2014 – 10 u 3341/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Der kläger macht gegen die Beklagte schadenser-

satzansprüche (erwerbsschaden, schmerzensgeld, Fest-
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stellung der einstandspflicht der Beklagten für alle
Zukunftsschäden sowie vorgerichtliche rechtsanwalts-
kosten) aus einem verkehrsunfall vom 13.10. 2009
gegen 01.15 uhr auf der ks 14 in a./gemeinde a. bei
km 3.700 geltend.

Bei diesem unfall hatte der versicherungsnehmer
der Beklagten dem kläger die vorfahrt genommen.
Der versicherungsnehmer stand unter alkoholein-
fluss, er war mit 1,56 Promille alkoholisiert. Das allei-
nige verschulden des versicherungsnehmers der 
Beklagten und somit die 100 %-ige haftung der Be-
klagten dem grunde nach ist zwischen den Parteien
unstreitig. Der kläger erlitt bei dem unfall folgende
unstreitige verletzungen: hws-Distorsion 1. grades,
Prellung des unterarms und der Tibia links. nach dem
unfall wurde der kläger zunächst im krankenhaus P.
ambulant behandelt, die ärztliche weiterbehandlung
erfolgte durch seinen hausarzt und den orthopäden k.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der kläger
jedenfalls bis Mitte Januar 2010 unfallbedingt arbeits-
unfähig war. 

Das lg hat nach Beweisaufnahme dem kläger 
ein über die bereits gezahlten 2.000,00 € hinaus zu
zahlendes schmerzensgeld in höhe von weiteren
3.000,00 € nebst Zinsen zugesprochen, darüber hin-
aus dem Feststellungsantrag stattgegeben. Im Übrigen
hat es die klage abgewiesen. 

gegen dieses urteil hat der kläger Berufung einge-
legt.  

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die statthafte sowie form- und fristgerecht einge-

legte und begründete, somit zulässige Berufung hat in
der sache hinsichtlich des schmerzensgeldanspruchs
erfolg.

I. Dem kläger ist über das bereits außergerichtlich
bezahlte schmerzensgeld in höhe von 2.000,00 € hin-
aus ein weiteres – ohne verstoß gegen § 308 I ZPo
(vgl. BghZ 132, 341, 350 f. = nJw 1996, 2425 =
versr 1996, 990 – vI. Zs; nJw 2002, 3769 = versr
2002, 1521 – III. Zs; olg Düsseldorf nJw 2011,
1152) auch etwas über den klägerischen vorstellungen
liegendes – schmerzensgeld in höhe von 11.000,00 €
zuzusprechen.

1. Die höhe des zuzubilligenden schmerzensgeldes
hängt entscheidend vom Maß der durch das haftungs-
begründende ereignis verursachten körperlichen und
seelischen Beeinträchtigungen des geschädigten ab,
soweit diese bei schluss der mündlichen verhandlung
bereits eingetreten sind oder zu diesem Zeitpunkt mit
ihnen als künftiger verletzungsfolge ernstlich gerech-
net werden muss (Bgh versr 1976, 440; 1980, 975;
1988, 299; olg hamm zfs 2005, 122, 123; senat, urt.
v. 01.07. 2005 – 10 u 2544/05 <juris> = svr 2006,
180; v. 14. 07. 2006 – 10 u 2623/05 <juris>; v.
27.10. 2006 – 10 u 3345/06 <juris>; v. 24.11.2006 –
10 u 2555/06 <juris>; v. 13. 08. 2010 – 10 u 3928/09
<juris = nJw-spezial 2010, 617 = va 2010, 185 >; v.
24. 09. 2010 – 10 u 2671/10 <juris>; v. 29.10. 2010 –
10 u 3249/10 <juris>).

a) Die schwere dieser Belastungen wird vor allem
durch die stärke, heftigkeit und Dauer der erlittenen
schmerzen und Funktionsbeeinträchtigungen be-
stimmt (grdl. rg, urt. v. 17.11.1882 - rgZ 8, 117,
118 und BghZ – gsZ – 18, 149 ff. = versr 1955, 615
ff. = nJw 1955, 1675 ff. = MDr 1956, 19 ff.; ferner
Bgh nJw 2006, 1068, 1069; olg hamm zfs 2005,
122, 123; senat, urt. v. 01.07. 2005 – 10 u 2544/05
<juris = svr 2006>, 180; v. 14. 07. 2006 – 10 u
2623/05 <juris>; v. 27.10. 2006 – 10 u 3345/06
<juris>; v. 24.11.2006 – 10 u 2555/06 <juris>; v.
13. 08. 2010 – 10 u 3928/09 <juris = nJw-spezial
2010, 617 = va 2010, 185>; v. 24. 09. 2010 – 10 u
2671/10 <juris>; v. 29.10. 2010 – 10 u 3249/10
<juris>).

Besonderes gewicht kommt etwaigen Dauerfolgen
der verletzungen zu (olg hamm zfs 2005, 122, 123;
olg Brandenburg, urt. v. 08. 03. 2007 – 12 u 154/06
<juris>; senat a. a. o.).

b) Der Berufungsführer hat zu recht gerügt, dass
das erstgericht den erheblichen Dauerfolgen der ver-
letzungen nicht das ihnen zukommende besondere ge-
wicht beigemessen hat.

wie der sachverständige Dr. Peter n. in seinem
gutachten vom 15. 01.2013 ausführlich und überzeu-
gend hervorhebt, ist im gesamten Behandlungsverlauf
von Beginn der ärztlichen Behandlung durch den or-
thopäden k. und die anderen behandelnden Ärzte bis
zum Tag der untersuchung am 09. 01.2013 auffallend,
dass zu keinem Zeitpunkt eine ausreichende schmerz-
therapie durchgeführt worden ist. auch bei der ge-
nannten untersuchung war eine deutliche verhärtung
der Muskulatur im oberen Bereich des Trapezmuskels
beidseits der halswirbelsäule festzustellen. Die ner-
ven, die diesen Bereich und das hinterhaupt sensibel
versorgen, treten durch die genannten Muskelab-
schnitte hindurch. Durch eine verhärtete nackenmu-
skulatur kommt es ganz natürlich zu einer reizung
dieser sensiblen nervenfasern und damit sehr häufig
auch zu schmerzäußerungen im schulter- und na-
ckenbereich und am hinterhaupt. Die schmerzlokali-
sation beim kläger ist hier geradezu als klassisch zu
bezeichnen. aus sicht des sachverständigen ist die an-
haltende schmerzsymptomatik vor allem dadurch ver-
ursacht, dass zu keinem Zeitpunkt der medizinischen
Behandlung eine ausreichende schmerztherapie
durchgeführt worden ist. Dadurch ist es zu einer Chro-
nifizierung der Beschwerdesymptomatik gekommen.
Insgesamt hat die Beschwerdesymptomatik aus sicht
des sachverständigen seit dem unfallgeschehen
(13.10. 2009) eine deutliche Besserung erfahren,
wenn auch durch die Chronifizierung eine mögliche
vollständige ausheilung noch nicht eingetreten ist.
wie der sachverständige ausführt, war der kläger
auch noch mehr als 9 Monate nach dem unfall arbeits-
unfähig. Dies ist primär jedoch nicht auf das unfallge-
schehen, sondern auf die nachfolgende unzureichende
schmerztherapie zurückzuführen. wie das landge-
richt zutreffend ausgeführt hat, ist es den insoweit be-
weisbelasteten Beklagten nicht gelungen, dem kläger
ein Mitverschulden in Form einer verweigerung ärzt-
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lich angeratener Behandlung nachzuweisen. Damit
verbleibt es beim grundsatz, dass der schädiger auch
für die unzureichende medizinische Behandlung haf-
tet. wie der sachverständige weiter ausführt, war dem
kläger wegen der Chronifizierung der Beschwerden
auch zum Zeitpunkt der Begutachtung am 09. 01.2013
eine vollzeittätigkeit nicht zuzumuten. es ist davon
auszugehen, dass eine mehrstündige arbeitsfähigkeit
des klägers etwa ab Beginn des Jahres 2011 wieder
bestanden hat. Im Zeitpunkt der gutachtenserstellung
am 15. 01.2013 ist der sachverständige davon ausge-
gangen, dass eine erwerbstätigkeit im umfang von 6
stunden täglich, 5 Tage die woche, möglich erscheint.

2. Im rahmen der genugtuungsfunktion des
schmerzensgeldes ist, wie der Berufungsführer zutref-
fend betont, auch die Trunkenheit des unfallverursa-
chers, dessen Bak von 1,56 ‰ sich auf den unfall-
verlauf (Übersehen des von links kommenden
klägerischen Pkws) auch ausgewirkt hat, miteinzu-
stellen (BghZ – gsZ – 18, 149 = nJw 1955, 1675 =
MDr 1956 = versr 1955, 615; senat zfs 1985, 294 =
versr 1985, 601; olg hamm sP 2000, 414; olg
Frankfurt a. M. zfs 2005, 597).

3. Im hinblick auf diese gesichtspunkte ist ein
schmerzensgeld von insgesamt 13.000,00 € ange-
messen.

Mit seiner einschätzung liegt der senat auch inner-
halb des rahmens, der von vergleichsfällen gezogen
wird, die im hinblick auf den gleichheitsgrundsatz als
anhaltspunkte (Mertins versr 2006, 47, 50;
geigel/Pardey, Der haftpflichtprozess, 26. aufl. 2011,
kap. 7 rz. 54; Bachmeier, verkehrszivilsachen, 2. aufl.
2010, rz. 564; Jaeger/luckey, schmerzensgeld, 
7. auf. 2014, Teil 1 rz. 1057; hacks/wellner/häcker,
schmerzensgeldbeträge, 32. aufl. 2014, s. 20) und
orientierungsrahmen (Bgh versr 1961, 460, 461;
1964, 842, 843; 1967, 256, 257; olg köln versr
1978, 650; olg saarbrücken zfs 1999, 101; olg
hamm nJw 2000, 3219 und zfs 2005, 122, 123; olg
karlsruhe versr 2001, 1175; olg koblenz, urt. v.
27.10. 2003 – 12 u 714/02; olg München – 1. Zs –,
Beschl. v. 26. 08. 2005 – 1 w 2282/05 <juris>; olgr
2006, 92; senat in st. rspr., zuletzt etwa urt. v.
29. 06. 2007 – 10 u 4379/01 <juris>), nicht aber als
verbindliche Präjudizien (vgl. Bgh versr 1970, 134;
senat, urt. v. 30. 06. 1976 – 10 u 1571/76 <juris =
versr 1977, 262 >, st. rspr., zuletzt etwa urt. v.
13. 08. 2010 – 10 u 3928/09 <juris>; Jaeger/luckey
Teil 1 rz. 1057) dienen:

• olg hamm vom 09. 09.1993, az.: 6 u 58/89:
12.782,00 € (indexiert: 16.881,76 €)
schweres hws-syndrom (hier: hws-schleuder-
trauma mit erheblichem Dauerschaden in Form
von nackenschmerzen, hinterkopfschmerzen mit
ausstrahlung in die stirnregion beidseits, ziehen-
den schmerzen (ein- bis zweimal pro woche) im
handbereich rechts (Beck'sche schmerzensgeld-
tabelle 2013, 9. aufl., nr. 1800)

• olg Frankfurt am Main vom 03. 05. 2000, 9 u
97/99: 13.294,00 € (indexiert: 15.776,70 €)

hws-syndrom mit nachfolgendem Psychosyn-
drom; 22 wochen ambulante heilbehandlung,
währenddessen die geschädigte eine schanzsche
krawatte trug, Berufsunfähigkeit in Bezug auf
PC-Tätigkeiten, psychische Fehlverarbeitung
(Psychosyndrom) mit gesteigerter subjektiver
schmerzempfindlichkeit (Beck'sche schmerzens-
geldtabelle 2013 nr. 3455)

• olg Düsseldorf vom 17.11.2003, I-1 u 81/02:
7.500,00 € (indexiert: 8.939,63 €)
hws-syndrom mit handverletzung in Form einer
nicht unerheblichen sensibilitätsstörung der lin-
ken hand; sehr langwierige heilbehandlung 
und langwierige heilung; Mde 2 wochen 100 %,
4 wochen 70 %, 6 wochen 40 % und weitere 
24 wochen 20 %, ein weiteres Jahr noch immer 
10 %; erst anschließend waren die Folgen der ver-
letzung ausgeheilt (Beck'sche schmerzensgeldta-
belle 2013 nr. 3615).

II. Die rüge des klägers, das erstgericht habe ver-
fahrensfehlerhaft die einholung eines sachverständi-
gengutachtens zum verdienstausfall des klägers sowie
die einvernahme des steuerberaters unterlassen, geht
dagegen fehl. [wird ausgeführt]

III. Der Zinsausspruch findet seine grundlage in 
§§ 286, 288, 291 BgB.

65. Ein Berufskraftfahrer verletzt in besonde-
rem Maße die erforderliche Sorgfalt (grobes Ver-
schulden), wenn er mit einem 18 Meter langen, voll
beladenen 40 Tonnen schweren Gliederzug unter
1,49 % Blutalkoholkonzentration (absolute Fahr-
untüchtigkeit) auf der Autobahn fährt; allein das
Wissen des Arbeitnehmers, Alkohol konsumiert zu
haben und nicht mehr fahren zu dürfen, reicht aber
nicht aus, den Vorsatz hinsichtlich der Fahruntüch-
tigkeit zu bejahen.

landesarbeitsgericht rheinland-Pfalz,
urteil vom 08. Januar 2014 – 7 sa 84/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Die Parteien streiten über die verpflichtung des Be-

klagten und widerklägers zur leistung von schadens-
ersatz nach einem verkehrsunfall sowie über die ver-
pflichtung der klägerin und widerbeklagten zur
Zahlung von vergütung und urlaubsabgeltung.

Der zum Zeitpunkt des unfalls 52 Jahre alte Be-
klagte war seit dem 29. Januar 2007 auf der grundlage
eines arbeitsvertrags vom gleichen Tag bei der kläge-
rin als kraftfahrer im güterverkehr beschäftigt. Das
Bruttomonatsentgelt des Beklagten bei der klägerin
betrug ausweislich der rechnung für den Monat sep-
tember 2011 zuletzt 2.364,40 € brutto.

am 24. oktober 2011 befuhr der Beklagte gegen
9.50 uhr mit einem insgesamt 18 Meter langen, voll-
beladen 40 Tonnen schweren gliederzug Mercedes,
bestehend aus lkw und anhänger, die BaB a3 rich-
tung P./l. kurz nach der anschlussstelle g., in höhe
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D., kam der Beklagte mit dem gliederzug alleinbetei-
ligt nach rechts von der Fahrbahn in den angrenzenden
grünstreifen ab. Diesen fuhr er über eine länge von
ca. 85 Meter entlang, bis der lkw sich im losen erd-
reich festgefahren hatte. hierdurch stürzte der anhän-
ger des gliederzuges komplett auf die linke seite, wo-
durch der anhänger so stark beschädigt wurde, dass
der größte Teil der ladung (10900 kg weinflaschen
auf Paletten) durch die zerstörte stirnwand und das
aufgerissene Dach des anhängers auf die Fahrbahn
fielen. Der unfall wurde von der verkehrspolizeiin-
spektion w., x., aufgenommen. eine dem Beklagten
um 11.32 uhr entnommene Blutprobe ergab eine Blut-
alkoholkonzentration von 1,49 Promille. Zwischen-
zeitlich erhielt der Beklagte einen strafbefehl des
amtsgerichts kitzingen.

Das arbeitsverhältnis endete aufgrund einer fristlo-
sen kündigung der klägerin am 25. oktober 2011.
lohn für den Monat oktober 2011 zahlte die klägerin
nicht an den Beklagten aus.

Mit schreiben vom 13. Januar 2012 forderte die
klägerin den Beklagten zum ersatz eines entstande-
nen schadens in höhe von 26.951,03 € auf. Ihre 
ansprüche verfolgt sie mit der dem Beklagten am 
30. März 2012 zugestellten klage sowie der klageer-
weiterung vom 31. Mai 2012 weiter.

Der Beklagte, der seine Tätigkeit für die klägerin
gewöhnlich in Deutschland aufnahm, wurde
zwischenzeitlich von den deutschen Finanzbehörden
zur nachzahlung von lohnsteuer für die Jahre 2007
bis 2010 in höhe von insgesamt 13.092,72 € in an-
spruch genommen.

Die klägerin hat erstinstanzlich zuletzt beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, an sie 42.869,37 € nebst
Zinsen in höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz aus 26.951,03 € seit dem 28. Januar 2012
nebst Zinsen in höhe von 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz aus 3.458,34 € seit dem 30. März 2012,
nebst Zinsen in höhe von 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz aus 12.460,00 € seit dem 04. Juni 2012
zu zahlen.

Der Beklagte hat beantragt, die klage abzuweisen
sowie widerklagend die klägerin zu verurteilen, an 
ihn 2.364,40 € nebst Zinsen in höhe von 5 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
01. november 2011 zu zahlen.

Der Beklagte hat vorgetragen, die von der klägerin
behaupteten ansprüche stünden dieser nicht zu. Der
Beklagte erklärte die hilfsweise aufrechnung mit sei-
nem anspruch auf rückständigen arbeitslohn in höhe
von 2.100,00 € brutto sowie einem schadensersatzan-
spruch wegen nicht abgeführter steuer in höhe von
13.092,72 € sowie dem zahlenmäßig noch nicht fest-
stehenden schadensersatzanspruch wegen nicht abge-
führter steuer für das Jahr 2011. 

Das arbeitsgericht hat durch urteil vom 28. no-
vember 2011 die Beklagte zur Zahlung von 13.366,62 €
nebst Zinsen an die klägerin verurteilt und die klage
im Übrigen abgewiesen. auf die widerklage hat es die
klägerin zur Zahlung von 2.364,40 € brutto abzüglich
819,78 € netto nebst Zinsen verurteilt. Im Übrigen hat

es die widerklage abgewiesen. Dagegen haben sowohl
klägerin als auch Beklagter Berufung eingelegt.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
In der sache hatten sowohl die Berufung der kläge-

rin als auch diejenige des Beklagten teilweise erfolg.
Im Übrigen waren sie zurückzuweisen.

I. 1. Die klage ist zulässig, insbesondere ist die
internationale Zuständigkeit der deutschen arbeitsge-
richte gegeben. […]

2. Die mit der klage geltend gemachten ansprüche
sind nach auffassung der kammer nach deutschem
recht zu beurteilen. […]

3. Die klägerin hat gegen den Beklagten gemäß 
§§ 280, 241 abs. 2 BgB einen anspruch auf ersatz
des ihr bei bzw. infolge des verkehrsunfalls vom 
24. oktober 2011 entstandenen schadens in Form von
kosten für die Bergung des lkws, kosten der notre-
paratur, kosten für die Instandsetzung des lkws, ko-
sten für das umladen der auf dem lkw befindlichen
ladung und die ersatzzustellung sowie des schadens
in höhe der selbstbeteiligungen der Z. und der k. ver-
sicherungs-ag. Dieser anspruch war jedoch nach
auffassung der kammer auf 14.186,40 € zu begren-
zen. In höhe von 1.433,32 € ist er durch die von den
Beklagten erklärte aufrechnung mit seinem netto-
lohnanspruch für die Zeit vom 01. bis 25. oktober
2011 erloschen. Im einzelnen:

a) Die klägerin hat gegen den Beklagten einen
schadensersatzanspruch aus der verletzung seiner 
arbeitsvertraglichen nebenpflicht, die klägerin als
seine arbeitgeberin nicht zu schädigen, §§ 280 abs. 1
satz 1, 241 BgB sowie aus § 823 abs. 1 BgB.

Durch das verhalten des beklagten arbeitnehmers
hat die klägerin einen schaden erlitten. hierbei hat der
Beklagte grob fahrlässig gehandelt. aufgrund des ver-
haltens des Beklagten sind der klägerin folgende
schadenspositionen entstanden: [wird ausgeführt]

Bei der entstehung des schadens hat der Beklagte
nach auffassung der kammer grob fahrlässig gehan-
delt. grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die im ver-
kehr erforderliche sorgfalt in besonders schwerem
Maße verletzt worden ist, d. h. wenn das nicht beachtet
wurde, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten
müssen und wenn selbst einfachste, ganz naheliegende
Überlegungen nicht angestellt wurden. Maßgeblich
sind insoweit die persönlichen umstände des schädi-
gers. gemäß § 619a BgB trägt der arbeitgeber die Be-
weislast für das verschulden des arbeitnehmers und
insbesondere für die den grad des verschuldens aus-
machenden Tatsachen.

Dass sich ein unter einer starker alkoholeinwirkung
stehender kraftfahrer nicht mehr an das steuer seines
kraftfahrzeugs setzen darf und dass er in diesem Zu-
stand andere verkehrsteilnehmer, sich selbst und das
von ihm benutzte Fahrzeug einer unverantwortlichen
gefährdung aussetzt, ist heute so sehr allgemeingut,
dass unbedenklich davon ausgegangen werden kann,
dass bei jedem kraftfahrer die hemmschwelle für ein
Fahren trotz erheblichen alkoholgenusses stark her-
aufgesetzt ist. Der Fahrer, bei dem dies aus mangeln-
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der einsicht nicht der Fall ist, muss sich diese man-
gelnde einsicht in der regel als grobes verschulden
zurechnen lassen. Das gilt in besonderem Maße für
den Beklagten als Berufskraftfahrer (vgl. Bag, urteil
vom 15. november 2012, – 8 aZr 705/11 –, rn. 23).

Dadurch, dass der kläger den 18 Meter langen, voll
beladenen 40 Tonnen schweren gliederzug, bestehend
aus lkw und anhänger, der mit eisenteilen und Palet-
ten mit weinflaschen beladen war, mit 1,49 Promille
auf der autobahn geführt hat, hat er die erforderliche
sorgfalt in besonderem Maße verletzt. ab einer Blutal-
koholkonzentration von 1,1 Promille wird die absolute
Fahruntüchtigkeit unwiderleglich vermutet. Dem Be-
klagten hätte im gegebenen Fall einleuchten müssen,
dass er im betrunkenen Zustand den gliederzug nicht
mehr sicher führen kann. entgegen der auffassung der
klägerin ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der
Beklagte auch im hinblick auf den entstandenen scha-
den vorsätzlich gehandelt hat. vorsatz setzt wissen
und wollen des schadens voraus. nicht ausreichend
ist der vorsätzliche verstoß gegen weisungen, solange
nicht zusätzlich vorsatz hinsichtlich des schadens ge-
geben ist (Bag, urteil vom 18. april 2002 – 8 aZr
348/01 – nZa 2003, 37, 39). Der arbeitnehmer muss
den schaden in seiner konkreten höhe zumindest als
möglich vorausgesehen und ihn für den Fall des ein-
tritts billigend in kauf genommen haben. allein das
wissen des Beklagten, alkohol konsumiert zu haben
und nicht mehr fahren zu dürfen, reicht nicht aus, den
vorsatz hinsichtlich der Fahruntüchtigkeit zu bejahen
(vgl. Bag, versäumnisurteil vom 23. Juni 1981 – 3
aZr 648/79 – aP nr. 81 zu § 611 BgB haftung des
arbeitnehmers: grobe Fahrlässigkeit bei einer Trun-
kenheitsfahrt mit 1,39 Promille; urteil vom 23. Januar
1997 – 8 aZr 893/95 – nZa 1998, 140 zur Trunken-
heitsfahrt mit 1,41 Promille; lag rheinland-Pfalz,
urteil vom 02. november 1995 – 7 sa 843/95 – nZa-
rr 1996, 443 zum mit 2,15 Promille verursachten
verkehrsunfalls). Die insoweit darlegungspflichtige
klägerin hat keine weiteren umstände außer der von
der Polizei um 11.32 uhr festgestellten Blutalkohol-
konzentration und der Tatsache, dass der kläger von
der Fahrbahn abgekommen ist, vorgetragen, die auf
seinen vorsatz in abgrenzung zur groben Fahrlässig-
keit schließen lassen würden. so ist beispielsweise
nicht vorgetragen worden, wann der kläger wieviel
alkohol getrunken hat, inwiefern er hieraus auf seine
absolute Fahruntüchtigkeit schließen konnte, oder ob
er erkennbare ausfallerscheinungen hatte. Dies gilt
insbesondere, da bei fortschreitender Trunkenheit die
kritik und erkenntnisfähigkeit abnimmt.

Der Beklagte hat den entstandenen schaden nicht in
vollem umfang zu tragen. er hat den schaden bei
einer betrieblich veranlassten Tätigkeit verursacht. ein
betrieblich veranlasstes handeln liegt vor, wenn bei
einer objektiven Betrachtungsweise aus sicht des
schädigers im Betriebsinteresse zu handeln war. Der
betriebliche Charakter der Tätigkeit geht auch nicht
dadurch verloren, dass der arbeitnehmer bei Durch-
führung der Tätigkeit grob fahrlässig handelt oder vor-

sätzlich seine verhaltenspflichten verletzt (Bag, ur-
teil vom 28. oktober 2010 – 8 aZr 418/09 – nZa
2011, 345, 347 rn. 14; urteil vom 18. april 202 – 
8 aZr 348/01 – nJw 2003, 377, 378). nach den vom
großen senat des Bundesarbeitsgerichts entwickelten
grundsätzen (Beschluss vom 27. september 1994 –
gs 1/89 – aP nr. 103 zu § 611 BgB haftung des ar-
beitnehmers nr. 103) hat ein arbeitnehmer bei be-
trieblich veranlasstem handeln vorsätzlich verursach-
te schäden in vollem umfang zu tragen, bei leichtester
Fahrlässigkeit haftet er dagegen nicht. Bei normaler
Fahrlässigkeit ist der schaden in aller regel zwischen
arbeitnehmer und arbeitgeber zu verteilen, bei grober
Fahrlässigkeit hat der arbeitnehmer in aller regel den
gesamten schaden zu tragen. Der umfang der Beteili-
gung des arbeitnehmers an den schadensfolgen ist
durch eine abwägung der gesamtumstände zu bestim-
men, wobei insbesondere schadensanlass, schadens-
folgen, Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkte
eine rolle spielen. eine möglicherweise vorliegende
gefahrgeneigtheit der arbeit ist ebenso zu berücksich-
tigen wie die schadenshöhe, ein vom arbeitgeber ein-
kalkuliertes risiko, eine risikodeckung durch eine
versicherung, die stellung des arbeitnehmers im Be-
trieb und die höhe der vergütung, die möglicherweise
eine risikoprämie enthalten kann. auch die persön-
lichen verhältnisse des arbeitnehmers und die um-
stände des arbeitsverhältnisses, wie die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, das lebensalter, die Familien-
verhältnisse und sein bisheriges verhalten kann zu be-
rücksichtigen sein (Bag, urteil vom 15. november
2012 – 8 aZr 705/11 – rn. 25). Damit können grund-
sätzlich auch bei einer groben Fahrlässigkeit haf-
tungserleichterungen im einzelfall in Betracht kom-
men (Bag, urteil vom 25. september 1997 – 8 aZr
288/96 – aP nr. 111 zu § 611 BgB haftung des ar-
beitnehmers). ob eine entlastung des arbeitnehmers
in Betracht zu ziehen ist und wie weit diese zu gehen
hat, ist aufgrund einer abwägung zu entscheiden, die
nach Feststellung aller hierfür maßgebenden umstän-
de vorzunehmen ist. von Bedeutung kann dabei sein,
ob der verdienst des arbeitnehmers in einem deut-
lichen Missverhältnis zum verwirklichten schadensri-
siko der Tätigkeit steht. eine abstrakte obergrenze
etwa von höchstens drei Bruttomonatsvergütungen
existiert nicht. eine solche summenmäßige Begren-
zung der haftung des arbeitnehmers ist dem gesetz-
geber vorbehalten. Insbesondere solange es dem ar-
beitnehmer möglich und zumutbar ist, von seinem
lohn den verursachten schaden voll umfänglich zu
begleichen, ist auch keine einschränkung der haftung
im Falle einer groben Fahrlässigkeit angezeigt (Bag,
urteil vom 15. november 2012 – 8 aZr 705/11 –, 
rn. 32). Im vorliegenden Fall hat die kammer bei der
Prüfung einer haftungsbegrenzung des Beklagten be-
rücksichtigt, dass beim Führen eines 18 Meter langen
gliederzugs bestehend aus lkw und anhänger, der
zudem voll beladen ist, im Fall eines unfalls ein sehr
hoher schaden am lkw, anhänger und – wie im vor-
liegenden Fall – der ladung entstehen kann. Zu be-
rücksichtigen war aber auch, dass dem Beklagten in
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hohem Maße grob fahrlässiges verhalten vorzuwerfen
ist. von einem Berufskraftfahrer ist zu erwarten, dass
er, insbesondere wenn er schwere lkws führt, nicht
unter alkoholeinfluss ein Fahrzeug führt und überdies
die geltenden vorschriften im straßenverkehr beach-
tet. auch kann der arbeitgeber sich kaum vor dem ri-
siko durch eine Trunkenheitsfahrt des arbeitnehmers
schützen oder versichern. Zu lasten des Beklagten
war auch zu berücksichtigen, dass unbestritten im Jahr
2011 ein weiterer unfall, bei dem ein schaden von
knapp 10.000,00 € entstanden ist, darauf zurückzu-
führen war, dass der Beklagte unter alkoholeinfluss
ein Fahrzeug geführt hat. Zugunsten des Beklagten
war jedoch zu berücksichtigen, dass er zum unfallzeit-
punkt bereits 53 Jahre alt war, dem Betrieb seit anfang
2007 angehörte und dass sein arbeitsentgelt in keinem
angemessenen verhältnis zum wert des geführten
Fahrzeugs nebst anhänger und demjenigen der trans-
portierten ladung steht. In anbetracht des von dem
Beklagten bei der klägerin erzielten Bruttomonatsver-
dienstes in höhe von zuletzt 2.364,40 € brutto, der
ausweislich der abrechnung vom 01. september 2011
unter Zugrundelegung einer Besteuerung und sozial-
versicherung in luxemburg 2.209,31 € netto betrug,

und des umstandes, dass der kläger erheblichen steu-
ernachforderungen der deutschen Finanzbehörden im
hinblick auf die versteuerung des lohns (ausschließ-
lich) in luxemburg ausgesetzt ist, wird dieser kaum in
der lage sein, den entstandenen schaden in voller
höhe zu begleichen. Die kammer hält daher im vor-
liegenden Fall und unter abwägung aller gesichts-
punkte eine kappung des schadens bei 6 Bruttomo-
natsgehältern, die der Beklagte zuletzt bei der klägerin
erzielt hat, für angemessen.

b) Die klägerin hatte daher gegen den Beklagten
ein anspruch auf Zahlung eines schadensersatzan-
spruches in höhe von 14.186,40 €. Dieser ist lediglich
in höhe von 1.433,32 € netto durch die vom Beklag-
ten erklärte aufrechnung erloschen, so dass die kläge-
rin noch eine Zahlung in höhe von 12.753,08 € ver-
langen kann. soweit der Beklagte hilfsweise auch mit
einem schadensersatzanspruch für nicht abgeführte
steuer in höhe von 13.092,72 € sowie einem zahlen-
mäßig noch nicht feststehenden schadensersatzan-
spruch wegen nicht abgeführter steuer für das Jahr
2011 und einem urlaubsabgeltungsanspruch aufge-
rechnet hat, geht seine aufrechnung ins leere. [wird
ausgeführt]
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10. gemeinsames symposium der Deutschen gesellschaft für
verkehrsmedizin e.v. (DgvM) und der Deutschen gesellschaft

für verkehrspsychologie e.v. (DgvP)

Das diesjährige 10. gemeinsame symposium der DgvM und DgvP findet am 5. und 
6. september 2014 in München statt – hierzu heißen wir sie herzlich willkommen. wir freu-
en uns auf zahlreiche Teilnehmer und intensive Fachdiskussionen. Das symposium soll den
interdisziplinären wissenschaftliche austausch ermöglichen, den wir brauchen, um im zen-
tralen Thema der verkehrssicherheit neue erkenntnisse zu erlangen und entsprechende
praktische Fortschritte zu erreichen – steht doch die „vision Zero“ immer noch als Zielvor-
gabe von Politik und gesellschaft. München wird sich hierbei sicherlich wieder als attrak-
tiver Tagungsort präsentieren, mit zahlreichen erkenntnismöglichkeiten auch außerhalb des
wissenschaftlichen Programms. Dieses ist im Jubiläumsjahr recht umfangreich: 17 Über-
sichtsvorträge in  4 Themenblöcken: Biomechanik, unfallrekonstruktion und -forschung /
Fahrerassistenzsysteme / Psychologische aspekte des verkehrsunfalls / alkohol und Dro-
gen im straßenverkehr, und 24 Poster in den Themenbereichen Psychologie / Medizin und
Biomechanik / Toxikologie werden ergänzt durch 8 thematisch unterschiedliche work-
shops. Besondere Bedeutung hat sicherlich die Diskussion um anwendung und weiterent-
wicklung der von den beiden Fachgesellschaften herausgegebenen „Beurteilungskriterien“,
die seit dem 01.05. 2014 vom Bundesministerium für verkehr und digitale Infrastruktur
(BMvI) als verbindliche vorgabe bei der Fahreignungsbeurteilung benannt werden. Zur
vorbereitung und Qualifizierung der beteiligten Ärzte hat die DgvM ein achtstündiges
Curriculum [siehe hierzu MußhoFF, Ba 2014, 11, 19 f.] erarbeitet, das an mehreren stand-
orten in Deutschland intensiv nachgefragt und unterrichtet wird. auch mit dem Thema „al-
kohol und atemalkohol“ greifen wir eine aktuelle politische Diskussion auf und werden
wissenschaftlich die Möglichkeiten und grenzen der Messmethode diskutieren.
wir hoffen, dass jeder am weiten Bereich der verkehrsmedizin, Toxikologie, verkehrspsy-
chologie und der Ingenieurwissenschaften Interessierte seine Themenschwerpunkte finden
und sich interaktiv beteiligen kann.

ProF. Dr. MaTThIas graw

Tagungspräsident

ProF. Dr. volker DITTMann

Präsident der Deutschen gesellschaft für verkehrsmedizin e.v. (DgvM)

ProF. Dr. wolFgang sChuBerT

Präsident der Deutschen gesellschaft für verkehrspsychologie e.v. (DgvP)

Editorial sup II - 7
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Abteilung Biomechanik, Institut für Rechtsmedizin, LMU München, Deutschland

J. aDaMeC

grundlagen der Biomechanik/Traumatologie

Bei der interdisziplinären rekonstruktion von verkehrsunfällen besteht die aufgabe der Biomechanik in der
Bewertung von verletzungen hinsichtlich ihrer entstehung; sie bildet daher eine verbindung zwischen der tech-
nischen und der medizinischen Betrachtungsweise. essentiell für die biomechanische analyse ist eine detaillier-
te kenntnis des verletzungsbildes, wenn möglich über den rahmen der üblichen klinischen Dokumentation hin-
aus (untersuchung durch einen rechtsmediziner, evtl. eine obduktion, mit Fotodokumentation sämtlicher
verletzungen). nachdem die verletzungen bei verkehrsunfällen aufgrund der Interaktion mit Fahrzeugen und
strukturen am unfallort entstehen, sind die ergebnisse der unfallanalyse (Bewegungen von Fahrzeugen vor,
während und nach der kollision) und evtl. der analyse von weiteren spuren (an der Bekleidung, am unfallort, an
den Fahrzeugen) ebenfalls bei der Interpretation der verletzungen zu berücksichtigen. Die biomechanische ana-
lyse steht daher typischerweise am ende der interdisziplinären rekonstruktion. Die grundlagen der verletzungs-
entstehung und die typischen Fragestellungen werden dargestellt, die wichtigsten Begriffe erklärt. an einem kon-
kreten Beispiel werden die vorgehensweise und die Bedeutung einer biomechanischen analyse verdeutlicht. 

email: Jiri.adamec@med.uni-muenchen.de

Institut für Rechtsmedizin München, Medizinisch-Biomechanische Unfallanalyse, Deutschland1)
Hochschule München Sachverständigenwesen, Unfallanalytik Gebenbach, Gebenbach, Deutschland2)

w. hell
1), k. Bauer

1), h. BÄuMler
2)

unfallrekonstruktion als grundlage der vu-Forschung

In interdisziplinärer Zusammenarbeit werden im IfrM München seit 2004 schwere verkehrsunfälle (vu) do-
kumentiert, analysiert und simuliert (z. B. PC-Crash, MaDyMo), um unfallvorgänge zu rekonstruieren und
Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und zu bewerten. Mittlerweile umfasst die Datenbank ca. 500 vu, haupt-
sächlich mit Todesfolge für zumindest einen Beteiligten. In einigen Fällen wird auch noch im Detail simuliert,
wobei spezifische verletzungen (z. B. gehirnverletzungen) mit komplexeren Modellen und der Frage nach wir-
kung von schutzmaßnahme (z. B. Fahrradhelm) analysiert werden. Für die Beurteilung der sicherheit von Pkw
werden vor allem ees (energieäquivalente wandaufprallgeschwindigkeit) sowie delta v und die mittlere verzö-
gerung zur analyse der unfallschwere betrachtet. Zur abschätzung des toten winkels bei abbiegenden lkw wer-
den die unfälle mittels 2/3D Computersimulation nachgestellt. Zur analyse von technischen Mängeln wird das
Deformationsverhalten von Fahrzeugen und sicherheitssystemen (gurte/airbags) betrachtet. aus diesen Daten
ergeben sich wertvolle hinweise für die Prävention von schwersten verkehrsunfällen um das von dem BMv ge-
forderte Ziel von – 40 % weniger verkehrstoten im Zeitraum 2010-2020 zu erreichen. Besondere einzelfälle und
relevante Präventionsziele werden vorgestellt.

email: wolfram.hell@med.uni-muenchen.de
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Universitätsklinikum Regensburg, AARU Verkehrsunfallforschung, Deutschland

s. weBer

Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Technik, Medizin und Psychologie
zur steigerung der verkehrssicherheit

Die audi accident research unit (aaru) ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt des universitätsklini-
kums regensburg und der auDI ag. Die analyse von verkehrsunfällen ist die grundlage der interdisziplinären
Forschungstätigkeit. Dazu gehören die erarbeitung einer genauen unfallrekonstruktion sowie die erfassung aller
entstandenen verletzungen und aller Begleitumstände und möglicher ursachen, die zum unfall geführt haben.
Die Forschungsergebnisse fließen direkt in die entwicklung neuer Fahrzeuge ein. Das gemeinschaftliche ver-
ständnis über die unfallentstehung, den unfallverlauf und die unfallfolgen sind die Basis zur erreichung des ge-
meinsamen Ziels: steigerung der allgemeinen verkehrssicherheit durch die vermeidung von unfällen und die
verringerung von unfallfolgen.

email: stefanie1.weber@ukr.de

Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich, Schweiz

s. gauThIer, C. BarTsCh, T. reIsCh, M. graw, s. kraus

suizide im straßenverkehr: eine analyse aus Bayern und der schweiz

suizide im straßenverkehr stellen eine besondere Problematik dar, da bei diesem vorgehen u. u. auch unbe-
teiligte gefährdet, verletzt oder sogar getötet werden. es handelt sich um seltene ereignisse, deren rechtsmedizi-
nische Beurteilung, hintergrundwissen, wie z.B. dem vorhandensein von abschiedshandlungen, bedarf. es er-
scheint naheliegend, dass suizide im straßenverkehr nicht selten als unfälle missinterpretiert werden und somit
von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. In fraglichen Fällen kann erst durch die anwendung ergänzender
untersuchungsmethoden, wie beispielsweise der rechtsmedizinischen obduktion inklusive postmortaler Bildge-
bung und chemisch-toxikologischer analysen, ein ausschluss von krankheiten oder eine zentralnervöse Beein-
flussung durch Fremdsubstanzen im körper des verstorbenen als mögliche unfallursache erfolgen, so dass ein
suizid als unfallursache ausgeschlossen oder in Betracht gezogen werden kann. Internationale studien postulie-
ren, dass 1 % – 7 % aller verkehrstoten auf suizide fallen. Bislang sind für Bayern und die angrenzende schweiz
keine zuverlässigen Daten vorhanden. Ziel unserer untersuchung war es, suizide in dieser region näher zu be-
leuchten, um mögliche kriterien zur rechtsmedizinischen Diskriminierung zu beurteilen. Die schweizer Daten
stammen aus einer retrospektiven Datensammlung des Jahreszeitraums 2000-2010, die im rahmen einer vom
schweizerischen nationalfonds geförderten suizid-studie Daten aus allen rechtsmedizinischen Instituten 
berücksichtigt. hierbei konnten insgesamt 76 Fälle extrahiert werden, bei denen ein suizid im straßenverkehr in
Betracht gezogen werden konnte. von diesen wurden letztlich 30 Fälle eindeutig als straßenverkehrssuizide be-
urteilt, bei den übrigen 46 Fällen war die eindeutige unterscheidung zwischen unfall und suizid aus rechtsme-
dizinischer sicht nicht sicher möglich. einbezogen wurden zudem 28 gesicherte suizidale Todesfälle im stra-
ßenverkehr, die im Institut für rechtsmedizin der universität München in den Jahren 2008 bis 2013 obduziert
wurden. es wurden sowohl unfälle begutachtet, bei dem ein kraftfahrzeugfahrer gegen ein anderes Fahrzeug
oder gegen ein hindernis, wie z. B. einen autobahnbrückenpfeiler, gefahren war, als auch Fußgänger, die sich
von einem kraftfahrzeug überfahren ließen. anhand unserer ergebnisse werden kriterien zur rechtsmedizini-
schen Diskriminierung von suiziden im straßenverkehr diskutiert.

email: saskia.gauthier@irm.uzh.ch
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Continental AG, Frankfurt a. M., Deutschland

J. reMFrey

Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme zur unfall- und verletzungsver-
meidung im straßenverkehr

Einleitung: In den vergangenen Jahren hat sich die verkehrssicherheit auf unseren straßen und der Fahrkom-
fort unserer autos stetig erhöht. weitgehend standardisiert eingeführte technische systeme wie sicherheitsgurt,
antiblockiersystem (aBs), Front-, seiten- und kopfairbags, Bremsassistent und die elektronische stabilitäts-
kontrolle (esC) sorgen schon heute für ein stabiles, schleuderfreies Fahren mit kurzen Bremswegen und bieten
umfangreichen Insassenschutz. Ziele/Methode: Diese systeme können menschliches Fehlverhalten jedoch nicht
ausschließen, welches zu annähernd 70 % alleinige ursache für verkehrsunfälle ist. Zukünftig werden Fort-
schrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems) oder genauer „safety aDas“ wie in-
telligenter Tempomat, kollisionswarnung, aktive notbremse oder spurverlassenswarnung, welche bereits heute
in vielen Fahrzeugen angeboten werden, situationsspezifisch bei der Bewältigung der Fahraufgabe assistieren.
Die Bedienung durch den Fahrer tritt immer mehr zurück. Zum Beispiel wird der kollisionswarner beim aus-
bleiben einer notwendigen Bremsbetätigung mittels automatisierten Bremseneingriffs zum aktiven notbrems-
assistenten. Zusammenfassung: Der Fortschritt in der Fahrzeugelektronik (rechenleistung, sensoren & aktuato-
ren) wird die Möglichkeit bieten, zukünftig immer komplexere herausforderungen zu meistern. elektronik kennt
keinen sekundenschlaf, keine schrecksekunde – sie ist stets hellwach.

email: james.remfrey@continental-corporation.com

Institut für Rechtsmedizin München, Verkehrsunfalldatenerhebung, Deutschland

M. rasCh, w. hell, s. sChICk, s. PelDsChus, M. graw

reale unfälle – effizienzabschätzung von Fahrerassistenzsystemen

Einleitung: Jährlich sterben bei straßenverkehrsunfällen derzeit ca. 3.400 Menschen in Deutschland [1],
davon ca. 680 in Bayern [2]. am Institut für rechtsmedizin in München werden pro Jahr ca. 150 Personen hier-
von obduziert. Die Daten dieser „schwerstunfälle“ werden seit 2004 gesammelt und analysiert. Ziele: Durch die
ermittlung verschiedenster unfallparameter und deren auswertung sollen verkehrsunfälle verstanden und rück-
schlüsse über deren entstehung und vermeidung getroffen werden. Dadurch kann die effektivität von Fahrer-
assistenzsystemen bei realen unfällen abgeschätzt werden. Material / Methode: Zu jedem verkehrsunfall ist eine
akte und häufig eine Bewertung eines technischen sachverständigen vorhanden. Die technischen und medizini-
schen Daten werden unter Berücksichtigung des Datenschutzes anonymisiert in einer Datenbank gespeichert. Für
jeden verkehrsunfall werden individuelle kriterien, für eine vermeidbarkeit bzw. positive Beeinflussung des un-
fallgeschehens anhand von Fahrerassistenzsystemen, festgelegt und analysiert. Ergebnisse: erste ergebnisse zei-
gen ein hohes positives unfallbeeinflussungspotential durch Fahrerassistenzsysteme. Besonders die automati-
sche notbremse sowie der spurhalteassistent zeigen einen guten theoretischen nutzen. Im Falljahr 2013 hätten
so 40 % der untersuchten verkehrsunfälle durch eine optimale automatische notbremsung positiv beeinflusst
werden können. Der spurhalteassistent hätte bei 18 % eine positive wirkung gehabt. auch mit systemen, welche
bereits seit längerem auf dem Markt verfügbar sind, kann ein hoher sicherheitsgewinn erzielt werden. vor allem
in den Fahrzeugen von Fahranfänger wären systeme wie aBs und esP sehr wichtig um deren geringere Fahrer-
fahrung zu kompensieren. Zusammenfassung: am Institut für rechtsmedizin in München wird in interdiszipli-
närer Zusammenarbeit eine unfalldatenbank befüllt. Die auswertung der Datenbank hilft, verkehrsunfälle zu
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verstehen und Präventionsmöglichkeiten zu entwickeln. eine abschätzung des sicherheitsgewinnes von Fah-
rerassistenzsystemen zeigt einen deutlich positiven effekt.

l i t e r a t u r
[1] statistisches Bundesamt, 2014
[2] Bayerisches staatsministerium des Innern, für Bau und verkehr, 2014

email: michael.rasch@med.uni-muenchen.de

Psychologische Hochschule Berlin (PHB), Deutschland

w. FasTenMeIer

Fahrerassistenzsysteme: anforderungen an den Fahrer vs. Überforderung

Fahrerassistenzsysteme stehen dem autofahrer grundsätzlich auf allen ebenen der Fahrzeugführung zur ver-
fügung. Die Palette reicht dabei u. a. von anti-Blockier- und Fahrstabilitätsregelungen bis hin zu navigationssy-
stemen, systemen zur unterstützung der längs- und Querführung (z. B. adaptive abstands- und geschwindig-
keitsregelung) oder notbremssystemen. Der nutzen dieser systeme besteht nach ihrem anspruch einerseits in
größerer leistungsfähigkeit, wirtschaftlichkeit und umweltverträglichkeit des straßenverkehrs. vor allem aber
sollen sie zu einer erhöhten aktiven sicherheit beitragen, indem sie Defizite bei der aufnahme und verarbeitung
der relevanten Fahrerinformationen beseitigen, Fehlhandlungen des Fahrers vermeiden helfen, die Folgen von
dennoch auftretenden Fahrfehlern mildern und die Beanspruchung des Fahrers durch Über- oder unterforderung
abbauen. Im gegensatz zu automatisierungskonzepten – die zu einer aufgabenverschiebung weg von der steu-
erung hin zu einer verstärkten Überwachung führen – und ihren möglichen negativen Folgen wie z. B. „overre-
liance-effekten“ bleibt dem Fahrer im konzept der Fahrerassistenz durch stets übersteuerbare unterstützung
seine aktive rolle im Fahrer-Fahrzeug-wirkkreis erhalten. Der Fahrer soll durch Information, warnung oder re-
gelung nach seinen erwartungen bei der Bewältigung seiner Fahraufgabe unterstützt werden, ohne ihn zusätzlich
zu belasten oder in seiner verantwortung einzuschränken. Im rahmen der entwicklung und erprobung moderner
Fahrerassistenz- und -informationssysteme wird mit recht der Fahrer als entscheidende komponente im system
Fahrer-Fahrzeug-straße betrachtet, denn veränderungen im Teilsystem Fahrzeug müssen sorgfältig auf ihre 
rückwirkungen auf andere Teilsysteme, vor allem auf den Fahrer, beurteilt werden. Der einsatz wirksamer 
Fahrerassistenzsysteme setzt also eine genaue analyse der anforderungen an das verhalten des Fahrers und der
Prozesse der verarbeitung von Informationen durch den Fahrer voraus. ebenso müssen untersuchungen der vor-
findbaren Bedingungen des situativen umfeldes vorliegen. Je „intelligenter“ diese systeme werden, desto mehr
gewinnen eine situativ und zeitlich angepasste Informationsdarbietung, sichere und transparente Bedienkonzep-
te sowie eine differentielle, an unterschiedlichen nutzergruppen (z. B. Fahranfänger und ältere autofahrer) orien-
tierte Fahrzeuggestaltung an Bedeutung. Dies zeigt das Bestreben, die wechselbeziehungen zwischen den Teil-
systemen des straßenverkehrssystems zu optimieren, leider muss jedoch auch gesagt werden: Die entsprechenden
Maßnahmen sind bislang wenig aufeinander abgestimmt, in ihrer technischen realisierung häufig suboptimal
und nicht immer auf den Informationsbedarf und die verarbeitungskapazität des Fahrers abgestimmt. nicht alles,
was technisch machbar erscheint, ist auch sinnvoll und von nutzen für den einzelnen verkehrsteilnehmer. Der
Beitrag versucht daher, einen kurzen Überblick zu positiven und negativen auswirkungen von Fahrerassistenz-
systemen auf die verkehrssicherheit zu geben.

email: w.fastenmeier@psychologische-hochschule.de
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Mensch-Verkehr-Umwelt, Institut für angewandte Psychologie, München, Deutschland

h. gsTalTer

Ältere kraftfahrer: Möglichkeiten und grenzen der Überprüfung der
Fahrkompetenz

seit etlichen Jahren werden die effekte einer alternden Bevölkerung auf unser verkehrssystem intensiv er-
forscht. Trotz verminderter physischer und psychomentaler leistungsfähigkeit liegt die unfallbeteiligung der
kraftfahrenden senioren nicht erheblich über dem Durchschnitt. ungeachtet dessen haben viele staaten altersab-
hängige Überprüfungen der Fahrkompetenz Älterer eingeführt. Mittlerweile liegen viele evaluationsstudien vor,
die den nutzen und die kosten derartiger verfahren zu bewerten helfen. Die meisten untersuchungen belegen
mehr kosten als nutzen, sowohl für die untersuchten Personen als auch für die gesellschaft insgesamt, aber ei-
nige studien scheinen bestimmte untersuchungsformen mit sicherheitsgewinnen zu assoziieren. Die Präsenta-
tion gibt zunächst einen Überblick zum legislativen hintergrund der Testungen in europa, nordamerika und oze-
anien. Danach folgt eine Bewertung der evaluationsstudien hinsichtlich ihrer methodischen Qualität und ihrer
resultate. Die weite spanne der eingesetzten verfahren wird vorgestellt und ihr wert zur vorhersage zukünftiger
unfallbeteiligungen älterer Fahrer diskutiert. Insgesamt stehen den immensen sozialen und volkswirtschaftlichen
anstrengungen einer generalpräventiven populationsbezogenen eignungsprüfung aus altersgründen kaum 
vorteile für die beteiligten Personen oder die verkehrssicherheit insgesamt gegenüber. Der versuch, die geringe
anzahl zu erwartender verkehrsunfälle durch altersbezogene screenings weiter zu vermindern steht in keinem
verhältnis zur einschränkung der Mobilität der senioren, die für ihre medizinische, psychische und soziale 
gesundheit eine zentrale rolle spielt. natürlich ist die selektion einzelner besonders gefährdeter und gefähr-
licher Fahrer sinnvoll und wünschenswert, aber dies gilt für kraftfahrer aller altersgruppen gleichermaßen und
sollte auch zu ähnlichen Prozeduren im einzelfall – aber nicht zur Prüfung aller autofahrer eines bestimmten 
lebensalters – führen. andere ansätze zur verbesserung der verkehrssicherheit älterer Fahrer liegen in techni-
schen und baulichen Maßnahmen, vor allem aber in gezielten Trainings für ausgewählte oder freiwillige ältere
Fahrer.

email: gstalter@mnet-online.de

Universität Bonn, Institut für Psychologie, Sozial- und Rechtspsychologie, Deutschland

r. Banse, J. koPPehele-gossel, M. ZÖhner, w. sChuBerT

Der einfluss von sanktionen auf das verhalten im straßenverkehr

Bei verkehrswidrigem verhalten werden sanktionen wie Bußgelder, Fahrverbote, Fahrerlaubnisentzüge bis
hin zu haftstrafen mit der absicht verhängt, das auftreten von verkehrswidrigem verhalten und straftaten in der
Zukunft zu senken. Die wirksamkeit von strafen wird dabei entweder lerntheoretisch oder mit der Theorie ra-
tionalen verhaltens begründet. lassen sich diese annahmen auch empirisch bestätigen? was wissen wir über die
wirksamkeit von sanktionen, wie wirkt sich eine verschärfung von sanktionen kurz- und langfristig auf das reale
verkehrsverhalten aus? sind die behavioristische lerntheorie und die rational Choice Theorie angemessene Pa-
radigmen zum verständnis von sanktionswirkungen? wirken sanktionen im verkehr ähnlich wie oder ganz an-
ders als bei strafrechtlich geregelten Delikten? In diesem vortrag wird der aktuelle wissensstand aufgrund der
internationalen empirischen Forschungsliteratur zu diesem Thema referiert. Dabei wird zwischen der spezialprä-
ventiven und generalpräventiven wirkung von sanktionen unterschieden. Die Implikationen der empirischen
und theoretischen analyse für die aktuelle sanktionspraxis in Deutschland werden diskutiert.

email: banse@uni-bonn.de
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SCHUHFRIED GmbH, Mödling, Österreich

M. herle

was können Persönlichkeitsverfahren für die Beurteilung der Fahreignung
leisten?

Einleitung: wenn auch zu Beginn der Fahreignungsbegutachtung v. a. die leistungsfähigkeit eines kraftfah-
rers im vordergrund stand, sorgten die Fortschritte in der verkehrspsychologischen Forschung dafür, dass zuneh-
mend Persönlichkeitseigenschaften als Determinanten riskanten Fahrverhaltens Beachtung fanden. Persönlich-
keitseigenschaften können jedoch nur mit hilfe psychologischer Methoden erfasst werden: exploration,
verhaltensbeobachtung und Daten aus Testverfahren geben dem Psychologen in kombination mit seinem ex-
pertenwissen über das menschliche verhalten aufschluss über ausprägung und relevanz dieser Persönlich-
keitseigenschaften für die Bereitschaft zur sicheren verkehrsteilnahme. während in Deutschland bisher Persön-
lichkeitsverfahren bei der Beurteilung der kraftfahreignung standardmäßig keine Beachtung fanden, herrscht in
Österreich eine verhältnismäßig lange Tradition in der anwendung von Testverfahren zur erfassung verkehrsre-
levanter Persönlichkeitskonstrukte. Ziel: Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten der erfassung verkehrsrelevanter
Persönlichkeitsdimensionen durch psychologische Testverfahren auf, die als weitere wichtige Datenquelle für
die Beurteilung der Fahreignung fungieren können. Material: Der vortrag erfolgt mittels PowerPoint und Test-
programmen. Ergebnisse: während die leistungsfähigkeit gut mit entsprechenden Testverfahren abgebildet wer-
den kann, ist der alleinige einsatz der exploration und verhaltensbeobachtung zur erfassung der Persönlich-
keitsdimensionen kritisch anzusehen. Die komplexität der Fragestellung empfiehlt den zusätzlichen einsatz von
Persönlichkeitsverfahren zur absicherung der explorativ erhobenen Daten. Zusammenfassung: Zur Beurteilung
der Fahreignung stehen dem Psychologen die Daten aus mehreren Datenquellen zur verfügung (exploration,
verhaltensbeobachtung, ergebnisse der leistungstests und Persönlichkeitsverfahren). Die Befunde aus diesen
Quellen interagieren und sind im entscheidungsprozess für die Beurteilung der Fahreignung daher immer 
gemeinsam zu sehen.

email: herle@schuhfried.at

TÜV Hessen-Life Service, BfF Hannover, Deutschland

B. PunD, D. oTTe, M. JÄnsCh, k. DunTsCh

Psychologische aspekte bei der unfallursachenanalyse am Beispiel 
alterskorrelierter unfälle – Folgerungen für sicherheitsmaßnahmen

Einleitung: eine alternde gesellschaft stellt hohe anforderungen an eine sichere Mobilität. Bis zum Jahr 2060
steigt die Zahl der über 65-jährigen auf deutlich über 30 %, die Zahl der hochbetagten d. h, der über 80-jährigen
verdoppelt sich. gleichzeitig wächst die anzahl der Führerscheininhaber und das Bedürfnis der senioren bis ins
hohe alter am Individualverkehr teilzunehmen steigt – auch als ausdruck individueller autonomie und als ent-
scheidende komponente eines aktiven lebensstils. Ältere kraftfahrer werden in der gesellschaft zunehmend als
risikogruppe für die sicherheit des straßenverkehrs identifiziert. Da aber unter vielerlei aspekten ein breites
Interesse daran bestehen muss, dass senioren möglichst lange mobil bleiben, steht die Identifikation von spezifi-
schen verkehrsunfallrisiken älterer autofahrer und Maßnahmen zur risikovermeidung im Fokus demografie-
orientierter Forschung und verkehrssicherheitspolitik. Ziele: unfälle betagter und hoch betagter kraftfahrer wei-
sen im unterschied zu anderen altersgruppen spezifische Merkmale auf, die bereits in der vergangenheit im
rahmen der unfallforschung an der medizinischen hochschule hannover identifiziert wurden. Die hierbei ein-
gesetzte analysemethodik aCas (acident Causation analysis system), entwickelt im rahmen des Forschungs-
projekts gIDas, erbrachte beispielsweise hinweise, dass über 60-jährige kraftfahrer besondere schwierigkeiten
haben, im verkehrsraum dargebotene Informationen verlässlich aufzunehmen, insbesondere wenn es sich um
mehrere simultan aufzunehmende äußere reize handelt. Bei schnellen reaktionsabfolgen, wie sie in komplexen
verkehrssituationen erforderlich sind, werden ältere Fahrer stärker beansprucht als jüngere, wobei die Möglich-
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keiten der kompensation von leistungseinbußen interindividuell (und auch intraindividuell) breit streuen. Daher
stellten sich die Fragen, einerseits welche Fördermaßnahmen zum sicheren Mobilitätserhalt sinnvoll eingesetzt
werden können, andererseits welche technischen assistenzsysteme für die spezifischen Probleme der höheren
altersgruppen nutzbar sind. hierbei ist zu berücksichtigen, dass Fas wie kamerabasierte sehfeldassistenten zur
erweiterung der wahrnehmung im peripheren Bereich zwar prinzipiell Probleme wie das „Übersehen“ verhin-
dern können, jedoch notwendige Bedienungs- und Überwachungsfunktionen bei teilautomatisierten Funktions-
systemen auf seiten des Fahrers wiederum aufmerksamkeitsleistungen binden. Methode: In die analyse gingen
insgesamt 1.722 unfälle aus der region hannover mit 20.135 Pkws und 1.937 Fahrern mit Personenschäden ein
(erhebungszeitraum 01. 07. 2011 bis 31.12. 2013). Die human-Factor-analyse erfolgte wie die erhebung tech-
nischer und infrastruktureller Parameter „on-scene“, also zeitnah direkt am unfallort. Der methodische kern bil-
det das vorgehen in Form einer „real-life Investigation“, also einer unfallursachenanalyse möglichst dicht am
geschehen („In-time“). Die zeitliche und örtliche unmittelbarkeit der Datensammlung wird als wesentliches
Qualitätskriterium für die relevanz von unfallverursachungsdaten angesehen: Die verlässlichkeit und gültigkeit
der Daten ist umso höher, je umfänglicher das Datenangebot ist und je kürzer die erlebnisinhalte auf seiten des
am unfallort befragten Beteiligten zurückliegen, um eine möglichst hohe realitätsnähe zu gewährleisten. Den
theoretischen rahmen hierfür stellt innerhalb aCas ein hierarchisches  klassifikationsschema von fünf kate-
gorien menschlicher grundfunktionen dar, die bei der unfallentstehung wirksam waren. außer beim ersten
schritt, dem objektiven Informationszugang, bezeichnen die weiteren schritte in sequentieller weise menschli-
che funktionelle Qualitäten, die einzeln oder in kombinationen bei der unfallentstehung aktiv waren und zur ver-
ursachung beitrugen: Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung, Zielsetzung und ausführen der hand-
lung (siehe abbildung). 
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Die Codierung der vorgefundenen Merkmalsausprägungen auf den aCas-Dimensionen erfolgt in mehr-
dimensionalen Bewertungsschemata, die in die Datenbank der unfallforschung eingehen. ergebnis dieser ana-
lyse ist eine auf einem zeitlichen vektor abgebildete ablaufbeschreibung der unfallentstehung unter wahrneh-
mungs- und handlungstheoretischer Perspektive. Ergebnisse: schon ab der altersgruppe der 50-jährigen Fahrer
steigt die verletzungsschwere im vergleich zu jüngeren verunfallten an. Dies zeigt die notwendigkeit, auch
schon ab dieser altersgrenze altersgruppenspezifische verkehrssicherheitsmaßnahmen einzubeziehen. neben
der erkenntnis, dass ältere Fahrergruppen mehr Fehler bei der Informationsaufnahme aufweisen als jüngere wird
in den ergebnissen der einfluss eingeschliffener Fahrgewohnheiten und die schwierigkeiten älterer kraftfahrer
bei bestimmten Fahraufgaben (v.a. vorfahrtsregelung) deutlich. In ergänzung zu einer studie aus dem Jahr 2012
(PunD, B. et al., 2012; vorgestellt auf dem 9. gemeinsamen symposium der DgvM und DgvP) werden auf-
grund der aktuellen Daten aus der unfallforschung Maßnahmen abgeleitet, die ältere kraftfahrer – etwa durch
den einsatz altersgerechter Fas – befähigen sollen, zuverlässiger und schneller Informationen aus dem ver-
kehrsraum aufzunehmen und umzusetzen. Die empfohlenen Maßnahmen beziehen sich ferner bei der gruppe der
50 bis 65-jährigen kraftfahrer auf schulungs- und Förderungsmaßnahmen, bei über 65-jährigen kraftfahrern
werden auch zusätzliche  Überprüfungsmaßnahmen diskutiert. Zusammenfassung: als grundlage für die aktuel-
le und höchst kontroverse Diskussion über angemessene  Maßnahmen zur vermeidung alterstypischer verkehrs-
risiken werden aktuelle untersuchungen der verkehrsunfallforschung der Medizinischen hochschule hannover
präsentiert. Der referent zeigt, welche signifikanten Besonderheiten senioren bezüglich art und häufigkeit von
unfällen aufweisen und inwieweit sich einzelne unfallarten auf einen altersbedingten abbau körperlicher und
kognitiver Fähigkeiten zurückführen lassen. anhand der auf diese weise veranschaulichten verkehrsunfalltypi-
schen risiken lassen sich konkrete anforderungen für Maßnahmen im straßenverkehr sowohl in verkehrspla-
nerischer, verkehrspsychologischer als auch verkehrsrechtlicher und -politischer sicht ableiten und diskutieren.

email: Bernd.Pund@tuevhessen.de

sicher unterwegs – Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH, Wien, Oesterreich1) 
Factum OHG, Wien, Oesterreich2)

B. sChÜTZhoFer
1), r. rIsser

2)

Zur glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen bei verkehrsunfällen

Zeugenaussagen sind eine wichtige grundlage der richterlichen Beweiswürdigung. In der Praxis zeigt sich,
dass dasselbe ereignis aber oft von verschiedenen Beteiligten unterschiedlich wahrgenommen und berichtet
wird. Der vortrag beschäftigt sich einerseits mit der der Zeugenaussage zugrundeliegenden wahrnehmung sowie
den darin liegenden möglichen Fehlerquellen und andererseits mit den darauf basierenden potentiellen Fehlern in
der Zeugenaussage. es wird des weiteren der Frage nachgegangen, wie man die glaubwürdigkeit einer aussage
objektivieren kann, wobei zwischen verhaltensbasierter und inhaltlicher glaubwürdigkeitsdiagnostik unterschie-
den wird. Den vortragenden ist es wichtig zu zeigen, dass man auf bestimmte verzerrungen einfluss nehmen
kann, z. B. durch die Fragetechnik, auf andere dagegen nicht, z. B. die verzerrte erinnerung durch Besprechen des
unfalls mit Mitfahrern. auf Basis dieses wissens kann im ersten Fall die Qualität der Zeugenaussagen, im zwei-
ten die Qualität ihrer Interpretation und damit insgesamt die Basis für die richterliche Beweiswürdigung verbes-
sert werden. Da die analyse von straßenverkehrsunfällen hauptsächlich rekonstruktiv erfolgt, wobei aussagen
von Zeugen und Beteiligten eine große rolle spielen, ist es wesentlich, sich mit diesem Thema intensiv zu be-
fassen und die verwendeten Methoden der Befragung und Interpretation auf wissenschaftlicher und professio-
neller Basis zu optimieren. Der vortrag schließt mit konkreten Tipps für Befragung und gesprächsführung, die es
dem richter, staatsanwalt oder sachverständigen ermöglichen, die Qualität der Zeugenaussagen bzw. deren
würdigung zu verbessern.

email: b.schuetzhofer@sicherunterwegs.at
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Uniklinik Freiburg, Freiburg, Deutschland

a. ThIerauF-eMBerger

Dem alkohol auf der spur … nachweis von alkohol und 
alkoholkonsummarkern nach aufnahme von kleinstmengen und in 

besonderen kollektiven

es gibt zahlreiche situationen, die eine Begrenzung der alkoholaufnahme oder völlige karenz erfordern.
Dazu gehören die Teilnahme am straßenverkehr bei Fahranfängern, verfahren zur wiedererlangung der Fahr-
erlaubnis, workplace-Drug-Testing-Programme oder auch der aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt. Die ein-
haltung dieser Bestimmungen und auflagen wird durch untersuchung auf ethanol selbst oder seine spezifischen
abbauprodukte, wie z. B. ethylglukuronid (etg) oder ethylsulfat (ets), überprüft. Die Testsicherheit wird an-
hand von spezifität und sensitivität bestimmt. herausforderungen für diese Testparameter sind u. a. die aufnah-
me von kleinstmengen sowie medizinische Besonderheiten. In eigenen Trinkversuchen wurden verschiedene
szenarien nachgestellt, die in speziellen kollektiven oder unter besonderen Bedingungen zu abweichungen des
alkoholstoffwechsels führen könnten: so wurden in einem der Trinkversuche mit älteren Probanden die gemes-
senen Blutalkoholkonzentrationen (Bak) mit den nach der widmark-Formel berechneten Bak verglichen. Bei
älteren und bei jüngeren versuchsteilnehmern wurden maximal erreichbare Bak nach forciertem konsum von
alkoholfreiem Bier ermittelt. In einer weiteren Probandenstudie wurden etg- und ets-konzentrationen nach
dem konsum alkoholfreien Biers, d. h. nach der aufnahme kleinster ethanolmengen, erforscht. Inwieweit die
aufnahme von kapseln mit lebendhefeextrakten zu einer in vivo-Bildung von ethanol und nachfolgend von etg
und ets führen kann, wurde an haar- und urinproben untersucht. an Personen mit der glukuronidierungsstörung
Morbus gilbert Meulengracht wurde nachgewiesen, dass diese in der lage sind, etg zu bilden. sämtliche ver-
suche wurden nach mindestens zweitägiger alkoholabstinenz bzw. an grundsätzlich abstinent lebenden Personen
durchgeführt. Die ethanolkonzentrationen wurden mittels hs-gC-FID, die konzentrationen von etg und ets
mit Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (lC-Ms/Ms) gemessen. Die kreatininkonzentratio-
nen wurden anhand der Jaffé-Methode bestimmt. Die ergebnisse der genannten studien werden vorgestellt und
im hinblick auf forensische Implikationen sowie die sensitivität und spezifität der Testverfahren diskutiert.

email: annette.thierauf@uniklinik-freiburg.de

Universität Heidelberg, Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin, Deutschland

h.-T. haFFner

aak – wissenschaft und Praxis

Zwischenzeitlich 16 Jahre anwendung der gerichtsverwertbaren aak-Messung im ordnungswidrigkeiten-
recht geben gelegenheit für eine kritische rück- wie vorschau. Die anfänglichen, insbesondere methodischen
und apparativen begründeten Bedenken haben sich in der Praxis weitgehend gelegt. allenfalls wird gelegentlich
noch nach der „lebensakte“ des Messgeräts gefragt. Übrig geblieben und noch nicht abschließend gelöst sind
Durchführungs- und Bedienungsfehler. Zu nennen sind neben Mundrestalkohol zum einen verletzungen der warte-
fristen nach alkoholaufnahme oder Fremdsubstanzen in der Mundhöhle. Zum anderen können fehlerhafte ein-
gaben bei den Personaldaten zu fehlerhaften Messgrundlagen führen. aus naturwissenschaftlicher sicht lassen
sich derartige Mängel in der Durchführung oft nachträglich heilen. Die rechtsprechung zur Bewertung solcher
nicht ordnungsgemäß zustande gekommenen ergebnisse ist jedoch nicht eindeutig. Prinzipiell hat der Bgh 1993
den „...anspruch, nur aufgrund ordnungsgemäß gewonnener Meßdaten verurteilt zu werden ...“ betont. Die
Mehrzahl der oberlandesgerichte äußert aber bei aak-Messungen keine grundsätzlichen Bedenken, wenngleich
teilweise unter der Forderung eines sicherheitsabschlags. Die Diskussion über eine Zulassung der aak-Mes-
sung im strafrecht flammt immer wieder auf und ist auch derzeit wieder aktuell. Die grundsätzlich damit ver-
bundene Inkaufnahme einer ungleichbehandlung bei paralleler anwendung nur scheinbar konvertierbarer er-
gebnisse und des verlustes an Beweismitteln ist rechtspolitisch zu entscheiden. aus naturwissenschaftlicher sicht
kann aber ggf. dazu beigetragen werden, dass grobe Fehler, wie sie bei der einführung der 0,25 mg/l-grenze
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unterlaufen sind, vermieden werden und neuere wissenschaftliche ergebnisse eingehen. Zu denken ist in erster
linie an die mangelnde Differenzierung von grundwert und sicherheitszuschlag bei Festlegung eines grenz-
werts, an die fehlerhafte unterstellung gleicher und vom konzentrationsniveau unabhängiger Messpräzisionen
bei unterschiedlichen Messverfahren und die wartezeiten, die sich nachträglich als zu kurz erwiesen haben.

email: hans.haffner@med.uni-heidelberg.de

Institut für Dopinganalytik, Kreischa, Deutschland1)
Institut für Rechtsmedizin, LMU, München, Deutschland2)

D. ThIeMe
1), k. aynI

2), M. graw
2)

etg – aussagemöglichkeiten in haar, Blut und urin

Die analytik des ethanol Metaboliten ethylglucuronid (etg) erlangte wegen seiner verlängerten renalen aus-
scheidung einen hohen stellenwert, zum Beispiel als langzeitmarker zur Beurteilung des alkoholkonsums in der
abstinenzkontrolle. Durch Festlegung geeigneter grenzwerte konnten  sowohl urin als auch haar als untersu-
chungsmatrices etabliert werden, wobei sich die forensischen aussagen zunächst auf qualitative (bestenfalls
semi-quantitative) abgrenzungen beschränkt. Die Belastbarkeit quantitative aussage von etg-konzentrationen
ist potenziell eingeschränkt durch interindividuelle variation oder enzyminduktion infolge alkohol- oder arz-
neimittelmissbrauchs und selbst in serumproben wenig erforscht. Zur untersuchung dieser Fragestellung wurde
eine applikationsstudie mit 25 Probanden durchgeführt und in drei aufeinanderfolgenden Tagen exakt definierte
Mengen ethanols appliziert. Dabei wurden an zwei Tagen die gleichen Trinkmengen und im dritten Zyklus die
hälfte der ursprungsmenge verabreicht und pro Proband 14 Blutproben entnommen und quantitativ auf ethanol
und etg untersucht. Die Modellierung der resultierenden Daten zeigt eine insgesamt gute Beschreibung des Zeit-
verlaufes mit dem gewählten pharmakokinetischen Modell. Die qualitative analytik des direkten alkoholstoff-
wechselproduktes etg gehört heute zweifellos zu den verlässlichsten nachweismöglichkeiten eines vorangegan-
genen  alkoholkonsums, wobei Blut-, urin- und haarproben gleichermaßen als untersuchungsmatrices geeignet
sind. Die quantitativen aussagen zum primären alkoholkonsum sind notwendigerweise weniger präzise als kor-
respondierende Bak-werte, liefern aber wertvolle Zusatzinformationen zum langzeitkonsum. Da der analyti-
sche aufwand einer zusätzlichen etg-Bestimmung in Blutproben vergleichsweise (relativ zu den kosten für lo-
gistik und Probenahme) gering ist, sollte der diagnostische Mehrwert zum Beispiel zur Plausibilität von
konsumangaben auf der Basis von etg sorgfältig geprüft werden.

email: detlef.thieme@idas-kreischa.de

Forensisch-Toxikologisches Zentrum München, Deutschland

F. MußhoFF

neue Drogen

In den letzten Jahren hat sich weltweit und besonders auch in Deutschland der konsum von sogenannten
„legal highs“ etabliert. Darunter versteht man vermeintlich legale Zubereitungen, die als kräutermischungen,
lufterfrischer, aquarienreiniger, Dünger oder Badesalze vertrieben oder aber als sog. „research Chemicals“ an-
geboten werden, tatsächlich aber zentral wirksame Mittel enthalten, die häufig dem arzneimittelgesetz (aMg),
nicht selten sogar dem Betäubungsmittelgesetz (BtMg) unterstellt sind. wurde bis vor wenigen Jahren immer nur
über eine überschaubare anzahl sogenannter neuer Psychoaktiver substanzen (nPs) berichtet, registrierte die
europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht allein für das Jahr 2012 73 neue Drogentypen
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(2011: 49, 2010: 41, 2009: 24, 2008: 13). Im vordergrund stehen „spice-Produkte“ und stimulantien unter der
sammelbezeichnung „Badesalz-Drogen“. wie bereits an anderer stelle berichtet, sind solche Zubereitungen auf
einfachste weise, z. B. aus dem Internet, zu bestellen. In Chat-rooms wird ungeniert über erfahrungen mit sol-
chen substanzen berichtet und teilweise sogar der vorteil herausgestellt, dass solche substanzen bei straßenver-
kehrskontrollen oder Drogenkontrollprogrammen nicht nachweisbar seien. Die Zahl von z. T. schwersten Intoxi-
kationen mit solchen substanzen steigt, sogar Todesfälle sind bekannt. sowohl bei forensisch-toxikologischen
untersuchungen zur Fahrsicherheit als auch zur Fahreignung muss man sich des Problems bewusst sein. aber
auch bei Fragen nach einer strafrechtlichen verantwortlichkeit nach Begehung anderer Taten ist ein konsum sol-
cher stoffe bei einer Beurteilung von relevanz. labore müssen in der lage sein, zumindest bei entsprechendem
anfangsverdacht entsprechende nachweise führen zu können. Berichtet wird über Prävalenz und analytische
Möglichkeiten.

email: f.musshoff@ftc-muenchen.de

Bundesgerichtshof, Karlsruhe, Deutschland

w. PFIsTer

„legal highs“ aus juristischer sicht

Mit dem sammelbegriff „legal highs“ werden wirkstoffzusammensetzungen bezeichnet, die als angeblich
legale alternative zu illegalen Drogen angeboten werden. als „kräutermischungen“, „Badesalze“ oder „lufter-
frischer“ sind ganz unterschiedliche substanzen im handel. Durch Zusatz von u. a. synthetischen Cannabinoiden,
alkylindol-Derivaten, Cathinonderivaten oder Piperazinen werden euphorisierende, sedierende oder halluzino-
gene wirkungen erreicht. Das versprechen eines rauscherlebens ohne das risiko strafrechtlicher verfolgung ist
in mehrfacher weise irreführend: ständig wechselnde und schwankende wirkstoffkonzentrationen machen die
Folgen für den konsumenten nicht berechenbar. statt „rausch“ können erhebliche gesundheitsschäden eintre-
ten. auch ist die straflosigkeit des konsums keinesfalls garantiert. vielmehr droht durchaus verfolgung, wenn-
gleich einzelfragen hier noch nicht abschließend geklärt sind. es wäre daher besser, die substanzen als „neue
psychoaktive substanzen (nPs)“ zu bezeichnen, so wie dies auch dem internationalen sprachgebrauch ent-
spricht. Die Strafbarkeit des umgangs mit „neuen psychoaktiven substanzen“ hängt, soweit das Betäubungs-
mittelgesetz (BtMg) betroffen ist, von deren einstufung als Betäubungsmittel ab. Das BtMg enthält hierfür
keine abstrakte Definition. vielmehr sind Betäubungsmittel nur diejenigen stoffe und Zubereitungen, die in einer
der anlagen I bis III zu § 1 BtMg aufgeführt sind. Dieses system garantiert zwar rechtssicherheit und gesetzes-
bestimmtheit; es erweist sich indes gegenüber den stets neuen und in ihrer Zusammensetzung leicht abzuwan-
delnden stoffen als nicht flexibel genug. Trotz kontinuierlicher anpassung der anlagen I bis III zu § 1 BtMg
durch verordnungen zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher vorschriften können die jeweils neuesten, also
seit kurzer Zeit auf dem Markt befindlichen substanzen, nicht vom BtMg erfasst sein. Die zeitlich verzögerte
aufnahme in die anlagen und damit die einstufung als Betäubungsmittel führt erfahrungsgemäß dazu, dass der
betroffene stoff vom Markt verschwindet und durch einen anderen, abgewandelten und deshalb noch nicht ein-
gestuften stoff ersetzt wird. Die „Designer“ sind regelmäßig schneller als der verordnungsgeber. Die Strafbar-
keit des Inverkehrbringens der „neuen psychoaktiven substanzen“ nach dem Arzneimittelgesetz (aMg) ist
davon abhängig, ob es sich bei diesen um arzneimittel handelt. Im speziellen kommt es auf die auslegung von
§ 2 abs. 1 nr. 2 aMg in der seit Mitte 2009 geltenden neufassung an. Danach ist „Funktionsarzneimittel“ der
stoff, der angewendet wird, um die physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, immunologische
oder metabolische wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen. wenn es für das Merkmal
„beeinflussen“ ausreichend ist, dass körperfunktionen nur in irgendeiner – ggf. gesundheitsschädlichen – weise
beeinflusst werden, fallen nPs unter den arzneimittelbegriff. wird hingegen ein therapeutischer nutzen oder je-
denfalls eine positive Beeinflussung der physiologischen Funktionen im sinne einer therapeutischen Zielrich-
tung verlangt, findet das arzneimittelgesetz keine anwendung. Die entscheidung hierüber ist in rechtsprechung
und literatur umstritten. soweit der Bundesgerichtshof sogenannte Designerdrogen (Methyl-Metaqualon) und
chemische lösungsmittel, die in nahezu reiner Form als Drogen verwendet werden (gamma-Butyrolacton), als
unter das arzneimittelrecht fallend angesehen hat, sind diese entscheidungen unter der geltung der früheren
rechtslage und damit unter einer anderen Definition des arzneimittels ergangen. nachdem durch § 2 aMg nF
eine richtlinie der europäischen union umgesetzt worden ist, kommt es für die entscheidung auf die auslegung
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des unionsrechtlichen arzneimittelbegriffs an. Für die abschließende auslegung europäischen rechts ist indes-
sen der europäische gerichtshof zuständig, weshalb ihm der Bundesgerichthof die Frage zur vorabentscheidung
vorgelegt hat. Die Bundesregierung und der generalbundesanwalt haben dem gerichtshof gegenüber die auf-
fassung vertreten, dass als arzneimittel auch solche stoffe anzusehen sind, die keinen therapeutischen nutzen
haben und keine Beeinflussung der körperlichen Funktionen zum Positiven hin bewirken, sofern sie nur in nen-
nenswerter weise pharmakologisch auf den stoffwechsel einwirken. eine entscheidung ist in dieser sache noch
nicht ergangen. sollte der eugh unter arzneimitteln nur stoffe mit einem therapeutischen nutzen verstehen,
wären die nPs aus dem anwendungsbereich des arzneimittelgesetzes ausgenommen. es verbliebe dann nur
noch die Möglichkeit, das Betäubungsmittelgesetz dahin zu ändern, dass ganze stoffgruppen seinem geltungs-
bereich unterworfen werden. Für die Beurteilung der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von
„Neuen psychoaktiven Substanzen“ gilt Folgendes: Die substanzen sind zweifelsohne „berauschende Mittel“
im sinne von §§ 315c, 316 stgB, so dass eine strafbarkeit wegen Trunkenheit im verkehr oder wegen straßen-
verkehrsgefährdung in Folge von Trunkenheit in Betracht kommt. es gibt indes – für nPs ebenso wie für vom
BtMg erfasste substanzen – bislang keine grenzwertbestimmungen, wie sie für das Fahren unter einfluss von
alkohol erfolgt sind. Das bedeutet, dass jeweils neben dem nachweis des konsums weitere aussagekräftige Be-
weisanzeichen für eine Fahruntüchtigkeit gegeben sein müssen. Die verfolgung als ordnungswidrigkeit nach 
§ 24a stvg setzt wiederum voraus, dass das berauschende Mittel, unter dessen einfluss ein kraftfahrzeug im
straßenverkehr geführt worden ist, in die anlage zu dieser vorschrift aufnahme gefunden hat. In dieser liste ste-
hen seit 2007 lediglich 10 substanzen; nPs sind nicht darunter.

Die „neuen psychoaktiven substanzen“ beschäftigen seit geraumer Zeit die gerichte und Behörden auch jen-
seits des strafrechts. hierzu nur zwei Fragestellungen: genießen die kräutermischungen „smile“ und „Jamaican
gold extreme“ im rahmen der Fahreignungsbeurteilung nach nr. 9.1 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-verord-
nung dasselbe Privileg wie Cannabis oder sind sie als gefährlicher als Cannabis einzustufen mit der Folge, dass
ihr konsum zum verlust der Fahreignung führt? Begründet der handel mit kräutermischungen auf der Toilette
einer schule eine ernstliche gefahr für die erziehung der anderen schülerinnen und schüler im sinne des schul-
gesetzes und kann er deshalb einen – auch dauerhaften – schulausschluss rechtfertigen?

email: pfister-wolfgang@bgh.bund.de

Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH, Institut für Medizinökonomie und Medizinische 
Versorgungsforschung (iMÖV), Deutschland1)

Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin, Deutschland2)

B. lÜßeM
1), r. rIeDel

1), h.-g. PreDel
2)

unentdeckte hypertonie als risikofaktor für die verkehrssicherheit

Einleitung: nach schätzungen leiden rund 35 Millionen Bundesbürger an Bluthochdruck, jedoch lediglich
jeder zweite Betroffene ist über seine erkrankung informiert. Dabei können hypertensive krisen einen erheb-
lichen einfluss auf die verkehrstüchtigkeit der Betroffenen haben, die im einzelfall das unfallrisiko deutlich po-
tenzieren können. Ziele: Die Zielsetzung dieses Präventionsprojektes liegt in der sensibilisierung der Bevölke-
rung hinsichtlich der potentiellen risiken erhöhter Blutdruckwerte. Bei Probanden mit bis zu diesem Zeitpunkt
nicht bekannten hypertensiven Blutdruckwerten wird das Ziel verfolgt, diese Probanden ihrem behandelnden
arzt zuzuführen, um so eine frühzeitige Therapie einleiten zu können. Methode: anhand eines standardisierten
Fragebogens werden epidemiologische versorgungsdaten zur Prävalenz der hypertonie erhoben. Die Blutdruck-
messungen der teilnehmenden Probanden werden nach den leitlinien der Deutschen hochdruckliga durchge-
führt, die ergebnisse im anschluss dokumentiert und evaluiert. einflussfaktoren, wie z. B. BMI, alter, ge-
schlecht, komorbiditäten sowie familiäre Prädispositionen werden im rahmen der evaluation erhoben, so dass
korrelationen zwischen den Blutdruckwerten und den abgefragten Parametern abgebildet werden können. Er-
gebnisse: Im rahmen dieses Forschungsprojektes konnten bis zum stichtag 01.03. 2014 ca. 4.000 Probanden re-
krutiert werden. Dabei wurden bei mehr als 40 % der teilnehmenden Probanden zum Zeitpunkt der Messung
hypertone werte gemessen; 42 % dieser hypertonen Probanden befanden sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht
wegen ihrer hypertonie in ärztlicher Behandlung. weitere 23 % der Probanden wiesen kontrollbedürftige Blut-
druckwerte auf. Bei den Probanden mit erhöhten Blutdruckwerten war bei lediglich ca. 51,9 % ein erhöhter Blut-
druck bekannt. Zusammenfassung: Über die hälfte der teilnehmenden Probanden wiesen zum Zeitpunkt der
Messung hypertone bzw. kontrollbedürftige Blutdruckwerte auf. Durch Präventions- und aufklärungsmaßnah-

Abstracts sup II - 19



BluTalkohol vol. 51/2014

men sowie durch eine frühzeitige Therapieeinleitung können bluthochdruckassoziierte ereignisse, wie z. B.
schwindel, hör- und gleichgewichtsstörungen, verschwommenes sehen im Bezug auf die verkehrstüchtigkeit
Betroffener vermieden bzw. reduziert werden.

email: luessem@rfh-koeln.de

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Rechtsmedizin, Deutschland1) 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Deutschland2) 

Polizei, Hamburg, Deutschland3) 
Staatsanwaltschaft Hamburg, Deutschland4)

k. PÜsChel
1), g. Thayssen

2), P. kellerer
3), M. FoCken

4)

unfallursache krankheit – ermittlungsansätze sowie präventive aspekte

Bei verkehrsunfällen, deren hergang sich nicht auf anhieb erschließt („verkehrsunfälle passieren nicht, sie
werden verursacht“) gilt es, unter dem aspekt einer möglichen erkrankung eines der Fahrzeugführer, besonders
sorgfältig zu ermitteln und möglichst frühzeitig alle Beweise zu sichern. anhand von Fällen aus dem norddeut-
schen raum werden unfallgeschehen, die sich zunächst als rätselhaft dargestellt haben und durch zielführende
ermittlungen aufgeklärt werden konnten, vorgestellt. Berücksichtigt werden sowohl strafverfolgungs- als auch
Präventionsaspekte, die teilweise über das straßenverkehrsrecht hinausgehen – dies insbesondere auch unter Be-
zugnahme auf die empfehlungen des arbeitskreis vI „rätselhafte verkehrsunfälle und strafprozessuale aufklä-
rungspflicht“ beim 62. Deutschen verkehrsgerichtstag in goslar (Januar 2014).

email: pueschel@uke.de

Institut für Rechtsmedizin, München, Deutschland1) 
DEKRA GmbH, Analytische Gutachten, Karlsruhe, Deutschland2) 

Universitätsklinikum, Rechts- u. Verkehrsmedizin, Heidelberg, Deutschland3)

k. sTaDler
1), k. ahlgrIMM

2), h.-T. haFFner
3)

Pkw-Fußgänger-unfall mit kilometerweitem Mitschleifen 
– eine kasuistik

Einleitung: Tödliche verkehrsunfälle, bei denen ein Fußgänger durch den unfallverursachenden Pkw über
weite strecken mitgeschleift wird, sind eher selten. In der regel beträgt die Mitnahmestrecke nur einige Meter.
Meist geraten Personen unter ein Fahrzeug, die bereits auf der straße liegen, seltener auch Personen, die im rah-
men des unfalls an- und umgestoßen werden. sie werden zwischen Fahrzeugunterboden und straße einge-
klemmt oder verhaken sich mit ihrer kleidung an unterbodenstrukturen. Kasuistik: es soll über den Fall eines ge-
töteten 27-jährigen Zeitungsausträgers berichtet werden, der im rahmen der kollision umgestoßen wurde und
über eine wegstrecke vom 3.110 m unter dem unfallverursachenden Transporter mitgeschleift wurde, bevor er
sich in einer linkskurve nach einer kreuzung löste und auf der straße liegen blieb. Der später angeklagte und
verurteilte 35-jährige unfallverursacher stand zum unfallzeitpunkt unter dem einfluss von alkohol. Ergebnisse:
es kann auch bei interdisziplinärer Zusammenarbeit nicht immer geklärt werden, in welcher Position sich das
opfer unter dem Fahrzeug verklemmt oder mit welchem kleidungsstück bzw. körperteil es sich verhakt hatte, so
dass es zum Mitschleifen über weitere strecken kam. Das Mitschleifen einer Person muss durch den unfallver-
ursacher zunächst nicht bemerkt werden.

email: kathrin.stadler@med.uni-muenchen.de
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Institut für Rechtsmedizin der Universität München, Deutschland

s. loChner, M. graw

Physikalische eigenschaften menschlichen weichgewebes – vergleichende
untersuchungen an erwachsenen und kindern

Einleitung: Bestehende Menschmodelle beruhen auf Daten von Freiwilligen- & leichenversuchen an er-
wachsenen. neben den äußeren anthropometrischen Maßen und der geometrischen Form einzelner segmente,
spielt die Zusammensetzung des menschlichen körpers eine große rolle bei der entwicklung von Modellen. ge-
rade für die Materialeigenschaften einzelner weichgewebe lassen sich in der literatur unterschiedliche werte fin-
den, jedoch keine Daten für kinder. so basieren Modelle speziell für kinder auf skalierten erwachsenendaten.
vor diesem hintergrund zeigt sich die notwendigkeit die eigenschaften einzelner gewebe zu überprüfen und
vergleichende untersuchungen an kindern und erwachsene durchzuführen. Ziele: Der schwerpunkt liegt bei der
untersuchung der inneren strukturen des menschlichen körpers. Im speziellen sollen eigenschaften wie die
Dichte und der wassergehalt (wg) einzelner weichgewebe – Muskulatur, Fettgewebe, haut – bestimmt, mit be-
stehender literatur verglichen und mögliche unterschiede zw. kindlichen und erwachsenen weichgewebe auf-
gezeigt werden. Material/Methoden: an menschlichem weichgewebe wurde zum einen der wg an 131 Muskel-
& 99 Fettgewebsproben mittels der Trocknungsmethode untersucht, zum anderen wurde anhand der wasserver-
drängungsmethode die Dichte vom weichgewebe (159 Muskel-, 97 Fett-, 79 hautproben) bestimmt. Ergebnisse:
wg – die ergebnisse verdeutlichen einen hoch signifikanten unterschied für den wg zw. kindlichem und er-
wachsenem gewebe. Das gewebe der kinder (Muskel: 76,74 %; Fett: 11,08 %) zeigte deutlich höhere werte als
die erwachsenen (Fett: 8,25 %). Dichte – die Muskelatur der kinder (1,0551 g/cm3) weist signifikant höhere
werte auf als die der erwachsenen (1,0163 g/cm3). Für das Fettgewebe (0,9343 g/cm3) und die haut 
(1,0893 g/cm3) konnte kein signifikanter unterschied nachgewiesen werden, obwohl die Dichtewerte der kinder
unterhalb der erwachsenen liegt. Zusammenfassung: Die ergebnisse veranschaulichen, dass die Dichte und der
wg des menschlichen gewebes gut mit Daten aus der literatur übereinstimmen, es jedoch signifikante unter-
schiede zw. dem kindlichen und erwachsenen gewebe gibt, die nicht zu vernachlässigen sind. so dass für die 
generierung von kindermodellen Daten nicht bedenkenlos aus der literatur für kinder übernommen werden
dürfen. 

email: stefanie.lochner@med.uni-muenchen.de

Rechtsmedizin, Gießen, Deutschland

M. rIße, T. rÖCker, r. DeTTMeyer

kardiale versagensbereitschaft bei i.v.-drogenabhängigen kfz-Führern

Einleitung: Bei langjährigem i. v.-Drogenabusus kommt es sowohl zu entzündlichen als auch zu toxischen 
affektionen des Myokards, welche anlass für eine kardiale versagensbereitschaft bei drogenassoziierten und
davon unabhängigen Todesfällen, und somit auch bei drogenabhängigen kFZ-Führern, sein können. Untersu-
chungsgut und Methode: Bei 100 Drogentoten, die nach langjähriger intravenöser applikation verstarben, wurden
systematisch entnommene herzproben histopathologisch untersucht. Ergebnisse: histopathologisch konnte ein
breites, z. T. weitgehend übereinstimmendes spektrum histopathologischer Befunde mit perivaskulärer und inter-
stitieller Fibrose, endokardfibrose, fokaler Myokardfibrose sowie mit myokarditischen veränderungen, hierbei so-
wohl als virale Begleitmyokarditis als auch als ausdruck einer allergisch-anaphylaktischen komponente, festge-
stellt werden. Schlussfolgerungen: histologische untersuchungen des herzens sind hilfreich und im einzelfall,
auch bei drogenunabhängigen Todesfällen, notwendig zur erhebung von Befunden, die eine kardiale versagens-
bereitschaft, erklären.

email: manfred.risse@forens.med.uni-giessen.de
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Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für Rechtsmedizin, München, Deutschland1) 
Hochschule Furtwangen, Deutschland2)

T. FuChs
1), k. Zhou

1), M. graw
1), s. PelDsChus

2,1)

Bestimmung von passiven Muskeleigenschaften für computergestützte
Menschmodelle in der Crashsimulation

Einleitung: Computergestützte Menschmodelle wurden in vergangenen Jahren mehr und mehr in der Crash-
simulation eingesetzt. Im gegensatz zu konventionellen Dummymodellen, mit denen hauptsächlich die kinematik
eines Insassen abgebildet werden kann, können mit sogenannten Finite-elemente (Fe) Menschmodelle neben der
kinematik auch spannungsverläufe und Deformationen im Insassen simuliert werden. kommerziell verfügbare
Menschmodelle, wie das Total human Model for safety (ThuMs, entwickelt von Toyota) besitzen zwar ein gro-
ßes Potential zur verletzungsbewertung in Crashsimulationen, können aber besonders in Bezug auf die Material-
modellierung verbessert werden. Im rahmen dieser studie wurde ein Fe Model des oberarms auf Basis von CT-
Bildern entwickelt und passive Muskeleigenschaften anhand von Freiwilligenversuchen bestimmt. Methodik:
Basierend auf experimentellen ergebnissen von Duane wurde eine passive numerische Materialbeschreibung für
die oberarmmuskulatur entwickelt. Mittels Freiwilligenversuchen, bei denen ein aluminiumimpaktor mit ver-
schiedenen geschwindigkeiten auf den entspannten oberarm der Probanden fallengelassen wurde, wurden die
eigenschaften der oberarmmuskulatur unter dynamischer Druckbelastung bestimmt. Diese dienten dafür, um die
neuentwickelte Materialbeschreibung der Muskeln eines auf Basis von CT-Bildern entwickelten Fe Models des
oberarms zu validieren. Ergebnisse und Diskussion: anhand der ergebnisse der Freiwilligenversuche konnte das
auf Basis von experimentellen resultaten entwickelte passive Materialmodel für die oberarmmuskulatur vali-
diert werden. allerdings sind weitere weichgewebsschichten, wie Fett und haut, nicht im Fe Model des ober-
arms enthalten. um ein akkurates Model zu entwickeln, müssen Materialmodelle für diese gewebe ebenfalls be-
stimmt und validiert werden.

l i t e r a t u r
C van sligtenhorst, Ds Cronin, gw Brodland (2006). high strain-rate compressive properties of bovine muscle

tissue determined using a split hopkinson bar apparatus. Journal of Biomechanics, vol. 39, pp. 1852-1858

email: therese.fuchs@med.uni-muenchen.de

Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für Rechtsmedizin, München, Deutschland1) 
RWTH Universität, Klinik für Unfallchirurgie, Aachen, Deutschland2)

s. sChICk
1), C. holZMann

2,1), r. PFeIFer
2), w. hell

1), h.- C. PaPe
2), M. graw

1)

verletzungsmuster und Überlebenszeit bei tödlichen verkehrsunfällen

Das Polytrauma ist die häufigste Todesursache beim Menschen unter 40 Jahren. Die Todesursachen und ver-
letzungsmuster der Polytrauma-Patienten wurden in dieser studie zur präklinischen Mortalität mittels autopsie
neuevaluiert. Diejenigen, die am unfallort verstarben wurden mit denen, die später in der klinik verstarben hin-
sichtlich ihrer verletzungen verglichen. 277 polytraumatisierte Patienten mit einem Iss ≥ 16, die in den Jahren
2004 und 2005 verstorben waren und in der rechtsmedizin München obduziert wurden, wurden in diese studie
einbezogen. alle verletzungen wurden nach aIs 2008 codiert. es wurden Todeszeit, Todesort, Todesursache, un-
fallumstände und demographische Parameter aufgenommen. 178 polytraumatisierte verkehrsunfallopfer verstar-
ben am unfallort (PT-Tuo), 99 in der klinik (PT-TIk). Bei 56 % der PT-Tuo wurden medizinische Maßnah-
men eingeleitet, der Zeitpunkt des Todes lag maximal 1,17 std nach dem unfallzeitpunkt. Die hälfte der PT-TIk
starb innerhalb von 9 stunden nach unfall, weitere 25 % lebten noch bis zu 11 Tage, die restlichen 5 % zeigten 
ein Überleben bis zu 123 Tagen. unterschiede zwischen diesen zwei gruppen (PT-Tuo vs PT-TIk, p < 0.05) 
ließen sich finden für alter (Median 40a vs 51a), geschlecht (männlich 73 % vs 60 %), verletzungsschwere
(MaIs5+ 88 % vs 54 %; Iss75 (56 % vs 10 %), verletzungsschwere der körperregionen kopf, hals, gesicht,
Thorax und abdomen (höhere MaIs-körperregion werte in der gruppe PT-Tuo). Polytrauma-Patienten, die
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mit einem MaIs < 5 verstarben, sollten identifiziert werden und ihre Todesumstände analysiert werden, um Prä-
ventionsmaßnahmen ableiten zu können.

email: sylvia.schick@med.uni-muenchen.de

Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für Rechtsmedizin, München, Deutschland1) 
Hochschule Furtwangen, Deutschland2)

r. D. segura
1), a. wagner

1), M. graw
1), s. PelDsChus

1,2)

optimierung der kortikalisdickenverteilung des sternums von 
Fe-Menschmodellen für die anwendung in Crashsimulationen

Einführung: Der Thorax ist eine der verletzungsrelevantesten körperregion bei verkehrsunfällen [1]. Trotz
komplexer rückhaltesysteme, die speziell zur verletzungsvermeidung entwickelt wurden, kommt es beim Insas-
sen vor allem zu Brustbeinfrakturen. Für die simulation solcher unfälle mit Finiten-elementen(Fe)-Menschmo-
dellen ist eine genaue geometrische Modellierung dieser strukturen nötig, um das verletzungspotential des ster-
nums durch die rückhaltesysteme besser vorherzusagen. In aktuellen Fe-Menschmodellen wie dem „ThuMs“
ist die kortikalisdickenverteilung des sternums mit einem konstanten wert definiert, was beim realen knochen
nicht der Fall ist. Mikro-CT-Bilder von realen sterna wurden aufgenommen, um die kortikalisdickenverteilung
zu bestimmen und in ein Fe Menschmodell zu integrieren. Methodik: Mikro-CT-Bilder wurden von drei post
mortalen sterna mit einer auflösung von 0.9 mm aufgenommen. Der Mittelwert der kortikalisdicke wurde an-
hand der Mikro-CT-Bilder bestimmt und in das Brustbeinmodell des Menschmodells ThuMs integriert. Drei-
Punkt Biegeversuche nach kerrIgan et al. [2] wurden mit dem original- und dem verbesserten Modell simuliert,
um das steifigkeitsverhalten des sternums gegen reale experimente zu validieren. Dabei schlägt ein starrer Im-
paktor mit einer geschwindigkeit von 1115 mm/ms auf das sternum auf. Ergebnisse: Die simulationen ohne ver-
besserte kortikalisdicke zeigen eine abweichung von + 61 % (max. kraft) im vergleich zu den experimentellen
Daten. außerdem konnte anhand der simulationsergebnisse gezeigt werden, dass die Biegesteifigkeit eine Funk-
tion der kortikalisdickenverteilung und unabhängig von Materialeigenschaften ist. Diskussion: Das mechanische
verhalten des originalmodells entspricht nicht dem der realen sterna unter Biegebelastung. Biegung ist der pri-
märe verletzungsmechanismus bei Frakturen des sternums in Folge einer gurtstraffung bei schwerwiegenden
verkehrsunfällen [2]. Deshalb sind Fe Modelle des sternums mit korrigierter kortikalisdickenverteilung nötig,
um die abweichung zwischen simulations- und experimentelle Daten zu minimieren.

l i t e r a t u r
[1] Cavanaugh JM, In accidental Injury Biomechanics and Prevention, 1993
[2] kerrigan Jr et al , Biomed science Instrumentation, 2010

email: rommelseg@gmail.com
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Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für Zell- und Neurobiologie, Deutschland1) 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Deutschland2)

s. exner
1), s. gaus

2), s. T. sChIrMer
1)

unterwegs mit dem schwarzen hund: sollen, können, dürfen depressiv
erkrankte reisen?

reisen sind eine Massenerscheinung, mit der die Menschen ihre einzigartige Mobilität ausleben. ein weiteres
Massenphänomen, wenigstens der modernen welt, sind depressive erkrankungen. wInsTon ChurChIll, der wie
viele andere Prominente an Depressionen litt, nannte diesen seinen unwillkommenen Begleiter den schwarzen
hund. Da auch depressiv erkrankte reisen, überlappen sich beide Massenphänomene und werfen damit Fragen
auf: sollen depressive Patienten verreisen? viele Betroffene verknüpfen mit einem umgebungswechsel die hoff-
nung auf eine stimmungsverbesserung durch das andere klima, viel sonnenschein u. ä. Diese hoffnungen sind
wenigstens pauschal nicht berechtigt, meint ein erfahrener Psychiater, jedenfalls nicht bei schwerer ausgeprägten
Depressionen. allein in einer fremden umgebung, können Depressive sogar in eine suizidale krise geraten
(MÖller 2006, persönliche Mitteilung). grundlegende arbeiten zu dem Problem scheinen zu fehlen. wir haben
uns in einer Pilotstudie auf die unipolare Depression konzentriert und Berliner Psychiater schriftlich zu ihren er-
fahrungen mit reisen betroffener Patienten befragt. neunundzwanzig Psychiater haben den Fragebogen ausge-
füllt. Zu unserer Überraschung hat die Mehrheit tendentiell positive effekte durch das reisen beobachtet. Dies
gilt jedoch nur für kurze reisen von höchstens zehn Tagen Dauer, und es gilt nicht für suizidale Patienten und sol-
che mit schwerer ausgeprägter symptomatik.

email: exner@zedat.fu-berlin.de

Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Rechtsmedizin, Deutschland1) 
Campus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen, Tuttlingen, Deutschland2)

k. Bauer
1), M. graw

1), k. Zhou
1), s. PelDsChus

2)

analyse der schutzwirkung von Fahrradhelmen durch simulation 
typischer unfallszenarien

Die Zahl der verunglückten und getöteten Fahrradfahrer stieg in Deutschland im Jahr 2012 im vergleich zum
vorjahr leicht an (+ 1,8 %) und folgt nicht dem Trend der allgemeinen reduktion von verkehrsunfalltoten [1]. Im
vorliegenden Projekt wurden aufbauend auf realunfallanalysen typische unfallszenarien zweistufig simuliert.
es wurden detaillierte kopfverletzungsrisiken und der nutzen eines Fahrradhelms erarbeitet. grundlage dieser
arbeit sind 571 prospektiv erfasste unfälle mit leicht- und schwerverletzten Fahrradfahrern aus den universi-
tätskliniken München und Münster und 117 retrospektiv erfasste unfälle mit getöteten Fahrradfahrern aus dem
Institut für rechtsmedizin München. Diese unfälle wurden rekonstruiert, um typische unfallszenarien und ver-
letzungen zu erarbeiten. häufigstes unfallszenario ist der alleinunfall des Fahrradfahrers, gefolgt von der kolli-
sion mit der Front eines Pkws in annähernd rechtem winkel. Diese szenarien wurden zur ermittlung der kine-
matik des Fahrradfahrers in einem Mehrkörpersimulationsprogramm simuliert. anschließend wurde der
kopfanprall des Fahrradfahrers in einem zweiten simulationsschritt sehr exakt nachgebildet, um detaillierte
kopfverletzungsrisiken bestimmen zu können. Mit hilfe eines selbst entwickelten Fahrradhelmmodells wurde
anschließend die mögliche reduktion der kopfverletzungsrisiken ermittelt. ein aktueller Fahrradhelm reduziert
die kopfverletzungsrisiken in allen betrachteten typischen unfallszenarien. Insbesondere in alleinunfällen er-
scheint ein aktueller Fahrradhelm sehr effektiv; der schutzbereich sollte in Zukunft jedoch auch auf den schlä-
fen- und hinterkopfbereich ausgeweitet werden. um die effektivität eines Fahrradhelms auch bei kollisionen
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mit einem Pkw zu erhöhen, erscheint eine erhöhung der Prüfgeschwindigkeit in zukünftigen optimierten Prüf-
verfahren für Fahrradhelme sinnvoll.

l i t e r a t u r
[1] unfallentwicklung auf deutschen straßen 2012, statistisches Bundesamt, 2013

email: klaus.bauer@med.lmu.de

KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), Forschung & Wissensmanagement, Wien, Oesterreich

a. PuMBerger, s. kaulICh, a. eIChhorn, k. roBaTsCh

Pilotprojekte über den einsatz von alkohol-wegfahrsperren in Österreich

Einleitung: Der häufigste grund für den entzug der lenkberechtigung aufgrund eines Delikts im straßenver-
kehr in Österreich ist alkohol am steuer. Mit zunehmender internationaler verbreitung haben sich in den letzten
Jahren alkohol-wegfahrsperren als neue Methode zur Bekämpfung von solchen alkoholfahrten etabliert. Das
kFv testet aktuell den praktischen einsatz von alkohol-wegfahrsperren.

Ziele
• Pilotstudien zur Implementierung von alkohol-wegfahrsperren (aws) in Österreich
• sammlung von erfahrungsberichten mit alkohol-wegfahrsperren von kfz-lenkerInnen (unter anderem

lkw, schülertransporte und Taxis)
• Testung eines Mentoringgesprächs als Begleitmaßnahme zum einbau von aws
Methode: In diversen Pilotprojekten wurden die aws-geräte in insgesamt 41 schülerInnentransporte (in

oberösterreich, salzburg und wien), 10 Taxis in salzburg und 23 Transportunternehmen österreichweit (geför-
dert vom Österreichischen verkehrssicherheitsfonds des österreichischen Bundesministeriums für verkehr, Inno-
vation und Technologie und in kooperation mit der wirtschaftskammer Österreich) eingebaut. Die aws wurden
für jeweils 6 Monate in die kfz installiert. alle zwei Monate erfolgte die Datenauslese. wesentlich dabei war,
dass die Daten von speziell geschulten sozialarbeiterInnen gemeinsam mit den kfz-lenkerInnen in einem per-
sönlichen gespräch diskutiert und analysiert wurden. 

Ergebnisse: Im Folgenden werden ausgewählte ergebnisse der Pilotprojekte zusammengefasst:
• Bei 23 Transportunternehmen aus acht Bundesländern wurden der einsatz und die akzeptanz von aws im

rahmen eines Pilotprojektes getestet. allerdings überschritt jeder 200. startversuch den eingestellten grenz-
wert (0,1 ‰).

• Bei 32 Privatpersonen, denen der Führerschein aufgrund eines alkoholdelikts in den letzten Jahren entzogen
worden ist, wurde aws für jeweils sechs Monate eingebaut. In der Pilotphase waren von den rd. 17.500
startversuchen 0,9 % aller atemprobetests über dem eingestellten grenzwert (0,1 ‰) und damit nicht in
ordnung.

• Die regelmäßig stattfindenden Termine zwischen MentorInnen und TestfahrerInnen dienten dazu den prakti-
schen einsatz der aws zu thematisieren und die Datenauslesungen der geräte vorzunehmen. Das aws mit
zugeschnittenem Mentoringprogramm zeigte sehr positive ergebnisse.

email: andrea.pumberger@kfv.at
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Finnish Motor Insurers' Centre, Road Safety Unit, Helsinki, Finnland

a. holoPaInen, k. ParkkarI

ln-depth on-the-spot road accident Investigation in Finland – alcohol-re-
lated fatal motor vehicle accidents in 2008-2012

road accident investigation teams carry out in-depth on-the-spot investigation of all fatal road and cross-coun-
try accidents in Finland (since 1968) by multidisciplinary (police, road and vehicle engineers, physician and be-
havioral scientist) teams. Investigation is regulated by legislation on the investigation of road and cross-country
traffic accidents (24/2001). The purpose of the investigation is to produce information and safety suggestions to
improve road safety through studying road and cross-country traffic accidents. This paper also comprises infor-
mation of fatal alcohol-related motor vehicle accidents which road accident investigation teams investigated in
2008-2012: a total of 1.135 fatal motor vehicle accidents of which in 273 (24 %) a party involved had a blood al-
cohol content of at least 0.5 ‰. The majority (71 %) of alcohol-related accidents were single-vehicle accidents.
The blood alcohol content of 81 % of drunk drivers exceeded the limit of aggravated drunk driving of 1.2 ‰. of
all drink drivers 65 % were not using a seat belt or helmet and 95 % of the people who lost their lives in alcohol-
related accidents travelled in the vehicle of the driver under the influence of alcohol.

email: arja.holopainen@vakuutuskeskus.fi

Institut für Verkehrsmedizin Zürich, Schweiz

e. wÖrZ, M. Menn, k. keller, C. BrehMer, T. krÄMer, r. wICk

Der klassische Cannabis-Fall in der verkehrsmedizinischen untersuchung

Einleitung: Bei der verkehrsmedizinischen abklärung bei verdacht auf das vorliegen auf eine Cannabis-Pro-
blematik werden bis dato am Institut für rechtsmedizin der universität Zürich (IrM uZh) urinprobenkontrol-
len durchgeführt. Diese werden kontrolliert, indem sie entweder unter sicht abgegeben werden oder indem eine
Temperaturmessung des urins stattfindet. Ziele: Ziel dieser arbeit ist es zu zeigen, ob einerseits unser untersu-
chungssystem ausreicht, um zu erkennen, ob uns eine Person gefälschten urin liefert und andererseits um unser
untersuchungskollektiv mit verdacht auf eine Cannabisproblematik statistisch darzustellen. Material/Methode:
um dieses Ziel zu erreichen wurden über einen Zeitraum von 3 Monaten praktisch alle Fälle, die aufgrund eines
FuD-ereignisses mit Cannabis oder aufgrund einer Betäubungsmittelproblematik mit Cannabis an der abteilung
verkehrsmedizin und Forensische Psychiatrie des IrM uZh abgeklärt werden mussten, von einem einzigen arzt
untersucht und in die vorliegende studie integriert. nicht in die studie einbezogen wurden Fälle, bei denen noch
zusätzliche verkehrsmedizinisch relevante Probleme vorlagen. Bei den untersuchten Fällen wurden einerseits die
Parameter der untersuchten Personen und deren vorgeschichte, die Parameter der erhobenen urinuntersuchung
und die weiteren toxikologischen abklärungen erfasst. Ergebnisse: es wurden insgesamt 50 Probanden in die
studie einbezogen. neben der Beschreibung des kollektivs wird im Poster die auswertung der durchgeführten
untersuchungen dargestellt und diskutiert. Zusammenfassung: Darstellung des klassischen Cannabis Falls im
verkehrsmedizinischen untersuchungsgut am Institut für rechtsmedizin der universität Zürich. Die aktuell an-
gewandte Methode zur Überwachung der urinprobenkontrollen wird statistisch ausgewertet und kritisch disku-
tiert.

email: eva.woerz@irm.uzh.ch
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Forensisch Toxikologisches Centrum München, Deutschland1)
Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie, Kreischa, Deutschland2)

T. FranZ
1), h. saChs

1), D. ThIeMe
2), g. sChwarZ

1), F. MußhoFF
1)

Überprüfung eines Cannabiskonsums über ThC-Cooh und 11-oh-ThC
in haaren als Beleg einer körperpassage

gemäß richtlinien der society of hair Testing (sohT) oder den Beurteilungskriterien bei analysen im rah-
men der Fahreignungsdiagnostik gilt der Cannabiswirkstoff Delta-9-Tetrahydrocannabinol (ThC) als leitsubs-
tanz. Dabei ist bekannt, dass ThC bei Cannabiskonsum wohl vornehmlich durch den nebenstromrauch in die
kopfhaare gelangt, zudem können positive Befunde gerade im niedrigeren konzentrationsbereich auch bei
nichtrauchern durch exposition gegenüber Cannabisrauch zustande kommen. ein nachweis von typischerweise
in der leber gebildeten Metaboliten könnte dagegen eine körperpassage belegen. In 314 Fällen wurde im FTC
München in den Jahren 2012 und 2013 sowohl auf ThC als auch Delta-9-Terahydrocannabinol-9-carbonsäure
(ThC-Cooh) untersucht. Die haaranalysen erfolgten mit akkreditierten lC-Ms/Ms-Methoden. In 284 Fällen
wurde ThC ermittelt in einer konzentration zwischen 0,01 und 4,6 ng/mg (Mw 0,35, Median 0,10 ng/mg). Für
ThC-Cooh wurde in 232 von 314 dieser Fälle ein positiver Befund erhalten zwischen 0,11 und 54,3 pg/mg
(Mw 5,4, Median 3,0 pg/mg). In 71 ThC-positiven Fällen (ThC 0,01-1,0 ng/mg) wurde keine ThC-Cooh
nachgewiesen. allerdings wurde dafür in den 30 Fällen mit negativem ThC-Befund in 10 Fällen dennoch ThC-
Cooh detektiert bis hin zu einer konzentration von 3,3 pg/mg. Die ThC-Cooh-konzentrationen in den kopf-
haaren korrelierten nicht mit den ThC-konzentrationen (r2 = 0,1962). erste ergebnisse belegen, dass auch 
11-hydroxy-Delta-9-Tetrahydrocannabinol (11-oh-ThC) ein geeigneter Marker bei haaranalysen sein könnte.
Die ergebnisse sprechen dafür, für haaranalysen gem. saMhsa-guidelines ggf. doch ThC-Cooh (und 
11-oh-ThC) als leitsubstanz anstelle von ThC zu verwenden, um dann auch konsum und rein passive exposi-
tion unterscheiden zu können. anforderungen an die sensitivitäten werden diskutiert.

email: t.franz@ftc-muenchen.de

Forensisch Toxikologisches Centrum (FTC) München, Deutschland1)
Institut für Rechtsmedizin, Universität München, Deutschland2)

s. loTTner-nau
1,2), B. ÖvgÜer

2), h. saChs
1), M. graw

2), F. MußhoFF
1)

einsatz der Immunanalysis Direct elIsa kits als sensitive und 
spezifische immunchemische vortestverfahren im rahmen der 

Fahreignungsdiagnostik

Einleitung: Bereits in der zweiten auflage der Beurteilungskriterien zur Fahreignungsdiagnostik kam es zu
einer absenkung von grenz- bzw. entscheidungswerten bei der Drogenanalytik im urin im rahmen von absti-
nenzkontrollen. aus analytischer sicht sind die mit chromatographischen Methoden zu erreichenden Bestim-
mungsgrenzen als unproblematisch anzusehen. allerdings ist in Frage zu stellen, ob gängige immunchemische
vortestverfahren eine ausreichende sensitivität und spezifität aufweisen und als vortestverfahren anwendung
finden können. Der Immunalysis Direct elIsa Test wurde hinsichtlich seiner anwendbarkeit im rahmen der
Fahreignungsdiagnostik (Drogenabstinenznachweis mittels urinanalytik) überprüft. Methode: native, verdünn-
te und aufgestockte urinproben wurden gem. herstellervorgaben immunchemisch auf amphetamine, Cannabi-
noide, Cocainmetabolite, opiate, Methadon bzw. eDDP und Benzodiazepine getestet. Die erhaltenen Befunde
wurden mit quantitativen ergebnissen aus chromatographischen analysen abgeglichen. sensitivität, spezifität,
positiver und negativer prädiktiver wert sowie die Falschklassifikationsrate wurden berechnet, ebenso wurden
roC-analysen vorgenommen. Ergebnis: Bei den 87 bis 182 je substanzgruppe untersuchten Proben wurde bei
verwendung der geforderten entscheidungsgrenzen in der Chromatographie bei der Immunchemie sensitivitäten
zwischen 90% und 100 % erreicht. Die spezifität lag im Bereich zwischen 72 % und 100 %. Schlussfolgerung:

Abstracts sup II - 27



BluTalkohol vol. 51/2014

Die Immunanalysis Direct elIsa kits eignen sich nur bedingt als vortestverfahren für chemisch-toxikologische
urinanalysen im rahmen der Fahreignungsdiagnostik unter Berücksichtigung der vorgaben aus den aktualisier-
ten richtlinien.

email: stefanie.lottner@med.uni-muenchen.de

Abteilung für Forensische und Klinische Toxikologie, Labor Krone, Bad Salzuflen, Deutschland

r. agIus, k. grauTe, F. PeTers, T. naDulskI, h.-g. kahl, B. DuFaux

aussagekraft von Drogen- und ethylglucuronid-ergebnissen in 
kosmetisch behandelten haaren

Ziele: Ziel der untersuchung war die ermittlung der aussagekraft von ergebnissen von Drogen- und ethyl-
glucuronid-analysen in kosmetisch behandelten haaren in einem größeren untersuchungskollektiv. Methode: In
9488 nicht behandelten haarproben wurde die konzentrationsverteilung in Perzentilen (1., 5., 50., 95. und 99.
Perzentile) für fünf verschiedene amphetamine, für Cannabinoide, Cocain, vier opiate, Methadon, Buprenorp-
hin, sowie sieben Benzodiazepine und ethylglucuronid (etg) mit der konzentrationsverteilung in 1026 kosme-
tisch behandelten, authentischen haarproben verglichen. Die eingesetzten Methoden waren unter Beachtung der
grenzwerte gültig bei der Fahreignungsdiagnostik für forensische Zwecke validiert und akkreditiert. Ergebnisse
und Diskussion: es wurden nur die Drogenklassen berücksichtigt für die mindestens 10 positive haarproben vor-
lagen. Die Positivrate in nicht-behandelten haaren war am höchsten für alkohol (4,5 % mit dem nachweis einer
ethylglucuronid-konzentration oberhalb von 7 pg/mg haar), gefolgt von ThC (2,0 %), Cocain (1,75 %) und
amphetaminen (0,59 %). während die konzentrationsverteilung zwischen dem 1. und 99. Perzentil für Drogen
in kosmetisch behandelten haaren signifikant niedriger lag als in nicht behandelten haaren, wurde für ethylglu-
curonid kein signifikanter unterschied nachgewiesen. Zudem konnte insgesamt kein signifikanter unterschied in
der rate der positiven haarproben zwischen kosmetisch behandeltem und nicht behandeltem haar für Drogen
und alkohol festgestellt werden. Zusammenfassung: auch wenn es weiterer untersuchungen bedarf, ist dies der
erste versuch, die auswirkungen von kosmetisch behandeltem haar auf die rate der positiven untersuchungser-
gebnisse für Drogen und etg im haar nachzuweisen. Zudem zeigt diese studie zum ersten Mal, dass kosmetisch
behandelte haarproben nicht zwangsläufig unbrauchbar für den nachweis von Drogen- und/oder alkoholkon-
sum sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass insbesondere für alkoholabstinenz-Programme, etwa im rahmen der
MPu, die Bestimmung von etg im haar eine bessere alternative zu urinkontrollprogrammen darstellt, auch
wenn es sich um kosmetisch behandeltes haar handelt. Die Möglichkeit der untersuchung von segmentierten
haarproben stellt zudem einen weiteren vorteil dar.  

l i t e r a t u r
r. agius. utility of coloured hair for the detection of drugs and alcohol. Drug Test. anal. 2014, 6, 110-119
r. agius, B. Dufaux, h.g. kahl, T. nadulski. Is urine an alternative to cosmetically treated hair for the detection

of drugs and alcohol? Drug Test. anal. 2014, 6, 120-122

email: ragius@laborkrone.de 
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Abteilung für Forensische und Klinische Toxikologie, Labor Krone, Bad Salzuflen, Deutschland

r. agIus, k. grauTe, F. PeTers, T. naDulskI, h.-g. kahl, B. DuFaux

screening auf legale und illegale Drogen im haar und urin im rahmen
der abstinenzüberprüfung mittels elIsa

In der vorliegenden arbeit stellen wir zum ersten Mal ergebnisse mit validationsdaten der von uns eingesetz-
ten luCIo®-Direct-elIsas für Drogenuntersuchungen im rahmen der Fahreignungsdiagnostik vor, nämlich
amphetamine, Cannabinoide, Cocain, opiate, Methadon und Benzodiazepine. Dabei wurden 9.000 authentische
haar- und 33.262 authentische urin-Proben unter Beachtung der MPu-grenzwerte analysiert [1]. nach dem
screening mit elIsa wurden alle positiven und eine signifikante anzahl von negativen Proben mit gas-Chro-
matographie-Massen-spektrometrie (gC-Ms) oder Flüssigkeits-Chromatographie-Tandem-Massen-spektrome-
trie (lC-Ms/Ms) untersucht. Bei beiden Methoden handelt es sich um verfahren, die für forensische Zwecke va-
lidiert und akkreditiert wurden. Die roC-kurven (receiving operating characteristics-kurven) sowie die
auC-Flächen (area under the curve) und die oMr (overall misclassification rate) wurden für die Drogenergeb-
nisse der haarproben berechnet und mit denen für urinproben verglichen. Die kriterien, vorgegeben von der ge-
sellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (gTFCh), wurden für alle screening-Tests im haar und im
urin erfüllt. Die auC-Flächen waren für fast alle Tests größer als 0.8, was auf eine sehr gute leistung hinsicht-
lich sensitivität und spezifität der elIsas hindeutet. außerdem unterschieden sich die auC-Flächen, berechnet
für Drogen im haar, nicht wesentlich von den auC-Flächen, ermittelt für die gleichen Drogen im urin. Dies be-
stätigt, dass ein screening von Drogen im haar mit elIsas ähnliche leistungscharakteristika aufweist wie im
urin, wie schon früher veröffentlicht [2] [3] [4] [5] [6].

l i t e r a t u r
[1] r. agius, T. nadulski. utility of elIsa screening for the monitoring of abstinence from illegal and legal

drugs in hair and urine. Drug Test. anal. 2014, 6, 101-109
[2] r. agius, T. nadulski, h.-g. kahl, B. Dufaux. Comparing a ‘Zero Tolerance’strategy with a conventional

drug screening strategy in urine and hair; Poster am International Forum for Drug and alcohol Testing
(IFDaT) Tagung in Barcelona, spanien, 12–14 april 2010

[3] r. agius, T. nadulski, h.g. kahl, B. Dufaux. significant increased detection rate of drugs of abuse in urine
following the introduction of new german driving license re-granting guidelines (vortrag). 48th annual
Meeting of the International association of Forensic Toxicologists (TIaFT) in Bonn, 29 august – 2 sep-
tember 2010

[4] T. nadulski, r. agius, h.-g. kahl, B. Dufaux. Das Drogen-screening in urin- und haarproben im rahmen
der MPu-untersuchungsergebnisse nach anwendung der neuen grenzwerte (Poster), gemeinsames sym-
posium der DgvP and der DgvM, 1–2 october 2010, Tübingen

[5] kirschbaum kM1, Musshoff F, wilbert a, röhrich J, Madea B., Direct elIsa kits as a sensitive and selec-
tive screening method for abstinence control in urine. Forensic sci Int. 2011 apr 15; 207(1-3): 66-9

[6] r. agius, T. nadulski, C. Moore. validation of lucio-Direct-elisa kits for the detection of drugs of abuse in
urine: application to the new german driving license re-granting guidelines. Forensic sci. Int. 2012, 215, 38 

email: ragius@laborkrone.de
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Universitätsspital Bern, Neurologische Klinik, Schlaf-Wach-Epilepsie-Zentrum, Schweiz

D. sChreIer, C. roTh, J. MaThIs

subjective perception of sleepiness in a driving simulator is different from
perception in the maintenance of wakefulness test

Objectives: we have recently described sleep deprived healthy subjects, who did not spontaneously signal
their subjective sleepiness before the first sleep-fragment during the maintenance of wakefulness test (MwT) [1].
here we tested spontaneous signalling in the MwT and while steering a driving simulator, both before and after
sleep deprivation (sD). Methods: Twenty-four healthy subjects (20-26y) were tested before and after one night
of sleep deprivation in a MwT and in a “divided attention steering simulator” (Dass) during 40 and 60 minutes
respectively. Participants were instructed to signal sleepiness as soon as they realized the first symptoms of slee-
piness or tiredness in addition to stay awake as long as possible. They were rewarded for optimal performance.
sleep was defined by a sleep- fragment lasting > 3 sec in the eeg while the eyes were closed. For statistical com-
parisons between conditions and missed/delayed sleep perception Chi-squared test was used. Results: seven sub-
jects (29 %) missed to signal sleepiness before the first sleep-fragment in the MwT after sD but no one did so be-
fore sD (p < 0.004). In the Dass, no subject missed to signal sleepiness before the first sleep fragment in both
tests, before and after sD. Therefore, sleepy subjects significantly more often missed to signal their sleepiness in
the MwT compared to the Dass (p < 0.004) whereas no difference existed between the tests in well rested sub-
jects before sD. Conclusion: These results confirm our earlier study in MwT [1], but in addition show, that pu-
rely internally driven subjective perception of sleepiness is more accurate during tasks which include a perma-
nent feedback of performance such as driving, compared to the passive situation of the MwT. subjective
perception of sleepiness is less accurate after sD compared to the rested state, suggesting that sleepiness impairs
perception of sleepiness itself. however this effect is overweighed by the performance feedback while driving.

l i t e r a t u r
[1] u. s. herrmann, C. w. hess, a. g. guggisberg, C. roth, M. gugger, and J. Mathis. sleepiness is not always

perceived before falling asleep in healthy, sleep-deprived subjects. sleep Med 11 (8): 747-751, 2010

email: david.schreier@insel.ch

HTW Dresden, Deutschland

P. rogge, J. CaMIn, M. DegenkolBe, T. TrauTMann

nutzung physiologischer Messgeräte bei senioren

Einleitung: Ältere verkehrsteilnehmer haben oft schwierigkeiten in der Bewältigung kritischer situationen
oder langer Fahrten. Durch die Messung physiologischer Parameter ist es möglich, die verminderung der leis-
tungsfähigkeit zu messen. hierdurch können bei eingeschränkter leistungsfähigkeit geeignete Maßnahmen er-
griffen werden, neben einer warnung sind auch aktive eingriffe in die Fahrzeugführung denkbar (z. B. ge-
schwindigkeitsreduzierung). Ziele: waren die Messsysteme bisher für einen dauerhaften Fahrzeugeinsatz wenig
geeignet, ermöglichen neue konzepte nun eine praxisnahe anwendung. so ist mit der Pulsuhr „mio alpha“ das
erste system verfügbar, das kontinuierlich und ohne weitere sensorik (Brustgurt) die herzrate detektieren kann.
als haupteinsatzgebiet ist zunächst der Fitnessbereich vorgesehen. Material/Methode: um das Potential für neue
Fahrerassistenzsysteme zu evaluieren, wurde auf Basis dieser uhr und eines Tablet-PC (iPad Mini) ein einfach
zu nutzendes Messsystem für den Fahrzeugeinsatz entwickelt. aktuell vier senioren erhielten dieses system für
eine erste erprobung. Dabei sollte zunächst die stabilität der signale in diesem einsatzfeld geklärt werden. Er-
gebnisse: ein Messung (Fahrzeuggeschwindigkeit und herzrate) ist in abb. 1 dargestellt. Die wenigen störun-
gen der herzrate können eindeutig identifiziert werden, ein einsatz ist damit möglich. aktuell wird die nutzer-
schnittstelle entsprechend der Bedürfnisse der vier nutzer individuell erweitert. neben der realisierung von
hinweisen und warnungen sind ebenso Möglichkeiten für ein nutzerfeedback geplant. eine auswertung aller
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Messungen ist durch eine webanwendung möglich. Zusammenfassung: Im Beitrag werden das konzept sowie
die bisherigen ergebnisse vorgestellt. Der Fokus der auswertung liegt dabei im abgleich der physiologischen
Messwerte mit Änderungen in den individuellen Fahrbewegungsdaten. hieraus lassen sich grundlegende Funk-
tionsausprägungen und einsatzgrenzen künftiger assistenzsysteme ableiten.

l i t e r a t u r
Trautmann, T. & rogge. P.: „ein neues system zur aufnahme kritischer Fahrsituation mit fahrerindividueller

auslösung“, Zeitschrift für verkehrssicherheit, 3/2013
Trautmann, T. & rogge. P.: „ConCePT oF InDIvIDual DrIver assIsTanCe sysTeMs wITh In-

ClusIon oF DrIvers PerForManCe“, MobileMed 2013, Prag

email: rogge@htw-dresden.de
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D. Zwahlen, C. JaCkowskI, M. PFÄFFlI

Tagesschläfrigkeit in der verkehrsmedizinischen Begutachtung: ein unter-
schätztes Problem?

Einleitung: Tagesschläfrigkeit hat einen großen einfluss auf die verkehrssicherheit. studien zeigen, dass bis
zu 30 % aller verkehrsunfälle durch schläfrigkeit verursacht werden. an erster stelle der somatischen ursachen
einer pathologischen Tageschläfrigkeit steht mit einer Prävalenz von ca. 5 % in der normalbevölkerung ein ob-
struktives schlafapnoesyndrom (osas). Patienten mit einem osas haben ein zwei- bis siebenfach erhöhtes 
risiko für verkehrsunfälle. Ziele: Ziel der studie ist aufzuzeigen, wie häufig eine pathologische Tagesschläfrig-
keit und ein osas bei Fahrzeuglenkern, die sich einer verkehrsmedizinischen Begutachtung unterziehen, ver-
mutet werden kann. weiter soll untersucht werden, ob verstärkte Bemühungen zur erfassung einer pathologi-
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schen Tagesschläfrigkeit/eines osas in diesem setting angezeigt sind. Material/Methode: Im Zeitraum von 
Januar bis Juni 2012 sowie von oktober 2012 bis März 2013 wurde allen exploranden, welche sich zur abklä-
rung der Fahreignung vorgestellt haben, ein Fragebogen gegeben (n = 435). Dieser wurde zu hause ausgefüllt
und anonym zurückgesandt. Der Fragebogen setzte sich aus den validierten screeningtools „epworth sleepiness
scale“ und „Berlin Fragebogen“ sowie zusätzlichen Fragen zu früheren (Beinahe-)einschlafunfällen sowie ge-
sundheitlichen und soziodemographischen aspekten zusammen. Ergebnisse: 127 ausgefüllte Fragebögen wur-
den retourniert und ausgewertet (rücklaufquote 29 %; 108 Männer, 19 Frauen; Durchschnittsalter 42.5 ± 14
Jahre; Body-Mass-Index 24.9 ± 3.5 kgm-2). In der „epworth sleepiness scale“ wurden werte zwischen 0 und 17
Punkten erreicht (Durchschnittswert 6 ± 3 Punkte), 8.6 % der studienteilnehmer erzielten einen Punktescore 
≥ 11. Im „Berlin Fragebogen“ erzielten 9.4 % der studienteilnehmer ein positives resultat in zwei kategorien:
bei diesen Fahrzeuglenkern besteht ein hohes risiko auf ein osas. 15.6 % der Befragten gaben an, schon ein-
mal am steuer eingeschlafen zu sein. einen sekundenschlaf-bedingten verkehrsunfall bejahten 7.8 %. Zu-
sammenfassung: Diese resultate zeigen, dass eine pathologische Tagesschläfrigkeit/ein osas ein relevantes
Problem in der untersuchten gruppe darstellt. Bei jeder abklärung der Fahreignung sollte daher nach einer pa-
thologischen Tagesschläfrigkeit/einem osas gescreent werden. Dazu stehen einfach anzuwendende, gut vali-
dierte Instrumente wie die „epworth sleepiness scale“ und der „Berlin Fragebogen“ zur verfügung.

email: daniel.zwahlen@irm.unibe.ch

Dräger Safety GmbH & Co. KGaA, Lübeck, Deutschland

B. velTen

alkohol-Interlocks: neue technische Trends

seit über 30 Jahren sind alkohol-Interlocks im einsatz. sie bieten heute eine Technik, die sich bewährt hat,
und kommen neben usa, kanada und australien vor allem in europa immer mehr zum einsatz. schweden, Finn-
land, niederlande, Frankreich und Belgien haben bereits staatliche Trunkenheitsfahrerprogramme eingeführt, in
Deutschland wird darüber intensiv diskutiert. Trotz des heute bereits hohen technischen stands zeichnen sich der-
zeit neue Trends und damit verbundene anforderungen ab. Dazu gehören Zusatzgeräte wie eine kamera oder
Module zur mobilen Datenübertragung sowie die Frage nach der Datensicherheit der personenbezogenen ereig-
nisdaten der alkohol-wegfahrsperren. Bei der Benutzung von alkoholsensitiven wegfahrsperren werden ereig-
nisdaten aufgezeichnet, die ausgelesen, auf eine Datenbank übertragen und dort analysiert werden können. nur
mit einem solchen Datenmanagementsystem kann ein staatliches Interlock-Programm durchgeführt werden. In
Programmen mit Trunkenheitsfahrern spielen diese Daten eine große rolle für den erhalt der Fahrerlaubnis. Des-
halb werden neben den anforderungen an die eigenschaften der alkohol-Interlocks (2. ausgabe der en 50436-
1:2014) [1] auch Fragen zur sicherheit und dem schutz der personenbezogenen ereignisdaten zunehmend dis-
kutiert. eine entsprechende europäische norm (en 50436-6) [2] mit deutlich verschärften anforderungen an die
Datensicherheit von alkohol-Interlocks ist darum kurz vor der endgültigen verabschiedung. In einigen staaten,
in den usa und in australien werden zu bestimmten ereignissen Fotos und/oder bei bestimmten auffälligkeiten
eine zeitnahe Benachrichtigung der Behörde gefordert. Diese Funktionen werden i.d.r. durch zusätzliche Modu-
le, einer kamera und/oder einem gPrs-Modul, bereitgestellt, die mit der steuereinheit der alkohol-wegfahr-
sperre verbunden werden. entsprechend der neuen europäischen norm en 50436-1:2014 müssen diese Zusatz-
geräte des alkohol-Interlocks auch im rahmen der Zulassung geprüft werden. Trotz mancher vorteile, die die
neuen technischen Möglichkeiten der Zusatzgeräte bieten, sollte ihr einsatz in einem Trunkenheitsfahrerpro-
gramm jedoch sorgfältig abgewogen werden:  

– wer bezahlt die zusätzlichen kosten für den einsatz der geräte? 
– Ist der eingriff in die Privatsphäre des Fahrers (und evtl. eines Beifahrers) durch eine kamera zu rechtferti-

gen? 
– wer wird sich die Fotos ansehen? 
– Ist es sinnvoll, unmittelbar die Information über einen verweigerten wiederholungstest über das Datenma-

nagementsystem zu erhalten? 
– wie soll damit umgegangen werden?  
Zur Zeit befindet sich die Technik von alkohol-Interlocks in der entwicklung zu einem umfassenderen sy-

stem. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, die aber auch zusätzliche Fragen aufwerfen. Da Zuverlässigkeit der al-
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kohol-Interlocks und ihrer Zusatzgeräte, Datensicherheit und Datenschutz eine immer wichtigere rolle spielen,
sollten alkohol-Interlocks, die in Trunkenheitsfahrerprogrammen zum einsatz kommen, den anforderungen der
europäischen normen en 50436-1 und en 50436-6 entsprechen. 

l i t e r a t u r
[1] en 50436-1: alkohol-Interlocks – Prüfverfahren und anforderungen an das Betriebsverhalten – Teil 1: ge-

räte für Programme mit Trunkenheitsfahrern, Januar 2014 
[2] en 50436-6: alkohol-Interlocks – Prüfverfahren und anforderungen an das Betriebsverhalten – Teil 6: Da-

tensicherheit, entwurf april 2013 

email: Bettina.velten@draeger.com

KFV, Prozessentwicklung, Wien, Österreich

s. kaulICh

bewusst.sicher.werkstatt – verkehrskompetenz für seniorInnen

Einleitung: Die alterspyramide stellt sich spürbar auf den kopf, 2030 wird bereits jeder dritte autofahrer über
60 Jahre alt sein – ein alter, in dem nicht zuletzt vermehrte unsicherheit und Ängstlichkeit das unfallrisiko er-
höhen und motorische, sensorische sowie kognitive Fähigkeiten nachweislich abnehmen. Daher sind neue lö-
sungsansätze für die aktive Teilnahme am straßenverkehr bis ins hohe alter gefragt. während in anderen eu-
ländern verpflichtende Überprüfungen der Fahrtauglichkeit ab 50 oder 60 Jahren bereits gesetzlich verankert
sind, setzt man in Österreich auf Freiwilligkeit. Im rahmen des Modells bewusst.sicher.werkstatt (b.s.w.) wurden
„peer-to peer-workshops“ für ältere autofahrerInnen konzipiert. Ziele: Diese zielgerichteten workshops sollen
die verkehrskompetenz von älteren autofahrerInnen schulen und nachhaltig verbessern.

Zielsetzung:
– Fördern der eigenen stärken
– Fördern des bewussten umgang mit risiken (stärkung der wahrnehmungs- und handlungskompetenz in ri-

sikosituationen)
– aufrechterhaltung der Fahreignung älterer Personen und damit auch die Beibehaltung der Mobilität
Methode: Der 4-stündige workshop (6-12 TeilnehmerInnen) baut auf den persönlichen ressourcen der seni-

orInnen auf, der/die Moderator/In wird nach dem Peer-Prinzip ausgewählt. Ergebnisse: Im Jahr 2012 wurden
österreichweit bereits 125 workshops absolviert, insgesamt nahmen bis ende 2013 2.901 ältere autofahrerInnen
am präventiven Modell der bewusst.sicher.werkstatt teil. um den langfristigen erfolg dieser workshops zu ge-
währleisten, wurden 2012 insgesamt 60 workshops evaluiert. Im rahmen dieser evaluation konnte ein durch-
wegs positives Fazit gezogen werden: Der großteil der TeilnehmerInnen wurde sich ihrer stärken und schwä-
chen bewusst und plant weiterführende Maßnahmen im eigenen Interesse zu absolvieren. (Fahrsicher-
heitstraining, Perfektionsfahrt, seh- und hörtest, gymnastikstunden, etc.) grundsätzlich ist die Zielgruppe
„autofahrerInnen 65 +“ eine sehr vielfältige, ebenso gestaltet sich der alterungsprozess sehr individuell. genau
auf diese vielfalt muss ganz spezifisch eingegangen werden, in kleinen, interaktiven gruppen, wie dies das 
Modell der bewusst.sicher.werkstatt vorzeigt.

email: sabine.kaulich@kfv.at
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w. welZ, g. Preuss

wechselwirkungen zwischen hörspieldarbietung und straßenverkehrs-
situationen

Einleitung: Die verkaufszahlen für hörspiele ergeben für das Jahr 2013 einen neuen rekord von 14 Millionen
verkauften hörbüchern auf CD [1]. Bisher durchgeführte studien haben die auswirkungen von Musik in unter-
schiedlicher art auf das reaktionsverhalten untersucht [4] [5]. Studienziel: wie genau werden die Inhalte des dar-
gebotenen hörspiels wahrgenommen und wiedergegeben während der Durchführung eines verkehrsaufmerk-
samkeitstestes. Methoden: Insgesamt 90 Probanden im alter von 17 bis 56 Jahren absolvierten einen
verkehrsaufmerksamkeitstest und wurden mit Musik- (n = 30) und hörspielbeschallung (n = 30) und einer kon-
trollgruppe (n = 30) ohne akustische Beeinflussung gegenüber gestellt. Mit hilfe des wiener Testsystems wurden
untersuchungen zur reaktiven Belastbarkeit, der orientierungs-, konzentrations- und aufmerksamkeitsleistung
sowie der reaktionsfähigkeit durchgeführt. 30 der Probanden wurden während des Tests über kopfhörer mit
einem hörspiel beschallt. Ergebnisse: Die 6 Fragen zum hörspiel wurden insgesamt von 31 % der Probanden
richtig beantwortet, 69 % antworteten falsch oder unzureichend („weiß nicht“). Zusammenfassung: Insbesonde-
re länger anhaltende geforderte konzentration und ausdauer sowie Mehrfachreize, wie in den durchgeführten
Tests, senken offenbar die selektive aufmerksamkeit [2] [3] [4] [5]. 

l i t e r a t u r
[1] „handelspanel Buch“ von media control® gfk InTernaTIonal, verkaufszahl hörbücher 2013
[2] Perham, n., Joanne vizard, J.: Can preference for background music mediate the irrelevant sound effect?

applied Cognitive Psychology, volume 25, Issue 4, pages 625-631, July/august 2011
[3] Furnham, a. & allass, k. The influence of musical distraction of varying complexity on the cognitive per-

formance of extroverts and introverts. european Journal of Personality, 13, 1999, 27-38
[4] la Motte-haber, h. de/ rötter, g. (hg.) (1990) Musikhören beim autofahren – acht Forschungsberichte.

Frankfurt, Bern, Paris, new york: lang
[5] Paridon, h., springer, J.: effekte von Musik per kopfhörer auf das reaktionsverhalten bei unterschiedlichen

verkehrsgeräuschen. Zeitschrift für verkehrssicherheit (2012) nr. 4, s. 192-195
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Die Bedeutung von audiomitschnitten des explorationsgespräches für die
Fahreignungsbegutachtung

Die Diskussion um reliabilität, validität und objektivität der Medizinisch-Psychologischen untersuchung
(MPu) wird immer wieder neu entfacht. seitens der Politik und der anwaltschaft wird bemängelt, dass die Fah-
reignungsbegutachtung (sowohl die ärztliche als auch die medizinisch-psychologische untersuchung) für den
Begutachteten nicht transparent genug sei. Insbesondere sei es schwer, die empfehlung des gutachtens zu über-
prüfen und ggf. mit juristischen Mitteln anzugreifen. Der Forderung der anwaltschaft, die Transparenz der MPu
durch einführung einer routinemäßigen Bild- oder Tonaufnahme zu dokumentieren, schloss sich auch das ver-
kehrsministerium an. Diese sachlage war der zentrale ausgangspunkt für eine empirische Überprüfung des ein-
flusses von audiomitschnitten des explorationsgesprächs auf die Fahreignungsbegutachtung. Im rahmen der
vorliegenden evaluationsstudie wurden die auswirkungen von audiomitschnitten auf den diagnostischen Pro-
zess, die Qualität und das ergebnis der Begutachtung untersucht. aus einer anfallenden stichprobe von 303 me-
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dizinisch-psychologischen Fahreignungsuntersuchungen wurden die zu Begutachtenden zufällig der Bedingung
„exploration mit audioaufnahme“ oder der kontrollbedingung „exploration ohne audioaufnahme“ zugeteilt.
alle gutachten wurden von 15 gutachter/ -innen aus insgesamt 20 amtlich anerkannten Begutachtungsstellen für
Fahreignung (Bfg) des Dekra e.v. Dresden verfasst. In der anschließenden gutachtenanalyse wurden auswir-
kungen der audioaufnahmen von explorationsgesprächen auf die folgenden aspekte der Begutachtung unter-
sucht: Dauer des explorationsgesprächs, länge des gutachten, anzahl wörtlicher Zitate, nachvollziehbarkeit,
ausführlichkeit der in der exploration erhobenen Daten, verständlichkeit und Formulierung des gutachtens, die
Integration der Befunde und die nachprüfbarkeit der schlussfolgerungen. Ferner wurde eine Befragung der ent-
scheidungsträger (Fahrerlaubnisbehörden) und der verwaltungsrichter zur Praktikabilität der verschiedenen Do-
kumentationsmodelle durchgeführt. Denn nicht zuletzt ist auch die Praktikabilität und verhältnismäßigkeit einer
(besseren bzw. umfangreicheren) Dokumentation für die Praxis von enormer Bedeutung. 

email: malgo@uni-bonn.de
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FrAnk MußhoFF

Blutalkoholbestimmung – Beweissicherheit und Gleich-
behandlung im Strafverfahren*)

Einleitung
Im koalitionsvertrag der Großen koalition mit dem Titel „Deutschlands Zukunft gestal-

ten“ [1] findet sich beinahe unbemerkt ein kleiner Passus folgenden Inhaltes: „Bei Ver-
kehrsdelikten streben wir an, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration auf körperli-
che Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu verzichten. Eine Blutentnahme wird
durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt.“

Dieser Satz sorgte dafür, dass viele rechtsmediziner und forensische Toxikologen sich
zunächst einmal fragten, ob sie wesentliche analytische neuerungen bzgl. forensischer
Blutalkoholbestimmung schlichtweg versäumt hätten. Gibt es etwa neue Techniken zur
Bestimmung der Blutalkoholkonzentration? Zunächst blieb alles still. Dann folgte die Ein-
ladung zum Symposium des B.A.D.S. „Beweissichere Atemalkoholanalyse“ in Aschers-
leben am 03. 06. 2014, in der Bezug auf eben obige koalitionsaussage genommen wurde.
Aber wo sind die neuen Verfahren? Denn die Atemalkoholanalytik ist ja nun wirklich kein
„modernes Messverfahren, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration“, besteht doch
grundsätzlich Einigkeit darüber, dass Atemalkoholkonzentration (AAk) und Blutalkohol-
konzentration (BAk) nicht korrelieren und auch ansonsten große Bedenken gegen einen
Einsatz bei strafrechtlichen Fragestellungen bestehen.

So wurde u. a. auch auf der 79. konferenz der Justizminister [2] formuliert: „Die Justiz-
ministerinnen und Justizminister vermögen die von der Ständigen konferenz der Innen-
minister und -senatoren befürwortete Einführung der Atemalkoholanalyse bei Verkehrs-
straftaten derzeit nicht zu unterstützen. Die für die Allgemeinheit besonders gefährlichen,
unter Alkoholeinfluss begangenen Straßenverkehrsstraftaten bedürfen der effektiven und
konsequenten Ahndung. ob eine solche bei teilweiser Ersetzung der Blutalkoholanalyse
durch die Atemalkoholanalyse gewährleistet wäre, steht nicht mit hinreichender Sicherheit
fest. In der Wissenschaft ist weiter umstritten, ob eine Atemalkoholanalyse als alleiniges
Beweismittel zur sicheren Feststellung der Fahruntüchtigkeit im Sinne der einschlägigen
Strafvorschriften ausreicht. Die strafrechtliche Praxis befürchtet u. a. eine erhebliche Er-
schwerung der forensischen Beweisführung. Sie hat sich deshalb gegen eine teilweise Er-
setzung der allseits anerkannten Blutalkoholanalyse durch die Atemalkoholanalyse ausge-
sprochen.“ 

nicht anders lautet die nach emsigen Diskussionen auf dem 47. Deutschen Verkehrsge-
richtstag ausgesprochene Empfehlung [3]: „…Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass
die Atemalkoholanalyse gegenwärtig kein geeignetes Beweismittel zur Feststellung sog.

*) Vortrag anlässlich des Symposiums des B.A.D.S. „Beweissichere Atemalkoholanalyse“ in Aschersleben am
3. Juni 2014. Der Vortragsstil wurde beibehalten.
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„absoluter“ Fahrunsicherheit ist. Der Arbeitskreis empfiehlt weitere umfassende For-
schungsarbeit unter Einbeziehung der rechtsmedizin, der Justiz und der Polizei.“

nach der Entscheidung des BGh zur Beweissicherheit der Atemalkoholanalyse im ord-
nungswidrigkeitenrecht (§ 24a Abs. 1 StVG) [4] kam es in foro in der Folge vornehmlich
nur noch zu Diskussionen bei nichterfüllen bestimmter Ausführungsbestimmungen (ins-
besondere Wartezeiten etc.), ansonsten erfolgte auch mit hinblick auf die Verhältnismä-
ßigkeit (nur ordnungswidrigkeit) eine weitgehende Akzeptanz. Diese besteht aber nicht
über Bußgeldverfahren hinaus. Laut BGh-Beschluss vom 03. 04. 2001 wurden gerade
nicht die Voraussetzungen festgeschrieben, „unter denen die rechtsprechung auch die
Atemanalyse als hinreichend zuverlässiges Beweismittel zur abschließenden Feststellung
alkoholbedingter „absoluter“ Fahruntüchtigkeit nach § 316 StGB anerkennt“, was von re-
visionsgerichten entsprechend getragen wird. Während es im Bereich des ordnungswi-
drigkeitenrechts mit der Einführung eigener AAk-Grenzwerte zur Festlegung eines Tatbe-
standmerkmals kam, stellt ein AAk-Wert im Verkehrsstrafrecht im Gegensatz zu einem
BAk-Wert kein ausreichendes Beweisanzeichen dar. In Sachsen-Anhalt wurde gem. run-
derlass des Innenministeriums festgelegt, dass ab einem AAk-Wert von 0,8 mg/l Straf-
rechtsrelevanz gegeben ist und ohne BAk-Bestimmung gem. § 316 StGB Anklage erho-
ben werden kann [5]. revisionsgerichte folgten dem nicht und so wurde selbst bei einer
AAk von 0,94 mg/l nicht mit absoluter Sicherheit von einer BAk von mindestens 1,1 ‰
ausgegangen und vielmehr festgestellt, dass eine Verurteilung wegen § 316 StGB nicht al-
leine auf eine AAk gestützt werden kann [6]. 

Ein (teilweiser) Verzicht auf eine Blutprobe bei Verkehrsstraftaten unter Alkoholeinfluss
ist aus medizinisch-naturwissenschaftlicher Sicht bzw. aus Sicht wissenschaftlicher Sach-
verständiger in Verkehrsstraftaten gerade in Anbetracht der hohen Ansprüche an die Be-
weiskraft in einem Strafverfahren nicht akzeptabel. Es würde auf ein wertvolles Beweis-
mittel mit hoher Aussagekraft verzichtet, zusätzlich käme es in Begutachtungsfragen zu
vermeidbaren unsicherheiten und insbesondere zur ungleichbehandlung von Betroffenen,
was in verschiedenen Ausführungen zu dieser Thematik zusammengefasst wurde [u. a.
7,8]. Anlässlich des aktuellen Symposiums seien die kritischen Punkte nochmals aufge-
führt, wobei eine deutliche Übereinstimmung mit den Ausführungen zum 47. Deutschen
Verkehrsgerichtstag [9] nicht ungewollt ist, liegen doch seitdem keine Ergebnisse bzgl.
einer an sich geforderten „weiteren umfassenden Forschungsarbeit unter Einbeziehung der
rechtsmedizin, der Justiz und der Polizei“ vor. Insofern verwundert eine Wiederaufnahme
der alten Thematik, eben obwohl keine geforderten neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nisse beigebracht wurden.

1. Wegfall eines wichtigen Beweismittels im Strafverfahren
Mit der Abschaffung der Blutprobe ginge ein wichtiges und besonders sicheres und in-

formatives Beweismaterial verloren. Zum einen könnte im Falle einer Anzweifelung bei
einer Atemalkoholprobe eine prinzipielle Überprüfung des Ergebnisses nicht mehr erfol-
gen, was bei asservierten Blutproben zwanglos möglich ist. Dieses ist zugegebenermaßen
kein besonders hervorzuhebender Punkt, zählt doch ein mit dem durch die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) zugelassenen Messgerät Evidential erzielter Wert als ein-
deutiger Beleg. Dennoch ist zu beachten, dass nachuntersuchungen bei Zweifeln am tech-
nischen Zustand des Atemalkoholgerätes oder Zweifeln bezüglich des Einhaltens von
physiologisch notwendigen Wartezeiten nicht zu praktizieren sind. In diesem Zusammen-
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hang ist besonders kritisch auf eine Publikation der Polizei selbst hinzuweisen. Bei Aus-
wertung von ordnungswidrigkeitsanzeigen in den Jahren 2006-2009, bei denen eine
Atemalkoholmessung mit dem Dräger Evidential 7110 vorgenommen wurde, war in über
50 % der Fälle mindestens ein Fehler festzustellen [10]. Diese Fehler betrafen zum einen
die Bedienung des Messgerätes, zum anderen das Ausfüllen von Protokollblättern. Inwie-
weit das sogar zu einer nichtverwertbarkeit geführt hat ist nicht mitgeteilt worden, u.u.
wird es in einem oWi-Verfahren derzeit auch nicht zwingend von Juristen darauf angelegt.
Anders wird dieses bei Strafverfahren aussehen. Will man sich das bei der Verfolgung
eines kriminellen Vergehens erlauben?

Ein aus sachverständiger Sicht weiterer kritischer Punkt ist die Tatsache, dass bei einer
AAk-Bestimmung die Möglichkeit einer Überprüfung der sicheren Identität eines Betrof-
fenen mittels DnA-untersuchung entfällt. Bei polizeilichen Überprüfungen sollte i. d. r.
die Identität eines Betroffenen festgestellt werden, im Falle einer Atemalkoholmessung
mit dem Dräger Evidential 7110 werden Personendaten sogar in das Gerät eingegeben.
Probleme entstehen insbesondere dann, wenn keine oder nicht die eigenen Ausweispapie-
re mitgeführt oder eingesehen werden. Des Weiteren kann es zu Fehlern bei der Eingabe
von Personaldaten kommen (insbesondere bei gleichzeitiger Vorführung mehrerer Perso-
nen). In der oben erwähnten polizeilichen Auswertung ist z. B. von Fällen die rede, in
denen bei einem 24- und 26-Jährigen ein Alter von 94 bzw. 96 Jahren eingegeben wurde
[10]. Da das Messgerät anhand des Alters berechnet, welches Atemvolumen für eine be-
weissichere Analyse benötigt wird und dies indirekt Einfluss auf das Messergebnis hat,
sind Messergebnisse in solchen Fällen nicht mehr verwertbar. Bekannt geworden sind
auch Fälle, bei denen das Alter bewusst heraufgesetzt und damit das notwendige Atemvo-
lumen herabgesetzt wurde, um Angetrunkenen überhaupt eine AAk-Messung zu ermög-
lichen, die sonst nicht in der Lage gewesen wären, das Gerät ausreichend zu beatmen.

Derzeit kommt es gerade bei Strafverfahren in der Praxis im weiteren Verfahrensgang
zumindest in Einzelfällen immer wieder zu Einlassungen, man sei gar nicht gefahren oder
man habe keine Probe abgegeben. Im weiteren Verlauf kann im Fall einer Atemalkoholbe-
stimmung lediglich auf Zeugenaussagen (der Polizeibeamten) zurückgegriffen werden,
die i.d.r. nur auf die Aktenlage Bezug nehmen. Diese Problematik wird von Seiten der Be-
fürworter der AAk-Messung deutlich heruntergespielt, denn die sichere Identität werde
doch anhand von Ausweispapieren überprüft [11]. Was aber, wenn jemand nicht die eige-
nen, sondern die eines ähnlich aussehenden Verwandten oder Bekannten mit sich führt?
Eindeutig beweissicher ist die Identität allein anhand von Papieren bestimmt nicht festzu-
stellen.

In einer aktuelleren hamburger Studie wurde dargestellt, dass derzeit bei 1.000 bis 2.000
Blutentnahmen Zweifel an der Identität erhoben werden bzw. in 45,2 % der Fälle mit ent-
sprechender Einlassung eine nichtidentität tatsächlich festgestellt wurde [12]. Auch wenn
es sich derzeit bei kenntnis der technischen Möglichkeiten bzgl. einer DnA-Analytik um
Einzelfälle handelt, ist ein entsprechendes Einlassungsverhalten bei fehlender Möglichkeit
einer Überprüfbarkeit gerade in Anbetracht der bei einem Strafverfahren im Vergleich zu
einem ordnungswidrigkeitsverfahren drohenden Folgen vermehrt zu erwarten. Abhilfe
könnte geschaffen werden, würde man eine Speichelprobe (z. B. Mundstück) oder zumin-
dest einen Fingerabdruck asservieren.

Ein besonders wichtiger Aspekt ist die mögliche Überprüfung einer zusätzlichen Auf-
nahme weiterer zentral wirksamer Mittel (Drogen, Medikamente) im Blut eines Verkehrs-
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teilnehmers in einer gelagerten Blutprobe. nicht selten ergeben sich entsprechende hin-
weise oder Verdachtsmomente erst im nachgang bzw. fallen dann Diskrepanzen zwischen
einem Alkoholbefund und der Symptomatik eines Betroffenen auf. Folgeuntersuchungen
werden i. d. r. von Staatsanwaltschaften oder z.T. auch von Gerichten erteilt. Die Erken-
nung drogen-/medikamentenbeeinflusster kraftfahrer im Straßenverkehr ist nach wie vor
problematisch. Zwar hat sich die Aufklärungsrate bedingt durch polizeiliche Schulungs-
maßnahmen deutlich erhöht, jedoch hängt es nach wie vor an der Erfahrung (und der Schu-
lung) der einzelnen Beamten. Auch Drogenschnellteste vor ort auf Schweißbasis, an urin
oder an Speichelflüssigkeit sind nach wie vor nicht verlässlich und erfassen per se nur eine
kleine Zahl möglicher relevanter Substanzen. Zudem besteht schon jetzt regional das Pro-
blem, dass aus kostengründen und Gründen des Aufwandes bei Vorliegen einer alkohol-
bedingten „absoluten Fahrunsicherheit“ auf zusätzliche untersuchungen verzichtet wird
oder zumindest nicht auf alle relevanten Substanzklassen analysiert werden soll. Daher ist
die Gefahr eines rückganges der Verfolgung entsprechender Fälle zu befürchten und aus
dem benachbartem Ausland liegen warnende Beispiele vor (z. B. Österreich mit ver-
gleichsweise sehr geringer Fallzahl von Drogen im Straßenverkehr [13]).

Ein weiteres sehr relevantes Problem stellen sog. nachtrunkeinlassungen dar, d.h. ein
Betroffener gibt – häufig auch erst wieder im nachgang zu einem Geschehen – an, er habe
zwischen Fahrt und Eintreffen der Polizei bzw. der Probenahme (auch Fälle eines nach-
trunkes im Polizeiwagen oder auf der Polizeiwache werden angegeben) Alkohol konsu-
miert. Am gelagerten Blut besteht die Möglichkeit, eine Begleitstoffanalyse vorzunehmen
und somit die Trinkangaben eines Betroffenen zu überprüfen. Bei Verzicht auf eine Blut-
probe würde man sich eines wichtigen Beweismittels entledigen. Die Ergebnisse einer Be-
gleitstoffanalyse können zudem auch zu einer Überprüfung von Trinkgewohnheiten her-
angezogen werden (z. B. langzeitige Alkoholisierung, untersuchung auf Alkoholmarker,
Schlusssturztrunk).

Auch bei einer verwaltungsrechtlichen Überprüfung der Fahreignung kann eine anlass-
bezogen gewonnene Blutprobe von Bedeutung sein und den Betroffenen ggf. entlasten.
Bei der Überprüfung der Fahreignung ist eine sog. Veränderungsdiagnostik von relevanz,
d. h. eine reduktion des Trinkverhaltens seit dem Vorfall ist zu belegen. Dazu können al-
koholisiert angetroffenen kraftfahrer nach rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, die
über die Deliktblutprobe verfügt, auf eigene kosten daran eine untersuchung auf Alko-
holmarker durchführen lassen und mit Folgeuntersuchungen ggf. eine Veränderung zeit-
nah zum Delikt belegen, was die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis erleichtern kann. Auch
dieser Aspekt scheint von Befürwortern der AAk-Messung nicht verstanden zu werden,
die von einer „ungesetzlichen Ausspähung und einer Verletzung von Persönlichkeitsrech-
ten Betroffener“ sprechen [11]. Selbstverständlich ist nicht angedacht, solche untersu-
chungen grundsätzlich durchzuführen. Aber gerade auf Wunsch Betroffener kann eine
damit zu belegende Veränderung des Trinkverhaltens zu einer beschleunigten Wiederertei-
lung der Fahrerlaubnis führen und ist somit günstig für sie selbst.

Andererseits werden solche weiterführenden untersuchungen, anders als von kritikern
dargestellt, durchaus zumindest in Einzelfällen von erfahrenen Staatsanwälten oder rich-
tern im rahmen eines Strafverfahrens in Auftrag gegeben, wenn es bei der Überprüfung
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit um das Alkoholkonsumverhalten einer Person
geht. Der Verfasser wurde im Vorfeld einer mündlichen hauptverhandlung schon oftmals
mit entsprechenden untersuchungen beauftragt.
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Letztendlich kann zu einem möglichen Beleg und oder zur Abschätzung eines einige
Stunden vorangegangenen Alkoholkonsums bei aktueller Alkoholfreiheit eine Analyse auf
Ethylglucuronid im Blut in Strafverfahren von Interesse sein.

2. Wegfall einer unabhängigen Beurteilung des psychophysischen Leistungsbildes
Beim Wegfall einer Blutprobe steht ein ärztlicher untersuchungsbericht mit kompetent

erhobenem psychophysischen Leistungsbild durch eine polizeiunabhängige Person nicht
mehr zur Verfügung. Ein solcher untersuchungsbericht bildet aber bei vielen Fragestel-
lungen eine Grundlage für eine weiterführende Begutachtung und ist z. B. maßgeblich bei
der Beurteilung einer möglichen relativen Fahrunsicherheit. Zudem ist häufig ein fließen-
der Übergang in der Art gegeben, dass in einigen Fällen auch die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit eines Betroffenen zu prüfen ist. hier ist ein Alkoholwert nur ein Indiz, be-
sonders relevant ist das Leistungsverhalten eines Betroffenen im jeweiligen Einzelfall und
gerade bei deutlicheren Intoxikationen ist dann ein ärztlicher untersuchungsbericht nicht
durch Berichte medizinischer Laien zu ersetzen. Im Vergleich zu einem ordnungswidrig-
keitsverfahren ist bei einem Strafverfahren auch hier wiederum auf die Verhältnismäßig-
keit und die möglichen Folgen für einen Betroffenen hinzuweisen. Auf die Bedeutung
einer untersuchung unabhängig vom Polizeiapparat wies u. a. DEnckEr eindrucksvoll aus
juristischer Sicht hin und stellte es auch als wichtig heraus, dass Analysen polizeiunab-
hängig vorgenommen werden [14].

In Diskussionen mit Ärzten, die für forensisch indizierte Blutentnahmen zur Verfügung
stehen, zeigt sich, dass bei einem größeren Wegfall von solchen Blutentnahmen bedingt
durch den Einsatz der AAk-Bestimmung im Straftatbereich der Erhalt der bestehenden
Strukturen gefährdet sein kann; zu einer mangelnden Bereitschaft kommt mit der Zeit
dann eine fehlende Erfahrung.

3. Vergleich der Messtechnik und Qualitätssicherung
ohne Zweifel ist das in Deutschland für die Atemalkoholbestimmung im ordnungswi-

drigkeitsbereich eingesetzte Gerät Dräger Evidential 7110 bzgl. seiner messtechnischen Zu-
verlässigkeit als hervorragend geeignet anzusehen [15]. Wie auf dieser Veranstaltung vor-
gestellt, wird das nachfolgemodell Dräger Alcotest 9510 DE dem nicht nachstehen [16].

So sind z. B. Verfälschungen der AAk durch ethanolhaltige Medikamente bzw. Inhala-
tionssprays, Mundspüllösungen oder Mundgele i. d. r. auszuschließen, da es bei einer
Aufnahme im engen zeitlichen Zusammenhang mit der AAk-Messung zu Fehlermeldun-
gen des Gerätes kommt („Interferenz“ oder „Differenz der Einzelwerte“) und kein gültiges
Endergebnis herausgegeben wird. Einige Arbeitsgruppen untersuchten intensiv den Ein-
fluss der Außentemperatur und alveolären kontaktzeit durch hypo- und hyperventilation
als mögliche Faktoren, welche die AAk beeinflussen können [17]. Das Dräger Alcotest
Evidential 7110 berücksichtigt derzeit wohl als einziges AAk-Messgerät die Abhängigkeit
der Löslichkeit des Alkohols von der Temperatur in der Atemluft, indem rechnerisch eine
korrektur auf eine Standardtemperatur von 34 °c vorgenommen wird. Es wurde aller-
dings nachgewiesen, dass der Einfluss der Atemtechnik zwar deutlich reduziert, aber nicht
völlig aufgehoben wird (hyperventilation von –11 % auf –2 % und hypoventilation von
+13 % auf +7 %) und bei hypoventilation die höhe der AAk-Abweichung signifikant mit
der hypoventilationsdauer korreliert [18]. Eine hyperventilation ist dagegen von unterge-
ordneter Bedeutung.
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Bezüglich der Präzision der AAk-Messung müssen kritische Anmerkungen getroffen
werden. Die Präzisionsangaben des herstellers des Dräger Alcotest Evidential 7110 betra-
gen: <0,006 mg/l für konzentrationen bis 0,40 mg/l und <1,5 % für konzentrationen zwi-
schen 0,40 und 1,00 mg/l. hierzu ist allerdings anzumerken, dass es sich lediglich um die
Wiederholpräzision mit technischen Prüfgasen handelt und eine solche Präzision nicht in
realen Trinkversuchen erreicht wird [19]. hAFFnEr et al. [20] fanden bei einem Vergleich
der Messpräzision bei AAk- und BAk-Bestimmungen in einem wissenschaftlichen Trink-
versuch bei einer niedrigeren AAk zwischen 0,20 und 0,30 mg/l und auch bei einer AAk
zwischen 0,35 und 0,40 mg/l keine signifikanten unterschiede. Bereits bei einer AAk 
zwischen 0,50 und 0,60 mg/l wurden dagegen hochsignifikante unterschiede (AAk-Vk:
2,29 %; BAk-Vk: 1,35 %) festgestellt. Danach wäre nach Auffassung der Autoren in
Analogie zu einem 10 %igen Sicherheitszuschlag bei einer BAk-Bestimmung bei einem
AAk-Grenzwert einer absoluten Fahrunsicherheit ein Sicherheitszuschlag von 17 % zu
veranschlagen. Sicherheitszuschläge sind notwendig zum Ausgleich unterschiedlicher
Messpräzisionen der  Bestimmungsmethoden von AAk und BAk. rückschlüsse auf eine
Überschreitungswahrscheinlichkeit eines BAk-Wertes aufgrund eines gemessenen AAk-
Wertes lassen sie allerdings nicht zu. Auf nachfrage konnten für das neue Dräger 9510 DE
keine verbesserten Präzisionsdaten auch bei höheren Atemalkoholkonzentrationen vorge-
stellt werden [16]. Es wird vielmehr darauf verwiesen, dass schließlich die PTB das Gerät
zugelassen habe und sich dadurch weitere Diskussionen erübrigen würden, da eine regel-
konforme Messung vorgenommen werde. Auch sei bei der AAk-Messung ja kein Sicher-
heitszuschlag inkludiert. Dies ist aber falsch, wenn man einen konversionsfaktor zur Blut-
alkoholbestimmung festlegt, bei der der Sicherheitszuschlag bei den Grenzwerten
berücksichtigt wurde. Damit wurde der Sicherheitszuschlag bei der BAk-Bestimmung zu-
mindest indirekt auf die AAk-Bestimmung übertragen, obwohl die Datenlage dies nicht
hergibt.

Es ist sogar anzumerken, dass moderne Analysengeräte und Automatisierungen bei der
forensischen Blutalkoholbestimmung zu immer höherer Qualität führen, so dass ggf. sogar
an eine weitere herabsetzung des Sicherheitszuschlages für den Bereich der absoluten
Fahrunsicherheit zu denken wäre [21, 22]. Dem scheint die AAk-Bestimmung nicht fol-
gen zu können.

Aus forensischer Sicht sei auf einen weiteren sehr kritischen Punkt bzgl. der Qualitätssi-
cherung bei der AAk-Bestimmung hingewiesen. Im Gegensatz zu den äußerst aufwendi-
gen Qualitätskontrollmaßnahmen bei der forensischen Blutalkoholbestimmung erfolgt bei
der Atemalkoholmessung mit dem Dräger Alcotest Evidential 7110 oder 9510 DE ledig-
lich eine halbjährlich stattfindende Eichung des Messgerätes, eine kontrolle während der
Dauer des Einsatzes – wie in anderen Ländern (z. B. niederlande) nicht unüblich – findet
nicht statt. Zwar ist das Messgerät durch die PTB als eichfähig zugelassen und muss nur
alle sechs Monate von einem staatlichen Eichamt geeicht und versiegelt werden, so dass
die derzeitige Vorgehensweise zweifellos lege artis ist. Eichfähigkeit bietet aber nicht
zwanglos Sicherheit gegenüber plötzlich auftretenden und nicht ohne weiteres erkennba-
ren Fehlern. Daher wäre es zu begrüßen, wenn arbeitstägliche kontrollen auch bei einer
AAk-Bestimmung dokumentiert werden könnten oder zumindest bei einer erneuten Ei-
chung die Ergebnisse einer Funktionsüberprüfung festgehalten würden. Es ist nämlich der-
zeit nicht nachvollziehbar bzw. dokumentiert, ob bei einer erneuten Eichung auch eine Ju-
stierung des Messgerätes erforderlich war bzw. in welchem Ausmaße. Andererseits würde
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dieses natürlich im Falle einer gröberen Abweichung zu erheblichen juristischen Proble-
men bei den im letzten Eichintervall abgeschlossenen Fällen führen, was wohl nicht er-
wünscht ist.

Laut Aussage der Firma Dräger wurden zumindest in der Einführungsphase des Dräger
Alcotest Evidential 7110 die Werte von Funktionsüberprüfungen vor einer Eichung aufge-
zeichnet, was im weiteren Verlauf eingestellt worden sei. Von herrn Sohege wurde in
Aschersleben aber angemerkt, dass eine solche Vorgehensweise durchaus wieder denkbar
und wohl auch vernünftig sei.

4. Fehlende Konvertierbarkeit von AAK- und BAK-Messwerten und Ungleich-
behandlung Betroffener
Forensisch ist die umrechnung von Atemalkohol- in Blutalkoholwerte problematisch.

unbestritten ist eine exakte umrechnung nicht möglich, vielmehr wird angenommen, dass
jedem AAk-Wert eine „gewisse Bandbreite von BAk-Werten“ entsprechen kann [23,24].
unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Abweichungen der AAk-Messung nach
Schoknecht [25] und der BAk/AAk-umrechnungsfaktoren nach BrAckEMEyEr &
SchoknEchT [26] wurden seinerzeit Empfehlungen zur umrechnung der AAk auf eine
BAk aufgestellt, wobei einer AAk jeweils ein erheblicher BAk-Bereich zuzuordnen war,
da alle Parameter entsprechend der Fragestellung jeweils zugunsten eines Betroffenen zu
berücksichtigen sind [27]. 

In verschiedenen untersuchungen wurden je nach Studienbedingungen und umge-
bungssituation konversionswerte von Q (BAkven/AAk) zwischen 0,74 und 3,29 be-
stimmt sowie Mittelwerte von 2,16 bis 2,27 [28-34]). Der im ordnungswidrigkeitsbereich
verwendete umrechnungsfaktor von Q = 2 ist willkürlich festgelegt und liegt per se schon
einmal 5 % unter dem häufig unterstellten Wert von 2,1. Wie MAATZ zusammengefasst hat,
ist dies seinerzeit nur deshalb geschehen, damit Personen, die sich einer AAk-Bestim-
mung unterziehen, nicht gegenüber Personen benachteiligt sind, bei denen eine BAk-Be-
stimmung durchgeführt wird [35]. Die Akzeptanz der Atemalkoholanalyse sollte in der 
Öffentlichkeit erhöht werden, indem Personen, die sich der AAk-Bestimmung unterzie-
hen, eine Besserstellung gegenüber denjenigen erfahren, die der BAk-Bestimmung unter-
worfen werden. Man griff auf einen konversionsfaktor Q von 2 zurück, damit beim Vor-
liegen einer BAk, die einem BAk-Grenzwert entspricht, die Wahrscheinlichkeit 75 %
beträgt, dass der gleichzeitig gemessene AAk-Wert unter dem ausgewählten AAk-Grenz-
wert liegt. nach den Ausführungen von MAATZ ist die Wahrscheinlichkeitsvorgabe von 
75 % für die Anwendung des ordnungswidrigkeitstatbestandes des § 24a Abs. 1 StVG als
ausreichend anzusehen (Verhältnismäßigkeit, da kein kriminelles unrecht), genüge aber
nicht für die Übertragung auf die Voraussetzungen absoluter Fahrunsicherheit nach § 316
StGB.

In der sog. „Länderstudie 2006“ wird als bedeutsam erachtet, dass der konversionsfak-
tor Q in 95 % der (ausgewerteten) Fälle bei über 2 lag und bei Anwendung eines entspre-
chenden konversionsfaktors der BAk-Wert in mehr als 90 % der Fälle höher als der zu-
gehörige AAk-Wert war, womit die „Anforderungen des BGA-Gutachtens hinsichtlich 
75 % Überschreitung übertroffen würden“ [31]. Dabei wird im Gegensatz zu den Ausfüh-
rungen von MAATZ ohne weitere Begründung einfach unterstellt, dass der vom BGh auf-
gestellte Wert von 75 % auch für den Straftatbereich gefordert werde.
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neben oben angeführten Beobachtungen an realfällen zeigten WEhnEr et al. [36] in
einer pharmakokinetischen Modellrechnung auf, dass der BAkven/AAk-konversionsfak-
tor Q während des Verlaufs einer Ethanolbelastung keinesfalls konstant ist, worauf auch
schon einige experimentelle Studien hinwiesen [37-39]. Der Quotient steigt mit zuneh-
menden Zeiten stark an, bleibt ab etwa 100 bis ca. 300 min nach Trinkende auf einem ni-
veau zwischen 2,1 und 2,3, um dann wieder erneut stark anzusteigen. Es ist also klar er-
sichtlich, dass in der resorptionsphase die AAk vergleichsweise deutlich größer ist als die
venöse BAk, in der späteren Eliminationsphase physiologischer Weise die AAk im Ver-
gleich immer kleiner ist als BAkven. Werden in der Wehnerschen Modellrechnung die ent-
sprechenden Schwankungsbreiten verschiedener Parameter berücksichtigt, so schwankt Q
selbst im Plateaubereich zwischen 1,75 und 2,5. Für die gesamte Expositionszeit müsse
nach Wehner eine Varianz von Q mit ca. 1-3 angenommen werden, weshalb selbst grobe
Abschätzungen bei umrechnung einer AAk in eine BAk als obsolet zu verwerfen seien.
Aufbauend auf den Ausführungen von Wehner wurde ein Berechnungsmodell für intrain-
dividuell-situative BAkven/AAk-konversionsfaktoren zumindest in der postresorptiven
Eliminationsphase als standardisiertes Verfahren vorgeschlagen [40,41]. Eine konzentra-
tionsabhängigkeit von Q wurde auf Basis von österreichischen routinefällen von PAVLIc

et al. demonstriert [42].
Die Problematik der deutlichen Überhöhung der AAk im Vergleich zur BAk in der re-

sorptionsphase wurde – wie angesprochen – mehrfach experimentell belegt. SchuFF et al.
fanden nach moderater Alkoholbelastung 20 min nach Trinkende konversionsfaktoren Q
zwischen 1,075 und 2,227 (MW 1,707) und in einem Viertel der Fälle hatte die AAk einen
für den ordnungswidrigkeitsbereich relevanten Grenzwert von 0,25 mg/l erreicht, wohin-
gegen die BAk unter 0,5 ‰ lag [43]. Es wurden Differenzen zwischen der BAk und um-
gerechneter AAk von mehr als 0,1 ‰ in 30,6 % der Fälle festgestellt. Bei weiteren Trink-
versuchen mit Berechnung einer Gipfelkonzentration von etwa 0,8 ‰ bei einer
zweistündigen Trinkzeit wurden real maximale BAk-Werte etwa 30 min nach Trinkende
und maximale AAk-Werte etwa 15 min nach Trinkende erreicht [44]. Die BAkven/AAk-
konversionsfaktoren Q zeigten in der Anflutungsphase niedrige Werte mit hohen Schwan-
kungsbreiten (Q0,25A = 1,685 ± 0,348), die bis zu den Gipfelbereichen unter Einengung der
Schwankungsbreiten anstiegen. Bei Erreichen des AAk-kurvengipfels lag Q noch deut-
lich unter 2 (QAAkmax = 1,895 ± 0,236) und bei Erreichen des BAk-kurvengipfels im
Mittel bei 2 (QBAkmax = 2,045 ± 0,147). Zwanzig Minuten nach Trinkende (Wartezeit bei
AAk-Messungen) hatten erst knapp 40 % der Probanden ein Q ≥ 2 erreicht, in 
8,4 % der Fälle blieb Q selbst während der Eliminationsphase unterhalb von 2. Somit
wurde eindeutig belegt, dass bei AAk-Bestimmungen, die zu früh nach Trinkende durch-
geführt werden, durch relative Überhöhungen im Bereich des kurvengipfels  ungerecht-
fertigte Belastungen von Probanden im Vergleich zur BAk zu erwarten sind. Von den Au-
toren wird ausgeführt: „Es scheint erforderlich, in Anlehnung an den rückrechnungsfreien
Zeitraum bei der forensischen Pharmakokinetik der BAk einen Mindestabstand der AAk-
Messung für die forensische Pharmakokinetik des Alkohols einzuführen, dessen Länge
sich am Beginn der linearen AAk-Eliminationskinetik orientieren sollte.“

Für die AAk-Analyse ist also nicht nur eine derzeit bei 20 Minuten liegende Wartezeit
zwischen Trinkende und der Messung einzuhalten, um eine Beeinflussung der Messwerte
durch Mundrestalkohol zu vermeiden. Zu berücksichtigen ist vielmehr, dass überhöhte
AAk-Werte generell in der resorptionsphase auftreten können. um eine ungerechtfertig-
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te Benachteiligung durch die AAk-Messung während einer möglichen oder tatsächlichen
Anflutungsphase zu vermeiden, wird empfohlen ggf. Abschläge in Abhängigkeit von
Trinkangaben zu berücksichtigen oder besser die Wartezeit auf 60 min ab der kontrollzeit
anzuheben [43,45].

In der bereits angesprochenen „Länderstudie 2006“ [31] findet sich eine interessante Ab-
bildung, die eine ungleichbehandlung von Personen, die sich einer AAk- oder BAk-Be-
stimmung unterziehen, eindrucksvoll belegt und hier nochmals aufgegriffen wird (Abb. 1). 

In einer sog. Vier-Felder-Tafel wurden im Bereich der Grenzwerte jeweils die Fälle zu-
sammengeführt, in denen eine BAk < 1,1 ‰ und AAk < 0,55 mg/l (unten links) und eine
BAk ≥ 1,1 ‰ und AAk ≥ 0,55 mg/l (oben rechts) ermittelt wurde, d. h. wo sich die Er-
gebnisse der beiden unterschiedlichen Bestimmungsmethoden entsprechen. hier sollten
sich möglichst alle Fälle wieder finden. Dazu kann es zu Fällen kommen, in denen 
die AAk ≥ 0,55 mg/ und die BAk < 1,1 ‰ liegt (unten rechts) und ebenso die AAk 
< 0,55 mg/l und die BAk ≥ 1,1 ‰ (oben links). Es zeigt sich, dass es in der entsprechen-
den Auswertung praktisch keinen Fall mit einer AAk ≥ 0,55 mg/l und einer BAk < 1,1 ‰
gab, seltsamer Weise also keine Fälle auftraten oder berücksichtigt sind, bei denen sich der
Proband in der resorptionsphase befand. In der Länderstudie findet sich aber gerade eine
häufung von Fällen mit einer AAk < 0,55 mg/l, bei denen auf Grundlage der BAk doch
eine absolute Fahrunsicherheit festgestellt wurde. Man kann ohne weiteres von falsch-ne-
gativen Fällen sprechen, die in Abb. 1 nochmals per kasten abgesetzt sind und einen nicht
geringen Anteil an den Gesamtfällen einnehmen. Anders als von manchen Stellen ausge-
führt ist es derzeit an vielen Standorten durchaus üblich, dass in Fällen mit einer AAk im
Vortest ab beispielsweise 0,45 mg/l durchaus eine Blutentnahme vorgenommen und durch
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Abb. 1: korrelation zwischen BAk und AAk im grenzwertigen Bereich von 1,1 ‰ bzw. 0,55 mg/l. Im linken
oberen Quadranten extra abgesetzt finden sich falsch-negative Fälle mit einer AAk < 0,55 mg/l bei einer

BAk ≥ 1,1 ‰. Daten aus der „Länderstudie 2006“ [31].
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Bestimmung einer BAk ≥ 1,1 ‰ in einer Vielzahl ein Tatbestand einer absoluten Fahrun-
sicherheit festgestellt wird, was bei einer reinen AAk-Bestimmung nicht der Fall gewesen
wäre. Bei einer reinen AAk-Bestimmung wäre also häufig nur von einem ordnungswi-
drigkeitstatbestand auszugehen, wohingegen bei einer BAk-Bestimmung ein Straftatbe-
stand mit viel erheblicheren Folgemaßnahmen für Betroffene erfüllt wäre. Dies belegt ein-
drucksvoll die Bevorteilung von Personen, die sich einer AAk-Bestimmung unterziehen,
was im Sinne einer Gleichbehandlung nicht als akzeptabel erscheinen kann. Zudem kann
es nicht im Sinne einer erhöhten Verkehrssicherheit sein – dies wird von Befürwortern zur
Einführung der AAk-Bestimmung auch im Straftatbereich angeführt – wenn nach augen-
blicklicher Verfahrensweise potentielle Straftäter nicht mehr als solche festgestellt wer-
den. Auf Grundlage von Vier-Felder-Tafeln kann man Aussagen zur Spezifität und Sensi-
tivität und ggf. zum positiven prädiktiven Wert eines Verfahrens treffen. Legt man die
BAk-Bestimmung mit einem Grenzwert von 1,1 ‰ als Standard zugrunde, dann wäre bei
einer AAk-Bestimmung mit einem Grenzwert von 0,55 mg/l bei Verwendung eines kon-
versionsfaktors von 2 von einer hohen Spezifität (kein Erfassen von negativen Fällen, d. h.
von Fällen mit BAk < 1,1 ‰) der AAk-Messung im grenzwertigen Bereich auszugehen,
die Sensitivität (tatsächliches Erfassen möglichst aller Fälle mit BAk ≥ 1,1 ‰) wäre da-
gegen als schlecht zu bezeichnen. In der Länderstudie wird ausgeführt, dass die sog. Über-
schreitungswahrscheinlichkeit bei Q = 2 bei sogar 95 % liege, gemeint ist, dass in 95 %
der Fälle die BAk oberhalb der (umgerechneten) AAk lag. Im umkehrschluss bedeutet
das natürlich auch, dass in 95 % der Fälle Personen, die sich einer BAk-Bestimmung
unterziehen, denen, die sich einer AAk-Messung unterwerfen, schlechter gestellt sind!

Zu beachten ist, dass bei höheren BAk-Werten, mit zunehmendem Alter sowie bei
krankheiten Personen erfahrungsgemäß häufiger nicht mehr in der Lage sind, eine Atem-
alkoholprobe abzugeben. Bei möglichen Benachteiligungen oder Bevorteilungen müssten
Probanden von vorneherein auf eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Blut- oder Atemal-
koholmessung mit entsprechenden Vor- und nachteilen hingewiesen werden. Es kann bei
authentischen Fällen  mit mehreren Fehlversuchen einer AAk-Bestimmung auch zu er-
heblichen Zeitverlusten kommen, bis man sich zur alternativen Blutentnahme entscheidet,
was für die Beweislage und Begutachtungsfragen von nachteil ist (Alkoholabbau über
diesen Zeitraum).

Letztendlich seien Gedanken von SchEFFLEr aufgegriffen, der folgende Fallkonstella-
tionen zur Diskussion stellte [46]. Bei einem Verkehrsteilnehmer wird eine AAk von 
0,60 mg/l ermittelt, daraufhin veranlasst er selbst unmittelbar eine BAk-Bestimmung und
es wird ein BAk-Wert von 1,00 ‰ ermittelt. Wird das Gericht argumentieren, dass er „lei-
der Pech“ gehabt habe, da er auch die AAk hat messen lassen? In einem anderen Fall kann
eine AAk knapp unter 0,55 mg/l ermittelt worden sein, aber da die Polizei von einer „ge-
wissen Bandbreite“ ausgeht besteht ein genügender Anfangsverdacht zur Entnahme einer
Blutprobe, deren Analyse ohne weiteres zu einem Wert ≥ 1,1 ‰ führen kann.

5. Keine gesicherte Datenlage zur Berechnung von Alkoholkonzentrationen auf
Grundlage einer AAK
Wissenschaftlich vertretbare und rechtlich relevante Berechnungen der Blutalkohol -

konzentrationen aus Trinkmengen, von Trinkmengen aus der BAk und insbesondere
rück rechnungen auf den Tatzeitpunkt beruhen sämtlich auf Erfahrungen mit dem Blutal-
kohol und sind auf Atemalkohol nicht direkt übertragbar. Die Mehrzahl der Beurteilungen
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von alkoholisierten Zuständen beruht auf der allein repräsentativen BAk, weil nur diese
mit dem Bestand an Alkohol im körper bzw. im körperwasser in unmittelbarer Beziehung
steht. Entsprechende umfassende wissenschaftliche Studien zum Atemalkohol liegen noch
nicht in ausreichender Zahl vor.

Im Gegensatz zum Blutalkohol existieren noch keine allgemein anerkannten Vorgehens-
weisen bei einer rückrechnung der Alkoholkonzentration auf Grundlage von Atemalko-
holmessungen. Jachau et al. bestimmten bei einer geschlechtsunabhängigen Auswertung
eine Eliminationsgeschwindigkeit von 0,079 ± 0,0195 mg/l/h [47]. JonES & AnDErSSon

ermittelten für insgesamt 9 Frauen eine AAk-Eliminationsrate von 0,086 ± 0,011 mg/l/h
und für 9 Männer von 0,075 ± 0,006 mg/l/h [48]. In einer umfassenderen Studie mit 81
Frauen und 96 Männern in der sicheren postabsorptiven Eliminationsphase verfolgten
DETTLInG et al. die Eliminationskinetik der AAk im Vergleich zur BAk [49]. Es wurde in
Übereinstimmung mit anderen Arbeitsgruppen nachgewiesen, dass die AAk-Messwerte
analog zu den BAk-Werten quasi an eine lineare Funktion anzupassen waren
[17,20,48,50]. Die Eliminationsraten der AAk wie auch der BAk lagen in der Studie von
Dettling bei Frauen mit 0,092 ± 0,014 mg/l/h bzw. 0,188 ± 0,031 g/kg/h signifikant höher
als bei Männern mit 0,080 ± 0,014 mg/l/h bzw. 0,168 ± 0,031 g/kg/h. Diese Beobachtun-
gen wurden durch weitere untersuchungen gestützt [51,52] und kürzlich schlugen DETT-
LInG et al. für eine rückrechnung der Alkoholkonzentration auf Basis einer AAk ge-
schlechtsabhängig einen Bereich zwischen 0,061 bis 0,124 mg/l/h für Frauen sowie
zwischen 0,049 und 0,112 mg/l/h für Männer vor [53]. Vorschläge für ein rückrechnungs-
freies Intervall in Analogie zum Blutalkohol wurden für den Atemalkohol noch nicht po-
stuliert, so dass hier ebenfalls noch Forschungsbedarf gegeben ist.

Aufbauend auf ersten resultaten zur rückrechnung und weiter vorzunehmenden Stu-
dien müsste es dann zu einer Festlegung eines rückrechnungsfreien Intervalls sowie maxi-
maler und minimaler AAk-rückrechnungswerte für die Begutachtung in foro kommen,
wobei sich u. u. abzeichnet, dass auch die BAk-rückrechnungswerte neu zu kalkulieren
sind. Dabei sind dann ggf. jeweils Geschlechtsunterschiede und erhöhte Abbauraten mit
einzubeziehen. Als ursache für Geschlechtsunterschiede werden u. a. Einflüsse von Ge-
schlechtshormonen auf alkoholabbauende Enzymsysteme, geschlechtsspezifische unter-
schiede im first pass Metabolismus und die unterschiedliche relation von Verteilungsvo-
lumen und Lebermasse diskutiert [54]. 

6. Fragliche Vorteile einer AAK-Bestimmung
Als wesentlicher Vorteil einer AAk- im Vergleich zu einer BAk-Bestimmung werden

eine reduzierung des Aufwandes bei der Polizei und eine damit verbundene Zeitersparnis
angeführt.

Dieses dürfte aber wohl in einem rechtsstaat bei der Verfolgung kriminellen unrechtes
keine Bedeutung haben, was auch eine Frage der Gerechtigkeit ist [55]. Immerhin ist die
Feststellung einer Straftat mit erheblichen konsequenzen für Betroffene verbunden.
Außerdem stellt sich die Frage, ob dieses tatsächlich zutreffend ist. Immerhin scheinen
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bei höheren Alkoholwerten längere Warte- bzw.
Beobachtungszeiten notwendig zu sein, was sehr personalintensiv ist. Zudem sei darauf
hingewiesen, dass eine AAk-Bestimmung in der regel auch nicht vor ort auf der Straße
stattfindet, sondern auch dazu die Betroffenen auf die Wache verbracht werden müssen.
Der Zeitaufwand auf der Wache liegt bei ca. 20-25 min pro Person (2-3 Fälle pro Stunde),
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bei einer Blutentnahme für eine BAk-Bestimmung bei 5-10 min (ca. 6-10 Fälle pro Stun-
de). Zwar muss zuvor ein Arzt eingeschaltet werden, das kann aber auch direkt vom Ein-
satzort erfolgen, so dass man beinahe zeitgleich auf der Wache eintrifft. In einer jüngeren
Studie von roIu et al. [56] wurde festgestellt, dass die AAk-Bestimmung im Vergleich zur
Blutentnahme in der regel nicht früher erfolgt, im Gegenteil sogar die Blutentnahme ra-
scher durchgeführt werden kann, z. B. wenn ein Arzt sich wegen eines anderen Falles be-
reits auf der Wache befindet oder direkt ein krankenhaus angefahren wird. Eine mögliche
Zeitersparnis der Ermittlungsbeamten wird zudem konterkariert durch notwendige Teil-
nahmen als Zeugen bei einer hauptverhandlung und bis zum Abschluss eines Verfahrens
kann bei notwendiger Prüfung aller umstände des Einzelfalles – in Beweisaufnahmen
wird man sich mit bislang unbekannten Problemfragen beschäftigen müssen – erheblich
Zeit vergehen.

Ferner wird als neues Argument angeführt, dass es sich bei der Blutentnahme um einen
ganz erheblichen körperlichen Eingriff handele. 

unabhängig von der Frage des richtervorbehaltes gem. § 81a Abs. 2 StPo ist der kör-
perliche Eingriff auch aus Sicht von Juristen wohl nur als gering anzusehen [55]. noch-
mals sei darauf verwiesen, dass es um die Verfolgung kriminellen unrechtes geht.

Als weiterer Vorteil wird eine mögliche kostenersparnis geltend gemacht.
hier sollte man sich der Auffassung von DÜnTZEr [55] anschließen, wonach „ersparte

kosten schon im Ansatz nicht im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Folgen der Einzie-
hung und Entziehung der Fahrerlaubnis stehen. Da die Fahrerlaubnis für die meisten Ver-
kehrsteilnehmer von existentieller Bedeutung ist, spielen Mehrkosten für die Blutprobe
absolut keine rolle.“

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kosten in der regel per se von den Betroffenen zu
erstatten sind. Ferner entstehen nicht unerhebliche kosten durch eine Geräteanschaffung
(nun steht schon ein kostenintensiver Austausch des Dräger Alcotest Evidential 7110 an)
sowie durch Wartung und Personalschulung. Ferner muss die Blutalkoholbestimmung per
se aufrechterhalten werden, was bei reduzierung der Gesamtfälle Mehrkosten im Einzel-
fall erzeugt. hinzuweisen ist zudem auf wahrscheinlich häufig entstehende Folgekosten
bei der weiteren juristischen Bearbeitung von Fällen. 

7. Forschungsbedarf bezüglich Atemalkoholanalytik
Sowohl auf der 79. konferenz der Justizminister als auch auf dem 47. Deutschen Ver-

kehrsgerichtstag wurde vor einer erneuten Aufnahme der Diskussion weitere umfassende

Forschungsarbeit unter Einbeziehung der Rechtsmedizin, der Justiz und der Polizei ge-
fordert. obwohl keine neuen Studien beigebracht wurden, wird die Diskussion anschei-
nend wieder eröffnet. Auf den Forschungsbedarf wurde schon oben hingewiesen, wesent-
liche Punkte seien nochmals aufgeführt:

• Steigerung der Präzision der AAk-Bestimmung bei höheren Alkoholkonzentrationen
• verbesserte Qualitätskontrolle bei der AAk-Bestimmung (u. a. messtägliche kontrol-

len; Überprüfung vor neukalibration)
• Verfassen von restriktive Dienstanweisungen für Polizeibeamte insbesondere bzgl. der

Problematiken Durchführung und Identitätssicherung, nachtrunk, weitere berauschen-
de Mittel

• untersuchungen zu sinnvollen Warte- bzw. Beobachtungszeiten bei AAk-Bestim-
mung (resorptionsproblematik)
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• umfangreiche Studien zur kinetik des Atemalkohols (Ermittlung von Daten für foren-
sisch relevante Berechnungen)

• korrelationsstudien AAk versus Alkoholwirkung zur Festlegung von AAk-Grenz-
werten (ist aber schon bei Drogen problematisch).

8. Fazit
Der Beschluss der 79. Justizministerkonferenz 2008 [2] sowie die Empfehlung des Ar-

beitskreises III auf dem 47. Verkehrsgerichtstag [3], wonach die Atemalkoholanalyse die

Blutalkoholanalyse bei der strafrechtlichen Ahndung von Alkoholfahrten nicht ersetzen

kann und kein geeignetes Beweismittel zur Feststellung sog. „absoluter“ Fahrunsicher-

heit ist, ist auch weiterhin zu tragen.  Geforderte neue Studien liegen nicht vor und an der
Problematik hat sich nichts geändert.

unabhängig von allen weiteren oben angeführten unzulänglichkeiten und Problemen
bei der Einführung der AAk-Bestimmung im Straftatbereich muss letztendlich der Ge-
setzgeber darüber entscheiden, ob es bei der Verfolgung eines kriminellen unrechtes mit
erheblichen Folgen für Betroffene zu einer ungleichbehandlung aufgrund unterschied-
licher Beweiserhebung (AAk- versus BAk-Bestimmung) kommen darf, was bei identi-
scher Deliktslage als inakzeptabel anzusehen ist. 

ob bei Einführung der Atemalkoholmessung im Straftatbereich personelle oder finan-
zielle ressourcen wirklich in einem erheblichen Maße frei werden würden, ist zu bezwei-
feln und es stellt sich die Frage, ob das Ziel von Einsparungen bei der Verfolgung krimi-
nellen unrechtes als verhältnismäßig anzusehen ist, wenn andererseits die rechts-
sicherheit darunter leidet. Zweifelsohne wird es zu Folgekosten bei der weiteren juristi-
schen Aufarbeitung der Fälle kommen (Sachverständige etc.), d. h. es kommt zu einer ko-
stenverlagerung hin zur Justiz. Die Zeitersparnis der Ermittlungsbeamten wird konterka-
riert durch notwendige Teilnahmen als Zeugen bei einer hauptverhandlung und bis zum
Abschluss eines Verfahrens kann bei notwendiger Prüfung aller umstände des Einzelfal-
les – in Beweisaufnahmen wird man sich mit bislang unbekannten Problemfragen be-
schäftigen müssen – erheblich Zeit vergehen.

Eine notwendigkeit, die seit Jahrzehnten bewährte und allgemein auch in der Bevölke-
rung akzeptierte, beweissichere Blutalkoholanalyse durch eine AAk-Bestimmung im
Straftatbereich auch nur teilweise zu ersetzen, kann aus medizinisch-naturwissenschaft-
licher Sicht nicht erkannt werden. Aufzugreifen ist eine Aussage von hEIFEr [14], dass
man „beim praktischen umgang mit der Atemalkoholanalytik peinlichst auf kritische Zu-
rückhaltung und potentielle Schadensbegrenzung für die rechtssicherheit bedacht sein
sollte“. 
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Die Atemalkoholanalyse (AAK) in der Rechtsprechung der Obergerichte

hArTMuT krÜGEr

Die Atemalkoholanalyse (AAk) in der rechtsprechung der
obergerichte*)

Einleitung
nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (1) zur Beweissicherheit der Atemalko-

holanalyse im ordnungswidrigkeitenrecht (§ 24a Abs. 1 StVG) im Jahr 2001 waren in der
rechtsprechung – namentlich der obergerichte – im Wesentlichen nur noch Fragen der
Ausführung Gegenstand der Entscheidung. Diese betrafen unter anderem die notwendig-
keit einer ordnungsgemäßen Belehrung über deren Freiwilligkeit (2), die einzuhaltende
Wartezeit von 20 Minuten zwischen Trinkende und erster Messung (3), die Zeit zwischen
erster und zweiter Messung (4) und die Berechung des für die Feststellung der tatbestand-
lichen Voraussetzung des § 24a Abs. 1 StVG allein maßgeblichen Mittelwertes (5).

Während es also im ordnungswidrigkeitenrecht – auch in der rechtsprechung – zu einer
allgemeinen Akzeptanz der neben der Blutalkoholanalyse selbständig in § 24a Abs. 1
StVG eingefügten Atemalkoholanalyse gekommen ist, steht diese für die Feststellung al-
koholbedingter absoluter Fahruntüchtigkeit gemäß § 316 StGB aus. 

nachdem sich das oberlandesgericht köln in zwei Entscheidungen (6) gegen die direk-
te Verwertbarkeit des mittels eines Alcomat-Testgerätes gewonnenen Ergebnisses einer
Atemalkoholkontrolle ausgesprochen hatte, hatte sich auch der 2. Strafsenat des oberlan-
desgerichts naumburg mit Beschluss vom 28. 02.1997 (7) dieser Auffassung angeschlos-
sen. Mit urteil vom 29. november 2000 (8) hat der 2. Strafsenat des oberlandesgerichts
naumburg sodann seinen rechtsstandpunkt bestätigt und ausgeführt, dass ein stochasti-
sche Abhängigkeit der Fahrunsicherheit von der höhe einer bestimmten AAk wissen-
schaftlich umstritten und aus physiologischen Gründen eine durchgehende konvertierbar-
keit zwischen AAk und BAk nicht möglich sei. Dem ist der 1. Strafsenat in zwei
Entscheidungen vom 05. Dezember 2000 (9) beigetreten. 

Dem oberlandesgericht naumburg sind bisher – soweit ersichtlich – auch die anderen
oberlandesgerichte gefolgt. Die Entscheidung des 4. Strafsenats des Bundesgerichtshofes
vom 03. 04. 2001 (10), der sich der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (11) augen-
scheinlich angeschlossen hat, hat diese rechtsprechung – trotz der Anerkennung der Be-
weissicherheit der Atemalkoholanalyse für das ordnungswidrigkeitenrecht – nicht in
Frage gestellt. Der 4. Strafsenat hat insoweit – unter Bezug auf die Entscheidung des ober-
landesgerichts naumburg ausgeführt: „Der Senat schreibt damit nicht zugleich die Vor-
aussetzung fest, unter denen die rechtsprechung auch die Atemalkoholanalyse als hinrei-
chend zuverlässiges Beweismittel zur abschließenden Feststellung alkoholbedingter
„absoluter“ Fahruntüchtigkeit nach § 316 StGB anerkennt“.

Alle in der Folge vorgenommenen Versuche der Innenminister auf Einführung der
Atemalkoholanalyse auch bei Straftaten sind bisher erfolglos geblieben. 

Auch der Arbeitskreis III (Atem- und Blutalkoholmessung auf dem Prüfstand) des 47.
Deutsche Verkehrsgerichtstages 2009 in Goslar hat sich zuletzt gegen eine Einführung der

*) Vortrag anlässlich des Symposiums des B.A.D.S. „Beweissichere Atemalkoholanalyse“ in Aschersleben am
3. Juni 2014. Der Vortragsstil wurde beibehalten.
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Atemalkohol-Analyse (AAk) zur Feststellung sog. absoluter Fahrunsicherheit ausgespro-
chen. nunmehr steht deren Einführung erneut auf der Tagesordnung. In dem koalitions-
vertrag (12) zwischen der cDu, cSu und SPD für die 18. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages findet sich in dem Abschnitt über den modernen Staat, die innere
Sicherheit und Bürgerrechte auch ein Abschnitt, der sich mit der Atemalkoholanalyse be-
fasst. Es heißt dort: „Bei Verkehrsdelikten streben wir an zur Bestimmung der Blutalko-
holkonzentration auf körperliche Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu ver-
zichten.“ und weiter: „Eine Blutentnahme wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie
verlangt“. Die Ausführungen lassen keinen Zweifel daran, dass die Atemalkoholmessung
über den bisherigen Anwendungsbereich im ordnungswidrigkeitenrecht hinaus als eigen-
ständige Methode auch zur Bestimmung absoluter Fahruntüchtigkeit i. S. d. § 316 StGB
eingeführt werden soll. Allerdings lässt bereits die Formulierung „streben wir an“ erahnen,
dass mit einer baldigen Einführung, vielleicht sogar in der laufenden Legislaturperiode,
nicht unbedingt zu rechnen ist, da offensichtlich auch auf Seiten der koalitionspartner
noch klärungsbedarf gesehen wird, der seinen ursprung zu einem nicht unwesentlichen
Teil in der bisherigen rechtsprechung der obergerichte zur Frage der Beweissicherheit der
Atemalkoholmessung haben dürfte.

Ein Blick zurück auf die wesentlichen Gründe der bisherigen rechtsprechung könnte
daher bei der Beantwortung der Frage, was der Anerkennung der Atemalkoholmessung als
hinreichend zuverlässiges Beweismittel zur abschließenden Feststellung „absoluter“ Fahr-
untüchtigkeit i. S. d. § 316 StGB – nach wie vor – entgegenstehen könnte, helfen.

Die Beweiskraft der Atemalkoholanalyse im Strafverfahren
nach allen Gerichtsentscheidungen bis zum Jahre 1998 (13) reichten Atemalkoholwer-

te als Beweismittel zum nachweis einer bestimmten Blutalkoholkonzentration und damit
zum Beweis einer absoluten Fahruntüchtigkeit nicht aus. Es seien nämlich zwei Erkennt-
nisse noch nicht gesichert:

1. Die Frage in welcher korrelation die Atemalkoholkonzentration zur Blutalkoholkon-
zentration steht – also der umrechnungsfaktor –, 

2. die Frage, inwieweit das Atemalkoholmessgerät zutreffende Messergebnisse der vom
Mundrestalkohol unbeeinflussten Atemluft unter Ausschluss verfälschender Einflüs-
se zu gewährleisten vermag. 

Das oberlandesgericht köln hat sich erstmals 1976 (14) und sodann nochmals 1984 mit
der Frage der Beweissicherheit der Atemalkoholmessung befasst (15). Danach könne al-
lein aus der Feststellung, dass der Alcotest positiv verlaufen sei (Stufe 4), nicht entnom-
men werden, dass der Betroffene eine BAk von 0,8 Promille oder mehr erreicht habe. Das
als Vortestgerät konzipierte Dräger- Alcotestgerät 7310 lasse zuverlässige Schlüsse aus
einer bestimmten Atemalkoholkonzentration auf eine bestimmte Blutalkoholkonzentra-
tion nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft nicht zu; aufgrund der zum Teil er-
heblichen Abweichung von der tatsächlichen Blutalkoholkonzentration sei das Dräger-Al-
kotestgerät zum nachweis einer bestimmten Blutalkoholkonzentration – jedenfalls zum
gegenwärtigen Zeitpunkt – nicht geeignet. Die mit dem Dräger-Alcotestgerät 7310 ge-
messene Atemalkoholkonzentration erlaube allenfalls eine Wahrscheinlichkeitsaussage
über die tatsächliche Blutalkoholkonzentration, jedoch keine im Einzelfall gültige Fest-
stellung eines bestimmten Blutalkoholwertes. 
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Mit der gleichen Begründung hat das Bayerische oberste Landesgericht im Jahre 1988
der Messung des Atemalkohols zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration die Eignung
abgesprochen (16).

Dem hat sich auch der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs mit einer Entscheidung im
Jahre 1995 angeschlossen (17).

Auch das oberlandesgericht naumburg ist dem – ohne weitere Begründung – in seinem
Beschluss vom 28. Februar 1997 (18) gefolgt. Danach lasse die vom Gerät angezeigte
Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille lediglich den Schluss zu, dass der Ange-
klagte überhaupt Alkohol getrunken habe.

Im november 2000 hat der 2. Strafsenat des oberlandesgerichts naumburg mit urteil
vom 29.11.2000 (19) seinen rechtsstandpunkt präzisiert. Dem revisionsverfahren lag die
Tat eines Pkw-Fahrers zugrunde, der mit 0,82 mg/l Atemalkohol öffentliche Straßen in
Magdeburg befahren hatte und vom Amtsgericht nur wegen einer ordnungswidrigkeit ver-
urteilt worden war. Der Senat hat das hiergegen eingelegte rechtsmittel der Staatsanwalt-
schaft verworfen und hierzu ausgeführt: „Die Festlegung einer bestimmten AAk als 
Beweiswertgrenze für absolute Fahrunsicherheit würde zunächst umfangreiche unter-
suchungen über die Abhängigkeit des Gefährlichkeitsgrades eines unter Alkoholeinfluss
stehenden kraftfahrers von der höhe einer bestimmten AAk voraussetzen, wie auch der
Bundesgerichtshof die entsprechende Blutalkoholkonzentration (BAk)-Grenze nach Aus-
wertung umfangreicher untersuchungs- und Fahrversuchsreihen bestimmt hat (BGh nJW
1990, 2393 ff.). Derartige untersuchungen zur Abhängigkeit der Fahrunsicherheit von der
höhe der AAk liegen bisher nicht vor (IFFLAnD/hEnSchEL, nZV 1999, 489, 497).“ 

Damit wäre eine Verurteilung des Angeklagten wegen Trunkenheit im Verkehr nur in
Betracht gekommen, wenn aus dem gemessenen AAk-Wert von 0,82 mg/l zuverlässig auf
einen BAk-Wert von 1,0 g/Promille (mit Sicherheitszuschlag 1,1 g/Promille) geschlossen
werden könnte. Ein solcher medizinisch-naturwissenschaftlicher Erfahrungssatz, der in
den maßgebenden Fachkreisen allgemein und zweifelsfrei als richtig anerkannt wäre und
daher den richter binden würde existiert derzeit nicht. 

unbestritten besteht aus physiologischen Gründen keine durchgehende konvertierbar-
keit zwischen AAk und BAk, daraus folgt, dass aus einem gemessenen AAk-Wert die
BAk nicht zuverlässig berechnet werden kann.

Dem hat sich der 1. Strafsenat des oberlandesgerichts naumburg mit zwei Entschei-
dungen am 05. Dezember 2000 (20) angeschlossen. Mit seinen Entscheidungen im Jahr
2000 hat das oberlandesgericht naumburg hinsichtlich der Beweiskraft der Atemalkohol-
messungen bei Straftaten zum hinreichend sicheren nachweis sog. absoluter Fahruntüch-
tigkeit  drei rechtssätze aufgestellt:

1. Die Festlegung einer bestimmten AAk als Beweiswertgrenze für absolute Fahrun-
tüchtigkeit setze umfangreiche – bisher nicht vorliegende – untersuchungen über die
Abhängigkeit des Gefährlichkeitsgrades eines unter Alkoholeinfluss stehenden kraft-
fahrers von der höhe einer bestimmten AAk voraus.

2. Für Strafverfahren gäbe es derzeit keinen medizinischen-naturwissenschaftlichen Er-
fahrungssatz, wonach aus einem gemessenen AAk-Wert zuverlässig auf einen gleich
hohen oder gar höheren BAk-Wert geschlossen werden kann. 

3. Eine statistische Wahrscheinlichkeit im Bereich von 99 Prozent reiche für eine Verur-
teilung auf der Grundlage einer Atemalkoholmessung nicht aus.
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Dem sind seither alle oberlandesgerichte bis heute gefolgt und auch der Bundesge-
richtshof ist dieser Wertung nicht entgegengetreten. Der 4. Strafsenat des Bundesgerichts-
hofs hat in seiner Entscheidung vom 03. April 2001 (21), wie bereits ausgeführt, die Frage
nach der Beweiskraft von Atemalkoholmessungen im Strafverfahren ausdrücklich offen
gelassen. 

Ist damit die Atemalkoholanalyse als hinreichend zuverlässiges Beweismittel zur Fest-
stellung alkoholbedingter „absoluter“ Fahruntüchtigkeit i. S. d. § 316 StGB für alle Zeiten
– zumindest die nahe Zukunft – ausgeschlossen?

Die rechtsprechung ist an medizinisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse gebunden,
wenn sie allgemein und zweifelsfrei anerkannt sind. Der Tatrichter muss bei seiner Über-
zeugungsbildung und urteilsfindung den jeweils gesicherten Erfahrungsstand der Wissen-
schaft zugrunde legen (22). Daraus folgt aber auch, dass er sich wissenschaftlich nicht all-
gemein anerkannten Erkenntnissen nicht ohne weiteres anschließen kann. Aus den vom
oberlandesgericht naumburg aufgestellten rechtssätzen folgt daraus, dass für die Aner-
kennung der Atemalkoholanalyse als hinreichend sicheres Beweismittel durch die recht-
sprechung auch bei Verkehrsvergehen 

– die  Festlegung einer bestimmten AAk als Beweiswertgrenze für absolute Fahrun-
tüchtigkeit durch umfangreiche untersuchungen nachgewiesen sein muss, 

– aus einem gemessenen AAk-Wert zuverlässig auf einen gleich hohen oder gar höhe-
ren BAk – Wert geschlossen werden kann und 

– eine ausreichende statistische Wahrscheinlichkeit gegeben ist.
Inzwischen dürfte wohl nicht mehr ernsthaft bestrittenen werden, dass eine durchgehen-

de konvertierbarkeit der AAk und BAk-Werte nicht gegeben ist und die Atemalkohol-
kontrolle danach nur dann noch als hinreichend sicheres Beweismittel in Betracht kommen
kann, wenn aufgrund empirisch gesicherter Erfahrungswerte einer genau bestimmten
Atemalkoholkonzentration der Beginn absoluter Fahruntüchtigkeit zugerechnet werden
kann, was wiederum voraussetzt, dass das zur Atemalkoholmessung eingesetzte Gerät mit
einer sehr hohen statistischen Wahrscheinlichkeit entsprechend sichere Ergebnisse liefert.
ob dies im hinblick auf die Ergebnisse einer Vielzahl inzwischen durchgeführter Studien
und Felduntersuchungen bereits der Fall ist, möchte ich an dieser Stelle offen lassen  und
in diesem Zusammenhang noch einmal den Blick dem maßgeblichen unterschied in der
Wertung hinsichtlich der ordnungswidrigkeit einerseits, und einer Straftat gemäß § 316
StGB andererseits zuwenden: Bei den in § 24a StVG genannten Werten handelt es sich um
sogenannte „Gefahrengrenzwerte“, deren Festlegung (23) auf der wissenschaftlich gesi-
cherten Erkenntnis beruht, dass schon relativ geringe Alkoholkonzentrationen im Blut
deutlich unterhalb des für das Vorliegen absoluter Fahruntüchtigkeit maßgeblichen BAk-
Wertes von 1,0 Promille (1,1 Promille) zu den verkehrsgefährdenden Leistungsminderun-
gen führen, jedenfalls bei Werten über 0,3 ‰. Allgemein ist insoweit anerkannt, dass 

– bereits eine Menge von weniger als 0,2 ‰ Alkohol im Blut zu einer enthemmenden
Wirkung mit Steigerung der redseligkeit führt,

– ab 0,3 ‰ Alkohol im Blut erste Beeinträchtigungen wie Einschränkung des Sehfeldes
und Probleme bei der Entfernungseinschätzung auftreten,

– ab 0,5 ‰ Alkohol im Blut ein deutliches nachlassen der reaktionsfähigkeit und eine
erhöhte risikobereitschaft zu verzeichnen ist und

– ab 1,0 ‰ Alkohol im Blut Sprachstörungen verbunden mit einer hohen risikobereit-
schaft, auftreten. 
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hierauf beruht auch die neufassung des § 24a StVG mit der herabsetzung des Gefah-
rengrenzwertes. Wissenschaftlich anerkannt ist nämlich auch, dass neben der BAk grund-
sätzlich auch die AAk einen hinweis auf die Alkoholbeeinflussung gibt (24). Darauf
kommt es aber für die Einstufung als ordnungswidrigkeit i. S. d. § 24a StVG allein an, so
dass der nicht vorhandenen korrelation, also der fehlenden punktgenauen Übereinstim-
mung von AAk- und BAk – Werten aus rechtlichen Gründen keine Bedeutung zukommt.
(25).

Anders verhält es sich hingegen mit der sogenannten „absoluten“ Fahruntüchtigkeit 
i. S. d. § 316 StGB. Die sogenannte „absolute“ Fahruntüchtigkeit beschreibt nicht ein Maß
von Fahruntüchtigkeit, sondern die unwiderleglichkeit des Indizwertes der Blutalkohol-
konzentration (BAk). Dies beruht auf der Festlegung von Grenzwerten, deren Über-
schreiten von der rechtsprechung als (unwiderleglicher) Erfahrungssatz für das Vorliegen
von Fahruntüchtigkeit angesehen werden; sie haben die Bedeutung einer prozessualen Be-
weisregel (26); „absolute“ Fahruntüchtigkeit ist daher (nur) ein Sonderfall der Feststellung
des Tatbestandsmerkmales der Fahruntüchtigkeit. Ist das Überschreiten des Grenzwertes
festgestellt, so ist ein Gegenbeweis, dass der Täter noch fahrtüchtig gewesen sei unzuläs-
sig (27). umgekehrt ist bei unterschreitung des Grenzwertes eine absolute Fahruntüchtig-
keit ausgeschlossen; Grenzwerte dienen, wie der Wortlaut ja auch zweifelsfrei vermuten
lässt, der Abgrenzung verschiedener Sachverhalte. handelt es sich deshalb, wie bei dem
von der rechtsprechung mit 1,0 ‰ festgelegten Grenzwert für den Eintritt „absoluten“
Fahruntüchtigkeit i. S. d. § 316 StGB um eine genau definierte Grenze, so wird verständ-
lich, warum sich die rechtsprechung bisher der Atemalkoholanalyse als hinreichend si-
cheres Beweismittel auch bei einem Verkehrsvergehen nach § 316 StGB verweigert hat.
Der umstand, dass es sich nicht um eine fließende, sondern feste Grenze handelt, bei der
ordnungswidrigkeit gemäß § 24a StVG um einen Gefahrengrenzwert und bei der Trun-
kenheitsfahrt gemäß § 316 StGB um einen absoluter Grenzwert, würde für eine Anerken-
nung als hinreichend sicheres Beweismittel voraussetzen, dass die mittels Atemalkohol-
kontrolle gemessenen Werte mit einer sehr hohen statistischen Wahrscheinlichkeit
zuverlässig einen Wert belegen, der ebenfalls die unwiderlegbare Vermutung für absolute
Fahruntüchtigkeit zulässt, und damit im Ergebnis dem bisher von der rechtsprechung fest-
gelegten Grenzwert von 1,0 ‰ entspricht, was letztlich bedeutet, dass eine korrelation
beider Werte hergestellt werden kann, dies aber wohl eine Weiterentwicklung des bisher
verwendeten Atemalkoholmessgerätes Dräger Alcotest 7110 Evidential Mk III erfordern
dürfte. 

Schlusswort
nachdem die Atemalkoholmessung für die Feststellung einer ordnungswidrigkeit

gemäß § 24a StVG als hinreichend beweissicher anerkannt ist, die rechtsprechung im
Übrigen schon immer einen gemessenen Atemalkoholwert als Indiz bei relativer Fahrun-
tüchtigkeit nicht in Frage gestellt und sogar dessen Verwertung im rahmen der Gesamtab-
wägung nachdrücklich von den Tatgerichten eingefordert hat (28), verbleibt als denkbarer
und problematischer Anwendungsbereich nur die (einfache) Trunkenheitsfahrt gemäß 
§ 316 StGB.

rechtfertigt das die immer wieder unternommenen Anstrengungen zu deren Einfüh-
rung? Aus meiner Sicht drängt sich auch zum jetzigen Zeitpunkt kein zwingendes Erfor-
dernis dafür auf, die Atemalkoholanalyse im strafrechtlichen Bereich als gerichtsverwert-
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bares Beweismittel zu etablieren. Die Blutalkoholanalyse ist seit vielen Jahrzehnten ein
bewährtes Verfahren zum nachweis der Fahrunsicherheit im Sinnen des § 315c Abs. 1 
nr. 1a, § 316 StGB. Weder die Verkehrssicherheit noch die rechtssicherheit sind durch die
fehlenden gesetzlichen Grenzwerte tatsächlich beeinträchtigt. Der seit über 30 Jahren kon-
tinuierliche rückgang der Alkoholunfälle im Straßenverkehr lässt normative Schritte nach
wie vor nicht als zwingend erscheinen. Dies gilt insbesondere vor dem hintergrund, dass
Alkohol im Straßenverkehr als Gefahrenquelle anscheinen zunehmend von Drogen abge-
löst zu werden scheint. Würde man gleichwohl der Einführung einer neben der Blutalko-
holanalyse selbständig stehenden Atemalkoholanalyse auch für Verkehrsvergehen 
i. S. d. §§ 315c Abs. 1 nr. 1a, 316 StGB näher treten, würde sich zum einen die von 
Dr. GrEGor LASchEWSkI (28) vorgeschlagene Festschreibung bestimmter Grenzwerte als
Tatbestandsmerkmal in einem neu zu schaffenden § 315e StGB-E anbieten, oder aber –
und das wäre mein Vorschlag – eine Anpassung des Grenzwertes an europäische Standards
und deren Aufnahme in §  316 StGB als Tatbestandsmerkmal. § 316 StGB-E könnte dann
lauten:
Wer im Verkehr (§§ 315 bis 315d StGB) ein Fahrzeug führt, obwohl er 0,25 mg/l oder

mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine 

Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentra-

tion führt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn

nicht….

Mit anderen Worten: würde man die bisherigen Gefahrengrenzwerte aus dem ord-
nungswidrigkeitenrecht in § 316 StGB übernehmen und – in der konsequenz – jedes 
Fahren unter Alkoholeinfluss (also mit mehr als 0,00 Promille), zumindest aber ab 0,3 Pro-
mille, als ordnungswidrigkeit gemäß § 24a Abs. 1 StVG einstufen, würde sich die Frage
nach einer Anerkennung der Atemalkoholkontrolle als hinreichend sicheres Beweismittel
auch für Vergehen nach den §§ 315 bis 316 StGB nicht mehr stellen. Schließlich hat der
Bundesgerichtshof – und ihm folgend – die oberlandesgerichte die Beweissicherheit des
Messgeräts Dräger Alcotest 7110 Evidential Mk III, wenn das Gerät unter Einhaltung der
Eichfrist geeicht ist und die Bedingungen für ein gültiges Messverfahren gewahrt sind, für
den in § 24a StVG festgelegten Gefahrengrenzwert von 0,25 mg/l Atemalkohol anerkannt.

Bei einem Alkoholkonsum von ca. 140 Litern alkoholischer Getränke, entsprechend 
ca. 10 Litern reinen Alkohols im Jahr pro kopf der Bevölkerung und alle 28 Stunden bei
einem Alkoholunfall ums Leben gekommenen Menschen wäre ein solcher Schritt zur Ver-
besserung der Verkehrssicherheit nicht nur Ziel führender, sondern auch ein Beitrag zur
harmonisierung der Vorschriften in der Europäischen union. Mit einer Promillegrenze
von 0,5 Promille wären wir – mit Ausnahme zu Großbritannien und Irland, in guter nach-
barschaft zu den übrigen Länder der union, wobei in ungarn, Tschechien, der Slowakei
und rumänien sogar die 0,00 Promillegrenze gilt. Ich rechne allerdings nicht damit, dass
in absehbarer Zeit der Gesetzgeber diesem Gedanken näher treten könnte, so dass wir nach
wie vor bei Trunkenheitsfahrten davon ausgehen müssen, dass in Grenzlagen weiterhin die
Blutalkoholkonzentration auf der Grundlage einer Blutentnahme festzustellen ist.   

H. Krüger
Die Atemalkoholanalyse (AAK) in der Rechtsprechung der Obergerichte



BLuTALkohoL VoL. 51/2014

327

L i t e r a t u r
(1) BGh – 4. Strafsenat – Beschluss vom 03. 04. 2001 – 4 Str 507/00 = BGhSt 46, 358, BA 38, 280.
(2) AG Frankfurt a. M. – urteil vom 18. 01.2010 – 998 oWi 2022 – 955 Js – oWi 20697/09 = nZV 2010, 266.
(3) oLG Bamberg – Beschluss vom 21.08. 2009 – 2 Ss oWi 713/09 = BA 47, 134, 

oLG Dresden – Beschluss vom 10.12. 2003 – Ss oWi 654/03 = nStZ 2004, 352,
oLG Stuttgart – Beschluss vom 02. 07. 2010 – 4 Ss 369/10 = Vrs 119, 372,
oLG hamm – Beschluss vom 24. 01.2008 – 2 Ss oWi 37/08 = VA 2008, 63.

(4) oLG karlsruhe – Beschluss vom 05. 05. 2006 1 Ss 32/06- = nStZ-rr 2006, 250.
(5) Bayerisches oberstes Landesgericht – 2. Senat – Beschluss vom 02. 05. 2001 – 2 oboWi 162/01 = DAr

2001, 370.
(6) oLG  köln – Beschluss 10. 09.1976 – Ss 520/76 = VrS 52, 367 und vom 03.07.1984 – Ss 364/84 = DAr

10/84.
(7) oLG naumburg – Beschluss vom 28. 02.1997 – 2 Ss 4/97 – Archiv –. 
(8) oLG naumburg – urteil vom 29.11. 2000 – 2 Ss 318/00 = ZfS 2001, 135.
(9) oLG naumburg – Beschlüsse vom 05.12. 2000 – 1 Ws 316/00  und 1 Ws 496/00 = nStZ-rr 2001, 105 und

ZfS 2001, 137.
(10) BGh 4. Strafsenat a. a. o.
(11) BGh 1. Strafsenat – Beschluss vom 05. 02. 2002 – 1 Str 571/01 – juris.
(12) koalitionsvertrag zwischen der cDu, cSu und SPD für die 18. Legislaturperiode vom 16. Dezember 2013. 
(13) BGh nStZ 1995,539; oLG hamm nZV 1994, 237; oLG karlsruhe Blutalkohol 1993, 309; oLG Frankfurt

nStZ-rr 1997,152.
(14) oLG  köln – Beschluss 10. 09.1976 – Ss 520/76 a. a. o.
(15) oLG köln – Beschluss vom 03. 07. 1984 – 1 Ss 364/84 = DAr 10/84, 327.
(16) BayobLG – Beschluss vom 09. 05.1988 – 1 Ss 17/88 = nZV 1988, 150.
(17) BGh 5. Strafsenat – urteil vom 01.11.1994 – 5 Str 276/94 a. a. o.
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kLAuS PÜSchEL

reinhard B. Dettmeyer, harald F. Schütz, Marcel A. Verhoff:
rechtsmedizin

2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, 2014, 309 S., 
mit 225 Abbildungen

Bereits nach relativ kurzer Zeit ist die 2. Auflage des kurzlehrbuchs der rechtsmedizin
von DETTMEyEr/SchÜTZ/VErhoFF erschienen. Dies zeugt von einer großen Akzeptanz die-
ses Buches bei den nutzern. Durch die sehr praxisnahe Darstellung ist es sowohl für Stu-
dierende der Medizin (sowie z. B. Jura, kriminalistik) als auch für Ärzte und Mitarbeiter
von Polizei- und Justizbehörden hervorragend geeignet. 

Das Inhaltsverzeichnis enthält 19 kapitel, von denen einige für die Leser des Blutalko-
hol von besonderem Interesse sein dürften: Z. B. 12. Verkehrsmedizin (Verkehrsunfall,
Fahrtüchtigkeit/Fahrtauglichkeit), 13. Forensische Alkohologie und Toxikologie, 17. Fo-
rensische Bildgebung, 18. Forensische Psychopathologie, 19. Medizinrecht. Fahrtüchtig-
keit/Fahrtauglichkeit bzw. –untauglichkeit werden im hinblick auf krankheiten, Übermü-
dung und charakterliche Mängel kursorisch abgehandelt. Forensische Aspekte zur
Beurteilung der Fahrtüchtigkeit im Zusammenhang mit Alkohol, Drogen und Medika-
menten werden sehr präzise, übersichtlich und gut verständlich dargestellt. 

Zahlreiche Fallbeispiele geben einen Einblick in die Praxis, Definitionen machen sofort
klar, worum es geht. Mehr als 100 Tabellen bringen die Fakten auf den Punkt und helfen
beim schnellen Durcharbeiten. Mehr als 200 Abbildungen sorgen für große Anschaulich-
keit. Bei inhaltlich komprimierter Darlegung des rechtsmedizinischen Wissens wird zu-
gleich große Anschaulichkeit und Praxisnähe erreicht. Die rechtsmedizin sowie insbeson-
dere auch verkehrsmedizinische Aspekte werden sehr lebendig und gut verständlich
dargestellt.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. klaus Püschel
Institut für rechtsmedizin der universität hamburg
Butenfeld 34
22529 hamburg
Email: pueschel@uke.de
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93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für rechtsmedizin
vom 9. bis 13. September 2014 in Greifswald und heringsdorf

– Kurzbericht –

Die 93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für rechtsmedizin wurde dieses Jahr
von Frau ProF. Dr. BrITTA BockhoLDT und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom
Institut für rechtsmedizin der universitätsmedizin Greifswald ausgerichtet. Am Dienstag,
den 09. 09. 2014, wurde die Tagung feierlich im Dom St. nikolai in Greifswald, dem Grün-
dungsort der 557 Jahre alten universität, eröffnet. In Greifswald fanden auch die drei vor
der Tagungseröffnung durchgeführten, hervorragend besetzten und gut besuchten Work-
shops über die hochaktuellen Themen „Aktuelle Aspekte des Patientenrechtegesetz“, „Die
untersuchung von Gewaltopfern in der rechtsmedizin“ und „Forensische Bildgebung“
statt. Das wissenschaftliche Programm mit Vorträgen und Postervorstellungen schloss sich
dann ab Mittwoch in heringsdorf auf usedom an. Ein besonderer höhepunkt des rah-
menprogramms war der Gesellschaftsabend im Wasserschloss Mellenthin, dessen mittel-
alterliches Ambiente bei exzellenter Bewirtung einen geeigneten rahmen für kollegiale
und freundschaftliche Gespräche bot. Das wissenschaftliche Programm umfasste das ge-
samte Spektrum der rechtsmedizin von Beiträgen zur Leichenschau, Forensischen Medi-
zin, klinischen Medizin über moderne bildgebende Verfahren, klassische Themen bis hin
zur forensischen Toxikologie. Besonders ergreifend war der kurzbericht über den IDko-
Einsatz in holland zur Identifizierung der opfer des Flugzeugabsturzes Mh17. Ebenso ge-
spannt lauschten die Tagungsteilnehmer der „Special lecture“ von ProF. Dr. BrATZkE mit
dem Titel „Judith tötet holofernes – Tatrekonstruktion im Spiegel der Malerei“. Toxikolo-
gische Themen füllten zwei Sitzungen aus mit Themen rund um den Alkohol, interessan-
ten Fallberichten und wichtigen experimentellen untersuchungen. Weiterhin wurden 17
Poster aus den verschiedensten Bereichen der Toxikologie präsentiert; für die Diskussion
der Inhalte direkt mit dem verantwortlichen Autor stand eine ausreichend bemessene Zeit
zur Verfügung. 

nachfolgend sollen nur die Vorträge und Poster kurz erörtert werden, die für die Leser
dieser Zeitschrift von besonderem Interesse sein dürften. Die Abstracts aller Beiträge kön-
nen in der Zeitschrift rechtsmedizin Band 24, heft 4, 2014, auf den Seiten 315 bis 373
nachgelesen werden.

hArTunG et al. präsentierten eindrucksvoll die Ergebnisse experimenteller untersu-
chungen zur Fahr(un)sicherheit alkoholisierter Fahrradfahrer unter weitgehend realisti-
schen Bedingungen und breit angelegten, medizinischen untersuchungen; hierbei sollte
insbesondere geprüft werden, ob der derzeit nach aktueller rechtsprechung bestehende
Grenzwert einer Blutalkohol konzentration von 1,6 ‰ zur Annahme absoluter Fahruntüch-
tigkeit tatsächlich geeignet ist. 

Der Vortrag von noWoTnIk et al. zeigte einen rückgang polizeilicher Aufträge zur Blutal-
koholuntersuchung in rostock; ein Trend, der auch in anderen Instituten zu verzeichnen ist.

Zur Information
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Von DALDruP/STEInEr konnten die Tagungsteilnehmer erfahren, dass hordenin ein wert-
voller Begleitstoff zur Überprüfung von Trinkangaben bei nachtrunkbehauptungen ist. 

GEßnEr et al. befassten sich mit dem nachweis von Ethylglucuronid bei ethanolischer
händedesinfektion unter alltäglichen Bedingungen in der klinik und konnten bei einigen
Probanden grenzwertüberschreitende konzentrationen (> 100 ng Ethylglucuronid/mL
urin) im urin feststellen. Allerdings ließen die Ergebnisse auch den Schluss zu, dass bei
einem Verzicht auf ethanolhaltige Desinfektionsmittel nach Einbestellung auf den näch-
sten Tag dann kein die Entscheidungsgrenze überschreitendes Ergebnis mehr zu erwarten
war. Phosphatidylethanol ist zwar ein schwierig zu messender, aber vielversprechender
und deutlich länger als Ethylglucuronid nachweisbarer Alkoholkonsummarker, wie
SchroEck et al. in ihrer untersuchung eindrucksvoll zeigen konnten. Der Beitrag von
SchWAB/SkoPP befasste sich der charakterisierung der an der Bildung von Ethylglucuro-
nid beteiligten Enzyme und potentieller Inhibitoren. 

kLIMA et al. gingen in in vitro untersuchungen der Frage nach, ob und in welchem Aus-
maß sich Amphetamine, opiate und cocain in Dentin- und Zahnschmelzpellets einlagern.
Die nachweisbaren konzentrationen waren von den physiko-chemischen Eigenschaften
der betreffenden Substanz, ihrer konzentration und der Inkubationszeit abhängig. 

SToLL et al. kommen nach Schwelbrandversuchen in einer rauchkammer und Auswer-
tung von cyanid- und kohlenmonoxidhämoglobinbefunden bei 32 bei Wohnungsbränden
verstorbener Personen zu dem Schluss, dass die Bestimmung von kohlenmonoxidhämo-
globin durch eine Analyse auf cyanid ergänzt werden solle.

TALArIco et al. konnten zeigen, dass bei Großveranstaltungen bevorzugt Stimulanzien,
insbesondere Ecstasy, konsumiert werden. 

kEGLEr & BÜTTnEr befassten sich mit der Festphasenmikroextraktion von Antidepres-
siva aus Plasma als alternativer Methode zur Probenvorbereitung. 

Die in jüngster Zeit dramatische Zunahme von „legal highs“ auf dem Drogenmarkt und
ihr analytischer nachweis waren Thema des Vortrages von FrAnZ et al., die das syntheti-
sche cannabinoid AB-FuBInAcA mit 1,2-Benzopyrazol basierter Struktur, seine Meta-
bolisierung und nachweismethoden im urin mit hilfe hochauflösender Massenspektro-
metrie vorstellten. 

Der Vortrag von MußhoFF et al. verdeutlichte erneut, dass eine Analyse auf cannabino-
ide im haar ggf. auf Tetrahydrocannabinolcarbonsäure erweitert werden sollte, zumindest
bei solchen Probanden, die einen cannabiskonsum nachvollziehbar verneinen. Die sehr
geringen konzentrationen dieses Analyten unterhalb oder im unteren pg/mg-Bereich er-
fordern Analysentechniken, über die derzeit nur wenige Labors verfügen. um bei stetig
steigenden Anforderungen an Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit die gewünschte Sen-
sitivität zu erreichen, bedarf es zukünftig einer technischen Aufrüstung forensisch-toxiko-
logischer Laboratorien, um weiterhin nach dem Stand der Wissenschaft arbeiten zu kön-
nen. Dies ergibt sich auch aus dem Beitrag von roEMMELT et al., die mit „sequential
window acquisition of all theoretical ions“ insbesondere einen neuen Weg zur Identifizie-
rung forensisch relevanter Verbindungen mittels Flüssigchromatographie/Massenspektro-
metrie vorschlugen. 

Insgesamt zwei Vorträge befassten sich mit gamma-hydroxybutyrat (GhB). MußhoFF et
al. erörterten die Grenzen, aber auch den nutzen von haaranalysen auf GhB anhand von
Fallbeispielen. MEhLInG et al. stellten die Verteilung von GhB und seinem Glucuronid in
postmortalen Asservaten ebenfalls anhand eines Falles vor. 
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BArTSchAT et al. präsentierten Befunde für nikotin und cotinin an körperflüssigkeiten
und Geweben in einem Todesfall nach Aufnahme einer nikotinhaltigen Verdampferflüs-
sigkeit für elektrische Zigaretten. Diese Lösungen sind zurzeit in Deutschland und im eu-
ropäischen Binnenmarkt frei erhältlich. In diesem Zusammenhang tauchte auch die Frage
nach der potentiell tödlichen Menge an nikotin auf, wobei zahlreiche Angaben hierzu in
der Literatur wohl unkritisch aus einer Veröffentlichung von koBEr aus dem Jahre 1906
übernommen wurden. IShIkAWA et al. stellten ebenfalls einen Tod nach Aufnahme eines
Genussmittels, in diesem Fall coffein, vor. Vergiftungen wurden insbesondere in Zu-
sammenhang mit Präparaten zur Fettverbrennung – sogenannte fatburner – bekannt. Da
coffein regelmäßig in postmortalen, biologischen Proben nachweisbar ist, könnte eine
Vergiftung leicht „übersehen“ werden. Vergiftungen mit organischen Lösemitteln wie z.B.
chloroform sind äußerst selten und nur mit speziellen analytischen Methoden und enger
Zusammenarbeit mit den obduzenten aufzudecken, wie der von BEnDEr et al. vorgestell-
te Fall eindrücklich zeigte. Ebenso ungewöhnlich war die Fallschilderung von MArIno et
al. nach einem notfallmäßigen, aber off-label use einer Lipidemulsion im Fall einer Über-
dosierung mit einem Antiarrhythmikum. Über Vergiftungen mit herzglykosiden ist in den
letzten Jahren wenig berichtet worden; hEß et al. stellten aktuell einen Fall nach akziden-
teller Überdosierung mit Methyldigoxin vor, wobei neben der Aufarbeitung des Falles
auch eine validierte Methode zur Bestimmung weiterer herzglykoside und möglicher
Metabolite präsentiert wurde. Der von rEnTSch et al. toxikologisch untersuchte Tod eines
mauretanisch-stämmigen, aus einer Erstauffang einrichtung abgängigen Mannes ließ auch
nach analytischem nachweis einer Vergiftung mit Psychopharmaka Fragen zu dem un-
mittelbaren Geschehen vor Todeseintritt offen. TEMME et al. konnten anhand der Bestim-
mung von orotsäure im urin bei einem verstorbenen Säugling einen Gendefekt aufzeigen,
der durch eine Genanalyse bestätigt wurde. 

Auch die Poster boten ein breites Spektrum über die Etablierung oder optimierung von
Probenaufarbeitung und analytischer Methoden, den nachweis einer als todesursächlich
einzustufenden Doxylaminvergiftung an einer Brandleiche, eine untersuchung zu den
Diskrepanzen zwischen der Blutalkoholkonzentration und den von der Polizei und dem
Blutentnahmearzt dokumentierten Auffälligkeiten bis hin zu einem historischen Beitrag
über FrITZ STrASSMAnn und sein gerichtlich-medizinisches Institut in Bukarest.

Insgesamt war es für alle Teilnehmer eine gelungene Tagung mit einer spannenden Mi-
schung von Beiträgen, die Forschung, Themen mit praktischer relevanz, seltene Fallbe-
richte und epidemiologische untersuchungen umfassten. 

A n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Prof. Dr. Gisela Skopp
Institut für rechtsmedizin und Verkehrsmedizin
universitätsklinikum heidelberg
Voßstraße 2
69115 heidelberg
Email: gisela.skopp@med.uni-heidelberg.de
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Straßenverkehrsunfälle im Jahr 2013

– Deutschland, Österreich, Schweiz –

Deutschland
Das Jahr 2013 war das unfallreichste Jahr seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) nach den nun vorliegenden endgültigen Ergebnissen
mitteilt, erfasste die Polizei bundesweit rund 2,4 Millionen Straßenverkehrsunfälle, 0,5 %
mehr als im Jahr 2012. Trotz der gestiegenen Zahl an unfällen starben auf deutschen Stra-
ßen 2013 so wenig Menschen wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1953: Insge-
samt waren 3.339 unfalltote zu beklagen, das waren 261 Personen oder 7,3 % weniger als
im Jahr davor. Im Vergleich zum bisher schwärzesten Jahr der unfallstatistik 1970 mit 
21.332 Todesopfern ist das sogar ein rückgang um über 80 %. Dennoch kamen im Stra-
ßenverkehr 2013 durchschnittlich neun Menschen täglich ums Leben. Bei der Zahl der
Verletzten gab es im Jahr 2013 ebenfalls einen rückgang, und zwar um 3,4 % bei den
Schwer- und um 2,5 % bei den Leichtverletzten.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden weniger unfälle unter dem Einfluss berauschender
Mittel (-6,3 %) gezählt. Von den unfällen unter dem Einfluss berauschender Mittel waren
24.578 unfälle mit nur Sachschaden, ein Minus von 5,7 %. Bei 14.808 dieser unfälle kam
es zu Personenschaden (-7,3 %). Dabei wurden 13.514 Verkehrsteilnehmer leicht verletzt
(-6,6 %), 5.130 schwer verletzt (-9,8 %) und 336 getötet (-6,4 %).

Abb. 1: Schaubild 1 – Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle 2013.
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Alkoholeinfluss war 2013 bei 4,8 % aller unfälle mit Personenschaden eine der unfall-
ursachen. Allerdings starben 9,4 % aller tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer in Deutsch-
land infolge eines Alkoholunfalls, das heißt, etwa jeder elfte Getötete. Diese unterschied-
lichen Anteile belegen eine überdurchschnittlich hohe Schwere der Alkoholunfälle.
Während bei allen unfällen mit Personenschaden 11 Getötete und 220 Schwerverletzte auf
1.000 unfälle kamen, waren es bei Alkoholunfällen 22 Getötete und 346 Schwerverletzte
je 1.000 unfälle.

Die Zahl der unfälle mit Personenschaden unter dem Einfluss anderer berauschender
Mittel, z. B. Drogen, rauschgift sank im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um -2,6 % auf
1.388 unfälle. Bei diesen unfällen wurden 35 Personen getötet und 457 schwer verletzt,
das sind 2,9 % mehr bzw. -11,8 % weniger als im Vorjahr.

(Aus der Pressemitteilung nr. 238/14, der Fachserie 8 reihe 7, Verkehr – Verkehrsunfälle
2013 vom 2. Juli 2014 und Verkehrsunfälle 2013 – unfälle unter dem Einfluss 

von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr vom 
30. oktober 2014 des Statistischen Bundesamtes)

Österreich
Im Jahr 2013 ereigneten sich laut Statistik Austria 38.502 Straßenverkehrsunfälle, bei

denen 48.044 Personen verletzt wurden. Gegenüber 2012 verringerten sich sowohl die Zahl
der unfälle (-5,7 %) als auch jene der Verletzten (-5,6 %). 2013 verloren 453 Menschen im
Straßenverkehr ihr Leben. 2012 verunglückten 531 Personen im Straßenverkehr. Das ist ein
deutlicher rückgang von 14,7 % in nur einem Jahr und somit ein historischer Tiefststand:
Verunglückten im Jahr 1972 knapp 3.000 Menschen und Ende der 1990er-Jahre jährlich
noch mehr als 1.000 Menschen auf Österreichs Straßen tödlich, so ist diese Zahl seither
konsequent und heuer erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen auf unter 500 gesunken.

Abb. 2 unfälle mit Personenschaden 2013, an denen mindestens ein Beteiligter unter dem Einfluss 
berauschender Mittel stand in %.
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Die vermutlichen hauptunfallursachen der tödlichen Verkehrsunfälle 2013 waren:
– nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (30,6 %)
– Vorrangverletzung (17,7 %)
– unachtsamkeit/Ablenkung (12,2 %)
– Überholen (9,4 %)
– Fehlverhalten von Fußgängern/Fußgängerinnen (7,8 %)
– Übermüdung (2,5 %)
– herz-/kreislaufversagen/akute Erkrankungen (2,3 %)
– Alkoholisierung war bei 19 (4,4 %) der tödlichen unfälle gegeben

Die Zahl der Alkoholunfälle nahm gegenüber 2012 ab (2.350; -12 %), ebenso die 
Zahl der dabei Verletzten (3.065; -11 %); jene der Getöteten ging von 39 auf 31 zurück 
(-21 %). Gegenüber 2012 wurden prozentuell weniger unfälle durch nicht angepasste
Fahrgeschwindigkeit, Alkohol am Steuer, Übermüdung, akute Erkrankungen und Fehlver-
halten von Fußgängern/Fußgängerinnen verursacht. Mehr unfälle ereigneten sich auf-
grund von Vorrangverletzungen und Überholmanövern.

(Aus einer Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr,
Innovation und Technologie, bmvit, vom Frühjahr 2014)

Schweiz
Insgesamt ereigneten sich 2013 auf den Schweizer Straßen 17.473 unfälle mit Perso-

nenschaden. Dabei wurden 269 Personen getötet, 4.129 schwer und 17.250 leicht verletzt.
Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl der Verkehrstoten um 21 %, die Zahl der Schwer-

verletzten um 2 % abgenommen. Damit konnte der positive Trend der letzten Jahre fort-

Abb. 3: hauptunfallursachen bei tödlichen Verkehrsunfällen 2013, Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie, bmvit.
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gesetzt werden. Verbesserungen zeigen sich auch bei den schweren Geschwindigkeits- und
Alkoholunfällen: Der rückgang liegt bei den getöteten Personen prozentmäßig im zwei-
stelligen Bereich. Bei den Schwerverletzten macht er 6 beziehungsweise 7 % aus.

(Aus einer Pressemitteilung des Bundesamtes für Straßen, ASTrA,
vom 25. März 2014)

Abb. 4: Personen nach unfallfolgen 2013 (Schweizerische Eidesgenossenschaft, Bundesamt für Straßen,
ASTrA).
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B.A.D.S.: Präventionsspot im kino

Mit einem kinospot macht jetzt der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr
(B.A.D.S.) auf die Folgen der Genuss- und rauschmittel aufmerksam.

Vom 9. oktober 2014 an schaltet der B.A.D.S. dazu in den Werbeblöcken in bundes-
deutschen kinos einen Spot, der in einer Länge von 42 Sekunden in den kommenden vier
Wochen auf die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr nach einer heißen
Partynacht aufmerksam macht. Die kurze Story endet in dem claim „ Alkohol und Drogen
sind nicht sexy, sondern töten“.

konzipiert und gedreht haben ihn die jungen Filmemacher EIkE WEInrEIch und ALExEJ

hErMAnn. Die renommierte deutsche roWo MEDIA GMBh schaltet den Spot vor rund 40
neuen Filmen, die im oktober in ausgesuchten bundesdeutschen kinos laufen. Dazu ge-
hören neben vielen anderen die deutsche komödie MÄnnErhorT mit DETLEV Buck, chrI-
SToPh MArIA hErBST und ELyAS M´BArEk, der amerikanische Science Fiction Streifen
ThE GIVEr – hÜTEr DEr ErInnErunG mit JEFF BrIDGEs, der Thriller GonE GIrL – DAS PEr-
FEkTE oPFEr mit BEn AFFLEck und die komödie LoVE Punch – WIE In ALTEn ZEITEn mit
PIErcE BroSnAn.

Der Präsident des B.A.D.S., Dr. PETEr GErhArDT, sieht in der erstmalig geschalteten
kinopräsentation die große chance, ein vorrangig junges Publikum breitenwirksam mit
der Aufklärung der Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr anzusprechen.
„Wir erreichen durch den Spot in den kommenden Wochen 1 Million kinobesucher. Damit
wird unsere Präventionsarbeit, die wir in der hauptsache durch Vorträge in Schulen, bei
der Bundeswehr, auf Messen und anderen Großveranstaltungen leisten, in sinnvoller
Weise ergänzt“, so GErhArDT. Mit einer darüber hinaus spielerisch gestalteten App, Tests
in Fahrsimulatoren und einer breiten Palette von Flyern, Filmen und anderen Medien sei
die bisher schon geleistete Arbeit des B.A.D.S. für die Verkehrssicherheit unverzichtbar.

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 7. oktober 2014)
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B.A.D.S.: Präsident Dr. Peter Gerhardt wiedergewählt

Einstimmig hat die Mitgliederversammlung des Bundes gegen Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr (B.A.D.S.) ihren langjährigen Präsidenten, Dr. PETEr GErhArDT, im Amt
bestätigt. Er hatte sich am Wochenende auf der Tagung in Bremen als einziger kandidat
zur turnusgemäßen Wiederwahl gestellt und wird seine ehrenamtliche Tätigkeit für weite-
re drei Jahre ausüben.

Zum fünfköpfigen Vorstand des B.A.D.S. gehören neben GErhArDT, der bis zu seiner
Pensionierung Vorsitzender richter am oberlandesgericht München war, der Mainzer
rechtsmediziner ProF. Dr. Dr. rEInhArD urBAn als Vizepräsident sowie die Beisitzer
Vorsitzender richter am Landgericht Bremen, Dr. ThorSTEn PrAnGE, Vorsitzender rich-
ter a.D. am oberlandesgericht oldenburg GErD WEInrEIch und der Landgerichtspräsident
a.D. ruDoLF METZ als Schatzmeister.

Präsident Dr. PETEr GErhArDT sieht seine hauptaufgabe in der Fortsetzung der erfol-
greichen und intensiven Aufklärungsarbeit des B.A.D.S. im kampf gegen Alkohol und
Drogen im Straßenverkehr. Dabei wird der Verein künftig neben den herkömmlichen Mit-
teln wie Vorträge in Schulen, Broschüren und Filmen stärker auf radio- und kinospots,
Fahrsimulatoren, Internet und Apps setzen.

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 15. oktober 2014)

�� ������������������������������"�����������!
�����G�

���(96���G�����38��/38/8�1/,>8./8��5D88/8�89-2�1/63/0/;=�@/;./8�

�8=/;/<</8=/8�=/36/8�@3;�1/;8/�.3/�#;/3</�23/;0E;�73=�

�38,+8../-5/8�(96���
	�
�
>8.�/,/8<9�(96���G���5D88/8�B>7�#;/3</�?98�4/�€ ���
�B>BE163-2�(/;<+8.<:/</8

1/63/0/;=�@/;./8�

�(��#($&���&!����#��&,��&��)!!�#+�*�&�%&�#(�"������-��� ��"�����$����
�&�%�#���/�&'(&�/�����.���

���-��� �.��$'(��������	��.���
����-��� 

&2/�;96/�90�=2/�.;385381�.;3?/;�38�=;+003-�+--3./8=<
�&�����$�!���$�#��%��%&'�*�

�����������������
����������������������	��������
��������������������

�����
%/-98.��.3=398�:;/:+;/.�/<:/-3+66A��09;���'&���"�"�

�$/�/.3=/.�,A�$������9;5/8<=/38�

��!&�$���"$��%&'���%��"�����)���!����&�"!
��#�$& �!&��"����"$�!%����%&'���%
�09;7/;6A��/:+;=7/8=�90�#963-/��.7383<=;+=398�

�!���!���'!�(�$%�&*
��"" �!�&"!����!���!���'�%���

���:+1/<��<=3=-2/.������€��'%����
�G

%=/38=9;�(/;6+1�38��;C1/;�)>66/8@/?/;�:;38=�7/.3+��E,/-5��7,�����9�����
�;+:/813/F/;<=;+F/�
��������E,/-5��#9<=0+-2�������������E,/-5



BLuTALkohoL VoL. 51/2014

338 Zur Information

Deutscher Verkehrsgerichtstag 2015

– Ankündigung –

Der Verein „Deutscher Verkehrsgerichtstag – Deutsche Akademie für Verkehrswissen-
schaft – e. V.“ veranstaltet vom 28. bis 30. Januar 2015 den 53. Deutschen Verkehrsge-
richtstag in Goslar. Dazu sind alle eingeladen, die auf den Gebieten des Verkehrsrechts und
den diesem rechtsgebiet verbundenen Wissenschaften tätig sind.

Es werden wieder Themen von aktueller Bedeutung für Gesetzgebung, rechtsprechung,
rechtsberatung, Verwaltung und Versicherungswirtschaft sowie für die Allgemeinheit der
Verkehrsteilnehmer behandelt. Die hochkarätige Besetzung der Arbeitskreise verspricht
interessante und ertragreiche Diskussionen.

Die Arbeitskreise

AK I (Leitung: DAUEr): Europäischer Führerscheintourismus
– Freizügigkeit contra Verkehrssicherheit
– EuGh-rechtsprechung und deutsche Praxis
referenten: BEnEckE, nITSchE, PLATE, ZWErGEr

AK II (Leitung: ALMErotH): Automatisiertes Fahren
– Wieweit kann Technik den Fahrer  ersetzen?
– Entwickler oder Gesetzgeber, wer gibt die richtung

vor?
referenten: hILGEnDorF, LEnnInGEr, MAy

AK III (Leitung: GEppErt): Neue promillegrenzen für radfahrer?
– Aktuelle Forschungsergebnisse
_ rechtliche konsequenzen
– Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
referenten: DALDruP, huhn, SchEFFLEr

AK IV (Leitung: LüHMANN): Unfallrisiko Landstraße
– Die unterschätzte Gefahr
– Schönheit versus Sicherheit?
– Möglichkeiten und chancen der Prävention
referenten: BrockMAnn, DAVID, LIPPoLD

AK V (Leitung: CIErNIAK): Ablenkung durch moderne Kommunikationstechniken
– nutzen und risiko von Smartphone und co.
– Präventions-, kontroll- und Ahndungsmöglichkeiten
referenten: kuBITZkI, LohSE, TErnIG, VoLLrATh

AK VI (Leitung: SCHoLtEN): Alternative reparaturmethoden
– Worauf muss sich der Geschädigte einlassen? und wel-

che reparaturverfahren hat der Sachverständige bei der
Begutachtung des Schadens zu berücksichtigen?

referenten: BErGMAnn, hErMAnn, WErn
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AK VII (Leitung: pENtz): Anscheinsbeweis im Verkehrsrecht
– Ein typischer Lebenssachverhalt,

Grundlagen – Fallkonstellationen – Grenzen
referenten: DoukoFF, JAnEcZEk, STAAB

Anfragen an: Deutscher Verkehrsgerichtstag
– Deutsche Akademie für Verkehrswissenschaft – e.V.
Baron-Voght-Straße 106a
22607 hamburg

– Mo. bis Fr.: 09:00 bis 12:00 uhr
– Tel.: 040/89 38 89
– Fax: 040/89 32 92
– E-Mail: service@deutscher-verkehrsgerichtstag.de

Anmeldung und weitere
Informationen unter: http://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de

BLuTALkohoL VoL. 51/2014
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Laudatio für den Polizeipräsidenten der Freien hansestadt 
Bremen Lutz Müller

anlässlich der Verleihung der 
„SENAtor-LotHAr-DANNEr-MEDAILLE“

in Gold am 10. oktober 2014

– Auszug –

Von Dr. PETEr GErhArDT

Sehr geehrter herr Polizeipräsident LuTZ MÜLLEr, 
der Vorstand des B.A.D.S. hat beschlossen, Sie heute stellvertretend für die Verkehrssi-

cherheitsarbeit der Polizei der Freien hansestadt Bremen mit der „Senator-Lothar-Danner-
Medaille“ in Gold auszuzeichnen. 

Den B.A.D.S. verbindet aufgrund seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele seit sei-
ner Gründung eine enge vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei. Viele Polizeibe-
amte sind bei uns ehrenamtlich tätig wie unser derzeitiger Bundesbeiratsvorsitzender WIL-
FrIED DIETSch aus nürnberg. Es ist deshalb nicht überraschend, dass sich unter den
Medaillenträgern auch mehrere Persönlichkeiten aus dem Polizeibereich befinden, die wie
der Landespolizeipräsident aus Sachsen BErnD MErBITZ und der ständige Vertreter des
Landespolizeipräsidenten a. D. aus Sachsen-Anhalt MIchAEL BorchErS heute auch anwe-
send sind.

Zunächst, lieber herr Polizeipräsident MÜLLEr, kurz zu Ihrem Werdegang:
Sie sind 1981 in den Polizeidienst bei der Bereitschaftspolizei in Bremen eingetreten

und haben dort alle Stationen der Polizeitätigkeit von – wie man sagt – der Pike an durch-

Laudatio
Seiten 340 – 342
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laufen. 1983 absolvierten Sie die Laufbahnprüfung für den mittleren Polizeivollzugsdienst
und nach Besuch der hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen 1989 die Lauf-
bahnprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. nach einer Tätigkeit als stellver-
tretender Zugführer einer Einsatzhundertschaft und als Fachlehrer auf der Landespolizei-
schule besuchten Sie ab 1993 die Polizei-Führungsakademie in Münster, die Sie 1995 mit
der Laufbahnprüfung für den höheren Polizeivollzugsdienst abschlossen. In den folgenden
drei Jahren waren Sie bei der ortspolizeibehörde in Bremerhaven Leiter des Lagezentrums
und stellvertretender Leiter des Führungsstabes und ab 1998 Leiter der Personalabteilung
der Polizei in Bremen. Es folgte 2000 eine Abordnung zur hochschule für Öffentliche Ver-
waltung in Bremen als Leiter des Institutes für Fortbildung der Polizei. Ab 2003 waren Sie
beim Senator für Inneres und Sport tätig, zunächst abgeordnet als Gesamtprojektleiter für
die Einführung der zentralen IT-Anwendung InPoL-neu und ISA-Web und als beratendes
Mitglied für die neustrukturierung der hauptaufgabenbereiche der Polizei in Bremen, so-
dann versetzt als referatsleiter Führung und Einsatz des Polizeivollzugsdienstes. 2008
wurden Sie als stellvertretender Polizeipräsident zur Polizei Bremen abgeordnet, 2009 als
Polizeivizepräsident zur Polizei Bremen versetzt. Seit dem 24. 03. 2012 sind Sie Polizei-
präsident in Bremen.

neben Ihrem polizeilichen Werdegang hatten Sie viele weitere berufliche Aktivitäten,
z. B. im Projektmanagement für den Lenkungsausschuss zur Polizeireform in Bremen, im
Präventionsrat Bremerhaven zur kinder- und Jugenddelinquenz und zur Zivilcourage, im
Projekt roland Berger zur untersuchung der polizeilichen Stützungsbereiche und in der
Projektleitung Polizeiliche kriminalprävention des Bundes und der Länder. Sie waren im
nebenamt Dozent für Öffentliches Dienst- und Beamtenrecht an der hochschule für Öf-
fentliche Verwaltung in Bremen, Mitglied im kuratorium der Deutschen hochschule der
Polizei sowie Evaluierungsbeauftragter des Bundes und der Länder für das maritime 
Sicherheitszentrum. Sie haben die Partnerschaft der Polizei Bremen mit der Polizei Izmir
bis zur kooperationsvereinbarung entwickelt und hatten die inhaltliche Verantwortung
und Moderation des Fachforums Polizei auf dem Europäischen Verwaltungsreformkon-
gress 2004 in Bremen. 

um die Verkehrsunfallzahlen nachhaltig zu senken, bündelt die Verkehrssicherheitsar-
beit der Polizei Bremen präventive, repressive und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen
zu einem strategischen Gesamtkonzept. Dies betrifft auch Maßnahmen gegen eine der
hauptunfallgefahren, den Alkohol und die Drogen im Straßenverkehr. 2013 waren im
Stadtgebiet Bremen nach der unfallstatistik 262 unfälle mit Alkohol und 35 unfälle mit
Drogeneinwirkung zu verzeichnen, sie führten zu 140 Personenschäden. Bei kontrollen
wurden außerdem noch ca. 80 folgenlose Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss fest-
gestellt. um diese Zahlen zu reduzieren, setzt die Polizei in Bremen präventiv seit vielen
Jahren auf eine Schwerpunkttätigkeit. Die Zielgruppe der „Jungen kraftfahrer“ steht dabei
im Fokus der Aufklärungsarbeit. Im Zuge des Verkehrssicherheits-Programms „Du fehlst“
wird gezielt an weiterführenden und berufsbildenden Schulen zum Thema Alkohol und
Drogen im Straßenverkehr unterrichtet und der Vortrag mit einem Film über einen töd-
lichen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss untermauert. Zusätzlich werden Broschüren
zu diesem Thema verteilt.

2013 verunglückten fast 1.150 radfahrer bei Verkehrsunfällen, das sind etwa ein Drittel
aller im Verkehr verunglückten Personen. Eine der hauptunfallursachen ist dabei Alkohol-
und Drogenkonsum. Mit zahlreichen Aktionen und begleitender Öffentlichkeitsarbeit wer-
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den die radfahrer auf die auch für sie bestehenden Gefahren bei Beeinträchtigung der
Fahrfähigkeit durch Alkohol- und Drogenkonsum hingewiesen.

Der kampf gegen Alkohol und Drogen um mehr Verkehrssicherheit erfordert nicht nur
präventive, sondern auch repressive Maßnahmen. Deshalb werden neben allgemeinen Ver-
kehrskontrollen auch gezielte Alkohol- und Drogenkontrollen auf den Straßen und den
Autobahnen durchgeführt sowie anlassbezogene Fahrradkontrollen vorgenommen.

Zwischen der Polizei in Bremen und dem B.A.D.S. besteht seit Jahrzehnten eine sehr
enge Zusammenarbeit, auch personell. So kamen die früheren Landesvorsitzenden kruSE

und ELBrEchT aus dem Polizeidienst. Auch unser derzeitiger Geschäftsführer, herr VoL-
kEr SchArFF, war früher stellvertretender Leiter der Allgemeinen Verkehrssicherheitsauf-
gaben der Polizei Bremen.

Ebenso eng und vielfältig ist die fachliche Zusammenarbeit. Der B.A.D.S. unterstützt
die Verkehrssicherheitsberater der Polizei bei ihren Einsätzen mit unserem Fahrsimulator
und unterrichtsmaterial. Polizeibeamte referieren für den B.A.D.S. insbesondere zum
Thema Drogen und Straßenverkehr. Auf Ausstellungen und an Verkehrssicherheitstagen
treten die Polizei Bremen und der B.A.D.S. mit einem gemeinsamen Stand auf. Die Poli-
zei unterstützt außerdem den B.A.D.S. bei Veranstaltungen mit geeigneten räumlichkei-
ten und bei der Pressearbeit.

Sehr geehrter herr Polizeipräsident LuTZ MÜLLEr, Ihr Amt steht für die erfolgreiche 
Tätigkeit der Polizei in Bremen im kampf gegen den Alkohol und Drogen im Straßenver-
kehr und die gute Zusammenarbeit mit dem B.A.D.S. im rahmen unserer Aufklärungsar-
beit. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen im namen des B.A.D.S. stellvertretend
für die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei in der Freien hansestadt Bremen die „Sena-
tor-Lothar-Danner-Medaille“ in Gold für Ihre besonderen Verdienste um die Verkehrs-
sicherheit überreichen zu dürfen.



BLuTALkohoL VoL. 51/2014

343Rechtsprechung

66. 1. Das Führen eines Kraftfahrzeugs unter
Drogeneinwirkung und der gleichzeitige Drogenbe-
sitz stellen im regelfall keine tat im prozessualen
Sinne dar (entgegen oLG Köln, Beschluss vom 5.
oktober 2004, 8 Ss-oWi 25/04, juris [= BA 2006,
40]).

2. Die rechtkräftige Verurteilung wegen der Ver-
kehrsordnungswidrigkeit gem. § 24a Abs. 2 StVG
hindert die Verfolgung der Straftat wegen uner-
laubten Besitzes von Betäubungsmittel gem. § 29
Abs. 1 Nr. 3 BtMG deshalb im regelfall nicht.

oberlandesgericht Braunschweig,
urteil vom 10. oktober 2014 – 1 Ss 52/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Angeklagte ist am 22. 04. 2013 gegen 16:15 uhr

in B. als Führer des kraftfahrzeugs im rahmen einer
sog. allgemeinen Verkehrskontrolle in B. angehalten
worden. Die Polizeibeamten erkannten bei ihm vorhe-
rigen Drogengenuss und stellten Marihuana sicher, das
er in seiner Jacke verwahrt hatte. Mit Verfügung vom
28. 06. 2013 trennte die Staatsanwaltschaft Braun-
schweig den Vorwurf einer Verkehrsordnungswidrig-
keit (Führen eines kfz unter Drogeneinfluss – § 24a
Abs. 2 StVG) ab und leitete ein selbständiges Verfah-
ren ein, das an die zuständige Verkehrsbehörde (Stadt
B.) abgegeben wurde, die es mit Bußgeldbescheid
vom 27. 09. 2013 abschloss. Die Abtrennung des Ver-
fahrens begründete die Staatsanwaltschaft damit, dass
der (später) Angeklagte das aufgefundene rauschgift
nur zufällig bei sich geführt und es sich nicht um eine
Beschaffungsfahrt gehandelt habe.

Wegen des damit im vorliegenden Verfahren allein
verbleibenden Vorwurfs eines Verstoßes gegen das Be-
täubungsmittelgesetzes beantragte die Staatsanwalt-
schaft mit dem Ziel der Verhängung einer Geldstrafe
von 30 Tagessätzen zu je 50,00 € wegen Erwerbs des
– später beim Angeklagten anlässlich der Verkehrs-
kontrolle aufgefundenen Marihuanas – den Erlass
eines Strafbefehls. nach Einspruch des Angeklagten
hat ihn das Amtsgericht Braunschweig mit urteil vom
17.12. 2013 wegen unerlaubten Besitzes von Betäu-
bungsmitteln unter Vorbehalt der Verurteilung zu einer
Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 40,00 € verwarnt.
Den Erwerb von Betäubungsmitteln sah das Amtsge-
richt als nicht erweisbar an, weil der Angeklagte – auf
dessen Aussage der angebliche Erwerbsvorgang, also
der kauf des Marihuanas im August 2012 auf einem
Musikfestival in P. allein beruhte – diese Angaben
nicht weiter aufrechterhalten hatte und andere Beweis-
mittel nicht zur Verfügung standen.

Gegen dieses urteil hat die Staatsanwaltschaft
Braunschweig mit dem Ziel der Verhängung einer vor-

behaltlosen Geldstrafe wegen Erwerbs von Betäu-
bungsmitteln rechtzeitig Berufung eingelegt.

Die 7. kleine Strafkammer des Landgerichts Braun-
schweig hat das urteil des Amtsgerichts Braun-
schweig vom 17.12. 2013 auf die Berufung der Staats-
anwaltschaft Braunschweig aufgehoben und das
Verfahren gegen den Angeklagten wegen eines Verfah-
renshindernisses – Strafklageverbrauch – eingestellt.

Dieser Entscheidung der Berufungskammer liegen
folgende Feststellungen zugrunde:

„Der Angeklagte ist auf eine Weise, zu der er
keine näheren Angaben machen wollte und zu der
mangels weiterer Erkenntnismöglichkeiten keine
weiteren Feststellungen getroffen werden konnten,
in den Besitz von in einem Schraubglas verpackten
Marihuana-Blüten gelangt. Diese wiesen einen
Wirkstoffgehalt von 11,2 % Thc auf. Der Ange-
klagte rauchte einen Teil der Marihuanablüten. Die
verbleibende Gesamtmenge betrug 6,68 g, entspre-
chend einem Wirkstoffgehalt von 0,75 g Thc. Das
Schraubglas packte er in seine Jacke und legte sie
auf die rückbank seines Pkw xxx. Der Angeklag-
te plante, mit dem Pkw und den Marihuana-Blüten
nach h... zu fahren, wo er sich mit einem Freund
eine ‚schöne Zeit‘ machen wollte, indem u. a. das
Marihuana gemeinsam konsumiert werden sollte.
Zu diesem Zweck trat er die Fahrt am 22. 04. 2013
an, bis er auf der h... Straße in höhe des Schützen-
platzes von der Polizei kontrolliert wurde. Bei der
kontrolle händigte er den kontrollierenden Beam-
ten freiwillig das Marihuana aus, ohne dass eine
Durchsuchung erforderlich war.

Am Abend des 22. 04. 2013 wurde der Angeklag-
te durch den Zeugen Phk k. vernommen, der
unterstützung bei der großangelegten kontrolle
zum Auffinden von Verkehrsteilnehmern unter Dro-
geneinfluss geleistet hatte. Bei der Vernehmung gab
er an, dass er die sichergestellte Substanz im August
2012 auf einem Musikfestival in P… für 50,00 bis
60,00 € gekauft habe. Es habe sich um insgesamt
10 g Marihuana gehandelt. Er habe seit August
2012 jeweils etwa 2mal im Monat etwas Marihuana
geraucht. Diese Angaben machte der Angeklagte,
weil er – wie auch in der hauptverhandlung – nicht
offenlegen wollte, auf welchem Wege er in den Be-
sitz des Marihuanas gelangt war. Jedenfalls waren
diese Angaben erfunden; der Angeklagte hatte sich
lediglich eine aus seiner Sicht plausible Geschichte
ausgedacht.

Wegen dieses Vorfalls wurde zum einen das
Strafverfahren gegen den Angeklagten eingeleitet,
in dem ein Strafbefehl am 10. 07. 2013 erlassen
worden ist und nach Einspruch des Angeklagten das
urteil vom 17.12. 2013 ergangen ist.

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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Daneben wurde wegen des Führens des Pkws
unter Marihuanaeinfluss am 27. 09. 2013 ein Buß-
geldbescheid gegen den Angeklagten erlassen, in
dem gegen ihn eine Geldbuße von 520,00 € und ein
Fahrverbot von 1 Monat verhängt wurde. Gegen
diesen Bußgeldbescheid legte der Angeklagte Ein-
spruch ein. Mit urteil vom 15. 04. 2014, rechtskräf-
tig seit dem 22. 04. 2014, wurde der Angeklagte
wegen fahrlässigen Führens eines kraftfahrzeuges
im Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschen-
der Mittel zu einer Geldbuße in höhe von 500,00 €
verurteilt.“
Das Landgericht sah sich aufgrund der zuletzt er-

wähnten rechtskräftigen Bußgeldentscheidung des
Amtsgerichts Braunschweig aus rechtsgründen daran
gehindert, den Angeklagten wegen des von ihm einge-
räumten Vorwurfs des unerlaubten Besitzes von Be-
täubungsmitteln zu verurteilen. unter hinweis auf 
die Entscheidungen des oLG Braunschweig vom
19. 01.2001 (1 Ss 65/00, StV 2002, 241) und des
Bundesgerichtshof vom 27. 04. 2004 (1 Str 466/03,
juris [= BA 2005, 242]) sei die für die Annahme eines
Strafklageverbrauchs notwendige und die Tatidentität
begründende unlösbare innere Verbindung zwischen
dem Besitz an den Betäubungsmitteln und dem Führen
eines kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäu-
bungsmitteln darin zu sehen, dass der Angeklagte
einen Teil der Drogen vor der Fahrt konsumiert habe
und den verbleibenden rest mit seinem Freund in
hannover habe konsumieren wollen. Die Fahrt sei des-
halb mit einer sog. Transportfahrt im Sinne der Be-
schlussentscheidung des BGh vom 05. 03. 2009 (3
Str 566/08, juris) vergleichbar.

Gegen das vorgenannte urteil richtet sich die revi-
sion der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die revi-
sion der Staatsanwaltschaft ist zulässig und hat auch in
der Sache teilweise Erfolg. hinsichtlich des Schuld-
spruchs führt sie allerdings zur Verwerfung der staats-
anwaltlichen Berufung und damit zur Wiederherstel-
lung des amtsgerichtlichen urteils.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Die amtsgerichtlichen und landgerichtlichen Fest-

stellungen, die sich vollumfänglich an der geständigen
Einlassung des Angeklagten ausrichten, belegen so-
wohl in objektiver als auch in subjektiver hinsicht al-
lein einen rechtswidrig und schuldhaft begangenen un-
erlaubten Besitz von Betäubungsmitteln; die Beweis-
würdigung hierzu ist fehlerfrei und trifft in ihrem
Fazit, dass weitere Erkenntnisquellen nicht gegeben
sind und die früheren Angaben des Angeklagten einen
Schuldspruch wegen Erwerbs von Betäubungsmitteln
allein nicht tragen könnten, in jeder hinsicht zu. Daher
kann eine Änderung des Schuldspruchs aufgrund an-
derer Feststellungen ausgeschlossen werden, so dass
die Berufung der Staatsanwaltschaft insoweit ohne Er-
folg bleiben muss und der Schuldspruch des Amtsge-
richts wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungs-
mitteln Bestand hat.

2. Soweit das Landgericht das urteil des Amtsge-
richts aufgehoben und das Verfahren eingestellt hat, ist

die revision erfolgreich. Entgegen der Ansicht der
Strafkammer steht das in der Bußgeldsache rechtskräf-
tig gewordene urteil des Amtsgerichts Braunschweig
vom 15. 04. 2014 der Verfolgung des Vorwurfs des
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht
entgegen. Es ist kein Strafklageverbrauch eingetreten.
Zwischen der vorliegenden Tat nach § 29 Abs. 1 Satz 1
nr. 3 BtMG und derjenigen gem. § 24a Abs. 2 StVG
besteht weder materiell-rechtliche Tateinheit noch
liegt eine Tat im prozessualen Sinn (§ 264 StPo) vor.

a) Ausgangspunkt der Bewertung ist die materiell-
rechtliche Betrachtung. Zwar ist der prozessuale Tat-
begriff im Verhältnis zum materiellen recht selbstän-
dig (BGh, Beschluss vom 24. Juli 1987 – 3 Str 86/87,
BGhSt 35, 14, 19; BGh, urteil vom 16. März 1989 –
4 Str 60/89, BGhSt 36, 151, 154); jedoch sind mate-
riell-rechtlich selbständige Taten in der regel auch
prozessual selbständig (BGhSt a. a.o.), falls nicht
weitergehende umstände die Annahme einer Tat im
Sinne des § 264 Abs. 1 StPo rechtfertigen (BGh, ur-
teile vom 16. März 1989 – 4 Str 60/89, BGhSt 36,
151, und vom 29. September 1987 – 4 Str 376/87,
BGhSt 35, 60, 64; oLG Braunschweig, Beschluss
vom 02. Mai 2012 – Ss (oWi) 72/11, juris). Letzteres
wird angenommen, wenn die handlungen innerlich so
verknüpft sind, dass nur ihre gemeinsame Würdigung
erlaubt ist, eine getrennte Würdigung sowie Aburtei-
lung in verschiedenen Verfahren mithin als unnatürli-
che Aufspaltung eines einheitlichen Lebensvorgangs
empfunden würde (st. rspr., vgl. BGh, Beschluss vom
24. november 2004 – 5 Str 206/04, BGhSt 49, 359,
362 m. w. nw., BGh, Beschluss vom 15. März 2012 –
5 Str 288/11).

b) Zwischen beiden Taten – der rauschtat und dem
unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln – besteht
schon keine Tateinheit, was grundsätzlich vorausset-
zen würde, dass mehrere Strafgesetze durch eine einzi-
ge handlung verletzt werden und sich die objektiven
Ausführungshandlungen der mehreren Tatbestände
vollständig decken (vgl. Sternberg-Lieben/Bosch, in:
Schönke/Schröder, StGB 29. Aufl., rdnrn. 6/8 zu 
§ 52).

Die objektiven tatbestandlichen Ausführungshand-
lungen der vorliegend zu betrachtenden beiden Delik-
te decken sich aber nicht einmal teilweise; sie stellen
bei natürlicher Betrachtungsweise – ungeachtet der
zeitlichen Überschneidung bei der Tatbegehung – zwei
selbständige, auf gesondert gefassten Tatentschlüssen
beruhende körperliche Willensbetätigungsakte dar.
Eine einheitliche handlung liegt den beiden gegen den
Beschwerdeführer ergangenen Schuldsprüchen des-
wegen nicht zugrunde, weil der Angeklagte die tat-
sächliche Gewalt über die Betäubungsmittel nicht da-
durch ausübte, dass er seinen PkW unter dem Einfluss
von Betäubungsmitteln führte. Dass er bei Gelegenheit
seiner Fahrt mit dem PkW im Besitz von Betäubungs-
mitteln angetroffen wurde, stellt einen zufälligen äu-
ßeren umstand dar. Eine innere Verknüpfung beider
handlungen, die über die bloße Gleichzeitigkeit hin-
ausginge, ist darin nicht zu sehen. Denn der Angeklag-
te hätte die tatsächliche Sachherrschaft über das
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rauschgift auch dann nicht verloren, wenn er nicht als
Führer eines PkW am öffentlichen Straßenverkehr
teilgenommen, sondern das in seiner Jacke verwahrte
Marihuana auf der Fahrt zu seinem Freund, mit dem er
die Drogen gemeinsam konsumieren wollte, als Passa-
gier eines beliebigen Verkehrsmittels mit sich geführt
hätte.

c) Die somit sachlich-rechtlich selbständige Taten
sind grundsätzlich auch prozessual selbständig. Eine
unlösbare innere Verknüpfung zweier handlungen, die
über die bloße Gleichzeitigkeit ihrer Ausführung hin-
ausginge, liegt nicht vor, wenn der Täter – wie hier –
mit einem kraftfahrzeug unter der Wirkung berau-
schender Mittel fährt und hierbei Betäubungsmittel
ohne einen erkennbaren Beziehungs- bzw. Bedin-
gungszusammenhang als Teil seines persönlichen Ge-
wahrsams mit sich führt. Beide Tatbestände knüpfen
zwar an die Existenz eines Betäubungsmittels (im Blut
bzw. als körperliche Sache) an, greifen aber in ihrer
Struktur nicht ineinander. Die Fahrt verfolgt in einem
solchen Fall – anders als in den Transport- oder Flucht-
fällen – nicht den Zweck, den Drogenbesitz aufrecht-
zuerhalten bzw. abzusichern; die Begehung der Ver-
kehrsordnungswidrigkeit dient nicht dazu, die
Betäubungsmittel zu transportieren, zu finanzieren, an
einen sicheren ort zu bringen, sie zu verstecken oder
dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Die Verlagerung
des Besitzes an einen anderen ort unter Verwendung
des kraftfahrzeugs ist lediglich die zwangsläufige Be-
gleitfolge der Entscheidung, auf der Besuchsfahrt zum
Freund dieses private Verkehrsmittel und keine öffent-
lichen Verkehrsmittel zu nutzen. Auf das Weiterbeste-
hen des zeitgleichen Besitzes der BtM hat dies aber
keinerlei Auswirkungen, weil – wie bereits ausgeführt
– der Angeklagte die tatsächliche Sachherrschaft über
das rauschgift auch dann gleichermaßen behalten
hätte, wenn er das in seiner Jacke verwahrte Marihua-
na als Passagier eines beliebigen Verkehrsmittels mit
sich geführt hätte.

Da die Mitnahme der Betäubungsmittel sich auch
nicht auf die Fahrtätigkeit als solche ausgewirkt hat
und auch nicht auswirken sollte, was zu bedenken ge-
wesen wäre, wenn der der Angeklagte das Marihuana
deshalb bei sich geführt hätte, um sich durch den kon-
sum der Drogen als Genuss- oder Aufputschmittel die
Fahrt zu erleichtern, gibt es daher insgesamt keinerlei
tatsächliche Anknüpfungspunkte, die die Annahme
einer einheitlichen Tat rechtfertigen könnten (vgl. ins-
gesamt: BGh, Beschluss vom 27. April 2004 – 1 Str
466/03 –, juris).

d) Die Entscheidung des oLG köln vom
05.10. 2004 (8 Ss-oWi 25/04, juris), der ein vergleich-
barer Fall zugrunde lag, macht keine Divergenzvorla-
ge notwendig, weil die rechtslage schon durch den
Bundesgerichtshof im Sinne der vorstehenden Senats-
entscheidung geklärt ist.

e) Schließlich gebieten auch rein rechtliche Erwä-
gungen, hier insbesondere der Gesichtspunkt des Ver-
trauensschutzes, der bei der Anwendung des Art. 103
Abs. 3 GG im Einzelfall die Annahme einer einheit-
lichen Tat erforderlich machen kann, keine andere Be-

urteilung, weil dem Angeklagten aufgrund des ihm zur
kenntnis gelangten Abschlussverfügung der Staatsan-
waltschaft vom 28. 06. 2013 frühzeitig bekannt gewor-
den war, dass den Vorwürfen des Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz einerseits und der Verkehr-
sordnungswidrigkeit andererseits in getrennten Er-
mittlungsverfahren nachgegangen wurde. Der Ange-
klagte konnte daher nicht davon ausgehen, dass das
zuerst in der Bußgeldsache rechtskräftig gewordene
urteil des Amtsgerichts Braunschweig vom
15. 04. 2014 den Vorwurf des Verstoßes gegen das Be-
täubungsmittelgesetz miterfasst hat.

f) ob der Senat an seiner Entscheidung vom
19. 01.2001 (1 Ss (S) 65/00, Strafverteidiger 2002,
Seite 241 – es geht dort um einen Ladendiebstahl unter
Drogeneinfluss), die das Landgericht zur Begründung
der gegenteiligen Ansicht herangezogen hat, ange-
sichts der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
27. April 2004 (1 Str 466/03, juris) weiter festhalten
würde, muss nicht entschieden werden, weil die Sach-
verhalte nicht identisch sind.

67. 1. Ein rausch i. S. d. § 323a StGB verlangt
den sicheren Nachweis, dass sich der täter in einen
zustand versetzt hat, der ihn so beeinträchtigt,
dass mindestens der Bereich verminderter Schuld-
fähigkeit erreicht ist. 

2. Es gibt keinen gesicherten medizinisch-stati-
stischen Erfahrungssatz, der dazu berechtigt, allein
wegen einer bestimmten Blutalkoholkonzentration
auf eine erhebliche Verminderung der Steuerungs-
fähigkeit zu schließen. Liegt der Wert der Blutalko-
holkonzentration über 2 g promille besteht zwar
Anlass, die Frage der verminderten Schuldfähig-
keit zu erörtern und entsprechende Feststellungen
zu treffen, jedoch bedeutet dies für sich allein noch
nicht, dass eine verminderte Schuldfähigkeit tat-
sächlich sicher anzunehmen wäre.

3. Die sog. Maximalrechnungsmethode (maxi-
maler Abbauwert von 0,2 g promille je Stunde
sowie einmaliger Sicherheitszuschlag von 0,2 g
promille) führt zu besonders hohen Blutalkohol-
konzentrationen und darf deshalb nicht zur An-
wendung kommen, wenn sich die Höhe der Blutal-
koholkonzentration – wie hier bei der Feststellung
des tatbestands – zum Nachteil des täters aus-
wirkt.

4. Ist das Verhältnis von Vollrausch und rausch-
tat ein Stufenverhältnis, das die Anwendung des
Grundsatzes in dubio pro reo rechtfertigt, dürfen
einem Angeklagten keine Nachteile aus seiner An-
wendung erwachsen.

oberlandesgericht Braunschweig,
Beschluss vom 4. Juli 2014 – 1 Ss 36/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Durch urteil des Amtsgerichts northeim vom 

10. oktober 2013 ist der Angeklagte vom Anklagevor-
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wurf, am 02. Juni 2013 ein Vergehen der Straßenver-
kehrsgefährdung (§§ 315c Abs. 1 nr. 1 a, Abs. 3 nr. 1
StGB) begangen zu haben, freigesprochen worden.
Außerdem hat das Amtsgericht northeim am selben
Tag den Beschluss des Amtsgerichts Göttingen vom
31. Juli 2013 über die vorläufige Entziehung der Fah-
rerlaubnis aufgehoben.

Auf die Berufung der Staatsanwaltschaft hat das
Landgericht Göttingen den Angeklagten wegen vor-
sätzlichen Vollrauschs mit einer Geldstrafe von 45 Ta-
gessätzen zu je 10,00 € belegt. Die kammer hat dem
Angeklagten zugleich die Fahrerlaubnis entzogen und
die Verwaltungsbehörde angewiesen, dem Angeklag-
ten vor Ablauf einer Sperrfrist von noch 8 Monaten
keine Fahrerlaubnis zu erteilen. Zuvor hatte die kam-
mer durch Beschluss vom 05. März 2014 die erneute
vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet.

Der Angeklagte hat revision eingelegt und rügt die
Verletzung materiellen rechts. 

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die revision ist zulässig, insbesondere form- und

fristgerecht eingelegt. Sie hat auch in der Sache Erfolg.
1. Die Aufhebung des urteils ist geboten, weil die

kammer die Voraussetzungen für einen rausch i. S. d.
§ 323a StGB nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat. Ein
solcher rausch verlangt nach der rechtsprechung den
sicheren nachweis, dass sich der Täter in einen Zu-
stand versetzt, der ihn so beeinträchtigt, dass zumin-
dest der Bereich verminderter Schuldfähigkeit erreicht
ist (BGh, urteil vom 22. 03. 1979, 4 Str 47/79, juris,
rn. 6 f.; oLG köln, Beschluss vom 23. 01.2001, Ss
494/00, juris, rn. 5 [= BA 2002, 50]; oLG karlsruhe,
Beschluss vom 21. 09. 2004, 1 Ss 102/04, juris, rn. 8
[= BA 2005, 249]; Thüringer oberlandesgericht, urteil
vom 28. 07. 2006, 1 Ss 158/06, juris, rn. 12 f.; Stern-
berg-Lieben/hecker in Schönke/Schröder, StGB, 29.
Aufl., § 323a rn. 7 m. w. n.; offen gelassen: BGh, Be-
schluss vom 18. 08. 1983 = BGhSt 32, 48, 54 [= BA
1983, 522]). Das Landgericht geht zwar davon aus,
dass der Bereich verminderter Schuldfähigkeit erreicht
sei, schließt dies allerdings aus dem mit hilfe der rück-
rechnungsmethode errechneten BAk-Wert von 2,95 g
Promille. Das ist schon deshalb unrichtig, weil es kei-
nen gesicherten medizinisch-statistischen Erfahrungs-
satz gibt, der dazu berechtigt, allein wegen einer be-
stimmten Blutalkoholkonzentration auf eine erheb-
liche Verminderung der Steuerungsfähigkeit zu schlie-
ßen (BGh nJW 1997, 2460 [= BA 1997, 446]). Bei
einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 2 g Pro-
mille besteht lediglich Anlass, die Frage der vermin-
derten Schuldfähigkeit zu erörtern und entsprechende
Feststellungen zu treffen (BGh, nStZ-rr 2008, 105,
106; BGh, Beschluss vom 25.07.1990, 2 Str 246/90,
juris, rn. 11 = StV 1991, 18; oLG hamm, Beschluss
vom 03. 04. 2006, 3 Ss 71/06, juris, rn. 7 [= BA 2007,
38]; Fischer, StGB, 61. Aufl., § 20 rn. 21 f. m. w. n.).
Das bedeutet aber nicht, dass verminderte Schuldfä-
higkeit bei einer solchen konzentration sicher anzu-
nehmen wäre. Außerdem führt die rückrechnungs-
methode zu besonders hohen Blutalkoholkonzen-

trationen, weil sie von einem maximalen Abbau-
wert von 0,2 g Promille ausgeht und noch einen 
Sicherheitszuschlag von weiteren 0,2 g Promille hin-
zuaddiert (vgl. Fischer, StGB, 61. Aufl., § 20 rn. 13).
Sie darf deshalb nicht zur Anwendung kommen, wenn
sich eine besonders hohe Blutalkoholkonzentration –
wie hier – zum nachteil des Täters auswirkt, weil sie
die Voraussetzung für die Annahme eines Tatbestands-
merkmals, nämlich des (hinreichend schweren)
rauschs ist. Geht man, wie dies geboten ist, insoweit
zugunsten des Angeklagten von dem Mindestwert von
2,15 g Promille, den die universität G. ermittelt hat,
aus, verstärken sich die Bedenken, allein wegen dieses
Wertes auf verminderte Schuldfähigkeit zu schließen.
Etwas anderes folgt auch nicht aus dem zusätzlich fest-
gestellten cannabiskonsum. ohne die hilfe eines
Sachverständigen kann der Senat nicht beurteilen, ob
die im urteil angegebenen Werte – eventuell in kom-
bination mit dem Alkohol – einen erheblichen Einfluss
auf die Schuldfähigkeit hatten.

2. Ferner ist das angefochtene urteil rechtsfehler-
haft, soweit es den Vorsatz in Bezug auf den rausch
betrifft. Vorsätzlich handelt nur, wer es zumindest für
möglich hält und billigend in kauf nimmt, dass er sich
durch den konsum des rauschmittels in einen be-
sonders schweren, die Einsichts- oder Steuerungsfä-
higkeit erheblich vermindernden rausch versetzt
(BGh, Beschluss vom 28. 06. 2000, 3 Str 156/00;
juris, rn. 8; oLG köln, Beschluss vom 05. 02. 2010,
III 1 rVs 25/10; juris, rn. 24 [= BA 2010, 296]; Stern-
berg-Lieben/hecker in Schönke/Schröder, StGB, 29.
Aufl., § 323a rn. 9 m. w. n.). Das Gericht hat die An-
nahme eines rausches demgegenüber unzutreffend
mit der durch Strafbefehl des Amtsgerichts Parchim
vom 07. Januar 2010 geahndeten Tat vom 22. Juli 2009
und der Teilnahme an der Studentenfeier belegt. Wenn
jemand auf einer Feier Alkohol trinkt, bedeutet das
nicht, dass er mit einer Beeinträchtigung seiner Ein-
sichts- oder Steuerungsfähigkeit in dem genannten
Schweregrad rechnet. Dasselbe gilt für den Strafbefehl
des Amtsgerichts Parchim. Dieser mag dem Angeklag-
ten die negativen Folgen des Alkoholkonsums und
dessen Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit verdeut-
licht haben. Der Angeklagte hat bei dieser Tat jedoch
keine Erfahrungen hinsichtlich eines für § 323a StGB
ausreichend schweren rausches gemacht, weil die
Blutprobe „nur“ eine Blutalkoholkonzentration von
1,59 g Promille aufwies.

3. Dem Landgericht sind darüber hinaus weitere
rechtsfehler bei der Strafzumessung unterlaufen:

So ist die kammer zwar gemäß § 323a Abs. 2 StGB
vom Strafrahmen des § 315c Abs. 3 StGB (Freiheits-
strafe bis zu 2 Jahren) ausgegangen, sie hat aber nicht
die gebotenen Feststellungen zu einer etwaigen Straf-
milderung nach §§ 49 Abs. 1, 21 StGB getroffen. Sol-
che Feststellungen wären erforderlich gewesen, weil
die kammer Schuldunfähigkeit nicht ausschließen
konnte und lediglich von verminderter Schuldfähig-
keit ausgegangen ist. Ist das Verhältnis von Vollrausch
und rauschtat ein Stufenverhältnis, das die Anwen-
dung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ rechtfertigt,
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dürfen einem Angeklagten keine nachteile aus seiner
Anwendung erwachsen. Die kammer hätte deshalb
die Milderung des Strafrahmens erwägen müssen (vgl.
hierzu: BGh, Beschluss vom 17.10.1991, 4 Str
465/91, juris, rn. 7; BGh, nStZ-rr 1996, 290; BGh,
urteil vom 28. 06. 2000, 3 Str 156/00, juris, rn. 14;
Münchner kommentar/Geisler, § 323a StGB, rn. 80).

Sodann durfte das Landgericht die höhe der Blutal-
koholkonzentration von 2,15 g Promille, die aus Sicht
der kammer ein besonderes Maß an Pflichtwidrigkeit
offenbare, nicht strafschärfend berücksichtigen. Das
Landgericht hat damit in unzulässiger Weise den
Grund der Strafbarkeit, nämlich den rausch, straf-
schärfend gewertet haben (vgl. hierzu: BGhr § 46
Abs. 3 StGB Vollrausch 1).

Ein weiterer Fehler ist der kammer unterlaufen, als
sie den hohen Schaden des Pkw (ca. 9.000,00 €) zu 
Lasten des Angeklagten gewertet hat. Diesen Schaden
durfte die kammer zwar als besondere Folge der Tat
berücksichtigen, obgleich sich die Strafzumessung
grundsätzlich an den tatbezogenen umständen der
rauschtat zu orientieren hat (Fischer, StGB, 61. Aufl.,
§ 323a rn. 22) und die Gefährdung des Täterfahr-
zeugs bei § 315c StGB nicht vom Schutzbereich er-
fasst wird (BGhSt 27, 40 [= BA 1977, 349]; BGh, Be-
schluss vom 19. 01.1999, 4 Str 663/98, juris, rn. 9;
Fischer, StGB, 61. Aufl., § 315c rn. 15c). Das Land-
gericht hätte den Schaden jedoch nicht – wie gesche-
hen – auf der Grundlage einer bloßen „Einschätzung
des Zeugen B.“ ermitteln dürfen, weil nicht erkennbar
ist, weshalb der Zeuge (Polizeibeamter) über die erfor-
derliche Sachkunde verfügt.

4. Aufgrund der dargelegten rechtsfehler ist das
urteil gemäß § 353 StPo aufzuheben und die Sache
insoweit gemäß § 354 Abs. 2 StPo an eine andere
kammer des Landgerichts zurückzuverweisen. Anlass
zur Aufhebung des Beschlusses über die vorläufige
Entziehung der Fahrerlaubnis vom 05. März 2014 be-
steht dennoch nicht (vgl. zur rechtslage: oLG ko-
blenz, urteil vom 19.12. 2007, 1 Ss 339/07, juris, 
rn. 33; Meyer-Goßner/Schmitt, 57. Aufl., § 111a, 
rn. 14). Es erscheint vielmehr dringend wahrschein-
lich, dass der Angeklagte entweder wegen Straßenver-
kehrsgefährdung oder wegen – zumindest fahrlässig
begangenen – Vollrauschs verurteilt wird.

Für das weitere Verfahren weist der Senat darauf
hin, dass die nunmehr zur Entscheidung berufene
kammer für die Beurteilung der Schuldfähigkeit
schon wegen des cannabiskonsums einen Sachver-
ständigen wird heranziehen müssen. Außerdem wird
sie bei der Frage der Schuldfähigkeit ein größeres Au-
genmerk auf psychodiagnostische umstände legen
müssen. In diesem Zusammenhang erscheint es auf der
einen Seite von Bedeutung, dass der Angeklagte nach
dem Feststellungen der kammer immerhin in der Lage
war, das Fahrzeug von G. bis h. zu steuern. Auf der an-
deren Seite wird die kammer aber auch das unge-
wöhnliche nachtatverhalten des Angeklagten, der
trotz des unfalls in dem Wagen blieb und sich erst ein-
mal schlafen gelegt hat, in ihre Überlegungen einbezie-
hen müssen. Ebenso gilt dies für die Frage, ob eine fahr-

lässige oder aber vorsätzliche Begehungsweise anzu-
nehmen ist, denn auch Letztere erscheint, gerade wegen
der kombinierten rauschmittel, durchaus möglich.

68. Wenn in einem ausländischen Führerschein
das Datum des Erwerbs der Fahrerlaubnis zeitlich
vor der Ausstellung des Führerscheins liegt, stellt
dieses Datum ein gewichtiges Indiz dar, das in der
regel dagegen spricht, dass durch die Ausstellung
des Führerscheins eine neue Fahrerlaubnis erteilt
wurde.

oberlandesgericht München,
urteil vom 2. oktober 2014 – 4 oLG 14 Ss 369/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die Anklage der Staatsanwaltschaft München II

vom 19. 04. 2013 legt dem Angeklagten folgenden
Sachverhalt zur Last:

Der Angeklagte fuhr am 21.09. 2012 gegen 21.08
uhr mit dem Quad, amtliches kennzeichen xx auf der
BAB …, obwohl er die erforderliche Fahrerlaubnis
nicht hatte.

Die am 14. 06. 2006 ausgestellte tschechische Fah-
rerlaubnis war dem Angeklagten durch urteil des
Amtsgerichts München … entzogen worden. Es be-
stand eine Sperrfrist bis 19. 03. 2008. Der neu ausge-
stellte tschechische Führerschein vom 16.12. 2008
weist als Wohnsitz des Angeklagten Deutschland aus
und ist daher wegen Verstoß gegen das Wohnsitzprin-
zip nicht anzuerkennen. Dies hätte der Angeklagte
wissen können und müssen.

Das Amtsgericht Fürstenfeldbruck hat den Ange-
klagten mit urteil vom 26. 09. 2013 freigesprochen.
Die Berufung der Staatsanwaltschaft hat das Landge-
richt München II mit urteil vom 24. 03. 2014 verwor-
fen. Zu den Führerscheinen des Angeklagten hat es
festgestellt:

Laut Eintragungen im tschechischen Führer-
scheinregister verfügte der Angeklagte über folgen-
de Führerscheine:

Führerschein, nummer xx, klasse B, ausgestellt
am 14. 06. 2006 in Sokolov, gültig bis 16.12. 2008

Führerschein, nummer xx, klasse B, ausgestellt
am 16.12. 2008 in Sokolov, gültig bis 15. 06. 2010.
Als Wohnsitz ist München angegeben.

Führerschein, nummer xx, klasse A 21, B, aus-
gestellt am 15. 06. 2010 in Sokolov, gültig bis
15. 06. 2020. unter der Ziffer 8 ist als Wohnsitz So-
kolov genannt. Aus der rückseite des Führerscheins
ergibt sich unter Ziffer 10, dass bezüglich der 
Fahrerlaubniserteilung A diese am 15. 06. 2010 
erteilt wurde und die Führerscheinklasse B am
14. 06. 2006.
Den Freispruch hat das Landgericht insbesondere

wie folgt begründet:
Aufgrund der gegenseitigen Anerkennung ob-

liegt es nicht den deutschen Behörden zu prüfen, ob
zum Zeitpunkt der Ausstellung des Führerscheins
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vom 15. 06. 2010 die Beachtung der Ausstellungs-
voraussetzungen erfolgte. So ist insbesondere die
Überprüfung verwehrt, ob die Fahrererlaubnis aus-
weislich Ziffer 10 des tschechischen Führerscheins
vom 14. 06. 2006 noch vorlag, da mit Ausstellung
des Führerscheins vom 15. 06. 2010 die tschechi-
schen Behörden dies bestätigt haben. Bei dem am
15. 06. 2010 ausgestellten Führerschein handelt es
sich nicht nur um eine Erweiterung des Führer-
scheins, sondern um die Ausstellung eines neuen
Führerscheins, da der Führerschein vom 14. 06. 2006 
nur bis 16.12. 2008 gültig war. Bei neuerteilung
des Führerscheins haben die tschechischen Behör-
den die Voraussetzungen zu prüfen und haben den
Führerschein erteilt, so dass es sich um eine neue
Fahrerlaubniserteilung im Sinne von § 28 FeV han-
delt. Damit verfügte der Angeklagte zum Zeitpunkt
der Fahrt über die erforderliche Fahrerlaubnis mit
der Fahrklasse B. Daher war der Angeklagte aus tat-
sächlichen Gründen freizusprechen.
Gegen dieses urteil wendet sich die revision der

Staatsanwaltschaft mit der Sachrüge.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gemäß §§ 333, 335 Abs. 1, 337 Abs. 1, 344, 345

StPo zulässige revision der Staatsanwaltschaft er-
weist sich als begründet, weil die urteilsgründe den
Anforderungen an ein freisprechendes urteil nicht ge-
recht werden. Die dem Freispruch zugrunde liegende
Beweiswürdigung des Landgerichts hält einer recht-
lichen nachprüfung nicht stand.

1. Zwar ist es allein Aufgabe des Tatrichters, den
Sachverhalt festzustellen und die Ergebnisse der Be-
weisaufnahme zu würdigen. Er hat insoweit ohne Bin-
dung an gesetzliche Beweisregeln und nur seinem Ge-
wissen verantwortlich zu überprüfen, ob er an sich
mögliche Zweifel überwinden und sich von einem be-
stimmten Tathergang überzeugen kann oder nicht (vgl.
BGh nJW 1979, 2318). Allein in seinen Verantwor-
tungsbereich fällt, mögliche, wenn auch nicht zwin-
gende Folgerungen aus bestimmten Tatsachen zu 
ziehen und zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen er zu einer bestimmten Überzeugung kommt.
Die revisionsrechtliche Überprüfung der tatrichter-
lichen Beweiswürdigung ist demnach auf die Frage
beschränkt, ob dem Tatrichter dabei rechtsfehler
unterlaufen sind. Ebenso wie beim Schuldspruch müs-
sen bei einem Freispruch (aus rechtlichen Gründen)
die für erwiesen erachteten Tatsachen auf einer tragfä-
higen Beweisgrundlage aufbauen, bloße Vermutungen
können auch insoweit nicht genügen (Meyer-Goß-
ner/Schmitt StPo 57. Aufl. § 261 rn. 2 f., 38; § 267
rn. 33). Die urteilsbegründung muss also zumindest
so gestaltet sein, dass dem revisionsgericht eine Über-
prüfung möglich ist, ob der Freispruch auf rechtlich
bedenkenfreien Erwägungen beruht, insbesondere ob
der Tatrichter alle wesentlichen tatsächlichen umstän-
de gesehen sowie in seine Wertung einbezogen hat
(vgl. BGhr StPo § 267 Abs. 5 Freispruch 2, 5, 7),
aber auch, ob der Tatrichter den rechtlich zutreffenden
Maßstab zugrunde gelegt hat.

2. Das Landgericht geht im Ansatz zunächst recht-
lich zutreffend davon aus, dass grundsätzlich eine Fah-
rerlaubnis, die von einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen union erteilt worden ist, auch im Inland
anzuerkennen ist, wenn nicht ausnahmsweise ein Ver-
sagungsgrund vorliegt (§§ 29 Abs. 1, Abs. 3, 28 Abs.
1, Abs. 4 FeV). Wurde allerdings im Inland die Fahrer-
laubnis von einem Gericht entzogen, so erlischt gem. 
§ 28 Abs. 4 nr. 3 FeV die Berechtigung, im Inland 
ein Fahrzeug aufgrund der ausländischen Fahrerlaub-
nis zu führen. Dieser Fall liegt hier vor, so dass 
es darauf ankommt, ob der Angeklagte nach dem 
Entzug der Fahrerlaubnis mit urteil des Amtsge-
richts München vom 20. 06. 2007, rechtskräftig seit
17. 04. 2008, eine erneute in- oder ausländische Fah-
rerlaubnis erwarb.

Die Ersetzung des alten Führerscheins vom
14. 06. 2006 durch einen neuen Führerschein stellt
nicht den Erwerb einer Fahrerlaubnis dar. Die unions-
rechtliche Anerkennungspflicht gilt nämlich nur für
solche in einem anderen Mitgliedstaat neu erworbenen
Fahrerlaubnisse, deren Erteilung – auch nach den uni-
onsrechtlichen Vorgaben – eine Eignungsüberprüfung
des Bewerbers vorangegangen ist. Die Anerkennungs-
verpflichtung eines von einem anderen Mitgliedstaat
ausgestellten Führerscheins beruht maßgeblich darauf,
dass durch die Ausstellung eines solchen Führer-
scheins der nachweis erbracht wird, dass der Inhaber
dieses Dokuments am Tag der Erteilung des Führer-
scheins die sich aus dem recht der Europäischen
union ergebenden Voraussetzungen für die Erteilung
einer Fahrerlaubnis erfüllt hat. Wenn eine solche Eig-
nungsprüfung nicht stattgefunden hat, weil es sich le-
diglich um die Ersetzung eines Führerscheins durch
eine neuausstellung handelt, ist der Beweis nicht er-
bracht, dass der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat
ausgestellten Führerscheins die Anforderungen, die
sich aus den einschlägigen Eu-richtlinien für die Er-
teilung einer Fahrerlaubnis ergeben, erfüllt hat (oLG
Bamberg nStZ-rr 2013, 213 zitiert nach juris Abs. 24
[= BA 2013, 133]; BVerwG ZfS 2009, 298 [= BA
2009, 348]). Müsste ein lediglich neu ausgestelltes
Dokument über die im Ausland noch bestehende Fah-
rerlaubnis anerkannt werden, käme dies der Sache
nach einem Wiederaufleben des rechts, von der alten
Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, nach
Ablauf der Sperrfrist gleich (BVerwG a. a. o. zitiert
nach juris Abs. 20 m. w. nachw.). Dies ist jedoch nach
§ 28 Abs. 4 nr. 3 FeV ausgeschlossen.

Art. 7 Abs. 1 der der richtlinie 2006/126/EG des
Europäischen Parlaments und des rates vom 20. De-
zember 2006 über den Führerschein setzt nun das Be-
stehen einer Prüfung der Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen sowie der kenntnisse (theoretische Prüfung)
und die Erfüllung gesundheitlicher Anforderungen
voraus. Demgegenüber regelt Art. 11 Abs. 5 der ge-
nannten richtlinie die Ersetzung eines Führerscheins
infolge insbesondere von Verlust oder Diebstahl.

3. Diese rechtlichen Vorgaben hat das Landgericht
nicht beachtet.
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a) Soweit das Landgericht ausführt, es sei „die
Überprüfung verwehrt, ob die Fahrererlaubnis aus-
weislich Ziffer 10 des tschechischen Führerscheins
vom 14. 06. 2006 noch vorlag, da mit Ausstellung des
Führerscheins vom 15. 06. 2010 die tschechischen Be-
hörden dies bestätigt haben“, ist zu besorgen, dass das
Landgericht von einem unzutreffenden Prüfungsmaß-
stab ausgegangen ist. Es ist nämlich unerheblich, ob
die Fahrerlaubnis vom 14. 06. 2006 noch vorlag. Diese
wurde durch das urteil des Amtsgerichts München
vom 20. 06. 2007 entzogen. Gem. § 28 Abs. 4 nr. 3
FeV genügte die Fahrerlaubnis vom 14. 06. 2006 somit
nicht mehr, um ein kraftfahrzeug im Inland führen zu
dürfen.

b) In der Folge prüft das Landgericht zwar zutref-
fend, ob mit dem Führerschein vom 15. 06. 2010 die
neuerteilung einer Fahrerlaubnis verbunden war. Die
Feststellung, dass dies der Fall war, beruht jedoch auf
einer lückenhaften Beweiswürdigung und ist damit
nicht frei von rechtsfehlern.

aa) Das Landgericht lässt nämlich außer Acht, dass
nach seinen Feststellungen in dem Dokument vom
15. 06. 2010 als Tag des Erwerbs der Fahrerlaubnis
klasse B der 14. 06. 2006 genannt wird. Gerade auf-
grund dieses Aspektes ergibt sich aus dem Führer-
scheindokument vom 15. 06. 2010 ein Anhaltspunkt
dafür, dass der Erteilung des Führerscheins keine Eig-
nungsprüfung vorausgegangen ist. Das Datum des Er-
werbs der Fahrerlaubnis ist bei der Bewertung der
Frage, ob der Führerschein eine neuerteilung oder le-
diglich ein Ersatzdokument darstellt, zu berücksichti-
gen, auch wenn grundsätzlich keine Befugnis besteht,
die Beachtung der Ausstellungsvoraussetzungen nach-
zuprüfen (vgl. oLG Bamberg a. a. o.).

Die Ausführungen des Landgerichts lassen besor-
gen, dass es sich der Bedeutung des Führerscheindo-
kuments vom 15. 06. 2010 als eine vom Ausstellermit-
gliedsstaat herrührende öffentliche urkunde und der
sich daraus ergebenden, gegen eine (neu-) Erteilung
sprechenden, gewichtigen Indizwirkung nicht bewusst
war.

Soweit die Verteidigung unter Verweis auf die Euro-
päische Führerscheinrichtlinie anführt, die Eintragung
betreffe das Datum der Ersterteilung der Fahrerlaubnis
unabhängig von einem etwaigen zwischenzeitlichen
Entzug, ist dies unzutreffend. Im Anhang I der richtli-
nie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und
des rates vom 20. Dezember 2006 über den Führer-
schein heißt es, dass die Seite 2 unter nr. 10 enthält:
„das Datum der ersten Fahrerlaubniserteilung für jede
klasse (dieses Datum ist bei jeder späteren Ersetzung
oder jedem späteren umtausch erneut in dem Führer-
schein einzutragen)“.

Danach ist der von der Verteidigung geschilderte
Fall der neuerteilung nicht erfasst. Die (erneute) Ein-
tragung des Datums der Fahrerlaubniserteilung be-
zieht sich vielmehr lediglich auf die Ersetzung des
Führerscheins im selben Mitgliedsland und den um-
tausch in einem anderen Mitgliedsland. Darüber hin-
aus wäre es nicht sinnvoll, das Erstausstelldatum der
Fahrerlaubnis einzutragen, auch wenn zu einem späte-

ren Zeitpunkt eine neue Fahrerlaubnis erteilt wurde.
nur dieser Verwaltungsakt ist maßgeblich, um über-
prüfen zu können, ob die vorliegende Fahrerlaubnis
auf einem wirksamen Verwaltungsakt beruht.

Allerdings ist das Wort „erste“ in der Bezeichnung
„erste Fahrerlaubniserteilung“ überflüssig, da bei
einer späteren Ersetzung oder einem späteren um-
tausch keine neue Fahrerlaubnis erteilt wird. Diese un-
klare Ausdrucksweise beruht darauf, dass das europäi-
sche recht begrifflich nicht präzise zwischen der
Fahrerlaubnis und dem Führerschein als das die 
Erlaubnis ausweisende Dokument unterscheidet
(BVerwG a. a. o. zitiert nach juris Absatz 20). Die
richtlinie stellt daher im Grunde ab auf die erste Aus-
stellung eines Führerscheins aufgrund der erteilten
Fahrerlaubnis, die für alle folgenden Führerscheine
maßgeblich war.

bb) Darüber hinaus hat das Landgericht im rahmen
der Beweiswürdigung nicht alle umstände berück-
sichtigt, indem es angenommen hat, dass die am
14. 06. 2006 erteilte Fahrerlaubnis lediglich bis
16.12. 2008 gültig, d. h. befristet war. Wie die Gene-
ralstaatsanwaltschaft zutreffend ausgeführt hat, hat das
Landgericht nämlich nicht erörtert, ob die Eintra-
gung im tschechischen Führerscheinregister über die
Gültigkeit des Führerscheins vom 14. 06. 2006 bis
16.12. 2008 lediglich darauf beruht, dass an diesem
Tag ein neuer Führerschein ausgestellt wurde. Diese
Möglichkeit liegt deshalb nahe, weil die Verwaltung
üblicherweise verhindern will, dass mehrere Führer-
scheine mit demselben Inhalt, lediglich unterschieden
durch das Ausstellungsdatum, gültig sind.

69. zur Verhängung einer Freiheitsstrafe ohne
Bewährung bei einer trunkenheitsfahrt in tatein-
heit mit fahrlässiger tötung.

oberlandesgericht hamm, 
Beschluss vom 26. August 2014 – 3 rVs 55/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Gütersloh hat den Angeklagten

wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahr-
lässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Voll-
streckung zur Bewährung ausgesetzt und eine Maßre-
gelentscheidung getroffen. Auf die auf den rechtsfol-
genausspruch beschränkte Berufung der Staatsan-
waltschaft hat das Landgericht Bielefeld das urteil ab-
geändert und den Angeklagten wegen fahrlässiger Tö-
tung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des
Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von einem
Jahr und neun Monaten verurteilt, deren Vollstreckung
nicht zur Bewährung ausgesetzt und die Maßregelent-
scheidung aufgrund des Zeitablaufs abgeändert. Das
Landgericht hat insgesamt neue Feststellung getroffen,
weil es die Beschränkung der Berufung zutreffend als
unwirksam angesehen hat.
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Gegen dieses urteil hat der Angeklagte revision
eingelegt und diese mit der rüge der Verletzung mate-
riellen rechts begründet. Die revision hatte keinen
Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I. nach den Feststellungen des Landgerichts befuhr

der Angeklagte am 11. november 2012 kurz vor 6.00
uhr morgens mit seinem Fahrzeug die L 806 von c
über V in richtung n, obschon er hierzu alkoholbe-
dingt nicht in der Lage war und dies hätte erkennen
können. Seine Blutalkoholkonzentration betrug um
5.54 uhr mindestens 2,0 Promille. Zu diesem Zeit-
punkt fuhr vor ihm auf der n-Straße kurz hinter der
Zufahrt zur hausnummer 390 der 48-jährige herr M
auf einem Fahrrad. Dieser war aufgrund professionel-
ler kleidung und einer eingeschalteten rückleuchte
für den Angeklagten auf eine Entfernung von 200-300
Metern gut sichtbar. Infolge der Alkoholintoxikation
nahm der Angeklagte herrn M nicht oder nicht richtig
wahr, wich ihm nicht aus, obschon ihm dies möglich
war und kollidierte mit ihm mit einer Geschwindigkeit
von mindestens 98 km/h. Der Angeklagte hätte herrn
M rechtzeitig wahrnehmen und sein Fahrverhalten
hierauf einrichten können.

herr M verstarb sehr kurz darauf infolge der kolli-
sion. Er war verheiratet und Vater von drei kindern.

Aufgrund des Alkoholrausches bei einer Blutalko-
holkonzentration von maximal 2,69 Promille war nicht
auszuschließen, dass die Fähigkeit des Angeklagten,
entsprechend einer vorhandenen unrechtseinsicht zu
handeln, erheblich im Sinne des § 21 StGB vermindert
war; sie war nicht vollständig aufgehoben. Der sozial
integrierte Angeklagte ist strafrechtlich und verkehrs-
rechtlich zuvor nicht in Erscheinung getreten. Er war
weitgehend geständig und bereut sein Fehlverhalten;
er hat der Familie des herrn M eine Beileidskarte zu-
kommen lassen. Er wurde selbst verletzt und insbeson-
dere die Folgen der Tat haben ihn psychisch stark be-
einträchtigt. Er wurde deshalb etwa drei Wochen
stationär und im Anschluss ambulant behandelt.

II. Die rüge der Verletzung materiellen rechts
greift nicht durch.

Die vom Landgericht getroffenen Feststellungen
tragen den Schuld- und den rechtsfolgenausspruch.
Insbesondere ist es aus rechtsgründen auch nicht zu
beanstanden, dass die kammer besondere umstände
gemäß § 56 Abs. 2 StGB nicht, demgegenüber aber
angenommen hat, dass die Verteidigung der rechts-
ordnung die Vollstreckung der Freiheitsstrafe gebietet,
§ 56 Abs. 3 StGB.

kurz vor der kollision war der Angeklagte einem
Zeugen durch besonders aggressive Fahrweise aufge-
fallen. Bei vorhandenen handlungsalternativen – ins-
besondere wäre es ihm möglich gewesen, sich von
einem Bruder abholen zu lassen – entschloss er sich
dazu, sein Fahrzeug die 30 km lange Strecke zu seiner
Wohnung zu führen. Er setzte sich dabei bedenkenlos
ans Steuer, obschon die besonders hohe Alkoholisie-
rung für ihn erkennbar war.

Deswegen haben die drei kinder des Getöteten
ihren Vater und die Ehefrau ihren Ehemann verloren.

Insbesondere im hinblick auf diese herausragend
schweren Folgen für den Getöteten und seine nahen
Angehörigen, die das Maß der absoluten Fahruntüch-
tigkeit weit übersteigende Alkoholisierung des Ange-
klagten sowie die festgestellte aggressive Fahrweise in
engem zeitlichen Zusammenhang mit der Tat ist trotz
der zahlreichen mildernden umstände die genannte
Wertung des Landgerichtes nicht nur aus rechtsgrün-
den nicht zu beanstanden. Der Senat teilt diese Wer-
tung.

70. 1. Die unterbliebene Belehrung des Betroffe-
nen über die Freiwilligkeit der Atemalkoholmes-
sung führt nicht zur Unverwertbarkeit der Mes-
sung, da eine entsprechende Belehrungspflicht
nicht besteht.

2. Nur bei konkreten Anhaltspunkten über ein
Vorspiegeln der Mitwirkungspflicht oder das be-
wusste Ausnutzen eines Irrtums des Betroffenen
über eine solche pflicht seitens der Ermittlungsbe-
hörde kommt eine Unverwertbarkeit der Messung
in Betracht.

kammergericht Berlin,
Beschluss vom 30. Juli 2014 

– 3 Ws (B) 356/14 - 122 Ss 106/14 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Aus dem angefochtenen urteil ergibt sich hinrei-

chend deutlich, dass die Feststellungen zum Atemal-
kohol auf einem standardisierten Messverfahren beru-
hen. So teilt das Amtsgericht mit, dass das verwendete
Atemalkoholmessgerät zum Zeitpunkt der Messung
geeicht war und dass die Polizeibeamten den Betroffe-
nen auf die nächste Gefangenensammelstelle mitnah-
men, „um dort mit einem Dräger-Messgerät eine be-
weissichere [hervorhebung durch den Senat] Messung
durchführen zu lassen“. Dass das Amtsgericht das Fa-
brikat des Atemalkoholmessgeräts nicht mitteilt, ist
deshalb unschädlich.

Die nicht erfolgte Belehrung des Betroffenen über
die Freiwilligkeit der Atemalkoholmessung hat nicht
deren unverwertbarkeit zur Folge. Das oLG Branden-
burg hat in einem Beschluss vom 16. April 2013 (VrS
124, 340 [= BA 2013, 246]) zutreffend darauf hin-
gewiesen, dass keine entsprechende Pflicht zu einer
Belehrung des Betroffenen besteht (vgl. auch cier-
nak/herb, nZV 2012, 409) und eine ohne Belehrung
durchgeführte Atemalkoholmessung grundsätzlich be-
weisverwertbar ist. konkrete Anhaltspunkte, dass die
Ermittlungsbehörden dem Betroffenen vorliegend eine
Mitwirkungspflicht vorgespiegelt oder einen Irrtum
über eine solche Pflicht bewusst ausgenutzt haben, lie-
gen nicht vor. Da dem Senat keine entgegenstehende
rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte bekannt ist, war eine entsprechende
Vorlage an den Gerichtshof nicht veranlasst.
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71. *) Allein aus der Menge des getrunkenen Al-
kohols und der Höhe der Blutalkoholkonzentration
darf nicht ohne Weiteres eine vorsätzliche tatbe-
standsverwirklichung gefolgert werden. Denn es
gibt keinen Erfahrungssatz, dass derjenige, der in
erheblichen Mengen Alkohol getrunken hat, seine
Fahruntüchtigkeit auch erkennt. 

kammergericht Berlin,
Beschluss vom 3. März 2014 
– (3) 161 Ss 41/14 (29/14) –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Das Amtsgericht hat die Angeklagte wegen vorsätz-

licher Trunkenheit im Straßenverkehr angewiesen, an
einem großen Verkehrserziehungskurs nach Weisung
der Jugendgerichtshilfe teilzunehmen, sowie die Fah-
rerlaubnis entzogen. Die dagegen gerichtete revision
der Angeklagten, mit der die Verletzung sachlichen
rechts gerügt wird, hat (vorläufigen) Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat zu dem

rechtsmittel wie folgt Stellung genommen:
„Der statthaften Sprungrevision der Angeklag-

ten, mit der sie die Verletzung materiellen rechts
rügt, kann der (vorläufige) Erfolg nicht versagt wer-
den.

Zum einen tagen die Feststellungen des ange-
fochtenen urteils den Schuldspruch wegen vorsätz-
licher Trunkenheit im Verkehr nicht.

Allein aus der Menge des getrunkenen Alkohols
und der höhe der Blutalkoholkonzentration darf
nicht ohne Weiteres eine vorsätzliche Tatbestands-
verwirklichung gefolgert werden (vgl. kG Be-
schluss vom 26. november 1997 – (3) 1 Ss 272/97
(93/97) – in JurIS; Brandenburgisches oLG VrS
117, 195 [= BA 2010, 33]). Denn es gibt keinen Er-
fahrungssatz, dass derjenige, der in erheblichen
Mengen Alkohol getrunken hat, seine Fahruntüch-
tigkeit auch erkennt. Zwar liegt bei einer die Grenze
der absoluten Fahruntüchtigkeit weit übersteigen-
den Alkoholisierung die Annahme nahe, der Täter
habe die Auswirkungen seines Trinkens zumindest
billigend in kauf genommen. Allerdings verringert
sich auch bei steigender Alkoholisierung die kritik-
und Erkenntnisfähigkeit. Deswegen kann die tat-
richterliche Überzeugung von einer vorsätzlichen
Trunkenheitsfahrt nur auf eine Würdigung aller
umstände des Einzelfalles gestützt werden, insbe-
sondere der Täterpersönlichkeit, des Trinkverlaufs,
seinen Zusammenhang mit dem Fahrtantritt sowie
das Verhalten des Täters während und nach der
Fahrt (vgl. oLG hamm VrS 107, 431, 433; BA 49,
164, 166; BA 44, 317, 318). Insofern lässt das urteil
hinreichende Feststellungen sowie eine Ausein-
andersetzung mit den insoweit für die Beurteilung
der Schuld bedeutsamen Gesichtspunkten vermis-
sen. Allein die Mitteilung des Alkoholgehalts und
die pauschale Angabe, die Angeklagte habe ge-
wusst, welche Mengen Alkohols sie zu sich genom-

men habe, genügen den Anforderungen nicht, wenn
– wie hier – Angaben über den Zeitpunkt der Alko-
holaufnahme und die Art und Menge der konsu-
mierten alkoholischen Getränke fehlen. Auch aus
der Einlassung der Angeklagten, sie sei ‚verwirrt‘
gewesen und es sei ihr ‚nicht gut gegangen‘, lassen
sich keine ausreichend tragfähigen Feststellungen
hinsichtlich der subjektiven Tatseite der Trunken-
heitsfahrt ableiten. Es erscheint jedoch nicht ausge-
schlossen, dass in einer erneuten hauptverhandlung
Feststellungen getroffen werden können, die eine
Verurteilung wegen vorsätzlicher Begehung tragen.

Zum anderen hält auch der rechtsfolgenaus-
spruch des angefochtenen urteils rechtlicher nach-
prüfung nicht stand, da sich dieses nicht mit der
Frage der verminderten Schuldfähigkeit der Ange-
klagten auseinandersetzt. Es ist in der rechtspre-
chung anerkannt, dass die nichterörterung des § 21
StGB einen sachlich-rechtlichen Fehler darstellt,
wenn tatsächliche umstände erkennbar geworden
sind, die die Möglichkeit nahe legen, dass die
Schuldfähigkeit des Täters vermindert war (vgl. kG
Beschlüsse vom 7. März 2003 – (3) 1 Ss 39/03
(21/03) – und 3. Februar 1997 – (3) 1 Ss 329/96
(117/96) – in JurIS). Solche umstände sind immer
dann erkennbar, wenn die maximale Blutalkohol-
konzentration zur Tatzeit mindestens 2,0 Promille
erreicht (vgl. kG a. a. o.). Diese Grenze ist hier
deutlich überschritten, da die festgestellte Blutalko-
holkonzentration 45 Minuten nach der Fahrt bereits
bei 2,24 Promille lag. Es wird sich auch nicht zwei-
felsfrei ausschließen lassen, dass bei Annahme von
verminderter Schuldfähigkeit das Gericht eine an-
dere jugendstrafrechtliche Sanktion verhängt hätte.“
Diesen zutreffenden Ausführungen schließt sich der

Senat an, hebt das angefochtene urteil auf und ver-
weist die Sache zu neuer Verhandlung und Entschei-
dung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts zu-
rück.

72. 1. Für die Erfüllung des tatbestandes des 
§ 24a Abs. 2 StVG ist der Nachweis der berau-
schenden Substanz in einer Konzentration erfor-
derlich, die eine Beeinträchtigung der Fahrsicher-
heit zumindest als möglich erscheinen lässt und
damit die in Satz 2 dieser Bestimmung aufgestellte
gesetzliche Vermutung rechtfertigt. Das ist nach
dem derzeitigen Stand der Wissenschaft jedenfalls
dann der Fall, wenn zumindest der in der Empfeh-
lung der Grenzwertkommission vom 20. November
2002 angegebene Nachweisgrenzwert erreicht ist.
Dieser beträgt für tHC (Cannabis) 1,0 ng/ml und
für Amphetamin 25 ng/ml.

2. Beim Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
handelt jedenfalls fahrlässig, wer vor Fahrtantritt
Drogen konsumiert hat und sich dennoch an das
Steuer seines Fahrzeuges setzt, ohne sicherzustel-
len, dass der rauschmittelstoff vollständig unter
den analytischen Grenzwert abgebaut ist. Unab-
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hängig vom zeitpunkt des Drogenkonsums muss
sich ein Kraftfahrzeugführer daher hinreichend
über die mögliche Wirkdauer der Droge erkundi-
gen.

3. Feststellungen über die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Betroffenen sind auch bei nicht ge-
ringfügigen ordnungswidrigkeiten jedenfalls dann
entbehrlich, wenn der Bußgeldrichter die regel-
geldbuße verhängt, die bereits im Fußgeldbescheid
festgesetzt worden war und der anwaltlich vertre-
tene Betroffene sich unter Berufung darauf, keine
weiteren Angaben zur Sache machen zu wollen, von
der Erscheinenspflicht entbinden lässt und auch
sein vertretungsberechtigter Verteidiger nicht zur
Hauptverhandlung erscheint.

oberlandesgericht koblenz, 
Beschluss vom 13. Juni 2014 – 2 SsBs 30/14 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die nachprüfung des angefochtenen urteils auf-

grund der nicht näher ausgeführten Sachrüge hat kei-
nen rechtsfehler zum nachteil des Betroffenen erge-
ben (§ 79 Abs. 3 Satz 1 oWiG i.V. m. § 349 Abs. 2 und
3 StPo).

1. Die Feststellungen des Amtsgerichts tragen den
Schuldspruch wegen fahrlässig begangener ordnungs-
widrigkeit nach § 24a Abs. 2 und 3 StVG zur äußeren
und inneren Tatseite.

Für die Erfüllung des Tatbestandes des § 24a Abs. 2
StVG ist der nachweis der berauschenden Substanz in
einer konzentration erforderlich, die eine Beeinträch-
tigung der Fahrsicherheit zumindest als möglich er-
scheinen lässt und damit die in Satz 2 dieser Bestim-
mung aufgestellte gesetzliche Vermutung rechtfertigt
(BVerfG nJW 2005, 349). Das ist nach dem derzeiti-
gen Stand der Wissenschaft jedenfalls dann der Fall,
wenn zumindest der in der Empfehlung der Grenz-
wertkommission vom 20. november 2002 (BA 2005,
160) angegebene nachweisgrenzwert erreicht ist. Die-
ser beträgt für Thc (cannabis) 1,0 ng/ml (BVerfG
a. a. o.; ständige rechtsprechung, z. B. oLG koblenz,
Beschlüsse 1 Ss 189/05 vom 14. 07. 2005 [= BA 2006,
488], 1 SsBs 45/10 vom 08. 07. 2010 und 2 Ss 46/12
vom 22. 05. 2012) und für Amphetamin 25 ng/ml
(oLG koblenz Beschlüsse 1 SsBs 19/08 vom
25. 08. 2008 und 2 Ss 46/12 vom 22. 05. 2012; oLG
München StV 2006, 531 [= BA 2006, 239]; oLG
hamm Beschluss III-3 rvs 19/11 vom 05. 04. 2011,
juris [= BA 2011, 288]). nach den tatrichterlichen
Feststellungen wurden 1,2 ng/ml Thc und 35 ng/ml
Amphetamin im Blut des Betroffenen festgestellt. Die
Grenzwerte waren demnach für beide Substanzen
überschritten.

Daneben muss der Betroffene schuldhaft i. S. d. 
§ 24a Abs. 2 und 3 StVG, also vorsätzlich oder fahr-
lässig gehandelt haben. Das ist dann der Fall, wenn der
Betroffene neben der kenntnis von dem Drogenkon-
sum selbst die Möglichkeit fortdauernder Wirkung des
berauschenden Mittels im Tatzeitpunkt entweder er-
kannt hat oder diese zumindest hätte erkennen können.

Fahrlässig handelt danach jedenfalls, wer vor Fahrtan-
tritt Drogen konsumiert hat und sich dennoch an das
Steuer seines Fahrzeuges setzt, ohne sicherzustellen,
dass der rauschmittelstoff vollständig unter den ana-
lytischen Grenzwert abgebaut ist (oLG koblenz, Be-
schluss 1 SsBs 75/13 vom 27. 01.2014; oLG Frank-
furt/Main nStZ-rr 2013, 47 m. w. n. [= BA 2013,
28]; kG nZV 2009, 572 f. [= BA 2009, 415]; oLG
hamm, 3. Strafsenat, Beschluss 3 rVs 19/11 vom
05. 04. 2011, zit. n. juris [= BA 2011, 288]). unabhän-
gig vom Zeitpunkt des Drogenkonsums muss sich ein
kraftfahrzeugführer daher hinreichend über die mögli-
che Wirkdauer der Droge erkundigen (oLG koblenz
a. a. o.; oLG Frankfurt a. a. o.; oLG hamm a. a. o.).
nur wer sich der Gefahrlosigkeit der Fahrt gewiss sein
kann, darf sich in den Straßenverkehr begeben; anson-
sten handelt er fahrlässig. So wie ein kraftfahrzeug-
führer, der legale Medikamente einnimmt, verpflichtet
ist, die Gebrauchsanleitung des Medikaments zu be-
achten (vgl. oLG hamm a. a. o.) und – wenn er über
keine verfügt – Erkundigungen einholen muss, so kann
und muss sich ein kraftfahrzeugführer, der verbote-
nerweise Drogen konsumiert hat, kenntnis darüber
verschaffen, wie lange deren Wirkung andauert. Denn
noch weniger als beim Alkohol kann der Wirkverlauf
von Drogen von dem Betroffenen selbst einge-
schätzt werden (oLG koblenz a. a. o.; oLG Frankfurt
a. a. o.).

Ergibt sich aus einer entsprechenden durch Indizien
gestützten Einlassung des Betroffenen, dass er bei
einer solchen Fallgestaltung zuverlässige Erkundigun-
gen eingeholt und sich an die erteilten Empfehlungen
gehalten hat, ist der Tatrichter gehalten, sich ange-
sichts der entgegenstehenden Messwerte mit der Mög-
lichkeit eines solchen Tatverlaufs auseinanderzuset-
zen. Fehlt es aber diesbezüglich an realen Anhalts-
punkten, so ist er dagegen nicht gehalten, einen sol-
chen Sachverhalt zu Gunsten des Betroffenen zu
unterstellen (oLG Frankfurt a. a. o. m. w. n.; vgl.
Meyer-Goßner, StPo, 57. Auflage, § 261 rn. 26
m. w. n.; BGh nStZ-rr 2005, 147).

Vorliegend hat die hauptverhandlung insoweit le-
diglich ergeben, dass der Betroffene gegenüber den
ihn in den frühen Abendstunden kontrollierenden Poli-
zeibeamten angegeben hatte, zwei Tage vor der Tat
cannabis und am Vortag Amphetamin konsumiert zu
haben. nähere Angaben zum Zeitpunkt und umfang
des Drogenkonsums und Angaben zu Erkundigungen
zum Wirkverlauf hat er nicht gemacht. nachdem der
Betroffene durch Verteidigerschriftsatz seine Fahrerei-
genschaft eingeräumt und mitgeteilt hatte, dass er
keine weiteren Angaben zur Sache machen werde, war
er antragsgemäß von der Pflicht zum Erscheinen in der
hauptverhandlung entbunden worden. Weder er noch
sein vertretungsberechtigter Verteidiger erschienen zur
hauptverhandlung. Bei dieser Sachlage ist der Tatrich-
ter zu recht von fahrlässiger Tatbegehung ausgegan-
gen.

2. Der Bußgeldrichter hat zwar den für Fahrlässig-
keitstaten geltenden Bußgeldrahmen mit fünf Euro bis
zu 3.000 Euro mitgeteilt. Tatsächlich beträgt der 
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Bußgeldrahmen nach § 24a Abs. 4 StVG i.V. m. § 17 
Abs. 1 und 2 oWiG für die fahrlässige Tatbegehung
indes fünf Euro bis zu 1.500 Euro. Der Senat kann aber
ausschließen, dass die Bußgeldbemessung auf diesem
rechtsfehler beruht (§ 337Abs. 1 StPo i.V. m. § 79
Abs. 3 Satz 1 oWiG). Denn der Bußgeldrichter hat
sich sowohl bei der Bußgeldbemessung als auch bei
der Anordnung des Fahrverbots von den in der Buß-
geldkatalogverordnung vorgesehenen regelsanktio-
nen leiten lassen und hat Gründe für eine Abweichung
nicht gesehen. Dementsprechend hat er die bei Eintra-
gung bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, 
§§ 316, 315c Abs. 1 nr. 1 lit. a StGB nach Lfd. 
nr. 242.1 Bkat in den Fassungen vom 14. März 2013
und vom 16. April 2014 inhaltsgleich vorgesehene re-
gelgeldbuße von 1.000 Euro und das regelfahrverbot
von drei Monaten verhängt.

Die Bußgeldbemessung ist auch nicht deshalb
rechtsfehlerhaft, weil der Bußgeldrichter eine nähere
Aufklärung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Be-
troffenen unterlassen hat. Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2
oWiG sind bei nicht geringfügigen ordnungswidrig-
keiten die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters bei
der Bußgeldbemessung in Betracht zu ziehen. nach
ständiger rechtsprechung beider Bußgeldsenate des
oberlandesgerichts koblenz (z. B. Beschlüsse 2 SsBs
128/12 vom 26. 08. 2013, 2 SsBs 108/10 vom
24. 09. 2010, 1 SsBs 109/12 vom 19.11.2012, 1 Ss
289/06 vom 03. 01. 2007 m. w. n. – ZfSch 2007, 231 f.,
zit. n. juris rn. 21) ist bei einer Ahndung mit Geldbu-
ße von mehr als 250 Euro von einer nicht geringfügi-
gen ordnungswidrigkeit auszugehen, die die Aufklä-
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen
zur Bußgeldbemessung auch dann erfordert, wenn es
sich um die regelsanktion nach dem Bußgeldkatalog
handelt. Demgegenüber ist der 3. Senat für Bußgeldsa-
chen des oberlandesgericht hamm der Auffassung,
dass bei der Verhängung der im Bußgeldkatalog vor-
gesehenen regelgeldbußen unabhängig von der höhe
der Geldbuße grundsätzlich keine näheren Ausführun-
gen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betrof-
fenen in den urteilsgründen erforderlich sind und an-
deres nur dann gilt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte
dafür gegeben sind, dass die wirtschaftlichen Verhält-
nisse außergewöhnlich gut oder schlecht sind (oLG
hamm, 3. Senat für Bußgeldsachen, DAr 2012, 400
[= BA 2012, 219]; Beschluss 3 rVs 35/12 vom
31. 05. 2012, zit. n. juris; nZV 1996, 246; s. a. oLG
hamm, 1. Senat für Bußgeldsachen, Beschluss 1 rBs
72/13 vom 13. 06. 2013, zit. n. juris rn. 14 ff. m. ausfl.
Begr., wonach bei Festsetzung der regelgeldbuße je-
denfalls dann keine Feststellungen zu den wirtschaft-
lichen Verhältnissen erforderlich sind, wenn der Be-
troffene dazu keine Angaben macht). Es kann hier
offen bleiben, ob dem grundsätzlich zu folgen ist. hier
hat der Bußgeldrichter die regelgeldbuße verhängt,
die bereits im Bußgeldbescheid festgesetzt worden
war. Wenn der – anwaltlich vertretene – Betroffene
sich dann unter Berufung darauf, keine weiteren Anga-
ben zur Sache machen zu wollen, von der Erschei-
nenspflicht entbinden lässt und auch sein vertretungs-

berechtigter Verteidiger nicht zur hauptverhandlung
erscheint, bringt er zum Ausdruck, dass der Frage einer
fehlenden oder verminderten Leistungsfähigkeit nicht
weiter nachgegangen werden muss, er also in der Lage
ist, diese Geldbuße zu zahlen (vgl. oLG koblenz, 1.
Bußgeldsenat, Beschluss 1 SsBs 109/11 vom
15.12. 2011).

73. zu den Anforderungen an Aufklärungs-
pflicht und Beweiswürdigung des tatrichters,
wenn dieser trotz Vorliegen eines regelfalls in den
Fällen des § 25 Abs. 1 Satz 2 StVG i.V. m. § 4 Abs. 3
BKatV von der Verhängung des Fahrverbots
wegen drohenden Arbeitsplatzverlustes absehen
will.

oberlandesgericht koblenz,
Beschluss vom 23. April 2014 – 2 SsBs 14/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Polizeipräsidium r. hat mit Bußgeldbescheid

vom 9. Juli 2013 gegen den Betroffenen wegen Füh-
rens eines kraftfahrzeugs im Straßenverkehr mit mehr
als 0,25 mg/l Alkohol in der Atemluft ein Bußgeld von
500,00 Euro festgesetzt und ein Fahrverbot von einem
Monat angeordnet. Den hiergegen rechtzeitig einge-
legten Einspruch hat der Betroffene in der Folge auf
den rechtsfolgenausspruch beschränkt. Er will in er-
ster Linie vom Fahrverbot verschont werden.

Mit dem angegriffenen urteil hat das Amtsgericht
Trier – in Abwesenheit der Staatsanwaltschaft – gegen
den Betroffenen wegen fahrlässiger Begehungsweise
der im Bußgeldbescheid bezeichneten ordnungswid-
rigkeit die Geldbuße auf 800,00 Euro erhöht. nach den
– infolge der wirksamen Beschränkung des Ein-
spruchs auf den rechtsfolgenausspruch in rechtskraft
erwachsenen – Feststellungen zur Tat befuhr der Be-
troffene am 30. Mai 2013 (Fronleichnam) mit seinem
Pkw die h.-Sraße in T. mit einer Atemalkoholkonzen-
tration von 0,26 mg/l. Von der Anordnung eines Fahr-
verbots hat das Amtsgericht abgesehen; ein solches
werde, so die Auffassung des Amtsgerichts, die sofor-
tige kündigung des Betroffenen als Berufskraftfahrer
bei der Firma W. nach sich ziehen. Zur Begründung
bezieht sich das Amtsgericht auf eine Bescheinigung
der Firma W. aus I., der es aus betriebsbedingten Grün-
den nicht möglich sein soll, dem Betroffenen innerhalb
einer Frist von vier Monaten (§ 25 Abs. 2a StVG) vier
Wochen urlaub zu bewilligen. hiergegen richtet sich
die auf den rechtsfolgenausspruch beschränkte rechts-
beschwerde der Staatsanwaltschaft. Sie rügt die Ver-
letzung materiellen rechts und ist der Auffassung, die
Feststellungen des Amtsgerichts seien nicht ausrei-
chend, um ein Absehen vom gesetzlichen regelfahr-
verbot zu rechtfertigen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
In der Sache hat die rechtsbeschwerde einen zu-

mindest vorläufigen Erfolg. Der rechtsfolgenaus-
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spruch des angefochtenen urteils kann keinen Bestand
haben. Die Ausführungen im angefochtenen urteil tra-
gen ein Absehen vom gesetzlich vorgesehenen regel-
fahrverbot nicht. Das urteil verletzt insoweit § 25 
Abs. 1 Satz 2 StVG i.V. m § 4 Abs. 3 BkatV.

1. Wird gegen den Betroffenen wegen einer ord-
nungswidrigkeit nach § 24a Abs. 1 StVG eine Geldbu-
ße festgesetzt, so ist in der regel auch ein Fahrverbot
anzuordnen (§ 25 Abs. 1 S. 2 StVG). § 4 Abs. 3
BkatV bestimmt, dass die Dauer des Fahrverbots in
der regel den Vorschriften der BkatV zu entnehmen
ist. Für die Fälle des § 24a Abs. 1 StVG sieht nr. 241
der Anlage zu § 1 Abs. 1 BkatV ein Fahrverbot von 
1 Monat vor.

Ist der Tatbestand eines regelfalles nach § 4 Abs. 1
bis 3 BkatV erfüllt, so wird hierdurch die Erforder-
lichkeit des Fahrverbots zur Einwirkung auf den Be-
troffenen indiziert (oLG hamburg 2 SsBs 82/11 v.
15.11.2012 - Blutalkohol 50, 89, zit. n. juris rn. 14).
Von der Anordnung des gesetzlich vorgesehenen re-
gelfahrverbots darf das Gericht nur in besonderen Aus-
nahmefällen absehen. Das ist der Fall, wenn die Tat-
umstände so sehr aus dem rahmen der üblichen
Begehungsweise fallen, dass die Vorschriften über das
regelfahrverbot offensichtlich darauf nicht zuge-
schnitten sind, oder wenn die Anordnung des Fahrver-
botes eine härte ganz außergewöhnlicher Art bedeuten
würde (oLG hamm 3 Ss oWi 183/03 v. 01.04.2003 –
Blutalkohol 41, 177, zit. n. juris rn. 25). Dabei besteht
der unterschied zwischen dem regelfahrverbot in den
Anwendungsfällen des § 24a StVG i.V. m. § 4 Abs. 3
BkatV einerseits und des § 24 StVG i.V. m. mit § 4
Abs. 1 und 2 BkatV andererseits darin, dass in den
Fällen des § 24a StVG nur härten ganz außergewöhn-
licher Art oder sonstige, das äußere oder innere Tatbild
beherrschende außergewöhnliche umstände ein Abse-
hen rechtfertigen, während in den Fällen des § 24
StVG i.V. m. § 4 Abs. 1 und 2 BkatV möglicherweise
schon erhebliche härten oder eine Vielzahl für sich ge-
nommen gewöhnlicher und durchschnittlicher um-
stände ausreichen können, um eine Ausnahme zu be-
gründen (vgl. BGh 4 Str 366/91 v. 28.11.1991 –
BGhSt 38, 125, zit. n. juris rn. 29; oLG hamburg
a. a. o.). Im Wortlaut der maßgeblichen Vorschriften
kommt dies darin zum Ausdruck, dass bei den kata-
logtaten nach § 4 Abs. 1 und 2 BkatV das Fahrverbot
in der regel in Betracht kommt, während bei ord-
nungswidrigkeiten nach § 24a StVG gemäß § 25 
Abs. 1 Satz 2 StVG i.V.m. § 4 Abs. 3 BkatV das Fahr-
verbot in der regel auch zu verhängen ist. Der Gesetz-
geber hat Trunkenheitsfahrten nach § 24a StVG als be-
sonders verantwortungslos klassifiziert und damit eine
Bewertung hinsichtlich der Anordnung des Fahrver-
bots vorweggenommen (vgl. oLG hamm 5 Ss oWi
205/08 v. 24. 04. 2008 – DAr 2008, 652, zit. n. juris
rn. 7). Angesichts des höheren unrechtsgehalts und
der Gefährlichkeit des alkoholisierten Fahrens versteht
sich die grundsätzliche Angemessenheit eines Fahr-
verbots in diesen Fällen regelmäßig von selbst (vgl.
BGh a. a. o. rn. 15; oLG Bamberg 3 Ss oWi 1374/12
v. 29.10. 2012 – Blutalkohol 50, 27, zit. n. juris rn. 3).

Eine nach diesem Maßstab das Absehen vom regel-
fahrverbot des § 25 Abs. 1 Satz 2 StVG i.V. m. § 4
Abs. 3 BkatV rechtfertigende außergewöhnliche
härte ist nicht schon dann gegeben, wenn das Fahrver-
bot nur zu beruflichen nachteilen führt. Es gehört zum
Wesen des Fahrverbots als Erziehungs- und Besin-
nungsmaßnahme, dem Betroffenen u.u. auch emp-
findliche berufliche und wirtschaftliche nachteile zu
bereiten (oLG koblenz 1 Ss 151/03 v. 01.09. 2003).
Erst wenn ein Existenzverlust als unausweichliche
Folge eines Fahrverbots droht, kann ausnahmsweise
von der Anordnung des Fahrverbots abgesehen wer-
den (oLG koblenz 1 Ss 151/99 v. 17. 08.1999; oLG
hamm 3 Ss oWi 183/03 v. 01.04. 2003 – Blutalkohol
41, 177, zit. n. juris rn. 26; 3 Ss oWi 58/04 v.
26. 02. 2004 – Blutalkohol 42, 166, zit. n. juris rn. 7).
Insbesondere ein drohender Arbeitsplatzverlust als
Folge des Fahrverbots kann ein Absehen vom regel-
fahrverbot ausnahmsweise rechtfertigen (oLG hamm
4 Ss oWi 466/03 v. 19. 08. 2003 – Blutalkohol 41, 179,
zit. n. juris orientierungssatz 2).

In diesen Fällen muss der Amtsrichter in den ur-
teilsgründen jedoch eine besonders eingehende und
ausschließlich auf Tatsachen gestützte Begründung
liefern sowie im Einzelnen darlegen, welche besonde-
ren umstände in objektiver und subjektiver hinsicht
es konkret gerechtfertigt erscheinen lassen, von der
Verhängung des regelfahrverbots ausnahmsweise ab-
zusehen (oLG koblenz 1 Ss 107/04 v. 24. 05. 2004).

Daraus folgen auch besondere Anforderungen an
die Aufklärungspflicht und die Beweiswürdigung des
Gerichts. Wird der Verlust des Arbeitsplatzes behaup-
tet, so darf der Tatrichter die Angaben des Betroffenen
nicht ungeprüft hinnehmen und sich nicht auf eine un-
kritische Wiedergabe seiner Einlassung beschränken
(oLG hamm 4 Ss oWi 466/03 v. 19. 08. 2003 – Blut-
alkohol 41, 179, zit. n. juris rn. 4). Er muss sich viel-
mehr vom sicheren Eintritt dieser erfahrungsgemäß
kaum jemals wirklich eintretenden Folge überzeugen
und dies im Einzelnen begründen können (oLG ko-
blenz 1 Ss 151/03 v. 01. 09. 2003). Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass die Dauer eines einmonatigen
Fahrverbots in zumutbarer Weise durch eine entspre-
chende Planung des dem Betroffenen zustehenden
Jahresurlaubs bzw. durch eine kombination verschie-
dener Maßnahmen überbrückt werden kann (oLG ko-
blenz 2 SsBs 24/11 v. 21.07. 2011 m. w. n.). Vom Be-
troffenen vorgelegte „Bestätigungen“ seines Arbeit-
gebers, wonach es im Falle eines ein- oder mehrmona-
tigen Fahrverbots zum Arbeitsplatzverlust kommen
werde, hat der Bußgeldrichter mit dem in solchen Fäl-
len gebotenen Misstrauen zu begegnen, da solche Be-
weismittel erfahrungsgemäß oftmals aus bloßer Gefäl-
ligkeit für den Arbeitnehmer abgegeben werden. Zur
Überprüfung wird deshalb im regelfall die zeugen-
schaftliche Vernehmung des Arbeitgebers geboten sein
(oLG Bamberg 3 Ss oWi 1610/08 v. 15. 01.2009 –
ZfSch 2009, 648, zit. n. juris rn. 28 f.; oLG hamm 4
Ss oWi 256/04 v. 29. 04. 2004 – Blutalkohol 42, 157,
zit. n. juris rn. 15). Weiter ist zu prüfen, ob eine kün-
digung des Arbeitsverhältnisses wegen des Fahrver-
bots für den Arbeitgeber überhaupt sinnvoll und arbeits-
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rechtlich durchsetzbar wäre (oLG koblenz a. a. o.;
oLG hamm a. a. o.). Zu erörtern ist auch, ob das Fahr-
verbot auf bestimmte Fahrzeugarten beschränkt werden
kann (oLG hamm 4 Ss oWi 466/03 v. 19. 08. 2003 –
Blutalkohol 41, 179, zit. n. juris rn. 4).

2. Diesen Anforderungen wird das angefochtene
urteil nicht gerecht. Die in den urteilsgründen mitge-
teilten umstände tragen ein Absehen vom gesetzlichen
regelfahrverbot nach dem dargestellten strengen
Maßstab nicht.

a) Zwar unterliegt es in erster Linie der tatrichter-
lichen Würdigung, ob Gründe vorliegen, die aus-
nahmsweise Anlass geben, von der Verhängung des
gesetzlich vorgesehenen regelfahrverbots abzusehen
(BGh 4 Str 367/91 v. 17. 03.1992 – BGhSt 38, 231,
zit. n. juris rn. 15; oLG koblenz 1 Ss 107/04 v.
24. 05. 2004; 2 Ss 194/01 v. 05. 07. 2001; oLG hamm
5 Ss oWi 205/08 v. 24. 04. 2008 – DAr 2008, 652, zit.
n. juris rn. 6). Auch bei Vorliegen eines regelfalls
kann der Tatrichter die Überzeugung gewinnen, dass
die Verhängung eines Fahrverbots unangemessen ist
und der notwendige Warneffekt schon durch eine an-
gemessene Erhöhung der regelgeldbuße gemäß § 4
Abs. 4 BkatV erreicht werden kann (BGh a. a. o.;
oLG koblenz 1 Ss 151/99 v. 17. 08.1999). Bei der
Prüfung der Voraussetzungen eines Ausnahmefalls
kommt ihm sowohl ein Bewertungsspielraum als auch
rechtsfolgeermessen zu; die tatrichterliche Entschei-
dung kann vom rechtsbeschwerdegericht nur auf
rechtsfehler hin überprüft werden und ist bis zur
Grenze des rechtlich Vertretbaren hinzunehmen (oLG
karlsruhe 1 Ss 84/05 v. 05. 09. 2005 – nStZ-rr 2006,
282, zit. n. juris rn. 2).

Dem Tatrichter steht dabei aber kein rechtlich unge-
bundenes, freies Ermessen zu, welches vom rechtsbe-
schwerdegericht nur auf das Vorliegen von Ermessens-
fehlern hin überprüfbar wäre. Er hat sich grundsätzlich
an die Vorgaben der BkatV zu halten (oLG koblenz 1
Ss 151/03 v. 01.09. 2003). Insbesondere bei Trunken-
heitsfahrten nach § 24a Abs. 1 StVG ist die Entschei-
dung des Gesetzgebers zu respektieren, der solche
ordnungswidrigkeiten wegen der hohen Gefährlich-
keit des Fahrens unter Alkoholeinfluss grundsätzlich
mit einem Fahrverbot geahndet sehen will. § 4 BkatV
konkretisiert im Sinne der Ermächtigungsnorm die
Anordnungsvoraussetzungen eines Fahrverbots als
regelmaßnahme, gewährleistet damit die Gleichbe-
handlung der Betroffenen und erfüllt so auch ein
Gebot der Gerechtigkeit (oLG koblenz 1 Ss 107/04 v.
24. 05. 2004). Der Entscheidungsspielraum des Tat-
richters wird deshalb durch die gesetzlich niedergeleg-
ten sowie von der höchst- und obergerichtlichen
rechtsprechung herausgearbeiteten kriterien einge-
engt und unterliegt auch hinsichtlich der Angemessen-
heit der rechtsfolgen der kontrolle durch das rechts-
beschwerdegericht (oLG koblenz 1 Ss 107/04 v.
24. 05. 2004; 2 Ss 194/01 v. 05. 07. 2001). Die Frage,
ob ein regelfall vorliegt, der zur Verhängung des ge-
setzlichen regelfahrverbots führt, ist dabei ebenso
Gegenstand der Überprüfung wie die Frage, ob trotz
Vorliegen eines regelfalls von der Verhängung eines

Fahrverbots ausnahmsweise abgesehen werden kann
(oLG hamm 5 Ss oWi 205/08 v. 24. 04. 2008 – DAr
2008, 652, zit. n. juris rn. 6).

b) Vorliegend hat das Amtsgericht zwar nicht ver-
kannt, dass im Falle einer ordnungswidrigkeit nach 
§ 24a Abs. 1 StVG nur ganz besondere umstände oder
außergewöhnliche härten das Absehen vom gesetz-
lichen regelfahrverbot rechtfertigen können. Es hat
den drohenden Arbeitsplatzverlust jedoch lediglich auf
eine vom Betroffenen vorgelegte Bescheinigung des
Arbeitgebers gestützt, wonach es „aus betriebsbeding-
ten Gründen“ nicht möglich sein soll, ihm urlaub zu
bewilligen, der die Zeit des Fahrverbots überbrückt.
Welche konkreten Gründe dies sein sollen, hat das
Amtsgericht nicht festgestellt; eine kritische Überprü-
fung wäre hier jedoch insbesondere im hinblick auf
die Verwendung der nichtssagenden Floskel „aus be-
triebsbedingten Gründen“ geboten gewesen, um aus-
zuschließen, dass es sich um eine reine Gefälligkeits-
erklärung handelte.

Weiter hat das Amtsgericht auch nicht erörtert, ob
die vom Arbeitgeber in Aussicht gestellte kündigung
arbeitsrechtlich überhaupt durchsetzbar wäre. Dem
Betroffenen stünde für den Fall, dass der Jahresurlaub
aus betrieblichen Gründen nicht in einem Stück zu-
sammenhängend in Anspruch genommen werden
kann, aufgrund § 7 Abs. 2 Satz 2 BurlG ein Anspruch
auf Teilurlaub von mindestens 12 zusammenhängen-
den Werktagen zu. Die verbleibende Zeit der perso-
nenbedingten Verhinderung des Betroffenen von zwei
Wochen vermag eine außerordentliche kündigung 
des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht zu recht-
fertigen (vgl. oLG Frankfurt 2 Ss oWi 86/06 v.
10. 03. 2006 – juris rn. 15 m. w. n).

c) Die Ausführungen des Amtsgerichts, wonach
auch eine Beschränkung des Fahrverbots auf bestimm-
te Fahrzeugarten hier nicht möglich sein soll, sind der
Überprüfung durch den Senat nicht zugänglich und
schon aus diesem Grund rechtsfehlerhaft. Das urteil
lässt nicht erkennen, worauf die Feststellung des
Amtsgerichts gestützt wird, dass der Betroffene im
rahmen seines Arbeitsverhältnisses auch Pkws mit
Anhänger zu fahren hat. Sollte sich der Betroffene
selbst dahingehend eingelassen haben, hätte dies vom
Amtsgericht kritisch überprüft und die Ergebnisse in
den urteilsgründen nachvollziehbar festgehalten wer-
den müssen.

74. zu den Anforderungen an die Feststellung
fahrlässigen Handelns bei § 24a Abs. 2 StVG nach
vorausgegangenem Cannabis-Konsum.

oberlandesgericht karlsruhe,
Beschluss vom 10. Mai 2014 

– 1 (3) Ss Bs 131/13, 1 (3) Ss Bs 131/13-Ak 35/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Mit dem angefochtenen urteil vom 05.12. 2012 hat

das Amtsgericht B. den Betroffenen wegen fahrlässi-
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gen Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss be-
rauschender Mittel zu einer Geldbuße von 500 € ver-
urteilt und – unter Anwendung der Vier-Monats-re-
gelung – ein Fahrverbot von einem Monat festgesetzt.

Die hiergegen gerichtete form- und fristgerechte
rechtsbeschwerde des Betroffenen hat mit der Sachrü-
ge (vorläufigen) Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1. nach den vom Amtsgericht getroffenen Feststel-

lungen verbrachte der Betroffene das Wochenende
vom 01. bis zum 03. 06. 2012 auf einem Musikfestival,
wobei er in dieser Zeit cannabis konsumierte. Auf der
rückfahrt wurde er am 04. 06. 2012 um 03.40 uhr als
Fahrer eines PkW einer kontrolle unterzogen. Die
untersuchung einer dem Betroffenen am 04. 06. 2012
um 04.14 uhr entnommenen Blutprobe ergab 1,5 
nanogramm Tetrahydrocannabinol (Thc)/Milliliter
Serum.

Im rahmen der Beweiswürdigung ist das Amtsge-
richt zu der Überzeugung gelangt, dass der Betroffene
während des Festivalaufenthalts cannabis konsumier-
te. Daraus hat es den Schluss gezogen, dass dem Be-
troffenen hätte klar sein müssen, dass der konsum von
cannabis zu dem im Blut gemessenen Thc-Wert füh-
ren würde.

2. Danach begegnet zwar der Schuldspruch zum ob-
jektiven Tatbestand keinen Bedenken. Jedoch tragen
die Feststellungen die Annahme, der Betroffene habe
fahrlässig gehandelt, nicht.

a) Zum objektiven Tatbestand des § 24a Abs. 2
StVG gehört lediglich das Führen eines kraftfahr-
zeugs unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser
Vorschrift genannten berauschenden Mittels – hier
cannabis – im Straßenverkehr. Eine „Wirkung“ im
Sinne der Vorschrift liegt vor, wenn eine in der Anlage
genannte Substanz, wozu Thc gehört, im Blut nach-
gewiesen wird, und zwar in einer konzentration, die
mindestens den analytischen Grenzwert erreicht, der
nach dem Votum der Grenzwertkommission (Blutal-
kohol 2007, 311) bei Thc 1 ng/ml beträgt (vgl. dazu
auch BVerfG nJW 2005, 349 [= BA 2005, 156 mit
Anm. Scheffler/halecker]; oLG karlsruhe Die Justiz
2007, 242 [= BA 2007, 101]; oLG hamm nStZ 2005,
709 [= BA 2006, 232] und StraFo 2012, 287 [= BA
2012, 270]; Eisenmenger nZV 2006, 24). Der Betrof-
fene hat nach den insoweit nicht zu bean-
standenden Feststellungen des Amtsgerichts einen
PkW im Straßenverkehr geführt und hierbei mit den
analytischen Grenzwert überschreitenden 1,5 ng/ml
Thc im Serum unter der Wirkung von cannabis ge-
standen.

b) In subjektiver hinsicht setzt die fahrlässige Be-
gehung (§ 24a Abs. 3 StVG), von der das Amtsgericht
ausgegangen ist, voraus, dass der Täter die Sorgfalt, zu
der er nach den umständen und seinen persönlichen
Fähigkeiten verpflichtet und imstande ist, außer Acht
lässt und deshalb entweder die Tatbestandsverwirkli-
chung nicht erkennt bzw. nicht voraussieht – unbewuss-
te Fahrlässigkeit – oder die Möglichkeit einer Tatbe-
standsverwirklichung zwar erkennt, aber mit ihr nicht

einverstanden ist und ernsthaft darauf vertraut, diese
werde nicht eintreten – bewusste Fahrlässigkeit (vgl.
Göhler, oWiG, 16. Aufl. 2012, § 10 rn. 6). Bezogen
auf den Tatbestand des § 24a Abs. 2 StVG bedeutet
dies, dass dem Betroffenen nachzuweisen ist, dass er
die Möglichkeit fortdauernder Wirkung des cannabis-
konsums entweder erkannt hat oder zumindest hätte
erkennen können und müssen. Insoweit sind die amts-
gerichtlichen Feststellungen jedoch lückenhaft und er-
lauben deshalb keine abschließende Beurteilung.

In der obergerichtlichen rechtsprechung ist aner-
kannt, dass bei einer nur geringen Überschreitung des
analytischen Grenzwerts und einem längeren zeit-
lichen Abstand von etwa einem Tag zwischen dem
konsum des berauschenden Mittels und dem Fahrtan-
tritt es an der Erkennbarkeit der fortbestehenden Wir-
kung fehlen kann (oLG hamm a. a. o.; oLG Braun-
schweig Blutalkohol 2010, 298; oLG Frankfurt
nStZ-rr 2007 und nZV 2010, 530; kG nZV 2009,
572 [= BA 2009, 341] und VrS 118, 205 [= BA 2010,
303]; oLG celle nZV 2009, 89 [= BA 2009, 100];
oLG Saarbrücken nJW 2007, 309 [= BA 2007, 176]
und 1373 [= BA 2007, 258]; wohl auch oLG Stuttgart
DAr 2011, 218; oLG Zweibrücken Verkehrsrecht ak-
tuell 2006, 194; oLG Bremen nZV 2006, 276 [= BA
2007, 179]; dagegen oLG hamm Blutalkohol 2011,
288; könig DAr 2007, 626; nStZ 2009, 425 und in
hentschel/könig/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 41.
Aufl. 2011, § 24a StVG rn. 25b; ähnlich oLG Jena
Blutalkohol 2010, 247; oLG Zweibrücken nZV 2001,
483 [= BA 2002, 129]). In einem solchen Fall bedarf es
näherer Ausführungen dazu, aufgrund welcher um-
stände sich der Betroffene hätte bewusst machen kön-
nen, dass der cannabiskonsum noch Auswirkungen
bei Fahrtantritt haben konnte. Dies lässt sich dem an-
gefochtenen urteil, demzufolge die Aufnahme des be-
rauschenden Mittels mehr als einen Tag vor Fahrtan-
tritt gelegen haben kann, indes nicht entnehmen.

3. Da der zeitliche Abstand zwischen dem rausch-
mittelkonsum und dem Fahrtantritt für die Beurteilung
des Falles von entscheidender Bedeutung sein kann,
das angefochtene urteil aber keine Begründung dafür
enthält, warum eine nähere zeitliche Eingrenzung des
Zeitpunkts, zu dem der Betroffene cannabis konsu-
miert hat, unterblieben ist, hebt der Senat das urteil
insgesamt auf, um zu ermöglichen, dass in einer neuen
hauptverhandlung unter heranziehung eines rechts-
medizinischen Sachverständigen widerspruchsfreie
Feststellungen getroffen werden können.

Der Senat weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass nach den dazu vorliegenden naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen Thc in der regel schon
nach wenigen Stunden soweit verstoffwechselt ist,
dass der Gehalt im Serum unter der nachweisgrenze
liegt. Etwas anderes gilt nur bei Dauerkonsumenten,
bei denen sich Thc im Fettgewebe abgelagert, aus
dem es bei Abstinenz wieder ausgeschieden wird (vgl.
Skopp et al., Archiv für kriminologie 212 (2003): 
83-95; 228 (2011), 46-59; Berr/krause/Sachs, Drogen
im Straßenverkehrsrecht, 2007, S. 122 ff., 152 ff.). Ein
über der nachweisgrenze liegender Serumspiegel an
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Thc deutet danach entweder – bei Gelegenheitskon-
sum – auf einen zeitlich nur wenige Stunden zurück-
liegenden konsum oder aber auf einen längerdauern-
den cannabiskonsum hin, was, da sich auch der
medizinische Laie das Wissen von den Auswirkungen
verschaffen kann, in beiden Fällen den Fahrlässig-
keitsvorwurf rechtfertigt. Auf der Grundlage der natur-
wissenschaftlichen Erkenntnisse ist der Tatrichter
nach Auffassung des Senats ohne Vorliegen besonde-
rer Anhaltspunkte nicht gehalten, nach dem Zweifels-
grundsatz davon auszugehen, dass der (einmalige)
konsum länger als 24 Stunden zurückliegt. Im vorlie-
genden Fall wird dabei auch das widersprüchliche Ein-
lassungsverhalten des Betroffenen zu berücksichtigen
sein.

75. 1. zu von den Beschränkungen des § 252
Stpo ausgenommenen Spontanäußerungen kön-
nen auch Mitteilungen im rahmen von Notrufen
zählen.

2. Der übergang von der (bloßen) Entgegennah-
me spontaner Äußerungen zu einer Vernehmung
(mit pflicht zur Belehrung) bestimmt sich anhand
objektiver und subjektiver Kriterien. Demnach
muss neben dem Moment, in welchem der Beamte
subjektiv von einem Anfangsverdacht ausgeht,
auch berücksichtigt werden, wie sich das Verhalten
des Beamten nach Außen in der Wahrnehmung des
Befragten darstellt bzw. ob aus dem Verhalten des
Beamten für den Befragten auf das Vorliegen eines
Anfangsverdachts geschlossen werden kann (BGH
NJW 1992, 1663, 1666).

Landgericht Stuttgart,
Beschluss vom 20. oktober 2014 – 7 Qs 52/14 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :  
1. Die zulässige Beschwerde gegen den Beschluss

des Amtsgerichts Stuttgart vom 02.10. 2014 hat in der
Sache – auch unter Berücksichtigung des Beschwerde-
vorbringens – keinen Erfolg.

a) Die Voraussetzungen des § 111a StPo liegen vor.
Es liegt der dringende Tatverdacht, dass der Angeklag-
te zum Vorfallzeitpunkt das kraftfahrzeug gesteuert
hat, obwohl er infolge vorausgegangenen Alkoholge-
nusses – wie er bei zumutbarer und selbstkritischer
Prüfung vor Fahrantritt hätte erkennen können und
müssen – fahruntüchtig war, und damit auch einer An-
lasstat nach § 69 Abs. 2 nr. 2 StGB vor. Beim derzeiti-
gen Ermittlungsstand ist auch davon auszugehen, dass
das Gericht im hauptverfahren dem Angeklagten mit
hoher Wahrscheinlichkeit die Erlaubnis zum Führen
von kraftfahrzeugen wegen ungeeignetheit entziehen
und den Führerschein einziehen wird.

b) hieran ändert sich auch nichts aufgrund des um-
stands, dass die Ehefrau des Angeklagten als Zeugin
mittlerweile von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht
nach § 52 Abs. 1 nr. 2 StPo Gebrauch gemacht hat.
Die von ihr im rahmen des am 11.06. 2014 gegen

20.15 uhr getätigten notrufs getätigten Angaben blei-
ben zumindest teilweise verwertbar.

(1) Zwar darf nach § § 252 StPo die Aussage eines
vor der hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der
erst in der hauptverhandlung von seinem Zeugnisver-
weigerungsrecht Gebrauch macht, nicht verlesen wer-
den. Die Vorschrift ist nach ständiger höchstrichter-
licher rechtsprechung über ihren Wortlaut hinaus
auch dahingehend auszulegen, dass jede andere Ver-
wertung der bei einer nichtrichterlichen Vernehmung
gemachten Angaben einer zeugnisverweigerungsbe-
rechtigten Person, insbesondere die Vernehmung
nichtrichterlicher Verhörpersonen zum Inhalt der frü-
heren Angaben unzulässig ist (BGhSt 2, 99; 46, 189).

Das Verwertungsverbot gilt aber nur für frühere Äu-
ßerungen eines Zeugen im rahmen einer Verneh-
mung. Als „Vernehmung” in diesem Sinne ist dabei
nicht nur eine förmlich durchgeführte Vernehmung an-
zusehen. Der Begriff der Vernehmung ist vielmehr
weit auszulegen und umfasst alle früheren Bekundun-
gen auf Grund einer amtlichen Befragung, also auch
Angaben bei einer informatorischen Befragung durch
die Polizei. Entscheidend ist, dass die Auskunftsper-
son von einem Staatsorgan in amtlicher Eigenschaft zu
dem den Gegenstand des Strafverfahrens bildenden
Sachverhalt gehört worden ist (so oLG Saarbrücken,
nJW 2008, 1396 m. w. n. [= BA 2008, 192]).

Von den Beschränkungen des § 252 StPo ausge-
nommen sind Äußerungen, die ein zur Zeugnisverwei-
gerung berechtigter Zeuge unabhängig von einer 
Vernehmung gemacht hat. Verwertbar und einer Be-
weiserhebung zugänglich sind daher Bekundungen
gegenüber Privatpersonen, aber auch Erklärungen
gegenüber Amtspersonen, die ein Zeuge von sich aus
außerhalb einer Vernehmung, etwa bei der Bitte um
polizeiliche hilfe, bei einer nicht mit einer Verneh-
mung verbundenen Strafanzeige oder sonst ungefragt,
„spontan” und „aus freien Stücken” abgegeben hat
(vgl. BGh nJW 1998, 2229 m. w. n.). Als spontane
Bekundungen aus freien Stücken kommen demnach
auch Mitteilungen im rahmen von notrufen in Be-
tracht (BGh nStZ 1986, 232; oLG hamm nStZ 2012,
53).

In diesem Zusammenhang sind Fallkonstellationen
problematisch, in denen Erklärungen eines Zeugen –
wie vorliegend durch nachfragen – in eine förmliche
Vernehmung übergehen oder mit einer Vernehmung in
engem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang ste-
hen. Maßgeblich ist in diesen konstellationen, ab wel-
chem Zeitpunkt eine informatorische Befragung oder
die (bloße) Entgegennahme von spontanen Äußerun-
gen einer Person zu einer Vernehmung wird. Die Tat-
sache, dass der Zeuge von sich aus kontakt zu einer
Behörde aufnimmt, reicht jedenfalls in den Fällen, in
denen die stattliche Stelle von Amts wegen tätig wer-
den muss, für sich allein nicht ohne Weiteres aus, die
Verwertbarkeit der entsprechenden Angaben zu be-
gründen. Denn die Eigeninitiative des Zeugen kann le-
diglich Anlass und Grund für die Verfahrenseinleitung
mit anschließender Vernehmung sein, die dann dem
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Schutz des § 252 StPo unterliegt (BGh nJW 1998,
2229; Sander/cirener in Löwe-rosenberg, StPo, 26.
Auflage 2009, § 252 rn. 39). Bezüglich der Bestim-
mung des Zeitpunkts sind vielmehr objektive und sub-
jektive kriterien heranzuziehen. Demnach muss neben
dem Moment, in welchem der Beamte subjektiv von
einem Anfangsverdacht ausgeht, auch berücksichtigt
werden, wie sich das Verhalten des Beamten nach
Außen in der Wahrnehmung des Befragten darstellt
bzw. ob aus dem Verhalten des Beamten für den Be-
fragten auf das Vorliegen eines Anfangsverdachts ge-
schlossen werden kann (BGh nJW 1992, 1663, 1666;
siehe auch BGh nJW 2007, 2706, 2708 sowie oLG
Stuttgart, Beschluss vom 28. 04. 2009 – Az. 2 Ss
747/08 – rn. 14 – zitiert nach Juris). Würde man dem-
gegenüber allein auf die Eigenschaft des notrufs ab-
stellen, bestünde die Gefahr, dass der Schutz der 
§§ 52, 252 StPo durch stetiges nachfragen entwertet
werden könnte.

(2) Gemessen hieran sind die Äußerungen der Ehe-
frau des Angeklagten jedenfalls teilweise verwertbar.

Die Zeugin hatte sich mit einem telefonischen not-
ruf am 11.06. 2014 gegen 20.15 uhr an das Führungs-
und Lagezentrum des Polizeipräsidiums [Stadt] ge-
wandt; die Dauer des aufgezeichneten Gesprächs be-
trägt insgesamt 3:54 Min. nachdem sich die dortige
Polizeibeamtin mit den Worten „Polizeinotruf [Stadt]“
gemeldet hatte, entwickelte sich folgendes Gespräch:

Zeugin: „Ja, guten Tag, … [nachname] hier. und
zwar ähm: Ich hab, ich war, wir ziehen gerade um und
ich war in unserer neuen Wohnung und in der Zeit soll-
te mein Mann auf unser Baby aufpassen, … Monate
alt. kam ich nach hause – also er ist bekannt dafür,
dass er trinkt – jetzt hat er während dessen er auf sie
aufpassen sollte, wie er sagt, zwei Weißweinschorle
getrunken – sah aber nicht danach aus. und dann ist er
jetzt gegangen, hat mir des den Schlüssel von meinem
Auto – ist zwar auf ihn gemeldet, aber ist mein Auto –
hat er mir genommen. Da ist der kinderwagenaufsatz
drin, alle meine Sachen und ist einfach abgeschwirrt
ins café, also sein café.“

Polizei: „Ja, und um was geht es Ihnen jetzt?“
Zeugin: „Äh, mir geht‘s darum, das es erstens äh

Beweis ist, weil wenn jetzt die Scheidung kommt, ich
möchte nicht, dass er mit meiner Tochter ohne Auf-
sicht ist, weil jetzt hat man gesehen, er passt auf sie auf
und trinkt. – So.“

Polizei: „Ja und wie wollen sie das jetzt nachwei-
sen, dass er aufgepasst hat und getrunken hat. Weil sie
jetzt hier angerufen haben, oder was? oder wie jetzt –
versteh jetzt net? Also, ist er jetzt betrunken mit dem
Auto unterwegs oder was?“ (Min. 1:14) …

unter Zugrundelegung der oben genannten Grund-
sätze sind jedenfalls diese bis zu Min. 1:14 getätigten
Aussagen der Zeugin verwertbar. Diese erfolgten
außerhalb einer förmlichen Vernehmung oder infor-
matorischen Befragung spontan und aus freien Stü-
cken und unterliegen daher nicht dem Verwertungsver-
bot des § 252 StPo. Die Zeugin schilderte zunächst
von sich aus und ungefragt den wesentlichen Sachver-

halt, ohne dass zu diesem Zeitpunkt ein Anfangsver-
dacht gegen ihren Ehemann bestanden hätte. Ein An-
fangsverdacht und somit eine Pflicht zur Belehrung
der Zeugin nach § 52 Abs. 1 nr. 2, Abs. 3 S. 1 StPo
bestand frühestens nach diesen Angaben. Trotz Über-
schreiten der „Belehrungsschwelle“ wurde die Zeugin
im weiteren Verlauf des Gesprächs unbelehrt gezielt
bezüglich der Trunkenheitsfahrt befragt, weshalb die
nachfolgenden Angaben nicht mehr verwertbar sind
(so auch Sander/cirener in Löwe-rosenberg, StPo,
26. Auflage (2009), § 252 rn. 39).

c) nach alledem ist derzeit davon auszugehen, dass
dem Angeklagten die angeklagte Trunkenheitsfahrt
nachgewiesen werden kann. Die angeklagte Fahrt im
alkoholisierten Zustand ergibt sich schon aufgrund der
Angaben der Zeugin bis zu Min. 1:14 des notrufs.
Auch konnte aufgrund der insoweit verwertbaren An-
gaben der Zeugin – entgegen der Behauptung des An-
geklagten vor ort – der Autoschlüssel in dessen rech-
ten hosentasche aufgefunden werden. Darüber hinaus
besteht eine Fernwirkung bezüglich der Beweismittel,
deren Erlangung auf eine unverwertbare Aussage zu-
rückzuführen ist, in der regel nicht. unabhängig
davon wäre es für die Polizei bereits aufgrund der bis
zu Min. 1:14 gemachten Angaben ohne Weiteres mög-
lich gewesen, die Person des Angeklagten sowie des-
sen Aufenthalt zügig zu ermitteln. So werden etwa bei
Eingabe der Wörter „[nachname]“ „café“ und
„[Stadt]“ in die Internet-Suchmaschine Google auf
Anhieb mehrere Ergebnisse angezeigt, die auf den An-
geklagten sowie das „café …“ in [Adresse] in [Stadt]
hinweisen.

Die nach Feststellung des Angeklagten bei diesem
um 21.55 uhr sowie um 22.25 uhr entnommenen
Blutproben ergaben im Mittelwert Blutalkoholkon-
zentrationen von 1,32 und 1,25 Promille.

76. Dass die Staatsanwaltschaft erst längere zeit
nach der tatbegehung die vorläufige Entziehung
der Fahrerlaubnis beantragt, steht der Anordnung
der Maßnahme grundsätzlich nicht entgegen. Hat
jedoch im zeitpunkt der vorläufigen Entziehung
der Fahrerlaubnis die Anlasstat bereits acht Mona-
te zurückgelegen, in denen der Betroffene bean-
standungsfrei am Straßenverkehr teilgenommen
hat und sind fünf Monate lang keine weiteren sach-
aufklärenden Maßnahmen erfolgt, ist die vorläufi-
ge Maßnahme aufzuheben.

Landgericht Leipzig,
Beschluss vom 23. September 2014 – 1 Qs 329/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit Beschluss des Amtsgerichts Leipzig vom

13. 06. 2014 wurde dem Beschuldigten die Fahrerlaub-
nis vorläufig entzogen.

In den Gründen wird ausgeführt, dass nach dem Er-
gebnis der bisherigen Ermittlungen der Beschuldigte
dringend verdächtig sei, am 18.10. 2013, um 22:35
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uhr, auf dem T. (höhe hausnummer 1) in S. ein kraft-
fahrzeug geführt zu haben, obwohl er fahruntüchtig
gewesen sei.

Eine am 19.10. 2013 um 00:33 uhr bei dem Be-
schuldigten entnommene Blutprobe habe eine Blutal-
koholkonzentration von 1,89 Promille im Mittelwert
und eine am 19.10. 2013 um 01:03 uhr beim Beschul-
digten entnommene weitere Blutprobe eine Blutalko-
holkonzentration von 1,77 Promille im Mittelwert er-
geben.

Seine Fahruntüchtigkeit habe zur Folge gehabt, dass
der Beschuldigte beim rückwärtseinparken gegen den
Pkw gestoßen sei, wodurch dort Sachschaden in höhe
von 1.469,00 € entstanden sei, was der Beschuldigte
zumindest hätte voraussehen können. 

Damit seien dringende Gründe für die Annahme
vorhanden, dass dem Beschuldigten die Fahrerlaubnis
entzogen werden wird (§§ 69 Abs. 1, 2, 315c Abs. 1
nr. 1 a StGB). Zur Sicherung gegen weitere Gefähr-
dungen sei es erforderlich die Fahrerlaubnis vorläufig
zu entziehen. In den Beschlussgründen wird ausge-
führt, dass trotz des Zeitablaufes seit der dem Beschul-
digten zur Last gelegten Tat unter Berücksichtigung
der höhe der Blutalkoholkonzentration die Entzie-
hung verhältnismäßig und geboten sei.

nachdem mit Verfügung der Staatsanwaltschaft
Leipzig vom 27. 06. 2014 der Beschluss an die sachbe-
arbeitende Polizeidienststelle zur realisierung des Be-
schlusses weitergeleitet wurde, wurde der Führer-
schein am 26. 07. 2014 beschlagnahmt.

Gegen den Beschluss des Amtsgerichts Leipzig
legte der Beschuldigte mit Verteidigerschriftsatz vom
25. 08. 2014 Beschwerde ein und beantragte, die vor-
läufige Entziehung der Fahrerlaubnis aufzuheben und
ferner festzustellen, dass die Anordnung einer doppel-
ten Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft Leip-
zig rechtswidrig gewesen sei.

Zur Begründung hinsichtlich der Beschwerde wird
ausgeführt, dass der Beschluss über die vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis aufzuheben sei, da die Be-
schleunigungsgrundsätze nicht beachtet worden seien
und aufgrund der sachwidrigen Verzögerung des Ver-
fahrens die weitere Aufrechterhaltung der Maßnahme
unverhältnismäßig sei.

Zum Zeitpunkt der Entziehung der Fahrerlaubnis
habe das in rede stehende Ereignis bereits acht Mona-
te zurückgelegen. Sofern der Beschuldigte in diesem
Zeitraum am Straßenverkehr beanstandungsfrei teilge-
nommen habe, wachse mit zunehmenden Zeitablauf
auch das Vertrauen in den Bestand der Fahrerlaubnis.

Besondere Berücksichtigung müsse finden, dass der
Sachverhalt vom 18.10. 2013 durch die Vernehmung
der tatrelevanten Zeugen und dem Befundbericht der
universität Leipzig bereits am 22.10. 2013 alle we-
sentlichen Tatsachen enthalten habe, um über eine vor-
läufige Maßnahme entscheiden zu können. Zwischen
dem Abschlussbericht der Polizeidirektion L. vom
22. 01.2014 und dem Antrag der Staatsanwaltschaft
Leipzig auf Erlass eines Beschlusses nach § 111a StPo
mit Verfügung vom 10. 06. 2014 seien keine weiteren
sachaufklärenden Maßnahmen erfolgt.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Leipzig vom
01. 09. 2014 wurde der Beschwerde nicht abgeholfen
und die Akten dem Landgericht Leipzig zur Entschei-
dung vorgelegt. Des Weiteren wurde in dem Beschluss
festgestellt, dass die von der Staatsanwaltschaft Leip-
zig am 18.10. 2013 angeordnete doppelte Blutentnah-
me rechtmäßig erfolgt sei.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig leitete die Be-
schwerde mit Verfügung vom 12. 09. 2014 dem Land-
gericht Leipzig zur Entscheidung zu, wobei darauf
hingewiesen wird, dass unmittelbar nach rücksen-
dung der Akten der Verfahrensabschluss vorgesehen
sei und in der Sache die besondere Eilbedürftigkeit
wegen weiterer anhängiger Verfahren übersehen wor-
den sei.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde hat – zumindest vorläufi-

gen – Erfolg.
Zwar liegen nach Aktenlage dringende Gründe für

die Annahme vor, dass dem Beschuldigten in einer das
Verfahren abschließenden Entscheidung die Fahrer-
laubnis endgültig entzogen werden wird.

Insofern ist in Anbetracht der sich aus dem Befund-
bericht der universität L. vom 22. 10. 2013 gemesse-
nen Promille-Werte und den Aussagen der Zeugen S.
und B. sowie dem polizeilichen Sachstandsbericht
vom 22.10. 2013 und den Lichtbildern davon auszuge-
hen, dass sich der erhobene Tatvorwurf des § 315c
Abs. 1 nr. 1 a StGB bestätigen könnte.

Dass die Staatsanwaltschaft erst längere Zeit nach
der Tatbegehung die vorläufige Entziehung der Fah-
rerlaubnis beantragt, steht der Anordnung der Maß-
nahme auch grundsätzlich nicht entgegen. Insoweit
kann auch noch ein Jahr nach der Tat die Anordnung
des 
§ 111a StPo gerechtfertigt sein, sofern noch weiterge-
hende Ermittlungen zur Sachverhaltsaufklärung erfor-
derlich gewesen wären.

Im vorliegenden Fall muss jedoch Berücksichti-
gung finden, dass die wesentlichen Ermittlungen be-
reits mit Eingang des Befundberichtes am 22.10. 2013
und der Vernehmung der benannten Zeugen, die eben-
falls noch im oktober 2013 vorgenommen wurde, be-
reits ausreichende Anhaltspunkte dafür bieten, dass
dringende Gründe für die Annahme einer Anordnung
nach § 111a StPo vorgelegen haben.

Des Weiteren war zu berücksichtigen, dass 
zwischen dem polizeilichen Schlussbericht mit 
Datum vom 22. 01.2014 und dem Antrag auf Erlass
eines § 111a-StPo-Beschlusses mit Verfügung vom
10. 06. 2014 viereinhalb Monate vergangen sind, in
denen keine weitergehenden Ermittlungen zur Aufklä-
rung des Sachverhaltes vorgenommen wurden.

Auch unter Berücksichtigung des dringenden Tat-
verdachtes und des umstandes – auf den das Amtsge-
richt Leipzig zu recht hinweist – dass bei der Bestäti-
gung einer Alkoholkonzentration in dieser höhe die
Fahrerlaubnis zwingend zu entziehen sein wird, hat
der Beschwerdeführer – jedoch lediglich im vorläufi-
gen Verfahren – derzeit – wohl kurzfristigen – Erfolg.
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77. Allein die Frage, ob ausnahmsweise von der
Verhängung eines Fahrverbotes abgesehen werden
kann, hängt nicht von einem persönlichen Ein-
druck des Gerichts von einem Betroffenen in der
Hauptverhandlung ab, so dass dieser Gesichts-
punkt einer Entbindung von der pflicht zum per-
sönlichen Erscheinen nicht entgegensteht.

Landgericht Wuppertal,
Beschluss vom 25. August 2014 – 26 Qs 42/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht hatte Termin zur hauptverhand-

lung über den Einspruch auf den 23. 05. 2014 anbe-
raumt. Die Betroffene erschien zum Termin nicht. Der
Verteidiger beantragte, die Betroffene von der Pflicht
zum persönlichen Erscheinen zu entbinden und gab für
die Betroffene eine Einlassung zur Sache und zur Per-
son ab.

Das Amtsgericht gab dem Antrag nicht statt und
verwarf den Einspruch mit urteil vom 23. 05. 2014.

Den Wiedereinsetzungsantrag der Betroffenen hat
das Amtsgericht mit Beschluss vom 24. 06. 2014 als
unbegründet verworfen, da die Fristversäumnis nicht
unverschuldet gewesen sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Betroffene form-
und fristgerecht sofortige Beschwerde eingelegt. nach
ihrer Auffassung war ihr nichterscheinen entschuldigt,
weil sie einerseits auf einen ratschlag ihres Verteidi-
ger vertraut hätte, dass das Gericht sie von der Pflicht
zum Erscheinen auf seinen Antrag hin entbinden
werde, und im Übrigen die Voraussetzungen für eine
Entbindung vorgelegen hätten.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige sofortige Beschwerde ist begründet.
Das Amtsgericht hätte die Betroffene auf den An-

trag ihres Verteidigers hin von der Verpflichtung zum
persönlichen Erscheinen entbinden müssen mit der
Folge, dass die Betroffene den Termin nicht schuldhaft
versäumt hat. Gem. § 73 Abs. 2 oWiG ist das Gericht
verpflichtet, ohne dass insoweit ein Ermessensspiel-
raum besteht, einen Betroffenen von der Pflicht um
persönlichen Erscheinen auf seinen Antrag hin zu ent-
binden, wenn er sich zu Sache geäußert oder erklärt
hat, sich in der hauptverhandlung nicht weiter einzu-
lassen, und seine Anwesenheit zur Aufklärung wesent-
licher Gesichtspunkte des Sachverhalts nicht erforder-
lich ist. Diese Voraussetzungen waren hier erfüllt,
nachdem der Verteidiger in befugter Vertretung der
Betroffenen eine – wenn auch knappe – Einlassung zur
Sache abgegeben und im Übrigen zum Ausdruck ge-
bracht hatte, dass eine weitergehende Einlassung nicht
erfolgen werde.

Soweit das Amtsgericht bei seiner Entscheidung
darauf abgestellt hat, dass, da es um die Frage des
Fahrverbots gegangen sei, insoweit noch weiterer Auf-
klärungsbedarf bestanden habe, stand dies einer Ent-
pflichtung nicht entgegen. Aufgrund der Erklärung des
Verteidigers war klar, dass von der Betroffenen, auch

wenn sie sich teilweise zum Tatvorwurf geäußert hatte,
in der hauptverhandlung keine weitere Sachaufklä-
rung zu erwarten war, zumal da weitergehende Fragen
auch durch den bevollmächtigten Verteidiger gemäß 
§ 73 Abs. 3 oWiG hätten beantwortet werden können,
ohne dass die Anwesenheit der Betroffenen erforder-
lich war. Allein die Frage, ob ausnahmsweise von der
Verhängung eines Fahrverbotes abgesehen werden
kann, hängt nicht von einem persönlichen Eindruck
des Gerichts von der Betroffenen in der hauptver-
handlung ab, so dass dieser Gesichtspunkt einer Ent-
bindung von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen
nicht entgegenstand (vgl. oLG hamm, Beschluss 
v. 01. 07. 2008, 5 Ss oWi 415/09).

78. Von einer Fahrverbotsanordnung können
Fahrzeuge der Fahrerlaubnisklassen D1, D, D 1 E,
DE ausgenommen werden, wenn der Betroffene als
Busfahrer die Anlasstat mit einem privat-pkw be-
gangen hat.

Amtsgericht Lüdinghausen,
urteil vom 13. oktober 2014 

– 19 oWi-89 Js 1350/14-125/14 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Am 1. Juni 2014 kam der Betroffene von einer

mehrtätigen Busreise, die er als Fahrer geleitet hatte,
zurück zum Betriebsgelände. Dort trank er zunächst
alleine eine Flasche Bier während er den Bus reinigte.
Als er den Betrieb verlassen wollte, kam ein weiterer
Busfahrer auf das Betriebsgelände gefahren. Es han-
delte sich hierbei um einen Fahrer, der seine erste er-
folgreiche Fahrt hinter sich gebracht hatte. Gemein-
sam tranken beide weiteres Bier. Später entschloss sich
dann der Betroffene mit seinem privaten Pkw nach
hause zu fahren. So befuhr er am 01. 06. 2014 um
23:25 uhr in L. die Straße V. in Fahrtrichtung stadt-
auswärts als Pkw-Fahrer eines Audi. hier wurde er
von der Polizei in L. kontrolliert. Ein Atemalkoholtest
ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,42 mg/l.

Diese Feststellungen beruhen zum einen auf dem
durch Beschränkung des Einspruchs auf die rechtsfol-
ge bindend gewordenen Bußgeldbescheid des kreises
c. vom 12. 06. 2014. Zum anderen hat der Betroffene
sich geständig eingelassen und die ursache seiner Al-
koholisierung am Tattage glaubhaft dargestellt.

Der Betroffene war so wegen Führens eines kraft-
fahrzeuges mit einer Atemalkoholkonzentration von
0,25 mg/l oder mehr gemäß § 24a Abs. 1 StVG zu ver-
urteilen. 

Im Bußgeldkatalog ist für einen derartigen Verstoß
ein regelfahrverbot von einem Monat und eine Geld-
buße von 500 Euro vorgesehen. Dem Gericht erschien
es erzieherisch ausreichend, das Fahrverbot so zu be-
schränken, dass die beruflich genutzten Busfahrten
von dem Fahrverbot ausgenommen sind. Es hat dem-
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entsprechend die Fahrerlaubnis-klassen D1, D, D 1 E
und DE von dem Fahrverbot ausgenommen. Dies war
möglich, weil die in rede stehende Fahrt mit einem
privaten Fahrzeug stattfand und nicht mit einem Bus.
Es war jedoch auch zu berücksichtigen, dass der An-
lass der Alkoholisierung in jedenfalls mittelbarem Zu-
sammenhang mit der Arbeitstätigkeit des Betroffenen
stand, so dass sich das Gericht gehindert sah, ohne
gleichzeitige Erhöhung der Geldbuße eine Fahrver-
botsbeschränkung vorzunehmen. Das Gericht hat je-
doch eine milde Erhöhung von 100 Euro für ausrei-
chend erachtet, da der Betroffene einerseits straßen-
verkehrsrechtlich unbelastet ist und andererseits infol-
ge des Fahrverbotes bei einem Monatsnetto von 1.500
Euro für die Fahrverbotsdauer deutlich erhöhte kosten
haben wird, um täglich zu seinem Arbeitsplatz zu
kommen.

Es war zudem eine sogenannte Schonfrist von 4
Monaten nach § 25 Abs. 2a StVG zu tenorieren.

(Mitgeteilt von richter am Amtsgericht carsten
krumm, Lüdinghausen)

79. zur Ausnahme der Fahrerlaubnis der Füh-
rerscheinklassen C und C 1 von der vorläufigen
Entziehung der Fahrerlaubnis.

Amtsgericht Landstuhl,
Beschluss vom 1. oktober 2014 – 1 Gs 1043/14 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die dem Beschuldigten zur Last gelegte Trunken-

heitsfahrt geschah im rahmen einer privaten Fahrt zur
nachtzeit mit einer Blutalkoholkonzentration, die nur
knapp über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtig-
keit lag. Die Polizeikontrolle erfolgte aus dem fließen-
den Verkehr heraus, ohne dass eine Fahrunsicherheit
oder ein Fahrfehler des Beschuldigten aufgefallen
waren. Das Blutentnahmeprotokoll ergibt hinweise
auf bei der Promillezahl zu erwartende Beeinträchti-
gungen, die durchaus bei nicht regelmäßigem konsum
von Alkohol entstehen. Der Beschuldigte ist bislang
nicht einschlägig in Erscheinung getreten.

Bei Abwägung der aufgeführten kriterien erscheint
die Gefahr für die allgemeine Verkehrssicherheit bei
einer Ausnahme für Fahrten mit einem Lkw im rah-
men der Berufstätigkeit nicht sehr hoch zu sein. Dem
steht der drohende Arbeitsplatzverlust gegenüber, der
den Beschuldigten erheblich belasten würde.

80. *) Bei Verkehrsteilnehmern, die mit einer
Blutalkoholkonzentration von bis zu 1,8 promille
und erstmals einschlägig auffällig geworden sind,
wird die erfolgreiche teilnahme an einem geeigne-
ten Nachschulungskurs regelmäßig zu einer Ver-
kürzung der Sperrfrist (§ 69a Abs. 7 StGB) führen,

soweit nicht im Einzelfall besondere Umstände
gegen eine solche Entscheidung sprechen.

Amtsgericht Dresden,
Beschluss vom 11. August 2014 

– 215 cs 701 Js 18067/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit Strafbefehl des Amtsgerichtes Dresden vom

13. 05. 2014 wurde der Angeklagte wegen fahrlässiger
Trunkenheit im Verkehr (Tatzeit: 30. 03. 2014) verur-
teilt. Ihm wurde die Fahrerlaubnis entzogen, der Füh-
rerschein eingezogen. Die Verwaltungsbehörde wurde
angewiesen, dem Verurteilten für die Dauer von sechs
Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Dieser
Strafbefehl wurde (außer der Tagessatzhöhe) am
26. 05. 2014 rechtskräftig.

Mit Schriftsatz vom 28. 07. 2014 beantragte der
Verurteilte, die noch bis 13.11.2014 dauernde Sperr-
frist gemäß § 69a Abs. 7 StGB aufzuheben. Die Staats-
anwaltschaft Dresden hat am 29. 07. 2014 beantragt,
den Antrag des Verurteilten auf vorzeitige Aufhebung
der Fahrerlaubnissperre als unbegründet abzuweisen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Sperre war gemäß § 69a Abs. 7 StGB vorzeitig

aufzuheben, da [der Verurteilte] inzwischen zum Füh-
ren von kraftfahrzeugen nicht mehr ungeeignet ist.
Gemäß § 69a Abs. 7 Satz 2 StGB war die Sperre für
die Erteilung einer Fahrerlaubnis erst nach Ablauf der
dreimonatigen Mindestsperrfrist aufzuheben.

[Der Verurteilte] ist nicht einschlägig vorbestraft.
Seine Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit betrug
1,14 Promille im Mittelwert. Über seinen Verteidiger
hat er ein Teilnahmezertifikat über ein besonderes Auf-
bauseminar vorgelegt. Darin wird bestätigt, dass er in
der Zeit vom 05. 07. 2014 bis 09. 07. 2014 an einem be-
sonderen Aufbauseminar (Modell nAFAPlus) teilge-
nommen hat. Durch die leitende Diplompsychologin
wird ihm in diesem Zertifikat betätigt, dass er enga-
giert an den kurssitzungen teilgenommen und die
Gruppengespräche für eine selbstkritische Diskussion
seiner Vorgeschichte genutzt hatte. Der Verurteilte hat
die auslösenden Bedingungen für die alkoholbeein-
flusste Verkehrsteilnahme mit hilfe der Gruppe und
des kursleiters reflektiert und Wissen im Bereich der
Zusammenhänge zwischen Alkoholkonsum und alko-
holisierter Verkehrsteilnahme erworben. Er hat sich
Informationen zu Alkoholkonsum und dessen Auswir-
kung auf die psychische und physische Leistungsfä-
higkeit und damit auf die Verkehrssicherheit erarbeitet
und konnte eine Motivation zur konsequenten Tren-
nung von Alkoholkonsum und Straßenverkehrsteil-
nahme aufbauen und bestärken. Es wurde empfohlen,
die Sperrfrist nach § 69a Abs. 7 StGB vorzeitig aufzu-
heben.

Bei Verkehrsteilnehmern, die mit einer Blutalkohol-
konzentration von bis zu 1,8 Promille und erstmals
einschlägig auffällig geworden sind, wird die erfolg-
reiche Teilnahme an einem geeigneten nachschu-
lungskurs regelmäßig zu einer Verkürzung der Sperr-
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frist führen, soweit nicht im Einzelfall besondere um-
stände gegen eine solche Entscheidung sprechen (vgl.
LG hildesheim DAr 2004, 110 [= BA 2004, 81]). Aus
dem nachschulungszertifikat ist auch ersichtlich, dass
diese durch einen amtlich anerkannten Seminarleiter
nach § 38 Abs. 6 FeV durchgeführt wurde.

Dadurch besteht Grund zu der Annahme, dass der
Verurteilte zum Führen von kraftfahrzeugen nicht
mehr ungeeignet Ist. Die Sperrfrist war daher aufzuhe-
ben, jedoch nicht vor Ablauf der Mindestsperrfrist von
drei Monaten, diese endet am 12. 08. 2014.

81. zur Frage der Berücksichtigung der langen
Verfahrensdauer bei der Frage des Absehens vom
Fahrverbot, wenn die lange Verfahrensdauer auch
durch ein rechtsmittel des Betroffenen verursacht
worden ist.

Amtsgericht Schwerte, 
urteil vom 5. Juni 2014 – 10 owi 573 Js 42/13 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Am 25. 09. 201[2] befuhr der Betroffene mit dem

PkW die BAB 1 im Bereich S. in Fahrtrichtung B. mit
einer Geschwindigkeit von 149 km/h, obwohl dort
aufgrund einer Baustelle, die zulässige höchstge-
schwindigkeit auf 80 km/h begrenzt war. [wird ausge-
führt]

Wegen der ordnungswidrigkeit war gegen den Be-
troffenen eine Geldbuße festzusetzen. Der Bußgeldka-
talog sieht gemäß nr. 11.3.9 für eine Geschwindig-
keitsüberschreitung von 69 km/h eine regelgeldbuße
von 440 € sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten
vor. …

Es konnte auch nicht ausnahmsweise gemäß § 4 IV
BkatV von der Anordnung des regelfahrverbots ab-
gesehen werden.

Zwar liegt der fragliche Verkehrsverstoß bereits ca.
1½ Jahre zurück, sodass fraglich sein könnte, ob die
Anordnung des Fahrverbots aus spezialpräventiven
Gründen noch erforderlich ist. Ein Fahrverbot kann
seine Funktion als sog. Denkzettel für nachlässige und
leichtsinnige Fahrzeugführer nur dann erfüllen, wenn
es sich in einem angemessenen zeitlichen Abstand zur
Tat auf den Täter auswirkt (oLG hamm Beschl. v.
23. 07. 2013 – 5 rVs 52/13).

Ein Zeitablauf von fast zwei Jahren hat andererseits
aber nicht zwingend zur Folge, dass von einem Fahr-
verbot abzusehen ist. Der Zeitrahmen von zwei Jahren
ist lediglich ein Anhaltspunkt dafür, dass eine tatrich-
terliche Prüfung, ob das Fahrverbot seinen erzieheri-
schen Zweck noch erfüllen kann, nahe legt (BayobLG
nZV 2004, 210).

Vorliegend hält das Gericht die Anordnung des
Fahrverbots trotz der langen Verfahrensdauer aus er-
zieherischen Gründen für geboten.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang
auf welchen umständen die lange Verfahrensdauer be-
ruht. Zwar waren Terminsverlegungen z.T. auch durch

Verhinderung von Zeugen notwendig, Verzögerungen
sind aber schließlich auch durch die Einlegung des
rechtsmittels eingetreten. Zwar muss es dem Betrof-
fenen unbenommen bleiben, sich aller zu seiner Vertei-
digung für notwendig erachteten zulässigen prozessu-
alen Mittel zu bedienen, andererseits würde es aber
dem Zweck der BkatV zuwiderlaufen, wenn ein Be-
troffener durch sein Prozessverhalten die vom Verord-
nungsgeber bei bestimmten schwerwiegenden Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten für notwendig erachtete
nebenfolge des Fahrverbots dadurch unterlaufen
könnte, dass er gezielt zu einer möglichst späten Ent-
scheidung über seinen Einspruch beiträgt, um sich so-
dann darauf zu berufen, das Fahrverbot sei infolge
lange zurückliegender Tat nicht mehr gerechtfertigt
(oLG köln nZV 2000, 217).

82. ob die Anordnung einer medizinisch-
psychologischen Untersuchung bei einem gele-
gentlichen Cannabis-Konsumenten bereits ohne
Weiteres gerechtfertigt ist, wenn er mit einer tHC-
Konzentration unter 1,0 ng/ml tHC ein Fahrzeug
geführt hat, bleibt offen (a.A. BayVGH). Sie kann
jedenfalls dann angeordnet werden, wenn zusätzli-
che tatsächliche Anhaltspunkte für eine Drogenbe-
einflussung vorliegen.

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Beschluss vom 2. oktober 2014 – 10 S 1586/14 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragstellers ist gemäß 

§§ 146, 147 VwGo zulässig, aber nicht begründet.
Wie bereits das Verwaltungsgericht ausführlich mit

zutreffender Begründung dargelegt hat, war die Fah-
rerlaubnisbehörde zur Abklärung von Eignungszwei-
feln zur Anordnung einer medizinisch-psychologi-
schen Begutachtung berechtigt und durfte aufgrund
der unterbliebenen Vorlage des Gutachtens auf die
nichteignung des Antragstellers zum Führen von
kraftfahrzeugen schließen. 

Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt
hat, findet die Anordnung zur Beibringung eines medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens vom 11.02.2014
ihre rechtsgrundlage in § 14 Absatz 1 Satz 3 FeV. Da-
nach kann die Beibringung eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens angeordnet werden, wenn gele-
gentliche Einnahme von cannabis vorliegt und
weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen.
Zu recht hat das Verwaltungsgericht angenommen,
dass bei der im Verfahren des einstweiligen rechts-
schutzes allein gebotenen summarischen Sachver-
haltsprüfung nicht nur von jedenfalls gelegentlichem
cannabiskonsum des Antragstellers auszugehen ist
(dazu 1.), sondern entgegen dem Beschwerdevorbrin-
gen auch weitere Tatsachen Eignungszweifel begrün-
den (dazu 2.).

1. Dass der Antragsteller gelegentlich cannabis
konsumiert, steht nach Aktenlage fest. Gelegentlicher
konsum liegt nach der ständigen rechtsprechung des
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Senats bereits dann vor, wenn der Betroffene mehr als
einmal cannabis konsumiert hat, wenn es mithin zu-
mindest zu zwei unabhängigen konsumvorgängen ge-
kommen ist (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom
29. 09. 2003 – 10 S 1294/03 –, VBlBW 2004, 32 [= BA
2004, 185]; Senatsurteil vom 22.11.2012 – 10 S
3174/11 –, VBlBW 2013, 391). Dies stellt der Antrag-
steller selbst nicht in Frage, sondern räumt gelegent-
lichen cannabiskonsum ein, so etwa für den 24.12.
und den 27.12. 2013, also auch im nahen zeitlichen
Vorfeld der Polizeikontrolle vom 29.12. 2013.

2. Für die Frage, ob Zusatztatsachen zu dem gele-
gentlichen cannabiskonsum klärungsbedürftige Eig-
nungszweifel begründen, ist vor allem an die regelung
in nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verord-
nung anzuknüpfen. nach dieser Vorschrift führt eine
gelegentliche Einnahme von cannabis nur dann nicht
zum Ausschluss der Fahreignung, wenn eine Trennung
von konsum und Fahren erfolgt, kein zusätzlicher Ge-
brauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirken-
den Stoffen vorliegt und keine Störung der Persönlich-
keit sowie kein kontrollverlust besteht. hier bestehen
weiterer klärung bedürftige Anhaltspunkte für man-
gelndes Trennungsvermögen.

Das Zusatzmerkmal des fehlenden Trennungsver-
mögens zwischen der Einnahme von cannabis und
dem Führen eines kraftfahrzeugs im Sinne der 
nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung
wird zwar nicht bereits dadurch belegt, dass der An-
tragsteller am Abend des 29.12. 2013 um 21.00 uhr
unstrittig von der Polizei als Fahrer eines Pkw ange-
troffen wurde und die forensisch-toxikologische
untersuchung einer um 23.46 uhr entnommenen Blut-
probe Werte von < 1,0 ng/ml Thc und 11 ng/ml Thc-
cooh ergeben hat. Denn ein Verstoß gegen das Tren-
nungsgebot ist nach der ständigen rechtsprechung des
Senats ohne Weiteres erst – aber auch schon – bei der
Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss
einer Thc-konzentration ab 1,0 ng/ml im Blut anzu-
nehmen, da ab dieser Wirkstoffkonzentration nach na-
turwissenschaftlich-medizinischer Erkenntnis davon
ausgegangen werden muss, dass sich das risiko einer
Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch negati-
ve Auswirkungen des konsums auf den Betreffenden
signifikant erhöht (vgl. Senatsurteile vom 13.12. 2007
– 10 S 1272/07 – a. a. o., und vom 22.11.2012 – 10 S
3174/11 – a. a. o., unter ausführlicher Auseinanderset-
zung mit naturwissenschaftlich-medizinischen Er-
kenntnissen). Dies bedeutet aber entgegen dem Be-
schwerdevorbringen nicht, dass bei Feststellung eines
unter 1,0 ng/ml Thc liegenden Blutwertes im Zu-
sammenhang mit dem Führen eines kfz ohne Weiteres
das erforderliche Trennungsvermögen nachgewiesen
wäre. Vielmehr ist dann zu prüfen, ob weitere umstän-
de vorliegen, die die Annahme des Fehlens des Tren-
nungsvermögens rechtfertigen, oder ob es zur Beurtei-
lung der kraftfahreignung der Einholung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens bedarf (vgl.
Senatsurteil vom 22.11.2012 – 10 S 3174/10 – a. a. o.
juris rn. 30, 32; oVG Sh, urteil vom 17. 02. 2009 – 4
LB 61/08 – juris; oVG nrW, Beschluss vom
09. 07. 2007 – 16 B 907/07 – juris [= BA 2007, 336]).

nach Auffassung des Senats spricht einiges dafür,
dass bei Feststellung eines Fahrer-Blutserumwertes
von < 1,0 ng/ml Thc die Anordnung einer medizi-
nisch-psychologischen untersuchung nach § 14 
Abs. 1 Satz 3 FeV gerechtfertigt ist (ebenso Zwerger,
DAr 2005, 431, 436; ders., ZfS 2007, 551, 554 f. und
VGT 2006, 96, 102; hartung, VBlBW 2005, 369, 376;
Dauer in hentschel/könig/Dauer, Straßenverkehrs-
recht, 42. Aufl., § 2 StVG rn. 59; a. A. BayVGh, Be-
schluss vom 27. 09. 2010 – 11 cs 10/1104 – juris 
rn. 41; koehl, DAr 2012, 185, 187). Dies erscheint
deshalb nahegelegt, weil der konsument den Wir-
kungsverlauf des eingenommenen cannabis nicht zu-
verlässig einschätzen kann und der nachweis von
Thc in der Blutprobe somit zugleich das Eingehen des
risikos einer psychoaktiven Beeinträchtigung des
Fahrvermögens indiziert, d. h. der von unzureichender
Trennung zwischen konsum und Fahren ausgehenden
Gefahren. Im vorliegenden Fall bedarf die Frage, ob
allein die nicht exakt quantifizierte Feststellung von
Thc im Blut eines kraftfahrzeugführers eine Gutach-
tensanordnung trägt, indes keiner abschließenden Be-
antwortung. Denn der hier zu beurteilende Sachverhalt
ist durch weitere aktenkundige, nötigenfalls im haupt-
sacheverfahren ergänzend zu verifizierende umstände
gekennzeichnet, die bei einer Gesamtschau jedenfalls
das Bestehen hinreichender Anhaltspunkte für Eig-
nungszweifel i. S. d. § 14 Abs. 1 Satz 3 FeV belegen.

Auszugehen ist davon, dass nach dem Vortrag des
Antragstellers zwischen der letzten von ihm angegebe-
nen Einnahme von cannabis (27.12. 2013) und der
Blutentnahme um 23.46 uhr des 29.12. 2013 volle
zwei Tage lagen sowie zwischen der Polizeikontrolle
um 21.00 uhr und der Blutentnahme nicht weniger als
2 Stunden 46 Minuten. nach gesicherter naturwissen-
schaftlicher Erkenntnis wird der psychoaktive Wirk-
stoff Tetrahydrocannabinol (Thc) nach inhalativem
konsum im Blut aber sehr schnell abgebaut. nach der
Aufnahme einer „normalen“ Einzelwirkdosis ist Thc
nur vier bis sechs Stunden im Blut nachweisbar. Auch
nach dem konsum höherer Dosierungen sinkt die
Thc-konzentration im Blut bei Gelegenheitskonsu-
menten innerhalb von ca. sechs Stunden nach rau-
schende auf einen Wert von ca. 1 ng/ml ab. Etwa nach
zwölf Stunden ist Thc nicht mehr bzw. nur noch mit
Werten unter 0,7 ng/ml nachweisbar (vgl. zum 
Ganzen: Schubert/ Schneider/ Eisenmenger/ Stephan,
Begutachtungs-Leitlinien zur kraftfahrereignung, 
2. Aufl. 2005, kap. 3.12.1 Ziff. 3.1; Peter Iten, Fahren
unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss, 2001, 
S. 105, 114; Möller u. a., Blutalkohol Vol. 43, 2006, 
S. 361 f.; vgl. auch Senatsurteile vom 22.11.2012 – 10
S 1783/10 – und – 10 S 3174/11 –, VBlBW 2013, 391;
Senatsbeschlüsse vom 28. 02. 2012 – 10 S 3390/11 –
nJW 2012, 2744 und vom 28.04.2014 – 10 S 355/14;
BayVGh, Beschlüsse vom 19. 07. 2010 – 11 cS
10.540 – juris; sowie vom 20. 09. 2007 – 11 cS
07.1589 – juris – jeweils mit nachweisen aus dem 
medizinisch-naturwissenschaftlichen originalschrift-
tum). ungeachtet dessen, dass die nachweisbarkeit
von Thc im Blut in gewissem Maße auch von den
umständen des Einzelfalles abhängt, kann deshalb
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nach gesicherter naturwissenschaftlicher Erkenntnis
aber davon ausgegangen werden, dass der Thc-nach-
weis im Blutserum nach der Blutentnahme am späten
Abend des 29.12. 2013 schwerlich durch die vom An-
tragsteller gegenüber der Polizei angegebenen kon-
sumvorgänge am 27.12. 2103 bzw. 24.12. 2013 erklärt
werden kann. Vielmehr liegt es nahe, dass es zu einem
weiteren konsumvorgang am 29.12. 2013 in zeitlicher
nähe zum Fahrtantritt gekommen ist. Sollte der letzte
konsum vor Fahrtantritt aber tatsächlich länger als 24
Stunden zurückgelegen haben, so würde daraus nach
wissenschaftlicher Erkenntnis zumindest zu folgern
sein, dass es zuvor zu einer erheblichen Akkumulation
von cannabinoiden im körper gekommen ist; eine sol-
che Akkumulation ist aber nur bei erhöhter konsum-
frequenz und geeigneter Dosierung zu erwarten (vgl.
Senatsurteil vom 22.11.2012 – 10 S 3174/11 –
a. a. o.). Gegebenenfalls käme eine konsumhäufigkeit
in Betracht, die im Übergangsbereich zum – nach 
nr. 9.2.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung
ohne Weiteres die Fahreignung ausschließenden – re-
gelmäßigen konsum läge und entsprechende Abgren-
zungsfragen aufwerfen könnte.

Dies bedarf hier aber keiner Vertiefung. Vor dem
dargelegten naturwissenschaftlichen hintergrund und
der mit diesem kaum vereinbaren Vortrag des Antrag-
stellers zu konsumvorgängen vor der Polizeikontrolle
fällt zusätzlich ins Gewicht, dass der Antragsteller
nach den im Polizeibericht festgehaltenen, bei der
kontrolle getroffenen Feststellungen Anzeichen einer
akuten Drogenbeeinflussung zeigte in Gestalt fehlen-
der Pupillenreaktion beim Lichtreiztest und deutlichen
Lidflatterns. Auch bei der 2¾ Stunden später durchge-
führten Blutentnahme sind ausweislich des ärztlichen
Blutentnahmeprotokolls noch entsprechende Anzei-
chen („Finger-F.-Probe unsicher“, „händezittern“)
festgestellt worden mit der abschließenden Bemer-
kung, dass der untersuchte äußerlich unter Drogenein-
fluss zu stehen scheine. Der pauschale Einwand des
Antragstellers, die Polizeibeamten seien ihm gegenü-
ber voreingenommen gewesen, verfängt demgegen-
über nicht. Abgesehen davon, dass Anzeichen für Dro-
genbeeinflussung auch vom Arzt bei der späteren
Blutentnahme noch erkannt wurden, dürfte das vom
Antragsteller ins Feld geführte rigide Vorgehen der Po-
lizeibeamten bei der kontrolle („Schließen“ des 
Antragstellers und seines Beifahrers) durch den im Po-
lizeibericht vom 08. 01.2014 angesprochenen Fahn-
dungshintergrund zu erklären sein und lässt nicht den
rückschluss auf – ggf. dienstpflichtwidrige, diszipli-
narrechtlich zu ahndende – Falschangaben der Polizei-
beamten zu. hinzu kommt, dass die Polizeibeamten
deutlichen Marihuanageruch im kontrollierten Fahr-
zeug wahrgenommen und unstreitig auch eine Tüte mit
Marihuana-Inhalt unter dem Beifahrersitz gefunden
haben. Dies alles deutet darauf hin, dass der letzte
konsum des Antragstellers noch nicht so lange wie
von ihm angegeben zurücklag, dass die psychoaktive
Wirkung des Thc ungeachtet der unterschreitung des
Grenzwerts von 1,0 ng/ml im Zeitpunkt der Blutent-
nahme noch vorhanden war und für den Zeitpunkt der

Polizeikontrolle ein höherer Thc-Wert als der später
gemessene anzunehmen ist. Dass die reduzierung der
Thc-konzentration im Blut, im unterschied zu Alko-
hol, nicht linear erfolgt, steht dem entgegen der Auf-
fassung des Antragstellers nicht entgegen (vgl. dazu
Senatsbeschluss vom 17. 02. 2006 – 10 S 2519/05 –
nJW 2006, 2135 [= BA 2006, 412]; Senatsurteil vom
12.11.2012 – 10 S 3174/10 – a. a. o. rn. 35, 50
m. w. n.).

ohne Erfolg beruft der Antragsteller sich auch dar-
auf, dass nach der Senatsrechtsprechung der gemesse-
ne Thc-Wert maßgeblich sei. Dabei verkennt er, dass
der Senat im Zusammenhang mit der Problematik von
Messungenauigkeiten und aus diesen etwa abzuleiten-
der korrekturbedürfnisse ausgesprochen hat, dass in-
soweit Abzüge nicht geboten sind, wenn die Messung
nach den richtlinien der Gesellschaft für Toxikologi-
sche und Forensische chemie durchgeführt wurde
(vgl. Senatsurteil vom 12.11.2012, a. a. o. juris rn. 36
ff.). Für die Frage des Vorliegens weiterer Eignungs-
zweifel begründender Tatsachen i. S. d. § 14 Abs. 1
Satz 3 FeV ergibt sich aus diesen Ausführungen im
vorliegenden Fall nichts zugunsten des Antragstellers.

Soweit der Antragsteller die unterschreitung des für
eine Ahndung als ordnungswidrigkeit nach § 24a 
Abs. 2 StVG geltenden Grenzwerts von 1,0 ng/ml ins
Feld führt, ist dies im vorliegenden präventivpolizei-
lichen Zusammenhang rechtlich unerheblich, wie be-
reits das Verwaltungsgericht dargelegt hat.

Auch seine Einlassung, er sei der Behörde und den
örtlichen Polizeibeamtem seit 2008 als gelegentlicher
cannabiskonsument bekannt, ohne dass er seither in
diesem Zusammenhang verkehrsrechtlich auffällig ge-
worden sei, führt schon wegen der hohen Dunkelziffer
unentdeckter Verstöße und wegen der – auf Grund der
Feststellungen am 29.12. 2013 auch im raum stehen-
den – Möglichkeit einer negativen Änderung des Dro-
genkonsumverhaltens in Bezug auf die Teilnahme am
Straßenverkehr nicht zu seinen Gunsten weiter.

Soweit der Antragsteller darauf abhebt, man wisse
nicht, wem das im Fahrzeug gefundene cannabis ge-
hört habe und selbst bei Annahme seines Eigentums
belege dies keinen konsum, ist ihm zuzugestehen,
dass der Besitz von cannabis bei isolierter Betrach-
tung keine rückschlüsse auf das Fehlen eines Tren-
nungsvermögens zwischen Fahren und cannabiskon-
sum rechtfertigt. Eine solche isolierte Betrachtung ist
hier mit Blick auf die sonstigen umstände, insbeson-
dere die Ermittlung von Thc im Blutserum und die
festgestellten Anzeichen für Drogenbeeinflussung,
aber nicht angezeigt. Der vom Antragsteller nicht sub-
stantiiert bestrittene cannabisbesitz passt vielmehr
zum Gesamtbild zeitnahen cannabiskonsums.

nach allem sind die zur Debatte stehenden umstän-
de des cannabiskonsums durch einen Verkehrsbezug
gekennzeichnet, der auch im Lichte der einschlägigen
rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts je-
denfalls die Anordnung der medizinisch-psychologi-
schen untersuchung zu rechtfertigen vermag (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 20. 06. 2002 – 1 Bvr 2062/96
– nJW 2002, 2378, juris rn. 54 [= BA 2002, 362]).
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Auch die Anordnung der sofortigen Vollziehung
verstößt nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit. Der Senat räumt mit dem Verwaltungsgericht
dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollzie-
hung der Entziehungsverfügung den Vorrang vor dem
privaten Interesse des Antragstellers ein, einstweilen
weiter am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Lie-
gen erhebliche, derzeit nicht ausgeräumte Zweifel an
der Eignung des Antragstellers zum Führen eines
kraftfahrzeugs im Straßenverkehr vor, besteht wegen
der von der Verkehrsteilnahme eines ungeeigneten
kraftfahrers ausgehenden erheblichen Gefahren für
hochrangige rechtsgüter wie Leben und Gesundheit
anderer ein dringendes öffentliches Interesse an der
sofortigen unterbindung ihrer weiteren Teilnahme am
Straßenverkehr. Die mit dieser Entscheidung für den
Antragsteller verbundenen nachteile für seine private
Lebensführung und Berufstätigkeit müssen von ihm
im hinblick auf die besondere Bedeutung der Ver-
kehrssicherheit und der hier in rede stehenden hoch-
rangigen rechtsgüter hingenommen werden.

83. 1. Die in einem anderen EU-Mitgliedstaat im
Wege des Umtauschs einer entzogenen deutschen
Fahrerlaubnis erlangte Fahrerlaubnis vermittelt
keine Fahrberechtigung im Bundesgebiet (Fortfüh-
rung der Senatsrechtsprechung, vgl. Beschluss vom
21. 06. 2012 – 10 S 230/11 – DAr 2012, 657). Welche
rechtliche Wirkungen dem Umtausch einer gülti-
gen deutschen Fahrerlaubnis beizumessen sind,
bleibt offen (Abgrenzung zu BVerwG, Urteil vom
27. 09. 2012 – 3 C 34.11 – BVerwGE 144, 220 [= BA
2013, 102]).

2. Auch beim Umtausch einer Fahrerlaubnis ist
das unionsrechtliche Wohnsitzerfordernis zu be-
achten.

3. Eine Mitteilung der britischen Fahrerlaubnis-
behörde Driver and Vehicle Licensing Agency
(DVLA) über die Entziehung einer britischen Fah-
rerlaubnis ist eine vom Ausstellungsstaat herrüh-
rende unbestreitbare Information, die bei der Be-
urteilung der Inlandsgültigkeit der Fahrerlaubnis
im Bundesgebiet zu berücksichtigen ist.

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Beschluss vom 11. September 2014 – 10 S 817/14 –

A u s  d e n  G r ü n d n :
Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber

nicht begründet.
Auf der Grundlage der in der Beschwerdebegrün-

dung dargelegten Gründe, auf deren Prüfung das Be-
schwerdegericht nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGo be-
schränkt ist, hat die Beschwerde keinen Erfolg. Die
vorgetragenen Gründe führen nicht dazu, dass die vom
Gericht im rahmen des § 80 Abs. 5 Satz 1 2. Alt.
VwGo vorzunehmende Abwägung zu Gunsten des
Interesses des Antragstellers ausfällt, vom Vollzug der
Verfügung des Antragsgegners vom 14.10. 2013 bis zu

einer endgültigen Entscheidung über deren rechtmä-
ßigkeit verschont zu bleiben. Mit dieser Verfügung hat
die Fahrerlaubnisbehörde unter Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung festgestellt, dass die dem Antrag-
steller von der britischen Fahrerlaubnisbehörde (Dri-
ver and Vehicle Licensing Agency – DVLA) am
17. 03. 2009 mit einer Geltungsdauer bis 16. 03. 2019
erteilte Fahrerlaubnis der klassen B, B1 ihn nicht zum
Führen von kraftfahrzeugen auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland berechtigt. nach der im
Verfahren des vorläufigen rechtsschutzes gebotenen
summarischen Prüfung der Sach- und rechtslage wer-
den der Widerspruch des Antragstellers und eine even-
tuell nachfolgende Anfechtungsklage voraussichtlich
ohne Erfolg bleiben (1.) Im Übrigen überwiegt auch
bei einer von den Erfolgsaussichten des hauptsachever-
fahrens unabhängigen Interessenabwägung das öffentli-
che Interesse an der sofortigen Vollziehung der Verfü-
gung das Suspensivinteresse des Antragstellers (2.).

1. Der Antragsteller beruft sich für seine Auffas-
sung, dass der von der britischen Fahrerlaubnisbehör-
de im Wege des umtauschs am 17. 03. 2009 aus-
gestellte Führerschein der unionsrechtlichen Anerken-
nungspflicht unterliege, auf das urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 27. 09. 2012 (3 c 34.11 –
BVerwGE 144, 220) und rügt, dass das Verwaltungs-
gericht sich mit dieser Entscheidung nicht ausein-
andergesetzt habe. Damit dringt er nicht durch.

1.1 Es trifft zwar zu, dass das Bundesverwaltungs-
gericht in den Gründen des genannten urteils Ausfüh-
rungen zur rechtlichen Qualifizierung eines um-
tauschs einer deutschen Fahrerlaubnis bzw. eines
deutschen Führerscheins in einem anderen Eu-Mit-
gliedstaat gemacht und überwiegende Gründe dafür
gesehen hat, dass der Betroffene mit dem umtausch
eine neue ausländische Fahrerlaubnis erwirbt. Indes
liegt dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts ein anderer Ausgangssachverhalt zugrunde inso-
fern, als es in jenem Verfahren um die rechtliche Beur-
teilung des umtauschs einer gültigen deutschen
Fahrerlaubnis ging, während im Falle des Antragstel-
lers eine ungültige, weil strafgerichtlich entzogene
Fahrerlaubnis bzw. der entsprechende Führerschein
umgetauscht wurde; Letzteres ergibt sich, wie bereits
das Verwaltungsgericht zutreffend festgehalten hat,
aus der vom Antragsteller vorgelegten kopie seines
britischen Führerscheins mit den Eintragungen „70D“
in Spalte 12 und dem Erteilungsdatum „17-05-01“ der
zum umtausch unterbreiteten – entzogenen – deut-
schen Fahrerlaubnis in Spalte 10. Dies ist gerade 
nach Maßgabe des vom Antragsteller ins Feld geführ-
ten unionsrechts ein wesentlicher, rechtserheblicher
unterschied. Denn Art. 11 Abs. 1 der hier einschlägi-
gen richtlinie 2006/126/EG (3. Führerscheinrichtlinie
– insoweit inhaltlich übereinstimmend mit Art. 8 
Abs. 1 der richtlinie 91/439/EWG, 2. Führerschein-
richtlinie) setzt u. a. die Gültigkeit des zum umtausch
gestellten Führerscheins (nach deutschem Verständnis:
der Fahrerlaubnis) voraus. Der Geltungsanspruch der
im Wege des umtauschs erlangten Fahrerlaubnis
knüpft mithin an die Gültigkeit der umzutauschenden
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Fahrerlaubnis an und setzt auf dieser auf. Dem ent-
spricht auch die regelung in Art. 11 Abs. 1 Satz 2 rL
2006/126/EG, wonach es Sache des umtauschenden
Mitgliedstaats ist zu prüfen, für welche Fahrzeugklas-
se der vorgelegte Führerschein tatsächlich noch gültig
ist; Prämisse dieser (nur) auf einzelne Fahrerlaubnis-
klassen abhebenden Vorschrift ist die Gültigkeit der
zugrunde liegenden Fahrerlaubnis dem Grunde nach.

Darauf, dass auch das Bundesverwaltungsgericht
die Fälle des umtauschs einer gültigen Eu-Fahrer-
laubnis einerseits und der Ausstellung eines an eine gar
nicht (mehr) existente Fahrerlaubnis anknüpfenden
Führerscheins andererseits unterschiedlich behandelt
wissen will, deutet nicht zuletzt der umstand 
hin, dass das Bundesverwaltungsgericht in der vom 
Antragsteller herangezogenen Entscheidung vom
27. 09. 2012 (a. a. o.) sich – was ansonsten nahe gele-
gen hätte – mit dem die genannte zweite Fallgruppe
betreffenden urteil vom 29. 01. 2009 (3 c 31.07 –
nJW 2009, 1687 [= BA 2009, 348]) nicht auseinander-
setzt und im urteil vom 13. 02. 2014 (3 c 1.13 – juris
[= BA 2014, 233 mit Anm. halecker]) ausdrücklich an
die einschlägige Passage im urteil vom 29. 01.2009
(a. a. o.) anknüpft, ohne die Entscheidung vom
27. 09. 2012 auch nur zu erwähnen. Jedenfalls kann
hier mangels vergleichbaren Sachverhalts und damit
mangels Entscheidungserheblichkeit dahinstehen, ob
der vom Bundesverwaltungsgericht im urteil vom
27. 09. 2012 (a. a. o.) – nicht entscheidungstragend –
vertretenen Auffassung zu den (insbesondere unions-
rechtlichen) Wirkungen des umtauschs einer Fahrer-
laubnis i. S. d. Art. 8 Abs. 1 rL 91/439/EWG bzw. des
Art. 11 Abs. 1 rL 2006/126/EG zu folgen ist (a. A. VG
München, Beschluss vom 20. 09. 2013 – M 1 S
13.3840 – juris; Geiger, DAr 2014, 121 und DAr
2012, 381 f.).

Die vorliegende Fallgestaltung ist auch nicht ver-
gleichbar mit der Erteilung einer neuen originären
Fahrerlaubnis im Ausstellerstaat, die nach der recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen union
nur bei einem Wohnsitzverstoß oder bei Erteilung
während einer im Aufnahmestaat geltenden Sperrfrist
inlandsungültig, ansonsten aber anzuerkennen ist. Der
rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und
der des Bundesverwaltungsgerichts ist vielmehr zu
entnehmen, dass in Fällen wie dem hier zu beurteilen-
den der Betroffene auch nach Ablauf einer im Aufnah-
memitgliedstaat angeordneten Sperrfrist von seiner
ausländischen Fahrerlaubnis erst dann wieder Ge-
brauch machen darf, wenn er den nachweis der
Wiedererlangung seiner Fahreignung geführt hat. So
hat der Europäische Gerichtshof insbesondere im ur-
teil vom 19. 02. 2009 (c-321/07 – Schwarz [BA 2009,
206]) die nichtanerkennung einer ausländischen Fahr-
erlaubnis für gerechtfertigt gehalten, weil der Betrof-
fene – anders als in den rechtssachen halbritter und
kremer – nach der Entziehung seiner deutschen Fahr-
erlaubnis keiner von den Behörden eines anderen Mit-
gliedstaats angeordneten Überprüfung seiner Eignung
zum Führen von kraftfahrzeugen unterzogen worden
sei. Folglich sei kein Beweis erbracht worden, dass der

Betroffene entsprechend den Anforderungen an die
Eignung aus der richtlinie 91/439/EWG zum Führen
von kraftfahrzeugen und zur Teilnahme am Straßen-
verkehr geeignet sei (a. a. o., rn. 95). könnte – so der
Europäische Gerichtshof weiter – eine nationale Maß-
nahme des Entzugs dadurch umgangen werden, dass
man von einem Führerschein Gebrauch machen könn-
te, der vor Erteilung der wegen nichteignung zum
Führen von kraftfahrzeugen entzogenen Fahrerlaub-
nis ausgestellt wurde, ohne dass der Beweis erbracht
wird, dass derjenige, der diesen alten Führerschein
vorlegt, zu dem Zeitpunkt, zu dem er von ihm Ge-
brauch macht, gemäß der richtlinie 91/439/EWG zum
Führen von kraftfahrzeugen geeignet ist, würde dies
die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden (a. a. o.,
rn. 96). Diese Erwägungen des Gerichtshofs gelten
für den vorliegenden Fall entsprechend, der ebenfalls
dadurch gekennzeichnet ist, dass dem umtausch keine
Eignungsprüfung vorausgegangen ist; Letzteres ergibt
sich wiederum aus den Eintragungen in Spalte 10 und
Spalte 12 des britischen Führerscheins, zumal Gegen-
teiliges vom Antragsteller selbst nicht behauptet wird.
Dieser Fall ist mithin im Ergebnis ebenso zu behan-
deln wie die Fälle der bloßen Ersetzung eines die (bis-
herige) Fahrerlaubnis ausweisenden Dokuments bzw.
der Ausstellung eines Ersatzführerscheins für eine –
entzogene – Fahrerlaubnis (vgl. BVerwG, urteile vom
13. 02. 2014 und vom 29. 01.2009, jeweils a. a. o.; 
Senatsbeschluss vom 21. 06. 2012 – 10 S 230/11 –
DAr 2012, 657; oVG niedersachsen, Beschluss vom
08. 05. 2009 – 12 ME 47/09 – DAr 2009, 408).

1.2 Davon abgesehen kommt hier sehr wohl auch
ein Wohnsitzverstoß in Betracht, dessen rechtliche re-
levanz bei einem umtausch entgegen der unsubstanti-
ierten Einlassung des Antragstellers sich ohne Weite-
res aus Art. 11 Abs. 1 rL 2006/126/EG (ebenso bereits
aus Art. 8 Abs. 1 rL 91/439/EWG) ergibt (vgl. dazu
nur BVerwG, urteil vom 27. 09. 2012, a. a. o.). Immer-
hin liegen nach Aktenlage hinreichende Indizien für
einen Anfangsverdacht vor, der nötigenfalls Anlass zu
weiteren Ermittlungen im hauptsacheverfahren gibt.

1.3 Dies bedarf hier jedoch keiner Vertiefung. Denn
zum für die Beschwerdeentscheidung maßgeblichen
Zeitpunkt dieses Beschlusses ist zu Lasten des Antrag-
stellers weiter zu berücksichtigen, dass ihm nach der
vom Antragsgegner übermittelten Auskunft der briti-
schen Fahrerlaubnisbehörde (DVLA) vom 01.09. 2014
die fragliche britische Fahrerlaubnis bereits am
03.12. 2012 wieder entzogen worden ist („revoked“).
Aufgrund dieser unbestreitbaren und vom Antragstel-
ler auch nicht bestrittenen Information seitens der zu-
ständigen Behörde des Ausstellerstaates ist von der
ungültigkeit dieser Fahrerlaubnis (auch) im Bundes-
gebiet auszugehen. Wenn schon ein nach unbestreitba-
ren Informationen aus dem Ausstellerstaat anzuneh-
mender Wohnsitzverstoß bei der Erteilung einer
(originären) Fahrerlaubnis zur nichtanerkennung be-
rechtigt, so gilt dies erst recht bei einer Auskunft der
zuständigen Fahrerlaubnisbehörde des Ausstellerstaa-
tes, dass eine dort zunächst erteilte Fahrerlaubnis ent-
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zogen worden ist. Der Antragsteller ist nach Aktenlage
mithin schon nicht (mehr) im Sinne des § 28 Abs. 1
FeV als Inhaber der Eu-Fahrerlaubnis anzusehen,
derer er sich berühmt. Dem vom Antragsteller nach der
Entziehung rechtswidrig weiter benutzten britischen
Führerschein kommt nicht mehr als ein falscher
rechtsschein zu.

nach allem dürfte die in der angefochtenen Verfü-
gung entsprechend § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV getroffene
Feststellung rechtlich nicht zu beanstanden sein, dass
der Antragsteller auf Grund der fraglichen britischen
Fahrerlaubnis keine Fahrberechtigung im Bundesge-
biet besitzt.

2. Schließlich fällt selbst bei unterstellung einer of-
fenen Erfolgsaussicht des rechtsbehelfs im hauptsa-
cheverfahren eine Interessenabwägung im engeren
Sinne zu ungunsten des Antragstellers aus. Den dies-
bezüglichen Ausführungen des Verwaltungsgerichts,
die zu recht auf den Verlust der deutschen Fahrerlaub-
nis infolge Alkoholfahrten sowie auf weitere aktuelle
Verkehrsverstöße, u.a. unter Alkoholeinfluss, und eine
strafgerichtliche Verurteilung im Jahre 2012 wegen
fahrlässiger körperverletzung im Straßenverkehr ab-
heben, hat der Antragsteller im Beschwerdeverfahren
nichts entgegengesetzt.

3. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ver-
stößt auch nicht gegen den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. Der Senat räumt mit dem Verwaltungsge-
richt dem öffentlichen Interesse an der sofortigen
Vollziehung der Verfügung den Vorrang ein vor dem
privaten Interesse des Antragstellers, einstweilen wei-
ter am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Liegen
erhebliche, derzeit nicht ausgeräumte Zweifel an der
Eignung des Antragstellers zum Führen eines kraft-
fahrzeugs im Straßenverkehr vor, besteht ein dringen-
des Interesse an der sofortigen unterbindung seiner
weiteren Teilnahme am Straßenverkehr. Die mit dieser
Entscheidung für den Antragsteller verbundenen
nachteile in Bezug auf seine private Lebensführung
und seine Berufstätigkeit müssen von ihm im hinblick
auf den hohen rang der gefährdeten rechtsgüter wie
Leben und Gesundheit und das entsprechende öffentli-
che Interesse an der Verkehrssicherheit hingenommen
werden.

84. Aus einer im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren vom Ausstellermitgliedstaat eingeholten
Meldebescheinigung können sich unbestreitbare
Informationen darüber ergeben, dass der Inhaber
einer EU-Fahrerlaubnis dort zum zeitpunkt der
Erteilung nicht seinen ordentlichen Wohnsitz hatte.

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
urteil vom 17. Januar 2014 – 16 A 1292/10 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der kläger, ein deutscher Staatsangehöriger, er-

warb 1992 eine Fahrerlaubnis der früheren klasse 3,
die ihm 1999 wegen einer Trunkenheitsfahrt (BAk

1,83  Promille) entzogen wurde. Ein erster neuertei-
lungsantrag wurde 2001 nach einer negativen medizi-
nisch-psychologischen Begutachtung abgelehnt; ein
zweiter scheiterte 2003, weil der kläger eine weitere
untersuchung verweigerte. Anfang 2006 erhielt der
kläger eine tschechische Fahrerlaubnis der klasse B,
die ihm Mitte 2007 durch Strafurteil entzogen wurde,
nachdem er im Januar 2007 erneut ein kraftfahrzeug
unter Alkoholeinfluss (BAk 1,31  Promille) geführt
hatte. Am 27. 08. 2009 erwarb der kläger sodann eine
polnische Fahrerlaubnis der klasse B. In dem am sel-
ben Tag ausgestellten Führerschein ist als Wohnsitz
die polnische Gemeinde Słubice eingetragen. Gegen-
über der deutschen Meldebehörde hatte sich der 
kläger zum 16. 06. 2009 nach Słubice ab und zum
01.09. 2009 wieder in Deutschland angemeldet. Als
der Beklagte von dem Fahrerlaubniserwerb durch eine
Mitteilung des kraftfahrt-Bundesamts kenntnis er-
langt hatte, stellte er mit Verfügung vom Januar 2010
fest, dass die polnische Fahrerlaubnis des klägers in
der Bundesrepublik Deutschland keine Gültigkeit
habe. Die dagegen gerichtete klage wies das VG ab.
Die anschließend eingelegte Berufung blieb ohne Er-
folg, nachdem das oVG eine Auskunft der polnischen
Meldebehörde eingeholt hatte. Danach war der kläger
in Słubice mit befristeten Aufenthalten vom 31.01. bis
zum 21.08. 2008 und vom 16. 06. bis zum 14. 09. 2009
gemeldet. 

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Berufung des klägers hat in der Sache

keinen Erfolg. 
Die Feststellung, dass die dem kläger am

27. 08. 2009 erteilte polnische Fahrerlaubnis der klas-
se B in der Bundesrepublik Deutschland keine Gültig-
keit besitzt, kann zwar nicht – wie in der ordnungsver-
fügung angenommen – auf § 28 Abs. 4 Satz 1 nr. 3
FeV gestützt werden. Diese Vorschrift ist nach der
rechtsprechung des EuGh auch unter Geltung der
vorliegend maßgeblichen richtlinie 2006/126/EG
(sog. 3. Eu-Führerscheinrichtlinie) nur auf Fälle an-
wendbar, in denen die Eu- oder EWr-Fahrerlaub-
nis – anders als hier – während einer noch laufenden
Sperrfrist erteilt worden ist, und verstößt ansonsten
gegen den unionsrechtlichen Anerkennungsgrundsatz
(vgl. EuGh, urteil vom 26. 04. 2012 –  c-419/10
<hofmann> –, juris, rdnr. 50 f., 65 und 85 = nJW
2012, 1935 [= BA 2012, 256]).

Sie findet ihre rechtsgrundlage jedoch in § 28 
Abs. 4 Satz 1 nr. 2 Satz 2 FeV in der hier maßgeb-
lichen Fassung durch die Dritte Verordnung zur Ände-
rung der Fahrerlaubnis-Verordnung vom 07. 01.2009
(BGBl I S. 29). nach § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV dürfen
Inhaber einer gültigen Eu- oder EWr-Fahrerlaub nis,
die ihren ordentlichen Wohnsitz im Sinne des § 7 Abs.
1 oder  2 in der Bundesrepublik Deutschland haben,
grundsätzlich im umfang ihrer Berechtigung kraft-
fahrzeuge im Inland führen. Gemäß § 28 Abs. 4 Satz 1
nr. 2 FeV gilt dies aber nicht für solche Inhaber einer
Eu- oder EWr-Fahrerlaubnis, die ausweislich des
Führerscheins oder vom Ausstellungsmitgliedstaat
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herrührender unbestreitbarer Informationen zum Zeit-
punkt der Erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im In-
land hatten, es sei denn, dass sie – was auf den kläger
nicht zutrifft – als Studierende oder Schüler im Sinne
des § 7 Abs. 2 die Fahrerlaubnis während eines minde-
stens sechsmonatigen Aufenthalts erworben haben. In
den Fällen des Satzes 1 nr. 2 und 3 kann die Behörde
nach § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV einen feststellenden Ver-
waltungsakt über die fehlende Berechtigung erlassen.
Der Erlass des feststellenden Verwaltungsakts liegt im
Ermessen der Behörde, das allerdings intendiert ist,
wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist, weil – wie
hier – Zweifel am Vorliegen der Tatbestandsmerkmale
des § 28 Abs. 4 Satz 1 nr. 2 und/oder 3 FeV bestehen.
Insoweit bedarf ein feststellender Verwaltungsakt kei-
ner Ermessensbegründung. Zudem kann die Begrün-
dung für das Fehlen einer Fahrberechtigung in
Deutschland ausgewechselt werden (vgl. BayVGh,
urteil vom 11.11.2013 –  11  B 12.1326  –, juris,
rdnr. 19; Dauer, in: hentschel/könig/Dauer, Straßen-
verkehrsrecht, 42. Aufl. 2013, § 28 FeV rdnr. 56).

§ 28 Abs. 4 Satz 1 nr. 2 FeV ist mit unionsrecht ver-
einbar. nach Art. 2 Abs. 1 der richtlinie 2006/126/EG 
werden die von den Mitgliedstaaten ausgestellten Füh-
rerscheine (Fahrerlaubnisse) gegenseitig anerkannt.
Dabei regelt das unionsrecht selbst die Mindestvor-
aussetzungen, die für die Ausstellung eines Führer-
scheins bzw. die Erteilung einer Fahrerlaubnis erfüllt
sein müssen. Insoweit muss nach Art. 7 Abs. 1
Buchst. a der richtlinie 2006/126/EG die Fahreignung
durch das Bestehen einer Prüfung nachgewiesen wer-
den; darüber hinaus hängt die Ausstellung des Führer-
scheins vom Vorhandensein eines ordentlichen Wohn-
sitzes oder dem nachweis eines mindestens
sechsmonatigen Studienaufenthalts im Ausstellermit-
gliedstaat ab (vgl. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e). Als ordent-
licher Wohnsitz im Sinne der richtlinie gilt nach 
Art. 12 der ort, an dem ein Führerscheininhaber
wegen persönlicher und beruflicher Bindungen
oder – im Falle eines Führerscheininhabers ohne be-
rufliche Bindungen – wegen persönlicher Bindungen,
die enge Beziehungen zwischen dem Führerscheinin-
haber und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich,
d. h. während mindestens 185 Tagen im kalenderjahr,
wohnt. Entsprechendes ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2,
Art. 7 Abs. 1 und Art. 9 der richtlinie 91/439/EWG
(sog. 2. Eu-Führerscheinrichtlinie). 

In der vom EuGh zunächst für die 2. Eu-Füh-
rerschein richtlinie entwickelten und später auf die 
3. Eu-Führerscheinrichtlinie übertragenen Auslegung
des unionsrechtlichen Anerkennungsgrundsatzes sehen 
sowohl Art. 1 Abs. 2 der richtlinie 91/439/EWG als
auch Art. 2 Abs. 1 der richtlinie 2006/126/EG die
gegenseitige Anerkennung der von den Mitgliedstaa-
ten ausgestellten Führerscheine (Fahrerlaubnisse)
ohne jede Formalität vor. Es ist Aufgabe des Ausstel-
lermitgliedstaats zu prüfen, ob die im unionsrecht auf-
gestellten Mindestvoraussetzungen, namentlich die-
jenigen hinsichtlich des Wohnsitzes und der Fahr-
eignung, erfüllt sind. haben die Behörden eines Mit-
gliedstaats einen Führerschein ausgestellt, sind die an-

deren Mitgliedstaaten nicht befugt, die Beachtung der
unionsrechtlichen Ausstellungsvoraussetzungen in ei-
gener kompetenz nachzuprüfen. Der Besitz eines von
einem Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins ist als
Beweis dafür anzusehen, dass sein Inhaber am Tag der
Ausstellung die dafür maßgeblichen Voraussetzungen
erfüllte. umgekehrt ist es einem Mitgliedstaat durch
Art. 1 Abs. 2 der richtlinie 91/439/EWG bzw. Art. 2
Abs. 1 der richtlinie 2006/126/EG allerdings nicht
verwehrt, in seinem hoheitsgebiet die Anerkennung
eines in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten
Führerscheins abzulehnen, wenn aufgrund von Anga-
ben im Führerschein selbst oder anderen vom Aus-
stellermitgliedstaat herrührenden unbestreitbaren 
Informationen feststeht, dass zum Zeitpunkt der 
Ausstellung sein Inhaber seinen ordentlichen Wohn-
sitz nicht im hoheitsgebiet des Ausstellermitglied-
staats hatte (st. rspr., vgl. EuGh, urteil vom
26. 04. 2012 – c-419/10 <hofmann> –, a. a. o. rdnr.
43 bis 51, 65 und 85, mit weiteren nachweisen betref-
fend die 2. Eu-Führerscheinrichtlinie).

Die danach gegebenenfalls erforderliche Prüfung,
ob bestimmte Informationen als aus dem Aussteller-
mitgliedstaat herrührend eingestuft werden können, ist
nach der rechtsprechung des EuGh Sache der natio-
nalen Gerichte. Diese müssen die ihnen vorliegenden
Informationen bei Bedarf auch dahin bewerten und be-
urteilen, ob es sich um unbestreitbare Informationen
handelt, die beweisen, dass der Inhaber des Führer-
scheins zu dem Zeitpunkt, als er ihn erhielt, seinen or-
dentlichen Wohnsitz nicht im hoheitsgebiet des Aus-
stellermitgliedstaats hatte. Im rahmen dieser Beur-
teilung können die nationalen Gerichte alle umstände
des bei ihnen anhängigen Verfahrens berücksichtigen.
Sie können dabei insbesondere etwaige Informationen
berücksichtigen, die darauf hinweisen, dass sich der
Inhaber des Führerscheins im Gebiet des Aussteller-
mitgliedstaats nur für ganz kurze Zeit aufgehalten und
dort einen rein fiktiven Wohnsitz allein zu dem Zweck
errichtet hat, der Anwendung der strengeren Bedin-
gungen für die Ausstellung eines Führerscheins im
Mitgliedstaat seines tatsächlichen Wohnsitzes zu ent-
gehen (vgl. EuGh, urteil vom 01.03. 2012 – c-467/10
<Akyüz>  –, juris, rdnr. 73  ff. = nJW 2012, 1341
[= BA 2012, 154] mit Anm. Dauer).

Darüber hinaus ist geklärt, dass unionsrechtlich al-
lein eine nach den vorstehend beschriebenen Grund-
sätzen feststehende Verletzung des Wohnsitzerforder-
nisses genügt, um die Befugnis des sog.
Aufnahme-mitgliedstaats zur nichtanerkennung der
Eu-/EWr-Fahrerlaubnis auszulösen (vgl. EuGh, ur-
teile vom 19. 05. 2011 – c-184/10 <Grasser>–, juris,
rdnr. 24 und 32 = nJW 2011, 3635 [= BA 2011, 236],
vom 01.03.2012 – c-467/10 <Akyüz> –, a. a. o. rdnr.
62 ff., und vom 26. 04. 2012 – c-419/10 <hofmann> –,
a. a. o. rdnr. 48, 65 und 85; BVerwG, urteil vom
27. 09. 2012 – 3 c 34.11 –, juris, rdnr. 12 = BVerwGE
144, 220 [= BA 2013, 102]).

Davon ausgehend bleibt der polnischen Fahrerlaub-
nis des klägers die Anerkennung in der Bundesrepu-
blik Deutschland nach § 28 Abs. 4 Satz 1 nr. 2 FeV
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versagt. Im hinblick auf die vom Senat eingeholte
Auskunft der Gemeinde Słubice liegen vom Ausstel-
lermitgliedstaat herrührende unbestreitbare Informa-
tionen vor, die die nichteinhaltung des Wohnsitzer-
fordernisses zum Zeitpunkt der Erteilung der
Fahrerlaubnis am 27. 08. 2009 belegen. Danach war
der kläger in Słubice mit befristeten Aufenthalten vom
31.01. bis zum 21.08. 2008 und vom 16. 06. bis zum
14. 09. 2009 gemeldet. Aus dieser Mitteilung folgt,
würdigt man sie unter Berücksichtigung der sonstigen
umstände des Verfahrens, dass der kläger jedenfalls
2009, dem Jahr der Fahrerlaubniserteilung, seinen or-
dentlichen Wohnsitz entgegen der im Führerschein
vorgenommenen Eintragung nicht in Polen, sondern in
Deutschland hatte. Die für 2009 dokumentierte Auf-
enthaltsdauer von lediglich 91 Tagen reicht für die An-
nahme eines ordentlichen Wohnsitzes im Sinne des
Art. 12 der richtlinie 2006/126/EG nicht aus. Dass der
kläger 2008 schon einmal für 204 Tage in Słubice ge-
meldet war, ist unerheblich. Ein in diesem Zusammen-
hang möglicherweise begründeter ordentlicher Wohn-
sitz in Polen bestand zum Zeitpunkt des Fahrerlau-
bniserwerbs 2009 jedenfalls nicht mehr fort, nachdem
sich der kläger im August 2008 zunächst wieder aus
Słubice abgemeldet hatte. konkrete Anhaltspunkte
dafür, dass sich der kläger, ohne gemeldet gewesen zu
sein, 2009 tatsächlich deutlich länger als 91 Tage län-
ger in Polen aufgehalten hat, sind weder dargetan noch
sonst ersichtlich. Allein die theoretische Möglichkeit
eines weiteren, trotz bestehender Meldepflicht nicht
angemeldeten Aufenthalts in Polen genügt nicht, um
die von der Meldebescheinigung ausgehende Beweis-
wirkung in Bezug auf die Aufenthaltsdauer in Zweifel
zu ziehen. Denn es muss grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass der betreffende Fahrerlaubnisin-
haber seinen melderechtlichen Verpflichtungen, so-
weit solche – wie hier  – im Ausstellermitgliedstaat
bestehen, nachkommt und dass insofern eine von den
Behörden des Ausstellermitgliedstaates auf dieser
Grundlage erteilte Meldebescheinigung seinen Auf-
enthaltsstatus zutreffend wiedergibt (vgl. BVerwG,
urteil vom 30. 05. 2013 – 3 c 18.12 –, juris, rdnr. 28 f.
= ZfSch 2013, 534 [= BA 2013, 312], unter hinweis
auf EuGh, Beschluss vom 09.07.2009 –  c-445/08
<Wierer> –, nJW 2010, 217, rdnr. 61 [= BA 2007,
408]; in diesem Sinne auch bereits oVG nrW, urtei-
le vom 22. 02. 2012 – 16 A 2527/07  –, juris, rdnr. 47
= VrS 123 <2012>, 247), und – 16 A 1456/08 –, juris,
rdnr. 58 = VrS 123 <2012>, 123).

Beharrt der Fahrerlaubnisinhaber trotz der das
Gegenteil ausweisenden Bescheinigung des Ausstel-
lermitgliedstaats darauf, das unionsrechtliche Wohn-
sitzerfordernis eingehalten zu haben, obliegt es ihm,
substantiierte und verifizierbare Angaben zu Beginn
und Ende seines Aufenthalts im Ausstellermitglied-
staat im Zusammenhang mit der Fahrerlaubnisertei-
lung sowie zu den persönlichen und beruflichen Bin-
dungen zu machen, die im maßgeblichen Zeitraum zu
dem im Führerschein angegebenen Wohnort bestan-
den. Denn in einem solchen Fall kann allein damit,
dass der Betroffene einen Führerschein unter Eintra-

gung eines Wohnsitzes im Ausstellermitgliedstaat 
erhalten hat, nicht mehr der nachweis geführt wer-
den, dass das Wohnsitzerfordernis erfüllt war (vgl.
BVerwG, urteil vom 30. 05. 2013 –  3  c 18.12  –,
a. a. o. rdnr. 30; BayVGh, urteil vom 11.11.2013
–  11  B 12.1326  –, a. a. o. rdnr. 25, und Beschluss 
vom 03. 06. 2013 – 11 cE 13.738 –, juris, rdnr. 10 und 
12 f.).

Der kläger hat indes weder im Verwaltungsverfah-
ren noch im gerichtlichen Verfahren nähere Angaben
zu seinem Aufenthalt in Polen 2009 gemacht, sodass in
Ansehung der Mitteilung der Gemeinde Słubice davon
ausgegangen werden kann und muss, dass die Wohn-
sitzvoraussetzung im Zeitpunkt der Erteilung der pol-
nischen Fahrerlaubnis nicht eingehalten war. 

Dass die Auskunft aus Słubice erst im Berufungs-
verfahren vom Senat eingeholt worden ist, hindert
schließlich nicht ihre Verwertung. Sowohl unions-
rechtlich als auch nach innerstaatlichem recht sind
nachforschungen der Fahrerlaubnisbehörden oder der
Verwaltungsgerichte zum ordentlichen Wohnsitz des
Betroffenen zum Zeitpunkt der Fahrerlaubniserteilung
bei den Behörden des Ausstellermitgliedstaats zuläs-
sig, sofern ernstliche Zweifel daran bestehen, dass der
Erwerber der Fahrerlaubnis bei deren Erteilung seinen
ordentlichen Wohnsitz im Ausstellermitgliedstaat hatte 
(vgl. EuGh, Beschluss vom 09. 07. 2009 – c-445/08
<Wierer>  –, a. a. o., rdnr. 58; BVerwG, urteil vom
25. 02. 2010 – 3 c 15.09 –, juris, rdnr. 19 ff. = BVerw-
GE 136, 149 [= BA 2010, 251]).

Derartige ernstliche Zweifel waren vorliegend
schon deshalb gegeben, weil der kläger sich gegenü-
ber der deutschen Meldebehörde nur für den Zeitraum
vom 16. 06. bis zum 31.08. 2009 nach Polen abgemel-
det hatte. 

(Mitgeteilt vom Veröffentlichungskommission der
richter des oberverwaltungsgerichts für das Land

nordrhein-Westfalen)

85. 1. In Fällen des § 20 Abs. 2 FeV und § 24 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 FeV genügt bei einer fahrer-
laubnislosen zeit von 10 Jahren und mehr allein
diese tatsache, die Fahrerlaubnisbehörde zur An-
ordnung der prüfung zu veranlassen, wenn keine
besonderen Verhältnisse vorliegen. Allein der zeit-
ablauf ist nämlich in solchen Fällen eine tatsache,
die die Annahme rechtfertigt, dass der Bewerber
unter anderem die erforderlichen theoretischen
und praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht
mehr besitzt. Ist dem Entzug der Fahrerlaubnis
nur eine sehr kurze Fahrpraxis vorausgegangen,
kann diese Frist auch kürzer sein, war hingegen
eine lange und umfassende Fahrpraxis dem Verlust
der Fahrerlaubnis vorangegangen, kommt auch bei
etwas längerer Frist der Verzicht auf eine Fahrer-
laubnisprüfung in Betracht.

2. Grundsätzlich unberücksichtigt bleiben muss
eine zwischenzeitlich Fahrpraxis mit führerschein-
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freien Fahrzeugen wie Fahrrädern, Mofas und mit
langsamen Kraftfahrzeugen wie etwa traktoren.
Schon auf Grund der Bedienungsunterschiede aber
auch der Geschwindigkeit kann die Fähigkeit zum
Steuern anderer Fahrzeuge nicht aus den Erfah-
rungen mit derartigen Fahrzeugen abgeleitet wer-
den. Ebenfalls unberücksichtigt zu bleiben hat die
rechtswidrig erworbene Fahrpraxis, also diejenige,
die durch Fahren ohne Fahrerlaubnis entstanden
ist. 

Verwaltungsgericht Meiningen,
urteil vom 19. August 2014 – 2 k 106/14 Me –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der kläger war seit dem 01.05.1972 im Besitz

einer Fahrerlaubnis, seit dem 08. 04.1975 auch für
Lkw. Am 17. 03.1999 wurde die Fahrerlaubnis von
den alten DDr-klassen auf die neuen Eu-Fahrerlaub-
nisklassen umgestellt. Der dem kläger erteilte Führer-
schein umfasste die Fahrerlaubnisklassen A, A1, B,
BE, c1, c1E, c, cE, L, M und T. Die Fahrerlaubnis-
klassen c und cE waren bis zum 08. 04. 2007 (Vollen-
dung des 50. Lebensjahres des klägers) befristet.

Am 27. 06. 2013 beantragte der kläger die Erteilung
der Fahrerlaubnis für die klassen c und cE. In einem
betriebsärztlichen Gutachten aus dem Jahr 2007 war
festgestellt worden, dass eine weitergehende untersu-
chung nötig sei, da beim kläger nach einem posttrau-
matischen Ereignis (Verkehrsunfall) weiterhin Angst-
zustände beim Fahren eines Lkw bestünden. Aus
arbeitsmedizinischer Sicht könne keine Fahrerlaubnis
für die klassen c und D empfohlen werden. Der Be-
klagte ordnete deshalb an, dass sich der kläger einer
medizinisch-psychologischen untersuchung zu der
Frage unterziehen müsse, ob bei ihm eine Erkrankung
vorliege, die die Fahreignung in Frage stelle. Zu be-
antworten sei, ob der kläger (wieder) in der Lage sei,
den Anforderungen zum Führen von kraftfahrzeugen
der Gruppen 1 und 2 gerecht zu werden. Der kläger
legte daraufhin ein Gutachten des TÜV Thüringen vor,
das zu dem Ergebnis kam, beim kläger liege keine Er-
krankung vor, die nach Anlage 4 der Fahrerlaubnisver-
ordnung die Fahreignung in Frage stelle. Die Fahreig-
nungsbedenken, die sich aufgrund der ärztlichen
untersuchung vom 28. 02. 2007 ergeben hätten, könn-
ten nicht mehr bestätigt werden. Zusätzliche verkehrs-
medizinische nachuntersuchungen seien nicht erfor-
derlich.

Mit Anordnung vom 07. 08. 2013 verfügte der Be-
klagte, dass der kläger sich einer Befähigungsprüfung
(theoretische und praktische Fahrerlaubnisprüfung)
für die Fahrerlaubnis der klassen c und cE zu unter-
ziehen habe. nach § 24 Abs. 1 nr. 2 FeV sei eine Fahr-
erlaubnisprüfung anzuordnen, wenn Tatsachen vor-
lägen, die die Annahme rechtfertigten, dass der Be-
werber die erforderlichen kenntnisse und Fähigkeiten
nicht mehr besitze. Solche Tatsachen seien beim klä-
ger aufgrund der langen Zeitspanne seit dem
07. 04. 2007 gegeben, in der er nicht mehr kraftfahr-
zeuge der klassen c und cE führen dürfe. Außerdem

sei zu berücksichtigen, dass er nach seinen eigenen
Angaben nach dem 09. 05. 2003 keine kraftfahrzeuge
über 7,5 t mehr geführt habe. hieraus resultierende
fehlende Fahrpraxis rechtfertige im rahmen einer Ein-
zelfallentscheidung die Annahme, dass er nicht mehr
über die notwendigen kenntnisse und Fähigkeiten ver-
füge. Die allgemeine Verkehrssicherheit erfordere
zwingend den nachweis, dass er die theoretischen und
praktischen kenntnisse über das sichere Führen eines
kraftfahrzeuges im Straßenverkehr noch besitze. In
der fahrerlaubnislosen Zeit hätten sich erhebliche Än-
derungen sowohl hinsichtlich der Verkehrsvorschrif-
ten als auch hinsichtlich der generell festzustellenden
Verkehrszunahme ergeben.

hiergegen ließ der kläger Einwände erheben und
legte außerdem umfangreiche unterlagen über seine
Fahrpraxis vor.

Mit Bescheid vom 09.12. 2013 lehnte der Beklagte
die Erteilung der beantragten Fahrerlaubnis der klas-
sen c und cE ab. Am 20.12. 2013 ließ der kläger
Widerspruch erheben. Dieser wurde mit Wider-
spruchsbescheid vom 05. 03. 2014 zurückgewiesen.
Am 25. 03. 2014 ließ der kläger klage erheben und
beantragen, den Bescheid des Beklagten vom
09.12. 2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 05.03.2014 aufzuheben und den Beklagten zu
verpflichten, dem kläger antragsgemäß die Fahrer-
laubnis der klassen c und cE zu erteilen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige klage ist begründet. Der streitgegen-

ständliche Bescheid ist rechtswidrig und verletzt den
kläger in seinen rechten. Der kläger hat nämlich
einen Anspruch darauf, dass ihm die Fahrerlaubnis der
klassen c und cE antragsgemäß erteilt wird.

Vorliegend geht es um einen Fall, in dem eine Fah-
rerlaubnis nach den klassen c und cE nach Ablauf der
in § 23 Abs. 1 Satz 2 nr. 2 FeV normierten Frist erneut
erteilt werden soll. Die Voraussetzungen hierfür erge-
ben sich aus § 24 Abs. 2 FeV i.V. m. § 24 Abs. 1 Satz 1
FeV. Diese Voraussetzungen hat der kläger erfüllt.
unstrittig ist dies für den nachweis der Eignung nach
Maßgabe der Anlage 5 und der Anforderung an das
Sehvermögen nach Anlage 6 zur FeV (§ 24 Abs. 1
Satz 1 nr. 1 FeV), insbesondere hat der kläger nach
Aufforderung durch die Behörde ein positives medizi-
nisch-psychologisches Gutachten vorgelegt.

Daraufhin hätte der Beklagte dem kläger die bean-
tragte Fahrerlaubnis erteilen müssen, da im Gegensatz
zu seiner Auffassung keine Tatsachen vorliegen, die
die Annahme rechtfertigen, dass eine der sonstigen aus
den §§ 7 bis 19 FeV ersichtlichen Voraussetzungen 
für die Erteilung der Fahrerlaubnis fehlt (§ 24 Abs. 1
Satz 1 nr. 2 FeV). Dies gilt insbesondere für die Vor-
aussetzungen der §§ 15, 16 und 17 FeV, da es keine
Anhaltspunkte dafür gibt, dass dem kläger die theore-
tischen und praktischen kenntnisse für das Fahren der
von den Führerscheinklassen c und cE betroffenen
LkW fehlen.

Bei der Prüfung der Frage, ob im Sinn von § 24 
Abs. 1 nr. 2 FeV Tatsachen vorliegen, die die Annah-
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me rechtfertigen, dass der Bewerber unter anderem die
erforderlichen theoretischen und praktischen kennt-
nisse und Fähigkeiten nicht mehr besitzt, kommt auch
nach der Änderung von § 24 FeV (ebenso wie § 20
Abs. 2 FeV) durch die 4. Verordnung zur Änderung
der Fahrerlaubnisverordnung vom 18. 07. 2008 dem
Zeitfaktor, also Zeiten vorhandener oder fehlender
Fahrpraxis, eine wesentliche Bedeutung zu (vgl.
BVerwG, urt. v. 27.10. 2011, Az.: 3 c 31/10, nJW
2012, 696; für die gleichartige Vorschrift des § 20 
Abs. 2 FEV: oVG Münster, Beschl. v. 22. 03. 2012,
Az.: 16 A 55/12, juris; BayVGh, urt. v. 17. 04. 2012,
Az.: 11 B 11.1873, juris; SächsoVG, Beschl. v.
26. 07. 2013, Az.: 3 D 9/13, juris; oVG Münster,
Beschl. v. 04. 01.2012, Az.: 16 A 1500/10, juris; VG
Meiningen, Beschl. v. 22. 07. 2013, Az.: 2 k 267/13
Me). Allerdings besteht im Gegensatz zur früheren
rechtslage keine starre zeitliche Grenze, vielmehr ist
eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Eine Berück-
sichtigung des Zeitfaktors ist dadurch aber nicht aus-
geschlossen, weil es „auf der hand liegt“, dass eine
über einen längeren Zeitraum fehlende Fahrpraxis
Zweifel an der fortbestehenden Befähigung zum siche-
ren Führen von Fahrzeugen entstehen lassen kann
(BayVGh, a. a. o.). Aus Gründen der Sicherheit des
Verkehrs ist es geboten, dass eine möglicherweise län-
gere Phase mangelnder Fahrpraxis zu berücksichtigen
ist. Dabei ist zu beachten, dass der Änderung von § 24
Abs. 1 Satz 1 nr. 2 und § 20 Abs. 2 FeV nur der Weg-
fall der bisherigen Fixierung auf einen festen Zwei-
Jahreszeitraum entnommen werden kann, nicht aber
einer Absage an den nicht von der hand zu weisenden
umstand, dass typischerweise mit zunehmender
Dauer der fahrerlaubnislosen Zeit die notwendigen 
Fähigkeiten und kenntnisse schwinden und die Be-
wältigung neu hinzugekommener Anforderungen an
kraftfahrer wachsenden Zweifeln ausgesetzt ist (oVG
Münster, Beschl. v.04. 01.2012, a. a. o.). Außerdem ist
zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Zeitfaktor
nicht nur um einen für die Frage des Fortbestehens der
notwendigen Befähigung sachgerechten Gesichts-
punkt handelt, sondern auch, dass es im regelfall
kaum einmal weitere Faktoren geben dürfte, an hand
derer die Frage nach der notwendigkeit einer neuer-
lichen Fahrerlaubnisprüfung beurteilt werden könnte
(oVG Münster, Beschl. v. 22. 03. 2012, a. a. o.).

Die kammer folgt dem BayVGh auch dahinge-
hend, dass die Vorschrift so zu verstehen ist, dass es
nicht darauf ankommt, ob nach vorliegenden Tatsa-
chen feststeht, dass dem Bewerber die Befähigung
zum Führen von kraftfahrzeugen fehlt. Legt man näm-
lich der Entscheidung eine solche Auslegung zu Grun-
de, würde die Ablegung einer praktischen Prüfung,
durch die gerade die Befähigung nachgewiesen wer-
den soll, überflüssig gemacht. Vielmehr ist die Bestim-
mung so auszulegen, dass es für ihre Erfüllung aus-
reicht, wenn auf Grund der vorliegenden Tatsachen
gewichtige Anhaltspunkte für die Annahme bestehen,
dass dem Erwerber die erforderliche Befähigung feh-
len könnte.

Wenn aber im Einzelfall mit Ausnahme des Zeitfak-
tors keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, kann
davon ausgegangen werden, dass der Verordnungsge-
ber bei der Änderung die bisherige als zu starr emp-
fundene Zwei-Jahresfrist nicht nach unten hin durch-
brechen wollte. Vielmehr ist, von außergewöhnlichen
Fällen abgesehen, innerhalb von zwei Jahren nach Ent-
zug der Fahrerlaubnis eine Prüfung nicht anzuordnen.

Schwieriger ist zu beurteilen, ab wann in den Fällen,
in denen es ausschließlich um den Zeitfaktor geht, es
im Sinne der o. g. rechtsprechung „auf der hand
liegt“, dass allein der Zeitablauf schon eine Tatsache
ist, die die Fahrerlaubnisbehörde zwingt, eine Fahrer-
laubnisprüfung anzuordnen. Die rechtsprechung hat,
ohne daraus generelle Aussagen abzuleiten, die not-
wendigkeit einer Prüfung angenommen bei einer füh-
rerscheinlosen Zeit von 21 Jahren (BVerwG, a. a. o.),
14 Jahren (oVG Münster, Beschl. v. 04. 01.2012,
a. a. o.), 17 Jahren (BayVGh, a. a. o.), 13 Jahren
(SächsoVG, a. a. o.), 13 Jahren (VG Bremen, Ge-
richtsbesch. v. 30. 01.2012, Az.: 5 k 1036/11, juris),
mehr als 7 Jahren (VG Würzburg, Beschl.
v.03. 02. 2011, Az.: W 6E 11.37, juris).

Die kammer hält es für sachgerecht, dass bei einer
fahrerlaubnislosen Zeit von 10 Jahren und mehr jeden-
falls allein diese Tatsache genügt, die Fahrerlaubnisbe-
hörde zur Anordnung der Prüfung zu verpflichten. Ist
dem Entzug der Fahrerlaubnis nur eine sehr kurze
Fahrpraxis vorausgegangen, kann diese Frist auch kür-
zer sein, war hingegen eine lange und umfassende
Fahrpraxis dem Verlust der Fahrerlaubnis vorangegan-
gen, kommt auch bei etwas längerer Frist der Verzicht
auf eine Fahrerlaubnisprüfung in Betracht.

Grundsätzlich unberücksichtigt bleiben muss aber
eine Fahrpraxis mit führerscheinfreien Fahrzeugen
wie Fahrrädern, Mofas und mit langsamen kraftfahr-
zeugen wie etwa Traktoren. Schon auf Grund der Be-
dienungsunterschiede aber auch der Geschwindigkeit
kann die Fähigkeit zum Steuern anderer Fahrzeuge
nicht aus den Erfahrungen mit derartigen Fahrzeugen
abgeleitet werden (vgl. auch oVG Münster, Beschl. v.
22. 03. 2012, a. a. o.). Ebenfalls unberücksichtigt zu
bleiben hat die rechtswidrig erworbene Fahrpraxis,
also diejenige, die durch Fahren ohne Fahrerlaubnis
entstanden, ist.

Der vorliegende Fall weist allerdings mehrere zu
berücksichtigende Besonderheiten auf. Der kläger hat
zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts mehr als
11 Jahre keine Fahrpraxis mit Lkw dieser klassen, hat
allerdings in den ersten 4 Jahren die Fahrerlaubnis für
die klassen noch besessen, von ihr aber aus gesund-
heitlichen Gründen keinen Gebrauch gemacht. nach
seinen Angaben hat er aber durchgängig Lkw bis 7,5 t
gefahren, was er auf Grund der gültigen Fahrerlaub-
nisklassen durfte. Auch andere kfz, insbesondere Pkw,
hat er durchgehend gefahren. Er hat eine umfangreiche
Fahrpraxis von nunmehr 42 Jahren, eine Fahrpraxis
mit Lkw über 7,5 t hat er tatsächlich 28 Jahre lang (von
1975 bis 2003) gehabt. Stellt man diese Gesichtspunk-
te gegeneinander, kann nach dem Vorgesagten davon
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ausgegangen werden, dass beim kläger selbst nach 11
Jahren noch keine Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass er die theoretischen und/oder praktischen
kenntnisse zum Führen der „großen“ Lkw fehlen
könnten. Dabei ist insbesondere seine durchgehende
allgemeine Fahrpraxis und damit seine Vertrautheit
mit den Verkehrsvorschriften von Bedeutung ebenso
wie die Tatsache, dass er wegen seiner Fahrpraxis be-
zogen auf Lkw mit 7,5 t mit den Spezifika des Fahrens
von Lkws weiterhin vertraut war. Darüber hinaus hat

er in der mündlichen Verhandlung noch dargelegt, dass
er schwerere Lkw auch auf Baustellen, wenn auch
nicht im Straßenverkehr bewegt hat.

nach alledem war der Beklagte zu verpflichten,
dem kläger die beantragte Fahrerlaubnis zu erteilen,
ohne sie von einer vorherigen Fahrerlaubnisprüfung
abhängig zu machen.

(Mitgeteilt von der Veröffentlichungskommission
des Verwaltungsgerichts Meiningen)
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